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Grüner Bericht 1999 3 

Spiegelbild der Agrarpolitik 

Der Grüne Bericht 1999, der 41 . seit Bestehen des Landwirt­
schaftsgesetzes und der 5. nach dem Beitritt Österreichs zur Europäi­
schen Gemeinschaft, ist ein objektives Spiegelbild der Situation und 
Entwicklung in der österreichischen Land-, Forst- und Ernährungs­
wirtschaft. Nach 5 Jahren ist es nunmehr möglich, Bilanz über die 
Auswirkungen des EU-Beitrittes zu ziehen. Die grundlegende Ände­
rung des Förderungssystems und die damit verbundene Institutio­
nalisierung der Zusammenarbeit zwischen der EU-Kommission, dem 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was­
serwirtschaft, der Agrarmarkt Austria , den Landesregierungen und 
Landwirtschaftskammern haben sich positiv ausgewirkt. Obwohl im 
Bundesmittel seit 1996 ein durchschnittlicher Jahresrückgang der Ein­
künfte aus Land- und Forstwirtschaft um 3,9% je Familienarbeitskraft 
hinzunehmen war, wurde insgesamt der EU-Beitritt gut bewältigt, vor 
allem der Außenhandel entwickelte sich zufriedenstellend. Ein Ver­
gleich des Agrarhandels mit der EU zeigt ein jährliches Wachstum 
von 4,9% bei den Importen 1995 bis 1999, bei den Exporten 3,9% 
(1990/1994) und 19% (1995 bis 1999). 

Die Beschlussfassung der Agenda 2000 am 26. März 1999 in Berlin 
markiert die historische Weichenstellung für die EU-Agrarpolitik. In 
Österreich wurden durch professionelle Vorbereitungsarbeiten die Mög­

lichkeiten, die die Agenda 2000 bietet, gut genutzt. Das Programm für die ländliche Entwicklung , das 
von der EU-Kommission für Österreich als einem der ersten Länder genehmigt wurde, gibt den bäuerlichen 
Familien und den Menschen im ländlichen Raum verlässliche Rahmenbedingungen und gute Perspektiven. 

Die Einkommensanalyse über die wirtschaftliche Situation der bäuerlichen Betriebe im Jahr 1999 untermauert 
mit zuverlässigen Fakten, wie wichtig die Förderung der Land- und Forstwirtschaft, der Bildungs- und Bera­
tungsoffensiven sowie die dauerhafte Leistungsabgeltung für die erfolgreiche Beibehaltung des ökologischen 
Weges sind . Nur eine offensive - auf breitem politischem und gesellschaftlichem Konsens basierende - Agrar­
politik hat Erfolg, weshalb ich den Mitgliedern und Experten der § 7-Kommission für die konstruktive und kriti­
sche Mitarbeit bei der Erstellung des Grünen Berichtes sowie für die Empfehlungen zur Weiterentwicklung 
der Agrarpolitik herzlich danke. . 

Die Bestimmungen des Landwirtschaftsgesetzes über den Grünen Bericht und die §7-Kommission, die keine 
verlängerte Werkbank des Parlaments ist, haben sich als Dialogplattform für eine Agrarpolitik , die alle Wirt­
schafts- und Gesellschaftsgruppen betrifft , bewährt. 

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ressort oblag wiederum die Aufgabe, die Daten auf den neuesten 
Stand zu bringen und den Grünen Bericht in einer ansprechenden form zu gestalten. Von der LBG-Wirt­
schaftstreuhand- und Beratungsgesellschaft m.b.H. sowie dem Land-, forst- und wasserwirtschaftlichen 
Rechenzentrum wurden die Einkommensdaten entsprechend aufbereitet. 

Der vorliegende Grüne Bericht ist zusammen mit den Maßnahmen für 2001 gemäß § 9 (2) LWG ein wichti­
ger politischer Gradmesser für den Stellenwert der Land- und Forstwirtschaft in der Gesellschaft. 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft 

Mag. Wilhelm Molterer 
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Gesamtwirtschaft und Agrarsektor in Österreich 

Zusammenfassung 

1999 betrug das Wachstum für die österreichische Wirt­
schaft 2,1 % mit einer deutlichen Belebung im Jahres­
verlauf. Die Inflationsrate machte nur 0,6% aus. Das 
war die niedrigste Teuerungsrate seit 40 Jahren. Die 
Arbeitslosenquote bleib mit 3,7% (It. Eurostat) fast gleich. 

Die Land- und Forstwirtschaft musste auch 1999 (nach 
Verlusten in den drei vorangegangenen Jahren) einen 
Einkommensrückgang von 3% hinnehmen. Die End­
produktion der Land- und Forstwirtschaft war mit 62,4 
Mrd.S (davon Landwirtschaft 48,8 Mrd.S und Forst­
wirtschaft 13,6 Mrd .S.) um 1 % nieriger als 1998. 
Während die Tierhaltung - vor allem wegen der Krise 
des Schweinemarktes - eine Einbuße verzeichnete, 
konnte der Pflanzenbau zulegen. Die Direktzahlungen 
verminderten sich auf 17,3 Mrd.S (-6,7%). Der Anteil 
der Land- und Forstwirtschaft am BIP betrug 19991,4%. 
Insgesamt sind imAgrarsektor laut WIFO 145.900 Per­
sonen beschäftigt. Die Agrarquote liegt unverändert bei 
4,2%. 

Beim Agrarhandel nahmen 1999 neuerlich sowohl die 
Exporte (15 ,7%) als auch die Importe (3,1 %) gegenü­
ber dem Vorjahr zu . Die Ausfuhren von Waren des 
Agrarsektors machten fast 42 ,5 Mrd .S aus , wobei 
alle in auf die Versendungen in die EU über zwei Drit­
tel entfielen. Die Einfuhren beliefen sich auf fast 58 ,6 
Mrd.S, drei Viertel davon kommen aus EU-Ländern. 
Die agrarische Handelsbilanz verringerte sich auf 
16 Mrd .S (1998: -20 Mrd.S). 

1999 kam. es im österreich ischen Tourismus wieder zu 
einem Nächtigungszuwachs von 1,4%. Die Devi­
seneinnahmen aus dem Tourismus betrugen 164,5 
Mrd.S. Die Zahl der Nächtigungen stieg auf 112,7 Mil­
lionen . In der Kategorie"Urlaub am Bauernhof' haben 
die Nächtigungen 1999 um -1 ,3% abgenommen. Unter 
Berücksichtigung der laufenden Bettenabnahme in 
dieser Kategorie um -4,2% ergibt sich jedoch eine leich­
te Auslastungssteigerung. Die Ernährung und der Han­
del mit Nahrungsmitteln sind von großen Verände­
rungen geprägt. Die äußerst hohe Konzentration im 
Lebensmittelhandel nimmt weiter zu , für die bäuerli­
chen Kleinerzeuger wird daher eine adäquate Belie­
ferung immer schwieriger. Demgegenüber bieten die 
ökologiebewusstere Einstellung und die zunehmende 
Sensibiltät der Konsumenten bezüglich Gesundheit, 
Herkunft, Produktionsmethode und Frische der Nah­
rungsmittel gute Chancen für regionale bäuerliche 
Qualitätsprodukte. 

Summary 
In 1999, economic growth in Austria was 2.3 %, sho­
wing a clear upturn throughout the year. Inflation was 
only 0.6 %, the lowest rate in 40 years . With 3.7 % 
(according to Eurostat), unemployment remained 
almost the same. 

Agriculture and forestry suffered a 3 % decl ine in inco­
me also in 1999 (after los ses during the three prece­
ding years). Compared to 1998, the value of final pro­
duction in agriculture and forestry qecreased by 1 %, 
to ATS 62.4 billion (agriculture ATS 48.8 billion , fore­
stry ATS 13.6 billion). Whereas animal husbandry suf­
fered losses mainly because ofthe crisis on the pig mar­
ket, plant production recorded an increase as compa­
red to the previous year. Direct payments sank to ATS 
17.3 billion (ATS -6.7 billion). In 1999, the share ofagri­
culture and forestry in GDP was 1.4 %. According to 
the Austrian Institute of Economic Research (Wirt­
schaftsforschungsinstitut, WIFO) the number of persons 
employed in the agricultural sector totalled 145,900. 
The agricultural quota of the working population remai-
ned unchanged at 4.2 %. . 

In agricultural trade, 1999 saw rising exports (+ 15.7%) 
and imports (+ 3.1 %) as compared to the previous year. 
Agricultural exports valued aimostATS 42.5 billion; more 
than two thirds of those exports were directed to EU 
member countries. Imports amounted to nearly ATS 58.6 
billion , of which three quarters came from EU coun­
tries. The agricultural trade balance decreased to ATS 
16 billion (1998: -ATS 20 billion). 

Austrian tourism recorded a 1.4 % increase in over­
night stays in 1999. Foreign currency receipts from tou­
rism amounted toATS 164.5 billion. The numberofover­
night stays increased to 112.7 million. In the "farm hol i­
days" category, overnight stays decreased by 1.3 % in 
1999, but given the steady decline in the number of 
beds offered in this category (-4.2 %), there was a slight 
increase in occupancy rate. 

Nutrition and food trade were characterised by major 
changes . The extraordinarily high concentration in 
food trade continues to increase; it is therefore increa­
singly difficult for small farmers to guarantee adequa­
te supply. Growing ecological awareness among custo­
mers and their higher sensitivity with respect to health 
products, origin of products, production methods, and 
freshness of foodstuffs , however, provide favourable 
opportunities for local high-quality farm products. 
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Gesamtwirtschaft und Agrarsektor 
(siehe auch Tabellen 1.1 bis 1.19) 

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 

Die Belebung der heimischen Konjunktur machte im 
Laufe des Jahres 1999 deutliche Fortschritte. Während 
die erste Jahreshälfte noch von den Folgen der Südost­
asienkrise gezeichnet war, beschleunigte sich das 
Wirtschaftswachstum in der zweiten Jahreshälfte zuse­
hends. Im Gesamt jahr 1999 blieb das Wirtschafts­
wachstum mit +2,1% noch gedrückt, in der zweiten 
Jahreshälfte erreichte es jedoch bereits 3%. Die erheb­
liche Beschleunigung im Jahresverlauf bietet eine sehr 
günstige Ausgangsposition für das Jahr 2000. 

Die Exportentwicklung war im ersten Halbjahr noch 
von der internationalen Konjunktu rschwäche geprägt. 
Die Warenexporte erreichten deshalb im Jahr 1999 nur 
einen realen Zuwachs, der weit unter dem mittelfri sti­
gen Trendwert lag . Die Handelsbilanz hat sich leicht 
versch lechtert, die anhaltende Aufwärtstendenz im 
Tourismus führte jedoch zu einer Verbesserung der 
Dienstleistungsbilanz. Der private Konsum erwies 
sich im gesamten Jahr 1999 als Konjunkturstütze. Mit 
einem realen Wachstum von fast 2,5% kompensier­
te er die relativ schwache Exportdynamik. Die Kauf­
kraft der privaten Haushalte wurde 1999 durch die erste 
Tranche des Familienpaketes gestärkt. Trotz dieser 
zusätzl ichen Ausgaben konnte das Finanzierungsde­
fizit aller öffentlichen Haushalte 1999 auf 2% des BI P 
verringert werden (nach -2,5% im Jahr davor). Ohne 
die hohe Zinsen last für die Staatsschuld hätte sich ein 
deutlicher Überschuss (von 2% des BIP) ergeben. 

Der Arbeitsmarkt zeigte 1999 trotz des schwachen 
Wirtschaftswachstums ein relativ günstiges Bild . Eine 
wichtige Rolle spielte dabei die starke Inlandsnachfrage, 
die für die Beschäftigung wichtiger ist als der kapital­
intensive Export. Darüber hinaus wurde die Arbeitslo­
senquote durch zusätzliche arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen gedrückt: Sie ging (laut Eurostat) von 4,7% 

Entwicklung des Agrarsektors 1999 

Die Land- und Forstwirtschaft musste auch 1999 (nach 
Verlusten in den drei vorangegangenen Jahren) einen 
Einkommensrückgang von 3% hinnehmen. Primär 
dafür verantwortlich waren die Nachwirkungen von1" Ein­
bruch des Schweinemarktes 1998/99 und das plan­
mäßige Auslaufen der degre.:;siven Ausgleichszah­
lungen . Gute Ernten im Pflanzenbau , höhere Erlöse 
der Milchbauern sowie Einsparungen beim Zukauf 
von Betriebsmitteln und die dadurch reduzierte Bela-

Gesamtwirtschaftlicl]e Kennzahlen 1999 

Bruttoinlandsprodukt 1) 
. 

2.689 Mrd.S 

Wirtschaftswachstum (real ) 2,1 % 

Inflationsrate (VPI ) 0,6 % 

Arbeitslosenquote (laut Eurostat) 3,7 % 

1) zu Marktpreisen 

Quelle: WIFO, vorläufige Werte. 

auf 3,7% zurück. Die im Nationalen Aktionsplan vor­
gesehene Schaffung von 100.000 Arbeitsplätzen wurde, 
dank der günstigen Konjunkturlage , um zwei Jahre 
früher erre icht als anvisiert. 

Die Ve rbra uche rp reise stiegen im Jahresdurch­
schnitt 1999 um nur 0,6%. Das war die niedrigste Teue­
rungsrate seit 40 Jahren. Die zunehmende liberali­
sierung im Gefolge des EU-Beitritts drückte die Prei­
se einiger Dienstleistungen. Das umfangreiche Ange­
bot an Neuwohnungen bremste die Mieten bei Neu­
vermietung. Im Laufe des Jahres 1999 verstärkte sich 
jedoch der Preisauftrieb infolge der starken Rohölver­
teuerung. 

Das Defizit in der Leistungsbilanz hat sich 1999 leicht 
auf 74,6 Mrd.S erhöht. Es stellt jedoch kein ernstes 
wirtschaftspolitisches Problem dar, da es wenig mit man­
gelnder Wettbewerbsfähigkeit, sondern vielmehr mit 
negativer Einkommensbilanz und Nettozahlungen an 
die EU zu tun hat. Die preisliche Wettbewerbsfähig­
keit der österreichischen Wirtschaft hat sich , gemes­
sen an den Lohnstückkosten, 1999 spürbar verbessert. 
Für das Jahr 2000 ist eine deutliche Verstärkung des 
Konjunkturaufschwungs zu erwarten . Das Wachstum 
der österreichischen Wirtschaft wird sich auf über 
3,5% beschleunigen. 

stung mit indirekten Steuern dämpften den Einbruch, 
glichen aber die Verluste nur zum Teil aus. 

Nach den vorläufigen Ergebnissen der LFGR erreichte 
der Wert der nominellen (wertmäßigen) Endproduk­
tion der Land- und Forstwirtschaft rd . 62,4 Mrd .S 
(um etwa 1,0% niedriger als im Vorjahr). Die einzel­
nen Produktionssparten trugen wie folgt zu diesem 
Ergebnis bei : 
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• Pflanzenbau (+/- 0,0%) : Die geringeren Erträge in den 
Fruchtarten Speisekartoffeln, Getreide und Ölsaaten konn­
ten durch bessere Ergebnisse in den anderen Bereichen 
ausgeglichen werden . 

• Tierhaltung (-2, 4%) : Das neuerliche Minus wurde - wie 
schon im Vorjahr - durch Verluste in der Schweinehaltung 
geprägt. Nach dem Einbruch 1998 verloren die Schweine­
halter auch 1999 durch niedrige Preise und den rapiden 
Abbau der Bestände rd .15% an Rohertrag . Einbußen gab 
es auch in den Sparten Eier und Geflügel. Die Erträge aus 
der Rinderproduktion stagnierten . Die Milchbauern konn­
ten hingegen dank gestiegener Marktleistung und eines 
höheren Durchschnittserlöses ihren Rohertrag um rund 
4,8% steigern 

• Forstwirtschaft (+0 ,9%) : Der Holzmarkt war 1999 in 
Folge der guten Konjunktur und des starken Dollars weit­
gehend stabil. 

Für den Ankauf von Vorleistungen gaben die Agrar­
betriebe 1999 nach Schätzungen des WIFO rund 26,9 
Mrd.S aus, um rund 2,4% weniger als im Vorjahr. Die 
Einsparungen aus dem Kauf von Betriebsmitteln und 
Dienstleistungen glichen die Einbußen an Rohertrag 
in etwa aus. Die Bruttowertschöpfung der Land- und 
Forstwirtschaft (Beitrag zum BIP) entsprach mit rund 
35,5 Mrd .S etwa dem Vorjahresergebnis. Der Anteil 

9 

der Land- und Forstwirtschaft am BIP blieb mit 
1,4% gegenüber 1998 unverändert. 

Die Ausgleichszahlungen an landwirtschaftliche 
Betriebe im Rahmen der EU-Marktordnungen und 
anderer Programme sind für die aus der Land- und 
Forstwirtschaft erzielten Einkommen von ausschlag­
gebender Bedeutung. Für das Jahr 1999 wurden 
rd .17,3 Mrd.S an die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe ausgeschüttet, das waren um 1,1 Mrd.S oder 
6,7% weniger als im Vorjahr. Der Rückgang ergab sich 
primär aus dem weitgehenden Entfall der degressiven 
Ausgleichszahlungen. Die Umweltprogramme des 
Bundes und der Länder waren mit insgesamt rund 7,8 
Mrd.S etwas höher dotiert als im Vorjahr. Die (im 
Wesentlichen aus EU-Mitteln) bezahlten Marktord­
nungsprämien (6,4 Mrd.S) entsprachen etwa dem Vor­
jahresniveau. Gleiches gilt für dieAusgleichszulage für 
Betriebe in Berggebieten und sonstigen benachteilig­
ten Regionen (2 ,9 Mrd.S). 

Die Belastung der Land- und Forstwirtschaft mit indi­
rekten Steuern sank 1999aufrd.1 ,5Mrd.S(-11 ,1%) 
und lag damit um über 500 Mio.S unter dem bisheri­
gen Spitzenwert des Jahres 1997. Der dominierende 

Endproduktion der Landwirtschaft 1999 
Anteil der einzelnen Produktionszweige in % (48,8 Mrd. S = 100%) 

Sonstiges (tierisch) 4% 

Rinder und Kälber 16% 

Schweine 14% 

Milch 23% 

Quelle: WIFO (vorläufige Werte) 

Gartenbau, Feldgemüse 8% 

5% 

Obst 7% 

Wein 9% 

Sonstiges (pflanzl.) 3% 

Geflügel und Eier 6% 

BA 
Grafik: S Linder • 
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Posten ist die Nettozahllast der Agrarbetriebe aus der 
U msatzsteuerpauschalierung. Der Investitionsboom 
1996/97 hob die Belastung der pauschalierten Land­
und Forstwirte mit Umsatzsteuer in diesen Jahren auf 
einen Rekordwert. Ab Anfang 1998 flaute die Investi­
tionsneigung der Agrarwirtschaft ab. Auch die Ausga­
ben für Vorleistungen sind seither rückläufig . Dies 
mindert die Einbußen der Agrarwirtschaft aus der 
Umsatzpauschalierung. Die Nettozahllast der Land- und 
Forstwirtschaft an Umsatzsteuer war aber auch 1999 
mit rund 1,2 Mrd.S hoch. Die seit dem 1. Jänner 2000 
geltende Umsatzsteuergesetz-Novelle beseitigt diese 
systemwidrige Belastung der pauschalierten Betriebe 
weitgehend . Die Abschreibungen für Maschinen 
und Ausrüstungen sowie für Wirtschaftsgebäude stag­
nierten (20,2 Mrd.S, -0,2%). Die Investitionsgüterprei­
se zogen 1999 nur leicht an (+0,9%). 

Die Nettowertschöpfung (Beitrag des Agrarsektors 
zum Volkseinkommen) machte 1999 rund 31 ,2 Mrd.S 
aus, das waren um 3,0% weniger als 1998. Dieser 
Betrag entspricht den aus der Land- und Forstwirtschaft 
erwirtschafteten Einkommen einschließlich öffentli­
cher Beihilfen. Er steht zur Entlohnung aller im Agrarsek­
tor eingesetzten Ressourcen zur Verfügung. Für Ver­
gleiche der Einkommensentwicklung in der Land- und 
Forstwirtschaft mit anderen Berufsgruppen ist die 
Abwanderung aus der Landarbeit zu berücksichtigen. 

Nach dem Einbruch im Vorjahr gaben die landwirt­
schaftlichen Erzeugerpreise (einschließl ich Holz) 
1999 neuerlich nach (Jahresdurchschnitt -1 ,7%). Land­
wirtschaftliche Erzeugnisse waren wegen des hohen 
Angebotes um durchschnittlich 2,1 % billiger als im Vor-

Agrarsektor 1999 - wichtige Ergebnisse 

Endproduktion 62,4 Mrd.S 

davon Landwirtschaft 48,8 Mrd.S 

Forstwirtschaft 13,6 Mrd. S 

Direktzahlungen 17,3 Mrd.S 

Nettowertschöpfung (Beitrag des 
Agrarsektors zum Volkseinkommen) 31 ,2 Mrd.S 

Einkommensentwicklung - 3,0 % 

Anteil am BIP 1,4 % 

Entwicklung der Erzeugerpreise -1 ,7% 

davon landwirtschaftliche Produkte - 2,1%% 

Holz 0,0% 

Arbeitskräfte (Beschäftigte) 145.900 

davon famil ieneigene Arbeitskräfte 120.100 

Rückgang der Beschäftigten zu 1998 2,3% 

Agrarquote an den Beschäftigten 4,2 % 

Quelle: WIFO, vorläufige Werte. 
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Wertschöpfung der österreichischen 
Land- u. Forstwirtschaft 

in Mrd. S 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
1997 1999 

Erträge Verwendung : 

Ausg leichszahlungen 0 Vorleistungen 
_ Produktionswert Indirekte Steuern 

Quelle: WIFO 

Abschreibungen 
_ Nettowertschöpfung 

9A 
1) vorläufig Grafik: S. Linder m 

jah r. Die Holzpreise stagnieren seit Ende 1997 auf 
hohem Niveau. (Weitere Informationen dazu siehe 
unter Kapitel "Ag rarproduktion und Märkte 1999", Teil­
kapitel "Preise". ) Die Investitionen der land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe in Maschinen und 
Ausrüstungen betrugen 1999 nach Berechnungen und 
Schätzungen des WIFO rd . 10,3 Mrd.S, um 2,6% 
weniger als im Vorjahr und um etwa 12% weniger als 
im Spitzenjahr 1997. Auch die Investitionen in Wirt­
schaftsgebäude sind gesunken.- Die Zurückhaltung 
der land- und forstwirtschaftl ichen Betriebe bei den Inve­
stitionen ist primär durch die Ertragseinbußen der letz­
ten Jahre zu erklären. 

1999 waren nach Berechnungen des WI FO rund 
145.900 Personen hauptberuflich in der Land- und Forst­
wirtschaft beschäftigt, um 2,3% weniger als im Vorjahr. 
Dies ist der geringste jährliche Rückgang an Arbeits­
kräften seit Mitte der achtziger Jahre. Zugleich liegt 
die Abnahmerate 1999 weit unter dem mittelfristigen 
Trend von rd . 3,5% bis 4% jährlich. Der klein- und mit­
telbäuerlichen Struktur entsprechend werden die Arbei­
ten in der heimischen Agrarwirtsc~aft primär von Selb­
ständigen und deren Familienangehörigen verrichtet. 
1999 waren von allen hauptberufl ich in der Agrarwirt­
schaft beschäftigten Personen rund 82% Selbständige 
und mithelfende Angehörige und 18% unselbständig 
Beschäftigte. Die Agrarquote an den Beschäftigten 
sinkt parallel zur Abwanderung aus der Landarbeit. 1999 
waren 4,2% aller Beschäftigten in der Land- und Forst­
wirtschaft tätig. 
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Land- und forstwirtschaftlicher Außenhandel 
(siehe auch Tabellen 1.6 bis 1.12) 

Die österreichischeAußenhandelsstatistik besteht seit 
1995 aus zwei voneinander getrennten Systemen, 
dem INTRASTAT (erfasst den Warenverkehr zwischen 
den 15 EU-Ländern durch direkte Meldungen der 
Unternehmen an das ÖSTAT) und dem System EXTRA­
STAT (erfasst den Handel mit Drittländern auf Basis 
der Zollpapiere). Aufgrund dieser Systemänderung 
und der- Einführung neuer Untergrenzen in der Mel­
depflicht (1 ,5 Mio.S anstatt wie bisher 500.000 S) 
sowie geänderter Nomenklatur (Kombinierte Nomen­
klatur KN anstelle des bisher verwendeten Harmoni­
sierten Systems) sind die Ergebnisse mit den Jahren 
vor dem EU-Beitritt nicht in jedem Fall exakt ver­
gleichbar. 
Österreich exportierte 1999 Waren im Wert von ins­
gesamt 829 Mrd.S, um 7% oder 55 Mrd.S mehr als 1998. 
Die Einfuhren nahmen im selben Zeitraum ebenfalls 
um 7% oder 57 Mrd . Sauf 899 Mrd.S zu. Der Wert der 
Versendungen in EU-Länder stieg um 5% auf 521 Mrd.S, 
die Wareneingänge aus der Gemeinschaft beliefen sich 
auf618 Mrd.S (+5%). 

Das österreichische Handelsbilanzdefizit stieg 1999 wie­
der an. Der Negativsaldo belief sich auf 69 Mrd.S (1998: 
67 Mrd.S). Gegenüber den EU-Ländern erhöhte sich 
das Defizit mit rd. 98 Mrd.S um 7 Mrd.S. Die Deckungs­
quote, also die wertmäßige Deckung der Exporte durch 
die Importe, betrug 1999 insgesamt 92%. Beim Han­
del mit EU-Ländern belief sich diese Kennzahl auf 84%. 

Agrarhandelspartner Österreichs 
1999, in Mrd. S 

Einfuhr aus Ausfuhr nach 

Deutschland I I Russische 
. 0,7 Föderation 

Italien CJ 6,7 0,8 1 Ungarn 

Niederlande c=J 6,1 1 1 I Tschechische 
, Republik 

Frankreich D 3,2 1,2 I Frankreich 
i 

Spanien D 2,2 1,2 I Niederlande 

Ungarn 0 1,9 1,3 I Slowenien 

Belgien 0 1,4 1,8 • Schweiz 

Schweiz 0 1,2 2 1 • Vereinigtes 

I~~:' : Königreich Türkei 0 1,1 8,7 Italien 

Brasilien 0 1,0 14,5 Deutschland 

Quelle: ÖSTAT 
BA 

Grafik: S. Linder • 

Beim Agrarhandel (Summe der Kapitel 1 bis 24 der Kom­
bin ierten Nomenklatur) sind unsere wichtigsten Han­
deispartner im Export die Länder Deutschland, Italien, 
GB, Schweiz, Slowenien, die Niederlande, Frankreich 
und Tschechien , bei der Einfuhr Deutschland, Italien, 
die Niederlande, Frankreich, Spanien und Ungarn . 

Landwirtschaftlicher Außenhandel 
Die Ausfuhren von Waren des Agrarsektors nahmen 
1999 mit einer Erhöhung um 16% auf fast 43 Mrd.S 
zu . Die landwirtschaftlichen Versendungen in die EU 
stiegen im Jahresabstand um 20%. Der Anteil der Ag rar­
exporte in die EU erhöhte sich dadurch auf 71 %. Vor 
dem Beitritt hatte er noch 46% betragen. Die Einfuh­
ren agrarischer Erzeugnisse nahmen 1999 um 3% oder 
2 Mrd.S auf fast 59 Mrd.S zu. Aus der EU wurde im 
Jahresabstand um 5% mehr importiert. Der Ante il der 
EU-Länder an den gesamten Einfuhren machte mehr 
als drei Viertel aus. 

Die agrarische Handelsbilanz betrug 1999 -16 Mrd.S, 
(1 998: -20 Mrd.S). Beim Handel mit der EU bel ief sich 
das Defizit auf -15 Mrd.S und ist damit gegenüber 1998 
um ca . 3 Mrd .S gefallen . Die landwirtschaftliche 
Deckungsquote lag mit 73% auf ihrem bisher höchsten 
Wert, auch beim Warenaustausch mit der EU wurde 
mit 67% ein Höchstwert erreicht. Bei den einzelnen agra­
rischen Produkten zeigte sich 1999 folgende Ent­
wicklung: 

Agrareinfuhren und -ausfuhren 

in Mrd. S in Prozent der Gesamt­
einfuhren und -ausfuhren 

58,63 =-1 54iiiiiiiiiiiil 1999 I 1 6,5 42,54 _ .5,1 

56 ,84 ,::-1 6.7i5iiiiiiiil 1998 !::::I ==---,1 6,8 
36,75 4,7 

54 ,68 1 I I I 6,9 
33,78 1997 _ 4,7 

43 ,39 1 I 1995 1 I 6,5 
24,75 - _ 4,3 

32,14 I 1 1990 c==J 5,8 
15,85 _ - 3,4 

22,44 r=:::::J 1980 I I 7,1 
9,76 . _ 4,3 

9 ,89 D 1970 I 10,7 
3,72 1 _ 5,0 

8,33 0 1960 ~I ~~=====:JI 17 ,2 
1,47 1 _ 5,1 

Quelle: ÖSTAT Grafik: S. Linder 
BA • 
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• Lebende Tiere (KN 01 ): Sowohl die Exporte als auch 
die Importe von lebenden Tieren verlieren, was den Umfang 
betrifft, immer mehr an Gewicht. Mit rd . 70.000 Stück, davon 
über 50.000 Stück Zucht- und Nutztiere, hat der Lebend­
viehexport aufgrund der österreichischen Vorzüge (hohes 
Zuchtniveau , Alpung) seine Position trotz verschärfter 
Exportbedingungen noch einigermaßen halten können. Die 
Zahl der Schweineeinfuhren erhöhte sich um ein Drittel auf 
fast 300.000 Stück. Der Ferkelexport ging von 93.000 Stück 
(1 998) auf rd . 37.000 Stück (1999) zurück. . 

• Fleisch (KN 02): DerAnteil am Agrarexport liegt bei 12%. 
Die Exporte (5,0 Mrd.S +10%) betrafen zu 50% Fleisch von 
Rindern und Kälbern. Die im Export erzielten Preise sind 
bei Rindfleisch leicht und bei Schweinefleisch stark gefal­
len. Der Import betrug 1999 4,1 Mrd .S, wovon ein Drittel 
auf Schweinefleisch und ein Viertel auf Geflügelfleisch ent­
fiel. Die Einfuhrpreise von Rind- und Kalbfleisch sind 
ebenso wie die von Schweinefleisch gesunken. 

Woher kommen die Agrarimporte? 

Grüner Bericht 1999 

• Milch und Molkereierzeugnisse (KN 04): Die Aus­
fuhren dieses Kapitels haben mit 5,6 Mrd.S (+24%) einen 
Anteil von einem Zwölftel an den gesamten Agrarexpor­
ten . Fast die Hälfte entfiel auf Milch und Rahm , gut ein Drit­
tel auf Käse. Die Einfuhren betrugen 1999 über 4,3 Mrd.S, 
um 18% mehr als ein Jahr zuvor. Fast zwei Drittel der gesam­
ten Einfuhren entfielen auf Käse. Der Importkäse lag bis 
vor einigen Jahren preislich auf einem wesentlich höhe­
ren Niveau als der Exportkäse, seit einigen Jahren liegt er 
sogar darunter . 

• Gemüse (KN 07) : Während derAnteil derAusfuhren sehr 
gering ist, haben die Einfuhren mit 3,4 Mrd.S eine relativ 
große Bedeutung . Die Verarbeitungsprodukte machen 
fast die Hälfte aller Gemüseimporte aus. 

• Obst (KN 08) : Der Hauptteil der an sich geringen Expor­
te entfällt auf Äpfel. Dagegen rangieren die Importe mit 5,9 
Mrd.S bei den Einft:Jhren an erster Stelle. 17% entfallen auf 

Agrarimporte nach Produktgruppen 

insgesamt 58,6 Mrd. S (= 100%) 
Getreide, Mehl 
Backwaren 

Osteuro­
päische 
Länder 

6,8% 

übrige Länder 

16,1% 

Europäische Union 

77 ,1% 

Obst, Gemüse, 
Zubereitungen 

23,1% 

Leb. Tiere, Fleisch 
Zubereitungen 

11,8% 

Milchprodukte 

7,4% 

Außenhandel 1999 

Getränke 
6,2% 

10,4% 

Übrige 
Produkte 

41,2% 

Wohin gehen die Agrarexporte? Agrarexporte nach Produktgruppen 

Osteuro­
päische 
Länder 

17,3% 

übrige Länder 

11,4% 

BA 
Grafik: S. Linder m!m 

insgesamt 42,5 Mrd. S (= 100%) 

Europäische Union 

71 ,3% 

Obst, Gemüse, 11 ,8% 
Zubereitungen 

Leb. Tiere, Fleisch 
Zubereitungen 

16,2% 

Milchprodukte 

13,3% 

Getreide, Mehl 
Backwaren 

Getränke 

18,3% 

13,4% 

Übrige 
Produkte 

27,1% 
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Ausfuhr landwirtschaftlicher Produkte 
in Mrd. S 

Getränke 

Milch 

Fleisch 

Zub. Gemüse 

Backwaren 

Kakao 
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Lebm. Zub. 

Rückstände 

leb. Tiere 

Kaffee , Tee 

Tabak 

Obst 

Zub. Fleisch 

Fette und Öle 

Gemüse 

Samen 

Mehl 

Tiere andere 

leb. Pflanzen 

Pfl'. Säfte 

Fische 

Flechtstoffe 

o 

Quelle: ÖSTAT, ALFIS 

2345678 

BA 
Grafik: S. Linder m 

Zitrusfrüchte, 15% auf Bananen und Beerenfrüchte. Bei 
Beerenobst kommt knapp die Hälfte aus der EU, der Rest 
vor allem aus Polen. Bei den Bananen haben die Preise 
wieder nachgelassen. 

• Kaffee , Tee , Gewürze (KN 09) : Die Importe (Anteil 
5%) in Höhe von knapp 3,0 Mrd.S sind 1999 wertmäßig 
erheblich gesunken. 84% entfielen auf Kaffee. Die Kaffee­
importe erfolgten überwiegend aus Brasilien und Kolum­
bien . Die Preise lagen wesentlich unter jenen von 1998. 

• Getreide (KN 10): Getreide hat einen Anteil am Ag rar­
export von 5%. Der Wert der Ausfuhr betrug 19992,1 Mrd.S 
(+10%). Der Importanteil betrug 1,9%, die Menge stieg um 
ein Fünftel. Reis macht ein Viertel des Importwertes aus. 

• Fleisch- und Fischzubereitungen (KN 16): Der 
Ausfuhranteil dieser Warengruppe am Agrarexport ist mit 
nur 2% relativ niedrig . Die Einfuhren haben mit 3% eine 
etwas größere Bedeutung. 

• Zucker und Zuckerwaren (KN 17) : Die Ausfuhren 
(Anteil 4%) sind 1999 wertmäßig um 11 % auf unter 2 Mrd.S 
zurückgegangen. 46% der Ausfuhren entfallen auf Zucker­
waren, 43% auf Rübenzucker. Importiert (Anteil 3%) wurde 
1999 wertmäßig um 8% weniger. Auch hier sind Zucker­
waren mit fast der Hälfte die größte Position . 

• Kakao , Schokoladen , Waren daraus (KN 18) : Es 
handelt sich fast ausschließlich um diverse Schokolade­
produkte; mit einem Exportanteil von 6% ist diese Waren­
gruppe sehr bedeutend beim Export (2 ,4 Mrd.S, -7%). 
Importiert wurden Waren im Wert von 3,2 Mrd.S, (+17%). 
Die Importmengen stiegen um 9%. 
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Einfuhr landwirtschaftl icher Produkte 
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Quelle: ÖSTAT, ALFIS 

in Mrd. S 

2 3 456 78 

Grafik: S. Linder 
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• Backwaren (KN 19) : Der Ausfuhrwert betrug 1999 

mehr als 3 Mrd.S (+28%; Exportanteil: 7%). Exportiert wer­
den größtenteils Brote, Kekse, Waffeln, etc. Die Einfuhren 
(Anteil 8%) haben 1999 zugenommen (Importwert: 
4,5 Mrd.S). 

• Zubereitungen von Gemüse und Früchten (KN 
20) : Diese Warengruppe hat mit 3,6 Mrd.S einen Anteil 
im Export von 8%. Mehr als 60% entfallen auf diverse Obst­
und Gemüsesäfte. Der Einfuhranteil belief sich auf 7%, der 
Importwert betrug 1999 mehr als 4,2 Mrd.S (+18%); auch 
hier dominieren verschiedene Säfte und Früchtezuberei­
tungen . 

• Getränke (KN 22): Mit 18% Exportanteil handelt es sich 
um die wichtigste Produktgruppe: 1999 wurden Waren im 
Wert von fast 8 Mrd.S exportiert, um 56% mehr als ein Jahr 
zuvor. 84% sind Limonaden und andere nichtalkoholische 
Getränke. An zweiter und dritter Stelle folgen Wein und Bier. 
Die Importe von Getränken (Anteil 6%) bestehen größ­
tenteils aus Wein 521.434 hl (+21 %), Bier (Menge ging um 
160.000 hi zurück) und "harten" Getränken. Die Weinim­
porte kommen vor allem aus Italien, Spanien und Frank­
reich. 

• Futtermittel (KN 23) : Der Exportanteil beträgt 3,5%. Es 
wurden hauptsächlich diverse Futterzubereitungen (groß­
teils Hunde- und Katzenfutter) ausgeführt . Diese Tierfut­
termittel gingen zu zwei Dritteln in die EU. Bei der Einfuhr 
beträgt der Anteil 4,5%. Zwei Drittel des Importwertes ent­
fällt auf Sojakuchen. Hunde- und Katzenfutter stellen mit 
70% Wert- und auch Gewichtsanteil an den Futtermittel­
zubereitungen eine sehr beachtliche Komponente dar. 
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Außenhandel mit den Beitrittsländern 
Der Außenhandel insgesamt ist in Summe und mit allen 
einzelnen Beitrittsländern aktiv: 1999 übertrafen die 
Exporte insgesamt die Importe um 26 Mrd.S oder 30%. 
Insgesamt beliefen sich die Einfuhren auf 84,7 Mrd.S, 
d.s. knapp 10% der Gesamtimporte. Die Ausfuhren 
betrugen 111 Mrd.S, d.s. 13% der österreichischen 
Gesamtausfuhren. Obwohl schon vor der Ostöffnung 
traditionell gute Handelsbeziehungen mit den MOEL 
bestanden, setzte danach in beiden Handelsrichtun­
gen eine große Dynamik ein. 

. BeimAgrarhande/wardie Entwicklung ähnlich , aller­
dings überwiegend zugunsten Österreichs. Der star­
ke Einbruch der Agrarproduktion in der Umbruchsphase, 
der fast gänzliche Verlust des dominierenden sowjet­
ischen Exportmarktes und das fehlende Kapital zur 
Modernisierung und Umstrukturierung im Verarbei­
tungs- und Vermarktungsbereich hatte drastische Aus­
wirkungen auf den Agraraußenhandel der meisten 
MOEL. Nach Abschluss der Europaverträge ab Mitte 
der 90er Jahre profitierte davon insbesondere die EU , 
weil die MOEL die geforderten Qual itäts- und Umwelt­
standards (Tiergesundheit , Hygienebestimmungen 
u.a.) nicht erreichen bzw. administrative Schwierigkeiten 
mit der EU nicht entsprechend bzw. nicht rasch genug 
bewältigen konnten . 5,0 Mrd.SAgrarexporten standen 
3,7 Mrd.S landwirtschaftl iche Einfuhren gegenüber. Der 
Saldo war mit 1,3 Mrd.S oder 35% äußerst positiv, wenn 
auch 1999 sowohl die Ausfuhren (7%) als auch die Ein­
fuhren(2%) zurückgegangen sind. Außer mit Ungarn 
und Polen waren auch die einzelnen Ländersalden aktiv. 
Die meisten Agrarexporte gingen nach Slowenien 
(26%), Tschechien (22%) und Ungarn (16%). Bei den 
Einfuhren führt Ungarn (rd , 50%) vor Polen(16%) und 
Tschechien (14%). 

Grüner Bericht 1999 

Außenhandel m it Holz 
Der Handel mit Holz und Holzprodukten ist für Öster­
reich von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Beträcht­
liche Teile der Holz- und Papierproduktion werden 
überwiegend in EU-Staaten exportiert. Rund 90% des 
Holzeinschlages werden in Österreich selbst verarbeitet 
oder zu Brennzwecken verwendet. Zudem werden über 
5 Mio. m3 Rohholz aus dem Ausland eingeführt. Der 
größte Holzabnehmer ist die Sägeindustrie, die über 
50% des gesamten Rohholzes verarbeitet. Größere 
Mengen vor allem schwächeren Holzes kauft die 
Papierindustrie auf. 

Der GesamtwertderHolzexporte (KN 44) lag 1999 
bei 30,6 Mrd .S (+16,2%). Das wichtigste Ausfuhrpro­
dukt mit einem Anteil von 47% ist Schnittholz (3 ,1 Mio.t 
bzw. 14,3 Mrd .S). 18% entfallen auf Span- und Faser­
platten (5,7 Mrd.S), 17% entfällt auf Holz in verarbei­
teter Form (5,3 Mrd.S) und 11 % auf Furniere und Sperr­
holz (3,3 Mrd.S). Der Rohholzexport macht nur 5% bzw. 
1,4 Mrd.S der gesamten Ausfuhren des KN 44 aus. Die 
Holz importe (KN 44) machten 1999 rd . 18,7 Mrd.S 
aus (+18,9%). Beim Import ist Rohholz mit einem 
wertmäßigen Anteil von 34% das wichtigste Produkt 
(6,5 Mrd .S). Der Anteil von Holz in verarbeiteter Form 
liegt bei 21 % bzw. 3,9 Mrd.S. 18% entfallen auf Schnitt­
holz (3,4 Mrd.S). Furniere und Sperrholz (2,2 Mrd.S) 
sowie Span- und Faserplatten (2,0 Mrd.S) kommen auf 
je 12 bzw. 11% Importanteil. 1999 wurden Papier und 
Pappe (KN 48) um 39,6 Mrd.S aus- und um 19,6Mrd.S 
eingeführt. Halbstoffe und Abfälle von Papier oder Pappe 
(KN 47) wurden im Wert von 2,4 Mrd.S exportiert, die 
Importe beliefen sich auf 4,4 Mrd.S. Möbel aus Holz 
(Sitz- und Büromöbel) sowie Fertigteilhäuser aus Holz 
(Teile von KN 94) wurden 1999 im Wert von 6,3 Mrd.S 
aus- und um 11,4 Mrd.S eingeführt. 

Außenhandel mit Holz 1999 
(gesamtes Außenhandelskapitel 44) 

Import 
(insgesamt 18.665,5 Mio. S) 

Holz in 
verarbeiteter Form 

21% 

Span- und 
Faserplatten 

11% 

Furniere u. Sperrholz sowie 
Stabe und Friese f. Parkett 

12% 

Quelle: Statistik Österreich 
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Entwicklung des Außenhandels vor und nach dem EU-Beitritt 

Um die Entwicklung des Außenhandels vor bzw. nach dem 
EU-Beitritt zu messen, wurden die Fünfjahresperioden 
1990 bis 1994 und 1995 bis 1999 verglichen . Als Maß­
stab der Entwicklung wurden durchschnittliche Wachs­
tumsraten (geometrische Mittel) berechnet, das ist jener 
Prozentsatz, der zum jewei ligen Jahreswert hinzugege­
ben, nach 4 Jahren den ausgewiesenen Endwert ergibt. 

Die Berechnungen zeigen , dass die durchschnittlichen 
Wachstumsraten in der Fünfjahresperiode nach dem EU­
Beitritt bedeutend stärker waren als in den fünf Jahren 
zuvor (der Anteil Schwedens und Finnlands am EU(15) 
ist weitgehend vernachlässigbar): Gegenüber dem Zeit­
raum 1990 bis 1994, als die Agrarimporte aus allen Län­
dern pro Jahr um 4,4% wuchsen, waren es in den Jah­
ren 1995 bis 1999 7,8%. Bei den Agrarexporten waren 
es 5,5% vorher und 14,5% nachher. 

Ein Vergleich des Agrarhandels mit der EU zeigt ein p.a.­
Wachstum von 4,9% bei den Importen der ersten Peri­
ode und 9,1% in der zweiten Periode. Bei den Exporten 
lauten die Werte auf 3,9% vorher und 19% nachher. Die 
grafische Darstellung der Entwicklung seit 1990 zeigt eben­
falls die bedeutend dynamischere Entwicklung seit dem 
EU-Beitritt: 

Bei der Ausfuhr sind die wichtigsten 3 Produktgruppen 
Getränke (KN22), Molkereierzeugnisse (KN04) und Fleisch 
(KN02). Zusammen repräsentieren diese 3 Warengrup­
pen einen Wertanteil am gesamten Agrarexport von mehr 
als 40%. Die wertmäßigen Ausfuhren dieser 3 Waren­
gruppen zusammen 

Agraraußenhandel Landwirtschaft 
Importe Exporte 

Jahre Alle Alle 
Länder EU Länder EU 

1990 32 ,1 18,3 15,9 7,7 
1991 34 ,1 19,3 16,0 7,8 
1992 33,8 19,8 16,6 8,0 
1993 34 ,1 20,4 16,8 8,0 
1994 381 222 197 90 

DWR 90-94 4,4% 4,9% 5,5% 3,9% 

1995 43,4 31 ,9 24,7 15,1 
1996 47 ,3 35,5 28,1 17,8 
1997 54,7 41 ,3 33,8 21 ,8 
1998 56,8 43,0 36,8 25,2 
1999 58,6 45,2 42,5 30,3 

DWR 95-99 7,8% 9, 1% 14,5% 19,0% 

Quelle: OSTAT. 

reitungen von Obst und Gemüse (KN20) sowie Getrei­
dezubereitungen (KN19). Sie haben zusammen einen 
Wertanteil am gesamten Agrarimport von mehr als einem 
Viertel. Die wertmäßigen Einfuhren dieser 3 Warengrup­
pen zusammen stiegen im Fünfjahresabschnitt vor dem 
EU-Beitritt um 4% p.a., nachher waren es 8% pro Jahr. 
Die Importe aus der EU beliefen sich vorher auf ca. 6%, 
nach dem Beitritt sind sie um 10 % pro Jahr angestiegen. 
(Zusammengestellt von Peter Handschur, Bundesanstalt 
für Agrarwirtschaft). 

stiegen im Fünfjah­
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EU-Beitritt um 2% 
p.a. , nachher waren 
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Landwirtschaft und Ernährung 
(siehe auch Tabellen 1.15 bis 1.17) 

Internationale Ernährungssituation 
RÜt:;kblickend wurde die weltweite Nahrungsmittelver­
sorgung in den letzten Jahrzehnten durch mengen­
mäßige Erfolge in Form höherer Erträge, geringerer Ver­
luste oder besserer Tierleistungen erzielt, die Zahl der 
unter- bzw. fehlernährten Menschen konnte dadurch 
aber nicht wesentlich gesenkt werden . Die Unter­
ernährung großer Bevölkerungsschichten hängt lang­
fristig eng mit der allgemeinen Armut zusammen, 
deren Ursache auf verschiedene komplex verbunde­
ne Faktoren zurückzuführen ist. Die internationalen Han­
dels- und Finanzverhältnisse, die Besitz- und Eigen­
tumsverhältnisse in den Entwicklungsländern und die 
triste Produktions-, Lohn- oder Beschäftigungssituati­
on - gerade in ländlichen Regionen - sind hier oft Aus­
löser von Hungerproblemen. Werden diese huma­
nitären Defizite - verbunden mit großen Wohlstands­
unterschieden - nicht befriedigend gelöst, wird die 
Gefahr von politischer Instabilität, sozialen Spannun­
gen und damit der Einwanderungsdruck in die reichen 
Industrieländer immer größer. 

Darin liegt die politische Dimension dieser Problema­
tik: Hunger ist die Folge von Armut und nicht primär 
von Nahrungsmittelknappheit. Die Armut versperrt den 
Zugang zu auf den Markt erhältlichen Nahrungsmitteln, 
zu bebaubarem Land und anderen Ressourcen. Die 
damit verbundene Unterversorgung in Entwicklungs­
ländern, die Überversorgung in Industrieländern sowie 
sehr unterschiedliche Verzehrsgewohnheiten schließen 
aber die Möglichkeit weltweiter Umverteilung aus. 
Nahrungsmittelhilfe für Defizitländer dient der Behebung 
von Notsituationen oder der Wiederingangsetzung 
ländlicher Entwicklung, kann aber keine Ernährungs­
sicherheit auf Dauer bringen. Nahrungsmittelimport setzt 
Exporterlöse voraus, wo diese fehlen , müsste die 
Ernährung der Bevölkerung aus der Eigenproduktion 
gesichert werden . Billige oder kostenlose Nahrungs­
mittelimporte bringen für die Entwicklungsländer auch 
die Gefahr der Zerstörung von jahrhundertealten 
agrarökonomischen Strukturen mit sich, da die Bau­
ern dieser Länder oft nicht mit diesen billigen Produk­
ten konkurrieren können. 

Die Weltbevölkerung überschritt im Oktober 1999 die 
Sechs-Milliarden-Marke; sie wächst verhaltener um jähr­
lich 75 Millionen . Die FAO rechnet für 2010 mit 
annähernd 7 Mrd. , für 2020 mit 7,5 Mrd . und für 2025 
mit mehr als 8 Mrd . Menschen. Der Bevölkerungszu­
wachs wird sich zu 97% auf die Entwicklungsländer und 
dort wiederum auf die städtischen Regionen konzen-

Grüner Bericht 1999 

trieren . Die Zahl der chronisch unterernährten Menschen 
ist nach Berechnungen der FAO in den Entwicklungs­
ländern von 831 Mio. (1990-92) auf 791 Mio. (1995-
97) zurückgegangen. Gleichzeitig sind diese aber in 
den Industriestaaten angestiegen , weil in einigen 
Transformationsländern (MOEL, NUS: Neue unab­
hängige Staaten) die chronische Unterernährung 
armutsbedingt zugenommen hat. Die größte Pro­
blemregion bleibt aber weiterhin Afrika südlich der Saha­
ra , wo im Zeitraum 1995 bis 1997 rd. 180 Mio. Men­
schen oder 33 % der Gesamtbevölkerung chronisch 
unterernährt waren. Soll das Ziel des WeIternährungs­
gipfels von Rom (1996) erreicht werden, wird es not­
wendig sein , Rahmenbedingungen zur Armuts­
bekämpfung und der Ernährungssicherung zu schaf­
fen . Nachhaltige und umweltgerechte Nutzung der 
vorhandenen natürlichen Ressourcen , aber auch die 
Förderung der Leistungsfähigkeit der ländlichen Bevöl­
kerung durch Ernährungssicherungs-, Beschäftigungs­
und Ausbildungsprogramme sollen dazu beitragen, die 
Eigenversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln 
zu verbessern . Neben der effizienten Nutzung von 
bewährtem Wissen werden auch die Anwendung neuer 
Technologien und ein verstärkter Einsatz von Betriebs­
mitteln (Wasser, Dünger, Saat- und Pflanzgut, von 
Pflanzenschutzmitteln , Zuchtvieh, Veterinärpharmaka) 
notwendig sein , um die agrarische Produktion in den 
Dritte-Welt-Ländern anzukurbeln . . 

Bevölkerungswachstum 

Afrika 

Süd- und 
MiUelamerika 

Asien 

Ozeanien, 
Australien 

Nordamerika 

Europa 
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Quelle : FAO 
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Nationale Ernährungssituation 

In industriealisierten Ländern mit einem saisonunab­
hängigen Lebensmittelangebot und einer großen Anzahl 
qualitativ hochwertiger Lebensmittel existieren die 
klassischen , auf Unterernährung beruhenden Mangel­
krankeiten , wie sie in Entwicklungsländern zu beob­
achten sind, nicht mehr. Trotzdem gibt es auch in Euro­
pa Krankheiten, die auf eine unausgewogene Er­
nährung zurückzuführen sind. Veränderungen in der 
Lebensweise, die Verstädterung und Industriealisierung, 
neue Familienstrukturen und demographische Ent­
wicklungen in diesem Jahrhundert haben auch Ver­
änderungen in der Lebensmittelversorgung mit sich 
gebracht. Parallel dazu hat der Trend zu Berufen mit 
vorwiegend sitzender Tätigkeit und auch solchen Frei­
zeitbeschäftigungen zu einer Verminderung der kör­
perlichen Aktivität geführt. Der Bewegungsmangel , 
verbunden mit einer zu hohen Kalorienzufuhr und 
einer oft zu einseitigen Ernährung, führt zu den typi­
schen Zivilisationskrankheiten wie Fettleibigkeit, Über­
gewicht, Herzinfarkt, etc. 

Zu einer gesunden Ernährung gehört sowohl eine 
angepasste Energieaufnahme über Makronährstoffe als 
auch eine adäquate Zufuhr von essentiellen Nährstoffen 
einschließlich Vitaminen, Mengen- und Spurenele­
menten, essentiellen Fettsäuren und essentiellen Ami­
nosäuren. Der individuelle Bedarf für die verschiede­
nen Nährstoffe ist von unterschiedlichen Faktoren, 
wie körperliche Aktivität, Stress, Rauchen oder Alko­
holkonsum abhängig. Eine gesunde Ernährung ist nur 
möglich, wenn die Vielfalt aller Lebensmittel genutzt 
wird , um eine bedarfsgerechte Nährstoffzufuhr zu 
erreichen, da kein Lebensmittel alle Nährstoffe in der 
optimalen Menge und Zusammensetzung enthält, die 
nötig wäre, um die Gesundheit sicher zu gewährleisten. 

Trotz unvollständiger Informationen und vieler unter­
schiedlicher Meinungen über die gesundheitsbezoge­
nen notwendigen Änderungen im Ernährungsverhal­
ten gibt es wenig Widerspruch darüber, dass man eine 
ausgewogene und vielseitige Ernährung anstreben, den 
Gesamt-Fettverzehr senken, den Obst-, Gemüse- und 
Getreideanteil erhöhen und die Energiebilanz aufrecht 
erhalten sollte. Regelmäßige körperliche Bewegung -
wenn auch nur mit mäßiger Intensität - verbessert die 
körperliche Kondition, verhilft zu stabilem Körpergewicht 
und sollte daher gefördert werden. Einige Aspekte die­
ser Empfehlungen wurden schon von der Bevölkerung 
aufgenommen , wie nationale und internationale 
Ernährungs- und Gesundheitsberichte sowie Daten zur 
Nahrungsmittelzufuhr in verschiedenen europäischen 
Ländern gezeigt haben. Speziell der Gemüse- und Obst­
konsum ist in einigen Ländern gestiegen. Diese Ent-
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wicklung ist auch in Österreich aus der Verbrauchs­
statistik (siehe nachstehende Grafik) ablesbar. So 
stieg der Obstkonsum 1998/99 um 0,5 kg (+ 0,6 %) 
gegenüber der Vorjahresperiode an. Auch der Gesamt­
verbrauch von Gemüse zeigte mit 0,7% einenAnstieg. 
Trotzdem ist das Ernährungsverhalten der Österreicher 
insgesamt als traditionell zu bezeichnen, wobei dem 
Fleisch- und Fettkonsum in der österreichischen 
Küche nach wie vor ein wesentlicher Stellenwert 
zukommt. Viele Familientraditionen haben sich aber 
insofern geändert, als immer mehr Mütter berufstätig 
sind und somit weniger Zeit mit der Essenszubereitung 
verbringen können. Die Nahrungsmittelverarbeitung, 
die Zubereitung und das Kochen wird somit verstärkt 
von der Küche an die Lebensmittelindustrie sowie 
Kantinen und Restaurants abgegeben. 

Durchschnittlicher Lebensmittel- und 
Getränkeverbrauch in Österreich 

(Angaben in kg bzw. Liter pro Kopf) 
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Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

Ernährung bedeutet allerdings mehr als nur die bedarfs­
gerechte Zufuhr von essentiellen Haupt- und Mikronähr­
stoffen. Essen ist ein Genuss, fördert soziale Kontak­
te und hat somit eine kulturelle Bedeutung . Überall in 
Europa haben sich daher charakteristische regionale 
Traditionen durchgesetzt, was und wie gekocht und 
gegessen wird. 
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Tourismus und Landwirtschaft 
(siehe auch Tabellen 1.18 bis 1.19) 

Im Jahr 1999 konnte im Tourismus ein Nächtigungs­
zuwachs von + 1,4% (1998: +1,9%) erzielt werden. Das 
Beherbergungswesen in Österreich ist überwiegend 
kleinbetrieblich strukturiert. Ein Trend zu größeren Be­
trieben ist jedoch zu beobachten. Im Beherbergungs­
und Gaststättenwesen wurden 1999 etwa 167.000 Per­
sonen (Unselbständige) beschäftigt. Weitere Fakten: 

• Gesamtumsätze im Tourismus: 201 ,9 Mrd.S (+ 5,5 %); 

• Deviseneinnahmen aus dem Tourismus: 164,5 Mrd .S 
(1998: 156,3 Mrd .S); 

• der Anteil der Deviseneinnahmen am nominellen BIP 
beträgt ca . 6%; 

• Nächtigungen: 112,7 Mio. (1 998: 111 Mio.) , davon 82,4 
Mio. Ausländer(+0,7%) 30,3 Mio. Inländer (+3,5%); 

• Deviseneinnahmen pro Ausländernächtigung : S 1.997,-­
(1 998: S 1.910,--). 

Zur Erhaltung der österreichischen Lebensmittelqua­
lität und Esskultur haben sich Tourismus, Wirtschaft und 
Landwirtschaft zur Aktion "Culinarium Österreich" 
zusammengeschlossen . Regionaltypische Gerichte 
und Getränke aus bäuerlicher Produktion stehen im Vor­
dergrund . Alte Rezepte werden zur Kreation neuer 
Gerichte herangezogen. Leichte Kost und saisonale 
Speisefolgen werden verstärkt dem Gast angeboten. 
Mit den bäuerlichen Vermarktungsinitiativen wie Land 
& Wirt, Käsestraße Bregenzerwald, Styria beef, Weizer 
Schafbauern, Hoflieferanten etc. kann die ordnungs­
gemäße und zeitgerechte Belieferung der Gastrono­
mie und des Feinkosthandels sichergestellt werden . 

Die Zahl der Nächtigungen "Urlaub am Bauern­
hof" (UaB) nahm in der Kategorie "Privat am Bau­
ernhof' (bis 10 Betten, ohne Ferienwohnungen) im Jahr 
1999 um -1 ,3% ab. Unter Berücksichtigung der lau­
fenden Bettenabnahme in dieser Kategorie um -4,2% 
ergibt sich jedoch eine leichte Auslastungssteigerung . 
Bei den bäuerlichen Beherbergungsbetrieben ist seit 
Jahren ein starker Strukturwandel hin zu Ferienwoh­
nungen zu beobachten. Seit November 1997 werden 
auch bei den Ferienwohnungen die Kategorien "auf 
Bauernhof' und "nicht auf Bauernhof'· unterschieden: 
in dieser Kategorie haben im Jahr 1999 die UaB-Bet­
ten gegenüber dem Vorjahr um +6,4 % zugenommen, 
die UaB-Nächtigungen um +17,1 %. Die repräsenta­
tive Mitgliederbefragung zur Sommersaison 1999 hat 
zusammenfassend ergeben, dass die ca . 3.300 Mit­
glieder bei den UaB-Landesverbänden im Jahr 1999 
im Durchschnitt erfolgreich gewirtschaftet haben und 
sich aktiv und optimistisch für die kommenden Jahre 
vorbereiten . 

Grüner Bericht 1999 

• Nä chtigungen im Vergleich zum Vorjahr: 37% besser, 
42% gleich , 20% weniger (überdurchschnittlich haben sich 
hier die Bundesländer Burgenland und Steiermark ent­
wickelt, von den Saisonzeiten wurde die Hauptsaison im 
Juli/August gegenüber dem Vorjahr positiv bewertet) . 

• Stammgästeantei/: durchschnittlich 54%; 

• durchschnittliche Betriebsgröße : 12 Gästebetten , 
15% der Mitgliedsbetriebe sind gewerblich. 

• Werbeausgaben : durchschnittlich 11.650 S pro Jahr, 
dies entspricht etwa 4% des Umsatzes. 

• P re i s: Der Durchsch nittspreis für eine Übernachtung mit 
Frühstück lag bei den Mitgl iedern bei 237 S pro Person , 
eine Ferienwohnung für 4 Personen kostete im Durchschnitt 
620 S pro Tag. Die Mitglieder bei den Landesverbänden 
konnten somit einen Preis erzielen, der etwa % über dem 
Durchschnitt aller UaB-Anbieter liegt. 

• Umsatz : der durchschnittliche Umsatz betrug 1999 ca. 
255.000 S pro Betrieb aus dem Betriebszweig Urlaub am 
Bauernhof. Aufenthaltsdauer: durchschnittlich 9 Tage, 
etwa jeder 5. (20 %) Bauernhofurlaub ist ein Kurzurlaub. 

• Investitionen : Im Jahr 1999 haben 71% aller Mit­
gliedsbetriebe I nvestitionen getätigt, für das Jahr 2000 pla­
nen im Durchschnitt 66% aller Mitglieder erneut Investi­
tionen im Bereich Urlaub am Bauernhof. 

Nach einer aktuellen Studie für Urlaub am Bauernhof 
am Deutschen Markt (Dt. Reiseanalyse 1999) inter­
essieren sich 7,2 Mio. Deutsche über 14 Jahren für einen 
Bauernhof-Urlaub in den kommenden 3 Jahren (2000-
2002). Von den Marktforschern wird den Ferien auf dem 
Bauernhof ein "großes Wachstumspotential für die 
kommenden Jahre" attestiert. In den vergangenen 
3 Jahren haben 4 % der deutschen Reisenden Bauern­
hof-Urlaub gemacht. 

Nächtigungen auf Bauernhöfen 1999 
in 1.000 

Tirol 
~~~~ _______ 1.773,4 

Salzburg 
~~~ ____ 1.148.6 

Steiermark P-.---- 715,1 

Kärnten .... _ 516,2 

Oberösterreich 304,0 

Vorarlberg 274,4 

Niederösterreich 

Burgenland 

o 500 1.000 1.500 2.000 
o davon "Ferienwohnungen und -häuser" auf Bauernhöfen 

Quelle: Statistik Österreich Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
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Österreich im Europäischen Binnenmarkt 

Zusammenfassung 

Das Wirtschaftswachstum der EU betrug 19992,2 %, die 
Beschäftigung weitete sich aus, dieArbeitslosenquote ging 
weiter zurück. Die Einkommen der Landwirte in der EU 
sind 1999 um etwa 3% zurück gegangen. 

Mit der Agenda 2000 wurde die logische Weiterentwick­
lung der 1992 eingeleiteten GAP-Reform fortgesetzt. 
Generell sieht die Reform einen weiteren Abbau der 
Markt- und Preisstützungen der Direktzahlungen vor. 
Betroffen durch die Agenda sind die Marktordnungen von 
Milch, Getreide, Rindfleisch und Wein. Die Reform schließt 
auch neue Regelungen für die Entwicklung des ländlichen 
Raumes im Zeitraum 2000 - 2006 mit ein. Im Rahmen des 
Maßnahmenpaketes Agenda 2000 wurden die Rechts­
grundlagen für die EU-Agrarstrukturfonds für die Periode 
2000 - 2006 reformiert. Die neuen Strukturfondsverord­
nungen wurden genehmigt. Sie sehen eine Reduktion der 
Zahl der vorrangigen Ziele der Strukturfonds von 6 auf 3 
vor. Die ländliche Entwicklung ist in der VO (EG) 1257/99 
des Rates geregelt. Sie umfasst 10 Kapitel und 34 Arti­
kel. Das Programmplanungsdokument für die ländliche Ent­
wicklung wurde am 1. September 1999 bei der EU ein­
gereicht und am 27. Juni 2000 vom STAR-Ausschuss 
beschlossen. 

Der EU-Haushaltsplan 2000 enthält Ausgaben von 
89.388 Mio. Euro. DieAgrarausgaben durch den EAGFL­
Garantie betragen 41.469 Mio. Euro bzw. 46,4%, die Mit­
tel der Strukturmaßnahmen machen 31 .803 Mio. Euro bzw. 
35 ,6% aus. 

Im Rahmen der WTO-Verhandlungen fand 1999 die 3. 
WTO-Ministerkonferenz in Seattle statt. Bei dieser Kon­
ferenz konnten sich die WTO-Mitglieder nicht auf einen 
Text für eine Ministererklärung zur Eröffnung einer neuen 
Verhandlungsrunde einigen. Die von den Industriestaa­
ten geforderte Einbeziehung "NeuerThemen", wie zB. Han­
del und Soziales, Handel und Umwelt, etc., wurde von den 
Entwicklungsländern strikt abgelehnt.Auch im Bereich der 
Landwirtschaft bestanden teilweise unüberwindbare 
Gegensätze. 

Die Erweiterung der EU liegt mehrfach im Interesse Öster­
reichs : Sie wird den Friedens- und Stabilitätsraum in 
Europa ausweiten und auch Österreich wird davon profi­
tieren. Im Juni 2000 wurden die Beratungen über das Kapi­
tel 7 - Landwirtschaft aufgenommen. Die drei wichtigsten 
Punkte betreffen dabei die Direktzahlungen der GAP, ein 
funktionierendes System von Quoten und Mengen und die 
Frage der Übergangsregelungen. 

Summary 
In 1999, economic growth in the EU amounted to 2.2% in 
real terms, employment was on the rise, and unemploy­
ment continued to decrease. Farmers' incomes in the EU 
declined by approx. 3% in 1999. 

With Agenda 2000, the logical development of the CAP 
reforn:' , launched in 1992, was continued. Basically, the 
reform provides for a further reduction of market and price 
supports. Agenda 2000 applies to the market organisati­
ons for milk, cereals, beef, and wine. The reform also inclu­
des new rules governing rural development for the peri­
od 2000 - 2006. Within the framework of the reform pack­
age Agenda 2000, the legal basis for the EU agricultural 
structural funds was reviewed for the period 2000 - 2006. 
The new Structural Funds Regulations were approved. They 
provide for a reduction of the nurnber of the structural funds' 
key goals from 6 to 3. Rural development is laid down in 
Council Regulation (EC) No. 1257/99, which consists of 
10 chapters and 34 articles. The rural development pro­
gramming document was submitted to the EU on September 
1, 1999 and adopted bythe STAR Committee on June 27, 
2000. 

The EU budget 2000 provides for expenditures of 89 , 3~8 

million Euro. Of these, 41 ,469 million Euro, or 46.4 %, are 
allocated to the EAGGF Guarantee Section for agricultu­
ral expenditures. Funds for structural measures amount 
to 31 ,803 million Euro or 35.6 %. 

In the framework of the WTO negotiations, the 3rd WTO 
Ministerial Conference was held in Seattle in 1999 where 
the WTO members could not reach agreement on the wor­
ding of aministerial declaration for the opening of a new 
round of negotiations. The integration of "new subjects" 
like trade and social affairs, trade and environment, etc. 
called for by the industrialised countries was rigorously rejec­
ted by the developing countries. There were some insur­
mountable differences also in the field of agriculture. 

EU enlargement is in Austria's interest in several respec­
ts: It is going to extend the area of peace and stability in 
Europe, of which Austria is going to benefit in a particular 
way. In June 2000, negotiations on Chapter 7 "Agricultu­
re" were taken up. The three key topics in these negotia­
tions are the CAP direct payments, a functioning system 
of quotas and quantities and the issue of transitional 
arrangements. 
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Gesamtwirtschaft und Agrarsektor in der EU 
(siehe auch Tabellen 2.1 .1 bis 2.1.2) 

Die Europäische Wirtschaft verzeichnete im Jahr 1999 
ein Wachstum von 2,2%. Die Industrieproduktion 
gewann deutlich an Dynamik. Dazu trug insbesonde­
re die Stärke des Dollars bei - sie belebte den europäi­
schen Export und in der Folge die Investitionstätigkeit. 
In der Mehrzahl der EU-Länder entwickelten sich 1999 
nicht nur die Auftragseingänge aus dem Ausland gün­
stig, sondern auch jene aus dem Inland. Die bisher vor­
liegenden Indikatoren lassen ein Anhalten der Wachs­
tumsdynamik erwarten. Besonders stark steigt die 
Nachfrage und Produktion in den Ländern mit ausge­
prägten Handelsbeziehungen zu den USA und in der 
Ländergruppe um Frankreich, wo die Binnennachfra­
ge die tragende Funktion des Konjunkturaufschwun­
ges übernommen hat. Der Indikator für das Konsu­
mentenvertrauen steigt weiter und erreichte zu Jah­
resbeginn einen neuen Höchststand. Dazutrug vor allem 
die neuerl iche Verbesserung der Lage auf dem Arbeits­
markt bei . Die Arbeitslosenquote in der EU betrug im 
4. Quartal 1999 8,9% (1998: 9,7%). Besonders gün­
stig entwickelte sich der Arbeitsmarkt in Frankreich, 
Schweden, Finnland, den Niederlanden und Spanien. 
Für das Jahr 2000 wird vom WIFO prognostiziert, dass 
das BIP im Durchschnitt der EU-Länder real um zumin­
dest 3,2% steigen wird . 

Die Ein ko mmen de r Landwirte in der EU haben 
sich von 1994 bis 1996 günstig entwickelt; seither sin­
ken sie wieder. 1999 sind die Einkommen auf Basis 
der zweiten Vorschätzung von EUROSTAT gegenüber 
1998 um etwa 3% zurückgegangen. 12 Mitgliedstaa­
ten verzeichneten negative Einkommen. Die stärksten 
Einkommensrückgänge waren dabei in Irland (- 12%) 
und Dänemark (- 11 %) zu beobachten, welche beson­
ders stark von den Preisrückgängen in der tierischen 
Erzeugung betroffen waren. Einkommensanstiege gab 
es in Luxemburg (+ 2%), Schweden (+ 6%) und in Por­
tugal (+ 16%). Der für Österreich ausgewiesene Wert 
(- 1%) dürfte laut WIFO etwas zu optimistisch sein (die 
von EU ROSTAT veröffentlichten Daten basieren auf der 
landwirtschaftlichen Gesamtrechnung, die Forstwirt­
schaft ist nicht enthalten). 

Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Erzeuger­
preise trug wesentlich zum Rückgang der Einkommen 
bei. 1999 ging das reale Preisniveau in der pflanzlichen 
Erzeugung um 4% zurück. Der Rückgang in der tieri­
schen Erzeugung war allerdings noch stärker ausge­
prägt (-6%). Dabei machten sich 1999 die Folgen der 
Überproduktion an Schweinen im Jahr 1998 noch 
immer bemerkbar. 

Die Vorleistungspreise gingen 1999 im Durchschnitt um 
2% zurück. Vor allem bei den Dünge- und Futtermit­
teln waren spürbare Preisrückgänge zu beobachten 
(- 5%). Bei Energie und bei Pflanzenschutzmitteln 
waren die Preisrückgänge geringer (- 1%). Der Wert 
der von der Wirtschaft für die Landwirtschaft in der EU 
empfangenen Subventionen war gegenüber 1998 
ebenfalls rückläufig (- 2%). Die Entwicklung war unter­
schiedlich: Während in Portugal, Österreich , Italien und 
in Dänemark starke Abnahmen zu beobachten waren , 
kam es in Belgien und den Niederlanden zu einem deut­
lichen Anstieg . 

Der Rückgang des landwirtschaftlichen Arbeitseinsat­
zes setzte sich 1999 fort, wobei Spanien und Luxem­
burg die bedeutendsten Abnahmen verzeichneten 
(- 5%). Unter Berücksichtigung des Rückganges des 
landwirtschaftlichen Arbeitseinsatzes um 3% in der EU-
15 ergibt sich der bereits angeführte Rückgang der Ein­
kommen um real 3%. Trotz der Einbußen in den letz­
ten drei Jahren lagen die preisbereinigten Einkommen 
je Beschäftigten in der EU-Landwirtschaft 1999 im 
Durchschnitt der Gemeinschaft noch um etwa 8% 
über dem Mittel der Jahre 1989/1991 . Die österreich i­
schen Bauern mussten allerdings in diesem Ver­
gleichszeitraum eine Einbuße von rd . 7% hinnehmen. 

EU-Agrareinkommen 

Reale Nettowertschöpfung je Arbeitskraft 1999 
Veränderungen zum Vorjahr - vorläufig 
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Reform der europäischen Agrarpolitik - AGENDA 2000 

Von den neuen politischen Leitlinien, die 1999 für die 
Union festgelegt wurden, ist keine wichtiger als das 
ReformpaketAgenda 2000. Mit dem Beschluss durch 
den Europäischen Rat am 25. März 1999 in Berlin wurde 
ein wichtiger Meilenstein gesetzt. Folgende grundsätz­
lichen Ziele werden für die Zukunft der EU angestrebt: 

• größere Chancengleichheit und bessere Lebensqualität für 
die Menschen, besonders in unterstützungsbedürftigen 
Gebieten und Regionen ; 

• Verbindung zwischen Landwirtschaft und Umweltpolitik mit 
dem Europäischen Agrarmodeli ; 

• Sicherung der Nahrungsmittelqualität; 

• verantwortungsvolles und effizientes Management der 
Finanzen der Union , damit die Ausgaben der EU einer 
ebenso strengen Haushaltsdisziplin unterliegen wie die der 
Mitgliedstaaten. 

Nach der Einigung über das Reformpaket Agenda 
2000 wurden die offiziellen Texte im Mai 1999 vom 
Europäischen Rat angenommen. Obwohl die beschlos­
senen Maßnahmen in mancher Hinsicht nicht so weit­
reichend sind, wie ursprünglich vorgeschlagen, ist das 
Maßnahmenpaket für die Agrarwirtschaft in der Agen­
da 2000 die logische Weiterentwicklung der 1992 ein­
geleiteten GAP-Reform. Die Reformbeschlüsse bezie­
hen sich auf die Sektoren landwirtschaftliche Kultur­
pflanzen, Rindfleisch, Milch und Wein. Die Vorschrif­
ten für Olivenöl und Tabak wurden bereits 1998 refor­
miert. Insgesamt machen diese Sektoren über die Hälf­
te der EU-Agrarerzeugung aus. Die Reform schließt 
auch neue Regelungen für die Entwicklung des länd­
lichen Raums im Zeitraum 2000-2006 mit ein . Die 

Marktorganisationen 

Die für die österreichische Agrar- und Ernährungs­
wirtschaft wichtigsten Bereiche sind: 

Milch 
Die Milchquotenregelung wurde durch die Festlegung 
des Europäischen Rates von Berlin bis 2008 verlän­
gert. 2003 wird die Kommission einen Bericht vorle­
gen , mit dem sie eine Halbzeitbewertung mit dem Ziel 
vornehmen wird , Anhaltspunkte dafür zu liefern, wie 
die Regelung des Milchmarktes nach 2006 aussehen 
sollte. 

Die Milchquoten werden für die meisten Mitgliedstaa­
ten linear um 1,5% aufgestockt. Die lineare Quoten­
aufstockung von 1,5 % erfolgt in drei gleichen Schrit-

Agenda 2000 
Chronologie der Entscheidungen im Agrarbereich 

q Ende 1995 Beauftragung der Europäischen 
Kommission durch den EU-Ministerrat 

q 16. Juli 1997: 

q 18. März 1998: 

q 11 . März 1999: 

Kommission legt Mitteilung 
"Agenda 2000" vor 

Legislativvorschläge zur Reform 
der GAP werden von 
Kommission vorgelegt 

EU-Agrarminister verabschieden 
Kompromiß zum Agrarteil der 
Agenda 2000 

q 24./25. März 1999: Europäischer Rat beschließt 
Agenda 2000 

q 6. Mai 1999: 

q 17. Mai 1999: 

Europisches Parlament stimmt 
Agenda- Beschlüssen zu 

Ratsverordnungen werden 
verabschiedet 

Umsetzung der Agenda 2000 in Österreich erfordert 
eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Verwal­
tungssteIlen und Interessensvertretern, nachdem das 
Programm für die ländliche Entwicklung am 
28. Juni 2000 von der EU beschlossen wurde. 

Durch die Agenda soll die Union auch umgestaltet wer­
den, damit die Erweiterung überhaupt möglich und auch 
ein Erfolg wird . Die Herausforderung fürdie EU besteht 
darin, die Erweiterung mit bis zu 13 beitrittswilligen 
Ländern auszuverhandeln und diese gleichzeitig auch 
auf den Zeitpunkt ihres Beitritts vorzubereiten . 

ten ab dem Quotenjahr 2005/2006. Griechenland , 
Spanien, ' Italien und Irland sowie Nordirland erhalten 
eine spezifische Quotenerhöhung . Damit wird die EU­
Milchquote insgesamt um rund 2,4% aufgestockt. Die 
spezifische Aufstockung erfolgt bereits ab 2000/01 in 
zwei Schritten. Diese Quotenerhöhungen werden für 
die Direktzahlungen nicht berücksichtigt. 

Der Interventionspreis für Magermilchpulver und But­
ter und auch der Richtpreis für Milch werden in drei glei­
chen Schritten ab dem Milchwirtschaftsjahr 2005/2006 
um 15 % gesenkt. Zum Ausgleich der Stützpreissen­
kungen werden Direktzahlungen an die Milcherzeuger 
in Form einer Grundprämie je Tonne Milchquote ge­
währt. Sie betragen: 
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• 5,75 Euro im Milchwirtschaftsjahr 2005/06, 

• 11,49 Euro im Milchwirtschaftsjahr 2006/07 und 

• 17,24 Euro im Milchwirtschaftsjahr 2007/08. 

Weiters steht jedem Mitgliedstaat ein nationaler Ergän­
zungsbetrag zur Verfügung, der als Zuschlag zur 
Direktzahlung oder Flächenprämie gewährt werden 
kann . Um den aktiven Milcherzeuger zu stärken, wird 
den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt, Maß­
nahmen zur Quotenverwaltung vorzusehen. So kön­
nen beispielsweise auf Ebene der Mitgliedstaaten 
Reserven gebildet oder die Quote eingezogen werden , 
wenn weniger als 70% der dem Erzeuger zur Verfü­
gung stehenden Heferenzmenge durch Lieferungen 
bzw. Direktverkauf ausgeschöpft werden. 

Änderungen bei Milch 

Quotenregelung 
q verlängert bis 31 .3. 2008; Überprüfung 2003; 
q spezifische Quotenerhöhung für ESP, IRL, GR 

IT A und Nordirland in 2 Schritten ab 2000101 ; 

q Erhöhung der A- Quote um 1,5% in 3 Schritten 
ab 2005/06 für die übrigen Mitgliedstaaten; 

Senkung der Interventionspreise 
q in 3 Schritten ab 2005/2006 um insgesamt 

15% bei Butter und Magermilchpulver; 

Senkung des Richtpreises für Milch 
q in 3 Schritten ab 2005/2006 um insges. 17%; 

(davon 2% fixe Verarbeitungsspanne) 

Direktzahlung zum Ausgleich der 
Preissenkung ab 2005 

q per Tonne individueller Referenzmenge zum 
31.3. des betreffenden Kalenderjahres; 

q Mitgliedstaat-Garantiemenge 
des Zwölfmonatszeitraumes 1999/2000 
darf nicht überschritten werden; 

q Grundbeitrag ohne und mit nationalen 
Erg ä nzu ngsbetrag: 
ab 2005/06 
ab 2006/07 
ab 2007/08 

79 Slt 
158 Slt 
237 Slt 

Nationaler Ergänzungsbeitrag 
q Österreich: 293,1 Mio.S; 

115 Slt 
230 Slt 
345 Slt 

q Auszahlung: 1/3 des Betrages ab 2005; 
volle Auszahlung ab 2007; 

q als Zuschlag zur Direktzahlung oder 
als Flächenprämie; 

q beträgt ca. 108 Slt Quote ab 2007. 

Schlachtprämie für Milchkühe 
q im Rahmen der GMO Rindfleisch; 
q in Höhe von bis zu 1.100 S; 

Extensivierungsprämie für Milchkühe 
q im Rahmen der GMO Rindfleisch; 
q nur für Milchkühe im Berggebiet; 

Grüner Bericht 1999 

Rindfleisch 
Die Preissenkung bei Rindfleisch erfolgt in drei Schrit­
ten auf den festgelegten Grundpreis von 2.224 Euro 
je Tonne . Das entspricht einer 20 %igen Preissenkung. 
Mit Wirkung vom 1. Juli 2002 wird eine Sicherheits­
netz -Intervention eingeführt, die ausgelöst wird , 
wenn der durchschnittliche Marktpreis in einem Mit­
gliedsland oder einer Region unter 1.560 Euro je 
Tonne liegt, das entspricht einer Auslöseschwelle von 
70 % des Interventionspreises. 

Änderungen bei Rindfleisch 

Interventionspreissenkung ab 2000 
q in 3 Jahresschritten um insgesamt 20% 

auf 30,60 S; 
q bis zum 1.7. 2002 Interventionssystem 

wie bisher, danach: 
q Aufwertung der privaten Lagerhaltung 

ab 1.7. 2002 und 
q Einführung einer Sicherheitsnetz-Intervention 

ab 1.7. 2002 , greift wenn: 
durchschn. Marktpreis in einem Mitgliedstaat 
oder einer Region unter 21,46 Slkg liegt; 

Erhöhung der Sonderprämie für Stiere 
q auf 2.890 S in 3 Schritten; 
q Senkung des Mindestalters auf 9 Monate; 

Erhöhung der Sonderprämie für Ochsen 
q auf 2.064 S in 3 Schritten; 
q Senkung des Mindestalters auf 9 bzw. 

21 Monate; 

Prämienansprüche und Besatzdichte 
q bleiben bei 423.000 Stück bzw. 2,0 GVE/ha; 

Obergrenze in Stück je Betrieb 
q Abänderung: Nationale Entscheidung; 
q Österreich: 200 Stück je Betrieb; 

Einführung einer Schlachtprämie in drei 
Schritten 

q für Stiere, Ochsen, Kalbinnen , Mutter- und 
Milchkühe ab 8 Monaten bis zu 1.100 S; 

q Kälber vom 1. und jünger als 7 Monat und 
weniger als 160 kg bis zu 688 S; 

q Basis: geschlachtete und export. Tiere 1995 
über 8 Monate: 546.550 
Kälber: 129.880 

Nationaler Ergänzungsbeitrag 
q Österreich: 165 Mio.S 
q Aufteilung: Für Zuchtkalbinnnen von Milch­

rassen gibt es .ca . 10 Mio.S; der Rest wird im 
Verhältnis 60 : 40 auf die Sch lachtkalbinnen 
und Stiere aufgeteilt (Stiere werden 2000 

jedoch noch nicht berücksichtigt); 
q Auszahlung: 1/3 des Betrages ab 2000; 

volle Auszahlung ab 2002. 
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Eine Schlachtprämie wird ab 2000 direkt an die Bau­
ern bezahlt. Diese wird schrittweise eingeführt und 
beläuft sich auf 17 Euro im Jahr 2000 bis zu 50 Euro 
im Jahr 2002 pro Ka lb (älter als 1 Monat und jünger 
als 7 Monate und bis zu 160 kg Schlachtgewicht) und 
auf 27 Euro im Jahr 2000 bis zu 80 Euro ab 2002 für 
Stiere, Ochsen, Milchkühe, Mutterkühe und Kalbinnen 
(ab 8 Monaten). Die Menge für diese Zahlungen wird 
auf den Daten der 1995 geschlachteten Tiere zuzüg­
lich der 1995 getätigten Ausfuhren nach Drittländern 
festgelegt (Rinder: 546.550; Kälber: 129.880). Die 
Grundprämien werden in gleichen Schritten jeweils 
2000, 2001 und 2002 angehoben. Die Anhebung 
erfolgt für: 

• Stiere von 160 Euro im Jahr 2000 auf 210 Euro je Tier im 
Jahr 2002 , 

• Ochsen von 2x122 Euro im Jahr 2000 auf 2 x 150 Euro je 
Tier im Jahr 2002 , 

• Mutterkühe von 163 Euro im Jahr 2000 auf 200 Euro je 
Tier im Jahr 2002 . 

Das Alter für die Zahlungen der Sonderprämie für männ­
liche Rinder wurde auf 9 Monate und 21 Monate her­
abgesetzt. Dadurch kann auch die für Österreich typi­
sche Einstellerproduktion in das Ausgleichssystem 
miteinbezogen werden. Weiters wird noch ein natio­
naler Ergänzungsbetrag festgelegt, der zum Ausgleich 
von den Mitgliedstaaten verwendet werden kann. Die­
ser beträgt für Österreich 4 Mio. Euro (55 Mio.S) im 
Jahr 2000 und wird schrittweise auf 12 Mio. Euro (165 
Mio.S) im Jahr 2002 angehoben .. 

Österreich konnte gemeinsam mit Finnland und Schwe­
den erreichen, dass die Prämienplafonds für männli­
che Rinder und Mutterkühe für die neuen Mitgliedstaaten 
nicht gekürzt, sondern auf dem im Beitrittsvertrag vor-

. gesehenen Niveau festgesetzt werden. Die Höchst­
grenze für Mutterkühe liegt daher auch weiterhin bei 
325.000 Stück. Bei den männlichen Rindern verbleibt 
die Obergrenze bei 423.400 Stück. Als Sonderregelung 

Änderungen Mutterkühe 

Erhöhung der Prämie 
q auf 2.752 S in 3 Schritten bis zum Jahr 2002 ; 

Mögliche Erhöhung der nationalen 
Zusatzprämie 

. q bis zu 688 S 

q Österreich : 412 S vorgesehen; 

Prämienansprüche 
q bleiben bei 325.000 Stück, davon Subquote für 

maximal 65.000 Zucht- u.lo. Nutzkalbinnen. 
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konnte Österreich erreichen, dass Mitgliedstaaten, in 
denen über 60 % der Mutterkühe und Kalbinnen in Berg­
gebieten gehalten werden, beschließen können , die 
Zahlung der Mutterkuhprämie für Kalbinnen neu zu 
regeln. Die Zahlung erfolgt nicht im Rahmen der indi­
viduellen Quote, sondern durch Übertragung eines 
Anteils von höchstens 20 % der für die Mutterkuhprä­
mie geltenden nationalen Obergrenze auf eine getrenn­
te nationale Obergrenze. Mit dieser Sonderregelung 
kann Österreich sein spezifisches Problem der Zucht­
und Nutzkalbinnenproduktion, auf das während der Ver­
handlungen immer verwiesen wurde, lösen. Für diese 
in den Berggebieten typische Produktion wird daher 
künftig innerhalb der Mutterkuhprämienregelung ein 
Ausgleich vorgesehen werden. Im Rahmen der Mut­
terkuhquote wird eine Subquote für bis zu 65.000 Kal­
binnen geschaffen. Außerdem ist vorgesehen, dass die 
Mutterkuhprämie (zahlbar für Mutterkühe und Kalbin­
nen) durch nationale Ergänzungszahlungen aufge­
stockt wird . Diese national zu finanzierende Ergän­
zungszahlung macht bis zu 50 Euro aus. 

Die Extensivierungsprämie von 100 Euro ist für männ­
liche Rinder und Mutterkühe zu gewähren, wenn die 
Besatzdichte 1,4 RGVE/ha oder weniger beträgt. Wei­
ters wurde festgelegt, dass in Mitgliedstaaten, in denen 
über 50% der Milch in Berggebieten erzeugt wird , die 
Extensivierungsprämie auch auf Milchkühe im Berg­
gebiet anwendbar ist. Für ca . 228.000 Milchkühe im 
Berggebiet (36% des Gesamtmilchkuhbestandes in 
Österreich) stehen damit zusätzliche Ausgleichsmaß­
nahmen im Gesamtwert von 313 Mio.S zur Verfügung . 

Änderungen Extensivierung 

Extensivierungsprämie 
• Prämien ab 2000 

q bei 1,4 RGVE oder weniger: 

RGVE - Berechnung 

1.376 S 

q tatsächliche RGVE: gesamter Rinderbestand + 
beantragte Schafe/Ziegen (ohne Einhufer); 
Mutterschafe + Ziegen: 0,15 RGVE 
Rinder 6 - 24 Monate: 0,60 RGVE 
Rinder > 24 Monate: 1,00 RGVE 

Futferfläche 
q von der gemeldeten Futterfläche müssen 

mind . 50% Weideland sein; 

q Def. Weideland: Verwendung eines 
Auswuchses als Weide; 

q Feldfutterfläche einrechenbar (Definition: 
alle nicht prämienfähigen Flächen); 

Anspruchsberechtigte Tiere 
q Stiere, Ochsen und Mutterkühe; 
q Milchkühe im Berggebiet. 
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Die berücksichtigte Hektarzahl ist auf vorübergehend 
und dauernd genutzte Weideflächen und alle sonsti­
gen Futterflächen beschränkt. Getreideflächen können 
nicht als Futterflächen herangezogen werden . Weide­
land muss mindestens 50% der gesamten gemelde­
ten Futterfläche ausmachen. Als Weideland ist Grün­
land anzusehen , wobei mindestens ein Aufwuchs als 
Weide für Rinder oder Schafe verwendet wird. 

Ackerkulturen 
Der Rat legte eine Senkung des Getreideinterven­
tionspreises in den Jahren 2000/01 und 2001/02 um 
insgesamt 15 %, und zwar in zwei gleichen Schritten 
jeweils zu Beginn der Wirtschaftsjahre fest. Der Regel­
satz der obligatorischen Flächenstilllegung ist bis zum 
Jahre 2006 auf 10% festgelegt worden . Die Reports 
werden weiterhin im Rahmen des Preispakets festge­
legt. 

Als Ausgleich für die Interventionspreissenkungen 
werden die mit der Agrarreform von 1992 eingeführ­
ten Direktzahlungen in zwei Schritten auf 63 Euro/t 
angehoben . DieAbsenkung der Ölsaaten- und Öllein­
prämie auf das Prämien niveau bei Getreide (63 Euro/t 
Referenzertrag) wird, beginnend mit dem Jahr 2000/01 , 
in drei Jahresschritten vollzogen. Eine Überprüfung der 
Flächenzahlungen sowie der Marktsituation bei Getrei­
de und Ölsaaten nach Ablauf des Übergangszeitrau­
mes wurde vereinbart. Die Ausfuhrabgabe bei Getrei­
de wird von der Kommission in Zukunft nur noch als 

Änderungen bei Ackerkulturen 

Interventionspreissenkung ab 2000 
q in 2 Schritten Ue 7,5%) um insgesamt 15%; 
q Überprüfung der Marktsituation 2002/03; 

Ausgleichszahlungen ab 2000 

• Getreide: 
q Anhebung in 2 Schritten auf 4.569 S je ha ; 

• Ölsaaten: 
q Senkung auf 4.569 S je ha; 

q Überprüfung der Marktsituation ab 2002/03; 

• Leinsamen: 
q Senkung in 3 Schritten auf 4.569 S je ha; 

• Eiweißpflanzen: 
q Senkung auf 5.257 S je ha ; 

• Hartweizenzuschlag: 
q bleibt bei 4.740 S/ha; 

Flächenstillegung 
q Senkung in 2 Schritten auf 4.569 S je ha; 
q Regelsatz mit 10% bis 2006 fi xiert; 
q freiw. Stillegung: muß vom jeweiligen 

Mitgliedstaat bis zu mind. 10% der be­
antragten KPA- Flächen zugelassen werden; 
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Sicherheitsmaßnahme in Fällen äußerster Dringlich­
keit angewandt. Weiters wird auch in Zukunft den Mit­
gliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt, Über- und 
Unterschreitungen regionaler Grundflächen (Saldierung) 
zu verrechnen. 

Wein 
Es werden Neuanpflanzungsrechte in Höhe von insg. 
2 % der Gemeinschaftsrebfläche gewährt. Davon wer­
den 1,5 % den Mitgliedstaaten direkt zugeteilt und 0,5% 
in eine EU-Reserve eingestellt. Im Jahr 2003 und in 
der Folge alle 3 Jahre soll der Rat auf der Basis eines 
Berichts der Kommission entscheiden, ob und gege­
benenfalls in welchem Umfang die Marktlage weitere 
Neuanpflanzungen rechtfertigt. Durch die von der EG 
finanzierten Programme zur Umstrukturierung und 
Umstellung von Rebflächen (Sortenumstellung, Flur­
bereinigung, Modernisierung der Produktionstechniken) 
soll eine bessere Anpassung der Erzeugung an die 
Marktnachfrage bewirkt werden . Die Aufteilung der ent­
sprechenden Mittel zwischen den Mitgliedstaaten ori­
entiert sich am Rebflächenanteil des jeweiligen Mit­
gliedstaates an der Gesamtrebfläche (der Anteil Öster­
reichs beträgt ca . 1,5%). Der Rat behält die Kompe­
tenz für den Erlass der wesentlichen Vorschriften im 
Bereich der Etikettierung und der önologischen Ver­
fahren . Insgesamt ist die Reform ein entscheidender 
Schritt zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Weinwirtschaft . 

Änderungen Wein 

Ne ua n pfla n z u ngsrech te 
q Österreich : 737 ha; 

Umstellu ngsma ß na h men 
q für Sortenumstellung, Flurbereinigung , 

Modernisierung der Produktionstechniken ; 

q bis zu 50% Gemeinschaftsfinanzierung; in 
Ziel 1 Gebieten bis zu 75%; 

Erzeugerorganisationen im Weinbereich 
q wesentliche Aufgaben: Verbesserung der 

Kenntnis und Transparenz der Erzeugung und 
der Märkte; Koordination des Absatzes; 
Marktforschung; Verb. der Produktionsqualität; 

Önologische Verfahren 
q Beibehaltung des Status quo; 

Handel mit Dritt/ändern 
q Schutz der Gemeinschaftsproduktion 

bleibt aufrecht; 

Qual itä t swein-Regel u ngen 
q bleiben in der Kompetenz des Mitgliedstaates; 

q Hektar-Höchstertragsregelung wird wie bisher 
national festgelegt. 
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Das österreichische Programm für die Entwicklung des ländlichen Raums 

Mit der am 17. Mai 1999 vom Agrarministerrat beschlos­
senen Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 über die För­
derung der Entwicklung des ländlichen Raums durch 
den EAGFL war die legistische Grundlage für die 
Förderung der ländlichen Entwicklung in der Periode 
2000 bis 2006 gelegt. Diese Verordnung gibt den Mit­
gliedstaaten einen weiten Spielraum, die vorgesehe­
nen Maßnahmen zu einer Entwicklungsstrategie zu bün­
deln . Im Grünen Bericht 1998 wurde der 
Kommissionsvorschlag im Rahmen der Agenda 2000 
und der Verhandlungsverlauf auf den Ebenen des 
Rates im Detail beschrieben und die Relevanz dieser 
Verordnung für die Agrarförderung in Österreich ana­
lysiert. Im diesjährigen Berichtszeitraum erfolgte die 
konkrete Umsetzung der Verordnungsinhalte im 
Rahmen der Programmplanung . Dabei sind drei sich 
überschneidende Phasen zu beschreiben: 

• Die Ratsverordnung gibt für den Raum der Union ledig­
lich den Rahmen für die Förderung der ländlichen Ent­
wicklung vor. Sie enhält deshalb für die Kommission die 
Ermächtigung, Durchführungsverordnungen zur EU-weit 
einheitlichen Umsetzung zu erlassen. Dieser Rechtsset­
zungsprozess auf Kommissionsebene wurde parallel zur 
Beschlussfassung der Ratsverordnung im Frühjahr 1999 
gestartet. 

• Die Phase der Programmplanung durch den Mit­
gliedstaat wurde in Österreich ebenfalls parallel zur End­
verhandlung der Ratsverordnung am Beginn des Jahres 
1999 eingeleitet und endete am 1. September 1999 mit 
der Einreichung des österreichischen Entwicklungsplanes, 
der den Entwurf des Programmplanungsdokumentes 
"Österreichisches Programm für die Entwicklung des länd­
lichen Raums" darstellt. 

• Die der Einreichung folgende Phase der Programm­
verhandlung mit der Kommission endete materiell im Falle 
Österreichs am 27. Juni 2000 mit der Vorlage des Ent­
scheidungsentwurfes an den STAR-Ausschuss. 

Da ziemlich zeitgleich zum Redaktionsschluss dieses 
Berichtes auch der formale Abschluss dieses Prozes­
ses mit der "Entscheidung der Kommission K(2000)1973 
endg . vom 14. Juli 2000 zur Genehmigung des Pro­
grammplanungsdokumentes für die Entwicklung des 
ländlichen Raums für die Republik Österreich 2000 -
2006" erreicht werden konnte, kann nunmehr diese drei­
stufige Implementierungsphase für das Mitgliedsland 
Österreich bereits vollständig dargestellt werden. Die 
Kommission hat jedoch bereits weitere Änderungen der 
Durchführungsverordnung und der Übergangsverord­
nung angekündigt und der Großteil der insgesamt 170 
eingereichten Entwicklungspläne hat die Genehmigung 
noch vor sich. 

Umsetzungsschritte der Kommission 
Artikel 34 und 50 der Ratsverordnung ermächtigen die 
Kommission, Durchführungsbestimmungen, die sich 
sowohl auf die Präzisierung des Verordnungsrahmens 
bei konkreten Fördermaßnahmen beziehen können als 
auch die administrative und finanztechnische Umset­
zung der Programme betreffen können , zu erlassen . 
Im Erwägungsgrund 16 zur Ratsverordnung wird die­
ses Kommissionsrecht folgendermaßen legitimiert: 
"Im Interesse der Flexibilität und zur Vereinfachung der 
Rechtssetzung sollte der Rat der Kommission gem. Art. 
202 dritter Gedankenstrich des Vertrages alle erfor­
derlichen Durchführungsbefugnisse übertragen". Als 
Methode der Rechtssetzung für Durchführungsver­
ordnungen ist das Verwaltungsausschussverfahren 
heranzuziehen. Das heißt, bei den Angelegenheiten der 
ländlichen Entwicklung ist der Ausschuss für Agrarstruk­
turen und ländliche Entwicklung , der sogenannte 
STAR-Ausschuss, zu befassen. 

Die Kommission hat von diesem Recht Gebrauch 
gemacht, indem sie bereits beim STAR-Ausschuss vom 
24. 3. 1999 einen ersten informellen Meinungsaustausch 
über die Inhalte der geplanten Durchführungsverord­
nung abführte. In den folgenden STAR-Ausschüssen 
wurden die ersten Textentwürfe der Kommission inten­
siv von den Delegierten der Mitgliedsländer diskutiert. 
Dabei zeichnete sich ein schwieriger Meinungsfin­
dungsprozess ab. Aus österreichischer Sicht wurde die 
Durchführungsverordnung grundsätzlich begrüßt, da 
sie bezüglich der Eingrenzung des Rahmens der Rats­
verordnung für die Förderungsmöglichkeiten der Mit­
gliedsländer gemäß den Grundsätzen der Subsidiarität 
gestaltet war und sich nahezu ausschließlich auf Ver­
waltungsbestimmungen beschränkte. Diese positive 
Einschätzung ist freilich im Lichte der Erfahrungen aus 
dem bilateralen Verhandlungsprozess zur Programm­
genehmigung zu relativieren . 

Die Kritik einiger Mitgliedsländer an dem Entwurf zur 
Durchführungsverordnung entzündete sich insbeson­
dere an den Formulierungen zur "guten landwirt­
schaftlichen Praxis im üblichen Sinne" und an den sich 
daraus ergebenden Kontrollverpflichtungen des Mit­
gliedstaates. Retrospektiv ist jedoch festzustellen , 
dass gerade diese Formulierungen der Kommission den 
Mitgliedstaaten im Rahmen der Programmplanung 
ausreichend flexible Möglichkeiten zur Definition der 
guten landwirtschaftlichen Praxis gegeben haben. Um 
eine endgültige Beurteilung dieses Bereiches anstel­
len zu können , bedarf es jedoch noch konkreter Erfah­
rungen bei der Umsetzung dieser Kontrolle und der 
Reaktion der EAGFL-Kontrollore. 
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Aus österreichischer Sicht war die geforderte Pro­
grammierung des Artikels 33 auf Ebene der Anstriche 
(Maßnahmenaufzählung) problematisch. Dies konnte 
jedoch mit Hilfe der in der Folge vorgeschlagenen Fle­
xibilität bei der Umsetzung der jeweiligen jährlichen 
Finanzansätze zufriedenstellend bewältigt werden . 
Dieser Verordnungsvorschlag der Kommission enthielt 
als Annex einen Leitfaden für die Redaktion der ein­
zureichenden Entwicklungspläne, wobei die Unter­
gliederung in "Wesentliche Merkmale" und "Sonstige 
Bestandteile" insofern eine massive Verwaltungsver­
einfachung darstellt, dass bei einer Programmänderung 
nach der Erstgenehmigung nur die Änderung von 
"Wesentlichen Merkmalen" einer bürokratisch auf­
wendigen Kommissionsentscheidung bedarf. 

Am 22 . 6. 1999 - also noch vor dem formellen Inkraft­
treten der Ratsverordnung wurde im STAR-Ausschuss 
über den Verordnungsentwurf abgestimmt. Es war die 
erste Kampfabstimmung in diesem Ausschuss seit 
dem österreichischen Beitritt , die damit endete , dass 
keine Stellungnahme des Ausschusses zu stande 
kam, die Zustimmung mit etwas mehr als ein Drittel der 
Stimmgewichte aber ausreichend genug war, sodass 
die Kommission die Verordnung trotzdem erlassen konn­
te. Österreich war bei den Zustimmern . Diese Durch­
führungsverordnung wurde als Verordnung (EG) Nr. 
1750/1999 der Kommission vom 23. Juli 1999 im 
Amtsblatt der Gemeinschaft veröffentlicht. 

Bereits bei der Behandlung der Durchführungsver­
ordnung hat die Kommission angekündigt, eine weitere 
Verordnung mit Übergangsregeln zu erlassen. Auch das 
ist von der Ratsverordnung vorgesehen, um den Über­
gang von den geltenden Beihilfenregelungen zu der 
neuen Förderregelung zu erleichtern (Erwägungs­
grund 52). Art. 53 legt den Rahmen dieser Über­
gangsregeln fest. Beim STAR-Ausschuss vom 
30.6.1999 wurden die von der Kommission in Erwä­
gung gezogenen Inhalte dieser Verordnung erstmalig 
diskutiert. Drei Hauptprobleme des Übergangs 
zeichneten sich ab: 

• Wie ist bei jenen Umweltprogrammen, deren Ver­
pflichtungszeitram im Jahr 1999 ausläuft, ein lücken­
loser Übergang in die neue Periode zu bewerkstelligen? 
Der Kommission war zum Zeitpunkt bereits bewusst, dass 
eine Genehmigung der Programme durch die Kommissi­
on im Jahr 2000 nicht frühzeitig genug erfolgen wird, dass 
die Bauern noch eine neue Umweltverpflichtung für das 
Jahr 2000 eingehen könnten . Als Lösung wurde eine Ver­
längerung der 1999 auslaufenden Programme um ein Jahr 
vorgeschlagen. Österreich hat diese Möglichkeit bereits früh­
zeitig aufgegriffen und sich noch lange vor der Verab­
schiedung der Übergangsverordnung um eine Verlänge­
rung des ÖPUL 95 um ein Jahr bemüht. Bereits beim STAR-
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Ausschuss vom 22.7.1999 wurde über diese Verlängerung 
abgestimmt. 

• Wie ist der Umstieg von der bisher tierbezogenen Aus­
gleichszulage auf ein auschließlich flächen bezogenes 
System zu bewerkstelligen? Der Vorschlag der Kom­
mission sah vor, im ersten Jahr der neuen Periode noch 
nach den alten Berechnungsmodalitäten auszahlen zu dür­
fen. Da die bisherige Gestaltung der Ausgleichszulage in 
Österreich bereits teilweise auf die Fläche abgestellt war, 
war diese Möglichkeit zur damaligen Zeit kein primäres Anlie­
gen Österreichs. Im Zuge der für uns unerwarteten Ver­
spätungen im Rahmen der Programmverhandlungen war 
es jedoch auch für uns tunlich, auf diese Möglichkeit 
zurückzugreifen, um den Bauern zum Zeitpunkt der Antrag­
steIlung - also vor dem 15. Mai 2000 - Rechtssicherheit zu 
geben. 

• Wie geht man mit jenen Verpflichtungen aus der alten 
Periode um, die bisher aus dem EAGFL-Ausrichtung 
kofinanzierl wurden? Diese Frage war für Österreich für 
die Ausfinanzierung der Erzeugergemeinschaften des­
halb von besondere Relevanz, da eine EU-kofinanzierte 
Förderung von Erzeugergemeinschaften gemäß der Rats­
verordnung über die ländliche Entwicklung für die neue Peri­
ode nicht mehr vorgesehen war. Die Lösung bestand 
darin, diese Maßnahmen bis zum Jahr 2001 weiterhin aus 
dem EAGFL -Ausrichtung zu finanzieren. Dafür war vor dem 
Jahreswechsel eine Änderung der bisher geltenden 5a-Ent­
scheidung erforderlich . Für die Ausfinanzierungsperiode 
ab 2002 wird das Kofinanzierungserfordernis auf den 
EAGFL-Garantie übergehen und im Rahmen der jeweili­
gen Finanzierungsplafonds zu bedecken sein. 

Die Vorschläge der Kommiss ion wurden von den Ver­
tretern der Mitgliedstaaten ähnl ich kontroversiell dis­
kutiert , wie das bei der Behandlung der Durch­
führungsverordnung der Fall war. Bis zur Abstimmung 
im STAR-Ausschuss am 14.10.1999 waren insgesamt 
sieben Sitzungen erforderlich. Die Zustimmung der Dele­
gationen war dann jedoch weitaus größer als bei der 
Durchführungsverordnung . Allerdings dauerte es 
erstaunlich lang, bis die Kommission diese Verordnung 
formell erließ. Sie wurde als Verordnung (EG) Nr. 
2603/1 999 der Kommission vom 9. Dezember 1999 mit 
Bestimmungen für den Übergang auf die Förderung 
der Entwicklung des ländlichen Raums gem. der Ver­
ordnung (EG) Nr. 1257/99 des Rates am 10. Dezem­
ber im Amtsblatt veröffentlicht. 

Mit diesen beiden Kommissionsverordnungen war der 
rechtliche Rahmen für die Programmplanung voll­
ständig . Allerdings waren die Mitgliedstaaten gezwun­
gen, wollten sie die von der Ratsverordnung vorge­
gebene Einreichfrist von 6 Monaten ab Rechtskraft der 
Ratsverordnung (Beginn : 3 Juli 1999 - Ende 3. Jänner 
2000) wahren , mit den Vorbereitungen zur Programm­
planung lange vor deren Rechtskraft starten . 
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Zusätzlich zu diesen Kommissionsverordnungen hat 
die Kommission noch sogenannte Leitlinien zu spezi­
fischen Abwicklungsfragen wie Monitoring, Evaluierung, 
der Frage der Kohärenz von Maßnahmen der ländli­
chen Entwicklung mit den Marktorganisationen und Kon­
trollvorkehrungen vorgelegt, die ebenfalls in ihren end­
gültigen Fassungen für den Programmplanungsprozess 
reichlich spät vorlagen. Insbesondere die Leitlinie, die 
bezüglich der Kontrolle der guten landwirtschaftlichen 
Praxis und der Mindeststandards von besonderer 
Bedeutung ist, lag erst beim STAR-Ausschuss vom 25. 
Mai 2000 in einer vollständigen Fassung in englischer 
Sprache vor. Die finale deutsche Fassung trägt das 
Datum 21 .6.2000. 

Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum geneh­
migten Programm war die Aufteilung der mit den 
Beschlüssen des Gipfels von Berlin für die Förderung 
der ländlichen Mittel reservierten Mittel aus dem 
EAGFL-Garantie. Pro Jahr waren dafür für die Periode 
2000 bis 2006 rd . 4,3 Mrd. Euro vorgesehen. Art. 46 
der Ratsverordnung weist der Kommission die Aufga­
be zu, diesen Betrag auf die Mitgliedsländer aufzutei­
len. Sie muss diese Aufteilung auf der Grundlage von 
objektiven Kriterien vornehmen, die die spezifischen 
Anstrengungen des jeweiligen Mitgliedstaates berück­
sichtigen . Zu nennen wären hier die Bereiche des 
Umweltschutzes, die Schaffung von Arbeitsplätzen 
und die Erhaltung der Landschaft. Am 8. September 
1999 hat die Kommission diese Entscheidung gefällt 
und Österreich dabei einen Anteil von rd . 10% dieser 
für die ländliche Entwicklung gewidmeten Mittel zuge­
teilt. Diese bezogen auf die Größe des jeweiligen Mit­
gliedslandes ungleichmäßige Aufteilung dokumentiert 
- auf der Basis des in der Ratsverordnung festgeleg­
ten Verteilungsprinzipes - die Bedeutung, die die unter 
dem Code "ländliche Entwicklung" zusammengefas­
sten Maßnahmen in den einzelnen Mitgliedsländern bis­
her hatten. Die Kommission hat ja letztlich - wenn auch 
nach harten Gesprächen mit den Mitgliedsländern -
nichts anderes getan, als den in Berlin vorgesehenen 
Betrag für die ländliche Entwicklung auf der Basis des 
bisherigen Engagements der Mitgliedsländer bei der 
Umsetzung dieser Maßnahmen aufzuteilen. Öster­
reich hat für die vergangene Periode, bedingt durch die 
Ergebnisse der Beitrittsverhandlungen, einen ver­
gleichsweise großen Betrag zugestanden bekommen 
und diesen auch vollkommen ausgeschöpft. Da diese 
Aufteilung zu Preisen yon 1999 erfolgte war eine Revi­
sion der Finanztabelle erforderlich. Dies wurde mit dem 
Arbeitsdokument VI/12028/00 "Entwicklung des länd­
lichen Raums: Haushaltsfragen" ebenfalls erst Ende 
März 2000 vorgelegt und hatte für die Programmer­
stellung aufwendige und zeitraubende Neuberech­
nungen der indikativen Finanztabellen gern . Pkt. 8 des 
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Annexes der Durchführungsverordnung zur Folge. Die 
Revision der diesbezüglichen Kommissionsentschei­
dung ist übrigens erst am 26. Juni 2000 erlassen wor­
den. 

Erstellung des Programms durch 
die österreichischen Behörden 

Jedes Mitgliedsland hat gemäß den Vorgaben der Ver­
ordnung (EG) Nr. 1257/1999 einen oder mehrere Ent­
wicklungspläne für den ländlichen Raum bei der Kom­
mission zur Prüfung einzureichen. Diese Dokumente 
haben grundsätzlich alle jene Maßnahmen der ländli­
chen Entwicklung, die der jeweilige Mitgliedstaat in sei­
nem Mitgliedsland für notwendig erachtet, zu enthal­
ten. 

Das BMLFUW hat sich gemeinsam mit den Bundes­
ländern - im Gegensatz etwa zu unseren EU-Nachbarn 
Deutschland oder Italien - bereits Ende 1998 dazu ent­
schieden, einen einzigen horizontalen ländlichen Ent­
wicklungsplan zu erarbeiten und bei der Kommission 
als österreichisches Programm einzureichen . Darüber 
hinaus hat Österreich die Möglichkeiten des Art . 40, 
Abs . 4 derVO (EG) Nr. 1257/99 ausgeschöpft und die 
förderungsrechtlichen Regelungen auch für das Ziel 1 
<,lnwendbar gemacht. Damit ist gewährleistet, dass es 
innerhalb von Österreich bei der landwirtschaftlichen 
Strukturförderung zu keinen unerwünschten Wettbe­
werbsverzerrungeR kommen kann. 

Auf den ersten Blick mag dieser horizontale, den 
gesamten Nationalstaat abdeckende Planungsansatz, 
zwar im Widerspruch zur Deklaration von Cork, wei­
che ein Programm pro Region postulierte, stehen. In 
Anbetracht der langwierigen Verhandlungen und mit 
der dabei gemachten Erfahrung, dass die nach der 
Größe vergleichbaren neuen Mitgliedsländer Finnland 
und Schweden im Prinzip ebenfalls diesen Planungs­
ansatz gewählt und gemeinsam mit Österreich als erste 
genehmigte Programme hatten, sieht sich das BMLFUW 
jedoch in seiner Strategie bestätigt. 

Österreich hat seinen Programmtext getreu den Vor­
gaben des Anhanges zur Durchführungsverordnung (Nr. 
1750/99) erstellt. Diese verlangt als Ausgangspunkt für 
die Entwicklungsplanung eine quantifizierte Beschrei­
bung der derzeitigen Lage. Darauf aufbauend muss die 
Strategie zu quantifizierbaren Zielen führen , die mit den 
konkreten vorgeschlagenen Maßnahmen erreichbar 
sein müssen. Überdies muß der Nachweis erbracht wer­
den, dass die Maßnahmengestaltung in einer mit den 
Gemeinschaftspolitiken vereinbarten Weise vorge­
nommen wurde, dass die einzelnen Maßnahmen im 
Hinblick auf die Strategie und Ziele in einem Gleich­
gewicht zueinander stehen und dass keine Inkohären-
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zen insbesondere zu Marktordnungsmaßnahmen 
bestehen. Die ebenfalls in den Programmentwurf zu 
integrierende ex-ante-Evaluierung sollte sowohl für die 
den Plan erstellende Behörde (im Fall Österreich: 
BMLFUW gemeinsam mit den Agrarabteilungen der 
Länder) Hinweise von außen geben, um dieses Ziel 
erreichen zu können und der Kommission die Beur­
teilung des Entwurfes zu erleichtern . · 

Dieser Redaktionsprozess begann Anfang des Jahres 
1999. Weit mehr als 100 Experten von Bund und Län­
dern waren im Rahmen von Arbeitsgruppen am Erstel­
lungsprozess unmittelbar beteiligt. Die Endredaktion 
erfolgte in einem schlagkräftigen Projektteam, das 
von der für die ländliche Entwicklung zuständigen 
Abteilung in der Sektion Landwirtschaft des BMLFUW 
koordiniert wurde. Die Einreichversion des Programms 
wurde Ende August fertiggestellt. Die Ressortleitung 
des BMLFUW und die Agrarreferenten der Länder 
haben als politische Verantwortungsträger und Finan­
zierungsverantwortliche des Programmes einen High­
Level-Ausschuss bestehend aus Spitzen beamten des 
BMLFUW, der Ämter der Landesregierungen und der 
Landwirtschaftskammern zur Überwachung der Pro­
grammplanung eingesetzt. Die Gesamtleitung dieses 
Projektes oblag und obliegt der Leitung der Sektion 
Landwirtschaft des BMLFUW. 

Am 1. September 1999 hat Österreich seinen Ent­
wicklungsplan als erstes Mitgliedsland der Kommissi­
on vorgelegt. 

Verhandlungen mit der Kommission 
Bei den Verhandlungen unseres Planes (und das trifft 
auf die Pläne der anderen Mitgliedstaaten genauso zu) 
lag der sprichwörtliche "Teufel " im Detail der zu bewäl­
tigenden Planungsanforderungen. Diskussionen, Neu­
formulierungen , Revisionen und Entscheidungen auf 
bei den Seiten waren erforderlich, letztlich Zeit und damit 
satte 10 Monate von der Einreichung des Planes bis 
zur Genehmigung des Programmes, wenngleich der 
Art. 44 (2) der VO (EG) Nr. 1257/99 der Kommission 
eigentlich nur sechs Monate Zeit gibt. Zur Illustration 
der zeitlichen Dimension der Verhandlungen um unser 
Programm darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass sich 
die GD-Agri zum Zeitpunkt unserer Einreichung gera­
de eine neue Struktur der Aufgabenverteilung gab und 
dass unser Entwurf deshalb erst Anfang November 
einem federführenden Sachbearbeiter zugeteilt wurde. 
Die erste schriftliche Reaktion der Kommission auf unse­
re Einreichung ist mit dem 11 . November 1999 datiert. 
Ein umfangreicher Fragebogen ging uns als Ergebn is 
der ersten Konsultation innerhalb aller relevanten 
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Kommissionsdienststellen offiziell am 18. Jänner 2000 
zu. Informell wurden die Fragen bereits im Vorfeld kom­
muniziert und Antworten gegeben. Ab dem 11 . Novem­
ber hat sich nämlich sehr rasch eine tragfähige und effi­
ziente Bearbeitungsstruktur zwischen GD-Agri , der 
Agrarabteilung der Ständigen Vertretung Österreichs 
in Brüssel und der Sektion 11 im BMLFUW etabliert. Die 
Beantwortung dieser Fragerunde hat die Verhandlun­
gen im eigentlichen Sinne eingeläutet, die letztlich erst 
mit dem Datum des Genehmigungs-STAR-Ausschus­
ses abgeschlossen wurden. 

Zusammenfassend lassen sich die Ergebnisse der 
schwierigsten und zeitaufwendigsten Verhandlungs­
punkte wie folgt beschreiben: 

• Gute landwirtschaftliche Praxis: Österreichisches 
Modell der Parameter akzeptiert. 

• Mindeststandards : Österreichisches Modell der über­
prüfbaren Parameter wurde ebenfalls akzeptiert. 

• Einzelbetriebliche Kapazitätsausweitungen : Öster­
reichisches Modell für den Schweinesektor wurde akzep­
tiert. 

• Kohärenz mit den Marktorganisationen : Öster­
reichisches Modell der Abgrenzung zwischen ländlicher Ent­
wicklung und Marktorganisationen wurde akzeptiert. 

• Umsetzung des Artikels 33: Bei der Darstellung des 
Artikels wurde von der Kommission in letzter Minute eine 
klare Trennung der Förderbereiche in Anhang 1- und Nicht­
Anhang I-Produkte verlangt. Für Nicht Anhang I-Produk­
te muss als Förderungsinstrument primär die de-minimis­
Regel zur Anwendung kommen. Unsere von der 5b-Erfah­
rung geprägte Förderphilosophie, im Rahmen des Artikels 
33 integrierte gemeinschaftliche Projekte zu forcieren, 
kann umgesetzt werden . 

• Ausgleichszulage - Flächenbetrag 3: Das von uns 
zuletzt vorgeschlagene flächenbezogene produktions­
neutrale Modell einer spezifischen Berücksichtigung der 
Milchproduktion wurde akzeptiert. 

• Gefährdete Rassen : Die Einschränkung der Liste auf 
die "1000 Stück-Grenze" ist eine Auflage, die nur um den 
Genehmigungstermin des Gesamtprogramms nicht zu 
gefährden, hingenommen werden musste. Kurzfristig 
wurde der Versuch gestartet, dies mit Hilfe einer staatli­
chen Beihilfe zu reparieren . 

Mit der Entscheidung der Kommission wurde der in den 
Verhandlungen revidierte Entwicklungsplan zum rechts­
gültigen Programmplanungsdokument. Dieses besteht 
in seiner Endversion vom Juni 2000 aus 400 Seiten 
Programmtext und zwei Anhangsbänden . Dieser ist auf 
den Internetseiten des BMLFUW auch im Volltext 
abrufbar. 

III-210-BR/2000 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument  (gescanntes Original) 29 von 353

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 1999 

Regional- und Strukturpolitik 

Die Vergabe der Mittel der EU-Strukturfonds erfolgt seit 
der Strukturfondsreform von 1988 nach dem Grund­
satz der Konzentration des Mitteleinsatzes auf bestimm­
te regional- , arbeitsmarkt- und agrarpolitische Ziele. 

Periode 1995-1999 
Seit der Erweiterung der EU-12 um die Staaten Finn­
land, Schweden und Österreich mit Beginn des Jah­
res 1995 erfolgt die Mittelvergabe im Rahmen von sechs 
prioritären Zielen, wobei für Österreich die Ziele 1 bis 
5 relevant sind, während das Ziel6 für die extrem dünn 
besiedelten arktischen Gebiete Finnlands und Schwe­
dens reserviert ist. Für die Agrarstrukturpolitik und die 
ländliche Regionalpolitik in Österreich sind insbeson­
dere die Ziele 1 und 5 relevant: 

• Ziel 1: Förderung der Entwicklung und der strukturellen 
Anpassung der Regionen mit Entwicklungsrückstand; 

• Ziel 5: Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes; 

5a : durch beschleunigte Anpassung der Agrarstruktur 
im Rahmen der Reform der GAP; 

5b : durch Erleichterung der Entwicklung und der Struk­
turanpassung der ländlichen Gebiete. 

Während Maßnahmen im Rahmen der Ziele 1 und 5b 
lediglich in abgegrenzten Zielgebieten ("Zielgebiets­
kulisse") möglich sind, können Ziel 5a-Maßnahmen hori­
zontal , d.h. im gesamten Staatsgebiet, angewandt 
werden. Das einzige Ziel1-Gebiet Österreichs umfasst 
die gesamte Fläche des Bundeslandes Burgenland. Die 
österreichische Ziel 5b-Kulisse umfasst rund 60 % der 
Staatsfläche, in der im Jahr 1991 fast 30 % der Wohn­
bevölkerung Österreichs lebten. Die Genehmigung 
von Projekten im Rahmen der Zielprogramme war bis 
zum 31 .12.1999 möglich. Für dieAusfinanzierung die­
ser Programme steht noch der Zeitraum bis Ende des 
Jahre 2001 zur Verfügung. 

Zielgebietsförderungen 
Ziel 1 : Die im Programmplanungsdokument beschrie­
benen Förderbereiche umfassen im Unterprogramm 
Landwirtschaft jene Maßnahmen, die außerhalb des 
Burgenlandes im Rahmen des Zieles 5a bzw. des Zie­
les 5b förderbar sind. Lediglich die Höhe des EU-Kofi­
nanzierungsanteils im Ziel 1 kann bis zu 75 % der För­
derhöhe betragen. Eine zusätzliche Zuweisung von 
EAGFL-A-Mitteln aus den Zielen 5a und 5b ist daher 
nicht möglich. 

Ingesamt standen im Unterprogramm Land- und Forst­
wirtschaft und Naturschutz ca. knapp 1 Mrd .S öffent-
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liche Mittel für die Bereiche Land- und Forstwirtschaft 
und Naturschutz für 1995 - 1999 zur Verfügung. Mit 
Stand 31 . März 1999 wurden bereits ca . 232 Mio.S 
EAGFL-A-Mittel und 271 Mio.S Bundesmittel an das 
Burgenland überwiesen und zusammen mit den obli­
gatorischen Landesmitteln an die Förderungswerber 
weitergeleitet (insgesamt öffentliche Mittel in einer 
Höhe von 711 Mio.S). Damit hat das Land Burgenland 
beim EAGFL-A-Teil seines Ziel 1 Programms bereits 
70 Prozent des Gesamtprogramms in Form von kon­
kreten Zahlungen erfüllt. Diese Fördermittel stehen 
einerseits für die Auszahlung der Ausgleichszulage für 
Betriebe im Berg- und Benachteiligten Gebiet, für 
Investitions- und Junglandwirteförderungen sowie für 
Unterstützungen im Rahmen der Vermarktung und Ver­
arbeitung von landwirtschaftlichen Produkten zur Ver­
fügung (Ziel 5a). Andererseits werden öffentliche 
Zuschüsse für innovative und großteils Gemein­
schaftsprojekte gewährt, die neue Erwerbsmöglichkeiten 
und Diversifizierungen im land- und forstwirtschaftlichen 
Bereich ermöglichen. Im Zuge dieser "ZieI5b-ähnlichen" 
Projekte konnten bis dato ca . 354 verschiedene Pro­
jektideen bearbeitet werden. 

Ziel 5b: Aufgrund der unterschiedlichen regionalen 
Schwerpunkte gibt es in Österreich pro Bundesland 
(Wien und Burgenland ausgenommen) ein ZieI5b-Pro­
grammplanungsdokument. In der Regel besteht jedes 
5b-Programm wie das Ziel1-Programm aus drei Unter­
programmen, die den Maßnahmenbereichen der drei 
EU-Strukturfonds EAGFL, EFRE und ESF entsprechen. 

Mit Stand 31 . 12. 1999 sind ca . 1.348,6 Mio.S EAGFL­
Mittel und 1.760 Mio.S Bundesmittel an die Förde­
rungsabwicklungssteIlen der Ziel 5b-Bundesländer 
überwiesen worden, welche zusammen mit den Lan­
desmitteln an die Förderungswerber ausbezahlt wur­
den. Insgesamt wurden. im Zeitraum von 1995 bis Ende 
März 1999 im Rahmen der Ziel 5b-Programme 5.031 
Mio ATS an öffentlichen Mitteln ausbezahlt. Die Zahl 
der in diesem Zeitraum laufenden oder abgeschlos­
senen 5b-Projekte beläuft sich auf 10.299 Projekte 

Besondere Relevanz für den ländlichen Raum kommt 
neben der Förderung im Rahmen der Ziele 1 und 5b 
den regional , wirksamen Gemeinschaftsinitiativen 
' INTERREG und LEADER zu, 

LEADER: Vorrangige LEADER-Ziele sind vor allem die 
Forcierung von beispielgebenden lokalen Entwick­
lungsinitiativen im ländlichen Raum, die Unterstüt­
zung innovativer, mustergültiger und übertragbarer 
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Maßnahmen, zum Aufzeigen neuer Entwicklungswe­
ge im ländlichen Raum sowie das Fördern von Erfah­
rungsaustausch , Qualifizierung und Weiterbildung. Die 
Genehmigung sämtlicher LEADER-Programme erfolg­
te am 12.7.1996 - mit Ausnahme des LEADER-Pro­
gramms Burgenland , welches bereits im Dezember 
1995 genehmigt wurde. Bei den LEADER-Programmen, 
an denen sich grundsätzlich alle drei EU-Struktur­
fonds beteiligen können , ist der EAGFL-A der quanti­
tativ bedeutsamste Geldgeber. Im Rahmen der acht 
österreich ischen LEADER-Programmene wurden den 
Förderungswerbern bis Ende 1999 insgesamt ca . 
115 Mio.S an öffentlichen Mitteln überwiesen. Seit 
Genehmigung der Programmplanungsdokumente wer­
den 562 Leader-Projekte abgewickelt bzw. sind teilweise 
bereits abgeschlossen . 

INTERREG: Ziel dieser Gemeinschaftsinitiative ist, 
die Zusammenarbeit, die soziale Entwicklung und die 
gemeinsame Identität in Grenzregionen zu fördern. Die 
im Rahmen von INTERREG vorgesehenen Maßnah­
men umfassen nicht nur die Binnengrenzregionen 
Österreichs, sondern auch die Außengrenzgebiete, wei­
che für Österreich einen besonderen Stellenwert ein­
nehmen. Insgesamt sind unter Verantwortung des 
BMLFUW für alle österreichischen INTERREG-Pro­
gramme 106 Mio.S öffentliche Mittel (EAGFL-A- und 
nationale Mittel) zur Auszahlung in der Periode 1995 
bis 1999 vorgesehen. Bis Ende März 1999 wurden 
50,9 Mio. S öffentliche Mitteln an die Förderungswer­
ber überwiesen. Der Schwerpunkt der INTERREG­
Finanzierung liegt jedoch nicht beim EAGFL, sondern 
beim Europäischen Regionalfonds (EFRE). 138 
INTERREG-Projekte wurden seit Programmgenehmi­
gung mit EAGFL-Mitteln kofinanziert. 

Periode 2000 - 2006 
Im Rahmen des Maßnahmenpaketes "Agenda 2000" 
wurden die Rechtsgrundlagen für die EU-Struktur­
fonds für die Periode 2000 - 2006 reformiert . Die 
neuen Strukturfonds-Verordnungen wurden am 21 . 
Juni 1999 formell genehmigt. Sie sehen eine Reduk­
tion der Zahl der vorrangigen Ziele der Strukturfonds 
von sechs auf drei vor. Neben der Zielreduktion war 
die Bündelung der Maßnahmen der Ländlichen Ent­
wicklung ein zentrales Thema der Reform. Im Sinne 
der Konferenz von Cork (November 1997) wurden die 
bisherigen flankierenden Maßnahmen zur Agrarre­
form , die Maßnahmen des Zieles 5a und die Maß­
nahmen des Zieles 5b, letztere soweit sie in der vor-

. angegangenen Periode aus dem EAGFL-Ausrichtung 
kofinanziert wurden , zu einem konsistenten Gebäude 
der Politik für den ländlichen Raum weiterentwickelt. 
Das Fundament dieses Gebäudes stellt die Verordnung 
(EG) 1257/1999 des Rates dar, die die beschriebenen 
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Maßnahmen in einer einzigen Rechtsgrundlage regelt. 
Die Gliederung dieser Verordnung ist aus der Textta­
belle ersichtlich . Das Anwendungsgebiet der VO (EG) 
1257/1999 ist horizontal und damit unabhängig von der 
Ausweisung von Zielgebieten. Entsprechend der Ver­
ordnung (EG)1257/1999 und der entsprechenden 
Durchführungsverordnung der Kommission (VO (EG) 
1750/1999) wurde von Österreich ein Programmpla­
nungsdokument mit der Bezeichnung Osterreichi­
sches Programm für die Entwicklung des länd­
lichen Raumes erarbeitet und .am 1. September 1999 
bei der zuständigen Generaldirektion Landwirtschaft der 
Europäischen Kommission eingereicht. Nachdem das 
Programm am 27. Juni 2000 vom STAR-Ausschuss 
beschlossen worden war, erging die formelle Ent­
scheidung der Kommission am 21 . Juli 2000. 

Zusätzlich zum horizontalen Entwicklungsprogramm für 
den ländlichen Raum und den Zielgebietsprogrammen 
werden im Rahmen der Struktur- und Regionalpolitik 
auch in der neuen Periode Gemeinschaftsinitiativen als 
Interventionsinstrument vorgesehen , wobei deren 
Anzahl von 13 in der Vorperiode auf nunmehr 4 redu­
ziert wurden. Die Gemeinschaftsinitiativen werden in 
der Periode 2000 - 2006 nach dem Monofondsprinzip 
gestaltet, d.h. aus jeweils einem einzigen europäischen 
Strukturfonds finanziert . Die Gemeinschaftsinitia­
tive für den ländlichen Raum gem. der allgemei­
nen Strukturfondsverordnung (VO(EG) 1260/1999) 
wird nun als "LEADER+" bezeichnet und aus dem 
EAGFL-Ausrichtung finanziert. Die nationale Feder­
führung bei der Umsetzung dieses Programms obliegt 
dem BMLFUW. 

Verordnung (EG) Nr. 1257/99 des Rates über 
die Förderung der 

Entwicklung des ländlichen Raums 

Kapitel Bezeichung Artikel 

I Investitionen in landwirtschaftlichen 4-7 
Betrieben 

11 Niederlassung von Junglandwirten 8 

111 Berufsbildung 9 

IV Vorruhestand 10 - 12 

V Benachteiligte Gebiete und Gebiete mit 13 - 21 
umweltspezifischen Einschränkungen 

VI Agrarumweltmaßnahmen 22 - 24 

VII Verbesserung der Verarbeitung und 25 - 28 
Vermarktung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse 

VIII F orstwi rtschaft 29 - 32 

IX Förderung der Anpassung und Entwicklung 33 
von ländlichen Gebieten 

X Durchführungsbestimmungen 34 

Quelle: Europäische Kommission 
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EU-Haushalt 
(siehe auch Tabellen 2.2.1 bis 2.2.6) 

Das EU-Budget ist im Vergleich zu den Etats der 15 
Mitgliedstaaten sehr klein . Es entspricht in etwa dem 
österreichischen Bundeshaushalt. Gemessen am Volu­
men der öffentlichen Ausgaben der Mitgliedstaaten 
beträgt der EU-Haushalt nur rd . 2,4%. Bezogen auf das 
Bruttoinlandsprodukt (zu Marktpreisen), einem wichti­
gen Indikator für das Niveau der wirtschaftlichen Akti­
vität eines Landes, fallen die EU-Ausgaben mit 1,2% 
ebenfalls relativ bescheiden aus. Die Ursache dafür ist, 
dass bisher nurwenigeAufgaben, inklusive der Finan­
zierung , der EU übertragen wurden. Der einzig wirk­
lich integrierte Wirtschaftssektor ist die Landwirtschaft. 
Dies ist auch der Grund dafür, dass die Agrarausgaben 
einen relativ hohen Anteil am EU-Budget ausmachen. 

Mittelaufbringung und Haushaltsplan 2000 

Der EU-Haushalt ist im Vergleich zu den nationalen 
Haushalten fast ausschließlich auf Eigenmittel ange­
wiesen. Die EU-Eigenmittelobergrenze - gemessen als 
Prozentsatz des Bruttosozialproduktes - bestimmt das 
mögliche Volumen der Einnahmen und damit auch der 
Ausgaben der EU . Nach dem Beschluss des Europäi­
schen Rates von 24./25. März in Berlin wird die 1999 
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Budget der EU 
(in Mio. ECU bzw. Mio. Euro) 

Jahr Total EAGFL in % 

1960 58,6 - 0,0 
1965 339,0 28,7 8,5 

1970 3.576,4 3.166,0 88,5 

1980 16.454,8 11 .606,5 70,5 

1990 45.608,0 28.919,5 63,4 

1998 80.027 ,3 38.748,1 48,4 

1999 85.557 ,7 40.560,1 47,6 

2000 89.388,0 41.469,0 46,4 

Quelle: EU-Kommission . 

auf 1,27% des Bruttosozialproduktes angestiegene 
Eigenmittelobergrenze für den Zeitraum 2000 bis 2006 
beibehalten. Ferner wurde auf dem Berliner EU-Gip­
fel entschieden, dass die Finanzierung der geplanten 
Erweiterung der Union innerhalb dieses Rahmens 
erfolgen soll. Die vier Finanzquellen, aus denen der EU­
Haushalt dotiert wird , setzen sich wie folgt zusammen: 

Finanzierung des EU-Haushaltes 2000 

Einnahmen 
insgesamt 89.388 Mio. Euro (= 100%) 

BSP­
Eigenmittel 

48,2% 

Sonstiges 
0,8% 

Zölle 
12,4% 

Zucker- A " 11 
abgabe grarzo e 

1,2% 
1,1% 

MwSt.-
Eigenmittel 

36,4% 

1) inklusive der sonstigen Einnahmen von 674 Mio Euro 
ergeben sich die Gesamteinnahmen von 89.388 Mio. Euro 

Quelle: EU-Amtsblatt L40/00 
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Mittelaufbringung - pro Kopf 
in Schilling (insgesamt 88.714 Mio. Euro)l) 
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Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

III-210-BR/2000 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument  (gescanntes Original)32 von 353

www.parlament.gv.at



32 

• Mehrwertsteuer-Eigenmittel ; 

• BSP-Eigenmittel (vierte Einnahmequelle); 

• Agrarzölle sowie Zucker- und Isoglukoseabgabe; 

• Zölle; 

Sonstige Einnahmen sind noch die Zahlungen der EU­
Beamten an Steuern und Sozialabgaben, Verzugszinsen 
und Geldbußen sowie gegebenenfalls Überschüsse aus 
früheren Haushaltsjahren. 

Die Transferzahlungen der Mitgliedstaaten für den 
EU-Haushalt richten sich nach dem Verbrauch in den 
einzelnen Mitgliedstaaten (MwSt.-Eigenmittel) und 
dem verfügbaren Gesamteinkommen (Bruttosozial­
produkt-Eigenmittel). Die Finanzierungsquelle der sog. 
BSP-Eigenmittel dient als Restfinanzierung , wenn die 
anderen Quellen nicht ausreichen, um den Finanzbe­
darf voll zu decken. An diesem restlichen Finanzbe­
darf beteiligen sich die EU-Mitgliedstaaten in der Höhe, 
die dem Ante il ihres nationalen Bruttosozialproduktes 
am Gesamt-Bruttosozialprodukt entspricht. Mit dem sog. 
Eigenmittelbeschluss des europäischen Rates vom 
Oktober 1994 wurde das Gewicht der MWSt.-Eigen­
mittel schrittweise verringert und die Inanspruchnah­
me der BSP-Eigenmittel verstärkt. 

Bei den traditionellen Eigenmitteln handelt es sich um 
Agrarabschöpfungen (insbesondere Agrarzölle und 
Zuckerabgaben) sowie um Zölle. Die Agrarzölle beru­
hen auf dem Grundsatz der Gemeinschaftspräferenz 
und sollen die Differenz zwischen niedrigeren Dritt­
landspreisen und höheren Gemeinschaftspreisen aus­
gleichen . Der Anteil dieser Mittel (EU-Außenzölle und 
Agrarabschöpfungen) ist in Folge des Abbaues der Zoll­
schranken im Zeitraum von 1989 - 1999 von 29 % auf 
16 % gesunken. Die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer 
sind im selben Zeitraum von 61 % auf 36 % zurück­
gegangen . Parallel dazu stieg das relative Gewicht der 
BSP-Eigenmittel von 35 % auf 46 %. Auf diese Weise 
geht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Mit­
gliedstaaten immer stärker in den Beitragsschlüssel ein. 

Die Entwicklung soll sich nach dem Beschluss des 
Europäischen Rates von 24./25. März 1999 weiter fort­
setzen, sodass auch künftig der Anteil der MWSt-Ein­
nahmen weiter zurückgehen und der Eigenmittelanteil 
durch die Bemessungsgrundlage Bruttosozialprodukt 
weiter steigen wird. Der Rat hat ferner beschlossen, 
den Anteil, den die Mitgliedstaaten für die Erhebung 
der traditionellen Eigenmittel (wie z.B. Zölle) einbehalten 
können , von 10 auf 25 % zu erhöhen. Ohne die Struk­
tur der Eigenmittel weiter zu verändern , wurde ferner 
beschlossen , den Finanzierungsanteil der vier größ­
ten Nettozahler (Österreich , Deutschland, die Nieder-
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EU-Haushaltsplan 2000 
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lande und Schweden) auf Kosten des Rabattes des Ver­
einigten Königreiches zu reduzieren . 

Die auf dem Berliner Gipfel beschlossene Veränderung 
der Struktur der Eigenmittel wird erst nach Ratifizierung 
durch alle Mitgliedstaaten , und damit frühestens ab 
Beginn des Jahres 2002 , in Kraft treten können . 

Deutschland ist nach wie vor mit Abstand der wichtig­
ste Beitragszahler der EU (in absoluten Zahlen), gefolgt 
von Frankreich, Großbritannien und Italien. Stellt man 
auf Basis der Budgetzahlen 1998 die gezahlten Beiträ­
ge dem Mittelrückfluss gegenüber und berücksichtigt 
auch alle sonstigen Parameter, gehören Deutschland, 
Niederlande, Schweden und Österreich zu den bedeu­
tendsten Nettozahlern der Gemeinschaft. 

Der EU-Haushaltsplan 2000 sieht Ausgaben von 
89,4 Mrd. Euro (= 1.230 Mrd . S) vor. Dies entspricht 
gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung von 4,3 %. 
Die Agrarausgaben (EAGFL Garantie) sind mit 41 ,5 Mrd. 
Euro (= 571 Mrd. S) gegenüber dem Haushaltsplan 1998 
um 2,2% höher. Die Mittel für die Strukturmaßnahmen 
wurden mit 31 ,8 Mrd. Euro budgetiert (+ 3,7%). Wesent­
lich höher dotiert wurden auch die Ausgaben für die 
internen Politiken (+ 11 ,9%) und die Ausgaben für die 
externen Politiken (+ 12,2%). Die Verwaltungsausga­
ben für alle Organe machen mit 4,7 Mrd . Euro (= 65 
Mrd. S) 5,3% des EU-Budgets aus. 
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Agrarausgaben 1998 

Der Bericht über die Agrarausgaben 1998 (EAGFL, 
Abteilung Garantie) wurde von der EU-Kommission im 
November 1999 fertiggestellt. Die Gesamtausgaben für 
den Bereich EAGFL, Abteilung Garantie, beliefen sich 
1998 auf 38.748 Mio. ECU. Im Vergleich zu 1997 (40.675 
Mio. ECU) sind die Ausgaben um 4,7% zurückgegan­
gen. Die Gründe dafür sind: 

• Bei den pflanzlichen Erzeugnissen wurden gegenü­
ber 1997 um 502 Mio. ECU (+1 ,7%) mehr ausgegeben. 
Infolge der unerwartet hohen Getreideernte im Wirt­
schaftsjahr 1997/98 bei gleichzeitigem Rückgang des 
Ausfuhrvolumens aufgrund der Verschlechterung der Welt­
marktlage mussten Interventionskäufe in unvorherge­
sehen großem Umfang durchgeführt werden. Auch die 
Erstattungsausgaben waren in Folge der niedrigen Welt­
marktpreise höher als ursprünglich angenommen; bei den 
Ölsaaten dagegen konnten aufgrund der hohen Marktpreise 
Mittel eingespart werden. Bei Zucker mussten höhere 
Ausgaben für die Ausfuhrerstattungen aufgewendet wer­
den. Bei Obst und Gemüse kam es in Folge der niedri­
gen Ernte im Wirtschaftsjahr 1997/98 zu erheblich gerin­
geren Rücknahmemaßnahmen als ursprünglich geplant. 
Maßgebend für die Mitteleinsparungen bei Weinbauer­
zeugnissen waren einerseits die geringere Ernte und 
andererseits die bedeutend weniger in Anspruch genom­
menen Förderungen für Rodemaßnahmen. 

• Bei den tierischen Erzeugnissen wurden gegenüber 
1997 um rd . 2.040 Mio. ECU (-17,5%) weniger Mittel 
benötigt. Die Ausgaben für Erstattungen für Milchproduk­
te fielen geringer aus als geplant; die Einnahmen waren 
dagegen durch die finanzielle Beteiligung der Milcherzeuger 
bei Überlieferungen wesentlich höher als angenommen. 
Da sich der Rindfleischmarkt von den Folgen der BSE-Kri-

Agrarausgaben (EAGFl- Garantie) 
nach Sektoren 1998 
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se wesentlich schneller erholt hatte, als erwartet, fielen die 
Ausgaben für Interventionen in Form von Einlagerungen, 
aber auch die Ausgaben für Erstattungen wesentlich gerin­
ger aus als ursprünglich prognostiziert. Auch am Schweine­
fleischmarkt konnten bei den Erstattungen Einsparungen 
erzielt werden; außerdem fiel der Bedarf für die außerge­
wöhnliche Marktstützungsmaßnahme (Hilfe für die Schwei­
nepest in den Niederlanden) etwas geringer aus. 

Einzahlungen und Rückflüsse bei den EU-Agrarausgaben (EAGFL-Garantie) 1998 1) 
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1) Errechnung der Einzahlungen unter Zugrundelegung 
des allgemeinen Haushaltsschlüssels 

Quelle: EU-Kommission ; BMF 
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• Bei den flankierenden Maßnahmen wurden gegen­
über dem Vorjahr um 218 Mio.ECU weniger Mittel benötigt. 
Einerseits waren die Vorausschätzungen der Mitglied­
staaten zu hoch und andererseits musste in einigen Län­
dern (Italien, Deutschland und Frankreich) wegen ver­
waltungstechnischer Probleme bei der Abwicklung der Pro­
gramme die Auszahlung ins nächste Wirtschaftsjahr ver­
schoben werden. 

• Bei den sonstigen Maßnahmenarten (Verarbeitungs­
waren, Nahrungsmittelhilfe, Betrugsbekämpfung , etc.) 
wurden gegenüber dem Vorjahr 384 Mio.ECU eingespart. 

Betrachtet man die Ausgaben nach ihrer wirt­
schaftlichen Natur, so entfielen 1998 12,5% auf Aus­
fuhrerstattungen und 87,5% auf Interventionen. Bei den 
Erstattungen hat sich der seit mehreren Jahren zu beob­
achtende Ausgabenrückgang fortgesetzt. Unter dem 
Begriff Interventionen werden im EU-Budget Preis­
ausgleichsbeihilfen (31 .310,8 Mio. ECU oder 92,3% 
aller Interventionsausgaben), Beihilfen für die Lager­
haltung (2 .008,4 Mio. Ecu, oder 5,2%), Rücknahmen 
(462,Mio. Ecu oder 1,2%) und Ausrichtungsprämien 
(172,0 Mio. Ecu oder 0,4%) zusammengefasst. 

Die wichtigste Interventionsart sind die Preisaus­
gleichsbeihilfen. Darunter fallen die Hektarbeihilfen, die 
Bracheflächen, die Tierprämien, die Verarbeitungs- und 
Vermarktungsbeihilfen sowie die Flächenstilllegung 
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und die Einkommensbeihilfen. Die Ausgaben für Inter­
ventionen in Form von Lagerhaltung (5,2%) verteilen 
sich auf die private Lagerhaltung (25%) und die Aus­
gaben für die öffentliche Lagerhaltung (75%). Die 
Interventionen in Form von Marktrücknahmen (1,2%) 
betreffen nur einige wenige Sektoren (Weinbauer­
zeugnisse, Obst und Gemüse, sowie Fischereier­
zeugnisse ). Ausrichtungsprämien werden für die Sek­
toren Tabak, Obst und Gemüse, Weinbauerzeugnis­
se und Milcherzeugnisse bezahlt. Auf sie entfallen 0,4% 
der gesamten Interventionsausgaben . 

Betrachtet man die Ausgaben nach Sektoren , so 
werden 45,5% der Gesamtmittel für Ackerkulturen 
(1997: 42,2%) aufgewendet, danach folgen Rindfleisch 
mit 13,1% (1997: 15,9%) und Milcherzeugnisse mit 6,6% 

. (1997: 7,5%). 

Mit 9.007 Mio. Ecu oder 23% der Gesamtausgaben 
bleibt Frankreich der wichtigste Empfänger der Mit­
tel des EAGFL-Garantie. Weit dahinter folgen 
Deutschland mit einem Anteil von 14,3%, Spanien mit 
13,6%, das Vereinigte Königreich mit 11 % und Italien 
mit einem Anteil von 10,6%. Österreich hat 1998 842 ,5 
Mio. Ecu oder 2,2% der Gesamtmittel des EAGFL­
Garantie erhalten. 

Direktzahlungen ' 

10 Ausfuhrerstattung und Intervention 

5 

Strukturmaßnahmen" 
o 

• Direktzahlungen sind an die Erzeugung gebundene Zahlungen. die direkt an den Erzeuger oder eine 
Erzeugerorganisation und seltener auch an die Verarbe~er gezahlt werden. Die Verarbeitungs- und 
Verbraucherbeihilfen sind ebenfalls eingeschlossen 

"Strukturmaßnahmen enthalten in diesem Falle die Ausrichtungsprämien. flankierende Maßnahmen und neue 
Strukturmaßnahmen (ab 2000). 

Quelle: Amtsblatt 981C 401/S 16 vom 22 .12.1998 BA fOr Bergbauernfragen. Meisinger, 1999 

III-210-BR/2000 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument  (gescanntes Original) 35 von 353

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 1999 

WTO(GATT) - Landwirtschaft 

Nach dem 2. Weltkrieg wurden der Internationale 
Währungsfonds sowie die Weltbank und als dritter insti­
tutioneller Pfeiler der Weltwirtschaft die Internationale 
Handelsorganisation (ITO) (Havanna 'Charta) geschaf­
fen . Nachdem die Havanna Charta jedoch beim ame­
rikanischen Kongress gescheitert war, wurde das 
GATI, das zu diesem Zeitpunkt von 23 Ländern unter­
zeichnet worden war, an Stelle der Havanna Charta 1947 
in Kraft gesetzt; das Allgemeine Zoll- und Handelsab­
kommen (GATT) war lediglich ein Teilabkommen die­
ses Regelwerks. Dieses Provisorium bestand immer­
hin bis 1994 und wurde 1995 von der WTO abgelöst. 

Das GATT vor 1994 
Ziel des GA TI war es, durch den Abbau von Zöllen und 
anderen Handelsbarrieren sowie die Beseitigung von 
Diskriminierungen im internationalen Handel eine Libe­
ralisierung des internationalen Handels und damit eine 
Steigerung von Produktion und Warenaustausch zu 
erreichen. Man wollte ein stabiles, transparentes, vor­
hersag bares Welthandelssystem schaffen, in dem Han­
deisbarrieren abgebaut werden und Handeisstreitig­
keiten durch gemeinsame Regeln bereinigt werden. 
Im Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen, einem 
völkerrechtlichen Abkommen mit 38 Artikeln , ist ins­
besondere Folgendes geregelt: 

• Nichtdiskriminierung (Meistbegünstigungsklausel , Gleich­
stellung ausländischer mit inländischen Waren); 

• Beschränkung handelspolitischer Schutzmaßnahmen auf 
Zölle, Abgaben und sonstige Belastungen; 

• Liberalisierung des Marktzugangs; 

• fairer Wettbewerb (Antidumpingkodex, Subventionsko-
dex) 

• multilaterale Streitbeilegung ; 

• Sonderbestimmungen für Entwicklungsländer; 

• Ausnahmeregeln (z.B. Schutzklausel, die Landwirtschaft 
war durch eine Reihe von Ausnahmebestimmungen prak­
tisch aus dem GATT ausgeklammert) . 

Die Uruguay-Runde 
Seit Bestehen des GATI gab es neun Verhandlungs­
runden , die im Wesentlichen den Abbau von Han­
deisbarrieren zum Ziel hatten. Im Laufe der Jahre hat 
das GATT an Bedeutung und Mitgliedern gewonnen. 
Mittlerweile sind 136 Staaten der WTO beigetreten. Die 
bedeutendste Verhandlungsrunde war zweifellos die 
1986 in Punto dei Este in Uruguay begonnene 
Uruguay-Runde mit einer Verhandlungsdauer von 
7 Jahren. 
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Da das multilaterale Handelssystem aufgrund der sich 
herausgebildeten Graubereiche, wie nicht tarifärer, 
diskriminierender Handelshemmnisse etc. , seinen 
Anforderungen nicht mehr gerecht wurde , war es das 
Ziel dieser Runde, das multilaterale Handelssystem zu 
stärken und zu modernisieren. Die Hauptgebiete der 
Verhandlungen waren: 

• Verhandlungen über den Handel mit Waren ; 

• Verhandlungen über den Handel mit Dienstleistungen ; 

• Verhandlungen über geistige Eigentumsrechte. 

Das Ergebnis der Verhandlungen war 1994 die Unter­
zeichnung des Marrakesch-Abkommens, mit dem die 
Welthandelsorganisation (WTO) gegründet wurde. 
Damit war erstmals ein institutioneller Rahmen geschaf­
fen . Die weiteren Abkommen wurden in Form von 
Anhängen zum Marrakesch-Abkommen veröffentlicht. 
Die aus der Sicht der Landwirtschaft wichtigen , in 
Anhang 1A zum Marrakesch-Abkommen enthaltenen 
multilateralen Einzelabkommen über den Handel mit 
Gütern sind: 

• GATI 1994 (=GATI 1947 & Ergebnisse der Uruguay-Run­
de); 

• Abkommen über Landwirtschaft; 

• Abkommen über sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen 
(SPS); 

• Abkommen über technische Handelshemmnisse (TBT). 

Auf folgende Abkommen wird hier kurz eingegangen: 
Das Landwirfschaftsabkommen : Die wichtigsten 
Elemente des Agrarabkommens sollten Gründe. für Aus­
einandersetzungen aus der Welt schaffen , es erfolg­
ten Regelungen betreffend: 

• den Marktzutritt, 

• den Abbau d.er internen Stützungen, 

• und den Abbau der Exportstützungen . . 

Die Vertragsparteien wandelten alle bisher ange­
wandten nichttarifären Maßnahmen (mengenmäßige 
Beschränkungen, Einfuhrlizenzen, Abschöpfungen) in 
Zölle (Zoll äquivalente ) um und senkten diese gemäß 
den Verpflichtungen; gleichzeitig wurden erstmals Defi­
nitionen und Beschränkungen für interne Stützungs­
maßnahmen und Exportsubventionen vorgesehen . 

Die neuen Vereinbarungen (über "interne Stützung" und 
Exportsubventionen) des Agrarabkommens sind ver­
tragliche Ausnahmen von anderen WTO Bestimmun-
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gen und wurden vor Gegenmaßnahmen (Ausgleichs­
zölle , Streitschlichtungsverfahren ) bis 31.12.2003 
geschützt (Friedensklausel). 

Im Rahmen des langfristigen Prozesses zur Reform 
der Agrarpolitiken wurde für das letzte Jahr der Über­
gangsfrist des Landwirtschaftsabkommens (d.h. ab 
1.1.2000) die Aufnahme weiterer Verhandlungen fest­
gelegt. Sie sollen die Erfahrungen aus der Umsetzung 
der UR sowie ihre Auswirkungen auf den Welthandel 
mit Agrarprodukten, die nicht handelsbezogenen 
Anliegen , die Sonderbehandlung der Entwicklungs­
länder und das Ziel der Erreichung eines fairen und 
marktorientierten landwirtschaftlichen Systems berück­
sichtigen. Ein ähnlicher Auftrag besteht zum Dienst­
leistungsabkommen. Zusammen bilden sie die built­
in-agenda einer neuen WTO-Verhandlungsrunde. 

Das Abkommen über sanitäre und phytosa­
nitäre Maßnahmen (SPS-Abkommen) : Diesesfür 
die Landwirtschaft bedeutende Abkommen gibt seinen 
Mitgliedern das Recht, zum Schutz des Lebens und 
der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen 
Einfuhrbeschränkungen zu treffen , sofern daraus 
weder eine ungerechtfertigte Diskriminierung noch ein 
verstecktes Handelshemmnis entsteht. Wenn das 
Exportland nachweist, dass seine Maßnahmen denen 
des Importlandes entsprechen, ist ihr Gleichgewicht vom 
einführenden Staat anzuerkennen . Jeder Staat kann 
das ihm geeignet erscheinende Schutzniveau festle­
gen. Höhere Normen als die der entsprechenden inter­
nationalen Organisationen (z.B. Codex Alimentarius, 
internationales Tierseuchenamt) sind nur bei wissen­
schaftlicher Begründung und nach einer objektiven Risi­
koanalyse zulässig . Nicht derart begründbare Vor­
sichtsmaßnahmen sind nur befristet erlaubt. 

Das Abkommen über technische Handeis­
hemmnisse (TBT-Abkommen) : Dieses Abkom­
men ist u.a. von Bedeutung für Kennzeichnungsvor­
schriften (Hormonfleisch, gentechnisch veränderte 
Organismen, etc.). 

Das Abkommen über geistige Eigentumsrech­
te (TRIPs Abkommen): Durch das genannte 
Abkommen soll ein verbesserter Schutz geistiger 
Eigentumsrechte gewährleistet werden. Landwirt­
schaftliche Themen wie z.B. der Schutz der geogra­
phischen Herkunftsbezeichnungen für Weine und Spi­
rituosen , Sortenschutz, aber auch die Patentierbarkeit 
von Pflanzen und Tieren (Gentechnologie) fallen unter 
die Bestimmungen dieses Abkommens. 

Vereinbarung über die Streitbeilegung (DSU) : 
Diese Vereinbarung bildet das Kernstück des WTO-
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Regelwerks , da damit ein Instrument zur Streit­
schlichtung und zur Überprüfung der Einhaltung der 
multilateralen Verträge gegeben ist. Im Streitfall betref­
fend die ab 1.1.1999 geltende gemeinsame Markt­
ordnung für Bananen hat das WTO-Streitschlich­
tungsorgan diese für nicht WTO-konform befunden. Die 
USA wurden zur Eirihebung von Strafzöllen im Ausmaß 
von 191 Mio.US$ autorisiert. Auch Ecuador wurde ein 
Retorsionsvolumen von 201 Mio.US $ zuerkannt. Auch 
im Streitfall betreffend das EU-Importverbot für hor­
monproduziertes Rindfleisch wurden Streitgegner USA 
und Kanada ermächtigt, Strafzölle in Höhe von 117 Mio. 
US$ bzw. 11 Mio. Can $ einzuheben. Seitens der EU 
laufen zur Zeit wissenschaftliche Untersuchungen zur 
Abschätzung des Gesundheitsrisikos. 

Neue WTO-Verhandlungen 
Seit Abschluss der Uruguayrunde wurden bereits drei 
Ministerkonferenzen abgehalten (Singapur 1996, Genf 
1998). Bei der 3. WTO-Ministerkonferenz in Seattle 
im Dezember 1999 konnten sich die WTO-Mitglieder 
nicht auf einen Text für eine Ministererklärung zur 
Eröffnung einer neuen Verhandlungsrunde einigen. 

Die von den Industriestaaten geforderte Einbeziehung 
Neuer Themen (Handel und Soziales, Handel und 
Umwelt, Handel und Wettbewerb, Handel und Inve­
stitionen) wurde von den Entwicklungsländern strikt 
abgelehnt. Wegen ungelöst gebliebener Fragen der 
Umsetzung ihrer jetzigen WTO-Verpflichtungen spra­
chen sie sich auch gegen die Eröffnung von Ver­
handlungen über neue oder die Verschärfung bereits 
bestehender Verpflichtungen aus. Sie forderten ferner 
im Dienstleistungsbereich die Liberalisierung der 
Arbeitsmärkte der Industriestaaten, insbesondere die 
Freizügigkeit für Arbeitnehmer aus Entwicklungsländern. 
Auch im Bereich der Landwirtschaft bestanden teilweise 
unüberwindbare Gegensätze sowohl unter den Indu­
striestaaten als auch unter den verschiedenen Grup­
pen von unterentwickelten Staaten. 

Die Verhandlungen der sogenannten built-in-agen­
da (Landwirtschaft und den Dienstleistungsbereich) 
haben gemäß den Verpflichtungen termingerecht am 
Beginn des Jahres 2000 begonnen. In der Landwirt­
schaft werden die Verhandlungen auf Basis des Art. 
20 des WTO-Landwirtschaftsabkommens geführt. 

Europäische Position für die 
WTO-Verhandlungen 

Der Rat Landwirtschaft hat mit seinen Schlussfolge­
rungen bereits im September 1999 die entsprechen­
den Grundlagen geschaffen. Der Allgemeine Rat hat 
am 26. Oktober 1999 in seinen Schlussfolgerungen die 
Positionen in den wichtigsten Bereichen festgelegt. 
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Auch in den Bereichen Dienstleistungen, Handel und 
Investitionen, Handel und Wettbewerb, HandeIserleich­
terung, Marktzugang für Nicht-Agrarerzeugnisse, Han­
del und Umwelt, TRIPS (geistiges Eigentum), öffentli­
ches Beschaffungswesen und technische HandeIs­
hemmnisse einigte man sich. Eine gemeinsame europäi­
sche Position wäre fast an den Fragen über die Arbeits­
normen und kulturelle Vielfalt gescheitert. Ziel der EU 
bleibt eine umfassende Runde, deren Ergebnis als 
Ganzes angenommen und für alle WTO-Mitglieder geI­
ten soll. Dieser Grundsatz des unteilbaren Ganzen 
garantiert auch am ehesten, dass das Endergebnis für 
alle Teilnehmer annehmbar ist. Für den Bereich Land­
wirtschaft gelten folgende Rahmenbedingungen: 

• Zentraler Ausgangspunkt für die Verhandlungen ist der 
Artikel 20 des Landwirtschaftsabkommens. 

• Die von den Staats- und Regierungschefs der Gemeinschaft 
beschlossene AGENDA 2000 bildet die Basis für die Ver­
handlungslinie der EU. 

• Eine weitergehende Liberalisierung muss zu einem nach­
haltigen Wirtschaftswachstum beitragen , von dem auch die 
Landwirtschaft profitieren kann . 

• Die Schlussfolgerungen des Rates Landwirtschaft vom Sep­
tember 1999, auf welche die generellen Schlussfolgerun­
gen des Allgemeinen Rates verweisen , betonen aus­
drücklich die Verteidigung des europäischen Landwirt­
schaftsmodells. 

• Die in der Präambel der Erklärung von Marrakesch gefor­
derte Nachhaltigkeit der Ressourcenbewirtschaftung ent­
spricht dem Ziel der EU und muss zum tragenden Prinzip 
einer künftigen Welthandelsordnung werden. 
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wirtschaft, Nahrungsmittelsicherheit und Qualität sowie Stra­
tegien für Umwelt und Tierschutz; 

• besondere differenzierte Behandlung der Entwicklungs­
länder. 

Die Europäische Union fordert: 
:> die Beibehaltung der unbefristeten speziellen Schutzklausel 

und die Vereinbarung einer Nachfolgeregelung für die Ende 
2003 auslaufende Friedensklausel , um auch in Zukunft 
für vereinbarte Stützungen Rechtssicherheit zu schaffen. 
Mit der speziellen Schutzklausel konnten ungewöhnlich 
niedrige Preisangebote und abnorme Importsteigerungen 
rasch und ohne Rückgriff auf die bei verderblichen Waren 
zu spät wirkende Allgemeine Schutzklausel vermieden wer­
den. 

:>die Verbesserung des Marktzutrittes auch für die land­
wirtschaftlichen Ausfuhren der EU. 

:> die Möglichkeit der Senkung der Exportstützungen nur bei 
gleichzeitiger Verankerung neuer eindeutiger Verpflich­
tungen über Exportkredite und -garantien sowie für Staats­
handeisunternehmen. 

:> die Wahrung der nicht-handelsbezogenenAnliegen durch 
die Ergebnisse der Verhandlungen. Darunter fallen die Ver­
teidigung der multifunktionalen Rolle der Landwirtschaft, 
der Schutz des Lebens und der Gesundheit der Menschen, 
Tiere und Pflanzen, der Zusammenhang zwischen Han­
del und Umwelt, die artgerechte Haltung von Tieren , 
Sicherheit und Qualität von Nahrungsmitteln und andere 
Forderungen der Verbraucher an die Landwirtschaft, die 
immer mehr an Bedeutung gewinnen und im EG-Recht 
einen wichtigen Platz einnehmen. 

In den Schlussfolgerungen 
des Rates hat die EU vier 
Hauptbereiche für die Ver­
handlungen festgelegt: 

Die neue Welthandelsorganisation WTO 

• die Frage, ob eines oder 
mehrere spezifische im 
Abkommen der Uruguay­
Runde vorgesehenen 
Instrumente angepasst wer­
den müssen; 

• den Fortschritt in Schlüs­
selbereichen des Handels: 
Marktzugang, Exportstüt­
zungen einschließlich der 
Exportkredite und -garanti­
en sowie der StaatshandeIs­
unternehmen und Ver­
pflichtungen zum Abbau der 
Stützungsmaßnahmen; 

• "nicht-handelsbezogene 
Anliegen", vor allem die mul­
tifunktionale Rolle der Land-

Mit der Gründung der WTO (= World Trade Organisation) erhält der Handel mit Waren , Dienstleistungen 
und geistigem Eigentum einen festen weltumspannenden Rahmen. Die WTO wird in der internationalen 

Handels· und Währungspolitik zur dritten Säule neben Weltbank und Währungsfonds. 
Das WTO-Abkommen ist mit 1. Jänner 1995 in Kraft getreten und löst das bisherige GATT·Abkommen ab. 

Plurltaterale Abkommen 
Int. Abkommen über Mllchpro­
dukle, Rindfleischabkommen, 
ÖffentI. Auftragswesen inkl. 

GATS, Handel mit Ziviltuflfahr · 
zeugen 

Schlichtungs­
stelle 

Jedes Mitgliedstand hat eine Stimme in den Gremien . 

Komitee für 
Handel und Umwelt 

Die Tagesgeschähe IOhrt ein 
Allgemeiner Rat 

der Entscheidungen - je nach Tragweite -
mit einfacher Mehrheit, Zweidrittel- oder 

Dreiviertelmehrheit trifft 

Verschiedene Komitees 
für Handel und EntwiCklung; 
für Zahlungsbilanzbeschrän­

kungen und für Budget, 
Finanzen , Verwaltung 

Die Leitung der WTO übernimmt ein 
Generalsekretär, der von der 
Ministerkonferenz gewählt wird 

Stelte für Handelspolitik 
kooperiert mit Weltbank 

und Währungsfonds 

T) für Marktzutritt, landwirtSChaft. sanitAre und phytosanltär8 Maßnahmen, InvestitiOnen, Ursprungsregel" , Subventions· und Ausgleichsmaßnahmen, leChn 
Handelshemmnisse, Anlidumplngpraktiken. Importhzenzen, Schutzldauseln, Textilien. 

Quelle : BMLF 
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Erweiterung der EU 
(siehe auch Tabelle 3.4 .3) 

Wirtschaftsentwicklung in den MOEL 
Gemessen an der Wertschöpfung pro Kopf rangieren 
Tschechien und Slowenien mit 12.000 bis 14.000 Kauf­
krafteinheiten am bereits unteren Ende der EU-Mit­
gliedsländer, alle anderen Beitrittskandidaten zeigen 
weit niedrigere Werte (23 - 50% des EU-Durchschnitts). 
Der Anteil der Landwirtschaft am Brutto-Inlandspro­
dukt liegt zwischen 4 und 21% (siehe Grafik). 

An der in den letzten Jahren entstandenen Größen­
struktur landwirtschaftlicher Betriebe hat sich wenig ver­
ändert. Zu den "trad itionell" kleinbäuerlichen Ländern 
(Polen, Slowenien) gesellten sich weitere Länder mit 
vielen Kleinstwirtschaften (Rumänien und Bu lgarien ). 
Der landwirtschaftliche Großbetrieb ist vor allem in 
Tschechien, der Slowakei und in Ungarn weitgehend 
konsolidiert und auch in fast allen Staaten ein bedeu­
tender Faktor des Agrarsystems. Im Verhältnis zu den 
Produktionspotentialen bleiben in Ostmitteleuropa aber 
sowohl Produktivität als auch Erzeugungsmengen weit 
hinter den Möglichkeiten zurück. So erzeugte allein 
Deutschland 1998 gleichviel Schweinefleisch und Milch 
wie alle MOEL-1 0 zusammen; die deutsche Rindfleisch­
erzeugung war rd .30% größer. Die Agrarquote der 
Erwerbstätigen liegt zwischen 5 und 40% (siehe Gra­
fik). Sowohl am Import als auch am Export erreichen 
Agrarprodukte in den MOEL Werte zwischen 5 und 20%. 
Im Außenhandel mit der EU sind die Staaten Ostmittel­
europas trotz "begünstigender" Europaabkommen 
generellimportländer. Im Außenhandel mit Österreich 
verzeichnen fast alle Länder Importüberschüsse, die 
1999 insgesamt über 25 Mrd.S ausmachten (davon ent­
fielen 10 Mrd. auf Ungarn); lediglich die Slowakei 
erzielte einen Exportüberschuss von 1,6 Mrd.S. 

Stand der Verhandlungen 
Gemäß dem Beschluss des Europäischen Rates von 
Luxemburg laufen seit 31 . März 1998 Beitrittsver­
hand lungen mit Zypern , Ungarn , Polen, Estland, 
Tschechien und Slowenien (= Luxemburggruppe). Das 
Screen ing des gemeinsamen Rechtsbestandes wur­
de für das Kapitel 7 - Landwirtschaft bereits abge­
schlossen. Am 14. April 2000 hat die EU-Kommission 
den Entwurf für den gemeinsamen Standpunkt vorge­
legt. Die Beratungen darüber wurden am 6. Juni 2000 
abgeschlossen. Die erste Verhandlungsrunde auf Mini­
sterebene hat am 13. und 14. Juni 2000 stattgefunden . 
Bisher ist es zu keiner Festlegung des Schlussdatums 
derVerhandlungen gekommen. Die Verhandlungen mit 
der Helsinki - Gruppe, bestehend aus Malta, Rumäni­
en, Slowakei , Lettland , Litauen und Bulgarien, wurden 
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am 15. Februar 2000 formell eröffnet. Die Verhandlung 
konkreter Kapitel wird (nach vorhergehender Bewer­
tung) vom Stand der Vorbereitungen jedes Kandida­
ten abhängen. Nach Verhandlungen auf Stellvertreter­
ebene im Mai hat die erste Verhandlungsrunde auf Mini­
sterebene am 13. und 14. Juni 2000 stattgefunden. 

Haltung der neuen Bundesregierung 
Die Erweiterung der EU liegt mehrfach im Interesse 
Österreichs: Sie wird den Friedens- und Stabilitätsraum 
in Europa ausweiten, und Österreich wird in besonderer 
Weise davon profitieren. Schon seit der Ostöffnung 1989 
hat unser Land eindeutige wirtschaftliche Vorteile aus 
diesem weltpolitischen Ereignis gezogen; schließlich 
steht Österreich mit den mittel- und osteuropäischen 
Beitrittswerbern geschichtl ich und kulturell in einem 
besonderen Nahverhältnis. Österreich hat eine über 
1.300 km lange gemeinsame Außengrenze mit der 
tschechischen und slowakischen Republik, mit Ungarn 
und Slowenien. Allein schon deshalb sind die Auswir­
kungen jeglicher Entwicklung auf Österreich , seien sie 
positiv oder negativ, ungleich stärker als auf die mei­
sten anderen Mitgliedstaaten der Union . 

Die bisherige österreichische Haltung , auf spezifische 
Probleme möglichst frühzeitig hinzuweisen oder ein­
zugehen , wird aus Gründen der Fairness und Trans­
parenz sowohl EU-Mitgliedstaaten als auch Beitritts­
kandidaten gegenüber auch in Zukunft fortgesetzt. Damit 
soll insbesondere den im Composite-Paper (Oktober 
1999) der Kommission festgehaltenen Grundsatzzie~ 

len Tempo und Qualität Rechnung getragen werden. 
Als wichtigste Kernfragen im Rahmen dieser Erweite­
rungsfunde habem sich mittlerweile die Frage der Frei­
zügigkeit des Personenverkehrs und des freien Dienst­
leistungsverkehrs sowie die Übernahme der Umwelt­
standards und die Frage des Grundverkehrs, speziell 
des landwirtschaftlichen Grundverkehrs, herauskri­
stallisiert. 

Landwirtschaft und Erweiterung 
Im Wesentlichen sind es drei horizontale Fragen, die 
die Beitrittsstrategie im Bereich der Gemeinsamen 
Agrarpolitik betreffen und daher einer generellen 
Klärung bedürfen. Es sind dies die Direktzahlungen der 
GAP, ein funktionierendes System von Quoten und Men­
gen und die Frage der Übergangsregelungen. 

Bei den Direktzahlungen war die Kommission in der 
Agenda 2000 davon ausgegangen, dass diese während 
einer nicht näher spezifizierten Übergangsperiode nicht 
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zur Anwendung kommen sollen . Die Beitrittskandida­
ten lehnen diese Haltung der Kommission mit Nachdruck 
ab und verlangen die sofortige Übernahme des Acquis 
(beim Beitritt). Alle Positionspapiere enthalten einhel­
lig die Forderung nach voller Anwendung der Zahlun­
gen und sehen jede andere Regelung als diskriminie­
rend an. So wird die bisherige Haltung der Kommissi­
on kaum aufrecht zu erhalten sein, da unter dieser Bedin­
gung kein Verhandlungsabschluss zu erreichen sein wird. 
Die Kommission hat daher ihren bisherigen Stand­
punkt zu modifizieren begonnen und Übereinstimmung 
über ein "Phasing-In" erzielt. Ein wichtiges Argument 
für ein "Phasing-In" liegt vor allem darin, dass ohne die­
ses auf lange Sicht Direktzahlungen generell in Frage 
gestellt wären . Weiters sind Direktzahlungen in Ver­
bindung mit Mengenregulativen zu sehen. Auch wur­
den mit der Agenda 2000 die Direktzahlungen verstärkt 
und als abgekoppelte Transfers in der Marktorganisa­
tion verankert. Vorerst hatten die Kommission sowie auch 
die Mitgliedstaaten eine Haltung gegenüber den Bei­
trittskandidaten in dieser Frage vermieden. 

Mengenregulative stehen weitgehend mit Direktzah­
lungen in Verbindung. So ist die Gewährung einer 
Flächenprämie für Kulturpflanzen an die obligatorische 
Verpflichtung zur Stilllegung gebunden, die Gewährung 
der Rinderprämie an den nationalen "Plafonds" prä­
mienfähiger Tiere sowie an eine maximale Bestan­
desdichte von 2 GVE/ha. Die Ausgangsbasis für den 
Referenzzeitraum soll so genau wie möglich der Rea­
lität der derzeitigen Produktion entsprechen . Den neu­
en Mitgliedstaaten ist ein fairer Produktionsrahmen zu 
bieten , doch ist eine künstliche Produktionssteigerung 
in der Vorbeitrittsphase als Basis für die Mengenbe­
messung zu vermeiden. Die Kommission ersucht daher 
die Beitrittskandidaten, die entsprechenden Produkti­
ons- und Konsumdaten für die Jahre 1995 -1999 zu 
übermitteln. 

Bei der Frage der Übergangsregelungen geht man von 
einem für einen ersten Beitritt wahrscheinlichsten Ter­
min 1. Jänner 2004 aus. Bei der Preisentwicklung in 
den MOEL bzw. bei der Senkung der institutionellen 
Preise im Rahmen der GAP vertritt man die Auffassung , 
dass die Unterschiede bei den Haupterzeugnissen beim 
Beitritt weitgehend ausgeglichen sein dürften und kei­
ne marktbezogenen Gründe für Grenzkontrollen 
während der Übergangszeit gegeben sein werden . 
Anders ist es mit der Notwendigkeit an der Grenze admi­
nistrierter Maßnahmen im Bereich der Freizügigkeit des 
Personenverkehrs, des Veterinärrechts und im Phyto­
sanitärrecht. Die meisten Beitrittswerber verlangen 
Übergangsregelungen für die Anwendung des Vete­
rinäracquis , des Umweltacquis, bei Normen für Tier­
schutz, im Phytosanitärbereich und insbesondere für 
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die Liberalisierung des Bodenmarktes. Die EU besteht 
im Kapitel 7 auf Übernahme des Acquis als Verhand­
lungsprinzip und betont, dass in Bezug auf die Lebens­
mittelsicherheit und den Konsumentenschutz zum 
Zeitpunkt des Beitritts die relevanten EU - Erfordernisse 
erfüllt sein müssen. 

Bewertung aus österreichischer Sicht 
• Übergangsregelungen : Generell sollte hinsichtlich der 

Anwendung von Übergangsregelungen im Rahmen des 
Umwelt-, Veterinär-, Hygiene-, Phytosanitär- und Tier­
schutzacquis eine restriktive Haltung eingenommen wer­
den. Die Nichtanwendung dieses Rechts läuft auf Wett­
bewerbsvorteile im Bereich der Standards hinaus, die weder 
aus der Sicht der Landwirtschaft noch aus Gründen des 
Umwelt- und Konsumentenschutzes gerechtfertigt werden 
können. Jedenfalls sollen Produkte, die diesen Stan­
dards nicht entsprechen, nur für die regionale Vermark­
tung vorgesehen werden . In Fällen , wo Preisunterschie­
de zum Beitrittszeitpunkt mehr als 10 % ausmachen, soll­
te ein System der schrittweisen Preisanpassung während 
einer Übergangsperiode vorgesehen werden. Es ist nicht 
zwingend erforderlich, diesen Ausgleichsmechanismus mit­
tels Grenzkontrollen zu administrieren. Es ist auch vor­
stellbar, das System der Umsatzbesteuerung und der Mel­
deverpflichtungen der Unternehmungen für die Admini­
stration somit ohne Grenzkontrollen heranzuziehen. Soll­
ten unter anderen Verhandlungskapiteln Regeln etabliert 
werden, die Grenzkontrollen erfordern, kann die Preisan­
passung auch darüber erfolgen. Generell sollten möglichst 
kurze Übergangszeiten vorgesehen werden. 

• Referenzperioden für Mengenregulative : Als Refe­
renzperiode sollte der Zeitraum 1995 bis 1999, wie von 
der Kommission vorgeschlagen , herangezogen werden. 
Abweichungen davon sollten nur in begründeten Fällen 
vorgesehen werden . 

• Direktzahlungen: Österreich ist bereit, den Beitritts­
kandidaten anzubieten, dass ihre Bauern nach dem Bei­
tritt während einer Übergangszeit Anspruch auf einen 
gewissen Prozentsatz der Direktzahlungen haben, wei­
che in den EU-15 Mitgliedstaaten angewendet werden. 
Dieser Prozentsatz wäre so zu bemessen, dass die Eta­
blierung eines effizienten Systems der Mengenregulierung 
zu rechtfertigen ist und auf die aus dem Beitritt resultie­
rende Preisentwicklung Bedacht genommen wird. Die Ein­
haltung des Ausgabenplafonds auf Basis der Berliner 
Beschlüsse ist zu berücksichtigen. 

Österreich schlägt weiters im Hinblick auf die Struktur 
der landwirtschaftlichen Betriebe in den meisten Kan­
didatenländern vor, die Direktzahlungen einer betriebs­
größenbezogenen Degression zu unterwerfen. Ein­
sparungen, die sich aus dieser Modulierung ergeben, 
könnten dann für ländliche Entwicklungsmaßnahmen 
verwendet werden. Den von einigen Beitrittskandida­
ten geforderten Ausnahmen vom freien Grundverkehr 
kommt im Hinblick auf das Nichtvorhandensein eines 
freien Bodenmarktes auch im Hinblick auf die Positi­
on zu den Direktzahlungen eine besondere Rolle zu . 
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Auszug aus aktuellem Forschungsprojekt 

Landwirtschaft, Beschäftigung und die Entwicklung 
des ländlichen Raumes, OliverTAMME, Bundesan­
stalt für Bergbauernfragen 

Auf dem Gebiet der Beschäftigungseffekte von Lei­
stungsabgeltungen und Förderungen für die Land- und 
Forstwirtschaft existierten bislang keine wissenschaft­
lich fund ierten Untersuchungen. Die vorliegende Studie 
betritt damit auf diesem Gebiet Neuland. 

Um eine Annäherung auf den Fragenkomplex "Förde­
rungen - Bestands- bzw. Beschäftigungseffekte" zu fin­
den und die Zusammenhänge zu klären , wurde an der 
Bundesanstalt für Bergbauernfragen im Zeitraum 1998 
bis 2000 dieses Forschungsprojekt bearbeitet. 

Bei potentiellen Beschäftigungseffekten ist zu berück­
sichtigen, dass der Agrarsektor für den ländlichen Raum 
- nach Regionen allerdings unterschiedlich - immer noch 
einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor darstellt. Trotz 
sinkendem Anteil am Bruttoinlandsprodukt und an der 
Gesamtbeschäftigung sind der Agrarsektor und die 
Regionalwirtschaft (Erwerbskombinationen) als Beschäf­
tigungspotential für den ländlichen Raum unverziehtbar. 

Die damit verbundenen Leistungen für die Allgemein­
heit, wie sie im Begriff Multifunktionalität zum Ausdruck 
kommen, können nur mit öffentlichen Mitteln an die Land­
wirtschaft aufrecht erhalten werden . Eine Analyse von 
Effekten und der Effizienz der Maßnahmen der Öffent­
lichen Hand - insbesondere. ihrer beschäftigungspoliti­
schen Wirkungen - kann daher einen wichtigen Beitrag 
zu einer größeren Akzeptanz der erforderlichen Unter­
stützung der Land- und Forstwirtschaft leisten. 

Förderungen und ihre Wirkung 
Aufgrund der Querschnittsmaterie des Forschungsge­
genstandes und der damit verbundenen methodischen 
Restriktionen wurde der deskriptive Ansatz gewählt, der 
quantifizierte Abschätzungen mit einschließt . Aus­
gangspunkt ist eine theoretische Analyse der Spezifika 
der Familienarbeitsverfassung in der Land- und Forst­
wirtschaft : Förderungen- und Leistungsabgeltungen 
sind keine Lohnsubventionen im klassischen Sinn. Sie 
kommen dem "ganzen" Betrieb zugute oder sind als 
Objektförderung konzipiert. Es ist daher schwer, auf die 
einzelne Maßnahme Beschäftigungseffekte direkt zurück­
zuführen , obwohl sie einen Ueweils unterschiedlichen) 
Einkommensbeitrag leisten . Ausgehend von der 
Beschreibung der Maßnahme (Kontextanalyse ) werden 
Eigenschaften und Voraussetzung der spezifischen 

Fördermaßnahmen dargelegt. Die Einwirkungen auf den 
Einzelbetrieb werden untersucht. Umfang , Inan­
spruchnahme und Verteilung der Förderungen geben 
weitere Rückschlüsse auf deren Wirkung. Nach dieser 
Methodik wurden die Maßnahmen 

• Prämien- und Ausgleichszahlungen (Marktordnungs­
prämien), 

• Förderungen aus dem Österreich ischen Umweltpro­
gramm (ÖPUL), 

• Ausgleichszulage für das Berg- und Benachteiligte 
Gebiet (Al), 

• I nvestitionsförderungen sowie "Sektorpläne" , 

• Mittel für Wildbach- und Lawinenverbauung, 

• Mittel für den Wegebau, 

• forstliche Förderungen sowie 

• ausgewählte Maßnahmen im Rahmen der Betriebs­
hilfe 

untersucht, beschrieben und bewertet. 

Agrarförderung und Beschäftigungseffekte 
Insgesamt muss konstatiert werden , dass sich in den 
grundlegenden EU-Verordnungen und Richtlinien der Ter­
minus "Erhalt landwirtschaftlicher Betriebe" nicht findet. 
Es ist bemerkenswert, dass "Beschäftigung" aus­
schließlich unter "Einkommenssicherung" subsumiert 
wird . Dies schließt einen weiteren Rückgang von Betrie­
ben auch unter eine für den ländlichen Raum kritische 
Grenze nicht aus. In diesem Sinne ist der Beschäfti­
gungsaspekt sicher nicht ausreichend bedacht. 

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes legen nahe, 
dass Agrarförderungen nicht pauschal und undifferen­
ziert "niedrige oder hohe Beschäftigungswirkung" zuge­
schrieben werden kann , sondern dass es einer genau­
enAnalyse der jeweiligen legistischen Grundlage sowie 
der damit verbundenen Umsetzung bzw. praktischen 
Abwicklung bedarf. 

Ausgleichszahlungen für Preis- und Ertragsrücknahmen 
bilden einen Teil der agrarischen Fördermaßnahmen. 
Struktur- und Regionalförderungen fokussieren auch auf 
leistungsbezogene Kriterien . In Summe entscheiden die 
Förderungen aufgrund des hohen Anteils an den Ein­
künften über "Sein" oder "Nichtmehrsein" vieler Betriebe, 
haben also eine existenzerhaltende Seite. In diesem Sin­
ne ist der Einfluss auf die Beschäftigung in bäuerlichen 
Familienbetrieben von zentraler Bedeutung. 
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Landwirtschaft und Umwelt 

Zusammenfassung 

Die multifunktionale Landwirtschaft ist eine wesentliche 
Grundlage für Landwirtschaft, Biodiversität und Habitat. 
In manchen Regionen, gerade auch im alpinen Raum, sind 
die für die heutige Gesellschaft unentbehrlichen Wohl­
fahrtsleistungen bereits weit wichtiger als der Produkti­
onsertrag. Österreich verfügt trotz bewirtschaftungsbe­
dingter Verluste noch über eine sehr arten reiche Flora und 
Fauna und hat sich in verschiedenen Verträgen und 
Abkommen zur Erhaltung der Biodiversität verpflichtet. Die 
Multifunktionalität der Land- und Forstwirtschaft stellt 
auch einen wesentlichen Pfeiler der EU-Agrarpolitik dar. 

Die nachwachsenden Rohstoffe und biogenen Energie­
träger rücken durch Umweltveränderungen stärker in 
das europäische Interesse der Agrarpolitik, und sie könn­
ten für die österreichische Land- und Forstwirtschaft zu 
einer neuen Einkommensbasis werden. Die Land- und 
Forstwirtschaft hätte das Potential , diesen Bedarf zu 
einem größeren Anteil aus nachwachsenden Ressourcen 
zu decken. Die Rahmenbedingungen lassen dies derzeit 
nur bedingt zu , obwOhl seit 1. Jänner 2000 eine Befrei­
ung der Biokraftstoffe von der Mineralölsteuer erreicht wer­
den konnte. 

Die vom Wald ausgehenden Wirkungen (Nutz­
SChutz-, Wohlfahrts- uhd Erholungsfunktion) werden 
durch das Zusammenwirken verschiedener Belastungen 
zunehmend gefährdet, - mit dem Ziel einer naturnahen 
Waldwirtschaft soll dieser Entwicklung entgegengesteuert 
werden . Gleichzeitigwird der Erhaltung der Biodiversität 
vermehrt Bedeutung beigemessen. Zum Schutz des Wai­
des ist auch die Eindämmung der durch Schadstoffe 
bedingten Waldschäden ("Waldsterben"), die Reduzierung 
überhöhter Wildbestände und die Sanierung der Schutzwäl­
der besonders hervorzuheben. 

Für die Wasserwirtschaft zählen die langfristige Sicherung 
der Wasserversorgung und die Erhaltung der Gewässer 
als funktionsfähige Lebensräume zu den Schwerpunkt­
aufgaben. Regional - besonders in intensiven Ackerbau­
gebieten - gibt es noch Belastungen durch Stickstoffver­
bindungen und Atrazin im Grundwasser. Dank hoher 
Akzeptanz des Umweltprogrammes (ÖPUL) in der Land­
wirtschaft und der Realisierung bestehender Grund­
wassersanierungskonzepte erscheinen die Ziele eines 
flächendeckenden Grundwasserschutzes erreichbar. Die 
österreichweiten Messstellen zeigen hiebei einen leicht 
rückläufigen Trend in der Belastung des Grundwassers, 
darauf weisen sowohl Messstellen- als auch Flächenin­
dikatoren hin. 

Summary 
The multifunctional character of Austria's agriculture con­
stitutes an essential basis for agriculture, biodiversity and 
habitats. In some regions, in particular in alpine areas, 
beneficial funct ions, which are indispensable for today's 
society, have become more important than production 
yield. Despite losses caused by production , Austria still 
has a highly diverse flora and fauna and, by signing trea­
ties and agreements, has committed itself to the con­
servation of its biodiversity. The multifunctional charac­
ter of agriculture and forestry is also a major pillar of EU 
agricultural policy. 

Due to changes in our environment, renewable resour­
ces and biogenous sources of energy play an increa­
singly important role in European agricultural policy and 
might become a new source of income for Austria's agri­
culture and forestry, which have the potential to cover 
the country's energy demand using a higher share of 
renewable resources. Present framework conditions, 
however, allow that only to a limited eitent, although bio 
fuels have been exempt from fuel tax since January 1, 
2000. 

The functions ofthe forest (economic, protective, bene-. 
ficial, and recreational effects) are increasingly threa­
tened by the combination of multiple forms of stress. Glo­
se-to-nature forest management is to counteract this 
development and, in addition , the conservation of biodi­
versity is attached increasing importance. To protect our 
forests, the limitation of pollutant-related forest dama­
ge (forest decline), the reduction of excessive game den­
sity, and the regeneration of protective forests are' of par­
ticular importance. 

For water management, the long-term maintenance of 
water supply and the conservation of waters as func­
tioning living spaces are focal points. In so me regions, 
in particular in areas with intensive farming, ground water 
reserves are still polluted by nitrogen compounds and 
atrazine. The high acceptance of the environment pro­
gramme (ÖPUL) in agriculture and the implementation 
of existing concepts for ground water upgrading make 
overall ground water protection a realistic aim. In this 
respect, Austria's measuring stations show a slight 
backward trend in groundwater pollution related to both 
the measuring stations and· area. 
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Multifunktionale Landwirtschaft und Natura 2000 

Multifunktionale landwirtschaft 
Die Besonderheiten des österreich ischen Agrarsektors 
liegen vor allem in den spezifischen topografischen 
Gegebenheiten und den beträchtlichen Unterschieden 
in den natürlichen Produktionsbedingungen. Darüber 
hinaus bilden eine kleinbäuerliche Struktur, die ledig­
lich einen begrenzten agrartechnischen Einsatz zulässt, 
die Existenz strukturschwacher Grenzregionen zum 
europäischen Osten sowie die enge räumliche Ver­
zahnung mit dem Wohn- und Lebensbereich der übri­
gen Gesellschaft und die Bedeutung des Fremden­
verkehrs weitere Charakteristika, aus denen sich für 
die Ausgestaltung des agrarpolitischen Mitteleinsatzes 
vielschichtige Nebenbedingungen ergeben, die zu 
berücksichtigen sind. Diese Land- und Forstwirtschaft, 
die als typisch für Mitteleuropa gilt, ist multifunktio­
nal . Aufgrund ihrer dominierenden Raumwirksamkeit 
schafft diese multifunktionale Land- und Forstwirt­
schaft eine wesentliche Grundlage für Landschaft, 
Biodiversität und Habitat. Rd. 80% der österreich ischen 
Bundesfläche werden land- und forstwirtschaftlich 
genutzt und prägen damit die ländliche Struktur, Natur 
und Umwelt auf vielfältige Weise. Eine flächendeckende, 
bäuerliche Land- und Forstwirtschaft erbringt neben der 
Erzeugung von Nahrungs- und Industrierohstoffen 
eine Reihe von Wohlfahrtsleistungen, die für die Gesell­
schaft unentbehrlich sind und in bestimmten Regionen 
sogar weit wichtiger werden können als der Produkti­
onsertrag. Die positiven land- und forstwirtschaftli­
chen Ökologieleistungen, wie Landschaftspflege, Erhal­
tung von Schutzwäldern, Bereitstellung von Habitaten 
etc. stellen öffentliche Güter dar, welche gesellschaft­
lich beansprucht und hoch bewertet werden, jedoch kei­
nen Marktwert besitzen. Nach herkömmlichen ökono­
mischen Bemessungsmethoden , wie dem Bruttona­
tionalprodukt, liegt der Anteil der Land- und Forstwirt­
schaft bereits unter 2%. In der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung werden Zahlungen für Umweltlei­
stungen nach wie vor als Subventionen und nicht als 
Leistungsabgeltung verbucht - das ergibt ein verzerr­
tes Bild der land- und forstwirtschaftlichen Wert­
schöpfung. 

Das Ziel einer Agrarproduktion mit der Betonung einer 
umweltgerechteren Bewirtschaftung und landschafts­
pflegerischer Aktivitäten steht unter den gegenwärti­
gen Rahmenbedingungen allerdings im Konflikt mit wei­
terer Handelsliberalisierung , der Erhöhung der Pro­
duktivität, der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirt­
schaft, der Sicherung der Arbeitsplätze am Bauernhof 
und der ländlichen Sozialstruktur. Somit schafft nur eine 
unmittelbare und von den Produktionsmengen unab-

hängige Entlohnung überbetrieblicher Leistungen mit­
tels Direktzahlungen Anreize, eine weitere Intensivie­
rung zurückzunehmen. Aus diesen Gründen und aus 
dem Bestreben, die Selbstversorgung mit Nahrungs­
mitteln zu gewährleisten, ist man in den meisten Indu­
strieländern nicht gewillt, die Land- und Forstwirtschaft 
den freien Märkten zu überlass~n . 

Das Konzept der Multifunktionalität in der Landwirtschaft 
wurde als Gegengewicht zu den liberalistischen Vor­
stellungen der Cairns-Gruppe entwickelt und stellt 
inzwischen einen wesentlichen Pfeiler in der Europäi­
schen Agrarpolitik dar. Die Akzeptanz dieses Konzepts 
wird von der EU bei den künftigen multilateralen WTO­
Verhandlungen entsprechend eingefordert werden . 
Einer der Schwachpunkte des Konzepts ist allerdings, 
dass es bis auf weiteres keine einheitlich anerkannte 
Definition der multifunktionalen Landwirtschaft 
gibt. Auch aus diesem Grund wird das Konzept der Mul­
tifunktionalität von der Cairns-Gruppe als "neue Stra­
tegie, vor allem europäischer Länder, zur Subventio­
nierung einer international nicht wettbewerbsfähigen 
Landwirtschaft und zum Aufbau neuer HandeIsbe­
schränkungen" nicht anerkannt. 

Durch die gegebenen, von der Globalisierung diktier­
ten Agrarproduktpreise können umfassende überwirt­
schaftliche Leistungen (insbesondere Umweltleistun­
gen) nicht abgedeckt werden. In das Fördersystem der 
GAP wurden daher verstärkt ökologische Aspekte ein­
gebaut (Förderung der benachteiligten Gebiete, Abgel­
tung von Umweltleistungen der Landwirtschaft), um eine 
nachhaltige Landwirtschaft auch in Ungunstlagen zu 
gewährleisten . Diese Unterstützungen sollen eine 
umweltgerechtere Landbewirtschaftung ermöglichen 
und zur Vitalität des ländlichen Raums beitragen . 
Inzwischen werden in einer Vielzahl von Land­
schaftsprojekten Biotopverbundsysteme, Wind­
schutzgürtel, mehrjährige Brachflächen etc. angelegt 
und erhalten. Die hohe Teilnahme am ökologisch sich 
sehr positiv auswirkenden Umweltprogramm (ÖPUL) 
sowie die sonstigen gesetzlichen Regelungen (Boden­
schutzgesetze der Länder, Wassergesetznovelle ) dür­
fen nicht als Anlass dazu dienen , die durchaus noch 
von früher bestehenden Boden- und Grundwasserbe­
lastungen und die weiterhin feststellbaren Intensivbe­
wirtschaftungen in einzelnen Betrieben bzw. einzelnen 
Regionen zu bagatellisieren. Außerdem muss zur 
Kenntnis genommen werden, dass die Globalisierung 
und der technische 'Fortschritt einen starken "Dualis­
mus" innerhalb der Landwirtschaft bewirkt haben. 
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Auf der einen Seite etabliert sich eine von Unterstüt­
zungszahlungen abhängige, extensive, hauptsächlich 
kleinstrukturierte bäuerliche Landwirtschaft mit Nut­
zungsbeschränkungen und Bewirtschaftungsauflagen. 
Auf der anderen Seite entwickelt sich ein weltmarkto­
rientierter Produktionssektor mit enormer agrarischer 
Wertschöpfung, der von den Lenkungsmaßnahmen der 
GAP nicht erreicht wird. 

NATURA2000 
Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 
am 1. Jänner 1995 sind auch die Verpflichtungen zur 
Umsetzung der Naturschutzrichtlinien der EU für Öster­
reich in Kraft getreten. Die Richtlinie 79/409/EWG zur 
Erhaltung der wild lebenden Vagelarten (Vogel­
schutzrichtlinie) sowie die Richtlinie 92/43/EWG, die 
Fauna-Flara-Habitatrichtlinie (FFH-Richtlinie) sind 
die beiden einzigen Naturschutzrichtlinien der EU. 
Beide Richtlinien haben zum Ziel, Tier- und Pflanzen­
arten von europäischer Bedeutung sowie ihre Lebens­
räume zu erhalten und zu schützen. 

Laut österreichischer Bundesverfassung liegen alle 
Angelegenheiten des Naturschutzes in Gesetzgebung 
und Vollzug im Kompetenzbereich der Bundesländer. 
Neben der verpflichtenden Umsetzung der in den bei­
den Richtlinien formulierten Bestimmungen in einer Rei­
he von Gesetzen, wie z.B. das Naturschutz-, Jagd- und 
Fischereirecht, müssen die Mitgliedstaaten die zur 
Erhaltung gefährdeter Habitate, Tier- und Pflanzenar­
ten geeignetsten Gebiete als "Besondere Schutzge-

Vogelschutz-Richtlinie 

Anzahl Gesamt- % der 

Mitgliedstaat ausge- fläche Fläche des 
wiesener 

km2 Mitglied-
Gebiete staates 

Belgien 36 4.313 14,1 
Dänemark 111 9.601 22,3 
Deutschland 553 14.658 4,1 
Griechenland 52 4.965 3,8 
Spanien 179 34.876 6 ,9 

Frankreich 115 8.112 1,5 
Irland 109 2.236 3,2 

Italien 268 11 .279 3,7 

Luxemburg 13 160 6,2 

Niederlande 30 3.552 8,5 

Österreich 73 11 .931 14,2 

Portugal 47 8.468 9,2 

Finnland 440 27.500 8,1 
Schweden 301 22.820 5,1 

Großbritannien 198 7.895 3,2 
EU 15 2.525 173.691 100,0 

Quelle: EU-Komission. 

biete" ausweisen. Diese Gebiete werden das gesamt­
europäische Netz NATURA 2000 , das Grundlage für 
die Sicherung der Artenvielfalt und der natürlichen 
Lebensräume Europas sein soll , bilden . 

Entsprechend ihrer Zuständigkeit im Bereich des Natur­
schutzes haben die österreichischen Bundesländer 
Gebietsausweisungen für die Vogelschutz- und die FFH­
Richtlinie vorgenommen. Zurzeit sind sowohl nach der 
Vogelschutz-Richtlinie als auch nach der FFH-Richtl i­
nie, mit Berücksichtigung der Überschneidungen, 160 
Gebiete (= ca. 16% der Staatsfläche) nominiert wor­
den (126 G~biete nach der FFH-RL und 82 Gebiete 
nach der VogelschutzRL). Von diesen Gebieten ent­
fallen ca . 48% auf Wald , 28% auf alpine Flächen , 8% 
auf Sonstige landwirtschaftliche Nutzflächen, 6% auf 
Gewässer, 5% auf landwirtschaftliches Grünland, 3% 
auf Feuchtgebiete sowie 2% auf Sonstige Flächen. 

Die Liste der österreichischen Gebietsvorschläge 
umfasst vor allem jene Flächen, die bereits als Natio­
nalpark, Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet 
oder Naturpark einen besonderen Schutz genießen. 
Darüber hinaus wurden auch Gebiete, die zurzeit kei­
ner Schutzkategorie zugeordnet werden können , 
genannt. Beide Richtlinien sehen vielfältige Mecha­
nismen zur Zusammenarbeit zwischen der Europäi­
schen Kommission und den Mitgliedstaaten vor. So wur­
den sowohl in der Vogelschutz- als auch in der Habi­
tatrichtlinie eigene Ausschüsse (Habitat- bzw. ORNIS­
Ausschuss) geschaffen . In diesen Ausschüssen sind 

Fauna-Flora-Habitatrichtlinie 
(FFH-Richtlinie) 

Anzahl Gesamt- %der 

Mitgliedstaat 
vorgeschla- fläche Fläche des 
gener FFH-

km2 Mitglied-
Gebiete staates 

Belgien 102 913 3,0 

Dänemark 194 10.259 23,8 
Deutschland 1.126 10.956 3,0 

Griechenland 234 26.522 20,1 

Spanien 867 88.076 17,4 

Frankreich 1.029 31.440 5,7 

Irland 259 3.007 4,3 

Italien 2.507 49.364 16,4 

Luxemburg 38 352 13,6 

Niederlande 76 7.078 17,0 

Österreich 113 9.450 11 ,3 

Portugal 65 12.150 13,2 

Finnland 1.381 47.154 13,9 

Schweden 1.919 46.300 11 ,3 

Großbritannien 340 17.660 7,3 
EU 15 10.250 360.681 100,0 

Quelle: EU-Komission. 
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die Mitgliedstaaten und die Kommission vertreten , 
wobei bei Abstimmungen jeder Mitgliedstaat mit der 
im EU-Vertrag festgelegten Stimmenanzahl stimmbe­
rechtigt ist (Österreich hat 4 Stimmen). 

Die FFH-Richtlinie regelt u.a. die einzelnen Schritte zur 
Schaffung des NATURA 2000-Netzwerkes. In einem 
ersten Schritt haben die Mitgliedstaaten unter Anwen­
dung der in der Richtlinie festgehaltenen Kriterien 
eine Liste von möglichen NATURA 2000-Gebieten zu 
übermitteln. Während für die Nominierung eines Vogel­
schutzgebietes keine konsultativen Verfahrensschrit­
te zwischen der Kommission und dem jeweiligen Mit­
gliedstaat vorgesehen sind und die von den Mitglied­
staaten nominierten Gebiete automatisch Bestandteil 
des Netzwerkes NATURA2000 werden, sieht die Fau­
na-Flora-Habitat-Richtlinie einen Diskussionsprozess 
zwischen der Kommission und dem jeweiligen Mit­
gliedstaat zur endgültigen Festlegung von NATURA 
2000 Gebieten in allen Mitgliedstaaten vor. Entspre­
chend ihrer Zugehörigkeit zu verschiedenen biogeo­
graphischen Regionen in Europa (es existieren 5 bio­
geographische Reg ionen) wird in sogenannten "bio­
geographischen Seminaren" versucht, einen ab­
schließenden Vorschlag des Schutzgebietsnetzwerk­
es NATURA 2000 zu erarbeiten. Nach Abschluss des 
Diskussionsprozesses in den biogeographischen Semi­
naren wird durch Beschluss des Habitat-Ausschusses 
die Liste der "Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu­
tung" festgelegt. Diese Gebiete sind von den Mit­
gliedstaaten als Besondere Schutzgebiete durch 
innerstaatl iche Rechtsakte auszuweisen. 

Österreich liegt sowohl in der alpinen als auch in der 
kontinentalen Region und hat daher seine Gebiets­
meldungen mit mehreren europäischen Staaten und 
der Kommission zu akkordieren. Die Liste der Gebie­
te für die alpine Reg ion soll möglichst noch im Jahr 
2000 auf europäischer Ebene abgeschlossen werden. 
Für die kontinentale Region wurde der Diskussions-

Grüner Bericht 1999 

prozess gestartet und soll im Laufe des Jahres 2001 
abgeschlossen sein. 

Nach der Festlegung eines Gebiets als Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung hat dann der Mit­
gliedstaat dieses so rasch als möglich, spätestens 
jedoch bis zum Jahr 2004, als Besonderes Schutzge­
biet auszuweisen . Zu diesem Zeitpunkt sind dann 
auch die entsprechenden legistischen Vorkehrungen 
in den Bundesländern zu treffen. Entsprechende Ände­
rungen der Naturschutz-Gesetze sind dafür notwen­
dig. Für diese Besonderen Schutzgebiete sind in der 
Folge entsprechend dem Art. 6.1 der FFH-Richtlinie die 
notwendigen Erhaltungsmaßnahmen, in der Regel in 
Form von Managementplänen, festzulegen . Dabei wird 
nicht nur großesAugenmerk auf eine umfassende Ein­
bindung der betreffenden Grundeigentümer zu legen 
sein , sondern auch auf eine genaue Berücksichtigung 
der Schutzziele, die zur Ausweisung des Gebietes 
geführt haben. Es ist Aufgabe der von den Bundes­
ländern zu erarbeitenden Managementpläne, je nach 
Schutzziel, die Weiterführung der bisher ausgeübten 
land- und forstwirtschaftlichen Nutzung, soweit dadurch 
die Erhaltung der Arten und Lebensräume nicht gefähr­
det wird , zu ermöglichen. 

Im Rahmen der EU existiert eine Reihe von Kofinan­
zierungsmöglichkeiten, um die über bereits existierende 
Naturschutzvorschriften hinausgehende Kosten tragen 
zu können. Seitens der Europäischen Kommission wird 
in diesem Zusammenhang nicht nur auf das Finan­
zierungsinstrument LlFE verwiesen, sondern speziell 
auf existierende Agrar-Umweltmaßnahmen (z.B. ÖPUL) 
und andere Strukturfondsmaßnahmen. Es wird daher 
von der Geschicklichkeit der Planersteller abhängen, 
ob möglichst alle vorhandenen Fördermöglichkeiten auf 
nationaler und europäischer Ebene bei der Ausarbei­
tung derartiger Managementpläne zur Umsetzung des 
NATURA 2000-Netzwerks genutzt werden . 
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Nachwachsende Rohstoffe 

Die künftige Entwicklung über erneuerbare Energie­
träger muss auf den Vorhaben der Kyoto-Konferenz 
und des Weißbuches der Europäischen Kommission , 
also in Übereinstimmung von Ökologie, mit Ökonomie 
und Gesellschaft, aufgebaut werden. Vernetztes Den­
ken und eine ökologische Steuerreform, die Energie 
belastet und Arbeit entlastet, sind gefordert. Innovati­
ve und marktfähige Produkte aus nachwachsenden 
Rohstoffen sind zur Harmonisierung von wirtschaftli­
chen und ökologischen Bedürfnissen und zur Schaf­
fung von Einkommen und Beschäftigung - vor allem 
im strukturschwachen ländlichen Raum - hervorragend 
geeignet. Eine Politik zur Forcierung nachwachsender 
Rohstoffe erfordert einen integrativen , sektorüber­
greifendenAnsatz und verlangt Initiativen in al len rele­
vanten Politikbereichen: neben der Land- und Forst­
wirtschaft auch in den Bereichen Umwelt, Wirtschaft, 
Beschäftigung, Energie, Forschung und Entwicklung 
sowie Information und Bildung. Im Rahmen der im Okto­
ber 1998 in Gmunden abgehaltenen internationalen 
Konferenz "Crops for a Green Industry" wurden Fest­
stellungen und Forderungen festgelegt, die nach wie 
vor nichts an Gültigkeit und Aktualität eingebüßt haben. 
Die Land- und Forstwirtschaft ist im Rahmen ihrer multi­
funktionalen Leistungen auch ein wichtiger Rohstoff­
und Energielieferant. Um die Möglichkeiten der Land­
und Forstwirtschaft besser auszuschöpfen, sind fol­
gende Punkte anzustreben: 

• eine Verbesserung der politischen und wirtschaftlichen Rah­
menbedingungen, 

• eine stärkere Verankerung und Forcierung nachwach­
sender Rohstoffe im Rahmen der Agrarpolitik, 

• ein zukunftsweisendes europäisches Industrierohstoff­
programm für die energetische und stoffliche Nutzung der 
nachwachsenden Rohstoffe, 

• die Schaffung eines Impulsfonds für die notwendige Inve­
stition und für absatzseitige Fördermaßnahmen. 

Eine gesunde Umwelt ist für die Lebensqualität von zen­
traler Bedeutung. Umweltpolitische Herausforderungen, 
wie beispielsweise Klimaschutz, können nur mehr 
durch global abgestimmtes, integriertes, sektorüber­
greifendes Handeln gelöst werden . Die Konferenzteil­
nehmer fordern daher 

• ein Maßnahmenpaket zur Erfüllung der in Kyoto einge­
gangenen Verpfl ichtungen , 

• nationale Maßnahmenpläne, um den im Weißbuch unter 
Erneuerbare Energieträge r formulierten Forderungen 
Rechnung zu tragen , 
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Erneuerbare Energieträger 
in Österreich 
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Grafik: S. Linder RA 

• die verstärkte Substituierung von fossilen durch biogene 
Treibstoffe, beispielsweise durch Beimischungsregelungen, 

• die rasche Umsetzung des Kommissionsvorschlages zur 
europaweit harmonisierten Besteuerung von fossiler Ener­
gie. 

Fachbereichsarbeitsgruppe nachwachsende 
Rohstoffe - Forschungsrahmenplan 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
hat an der Bundesanstalt für Landtechnik in Wiesel­
burg die Fachbereichsarbeitsgruppe "Nachwachsende 
Rohstoffe" installiert. Die Arbeitsgruppe ist Ansprech­
partner für Ideen, aktuelle Fragen und Problemstel­
lungen, sie bearbeitet den Bereich durch Sammlung 
und SiChtung des nationalen und internationalen Status 
quo durch eigene Arbeiten sowie durch die Erstellung 
spezifischer Programme, Vorschläge, Konzepte und 
Strategien in Richtung Förderung und Verwaltung. Die 
Bemühungen sollten zu konkreten Aktionen führen , 
wobei unter Beachtung der Nachhaltigkeit maximale 
Wertschöpfung für die Land- und Forstwirtschaft ange­
strebt wird . Die Fachbereichsarbeitsgruppe (FBAG) gibt 
vierteljährlich die Publikation "Nachwachsende Roh­
stoffe - Mitteilungen der Fachbereichsarbeitsgruppe" 
heraus. Diese Zeitung steht als Plattform allen Inter­
essierten in diesem Bereich zur Verfügung. Neben öster­
reichischen Projekten und Entwicklungen werden auch 
die Tätigkeiten der entsprechenden Bioenergietasks der 
Internationalen Energieagentur (IEA), an denen Öster­
reich teilnimmt, präsentiert. 
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Im letzten Quartal 1999 wurde mit der Erarbeitung eines 
Forschungsrahmenplans begonnen, der für die näch­
sten fünf Jahre die Zielrichtung vorgeben soll. Ein 
Abschnitt ist den nachwachsenden Rohstoffen gewid­
met. Entsprechend den allgemeinen Zielsetzungen des 
Forschungsrahmenplans sind die Ziele dieses For­
schungsprogramms die Schonung der natürlichen 
Ressourcen und der Umwelt sowie die Sicherung der 
einzelbetrieblichen Wettbewerbsfähigkeit und einer 
nachhaltigen Bewirtschaftung des ländlichen Raumes. 
Zu den speziellen Zielen zählen insbesondere: 

• die Wertschöpfung in landwirtschaftlichen Betrieben und 
in der Region durch die Erzeugung von nachwachsenden 
Rohstoffen und Produkten zu erhöhen; 

• die Steigerung der Produktivität der Urproduktion nach­
wachsender Rohstoffe; 

• die effiziente Nutzung von Haupt-, Koppel- und Neben­
produkten der Landwirtschaft als Rohstoff oder Energie­
träger; 

• nachhaltige, umweltverträgl iche Urproduktion von nach­
wachsenden Rohstoffen , geschlossene Stoffkreisläufe; 

• geringe Umweltbelastung bei der Erzeugung, Nutzung und 
Entsorgung von Produkten aus nachwachsenden Roh­
stoffen; 

• ein wesentl icher Beitrag zur Minderung der Treibhaus­
gasemission ("Kyoto-Ziel"); 

• eine Steigerung des Anteils der Bioenergie von 12 auf 18% 
des Energiebedarfs bis zum Jahr 2010 (im Sinne der Ent­
schließung des Rates der EU über erneuerbare Energie­
träger vom Mai 1998); 

• die Erstellung von Normen und Standards über die Quali­
tät von nachwachsenden Rohstoffen und deren Produk­
ten ; 

• Bewertung und Dokumentation von technologischen Ket­
ten hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und externer Effekte 
(Volkswirtschaft, Umwelt und Gesellschaft). 

Biogene Energieträger 
Im Jänner 1999 wurde bei der Regierungsklausur in 
Bad Aussee der Beschluss gefasst, dass Biodiesel mit 
einem Anteil von 2 % verpflichtend dem Dieselkraft­
stoff beigemischt werden soll. Auf Grund des Einwan­
des mehrerer EU-Länder gegen dieses "nichttarifäre 
Handelshemmnis" konnte dieser Beschluss nicht umge­
setzt werden. Bei der Änderung der Kraftstoffverord­
nung BGBI. 517/99 wurden die Anforderungen an 
Biodiesel als reiner Dieselkraftstoff und als freiwillige 
Beimischungskomponente bis 3 % definiert. Fettsäu­
remethylester (Biodiesel) muss der ÖNORM C 1191 
entsprechen. Weiters muss der Schwefelgehalt unter 
0,003 % Masse und derWassergehalt unter 300 mg/kg 
liegen. Die Jodzahl ist mit maximal 115 und die Gesamt­
verschmutzung mit 20 mg/kg begrenzt. Ein wesentli­
cher technischer Vorteil einer Biodieselbeimischung 
wäre die Erhöhung der Schmierfähigkeit von zukünf­
tig schwefelarmem fossilem Dieselkraftstoff. Für eine 
3%-ige Beimischung zu fossilem Diesel würde in Öster­
reich eine Rapsanbaufläche von 110.000 ha benötigt. 
Von dieser Anbaufläche könnten 120 Mio. I Biodiesel 
erzeugt werden. Dies würde für die Summe aller Berei­
che 1.000Arbeitsplätze ergeben. Die dabei erzielte Wert­
schöpfung würde 1 Mrd.S betragen . Der Einsatz der 
vorhin genannten Menge an Biodiesel würde zu einer 
Emissionsreduktion von mehr als 200.000 t C02 
führen. Die Schätzungen des österreich ischen Biotreib­
stoffinstitutes hinsichtlich der Biodieselproduktions­
mengen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. 

Biodieselproduktionsmengen in Österreich 
(in 1.000 t) 

Orte 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999' 2000' 

Aschach 5,0 6,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bruck 0,0 0,0 5,0 10,0 12,0 10,0 15,0 17,0 14,0 22,0 

Güssing 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2 0,2 

Schönkirchen 0,2 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,1 

Mureck 0,2 0,4 0,5 0,5 1,8 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 

Asperhofen 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 1,0 1,0 0,1 0,2 

EWApilot 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

Starrein 0,0 0,0 0,4 0,7 0,7 1,6 1,9 1,0 1,0 1,9 

Silberberg pilot 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

BLT pi lot 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Österreich 6,1 7,8 9,0 14,2 17,7 15,7 21,1 22,8 18,4 27,6 
, geschätzt 

Quelle: Osterreichisches Biotreibstoffinstitut, W. Körbitz, 3/2000. 
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Angebaute Feldfrüchte auf Stilllegungsflächen (in ha) 

Feldfrüchte Ernte 1995 Ernte 1996 Ernte 1997 Ernte 1998 Ernte 1999 

Stilllegungssatz in % 12 (17) 10 5 5 10 

Hanf 145,3 24,9 - 3,4 -
Leguminosen/Gräser - 29,1 - - -
Timothegras 29,3 22,0 19,6 18,8 47,9 
Getreide-Ganzpflanzen 36,0 4,5 - - -

Weizen 11 ,1 11 ,2 5,1 6,0 10,7 
Mais 43,8 72,3 23,2 19,2 165,4 
Sonnenblumen 350,7 260,6 162,5 209,1 689,2 
Kamille 13,9 7,8 9,0 3,4 2,3 
Johanniskraut - - - 55,9 239,0 
Raps 13.592,1 7.471 ,1 3.057,8 2.562,9 7.629,7 

Nachw. Rohstoffe insges.1
) 17.010 8.280 3.842 3.688 9.565 

Stilllegung insgesamt 125.018 115.340 71.846 71.842 106.367 

1) einschließlich mehrjähriger Kulturen , wie Mariendistel , Miscanthus und Kurzumtriebsflächen 

Auf europäischer Ebene wird eine Biodieselnorm erar­
beitet. Wenn alles nach dem vorliegenden Zeitplan 
abläuft, soll die endgültige Norm am 1. Juli 2001 ver­
öffentlicht werden. Im Steuerreformgesetz 2000 (BGBI. 
106/99) wurden Biokraftstoffe von der Mineralölsteu­
er befreit. Diese Befreiung gilt ab 1. Jänner 2000 für 
reinen Biodiesel , Ethanol und ETBE bis zu einem 
Ante il von 5% zu Benzin und für die Biodieselbeimi­
schung bis 2% zu fossilem Dieselkraftstoff. 

Ein Potential für die Produktion von Biodiesel stellen 
die Stilllegungsflächen dar. Wie aus der Tabelle zu 
ersehen ist, orientiert sich der Anbau sehr stark am jähr­
lichen Prozentsatz der Stilllegung. Entsprechend die­
sen agrarpolitischen Vorgaben haben sich auch in Öster­
reich die Stilllegungsflächen und die auf diesen Flächen 
angebauten einjährigen nachwachsenden Rohstoffe 
entwickelt. Im Wirtschaftsjahr 95/96 (Ernte 1995) wur­
den in etwa 11,4% (ca. 14.200 ha) der Stillegungsfläche 
von 125.000 ha genutzt. Durch dieAbsenkung des Still­
legungsprozentsatzes auf 5% ging die Stilllegungsfläche 
stark zurück. 1999 stieg der Anteil nachwachsender 

Quelle: BMLF, AMA. 

Rohstoffe wieder an (9% bzw.ca . 9.500 ha). Mehr als 
95% der auf Stilllegungsflächen angebauten Rohstof­
fe werden energetisch genutzt, in den wirtschaftlich und 
technologisch interessanten Bereich der stofflichen Nut­
zung gelangen nur bescheidene Mengen. 

Im Bereich der festen' biogenen Brennstoffe wur­
de im Österreichischen Normungsinstitut durch die Ein­
richtung eines eigenen Fachnormenausschusses (FNA) 
241 : "Energie aus fester Biomasse" der steigenden 
Bedeutung auch im Hinblick auf Umsetzung des Kyo­
tozieles und des Weißbuches der EU-Kommission 
über Erneuerbare Energien Rechnung getragen. Die­
ser Ausschuss fungiert künftig auch als Spiegelkomi­
tee des zur Zeit in Gründung befindlichen Technical 
Committees auf CEN Ebene, in dem die festen biogenen 
Energieträger auch auf internationaler Ebene stan­
dardisiert werden sollen. Die Zahl der jährlich instal­
lierten automatisch beschickten Holzfeuerungen ist stei­
gend, wobei insbesondere die Zahl an Holzpeilets­
feuerungen stark zunimmt. Die österreichischen Firmen 
sind in diesem Bereich international führend . 

Entwicklung der Holzfeuerungsanlagen in Österreich 

1985- . 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Summe Leistung 

1992 Anzahl MW 

Kleinanlagen 10.235 
(bis 100 kW) 

1.443 1.479 1.579 2.280 2.452 3.236 4.186 26.890 1.075 

davon Pellets-
425 1.323 2.128 3.876 

zentralheizungen 

Mittlere Anlagen 
1.272 134 151 172 214 256 280 159 2.638 762 

(über 100 bis 1 MW) 

Großanlagen 154 15 20 23 34 45 50 42 383 831 
(über 1 MW) 

Gesamtzahl 11.661 1.592 1.650 1.774 2.528 2.753 3.566 4.387 29.911 2.668 

Quelle: A. Jonas, H. Haneder, NÖ LLWK. 
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Nachhaltige Wald bewirtschaftung 

Bei der Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in 
Europa in Helsinki , 1993, wurde die nachhaltige Wald­
bewirtschaftung wie folgt definiert: "Die Behandlung und 
Nutzung von Wäldern und Waldflächen auf eine Wei­
se und in einem Ausmaß, dass deren biologische Viel­
falt, Produktivität, Verjüngungsfähigkeit, Vitalität sowie 
deren Fähigkeit, die relevanten ökologischen , wirt­
schaftlichen und sozialen Funktionen gegenwärtig und 
in der Zukunft zu gewährleisten bleiben und auf loka­
ler, nationaler und globaler Ebene erhalten bleiben, ohne 
anderen Ökosystemen Schaden zuzufügen." In dieser 
in Europa anerkannten Definition kommt die Multi­
funktional ität des Waldes und das Streben nach nach­
haltiger Entwicklung von Natur und Wirtschaft zum Aus­
druck. Die forstpolitische Orientierung zur Erreichung 
dieses Ziels ist in Österreich die naturnahe Waldwirt­
schaft. Dieser wurde auch im Beschluss des Rates über 
eine Forststrategie für die Europäische Union ein 
hoher Stellenwert eingeräumt. Zur Forcierung und 
Unterstützung der naturnahen Waldwirtschaft auf natio­
naler Ebene wurden Schwerpunkte gesetzt, die im 7 
Punkte-Waldökoprogramm formuliert sind : 

• wald bauliche Förderung mit ökologischer Ausrichtung; 

• Forschungsschwerpunkt bei naturnaher WaIdbewirt­
schaftung; 

• Aus- und Weiterbildung mit verstärkter ökologischer Kom­
ponente; 

• Ausbau des Generhaltungs- und Naturwaldreservate-Pro­
gramms; 

• Waldentwicklungspläne mit zusätzlichen ökologischen 
Akzenten; 

• Erweiterung der Waldinventur um ökologische Parameter; 

• Unterstützung internationaler Aktivitäten betreffend nach­
haltige Waldbewirtschaftung, Federführung im Forstmini­
sterprozess zum Schutz der Wälder in Europa. 

Das österreichische Forstgesetz bildet den rechtli­
chen Rahmen, indem es vorschreibt, dass der Wald 
so zu behandeln ist, dass die Produktionskraft des 
Bodens erhalten bleibt und die Wirkungen des Waldes 
(Nutz-, Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungswirkung) 
nachhaltig gesichert sind. Der Nutzwirkung kommt 
dabei infolge der nachhaltigen Nutzungsmöglichkeit des 
natürlichen Rohstoffes und Energieträgers Holz eine 
besondere Bedeutung zu. Holz stellt für viele wirt­
schaftlich bedeutende Branchen eine wichtige Roh­
stoffbasis dar und sichert damit viele Arbeitsplätze im 
ländlichen Raum. Die Verwendung des CO2-neutralen 
Rohstoffes Holz hilft zudem, den Verbrauch fossiler 
Energieträger zu senken und so den COr Ausstoß und 

die damit verbundenen Folgewirkungen auf das Klima 
zu mindern. Eine nachhaltige Waldwirtschaft garantiert 
im quantitativen und qualitativen Sinne, dass sich die­
se Rohstoffbasis nicht erschöpft. Nach den Ergebnis­
sen der Österreichischen Waldinventur 1992/96 steht 
in Österreich einer jährlichen Holznutzung von 19,5 Mio. 
Vfm ein Holzzuwachs von 27,3 Mio. Vfm gegenüber. 
Der gesamte Holzvorrat in den Wäldern ist auf 988 Mio. 
Vfm angestiegen. Weiterhin zunehmend ist auch die 
Waldfläche, die seit der letzten Inventurperiode jähr­
lich um 7.700 ha auf insgesamt 3,92 Mio. ha ange­
wachsen ist. Über die rein quantitativen Aussagen hin­
aus lassen die Inventurergebnisse auch einen Trend 
zu naturnaher Waldwirtschaft erkennen: Steigende 
Laub- und Mischwaldanteile, sinkender Kahlschlag­
antei l, und auf mehr als 50% der Fläche wird mit Natur­
verjüngung gearbeitet. Die nächste Erhebung der 
Österreichischen Waldinventur im Zeitraum 2000 bis 
2002 wird noch stärker auf die ökologischen Frage­
stellungen eingehen. 

Ein gesunder und entsprechend gepflegter Wald bringt 
vielfältigen Nutzen. Damit aber alle von der Öffentlichkeit 
gewünschten Leistungen (Ausgleich des Klimas und 
des Wasserhaushaltes, Erneuerung von Luft und Was­
ser, Schutz vor Elementargefahren, Erholung , Natur­
schutz etc.) im notwendigen Ausmaß erbracht werden 
können , sind oft Maßnahmen notwendig, deren Kosten 
sich nicht aus dem Wald erwirtschaften lassen. Durch 
entsprechende Abgeltungen und gezielte Förderungen 
versucht die österreich ische Forstpolitik, die erforder­
liche Bewirtschaftung sicherzustellen . Zusätzliche 
Schutzmaßnahmen werden vom Forsttechnischen 
Dienst der Wildbach- und Lawinenverbauung gesetzt. 
Ein Teil der forstlichen Fördermaßnahmen wird von der 
Europäischen Union kofinanziert. Ab 2000 steht hie­
für das Förderprogramm zur Entwicklung des ländli­
chen Raumes (VO Nr. 1257/99) mit einem eigenen 
Forstkapitel zur Verfügung . 

Biodiversität 
Mit dem Naturwaldreservate-Programm leistet Öster­
reich einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Ver­
besserung der biologischen Vielfalt der Wälder. Natur­
waidreservate sind für die natürliche Entwicklung des 
Ökosystems Wald bestimmt, jede unmittelbare Beein­
flussung , ausgenommen Maßnahmen zur Wildregu­
lierung, unterbleibt. Die Reservate dienen auch der For­
schung, Lehre und Bildung. Der Aufbau des öster­
reichweiten repräsentativen Naturwaldreservate-Net­
zes ist bereits weit gediehen . Bis Ende 1999 wurden 
für 152 Reservate mit einer Gesamtfläche von rd . 

III-210-BR/2000 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument  (gescanntes Original) 51 von 353

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 1999 

7.700 ha Verträge mit den Grundeigentümern abge­
schlossen. Das hiefür jährl ich zu bezahlende Entgelt 
beträgt rd . 9,1 Mio. S. Da schon ein großer Teil der 125 
Waldgesellschaften in den 22 österreichischen Wuchs­
gebieten erfasst ist, wird der Schwerpunkt der näch­
sten Jahre nicht mehr die Einrichtung neuer Reserva­
te sein , sondern die wissenschaftliche Betreuung der 
bereits bestehenden. Es geht dabei um die Erlangung 
neuer Kenntnisse in der Entwicklung der Ökosysteme, 
um die Vernetzung mit anderen Forschungsbereichen 
wie Forstschutz und Forstgenetik sowie um die Ablei­
tung entsprechender Schlussfolgerungen für die Wald­
bewirtschaftung. 

Generhaltungswälder, Klonarchive und Samenplanta­
gen sind weitere Einrichtungen, die auf die Erhaltung 
der Biodiversität bzw. im Speziellen der genetischen 
Vielfalt abzielen. Seit Ende der achtziger Jahre läuft 
ein Programm der Forstlichen Bundesversuchsanstalt 
zur Ausscheidung von naturnah aufgebauten, boden­
ständigen Wäldern in allen wesentlichen WaIdgesell­
schaften Österreichs. Die wichtigste Maßnahme ist dabei 
der Aufbau einer bodenständigen Verjüngungsreser­
ve unter Vermeidung von Fremdherkünften. Der bis­
herige Stand der registrierten Generhaltungswälder 
umfasst rund 8.400 ha. Bei den Klonarchiven und 
Samenplantagen geht es im Wesentlichen um hetero­
vegetative Vermehrung ausgewählter Individuen. Sie 
sind insbesondere für Baumarten mit kurzer Samen­
lagerfähigkeit und für nicht bestandesbildende Arten 
von Bedeutung . Ende 1999 bestanden 67 Plantagen 
mit 114,5 ha. 

Belastungen des Waldes 
Externe Einflüsse wie Luftverschmutzung, Wildüber­
hege, Tourismus oder Waldweide führen regional zu 
Belastungen des Ökosystems, gefährden den Wald aber 
im Allgemeinen nicht existentiell. Die Überwachung des 
Waldzustandes erfolgt insbesondere durch perma­
nente österreichweite Erhebungen der Forstlichen 
Bundesversuchsanstalt wie die Österreichische Wald­
inventur und das Waldschaden-Beobachtungssystem. 
Sie zeigen, dass Befürchtungen, der Wald könnte 
großflächig absterben, auf Grund der verbesserten Luft­
situation und entsprechender Maßnahmen zur Wald­
stabilisierung nicht mehr aktuell sind. Probleme gibt es 
in erster Linie dort, wo mehrere Schwächungsfaktoren 
zusammenwirken . Besonders ungünstig stellt sich 
dabei die Situation im Schutzwald dar. Überalterung, 
Schäden durch Wild und Weidevieh sowie touristische 
Aktivitäten erschweren in diesen sensiblen WaIdre­
gionen oftmals die Bemühungen um stabile WaIdbe­
stände. 

51 

Die Sicherung des Lebensraumes im Bergland ist 
wesentlich von einem gesunden Waldbestand abhän­
gig , da · nur ein sOlcher den nötigen Schutz und die 
gewünschten Erholungsmöglichkeiten geWährleisten 
kann. Nach der Einteilung der Waldinventur gelten 
jedoch nur60% der Schutzwaldprobeflächen (ohne Lat­
schen- und Grünerlenflächen) als stabil. Große Teile 
des Schutzwaldes werden als überaltert und lückig aus­
gewiesen und drohen zusammenzubrechen . Das 
Schutzwaldverbesserungskonzept von 1993 weist in 
der obersten Dringlichkeitsstufe rd. 161.000 ha Schutz­
funktionsflächen als Sanierungsfläche aus. Es handelt 
sich hierbei um Wälder mit direkter Schutzwirkung für 
Siedlungen und Verkehrswege, die in Einzugsgebie­
ten von Wildbächen und Lawinen bzw. in Risikogebieten 
gelegen sind und einen von der Schutzfunktion her gese­
hen sehr schlechten Waldzustand aufweisen . Für die­
se prioritären Flächen sind Sanierungsmaßnahmen 
unumgänglich. Nach dem Katastrophenwinter 1998/99 
(zahlreiche Lawinenabgänge auch im Schutzwald) 
wurde die Sanierungstätigkeit unter anderem durch den 
Beginn von rd . 40 Projekten intensiviert. Basierend auf 
den Erfahrungen der letzten Jahre wird 2000 das 
Schutzwaldverbesserungskonzept revidiert und die 
Prioritäten den veränderten Gegebenheiten angepas­
st. 

Der Verbiss durch Schalenwild behindert die 
Waldverjüngung nicht nur im Schutzwald , sondern 
führt auch in vielen Wirtschaftswäldern zu Schäden. 
Als besonders nachteilig erweist sich der selektive Ver­
biss ökologisch wichtiger Baumarten (z.B . Tanne, 
Buche, Ahorn , Esche), was zu einer Entmischung von 
Beständen führt bzw. einen naturnahen Bestandes­
aufbau oft vereitelt. Die Waldweide schädigt die Ver­
jüngung des Waldes durch Verbiss und Tritt der Wei­
detiere. Die Ergebnisse der Österreichischen WaIdin­
ventur 1992/96 sind deutlich: 85% derWaidfläche mit 
Verjüngung sind durch Verbiss beeinflusst, 55 bzw. 63% 
Ue nach Bewertungsvariante) müssen als "durch Ver­
biss geschädigt" eingestuft werden. Der Wildscha­
densbericht 1998 weist kleine Erfolge in der Lösung 
der Wald-Wild-Frage aus, gibt aber keinesfalls Ent­
warnung. Nach den Meldungen der Forstbehörde hat 
sich die Verbisssituation im Durchschnitt über den 
gesamten österreichischen Wald seit 1989 geringfü­
gig , aber stetig verbessert. Weitere Schäden werden 
vor allem vom Rotwild durch das Schälen der Rinde 
verursacht. Die Ergebnisse der Waldinventur zeigen, 
dass der Anteil der geschälten Stämme von 7,9% auf 
7,6% gesunken ist. Die vielen , teilweise durchaus 
erfolgreichen Initiativen zur Verminderung von Wild­
schäden am Wald sollten weiter mit Nachdruck verfolgt 
und ausgeweitet werden. 
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Die orkanartigen Stürme im Dezember 1999 und Jän­
ner 2000 haben in Österreich etwa 900.000 fm Schad­
holzanfall verursacht. Dies ist im Vergleich zu ande­
ren europäischen Ländern wenig und lässt hoffen, dass 
die Aufarbeitung des Holzes vor dem Juli (Ausflug der 
2. Borkenkäfergeneration ) beendet ist. 1999 wurden 
von Borkenkäfern etwa 650.000 fm Schad holz verur­
sacht, nur geringfügig weniger als 1998. In den Pro­
blemgebieten der sekundären Fichtenwälder der Tief­
lagen sind die Schäden jedoch deutlich reduziert wor­
den. Hier befinden sich allerdings für den Borkenkä­
fer kaum noch bruttaugliche Fichten. Schadensgebie­
te sind derzeit vor allem in den schwer zugänglichen, 
steilen Gebirgswäldern und in den sekundären Kiefern­
wäldern vorhanden, wo eine deutliche Zunahme der 
Schäden durch Waldgärtnerarten zu verzeichnen war. 

Bei der nunmehr zwölften Kronenzustandserhebung 
wurden keine wesentlichen Änderungen im Vergleich 
zum Vorjahr festgestellt. Bei den Nadelbäumen wur­
de eine geringfügige Verschlechterung bei Tanne, Lär­
che und Kiefer festgestellt, bei der Fichte hat sich nichts 
geändert. Bei den Laubbäumen kann bei der Buche 
eine leichte Verbesserung, vermutlich durch günstige 
Witterungsbedingungen, verzeichnet werden. Nach 
wie vorweisen Tanne und Eiche den schlechtesten Kro­
nenzustand auf, und bei beiden Baumarten zeichnet 
sich in den letzten Aufnahmejahren eine stetige Ver­
schlechterung ab. 

I nternationale Aktivitäten 
Umweltrelevante Maßnahmen haben im Forstwesen 
in den neunziger Jahren auch auf internationaler Ebe­
ne stark an Bedeutung gewonnen. BesonderesAugen­
merk wird auf die Biodiversität der Wälder und auf eine 
nachhaltige Waldbewirtschaftung gelegt, wobei der her­
kömmliche Begriff der (quantitativen) Nachhaltigkeit eine 
bedeutende Ausweitung auf ökologische, soziale und 
kulturelle Aspekte erfahren hat. Hiezu bildeten sich zahl­
reiche internationale Initiativen, von denen der Gesamt­
europäische Ministerprozess zum Schutz der Wälder 
in Europa (Forstministerprozess) von besonderer Rele­
vanz ist. Die erste Ministerkonferenz zum Schutz der 
Wälder in Europa fand 1990 in Straßburg statt: Als 
Ergebnis der Debatte über die Qualität der europäischen 
Wälder und deren vielfältige Bedrohungen wurden in 
einer Grundsatzerklärung und sechs Resolutionen 
Voraussetzungen für eine verstärkte wissenschaftlich­
technische Zusammenarbeit geschaffen sowie Maß­
nahmen für eine europaweite Erhebung des Gesund­
heitszustandes der Wälder vereinbart. Die UN-Konfe­
renz über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 
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1992 hat globale Grundsätze für die Erhaltung und nach­
haltige Bewirtschaftung des Waldes formuliert und die 
Frage eines international verbindlichen Rechtsinstru­
mentes zum Schutz der Wälder (globale WaIdkon­
vention) erörtert. Die zweite Ministerkonferenz in Hel­
sinki 1993 hat die sich daraus ergebenden Anforde­
rungen für Europa aufgegriffen und gemeinsame Richt­
linien für nachhaltige Waldbewirtschaftung sowie für die 
Erhaltung der biologischen Vielfalt verabschiedet. 
Außerdem bekannten sich die Minister zu einer ver­
stärkten Zusammenarbeit mit den Ländern im Über­
gang zur Marktwirtschaft und initiierten Strategien zur 
Anpassung der Wälder an einen möglichen Klima­
wandel. Die dritte Ministerkonferenz fand 1998 in 
Lissabon statt. Kernthema waren sozioökonomische 
Aspekte nachhaltiger Wald bewirtschaftung im Lichte 
der Partnerschaft zwischen dem Forstsektor und der 
Gesellschaft. Zudem wurden gesamteuropäische Kri­
terien und Indikatoren für eine nachhaltige WaIdbe­
wirtschaftung verabschiedet, in Zusammenarbeit mit 
dem europäischen Umweltministerprozess wurde ein 
Arbeitsprogramm für die Erhaltung der biologischen und 
landschaftlichen Vielfalt in Waldökosystemen ausge­
arbeitet. Österreich gehört seit 1993 dem koordinie­
renden Lenkungsausschuss des Gesamteuropäischen 
Forstministerprozesses an, der aus Vertretern von 
vier Staaten besteht (derzeit Norwegen, Polen, Portu­
gal und Österreich ). Am 1. November 1998 übernahm 
Österreich den Vorsitz. Mit der Formulierung eines 
gesamteuropäischen Arbeitsprogrammes, in dem 
gemeinsame Maßnahmen zur Umsetzung der 
Beschlüsse von Lissabon sowie zur verstärkten Imple­
mentierung der Beschlüsse der vorhergegangenen Mini­
sterkonferenzen festgelegt werden , wurde im Oktober 
1999 in Wien ein weiterer wichtiger Schritt gesetzt. Die 
nächste Forstministerkonferenz wird voraussichtlich 
2002/2003 in Österreich stattfinden . 

Auch auf globaler Ebene ist der Wald Gegenstand von 
Verhandlungen . Im Abschlussbericht des Zwi­
schenstaatlichen Forums für Wälder der UNO ist die 
Gründung eines UN-Forst Forums vorgesehen, das 
zukünftig den internationalen Forstdialog institutiona­
lisieren und die nachhaltige Waldbewirtschaftung aller 
Waldarten unter Berücksichtigung ökologischer, wirt­
schaftlicher und gesellschaftlicher Fragen gewährlei­
sten soll. In der Klima-Rahmenkonvention , der Kon­
vention zur Bekämpfung der Wüstenausbreitung und 
der Biodiversitätskonvention wird der Rolle von Wäl­
dern und Plantagen für die Zielerreichung zunehmend 
besonderes Gewicht beigemessen. 
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Wasserwirtschaft und Gewässerschutz 

Wasserhaushalt des Jahres 1999 
Die hydrologischen Verhältnisse Österreichs sind, 
großräumig und generell gesehen, äußerst günstig. Die 
jährliche Niederschlagshöhe beträgt im Mittel (1961 bis 
1990), bezogen auf das gesamte Bundesgebiet, etwa 
1170 mm, das sind rund 98 Mrd. m3 Wasser, wovon 
etwa 55 Mrd . m3 in den Oberflächengewässern 
abfließen. Die Schwankungen in den einzelnen Jah­
ren um diese Mittelwerte sind nicht allzu groß. 

Das Jahr 1999 wies - vor allem im Sommer - sehr unter­
schiedliche Niederschlagsverhältnisse auf. In den Win­
termonaten bedeckte eine bis zu mehreren Metern 
mächtige Schneedecke den Bereich von Vorarlberg bis 
Niederösterreich. Die Schneeschmelze trug wesent­
lich zu den überdurchschnittlichen Wasserführungen 
in den Flüssen und Bächen bis zum Sommer hin bei. 
Im Mai wurden in Vorarlberg extreme Regenmengen 
von bis zu 250 mm pro Tag gemessen. Gebietsweise 
fielen im Sommer wesentlich erhöhte Niederschlags­
mengen, wobei teilweise sogar über 200% der im Durch­
schnitt zu erwartenden Niederschlagshöhen gemes­
sen wurden . Überdurchschnittlich warm waren die 
Monate September und Oktober. 

Die Abflussverhältnisse entsprachen den vieljährigen 
Mittelwerten . In den Sommermonaten kam es zu zahl­
reichen Hochwassersituationen. Besonders betroffen 
waren die Bundesländer Vorarlberg, Steiermark, Nie­
derösterreich und Tiro!. An mehreren Gewässern wur­
den Hochwasserabflüsse beobachtet, die im Durch­
schnitt einmal in 100 Jahren überschritten werden. Der 
Wasserspiegel des Bodensees erreichte im Mai und 
Juni seinen Höchststand aus dem Jahr 1864. I n den 
Grundwassergebieten kam es auf Grund der über­
durchschnittlichen Niederschläge zu keinem saisona­
len Absinken der Grundwasserstände. 

Grundwasserbelastung Nitrat 
Seit März 2000 steht eine erste Auswertung des Beob­
achtungszeitraumes 1997/99 für die Nitratbelastung des 
Grundwassers (WGEV-Messnetz) zur Verfügung. Die 
wichtigsten Ergebnisse auf Basis Auswertung Grund­
wasserschwellenwertverordnung sind: 

• Rückgang der potentiell gefährdeten Grundwassergebie­
te von 32 auf 27 

• Reduktion der gefährdeten Fläche von 616.000 ha auf 
500.000 ha. 

Nitratgehalte in Österreich 

Periode 95/97 96/98 97/98 

Anzahl der 
Messungen 13.264 13.686 13.676 

Größenklassen (Werte in %): 

<=10 mg/l 37,8 40,0 42,5 

>10-30 mg/l 31 ,5 30,6 30,4 

>30-45 mgll 11 ,6 11,2 11 ,1 

>45-50 mg/l ,1 2,9 2,7 

>50-70 mgll 8,0 7,7 7,0 

>70-100 mgll 4,3 4,2 3,5 

>100-150 mg/l 2,3 2,3 1,9 

>150-200 mgll 0,8 0,7 0,6 

>200 mgll 0,6 0,5 0,4 

Summe 100 100 100 

Quelle : BMLFUW. 

Die messstellenbezogene Trendauswertung für den 
Zeitraum 96/98 , in die 1587 Messstellen einbezogen 
wurden, zeigt für 70% (66,3) der Messstellen keinen 
Trend, für 13% (10,4) einen Abwärtstrend (Verbesse­
rung) und für 17% (23,3) einen Aufwärtstrend (Ver­
schlechterung). Über die Ursachen dieser erfreulichen 
Entwicklung können zur Zeit nur Vermutungen ange­
stellt werden: 

• allgemeine Sensibilisierung in der Landwirtschaft, Stick­
stoffdünger bedarfsgerecht einzusetzen ; 

• Rückgang der Schwarzbrache im Winter durch vermehr­
te Winterung und Zwischenfrüchte; 

• Erhöhung des Anschlussgrades an Kanalisationen und 
damit auch Rückgang nicht sachgerecht gewarteter Senk­
gruben; 

• rigoroser Einsatz der Instrumente Wasserschutz- und 
-schongebiete in Problemregionen . 

Schlussfolgerung: Die ersten Erfolge in der Grund­
wassersanierung müssen vorsichtig bewertet werden. 
Es sind oft nur einzelne Messungen, die über das Kri­
terium gefährdet oder nicht gefährdet entscheiden. Beim 
Schutz unserer Grundwasservorkommen müssen erste 
erreichte Erfolge abgesichert und im Sinne einer nach­
haltigen Entwicklung unserer Lebensgrundlagen wei­
ter ausgebaut werden. Hiezu bedarf es intensiver 
Bemühungen der Landwirte, der landwirtschaftlichen 
Beratung, der Agrarförderung sowie der zuständigen 
Behörden für Wasserrecht und Bodenschutz. 
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Grundsätzl ich soll durch freiwillige Bewirtschaftungs­
beschränkungen (ÖPUL) das Ziel der Grundwasser­
sanierung erreicht werden. Wenn dies nicht überall gelin­
gen sollte, müssen die im Wasserrechtsgesetz vorge­
sehenen Instrumente angewandt werden. Priorität 
kommt jedenfalls jenen Gebieten zu , wo Grundwas­
ser für Trinkwasser genutzt wird und erhöhte Bela­
stungen vorliegen. Die Novellierung von § 33 f WRG 
zur verbesserten Abstimmung mit Förderungsinstru­
menten und einer Prioritätensetzung steht in Vorbe­
reitung. 

Pilotprojekte zur Grundwassersanierung 
In Oberösterreich kommen auf Initiative des Ressorts 
in der Pettenbach-Rinne und der Traun - Enns - Plat­
te Pilotprojekte zur Grundwassersanierung zum Ein­
satz. Neben der Bewusstseinsbildung der in den Gebie­
ten tätigen Bauern in Hinblick auf grundwassergerechte 
Bewirtschaftung haben diese wesentliche Erfahrungen 
für eine grundwasserschutz-bezogene Beratung ge­
leistet. 

Rückgang von Atrazin 
Die Aufhebung der Zulassung von Atrazin nach dem 
Pflanzenschutzmittelgesetz hat in allen Grundwas­
sergebieten zu einem signifikanten Abwärtstrend der 
Messwerte von Atrazin und seiner Abbauprodukte 
geführt . Einzelne erhöhte Atrazingehalte in Ober­
flächengewässern lassen auf eine unzulässige Anwen­
dung von Atrazin schließen. Intensivierte behördliche 
Kontrollen sollen solche Missstände verhindern . 

ÖPUL 2000 als Impuls für den vorbeugenden 
Gewässerschutz 

Das neu gestaltete ÖPUL 2000 enthält ein Maßnah­
menpaket (Projekte für den vorbeugenden Gewäs­
serschutz), das speziell für Gebiete mit Wasser­
schutzproblemen konzipiert wurde. Es werden hierin 
erstmals Maßnahmen gefördert, die gezielt für den 
Gewässerschutz entworfen wurden. Insbesondere ist 
hierbei zu nennen : 

• Verbesserung der Winterbegrünung; 

• Führung schlagbezogener Aufzeichnungen und schlag-
bezogener Stickstoffbilanzierung ; 

• Teilnahme an Bodenprobenuntersuchungen ; 

• besondere Anreize für bestimmte Extensivierungen; 

• Teilnahme an Spezialberatungen u.a. 

Abwasserentsorgung im ländlichen Raum 
Auch im ländlichen Raum gilt der Grundsatz, dass die 
Einleitung bzw. Versickerung von Abwasser nur nach 
Reinigung nach dem Stand der Technik und mit was­
serrechtlicher Bewill igung zulässig ist. Die Förde-
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rungsrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft gemäß UFG 
benachteiligt keineswegs die Abwasserentsorgung im 
ländlichen Raum. So ist das Förderungsausmaß wegen 
der höheren spezifischen Kosten für den Einwohner 
im ländlichen Raum in der Regel höher als in Sied­
lungsräumen. Pflanzenkläranlagen entsprechen dem 
Stand der Technik und werden wie konventionelle Anla­
gen gefördert. Die in der Regel verpflichtende Varian­
tenuntersuchung bezieht sich auf die ökologische Ver­
träglichkeit sowie die volkswirtschaftliche und betriebs­
wirtschaftliche Zweckmäßigkeit. 

EU-Nitratrichtlinie 
Die Richtlinie des Rates zum Schutz der Gewässer vor 
Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen 
Quellen (EU-Nitratrichtlinie) ist - wie die große Zahl der 
Mitgliedstaaten mit Vertragsverletzungsverfahren zeigt 
- eine besonders schwierig umzusetzende Richtlinie. 
Die zentralen , formalen Anforderungen der Richtlinie 
sind : 

• Ausweisung gefährdeter Gebiete (= Gebiete mit Nitratge-
halt größer 50 mg/I in Grund- und Oberflächengewässer); 

• die Erstellung von Regeln der "guten fachlichen Praxis"; 

• die Erstellung eines Aktionsprogrammes. 

Die zentralen inhaltlichen Anforderungen sowohl für die 
Regeln der guten fachlichen Praxis als auch für die der 
Nitratverschmutzung gegensteuernden Aktionspro­
gramme sind im Wesentlichen: 

• Ausbringungsverbot von Wirtschaftsdünger auf schnee­
bedeckte und gefrorene Böden ; 

• Festlegung einer ausreichenden Mindestlagerkapazität 
für Wirtschaftsdünger, um die Zeiträume mit Ausbrin­
gungsverboten überbrücken zu können (gem. Vorstellun­
gen der Europäischen Kommission sind das für Österreich 
mindestens 6 Monate ); 

Entwicklung der Grundwassergüte - Nitrat 
Anzahl der Schwellenwertüberschreitungen zur 

Gesamtzahl der Messwerte (Schwellenwert = 45 mgll ) 

25 

20 ~ ~ ~ ~ 
15 ~ 

10 

5 

o 
1994 1995 1996 1997 1998 

Quelle: BMLFUW Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

III-210-BR/2000 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument  (gescanntes Original) 55 von 353

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 1999 

• Ausrichtung der Düngung auf ein Gleichgewicht zwischen 
dem Nährstoffbedarf der Pflanzen und der Stickstoffver­
sorgung aus Düngung und Boden; 

• Begrenzung der Wirtschaftsdüngerausbringung auf 170 kg 
Reinstickstoff I ha und Jahr. 

Das österreichische Aktionsprogramm wurde auf Basis 
§ 55 b Wasserrechtsgesetznovelle 1999 als allgemein 
im öffentlichen Interesse zu berücksichtigendes Pro­
gramm am 29.9.99 im Amtsblatt der Wiener Zeitung 
veröffentlicht und ab 1.10.99 in Kraft gesetzt. 

Am 27. 1.2000 ist ein Mahnschreiben der Europäischen 
Kommission eingelangt, wobei eine nicht ausreichen­
de rechtliche Verankerung bemängelt wird. Das Res­
sort ist der Auffassung, dass dieser Vorwurf zu Unrecht 
erhoben wird und hat ausführlich die österreich ische 
Rechtslage dargestellt. Der fachliche Inhalt des Aktions­
programmes wird mit der Kommission auf Experten­
ebene diskutiert. Die in Österreich festgelegten Zeit­
räume für Düngelagerkapazitäten werden von der 
Kommission als eindeutig zu gering erachtet. Es wer-

Düngewürdig~ Fläche in Österreich 

Kulturart in ha 

Ackerland 1.397.357 
Mehrmähdige Wiesen 870.568 
Kulturweiden 67.750 
Einmähdige Wiesen 58.066 
Wein- und Obstanlagen, Hausgärten 79.569 
Reb- Baum- und Forstbaumschulen 2.677 
Energieholzflächen und 
Christbaumkulturen 3.497 

Summe 2.497.484 

Quelle: BFL; Agrarstrukturerhebung 1997. ÖSTAT. 

den mögliche Formen einer entsprechenden Umset­
zung des Aktionsprogrammes besprochen, wie die Aus­
klammerung der Berggebiete vom Ausbringungsver­
bot für Düngemittel, eine Ausweisung einzelner gefähr­
deter Gebiete, u.a. 

Österreichische Grundhaltung zur EU-Nitrat­
richtlinie : Eine europaweit richtlinienkonforme Umset­
zung der Vorgaben der Nitratrichtlinie soll zu einerVer­
besserung der Wettbewerbssituation der im interna­
tionalen Vergleich eher extensiv betriebenen öster­
reichischen Viehwirtschaft führen. Laut Nitratrichtlinie 
ist die Ausbringung von Wirtschaftsdünger auf 170 kg 
Reinstickstoff/ha und Jahr (österreichischer Schnitt 
ca. 50 kg N je ha düngerwürdiger Fläche!) beschränkt. 
Diese Beschränkung wird dazu führen , dass entweder 
die Kosten der Entsorgung des anfallenden Wirt-
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schaftsdüngers steigen oder die Viehbestände in Län­
dern mit hoher Viehintensität reduziert werden müs­
sen. Gleichzeitig wird so mehr Kostengleichheit zwi­
schen den einzelnen Mitgliedstaaten hergestellt. Öster­
reich stand gerade deshalb allen Versuchen von Mit­
gliedstaaten, die die Vorgaben der Richtlinie zur Ver­
meidung von Problemen infolge hoher Viehbestände 
aufzuweichen versuchten, sehr reserviert gegenüber. 

Zukünftige EU - Wasserrahmenrichtlinie 
Mit der zukünftigen EU-Wasserrahmenrichtlinie wer­
den die auf dem Wassersektor bisher vorhandenen 
Regelungen der Europäischen Gemeinschaft zusam­
mengefasst und auf eine neue, ökologisch orientierte 
und konsistente Basis gestellt. Ziel ist es, an allen 
Gewässem (Oberflächengewässern und Grundwäs­
sern) einen "guten Zustand" innerhalb eines vorgege­
benen Zeitrahmens von dzt. 16 Jahren zu erreichen. 
Zentraler Ansatz der Wasserrahmenrichtlinie ist 

• eine ganzheitliche Betrachtung der Gewässer auf Basis 
des gesamten Flusseinzugsgebietes von der Quelle bis zum 
Meer; 

• eine europaweit möglichst einheitl iche, harmonisierte Vor­
gangsweise und 

• die Einbindung der Öffentlichkeit in die Planungs- und Ent­
scheidungsprozesse. 

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet 

• alle für die Erreichung eines "guten Zustandes" notwen­
digen Maßnahmen zu erlassen; 

• alle 6 Jahre sogenannte Flussgebietsbewirtschaftungspläne 
zu erstellen bzw. anzupassen , wobei diese u.a. den Ist­
Zustand der Gewässer, die darauf einwirkenden Bela­
stungen und die notwendigen Maßnahmen der Öffentlichkeit 
offen zu legen haben. 

Stand der Verabschiedung: Die künftige Wasser­
rahmenrichtlinie ist im Mitentscheidungsverfahren 
gemeinsam von Rat und Parlament mit qualifiZierter 
Mehrheit zu verabschieden. Der Rat hat am 22.10.1999 
einen gemeinsamen Standpunkt verabschiedet, das 
Europäische Parlament hat hiezu in seiner zweiten 
Lesung am 16.2.2000 über 60 Abänderungsanträge 
gestellt. Ein Abschluss des Vermittlungsverfahrens 
wird zu Jahresmitte 2000 erwartet. 

Österreichische Haltung: Österreich hat durch 
ein strenges Wasserrechtsgesetz ein sehr anspruchs­
volles Schutzniveau für seine Gewässer erreicht. 
Wegen des hohen Umweltbewusstseins der öster­
reichischen Bevölkerung und zur Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen infolge unterschiedlicher 
Schutzniveaus im europäischen Vergleich arbeitet 
Österreich an einer ambitionierten Ausgestaltung der 
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Richtlinie. Die Anliegen des Europäischen Parlaments 
werden aktiv unterstützt, wobei versucht wird, für 
anspruchsvollere Umweltanliegen in der Verwaltung ein­
fach umsetzbare Lösungsansätze zu finden . 

Europäischer Wassertransfer 
Die österreichische Bundesregierung hat sich in ihrem 
Regierungsprogramm dazu bekannt, betreffend Was­
serressourcen einer Änderung des Entscheidungs­
modus im EU-Rat in Form einer qualifizierten Mehr­
heit nicht zuzustimmen. Die innerösterreichischen 
Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes (Ökologie, 
Rechte Dritter) schränken die Möglichkeit des Was­
sertransfers ohnehin stark ein. Darüber hinaus gibt die 
Wasserrahmenrichtlinie keine Handhabe für den Was­
sertransfer. 

Hinweis: Umfassende Informationen über den Gewäs­
serschutz in Österreich sind dem vom Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft dem Parlament vorge­
legten Gewässerschutzbericht 1999 zu entnehmen. Auf 
die Homepage des BMLUW (www.bmlf.gv.at) darf ver­
wiesen werden. Dort besteht auch ein Link zum Jah­
resbericht 1998 "Wassergüte in Österreich". 

Klärschlammanwendung in der Landwirtschaft 
Eine gesicherte Verwertung bzw. Entsorgung von Klär­
schlamm ist eine wesentlicher Bestandtei l der Abwas­
serreinigung und damit des Gewässerschutzes. Zur Zeit 
wird knapp ein Viertel des in Österreich anfallenden 
kommunalen Klärschlammes bzw. 10% des gesamten 
anfallenden Klärschlammes landwirtschaftlich ver­
wertet. In einigen Bundesländern werden erhebliche 
Anstrengungen durchgeführt, durch die Vermeidung 
potentieller Schadstoffe eine Verbesserung der Klär­
schlammqualität zu erreichen und die landwirtschaft­
liche Klärschlammverwertung auf einem hohen quali­
tativen und quantitativen Niveau umzusetzen. 

In Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Europäi­
schen Kommission und den aufgrund nationaler Kom­
petenzlagen erlassenen Landesgesetzen zur Klär­
schlammverwertung vertritt das BMLFUW die Auffas­
sung , dass eine Rückführung geeigneter Klärschläm­
me in den natürlichen Kreislauf nur dann angestrebt 
werden soll , wenn dieser von bester Qualität, die Haf­
tungsfragen geklärt und ein taugliches Kontrollsystem 
eingerichtet ist. Eine solche Vorgangsweise wird auch 
volkswirtschaftlich als sinnvoll angesehen. 
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Agrarstruktur sowie vor- und nachgelagerte 
Wirtschaftsbereiche der Landwirtschaft 

Zusammenfassung 

Die Daten der Agrarstruktur geben Auskunft über die Zahl 

der Betriebe, die bewirtschaftete Fläche, die Verteilung der 

Tierbestände und die in den Betrieben beschäftigten Arbeits­

kräfte . Laut Agrarstrukturerhebung 1997 (Stichprobenerhe­

bung) werden in Österreich 252.110 Betriebe bewirtschaf­

tet, wovon rd . ein Drittel Bergbauernbetriebe sind . Die öster­

reichische Land- und Forstwirtschaft ist trotz des voran­

schreitenden Strukturwandels sehr kleinstrukturiert. Mehr als 

die Hälfte der Betriebe bewirtschaften weniger als 10 ha. An 

der Gesamtfläche Österreichs hat die Landwirtschaftliche Nutz­

fläche (LN) einen Anteil von rd . 41 %, der Wald rd . 46% und 

sonstige Flächen (Gewässer, Bau-, Verkehrs- und Bahn­

flächen) rd . 13%. Österreich hat, bezogen auf die Landes­

fläche, innerhalb der EU mit 70% den höchsten Anteil an Berg­

gebieten. 51 % der Betriebe und 57% der LN liegen im Berg­

gebiet. Betrachtet man das gesamte benachteiligte Gebiet 

(Berggebiet, Sonstige benachteiligte Gebiete, Kleines Gebiet) 

sind das 70% der Betriebe und 69% der LN . Die LN umfasst 

insgesamt 3,4 Mio. ha. Davon beträgt der Anteil der Acker­

fläche 41 %, des Wirtschaftsgrünlandes (mehrmähdige Wie­

sen und Kulturweiden) 27%, des extensiven Grünlandes (ein­

mähdige Wiesen , Streuwiesen und Hutweiden sowie Almen 

und Bergmähder) 29% und der sonstigen Kulturarten 

(Wein- , Obst- und Hausgärten , Reb-, Baum- und Forst­

baumschulen) 3%. In Österreich werden rund 2,2 Mio. Rin­

der gehalten, davon 874.583 Kühe. Der Schweinebestand 

beträgt 3,4 Mio. Stück. Der Bestand an Schafen macht 

352 .277 Stück und der an Pferden (inkl. sonstiger Einhuf­

er) 81 .566 aus. In der Land- und Forstwirtschaft sind It. Schät­

zungen des WIFO 145.900 Arbeitskräfte beschäftigt . 

Die Agrarstrukturerhebung 1997 der EU weist 7 Mio. land­

wirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlichen Nutz­

fläche von fast 129 Mio. ha aus. Von 'dieser entfallen 57% 

(73,6 Mio. ha) auf Ackerland und 35% (44,7 Mio. ha) auf Dau­

ergrünland und rd. 8% (10,2 Mio. ha) auf Dauerkulturen . In 

der EU 15 sind 7,1 Mio. Vollarbeitskräfte (gerechnet nach 

Jahresarbeitseinheiten) in der Landwirtschaft beschäftigt. 56% 

der Betriebe und 53% der Flächen liegen in benachteiligten 

Gebieten . 

Durch die vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereiche 

(Betriebsmittel , Verarbeitungssektor) ist die Landwirtschaft 

eng in die intersektoraleArbeitsteilung eingebunden. Neben 

den direkten Liefer- und Absatzbeziehungen zwischen der 

Agrarwirtschaft und ihren Lieferanten und Abnehmern sind 

auch die indirekten Liefer- und Absatzverflechtungen sowie 

die davon ausgehenden wirtschaftlic~n Impulse bedeutsam. 

Summary 

Farm structure data provide information on the number of 

holdings, the cultivated area , the distribution of livestock, 

and the number of persons working on the holdings. Accor­

ding to the 1997 Farm Structure Survey (sampie survey) 

252,110 farms are managed in Austria of wh ich about one 

third are mountain farms. Austrian agriculture and forestry 

are small-structured despite growing structural change. More 

than half of the holdings manage less than 10 ha. The agri­

cultural area (AA) has a share of approximately 41 % in the 

Austrian total territory, forests make up about 46%, other 

areas (waters, building sites, traffic and railway areas) 

account for about 13%. Related to the federal territory, Aus­

tria has the highest share of mountainous areas in the EU 

(70%). 51 % ofthe holdings and 57% ofthe agricultural area 

are situated in such areas. 70% of the holdings and 69 % 

of the agricultural area are situated in less-favoured areas 

(mountainous areas, other less-favoured areas, small­

structured areas). 

The total agricultural area comprises 3.4 million ha, ofwhich 

the share of arable land is 41 %, grassland (meadows mown 

sever?1 times and seeded grassland) 27%, extensive grass­

land (meadows mown once, litter me'adows, rough pastu­

res, Alpine pastures, and mountain meadows) 29% and other 

types of agricultural land-use (vineyards, orchards and 

house gardens, vi ne and [forest) tree nurseries) 3%. InAus­

tria, about 2.2 million head of cattle are kept, of which 874,583 

are cows. Austria has a pig population of 3.4 million head, 

352,277 head of sheep and 81 ,566 horses (including other 

equidae). According to estimates of the Austrian Institute 

of Economic Research, 145,900 persons work in agricul­

ture and forestry. 

The 1997 EU Farm Structure Survey shows 7.0 million agri­

cultural holdings with an agricultural area of 129 million ha, 

of which 57% (73.6 million ha) are arable land, 35 % (44.7 

million ha) permanent grassland and approx. 8% (10.2 mil­

lion ha) land under permanent crops. In the EU (15), 7.1 

million fully-employed persons (calculated by annual wor­

king units) work in agriculture. 56% of the holdings and 53% 

of the areas are situated in less-favoured areas. 

Through upstream and downstream sectors (input, pro­

cessing sector), agriculture is closely linked to inter-secto­

ral division of labour. Along with the direct relationship bet­

ween suppliers and clients , indirect interdependence of 

supply and market structures and the economic incen­

tives resulting therefrom playa major role. 
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Agrarstruktur in Österreich 
(siehe auch Tabellen 3.1.1 bis 3.3.9) 

Die Daten der Agrarstruktur umfassen die Gesamtheit 
der statistischen Informationen über die Lebens- , 
Erzeugungs- und Absatzbedingungen der Land- und 
Forstwirtschaft. Sie geben Auskunft über die Zahl der 
Betriebe, die Betriebs- und Größenverhältnisse, die in 
den Betrieben beschäftigten Arbeitskräfte, die Vertei­
lung der Tierbestände und die technische Ausrüstung. 
Grundlage für wichtige Erhebungen bilden die auf 
dem Bundesstatistikgesetz 1965 i.d.F. BGBI. Nr. 390/94 
basierenden Verordnungen. Auf EU-Ebene sind die 
Agrarstrukturerhebungen bis 1997 in der VO(EWG) 
571/88 des Rates geregelt. Das Frageprogramm ist im 
Anhang I dieser Verordnung festgelegt. Für die 
Agrarstrukturerhebung 1997 galt die Entscheidung 
der Kommission Nr. 96/170/EG. National wurde die 
Durchführung der Erhebung durch die VO 545/1996 
des Bundesministers für BMLFUW geregelt. 

Land- und forstwirtschaftl iehe Betriebe 

Der land- und forstwirtschaftliche Betrieb ist definiert 
als eine unter einheitlicher Betriebsführung stehende 
Einheit mit wirtschaftlicher Zielsetzung, die land- oder 
forstwirtschaftliche Produkte erzeugt und/oder Nutz­
tierhaltung betreibt. Bei der Agrarstrukturerhebung 
1997, einer Stichprobenerhebung , waren rd. 40.000 
Bewirtschafter (Eigentümer, Pächter u.dgl. oder deren 
Beauftragte) und Halter von Nutztieren zur Auskunfts­
erteilung verpflichtet. Folgende Grenzen waren für die 
Auswahl maßgebend: 

Grüner Bericht 1999 

Neben den positiven Auswirkungen des Agrarstruk­
turwandels, in erster Linie die verbesserte Wettbe­
werbsfähigkeit, werden auch negative Folgen registriert. 
Während lange Zeit die Freisetzung und Unterbringung 
von Arbeitskräften kein Problem war, ist in Phasen höhe­
rer Arbeitslosigkeit die Reduzierung von Arbeitsplätzen 
negativ zu beurteilen. Die Konzentration der Bewirt­
schaftung auf immer weniger Betriebe und Personen 
führt gerade bei Krankheitsfällen insbesondere in der 
arbeitsintensiven Pflanzenproduktion, Tierhaltung oder 
Vermarktung zu Schwierigkeiten. Im Berggebiet besteht 
durch den Strukturwandel wegen der schlechteren 
Lebensqualität und der oft unbefriedigenden Einkom­
menssituation die Gefahr, dass die letzten Einzelhöfe 
aufgelassen werden. In entsiedelten extremen Berg­
regionen würde dadurch der Schutz des Siedlungs­
raumes verloren gehen. 

• land- und forstwirtschaftliche Betriebe mit einer Gesamt­
fläche von mindestens 1 ha, wenn diese zumindest teil­
weise land- oder forstwirtschaftlich genutzt wurde; 

• mindestens 1 Rind oder 3 Schweine oder 5 Schafe oder 
5 Ziegen oder 50 Stück Geflügel aller Art; 

• Erwerbsweinbauflächen von mindestens 25 Ar, intensiv 
genutzte Baumobstanlagen von mindestens 15 Ar sowie 
von Beerenobst-, Erdbeer-, Gemüse-, Blumen- und Zier­
pflanzenanlagen oder Rebschul- und Baumschulflächen 
von mindestens 10 Ar oder bei Vorhandensein eines 

Land- und forstwirtschaftliehe Betriebet) 

Größenstufen nach der 19702
) 1980 1990 1995 1997 

Gesamtfläche: Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzah l % 

ohne Fläche - 9.839 3,1 3.910 1,4 4.316 1,6 1.881 0,7 
unter 5 ha 131 .799 38,5 112.621 35,4 97.480 34,6 88.535 33,6 84 .611 33,6 

5 bis unter 10 ha 66.151 19,3 56.543 17,8 49.063 17,4 44.020 16,7 41.922 16,6 
10 bis unter 20 ha 72.212 21 ,1 63.465 19,9 54.951 19,5 49.416 18,8 46.805 18,6 
20 bis unter 30 ha 35.772 10,5 35.719 11 ,2 33.414 11 ,9 30.999 11 ,8 30.231 12,0 
30 bis unter 50 ha 21 .368 6,2 24.139 7,6 26.047 9,2 27.225 10,1 27.061 10,7 
50 bis unter 100 ha 8.500 2,5 9.304 2,9 10.566 3,7 12.084 4,6 12.693 5,0 
100 bis unter 200 ha 3.295 1,0 3.414 1,1 3.431 1,2 3.713 1,4 3.691 1,5 

über 200 ha 3.072 0,9 3.041 1,0 3.048 1,1 3.214 1,2 3.215 1,3 

Insgesamt 342.169 100 318.085 100 281.910 100 263.522 100 252.110 100 

1) Einschließlich Agrargemeinschaften; Erhebungsgrenze 1970: 0,5 ha; ab 1980: 1,0 ha.; 
2) Betriebe ohne Flächen nicht ausgewiesen 

Quelle: ÖSTAT, land- und forstwirtschaftl iche Betriebszählung 1960, 1970, 1980, 1990; Agrarstrukturerhebung 1995, 1997. 
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Gewächshauses unter Glas (Hochglas oder Folientunnel , 
Niederglas); 

• Champignonzuchtbetriebe mit einer Marktproduktion . 

In Österreich gab es laut der Agrarstrukturerhebung 
1997 (Stichprobe) insgesamt 252.110 Betriebe . Die 
Zahl der Betriebe verringerte sich gegenüber der Voll­
erhebung im Jahr 1995 um 11 .400 oder -4%. Beson­
ders ausgeprägt war der Rückgang der Betriebe in den 
östlichen Bundesländern (Burgen land -10%, Wien 
-12%). Mit rd. 62 .000 Betrieben war Niederösterreich 
das größte Agrarland , gefolgt von der Steiermark mit 
rd . 56.500 und Oberösterreich mit 48.500 Betrieben. 
Die Bundesländer mit der geringsten Zahl an Land- und 
Forstwirtschaftsbetrieben waren Salzburg (11.600), 
Vorarlberg (6.700) und Wien (1 .000). Zwei Drittel der 
österreichischen Land- und Forstwirtschaftsbetriebe wur­
den im Nebenerwerb geführt (165.900 oder 66%). 
77.800 Betriebe oder 31% wurden im Haupterwerb 
bewirtschaftet. 8.500 Betriebe waren juristische Per­
sonen. Die relativ meisten Haupterwerbsbetriebe gab 
es in Wien (61%) und Niederösterreich (42%). Bur­
genland hielt mit 78% den höchsten Anteil an Neben­
erwerbsbetrieben , gefolgt von Kärnten (69%) und der 
Steiermark (65%). Die Zahl der Haupt- und Nebener­
werbsbetriebe, die von Pensionisten bewirtschaftet 
wurden , betrug rd. 52.000 oder 20%. 

In der Agrarstrukturerhebung 1997 waren rd. 89.000 
Betriebe (35%) als Bergbauernbetriebe nach den 
Erschwerniskategorien (Zonen) ausgewiesen. Das 
sind im Vergleich zu 1995 um rd . 3.200 Betriebe weni­
ger. Österreich hat, bezogen auf die Landesfläche, inner­
halb der EU mit 70% den höchsten Ante il an Bergge­
bieten. So liegen 51% der Betriebe und 57% der land­
wirtschaftlich genutzten Fläche (LN) im Berggebiet. 

~ n • und Forstwlrtsch ftllch B tri be s It 1951 

aufgegebene Betriebe pro Jahr 

1951 ]-____ ........ """"" ____ --' 

30.562 . 

402286 1960 
60.117 • • _ 

1970 •••••••••• 
24.084 .::::z:::::::::!J 

1980 •••• mI •••• 36.175 -.. ____ _ 

281910 1990 
18.388 • •••• 

1995 263.522 

bestehende Setriebe aufgegebene Betriebe 

insgesamt 88.808 Betriebe = 100% 

Zone 1 
31 .6% 
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Betrachtet man das gesamte benachteiligte Gebiet 
(Berggebiet, Sonstige benachteiligte Gebiete, Kleines 
Gebiet), sind das 70 % der Betriebe und 69% der LN . 

Die österreichische Land- und Forstwirtschaft ist trotz 
des voranschreitenden Strukturwandels sehr klein 
strukturiert. Mehr als die Hälfte der Betriebe bewirt­
schaften weniger als 10 ha. Nur rd. 6.500 Betriebe haben 
eine Gesamtfläche von mehr als 100 ha (2,5%). Mit 
Ausnahme der Größengruppe um 50-100 ha kam es 
laut der Agrarstrukturerhebung 1995 in allen Größen­
gruppen zu Abnahmen. 

Mehr als 40% der Gesamtfläche Österreichs ist Wald . 
Die waldreichsten Bundesländer sind die Steiermark 
und Kärnten mit einem Anteil der forstwirtschaftlich 
genutzten Fläche an der Gesamtfläche von über 50%. 
Die ermittelten Forstflächen laut Agrarstrukturerhe­
bung weichen von den Erhebungen laut Forstinven­
tur, aufgrund unterschiedlicher Erhebungssysteme, 
immer ab. 

Haupt- und Nebenerwerbsb triebe In Österrreich 
Verteilung nach Bundesländern 

165.874 34,68' 

31 .4i3 25.&&0 

77.770 • Haupterwerbsbetriebe 11.450 

• Nebenerwerbsbetriebe 617 3& 1 

16.814 

Österreich 13.131 1.ln 
7.031 

".113 
14.058 

13.131 5,033 
1.140 16.89t 

41 .156 

, . .,.. 

Quelle OSTloT 8A 1ur~. NeIuIW!en 2000 
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Kulturartenverteilung der landwirtschaftlich genutzten Fläche 

Die landwirtschaftliche Nutzfläche umfasst rd . 41 % der 
Fläche Österreichs. Nach den Ergebnissen der 

Agrarstrukturerhebung 1997 (Stichprobe) ergibt sich fol­
gende Verteilung der Kulturarten: 

Verteilung der Kulturarten 
~ 

Kulturarten Fläche in ha 
"--

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LN) 3.422.449 

Ackerland 1.397.357 
Wirtschaftsgrünland 938.318 
davon mehrmähdige Wiesen 870.568 

Kulturweiden 67.750 

Extensives Grünland 1.005.125 
davon einmähdige Wiesen 58.066 

Hutweiden 80.199 

Streuwieser. 15.732 

Almen und Bergmähder 851.128 

Weingärten 52.494 

Obstanlagen 18.297 

Hausgärten 8.778 

Reb- und Baumschulen 

I 

1.487 

Forstbaumschulen 595 
I--
Gesamtfläche 

Der Anteil der Ackerfläche an der LN beträgt 41%. 
Der Großteil dieser Flächen liegt im Osten Öster­
reichs. So machte z.B. der Anteil der Ackerfläche im 
Burgenland 77% aus, während dieser in den westlichen 
Bundesländern (Salzburg , Tirol und Vorarlberg) nur 2 
bis 3% betrug. In Österreich werden rd . 2 Mio. ha Grün­
land bewirtschaftet (Anteil an der LN : 57%). Das 
Grünland wird in Wirtschaftsgrünland (mehrmähdige 
Wiesen und Kulturweiden) und extensives Grünland 
(einmähdige Wiesen, Streuwiesen, Hutweiden, Almen 
und Bergmähder) unterteilt. Das Wirtschaftsgrünland 
hatte österreichweit einen Anteil an der LN von 27%. 
Oberösterreich hielt mit rd . 44% den höchsten Anteil 
an Wirtschaftsgrünland; den geringsten Anteil wies Bur­
genland mit 7% auf. Das extensive Grünland (inkl. der 
Almen) macht rd. 29% der LN aus. Nimmt man die 
Almflächen außer betracht, so kommt man auf einen 
LN-Anteil von 4%. Den prozentuell höchsten Anteil an 
extensivem Grünland ohne Almflächen wiesen Vorarl­
berg und Wien mit rd . 10% auf. Die zum extensiven 
Grünland gezählten Almflächen (alpines Grünland) 
machen in Österreich rd . ein Viertel der LN aus. Vor 
allem in den westlichen Bundesländern haben die 
Almen eine große Bedeutung (TiroI73%, Salzburg 61 %, 
Vorarlberg 60% und Kärnten 45% der LN). 

Kulturarten Fläche in ha 

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche 3.274.266 

Wald insgesamt 3.270.612 

I davon Laubwald 220.719 

Nadelwald 1.870.555 

Mischwald 1.179.338 
I Energieholzflächen 1.665 

Christbaumflächen 1.832 

I Forstgärten 157 

Sonstige Flächen 807.768 

Nicht mehr genutztes Grünland 36.965 

Fließende und stehende Gewässer 34.467 

I Unkultivierte Moorflächen 3.138 

Gebäude- und Hofflächen 34.508 

I Sonstige unproduktive Flächen 733.655 

I 7.541.448 

Quelle : Agrarstrukturerhebung 1997 (Stichprobe); ÖSTAT. 

Die Sonstigen Kulturarten (Haus- und Weingärten , 
Obstanlagen , Reb-, Baum- und Forstbaumschulen) 
machten nur rd . 2% der LN aus, wobei die Weingär­
ten (52.494 ha) regional - vor allem in den östlichen 
Bundesländern - die größte Bedeutung haben. 

Die gesamte Anbaufläche für Getreide (einschließlich 
Körnermais und Corn-cob-mix) lag 1998 bei rd . 
840.000 ha, davon entfallen 39% auf Brotgetreide und 
61 % auf Futtergetreide. Die stillgelegten Flächen betru­
gen 1998 rd. 70.500 ha. Der Anbau von Körnerlegu­
minosen (rd. 61 .000 ha) hat gegenüber dem Vorjahr 
weiter zugeJ~gt (+13%). Ölfrüchte wurden 1997 auf rd. 
113.000 ha angebaut, davon machen allein die drei 
klassischen Ölsaaten Raps mit 50.500 ha Öl sonnen­
blume mit 22.000 ha und Sojabohnen mit 20.000 ha 
82% der Fläche aus. Die Anbaufläche von Ölkürbis 
(rd . 13.000 ha) ist gegenüber 1997 zurückgegangen 
(-6%). Der Feldfutterbau nimmt eine Fläche von 
207.000 ha inAnspruch, wobei Silomais mit rd . 79.000 
ha die flächenmäßig bedeutendste Frucht darstellt. Der 
Abwärtstrend bei Kartoffeln (23.000 ha) hat sich auch 
1998 weiter fortgesetzt. Die Anbaufläche für Zückerrü­
ben (49.500 ha) hat gegenüber dem Vorjahr um 4% 
abgenommen. 
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Österreich gesamt 3.422 .449 ha 

81 .649 Sonstige K-ulturarten 2,4 % 

~ ~~ ~ 

~
'f 'fIv 180 • 492. 

:.: 83.255 I 326.598 
.,. • 31 .939 • 85.084 

( .~12.0 

Anmerkung : Wirtschaftsgrünland: mehrmähdige Wiesen , Kulturweiden 

~ 
• 37.482 
--. 27.530 

. 190.187 l 
• 70 1 .~. 1.002 

• 863\ 
. 1.028 
• -5.937 

extensives Grünland: einmähdige Wiesen , Streuwiesen, Hutweiden sowie Almen und Bergmähder 
Sonstige Kulturarten: Haus-. Obst- und Weingärten, Reb·, Baum- u. Forstbaumschulen 

Quelle: ÖSTAT; Agrarstrukturerhebung 1997 BA für Bergbauernfragen , Neissl, Wien 2000 

Vergleich der INVEKOS-Daten mit der Agrarstrukturerhebung 1997 

Mit dem EU-Beitritt wurde das Integrierte Verwaltungs­
und Kontrollsystem (INVEKOS) zur Abwicklung der 
Agrarförderungen in Österreich umgesetzt. Im INVE­
KOS sind alle Flächen und tierbezogenen Beihilfen­
regelungen enthalten. Das heißt, alle bäuerlichen 
Betriebe, die an irgendeiner Förderungsmaßnahme teil­
nehmen, sind im INVEKOS mit allen Strukturdaten 
(Flächen, Tiere, etc.) erfasst. Nicht im INVEKOS ent­
halten sind jene Betriebe, die entweder die in den ein­
zelnen EU-Verordnungen vorgegebenen Förderungs­
voraussetzungen (z.B. Mindestfläche, GVE-Besatz, 
etc.) nicht erfüllen oder aus sonstigen Gründen keinen 
Mehrfachantrag abgeben. Ein Datenvergleich mit den 
Ergebnissen der Agrarstrukturerhebung zeigt, dass die 
Zahl der Betriebe, die durch die Agrarstrukturerhebung 
1997 erfasst werden, wesentlich größer ist als die Zahl 
der INVEKOS-Betriebe. Die Gründe dafür sind: 

• Im INVEKOS ist der Betrieb als Unternehmen definiert. Er 
umfasst alle Produktionseinheiten (Betriebsstätten) eines 
Bewirtschafters; bei der Agrarstrukturerhebung werden alle 
Betriebsstätten als eigenständige Betriebe gezählt. 

• Bei wichtigen Förderungsmaßnahmen ist zur Teilnahme 
eine Mindestfläche vorgesehen (z.B, ÖPUL: 2 ha LN und 
Ausgleichszulage: 3 ha LN oder 1 ha LN und 2 GVE).Bei 
der Agrarstrukturerhebung wurden alle Betriebe ab 1 ha 
Gesamtfläche erhoben . 

Vergleich der Betriebe laut Agrarstruktur 
mit den INVEKOS-Daten 1) 

Betriebe Anteil der 

Größenstufen nach der laut Betriebe INVEKOS-

landwirtschaftl ichen Agrar- . laut Betriebe an 

Nutzfläche (LN) 
struktur- INVEKOS- denen der 
erhebung Daten 2000 Agrarstruk-

1995 turerhebung 

ohne Flächen 4.316 - -

unter 5 ha 100.322 52.165 52,0% 

5 bis unter 10 ha 41 .702 37.627 90,2% 

10 bis unter 20 ha 49.094 45.411 92 ,5% 

20 bis unter 50 ha 35.748 32.737 91 ,6% 

50 bis unter 100 ha 5.149 4.570 88,8% 

100 bis unter 200 ha 1.563 505 32,3% 

200 ha und mehr 1.246 130 10,4% 

Insgesamt 239.140 173.145 72,4% 

1) Laut INVEKOS kann ein Unternehmen einen oder mehrere 
Teilqetriebe haben; mit Stand März gibt es in der INVEKOS-
Datenbank rund 17.000 Teilbetriebe (inkl. der 
Almgemeinschaften). Bei der Ermittlung der Größenstufen 
sind die Almflächen nicht berücksichtigt, daher sind ins-
besondere in den Größenklassen ab 50 ha weniger Betriebe 
zu finden als bei den Auswertungen It. Agrarstrukturerhebung. 

Quelle: BMLFUW; AMA, INVEKOS-Daten mit Stand 
vom 5. Mai 2000; LFRZ-Auswertung L99010. 
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Vergleich der Kulturarten laut Agrarstruktur 1997 mit den 
INVEKOS-Daten 1999 

Flachen laut Flachen laut Anteil der INVEKOS-
Agrarstrukturerhebung INVEKOS - Daten 

Flächen an denen der 
Kulturarten 1997 in ha 

Agrarstruktur-
in ha erhebung in % 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LN) 3.422.449 3.132.424 91 ,5 
Ackerland 1.397 .357 1.365.290 97 ,7 
Wirtschaftsgrünland 938.318 884.813 94 ,3 
davon mehrmähdige Wiesen 870.568 811.168 93,2 

Kulturweiden 67 .750 73.645 108 ,7 

Extensives Grünland 1.005.125 821 .745 81 ,8 
davon einmähdige Wiesen 58 .066 33.952 58,5 

Hutweiden 80.199 63.817 79,6 
Streuwiesen 15.732 4.628 29,4 
Almen und Bergmähder 851 .1 28 719.348 84,5 

Weingärten 52.494 46 .649 88,9 
Obstanlagen 18.297 13.129 71 ,8 
Hausgärten 8.778 22 0,3 
Reb- und Baumschulen 1.487 776 522 

Quelle : Agrarstrukturerhebung 1997; OSTAT; BMLF; AM,.\, INVEKOS-Daten mit Stand vom 5. Mai 2000; LFRZ-Auswertung L9901 0. 

Die unterschiedlichen Förderungsvoraussetzungen 
spiegeln sich auch im Vergleich der beiden Datenbe­
stände deutlich wider. Während die INVEKOS-Daten 
nur 72 % der Betriebe laut Agrarstruktur abdecl(en, 
sind es bei den Flächen rd . 92%, bei den flächenm;3ßig 
wichtigen Kulturarten Ackerland nahezu 100% und beim 
Wirtschaftsgrünland 94%. Nach der Größenvertei lung 
der Betriebe gibt es im unteren Bereich (unter 10 ha) 
und im Oberen Bereich (über 50 ha) erhebliche Unter­
schiede zwischen den beiden Datenquellen. Bei den 

Viehhaltung 

Die Ergebnisse der Allgemeinen Viehzählung (AVZ) vom 
1. Dezember 1999, die als Vollerhebung durchgeführt 
wurde , zeigen folgende Entwicklung auf: 

Bei Rindern nahm im Vergleich zur Stichprobener­
hebung 1998 die Zahl der Tiere um 1 % auf 2,152 .811 
ab. Das ist das bisher niedrigste Ergebnis, welches bei 
einer Erhebung des Rinderbestandes ermittelt wurde. 
Die Zahl der Halter ging im gleichen Zeitraum um 2% 
auf 101 .528 Betriebe zurück. Durchschnittlich 21 Rin­
der wurden pro Betrieb gehalten (Vollerhebung 1995: 
Rinder 2,326.000, Halter 116.600, durchschnittliche 
Bestandsgröße 20 Tiere). Die Zahl der Kühe ins­
gesamt nahm gegenüber dem Vorjahr ebenfalls um 1 % 
ab. Während die Zahl der Milchkühe (697.903) um 4% 

kleinen Betrieben schlägt die Mindestteilnahmefläche, 
die bei wichtigen Förderungsmaßnahmen vorgesehen 
ist, zu Buche. Bei den größeren Betrieben wird zum 
einen die Almfläche bei der Ermittlung der Größenstufen 
nicht berücksichtigt , und zum anderen werden im 
INVEKOS mehrere Betriebsstätten eines Bewirt­
schafters zu einem Unternehmen zusammengefasst. 
Mit Stand Mai 2000 waren im INVEKOS rd . 17.000 Teil­
betriebe (Betriebsstätten, inkl. Almgemeinschaften ) 
erfasst. 

abnahm, hat die Kategorie Andere Kühe (vorwiegend 
Mutter- und Ammenkühe) um 14% zugenommen. 

Der Bestand an Schweinen und die Zahl der Halter 
reduzierte sich im Jahresabstand um je 10% auf 
3,433.029 Tiere bzw. 86.241 Betriebe, das sind durch­
schnittlich 40 Tiere pro Betrieb (Vollerhebung 1995: 
Schweine 3,706.000, Halter 112.100, durchschnittliche 
Bestandsgröße 33 Tiere). Aufgrund der Situation am 
Schweinemarkt wurde die Anzahl der Zuchtsauen um 
11 % auf 332.889 Stück zurückgenommen. Bei den jün­
geren Sauen lag der Rückgang sogar bei 17%. Die 
Reduktion fiel bei den nicht gedeckten doppelt so 
hoch aus wie bei den gedeckten . 
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Viehzählung 1999 
(in Stück) 

Tierarten 1999 Änd. in % 
zu 1998 

Rinder insgesamt 2,152.811 - 0,9 
Kühe 874.583 - 1,0 

Schweine insgesamt 3,433.029 - 9,9 
Pferde 81 .566 + 8,3 
Schafe 352.277 - 2,4 
Ziegen 57.993 + 6 ,9 
Hühner 13,797.829 + 1,9 
Sonstiges Geflügel 1) 700.341 - 8,7 

1) Truthühner, Gänse, Enten, Perlhühner 

Quelle: ÖSTAT, Viehzählung 1. Dezember 1999. 

Bei H Ü h n ern erhöhte sich der Bestand gegenüber der 
AVZ 1998 um 2% auf 13,787.000 Stück, während sich 
die Zahl der Halter um 8% verringerte . Im Vergleich 
mit der AVZ 1995: Hühnerbestand +5%, Zahl der Hal­
ter -1 7%, Rückläufig mit 9% war dagegen das Sonsti-

Rinderbestände in Österreich 1999 

61 .724 
(2,9 %) 

insgesamt 2.152.811 Stück (=100%) 

186.625 
(8,7 %) 

643.921 
(29,9 %) 

167.520 
(7,8%) 

199.880 
(9,3%) 

504.090 
(23,4 %) 

362.066 
(16,8 %) 

87 

26 .898 
(1,2%) 

SchlNeineb stände in Ö terreich 1999 
insgesamt 3.433.029 Stück (= 100 %) 
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ge Geflügel (700.341 Stück). Den Vorgaben der Europäi­
schen Union entsprechend wurden Truthühner, Gänse, 
Enten und Perlhühner erstmals in einer Summe erho­
ben, wobei in Österreich in dieser Kategorie Truthüh­
ner dominieren. 

Die Zahl der Ziegen wies im Jahresabstand eine 
Zunahme von 7% auf 57.933 Tiere auf, Der Scha f­
bestand lag hingegen mit 352.277 Stück um 2% 
unter dem Ergebnis der AVZ 1998. 

In die Zahl der Pferde wurden erstmals, da von der 
EU gefordert, sämtliche Einhufer (Esel , Mulis und 
Maultiere) eingerechnet. 1999 sind unter dieser Kate­
gorie 81 .566 Tiere gezählt worden , Beim Vergleich mit 
bisherigen Ergebnissen für Pferde (AVZ 1998: 75.300 
Stück) ist dies zu beachten, wenn auch die Zahl der 
übrigen Einhufer in Österreich vernachlässigbar gering 
ist. Für Zuchtwild in Fleischproduktionsgattern wurden 
bundesweit 1.950 Halter mit 39.400 Stück ermittelt. 

27.042 
(3,9 %) 

Milchkuhbestände in Österreich 1999 
insgesamt 697.903 StOck (= 100%) 

79,023 
(11 ,3 %) 

219.773 
(31 ,5%) 

70.433 
(10,1 %) 

46.037 
(6,6 %) 

110.257 
(15,8 %) 

136.429 19 
(19,5 %) 

8.890 
(1,3 %) 

Schafbe tände in Österreich 1999 
insgesamt 352.277 Stück (= 100%) 

47.706 
(13,5 %) 

59.519 362 
(16,9 %) (0,1 %) 

5.738 
(1,6·%) 

12.318 
(3,5 %) 

86 .030 
(24,4 %) 

29.888 
(8,5 %) 

60.870 
(17 ,5 %) 

49.846 
141 %) 

~~77.~~~~.~==~'~~--------~~'~--~M~M~~~~-__ ~_~_~ 
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Arbeitskräfte in der Land- und Forstwirtschaft 

In der österreich ischen Land- und Forstwirtschaft domi­
nieren kleine und mittlere Betriebe; in diesen sind 
hauptsächlich der Betriebsinhaber und seine Familie 
beschäftigt, wobei Teilzeitarbeit sowie zusätzliche 
Beschäftigung außerhalb des Betriebes häufig sind. Die 
saisonalen Arbeitsspitzen werden mit zusätzlichen 
Hilfskräften bzw. mit Hilfe von Maschinenringen bewäl­
tigt. Dementsprechend schwierig ist die Erhebung des 
tatsächlichen Arbeitseinsatzes in der Landwirtschaft. 
Informationen über die Zahl der Arbeitskräfte bieten die 
Volkszählungen , der Mikrozensus, die Agrarstruktur­
erhebungen sowie die Statistiken der Sozialversiche­
rungsanstalten. 

• Volkszählung und Mikrozensus gehen von der Erhe­
bungseinheit "Haushalt" aus. Bei der Zählung 1991 galt 
als berufstätig , wer durchschnittlich wenigstens 12 Stun­
den (Volkszählung 1981 : 13 Stunden) in der Woche 
beschäftigt war. Arbeitslose, Präsenzdiener, Personen im 
Karenz- und Mutterschaftsurlaub galten ebenfalls als 
berufstätig . Pensionisten , Hausfrauen, Kinder, Schüler 
und Studenten sind definitionsgemäß nicht berufstätig. Die 
Berufstätigen werden nach dem Betrieb, in dem sie 
hauptsächlich beschäftigt sind (Arbeitslose usw. nach dem 
Betrieb, in dem sie beschäftigt waren) , der entsprechen­
den Wirtschaftsklasse zugeordnet. Die Zahl der Berufs­
tätigen in der Landwirtschaft gibt somit an, wie viele Per­
sonen den größten Teil ihrer Arbeitszeit (mehr als 50%) in 
der Landwirtschaft beschäftigt sind bzw. vor der Arbeits­
losigkeit beschäftigt waren. 

• Die Agrarstrukturerhebung liefert den umfassendsten 
und auch detailliertesten Einblick in das landwirtschaftliche 
Arbeitskräftepotential. Sie bringt auch Hinweise auf den 
Arbeitseinsatz von Teilzeitbeschäftigten in der Landwirt­
schaft. Lediglich die Arbeitsleistungen von Kindern (unter 
15 Jahren) sind nicht erfasst, weil diese nicht als Arbeits­
kräfte im Sinne der Zählung gelten. 

• Die Sozialversicherungsanstalten registrieren monat­
lich den Versichertenstand. Die hauptberuflich in der Land­
wirtschaft tätigen Unselbständigen und Selbständigen soll­
ten zur Gänze über die Krankenkassen erfasst werden, 
die hauptberuflich mithelfenden Familienangehörigen nur 
soweit der Ehepartner nicht bereits krankenversichert ist. 

Die verfügbaren Statistiken über Arbeitskräfte in der 
Landwirtschaft weisen zum Teil sehr unterschiedliche 
Ergebnisse aus. Die Differenzen erklären sich aus den 
spezifischen Definitionen und Abgrenzungen der Erhe­
bungen , aber auch daraus, welchen Motivationen die 
Befragten bei der Selbsteinschätzung ihrer Berufs­
tätigkeit unterliegen. 

Die Volkszählung erfasst die gesamte Bevölkerung nach 
einheitlichen Kriterien zu einem bestimmten Zeitpunkt 
und wird nach den gleichen Richtlinien ausgewertet. 

Die verwendeten Definitionen undAbgrenzungen sind 
international akkordiert. Die Ergebnisse liegen tief 
gegliedert vor, es können konsistente Vergleiche über 
das Arbeitskräftepotential , die Produktivität und das Ein­
kommen in den einzelnen Wirtschaftsbereichen gemacht 
werden . Die Ergebnisse der in 10 Jahresabschnitten 
durchgeführten Volkszählung dienen daher als Eckwerte 
für die Arbeitskräftezeitreihe der Land- und Forstwirt­
schaft. Die jährliche Fortschreibung wird vom WIFO auf 
Basis der Versichertenstände der Sozialversicherun­
gen vorgenommen . 

Arbeitskräfte laut Volkszählung 

1999 waren im Jahresdurchschnitt nach Berechnun­
gen des WIFO rund 145.900 Personen im Agrarsek­
tor hauptberuflich beschäftigt, um 2,3% weniger als im 
Vorjahr. Dies war der niedrigste jährliche Rückgang seit 
Mitte der achtziger Jahre. Von den 145.900 Personen 
sind 120.100 familieneigene Arbeitskräfte und 25.800 
unselbständige Erwerbstätige. Die Gesamtzahl der 
Berufstätigen (149.900 Personen) erhält man, wenn 
man auch die im Jahresdurchschnitt 1999 vorge­
merkten Arbeitslosen (4.000 Personen) mitberück­
sichtigt. Die Abnahmerate der im elterlichen Betrieb 
männlichen pflichtversicherten Kinder (-3,3%) ist gegen­
über dem Zeitraum 94 bis 96 erheblich gesunken, wenn 
auch gegenüber dem Vorjahr wieder eine leichte 
Zunahme zu verzeichnen war. 

Familieneigene Arbeitskräfte 

männlich1) weiblich 1) Insgesamt Veränd. 

Jahr 1000 Personen 
zu Vorjahr 

in %') 

1995 74,9 64 ,3 139,7 - 6,2 

1996 71 ,2 60,8 132,0 - 5,5 

1997 69,0 58,5 127,5 -3,4 

1998 67,3 56 ,5 123,8 - 2,9 

1999 65,2 54,9 120,1 - 3,0 

1) Selbständige und mithelfende Familienangehörige 
2) Abnahmeraten der im elterlichen Betrieb männlichen bzw. 

weiblichen pflichtversicherten Kinder, 1995: -8,5%1-9 ,9%, 
1996: -7 ,5%1-9 ,7% ; 1997: -4 ,0%1-6,4% , 1998: -2 ,4%1-7 ,0%, 
1999: -3,3%1-2 ,2%. 

Quelle: WIFO. 

Als familieneigene Arbeitskräfte gelten der Ehe­
gatte, die Kinder und Kindeskinder, die Schwiegersöhne 
und -töchter, die Eltern und Großeltern des Dienstge­
bers, wenn sie mit ihm in Hausgemeinschaft leben und 
in seinem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb haupt­
beruflich beschäftigt sind. Seit Anfang der neunziger 
Jahre liegen die jährlichen Abnahmeraten der familien­
eigenen Arbeitskräfte über 6%; 1998 und 1999 sank 
die Abnahme auf 2,9% bzw. 3,0%. 
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Die Zahl der unselbständig Erwerbstätigen (fami­
lienfremde Arbeitskräfte) in der Land-- und Forstwirt­
schaft, Jagd und Fischerei ist im letzten Jahr hinsicht­
lich der Arbeiter gestiegen; die Zahl der Angestellten 
hat abgenommen. 1999 waren im Jahresdurchschnitt 
rd . 25.838 Arbeitnehmer/innen beschäftigt (Ende Juli 
1999: 24.836 Arbeiter und 6.409 Angestellte). Die 
Gesamtzahl ausländischer Dienstnehmer (einschließlich 
Beschäftigungsbewilligungen) betrug mit Ende Juli 
7.786. Das sind ca. 25% aller Dienstnehmer in der Land­
und Forstwirtschaft. Die Zahl der vorgemerkten Arbeits­
losen in der Land- und Forstwirtschaft ist gegenüber 
dem Vorjahr gesunken. Die Gesamtzahl der Lehrlin­
ge in der Land- und Forstwirtschaft betrug zum Jah­
resende 1999: 1.559, davon 1.273 in Fremdlehre und 
286 in Heimlehre. 

Unselbständige Erwerbstätige 
(Familienfremde Arbeitskräfte) 

vorgemerkte Ins-

Jahr 
Beschäftigte Arbeitslose gesamt Veränd. 

1.000 Personen (Jahresdurchschnitt) zu Vorjahr in % 

1995 26 ,0 4,0 30,1 - 1,6 

1996 25,9 4,0 29,9 - 0,6 

1997 25,9 3,8 29,7 - 0,6 

1998 25,6 3,9 29,5 - 0,7 

1999 25,8 4,0 29,8 +0,7 
1 ) Beschäftigte + Arbeitslose 

Quelle: WIFO. 

Die Löhne haben sich in der Land- und Forstwirtschaft 
bei den Arbeitern um 2,0%, bei den Angestellten um 
2,1% erhöht. Im Vergleich dazu betrug die Lohnstei­
gerung 1998/99 - bezogen auf alle Wirtschaftsklassen -
bei den Arbeitern durchschnittlich 2,5% und bei den 
Angestellten durchschnittlich 2,4% . In den bäuerlichen 
Betrieben lagen die Kollektivvertrags-Lohnerhöhungen 
bei 2%, in den Gutsbetrieben zwischen 1,8% und 2,1 %; 
die Steigerung der Löhne der Forstarbeiter in Privat­
betrieben und bei den Österreich ischen Bundesforsten 
betrug zwischen 2,0 und 2,1%. Die Löhne der Guts­
angestellten wurden um 1,7% bis 1,9% erhöht. Die freie 
Station wurde in allen Bundesländern mit 2.700 S bewer­
tet. Im Jahre 1999 betrug das durchschnittliche monat­
liche Einkommen in Land- und Forstwirtschaft, Fische­
rei und Fischzucht bei Männern 17.312 S und bei Frau­
en 12.411 S. Die erhebl ichen Unterschiede zwischen 
dem Einkommen der Männer und Frauen lassen sich 
vor allem mit dem hohen Anteil-an Teilzeitbeschäftig­
ten bei Frauen erklären. Die kollektivvertraglichen 
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Stundenlöhne der Forstarbeiter in Privatbetrieben 
betrugen zum Stichtag 1.7.1999 für Hilfsarbeiter über 
18 Jahren 80; 10 S und für Forstfacharbeiter mit Prü­
fung 92,50 S. 

Arbeitskräfte laut Agrarstrukturerhebung 1997 

Nach den Ergebnissen der Agrarstrukturerhebung 
1997 (Stichprobe) lebten in den bäuerlichen Haushal­
ten insgesamt 893.000 Personen, davon haben ins­
gesamt 594.000 Personen eine Teil- oder Vollbe­
schäftigung in den landwirtschaftlichen Betrieben ange­
geben. Im Vergleich mit den Ergebnissen der Agrarstruk­
tur 1995 ergibt sich eine Abnahme von 37.000 oder 
-6%. Seit der Erhebung 1995 werden auch die Tätig­
keiten der Rentner und Pensionisten sowie der Schüler 
und Studenten ab dem 16. Lebensjahr berücksichtigt. 
Insgesamt haben 128.500 Rentner und Pensionisten 
eine Beschäftigung im land- und forstwirtschaftl ichen 
Betrieb angegeben. Der Anteil der Rentner und Pen­
sionisten an den gesamten familieneigenen Arbeits­
kräften lag bei beachtlichen 22%. 

Der weitaus überwiegende Teil (547.000 Personen oder 
92%) waren Familienarbeitskräfte . Davon waren 
242.000 als Betriebsinhal;>er tätig ; 305.000 waren son­
stige Familienmitglieder, die im Betrieb mithalfen. Der 
Anteil der hauptbeschäftigten Personen (= Arbeitszeit 
im Betrieb 50% und mehr) lag bei den Betriebsinha­
bern bei 46%, während lediglich 21 % der Familienan­
gehörigen hauptbeschäftigt waren . Bezogen auf die 
Gesamtzahl der familieneigenen Arbeitskräfte waren 
rund zwei Drittel (373.000 Personen) nur fallweise im 
Betrieb tätig. 

Familienfremde Arbeitskräfte wurden 1997 ins­
gesamt 46.000 gezählt. Davon waren 26.000 regel­
mäßig (in den letzten zwölf Monaten vor dem Stichtag 
jede Woche) im Betrieb beschäftigt. 20.000 Personen 
arbeiteten nur unregelmäßig im Betrieb mit, bei­
spielsweise bei der Heuernte oder Weinlese. Der Anteil 
der regelmäßig beschäftigten fremden Arbeitskräfte war 
von der Betriebsgröße abhängig. So waren 8.000 Per­
sonen oder 31 % in Betrieben mit 200 ha und mehr 
beschäftigt. Der verhältnismäßig hohe Anteil in den 
Betrieben zwischen 1 und 5 ha dürfte in erster Linie 
auf die vielen arbeitsintensiven Gartenbaubetriebe 
zurückzuführen sein . Hauptarbeitgeber waren die 
Betriebe juristischer Personen; auf diese Betriebe ent­
fielen 61 % der ständigen familienfremden Arbeiter. Unre­
gelmäßig Beschäftigte gab es dagegen zu 86% in den 
bäuerlichen Familienbetrieben. 
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grarstruktur in der EU 
(siehe auch Tabelle 3.4.1 bis 3.4 .3) 

Die endgültigen Ergebnisse der Agrarstrukturerhe­
bung 1997, die nach einem einheitlichen Erhebungs­
katalog in allen Mitgliedstaaten der EU durchgeführt 
wurde, sind vom Statistischen Amt der EU (EUROSTAT) 
im März 2000 veröffentlicht worden . 

Im Jahr 1997 bewirtschafteten in der EU-15 rd . 7,0 Mio. 
landwirtschaftliche Betriebe fast 129 Mio. ha landwirt­
schaftlich genutzte Fläche (LN) . Es sind dies um 
352.000 Betriebe oder 5 % weniger als bei der letzten 
Erhebung 1995. Die meisten Betriebe entfallen mit 2,3 
Mio. auf Italien (fast 1/3 aller EU-Betriebe). Es folgen 
Spanien mit 17 %, Griechenland mit 12 %, Frankreich 
mit 10% und Deutschland mit 8 %. Österreich hat, eben­
so wie das Vereinigte Königreich , einen Betriebsantei l 
von rd. 3 %. Diese Zahlen sind das Ergebnis der Errech­
nung des Betriebsanteils , wobei - abgesehen von der 
unterschiedlichen Struktur - eine unterschiedliche 
Erfassungsschwelle in den einzelnen Ländern ange­
wendet wird . So lag die Erhebungsuntergrenze in 
Österreich bei 1 ha LN , im Vereinigten Königreich dage­
gen bei 6 ha LN . 

Ein völlig anderes Bild zeigt die Verteilung der LN . Hier 
besitzt Frankreich mit 28,3 Mio. ha bzw. 23% das größ­
te Produktionspotential in der EU. Dahinter folgt Spa­
nien mit 20%, Deutschland und das Vereinigte König­
reich mit je 13% und Italien mit 12%. Die Anteile der 
übrigen Mitgliedsländer liegen unter 3% (Österreich: 
2,7 %). Die durchschnittliche Flächenausstattung der 
Betriebe in der EU liegt bei 18,4 ha (1995: 17,4 halo 
Die Spannweite für die durchschnittliche Betriebs­
größe innerhalb der EU reicht dabei von 69,3 ha LN 
im Vereinigten Königreich bis zu 4,3 ha in Griechen­
land. Insgesamt lässt sich dabei ein deutliches Nord­
Süd-Gefälle feststellen, Österreich liegt mit 16,3 ha 
knapp unter dem EU-Durchschnittswert. 

Von der gesamten LN in der EU wurden 1997 rd . 41 % 
als Pachtfläche ausgewiesen. Während die Landwirte 
in Deutschland, Frankreich und Belgien nur noch etwa 
ein Drittel ihrer LN in Eigentum bewirtschaften , waren 
es in den übrigen EU-Ländern - mit Ausnahme von 
Luxemburg und Schweden - zwei Drittel und mehr. In 
Österreich liegt der durchschnittliche Pachtanteil bei 
22,8%. Hinsichtl ich der Betriebsgrößenstruktur ist 1997 
der Anteil der Betriebe mit weniger als 5 ha LN gering­
fügig gesunken (auf 56 %). Ausgesprochen niedrig ist 
im EU-Durchschnitt der Anteil der "Großbetriebe". So 
bewirtschaftet nur rd . jeder vierzigste Betrieb in der 
EU über 100 und mehr ha LN . Der Anteil dieser Betrie-
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be an allen Betrieben reicht dabei von 16,5% im Ver­
einigten Königreich bis zu 1,3% in Österreich, Finnland, 
Portugal , den Niederlanden, Italien und Griechenland . 

Von der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche 
in der EU entfielen 57% (73,6 Mio. ha) auf Ackerland, 
35% (44,7 Mio. ha) auf Dauergrünland und rd . 8% 
auf Dauerkulturen . HoheAckerlandanteile besitzen 
Finnland mit 99%, Schweden und Dänemark mit 88%. 
Irland hat mit 76% die meisten Grünlandflächen. Der 
Dauerkulturenanteil erreicht bei den südlichen Mit_glied­
staaten, bedingt durch die klimatischen Gege_ben­
heiten, die höchsten Anteile (Griechenland 29%, Por­
tugal 19%, Italien 18% und Spanien 16% der LN). 

In der EU-15 hielten 50% aller Betriebe Vieh. Im Ver­
gleich zu 1995 ist dies ein Rückgang um 3 %. Auf Basis 
des Vergle ichsmaßstabes Groß vieheinheiten 
(Definition siehe unter Begriffsbestimmungen) entfal­
len dabei 52,7% auf Rinder, 24,4% auf Schweine, 11,4% 
auf Geflügel und 9,2% auf Schafe. Fast 2/3 aller GVE 
werden von den vier ,Mitgliedstaaten Frankreich , Deut­
schland, Vereinigtes Königreich und Italien gehalten. 
Der Viehbesatz je Flächeneinheit war in den Nie­
derlanden und Belgien mit 382 bzw. 319 GVE je 100 ha 
LN am höchsten . Österreich lag mit 82 GVE unter dem 
EU-Durchschn itt. Ein wichtiger Parameter bei der Dar­
stellung der Agrarstruktur sind auch die durch­
schnittlichen Viehbestände je Betrieb . Bei den 

Viehbesatz je Flächeneinheit 
GVE 

Rang Mitgliedstaaten je 100 ha LN 

1 Niederlande 382 

2 Belgien 319 

3 Dänemark 161 

4 Irland 158 

5 Luxemburg 137 

6 Deutschland 110 

7 Vereinigtes Königreich 102 

8 Frankreich 84 

9 Österreich 82 

10 Italien 71 

11 Schweden 67 

12 Griechenland 65 

13 Portugal 61 

14 Finnland 61 

15 Spanien 44 

EU-15 90 

Quelle: Eurostat; EU-Agrarstrukturerhebung 1997. 
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Angaben in 1.000; insgesamt 7,0 Mio. Betriebe 
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Milchkuhherden führt das Vereinigte Königreich mit 68 
Milchkühen pro Betrieb, gefolgt von Dänemark mit 51 
und den Niederlanden mit 44 Kühen je Betrieb. Die 
kleinsten Milchkuhherden der EU stehen mit durch­
schnittlich 8 Tieren pro Betrieb in Griechenland , Öster­
reich und Portugal. Bei den Schweinehaltern liegt die 
durchschnittliche Bestandsgröße bei rd . 114 Tieren je 
Betrieb. Die Niederlande sind mit 723 Schweinen je 
Betrieb in diesem Bereich führend in der EU. Öster­
re ich liegt mit 38 Schweinen je Betrieb im letzten Drit­
tel. 

Im Rahmen der'Strukturerhebung 1997 wurden in der 
EU 3,9 Mio. Betriebe in benachteiligten Gebie­
ten festgestellt, welche eine landwirtschaftliche Nutz­
fläche von rd . 70 Mio. ha bewirtschaften. Den höch­
stenAnteii an Betrieben weisen die Mitgliedstaaten Ita­
lien ( 1,2 Mio.) und Spanien (0,9 Mio.) aus. Nach der 
LN führt Spanien mit 29%, vor Frankreich mit 16% sowie 
Deutschland und Italien mit je 12% der gesamten LN 
in den benachteiligten Gebieten . Österreich weist 
143.000 Betriebe mit insgesamt 2,3 Mio.ha LN (3%) 
in diesen Gebieten aus. 

In der EU-15 waren 1997 ohne Berücksichtigung der 
Saison-Arbeitskräfte noch knapp 15 Mio. Menschen 
in der Landwirtschaft beschäftigt. Gegenüber 1995 
ist die Zahl um 500.000 oder 3,2 % zurückgegangen. 
Der weit überwiegende Teil der Arbeitsleistung der Land­
wirtschaft wird dabei von Familienarbeitskräften erbracht. 
Nur 7,1 % aller in der Landwirtschaft Beschäftigten sind 
familienfremde Arbeitskräfte. Weniger als ein Viertel aller 
Personen in der Landwirtschaft der EU ist hauptberuflich 
tätig . In Griechenland, Portugal und Italien traf dies sogar 
nur auf etwa jede zehnte Arbeitskraft zu , während in 
Dänemark, Irland, Belgien und den Niederlanden etwa 
die Hälfte aller Beschäftigten in der Landwirtschaft voll­
beschäftigt ist. Da ein Großteil der in der Landwirtschaft 
Tätigen noch einer zusätzlichen außerlandwirtschaft­
lichen Arbeit nachgeht, wird der Arbeitseinsatz in der 
Landwirtschaft mittels Jahresarbeitseinheiten (JAE) 
standardisiert. Eine JAE entspricht dabei einer volibe­
schäftigten Arbeitskraft (Definition - siehe Begriffsbe­
stimmungen und aktuelle Werte für 1999). Hinsichtlich 
der Altersstruktur der Betriebsinhaber zeigt die 
Agrarstrukturerhebung 1997, dass von den rd . 7 Mio. 
Betriebsleitern mehr als die Hälfte (55%) älter als 55 
Jahre ist, sodass sich in wenigen Jahren in vielen Betrie­
ben der EU die Frage der Hofaufgabe oder Weiterbe­
wirtschaftung stellen wird . Während in den südlichen 
Mitgliedstaaten der EU der Anteil älterer Betriebsleiter 
relativ hoch ist, besitzt Österreich eine günstigere 
Altersstruktur (nur 30,9% über 55 Jahre). Hinsichtlich 
der wichtigsten Tierkategorien sowie der landwirt­
schaftlichen Arbeitskräfte gibt es aktuellere Daten. Der 
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Anteil der Betriebsinhaber im Alter von 
55 Jahren und älter 

Rang Mitgliedstaaten % 

1 Portugal 66,1 

2 Italien 64,1 

3 Griechenland 60,8 

4 Spanien 59,2 

5 Vereinigtes Königreich 

I 
48,6 

6 Niederlande 47,5 

7 Irland 44,5 

8 Schweden 44,2 

9 Dänemark 44,1 

10 Belgien 42,0 

11 Luxemburg 40,1 

12 Frankreich 

I 
37,1 

13 Deutschland 33,4 

14 Österreich 

I 
30,9 

15 

I 
Finnland 23,8 

EU-15 I 54,8 

Quelle : Eurostat; EU-Agrarstrukturerhebung 1997. 

Viehbestand wurde im Dezember 1999 erhoben. Fort­
geschriebene Werte für die Arbeitskräfte für 1999 waren 
bis Juli 2000 noch nicht verfügbar. 

Die Gesamtzahl der Rinder in der EU-15 betrug 
1999 insgesamt 82,2 Mio. Stück, das entspricht gegenü­
ber dem Vorjahr einer Abnahme von 0,7%. Den höch­
sten Rinderbestand weist Frankreich mit 20,2 Mio. Stück 
auf, gefolgt von Deutschland mit 14,5 Mio. Stück. Bei 
den Milchkühen ist Deutschland mit 4,6 Mio. Stück 
führend , an zweiter Stelle liegt Frankreich mit 4,4 Mio. 
Stück. Österreich liegt mit 0,7 Mio. Stück an 7. Stelle . 
Der gesamte Schweinebestand in der EU-15 im Jahr 
1999 betrug rd . 124,3 Mio. Stück und liegt damit um 
0,8% unter dem Vorjahreswert. Auf die fünf größten 
Erzeugerländer in der EU (Deutschland, Spanien, 
Frankreich, Niederlande und Dänemark) entfallen 72% 
des gesamten Schweinebestandes. 

Der Bestand an Schafen und Lämmern betrug 
1999 in der EU-15 rd . 96,4 Mio. Stück, das entspricht 
einem Rückgang von 2,3% gegenüber 1998. Die 
Schafzucht erfolgt schwerpunktmäßig in fünf Mit­
gliedstaaten (Großbritannien, Spanien , Italien, Frank­
reich und Griechenland), die allein 86,3% der Bestän­
de halten. Für 1998 wurde beim landwirtschaftlichen 
Arbeitskräftebesatz wieder ein Rückgang von 1,7% 
festgestellt. In der EU-15 gibt es 6,7 Mio. VoIlarbeits­
kräfte. Den höchsten Arbeitskräftebestand weist Itali­
en mit 1,6 Mio. JAE auf. Dahinter folgen Spanien mit 
1,0 Mio. JAE und Deutschland mit 633.000 JAE. Öster­
reich weist 131 .600 JAE auf. 
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Anteile der Betriebe kleiner 5 ha und größer 50 ha in % 
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Die Almwirtschaft Österreichs ist vielseitig . AImbetrie­
be können selbst innerhalb einer Region von unter­
schiedlicher Struktur sein und somit ganz verschieden 
wirtschaften. Die natürlichen Bedingungen und gewach­
senen Strukturen bilden den Hintergrund zahlreicher Alm­
betriebstypen . 

Die wichtigsten Auswahlkriterien für die Arbeitszeiter­
hebung auf 44 Almen in 7 Bundesländern im Jahr 1998 
waren die Nutzungsform (Melkalm, gemischte Alm oder 
Galtviehalm), die Höhenlage (Nieder-, Mittel- oder Hoch­
alm) , die Größe (GVE - Bestoß), die Erschließung 
(erschlossen oder unerschlossen) und die Anzahl der 
Leger. Der jährliche Gesamtarbeitszeitbedarf ist auf Melk­
almen und Gemischten Almen deutlich höher als auf Galt­
viehalmen . Dies ist in erster Linie auf die Stallarbeit und 
die Milchverarbeitung (oder den Milchtransport) zurück­
zuführen , die auf den Melkalmen und Gemischten 
Almen zu den regelmäßig anfallenden Arbeiten gehören 
und auf Galtviehalmen kaum anfallen . 

Arbeitszeitbedarf oft unterschätzt 
Die Erhebungen auf den Almen zeigen, dass die Arbeits­
bedingungen aufgrund der natürlichen Gegebenheiten 
(Seehöhe, Geländeausformung, Boden) und der betrieb­
lichen Situation (Erschließung, Gebäudeausstattung , 
Intensität der Bewirtschaftung , Größe, Leistungsfähig-

I 

keit der Arbeitskräfte) sehr unterschiedlich sind. Dem­
entsprechend groß ist auch die Streu breite des Arbeits­
zeitbedarfes für die einzelnen Teilabläufe und Ablauf-
stufen . Die ermittelten Durchschnittswerte für den 
Arbeitszeitbedarf sind Richtwerte, mit denen der Arbeits­
zeitbedarf abgeschätzt werden kann . 

Unterscheidung der ausgewählten 
Almbetriebe nach der Höhenlage 

Nieder- Mittel- Hoch-
almen almen almen Gestaf-

Nutzungsart (unter (1300 - (über feite 
1300 m 1700 m 1700 m Almen 

Seehöhe) Seehöhe) Seehöhe) 

Melkalmen 2 4 2 -

Gemischte 
Almen 2 8 7 5 
Galtvieh 
almen 2 10 2 -
Insgesamt 6 22 11 5 

Quelle: Bundesanstalt für Landtechnik 
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Viehkontrolle kostet Zeit 
ZahlreicheArbeiten auf derAlm hängen im Umfang vom 
Wetter ab. Demnach fielen im Jahr 1998, das von den 
negativen Wetterereignissen her eher unterdurch­
schnittlich verlief, auch weniger Arbeiten zur Beseiti­
gung von Schäden an. Bei den Wegzeiten traten keine 
signifikanten Unterschiede zwischen den gut und schlecht 
erschlossenen Almen auf, weil bei den letzteren - vor 
allem bei den nur zu Fuß erreichbaren - die Wege sel­
tener zurückgelegt wurden. Bemerkenswert ist, dass 
für die Viehkontrolle auf Galtviehalmen mehr Zeit auf­
gewendet wurde als bei Melk- und gemischten Almen. 
Bei den Zaunarbeiten erfordert der Stacheldrahtzaun 
tendenziell mehr Aufwand als der Elektrozaun . Der 
Arbeitszeitbedarffür Weidepflegemaßnahmen nimmt mit 
zunehmender Höhenlage ab. Die Arbeiten für Mähen 
(Notheubereitung) und Düngerausbringung wurden nur 
auf einem Teil der Almen erhoben. Während bei Galt­
vieh durch den fast ausschließlichen Aufenthalt im Frei­
en kaum Wirtschaftsdünger anfiel , ist die Wirtschafts­
düngermenge bei Melk- und Gemischtalmen doch recht 
beträchtlich und von der Zahl der aufgetriebenen Köhe 
abhängig , wobei der Arbeitszeitbedarf bei Betrieben mit 
Festmist signifikant höher ist als bei jenen mit Flüssig­
mist. 

Unterscheidung der ausgewählten 
Almbetriebe nach der Betriebsgröße 

Bestoß in GVE 

Bestoß Bestoß Bestoß 
Nutzungsart <30 GVE ~30 und ~60 und 

Bestoß 

<60 GVE <90 GVE ~90 GVE 

Melkalmen 2 3 2 1 

Gemischte 
Almen 2 11 3 6 
Galtvieh-
almen 3 3 2 6 
Insgesamt 7 17 7 13 

Quelle: Bundesanstalt für Landtechnik 
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Vor- und nachgelagerte Wirtschaftsbereiche der Landwirtschaft 
(siehe auch Tabellen 4.1 bis 4.10) 

Die Land- und Forstwirtschaft ist in das Netz der 
arbeitsteiligen Volkswirtschaft eingebunden. AIsAbneh­
mer von Betriebsmitteln, Investitionsgütern sowie 
Dienstleistungen und als Lieferanten von landwirt­
schaftlichen Produkten sowie Holz haben die land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe vielfältige Beziehungen 

zu anderen Wirtschaftsbereichen. Die indirekten Lie­
fer- und Absatzverflechtungen sowie die davon aus­
gehenden wirtschaftlichen Impulse sind für die indu­
striellen, gewerblichen und sonstigen Unternehmen, vor 
allem im Dienstleistungssektor, von erheblicher Be­
deutung. 

Gesamtausgaben und Investitionen der Land- und Forstwirtschaft 
Nach den Ergebnissen der ausgewerteten Buch­
führungsbetriebe waren die von land- und forstwirt­
schaftlichen Betrieben getätigten Gesamtausgaben 
(alle Betriebs- und Investitionsausgaben - je ha RLN 
34.000 S hochgerechnet mit 2,6 Mio. ha RLN) 1999 
auf 88 Mrd. S (1998: 92 Mrd. S) zu schätzen, das waren 
um 3,5% (real : 2,8%) weniger als 1998. Die nach dem 
starken Anstieg im Vorjahr um mehr als ein Drittel nied­
rigeren Ausgaben für Grundzukäufe und die weiter rück­
läufigen Maschinen- und Geräteinvestitionen (-10%) 
waren dafür im Wesentlichen ausschlaggebend. Die 
Gesamtausgaben der land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe von rd. 88 Mrd.S verteilen sich wie folgt: 

• Ausgaben für Zukäufe von Industrie und Ge­
werbe : Mehr als die Hälfte der Ausgaben kommt den Wirt­
schaftszweigen Industrie und produzierenden Gewerbe 
(53%) zugute, was die wichtige Auftraggeberfunktion der 
Landwirtschaft für diese Wirtschaftssektoren unterstreicht. 

• Ausgaben für Steuern und Versicherungen : Diese 
lagen für diverse Steuern (z.B.: Mehrwertsteuer, Grund­
steuer) und Versicherungsleistungen bei 14,3%, wobei die 
bäuerlichen Sozialversicherungsbeiträge hier nicht enthalten 
sind. Sie werden vom Einkommen bezahlt. 

• Ausgaben für Zukäufe aus der Landwirtschaft: Wei­
tere 13,2% der Gesamtausgaben entfallen aufTierzukäufe, 
Grundzukäufe, Saatgut, Pflanzenmaterial und Pachtzah­
lungen und sind dem innerlandwirtschaftlichen Lei­
stungsaustausch, der so wie ein Teil der Futterzukäufe durch 
die LGR nicht erfasst wird , zuzurechnen. 

• Sonstige Ausgaben: Sie machen insgesamt 19,5% 
aus, dazu zählen die Zinsen, die Ausgedingeleistungen, 

Gesamtausgaben n. Empfängergruppen 

Ausgabenarten 
1998 1999 

in Mrd.S 

Industrie und Gewerbe 48,4 46,5 
Steuern und Versicherungen 13,1 12,6 
Landwirtschaft 13,3 11 ,7 
Sonstige Ausgaben 16,7 17,5 

Insgesamt 91,5 88,3 

Quelle: LBG. 

Tierarztkosten, Milchleistungskontrolle, etc. Auch die Löh­
ne und Gehälter an familienfremde Arbeitskräfte , die im 
Durchschnitt der bäuerlichen Betriebe keine Bedeutung 
mehr (1 %) haben, sind bei den Sonstigen Ausgaben 
berücksichtigt. 

Nach Schätzungen des WIFO waren 1999 die Aus­
gaben für maschinelle Investitionen mit 10,3 Mrd.S nied­
riger als die drei letzten Jahre zuvor. Der Erhaltungs­
aufwand für die in den land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben vorhandenen Fahrzeuge und Maschinen 
belief sich 1999 auf2,7 Mrd.S, inklusive betrieblichen 
PKW-Anteil 3,2 Mrd. S (1998: 2,8 und 3,3 Mrd.S) und 
der geringwertigen Wirtschaftsgüter 3,9 Mrd.S (1998: 
4,1 Mrd .S). Die Ausgaben für bauliche Investi­
tionen , wie Um- und Neubauten (Wohn- und Wirt­
schaftsgebäude, Wege, Grundverbesserungen) beweg­
ten sich mit 15,8 Mrd.S auf nahezu gleicher Höhe wie 
im Vorjahr. Während die Bautätigkeit bei Wohnge­
bäuden sich wieder auf dem Niveau der Jahre vor dem 
EU-Beitritt einpendelte, boomt diese bel Wirtschafts­
gebäuden nach wie vor. Die mit dem EU-Beitritt wesent­
lich verbesserten Förderungsmöglichkeiten in Form von 
Direktzuschüssen, insbesondere in den Zielgebieten 
und im Veredelungsbereich , sowie die Aufstockung des 
AlK-Volumens dürften dafür mit ein Grund sein. Neben 
den Barausgaben werden auch Eigenleistungen 
erbracht, bei Wohngebäuden im Durchschnitt weniger 
als bei Wirtschaftsgebäuden. 1999 waren dafür ein­
schließlich Bauholz etwas mehr als ein Fünftel der Bar­
auslagen dazuzurechnen. Der Erhaltungsaufwand 
für die baulichen Anlagen war 1999 mit 1,8 Mrd .S zu 
beziffern . Jener der Wirtschaftsgebäude allein betrug 
0,8 Mrd.S. Der Anteil der Land- und Forstwirtschaft an 
den Brutto-Anlage-Investitionen der Gesamtwirtschaft 
erreichte (ohne Wohngebäude, jedoch einschließlich 
bewerteter Eigenleistungen) laut WIFO nach vorläufi­
gen Berechnungen 2,7% (1998 3,0%). Der Ener­
gieaufwand (elektrischer Strom, Treibstoffe sowie 
Brennstoffe) der Land- und Forstwirtschaft belief sich 
nach vorläufigen Schätzungen des WIFO 1999 auf 
3,9 Mrd.S. 
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Vorgelagerte Wirtschafts bereiche 

Saatgut 
Der Gesamtumsatz der österreichischen Saatgutwirt­
schaft im Jahr 1999 betrug 1,3 Mrd .S. Der Anteil der 
genossenschaftlichen Vermehrerorganisationen an 
den Gesamtvermehrungen machte über 2/3 aus. Zu 
diesen genossenschaftlichen Pflanzenzuchtunterneh­
men zählen die RWA, Saatbau Linz, die Niederöster­
reichische und die Kärntner Saatbaugenossenschaft. 
Die Gesamtbeschäftigtenzahl aller Unternehmen liegt 
bei rd . 650 Personen. 

Die Kulturpflanze mit dem größten Umsatz an Saat­
gut ist der Mais (29, 5%) bei einer anteilsmäßig ver­
gleichbar geringen Absatzmenge von 5,6% an der 
Gesamtabsatzmenge, gefolgt von Getreide (25,7%), 
wobei der Getreideabsatz mehr als die Hälfte (58 ,5%) 
des Gesamtabsatzes ausmacht. Hohe Umsätze erzie­
len auch die Futterpflanzen/sonstigen Alternativen mit 
13,1% am Gesamtumsatz. 

Pflanzenschutzmittel 
Die in Österreich abgesetzte PflanzenschutzmitteI­
menge betrug 1999 rd. 6.540 t (=Wirkstoffmenge x 2,21). 
Der Umsatz der Branche (ca . 1,1 Mrd.S) hat gegenü­
ber 1998 um rd . 3% abgenommen. Im Inland sind damit 
sieben Vertriebsfirmen befasst, die etwa 200 Mitarbeiter 
beschäftigen. 

Die offizielle Mengenstatistik 1999 für chemische Pflan­
zenschutzmitteiwirkstoffe weist einen Verbrauch von 
3.418 t aus, das sind gegenüber 1998 um 75,5 t weni­
ger. Die Herbizide mit 1.659 t machen den größten Anteil 
an der insgesamt in Verkehr gebrachten Wirkstoffmen­
ge aus. Fungizide (1.395 t) stellen die zweitwichtigste 
Gruppe dar. 

Zur offiziellen Mengenstatistik ist anzumerken, dass in 
den letzten zwei bis drei Jahren - vor allem wegen der 
unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze für Pflanzen­
schutzmittel in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten - von 
den österreich ischen Landwirten eine nicht erfassbare 
Menge an Pflanzenschutzmitteln direkt in anderen EU­
Mitgliedstaaten eingekauft wurde. Da dies kein Inver­
kehrbringen im Sinne des PflanzenschutzmitteIgeset­
zes 1997 darstellt (die Inverkehrbringung dieser Pflan­
zenschutzmittel erfolgt im EU-Ausland), sind diese Men­
gen in der offiziellen Mengenstatistik nicht enthalten . 

Der Einsatz von Organismen bzw. deren Inhaltsstoffen 
im Wege der biologischen Schädlingsbekämpfung wird 
in Österreich nicht nur im Gartenbau, sondern auch im 
Feldbau (Mais, Erdäpfel), im Obstbau, im Weinbau und 
in Baumschulen betrieben. Insgesamt wurden 1999 auf 
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Flächen im Ausmaß von über 10.374 ha Organismen 
oder deren Inhaltsstoffe als ,Pflanzenschutzmittel ein­
gesetzt. Dies entspricht einem leichten Rückgang von 
ca. 7 % gegenüber 1998 (11 .150 ha) . Die größten Einsät­
ze (flächenmäßig gesehen) waren jene von Bacillus thu­
ringiensis im Gemüse-, Mais-, Obst-, Wein- und Erdäp­
felbau (8.849 ha), des Apfelwickler-Granulose-Virus 
(1 .073 ha) sowie der Schlupfwespe (Trichogramma 
evanescens) im Mais (169 halo Durch die verschärften 
Zulassungsbedingungen für Pflanzenschutzmittel kam 
es seit Mitte 1991 zu einer drastischen Verringerung der 
Anzahl an zugelassenen chemischen Präparaten (Ende 
1997: 628). Erst durch das neue PflanzenschutzmitteI­
gesetz 1997 konnten 1998 und 1999 erstmals wieder 
viele moderne und die Umwelt wen iger belastende 
Pflanzenschutzmittel zugelassen werden (Stand Ende 
1999: 790). 

Im Vergleich zur Alt-Wirkstoffliste der EU, in der ca. 850 
Wirkstoffe aufgelistet sind , werden in Österreich derzeit 
nur ca . 320 unterschiedliche Wirkstoffe in Verkehr 
gebracht. Diese sind in ihrem Gefährdungspotential aber 
sehr differenziert zu beurteilen. Als Parameter für die 
Gesamtbelastung der Umwelt und der Gesundheitsge­
fährdung der Menschen durch Pflanzenschutzmittel 
kann die Gesamtmenge an Wirkstoffen aber nur bedingt 
dienen, da unterschiedliche Stoffe summiert werden. Ver­
gleiche mit anderen Ländern sind problematisch, da die 
Klima- und Bodenverhältnisse differieren, das eingesetzte 
Wirkstoffspektrum nicht ident ist und das Erhebungs­
verfahren aufgrund anderer gesetzlicher Grundlagen 
anders aufgebaut ist. 

In Verkehr gebrachte ehern. 
Pflanzenschutzrnittel 1) 

Mengen der Wirkstoffe in Tonnen 

4.000 3.689 
3.566 

3.494 3.404 
-

3.418 r--- -,.--- r-

3.000 

2.000 
1995 1996 1997 1998 1999 

1) Es sind nur die im Inland in Verkehr gebrachten 
Pfianzenschutzmittel in der Statistik enthalten. 

Quelle: BMLFUW Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
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Nach dem Beitritt Österreichs zur EU wurden im Rah­
men der Richtlinie 91/414/EWG über das Inverkehr­
bringen von Pflanzenschutzmitteln im Wege der Durch­
führungsverordnung (EG) Nr. 3600/92 vier "Altwirkstof­
fe" zur Prüfung zugeteilt (Pyridate, Amitraz, Lindan und 
Dinocap). Für alle vier Wirkstoffe wurden die entspre­
chenden Berichte (Monographien) Österreichs bereits 
an die Kommission übermittelt. Nach einem gemein­
schaftlichen Programm werden alle alten Wirkstoffe im 
Verlauf von 12 Jahren stufenweise im Hinblick auf eine 
mögliche Aufnahme im Anhang I (Positivliste) der RL 
91/414/EWG überprüft. 

Düngemittel 
In Österreich werden von zwei Unternehmen an den 
Standorten Linz und Pischeldorf mineralische Dünge­
mittel hergestellt. Die Produktion betrug 1999 rd . 
1,4 Mio. t (Wert: 2,1 Mrd.S). Die in Österreich abge­
setzten mineralischen Dünger machen rd. 635.000 t 
aus, der Marktanteil der zwei inländischen Unternehmen 
beträgt rd . 75%. In der Düngemittelindustrie werden 
rd . 450 Personen beschäftigt. Die im Jahr 1999 abge­
setzte Kalkmenge - ein weiteres wichtiges Düngemit­
tel für die Landwirtschaft - beträgt rd. 300.000 t (= ca . 
150.000 t Reinkalk), davon sind rd . 160.000 t Natur­
kalk und 140.000 t verschiedene Rückstandskalke. Der 
gesamte Kalkumsatz betrug 1999 rd. 95 Mio.S. 

Der Düngemitteleinsatz nach Reinnährstoffen im Kalen­
derjahr 1999 war nach den Unterlagen der AMA im Ver­
gleich zu 1998 durch einen geringeren Einsatz von 
Phosphor und Kalium um insgesamt 7% niedriger. Seit 
Mitte der siebziger Jahre - ·der Zeit mit den höchsten 
Verbrauchsmengen - schrumpfte der mengenmäßige 
Verbrauch auf weniger als die Hälfte. Wie internatio­
nale Statistiken zeigen, liegt Österreich mit seinem 
Reinnährstoffeinsatz je ha LN durchaus nicht im Spit­
zenfeld , vor allem , weil Österreich einen sehr hohen 
Anteil von Flächen mit geringem Ertragspotential auf­
weist (hoher Grünlandanteil) . Der Trend zu einer 
bedarfsgerechten und kostenbewussteren Düngung 
wird weiter fortgesetzt und durch einschlägige For­
schungsaufträge vom Ressort unterstützt. Weiters tra­
gen auch die laufend fortentwickelten Bodenuntersu­
chungsmethoden, insbesondere im Hinblick auf den N­
Vorrat im Boden dazu bei . Ziel ist es, Menge und Zeit­
punkt der Düngerausbringung besser mit den ökolo­
gischen Erfordernissen des Bodens und der Kulturart 
abzustimmen. 1999 wurden laut vorläufiger Schätzung 
des WIFO 1,47 Mrd .S (1998:1,64 Mrd.S) für Dünge­
mittel ausgegeben. 

Futtermittel 
Die Mischfutterproduktion betrug in Österreich 1999 
rd . 1,032 Mio.t (+0,7% ). Von der Gesamterzeugung 
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entfallen 63% auf Fertigfutter (Rinder, Schweine, Geflü­
gel und Pferde), 19% auf diverse Eiweiß- Und Mine­
ralstoffmischungen , 10% auf Heimtierfuttermittel und 
die restlichen 8% auf sonstige Futtermittel (Kanin­
chenfutter, Fischfutter, Wildfutter und Milchaustau­
scher). Nennenswerte Veränderungen gegenüber dem 
Vorjahr gab es bei Fertigfutter für Schweine (-13,7%), 
Rinder (+ 15,5%) und Geflügel (-6,2%). Hunde- und Kat­
zenfutter stagnierten auf relativ hohem Niveau. Das 
mengen- und umsatzmäßig wichtigste Produkt (Fer­
tigfutter für Geflügel) macht allein rd . 35% der gesam­
ten Mischfutterproduktion aus. Mischfutter (Industrie 
60% + Gewerbe 40%) wird in Österreich in rd. 50 Betrie­
ben (insgesamt 900 Beschäftigte) produziert, wobei aber 
rd. 80% der Erzeugung auf 12 Betriebe entfallen . 

1999 wurden 645.000 t Futtermittel (KN 23) importiert. 
Dabei macht die Gruppe der Ölkuchen und -schrote 
mit 503.000 t einen Anteil von 78% aus. Der Produk­
tionswert liegt laut WIFO bei 4,5 Mrd.S. Laut Buch­
haltungsaufzeichnungen waren 1999 die Ausgaben für 
Rinderkraftfutter mit hochgerechnet 2,4 Mrd.S unge­
fähr gleich hoch und für Schweinekraftfutter mit 2,9 
Mrd.S um 14% rückläufig. Insgesamt beliefen sich die 
Ausgaben der Buchführungsbetriebe für Futtermittel auf 
6,6 Mrd.S (1998: 7,2 Mrd.S), das waren 8% weniger 
als im Vorjahr. 

Landmaschinen 
Für maschinelle Investitionen (Traktoren, Landma­
schinen, Anhänger und diverse andere Geräte) gibt die 
Land- und Forstwirtschaft jährlich ca . 10 Mrd.S aus. 
Der Erhaltungsaufwand für den Maschinen- und Gerä­
tepark (Zeitwert ca. 69.Mrd .S, das sind ca . 18% des 
Besatzkapitals) beträgt für den Bauern jährlich ca . 
2,7 Mrd.S. 

Die Landmaschinenproduktion in Österreich konnte -
nachdem in den beiden Vorjahren relativ hohe Stei­
gerungsraten erzielt worden waren - 1999 nur mehr 
einen minimalen Zuwachs erreichen. Die Exporte an 
österreichischen Landmaschinen betrugen 1999 auf 
Basis vorläufiger Ergebnisse 3,1 Mrd.S. Das ist ein 
Rückgang um 10,2% gegenüber dem Vorjahr. Die 
Importe gingen auf3,0 Mrd. S (-7,5%) zurück. DieZulas­
sungszahlen von Traktoren sind 1999 gegenüber dem 
Vorjahr um 6,2% zurückgegangen. Die von Traktoren 
in landwirtschaftlicher Verwendung gingen sogar um 
13,4% zurück. Während die inländischen Marken um 
3,7% zurückgingen, war bei ausländischen Produkten 
ein Minus von 7,8% zu verzeichnen. Der Anteil der Zulas­
sungen inländischer Traktoren an den Gesamtzulas­
sungen stieg 1999 wieder knapp über 40%. 

III-210-BR/2000 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument  (gescanntes Original)74 von 353

www.parlament.gv.at



74 

Veterinärwesen 
Die Ausgaben der Landwirtschaft für Medikamente, 
Besamung und Tierarzt betrugen 1999 laut Aufzeich­
nung der Buchführungsbetriebe rd. 1,48 Mrd.S. Die Zahl 
der Tierärzte , die eine Praxis ausüben, belief sich zum 
31 . 12. 1999 auf 1.728. Im öffentlichen Veterinärdienst 
waren 246 Tierärzte beschäftigt. 

Treibstoffe 
In Österreich wurden 1999 insgesamt rd . 3,5 Mio.t Die­
sel verbraucht. Davon entfallen laut Erhebung des 
ÖSTAT 371 .200 t auf den Sektor Land- und Forstwirt­
schaft. Der Dieselverbrauch je ha RLN beträgt im 
Durchschnitt 103 I. Der Verbrauch schwankt zwischen 
137 1/ha RLN bei den Dauerkulturbetrieben und 791/ha 
RLN bei den Forstbetrieben. (Die angegebenen Wer­
te wurden auf Basis der Daten 1997 von den freiwillig 
buchführenden Betrieben durch die Bundesanstalt für 
Landtechnik in Wieselburg ermittelt. ) 

Der Dieselpreis (inkl. MwSt.) ist laut den Erhebungen 
der LBG-Markt- und Preisberichterstattung vom Jän­
ner 1999 (6,85 S/I) bis Mai 2000 (9,17 S/L) um 34% 
gestiegen. Bei einem Vergleich mit anderen EU-Mit-

Dieselpreise in der Landwirtschaft 
Verg leich der einzelnen EU-Mitgliedstaaten ' ) 
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gliedstaaten (zum Stichtag 1.Juli 1999) liegt Österreich 
an erster Stelle. Der Einsatz von Biod iesel in der Land­
und Forstwirtschaft ist mengenmäßig bisher kaum von 
Bedeutung. (Weitere Informationen zu Biodiesel sie­
he Kapitel "Nachwachsende Rohstoffe". ) 

Genossenschaften 
Traditionell sind die Waren- bzw. Lagerhausgenos­
senschaften länderweise in Verbundgruppen organi­
siert. Darüber hinaus haben sich die Lagerhausverbände 
der Länder Niederösterreich, Steiermark und Oberö­
sterreich (mit Ausnahme von 5 Lagerhäusern in OÖ.) 
zur Raiffeisen Ware Austria (RWA) zusammenge­
schlossen. Somit stellt der RWA-Lagerhausverbund mit 
Lagerhausgenossenschaften in den Ländern Nie­
derösterreich, Oberösterreich sowie der Steiermark die 
bedeutendste Waren-Verbundgruppe Österreichs dar. 
Die Lagerhäuser Kärnten , Vorarlberg und Tirol koope­
rieren mit der deutschen BayWa AG. Die Raiffeisen­
Warenbetriebe Salzburg mit ihren 55 Lagerhausstand­
orten und 5 oberösterreichischen Lagerhausgenos­
senschaften mit rund 70 Standorten sind eine Koope­
ration mit dem Ziel eingegangen, durch die Zusam­
menarbeit die regionale Marktbedeutung auszubauen 
und die Synergieeffekte zu nutzen. Die burgenländi­
schen Lagerhäuser haben mit der RWA einen Koope­
rationsvertrag abgeschlossen. 

Das wirtschaftliche Umfeld der genossenschaftlichen 
Warengruppe war 1999 von weiterem Schrumpfen jener 
G~schäftszweige gekennzeichnet, in denen die Lager­
häuser vornehmlich agieren . Der Einkommens- und 
Rationalisierungsdruck in der Landwirtschaft geht wei­
ter. Die Folgen sind, dass die Landwirte bei den Agrar­
preisen (speziell bei Betriebsmitteln) überaus sensibel 
reagieren und die Investitionsbereitschaft insgesamt 
abnimmt. 

Der kumulierte Umsatz des genossenschaftlichen Sek­
tors betrug 1999 44,5 Mrd.S. Dieser Betrag umfasst 
sowohl die Primärstufe (28,7 Mrd.S) als auch die 
Umsätze der Warenzentralen (15,8 Mrd .S). Mit 11.600 
Mitarbeitern ist der genossenschaftliche Sektor nach 
wie vor ein wichtiger Arbeitgeber in Osterreich. Im Kern­
bereich der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und 
Bedarfsartikel (inklusive Treibstoffe) werden nur mehr 
rd . 50% des Umsatzes erzielt. 
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Nachgelagerte Wirtschaftsbereiche 

Im Jahr 1999 wuchs die österreich ische Gesamtwirt­
schaft um rea l 2,2% (BIP), die Inflationsrate auf Ver­
braucherebene betrug - trotz spürbarer Erdölverteue­
rung - nur 0,6%, die Arbeitslosenrate ging zurück. In 
diesem Umfeld verzeichnete die österreichjsche 
Lebensmittelindustrie nach dem vorläufigen Ergeb­
nis der Konjunkturstatistik 1999 (erfasst sind alle Betrie­
be ab 10 Beschäftigten) einen Produktionswert von 74,5 
Mrd.S (abgesetzte Produktion). Das sind um -2 ,9% 
weniger als 1998. Die Anzahl der Betriebe betrug Ende 
1999 insgesamt 269 (-5,9%), es wurden 28.487 Beschäf­
tigte gezählt (-5,6%). Im Lebensmittelgewerbe wur­
den 1999 insgesamt 1.049 Betriebe (-3,0%) erfasst. 
Die Anzahl der Beschäftigten ist mit 27.163 Arbeit­
nehmern (+0,2%) nahezu gleich hoch wie in der 
Lebensmittelindustrie. Der Produktionswert betrug 35,8 
Mrd.S (abgesetzte Produktion). Folgende Indikatoren 
sind für die Entwicklung der österreichischen Lebens­
mittel industrie 1999 hauptverantwortlich: 

• Der extrem kompetitive Verdrängungswettbewerb im öster­
reich ischen Lebensmittelhandel , der zu einer weiteren 
Zunahme der Handelskonzentration führte , setzte sich fort . 
Die Umsetzung von kostenbedingten Preiserhöhungen ist 
auch weiterhin aufgrund des Preiskampfes der "Handeis­
riesen" nicht im erforderlichen Ausmaß möglich . 

• Die Konzentration im Handel und seine Einkaufspolitik 
bewirkten einen permanenten Druck auf die Erzeugerpreise. 
Während der allgemeine Verbraucherpreisindex 1999 um 
0,6% anstieg, ging der Teilindex für Nahrungsmittel um 0,6% 
zurück. 

• Marktanteilsverluste und fehlende Spannen auf den Heim­
märkten führten dazu , dass viele Betriebe verstärkte 
Exportanstrengungen einerseits auf den Märkten der EU 
und andererseits auf Drittlandsmärkten der EU unternah­
men. 

In der Vorausschau kann gesamtwirtschaftlich weiter­
hin von günstigen Konjunkturaussichten ausgegangen 
werden: Allerdings werden Produktions verlagerungen, 
Betriebsstilllegungen, zunehmender Kostendruck und 
Verdrängungswettbewerb auch künftig Rationalisie­
rungsmaßnahmen nach sich ziehen , welche sich in sin­
kenden Betriebs- und Beschäftigtenzahlen widerspie­
geln werden . 

Der gesamte Lebensmitteleinzelhandel machte 
1999 einen Umsatz von 149,7 Mrd.S. Dieser Umsatz 
wurde in rd. 6.900 Geschäften erzielt , wobei der Anteil 
von Geschäften mit Selbstbedienung über 80% aus­
macht. Nach Geschäftstypen erzielten die 284 Ver­
brauchermärkte 27,4%, die 1.929 Supermärkte 44,1 %, 
die 1.167 großen Lebensmittel-Geschäfte 16,1% und 
die 3.534 kleinen 14,5% des Umsatzes. In diesen Zah-
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len sind die Diskonter Hofer und Lidl nicht enthalten. 
Ihr Umsatz wird für das Jahr 1999 auf ca. 20 Mrd.S 
geschätzt. 

Molkereiwirtschaft 
Die österreichische Molkereiwirtschaft erwirtschaftete 
1999 einen Umsatz von rund 21 Mrd.S und beschäf­
tigte rund 3.500 Mitarbeiter (1998: 3.800) inkl. der Arbeit­
nehmer des Zustelldienstes. Die Anzahl der Unter­
nehmen mit eigener Anlieferung lag 1999 bei 105 Mol-
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kereien bzw. Käsereien in 124 Betriebsstätten. Von die­
sen Unternehmen gehören 73 zum genossenschaftli­
chen Bereich , 30 sind privatwirtschaftlich organisiert. 
Daneben existieren noch 2 Lehrbetriebe. Der mit dem 
EU-Beitritt angelaufene Umstrukturierungs- und Ratio­
nalisierungsprozess wurde auch 1999 weitergeführt. 
Im Vordergrund standen jedoch Kooperation zwischen 
einzelnen Unternehmen, vor allem im Bereich Pro­
duktion und Vermarktung sowie unternehmensinterne 

GrOnerBericht1999 

Rationalisierungsmaßnahmen. Der strukturelle Nach­
teil der österreichischen Milchwirtschaft im Vergleich 
zu anderen EU-Mitgliedstaaten ist auch durch den hohen 
Anteil an benachteiligten Gebieten der Lieferanten- und 
Verarbeitungsstruktur bedingt. Andererseits hat die 
klein- und mittelbäuerliche Struktur sehr positive 
gesamtwirtschaftliche Aspekte , vor allem im Hinblick 
auf Bewirtschaftung der Kulturlandschaft und die Funk­
tionsfähigkeit des ländlichen Raumes. 

~ ------------------------------------------------------------------------~ 

Maschinenringe 

Die Maschinenringe bieten eine äußerst wirksame Hil­
festellung zur Kostensenkung in der Mechanisierung. 
Mit der Betriebshilfe wird den Bauern bei Arbeitsspit­
zen, Arbeitsausfällen oder in Vertretungsfällen durch 
geschulte Betriebshelferinnen und Betriebshelfer Hil­
fe angeboten. 72.923 bäuerliche Betriebe waren 1999 
zu Maschinenringen zusammengeschlossen (1% mehr 
als 1998). Die Nutzung des Maschinenringes ist jedoch 
durch große Unterschiede in den Bundesländern 
gekennzeichnet. Die größte Mitgliederdichte besitzen 
Oberösterreich mit 45% und Vorarlberg mit 41 % der 
Betriebe (Basis: Agrarstrukturerhebung 1997). Insge­
samt sind von den land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben 29% Ringmitglieder; diese bewirtschaften 
46% der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche 
(ohne Almen und Bergmähder); knapp zwei Drittel davon 
sind Haupterwerbsbetriebe. Nebenerwerbsbetriebe 
sind immer noch unterrepräsentiert. Aber gerade bei 

1 

Nebenerwerbsbetrieben sollte die Eigenmechanisierung 
sehr überlegt und auf das Notwendigste beschränkt wer­
den. 

Durch Zusammenlegungen ging die Gesamtzahl der 
Maschinenringe in den letzten Jahren zurück. In 137 
Ringen wurden 1999 insgesamt 7,7 Mio. Einsatzstun­
den geleistet, davon entfielen 4,4 Mio. (-4%) auf den 
Maschineneinsatz. Mit 8.446 Betriebs- und Haus­
haltshelferinnen wurden 2,34 Mio. Arbeitsstunden (-6%) 
im Rahmen der wirtschaftlichen Betriebshilfe und 

1932 .982 Stunden (+33%) für die soziale Betriebshilfe 
geleistet. Der Gesamtverrechnungswert belief sich 
auf 1.649 Mio.S (+5,1% gegenüber 1998). Der Ver­
rechnungswertje Mitglied lag bei 22.610 S, der Maschi­
nenverrechnungswert (einschließlich Fahrer) bei 1.042 S 

I 

je ha (19~8 : 1.?31 S). Die s?ziale B~triebshilfe wird ~n 
Kooperation mit der SVB seit 1996 flachendeckend fur 
alle bäuerlichen Familien durchgeführt. Insgesamt 
wurden 97,1 Mio.S (+37% gegenüber 1998) aufge-
wendet. Die Wirksamkeit eines Maschinenringes hängt 

I 
wesentlich vom Geschick und der Einsatzbereitschaft • 
des Geschäftsführers ab. Zur Erleichterung der 
Geschäftsführer-Finanzierung unterstützten Bund, Län-
der und sonstige Förderer auch 1999 die Selbsthilfe-

bemühungen der in Maschinen- und Betriebshilferin­
gen zusammengefassten Mitglieder durch Beiträge zum 
Organisationsaufwand ( Bund 23,1 Mio.S, Länder 15,6 
Mio.S, sonstige Förderer 4,1 Mio.S). Maschinen- und 
Betrieb'shelferringe bauen ihren Bereich mit neuen Auf­
gaben und Funktionen weiter aus. Mit der Gründung 
von Maschinenring-Servicegenossenschaften für Kom­
munalarbeiten und Landschaftspflege sowie Maschi­
nenring-Personal für Organisation und Administration 
von Teilzeitarbeitsplätzen wurde eine gewerberechtli­
che Absicherung und klare Abtrennung der kommunalen 
Dienstleistungen von den Dienstleistungen im Rahmen 
der Nachbarschaftshilfe geschaffen. Das Maschinen­
ring-Service ist als selbständige Firma konzipiert , die 
als Auftragnehmer die termingerechte Durchführung der 
Arbeiten übernimmt und dafür auch die volle Haftung 
trägt. Erfahrene Landwirte mit einer Zusatzausbildung 
zur Grünraumpflege werden dafür eingesetzt. Von 
dem 1999 hierbei erzielten Umsatz von nahezu 230 
Mio.S entfielen 45% auf Oberösterreich und über 14% 
auf Tirol. 
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Fleischverarbeitung 
Die großstrukturierte fleischbe- und - verarbeitende Wirt­
schaft konnte 1999 den Produktionsausstoß von Fleisch 
(ohne Geflügel) und Fleischerzeugnissen in etwa auf 
dem Vorjahresniveau halten. Das wertmäßige Ergeb­
nis zeigt die gleiche stabile Tendenz. Damit konnte nach 
mehreren Jahren wertmäßiger Rückgänge eine Kon­
solidierung der Werttangente sichergestellt werden. Die 
Daten zeigen das Bild einer Branche, die von einem 
starken Verdrängungswettbewerb zwischen den Nah­
rungsmittelherstellern gekennzeichnet ist. Die dadurch 
gestärkte Nachfragemacht des Lebensmittelhandels 
hatte zusammen mit der Austauschbarkeit der ange­
botenen Produkte wesentlichen Anteil an der schwie­
rigen wirtschaftlichen Situation der österreichischen 
Fleischwirtschaft. Die umfangreichen Bemühungen, 
neben dem Fleischexport Auslandsmärkte für öster­
reichische Fleischerzeugnisse aufzubauen, wurde 
1999 - teilweise erfolgreich - fortgesetzt. 

Mit Stand Ende 1999 waren in Österreich 448 Schlacht­
betriebe, Zerlegungsbetriebe und Kühlhäuser/Umpack~ 
zentren und Verarbeitungsbetriebe zum innergemein­
schaftlichen Handel von Fleisch und Fleischerzeug­
nissen zugelassen. Seit dem letzten Jahr stieg die Zahl 
der zugelassenen Betriebe um 20 an. Unter Berück­
sichtigung von Mehrfachnennungen teilt sich diese 
Gesamtsumme auf in 126 Schlachtbetriebe, 284 Zer­
legungsbetriebe, 122 Kühlhäuser/Umpackzentren und 
191 Verarbeitungsbetriebe. 

Mühlenwirtschaft 
Die Vermahlung der österreichischen Getreidemühlen 
(inkl. Gewerbe - Anteil ca . 25 %) betrug im Kalender­
jahr 1999 rd . 668.400 t Brotgetreide, d.s. rund 530.000 t 
Mehlerzeugung. Ein Jahr vor dem EU-Beitritt betrug 
die Vermahlungsmenge - eingeschränkt auf Zwecke 
der inländischen menschlichen Ernährung - rd . 
600.000 t. Die Zunahme der Vermahlung ist nur eine 
scheinbare, da Erzeugungen für andere Zwecke (z.B. 
für direkte und indirekte Exporte, die nicht für Ernährung 
bestimmt sind) in der Mühlenstatistik der früheren 
österreichischen Getreidemarktordnung nicht erfasst 
wurden. Zum Ende des Kalenderjahres 1999 melde­
ten 190 Getreidemühlen statistische Angaben an die 
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AMA. Diese hohe Zahl ist insofern zu relativieren , als 
darin auch 146 Kleinmühlen mit zusammen bloß 10% 
Vermahlungsanteil enthalten sind. Auf die verbleiben­
den 44 Mühlen entfallen also 90 % derVermahlung und 
bei den 10 größten sind 45 % der Vermahlung kon­
zentriert. Die durchschnittliche Jahresvermahlung der 
44 größeren Betriebe beläuft sich somit auf 13.400 t 
bzw. der 10 größten auf 30.500 t je Betrieb. 

Die insgesamt erfreulich hohe Qualität des öster­
reichischen Weichweizens macht ihn für Mühlen ande­
rer EU-Länder für Aufmischzwecke attraktiv, ohne dort 
die Gesamtkalkulation wesentlich zu belasten. Diese 
Verbringungen führen zu überhöhten Einstandspreisen 
für die heimische Vermahlung , die vor allem im Osten 
des Bundesgebietes aus Gründen der Frachtbela­
stung nicht auf an sich preisgünstige Angebote aus dem 
Gemeinschaftsgebiet ausweichen kann. Die Wettbe­
werbssituation ergibt das Paradoxon, dass Österreich 
trotz höchster Weizenpreise die niedrigsten Mehlprei­
se der Union hat. Diese Marktgegebenheiten verhin­
dern eine Verbesserung der seit dem EU-Beitritt extrem 
gedrückten Ertragslage der Getreidemüllerei . 

Zucker- und Stärkeindustrie 
Die Zuckerindustrie hat in den Fabriken in Hohenau, 
Leopoldsdorf und Tulln im Geschäftsjahr 1999/00 aus 
3,3 Mio. tRüben rd. 501 .100 t Zucker (Vorjahr 491 .000 t) 
gewonnen und verkauft. Der Inlandsabsatz hat sich 
gegenüber dem Vorjahr um rund 2.700 t verringert und 
beträgt 349.600 t. Der Umsatz lag unverändert bei 4,8 
Mrd.S (1998/99: 4,8 Mrd.S). In der Zuckerindustrie 
waren 1999 insgesamt 773 Personen beschäftigt. 

Die österreichische Stärkeindustrie (2 Firmen) ver­
arbeitet an drei Standorten (Aschach, Gmünd und 
Hörbranz) Mais und Erdäpfel. Das Werk Gmünd 
erzeugte 1999/00 aus 202.100 t Stärkeerdäpfel 44.000 t 
Stärke. In der Mais-Stärkefabrik Aschach wurden rd 
200.000 t Mais, in Hörbranz rd . 20.000 t Mais zu Stär­
ke und Stärkespezialprodukten verarbeitet. Der Umsatz 
der Stärkeindustrie in Österreich betrug 1999/00 knapp 
1,7 Mrd. S. Der Exportanteil am Umsatz stieg von bis­
her 54 % auf 58 %. 1999 waren in den drei Werken rd . 
461 Personen beschäftigt. 
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Auszug aus aktuellem Forschungsprojekt 

Mechanisierung in der österreich ischen Landwirt­
schaft, Franz HANDLER, Bundesanstalt für Land­
technik in Wieselburg 

Die folgenden Auswertungen basieren auf den Inventar­
büchern der 2.408 buchführenden Testbetriebe. Die dar­
aus hochgerechneten Aktiven "Maschinen und Gerä­
te" betragen rund 62 ,5 Mrd.S. 

Maschinen und Geräte nach 
Erschwerniszonen 

Die Betriebe ohne Erschwerniszone und die Betriebe 
der Zone 2 weisen bei den Aktiven "Maschinen und Gerä­
ten" pro Betrieb einen überdurchschnittlichen Wert auf. 
Sie betragen bei den Betrieben der Zone 2 insgesamt 
111 % und bei den Betrieben ohne Erschwerniszone 
101 % des Durchschnittes aller Betriebe. Die Betriebe 
der Zone 1 (97%), der Zone 3 (94%) und der Zone 4 
(79%) liegen unter dem Durchschnitt aller Betriebe. Der 
Anteil der Aktiven "Maschinen und Geräte" am gesam­
ten Betriebsvermögen liegt zwischen 11 ,9% (Zone 2) 
und 9,8% (Zone 4) . Das Mittel aller Betriebe bewegt 
sich bei 11 ,0%. Die Zusammensetzung der Aktiven 
"Maschinen und Geräte" innerhalb der Erschwernis­
zonen zeigt, dass im Durchschnitt aller Betriebe rund 
24% der Aktiven "Maschinen und Geräte" auf den 
Bereich Innenwirtschaft, rund 37% auf Traktoren, 
Transporter, Zweiachsmäher und Motormäher sowie 
39% auf die übrigen Maschinen und Geräte der Außen­
wirtschaft entfallen. 

Die relative Bedeutung der Traktoren nimmt mit zuneh­
mender Erschwerniszone ab, und zwar macht ihr Anteil 
bei den Betrieben ohne Erschwerniszone 35%, in der 
Zone 1 32%, in der Zone 2 31 %, in der Zone 3 26% 
und in der Zone 4 13% aus. Dagegen nimmt die 

Zusammensetzung der Aktiven "Maschinen und Geräte" 
nach Betriebsformen 
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Bedeutung von Zweiachsmähern , Transportern und 
Motormähern mit zunehmender Erschwernis zu . Der 
Anteil der Zweiachsmäher an den Aktiven "Maschinen 
und Geräte" steigt von 1,2% (Zone 2) über 7,7% (Zone 3) 
auf 14,3% (Zone 4) an . Jener der Transporter erhöht 
sich von 0,4% (Zone 2) über 6,5% (Zone 3) auf 15,1 % 
(Zone 4). Während Zweiachsmäher und Transporter in 
den Betrieben ohne Erschwerniszone und jenen der 
Zone 1 kaum vertreten sind, haben die Motormäher auch 
hier einen Anteil von 0,6 bzw. 0,8%. In der Zone 2 beläuft 
sich ihr Anteil auf 1,6%, in der Zone 3 auf 2,1 % und in 
der Zone 4 auf 3,6%. Im Durchschnitt aller Betriebe haben 
die Zweiachsmäher einen Anteil an den Aktiven "Maschi­
nen und Geräte" von 1,6%. Der Anteil der Transporter 
liegt bei 1,3% und der der Motormäher bei 1,0%. Die 
übrigen Maschinen und Geräte der Außenwirtschaft neh­
men in ihrer relativen Bedeutung mit zunehmender 
Erschwerniszone ab. Ihr Anteil beläuft sich in den 
Betrieben ohne Erschwerniszone auf 41 %, in jenen der 
Zone 1 auf 40%, in jenen der Zone 2 auf 38%, in jenen 
der Zone 3 auf 33% und in jenen der Zone 4 auf 28%. 
Der Anteil der Innenwirtschaft an den Aktiven "Maschi­
nen und Geräte" schwankt zwischen rund 23% (Betrie­
be ohne Erschwerniszone) und rund 28% (Zone 2). 

Maschinen und Geräte 
nach Betriebsformen 

Futterbau-, Marktfrucht-, Veredelungs- und landwirt­
schaftliche Gemischtbetriebe liegen bei den Aktiven 
"Maschinen und Geräte" pro Betrieb über dem Durch­
schnitt. Der Anteil der Aktiven "Maschinen und Gerä­
te" am gesamten Betriebsvermögen bewegt sich zwi­
schen 6,4% (Betriebe mit über 50% Forstanteil) und 
12,2% (Marktfruchtbetriebe ), Die Zusammensetzung 
der Aktiven "Maschinen und Geräte" der einzelnen 
Betriebsformen ist in der Grafik dargestellt. Der Anteil 

Zusammensetzung der Aktiven "Maschinen und Geräte" 
nach Erschwerniszonen 
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der Innenwirtschaft schwankt zwischen 12% (Markt­
fruchtbetriebe ) und 44% (Dauerkulturbetriebe ). Die 
Traktoren haben bei den Marktfruchtbetrieben mit rund 
41 % die größte und bei den Dauerkulturbetrieben mit 
rund 26% die geringste Bedeutung. Auch bei den übri­
gen Maschinen und Geräten der Außenwirtschaft wei­
sen die Marktfruchtbetriebe mit rund 47% den höch­
sten und die Dauerkulturbetriebe mit rund 30% den 
geringsten Anteil auf. 

Anzahl und Verteilung von Traktoren, 
Transportern und Zweiachsmähern 

LautAgrarstrukturerhebung 1995 standen in den Betrie­
ben mit einem Standarddeckungsbeitrag von 90.000 S 
und mehr rund 251 .000 Traktoren. Bei der Hochrech­
nung aus den Testbetrieben wurden rund 248.000 Trak­
toren ermittelt. In der Erschwerniszone 3 verfügen rund 
7% und in der Erschwerniszone 4 rund 46% der Betrie­
be über keinen eigenen Traktor. Die durchschnittliche 
Haltungsdauer aller Traktoren beträgt 15,3 Jahre. Die­
ser Wert liegt in den Betrieben ohne Erschwerniszo­
ne bei 15,7 Jahren, in jenen der Zone 1 bei 15,9 Jah­
ren , in jenen der Zone 2 bei 14,0 Jahren , in jenen der 
Zone 3 bei 13,8 Jahren und in jenen der Zone 4 bei 
11 ,3 Jahren. Dieser Trend in der Haltungsdauer spie­
gelt sich auch imAnteil der auf den Restbuchwert abge­
schriebenen Traktoren wider (Betriebe ohne Erschwer­
niszone und Zone 1: 50%, Zone 2: 43%, Zone 3: 41 %, 
Zone 4: 28%). Die mittlere Motorleistung aller Trakto­
ren bewegt sich bei 40 kW. Über dem Mittel liegen die 
Traktoren der Betriebe ohne Erschwerniszone (43 kW). 
Die Traktoren der anderen Zonen liegen darunter (Zone 
1: 36 kW, Zone 2 und 3: 37 kW, Zone 4: 35 kW). 

Die durchschnittliche Haltungsdauer der Traktoren 
schwankt zwischen 14,7 Jahren (Futterbaubetriebe) und 
16,5 Jahren (Marktfruchtbetriebe). Der Anteil der auf 
den Restbuchwert abgeschriebenen Traktoren liegt zwi­
schen 52 % (landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ) 
und 44 % (Betriebe mit über 50 % Forstanteil). Die mitt-
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lere Leistung der Traktoren schwankt zwischen 35 kW 
(Betriebe mit über 50 % Forstanteil) und 49 kW (Markt­
fruchtbetriebe ). 

Die Hochrechnung des Transporterbestandes aus den 
Inventarbüchern der Testbetriebe ergibt einen Bestand 
von rund 5.700 Transportern . In der Agrarstrukturer­
hebung von 1995 wurde für die Betriebe mit einem Stan­
darddeckungsbeitrag von 90.000 S und mehr ein 
Transporterbestand von 7.415 Stück erhoben . Die 
relativ große Differenz kann einerseits durch die Test­
betriebsauswahl und andererseits durch die im Vergleich 
mit der Zulassungsstatistik relativ hoch erscheinenden 
Werte der Agrarstrukturerhebung 1995 erklärt werden. 
Rund 55% aller Transporter stehen in Betrieben der 
Zone 3. Weitere 38% werden in Betrieben der Zone 4 
eingesetzt. Damit verfügen rund 68% der Zone-4-
Betriebe über einen Transporter. In der Zone 3 beträgt 
dieser Anteil nur noch 18% und in den Zonen 1 und 2 
rund 1 %. Die mittlere Haltungsdauer aller Transporter 
bewegt sich bei 12,6 Jahren (Zone 3: 11 ,9 Jahre, Zone 
4: 13,4 Jahre). 39% der Transporter sind auf den Rest­
buchwert abgeschrieben (Zone 3: 24 %, Zone 4: 49%). 
Die mittlere Motorleistung beträgt 31 kW (Zone 3: 
34 kW, Zone 4: 29 kW) 

Für die Zweiachsmäher wurde ein Bestand von rund 
6.700 Stück ermittelt. Vergleichsdaten aus der 
Agrarstrukturerhebung 1995 gibt es nicht. Die Betrie­
be der Zone 3 besitzen rund 64% der Zweiachsmäher. 
Die Betriebe der Zone 4 haben einen Anteil von 22% 
und jene der Zone 2 von 10%. In der Zone 4 verfügen 
46% der Betriebe über einen eigenen Zweiachsmäher 
Dieser Anteil beläuft sich in der Zone 3 auf 25% und 
in der Zone 2 auf 5%. Die mittlere Haltungsdauer liegt 
bei 6,9 Jahren. Mit einem Restbuchwert von einem Schil­
ling stehen 11 % der Zweiachsmäher in den Inventar­
büchern. Im Mittel bewegt sich die Leistung der Zwei­
achsmäher bei 22 kW (Zone 2: 24 kW, Zone 3: 23 kW, 
Zone 4: 19 kW). 

Mittlere Haltungsdauer und Leistung der Traktoren nach Betriebsformen 

Betriebe Betriebe Futter-
Landw. 

Markt- Dauer- Verede-
Parameter Alle mit über mit 25 bis 

bau-
Ge-

frucht- kultur- lungs-
Betriebe 50 % 50 % . mischt-

Forst Forst 
betriebe 

betriebe 
betriebe betriebe betriebe 

Mittlere Haltungsdauer [Jahre] 15,3 15,0 14,9 14,7 15,8 16,0 16,0 16,5 

auf Restwert abgeschrieben [%] 48 44 45 46 52 52 50 48 

Mittlere Leistung [kW] 40 35 36 37 41 49 37 45 
Aktiven .Maschinen und Ger1lte" pro 
Betrieb bezogen auf Mittel aller 100 68 79 103 101 120 81 112 
Betriebe [%] 

Anteil der Aktiven .Maschinen und 
Ger1lte" am gesamten 11 ,0 6,4 9,0 11 ,8 11 ,5 12,2 10,7 9,8 

\ Betriebsvermögen [%] 
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Agrarproduktion und Märkte 1999 

Zusammenfassung 

Das Jahr 1999 verlief witterungsbedingt überwiegend zufrie­

densteIlend für die landwirtschaftliche Kulturen , es gab auch 
keine gravierenden Schadensereignisse. Die Gesamtan­
baufläche bei Getreide (rd. 810.000 ha) verringerte sich , die 

Erträge hingegen nahmen bei den meisten Kulturen zu . Die 
österreichische Getreideproduktion 1999 betrug 4,8 Mio.t. Der 

Anbau von Ölfrüchten (rd . 130.000 ha) stieg nach jahrelan­
gen Rückgängen wieder beträchtlich . Bei den Hackfrüchten 

gab es beim Kartoffelbau Ertragszunahmen, beim Zuckerrü­
benbau eine Ertragsverminderung . Im Gemüsebau 
(10.100 ha) nahmen die Erträge bei nur mäßig ausgeweite­

ter Fläche fast um ein Drittel zu . Die Weinernte übertraf mit 
2,8 Mio.hl das Vorjahresniveau nur geringfügig . Die Obstern­

te (extensiv und intensiv) ging gegenüber 1998 mit 0,7 Mio.t 
leicht zurück. Die Zahl der geförderten Biobetriebe erhöhte 

sich auf 18.962 . Fast 80% der Biobetriebe liegen im Grün­
landgebieten. In den Berggebieten ist fast nur Grünlandnut­
zung möglich , wobei auch die Almen - vor allem in den west­

lichen Bundesländern - einen wichtigen Beitrag zur Futter­
grundlage bilden . Die Silomaisfläche (76.500 ha) fiel neuer­
lich geringer aus. 

Die tierische Veredelungsproduktion (Rinder, Milch, Schwei­
ne u.a.) spielt eine sehr bedeutende Rolle für die öster­
reichische Landwirtschaft. Der Rindermarkt erfuhr wieder eine 
Dämpfung , der Produktionsabbau setzte sich fort. 1999 

betrug die Milchlieferleistung rd . 2,5 Mio.t (+3,7%). Der 
Erzeugermilchpreis blieb fast gleich. Auf dem Schweinesektor 

hielt die schwerwiegende Marktkrise von 1998 weiter an , die 
Schlachtschweinepreise blieben weiterhin niedrig . Die Kon­
zentration ist im Vergleich zu einigen westeuropäischen 

Ländern noch gering, verstärkt sich aber. Bei der öster­
reichischen Geflügel- und Eierproduktion zeigt sich dagegen 
bereits ein höherer Anteil von Betrieben mit großen Tierbe­

ständen . Bei den Masthühnern trat eine Abschwächung der 
stabilen Marktsituation ein , bei den Eiern setzte sich der Preis­
rückgang fort . Die Pferdezahl steigt seit einigen Jahren wie­
der an, was vor allem durch den Einsatz im Freizeitsport 

bedingt ist. Die Schafhaltung hat vor allem in extremen Berg­
regionen Bedeutung, die Abstimmung von Angebot und 
Nachfrage. Sonstige Produktionen (z.B. Damtiere, Fische, 
Bienen) können einzelbetrieblich gute Einkommenschancen 
bieten. 

Mit 46% Anteil an der Staatsfläche leistet der Wald in Öster­
reich einen wesentlichen Beitrag zu den bäuerlichen Ein­
kommen (rd . 214.000 Waldeigentümer) und auch einen 
beachtlichen Beitrag zur Beschäftigung. Der Einschlag 
(14 Mio.efm) wurde leicht ausgedehnt. Die Holzpreise blie­
ben auf hohen Niveau stabil. 

Summary 

In 1999, weather conditions were mostly favourable to 
agricultural production and there was no serious dama­
ge. As to cereal production , the total area under culti­
vati on (appra.x. 810,000 ha) decreased, while for most 
crops yields increased. Austrian cereal production amo­
unted to 4.8 million t in 1999. Oilseed cyltivation (approx. 
130,000 ha) again showed a clear increase after sever­
al years of decline. As to root crops, potato harvests 
increased while sugar beet harvests were lower. In vege­
table productiön (10 ,100 ha) yields were up by nearly 
one third, despite only moderate expansion of cultiva­
ted area. With 2.8 million hl the vintage of 1999 only nar­
rowlyexceeded 1998 results . With 0.7 million t, fruit pro­
duction (extensive and intensive) was slightly lower. The 
number of organic farms receiving subsidies rose to 
18,962, almost 80 % of which are located in grassland 
areas. Nearly all mountainous areas in Austria are sui­
ted for grass land management only and also alpine pastu­
res provide vital sources of fodder, especially in the 
Western Provinces. The land sown to silage maize 
(76,500 ha) continued to decrease. 

Animal production (cattle, milk , pigs, etc.) plays a key 
role in Austrian agriculture. The cattle market again recor­
ded a decline and production was further reduced. In 
1999, milk performance amounted to approx. 2.5 milli­
on t (+ 3.7 %). The producer milk price remained almost 
unchanged. As to pig production , the serious ' crisis of 
1998 continued to affect the market in 1999 and slaugh­
ter pig prices were still down.The concentration is still 
low, compared to some Western European countries, 
but tends to rise . As regards poultry and egg produc­
ti on in Austria, the number of holdings keeping large ani­
mal stocks has already increased. As to fattening 
chickens, the market situation was less stable and egg 
prices continued to fall. The number of horses has been 
rising for some years, mainly due to their use for leisu­
re activities (sports). Sheep keeping is important parti­
cularly in extreme mountain regions. Other animal pro­
duction (e.g . fallow-deer, fish, bees) can provide favou­
rable income opportunities for individual holdings. 

With a share of 46 % of the Federal territory, Austrian 
forests provide an essential contribution to farmers' inco­
mes (about 214,000 forest owners) as weil as to employ­
me nt. The product of cutting (14 million cubic metres of 
standing) increased slightly. Wood prices remained sta­
ble at a high level. 
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Einleitung 

Die Nachfrage nach Nahrungsmitteln wird weltweit durch 
eine Vielzahl von Faktoren wie Bevölkerungs- und Wirt­
schaftswachstum, Einkommensverteilung und die 
Lebens- bzw. Verzehrsgewohnheiten beeinflusst. In den 
nächsten Jahren werden weiterhin das Bevölke­
rungswachstum und vor allem die zu erwartende stei­
gende Kaufkraft in verschiedenen Regionen der Welt 
- auch in den mittel- und osteuropäischen Ländern und 
China - zu einer wachsenden Nachfrage nach Nah­
rungsmitteln beitragen. Dies führt gleichzeitig zu einer 
verstärkten Nachfrage nach veredelten Produkten . 
Die sich abzeichnende Marktöffnung Chinas dürfte einen 
beachtl ichen global bemerkbaren Importbedarf vor 
allem an pflanzlichen Produkten nach sich ziehen. Aber 
auch in einem Teil der Entwicklungsländer wird durch 
die Zunahme des verfügbaren Einkommens und des 
weitergehenden Bevölkerungswachstums die Import­
abhängigkeit steigen. Der Einfluss des Weltmarktes auf 
die Agrarproduktion wird stärker werden , bei norma­
len globalen Witterungs- und Produktionsverhältnissen 
sind mittelfristig aber keine wesentlichen Preisimpulse 
zu erwarten. 

Wie aus neuen Untersuchungen des Internationalen 
Forschungsinstitutes für Nahrungsmittelpolitik hervor­
geht, ist langfristig die Ernährung der wachsenden Welt­
bevölkerung auch wegen der zunehmend schlechte­
ren Bodenqualität ernsthaft gefährdet. Danach sind der­
zeit schon 40% der landwirtschaftlichen Nutzfläche der 
Erde bedroht, und in 16% der landwirtschaftl ichen 
Regionen hat die Produktivität bereits deutlich nach-
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gelassen. In Mittelamerika weisen zwei Drittel des Acker­
landes, in Afrika 20% und in Asien 11 % ernsthafte Schä­
den auf. Alarmierend ist auch die Situation in Teilen 
Südamerikas, insbesondere im Nordosten Brasiliens, 
wo der von tropischem Regenwald in Ackerland umge­
wandelte Boden nicht nur gravierend an Fruchtbarkeit 
verliert, sondern zusätzl ich die Niederschläge emp­
findlich zurückgehen. Aber auch in den fruchtbaren 
Reg ionen der Erde wird die Erhöhung der Produktivität 
immer schwieriger, zum al oft schon ein hoher Inten­
sitätsgrad erreicht bzw. aus ökologischen Gründen nicht 
mehr zu rechtfertigen ist. Die größten Schäden wer­
den also in Regionen-der Entwicklungsländer registriert, 
die den höchsten Bevölkerungszuwachs und damit oft 
das ausgeprägteste Manko an Nahrungsmitteln ver­
zeichnen. Nach Schätzung der Beratergruppe für Inter­
nationale Agrarforschung dürfte sich die WeItnachfra­
ge nach Getreide in den nächsten 20 Jahren um 40% 
erhöhen, die nach Fleisch um 58% und jene nach Hül­
senfrüchten und Kartoffeln um 37%. 

Den mittelfristig prognostizierten guten Absatzchan­
cen für Kulturpflanzen auf dem Weltmarkt steht eine 
seit Jahrzehnten bemerkbare problematische Ent­
wicklung im Anbau gegenüber: der Trend zu immer weni­
ger Arten (Weizen , Reis, Mais) und Sorten, die am lei­
stungsfähigsten sind. Dies ist mit immer stärkeren Mono­
kulturerscheinungen (Fruchtfolge- und Bodenfrucht­
barkeitsprobleme) und genetischen Verarmungen 
bzw. Verlusten verbunden. 

Produktion der wichtigsten Regionen 
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Pflanzlic e oduktion 
(siehe auch Tabellen 5.1 .1 bis 5.1.6) 

Getreide 
Die Weltgetreideproduktion (ohne Reis) hat mit 
etwa 1,46 Mrd. t das Vorjahresergebnis von etwa 
1,48 Mrd. t nur knapp verfehlt. Die Weltweizenernte 1999 
lag mit etwa 581 Mio. t etwas unter dem Vorjahreser­
gebnis von knapp 585 Mio. t. Der Weltweizenhandel 
(Weizen und Weizenmehl) verzeichnete einen Anstieg 
von etwa 94,8 Mio. t im Wirtschaftsjahr 98/99 auf etwa 
99,4 Mio. t . Am Weltmarkt für Futtergetreide konnte 
mit einer Erntemenge von etwa 883,8 Mio. t ein Sin­
ken der Produktion festgestellt werden. Auch der Welt­
handel mit Futtergetreide nahm von 95,4 Mio. t im Vor­
jahr auf 98,1 Mio. t zu. Zwar ist es im Wirtschaftsjahr 
1998/99 zu einer Zunahme des internationalen Getrei­
dehandels gekommen, in den Preisen hat sich dies nicht 
in nennenswertem Ausmaß niedergeschlagen. 

Die Getreideernte 1999 in der EU beläuft sich auf 
etwas unter 200 Mio. t, davon sind etwa 97 Mio. t Wei­
zen und 49 Mio. t Gerste. Aufgrund der Erhöhung des 
Stilllegungsprozentsatzes zur Ernte 1999 von 5 % auf 
10% ist die Getreideernte zum Vo~ahr um etwa 10 Mio. t 
zurückgegangen. Durch die noch reichlich vorhande­
nen Bestände aus dem Vorjahr ergab sich somit ein 
reichliches Getreideangebot, welches kaum Preise 
über dem Interventionspreisniveau zuließ. Die Inter­
ventionsbestände 1998/99 am Jahresende betrugen 
etwa 18 Mio. t. 

Die ästerreichische Getreideerntemenge betrug 
1999 etwa 4,81 Mio. t, davon 1,70 Mio. t Körnermais, 
1,33 Mio. t Weichweizen und 1,15 Mio. t Gerste. Die 
Anbaufläche umfasste laut Statistik. Österreich 

Interventionspreis 
Schilling je Tonne 

Monate 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 

Juli - Oktober 1.607,58 1.662,52 1.663,61 1.640,09 
November 1.628,68 1.676,47 1.677,56 1.653,85 
Dezember 1.655,33 1.690,41 1.691 ,52 1.667,61 
Jänner 1.684,02 1.704,36 1.681 ,38 1.681 ,38 
Februar 1.699,69 1.718,32 1.695,14 1.695,14 
März 1.714,85 1.732,26 1.708,90 1.708,90 
April 1.734,40 1.746,21 1.722,66 1.722,66 
Mai 1.749,94 1.761 ,31' 1.736,42 1.736,41 
Juni 1.749,94 1.761 ,31' 1.736,42 1.736,41 

Grüner Kurs ab 01 .01 .199913,7603 S/Euro 

*) für diese beiden Monate wurde der vorläufige Grüne Kurs ab 
April angenommen 

Quelle: BMLFUW. 
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Interventionsbestände an Getreide 
in der EU *) 

in Millionen Tonnen 
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Quelle: EU-Kommission Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

809.662 ha. Die Hektarerträge lagen bei Weizen und 
Roggen deutjich über denen des Vorjahres. Das Hek­
tol itergewicht war ebenfalls durchaus zufriedenstellend. 
Sowohl die Erträge als auch das Hektolitergewicht bei 
Wintergerste lagen deutlich über jenen des Vorjahres. 
Auch bei Sommergerste hat der Ertrag zugenommen, 
und die Qualität konnte durchwegs als zufriedensteI­
lend bis sehr gut bezeichnet werden. Die im Vergleich 
zum Vorjahr erheblich reduzierten Erzeugerpreise für 
Durumweizen sind auf eine starke Produktionsaus­
weitung zurückzuführen . 

Die Maisernte war ebenfalls gut. Bei Gerste konnte 
auf einer Anbaufläche von 243.900 ha (- 8%) eine Ern­
te von 1,152.800 t eingebracht werden. Die Anbauf­
läche für W.intergerste verringerte sich im Vergleich zum 
Vorjahr um 17 % auf nunmehr 76.370 ha. Trotz sehr 
guter Erträge (durchschnittlich 54 dUha) konnten daher 
nur 411 .700 t (- 13 %) geerntet werden . Bei 
Sommergerste wurden die Flächeneinbußen von 4 % 
aufgrund ebenfalls hoher Erträge (durchschnittlich 44 
dUha) ausgeglichen und das Vorjahresergebnis von rund 
741 .100 t erreicht. Die Qualität der Braugerste kann 
als gut bezeichnet werden. In der Interventionsperiode 
1998/99 wurden rd . 247.190t Gerste, rund 5.632 t Mais 
und rund 42.019 t Roggen in Interventionslager über­
nommen. Diese Mengen konnten im Vorjahr zur Gän­
ze verkauft werden. In der laufenden Interventionspe­
riode 1999/2000 wurden bereits 42 .148 t Gerste, 
16.388 t Mais und 1.687 t Roggen übernommen (Stich­
tag : 31 .12.1999) und eingelagert. 
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Getreideernte in Österreich 
in Mill ionen Tonnen 
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Erzeugerpreis für Mahlweizen1) 

in Schilling je Tonne 
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Erzeuger- und Marktpreise für Getreide 
Schilling je Tonne ohne MwSt. 

Getreideart Erzeugerpreise 1 ) Marktpreise 2) 

Juli 1998 Juli 1999 Sept. 1998 Sept. 1999 Juli 1998 Juli 1999 Sept. 1998 Sept. 1999 

Durum 2.095 1.618* 2.078 1.597* 2.400 - 2.425 1.900 

Qualitätsweizen 1.541 1.610 1.712 1.618 - - - -
Mahlweizen 1.454 1.455 1.502 1.453 1.700 1.700 1.790 1.740 

Mahlroggen 1.416 1.478 1.461 1.429 1.831 1.775 1.776 1.735 

Braugerste 1.503 1.473 1.577 1.415 - - 1.870 -
Futtergerste 1.374 1.352 1.376 1.381 1.466 1.453 1.515 1.580 

Futterweizen 1.363 1.355 1.364 1.343 - - 1.545 1.575 

Futterroggen 1.366 1.100 1.353 1.057 - - - -
Futterhafer 1.284 1.218 1.249 1.198 1.525 - 1.375 -
1) Bei den Preisen handelt es sich zum Teil um Akontozahlungen; Zuschläge werden je nach Marktlage gewährt 
2) Durchschnitt Börsennotierung Wien (bzw. Graz oder Wels); SI! ohne MwSt ab Verladestation 

Quelle: BMLFUW, ÖSTAT, AMA Marktbericht. 

Ölsaaten, Eiweißpflanzen und andere Feldfrüchte 
Der globale Ölsaatenmarkt des Wirtschaftsjahres 
1998/99 war durch hohe Ernten , steigende Über­
schüsse und sinkende Preise gekennzeichnet. Die 
zunächst erwarteten Flächeneinschränkungen sind 
nicht eingetreten . Die globale Erzeugung der wichtig­
sten Ölsaaten wird auf etwa 300 Mio. t geschätzt. Raps 
stellt sich als immer attraktivere Ölfrucht dar, weshalb 
die Flächen stark ausgeweitet wurden . Bei den Soja­
bohnen gab es aufgrundvon Witterungsbedingungen 
einen geringfügigen Rückgang der Produktion. In der 
EU ließ sich eine Flächenausweitung bei Raps fest­
stellen . Die Rapsernte belief sich auf etwa 11 ,3 Mio. t 
im Vergleich zu 9,5 Mio.t im Vorjahr. Die Flächen bei 
Sonnenblumen und Sojabohnen wurden hingegen 
eingeschränkt. 

Die Gesamtfläche der in Österreich angebauten 
Ölfrüchte betrug 1999 insgesamt 129.764 ha. Damit 
hat sie gegenüber 1998 um fast 17 .000 ha zugenom­
men. Von dieser Fläche entfallen auf die klassischen 
Ölsaaten (Raps, Sonneblume und Soja) rd . 109.000 ha 
- siehe Grafik. Die Winter- Ölrapsfläche erhöhte sich 
auf64.775 ha (+ 14.186 ha), die Ölsonnenblumenfläche 
stieg auf 24.249 ha (+ 1.619 ha) und die Sojabohnen­
fläche stagnierte bei 18.541 ha. Die Ölleinfläche ver­
doppelte sich von nahezu 3.930 ha auf 7.660 ha. 
Während bei der bedeutendsten Ölfrucht, dem Win­
terraps, der Hektarertrag um fast 20% stieg, erfuhr der 
Gesamtertrag durch die Flächenausweitung sogar 
eine 53%ige Zunahme auf rd . 192000 t. Bei der Ölson­
nenblume (64.066 t) war die Erhöhung des Gesamt-
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ertrages überwiegend flächenbedingt. Der Anbau von 
Eiweißpflanzen (Körnerleguminosen ) sank auf 
49.146 ha (- 11 .703 ha), wobei der Rückgang allein die 
Körnererbsen betraf. Der Anbau von Pferdebohnen 
(Ackerbohnen) machte rd. 2.300 ha aus. Auf die 
anderen Eiweißpflanzen (hauptsächlich Lupine) entfielen 
insgesamt 800 ha. 

19991ag die Anbaufläche von Faserf/achs bei 329 ha 
und von Hanf bei 268 ha. Die Hauptanbaugebiete befin­
den sich im Waldviertel und in der Steiermark. Hanf wird 
für Kosmetika , Hanföl , in der Papierindustrie, für Arz­
neimittel und für die Bauindustrie verwendet. Die Stroh­
erträge betrugen etwa 3.700 kg/ha bei Flachs und 2.500 
kg/ha bei Hanf. Die Anbaufläche sonstiger Kulturen 
(Mohn, Kümmel , Heil- und Gewürzpflanzen) betrug rd . 
2.900 ha. 

Die Anbaufläche für unbeschalten Ö/kürbis ist wie­
der zurückgegangen und lag bei rd . 12.000 ha (1998: 
13.000 ha). Dies ist zum größten Teil auf die enormen 
Ertragsausfälle und auf den Preisverfall im Vorjahr 
zurückzuführen , wobei festgestellt werden konnte, 
dass in jenen Bezirken, wo ein geringerer Ertragsausfall 
zu verzeichnen war, die Anbaufläche weitgehend gleich 
geblieben ist. Die Erträge waren regional sehr unter­
schiedlich , wobei die besten Erträge im Grazer Feld 
und in der Weststeiermark erzielt werden konnten . 
Extrem schlechte Erträge mussten in den typischen Kür­
bisanbaugebieten, wie in der südlichen Steiermark und 
im oststeirischen Hügelland verzeichnet werden . Die 
Erträge schwankten z"Yischen 200 und 900 kg/ha . Der 
Durchschnittsertrag betrug rund 500 kg/ha (1998: 870 
kg/ha) bei einem hohen Hektolitergewicht. Der Pro­
duzentenpreis im Jahre 1999 betrug im Schnitt 25 S 
inkl. MWSt. (1998: 30,5 S inkl. MWSt.). Landwirt­
schaftliche Selbstvermarkter erzielten Preise zwischen 
28 und 33 S (inkl. MWSt.). Die Hauptgründe für die-
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sen niedrigen Preis liegen an den noch vorhandenen 
Restmengen aus der Ernte 1998 und auch an den 
zunehmenden Importen aus den angrenzenden Län­
dern Ungarn und Slowenien . 

Auch die Einführung der Qualitätsbezeichnung "Stei­
risches Kürbiskernöl g.g.A." (geschützte geographische 
Angabe) konnte den Preisverfall nicht stoppen . Eine 
Verbesserung der Preissituation ist sicherlich erst 
möglich, wenn alIeAltbestände und Importbestände auf­
gebraucht sind. Den Qualitätsbegriff "Steirisches Kür­
biskernöl g.g.A" gilt es in Zukunft noch besser durch 
ein geschlossenes Auftreten aller österreich ischen 
Kürbisbauern sowie durch ein entsprechendes Mar­
keting der Erzeugerorganisation Gemüse im Bewusst­
sein der Konsumenten zu verankern. 

In Österreich werden von 150 Betrieben im Rahmen 
der Erzeugergemeinschaft "Rohtabak Gen.m.b.H" auf 
rd . 110 ha Rohtabak erzeugt. Davon wird auf 99 ha 
die Sorte Burley (Sortengruppe: Light air cured) für die 
Zigarettenproduktion und auf 11 ha die Sorte Korso (Sor­
tengruppe: Dark air cured) für die Zigarrenherstellung 
kultiviert. Die Durchschnittserträge beliefen sich auf rd . 
1.800 kg bis 2.300 kg/ha. Die Erzeugerpreise (netto) 
im Jahr 1999 betrugen für Burley 12 bis 18 S/kg und 
für Korso 8 bis. 12 S/kg. Zum Ausgleich von Produk­
tionsnachteilen im Vergleich zu den Drittlanderzeugern 
gewährt die Europäische Gemeinschaft den traditio­
nellen europäischen Tabakerzeugern Prämien. Die 
Höhe der Prämien ist pro kg und Sortengruppe fest­
gelegt und beträgt durchschnittlich 40 S/kg . Zur Ver­
besserung des Umweltschutzes, der Produktqualität 
und zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen wird 
den Erzeugergemeinschaften bis zu 2% der Gesamt­
prämie als Sonderbeihilfe gewährt. Zur Information der 
Öffentlichkeit über die Folgen des Tabakkonsums 
sowie zur Forschung im Bereich des Rohtabakanbaus 
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- z.B. Sorten mit weniger schädlicher Auswirkung auf 
die menschliche Gesundheit - und Entwicklung alter~ 
nativer Formen der Verwendung von Tabak wurde ein 
Gemeinschaftlicher Tabakfonds eingerichtet, der 
durch Einbehaltung von 2% der Prämien finanziert wird. 

In der EU-15 produzieren ca. 3.800 Landwirte auf rd . 
24.000 ha Hopfen . In Österreich bewirtschaften 
76 Betriebe rd. 225 ha Hopfenkulturen. Der Anbau erfolgt 
im Rahmen von vertraglichen Vereinbarungen mit zwei 
Erzeugergemeinschaften. Die 17 Mitglieder der Erzeu­
gergemeinschaft für Hopfen in Leutschach, Steier­
mark, produzieren auf rd. 90 ha ca . 130 t , die 59 Mühl­
viertier und Waidviertier Hopfenbaubetriebe kommen 
auf 136 ha mit rd. 180 t Hopfen. Die EU gewährt für 
den Anbau von Hopfen eine pauschale Beihilfe in 
Höhe von 480 Euro/ha. Aufgrund einer Überschusssi­
tuation am europäischen Hopfenmarkt beschloss die 
EU im Jahr 1998 Sondermaßnahmen zur Marktstabi­
lisierung mit einer Laufzeit bis einschließlich der Ern-

Hackfruchtbau 

Erdäpfel 
Die Erdäpfelpflanzung konnten großteils früher als im 
vergangenen Jahr und unter guten Bedingungen durch­
geführt werden. Lediglich in Oberösterreich wurde der 
Anbau mehrfach von Niederschlägen unterbrochen. Mit 
den Stärkesaatkartoffeln gab es nach der guten Aner­
kennungsquote bei der Saatkartoffelernte des Vorjah­
res kaum Probleme. Bei den begehrten Sorten traten 
allerdings Engpässe auf, die durch Überschüsse bei 
den anderen Sorten ausgeglichen wurden. Bereits 
Anfang Mai waren die Erdäpfelbestände im Weinvier­
tel teilweise aufgelaufen, im Waldviertel nur geringfü­
gig später. 
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te 2002. Demnach können Betriebe Hopfenanlagen end­
gültig roden bzw. für bestimmte Zeit stilllegen, ohne die 
Beihilfe zu verlieren . Damit ist es den Landwirten mög­
lich, ihre Produktion der Dynamik des Hopfenmarktes 
anzupassen. Im Berichtsjahr wurden in Österreich 
3,66 ha gerodet und 7,60 ha vorübergehend stillgelegt. 

In Österreich wurden im Berichtsjahr von 22 Landwir­
ten auf rd. 220 ha Luzerne zur Erzeugung von Trocken­
futter produziert, welches in 2 Trocknungsbetrieben in 
Horn bzw. in Zistersdorf zu rd . 2.213 t Trockenfutter 
verarbeitet wurden. Österreich wurde von der EU im 
Rahmen der Gemeinsamen Marktorganisation für 
Trockenfutter eine "Garantierte einzelstaatliche 
Höchstmenge" von 4.400 t künstlich getrocknetes 
Trockenfutter zuerkannt. Für die Herstellung von künst­
lich getrocknetem Futter wird von der Union eine Prä­
mie in der Höhe von 68,83 Euro/tTrockenfuttergewährt. 
Bei Überschreitung der Höchstmenge wird der Prä­
mienbetrag entsprechend reduziert. 

Ende Mai 1999 war auch im gesamten Waldviertel ein 
schöner und gleichmäßiger Aufgang festzustellen . 
Schädigungen durch Spätfröste, wie sie 1998 zu beob­
achten waren , blieben aus. Ausreichende Nieder­
schläge geWährleisteten ein zügiges Wachstum der 
Pflanzen. Der Regen im Flachland fiel wesentlich 
intensiver aus als im Waldviertel. Der Knollenansatz 
war im Flachland außerordentlich gut, im Waldviertel 
ließ er etwas zu wünschen übrig. Im'Waldviertel trug 
die Sommertrockenheit teilweise zu einer unterdurch­
schnittlichen Erdäpfelernte bei. Im Weinviertel wurde 
durchwegs eine gute Erdäpfelernte eingebracht. Auf­
grund der Anbau- und Lieferverträge war von AGRANA 
Zucker und Stärke AG 1999 für das Werk Gmünd (NÖ) 

Zuckerrü benernte 
in Millionen Tonnen 
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eine Gesamterdäpfelmenge von 234.433 t (1998: 
240.828 t) kontrahiert worden , die übernommene Ern­
te betrug 217.446 t (1998: 230.003 t) , davon 202.121 
t Stärkeindustrie-, 12.105 t Speiseindustrieerdäpfel 
und 3.220 t Bioware. 1999 umfasste die österreich­
weite Saatkartoffelvermehrungsfläche 1535 ha. 
Die Vermehrungsflächen für den Biolandbau lagen öster­
reichweit bei ca . 68 ha. Die Erntemenge (inkl. aber­
kannte Ware) lag mit ca . 23.300 t um ca . 330 t niedri­
ger als 1998. Leider konnte ein erheblicherTeil der sehr 
guten Ernte nicht als Saatkartoffel abgesetzt werden , 
weshalb auch der Saatkartoffelumsatz mit 19.700 t um 
ca . 800 t niedriger war als 1998. 

Die EU-Erdäpfelernte betrug 1999 bei einer um rd . 2 % 
höheren Anbaufläche ca . 1,42 Mio. ha (1998: 
1,39 Mio. ha). Der Erdäpfelanbau in Österreich hat sich 
gegenüber 1998 um 326 ha erhöht. Von 23.180 ha wur­
den 1999711.730 t (1 998: 646.915 t) Erdäpfel geern­
tet, was einen Hektarertrag von 307,0 dt (1998: 283,1 dt) 
ergibt. Es wurden rund 40.000 t Früherdäpfel , 301.000 t 
Mittelfrühe und 371 .000 t Späterdäpfel geerntet, wobei 
der Hauptanteil an den Späterdäpfeln aus Industrie­
erdäpfeln bestand. Von der Gesamtanbaufläche ent­
fielen 12.329 ha (1 998: 15.664 ha) auf frühe und mit­
telfrühe Speiseerdäpfel und 10.851 ha (1998: 7.190 ha) 
auf Späterdäpfel. 

Von 1995 bis 1998 wurde der Erdäpfelanbau mit einer 
Flächenprämie/ha gefördert. Ziel dieser Maßnahme war 
die Erleichterung der Anpassung an das Erzeuger­
preisniveau der Europäischen Union für Erdäpfel für 
den Frischmarkt und für die Verarbeitung (ausge­
nommen Stärke). Nach Wegfall dieser Prämie lag der 
Erzeugerpreis für Früherdäpfel im Durchschnitt auf 
einem ähnlichen Niveau wie 1998 (1,70 S/kg) und fiel 
von Anfang Juni mit 3,50 S/kg kontinuierlich bisAnfang 
Juli auf 1,00 S/kg . Der Erzeugerpreis für festkochen­
de und vorwiegend festkochende Erdäpfel stieg von 
Anfang August mit 0,80 S/kg auf 1,29 S/kg bis Ende 
Dezember. 

Die Erträge lagen im Bewässerungsgebiet (Marchfeld) 
bei Speiseindustrieerdäpfeln bei ca. 550 dt/ha und bei 
Speiseerdäpfeln bei 420 dtlha (1998: ca. 400 dtlha). 
Im Trockengebiet betrug der Ertrag bei Speiseindu­
strieerdäpfeln ca . 450 dtlha und bei Speiseerdäpfeln 
ca . 380 dtlha (1998: 250-350 dtlha). Im Bewässe­
rungsgebiet gab es bei der Speiseindustrieerdäpfelsorte 
RUSSET BURBANK große Probleme mit der 
Phytophtora (Kraut- und Knollenfäule ). Am Lager sind 
die Erdäpfel bis zu 50 % (manche sogar bis zu 100 %) 
verdorben. Bei den Speiseerdäpfeln zeigte sich im all­
gemeinen eine gute innere und äußere Qualität, wobei 
die Sorte SIGMA eine immer größer werdende Anfäl-
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ligkeit gegenüber der Schwarzfleckigkeit zeigte. Die 
am häufigsten angebaute Speiseerdäpfelsorte DITTA 
zeigte eine Anfälligkeit gegenüber dem Y-Virus an 
sehr warmen Abreifetagen bzw. nach der Krautm in­
derung. Im Stärkeerdäpfelanbau konnten von 
219.630 t (1998: 229.138 t) kontrahierten Anbau- und 
Lieferverträgen 202.121 t (1998: 216.299 t) geerntet 
und zu 43.956 t Kartoffelstärke (1998/9945.492 t) ver­
arbeitet werden. Dafür wurden bei einem erzielten 
Durchschnitts-Stärkegehalt von 18,7% ein Mindestpreis 
(netto) von 635,59 S/t und eine Ausgleichszahlung von 
263,37 S/t gezahlt. In den Mais-Stärkefabriken Aschach 
und Hörbranz wurden 220.000 t Mais zu Stärke und 
Stärkespezialprodukten verarbeitet. 

Zucker 
Die Weltzuckerproduktion aus Zuckerrüben und Zucker­
rohr liegt im Zuckerwirtschaftsjahr 1999/2000 (ZWJ: Sep­
tember - August) mit geschätzten 134,8 Mio. t Rohwert 
etwa auf dem Vorjahrsniveau. Weiters wird eine leich­
te weltweite Erhöhung des Verbrauches (Rohwert) um 
etwa 1,2 Mio. tauf rd . 126.8 Mio. t geschätzt und eine 
Erhöhung der Lagerbestände auf 64, 1 Mio. t (1998/1999 
57,9 Mio. t) erwartet. 

In der EU verringerte sich die Rübenanbaufläche von 
rund 1,99 Mio. ha im Vorjahr geringfügig auf 1 ,957 Mio. 
ha im ZWJ 1999/2000. Die gesamte Zuckererzeugung 
(einschließlich Rohrzucker und Melasseentzuckerung) 
wird dabei auf 18,818 Mio. t gegenüber 17,597 Mio. t 
1998/99 geschätzt. Die österreich ische Zuckerrüben­
Anbaufläche lag 1999 mit 47.047 ha auf einem um 5,5% 
geringeren Niveau als 1998 (49.589 ha). Der men­
genmäßige Rübenertrag war mit 70,3 tlha bedeutend 
höher als im Jahr davor (66,8 t). Die Zuckerrübenver­
arbeitung betrug 3,27 Mio. t (1999: 3,29 Mio. t) . Mit 95,3 
Tagen war die Rübenkampagne 1999 kürzer als jene 
des Vorjahres (102 Tage). Die Antahl der Rübenbau­
betriebe verringerte sich von 11.422 1998 auf 11.212 
Betriebe 1999. Der Zuckergehalt der Rüben lag bei 
durchschnittlich 16,97% (1998 16,44%), die Ausbeu­
te bei 15,34% (1998: 14,92%). Insgesamt wurden 
1999501 .098 t Weißzucker (1998: 490.437 t) erzeugt. 
Die EU-Zuckerquote für Österreich beträgt 390.410 t 
(316.529 tA-Zucker und 73.881t B-Zucker); sie wur­
de 1999 zu 100 % erfüllt. Der Übertrag (A-Vorgriff) aus 
dem ZWJ 1998/99 betrug 63.306 t. Auf die Quote des 
nächsten ZWJ w urden rd. 63.306 t Zucker übertragen; 
der zu exportierende C-Zucker beträgt insgesamt 
110.688 t. Im Geschäftsjahr (GJ März bis Februar) 
wurden 498.400 t Zucker (im vorhergehenden GJ 
491.400 t) verkauft. Der Umsatz lag 1999/2000 bei 4,8 
Mrd .S (1998/99 : 4.771 Mrd.S). Der Inlandsabsatz hat 
sich gegenüber dem Vorjahr um rd . 2.700 t verringert 
und beträgt 349.600 t Weißzucker. 
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Feldgemüse-, Garten-, Obst- und Weinbau 

Feldgemüsebau 
Auf leicht ausgeweiteten Gemüseanbauflächen von 
10.071 ha (+ 618 ha) ist die Ernte 1999 aufgrund der 
ausgeglichenen Witterungsbedingungen mit 528.053 t 
um fast 30 % besser ausgefallen als im Vorjahr. Der 
Pro-Kopf-Verbrauch ist bei Gemüse in Österreich von 
93,1 kg (1998) auf 93,6 kg (1999) gestiegen. Mit rund 
267.381 t Gemüse (das sind 50,6 % der Gesamtpro­
duktion) ist Niederösterreich nach wie vor die größte 
Anbauregion , neuerdings gefolgt von Oberösterreich 
mit insgesamt 63.194 t (11 ,9 %), Wien mit 54.554 t 
(10,3 %), dem Burgenland mit 50.097 t (9,5 %) und der 
Steiermark mit knapp 48.137 t (9 ,1 %). 

Größere Flächenrückgänge betrafen vor allem Spinat 
(-10 %, das sind 32 ha) und Pflückbohnen (- 10 %, 65 
ha). Flächenzuwächse konnten bei sehr vielen Gemü­
searten registriert werden. Besonders hervorzuheben 
wären hier Chinakohl (+ 156 ha; das sind + 33 %) und 
Zuckermais (+ 180 ha; das sind + 85 %). Von den geän­
derten Verzehrgewohnheiten haben nicht nur die Pro­
duzenten von Salat profitiert. Auch die Kulturfläche für 
Speisekürbis (+ 58 %) und Zucchini (+ 37 %) wurde 
ausgebaut. Nach wie vor zeichnet sich keine neue 
Hauptkultur als Ersatz für den weiter zurückgehenden 
grünen Paprika ab. Die sehr langen Reifezeiten bei bun­
tem Paprika lassen eine Etablierung dieser Kultur 
immer unwahrscheinlicher erscheinen. Trotz massiver 
Importe der verschiedensten Tomatenarten (Rispen-, 
Cocktail-, Cherrytomaten, lose Paradeiser) zu Sai­
sonbeginn ist der Anteil der Rispenparadeiserflächen 
im heimischen Unterglasanbau weiter steigend. Die in 
Österreich produzierten Spitzenqualitäten sind die 

Beliebteste Gemüsearten in Österreich 
(Einkäufe wertmäßig 1999 in Mio.S) 
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Grundlage einer sicheren Vermarktung zu sehr guten 
Preisen. 

Trotz einer allgemein entspannten Preissituation kam 
es bei einigen Gemüsearten zu empfindlichen Preis­
einbrüchen, wie beispielsweise bei Freilandgurken 
(- 10,5 %), Gewächshausgurken (- 13,0 %) oder losen 
Zwiebeln (- 55,0 %). Durch die Direktvermarktung 
können ·Klein- und Mittelbetriebe noch immer höhere 
Preise erzielen. Die Belieferung der Lebensmittelket­
ten gestaltet sich nach wie vor schwierig . Benötigt wer­
den gleichbleibend große Mengen an Gemüse in 
einem sehr kurzen Zeitraum. Kurzfristige, meist witte­
rungsbedingte Lieferengpässe der österreichischen Pro­
duktion führen zu Zukäufen aus EU- und Drittländern 
und erschweren den Wiedereinstieg in die Liefermög­
lichkeiten. Die nur langsam erfolgende Weiterent-

. wicklung und Spezialisierung der Produktionsbetriebe 
erschwert darüber hinaus die Konzentration des Ar:lge­
botes. Die Integrierte Gemüseproduktion hat sich in 
Österreich mit gesamt 8.907 ha (1999) gut etabliert. 
Zu dieser nachhaltigen Sicherung der Gemüsebau­
betriebe gehören unter anderem Auflagen in der Pro­
duktion wie Dünge- und Pflanzenschutzbeschränkun­
gen sowie auch Vorgaben für eine bodenschonende 
Bearbeitung, um negative Einflüsse auf die Umwelt hint­
anzuhalten. Gemüse dieser Produktionsrichtung wird 
vom Handel verstärkt nachgefragt. Direkte Preisvor­
teile können daraus jedoch im Regelfall nicht gewon­
nen werden. 

Gartenbau 
Eine zufriedenstellende Saison 1999 kann über die 
schwerwiegenden Probleme des österreich ischen Blu­
men- und Zierpflanzenbaues nicht hinwegtäuschen . 
Kleinstrukturierte Betriebe mit zu wenig spezialisierten 
Flächenausstattungen wirken den dringend benötigten 
Rationalisierungsmassnahmen entgegen. Die rück­
läufigen Betriebszahlen und die nur langsam anstei­
genden Betriebsflächen zeigen sehr deutlich die beste­
henden Strukturschwächen im Gartenbau auf. Der 
Druck durch Importe von Baumschul-, Topf- und Schnitt­
waren aus benachbarten Mitgliedstaaten und Dritt­
ländern steigt ständig an. Für Baumschulen erlangt 
neben der Produktion das Anbieten von Serviceleistung 
immer stärkere Bedeutung. Diese Form der Dienstlei­
stung in Kombination mit Garten- und Grünraumpfle­
ge stellt einen möglichen Entwicklungsbereich dar. Die 
richtige Placierung sowie auch die finanzielle Bewer­
tung dieser Tätigkeit bereitet in der Praxis häufig 
Schwierigkeiten. Im Bereich Schnittblumen sind erste, 
dafür aber sehr deutliche Anzeichen der Umstruktu­
rierungen zu erkennen. Aufgrund der Intensivierung die-
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ser Sparte sind Veränderungen des Kulturen- und 
Sortenspektrums erforderlich. Diese bedingen den 
Einsatz von kosten- und ertragsintensiven Kulturver­
fahren (Substratkulturen) zur Produktion von Schnitt­
blumen, hauptsächlich von Rosen und Gerbera. Zur 
optimalen Nutzung der vorhandenen Beratungsres­
sourcen haben sich einige Schnittrose-Gärtnereien zu 
einer verstärkten Kooperation mit Schwerpunkt der Ver­
besserung der Produktqualität entschlossen. 

Das Angebot von Blumen im Lebensmittelhandel 
und in Baumärkten bringt zunehmend Absatzproble­
me. Die Abgrenzung des Fachhandels kann nur über 
die vermarkteten Qualitäten erfolgen. Diese Entwick­
lung betrifft immer häufiger auch die Topfpflanzen. Daher 
müssen in diesem Bereich in Zukunft ebenfalls stär­
kere Abstimmungen im Preis- und Sortimentsbereich 
vorgenommen werden . Sehr positive Erfahrungen 
wurden diesbezüglich in der bislang einzigen 
Blumen-Erzeugerorganisation in der Steiermark gewon­
nen . Stärkere Rückgänge wurden bei "alten Kulturen" 
wie z.B. Azaleen und Zyklamen festgestellt. Die Haupt­
umsatztermine (Valentinstag u.a.) verliefen 1999 eher 
unspektakulär. Starke Entwicklungen können im Bereich 
der Direktvermarktung von Topfpflanzen festgestellt wer­
den. Um diesem neuen Anforderungsprofil an den Klein­
und Mittelproduzenten gerecht zu werden , werden 
Verkaufsschulungen verstärkt angeboten und auch 
genutzt. Verbesserungen des Blumenabsatzes konn­
ten durch das EU - Förderprogramm für lebende Pflan­
zen und Waren des Blumenhandels auch 1999 beson­
ders mit einem zufriedenstellenden Valentins - Geschäft 
festgestellt werden . 

Obstbau 
In Österreich erzeugen insgesamt ca . 5.150 Betriebe 
auf rd. 12.000 ha Obst. Die seit dem EU-Beitritt (1995) 
eingeleiteten Strukturanpassungen (Sortimentsstraffung, 
Umsetzung von Qualitätskonzepten) wurden im Jahr 
1999 weiter fortgesetzt. Neben der Umsetzung von 
Strukturverbesserungen wurden verstärkt Werbe- und 
Marketingmaßnahmen durchgeführt. 

Im Intensiv- und Extensivobstbau wurden insgesamt 
rd . 680.000 t Obst geerntet (- 19.000 t bzw. - 2,7% 
gegenüber 1998); davon entfallen rd . 76% (ca . 
523.700 t) auf Kernobst. Der Selbstversorgungsgrad 
bei heimischen Obstarten beträgt bei einem Pro-Kopf­
Verbrauch von rd. 56 kg ca. 61 % (bei Äpfel inkl. Apfel­
saft: 92%). Insgesamt liegt der Pro-Kopf-Verbrauch bei 
Obst - einschließlich Zitrusfrüchten und Bananen - bei 
ca . 88 kg . 

Auf das eher schwache Erntejahr 1998 mit rd . 28,5 Mio. t 
in der EU-15, folgte mit dem Erntejahr 1999 eine 
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Rekordernte von rd. 33 Mio t "Gesamtobst" , die nur noch 
von der "Jahrhunderternte" des Jahres 1992 mit rd. 35 
Mio t übertroffen wurde. Die Ernteergebnisse sind 
europaweit bei fast allen Obstarten gut ausgefallen. Trotz 
intensiver Marketinganstrengungen ist der Trend beim 
Obstverbrauch jedoch unverändert rückläufig . Das 
überdurchschnittliche Angebot und der rückläufige 
Verbrauch führen bei den meisten Obstarten zu einem 
massiven Preisdruck. Bei manchen Obstarten sind die 
Preisindizes für frisches Obst um 2-stellige Prozent­
sätze zurückgegangen. 

In Österreich wurden auf einer Anbaufläche für Win­
teräpfel von rd . 5.660 ha, d.s. ca . 66% der Intensiv­
obstfläche, im Jahr 1999 rd . 183.000 t (+ 20%) geern­
tet. Die Erzeugerpreise für Tafeläpfel der Klasse I - im 
Durchschnitt aller Sorten - stiegen im Vergleich zum 
Vorjahr um rd. 14% aufrd. 3,90 S/kg. Die Lagerbestände 
betrugen Anfang April rd . 58.800 t, d. s. um ca . 15.000 t 
mehr als im Vorjahr. Aufgrund der sehr großen Apfel­
ernte in der gesamten EU-15 (rd. 8,4 Mio. t, d.s. 1 Mio. t 
mehr als im Jahr 1998) gestaltete sich die Vermark­
tung in andere EU-Mitgliedstaaten sehr schwierig . Auf 
einer Winter- und Sommerbirnenanbaufläche von rd . 
416 ha fiel die Ernte mit rd . 5.700 t im Vergleich zu 1998 
geringfügig schwächer aus (rd . -10%). Die Erzeuger­
preise für Tafelbirnen stiegen im Vergleich zum Vor­
jahr um rd . 13% auf 6,99 S/kg. EU-weit fiel im Berichts­
jahr die Birnenernte durchschnittlich aus. Allerdings mus­
sten aufgrund schlechter Witterung während der Blüh­
phase im Anbauzentrum Europas - der Emilia Romagna 
- massive Ertragseinbußen hingenommen werden. 

Im Extensivobstbau blieb die Zahl der ertragsfähi­
gen Bäume und Sträucher mit rd . 12 Mio. konstant. Auch 

Beliebteste Obstarten in Österreich 
(Einkäufe wertmäßi9 1999 in Mio.S) 
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die Erdbeeranbaufläche bl ieb mit 275 ha konstant. Ins­
gesamt wurden im Extensivobstanbau um rd. 60.000 t 
(- 11 %) weniger als im Jahr 1998 geerntet. Bei Most­
äpfeln fiel die Erntemenge im Vergleich zu 1998 um 
rd . 30% auf rd . 51.000 t. Auch bei Mostbirnen konnte 
das Ergebnis des Jahres 1998 mit rd. 70.000 t (-15 %) 
nicht erreicht werden. Wegen der knappen Ernte konn­
ten im Berichtsjahr für Mostobst Preise von bis zu 
2,- S/kg erzielt werden. 

Die Steinobsternte verlief je nach Obstart unter­
schiedlich. Die Pfirsicherträge waren mit ca. 12 tlha um 
rd . 20% höher als im Vorjahr, so dass insgesamt -Inten­
siv- und Extensivanbau - rd . 9.700 t geerntet werden 
konnten . Die Preise waren aufgrund der Überschuss­
produktion in den südl. Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union sehr niedrig (- 25%). Aufgrund der feuchten Wit­
terung im Frühjahr mussten bei Kirschen Ertragsein­
bußen von rd . 5.700 t (ca. -20%) und bei Weichseln von 
rd . 590 t (ca. -10%) hingenommen werden. Dagegen 
wurde bei Marillen mit 22.600 t eine um rd . 160% bes­
sere und bei Pfirsichen mit ca . 9.700 t eine um 20% 
bessere Ernte erzielt. In der gesamten EU konnten im 
Steinobstsektor gute bis sehr gute Emteergebnisse erzielt 
werden. Bei Pfirsich und Nektarinen fiel die Ernte mit 
4,2 Mio. tum 1 Mio. t höher aus als im Vorjahr. Bei Maril­
len konnte mit einer Ernte von ca. 634.000 t das 
Rekordergebnis von 1992 nahezu erreicht werden. 

Erzeugerpreise für Tafeläpfel 
Klasse I, in S/kg 
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gen konnte im Extensivanbau das Vorjahresergebnis 
nur knapp übertroffen (+ 4%) werden. Die Preise fie­
len im Vergleich zum Vorjahr um rd. 22% auf ca . 
21 ,- S/kg . Die Erdbeerernte in der EU-15 brachte im 
Berichtsjahr mit nahezu 900.000 tein Rekordergeb­
nis. In der Provinz Huelva, dem Anbauzentrum für Erd­
beeren in Spanien, wurden Durchschnittserträge von 
annähernd 40 tlha erzielt. 

Die Ernte des Strauchbeerenobstes (rote, weiße und 
schwarze Johannisbeeren) fiel im Intensiv- und Exten­
sivanbau mit insgesamt rd . 19.000 t gleich hoch aus 
wie im Vorjahr. Bei Holunder, der mengenmäßig zweit­
wichtigsten Obstart (über 1.000 ha), konnte eine sehr 
große Ernte verzeichnet werden , die zu etwas 
schwächeren Preisen als in den Vorjahren abgesetzt 
wurde . 

Weinbau 
Die Weinernte 1999 betrug insgesamt 2.803.383 hl , das 
sind um 100.213 hl (+ 4 %) mehr als im Jahr 1998. 
Davon entfielen 2.093.356 hl (75 %) auf Weißwein und 

Weinernte 
in Millionen Hektoiiter 

4 

Auch die Zwetschkenernte, einschließlich Mirabellen und 3 2,7 2,8 

Renekloden, fiel mit rd . 625.000 t um rd . 8% besser aus 2,2 

als im Jahr zuvor. Dagegen fiel in Österreich bei 2 .---
Zwetschken die Ernte mit rd. 44. 900 t um rd . 10% nied-
riger aus als im Vorjahr, wobei starke regionale Unter-
schiede bei den Mindererträgen zu verzeichnen waren . 
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1995 Die Erdbeererträge differierten je nach Anbauintensität 

erheblich. Im Intensivanbau waren sie mit rd .12 tlha 
zufriedenstellend und brachten auf rd . 1.500 ha Anbau­
fläche eine Gesamternte von rd. 18.300 t (+ 40%). Dage-
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710.027 hl (25 %) auf Rotwein . Der langjährige Durch­
schnitt der Weinernte liegt bei rund 2,5 Mio. hl. 

Mit einem Weinlagerbestand von 2.485.500 hl (+ 14%) 
konnte 1999 der durch die mageren Weinerntejahre 
1996 und 1997 bedingte Tiefstand von 1998 wieder aus­
geglichen werden . Österreichs Weinbestand setzt sich 
aus 325.524 hl (1 3%) Tafelwein , 329.367 hl (13%) Land­
wein , 1.688.086 hl (68%) Qualitätswein und 78.014 hl 

Grünland und Almwirtschaft 
Das Grünland (Wirtschaftsgrünland und extensives 
Grünland) umfasst in Österreich mit 1,94 Mio. ha 
knapp 57% der landwirtschaftlichen Nutzfläche, zusam­
men mit rund 123.000 ha Feldfutter werden damit von 
den Grünlandbauern etwa 60% der gesamten LN 
bewirtschaftet. Das österreichische Grünland wird auf­
grund der äußerst unterschiedlichen standörtlichen Ver­
hältnisse sehr differenziert bewirtschaftet und weist eine 
vielfältige Nutzung mit ökologisch wertvollen Struktu­
ren auf. Die einzelnen Grünlandnutzungsformen bie­
ten nicht nur ein optisch abwechslungsreiches Erschei­
nungsbild, sondern liefern auch recht unterschiedliche 
Erträge und Futterqualitäten, die in weiterer Folge für 
die Fütterung der Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde und 
Wildtiere zur Verfügung stehen (Tabelle 1). Im Durch­
schn itt liefert das Wirtschaftsgrünland , also die mehr­
mähdigen Wiesen und die Kulturweiden , einen Jah­
resbruttoertrag von 7 t Trockenmasse (TM)/ha , bezo­
gen auf die Gesamtfläche sind dies ca. 6,5 Mio. t 
TM/Jahr und damit rund 75% des gesamten Grün­
landfutters in Österreich. Dagegen weist das Exten­
sivgrünland, das etwa 50% aller Grünlandflächen aus­
macht, einen durchschnittlichen Jahresbruttoertrag 
von nur 0,8 t TM/ha auf und besitzt damit einen Anteil 
von ca . 10% am gesamten Grünlandfutter. Eine wich­
tige Rolle spielt auch der Feldfutterbau (Klee-, Klee­
gras- und Reingrasbestände), dessen Jahresbrutto­
ertrag bei durchschnittlich 9,8 t TM/ha liegt und ca. 15% 
des gesamten Grünlandfutters liefert. Gegenüber dem 
Jahr 1998 hat sich im Bereich. des Feldfutters die Anbau­
fläche von Rotklee, sonstigen Kleearten und Luzerne 
um etwa 6.500 ha verringert, während derAnteil an Klee­
gras- und Wechselgrünlandflächen um rund 8.300 ha 
angestiegen ist. 

Der Jahresbruttoertrag im Durchschnitt aller Grün­
landflächen liegt bei 4,1 t TM/ha, wobei bei der Ernte, 
Weide, Futterkonservierung und Verfütterung im Stall 
durchschn. Verluste von 20% abzuziehen sind. Der ver­
wertbare Nettoertrag beträgt daher durchschn . 
3,3 t TM/ha, der Jahresbedarf einer Großvieheinheit 
(GVE) liegt bei rund 4 t TM , es können also je ha Grün-
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(3%) Prädikatswein zusammen. Die ausgewiesene 
Menge an Schaumwein, konzentriertem Traubenmost, 
rektifiziertem konzentriertem Traubenmost, sonstigen 
Erzeugnissen und Wein aus Drittländern betrug 
64.513 hl (3% des Gesamtweinbestandes). Die Wein­
lagerkapazität betrug 7.076 .101 hl , das sind um 
139.058 hl (+ 2 %) mehr als im Vorjahr. Zusammen­
fassend kann von einer qualitativ und quantitativ durch­
schnittlichen Weinernte gesprochen werden. 

land 0,8 GVE allein mit Grundfutter versorgt und 
ernährt werden . Gemessen an westeuropäischen Pro­
duktionsgebieten liegt die flächenbezogene Vieh be­
satzdichte im österreichischen Grünland auf einem sehr 
niedrigen Niveau. Auf mehr als 85% der Grünlandflächen 
steht daher auch die Nährstoffversorgung mit den 
wirtschaftseigenen Düngern im Sinne der Kreislauf­
wirtschaft und der Nachhaltigkeit im Vordergrund . 

Die rauhen klimatischen Bedingungen führen in den 
österreichischen Grünlandgebieten zu Vegetations­
zeiten von 60 (Almen und Hochlagen) bis maximal 21 0 
Tagen (in den Gunstlagen). Daher kommt der Produktion 
und Bereitstellung von Futterkonserven zur Winterfüt­
terung in Form von Silage, Heu und Grummet eine ganz 
besondere Bedeutung zu . Das gesamte Grünlandfut­
terwird den Tieren zu 40% als Grassilage, zu 34% als 
Heu bzw. Grummet und zu 26% als Grünfutter ange­
boten, wobei der Anteil der Silage eine ansteigende Ten­
denz aufweist. Die Futtererträ,ge lagen 1999 auf einem 
sehr guten Niveau, jedoch hatten viele Betriebe wie auch 

Verteilung der Grünfutterflächen 
insgesamt 2.068 Mio. Hektar (= 100%) 
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in den Jahren zuvor wetterbedingte Probleme mit der 
Konservierung. Probleme bereiteten vor allem auch die 
starken Niederschläge zur Nachweideperiode im 
Herbst, die vielfach zu starken Schäden an der Gras­
narbe führten. In den letzten Jahren ist ein steigender 
Trend zur umbruchlosen Grünlanderneuerung erkenn­
bar, um entstandene Schäden (Frost, Schneeschim­
mel , tierische Schädlinge etc.) und lückige Grasnar­
ben nachhaltig zu sanieren. Immer stärker zeigt sich 
die Problematik des Ampfers, der sich in allen Betriebs­
formen, ganz besonders jedoch in biologisch wirt­
schaftenden Betrieben, mehr und mehr verbreitet und 
entsprechende Gegenmaßnahmen erfordert. Die Öster­
reichische Arbeitsgemeinschaft für Grünland und Fut­
terbau (ÖAG) hat diesbezüglich reagiert und im Bereich 
der Saatgutqualität neue Maßstäbe gesetzt. Rund 
50% des im Grünland eingesetzten Saatgutes unter­
liegt einer mehrfachen strengen privatrechtlichen Kon­
trolle auf Ampferfreiheit, womit eine wesentliche Vor­
aussetzung für ampferfreie und qualitativ hochwertige 

Biologischer Landbau 
Der biologische Landbau stellt unter Umwelt- und 
Ressourcenschutzaspekten aufgrund seiner Bewirt­
schaftungsgrundsätze in der Regel die ideale Pro­
duktionsweise dar und kommt auch den Idealvorstel­
lungen einer naturverträglichen Landwirtschaft sehr 
nahe. 

Die Zahl der Biobetriebe in Österreich beträgt rd . 
20.000. Insgesamt 18.962 davon nehmen im Rahmen 
des ÖPUL an der Maßnahme Biologische Wirt­
schafts weise teil (das sind 8,5% der Betriebe mit LN). 
Die Gründe dafür, dass nicht alle Biobetriebe um Bio­
Förderung ansuchen, sind , dass Betriebe kleiner als 
2 ha grundsätzlich nicht an der Maßnahme Biologi­
sche Wirtschaftsweise teilnehmen können , dass 
sich nicht alle Biobetriebe der strengen AMA-Kontrol­
le unterwerfen wollen (ausweichen auf die GesamF 
verzichtsmaßnahme im Rahmen des ÖPUL), und es 
sind auch alle Biobetriebe, die an der Maßnahme 
Ökopunkte teilnehmen, nicht als Biobetriebe erfasst. 
Die geförderte Gesamtfläche (ohne Almen; sie erhal­
ten keine ÖPUL-Bio-Förderung) macht 267.993 ha 
(1998: 263.419) aus , das sind 10% der Fläche (LN 
ohne Almen). Der Futterbau überwiegt in der biologi­
schen Landwirtschaft, dementsprechend ist auch die 
Tierhaltung und hier insbesonders die Milchviehhaltung 
von zentraler Bedeutung. 

Bei Rindern und Milch besteht ein Produktionsüberhang. 
Bei Getreide werden insgesamt ca . 2.000 timportiert. 
Bei Obst und Gemüse besteht ebenfalls ein Import-
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Grünlandbestände geschaffen wird. Die Almen und 
Bergmähder umfassen eine Fläche von etwa 850.000 
ha (44% der Dauergrünlandfläche), auf denen ca . 
290.000 Tiere den SQmmer über gehalten werden und 
damit einen wichtigen Beitrag zur Offen haltung und 
Erhaltung dieser traditionel len Nutzungsform leisten . 
Der allgemeine Rückgang der Viehzahlen sowie die 
Schwierigkeit, geeignetes, ausgebildetesAImpersonal 
zu finden, führt vielfach bereits zu einer Unterbe­
stoßung, mangelhafter Almbewirtschaftung und in wei­
terer Folge zur Auflassung von Almwirtschaft . Die 
Anstrengungen der Ag rar- und Förderungspolitik, etwa 
über das ÖPUL (Alpungs- und Behirtungsprämien) die­
ser Entwicklung gegenzusteuern und diesen wertvol­
len und sensiblen Kulturbereich zu erhalten, zeigen 
bereits erste Erfolge. Die attraktive Förderung des alpi­
nen Grünlandes (ÖPUL + Al) hat aber auch punktu­
ell zur Intensivierung der Almbewirtschaftung (vor 
allem auf gut erschlossenen leistungsfähigen Almen 
geführt. 

bedarf. Von den österreichischen Bioprodukten wird 
mengenmäßig ca. ein Drittel exportiert (hauptsächlich 
Milch und Milchprodukte 30 Mio.l, Kartoffeln 3.000 t, 
Karotten 1.000 t, Zwiebeln 1.200 t, Zucchini und Para­
deiser). Wertmäßig umfassen die Exporte ca. 500 Mio.S. 
Probleme gibt es bei der Vermarktung von Rindern und 
Milch, wo beträchtliche Mengen nach wie vor kon­
ventionell vermarktet werden (bei Milch ca. 50% und 
bei Rindern ca . 60 - 70% der Gesamtproduktion). 

1999 wurden laut Invekos-Datenbestand auf den Bio­
betrieben 104.182 Milchkühe (ab 2 Jahre) und 65.096 

Geförderte Biobetriebe 
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Marktleistung der 
wichtigsten Bioprodukte 1999 

I I Indirekte Direkte 
Produktgruppe Produktion Vermark- Vermark-

tung tung 

Rindfleisch , Stk. 40.000 6.000 4.000 

Schweinefleisch, Stk . 12.000 8.000 4.000 

Mastgeflügel , Stk. 200.000 180.000 20.000 
Milch Mio.1 300 130 

Eier Mio.Stk.lMonat 2,6 1,6 1,0 

Getreide, t 31 .000 28.000 3.000 
Erdäpfel , t 12.000 10.000 2.000 

Sonst. Lagergemüse, t 6.000 5.000 1.000 
Feingemüse, t 1) 3.000 2.500 500 
Obstt I 6.000 5.000 1.000 

1) Paradeiser , Paprika , Porree, Salat, Gurken, Knollenfenchel , 
Melanzani, Sellerie . 

Quelle : Ernte für das Leben Österreich , Schätzung . 

Mutter- und Ammenkühe (ab 2 Jahre) erfasst. Dies sind 
bei den Milchkühen rd. 14% und bei den Mutterkühen 
sogar 30% des Gesamtbestandes. Die D-Quotenmenge 
liegt bei 26,3 % (d .s. 38.000 t) . Für die A- und die D­
Quote zusammen beträgt das Produktionspotential 
374.000 t Biomilch. Die an die Molkerei gelieferte Bio­
milch , die auch in den Genuss eines Biomilchzu­
schlages gelangte, betrug im Jahr 1998 ca. 102.000 t, 
das sind 4,2% der gesamten in Österreich angeliefer­
ten Milch und rd . 30% der an die Molkereien geliefer­
ten Biomilch. Der Anteil der gelieferten Biomilch mit Bio­
zuschlag an der gesamten Milchliefermenge ist nur in 
Salzburg, Tirol , Niederösterreich und Kärnten mit 10-
15% nennenswert. Abgesehen vom Faktor der Nach­
frage ist die Biomilchhandelsmenge auch maßgebend 
davon abhängig , ob Molkereien Biomilch getrennt 
sammeln und verarbeiten . Der Biozuschlag betrug 
1999 um die 60g/kg. 85-90% der Biomilch werden über 
den Lebensmitteleinzelhandel durch die großen Ket­
ten vermarktet. 

Der Handel mit Bioprodukten ist EU-weit stark anstei­
gend, die Biobetriebszahlen in anderen EU-Mitglied­
staaten boomen. So geht bereits rd . ein Drittel der in 
Österreich im Handel befindlichen Biomilch in das 
Ausland . Dennoch sind Bioprodukte trotz zweistelliger 
Zuwachsraten ein Nischenprodukt mitAnteilen um die 
1 % am EU-Markt. Die Direktvermarktung - einst bevor­
zugte Domäne des Biohandels - konnte zwar steigende 
Umsätze verbuchen, verlor aber weiter Anteile am 
Gesamtmarkt gegenüber den Handelsketten. Die jähr­
lichen Umsatzschätzungen laut ITC digital eco­
nomy gmbh belaufen sich in Deutschland auf 1,7 Mrd. 
Euro, in Frankreich auf 0,72 Mrd. Euro, in Italien auf 
0,75 Mrd. Euro, in Dänemark auf 0,30 Mrd . Euro und 
in Österreich auf 0,23 Mrd. Euro. Die Direktvermartungs-
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quote in Österreich ist bei Bio-Rindfleisch und Bio-Eiern 
relevant. Obst und Gemüse werden vorwiegend über 
den Einzelhandel vermarktet. 

Die höchsten Ausgaben leistet sich der Konsument für 
die Bio-Erdäpfel: rd . 16% des Wertes der von den Haus­
halten zugekauften Erdäpfel stammt aus Biologischer 
Landwirtschaft, bei Frischmilch sind es rd . 10%. Eine 
Stagnation des wertmäßigen Anteils ist bei Gemüse und 
Obst feststellbar, während Frischmilch noch Potential 
haben dürfte. Die Preise der einzelnen Bioprodukte im 
Einzelhandel unterscheiden sich beträchtl ich, so sind 
Erdäpfel aus biologischem Anbau im Durchschnitt um 
rd . 50% teurer als Erdäpfel aus konventioneller Erzeu­
gung. Bei der bunten Palette (Frucht joghurt, Milchmisch­
getränke usw.) gibt es praktisch aufgrund der Pro­
duktdifferenzierung bei den konventionellen Produkten 
keinen Unterschied zwischen Bioprodukten und kon­
ventionellen Produkten. Seit 1998 werden durch die 
öffentliche Hand , durch Bioverbände und Molkereien 
im Sinne der Kyotoverträge große Anstrengungen 
unternommen, öffentliche Einrichtungen wie Kran­
kenhäuser, Pensionistenheime, und Kindergärten mit 
Bioprodukten zu versorgen. 

Konzept für den biologischen Landbau 
Vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft wurde 1999 

eine Projektgruppe beauftragt, ein Konzept für den biologi­

scher Landbau auszuarbeiten . Der Auftrag lautete: 

• die Situation des biologischen Landbaus in Österreich dar­
zustellen , 

• die internationalen Rahmenbedingungen aufzuzeigen , 

• die Perspektiven für diese umweltgerechte Form der 
Landbewirtschaftung zu analysieren , 

• und den agrarpolitischen Handlungsbedarf vor allem im 
Zusammenhang mit der Agenda 2000 darzulegen. 

Die Beratungen in der Projektgruppe Biologischer 
Landbau ergaben im Hinblick auf den notwendigen 
Handlungsbedarf folgende wichtige Anregungen für die 
Zukunft: 

• Österreich als Pionier im Biologischen Landbau hat lange 
Zeit die Spitzenposition unter den Europäischen Ländern 
eingenommen. In relativen Zahlen ist Österreich immer noch 
Europameister in der Disziplin Biologischer Landbau , wird 
aber nunmehr in absoluten Zahlen von anderen Europäi­
schen Ländern überrundet. 

• Viele Grünlandbetriebe haben im Rahmen von ÖPUL 95 
aufgrund der attraktiven Förderung auf Biologischen Land­
bau umgestellt. Für viele folgte die Ernüchterung, als 'Inve­
stitionen für artgerechte Tierhaltung nötig wurden, teure­
re Bio-Futtermittel zugekauft und gleichzeitig viele Bio-
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produkte (v.a. Bio-Milch und Bio-Rindfleisch) konventionell 
vermarktet werden mussten. 

• Zudem zeigte sich , dass die Förderdifferenz zu anderen 
ÖPUL-Maßnahmen für Biobauern , die keine Vermark­
tungschancen haben, zu gering ist. Mit Auslaufen des Ver­
pflichtungszeitraums für ÖPUL 95 ist zu erwarten, dass vie­
le Biobauern nicht mehr an der Maßnahme "Biologische 
Wirtschaftsweise" teilnehmen werden. 

• Eine Motivationsanalyse bei den Biobäuerinnen und 
-bauern ergibt, dass diese eher motiviert sind, weiterhin 
an der Maßnahme teilzunehmen, wenn sie Umsatz aus 
der Direktvermarktung lukrieren , eine gute Ausbildung 
haben und eine Verbandsmitgliedschaft besteht. 

• Um eine Austrittswelle zu verhindern , muss der Biosektor 
mittels eines integralen Förderungskonzeptes offensiv 
weiterentwickelt werden . Die Diskussion zeigt, dass im 
Bereich Bildung und Beratung sowie in der Vermarktung 
der größte Handlungsbedarf besteht. Hier sollten die Koor­
dination und die Kooperation verbessert werden. Um die 
Informationsflüsse zu verbessern , müssen Beratungsun­
terlagen zu den dringlichsten Themen erstellt und aktua­
lisiert und das elektronische Informationssystem verstärkt 
genützt werden. 

93 

• Die Aus- und Fortbildung der Bio-Berater muss intensiviert 
. und erweitert werden, Informationskampagnen zu diver­

sen Bio-Problemkreisen sind nötig, und Qualifizierungs­
kurse für Biobauern sollten angeboten werden. Die Biover­
bände, die in diesen Bereichen unverzichtbare Arbeit lei­
sten , brauchen die Unterstützung des Staates und der EU. 

• Innerhalb der Beratung müssen Schwerpunkte gesetzt wer­
den: Vermittlung von Spezialkenntnissen im biologischen 
Acker- , Wein- und Gemüsebau sowie gute Investitions­
und Bauberatung für die Grünlandwirtschaft. Schulungen 
im Bereich Qualitätsmanagement, Marketing und Distri­
bution sind nötig . Des Weiteren ist der Schulungsbedarf 
v.a. auf dem Viehwirtschaftssektor in betriebswirtschaftli­
eher Hinsicht in Richtung Vollkostenrechnung zu lenken. 

• Landwirtschaftliche Schulen müssen sich als Verbreitungs­
medium verstärkt um die Aufnahme des Biologischen Land­
baus in den Lehrplan bemühen . 

• Bei den Förderungsrichtlinien für Investitionen, Verarbei­
tung und Vermarktung U.ä. muss eine Schwerpunktsetzung 
für den Biologischen Landbau erfolgen. 

• Nicht zuletzt müssen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
Aktivitäten gebündelt und neue Strategien festgelegt 
werden . 

Verteilung der Biobetriebe 

Ausgewertet nach politischen Bezirken für das Jahr 1999 

Anteil der Biobetriebe 1999 In Prozent der Betriebe mit LN 1995 

0-1 

1 - 5 

5 - 10 

• 10 - 20 

• 20 - 30 
• größer3O (max: 42"k) 

XXX Zahl der Biobetriebe im pol. Bezir1< 

- Grenze pol. Bezir1< 

K. Wagner. 06/2000 ftftJ Bundesanstalt f. Agrarwirtschaft _ 
Quelle: AMA. ÖSTAT _ 
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Auszug aus aktuellen Forschungsberichten 

Untersuchungen zum Biologischen Landbau in 
Österreich: Umstellungsbereitschaft und Umstel­
lungshemmnisse, Walter SCHNEEBERGER, Insti­
tut für Agrarökonomik, Universität für Bodenkultur und 
Leopold KIRNER , Bundesanstalt für Agrarwirtschaft 

Der Biologische Landbau hat sich in Österreich durch die star­

ke Zunahme der Biobetriebe in den 90er 'Jahren von einer 

Produktionsnische zu einer Produktionsalternative entwickelt. 

1999 gab es rd . 20.000 Biobetriebe, davon erhielten rd . 19.000 

Betriebe eine Bioförderung im Rahmen des Österreichi­

schen Umweltprogrammes (ÖPUL). Für diese Entwicklung 

waren mehrere Faktoren ausschlaggebend , unter anderem 

die Förderungen für Biobetriebe , die gesteigerte Nachfrage 

der Konsumenten und Konsumentinnen nach Bioprodukten, 

sowie der Einstieg von Supermarktketten in die Biover­

marktung. Aus einem Vergleich des prozentuellen Anteils der 

Biobetriebe in den Regionen ist ersichtlich , dass die Umstel­

lungen zum überwiegenden Teil in den Alpinen Lagen, also 

in grünlandbetonten Berggebieten , stattgefunden haben. In 

den Mittleren Höhenlagen ist dieser Anteil mit einigen Aus­

nahmen deutlich geringer, in den nordöstlichen Ackerbau­

gebieten gibt es kaum nennenswerte Prozentanteile. 

1999 wurde am Institut für Agrarökonomik der Universität für 

Bodenkultu r in Wien eine bundesweite Studie durchgeführt, 

welche das zukünftige Umstellungspotential bei am ÖPUL 

teil nehmenden Betrieben erkunden und Umstel lungs­

hemmnisse auf den Biologischen Landbau orten sollte. Die 

Befragten konnten die Bedeutung der Umstellungshemmnisse 

nach einer vierstufigen Skala ("trifft voll zu", "trifft zu", trifft 

etwas zu", "trifft nicht zu") einstufen . Die Umstellungs­

hemmnisse beziehen sich in der Ergebnisdarstellung nur auf 

jene Betriebe, die zum Befragungszeitpunkt nicht beab­

sichtigten , auf den Biologischen Landbau umzustellen . 

Aus der Gruppe der ÖPUL Betriebe (ohne Biobetriebe ca . 

140.000 Betriebe) wurden drei Stichproben gezogen, weI­

che unterschiedlichen Betriebstypen entsprechen . Es wur­

de von der Hypothese ausgegangen, dass sich die Umstel­
lungsbereitschaft und die Umstelfungshemmnisse je 

nach betriebsstrukturellen Bedingungen unterscheiden. Nach 

folgenden drei Betriebsgruppen wurde differenziert: Betriebe 

mit "Verzicht auf bestimmte ertragssteigernde Betriebsmit­

tel (Betrieb)" , im Folgenden kurz BV-Betriebe genannt, "Übri­

ge ÖPUL-Betriebe" (am ÖPUL teilnehmende Betriebe ohne 

Biobetriebe und BV-Betriebe) und Marktfruchtbetriebe (Teil­

stichprobe aus der Gruppe der "Übrigen ÖPUL-Betriebe"). 

BV-Betriebe: Die Grundgesamtheit betrug 1999 rund 33.500 

Betriebe. Diese Betriebe müssen in der Bodennutzung ähn­

liche Vorschriften erfüllen wie die Biobetriebe, die Tierhaltung 

hat keine Auflagen . Die Strukturanalyse nach KIRNER und 

SCHNEEBERGER (Der Förderungsdienst, Heft 6/1 999) 
ergab für diese Betriebe einen durchschnittlichen Grünland­

anteil von mehr als 90%, über ausschließlich Grünlandflächen 

verfügten 72% der Betriebe. 

Im April 1999 wurden 1.500 Fragebögen ausgesendet, für 

die Auswertung der Befragungsdaten standen 431 zur Ver­

fügung , die Rücklaufquote betrug rd . 29%. Die Umstel­

lungsbereitschaft der BV-Betriebe wurde durch drei Ant­

wortvorgaben abgefragt. Es äußerten sich 353 Personen dazu. 

Die Antworten verte ilen sich wie folgt: 

• Eine Umstellung auf "Bio" kommt nicht in Frage: 244 Betriebe (69%). 

• Eine Umstellung auf "Bio" wird erwogen: 101 Betriebe (29%). 

• Wir werden auf "Bio" umstellen: 8 Betriebe (2%). 

In den Strukturdaten unterschieden sich die BV-Betriebe, die 

eine Umstell ung erwogen oder umstellen wollten, von den 

BV-Betrieben, für die eine Umstellung nicht in Frage kam, 

nicht signifikant. Als Umstellungshemmnis traf für rd . 59% 

der Betriebe der erforderliche Stallumbau in der Rinderhal­

tung voll zu (erste Ausprägung der Skala). Mit etwas Abstand 

folgten die Hemmfaktoren Verteuerung des Futtermittelzu­

kaufs (47%) und hoher bürokratischer Aufwand (45%). Zieht 

man die ersten beiden Ausprägungen der Skala zusammen 

("tri fft voll zu" bzw. "tri fft zu"), wiesen fo lgende drei Hemm­

faktoren die größte Zustimmung auf: kaum höhere Preise für 

die erzeugten Bioprodukte (83%), erforderl icher Sta llumbau 

in der Rinderhaltung (79%), sowie die zusätzl ichen Auf­

wendungen sind höher als die daraus erzielten Mehrerlöse 

(79%). Für die BV-Betriebe sind produktionstechnische Grün­

de derzeit kaum ein Umstellungshemmnis (hoher Grünland­

anteil ). Fehlende Informationen über den Biologischen Land­

bau waren ebenfalls von geringer Bedeutung. 

Übrige ÖPUL-Betriebe : Die Grundgesamtheit der "Übri­

gen ÖPUL-Betriebe" (ohne Biobetriebe und BV-Betriebe) 

umfasste rund 105.000 Betriebe . 1.500 Fragebögen wurden 

im Dezember 1999 an diese Betriebe versendet, 506 konn­

ten ausgewertet werden. 462 Antworten lagen zur Umstel­

lung auf Biologischen Landbau vor. Für 47% (219 Betriebe) 

kam eine Umstellung nicht in Frage, 42% (196 Betriebe) hat­

ten dazu keine Meinung bzw. hatten noch keine diesbezüg­

lichen Überlegungen angestellt. 9% (41 Betriebe) erwogen 

eine Umstellung auf Biologischen Landbau, 1 % (6 Betriebe) 

wollte innerhalb eines Jahres umstellen. Es gab keine sig­

nifikanten Unterschiede in den Strukturdaten zwischen den 

Betrieben , die eine Umstellung erwogen bzw. innerhalb 
eines Jahres umstellen wollten und den Betrieben ohne bekun­

detes Umstellungsinteresse. 
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Die "Übrigen ÖPUL-Betriebe" stellen betriebsstrukturell eine 

heterogene Gruppe dar (der überwiegende Anteil der Betrie­

be bewirtschaftete sowohl Acker- als auch Grünlandflächen), 

daher sind die Umstellungshemmnisse dieser Betriebe viel­

schichtig . In der Tierhaltung (sowohl in der Rinder- als auch 

in der Schweinehaltung) trifft der Stallumbau wesentlich 

stärker als Umstellungshemmnis zu als Fütterungsauflagen 

oder die Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten. 

Betriebe mit Grünland nannten vermehrte Unkrautprobleme 

häufiger als Ertragseinbußen. Für diese Betriebe besonders 

relevante Umstellungshemmnisse sind im Bereich des Acker­

baus vorzufinden. Der vermehrte Unkraut-, Krankheits- und 

Schädl1ngsdruck im Ackerbau war für 58% der antworten­

den Betriebe voll zutreffend, für 30% zutreffend, nur 4% sahen 

darin kein Umstellungshemmnis. Erwartete Ertragseinbußen 

waren ebenfalls von großer Bedeutung (für 43% voll zutref­

fend , für 31 % zutreffend). Bei jenen Umstellungshemmnis­

sen , die den Gesamtbetrieb betrafen, wurde der zusätzliche 

Arbeitsaufwand von 49% als voll zutreffend eingestuft, von 

29% als zutreffend. Nach Zustimmung zu den ersten bei den 

Ausprägungen der Skala ("trifft voll zu und "trifft zu") folgten 

die Umstellungshemmnisse: kaum höhere Preise für Bio­

produkte (67%), strenge Auflagen in der Bio-Vermarktung 

(65%), zusätzliche Kosten höher als zusätzliche Mehrerlö­

se (64%) und zusätzliche Kontrollen (64%). 

Marktfruchtbetriebe : In den Ackerbauregionen Ost­

österreichs gibt es kaum nennenswerte Prozentanteile von 

Biobetrieben. Demgegenüber besteht jedoch eine große Nach­

frage nach pflanzlichen Bioprodukten , vorwiegend Gemüse 

und Getreide. Ob kurz- bis mittelfristig eine größere Anzahl 

an Ackerbaubetrieben auf die Bioproduktion umzustellen 

gedenkt bzw. welche speziellen Umstellungshemmnisse in 

diesen Betrieben vorherrschen, sollte in einer eigenen Detail­

studie erhoben werden. Dazu wurde aus der Gruppe der "Übri­

gen ÖPUL-Betriebe" eine Stichprobe nach dem Kriterium 

"Marktfruchtbetrieb" gezogen. Als Marktfruchtbetriebe wer­

den in Österreich Betriebe bezeichnet, deren Standard­

deckungsbeitrag zu weniger als 25% aus dem Forst stammt 

und zu mindestens 50% aus Marktfrüchten. Es handelt sich 

daher bei diesen Betrieben um ausgesprochene Ackerbau­

betriebe. Aus der Grundgesamtheit (rd. 23.700 Betriebe) wur­

den 1.500 Betriebe zufällig ausgewählt (Versendung der Fra­

gebögen im Dezember 1999), 486 Fragebögen konnten aus­

gewertet werden. 

Auf die Frage nach der Umstellung auf den Biologischen Land­

bau gingen 450 Betriebsleiter ein, die Antworten verteilen sich 

wie folgt: Für 47% (212 Betriebe) kam zum Befragungsstichtag 

eine Umstellung nicht in Frage, 45% (201 Betriebe) hatten 

dazu keine Meinung bzw. keine Überlegungen angestellt. 2% 

(9 Betriebe) wollten innerhalb eines Jahres umstellen, 6% 

(28 Betriebe) erwogen eine Umstellung. Die Reihung der 

Umstellungshemmnisse nach der Höhe des Prozentsatzes 
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der Zustimmung zu den ersten beiden Ausprägungen der 

vierstuftigen Skala ("trifft voll zu" und "trifft zu") ergibt folgendes 

Bild: Unkraut-, Krankheits- und Schädlingsdruck im Acker­

bau 89%, zusätzlicher Arbeitsaufwand 86%, Ertragsein­

bußen im Ackerbau 78%, strenge Auflagen in der Bio-Ver­

marktung 66%, zusätzliche Bio-Kontrollen 64%, zusätzliche 

Aufzeichnungspflichten 60%, kaum höhere Preise für die 

erzeugten Bioprodukte 59%, notwendige Umstellung in der 

Fruchtfolge 59% und zusätzliche Kosten für "Bio" höher als 

zusätzliche Mehrerlöse 58%. Bei allen weiteren Umstel­

lungshemmnissen entfielen auf die ersten beiden Ausprä­

gungen weniger als 50%. 

Diskussion und Schlussfolgerungen 
In Österreich kann unter den bestehenden Rahmenbedin­

gungen kurz- bis mittelfristig mit einer starken Zunahme der 

Anzahl an Biobetrieben nicht gerechnet werden. Dies kann 

sich jedoch ändern, wenn sich bestimmte Rahmenbedin­

gungen für den Biologischen Landbau verbessern (z.B. Ver­

marktungsmöglichkeiten für Biomilch). Ein konkretes Umstel­

lungsinteresse bekundeten nur einige Prozent der am ÖPUL 

teilnehmenden konventionellen Betriebe. Unter den BV­

Betrieben erwogen jedoch zum Befragungsstichtag (April 

1999) 30% eine Umstellung. Hier stehen der Verwirklichung 

einer Umstellung insbesondere die hohen Investitionskosten 

für Stallumbauten in der Rinderhaltung entgegen . Die große 
Anzahl kleiner BV-Betriebe (durchschnittliche landwirt­

schaftliche Nutzfläche je Betrieb von 9,3 ha) lässt schließen, 

dass dieses Umstellungshemmnis künftig kaum gemildert wer­

den kann. Vermarktungsprobleme bei Biomilch und Bio-Rind­

fleisch sind für diese - vorwiegend im Grünlandgebiet wirt­

schaftenden - Betriebe ebenfalls bedeutende Gründe gegen 

eine Umstellung. In Betrieben mit Ackerflächen steht die 

Befürchtung negativer produktionstechnischer Probleme 

einer Umstellung entgegen , während dies bei Grünlandbe­

trieben kaum mehr eine Rolle spielt. Es wäre daher wichtig , 

für Ackerbaubetriebe risikomindernde und arbeitswirtschaft­

lich effiziente Produktionstechniken zu erarbeiten und zu 

demonstrieren. Hilfestellungen bei der Adaption der Pro­

duktionsverfahren wurden bisher durch Wissenschaft und 

Beratung geleistet, sie erscheinen auch in Zukunft beson­

ders für Marktfruchtbaubetriebe notwendig, um die aus der 

Produktion resultierenden Hemmnisse zu verringern . 

Neben den bereits angeführten Umstellungshemmnissen gibt 

es noch eine Reihe anderer (Förderdifferenz zu anderen 

ÖPUL-Maßnahmen, Aufzeichnunspflichten und Kontrollen 

usw.), die je nach Betriebstyp unterschiedliches Gewicht besit­

zen. Um längerfristig den Biobetriebsanteil in Österreich wie­

der zu erhöhen, müssen auf allen Ebenen für den Biologi­

schen Landbau gleichzeitig - und nach Betriebstypen und 

Regionen differenziert - die entsprechenden Maßnahmen (Ver­

marktungsstrategien , Förderungspolitik , Information und 

Beratung u.ä.) ergriffen werden. 
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Tierische Produktion 
(siehe auch Tabellen 5.2.1 bis 5.2.10) 

Die bedeutende Rolle der tierischen Veredelungswirt­
schaft in Österreich ist hauptsächlich in den natürli­
chen Produktionsbedingungen und der bäuerlichen 
Besitzstruktur begründet . Die Rinderhaltung stellt 

Milch und Milchprodukte 

Die Weltmilcherzeugung wird für das Jahr 1999 auf 
555 Mio. t gegenüber 541 Mio. t im Jahr 1998 einge­
schätzt, wobei die Weltkuhmilchproduktion mit 472 Mio. t 
(1998: 470 Mio. t) angenommen wird. Die restliche Men­
ge entfällt auf andere Produktionszweige, wobei die Büf­
felmilch mit 59 Mio. t den größten Anteil ausmacht, 
gefolgt von Ziegenmilch mit 12 Mio. t und Schafmilch 
mit 8 Mio. t. Das größte Wachstum der Milchprodukti­
on war in Nord- und Südamerika zu verzeichnen , 
während in Asien und Ozeanien die Erzeugung unter 
der anhaltenden Trockenheit litt. In Westeuropa und 
den MOE-Ländern hat sich die Milcherzeugung kaum 
verändert , während in der GUS ein Ende der Konso­
lidierungsphase noch nicht in Sicht ist. 

Weltweit werden über 60 % der Milcherzeugung zu 
Milchprodukten verarbeitet. In den entwickelten Län­
dern übersteigt dieser Anteil sogar 90 %. Die ver­
schiedenen Wirtschaftskrisen haben zu einer Stagna­
tion des Welthandels geführt. Bei den einzelnen Pro­
dukten ist die Situation unterschiedlich . Während der 
Käse- und Butterhandel 1999 unter das Vorjahresni­
veau fiel , legte der Handel mit Milchpulver leicht zu . 

Die Preise für die international gehandelten Milchpro­
dukte lagen im Jahresverlauf 1999 ständig unter dem 
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zusammen mit der vergleichsweise untergeordneten 
Haltung von Schafen, Ziegen und Pferden oft die ein­
zige Nutzungsmöglichkeit für das Grünland in expo­
nierten Bergregionen dar. 

Weltkuhmilcherzeugung 
(in 1.000 t) 

Länder(gruppen) 1997 1998 *) 1999 *) 

Lateinamerika 55.643 57.880 59.215 

USA 70.801 71.414 73.482 

Kanada 8.100 8.200 8.340 

Russland 33.835 32.955 32.000 

MOEL 31 .720 31 .357 31.400 

Australien 9.304 9.731 9.822 

Neuseeland 11.058 11 .380 11.140 

Indien 29.576 30.000 30.500 

EU-15 120.784 120.686 122.001 

*) vorläufig 

Quelle: FAO, USDA, ZMP 

Vorjahresniveau. Regionale Mehrproduktionen haben 
den Preisdruck - insbesondere bei Butter - drastisch 
verstärkt. Lediglich Magermilchpulver konnte den Preis 
des Vorjahres halten. Eine weitere Preiskonsolidierung 
wird durch die gestiegene Produktion bei Butter und 
Magermilchpulver stark behindert. 

In der EU wurden 1999 114,4 Mio. t Milch angeliefert 
(+ 1,0 %). Diese Menge wurde wieder mit einem ver-

Interventionsbestände in der EU 1) 

Butter in 1.000 Tonnen Magermilchpulver 

300 
(einschließlich privater Lagerhaltung) 
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Quelle: EU-Kommission, ZMP 
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1) jeweils zum 31.12.; ab 1995 EU 15 Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
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Übersicht über den EU-Milch markt 

1998 1999 
Produktion 

1.000 t 

Milchanlieferung an die 
Molkereien 113.225 114.400 

Konsummilchabsatz 29.278 29.600 

Butter Produktion 1.812 1.829 
Verbrauch 1.734 1.725 

Käse Produktion 6.061 6.110 
Verbrauch 6.490 6.640 

Magermilchpulver 
Produktion 1.139 1.130 
Verbrauch 932 930 

Vollmilchpulver 
Produktion 935 905 

Quelle: ZMP. 

ringerten Kuhbestand (- 0,7 %) erreicht. Zu höheren 
Anlieferungen kam es vor allem in Spanien , dem Ver­
einigten Königreich , Italien, Frankreich und Österreich. 
Wie schon im Quotenjahr 1997/98 kam es auch im Quo­
tenjahr 1998/99 erneut zu - zum Teil erheblichen - Quo­
tenüberschreitungen, besonders in Deutschland, Ita­
lien, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und 
Österreich . Nicht ausgenützt wurden die Quoten in 
Irland, Schweden, Finnland, Griechenland, Portugal und 
Frankreich . Wenngleich in den Sommermonaten von 
1999 die Fettgehalte in den meisten Ländern niedri­
ger ausfielen als üblich, ist auch für das Quotenjahr 
1999/2000 mit Superabgaben zu rechnen , vor allem 
in Italien, Spanien , dem Vereinigten Königreich und 
Österreich. 

Der Absatz von Konsummilch sowie an' sonstigen 
Frischmilcherzeugnissen konnte im Berichtsjahr leicht 
ausgeweitet werden. Die Butterherstellung stieg 1999 
in fast allen EU-Mitgliedstaaten. Weitgehend unver-

Milchanlieferung 
in 1.000 Tonnen 

2446 2.537 2.600 - 2.422 
2.346 -

2.297 .-- -
.--.--

2.200 

1.800 

1.400 -

1995 1996 1997 1998 1999 
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ändert blieb 1999 die Käseerzeugung , eine Ausdeh­
nungen fand lediglich in jenen Mitgliedsländern statt, 
in denen die Milchanlieferung noch gewachsen ist. Die 
Vollmilchpulvererzeugung wurde gedrosselt, um der 
reduzierten Nachfrage auf Drittlandsmärkten Rechnung 
zu tragen , während die Produktion von Magermilch­
pulver leicht gesteigert wurde. Dadurch kam es zu Ange­
botsüberhängen bei Butter, Käse und Magermilchpul­
ver, so dass bei Butter und Magermilchpulver verstärkt 
die Intervention zur Marktentlastung in Anspruch 
genommen wurde. 

Der Butterexport lag im ersten Halbjahr etwas unter 
dem Exportumfang des Vorjahresvergleichszeitrau­
mes. Allerdings haben sich in der zweiten Jahreshälf­
te die Ausfuhren nach Russland belebt. Die Käseaus­
fuhren gingen 1999 nochmals zurück. Der Rückgang 
überstieg den durch die GATT-Vereinbarung notwen­
digen Umfang. Die internationale Nachfrage nach Voll­
und Magermilchpulver hat sich - auch bedingt durch 
den starken US-Dollar - positiv entwickelt. Die Welt­
marktpreise haben angezogen. Die Exporte sind in 
Folge der Erholung der Wirtschaft im asiatischen Raum 
und steigender Einfuhren Algeriens sowie Mexikos 
gestiegen. 

Die österreichische Molkereiwirtschaft verar­
beitete 19992,537.004 t (+3,7%) Milch. Der gesamte 
Rohmilchanfall betrug 3,349.910 t (+2,9%), daraus resul­
tierte eine Lieferleistung an die Molkereien von 75,73% 
(+0,7%). Die restliche Kuhmilcherzeugung wurde im 
Rahmen der Direktvermarktung (seit 1995 erstmals eine 
eigene Quote), für die menschliche Ernährung am Hof 
und für die Verfütterung verwendet. Die österreich ische 
Garantiemenge für Anlieferungen wurde für den Zwölf­
monatszeitraum 1999/2000 (1 . April 1999 bis 31 .März 
2000) mit 2,543.979 t und für die Direktverkäufe mit 
205.422 t festgelegt. Österreich stand für den Zwölf-

Erzeugermilchpreis 1) 

in S/kg 

:li ___ 3 .... : _5 ___ • ___ 3 .. : _5 ___ • 

2 L_3~. 8_4 __ --+-__ 3_.9_4 

1995 1996 1997 1998 1999 

Quelle: BMLF, AMA Graphik: G. Fronaschitz. BMLFUW 

1) ab 19954.1 % Fett. 3.3 % Eiweiß ohne Mehrwertsteuer. 
im Durchschnitt aller Qualitäten. ohne DAZ. 
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Milchanlieferung 1999 

Bundesländer 
Anlieferung Änd. zu 98 

in t in % 

Wien, NÖ und Burgenland 524.892 + 3,3 

Oberösterreich 830.647 + 3,1 
Salzburg 277.315 +5,4 

Steiermark 393.915 +3,4 

Kärnten 147.485 + 2,7 

Tirol 253 .327 +6,0' 

Vorarlberg 109.423 +3,3 

Österreich 2,537.004 +3,7 

Quelle: AMA-Marktbericht. 

monatszeitraum 1998/99 (1 . April 1998 bis 31 . März 
1999) eineAnlieferungsgarantiemenge von 2,393.979 t 
zuzüglich umgewandelter D- in A-Quoten in Höhe von 
42 .697 t zur Verfügung. Die fettkorrigierte Anliefe­
rungsmenge (korrigiert um den Faktor, um den die öster­
reichische Milch mehr Fettgehalt ausweist als die EU­
Berechnungsgrundlage für die Quoten) betrug 
2,543.705 t, so dass eine nationale Überlieferung von 
107.31 9 t anfiel und daher eine Zusatzabgabe in Höhe 
von 526,2 Mio. S an die Europäische Kommission zu 
entrichten war. 

Für den Zwölfmonatszeitraum 1999/2000 (1 . April 
1999 bis 31. März 2000) beträgt die österreichische 
Garantiemenge für Anlieferungen 2,563.309 t. Unter 
Berücksichtigung der vorläufig zu . erwartenden 
Umwandlungen von D- inA-Quoten ergibt sich eine ver­
fügbare Anlieferungsreferenzmenge von 2,601.642 t. 
Dem steht eine prognostizierte fettkorrigierte Anliefe-

Erzeugung von Milchprodukten 1999 

Produkte Menge Änd. zu 
in t 98 in % 

Trinkmilch 503.557 -0,9 
Schlagobers (inkl. H-) 31 .732 +4,9 
Rahm, Kaffeeobers inkl. (H-) 24.263 +3,2 
H-Milch 112.898 +14 ,5 
Käse 82.683 -2,7 

Hartkäse 22.305 -2,8 
Schnittkäse 46.356 -5,4 
Weichkäse 4.943 -8,3 
Frischkäse 9.080 +18,2 

Butter 35.271 -9,3 
Speisetopfen 23.464 +5,2 
Industrietopfen 517 +2 ,2 
Vollmilchpulver 3.672 -7,6 
Magermilchpulver 15.814 -9,9 

Quelle: AMA. 
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rung von 2,621 .293 t gegenüber. Daraus ergibt sich eine 
Überlieferung nach Saldierung der einzelbetrieblichen 
Referenzmengenüberschreitungen mit Unterlieferun­
gen anderer Betriebe von 19.651 t (+ 0.75%). Bei einer 
Zusatzabgabe in der Höhe von 0,35627 Euro/kg (ca. 
4,90 S/kg) führt das österreichweit zu einer Abgaben­
leistung von rund 96 Mio.S für jene Milchbetriebe, die 
ihre einzelbetriebliche Richtmenge per 31 . März 2000 
überschritten haben. 

Die Käseerzeugung (ohne Topfen) ging gegenüber 
dem Vorjahr um 2,7% auf 82 .683 t zurück. Davon ent­
fielen 27% auf Hartkäse, 56% auf Schnittkäse, der Rest 
auf Weich- und Frischkäse. Bei sortenspezifischer 
Betrachtung zeigt sich, dass die Produktion von Hart­
käse (-2 ,8%), von Schnittkäse (-5,4%), Weichkäse (-
8,3%) geringer und die Produktion von Frischkäse 
(+ 18,2%) höher war als 1998. Die Erzeugung von 
Speisetopfen betrug 23.464 t (+ 5,2%). Die Erzeugung 
von Butter ging um 9,3% auf 35.271 t zurück. Die Erzeu­
gung bzw. der Absatz aus heimischer Produktion 
betrug bei Trinkmilch inklusive Mischtrunk 503.557 t 
(-0,9%) und bei H-Milch 112.898 t (+14,5%). Bei Kaf­
feeobers betrug der Inlandsabsatz inklusive Rahm 
24.263 t (+ 3,2%) und bei Schlagobers 31 .732 t (+ 4,9%). 
Bei Magermilchpulver betrug die Erzeugung 15.814 t 
(-9,9%), bei Vollmilchpulver 3.672 t (-7,6%), die Kasein­
erzeugung sank praktisch auf Null . 

Im Berichtsjahr hat die österreichische Ausfuhr von 
Milch und Milchprodukten einen unterschiedli­
chen Charakter aufgewiesen, wobei der Großteil der 
Exporte in den EU-Binnenmarkt ging. So nahmen die 
Exporte im Vergleich zu 1998 bei Hartkäse um 5,8%, 
bei Butter um 6,4%, bei Schnittkäse um 4,7% ab, 
während Zuwächse bei Vollmilchpulver um 19,9 %, bei 
Magermilchpulver um 12,8 % und bei Schmelzkäse um 
82,5 % zu verzeichnen waren . Darüber hinaus wurden 
nach dem EU-Beitritt möglich gewordene Lieferungen 
von Verarbeitungsvollmilch im Ausmaß von 262.539 t 

Erzeugermilchpreis ab Hof 1999 1
) 

Jahr Österreich Bayern Deutschland 

1995 3,75 3,91 3,90 

1996 3,78 3,86 3,83 

1997 3,72 3,88 3,88 

1998 3,84 4,05 4,06 

1999 3,82 3,93 3,89 

1) Bei 3,7% Fett und 3,4% Eiweiß; ohne MwSt, 
Im Vergleich zu Deutschland ohne Mwst. , ohne DAZ, 
im Durchschnitt der Qual itäten , 
Die deutschen Erzeugermilchpreise sind ohne 
Abschlusszahlungen . 

Quelle : AMA-Marktbericht Ifd. , ZMP. 
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(+66,7%) und Verarbeitungsmagermilch - inklusive 
Buttermilch - von 397.621 t (+4,1 %) getätigt. Im Zusam­
menhang damit stand allerdings der Abfluss wertvol­
ler inländischer Wertschöpfung in den EU-Binnen­
markt. 

Die Auswertung über die Struktur der Milchliefe­
ra n te n weist für den Zwölfmonatszeitraum 1999/2000 
(Stichtag: 31 . März 2000) 7-2 .770 Milchlieferanten aus. 
Das sind um 3% weniger als 1998. 65.917 Betriebe 
besitzen eineA-Quote und 27.603 eine D-Quote. Eine 
Alm-A-Quote halten 3.928 Betriebe, eine Alm-D-Quo­
te 1.040 Betriebe. Die Auswertung nach Größenklas­
sen zeigt eine weitere Zunahme der Konzentration bei 
den Quoten. Während die Zahl der Betriebe mit einer 
A+D-Quote unter 20.000 kg um 10% und die mit einer 
Quote zwischen 20.001 und 40.000 kg um 5% zurück­
gegangen sind, haben die Betriebe mit einer Quote von 
mehr als 100.000 kg um 30% zugenommen. Rund 500 
Betriebe in Österreich besitzen bereits eine Quote (A+D) 
von über 200.000 kg . Die gesamte zugeteilte Refe­
renzmenge betrug 1999/20002,722.552 t. Gegenüber 

99 

dem Vorjahr bedeutet das ein Plus von 6%. Von dieser 
Menge entfallen 2,520.361 t (+6,5%) auf die A-Quote 
und 132.401 t (-5%) auf die D-Quote. Die Alm A- und 
D-Quote beträgt insgesamt 69.789 t (+13,6%). In 
diesen Angaben ist die im Rahmen der AGENDA-Ver­
handlungen zugestandene Umwandlung von 150.000 t 
D- in A-Quote sowie alle zusätzlichen fixen (rd. 19.500 
t) und befristeten (rd . 37.700 t) Umwandlungen von D­
in A-Quoten im letzten Zwölfmonatszeitraum enthalten. 
Von der Zunahme der Referenzmengen im letzten Jahr 
haben die Bundesländer in unterschiedlichem Umfang 
profitiert. Während die Milchquote im Burgenland trotz 
Aufstockung neuerlich geringfügig zurückgegangen ist 
(-0,7%), haben bei den übrigen Bundesländern die Quo­
ten zwischen 5,5% und 8% zugenommen. Die durch­
schnittlicheA-Quote beträgt 38.200 kg , bei der D-Quo­
te liegt der Durchschnitt bei 4.800 kg je Betrieb. Trotz 
der steigenden Dynamik am Milchquotenmarkt besit­
zen in Österreich immer noch rd . 40% aller Milchlie­
feranten eine Quote von weniger als 20.000 kg : Auf 
die rd. 50.600 Bergbauernbetriebe mit einer Milchquote 
entfallen 63% aller zugeteilten Referenzmengen. 

Milchquoten je Betrieb 

Ausgewertet nach Gemeinden für das Jahr 1999 

Durchschnitt in kg je Betrieb 

o 
1 bis 20.000 

• 20.000 bis 40.000 
• 40.000 bis 60.000 
• 60.000 bis 80.000 
• über 80.000 (max.:314.000) 

xxx Zahl der Milchlieferanten im pol. Bezirk 
- Grenze pol. Bezirk 

K. Wagner. 0612000 'f_'J Bundesanstalt f. Agrarwirtschaft 
Quelle: AMA. 31.3.2000 

III-210-BR/2000 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument  (gescanntes Original)100 von 353

www.parlament.gv.at



100 

Produktion und Vermarktung von Rindern 

Weltweit war eine durchaus unterschiedliche Produk­
tionsentwicklung zu verzeichnen. Zum einen ergaben 
sich rückläufige Rinder- und Kälberschlachtungen in 
Ozeanien , West- und Osteuropa, aber auch in Kana­
da und zum anderen deutliche Steigerungen in den USA, 
Südamerika und teilweise in Asien . Besonders zu 
Beginn des Jahres litt der Welthandel noch unter der 
Wirtschaftskrise in Russland , die aber durch Hilfslie­
ferungen aus den EU-Interventionsbeständen sowie aus 
Nordamerika gemildert wurde. Auch die wirtschaftliche 
Depression in Südostasien ging zurück, und mit Preis­
erholungen in Ozeanien und Nordamerika wurden im 
Vergleich zu den Vorjahren insgesamt doch deutlich 
höhere Preise erzielt. Weltweit erreichte die Produkti­
on mit 57,5 Mio. t (in Schlachtgewicht) ein Plus von 0,7%. 

EU-weit dürfte der Verbrauchsrückgang gestoppt wor­
den sein ; für 1999 wurde ein Verbrauch von 20,3 
kg/Kopf festgestellt (+2 ,5%); die Nettoerzeugung 
(Schlachtungen) ergab 7,7 Mio. t und damit eine leich­
te Steigerung um 0,5%. Der Selbstversorgungsgrad bei 
Rind- und Kalbfleisch in der EU betrug 1999 101 %. 
Angesichts der stabilen Marktsituation konnten nach 
ersten Auslagerungen 1998 auch 1999 große Mengen 
verkauft werden (rd. 429.500 t) , so dass nur noch eine 
geringe Restmenge von rd. 25.000 t auf Lager lag. In 
diesen Verkäufen sind auch Nahrungsmittelhilfen in 
Höhe von 95.000 t enthalten. 

Der österreichische Rindermarkt zeigte 1999 im Ver­
gleich zum Vorjahr doch zum Teil deutliche Preisrück-

Interventions bestände an Rindfleisch 1) 

in der EU und in Österreich 
in 1.000 Tonnen 

EU 
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1) umgerechnet auf KarkassengewIcht 

Quelle: EU-Kommission. 
BMLF-Abt VIA2 Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
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gänge. Auch der Trend des Produktionsabbaues wur­
de weiter fortgesetzt. Insgesamt stieg die Zahl der unter­
suchten Schlachtungen auf 561 .000 Stück (+2 %). Die 
Bruttoeigenerzeugung betrug 612.000 Stück und ergab 
ein Plus von knapp 4%. Für Kälber betrug dieser Wert 
172.000 Stück (-12%). Der Kälberabsatz sank um 
rund 8% auf 150.000 Stück. Der Inlandsabsatz für 
Großrinder betrug 1999 403.000 Stück und erreichte 
damit ein Plus von rund 2 %. 

Preisentwicklung 1) 

(Durchschnittspreise in Slkg) 

Differenz 
Tierart 1998 1999 zu 98 in o/~ 

Ochsen 38,09 36,76 - 3 

Stiere 39,33 38,02 - 3 

Kühe 26,87 25,04 

I 

- 7 

Kalbinnen 34 ,45 33,09 -4 
-

Kälber im Durchschnitt aller Gewichte 

Kälber 
I 

61 ,69 63 ,00 I +2 

1) gem. § 3 Viehmeldeverordnung , nur Schlachthöfe 

Quelle: BMLFUW - Abt. VI A 2; AMA. 

Die Produzentenpreise waren 1999 bedeutend nied­
riger als im Jahr zuvor. Im Vergleich der Schlachtrin­
derpreise 1999 zu 1998 betrug dieser für Jungstiere 
38,02 S/kg (- 3%). Eine ähnliche Entwicklung, allerdings 
deutlich ausgeprägter, war auch für weibliche Rinder 
zu verzeichnen. Der Jahresdurchschnittspreis für Kühe 
fiel um rund 7% auf 25,04 S/kg . 

Die Rinderzucht ist in den Landestierzuchtgesetzen 
geregelt und wird von den Zuchtverbänden organisiert. 
In Österreich werden vorwiegend Rinder mit kombi­
nierter Nutzungsrichtung - Milch und Fleisch - gezüchtet. 

Vermarktung 1) 

Differenz 
Tierart 1998 1999 zu 98 in % 

Rinder ( Stück) 

Ochsen 3.730 4.079 +9 

Stiere 140.510 150.786 +7 

Kühe 91 .989 92.867 + 1 

Kalbinnen 33.561 34.465 +3 

Kälber ( Stück) 25.786 21 .287 - 17 

1) gem. § 3 Viehmeldeverordnung , nur Schlachthöfe 

Quelle: BMLFUW - Abt. VI A 2, AMA. 

III-210-BR/2000 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument  (gescanntes Original) 101 von 353

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 1999 

800 

Rinderschlachtungen 
in 1.000 Stück 
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1995 1996 1997 1998 1999 

Quelle: Statistik Österreich, Alfis 

1999 konnte die Kontrolldichte in Österreich weiter 
gesteigert werden. So sind der Milchleistungskontrol­
le nun 31.332 Betriebe mit 376.292 Milchkühen (= 53,9% 
der Milchkühe) angeschlossen. Die Milchleistung in den 
Kontrollbetrieben stieg 1999 um 199 kg (+3,6%) auf 
5.667 kg/Kuh . Bei annähernd konstanten Milchin­
haltsstoffen (4,17% Fett und 3,39% Eiweiß) errechnen 
sich 428 Fett- und Eiweißkilogramm. 

Neben der Verbesserung der Milch- und Fleischleistung 
sowie der Fleischqualität wird im Rahmen der Zucht­
programme insbesondere auch auf Merkmale wie 
Fruchtbarkeit und Langlebigkeit geachtet. So werden 
in der Zuchtwertschätzung auch Zuchtwerte für die Fit­
nessmerkmale ausgewiesen. Darüber hinaus werden 
alle Teilzuchtwerte (Milch , Fleisch und Fitness) in 
Abhängigkeit vom Zuchtziel gewichtet und als ökono­
mischer Gesamtzuchtwert angegeben. Um alle Mög­
lichkeiten des internationalen Vergleiches und der 
Optimierung der Schätzung nutzen zu können , neh­
men die Rinderzuchtverbände an der internationalen 
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Stierpreis 
in S/kg Schlachtgewicht 
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Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

Schätzung INTERBULL in Uppsala, Schweden, teil. Bei 
den Rassen Fleckvieh und Braunvieh wird derzeit im 
Rahmen eines Forschungsprojektes die Frage der 
Optimierung der Zuchtprogramme näher untersucht. 

In den letzten Jahren werden vermehrt reine Fleisch­
rinderrassen gezüchtet, die vorwiegend als Mutterkühe 
gehalten werden. Etwa ein Drittel aller rinderhaltenden 
Betriebe sind den 28 regionalen Rinderzuchtverbän­
den angeschlossen . Die Finanzierung der sehr per­
sonalintensiven Milchleistungskontrolle (etwa 1.750 Kon­
trollorgane) ist schwierig . Die Kosten (rd. 274 Mio.S) 
wurden durch Züchterbeiträge (105 Mio.S) sowie durch 
Förderungsmittel des Bundes (97 Mio.S) und der 
Länder (72 Mio.S) aufgebracht. Große Bedeutung 
kommt der künstlichen Besamung (rd . 82 %) zu , wobei 
die Eigenbestandsbesamung aus Kostengründen 
weiter zunimmt. Durch den Embryotransfer können wert­
volle Anlagen verstärkt verbreitet werden. Die hohen 
Kosten und die schwierige Organisation erlauben aber 
nur einen beschränkten Einsatz. 

Produktion und Vermarktung von Schweinen 

Im internationalen Schweinemarkt schwächten sich die 
Zuwachsraten in Nord- und Lateinamerika sowie in 
Westeuropa ab. Die Preise zeigten nach dem kata­
strophalen Vorjahr steigende Tendenzen, erreichten 
weltweit noch nicht das Niveau, wie es Mitte der 
1990er Jahre vorlag. Die Welterzeugung betrug in Sum­
me 86,6 Mio t (+ 2 %). Innerhalb der EU betrug die Brut­
toeigenerzeugung 209,8 Mio. Stück (+ 2%). Der Selbst­
versorgungsgrad betrug 1999107,9% und stieg damit 
im Vergleich zum Vorjahr um 1,3%. Der vorhandene 
Angebotsüberschuss musste zur Stabilisierung in Dritt-

länder exportiert werden, wobei mit rd . 1,4 Mio.t deut­
liche Steigerungsraten (+ 38%) erzielt wurden. Neben 
den Exporten wurde auch im Rahmen der Nahrungs­
mittelhilfe für Russland eine Gesamtmenge von rd . 
55.000 t EU-weit zur Verfügung gestellt. Das Schlacht­
gewicht blieb mit 86,1 kg im Vergleich zum Vo~ahr unver­
ändert. Auch der Preissektor, ab Mitte 1998 von extre­
men Einbrüchen betroffen, brachte vor allem im 2. Halb­
jahr 1999 leichte Verbesserungen, allerdings auf sehr 
niedrigem Niveau. Im Jahresschnitt betrug der EU­
Durchschnittspreis 15,45 S/kg (- 7%). 
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Auch der österreich ische Schweinemarkt war durch 
diese internationale Entwicklung geprägt. Die erziel­
ten Preise fielen im Vergleich zum ohnehin niedrigen 
Niveau des Jahres 1998 noch weiterab. Bei den durch­
schnittlichen Schlachtschweinepreisen ergab sich im 
Jahresdurchschnitt 1999 ein Preis von 15,36 S/kg 
(- 7%), der durchschnittliche Ferkelpreis betrug 604 
S/Stück (- 9%). Die Bruttoeigenerzeugung betrug rd . 
5,27 Mio. Stück (+ 0,1 %), wobei hier festzustellen war, 
dass nur im 1. Quartal ein leichter Anstieg und in den 
anderen Quartalen deutliche Rückgänge zu verzeich­
nen waren . Der In landsabsatz betrug 4,56 Mio. Stück 
und lag damit um rd . 1 % unter dem Wert des Vorjah­
res. Die Schweineschlachtungen betrugen 1999 rd. 5,3 
Mio. Stück und stiegen damit um rd . 3%. 
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Geflügelfleisch- und Eierproduktion 
Weltweit war 1998 und 1999 ein Verflachen des 
Anstiegs der Geflügelfleischproduktion im Ver­
gleich zum Beginn des Jahrzehnts feststellbar. Die Pro­
duktion stieg 1999 nur mehr um etwa 3,2% auf etwa 
62,7 Mio.t an, während die Zunahmen seit 1990 jeweils 
etwa 6 % jährlich betrugen. Auch in der EU kam es 
nur mehr zu einer leichten Zunahme von 1,1 % auf 
8,84 Mio.t. 

Der Hühnerbestand wies in Österreich 1999 mit ins­
gesamt 13,8 Mio. Stück nach einem leichten Rückgang 
1998 wieder eine leicht steigende Tendenz auf (+2%), 
wobei allerdings die Kategorie Legehennen noch 
immer einen spürbaren Rückgang (-7%) aufzuweisen 
hatte. Die Zahl der Hühnerhalter war mit 90.600 (-8%) 
weiter deutlich rückläufig. Der Bestand an sonstigem 
Geflügel (Truthühner, Gänse, Enten, Perlhühner) hat 
gegenüber 1998 um 8,6% auf 700.592 Stk. ebenfalls 

Grüner Bericht 1999 

In der österreichischen Schweinezucht wurden 1999 
von insgesamt 246 Reinzuchtbetrieben 881 Herdebuch­
(HB)-Eber und 4.440 HB-Sauen gehalten; 155 Kreu­
zungszuchtbetriebe haben sich mit der Erzeugung 
von weiblichen Kreuzungssauen (F1 Tieren) beschäf­
tigt, wobei von diesen Betrieben 346 Zuchteber und 
5.413 Zuchtsauen eingesetzt wurden . Insgesamt wur­
den im Berichtsjahr 25.141 Stück Zuchtschweine ver­
kauft . Für Eberwurden auf Versteigerungen im Durch­
schnitt 10.252 S/Stk. (- 4,6 %), für trächtige Zuchtsauen 
5.356 S/Stk. (-17,3%) und für Jungsauen 3.366 S/Stk. 
(-18,4%) erzielt. Bei der Züchtung dieser Tiere stand 
die Verbesserung der Fruchtbarkeit und der Stress­
resistenz im Vordergrund. 
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abgenommen. 1999 wurden 62,8 Mio. Stück Geflügel 
in österreichischen Geflügelschlächtereien geschlach­
tet. Auf Brat- und Backhühner entfielen 79% des erzeug­
ten Geflügelfleisches, auf Suppenhühner 1 %, aufTrut­
hühner 20 % und der Rest auf Enten und Gänse. 
Gegenüber 1998 ist es sowohl bei den Masthühner­
schlachtungen (+3,3%) als auch bei den Truthühner­
schlachtungen (+12,5%) zu Zunahmen gekommen. 
Allerdings haben sich die Produktionsmengen damit 
etwas in Richtung Truthuhnfleisch verschoben. Die Eier­
produktion ging um ca . 7,5 % auf 1,5 Mrd. Stück 
zurück. 

Die Preise für Masthühner in der Vertragsproduktion 
lagen im Jahresdurchschnitt bei 10,9 S/kg , was um 
ca . 8% unter dem Niveau des Vorjahres lag. Bei Trut­
hühnern gingen die Abgabepreise der Landwirte eben­
falls leicht zurück auf 15,16 S. Bei Eiern kam es wegen 
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der europaweiten Überproduktion zu weiteren Preis­
rückgängen um -2% auf 11 ,0 S für die Größenklasse 
M und um -11 % auf 10,4 S für die Größenklasse L. Aller­
dings sind auch die Preise für Futtermittel sowohl für 
die Mast als auch für Legehennen um ca . 8% zurück­
gegangen. 
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Insgesamt stellt sich damit die Erlössituation in der Eier­
produktion ähnlich schlecht wie im Jahr 1998 dar, 
während es bei der Produktion von Mast- und Trut­
hühnern zu einer in etwa gleichbleibenden Entwicklung 
gekommen ist. Die Landwirte erhielten jedoch 1999 kei­
nen degressiven Preisausgleich mehr. 

Übrige Tierproduktion und deren Vermarktung 
Die Welterzeugung von Schaffleisch stieg im 
Jahr 1999 gegenüber 1998 nur geringfügig (+0,4%). 
Die Preise in der EU zeigten aufgrund der in Relation 
zu anderen Gebieten gesteigerten Produktion eine leicht 
fallende Tendenz. 

In Österreich nahm der Schafbestand 1999 um 2,6 % 
ab und betrug 351.571 Stück. Die Anzahl der Schaf­
halterstieg geringfügig von 19.736 auf 19.964 (+1 ,2 %) 
an. Beim Absatz ergeben sich häufig Probleme aufgrund 
der mangelnden Qualität der angebotenen Ware und 
aufgrund der rassenbedingten saisonalen Produkti­
onsspitze. Wegen des geringen Selbstversorgungs­
grades von rd . 79% sind regelmäßig Importe aus 
Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland 
notwendig. Der von den Erzeugern 1999 erzielte Preis 
für Schlachtlämmer lag im Jahresdurchschnitt mit 
53,63 S auf dem Niveau des Jahres 1998 und rd . 13% 
über dem EU-Durchschnittspreis von 47,42 S. Der 
Großteil des in Österreich produzierten Lammflei­
sches (rd . 80%) wird im Rahmen der Direktvermark­
tung abgesetzt. Die auf diese Weise erzielten Erzeu­
gerpreise liegen deutlich über den Schlachthofpreisen. 

1999 wurden von 2.379 Schafreinzuchtbetrieben 
1.985 Widder und 27.904 weibliche Zuchtschafe' gehal­
ten . Insgesamt wurden in der Reinzucht 17 Schafras-
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sen verwendet. Daneben wiesen 347 Kreuzungs­
zuchtbetriebe einen Bestand von 411 Widdern und 3.204 
weiblichen Schafen auf, wobei im Durchschnitt aller Ras­
sen pro weibliches Schaf 2 Lämmer geboren wurden. 

Die Ziegenzucht gewinnt seit einigen Jahren zuneh­
mend an Bedeutung. 1999 wurden in 665 Zuchtbe­
trieben 11 Ziegenrassen herdebuchmäßig gezüchtet, 
wobei 387 Böcke und 5.885 weibliche Ziegen gehal­
ten wurden. Im Durchschnitt aller Rassen wurden pro 
Ziege 1,8 Kitze lebend geboren. 

Das Interesse am Pferdesport hat den Rückgang der 
Pferdehaltung in den letzten Jahren gestoppt, die 
Bestände (1999: 81 .566 Stk. , +2,3%) stiegen wieder 
an. Neben den Hauptrassen Haflinger, Noriker, Öster­
reichisches Warmblut und den Lipizzanern werden wei­
tere 32 Pferderassen von 29 anerkannten Pferde­
zuchtverbänden betreut. 

In den Imkerorganisationen waren 1999 ca. 25.500 
Imker mit rund 378.000 Bienenvölkern gemeldet. Die 
Bienenhaltung wird nach wie vor in erster Linie durch 
die Varroamilbe erschwert. Das 1999 zum zweiten Mal 
durchgeführte kofinanzierte Honigförderprogramm 
unterstützt · die Schulung und Beratung der Imker­
schaft sowie die Varroabekämpfung mit Ameisensäure 
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und anderen zugelassenen alternativen Präparaten. 
1999 konnten nach einer Schätzung des Österreich i­
schen Imkerbundes ca. 6 Mio. kg Wald- und Blüten­
honig geerntet werden. 

Die Fischereiwirtschaft hat in Österreich im Vergleich 
zu den Staaten mit Hochseefischerei eine geringe 

Tierhaltung und Tierschutz 

Landesrecht 
Eine der jeweiligen Tierart entsprechende Haltung von 
Nutztieren muss dem Körperbau, den Verhaltensweisen 
und Ansprüchen gerecht werden , damit vor allem den 
Bewegungs- und Spieltriebbedürfnissen sowie dem 
Sozialverhalten entsprochen wird und Schäden ver­
mieden werden können. Die Vereinbarung aller Bun­
desländer gemäß Art . 15a B-VG über den Schutz von 
Nutztieren kam ein Jahrzehnt nach den ersten 
Bemühungen zustande und ist seit 19.9.1995 in Kraft . 
Darin wird u.a. bestimmt, dass Mindestanforderungen 
hinsichtlich der Bewegungsmöglichkeit, des Sozial­
kontaktes, der Bodenbeschaffenheit, des Stallklimas 
und der Betreuungsintensität festzulegen sind. Tier­
gerechtere Haltungssysteme führen allerdings insge­
samt zu höheren Produktionskosten; daher wurden 
Übergangsfristen bis zu 15 Jahren für die Anpassung 
bereits bestehender Ställe zugestanden. Aufgrund der 
in der Bundesverfassung festgelegten Kompetenz­
verteilung (Tierschutz ist Landessache) wurden von ver­
schiedenen Bundesländern entsprechende Haltungs­
vorschriften für die Tierhaltung erlassen. Das 1996 abge­
haltene Volksbegehren hatte neben der Forderung nach 
bundesweit einheitlichen Tierschutzbestimmungen 
unter anderem auch die Einrichtung einer aus öffent­
lichen Mitteln finanzierten Tieranwaltschaft und die finan­
zielle Förderung der Tierschutzarbeit durch die öffent­
liche Hand zum Inhalt. 

Die Richtlinie 98/58/EG des Rates vom 20. Juli 1998 
über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere hat 
Mindeststandards für alle Tierarten, die zur Erzeugung 
von Nahrungsmitteln, Wolle, Häuten, Fellen oder ande­
ren landwirtschaftlichen Zwecken gezüchtet oder gehal­
ten werden , geschaffen. 

Grüner Bericht 1999 

Bedeutung. Der Fischbestand der heimischen Teich­
wirtschaften setzt sich vorwiegend aus Forellen und 
Karpfen zusammen (Selbstversorgungsgrad 70%). 
Die Karpfenproduktion (v.a. Waldviertel, Steiermark; 
Teichfläche rd . 2.500 ha) beträgt einschließlich der 
Nebenfische ca. 1.300 t und die Forellenproduktion 
(Steiermark, Kärnten, Oberösterreich) ca. 3.200 t. 

Die Richtlinie 1999/74/EG des Rates vom 19. Juli 1999 
zur Festlegung von Mindestanforderungen zum Schutz 
von Legehennen schafft erstmals EU-weit einheitliche 
Mindeststandards für alle Haltungsformen, also auch 
für Alternativsysteme. 

Bundesrecht 
Beim Tiertransport auf der Straße ist eine Strafbarkeit 
wegen Überschreitung der zulässigen Gesamttrans­
portdauer und Gesamtentfernung nur dann gegeben, 
wenn die Transportzeit bzw. Entfernung innerhalb 
Österreichs zurückgelegt wurde. Im Ausland zurück­
gelegte Kilometer bzw. Stunden können bei der Berech­
nung nicht berücksichtigt werden. 

Mit der Verordnung (EG) Nr. 615/98 der Kommission 
vom 18. März 1998 mit Durchführungsbestimmungen 
zur Ausfuhrerstattungsregelung in Bezug auf den 
Schutz lebender Rinder beim Transport ist die Zahlung 
von Ausfuhrerstattungen für lebende Tiere an die Ein­
haltung der Tierschutzvorschriften gebunden worden. 
Die Subventionen für Lebendrindertransporte werden 
also nur ausbezahlt, wenn die Rinderwohlbehalten am 
Bestimmungsort ankommen. 

Die Verordnung (EG) Nr. 411/98 des Rates vom 16. 
Februar 1998 mit zusätzlichen Tierschutzvorschriften 
für Straßenfahrzeuge zur Beförderung von Tieren 
während mehr als acht Stunden regelt besondere 
Anforderungen für die besser ausgestatteten Spezial­
transportfahrzeuge, die die längeren Tiertransporte 
durchführen. Insbesondere hinsichtlich Einstreu, Füt­
terung , Zugang, Belüftung, Trennwände und Trän­
kung wurden Bestimmungen geschaffen. 
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Tierseuchen 

Das Internationale Tierseuchenamt (Office Internatio­
nal des Epizooties - OIE) hat 15 Tierseuchen, die große 
wirtschaftliche Verluste verursachen , in der soge­
nannten "Liste A" zusammengefasst. Im österreichi­
schen Tierbestand wurde im Jahre 1999 - außer der 
Newcastle Disease bei Tauben - keine dieser schwe­
ren Erkrankungen diagnostiziert. Als Beispiele für 
Krankheiten der Liste A seien die Maul- und Klauen­
seuche (zuletzt 1981 aufgetreten), die Klassische 
Schweinepest (zuletzt 1997) oder die Lungenseuche 
der Rinder (seit 1921 nicht mehr aufgetreten) genannt. 
Einige andere Tierseuchen der ListeA, wie z.B. die Pest 
der kleinen Wiederkäuer, die Bluetonge, die Afrikani­
sche Schweinepest, sind noch nie in Österreich fest­
gestellt worden. Die nachstehende Auflistung bezieht 
sich auf in Österreich anzeigepflichtige Tierseuchen: 

• Im Jahre 1999 wurden in Österreich 4 Fälle von Newcastle 
Disease gemeldet. Alle Fälle betrafen Hobby-Betriebe mit 
einer Höchstzahl von 220 Tauben. In drei der vier Fälle waren 
ausschließlich Tauben betroffen , und es kam § 7 Abs. 1 
der Verordnung des Bundeskanzlers über Schutz- und Til­
gungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Newcastle-Krank­
heit (NeO-Verordnung) zum Tragen . 

• Auch im Jahre 1999 wurde in Österreich kein Fall von 
Aujeszky 'scher Krankheit festgestellt. Mit der Ent­
scheidung 97/423/EG wurden allen Regionen in Österreich 
Zusatzgarantien gemäß Artikel 10 der RL 64/432/EWG 
gewährt. 

• Seit dem Jahr 1997 ist Österreich frei von Klassischer 
Schweinepest. 

• Die Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung hat 1999 
von den insgesamt 23.366 zur Untersuchung an einge­
sandten Tieren in 5 Fällen Tollwut festgestellt (1998: 
3 Fälle) . Seit Beginn der österreichischen Tollwut­
bekämpfung mittels der oralen Immunisierung der Füch­
se durch flächendeckende Auslegung von Impfködern in 
den tollwutgefährdeten Gebieten konnte die Tollwut von 
2.465 Fällen im Jahre 1992 auf 5 Fälle im Jahre 1999 redu­
ziert werden. Die im Herbst 1991 erstmalig vorgenomme­
ne und mit 2 Aktionen pro Jahr fortgeführte bundesweite 
Köderauslegungskampagne wurde im Frühjahr 1999 mit 
318.400 Ködern und im Herbst 1999 mit 279.200 Ködern 
fortgesetzt. Für den Ankauf der Impfköder wurde vom Bun­
deskanzleramtes rund 3,8 Mio.S aufgewendet. 

• Bei den vorgeschriebenen Untersuchungen im Rahmen 
der staatlichen Rinderbrucellosebekämpfung konn­
ten bei 426.860 durchgeführten serologischen Unter­
suchungen 2 Reagenten in 2 Tiroler Betrieben ermittelt wer­
den (1998: 4 Reagenten in 4 Betrieben). 

• Im Rahmen der staatlichen Bekämpfung der Rindertu­
berkulose wurden 1999 331 .533 Rinder und 3.981 Zie­
gen in 29.722 Beständen untersucht und insgesamt 
42 Reagenten (ein Rind in Kärnten, drei Rinder in Ober-
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österreich und 38 Rinder in Tirol) festgestellt (1998: kein 
Reagent). 

• Im gesamten Bundesgebiet wurden 426.732 serologische 
Untersuchungen im Rahmen der staatlichen Rinderleu­
kosebekämpfung (ERL) durchgeführt. So wie im Jahr 
zuvor wurde auch 1999 in keinem der 37.723 untersuch­
ten Bestände ein Reagent gefunden. 

• 1999 wurden 46/BRIIPV Reagenten in 7 Betrieben ermit­
telt (1998: 344 Reagenten in 68 Betrieben). Damit lag der 
bundesweite durchschnittliche Verseuchungsgrad - bezo­
gen auf die Zahl der Betriebe - bei 0,0173 % (1998 : 
0,1003 %). 

• Im Jahre 1999 konnten 4 Ausbrüche (7 erkrankte Tiere) 
von Brucella ovis in 4 Bundesländern festgestellt wer­
den. Das bedeutet einen weiteren Rückgang im Vergleich 
zu 1998 (5 Ausbrüche mit 13 erkrankten Tieren ). 

• Im Berichtsjahr wurden in 22 Höfen 54 Krankheitsfälle von 
Räude bei Schafen und Ziegen diagnostiziert, während 
bei Einhufern ein Fall von Räude festgestellt wurde. 

• Im Jahr 1999 gab es keinen Ausbruch von Geflü­
gelcholera in Österreich . 

• In 11 Gemeinden erkrankten österreichweit insgesamt 29 
Papageien, Sittiche und Ziervögel an Psittakose (1998 : 
1.012 Ausbrüche). Aus den Bundesländern Kärnten, Salz­
burg und Vorarlberg wurden keine Ausbrüche gemeldet. 

• Die Zahl der Acariose-Fälle stieg im Vergleich zum Vor­
jahr geringfügig von 14 Ausbrüchen mit 156 erkrankten Bie­
nenvölkern auf 18 Ausbrüche mit 159 erkrankten Völkern. 

• Bei den ansteckenden Brutkrankheiten wurden bei Bienen 
im Berichtsjahr 1999 383Ausbrüche von Amerikanischer 
Fa u I b ru t festgestellt. Die meisten Ausbrüche traten wie­
derum in Kärnten mit 120Ausbrüchen (453 erkrankte Bie­
nenvölker), in der Steiermark mit 85 Ausbrüchen (228 
erkrankte Bienenvölker) und in Oberösterreich mit 33Aus­
brüchen (303 erkrankte Bienenvölker) auf. 

• In den Bundesländern Oberösterreich und Kärnten gab es 
insgesamt 3 Ausbrüche von Varroatose mit 19 erkrank­
ten Bienenvölkern . 

• Die Zahl der an Rauschbrand erkrankten Rinder lag im 
Jahr 1999 bei 130, davon 41 in der Steiermark, 28 in Nie­
derösterreich, 35 in Kärnten , 10 in Tirol, 7 in Oberöster­
reich , 8 in Salzburg , ein Fall in Vorarlberg . Burgenland und 
Wien waren auch im Jahr 1999 frei von Rauschbrand . Die 
Zahl der Erkrankungen ist gerade bei Rauschbrand rela­
tiv konstant (1996 gab es 165 Fälle, 1997 wurden 176 Fäl­
le und 1998 wurden 167 Fälle gemeldet). 

• Hinsichtlich Bläschenausschlag der Pferde erkrank­
ten im gesamten Bundesgebiet insgesamt 12 Tiere, davon 
5 in Salzburg, 5 in Oberösterreich und 2 in der Steiermark. 

• Aus vier Betrieben wurden insgesamt 50 an der Viralen 
hämorrhagischen Septikämie (VHS) erkrankte Tie­
re gemeldet. Im Vorjahr trat die VHS ebenfalls in 4 Betrie-
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ben auf. In Vorarlberg erfolgte der Virusnachweis aus einem 
klinisch gesunden Bestand. 

• 1999 wurde ein Fall von Infektiöser hämatopoeti­
scher Nekrose (IHN) aus Kärnten gemeldet. 

• In Österreich ist noch nie ein Fall von Boviner Spongi­
former Encephalopathie (BSE) aufgetreten . 

Mit Beschluss des Tierseuchengesetzes (TGG) vom 
23. Juli 1999 (BGBI.Nr. 133) wurde nunmehr eine 
gesetzliche Basis geschaffen, um Gesundheitspro­
gramme bei Tieren durchzuführen. Derzeit ist eine 
Bekämpfung der Salmonellen beim Geflügel und der 
BVD-Viruserkrankung beim Rind geplant. Ein Bekämp­
fungsprogramm von Salmonellen bei Geflügel-Eltern­
tieren wurde von Brüssel genehmigt; eine Co-Finan­
zierung wird angestrebt. Derzeit laufen in mehreren Bun­
desländern freiwillige Bekämpfungsprogramme in 
Zuchtbetrieben, die von Bund und Land gefördert wer­
den. Auch verschiedene andere freiwillige Bekämp­
fungsprogramme (z. B. Rhinitisinfektionen bei Mast­
schweinen, Mykoplasmenimpfaktion bei Ferkeln, Sal­
monellenuntersuchungen bei Geflügel , Euterhygiene­
kontrollen bei Kühen) werden vom BMLFUW gefördert. 

Veterinärbehärdliche Grenzkontrolle : Durch das 
In-Kraft-Treten der Richtlinie des Rates 97/78/EG vom 
18. Dezember 1997 zur Festlegung von Grundregeln 
für die Veterinärkontrollen von aus Drittländern in die 
Gemeinschaft eingeführten Erzeugnissen mit 1.7.1999 
wurden die Grenztierärzte verpflichtet, an den insge­
samt 17 zugelassenen veterinärbehördlichen Grenz­
kontrollsteIlen Sendungen von Erzeugnissen tierischen 
Ursprungs in der Durchfuhr durch das Gebiet der EU 
nicht nur einer Einfuhrkontrolle, sondern auch einer Aus­
fuhrkontrolle zu unterziehen. An den österreichischen 
veterinärbehördlichen GrenzkontrollsteIlen wurden im 
Jahr 1999 ca . 41 .000 Sendungen (lebende Tiere und 
Erzeugnisse tierischen Ursprungs) veterinärbehördlich 
in der Einfuhr kontrolliert. Etwa 3% der Sendungen 
waren zu beanstanden, 1,6% der Sendungen wurden 
zurückgewiesen. Gegenüber 1998 ist eine Steigerung 
der Abfertigungen um etwa 3 % zu beobachten . 

Grüner Bericht 1999 

In Vollziehung der Verordnung (EG) Nr. 615/98 der Kom­
mission (Kontrolle von lebenden Rindern in Bezug auf 
den Schutz beim Transport im Zusammenhang mit 
der Ausfuhrerstattung ) wurden 689 Sendungen leben­
der Rinder in der Ausfuhr überprüft. In diesem Zusam­
menhang musste für drei Sendungen die Bestätigung 
verweigert werden , in 96 Fällen konnten die festge­
stellten Mängel vor Ort behoben werden. 

Das Jahr 1999 war gekennzeichnet von den Ausein­
andersetzungen rund um Fleischimporte aus den Ver­
einigten Staaten, da die USA kein entsprechendes 
Rückstandskontrollprogramm vorweisen konnten . 
Außerdem tauchte Fleisch von Tieren auf, die mit 
selbst in den USA verbotenen hormonellen Substan­
zen behandelt worden waren. Seither unterliegen alle 
Einfuhren von Rindfleisch aus den USA vor ihrer Frei­
gabe einer 100%igen Warenuntersuchung auf Hor­
mone. Die zweite Jahreshälfte war von den Vorberei­
tungen zur Umstellung der Computer auf die Jahr-2000-
Taugl ichkeit geprägt, da das ANIMO-System selbst 
weder tauglich war noch mit der vorhandenen Hard­
ware betrieben werden konnte . Trotz einer sehr spä­
ten Entscheidung der Kommission zur Verlängerung 
der Lizenz konnte die Umstellung fristgerecht erfolgen. 

Tierarzne imitfel: In Österreich waren am 31 . Dezem­
ber 1999 insgesamt 1.025 Arzneispezialitäten für Tie­
re zugelassen. Darunter waren 48 Fütterungsarznei­
mittelvormischungen sowie 194 immunologische Tier­
arzneimittel (Impfstoffe und Sera) und 76 homöopa­
thische Arzneispezialitäten . Im Berichtsjahr wurden 
6 Arzneispezialitäten , davon zwei Impfstoffe, im Wege 
des zentralen Zulassungsverfahrens bei der Europäi­
schen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln in 
London zugelassen. Für 14Arzneispezialitäten wurde 
nach Durchführung eines Verfahrens der gegenseiti­
gen Anerkennung in Österreich eine Zulassung erteilt. 
Tierärzte : Die Anzahl der Tierärzte, die eine Praxis 
ausüben, belief sich zum 31 . Dezember 1999 auf 
1.728. Im öffentlichen Veterinärdienst waren 246 
Tierärzte beschäftigt. 
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Forstliche Produktion 
(siehe auch Tabelle 5.3.1) 

Mit 47% Waldanteil an der Staatsfläche liegt Österreich 
hinsichtlich der Bewaldungsdichte im Spitzenfeld 
europäischer Staaten. Im Gegensatz zu vielen EU-Län­
dern 1eistet der Wald in Österreich einen erheblichen 
Beitrag zum bäuerlichen Einkommen. Die Erhaltung und 
Steigerung der Ertragsleistung des Waldes ist daher 
für die Land- und Forstwirtschaft, aber auch für die 
Betriebe der Weiterverarbeitung von Holz von großer 
Wichtigkeit. Mit Hilfe von Informationskampagnen zur 
Förderung der Verwendung von Holz und Holzprodukten 
und gezielten Programmen zur Förderung von For­
schungs- und Innovationsprojekten wird von ver­
schiedenen Wirtschafts- und öffentlichen Stellen ein 

Wirtschaftliche Situation 

Der Aufschwung der Schnittholzkonjunktur währt bereits 
über drei Jahre. Die Schnittholzpreise im Inland zogen 
im Laufe des Jahres 1999 weiter leicht an und waren 
im Dezember um 5% höher als im Vorjahr. Die Export­
preise entwickelten sich gegen Jahresende recht dyna­
misch (Dezember 1999 +14,6% gegenüber 1998), im 
Jahresdurchschnitt wurde das Vorjahresniveau um 
4,5% übertroffen. Der steigende Dollarkurs stützte die 
Exportpreise wesentlich . Hingegen erzielten die hei­
mischen Waldbesitzer nur noch leichte Preiszuwäch­
se für Sägerundholz: Im Jahresdurchschnitt 1999 zahl­
ten die Sägewerke um 1 % mehr als 1998. Mit 1.095 S 
je fm war der Jahresdurchschnittspreis für Blochholz 
FichtelTanne, Klasse B, Media 2b um 0,8% über dem 
Vorjahresniveau. Die Papier- und Zellstoffkonjunktur ver-
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wertvoller Beitrag zur Erhöhung der Wertschöpfung im 
Bereich der Forst- und Holzwirtschaft geleistet. Zudem 
wird versucht, den Einsatz von Holz als Energieliefe­
rant zu forcieren. Moder'ne Heizungsanlagen auf der 
Basis von Holz als Energieträger bringen nicht nur eine 
Entlastung der Volkswirtschaft sowie der Umwelt, son­
dern bieten dem Waldbesitzer zusätzliches Einkommen 
aus der Verwertung von schwer absetzbaren Forst­
produkten. Mit der Förderung von Holz lassen sich vor 
allem im ländlichen Raum positive Beschäftigungsef­
fekte erzielen. Insgesamt wachsen in den österreichi­
schen Wäldern jährlich 27,3 Mio. Vfm Holz zu , wovon 
nur rund 70% genutzt werden. 

Holzeinschlag 
in Mio. Erntefestmeter ohne Rinde 

16 150 147 

13,8 - - 14,0 14,1 
---

12 

8 

1995 1996 1997 1998 1999 

Quelle: BMLFUW Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

Holzpreis 1) 

Erzeugernettopreis in Schilling je Festmeter 

1.300 ------------------------, 

1.138 1.134 
1.1 00 ..... ---t---_ 1.086 1.095 

900 

700 +-------~------r_------r_------~------~----~------~------~------~ 
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1) für Blochholz FichtefT anne, Klasse B, Media 2b 

Quelle: Statistik Österreich Grafik: R.Fehrer, BMLFUW 
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besserte sich im Lauf des Jahres 1999 deutlich. Die 
Zellstoffpreise erreichten zu Jahresbeginn einen kon­
junkturbedingten Tiefstand und stiegen bis zum Jah­
resende kräftig . Im Export wurde im Jahresdurch­
schnitt das Preisniveau von 1998 wieder erreicht. Die 
Exportpreise für Druck- und Schreibpapier (-5,3%) 
sowie Kraftpapier (-8,5%) lagen wesentlich unter dem 
Wert von 1998. Die Zellstoffindustrie reduzierte die Prei­
se für Schleifholz im 1. Halbjahr, im Jahresdurch­
schnitt zahlte sie ungefähr gleich viel wie 1998. Der 
F aserholz/Schleifholz-Mischpreis für Fichterranne 1 alb 
betrug im Jahresdurchschnitt 422 S je fm (Faserholz 
393 S, Schleifholz 484 S). Die Preise für hartes Brenn­
holz blieben mit 576 S je Raummeter unverändert, wei­
ches Brennholz stieg um 3,2% auf 390 S. 

Gemäß Holzeinschlagsmeldung wurden 1999 14,1 Mio. 
Erntefestmeter eingeschlagen, um 0,4% mehr als 
1998. Der Schadholzanfall ist leicht zurückgegangen 
(-0 ,9%), sein Anteil am Gesamteinschlag lag mit 20,1 % 
deutlich unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jah­
re. Der Trend zur Fremdwerbung (Vergabe der Schlä­
gerung und Bringung) hielt an (+6,4%), die günstige 
Holzkonjunktur ließ die Lager gegen Jahresende 
schrumpfen (-12 ,3% gegenüber 1998). Die Klein­
waidbesitzer (Waldfläche unter 200 ha) forcierten vor 
allem die Schwachholznutzung (+20,4%). Insgesamt 
schlägerten sie um 2,6% mehr als 1998. Die Groß­
waldbesitzer (Waldfläche ab 200 ha, ohne Bundesforste ) 
nahmen den Einschlag leicht zurück (-1 ,2%). Im Groß­
wald fiel um 6,8% mehr Schadholz an, der Schad­
holzanteil betrug 23,2%. 63% des Einschlags wurden 
an Schlägerungsunternehmen vergeben. Der Anteil der 
Österreichischen Bundesforste AG erreichte mit 
1,87 Mio. fm 13,3% der gesamten Holzernte in Öster­
reich . Die Bundesforste schlägerten um 4,2% weniger 
als 1998, um 11 % weniger als im Durchschnitt der letz­
ten fünf Jahre. 40% des Einschlages der Bundesfor­
ste entfielen auf Fremdwerbung - im Kleinwald (unter 
200 ha) betrug dieser Anteil nur 24%. 

Am 26. Dezember 1999 verursachte der Orkan "Lothar" 
in den Wäldern Europas schwere Sturmschäden. Am 
stärksten betroffen waren die Schweiz, Frankreich 
und Deutschland. Die Schadholzmengen übertrafen viel­
fach großregional einen mehrfachen Jahreseinschlag. 
Aufgrund der lebhaften Schnittholznachfrage bewirkte 
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Strukturdaten der Forstwirtschaft, 
Säge- und Papierindustrie 1999 

Forstwirtschaft 

Waldfläche (in Mio. ha) 3,92 
davon Betriebe unter 200 ha Waldfläche 2,10 
davon Betriebe über 200 ha Waldfläche 1,24 
davon Österreichische Bundesforste 0,59 

Holzvorrat (in Mio. vfm) 987,9 

Holzzuwachs (in Mio. vfm) 27,3 

Holzeinschlag (in Mio. efm) 14,08 

Endproduktion aus Forstwirtschaft 
(in Mrd. S; vorläufiger Wert) 13,64 

Anzahl der Betriebe mit Eigen-
waidfläche 207.818 

Sägeindustrie 

Schnittholzproduktion (in Mio. m3
) I 9,79 

davon Nadelschnittholz 9,53 

Produktionswert (in Mrd. S) 24,76 

Schnittholzexport (in Mio. m3
) 5,75 

Exportumsatz (in Mrd. S) 14,19 

Betriebe 1.550 

Beschäftiqte 9.500 

Papierindustrie 

Papier- , Faltschachtelkarton- und 
Pappeproduktion (in Mio. t) 4,14 

Umsatz (in Mrd. S) 41 ,19 

Export (in Mio. t) 3,53 

Exportumsatz (in Mrd. S) 32 ,99 

Betriebe 30 

Beschäftiate 9.401 -

Quelle: BMLFUW, Statistik Österreich , Austropapier. 

das hohe Angebot keinen Einbruch der Sägerund­
holzpreise. Auf dem Rohholzmarkt der Zellstoffindustrie 
herrschte jedoch zu Jahresbeginn 2000 ein Ange­
botsdruck, sodass ein Anstieg der Schleifholz- und Hack­
gutpreise verzögert wurde. 

Bei stabilen Nutzholzpreisen und einer geringfügigen 
Ausweitung des Einschlags (+0,4%) nahm der nomi­
nelle Rohertrag der Forstwirtschaft nach Berechnun­
gen des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsfor­
schung leicht zu und erreichte 13,6 Mrd. S (+0,9% 
gegenüber 1998). 
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Preise 
(siehe auch Tabellen 5.4.1 bis 5.4.8) 

Die zwischen Agrarerzeugnissen und Produktionsmit­
teln gegebenen Austauschverhältnisse beeinflussen 
trotz der namhaften Bedeutung der Abgeltung der 
multifunktionalen Leistungen durch die öffentliche 
Hand in erheblichem Umfang die Einkommenslage der 
in der Land- und Forstwirtschaft arbeitenden Bevöl­
kerung und auch die Aufrecht'erhaltung eines funktio­
nierenden ländlichen Raumes. Darüber hinaus kommt 
angesichts der ökonomischen Verflechtungen zwi­
schen Agrarwirtschaft, Industrie und Gewerbe den 
Agrarpreisen auch eine große gesamtwirtschaftliche 
Bedeutung zu , zumal die bäuerlichen Haushalte und 
Betriebe wichtige Nachfrager von Betriebsmitteln, Kon­
sum-, Investitionsgütern und Dienstleistungen dar­
stellen. 

Der Beitritt Österreichs zur EU bedeutete für die hei­
mischen Landwirte den Beginn tiefgreifender Verän­
derungen, die sich mit der nächsten WTO-Runde und 
der bevorstehenden Osterweiterung der EU vor allem 
in den Bereichen Getreide , Schlachtrinder und Milch 
fortsetzen werden. 

Speziell aufbereitete Indexzahlen ermöglichen eine über­
sichtliche Darstellung zeitlicher Veränderungen der 
Erzeuger-, Betriebsmittel- und Investitionsgüterpreise. 
Die im Bundesmittel aufgezeigte Preisentwicklung 
kann allerdings von der Situation in den einzelnen 
Betriebsgruppen je nach der Einnahmen- und Ausga­
benstruktur der Betriebe wesentlich abweichen. Gene­
rell mit Hilfe solcher Indexreihen dargestellte Preis­
übersichten lassen somit noch keinen endgültigen 

Entwicklung der Agrar-Indizes 
(1976 = 100) 

165,--------- -----:-----. 

145+-------=~=-----------l 

125+----+------+----''''''\'~----l 

105-r-.UC"""----------t---1.j 

Erzeugnisse ohne öffen!!. Gelder 
85+-_-. __ -. __ -. _ _ -. __ ~ 

1976 1980 1985 1990 1995 1999 

Quelle: LBG-Paritätsspiegel Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
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Einblick in die Einkommenslage der Land- und Forst­
wirtschaft zu. Erst die zusammenfassende Betrachtung 
mit anderen Unterlagen dieses Berichtes - in erster Linie 
mit den Buchführungsergebnissen land- und forst­
wirtschaftlicher Betriebe - gewährleistet eine stichhal­
tige und zutreffende Beurteilung der wirtschaftlichen 
Situation bäuerlicher Familienbetriebe. 

Die Indizes der die heimische Land- und Forstwirtschaft 
betreffenden Erzeuger- und Betriebsmittelpreise basie­
ren auf Berechnungen aus dem Jahre 1986. Seit 1992 
werden im Preisindex der Betriebseinnahmen die 
direkt den bäuerlichen Betrieben zufließenden öffent­
lichen Gelder mit berücksichtigt. Für die Indexdarstel­
lung auf der Einnahmenseite stehen die vom ÖSTAT 
publizierten Erzeugerpreise zur Verfügung. Für die Aus­
gabenseite werden gesonderte Erhebungen heran­
gezogen . Der Indexberechnung liegen ausschließlich 
Netto-Preise (ohne MWSt.) zugrunde. 

Innerhalb der Agrarpreis-Indizes verzeichnete der 
Preis-I ndex der Betriebseinnahmen 1999 im Vergleich 
zum Vorjahr eine Abnahme um 4,9%; ohne Berück­
sichtigung der öffentlichen Gelder hätte die Abnahme 
2,6% betragen. Der Preis-Index der Gesamtausgaben 
war gegenüber 1998 um 0,6% rückläufig, wobei einer 
Verbilligung der Betriebsausgaben im Durchschnitt 
um 1,7% eine Verteuerung bei den Investitionsausgaben 
um 1,0% gegenüberstand . Die Differenz zwischen 
dem Index der Gesamtausgaben und dem Index der 
Einnahmen (sog. Preisschere) betrug 1999 insgesamt 
25,5%. Im Vergleich zu 1998 bedeutet dies eine wei­
tere Verschlechterung. 

Agrar-Preis-Index 
(Vergleich zum Vorjahr in Prozent) 

Jahr Preis-Index der Be- Preis-Index der 
triebseinnahmen 1) Gesamtausgaben 

1990 +4,3 +4,1 
1991 +0,9 +3,2 
1992 -0,9 +2,1 
1993 -3,9 +0,3 
1994 +2,0 -0,2 
1995 -5,6 -4,4 
1996 -2,0 +2,9 
1997 -0,7 +2,0 
1998 _6 ,82) -2 ,2 

1999 _4 ,93) -0,6 

1) ab 1992 inkl. öffentliche Gelder; 2) revidiert; 3) vorläufig . 

Quelle : LBG. 
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Preisindex für land- und forstw. 
Erzeugnisse und öffentliche Gelder 

Veränderung 1999 zu 1998 in % 

-4,9% 

-13,5% 

-2 ,9% 

:!"0,0% 

+1 ,7% 

Erzeugnisse und 
öffentliche Gelder 

Öffentliche Gelder 

Getreide 

Erdäpfel 

Zuckerrüben 

-7,6% Gemüsebau 

I===::::J +14,4% Obstbau 

-1 ,3% 

-2 ,1% 

-0,2% 

-9,3% 

-0,4% 

+1,0% 

Weinbau 

Rinder 

Milch 

Schweine 

Geflügel/Eier 

Holz 

Quelle: LBG-Paritätsspiegel Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

Erzeugerpreise 
In der pflanzlichen Produktion, die ihr Preisniveau ins­
gesamt zwar halten konnte, verschlechterte sich der 
Feldbau durch eine nachgebende Preistendenz bei 
Getreide und insbesondere bei Hartweizen , die durch 
bessere Erlöse bei Zuckerrüben nicht ausgeglichen wer­
den konnte. Im Weinbau war zwar bei Flaschenware 
eine weiter steigende Preistendenz zu verzeichnen, 
doch reichte diese nicht aus, die durch die abermals 
gute Ernte gedrückten Traubenpreise und insbeson­
dere jene für Fassware auszugleichen. Im Gemüse­
bau kamen vor allem die Preisrückgänge bei Zwiebeln 
mit-55% und Chinakohl mit-11% zum Tragen. Der Obst­
bau profitierte durch die stark verbesserte Preislage 
bei Tafel- und Industrieäpfeln. In der Tierhaltung war 
die weiter fallende Preistendenz auf die Schweine-, aber 
auch auf die Schlachtrinderpreise zurückzuführen. 

Entwicklung der Düngemittelpreise 
(im Vergleich zum Vorjahr) 

Düngerarten Preisänderung 1999 
zu 1998 in % 

Kalkammonsalpeter, 27% N -11 ,6 

Hyperkorn 26% P205 +0,0 
Kalisalz, 60% K20 +3,6 
Diammonophosphat 18:46:0 +0,2 
PK-Mischdünger, 0: 12:20 +1 ,1 
Volldünger, 6: 1 0: 16 -0,4 
Volldünger, 15: 15: 15 -1 ,0 
Volldünger, 20:8:8 -2,5 
Mischkalk +1 ,3 

Quelle: AMA, LBG. 
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Preisindex der Gesamtausgaben 
Veränderung 1999 zu 1998 in % 

-4,4% 

-7 ,6% c:::::=::=::;;:j 

+1,9% 

+1,5% 

+2,3% 

+1 ,7% 

Gesamtausgaben 

Saatgut 

Handelsdünger 

Pflanzenschutzmittel 

Futtermittel 

Viehzukauf 

Unkosten der Tierhaltung 

Energieausgaben 

Gebäudeerhaltung 

Geräteerhaltung 

Sachversicherung 

Verwaltungskosten 

Fremdlohnkosten 

Maschinen und Geräte 

Baukosten 

Quelle: LBG-Paritätsspiegel Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

Die Preise forstwirtschaftlicher Produkte profitierten 
durch eine nach wie vor stabile Holzkonjunktur. 

Betriebsmittelpreise 
Im Vergleich zu 1998 gab es bei den Betriebsmittel­
preisen weitere Verbilligungen um insgesamt 1,9%. 
Neben Saatgut und Pflanzenschutzmitteln waren es 
dem Gewicht nach die Eiweißfuttermittel innerhalb 
der Zukaufsfuttermittel, Ferkel und Zuchtschweine 
innerhalb des Viehzukaufs und der Stickstoff bei den 
Handelsdüngern . Dem gegenüber schlugen Preis­
steigerungen l,J.a. bei den Sachversicherungen, der 
Geräteerhaltung und den Energieausgaben stärker zu 
Buche. Die Preise für land- und forstwirtschaftliche Inve­
stitionsgüter waren 1999 im Mittel um 1,0% höher als 
im Jahr 1998. 

Entwicklung der Zukaufsfuttermittelpreise 
(Vergleich zum Vorjahr in Prozent) 

Futtermittel 1996 1997 1998 1999 

Zuckerrüben-T rocken-
schnitte,Pel. +5,8 -4,5 -11 ,1 -2,1 

Futtergerste +6,0 -8,7 -8,2 +2 ,2 

Körnermais -1 ,1 -16,5 -4,7 +2 ,9 

Weizenkleie +5,8 +0,2 -18,9 +4,1 

Sojaschrot +29,9 +20,3 -26,4 -7,5 

OO-Rapsextraktions-
schrot +50 ,5 -3,0 -35,1 +4,8 

Fischmehl +17 ,8 +19,1 +8,6 -35,7 

Quelle: Börse für landwirtschaftliche Produkte, LBG. 

III-210-BR/2000 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument  (gescanntes Original) 111 von 353

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 1999 111 

Auswertungsergebnisse von Buchführungsunter­
lagen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 

Zusammenfassung 

Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 1999 betrugen 

im Bundesmittel254.804 S (-3,8%) je Betrieb und 155.609 S 

je FAK (-3,1 %). Der Einkommensrückgang war in erster Linie 

durch den weitgehenden Wegfall der degressiven Aus­

gleichszahlungen und die geringe Inanspruchnahme von Zin­

sen- und Aufwandszuschüssen sowie die weiteren Preis­

rückgänge am Schweinemarkt bedingt. Positiv auf die Ein­

kommensentwicklung wirkten sich die höheren Erträge bei 

Milch und im Feldbau (insbesondere bei Weizen, Körnermais, 

Kartoffel und Gemüse) sowie bei Holz aus. Der Unterneh­

mensertrag hat sich gegenüber 1998 nur geringfügig ver­

ändert. Der Unternehmensaufwand war etwas höher als 1998. 

Nach Betriebsformen Ue FAK) erzielten 1999 die Markt­

fruchtbetriebe (+10%) den größten Zuwachs. Die Einkom­

mensverluste mussten die Dauerkulturbetriebe (-14%) sowie 

die Futterbaubetriebe (-6%) und die Veredelungsbetriebe 

(-5%) hinnehmen. Die Zahl der Familienarbeitskräfte je 

Betrieb hat 1999 um weitere 1 % auf 1 ,63 FAK abgenommen. 

Die öffentlichen Gelder je· Betrieb verringerten sich weiter und 

beliefen sich im Bundesdurchschnitt auf 166.01 1 S je Betrieb 

(-7,2%). Das waren im Bundesdurchschnitt 19% vom Unter­

nehmensertrag. Innerhalb der öffentlichen Gelder gab es wei­

tere Zuwächse bei den ÖPUL-Zahlungen sowie einen wei­

teren planmäßigen Rückgang bei den degressiven Aus­

gleichszahlungen. Das Erwerbseinkommen je Gesamtsfa­

milienarbeitskraft (GFAK) erreichte 193.957 S (-1%), das 

Gesamteinkommen je GFAK 231 .773 S (+0%). 

Die Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft je FAK bei 

den Bergbauernbetrieben waren 1999145.421 S um 4% nied­

riger als im Vorjahr. Die land- und forstwirtschaftl iche Pro­

duktion allein hätte einen Einkommenszuwachs von knapp 

9% gebracht, doch bedeuten die Abnahmen bei den öffent­

lichen Geldern einen Einkommensverlust um mehr als 5% 

und die gestiegenen Aufwendungen einen weiteren um 

nahezu 7%. Der Einkommensabstarid der bergbäuerlichen 

Betriebe zum Bundesmittel änderte sich 1999 kau'm. Er betrug 

je FAK absolut rund 10.000 S und relativ 7%. 

Bei den Spezialbetrieben weisen - auf Basis FAK - die Markt­

fruchtbetriebe die höchsten Einkommen auf (299.866 S). Es 

fo lgen die Geflügelspezialbetriebe mit 254.013 S. An dritter 

Stelle liegen bereits die Biobetriebe mit höherem Boden­

nutzungsantei l (225.837 S). Im längerfristigen Vergleich (seit 

1991 ) haben sich die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 

je FAK im Bundesmittel um +1 ,8% verbessert. Das Erwerbs­

einkommen je FAK stieg um 2,5%, das Gesamteinkommen 
um 2,0%. 

Summary 

In 1999, income from agriculture and forestry in Austria aver­

aged (Federallevel) ATS 254,804 (- 3.8 %) per holding and 

ATS 155,609 (- 3.1 %) per family worker. This income loss 

was above all due to the far-reaching elimination of degres­

sive compensatory payments and the low number of holdings 

taking advantage of interest rate and expense subsidies as 

weil as the continued decline in prices on the pig market. 

Increased yields from dairy, crops (especially wheat, grain 

maize, potatoes, and vegetables) and timber positively affec­

ted income development. As compared to 1998, there were 

only minor changes in gross return . Expenditure was a little 

higher than in 1998. Taking the different types of holdings 

(per family worker), commercial farms (+ 10 %) showed the 

highest increase in 1999. Income losses were recorded for 

continuous crop farms (-14 %) as weil as forforage growing 

farms (- 6 %) and intensive livestock farms (- 5 %). 

1999 again saw a 1 % decrease in the number of family wor­

kers per farm to 1.63. Public funding per farm was further 

reduced and by Federal average amounted toATS 166,011 

per farm (- 7.2 %), which on average constituted 19 % of gross 

return . As to public funds, payments under the environment 

programme (ÖPUL) continued to increase, whereas degres­

sive compensatory payments were further cut, as planned . 

Receipts from business activity per total family labour amo­

unted toATS 193,957 (- 1 %), overall income per total fami­

Iy labour was ATS 231 ,773 (+ 0 %). 

As to mountain farms, income from agriculture and forestry 

in 1999 amoun~ed to ATS 145,421 per family worker, 4 % 

less than in the previous Year. Agricultural and forestry out­

put alone would have recorded a 9 % increase in income, 

cuts in public subsidies, however, led to an income loss of 

more than 5 % and higher costs reduced income by nearly 

7 %. The i[lcome gap between mountain farms and average 

Austrian farms remained almost unchanged in 1999, amo­

unting to around ATS 10,000 in' absolute terms and 7 % in 

relative terms. 

As to special holdings, the highest income per fam ily wor­

ker was achieved in commercial farms (ATS 299,866), fol­

lowed by special poultry farms (ATS 254,013). Organic farms 

with higher land-use shares ranked third already (ATS 

225,837). By long-term comparison (since 1991 ), income from 

agriculture and forestry per family worker increased by + 1.8 % 

(Federal average). Receipts from business activity per fami­

Iy worker rose by + 2.5 % and the total income by + 2.0 %. 
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Entwicklung der Hauptergebnisse 1999 
(siehe auch Tabellen 6.1.1 bis 6.1.23) 

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick 

Über das Jahr 1999 liegen die Buchführungsdaten von 
2.404 Testbetrieben vor. Nach einer günstigen Ergeb­
nisentwicklung im ersten Jahr der EU-Mitgliedschaft und 
ein Jahr davor sanken in den darauf folgenden Jah­
ren und auch 1999 die Einkünfte aus Land- und Forst­
wirtschaft je FAK etwa im seibenAusmaß wie die degres­
siven Ausgleichszahlungen. Seit 1996 betrugen die 
Abnahmen von Jahr zu Jahr durchschnittlich um die 
6.600 S bzw. 3,9% je FAK. An Einkünften aus Land­
und Forstwirtschaft wurden 1999 im Bundesmittel 
254.804 S je Betrieb (-3,8%) und 155.609 S je FAK 
(-3,1 %) erzielt. Für die Ergebnisentwicklung gegenü­
ber 1998 (Bundesmittel) waren folgende Punkte maß­
gebend: 

• Der Unternehmensertrag ist gegenüber dem Vorjahr je 
ha RLN um 2% gesunken. Für diesen Rückgang waren in 
erster Linie der weitgehende Wegfall der degressiven 
Ausgleichszahlungen und die geringeren Zinsen- und Auf­
wandszuschüsse sowie die weiteren Preisrückgänge am 
Schweinemarkt verantwortlich. Gemildert wurde diese 
Entwicklung durch höhere Erträge bei Milch und im Feld­
bau, insbesondere bei Weizen , Körnermais , Erdäpfeln 
und Gemüse sowie Holz. 

• Beim Aufwand (-0,4% gegenüber 1998) kamen vor allem 
preisbedingte Einsparungen beim Spezialaufwand für 
Bodennutzung und Tierhaltung und eine mit dem Rück­
gang der Investitionen geringere Vorsteuerbelastung zum 
Tragen . 

Ursachen der Veränderung der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
-

1999 I 
Veränderungen 1999 gegenüber 1998 

Auswirkung auf 
Ertrags- und Aufwandspositionen 

S/ha RLN ±% die Einkünfte 
S/ha RLN 

I 
aus L.u .Fw in % 

Unternehmensertrag 41.439 
I 

-804 -1,9 -6,2 
Davon: Getreide 2.889 +87 +3,1 +0,7 

Hackfrüchte 1.234 

I 
+41 +3,4 +0,3 

Hülsen-, Ölfrüchte, Handelsgewächse 586 +48 +8,9 +0,4 

Obst 744 +37 +5,2 +0,3 

Wein 1.526 -219 -12,6 -1 ,7 

Rinder (einschI. Kälber) 3.381 -131 -3,7 -1 ,0 

Milch 5.834 +168 +3,0 +1 ,3 

Schweine 3.649 -440 -10,8 -3,4 

Forstwirtschaft 2.395 +90 +3,9 +0,7 

Sonst. Erträge 7.081 +192 +2,8 +1 ,5 

Öffentl. Gelder 7.990 -744 -8,5 -5,8 

davon: Marktförderungsprämien 2.632 -25 -0 ,9 -0 ,2 

Degressiver Preisausgleich 94 -521 -84,7 -4 ,0 

Ausgleichszulage 1.096 -36 -3,2 -0,3 

Umweltprämien 3.309 +18 +0,5 +0,1 

Zinsen- und Aufwandszuschüsse 829 -211 -20,3 -1,6 

Mehrwertsteuer (MWSt) 2.889 +59 +2,1 +0,5 

Unternehmensaufwand 29.177 -128 -0,4 +1,0 
Davon: Spezialaufw. Bodennutzung u. Tierhaltung 7.743 -263 -3 ,3 +2,0 

Energie und Anlagenerhaltung 5.285 -9 -0,2 +0,1 

Allgem. Aufwendungen 6.232 +178 +2,9 -1 ,4 

AfA 7.816 +92 +1 ,2 -0,7 

Vorsteuer 3.296 

I 

-146 -4,2 +1 ,1 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 1) 12.262 -677 -5,2 -5,2 

1) Die durchschnittliche Betriebsgröße im Bundesmittel beträgt 20,78 ha RLN ; die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je 
Betrieb betragen 254.804 S 

Quelle : LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Ergebnisab/eitung Bundesmitte/1999 

Unternehmensertrag je ha RLN 1) - 6,2% 

Unternehmensaufwand je ha RLN 1) + 1,0% 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
(U-Ertrag minus U-Aufwand)je ha RLN - 5,2% 

Betriebe wurden um 1,5% größer, daher 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
je Betrieb (Effekt: +1,4%) -3,8% 

Rückgang bei den Familienarbeitskräften 
gegenüber Vorjahr (-2,2% je 100 ha RLN 
bzw. -1 ,2% je Betrieb), 

daher verteilen sich die 
Einkünfte a. Land- und Forstw. (FAK) -3,1% 
auf weniger Personen (Effekt: +0,7%) 

1) Beitrag zur Entwicklung der Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft je ha RLN in %. 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

• Das von den Betrieben bewirtschaftete Flächenausmaß 
nahm um 0,3 ha (1 ,5%) auf20,8 ha RLN zu. Die Betriebs­
vergrößerung erfolgte neben Zukäufen vor allem durch 
Pachtflächen, wobei der Pachtflächenanteil1999 rd. 17% 
an der Gesamtfläche betrug . Die gestiegene Fläche wirk­
te sich positiv auf die Einkünfte je Betrieb aus. 

113 

• Der Rückgang bei den Arbeitskräften milderte den 
Einkommensrückgang, da das Einkommen auf weniger 
Köpfe aufzuteilen ist. Mit 1,63 Familienarbeitskräften (FAK) 
je Betrieb ging die Zahl der Arbeitskräfte um 1 % zurück. 

Die Marktfruchtbetriebe waren die einzigen, die 1999 
nach zwei Jahren mit Einbußen bei den Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft je FAK um 10% zulegen konn­
ten, bei den Betrieben mit höherem Forstanteil war eine 
weitere Steigerung um 2% zu vermerken. Die Dauer­
kulturbetriebe verloren 14%, die Futterbaubetriebe 6% 
und die Veredelungsbetriebe weitere 5%. Nach Pro­
duktionsgebieten stechen nach den Einbußen der bei­
den Vorjahre insbesondere die weiteren Abnahmen 
bei den je FAK erzielten Einkünften im Sö. Flach- und 
Hügelland (-17%) und im Kärntner Becken (-10%) her­
vor; im Voralpengebiet ergab sich nach einer Verbes­
serung im Vorjahr (+16%) ein Rückgang um 11%. Dem­
gegenüber konnten geringfügige Verbesserungen von 
je +1 % im Nö. Flach- und Hügelland sowie im Wald­
und Mühlviertel erzielt werden. Die durchschnittlich höch­
sten Einkommen je FAK erreichten die Marktfruchtbe­
triebe; die bisher einkommensstarken Veredelungs­
betriebe fielen innerhalb der Betriebsformen 1999 wei­
ter - auf den vierten Rang - zurück. 

Einkünfte aus Land- 'und Forstwirtschaft 1999 
in Schilling je Betrieb 

Betriebe mit 
über 50% Forst 

Betriebe mit 
25 - 50% Forst 

Futterbau-
betriebe 

Landw. 
Gemischtbetriebe 

Marktfrucht-
betriebe 

Dauerkultur-
betriebe 

Veredelungs-
betriebe 

Bundes-
mittel 

Quelle: LBG 

0 400.000 800.000 

Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft 

o Unternehmensaufwand 

o Öffentliche Gelder 

Unternehmensertrag ohne 
öffentliche Gelder 

1.200.000 

Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
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Unternehmensertrag 

Die monetäre Ertragslage in der Land- und Forstwirt­
schaft ist in Österreich durch große regionale und struk­
turelleAbstufungen geprägt. Im gewichteten Mittel der 
Buchführungsbetriebe wurde ein Unternehmensertrag 
von 41.438 S je ha RLN bzw. 861 .000 S je Betrieb erwirt­
schaftet, das waren 2% weniger bzw. gleich viel wie 
1998. Der Anteil der einzelnen Produktionszweige an 
der Gesamtentwicklung kann aus der Tabelle (siehe 
Vorseite) abgeleitet werden. Im Detail ist anzuführen: 

• Bei Getreide konnten insbesondere Weizen und Körner­
mais mit einer Ausweitung der Anbauflächen und höheren 
Hektarerträgen das Ergebnis positiv beeinflussen. 

• Bei Ölfrüchten waren bei durchschnittlich besseren Hek­
tarerträgen (ausgenommen Ölkürbis) die niedrigeren Prei­
se für das schlechtere Ergebnis ausschlaggebend . 

• Hackfrüchte : Bei Erdäpfeln wurde aufgrund einer bes­
seren Preissituation und höherer Verkaufsmengen ein 
besseres Ergebnis erzielt; bei Zuckerrüben waren die 
niedrigeren Erlöse eine Folge des Preisrückganges. 

• Im Weinbau sanken trotz gestiegener Verkaufsmengen 
die Einnahmen um 8%; der Rückgang um 11% beim 
Ertrag liegt in einem im Vergleich zum Vorjahr geringeren 
Lagerzuwachs begründet. 

• Im Obstbau hat sich insbesondere im Nö. sowie Sö. Flach­
und Hügelland die Ertragssituation gegenüber 1998 ver­
bessert. 

• Milch: Die Erlöse stiegen aufgrund höherer Verkaufs­
mengen (+5%) und eines besseren Preises (+1 %). 

• Bei Rindern war für den Einnahmenrückgang die Preis­
situation ausschlaggebend . 

• Bei Schweinen wurde der weitere Einnahmenrückgang 
durch eine größere Verkaufsmenge gemildert, der im Ver-

Grüner Bericht 1999 

Entwicklung des Preis- und 
Einnahmenindex 

Pflanzliche u. tierische Preis- Einnahmen-
Produkte Index 1999 (1998 = 100) 

Getreide 97 1) 107 

Weizen 100 2) 111 

Gerste 99 2) 97 

Körnermais 98 2) 115 

Erdäpfel 107 2) 113 

Zuckerrüben 97 2) 97 

Weinbau 99 1) 92 

Rinder 98 1
) 98 

Milch 101 2) 105 

Schweine 91 1) 95 

Geflügel und Eier 100 1
) 100 

Holz 101 1) 105 

1) Landw. Paritätsspiegel 
2) Buchführungsergebnisse 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

gleich zu den Einnahmen stärkere Ertragsrückgang liegt 
in einer Verringerung der Bestände begründet. 

• In der Forstwirtschaft war die weitere Ertragsverbes­
serung vor allem auf gestiegene Verkaufsmengen bei nie­
derpreisigen Sortimenten zurückzuführen . 

• Die öffentlichen Gelder, die den bäuerlichen Betrieben direkt 
zugute kommen, verringerten sich 1999 im Durchschnitt 
je Betrieb um mehr als 7%. Wesentlich war dabei das Ende 
der degressiven Ausgleichszahlungen, wobei allerdings aus 
buchhalterischen Gründen das Milchgeld für Dezember 
1998 sowie die gesamten Ausgleichszahlungen für Mast­
schweine aus 1998 erst 1999 verbucht wurden. Die Zinsen­
und Äufwandszuschüsse waren nahezu um ein Fünftel nied-

Ertragsstruktur nach Betriebsformen 
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Quelle: LBG Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
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riger als 1998. An Umweltprämien und Ertragszuschüssen" 
wurden je 2% mehr ausbezahlt. 

Insgesamt entfielen 1999 im Bundesdurchschnitt 19% 
(1998: 21 %) des Unternehmensertrages auf öffentli­
che Gelder, nur in den Dauerkultur- und Verede­
lungsbetrieben waren es merklich weniger (13 bzw. 
14%). Nach Betriebsformen konnten nur die Betriebe 
mit über 50% Forstanteil beim Unternehmensertrag zule­
gen. Rückgänge verzeichneten die landwirtschaftlichen 
Gemischt- (-1 %), Dauerkultur- (-2%) und Verede­
lungsbetriebe (-4%). Von den Produktionsgebieten 
hatten insbesondere die Betriebe im Sö. Flach- und 
Hügelland (-8%), im Kärntner Becken (-5%) und Alpen-

Unternehmensaufwand 

Der Unternehmensaufwand (606.000 S je Betrieb) 
war gegenüber 1998 geringfügig höher, wodurch sich 
im Vergleich zum Vorjahr die Ertragsergiebigkeit (mit 
100 S Aufwand wurden 142 S Ertrag erzielt) weiter 
verschlechterte. Im Einzelnen waren folgende Grün­
de für das gesamte Aufwandsniveau verantwortlich: 

Aufwandserh6hungen 

• Abschreibungen für das Gebäude sowie Maschinen- und 
Gerätekapital, 

• verstärkter Einsatz von bezahlten Arbeitskräften, 

• Energieaufwand und die in Anspruch genommenen 
Maschinenleistungen. 

Aufwandsminderungen 

• Weitere Verbilligung der zugekauften Eiweißfuttermittel und 
weniger Zukauffutter für Schweine, 

• niedrigere Vorsteuerbelastung aufgrund weiter rückläufi­
ger Investitionen, 

• Einsparungen bei der Anlagenerhaltung. 

Entwicklung des Preis- und 
Ausgabenindex 

Preis-' ) Ausgaben-
Produktionsmittel 

Index 1999 (1 998 =100) 

Saatgut und Sämereien 98 102 
Düngemittel 96 98 
Pflanzenschutzmittel 96 105 
Futtermittel 92 95 
Licht- und Kraftstrom 100 101 
Treibstoffe 100 101 
Maschinen- und 
Geräteerhaltung 102 97 
Erhaltung baulicher Anlagen 102 100 

1) Landw. Paritätsspiegel 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand . 
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vorland (-4%) weitere Verluste in Kaufzu nehmen. Nen­
nenswerte Ertragszuwächse gab es im Wald- und 
Mühlviertel (5%) und im Hochalpengebiet (3%). Der 
Unternehmensertrag variiert stark in Abhängigkeit vom 
Standort und den damit einhergehenden Produkti­
onsvoraussetzungen. Zusätzlich spielen die Betriebs­
struktur, die Betriebsgröße, die Art der Flächennutzung 
sowie das Ausmaß und die Intensität der Viehhaltung 
eine maßgebende Rolle. Darüber hinaus haben auch 
allfällig vorhandene außerland- und forstwirtschaftliche 
Erwerbsmöglichkeiten sowie das sozioökonomische 
Umfeld einen wesentlichen Einfluss auf den Unter­
nehmensertrag. 

DieAbschreibungen machen einen Großteil des Unter­
nehmensaufwandes aus. Dieser Anteil liegt je nach 
Betriebsform zwischen 22% und 33% (siehe Grafik). 
Einen gewichtigen Teil beanspruchen auch die Auf­
wendungen für Tierhaltung. Die höchsten Anteile 
erreichten dabei die Veredelungsbetriebe mit 43% 
und die landwirtschaftlichen Gemischtbetriebe mit 
24%. Innerhalb der Tierhaltungsaufwendungen sind ins­
besondere die Futtermittel hervorzuheben . Auf sie 
entfielen in den landwirtschaftlichen Gemischtbetrie­
ben 16% und in den Veredelungsbetrieben 34% des 
Gesamtaufwandes. Der ohne Abschreibungen und 
MWSt. ermittelte Sachaufwand war in den Verede­
lungsbetrieben (67%), in den landwirtschaftlichen 
Gemischtbetrieben (63%) sowie den Marktfruchtbe­
trieben (62%) am höchsten. In den anderen Betriebs­
formen betrugen die entsprechenden Anteile unter 
60%. Am geringsten (53%) war der Anteil in den Betrie­
ben mit höherem Forstanteil. Nach Betriebsformen ist 
der Unternehmensaufwand im Vergleich zu 1998 dort, 
wo die Rinderhaltung bedeutend ist sowie in den 

Ertragsergiebigkeit des 
Unternehmensaufwandes 

Jahr Auf 100 S Unternehmensaufwand 
entfallen ... S Unternehmensertrag 

1993 142,8 

1994 146,5 

1995 157,8 

1996 151 ,8 

1997 147,1 

1998 144,1 

1999 142,0 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Aufwandsstruktur nach Betriebsformen 
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Quelle: LBG Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

Dauerkulturbetrieben gestiegen, in den Betriebsformen 
mit verstärkter Schweinehaltung hingegen gefallen. Die 
höchste Abnahme war dementsprechend bei den Ver­
edelungsbetrieben (-4%) gegeben. In den Produkti­
onsgebieten stieg der Unternehmensaufwand in den 

Betriebe mit Futterbau- Marktfrucht- Veredelungs 
Ober 50% Forst betriebe betriebe betriebe 

Betriebe mit Landw. Gemischt- Dauerkultur-
25 - 50% Forst betriebe betriebe 

o Bodennutzung insges. 0 Tierhaltung insges. 

o Afa 0 Energie u. 
Anlagenerhaltung o MwSt. u. Sonstiges 

alpinen Lagen , im Wald- und Mühlviertel sowie im Nö. 
Flach- und Hügelland zwischen 3% und 6%; er ver­
minderte sich im Kärntner Becken (-1 %), im Alpen­
vorland (-4%) und im Sö. Flach- und Hügelland (-5%). 

Arbeitskräfte, Betriebsvermögen und Kapitalproduktivität 
Mit 1,63 Familienarbeitskräften (FAK) je Betrieb 
verringerten sich die FAK um weitere 1 %, je 100 ha 
RLN auf 7,88 FAK (-2%). Nach Betriebsformen diffe­
renziert waren überdurchschnittliche Besatzgrößen in 
den Futterbaubetrieben , den landwirtschaftlichen 
Gemischtbetrieben und den Veredelungsbetrieben 
gegeben. Die weitaus wenigsten Familienarbeitskräf­
te waren in den Marktfrucht- und Dauerkulturbetrieben 
beschäftigt. Der Anteil der bezahlten Arbeitskräfte stieg 
im Vergleich zum Vorjahr insbesondere bei den Dau­
erkulturbetrieben etwas an, er lag im Bundesdurchschnitt 
bei 5% der VAK und war am höchsten in den Dauer­
kulturbetrieben mit 17%. Im Durchschnitt der Betriebe 
waren dadurch 1999 gleich viel Arbeitskräfte wie im Vor­
jahr beschäftigt. Eine deutliche Verringerung des 
Arbeitskräftebesatzes war bei den Marktfruchtbetrie­
ben gegeben . Die Änderungen von Jahr zu Jahr im 
betriebsbezogenen Arbeitskräftebesatz waren mit Aus­
nahme von 1996 bisher eher gering, je Flächeneinheit . 
ist dieser von der durchschnittlichen Betriebsgröße der 
Auswahlbetriebe abhängig , die je nach Fluktuation 
gewissen Schwankungen unterworfen ist. Der Arbeits­
kräftebesatz wird auch von Jahresgegebenheiten, wie 
etwa einem gesteigerten Produktionsvolumen, mit 
beeinflusst. Die Anbote attraktiver außerlandwirt­
schaftlicher Arbeitsplätze und die bauliche Investiti-

Arbeitskräftebesatz je Betrieb 

Index davon Gesamt-

Betriebsformen Insge- 1998 Famil ien- Famil ien-
samt =100 arbeits- arbeits-

kräfte kräfte 

Betriebe mit über 
50% Forstanteil 1,57 99 1,52 1,82 

Betriebe mit 25 bis 
50% Forstanteil 1,64 98 1,60 1,87 

Futterbaubetriebe 1,80 100 1,77 2,03 

Landw. 
Gemischtbetriebe 1,76 101 1,70 1,93 

Marktfruchtbetriebe 1,44 97 1,31 1,66 

Dauerkulturbetriebe 1,75 103 1,46 1,85 

Veredelungsbetriebe 1,70 99 1,66 1,93 

Bundesmittel1999 1,71 100 1,63 1,92 

1998 1,71 98 1,65 1,92 

1997 1,74 99 1,67 1,94 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

onstätigkeit am Betrieb wirken sich auf die Höhe des 
Arbeitskräftebesatzes ebenfalls aus. 

Das Betriebsvermögen 1999 belief sich im Mittel 
der buchführenden bäuerlichen Betriebe auf 
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5,120.000 S. Zwischen 1.1. und 31 .12.1999 stieg es 
um 2,5%, vor allem als Folge einer weiterhin regen Inve­
stitionstätigkeit im baulichen Bereich, aber auch von 
im Vergleich zu Beginn des Jahres höheren Geldbe­
ständen. Je Vollarbeitskraft (VAK) errechnete sich ein 
Betriebskapital von 2,993.000 S, wovon 324.000 Sauf 
Maschinen und Geräte entfielen. Verglichen mit 1980 
entspricht das einer Erhöhung auf das 3- bzw. 2,4-fache 
bei Maschinen und Geräten (Preisindex: 171). Die Land­
und Forstwirtschaft zählt zu einem der kapitalintensiv­
sten Wirtschaftszweige. Das erfordert bei einer immer 
angespannteren Preis-Kosten-Relation einen mög­
lichst ökonomischen und rentablen Kapitaleinsatz. Ins­
besondere kleinere Betriebe oder solche in benach­
teiligten Produktionslagen sind durch eine hohe Kapi­
talintensität wirtschaftlich stark belastet. Größere Inve­
stitionen in Gebäude und Maschinen können die Ein­
kommenslage auf Jahre hinaus beeinträchtigen. Die 
Substituierung von Handarbeit durch eigene Maschi­
nen bedeutet nicht immer eine Verbesserung des 
Betriebserfolges. Durch eine verstärkte zwischenbe­
triebliche Zusammenarpeit könnten die Investitions­
kosten bzw. der Aufwand der Betriebe entsprechend 
gesenkt sowie die Arbeitsqualität verbessert werden. 
In den Betriebsformen wiesen erneut die Verede­
lungsbetriebe sowie die Betriebe mit über 50% For­
stanteil Ue 6,1 Mio.S) und die Marktfruchtbetriebe (5 ,1 
Mio.S) eine überdurchschnittliche Kapitalausstattung 
je Betrieb auf, wogegen sie insbesondere in den Dau­
erkulturbetrieben vergleichsweise niedrig war (rd . 4,1 
Mio.S). 

Der Verschuldungsgrad (Anteil der Schulden am 
Betriebsvermögen) betrug im Jahresmittel1999 durch­
schnittlich 10,0% (1998: 9,5%). Innerhalb der Betriebs-

Gliederung des Vermögens je Betrieb 

Stand per 31 .12.1999 Index 

Bundesmittel 1.1.1999 
in 1.000 S in Prozent =100 

Geld 688 13,4 105,7 
Erzeugungsvorräte 74 1,4 105,5 
Zukaufsvorräte 14 0,3 100,9 
Vieh 156 3,0 99,3 
Maschinen u. Geräte 554 10,8 100,7 
Pflanzenbestände 540 10,5 100,6 
Wohngebäude 1.238 24,3 102,6 
Wirtschaftsgebäude 1) 1.420 27,8 102,8 
Nebenbetriebe 98 1,9 104,1 
Boden u. Rechte 337 6,6 101 ,6 

Aktiven insgesamt 5.119 100,0 102,5 

1) inkl. Grundverbesserungen 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Aktiven j e VAK und je ha RLN 1) 

Index 
Bundesmittel 1980 1999 (1980= 

100) 

VAK je 100 ha RLN 12,38 8,23 66 

Aktiven S/ha RLN 123.1 55 246.365 200 

Aktiven SNAK 994.790 2.993.499 301 

Maschinen und 
Gerätekapital 

S/ha RLN 16.444 26.647 162 

SNAK 132.827 323.779 244 

1) Bundesmittel am Schluss des Jahres 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

formen schwankte er zwischen 11 ,8% in den Verede­
lungsbetrieben und 7,4% in den Betrieben mit über 50% 
Forstanteil , nach Produktionsgebieten zwischen 8,3% 
und 8,4% im Wald- und Mühlviertel und amAlpenostrand 
und um die 12% im Sö. und Nö. Flach- und Hügelland . 
Nach Größenklassen sind keine einheitlichen Ten­
denzen erkennbar. 

Die Kapitalproduktivi tät , die sich aus der Gegen­
Überstellung von Besatzkapital (per 31.12.1999) und 
erzieltem Unternehmensertrag ableitet, wurde mit 
28,2% gegenüber dem Jahr davor abermals geringer. 
Das relativ günstigste Ergebnis zeigten die Markt­
fruchtbetriebe mit 33,7%, stark verschlechterte sich die 
Kapitalproduktivität in den Veredelungsbetrieben durch 
die Ertragseinbußen in den letzten zwei Jahren (1997: 
39,6%, 1999: 29,6%). Die ungünstigen Relationen 
sind bei den Futterbaubetrieben (25,6%) und den 

Besatzvermögen 1) u. Kapitalproduktivität 

Besatzvermögen am 
Kapital-

Betriebsformen 
Schluss des Jahres 

produk-

SjeVAK 
Sje ha tivitäel 

RLN 

Betriebe mit über 
50% Forstanteil 1.375.469 140.850 31 ,7 

Betriebe mit 25 bis 
50% Forstanteil 1.524.753 141 .800 27,5 

Futterbaubetriebe 1.691 .509 168.141 25,6 

Landwirtschaftliche 
Gemischtbetriebe 1.787.269 139.407 29,3 

Marktfruchtbetriebe 2.205.385 88.878 33,7 

Dauerkulturbetriebe 1.570.667 230.881 29,0 

Veredelungsbetriebe 2.493.289 189.492 29,6 

Bundesmittel 1999 1.784.010 146.824 28,2 

1998 1.723.477 144.255 29,3 

1997 1.640.844 141 .933 310 · 
1) Ohne Boden, ohne Nutzungsrechte, ohne stehendes Holz 

und Wohngebäude 
2) Unternehmensertrag in % des Besatzvermögens 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Betrieben mit 25% bis 50% Forstflächenanteil (27,5%) 
gegeben. Die jahresdurchschnittliche und dem Betrieb 
zugerechnete Zinsenbelastung der bäuerlichen Haupt­
und Nebenerwerbsbetriebe war im Vergleich zu 1998 
um 3% geringer und betrug im Gesamtmittel (einschließ-

Einkommensentwicklung 

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der mit 
der Auswertung repräsentierten bäuerlichen Betriebe 
sind die nachfolgend erläuterten Einkommensergeb­
nisse von besonderer Bedeutung . 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Fami­
lienarbeitskraft (FAK) betrugen 1999 im Mittel der 
buchführenden Testbetriebe 155.609 S (1 998 : 
160.533 S), das waren nominell um 3% und real um 
4% weniger als 1998. Die Einkünfte aus Land- und Forst­
wirtschaft stellen das Entgelt für die Arbeitsleistung des 
Bauern/der Bäuerin , für die mithelfenden, nicht ent­
lohnten Familienangehörigen, für die unternehmerische 
Tätigkeit und für den Einsatz des Eigenkapitals dar. Sie 

Grüner Bericht 1999 

lich Spesen) 16.900 S. Der am Schuldenstand gemes­
sene Durchschnittszinssatz im Jahr 1999 betrug 4,7% 
(1998: 5,3%), allfällige Zinsenzuschüsse sind in den 
öffentlichen Geldern enthalten. 

enthalten neben der ureigentlichen land- und forst­
wirtschaftlichen Produktion auch die von der öffentli­
chen Hand getragenen Zahlungen für betriebliche Lei­
stungen und die Einkünfte aus selbständigen Neben­
tätigkeiten , wie z.B. der Gästebeherbergung. Sowohl 
nach Betriebsformen als auch nach Produktionsgebieten 
aufgeschlüsselt bestehen sehr große Einkommens­
unterschiede. Am weitaus besten schnitten 1999 die 
Marktfruchtbetriebe (253.900 S) ab. Die niedrigsten Ein­
künfte erzielten die Futterbaubetriebe (1 29.500 S); unter 
dem Bundesdurchschnitt kamen ferner die Betriebe mit 
25% bis 50% Forstanteil , die landwirtschaftlichen 
Gemischtbetriebe und diesmal auch die Verede­
lungsbetriebe zu liegen. Nach zwei Jahren mit Ein­
kommensminderungen erzielten 1999 nur die Markt-

Ursachen der Veränderung der Einkommensentwicklung je Betrieb 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb im Jahr 1998 = 100 % 

davon Differenz zwischen 1998 und 1999 

Einkünfte aus Öffentliche Gelder 
Land- und Unternehmens-

Forstwirtschaft ertrag ohne davon Unter-
Betriebsformen nehmens-

1999 öffentliche Insgesamt Degr. 
Gelder Preis- ÖPUL 

aufwand 

ausgleich 

in Prozent 

Betriebe mit über 50% Forstanteil +0,6 +10,5 +1 ,2 -0,7 +1,4 -11,1 

Betriebe mit 25 bis 50% Forstanteil -3 ,6 +4,6 -3,3 -2 ,2 +0,1 -4,9 

Futterbaubetriebe -5,8 +7,0 -6,6 -4,3 +0,4 -6,2 

Landw. Gemischtbetriebe -2,6 +0,8 -3,7 -4,4 +0,5 +0,3 

Marktfruchtbetriebe +4,7 +4 ,9 -5,1 -5,3 +0,2 +4,9 

Dauerkulturbetriebe -12,6 -3,6 -2 ,1 -1 ,8 +0 ,7 -6 ,9 

Veredelungsbetriebe -6,2 -16 ,5 -3,9 -6,2 +1 ,5 +14,2 

Bundesmittel1999 -3,8 +3,3 -4,8 -4,0 +0,5 -2,3 

Hochalpengebiet +0,9 +9,7 -2,4 -2,0 +0,4 -6,4 

Voralpengebiet -12,0 -2 ,2 -5,1 -2,5 +0,1 -4,7 

Alpenostrand -2,6 +8,4 -2,9 -3,1 +0,1 -8,1 

Wald- und Mühlviertel +2,2 +19,7 -4,7 -4,5 +2 ,1 -12 ,8 

Kärntner Becken -15,4 -7,4 -9,1 -4,1 -1 ,0 +1 ,1 

Alpenvorland -4,9 -10,4 -7,9 -6,1 +0,5 +13,4 

SÖ. Flach- und Hügelland -16,7 -24,8 -6,2 -6,2 +0,8 +14,3 

Nö. Flach- und Hügelland +0 ,7 +8,9 -2,6 -3 ,8 +0,9 -5,6 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
in Schill ing je Familienarbeitskraft (FAK) nach Betriebsformen 
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Quelle: LBG 

fruchtbetriebe (+10%) auch aufgrund eines verringer­
ten Familienarbeitskräfteeinsatzes (-4%) eine stärke­
re Erhöhung, wogegen in den Dauerkulturbetrieben, 
nach Verbesserungen in den letzten zwei Jahren 
14%ige Einkommensverluste zu verzeichnen waren. 
In den Futterbaubetrieben lagen die Einkommens­
minderungen je FAK bei 6%, in den Veredelungsbe­
trieben bei 5% und in landw. Gemischtbetrieben sowie 
den Betrieben bis 50% Forstanteil bei je 2%, wogegen 
bei den Betrieben mit über 50% Forstanteil eine zwar 
geringe, aber doch weitere Aufwärtsentwicklung gege­
ben war (+2%). Von den Produktionsgebieten übertrafen 
nur das Nö. Flach- und Hügelland (239.000 S) sowie 
das Voralpengebiet (158.000 S) den Bundesdurch­
schnitt , alle anderen Produktionsgebiete lagen darun­
ter (Sö. Flach- und Hügelland 105.000 S und das Kärnt­
ner Becken 136.000 S). Im Nö. Flach- und Hügelland 
sowie im Wald- und Mühlviertel war es der Strukturef­
fekt (Vergrößerung der Betriebsflächen um 4 bzw. 6%, 
der zu einer Einkommenssteigerung um je 1 % führte ; 
in den anderen Produktionsgebieten ergaben sich 
Einkommensrückgänge zwischen -17% (Sö. Flach- und 
Hügelland) und -1 % (Hochalpengebiet). 

Bei der Analyse der Einkommensentwicklung 1999 ist 
Folgendes festzuhalten: Der Unternehmensertrag ohne 

Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

öffentliche Gelder hätte gegenüber 1998 zu einer Ein­
kommenssteigerung je Betrieb von durchschnittlich 3% 
geführt. Dabei reichte die Spanne von -17% in den Ver­
edelungsbetrieben bis +11 % in den Betrieben mit über 
50% Forstantei l sowie von -25% im Sö. Flach- und 
Hügelland bis +20% im Wald- und Mühlviertel. Der weit­
gehende Wegfall der degressiven Ausgle ichszahlun­
gen allein hätte im Bundesdurchschnitt einen Ein­
kommensrückgang um 4% bedeutet; er kam in den Ver­
edelungs- und Marktfruchtbetrieben am stärksten zum 
Tragen , wogegen er für die Betriebe mit höheren 
Forstanteilen sowie für die Dauerkulturbetriebe nicht 
ins Gewicht fie l. Nach Produktionsgebieten betrugen 
die Einkommensminderungen durch die degressiven 
Ausgleichszahlungen zwischen -2% im Hochalpen­
gebiet und -6% im Alpenvorland sowie im Sö. Flach­
und Hügelland. Die ÖPUL-Gelder haben fast durch­
wegs an Bedeutung gewonnen; insbesondere sei auf 
das Wald- und Mühlviertel verwiesen, wogegen bei den 
Testbetrieben des Kärntner Beckens die Auszah­
lungsbeträge im Durchschnitt geringer wurden. Die unter 
Aufwandszuschüssen erfassten öffentl ichen Gelder 
waren nahezu ein Fünftel niedriger als im Jahr zuvor 
und hätten allein eine Einkommensminderung von 
über 1 % gebracht, wobei deren Verminderung insbe­
sondere die Futterbaubetriebe betraf. 
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Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft 

Schilling je Familienarbeitskraft (FAK) 
im Bundesmittel 

in Tausend 
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Quelle: LBG Grafik: O. Hofer, BMLFUW 

Die Veränderungen beim Aufwand alleine hätte im Bun­
desdurchschnitt zu einem Einkommensrückgang um 
2% gefüh rt. Abgesehen von den landwirtschaftl ichen 
Gemischtbetrieben, wo das Aufwandsniveau gegen­
über dem Vorjahr gleich bl ieb, wäre es dadurch zu Ein­
kommensänderungen von -11 % in den Betrieben mit 
über 50% Forstanteil bis +5% in den Marktfruchtbe­
trieben und +1 4% in den Veredelungsbetrieben gekom­
men. Nach Produktionsgebieten hätten diese von -13% 
im Wald- und Mühlviertel und -8% amAlpenostrand bis 
zu +13 bzw. 14% im Alpenvorland und im Sö. Flach­
und Hügelland ausgemacht. Bei einer Reihung (Dezi­
le) der durch das Testbetriebsnetz repräsentierten 
Familienarbeitskräfte (hochgerechnet rd . 193.000) 
nach der Höhe ihrer 1999 erzielten Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft ergibt sich , dass die Diffe­
renzen zwischen geringen und hohen Einkommen im 
Vergleich zum Vorjahr beträchtlich größer wurden. 
Durch die negativ bilanzierenden Betriebe (insgesamt 
11 ,6%, bei den landw. Gemischtbetrieben waren es 
nahezu ein Fünftel) blieben im untersten Dezil die Ein­
künfte negativ und wurden mit Ausnahme des ober­
sten Zehntels im Vergleich zum Vorjahr niedriger. So 
konnte die Hälfte der Arbeitskräfte im unteren Bereich 
nur 17% der Einkünfte auf sich vereinen, was gegenü­
ber den Verhältnissen vor dem EU-Beitritt eine Ver­
schlechterung bedeutet. Eine Reihung der ausgewer­
teten Betriebe nach steigenden Einkünften aus Land­
und Forstwirtschaft je FAK zeigt, dass der gewichtete 
Bundesdurchschnitt 1999 im ersten Viertel (25% der 
Betriebe entfallen auf die unterste Einkommensskala ) 
so wie in fünf der sieben Betriebsformen bzw. in zwei 
der 8 Produktionsgebiete negativ und das vierte Vier­
tel mit 345.562 S etwa auf dem Niveau des Vorjahres 

Grüner Bericht 1999 

Verteilung der Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft 

1997 1998 1999 

Schichtung 1) °/o-Anteil an den Einkünften 
aus Land- und Forstwirtschaft 

Unteres Zehntel -0,8 -1 ,8 -2,4 
2. Zehntel 2,6 2,6 1,9 
3. Zehntel 4,3 4,6 4,0 
4. Zehntel 6,1 6,2 6,0 
5. Zehntel 7,6 7,7 7,7 
6. Zehntel 9,2 9,5 9,4 
7. Zehntel 11,2 11 ,5 11,3 
8. Zehntel 13,6 13,8 14,1 
9. Zehntel 17,5 17,6 18,0 
Oberstes Zehntel 28,7 28,3 30,0 

Mittel in S je FAK 

Unteres Zehntel -1 4.001 -28.597 -38.070 
2. Zehntel 43.342 42.434 29.137 
3. Zehntel 73.480 73.845 62.499 
4. Zehntel 102.698 99.718 92.903 
5. Zehntel 129.404 123.937 11 9.896 
6. Zehntel 156.270 153.009 146.408 
7. Zehntel 189.233 184.147 176.443 
8. Zehntel 230.379 221.414 219.605 
9. Zehntel 297.037 281 .918 279.776 
Oberstes Zehntel 487.484 453.878 466.428 
1) Schichtung der Erwerbstätigen insgesamt nach der Höhe 

der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 1999: 
193.000 Personen 

Quelle : LBG Wirtschaftstreuhand. 

blieb. Dabei sind insbesondere die Negativen-Ein­
kommen im ersten Viertel bei den Veredelungsbetrieben 
hervorzuheben, aber auch das vierte Viertel der Markt­
fruchtbetriebe, wo Einkommen von nahezu 600.000 S 
je FAK erzielt werden konnten. Regional bilanzierten 
das erste Viertel des Alpenvorlandes und des Sö. 
Flach- und Hügellandes negativ, die höchsten Ein­
kommen wurden im vierten Viertel des Nö. Flach- und 
Hügellandes erzielt. 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ohne 
degressive Ausgleichszahlungen in S je FAK 

Für die österreich i sehe Land- und Forstwirtschaft gei­
ten seit dem EU-Beitritt veränderte Rahmenbedin­
gungen . Sie bedeuten einerseits zum Teil massive 
Erzeugerpreissenkungen andererseits die Gewährung 
von Flächen- bzw. Tierprämien (laut GAP) und Aus­
gleichszahlungen nach dem Umweltprogramm (ÖPUL) 
für Ertragsverzicht sowie Ausgleichszah lungen für 
Bewirtschaftungserschwernisse (z.B. Bergbauern ). 
Darüber hinaus wurden für das vor dem EU-Beitritt 
wesentlich höhere Preisniveau bis 1998 von Jahr zu 
Jahr geringer werdende sogenannte degressive Aus-
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gleichszahlungen gewährt. 1999 wurden die Restmit­
tel für die Zucht- und Mastschweine sowie die von den 
Ländern finanzierten Ausgleichszahlungen für Jung­
rinder ausbezahlt. Bei Milch wurden die degressiven 
Mittel für die Milchlieferungen von Dezember 1998 an­
gewiesen . Um darzulegen, wie sich die neue Situati­
on auf die österreichischen bäuerlichen Betriebe aus­
wirkte, war es notwendig, die Einkommenssituation auch 
ohne degressive Ausgleichszahlungen darzustellen. 
Ohne Berücksichtigung der degressiven Ausgleichs­
zahlungen verbesserten sich die Einkünfte aus Land­
und Forstwirtschaft je FAK gegenüber 1994, dem letz­
ten Jahr vor der EU-Mitgliedschaft, im Bundesdurch­
schnitt um 3% , gegenüber 1998 um 1 %. Bei den 
Betriebsformen waren hiebei im Vergleich zu 1994 nur 
die Veredelungsbetriebe von Einbußen von mehr als 
einem Drittel betroffen; im Vergleich zum Vorjahr hät­
ten vor allem die Dauerkulturbetriebe und Futterbau­
betriebe schlechter abgeschnitten , wogegen sich -
abgesehen von den Marktfruchtbetrieben und den 
Betrieben mit über 50% Forstanteil - die Einkom­
menssituation in den landw. Gemischt- und Verede­
lungsbetrieben leicht verbessert hätte. Regional sind 
insbesondere das Sö. Flach- und Hügelland sowie das 
Alpenvorland hervorzuheben , die 1999 nur 70% bzw. 
88% der Einkommen von 1994 erreichen konnten . 

121 

Erwerbseinkommen 
Zur Bedeckung der finanziellen Erfordernisse stehen 
der bäuerlichen Familie außer der Einkünfte aus der 
Land- und Forstwirtschaft auch außerbetriebliche 
Erwerbseinkommen, allfällige Renten, Familienbeihil­
fen und sonstige Sozialtransferzahlungen zur Verfügung. 
Ohne Berücksichtigung der Sozialkomponente errech­
nete sich im Gesamtdurchschnitt aller Betriebe 1999 
mit 193.957 S ein um 1 % niedrigeres Erwerbsein­
kommen je GFAK als 1998. Nach Betriebsformen 
ergaben sich bei den Betrieben mit über 50% Forstanteil 
(+8%) sowie bei den Marktfruchtbetrieben (+ 10%) 
Steigerungsraten, wogegen die Dauerkultur- (-7%), Fut­
terbau- (-4%), die landwirtschaftlichen Gemischtbetriebe 
und Veredelungsbetriebe Ue -2%) Einkommensverlu­
ste in Kauf nehmen mussten. Von den Produktions­
gebieten schnitten insbesondere das Nö. Flach- und 
Hügelland sowie Alpenvorland besser als im Vorjahr 
ab, wogegen die Betriebe des Voralpengebietes nach 
dem guten Abschneiden im Vorjahr auf das Einkom­
mensniveau von 1997 zurückfielen und im Kärntner 
Becken sowie im Sö. Flach- und Hügelland sich Ein­
bußen von -9 bzw. -8% ergaben. Über dem Bundes­
durchschnitt liegende Einkommen je GFAK wurden ins­
besondere in den Marktfrucht-, aber auch in den Dau­
erkulturbetrieben und Betrieben mit über 50% Forst-

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ohne degressive Ausgleichszahlungen 
(in S je Familienarbeitskraft) 

Jahresindex 1994 = 1001
) Sje FAK 

Betriebsgruppen 
1999 1999 1997 1998 

Betriebe mit über 50 % Forstanteil 123 126 129 174.909 

Betriebe mit 25-50 % Forstanteil 109 114 114 153.628 

Futterbaubetriebe 93 166 104 128.763 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 117 106 109 145.873 

Marktfruchtbetriebe 98 91 106 253.197 

Dauerkulturbetriebe 122 129 113 170.942 

Veredelungsbetriebe 106 62 63 147.847 

Alle Betriebe (OE) 102 102 103 154.416 

Davon 

Nichtbergbauernbetriebe 100 91 93 163.619 

Bergbauernbetriebe 107 118 117 144.661 

Hochalpengebiet (HA) 107 112 114 147.430 

Voralpengebiet (VA) 103 125 114 157.261 

Alpenostrand (AO) 103 110 110 155.481 

Wald- und Mühlviertel (WM) 113 123 130 139.310 

Kärntner Becken (KB) 107 108 101 134.930 

Alpenvorland (AV) 93 84 88 136.035 

Sö. Flach- und Hügelland (SöFH) 95 80 70 103.989 

Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) 104 98 103 237.970 

1) Das Jahr 1994 wurde für Berechnungen des Jahres 1997 durch Indexverkettung dem neuen Auswahlrahmen bzw. der 
Gewichtung angepasst. 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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anteil , nach Produktionsgebieten nur im Nö. Flach- und 
Hügelland , erzielt. Am bescheidensten blieben sie 
nach wie vor in den futterbaubetonten Betrieben und 
regional insbesondere im Sö. Flach- und Hügelland und 
im Kärntner Becken. Der im Bundesdurchschnitt in den 
Einkommen bestehende Abstand zwischen unterstem 
und oberstem Viertel wurde größer und berechnete sich 
im Jahr 1999 je GFAK mit 324.536 S bzw. 1 : 6,8. Die 
kleinsten absoluten Unterschiede innerhalb der Betriebs­
formen ergaben sich in den Futterbaubetrieben, inner­
halb der Produktionsgebiete im Voralpengebiet sowie 
im Wald- und Mühlviertel, die größten bei den Markt­
fruchtbetrieben und im Nö. Flach- und Hügelland. Die 
Spannweite der in den untersten Vierteln erzielten 
Einkommen betrug nach Betriebsformen 166% und 
nach Produktionsgebieten 232%, in den obersten Vier­
teln 92% und 68%. Werden die durch das Testbe­
triebsnetz repräsentierten Gesamtfamilienarbeitskräf­
te (hochgerechnet rd . 226.000) nach der Höhe ihres 
1999 erbrachten Erwerbs-einkommens nach Dezilen 
gereiht, so ergibt sich, dass der unteren Hälfte der GFAK 
ein Viertel , der oberen Hälfte jedoch knapp drei Vier­
tel der Einkommenssumme zuzurechnen sind, bzw. 
dass 30% der GFAK mit den höheren Einkommen 
bereits mehr an Geld beziehen als 70% mit den nied­
rigeren Einkommen. Gegenüber dem Vo~ahr haben sich 
die Relationen etwas verschärft. 

Gesamteinkommen 
Das Gesamteinkommen 1999 blieb im Bundesmittel 
mit 445.502 S je Familie und 231 .773 S je Gesamtfa­
milienarbeitskraft (GFAK) gegenüber 1998 gleich; die 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft hatten daran 
einen weiter rückläufigen Anteil von 57%, aus dem 

Gesamteinkommen je Familie 1999 
insges. 445.502 S (= 100%) im Bundesmittel 

Renten und 
Pensionen 

7% 

Außer­
betriebliches 

Erwerbs­
einkommen 

26% 

Sozialtransfer 1) 

9% 

1) Familien- u. Schulbeihilfen 

Einkünfte aus Land­
und Forstwirtschaft 
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Quelle: LBG Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
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Verteilung der Erwerbseinkommen 

1997 1998 1999 
Schichtung 1) %-Anteil an den Einkünften 

aus Land- und Forstwirtschaft 

Unteres Zehntel 1,6 1,3 0,7 

2. Zehntel 4,2 4 ,3 3,9 

3. Zehntel 5,7 5,7 5,6 

4 . Zehntel 6,9 7,0 6,9 

5. Zehntel 8,1 8,3 8,1 

6. Zehntel 9,5 9,6 9,5 

7. Zehntel 11 ,0 11 ,1 11 ,2 

8. Zehntel 12,9 13,0 13,2 

9. Zehntel 15,8 15,9 16,1 

Oberstes Zehntel 24,3 23,8 24,8 

Mittel in S je GFAK 

Unteres Zehntel 32 .102 26.337 13.222 

2. Zehntel 84.456 84.612 75.864 

3. Zehntel 115.326 111 .175 107.917 

4. Zehntel 139.890 137.268 133.920 

5. Zehntel 163.295 161 .795 158.076 

6. Zehntel 191.403 187.104 185.060 

7. Zehntel 221.448 217.121 217 .529 

8. Zehntel 259.480 254.264 256.913 

9. Zehntel 319.585 309.970 311 .619 

Oberstes Zehntel 489 .325 462.687 479.794 

1) Schichtung der Erwerbstätigen insgesamt nach Höhe des 
Erwerbseinkommens 1999: 226.000 Personen 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

unselbständigen und selbständigen Erwerb kamen 
27%, aus Rentenzahlungen 7% und aus Familienbei­
hilfen inkl. sonstiger Sozialtransfers etwa 9%. Inner­
halb der Betriebsformen war der aus der Land- und 
Forstwirtschaft stammende Anteil in den Marktfrucht­
und Veredelungsbetrieben Oe 61%) am größten; er 
betrug in den landw. Gemischtbetrieben 59% und in 
den übrigen Betriebsformen zwischen 53% bis 57%. 
Regional gesehen blieben das Wald- und Mühlviertel 
(56%), dasAlpenvorland (53%) und das Sö. Flach- und 
Hügelland (42%) mit ihren Einkommensanteilen aus 
der Land- und Forstwirtschaft unter dem Bundesmit­
tel; die höchsten Anteile waren im Nö . .Flach- und Hügel­
land (64%) zu verzeichnen. Bei den außerbetrieblichen 
Erwerbseinkünften stechen mit einem Anteil von einem 
Drittel die Dauerkulturbetriebe und von den Produkti­
onsgebieten das Sö. Flach- und Hügelland (37%) her­
vor. Die Reihung der ausgewerteten Betriebe nach stei­
gendem Gesamteinkommen je GFAK ergab, dass 
deren gewichteter Durchschnitt im Bundesmittel im 
untersten Viertel 92.391 S und im obersten Viertel 
430.732 S betrug. Der Abstand zwischen diesen Wer­
ten berechnete sich absolut auf 338.341 S und wurde 
gegenüber 1998 mit 1 :4,7 größer. 
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Struktur der öffentlichen Gelder nach Betriebsformen 
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Betriebe mit Fulterbau- Marktfrucht- Veredelungs-
über 50% Forst betriebe betriebe betriebe 

Betriebe mit Landw. Gemischt- Dauerkultur-
25 - 50% Forst betriebe betriebe 

o Öffentliche Gelder in 1.000 Schilling je Betrieb 

Quelle: LBG Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

Die öffentlichen Gelder und ihre Bedeutung 
In Ergänzung zum Kapitel über die Förderungen für die 
Land-, Forst- und Wasserwirtschaft soll hier gezeigt wer­
den, wie die Verteilung der öffentlichen Gelder auf die 
einzelnen Betriebsformen aussah . Die direkt den 
Betrieben zugute kommenden öffentlichen Gelder 
beliefen sich 1999 im Bundesdurchschnitt auf 166.011 S 
je Betrieb und 101 .383 S je FAK Ue ha RLN lagen sie 
bei 7.990 S). Das waren knapp ein Fünftel vom Unter­
nehmensertrag. Laut Richtlinie werden die öffentli­
chen Gelder unabhängig vom Auszahlungstermin dann 
in die Buchhaltung der Buchführungsbetriebe aufge­
nommen, sobald sie gemäß Bescheid feststehen . Es 
können sich dadurch in Summe Unterschiede zu den 
ausbezahlten Geldern laut Rechnungsabschluss des 
BMLF ergeben. Die sonstigen Differenzen zwischen 
hochgerechneten Werten und den ausgewiesenen 
Daten des BMLF lassen darauf schließen, dass die För­
derungen von den Betrieben, die durch den Auswer­
tungsrahmen repräsentiert werden , in Summe stärker 
in Anspruch genommen werden als von Betrieben 
außerhalb des Testbetriebsnetzes. Nach Betriebsfor­
men reichte die Spannweite der für 1999 zugespro­
chenen öffentlichen Gelder von rd. 102.000 S in den 
Dauerkulturbetrieben bis 259.000 S in den Markt­
fruchtbetrieben. Von den rd. 117.000 durch den Aus­
wahlrahmen repräsentierten Betrieben bekam etwas 
mehr als ein Viertel der Betriebe Beträge über 200.000 S 
(Bundesdurchschnitt: 168.171 S) ausbezahlt. Bei 13% 
der Betriebe waren es mehr als 300.000 S und bei 6% 
mehr als 400.000 S. Knapp 3% der Futterbaubetrie­
be, aber 17% der Marktfruchtbetriebe erhielten mehr 
als 400.000 S an öffentlichen Geldern. An den öffent­
lichen Geldern hatten im Bundesdurchschnitt die Zah-

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

O%~--~---U--~~--W---~--~~~ 

Betriebe mit Fulterbau- Marktfrucht- Veredelungs-
über 50% Forst betriebe betriebe betriebe 

Betriebe mit Landw. Gemischt- Dauerkultur-
25 - 50% Forst betriebe betriebe 

o ÖPUL 0 Ausgleichszulage 

o Marktordnungsprämien Tierprämien 

o Sonstige • Degr. Ausgleichszahlungen 

lungen im Rahmen des ÖPUL mit 41 % den höchsten 
Anteil , es folgten die GAP-Zahlungen mit 33% und die 
Ausgleichszulage mit knapp 14%. Auf Investitions-, Zin­
sen- und Aufwandszuschüsse entfielen über 10%. Die 
ÖPUL-Anteile an den öffentlichen Geldern waren in 
den Dauerkulturbetrieben und Betrieben mit höheren 
Forstanteilen am höchsten; die GAP-Zahlungen haben 
in den Marktfruchtbetrieben, den Veredelungs- und 
landw. Gemischtbetrieben die größte Bedeutung , 
während die Ausgleichszulagen in den forststärkeren , 
aber auch in den Futterbaubetrieben über dem Bun­
desdurchschnitt liegen. Die Investitionshilfen kamen 
außer bei den Bergbauern auch in den Veredelungs­
betrieben noch stärker zum Tragen. 

Verbrauch und Eigenkapitalbildung 
Der Verbrauch je Familie war 1999 mit 371 .000 S 
um etwas über 1 % höher als im Jahr zuvor. Sein Anteil 
am Gesamteinkommen berechnete sich mit 83% (1998: 
82%). Vom Gesamtverbrauch entfielen 47% auf lau­
fendeAusgaben (ohne Verköstigung), rd . 18% auf die 
Verköstigung, über 14% auf Beiträge zur Pensions-, 
Kranken- und Unfallversicherung , 11% auf die Woh­
nungsmietkosten und 8% auf private Anschaffungen. 
Die laufenden Ausgaben waren um knapp 3% und die 
Beiträge an die SVB um über 3% höher als 1998, woge­
gen bei den Anschaffungen um 7% mehr gegenüber 
1998 eingespart wurden. 

Als Differenz zwischen Gesamteinkommen und Ver­
brauch ergibt sich die Eigenkapitalbildung . Die 
Bedeutung kommt in der wirtschaftlichen Fortentwick­
lung des Betriebes, insbesondere zur Finanzierung von 
betriebsnotwendigen Investitionen, zum Ausdruck. 
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Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb 

Ausgewertet nach politischen Bezirken für das Jahr 1999 (in 1.000 Schilling) 

0-150 
150-250 
250-350 
350-450 

größer 450 

- Grenze pol. Bezirl< 

K. Wagner, 07/2000 
Bundesanstalt f. Agrarwirtschaft 
Quelle: LBG 

Öffentliche Gelder je Betrieb 

Ausgewertet nach politischen Bezirken für das Jahr 1999 (in 1.000 Schilling) 

unter 100 
100-200 
200-300 

300-400' 
• über400' 

- Grenze pol. Bezirl< 

") die belden größten Klassen sind kaum 
bzw. gar nicht besetzt, die Skala wird jedoch 
zur Vergleichbarl<eit mit den Vo~ahren 
beibehalten 

K. Wagner, 07/2000 
Bundesanstalt f. Agrarwirtschaft 
Quelle: lBG 
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Ohne ein Mindestmaß an Eigenkapitalzuwachs ist 
kaum ein zukunftsorientierter bzw. gesicherter Betriebs­
bestand zu erwarten. Im Bundesdurchschnitt erreich­
te 1999 der Eigenkapita lzuwachs je Betrieb 74.517 S 
oder 17% des Gesamteinkommens (1998: 79.031 S 
oder 18%). Im Vergleich zu 1998 entsprach dies einer 
weiteren Abnahme um 6%. Innerhalb der Betriebsfor­
men war 1999 die Eigenkapitalbildung in den Betrieben 
mit höherem Forstanteil und in den Futterbaubetrieben 
und innerhalb der Produktionsgebiete im Hoch- und Vor­
alpengebiet am höchsten. Am unbefriedigendsten blieb 

Weitere wichtige Kennzahlen 
Von den Brutto-Investitionen (ohne Grundzukäufe 
und Pflanzenbestände) in der Höhe von rd. 221 .000 S 
entfielen 1999 im Mittel aller ausgewerteten Haupt- und 
Nebenerwerbsbetriebe 57,2% auf bauliche Anlagen 
(inkl. Meliorationen), 39,5% auf Maschinen und Gerä­
te und 3,3% auf Nebenbetriebe. 1999 waren die Inve­
stitionen im Vergleich zu 1998 um 2% niedriger, wobei 
in den ausgewerteten Betrieben für bauliche Anlagen 
um 2% mehr und für Maschinen und Geräte einschließ­
lich des betrieblichen PKW-Anteils um 9% weniger aus­
gegeben wurde. Waren es 1970 nur 57% der Investi­
tionen , die durch Abschreibungen gedeckt waren , so 
erhöhte sich dieser Anteil in den 80er Jahren auf zwei 
Drittel bis über neun Zehntel. In den letzten Jahren war 
dieser Anteil wieder rückläufig , 1997 lag er bei nur 61 % 
und erhöhte sich 1999 auf 74%. Was die Deckung der 
über den Abschreibungen liegenden Investitionssum­
me durch den Eigenkapitalzuwachs anbelangt, so war 
sie in diesem Jahr zwar im Bundesmittel , doch in drei 

Brutto-Investitionen je Betrieb 
(im Bundesmittel) 

Investitionsaus- 1997 1998 1999 

gaben in S in S in S in % 

Insgesamt 1) 250.649 226.161 220.808 100,0 

Davon 

Bauliche Anlagen 
und Meliorationen 143.680 123.638 126.425 57,2 

Maschinen und 
Geräte 98.139 95.560 87.110 39,5 

Ldw. Nebenbetriebe 
u. Fremdenverkehr 8.830 6.963 7.273 3,3 

Finanziert durch: 

Abschreibungen 151 .805 158.188 162.416 73,5 

Fremdkapital 26.268 36.270 24.229 11 ,0 

Eigenkapital 72 .576 31.703 34.163 15,5 

1) Ohne Grund und Boden sowie Pflanzenbestände; 
inkl. Nebenbetriebe und bäuerlichen Fremdenverkehrs 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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der Eigenkapitalzuwachs in den Veredelungs- und 
landwirtschaftlichen Gemischtbetrieben bzw. im Sö. 
Flach- und Hügelland sowie im Kärntner Becken und 
im Alpenvorland . Der Anteil der Betriebe, die einen 
Eigenkapitalzuwachs zu verzeichnen hatten, hat sich 
weiter verringert; im Bundesmittel waren es 1999 63% 
aller Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe (1998: 64%, 
1997: 71 %, 1996: 72%), wobei die landw. Gemischt­
und die Veredelungsbetriebe mit Anteilen von lediglich 
53% und 57% besonders hervorstachen. 

der sieben Betriebsformen nicht gegeben. Innerhalb 
der Produktionsgebiete waren insbesondere im 
Kärntner Becken, im Alpenvorland , im Hochalpenge­
biet sowie im Wald- und Mühlviertel die Nettoinvesti­
tionen durch den Eigenkapitalzuwachs nicht gedeckt. 
Die Netto-Investitionen waren mit rd . 74.600 S im 
Bundesmittel um 11 % niedriger als im Vorjahr und betru­
gen 17% des Gesamteinkommens, im Sö. sowie 
NÖ.Flach- und Hügelland waren es lediglich 4% bzw. 
6% des Gesamteinkommens. 

Die Geldüberschüsse aus den verschiedenen Geld­
quellen (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, 
Nebenerwerb, Familienbeihilfe , Pensionen und Son­
stiges) wurden nach den Ergebnissen einer 
Kapitalflussrechnung der ausgewerteten Testbe­
triebe durchschnittlich wie folgt veryJendet: Von den 
insgesamt je Familie 1999 verfügbaren 536.000 S flos­
sen 42% in die laufende Lebenshaltung, knapp 10% 
in die bäuerliche Sozialversicherung, 40% in betrieb­
liche und knapp 6% in private Neuanlagen, 12.759 S 

Mittelherkunft und Mittelverwendung 
in S je Familie 1) 

Herkunft' 
Saldo L.u .F. (inkl. selbst. Nebenerwerb) 331 .690 

Nebenerwerb unselbständig 113.251 

Pensionen und Renten 30.713 

Fam.Beihilfen und sonstige Sozialtransfers 41 .955 

Schenkungen, Erbteile und Sonstiges 18.224 

VerwendunQ . 

Neuanlagen 212.787 

Bäuerl. Sozialversicherung 52.885 

Laufende Lebenshaltung 226.585 

Private Anschaffungen 30.817 

Geldveränderung 12.759 

1) Bundesmittel 1999 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Reinertrag bzw. Verzinsung des 
Aktivkapitals je Betrieb 

Verzinsung 

Betriebsformen Reinertrag des Aktiv-
in S kapitals 

in% 

Betriebe mit über 50 % Forst -45.134 -7,0 
Betriebe mit 25 bis 50 % Forst -84.879 -1 ,7 
Futterbaubetriebe -134.514 -2,8 
Landw. Gemischtbetriebe -120.216 -2,5 
Marktfruchtbetriebe 22.731 0,4 
Dauerkulturbetriebe -64.034 -1 ,6 
Veredelungsbetriebe -115.544 -1 ,9 

Bundesmittel1999 -92.949 -1 ,9 

1998 -76.739 -1 ,6 

1997 -56.650 -1 ,2 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand . 

konnten zurückgelegt oder für Kreditabstattungen ver­
wendet werden . 

Setzt man die land- und forstwirtschaftlichen Einkünfte 
in Relation zum erzielten Unternehmensertrag , so 
erhält man die sogenannte Gewinnrate . Sie ermit­
telte sich für das Jahr 1999 im gewichteten Gesamt­
durchschnitt aller ausgewerteten Betriebe mit 29,6% 
(1998: 30,6%). Innerhalb der Betriebsformen konnte 
sie sich nur in den Marktfruchtbetrieben geringfügig ver­
bessern, ansonsten verschlechterte sie sich durchge­
hend und bewegte sich von durchschnittlich 21 % in den 
Veredelungsbetrieben bis zu maximal 39% in den 
Betrieben mit über 50% Forstanteil. Nach Produkti­
onsgebieten betrug sie zwischen 22% im Sö. Flach­
und Hügelland und 36% im H.ochalpengebiet. Stellt man 
den land- und forstwirtschaftlichen Einkünften die in 
Anlehnung an die Kollektivverträge für bäuerliche 
Landarbeiter bewertete Arbeitsleistung der bäuerli­
chen Familie gegenüber (Lohnansatz für die nichtent­
lohnten FAK 1999: 395.500 S bzw. 241.523 S je FAK), 
so verkörpert eine allfällig positive Differenz die Ver­
zinsung des eingesetzten Eigenkapitals (Vermögens­
rente). Im Gesamtmittel aller ausgewerteten bäuerli­
chen Betriebe vergrößerte sich von 1998 auf 1999 die 
negative Differenz je Betrieb von 125.000 Sauf 
141 .000 S. Für keine der Betriebsformen und keines 

Grüner Bericht 1999 

Vermögensrente je Betrieb 

Betriebsform 
Vermögensrente 

in S 

Betriebe mit über 50 % Forstanteil -82.606 

Betriebe mit 25 bis 50 % Forstanteil -116.492 

Futterbaubetriebe -175.656 

Landw. Gemischtbetriebe -170.051 

Marktfruchtbetriebe -48.731 

Dauerkulturbetriebe -107.173 

Veredelungsbetriebe -186.679 

Bundesmittel1999 -140.681 

1998 -124.826 

1997 -103.300 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

der Produktionsgebiete errechnete sich für 1999 ein 
positiver Wert. 

Der Re inertrag stellt die tatsächlich erzielte Verzin­
sung des im Betrieb festgelegten Eigen- und Fremd­
kapitals (Betriebsvermögen) dar. Dieser Wert ver­
schlechterte sich ebenfalls von 1998 auf 1999 und betrug 
im Mittel aller Betriebe -93.000 S. Von den Betriebs­
formen schnitten nur die Marktfruchtbetriebe, von den 
Produktionsgebieten nur das Nö. Flach- und Hügelland 
positiv ab. Die Verzinsung des Eigen- und Fremdka­
pitals in den eben dargelegten Gruppen bewegte sich 
zwischen 0,4 und 0,3%. 

Wird das erwünschte Sol/einkommen als Summe aus 
dem Lohnansatz für die mitarbeitende bäuerliche F ami­
lie und dem Zinsansatz (4% des im Betrieb gebunde­
nen Eigenkapitals) definiert, so betrugen im gewich­
teten Gesamtmittel die land- und forstwirtschaftlichen 
Einkünfte 1999 44% des Solleinkommens. Der Ver­
gleich zeigt, dass sich die Rentabilitätslage mit Aus­
nahme der Marktfruchtbetriebe insbesondere in den 
Dauerkulturbetrieben bzw. im Sö. Flach- und Hügel­
land sowie im Kärntner Becken gegenüber 1998 ver­
schlechtert hat. Nachdrücklich unterstreichen diese Ver­
gleichszahlen, dass in den größeren Betrieben im All­
gemeinen eine bessere Rentabilität erzielt wird als in 
den kleineren . 
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Ertragslage der Bergbauernbetriebe 
(siehe auch Tabellen 6.2.1 bis 6.2.4) 

Gemäß Landwirtschaftsgesetz ist die wirtschaftliche 
Situation der Bergbauernbetriebe Österreichs jährlich 
gesondert aufzuzeigen. Dieser Forderung wurde auch 
1999 durch eine Sonderauswertung der in der 
Gesamtauswertung miterfassten bergbäuerlichen Buch­
führungs-Testbetriebe entsprochen. 

Für die Auswertung ist die betriebsindividuelle Festle­
gung durch Verordnung des Bundesministers maß­
gebend (vgl. LWG, § 5, Abs.2), wonach ein Bergbauern­
betrieb einer der vier Erschwernrszonen angehören 
muss. Im Gegensatz dazu erfolgt die Abgrenzung des 
Berggebietes entsprechend der EU-Richtlinie 75/268 
des Rates nach Gemeinden bzw. Gemeindeteilen. In 
diese Abgrenzung sind auch Betriebe einbezogen, die 
nach den österreichischen Bestimmungen nicht als 
Bergbauernbetriebe eingestuft waren. Die Gesamt­
summe aller Betriebe im Berggebiet nach den EU­
Bestimmungen ist daher größer als die Gesamtsum­
me der per Verordnung des Bundesministers für Land­
und Forstwirtschaft festgelegten Bergbauernbetriebe. 
Darüber hinaus gibt es auch Bergbauernbetriebe, die 
nach den EU-Bestimmungen gemäß der oben genann­
ten Richtl inie nicht im abgegrenzten Berggebiet liegen, 
wenngleich darauf hinzuweisen ist, dass Bergbauern­
betriebe 1997 aufgrund von Nachjustierungen (natur­
räumliche Abgrenzungen) wieder ins benachteiligte 
Gebiet aufgenommen werden konnten . 

Von den im Hauptteil für das Jahr 1999 ausgewerte­
ten 2.404 Testbetrieben waren 1.061 Bergbauernbe­
triebe der Erschwerniszonen 1 bis 4. Die Zuordnung 
der Bergbauernbetriebe in vier Erschwerniszonen 

Ertragslage aller Bergbauernbetriebe 
Im Vergleich zu 1998, wo die Bergbauern im Gegen­
satz zur Entwicklung bei dem Nichtbergbauern Ein­
kommenszuwächse erzielen konnten , verlief 1999 die 
Einkommensentwicklung in etwa parallel. 

Ertrag und Aufwand 
Im Mittel wurde 1999 mit 770.000 S ein um 1 % höhe­
rer Unternehmensertrag wie 1998 erwirtschaftet. 
Knapp vier f;ünftel davon wurden durch die unmittel­
bare land- und forstwirtschaftliche Produktion und 
durch Dienstleistungen erbracht; über ein Fünftel kam 
aus öffentlichen Geldern (9% ÖPUL, 5% Ausgleichs­
zulage, 4% GAP-Ausgleichszahlungen , 3% Investiti-

erfolgte aufgrund von Richtlinien des BMLFUW nach 
den Merkmalen Hangneigung, äußere Verkehrslage, 
Klima und Boden sowie Seehöhe, die sich im Berg­
gebiet stärker als in von der Natur begünstigten Stand­
orten begrenzend auf die Ertragslage auswirken. 

Je ein schwaches und starkes Drittel der bergbäuer­
lichen Betriebe sind den Erschwerniszonen 1 und 3 
zugeordnet, auf die Erschwerniszone 2 entfällt ein star­
kes Viertel , und die Erschwerniszone 4 macht 7% der 
Bergbauernbetriebe aus. Die zoniertenBetriebe (wie 
auch die Testbetriebe) liegen überwiegend (63%) im 
Alpengebiet, also in dem landwirtschaftlichen Haupt­
produktionsgebiet Hochalpen, Voralpen und Alpen­
ostrand. Während im Alpengebiet die Erschwerniszonen 
2, vor allem aber 3 und 4 den Hauptanteil der Betrie­
be stellen, sind im Wald- und Mühlviertel die Betriebe 
der Erschwerniszone 1 (45%) am stärker vertreten. 
Das Wald- und Mühlviertel kann aufgrund anderer Stand­
ortgegebenheiten auch als Berggebiet (26% der Berg­
bauern betriebe ) besonderer Art bezeichnet werden. Dort 
bedingt das Klima, besonders aber unzureichende und 
oftmals ungünstig verteilte Niederschläge in Wech­
selwirkung mit zumeist wenig ertragreichen Böden, die 
wesentl ichen ertragshemmenden natürlichen Produk­
tionsfaktoren. 

Mit dieser Auswertung werden zwar nur 59% der laut 
Agrarstrukturerhebung 1995 vorhandenen 91 .729 
Bergbauernbetriebe repräsentiert, aber 84% und 91 % 
der von diesen Betrieben bewirtschafteten RLN bzw. 
der gehaltenen Milchkühe. 

ons- und AufwandszusChüsse). Die Ertragslage bei der 
Land- und forstwirtschaftlichen Produktion wird von der 
Milch (1999: 22%), der Rinderaufzucht und -mast 
(12%) und der Forstwirtschaft (1 0%) dominiert; im 
Wald- und Mühlviertel haben auch Erträge aus dem 
Feld- und insbesondere dem Kartoffelbau eine gewis­
se Bedeutung. Im Vergleich zu 1998 stieg der Ertrag 
aus Produktion und Dienstleistungen ohne öffentliche 
Gelder um knapp 4%. Während bei den Betrieben der 
Zone 3 nach starken Zuwächsen 1998 das Ertragsni­
veau nicht gehalten werden konnte , konnten insbe­
sondere die Betriebe der Zonen 1 und 4 überdurch­
schnittliche Ertragszuwächse verbuchen. Vor allem 
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Erlragspositionen der Bergbauernbetriebe 
(Werte in Prozent) 

Unternehmens- Davon 
Öffentl iche Erschwern iszonen ertrag ohne Forst- Sonstige Gelder öffentl. Gelder Milch Rinder wirtschaft Erträge 

Struktur des Unternehmensertrages 

Zone 1 80,5 23,9 12,7 8,1 17,8 19,5 
Zone 2 79,5 25,1 1"1 ,0 10,7 20,6 20,5 
Zone 3 77,2 18,9 10,9 12,6 20,4 22,8 
Zone 4 69,9 14,5 8,5 13,0 22,9 30,1 

Insgesamt 78,8 22,3 11 ,5 10,4 19,6 21,2 

Veränderung von 1998 auf 1999 in Prozent 

Zone 1 +7,7 +7,5 
Zone 2 +3,9 +5,3 
Zone 3 -1 ,5 -0,3 
Zone 4 +6,8 +11 ,7 

Insgesamt +3,9 +5,1 

Mi lch und Forstwirtschaft sowie Sonstige Erträge, 
Erdäpfel und Obst in der Zone 1 waren dafür aus­
schlaggebend . Bei den öffentlichen Geldern (-8%) 
kamen der weitgehende Wegfall der degressiven Aus­
gleichszahlungen und um ein Viertel niedrigere Zinsen­
und Investitionszuschüsse insbesondere in den Zonen 
1 und 3 zum Tragen. 

Der Unternehmensaufwand (51 4.000 S) lag um 4% 
über dem Vorjahreswert. Dafür waren insbesondere die 
Allgemeinen Aufwendungen und die Abschreibungen 
ausschlaggebend. Darüber hinaus waren auch Mehr­
aufwendungen beim Futterzukauf und den in Anspruch 
genommenen Maschinenleistungen zu verzeichnen. 

Einkommen 
Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK 
waren 1999 mit 145.421 S um 4% niedriger als im Vor­
jahr. Die Land- und forstwirtschaftliche Produktion 
allein hätte einen Einkommenszuwachs von knapp 9% 
gebracht, doch machte die Abnahme bei den öffentli­
chen Geldern einen Einkommensverlust um mehr als 
5% und die gestiegenen Aufwendungen einen weite­
ren um nahezu 7%. Der Einkommensabstand der 
bergbäuerlichen Betriebe zum Bundesmittel veränderte 
sich kaum. Er betrug je FAK absolut rd . 10.000 Sund 
relativ 7%. Zu den Nichtbergbauernbetrieben betrug 
der Abstand 12% bzw. 19.800 S. Zu den arbeitswirt­
schaftlich begünstigteren Marktfruchtbetrieben der 
Flach- und Hügellagen, die im Vergleich zu den Vor­
jahren ein gutes Ergebnis einfahren konnten , ver­
größerte er sich von 39% bzw. rd . 98.000 Sauf 
133.000 S bzw. 48%. Obwohl - gemessen am StOB je 

+1 ,5 +20,8 +10,5 -9,5 
+1 ,8 -5,1 +11 ,6 -5,7 
-6,2 -5 ,1 +4,1 -9,0 
-3 ,2 +15,5 +2,9 +0,7 

-0,7 +2,5 +8,3 -7,8 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

ha RLN - die Unterschiede zwischen den einzelnen 
Zonen nicht allzu groß sind , ist mit zunehmender Wirt­
schaftserschwernis je ha RLN ein größerer Arbeitsbe­
darf erforderl ich (in Zone 4 war er 1999 um knapp die 
Hälfte höher als in Zone 1). Durch die gegenläufige Ent-

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
je FAK in Bergbauernbetrieben 

Einkünfte 
Im Verhältnis zum Ergebnis 

aus Land- der Nicht-
im Mittel der 

Zone und Forst- Im 
berg-

Marktfrucht-
bzw. wirtschaft Bundes-

bauern-
betriebe, 

Jahre je FAK mittel 
betriebe 

Flach- und 

in S in % 
in % 

Hügellagen 
in % 

Bergbauernbetriebe nach Zonen gegliedert 

Zone 1 159.403 102 . 96 57 
Zone 2 143.499 92 87 51 
Zone 3 135.970 87 82 49 
Zone 4 124.725 80 75 45 

Durchschnitt aller Bergbauernbetriebe 

1999 145.421 93 88 52 
1998 150.703 94 89 61 
1997 143.107 84 74 49 

Zum Vergleich: Bundesmittel, Nichtbergbauern- und 
Marktfruchtbetriebe 

Nichtberg- Marktfrucht-
Jahr Bundesmittel bauern- betriebe 

betriebe 

1999 155.609 165.225 278.732 
1998 160.533 170.015 248.333 
1997 169.675 194.678 293.542 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Einkünfte und Arbeitstage 

StOB in S Familien- Einkünfte aus 

Zonen bzw. arbeitstage Land- und 

Jahre Forstwirtschaft 
je ha RLN je Arbeitstag 

in S 

Bergbauernbetriebe nach Zonen gegliedert 

Zone 1 15.760 24,28 561 
Zone 2 16.310 28,78 502 
Zone 3 15.645 30,02 481 
Zone 4 13.413 35,96 435 

Durchschnitt aller Bergbauernbetriebe 

1999 15.768 27,68 51 2 

1998 15.706 27,91 530 

Zum Vergleich: Nichtbergbauernbetriebe 

1999 16.698 18,82 585 
1998 17.028 19,43 603 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

wicklung der Ergebnisse wurden die Einkommens­
unterschiede, die insbesondere im letzten Jahr zwischen 
den Zonen 1 bis 3 ausgeglichen erschienen, wieder 
größer. Insbesondere ist zwischen den Zonen 1 und 
4 trotz vergleichsweise höherer Zuwendungen der 
Öffentlichen Hand nach wie vor ein deutlicher ·Ein­
kommensabstand vorhanden. Die Einkommensver­
teilung 1999 zeigte, dass der Anteil der Bergbauern­
betriebe mit einem Monatseinkommen von über 
10.000 S je FAK (= 140.000 S im Jahr) 45% ausmacht. 

129 

Verteilung der Betriebe nach 
Einkommensstufen 1999 

Nicht-Einkünfte aus der Land- und Ber9bauern 
Forstwirtschaft je FAK in bergbauern 

1.000 S in % 

Negativ 7,6 14,9 

o - 60 16,7 16,9 

60 - 90 10,8 7,8 

90 -120 12,8 9,0 

120 -140 7,8 5,5 

über 140 44,3 45,9 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

Bei den Nichtbergbauernbetrieben bewegte sich die­
ser Anteil bei 46%. Der Anteil der Betriebe, die nicht 
positiv bilanzieren konnten , war bei den Nichtberg­
bauernbetrieben (14,9%) doppelt so hoch wie bei den 
Bergbauernbetrieben (7,6%). Durch Einkünfte, die im 
Wesentlichen aus unselbständiger Tätigkeit erzielt 
werden konnten , war im Vergleich zu den Einkünften 
aus Land- und Forstwirtschaft der Rückgang beim 
Erwerbseinkommen je GFAK geringer. Im Mittel der 
Bergbauern waren es 177.541 S (-2%). Der Anteil der 
öffentlichen Hilfen (EU , Bund, Länder, Gemeinden) am 
Erwerbseinkommen verringerte sich auf 46%. Weite­
re 28% bzw. 99.941 S (1998: 96.730 S) je Betrieb 
stammten aus außerbetrieblicher Tätigkeit. Für die in 
der Regel kinderreichen Familien kam schließlich den 
Familienbeihilfen und Schulbeihilfen eine erhebliche 

Ursachen der Veränderung der Einkommensentwicklung je Betrieb 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb im Jahr 1998 = 100 % 

davon Differenz zwischen 1998 und 1999 

Einkünfte aus Öffentliche Gelder 
Land-und Unternehmens- davon Unter-

Erschwerniszonen bzw. Jahre Forstwirtschaft ertrag ohne nehmens-
1999 öffentliche Insgesamt Degr. Aufwands- aufwand 

Gelder Preis- und Zinsen-
ausgleich zuschüsse 

in % 

Nichtbergbauernbetriebe 1) -4,2 -0,9 -4,5 -4,9 -0,6 +1 ,2 

Bergbauernbetriebe nach Zonen gegliedert 

Zone 1 +5,1 +18,3 -6,5 -4 ,1 -3,7 -6,7 
Zone 2 -4,4 +8 ,8 -3,7 -3,2 -1,1 -9,5 
Zone 3 -12,4 -3,0 -5,9 -2 ,1 -3,0 -3,5 
Zone 4 +39 +127 +06 -1 0 -08 -94 

Durchschnitt aller Bergbauernbetriebe 

1999 -3,3 +8,7 -5,2 -3,0 -2,6 -6,8 
1998 +36 +11 2 -4 1 -4 0 +1 1 -3 5 

Bundesmittel -3,8 +3 ,3 -4,8 -4,0 +1 ,5 -2,3 

1) in allen Produktionsgebieten 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Zusammensetzung des Erwerbseinkommens bzw. des Gesamteinkommens der 
Bergbauernbetriebe 1) 

Einkünfte aus Unselbstän- Pensions-

Erschwerniszonen bzw. 
Land- und Öffent- diger und Erwerbs- Familienbei- Gesamt-

Jahre 
Forstwirt- liche selbständi- ein- hilfen, ein- Verbrauch 

schaft ohne Gelder ger Erwerb kommen sonst. Sozial kommen 
öffentliche Gelder transfer 

Nichtbergbauernbetriebe 2) 23 43 34 100 17 117 103 

Bergbauernbetriebe nach Zonen gegliedert 

Zone 1 30 42 28 100 19 119 93 

Zone 2 27 46 27 100 23 123 95 

Zone 3 23 48 29 100 25 125 97 

Zone 4 13 65 22 100 32 132 98 

Durchschnitt aller Bergbauernbetriebe 

1999 26 

I 
46 28 100 22 122 95 

1998 24 49 27 100 21 121 91 

1997 19 I 54 27 100 22 122 91 

Bundesmittel 24 44 32 100 19 119 100 

1) Erwerbseinkommen = jeweils 100 2) in allen Produktionsgebieten 

Bedeutung zu . Sie erreichten 1999 je Familie im 
Zonen mittel 47.617 S und einschließlich Pensions- und 
Rentenzahlungen 80.918 S. All diese Einkommens­
komponenten zusammen ergeben ein Gesamt­
einkommen je GFAK von 217.973 S (-1%). Der Ein­
kommensabstand zum Bundesmittel (231 .773 S) betrug 
6%, zu den Nichtbergbauern (244.309 S) 11%. Der Ver­
schuldungsgrad der österreichischen Bergbauern 
machte 1999 im Mittel der vier Zonen 9,5% (1998: 9,0%) 
aus und schwankte je nach Zonenmittel zwischen 
8,4% (Zone 3) und 10,1 % (Zone 2). 

Verbrauch, Eigenkapitalbildung und 
Kapitalflussrechnung 

Der Verbrauch der bäuerlichen Familie (337.738 S) stieg 
1999 um 2% vor allem aufgrund höherer laufender 
Lebenshaltung, Sozialversicherungsbeiträge und Woh­
nungskosten. Private Anschaffungen wurden weniger 
getätigt als 1998. Durch die land- und forstwirtschaft­
lichen Einkünfte konnte dieses Verbrauchsniveau zu 
76% gedeckt werden (1998: 80%); unter Einbeziehung 
der außerbetrieblichen Erwerbseinkünfte war im Mit­
tel der Erschwerniszonen eine 105%ige Deckung 
(1998: 109%)gegeben.1999 konnten mit 98.497 S 23% 
des Gesamteinkommens dem Eigenkapital zugeführt 
werden , doch ist dieses zur Gänze in bauliche Anla­
gen und maschinelle Investitionen eingeflossen (Netto­
investitionen 121 % der Eigenkapitalbildung). Eine 
Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben 
(Kapitalflussrechnung) zeigt, dass den Bergbauernfa­
milien 1999 um 7% weniger Geld zur Verfügung stand 
als den Nichtbergbauern. Sowohl bei den Nicht-Berg-

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

bauern als auch bei den Bergbauernbetrieben kamen 
schwach zwei Drittel dieser Geldmittel aus dem land­
und forstwirtschaftlichen Betrieb und aus betrieblichen 
Transferzahlungen. Bergbauernfamilien gaben für die 
laufende Lebenshaltung im Durchschnitt um 12% und 
für die Sozialversicherung um 43% weniger als Nicht­
bergbauern aus. Die betrieblichen Investitionen der 
Bergbauern (+2%) waren um ein Drittel höher als jene 
der Nichtbergbauern (-1 9%). Die 1999 zugeflossenen 

Anteil der Bergbauernbetriebe am 
Ergebnis des Bundesmittels (in %) 

Parameter 1998 1999 

Betriebe 45,6 45,9 

StoB 38,0 38,4 

RLN 39,9 39,8 

Ertrag Bodennutzung 10,1 11,4 

Rinder 56 ,7 57 ,8 

Milch u.ä. 64,2 64,9 

Schweine 10,0 9,2 

Forstwirtschaft 75,6 73,5 

Öffentliche Gelder 45,3 45,1 

ÖPUL 48,1 48,1 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 45,6 46,0 
Außerlandwirtschaftliche Einkünfte 39,8 38,8 
Erwerbseinkommen 43,9 43,7 

Pensionszahlungen 
und Sozialtransfers 50,7 51 ,0 

Gesamteinkommen 44,9 44,9 

Verbrauch 41 ,1 41,7 

Investitionen 45,9 50,7 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft im Bergbauerngebiet 
in Schilling je Familienarbeitskraft (FAK) 

200.000 o 1995 

Bundesmittel1999 

• 1996 

150.000 

1997 

100.000 o 1998 

• 1999 

50.000 

o 
Nichtberg­

bauern 
Bergbauern 

Zone 1 
Bergbauern 

Zone 2 
Bergbauern 

Zone 3 
Bergbauern 

Zone 4 

Quelle: LBG 

Geldmittel reichten bei den Bergbauern nicht aus, um 
alle Aktivitäten abzudecken ; es mussten aus Erspar­
nissen , Vermögensumschichtungen bzw. aus der 
Schuldenaufnahme im Durchschnitt 9.600 S zuge­
schossen werden. Bei den Nichtbergbauern konnten 

Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

im Gegensatz zum Vorjahr rd . 32.000 S zurückgelegt 
werden. Im Testbetriebsnetz sind Bergbauernbetriebe 
im Vergleich zur Grundgesamtheit (Soll 45%, Ist 46% 
Anteil) noch immer geringfüg ig zu stark vertreten, und 
auch deren Anteil am StOB liegt etwas zu hoch . 

Ertragslage der Bergbauernbetriebe im Alpengebiet 
. Ertrag und Aufwand 

Der Unternehmensertrag fiel hier mit 771.000 S (-1 %) 
aufgrund des wesentlich höheren Anteils an Zone 3-
Betrieben im Unterschied zu den gesamten Bergbau­
ern, wo eine Ertragssteigerung von 1 % zu verzeich­
nen war. Schwach vier Fünftel davon kamen von der 
land- und forstwirtschaftlichen Produktions- und Dienst­
leistungsseite, etwas mehr als ein Fünftel aus öffent­
lichen Geldern . Milch- (22%) und Rinderproduktion 
(11%) sowie die Forstwirtschaft (12%) als standortty­
pische Produktionszweige steuerten 45% zum Ertrag 
bei. Der Unternehmensaufwand (510.000 S) stieg 
1999 mit +2% etwas schwächer als bei den gesamten 
Bergbauern. 

Einkommen 
Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK 
waren 1999 mit 148.209 S zwar etwas höher als bei 
den Bergbauernbetrieben insgesamt, sie waren im Ver­
gleich zu diesen etwas stärker von Einbußen betrof-

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
je FAK im Alpengebiet 

im Verhältnis zum Ergebnis 
Einkünfte der im Mittel der 
aus Land-

Zone bzw. und Forst-
im Nichtberg Marktfrucht-

Jahre wirtschaft 
Bundes- -bauern- betriebe, 

je FAK 
mittel betriebe Flach- und 
in% in % Hügellagen 

in S 
in % 

Bergbauernbetriebe nach Zonen gegliedert 

Zone 1 165.574 106 100 59 

Zone 2 150.516 97 91 54 

Zone 3 139.605 90 84 50 

Zone 4 124.725 80 75 45 

Durchschnitt aller Bergbauernbetriebe 

1999 148.209 95 90 53 

1998 157.440 98 93 63 
1997 147.461 87 76 50 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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fen (-6%). Das war darauf zurückzuführen, dass an der 
Einkommenserhöhung der Zone 1-Betriebe das Wald­
und Mühlviertel vergleichsweise stärker als das Alpen­
gebiet beteiligt war. Gegenüber den Nichtbergbauern 
waren die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft die­
ser Betriebe im Durchschnitt um 10% niedriger, zu den 
einkommensstarken Marktfruchtbetrieben der Flach­
und Hügellagen betrug der Abstand 47%. Die ein­
kommensschwächste Betriebsgruppe (Zone 4-Betrie­
be; 124.725 S) wies einen Einkommensabstand von 

Benachteiligtes Gebiet 

Mit dem EU-Beitritt wurden Benachteiligte landwirt­
schaftliche Gebiete im Sinne der Richtl inie 75/268/EWG 
in Österreich ausgewiesen. In diesen Gebieten gibt e~ 
ständige natürliche Nachteile, die verhindern , dass die 
dort ansässigen Bäuerinnen und Bauern ein ange­
messenes Einkommen aus ihrer Produktion erzielen, 
das demjenigen vergleichbarer Betriebe in anderen 
Gebieten entspricht. Drei Typen von Gebieten werden 
unterschieden: das Berggebiet, das Sonstige 
benachteiligte Gebiet und das Kleine Gebiet . 
Die Abgrenzung erfolgt gebietsspezifisch, im Normal­
fall nach der politischen Gemeinde. 1997 wurde eine 
Nachjustierung wirksam, die auf einer naturräumlichen 
Abgrenzung beruht. Der Rat der EU hat rd . 70% der 
LN Österreichs als Benachteiligte landwirtschaftliche 
Gebiete anerkannt. 

Unter den 2.404 für den Grünen Bericht ausgewerte­
ten Betrieben lagen 1.137 Betriebe im Berggebiet, 187 
Betriebe im Sonstigen benachteiligten Gebiet und 183 
Betriebe im Kleinen Gebiet. Insgesamt waren es 1.507 
Betriebe, sie repräsentieren 66% der Betriebe, 64% der 
LN und 57% des StOB der Grundgesamtheit. Von der 
Struktur und dem Einkommensniveau her sind die Berg­
bauernbetriebe den Betrieben im Berggebiet ähnlich, 
mit dem Unterschied, dass im Berggebiet etwas mehr 
Betriebe erfasst sind als unter dem Begriff Bergbau­
ernbetrieb. Das Einkommensniveau liegt etwas höher 
als bei den Bergbauernbetrieben, die Entwicklung der 
Einkommen gegenüber dem Vorjahr war mit diesen in 
etwa ident. 

An den Sonstigen benachteiligten Gebieten 
sind Teile der Produktionsgebiete Nö. und Sö. Flach­
·und Hügelland sowie Alpenvorland integriert. Ihr Anteil 
an der LN des Bundesgebietes beträgt 7%, am StDB 
8%. Im Wesentlichen sind es einerseits auf Feld- und 
auf Weinbau ausgerichtete an der Grenze zum östli­
chen Waldviertel sowie im Burgenland gelegene Betrie­
be, anderseits vorwiegend auf Futterbau ausgerichte-

Grüner Bericht 1999 

25% zu den Nichtbergbauern und 55% zu den Markt­
fruchtbetrieben der Flach- und Hügellagen auf. Das 
Erwerbseinkommen je GFAK (177.343 S) und das 
Gesamteinkommen je GFAK (217.990 S) fielen mit 
-3% auf -2% etwas weniger als die Einkünfte aus Land­
und Forstwirtschaft. Der Abstand des von den berg­
bäuerlichen Testbetrieben des Alpengebietes je GFAK 
erzielten Gesamteinkommens zu den Nichtbergbau­
ern (244.309 S) hat sich mit 11 % gegenüber 1998 (8%) 
etwas vergrößert. 

te Betriebe im nordwestlichen Alpenvorland (Ober­
österreich, Salzburg). Mit 22,4 ha RLN liegen diese 
Betriebe über dem Bundesdurchschnitt, sie sind aber 
merklich kleiner als der Durchschnitt des Nö. Flach­
und Hügellandes. Der landwirtschaftliche Hektarsatz 
dieser Betriebsgruppe liegt mit 9.242 S wesentlich unter 
jenem der drei beteiligten Produktionsgebiete und 
auch unter dem Durchschnitt aller Betriebe. Weiters sind 
die Hektarerträge geringer als im Durchschnitt der betei­
ligten Produktionsgebiete. Anzuführen ist auch die im 
Vergleich zum Bundesmittel geringere Schweinehal­
tung. An öffentlichen Geldern wurden 1999 je Betrieb 
188.770 S ausbezahlt, das waren mehr als im Berg­
gebiet und im Bundesdurchschnitt. Deren Anteil am 
Unternehmensertrag lag bei rd . 22% (Bundesmittel: rd. 
19%). Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je 
FAK (161.091 S) waren im Vergleich zu 1998 um 5% 
niedriger, sie lagen 4% über dem Bundesdurchschnitt 

Das Kleine Gebiet ist homogener als das Sonstige 
benachteiligte Gebiet und konzentriert sich im Wesent­
lichen im steirischen Sö. Flach- und Hügelland. Es hat 
5% Anteil an der LN Österreichs, der Anteil des StOB 
liegt bei 8%. Der landwirtschaftliche Hektarsatz ist mit 
9.242 S niedriger als der Bundesdurchschnitt. In der 
Ertragsstruktur spielen neben der Bodennutzung und 
Schweinehaltung auch noch Milchproduktion und Rin­
derhaltung eine bedeutendere Rolle . Im Unterschied 
zum Bundesmittel, wo an öffentlichen Geldern durch­
schnittlich 166.000 S je Betrieb gewährt wurden und 
deren Anteil am Unternehmensertrag bei rd. einem Fünf­
tel lag, waren es hier nur 97.300 S bzw. 13%. Ein­
kommensmäßig stehen diese Betriebe schlecht da; sie 
lagen mit Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft je 
FAK von 103.800 S unter dem bereits sehr tiefen Niveau 
des Sö. Flach- und Hügellandes, obwohl der Einkom­
mensrückgang mit -14% schwächer war als im Sö. 
Flach- und Hügelland insgesamt (-17%). Der 
Einkommensabstand zum Bundesmittel betrug ein 
Drittel. 
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Benachteiligte Gebiete in Österreich 
Benachteiligtes Gebiet 1998 

Berggebiet 

Sonst. benachteiligtes Gebiet 
Kleines Gebiet 

Quelle: BMLF Grafik: Schmidt, BMLF 
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134 Grüner Bericht 1999 

Ertragslage in den Spezial betrieben 
(siehe auch Tabellen 6.3 .1 bis 6.3.6) 

So wie in den Berichten der vorangegangenen Jahre 
wird auch für 1999 die ökonomische Entwicklung und 
Rentabilität einiger Kategorien von Spezialbetrieben dar­
gestellt. Hier werden Ergebnisse von Betrieben aus­
gewertet, die in hohem Maße spezialisiert sind und die 
festgelegten Kriterien erfüllen . Die Auswahl erfolgt 
nach den Kriterien des ÖSTAT. Die Spezialbetriebe sind 
für die Gesamtheit der Betriebe nicht immer voll reprä­
sentativ, jedoch lassen sich von den Ergebnissen 
Trends und Entwicklungen ablesen. Es sind Ergebnisse 
von Betrieben, die schon in entsprechenden Betriebs­
formen der Hauptauswertung Berücksichtigung fanden . 
Handelt es sich bei den Betrieben mit hoher Wald­
ausstattung um gewogene Ergebnisse des jeweiligen 
Jahres, so wurden in die Sonderauswertungen der ande­
ren Betriebsgruppen nur solche Betriebe einbezogen, 
für die sowohl 1998 als auch 1999 Ergebnisse vorla­
gen ("idente Betriebe"). Daher sind die Ergebnisse des 

Vorjahres nicht mit jenen von 1999 vergleichbar. Die 
Mittelbildung erfolgte entsprechend ihren EinzeIbe­
triebsgewichten. Es wurde wieder eine spezielle Aus­
wertung der Betriebe mit biologischem Landbau vor­
genommen. Einer Gruppe dieser biologisch wirt­
schaftenden Betriebe wurde eine Vergleichsgruppe kon­
ventionell wirtschaftender Betriebe gegenübergestellt. 
Außerdem wurden Quartilsauswertungen mit ausge­
wählten Ergebnisdaten in den Bereichen Marktfrucht 
und Milchwirtschaft durchgeführt. Die Ergebnisaus­
wertungen für Gartenbaubetriebe stützten sich 1999 
nur mehr auf sieben Betriebe. Aufgrund dieser gerin­
gen Betriebsanzahl erscheint es nicht mehr sinnvoll , 
aggregierte Daten im Grünen Bericht zu veröffentlichen, 
zumal es immer schwieriger wird , Gartenbaubetriebe 
zu finden , welche die erforderlichen Kriterien erfüllen 
und bereit sind, die nötigen Aufzeichnungen zu machen. 

Biologisch wirtschaftende Betriebe (Biologischer Landbau) 
1999 gab es in Österreich rd. 20.000 Bio-Betriebe, von 
denen 18.962 im Rahmen des Umweltprogrammes 
(ÖPUL) gefördert wurden. Die geförderten Bio-Betrie­
be bewirtschafteten eine Fläche von 267.993 ha (LN 
ohne Almen). I nsgesamt liegt der Anteil der Bio-Betrie­
be bei 8,5% aller Betriebe mit LN, jener der Fläche (LN) 
beträgt 10% (Basis-Agrarstrukturerhebung 1997). 
Generell ist festzustellen , dass sich die Bio-Betriebe 
derzeit in einer Phase der Stagnation befinden. Die wei­
terhin biologisch wirtschaftenden Betriebe scheinen sich 
allerdings am Markt immer besser zu behaupten und 
sind zunehmend in der Lage, das Marktsegment für 
Bio-Waren zu bedienen. Bei Milch gibt es diesbezüg­
lich große regionale Unterschiede. Als positives Bei­
spiel ist die Molkerei Maishofen im Westen Österreichs 
zu erwähnen, die erfolgreich die Vermarktung von 
Biomilch im In- und Ausland praktiziert. 

Unter den 2.404 für den Bericht ausgewerteten bäu­
erlichen Betrieben waren 449 Betriebe (18,7%), die als 
biologisch wirtschaftend gemeldet wurden und die 
sich bereits 1998 als biologisch wirtschaftend dekla­
riert hatten. Sie repräsentieren rd . 23.000 Betriebe und 
sind damit im Testbetriebsnetz überrepräsentiert. Die 
Verteilung der Bio-Betriebe nach Produktionsgebiet, 
Betriebsform, Erschwerniszone und Bildung stellt sich 
wie folgt dar: 

• Produktionsgeb iet: Hochalpengebiet 40%, Alpenostrand 
17%, Voralpengebiet und das Wald- und Mühlviertel (13 
und 14%); 

• Betriebsform : Futterbaubetriebe 53%, Betriebe mit 25 
bis 50% Forst 21 %, Betriebe mit mehr als 50% Forst 12%, 
Marktfruchtbetriebe 6%, Landwirtschaftl iche Gemischtbe­
triebe 4% und Dauerkulturbetriebe 3% sowie Verede­
lungsbetriebe 0,4%. 

• Erschwerniszonen : Die Vertei lung der 449 Testbetrie­
be nach Erschwerniszonen lautet: 20% Zone 1, 23% 
Zone 2, 26% Zone 3 und 10% Zone 4; 20% der Bio-Betrie­
be sind keine Bergbauern. 

• Bildung: Von den untersuchten Bio-Betrieben haben 
46% (Bundesmittel : 44%) der Betriebsleiter mindestens die 
Meisterausbildung. 

Die Bio-Betriebe bewirtschaften durchschnittlich 19,2 ha 
RLN, der Vieh besatz liegt mit 95 GVE je 100 ha RLN 
etwas höher als im Bundesmittel (84 GVE/1 00 ha RLN), 
was sich durch den hohen Anteil von Futterbaubetrie­
ben erklären lässt. Der Arbeitskräftebesatz beträgt 
8,92 FAK je 100 ha RLN (Bundesmittel: 7,88). 

Der Unternehmensertrag erreichte 837.500 S je Betrieb 
(+4%). Davon entfielen 11% auf die Bodennutzung, 32% 
auf Tierhaltung und 9% auf die Forstwirtschaft. Die 
öffentlichen Gelder hatten einen Anteil von 23% am 
Unternehmensertrag (BundesmitteI19%, Bergbauern 
21 %) und beliefen sich auf 195.000 S je Betrieb 
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(Bundesmittel 166.000 S, Bergbauern 163.500 S). 
Von den öffentlichen Geldern entfielen 53% auf ÖPUL­
Zahlungen und 20% auf die Ausgleichszulage (hoher 
Anteil an Bergbauernbetrieben). Der Unternehmen­
saufwand betrug 532.000 S (+5%). Da die Bio-Betrie­
be ein sehr günstiges Verhältnis zwischen Unterneh­
mensaufwand und -ertrag aufweisen , lagen die Ein­
künfte aus Land- und Forstwirtschaft mit 305.600 S je 
Betrieb um 20% über dem Bundesmittel. Der Ein-
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kommensanteil am Unternehmensertrag betrug 37% 
(Bundesmittel: 30%). Die Einkünfte aus Land- und Forst­
wirtschaft je FAK wurden 1999 mit 178.600 S ermittelt 
und lagen über dem der Bergbauernbetriebe und dem 
Bundesmittel. Das Erwerbseinkommen und das 
Gesamteinkommen je GFAK betrugen 208.800 S (-1 %) 
bzw. 251.400 S (-1%). Das Gesamteinkommen wur­
de zu 73% verbraucht. Die Eigenkapitalbildung mach­
te 27% aus. 

Vergleich von Bio-Betrieben mit konventionell wirtschaftenden Betrieben 
Für 1999 'wurden aus den 449 biologisch wirtschaf­
tenden Betrieben jene ausgewählt, deren Marktfrucht­
und Dauerkulturanteil am Gesamt-StOB über 40% 
betrug. Die Suche nach konventionell wirtschaftenden 
Vergleichsbetrieben gestaltete sich schwierig , da die 
konventionell wirtschaftenden Betriebe und die Bio­
Betriebe in ihrer Produktionsstruktur immer weiter aus­
einander driften. So konnten letztlich nur zu 29 Bio­
Betrieben konventionelle Vergleichsbetriebe gefun­
den werden. Mit dieser geringen Betriebsanzahl ist es 
daher nur bedingt möglich, genaue Schlüsse zu zie­
hen. Es lassen sich aber sehr wohl Trends herausfil­
tern . Die Bedingungen für den jeweiligen Vergleichs­
betrieb lauten: 

• die Erschwerniszone und das Produktionsgebiet müssen 
ident sein ; 

• der Einheitswerthektarsatz sollte möglichst dem des Bio­
Betriebes gleichen; 

• und die Flächenstruktur sowie die Milchrichtmenge soll­
ten ähnlich sein. 

Der Vergleich der Strukturdaten zeigt einerseits recht 
gute Übereinstimmung beider Gruppen andererseits 
typische Merkmale biologisch bzw. konventionell wirt­
schaftender Betriebe. Die regionale Verteilung dieser 

Hektarerträge von Bio-Betrieben und 
konventionellen Betrieben 

Biobetriebe 
Konventionelle 

Fruchtarten 
Vergleichsbetriebe 

Ernte 1999 in dtlha 

Weizen 41 ,3 51 ,3 
Roggen 28,1 39,9 
Gerste 36,4 43,9 
Hafer 34,3 45,8 
Körnererbsen 23,6 26,4 
Ackerbohne 36,1 -
Soja 18,3 24,1 
Erdäpfel ' 149,4 302 ,3 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

Betriebe (biologisch und konventionell ) ist konzentriert 
auf das Wald- und Mühlviertel, die südöstl iche Steier­
mark mit dem südlichen Burgenland. Einige Betriebe 
liegen im Innviertel bzw. im Kärntner Becken. Was die 
Naturaldaten betrifft, zeigen die Biobetriebe gegenü­
ber den konventionell wirtschaftenden Betrieben eine 
deutlich andere Verteilung bei den einzelnen Feld­
früchten. Während sich bei den konventionellen Betrie­
ben die "klassischen" Feldfrüchte im Übergewicht 
befinden (besonders Weizen, Gerste, Raps), ist bei den 
Bio-Betrieben die Zusammensetzung der Kulturen 
wesentlich breiter gestreut (Bio-Betriebe bauen z.B. 
mehr Sonstige Körnerfrüchte - meist Dinkel- oder mehr 
Sonstige Ölfrüchte an). Bei den sogenannten "Mas­
sengetreiden" wie Gerste (Anteil biologisch 11 % zu 15% 
konventionell) , Weizen (Anteil biologisch 15% zu 19% 
konventionell) und Mais (Anteil biologisch 6% zu 14% 
konventionell) zeigen sich deutliche Un}erschiede. Die 
Hektarerträge liegen bei den Bio-Betrieben aufgrund 
der extensiven Wirtschaftsweise in der Regel deutlich 
tiefer. 

Vergleich von Bio-Betrieben mit 
konventionell wirtschaftenden Betrieben 1) 

Werte je Betrieb 
in 1.000 S 
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1) Oer Vergleich umfasst Bio.8etriebe mit höheren BodennutzungsanteU 

Quelle: LBG Grafik: 0 , Hofer, BMLFUW 
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Die Kulturfläche der Bio-Betriebe ist fast gleich groß 
wie die der konventionellen Betriebe (biologisch 26,9 
ha zu konventionell 27,4 ha), sie weisen aber einen 
geringeren Betriebsmitteleinsatz auf (siehe Flächen­
erträge; GVE je 100 ha RLN 36,0 zu 61 ,3). Der Unter­
nehmensertrag ist bei den ausgewählten Bio-Betrie­
ben um ca . 154.500 S oder 20% je Betrieb höher. In 
der Struktur gibt es insbesondere bei der Tierhaltung 
Unterschiede: Bei den Bio-Betrieben stammen 34% aus 
Bodennutzung, 20% aus Tierhaltung und ca . 23% aus 
öffentlichen Geldern (konventionelle Vergleichsbetrie­
be: Bodennutzung 34%, Tierhaltung 35% und öffent­
liche Gelder 23%). Besonders gute Erträge gegenü­
ber den konventionellen Betrieben erzielen die Bio­
betriebe bei Roggen, Sonstigem Getreide (Dinkel), 
Eiern, der Direktvermarktung und den ÖPUL-Prämien 
(11 9.000 S je Biobetrieb gegenüber 54.400 S je kon­
ventionellem Betrieb). Auch der Unternehmensauf­
wand ist in den ausgewählten Bio-Betrieben höher als 
in den konventionell geführten Betrieben. Der Abstand 
beträgt aber nur 10.600 S bzw. 2%. Beim Vergleich der 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb 
schneiden die Bio-Betriebe mit 319.800 Saufgrund der 
guten wertmäßigen Erträge besser ab als die kon­
ventionellen Vergleichsbetriebe mit 175.900 S. 

Der Arbeitskräftebesatz liegt bei den ausgewählten Bio­
Betrieben (1 ,42 FAK je Betrieb gegenüber 1,34 FAK) 
über jenem der konventionellen Vergleichsbetriebe, was 
die offensichtlich höhere Arbeitsleistung bei Bio-Betrie­
ben deutlich macht. Der Vergleich der Bio-Betriebe mit 
den spezialisierten Marktfruchtbetrieben zeigt beim 
Arbeitseinsatz ebenfalls erhebliche Unterschiede (bio­
logisch 1,42 FAK je Betrieb gegenüber 1,10 FAK 
Marktfruchtspezialbetriebe). Bei den Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft je FAK schneiden die Bio­
Betriebe besser ab als die konventionellen Betriebe 

Marktfruchtbau-Spezialbetriebe 

Die im Rahmen dieser Sonderauswertung erfassten 255 
Betriebe repräsentieren eine Anzahl von rd. 10.500 
Marktfruchtbetrieben mit einer Kulturfläche von 
358.000 ha; das entspricht einer mittleren Betriebsgröße 
von 34 ha. Die Testbetriebe selbst liegen mit einer durch­
schnittlichen Flächenausstattung von 39,5 ha Kultur­
fläche bzw. 36,9 ha RLN über .dieser Marke. Sie sind 
überwiegend dem Nö. Flach- und Hügelland und dem 
Alpenvorland zuzuordnen und weisen wegen einer 
untergeordneten bzw. fehlenden Veredelungsproduk­
tion neben einem geringen Arbeitskräftebesatz (2,99 
FAK je 100 ha RLN) einen weit unter dem Bundesmittel 
liegenden Unternehmensertrag je ha RLN auf (27.530 S 
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(225.800 S zu 130.500 S, Abstand rd . 95.300 S). Die 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK fielen 
in den Bio-Vergleichsbetrieben gegenüber 1998 um 
10%, in den konventionellen Betrieben hingegen 
wesentlich stärker, nämlich um 27%. 

Für diese Entwicklung gibt es mehrere Gründe: Die Bio­
Betriebe scheinen durch einen relativ hohen Anteil an 
Direktvermarktungserlösen bei relativ stabilen Preisen 
und Märkten (eingeführte Dauerkundschaft bzw. Ver­
träge mit Handelsketten) einen sichereren Stand erar­
beitet zu haben (Direktvermarktungsanteil bei Bio­
Betrieben 7,3% gegenüber 0,3%). Auch dürfte in den 
Bio-Betrieben die bessere Ausbildung der Betriebslei­
ter und deren Managementqualitäten ein wesentli­
cher Grund für das bessere Abschneiden sein (min­
destens Meisterausbildung bei Bio-Betrieben 48%, 
bei konventionellen Betrieben 38%). Der Vergleich der 
beiden Gruppen lässt den Schluss zu , dass sich die 
vor allem bodennutzungsbetonten Bio-Betriebe weiter 
stabilisieren und ein bedeutendes Marktsegment inner­
halb der Landwirtschaft darstellen. 

Weitere Kennzahlen : Die Bio-Betriebe weisen - wie 
schon im Vorjahr - ein wesentlich günstigeres Aufwands­
Ertragsverhältnis auf (Bio-Betriebe erwirtschaften aus 
100 SAufwand 153 S Ertrag, die konventionellen Ver­
gleichsbetriebe hingegen nur 130 S). Die öffentlichen 
Gelder sind höher als bei den konventionellen Betrie­
ben (215.400 S zu 178.800 S). Beim Erwerbs- und beim 
Gesamteinkommen je GFAK ist eine ähnliche Ent­
wicklung wie bei den Einkünften aus Land- und Forst­
wirtschaft zu verzeichnen. So belaufen sich die Erwerbs­
einkommen je GFAK auf 267.600 S zu 188.300 S 
(Abstand ca . 79.300 S), das Gesamteinkommen je 
GFAK auf311 .100 S zu 217.800 S (Abstand: 93.300 S). 

zu 41.439 S im Bundesmittel). Die Erträge aus Boden­
nutzung , die rd . 62% des Unternehmensertrages aus­
machen, stiegen um 3%, im Wesentlichen bedingt durch 
die gestiegenen Mengenerträge. Die Marktordnungs­
prämien betrugen 143.800 S. Der Unternehmensertrag 
insgesamt je Betrieb stagnierte bei ca. 1.016.700 S; 
der Unternehmensaufwand war leicht rückläufig (rd . 
685.000 S bzw. -1 %). Dies wurde bewirkt durch gesun­
kene Investitionen, und damit verbunden sank auch der 
Vorsteueraufwand. Die Einkünfte aus Land- und Forst­
wirtschaft konnten daher um 3% auf rd. 331 .100 S je 
Betrieb gesteigert werden , obwohl die öffentlichen 
Gelder durch Auslaufen der degressiven Ausgleichs-
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zahlungen um 7% auf 261.400 S je Betrieb sanken. 
Da auch beim Arbeitskräftebesatz von 1998 auf 1999 
eine sinkende Tendenz festgestellt wurde (-5% FAKje 
Betrieb), konnte bei den Einkünften aus Land- und Forst­
wirtschaft je FAK doch ein deutliches Plus verzeichnet 
werden (299.900 S bzw. +9%). Das Erwerbseinkommen 
und das Gesamteinkommen je GFAK betrugen 1999 
rd . 334.100 S (+8%) bzw. 368.300 S (+9%). Der Ver­
brauch war sinkend, sodass die Eigenkapitalbildung auf 
113.700 S je Betrieb gesteigert werden konnte . 

Obstbau-Spezialbetriebe 

Die 39 ausgewählten Betriebe sind Teil der in der 
Hauptauswertung dargestellten Dauerkulturbetriebe, sie 
repräsentieren eine Grundgesamtheit von rd . 1.800 
Betrieben mit einer Kulturfläche von 17.300 ha (ent­
spricht einer durchschnittlichen Betriebsgröße von 
9,8 ha Kulturfläche). Im Vergleich zur Grundgesamt­
heit sind die Auswahlbetriebe mit durchschnittlich 13,0 
ha an Kulturfläche deutlich größer. Die Betriebe liegen 
vorwiegend in der Oststeiermark. Den Schwerpunkt des 
Erwerbsobstbaues bildet die Apfelproduktion . Das 
Ausmaß der bewirtschafteten RLN betrug 7,3 ha, 
wovon 5,1 ha auf Obstanlagen entfielen. 

Der Arbeitskräftebesatz lag mit 22,5 FAK je 100 ha RLN 
etwa dreimal so hoch wie im Bundesmittel. Kenn­
zeichnend für diese Produktionsausrichtung ist auch 
die schlechte Mechanisierbarkeit, die insbesondere 
während der Arbeitsspitzen den Einsatz familienfrem­
der Arbeitskräfte erforderte; 1999 waren es 3,7 VAK je 
100 ha RLN bzw. rd. ein Siebentel des gesamten Arbeits­
kräftebedarfes . Der Unternehmensertrag erreichte 

Weinbau-Spezialbetriebe 
Von allen 2.404 Buchführungsbetrieben, die 1999 für 
diesen Bericht ausgewertet wurden, wiesen 333 Betrie­
be Weingartenflächen auf. Die 65 in diese Spezial­
auswertung einbezogenen Weinbau-Spezialbetriebe 
sind aufgrund der Auswahlkriterien hochspezialisier­
te, beinahe ausschließlich mit Weinbau befasste Betrie­
be. Sie repräsentieren ca . 5.900 von insgesamt 30.800 
weinbautreibenden Betrieben. Die Betriebe wurden nach 
Weinbauproduktionslagen gruppiert (Wachau: 8; Wein­
viertel: 32; Burgenland: 22 und Steiermark: 3). Die Wein­
bau-Spezial betriebe bewirtschafteten im Mittel eine Kul­
turfläche von 10,2 ha, wobei die Weinviertier Betriebe 
mit 10,9 ha Kulturfläche über dem Durchschnitt und die 
Wachauer und burgenländischen Betriebe mit 8,6 ha 
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Verkaufte Erntemengen je 
Marktfruchtbau-Spezialbetrieb 1999 

Fruchtarten Ertrag in kg je Verkauf in kg 
ha Anbaufläche je Betrieb 

Weizen 5.568 57.566 
Roggen 4.195 3.830 
Gerste 4.846 29.057 
Körnermais 9.334 22.594 
Erdäpfel 35.597 24.233 
Zuckerrüben 68.351 165.110 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

1999 rd. 783.000 S je Betrieb (+12%). Der Anteil des 
Obstes am Unternehmensertrag betrug 51 %. Die 

. öffentlichen Gelder hatten einen Anteil am Unterneh­
mensertrag von 9% und machten absolut im Durch­
schnitt der Obstbau-Spezial betriebe 66.600 S je Betrieb 
aus. 

Der Unternehmensaufwand stieg um 13%, durch sei­
ne geringere absolute Höhe konnten aber die Einkünfte 
aus der Land- und Forstwirtschaft je Betrieb (248.400 S) 
um 9% gesteigert werden . Durch den gestiegenen 
Arbeitskräftebedarf je Betrieb (+7%) machten die Ein­
künfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK 151 .800 S 
aus (+2% gegenüber 1998). Das Erwerbseinkommen 
mit 187.100 S je GFAK und das Gesamteinkommen 
mit 243.100 S je GFAK war um 2 bzw. 3% niedriger 
als 1998. Die Ausgaben für die Lebenshaltung wurden 
gegenüber 1998 um 5% gesenkt, was die Eigenkapi­
talbildung auf 14% des Gesamteinkommens steigen 
ließ. 

Weinbauertrag 1999 
(S/ha Weinland) 

Einnahmen, Ver- Weinbau- Davon 

brauch, Ertrag 
Spezial-

Wachau Wein- Burgen-
betriebe viertel land 

Weinbau-
Einnahmen 86.490 148.854 72.937 83.972 

Eigenverbrauch 2.036 4.903 1.665 1.689 
Vorrats-
veränderung 4.040 23.435 3.390 499 

Weinbauertrag 92.566 177.192 77.992 86.160 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Weinbau-Spezialbetriebe 1999 

Fläche, Mengen, Insge- Davon 

Preise samt Wachau Wein- Burgen-
viertel land 

Weinfläche je 
Betrieb in ha 4,98 4,36 4,99 5,51 
Weinernte in hl 
je ha 60,96 52,74 69,69 52,54 
Traubenverkauf 
je Betrieb in kg 11 .075 10.724 8.811 14.125 
Weinverkauf je 
Betrieb in I 16.826 9.869 22.054 13.855 
Traubenpreis in 
S/kg 6,03 8,67 3,88 6,59 
Weinpreis in S/I 21 ,20 56,27 14,72 25,80 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

bzw. 10,0 ha unter dem Durchschnitt lagen. Die Wein­
gartenflächen hatten insgesamt eine durchschnittliche 
Fläche von 4,98 ha, in der Wachau waren es 4,36 ha, 
im Weinviertel 4,99 ha und im Burgenland 5,51 ha. In 
Ertrag standen davon im Burgenland 89%, im Wein­
viertel 93% und in der Wachau 94%. Die Betriebe ver­
fügten durchschnittlich über 0,35 VAK je ha Weinland 
(Wachau: 0,49 VAK, Weinviertel : 0,34 VAK, Burgen­
land: 0,29 VAK). 

Die Trauben- und Wein preise sind regional unter­
schiedlich. Im Bundesmittel betrug der Traubenpreis 
4,70 S je kg , der Weinpreis 18,32 S/I (beide Werte ohne 
MWSt. ). Diese Werte zeigen , dass die meisten der in 
diese Spezialauswertung einbezogenen Betriebe hoch­
spezialisiert sind. Die im Gegensatz zum Bundesmit­
tel niedrigen Werte im Weinviertel erklären sich aus dem 
hohen Anteil von Fassweinverkäufen in diesem Gebiet. 
Die Weinbaueinnahmen machten im Durchschnitt 54% 
der Gesamteinnahmen aus. Der Weinbauertrag erreich­
te in den Weinbauspezialbetrieben 92.566 S je ha Wein­
land , das sind 55% vom Unternehmensertrag (Wach­
au : 177.1 92 S, 54%; Weinviertel: 77.992 S, 51%: Bur­
genland: 86.160 S, 62%). Der Unternehmensertrag war 
insgesamt und in der Wachau sowie im Burgenland 
gegenüber 1998 steigend (insgesamt +3%, Wachau 
+17%, Burgenland +4%), im Weinviertel stagnierte er. 
Der Anteil der öffentlichen Gelder am Unternehmens-

Rinderhaltung-Spezialbetriebe 

Laut Agrarstrukturerhebung 1995 gibt es rd . 6.600 
Betriebe mit durchschnittlich 26,5 ha Kulturfläche, die 
den Auswahlkriterien dieser Spezialauswertung ent­
sprechen. Dies sind in Maisanbaugebieten gelegene 
und auf Rindermast ausgerichtete Betriebe. Insgesamt 
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Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
in Weinbau-Spezialbetrieben 1999 je FAK 

Davon 
Jahre Insgesamt Wein- Burgen-Wach au viertel land 

1998 206.781 252.570 199.788 196.553 

1999 188.904 322.654 162.074 170.314 

Index 91 . 128 81 87 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

ertrag war im Gegensatz zum Bundesmittel (1 9%) gering 
(Wachau 4%, Weinviertel 10%, Burgenland 13%). 
Auch die absolute Höhe der öffentlichen Gelder war 
im Vergleich mit dem Bundesmittel (1 66.032 S je 
Betrieb) niedrig (Wachau 57.464 S je Betrieb, Wein­
viertel 79.220 S je Betrieb, Burgenland 100.352 S je 
Betrieb). Die Weinbau-Spezialbetriebe konnten im 
Wesentlichen nur ÖPUL-Gelder lukrieren. Der Unter­
nehmensaufwand war insgesamt und in allen Wein­
baulagen steigend (+10%, +11%, +9%, +14%). Er 
bezifferte sich in den Weinbau-Spezialbetrieben mit 
114.400 S/ha Weinland . Die größten Aufwandsposten 
waren die Abschreibungen , der spezielle Aufwand für 
Bodennutzung und die Vorsteuer. Die Vermögensren­
te war insgesamt und im Weinviertel und im Burgen­
land negativ, in der Wachau hingegen positiv. Auch der 
Verschuldungsgrad nahm in allen Lagen zu . Er beweg­
te sich zwischen 20,2% in der Wachau und 11 ,7% im 
Burgenland. Insgesamt errechnete sich ein Verschul­
dungsgrad - bezogen auf alle drei Lagen - von 13,7% 
(Bundesmittel : 10,0%). 

Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK fie­
len um 9% auf ca . 188.900 S je Betrieb. In den ein­
zelnen Weinbauregionen war die Entwicklung unter­
schiedlich; so stiegen die Einkünfte aus Land- und Forst­
wirtschaft in der Wachau kräftig (+28%, 322.700 S), 
im Weinviertel und im Burgenland gab es hingegen 
Einbußen (-19% bzw. 162.100 Sund -13%bzw. 170.300 
S). Aufgrund der guten Ernte war ein Vorratsaufbau 
gegeben. Im Mittel derWeinbau-Spezialbetriebe wurde 
ein Erwerbseinkommen von 239.000 S je GFAK und 
ein Gesamteinkommen von rd . 269.100 S je GFAK 
erzielt. Eine Eigenkapitalbildung war in allen Wein­
bauregionen möglich. 

waren es die Daten von 42 Testbetrieben, die in die­
se Sonderauswertung Eingang fanden. Mit 27,9 ha Kul­
turfiäche liegen die Testbetriebe hinsichtlich der Betriebs­
größe etwas über dem Durchschnitt der Grundge­
samtheit. Bei 19,0 ha RLN und 28,5 GVE je Betrieb 
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ergab sich für 1999 mit 150 GVE je 100 ha RLN ein 
um etwa drei Viertel höherer Vieh besatz als im Bun­
desmittel. Der Produktionswert der Rinderhaltung am 
Unternehmensertrag hatte einen Anteil von 28%, der 
Unternehmensertrag selbst belief sich 1999 auf 
754.600 S je Betrieb, dies war um 10% niedriger als 
in den ausgewerteten Milchwirtschaftsbetrieben. Die 
Erträge je Betrieb aus der Tierhaltung (davon 52% Rin­
der, 27% Milch und 10% öffentliche Gelder) nahmen 
leicht zu . Die öffentlichen Gelder insgesamt sanken um 
14% und beliefen sich auf rd . 171.000 S je Betrieb; 
davon entfielen ca . 13% auf die Bodennutzung, 24% 
auf Tierhaltung und 34% auf ÖPUL-Zahlungen. Der 
Unternehmensaufwand stieg um 5% auf rd . 578.800 S 
je Betrieb. 

Milchwirtschaft-Spezialbetriebe 
536 Testbetriebe, 375 davon im Berggebiet, entspra­
chen den Auswahlkriterien dieser Spezialauswertung 
(Futterbau mindestens 75% am GStOB, StOB der 
Milchkühe > als der der übrigen Rinder); rd. 30.000 
Betriebe der Grundgesamtheit werden durch die Aus­
wertung repräsentiert. Allerdings sind die Testbetriebe 
mit 33,1 ha Kulturfläche (Bergbauern: 37,3 ha, Nicht­
bergbauern: 24,4 ha) im Vergleich zur Grundgesamt­
heit (23,0 ha) zu groß. Die von diesen Betrieben 
bewirtschaftete RLN umfasste im Gesamtdurchschnitt 
18,7 ha. Sie lag in den Bergbauernbetrieben bei 
19,2 ha und in den Tallagen bei 17,7 ha. Der Milch­
kuhbestand bei den Bergbauern umfasste durch­
schnittI.ich 14,2, bei den Nichtbergbauern 16,1 Stück. 
Der Viehbesatz je 100 ha RLN belief sich für alle Test­
betriebe auf 137,5 GVE je 100 ha RLN . 

DerArbeitskräftebesatzwar mit 9,85 FAKje 100 ha RLN 
höher als im Bundesmittel. Bei durchschnittlich 1,87 
FAK je Betrieb in den Bergbauernbetrieben und 1,78 
FAK in den Nichtbergbauernbetrieben entfielen hier 

Milchwirtschaft-Spezialbetriebe 1999 

Verschiedene Parameter Insge- Davon 

samt Berg Tal 

Milchkühe je Betrieb 14,8 14,2 16,1 
Milch leistung je Kuh 5.294 5.279 5.322 
durchschn. erzielter 
Milchpreis in S/kg 4,19 4,16 4,24 
Milcherzeugung in kg 78.487 75.004 85.623 
Milchverkauf in kg 65.985 62.553 73.023 
Milchrichtmenge in kg 65.652 61.423 74.340 
Futterzukauf je RGVE 
in Schilling 1.969 2.068 1.776 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Der Anteil der Einkünfte am Unternehmensertrag 
(Gewinnrate) betrug im BundesmitteI30%, bei den Rin­
dermastbetrieben hingegen nur 26%. Die ausgeglichene 
Situation des Vorjahres konnte nicht gehalten werden 
(1998: Gewinnrate Bundesmittel und Rindermastbe­
triebe je 31 %). Der Arbeitskräftebesatz mit 8,8 FAK je 
100 ha RLN sank um 4% und war um 11 % niedriger 
als bei den ausgewerteten Milchwirtschaftsbetrieben. 
Durch die gegenüber den Erträgen gestiegenen Auf­
wendungen verschlechterte sich die Einkommenssi­
tuation , so dass die Einkünfte aus Land- und Forst­
wirtschaft auf 116.600 S je FAK (-7%) fielen . Das 
Erwerbs- (159.600 S je GFAK) und das Gesamtein­
kommen (198.600 S je GFAK) fielen um 5% bzw. 6%. 

demnach auf eine Person 9,0, bei den Bergbauern 7,6 
Kühe. Die verkaufte Milchmenge lag zwischen 4.403 
und 4.539 kg je Kuh, je Betrieb waren es 62 .600 kg 
bei den Bergbauern und 73.000 kg bei den Nicht­
bergbauern. Die Betriebe erzielten im Mittel einen 
Unternehmensertrag von 840.700 S je Betrieb (Berg­
bauern: 850.500 S, Tal : 819.400 S), 34% davon kamen 
aus der Milchproduktion und 13% aus der sonstigen 
Rinderhaltung. Im Bergbauerngebiet lauteten die Anteile 
32 und 12%, im Nichtbergbauerngebiet 39 und 15%. 

An öffentlichen Geldern erhielten die Milchwirtschaft­
. Spezialbetriebe insgesamt rd . 158.500 S, wovon 45% 
aufÖPUL-Zahlungen, 23% aufdieAZ und 10% auf Prä­
mien der Tierhaltung entfielen . Die Bergbauern­
Milchwirtschaft-Spezialbetriebe lukrierten insgesamt 
rd. 175.400 S öffentliche Gelder (davon 45% ÖPUL, 
27% Ausgleichszulage, 9% Tierprämien ); bei den 
Milchwirtschaft-Spezialbetrieben der Tallagen (=Zone 
0) beliefen sich die öffentl ichen Gelder insgesamt auf 
rd. 123.300 S (davon 46% ÖPUL, 11 % Ausgleichszu­
lage, 12% Tierprämien). 

Die Ertragsentwicklung in den Bergbauernbetrieben und 
Talbetrieben war insgesamt steigend (+4%, +2%, 
+7%), ebenso die Erträge aus der Tierhaltung. Der 
Unternehmensaufwand stieg sowohl in den Bergbau­
ernbetrieben als auch in den Talbetrieben (+5% bzw. 
+8%). Durch den gesunkenen Arbeitsbesatz (Berg -4%, 
Tal-6%) wirkten sich die gegenüber den Erträgen stär­
ker gestiegenen Aufwendungen nur gedämpft bzw. 
sogar trendumkehrend auf die Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft je FAK aus, die sich absolut mit rd. 
149.800 S je FAK (-3%) bei den Bergbauernbetrieben 
und mit rd . 124.700 S je FAK (+3%) bei den TaIbetrie­
ben berechneten. 
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Das Erwerbseinkommen je GFAK betrug bei den Berg­
bauernbetrieben 174.000 S (-3%) und bei den Nicht­
bergbauern 167.300 S (+2%), das Gesamteinkommen 
je GFAK 215.100 S (-2%) bzw. 202.200 S (+3%). Auf­
grund eines stagnierenden (Berg) bzw. gestiegenen (Tal 
+4%) Verbrauchs war der Eigenkapitalzuwachs nied-

Schweinehaltung-Spezialbetriebe 

Im Auswahlrahmen der Grundgesamtheit gibt es 1.100 
Betriebe, die den Auswahlkriterien für diesen Spezial­
betriebszweig entsprechen (Veredelung mind. 75% 
Anteil am StOB, StOB Schweine> StOB Geflügel), im 
Testbetriebsnetz waren 19 davon vorhanden , die aller­
dings mit 24,0 ha bewirtschafteter Kulturfläche über der 
Grundgesamtheit (12,0 ha) lagen. Es sind Betriebe, die 
aufgrund der geringen Flächenausstattung die Schwein­
ehaltung bei vorwiegend eigener Ferkelerzeugung auf 
Zukaufsfutterbasis betreiben. Da diese Auswertungs­
gruppe zu klein ist, um allgemeingültige Aussagen tref­
fen zu können , wurden ihr aus der Gruppe der Ver­
edelungsbetriebe jene Betriebe hinzugestellt , in denen 
die Schweinehaltung überwiegt. Das waren 181 Betrie­
be, in denen auch Ergebnisse über das Jahr 1998 vor­
handen waren. Die Produktion umfasst alle Va rianten 
von der Ferkelaufzucht bis zur Mast auf Basis des Fer­
kelzukaufs. Die RLN betrug im Durchschnitt aller aus­
gewählten Schweinebetriebe 22,9 ha, während die Spe­
zialbetriebe 18,4 ha RLN bewirtschafteten . Diese wie­
sen auch hinsichtlich des Vieh besatzes mit 247,6 GVE 
je 100 ha RLN (+2%) ein etwa doppelt so hohes 
Niveau auf. Der Arbeitskräftebesatz liegt bei den 
Schweinehaltung-Spezialbetrieben mit 7,1 FAKje 100 
ha RLN etwas unter dem Bundesmittel , bei den Spe­
zialbetrieben durch die geringe Flächenausstattung um 
fast die Hälfte darüber (1 0,2 FAK je 100 ha RLN). 

Gegenüber 1998 konnten die Schweinehaltung-Spezial­
betriebe die Erträge aus der Tierhaltung auf gleicher 
Höhe halten, bei den Veredelungsbetrieben war ein 
Ertragsrückgang von 8% zu vermerken . Die Erträge 
aus Schweinehaltung hatten einen Anteil von 68% (Spe­
zialbetriebe) bzw. von 53% (Veredelungsbetriebe) am 
Unternehmensertrag . An öffentlichen Geldern erhiel­
ten die Schweinehaltung-Spezialbetriebe 150.000 S je 
Betrieb (-17%), die Veredelungsbetriebe hingegen 
173.400 S (-6%). Der Unternehmensaufwand konnte 
gegenüber 1998 in den Schweinehaltung-Spezialbe­
trieben gleich gehalten werden , bei den Veredelungs­
betrieben war er um 5% geringer als 1998. Für die Ein-

Grüner Bericht 1999 

riger als 1998. Bei Bergbauern-Milchwirtschaft-Spezi­
albetrieben lag dieser mit 26% des Gesamteinkommens 
über dem Wert des Bundesmittels (17%), die Milchwirt­
schaft-Spezialbetriebe der Tallagen erreichten aber nur 
14% Eigenkapitalbildung. 

Schweinehaltung-Spezialbetriebe 1999 
(Durchschnitt je Betrieb) 

Verschiedene Parameter Insge- Spezial 
samt 

Anzah l der buchführenden 
Betriebe 181 19 

Zuchtsauen 28 52 
aufgezogene Ferkel je 
Muttersau 19 19 

verkaufte Schweine insg. 679 1.014 
davon verkaufte Ferkel und 
Läufer 331 602 
verkaufte Mastschweine 330 353 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand , Abt. Statistik. 

künfte aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb wurde 
daher für die Schweinehaltung-Spezialbetriebe ein 
Minus von 10%, für die Veredelungsbetriebe ein sol­
ches von 9% berechnet. 

Aufgrund der Abnahme der Zahl der Arbeitskräfte ent­
wicklung (Schweinehaltung-Spezialbetriebe: -3%, Ver­
edelungsbetriebe: -4%) konnte die negative Entwick­
lung etwas abgefangen werden , und so erreichten die 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK in den 
Schweinehaltung-Spezialbetrieben eine Höhe von rd. 
163.000 S (-7%) und in den Veredelungsbetrieben rd . 
153.200 S (-5%). Eine ähnliche abgeschwächte Ent­
wicklung war auch beim Erwerbseinkommen je GFAK 
gegeben (Schweinehaltung-Spezialbetriebe 188.600 S, 
Veredelungsbetriebe 187.500 S; beim Gesamtein­
kommen war die Entwicklung bei den Schweinehaltung­
Spezialbetrieben sogar leicht steigend (+2%), bei den 
Veredelungsbetrieben gleichbleibend. Die Eigenkapi­
talbildung lag in den Schweinehaltung-Spezialbetrie­
ben bei nur 77.500 S je Betrieb, in den Veredelungs­
betrieben hingegen bei rd. 5.300 S. Der Anteil der Eigen­
kapitalbildung am Gesamteinkommen betrug 16,0% 
bzw. 1,3%; diese Werte liegen etwas bzw. deutlich unter 
dem Bundesmittel (1 6,3%). 
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Geflügel-Spezialbetriebe 

Von den insgesamt ausgewerteten 2.404 Testbetrie­
ben (= 100%) wiesen 359 Betriebe (15%) Geflügeler­
träge und 1.218 Betriebe (51%) Eiererträge aus. Die 
Grundgesamtheit der Geflügel-Spezialbetriebe (75% 
des StOB aus Veredelung bei Überwiegen des Geflü­
gel-StDB) laut Agrarstrukturerhebung 1995 beträgt 
145 Betriebe. Von den 2.404 Betrieben entsprach nur 
ein Betrieb diesen Kriterien . Aus diesem Grund wur­
de eine zweite Variante gewählt, die folgende Kriteri­
en beinhaltet: 

• Zugehörigkeit zur Gruppe der Veredelungsbetriebe; 

• der StDB Geflügel musste größer sein als der StDB 
Schweine. 

Nach diesen Kriterien standen nunmehr vier Betriebe 
zur Verfügung. Die hochgerechneten Daten lassen nur 
bedingte Schlüsse auf die Grundgesamtheit zu, geben 
aber doch Einblick in die Produktionsstruktur der bäu­
erlichen Geflügelhaltung . Im Durchschnitt standen 
21,7 ha an Kulturfläche bzw. 19,0 ha an RLN in Bewirt­
schaftung. Die Eierproduktion erbrachte einen 42%igen 
Anteil , die Geflügelproduktion einen 29%igen am 

Betriebe mit guter Waldausstattung 
In die Sondererhebung von Betrieben mit guter Wald­
ausstattung waren 110 Betriebe einbezogen, davon 76 
Betriebe im Alpengebiet mit einer durchschnittlichen 
Ertragswaldfläche von 67 ha und 34 Betriebe im Wald­
und Mühlviertel mit durchschnittlich 11 ha Ertragswald. 
Die Erträge aus der Waldwirtschaft sind aufgrund 
höherer Holzeinschläge und eines im Jahresdurchschnitt 
um 1 % höheren Preisniveaus aller Forsterzeugnisse 
in beiden Betriebsgruppen gestiegen. Der Beitrag des 
Waldes zu den bäuerlichen Einkünften ist in beiden Pro­
duktionsgebieten gegenüber 1998 deutlich angestie­
gen. 

In den Betrieben des Alpengebietes lag die Holznut­
zung um 4% über dem Einschlag von 1998 und um 
7,5% über dem nachhaltig möglichen Holzeinschlag. 
Der Ertrag aus der Waldwirtschaft lag um 11 % über dem 
Vorjahreswert. Der Wald trug damit im Jahre 199925,7% 
(1998: 23,3%) zum Unternehmensertrag und 34,2% 
(1998: 25,4%) zu den Einkünften aus Land- und Forst-
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Unternehmensertrag , sodass 71 % des Unterneh­
mensertrages auf die Geflügel- und Eierproduktion ent­
fielen. Der Unternehmensertrag belief sich auf 2,4 Mio.S 
je Betrieb (+1 %). Davon entfielen 122.000 S auf öffent­
liche Gelder (36% Marktordnungsprämien für Tierhal­
tung und Bodennutzung, 49% OPUL). Der Unterneh­
mensaufwand stieg um 1 % und wurde mit 1,9 Mio.S 
je Betrieb berechnet; rd . 37% davon machten allein die 
Futtermittel aus. Der Arbeitskräftebesatz betrug 1,98 
FAK je Betrieb (-6%), wodurch diese Spezialbetriebe 
etwas über dem Bundesmittel zu liegen kamen. Das 
Betriebsvermögen machte rd . 7,1 Mio.S je Betrieb (+2%) 
aus, wovon 13% auf Fremdkapital (-5%) entfielen . 

Durch den gleichermaßen gestiegenen Unterneh­
mensertrag und Unternehmensaufwand konnten durch 
den verminderten Einsatz an Arbeitskräften die Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft je FAK auf rd . 254.000 S 
(+10%) gesteigert werden. An Erwerbseinkommen 
und Gesamteinkommen je GFAK wurden 285.200 S 
bzw. ca. 319.600 S erzielt. In diesen Betrieben war 1999 
ein Eigenkapitalzuwachs von rd . 173.200 S je Betrieb 
gegeben, das waren 25% vom Gesamteinkommen. 

wirtschaft bei , wobei allerdings die Vermögensverän­
derungen am stehenden Holzvorrat nicht berücksich­
tigt sind. Das Erwerbseinkommen je GFAK (217.353 S) 
und das Gesamteinkommen je GFAK (253.160 S) 
lagen jeweils nur um 3 bzw. 2% über dem Vorjahres­
niveau . 

In den waldreichen Betrieben des Wald- und Mühlviertels 
nahm der Holzeinschlag gegenüber 1998 um 26 % zu , 
er · lag damit über der nachhaltig möglichen Nut­
zungsmenge. Vor allem aufgrund des stark gestiege­
nen Holzeinschlags ist der Ertrag aus der Waldwirtschaft 
um 18% angestiegen. Der Anteil der Waldwirtschaft am 
Unternehmensertrag betrug 6,5% (1998: 5,6%). Der 
Beitrag des Waldes zu den Einkünften aus Land- und 
Forstwirtschaft belief sich auf 15,3% (1998: 6,7%). Das 
Erwerbseinkommen je GFAK betrug 175.188 S (+7%). 
Das Gesamteinkommen je GFAK ist um 8% gestiegen 
und betrug 203.430 S. 
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Ertragslage der Erwerbskombinationsbetriebe 

Unter dem Begriff Erwerbskombination versteht man, 
dass der/die Betriebleiter/in nicht nur aus der Land- und 
Forstwirtschaft, sondern auch aus anderen Wirt­
schaftssparten Einkommen erwirtschaftet. Die Erwerbs­
kombination ist eine wichtige Möglichkeit von land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben, die zunehmend begrenz­
ten Erwerbsmöglichkeiten innerhalb des Sektors zu 
durchbrechen und freie Arbeitskraftkapazitäten ein­
kommenswirksam einzusetzen. Dies bedeutet, dass 
gesamtwirtschaftlich und landeskultureIl gesehen die 
ländlichen Räume weiterhin besiedelt bleiben und an 
einer positiven Entwicklung teilhaben. Laut geltender 
Fassung des § 9 Abs.3 LWG werden in das Testbe­
triebsnetz auch Nebenerwerbsbetriebe einbezogen. 

Nebenerwerbsbetriebe 
Von den 2.404 Betrieben waren 1.840 Haupterwerbs­
betriebe (77%) und 564 Nebenerwerbsbetriebe (23%). 
Von diesen waren wieder 466 Nebenerwerbsbetriebe 
im engeren Sinn (Betriebe, die durch außerlandwirt­
schaftliche Tätigkeiten ihr Erwerbseinkommen ver­
besserten) und 98 Pensionistenbetriebe, bei denen das 
Erwerbseinkommen zu mehr als 50% aus Pensionen 
stammt. Damit hat sich das Verhältnis von Haupt- und 
Nebenerwerbsbetrieben weiter zugunsten der Neben­
erwerbsbetriebe verschoben. Die regionale Verteilung 
der Nebenerwerb·sbetriebe ist ähnlich der der Haupt­
erwerbsbetriebe, allerdings sticht das Sö. Flach- und 
Hügelland mit einem besonders hohen Anteil an Pen­
sionistenbetrieben hervor. 

Von den 466 Nebenerwerbsbetrieben im engeren Sinn 
lagen die meisten im Alpenvorland (21 %) und im Nö. 
Flach- und Hügelland (18%). Die wenigsten Nebe­
nerwerbsbetriebe befanden sich im Voralpengebiet (5%) 
und im Kärntner Becken (3%). Bei der Verteilung nach 
Betriebsformen waren bei den Nebenerwerbsbetrieben 
die Futterbaubetriebe mit 42% am stärksten vertreten. 
Dahinter folgten die Marktfruchtbetriebe (19%). Die 
wenigsten Betriebe fanden sich bei den Veredelungs­
betrieben (7%) und den Forstbetrieben (5%). 

Im gewichteten Mittel bewirtschafteten die in diese Aus­
wertung einbezogenen 564 Nebenerwerbsbetriebe 
eine Kulturfläche von 22 ha (Haupterwerbsbetriebe: 
45 ha); diese setzte sich aus 14,9 ha landwirtschaftli­
cher Nutzfläche und 7,1 ha Waldfläche (Haupterwerb: 
31 ,5 ha bzw. 13,8 ha) zusammen. Die Reduzierte Land­
wirtschaftliche Nutzfläche (RLN) betrug 12,48 ha und 
bei Haupterwerbsbetrieben 25,61 ha, was bei beiden 

Allerdings wird dadurch nicht die Gesamtheit der laut 
Agrarstrukturerhebung 1995 ermittelten 173.462 
Nebenerwerbsbetriebe abgedeckt, sondern im Wesent­
lichen nur der Randbereich zu den Haupterwerbsbe­
trieben ; es sind dies Betriebe mit einem Standard­
deckungsbeitrag (StOB) von über ATS 90.000, somit 
rund ein Viertel der Betriebe. Als Nebenerwerbsbe­
triebe sind in diesem Kapitel solche Betriebe definiert, 
in denen das Betriebsleiterehepaar und die im gemein­
samen Haushalt lebenden, ganz oder teilweise in der 
Land- und Forstwirtschaft mitarbeitenden Familien­
mitglieder 50 oder mehr Prozent des Erwerbseinkom­
mens aus nichtlandwirtschaftlichen bzw. außerbe­
triebliche·n Erwerbsquellen schöpfen. 

Ursachen der Veränderung der 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 

bei Nebenerwerbsbetrieben 

Auswirkung auf 
Ertrags- und Aufwandspositionen die Einkünfte 

99 zu 98 in % 

Unternehmensertrag ohne 
öffentliche Gelder +16,3 

Getreide +1,9 

Hülsen- und Ölfrüchte -1 ,1 

Wein -2,7 

Rinder (einschI. Kälber) -0,8 

Milch +0,9 

Schweine -2,6 

Forstwirtschaft +5,6 

Sonst. ErträQe linkl. Nebenbetriebl +8 7 

Öffentliche Gelder -6, 1 

Ertragszuschüsse +0,8 

Degressiver Preisausgleich -7,3 

Bewirtschaftungsabgeltung und 
Einkommensausgleich -1 ,1 

Umweltprämien +2,5 

Zinsen- und Aufwandszuschüsse -1 ° 
Unternehmensaufwand -10,6 

Spezialaufwand für Bodennutzung u. 
Tierhaltung -3,8 

Energie und Anlagenerhaltung -4 ,0 

Allgemeine Aufwendungen -3,3 

AfA -1 6 

Einkünfte a. Land- u. Forstwirtschaft -0,4 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

Erwerbstypen einen Anstieg von jeweils 3% bedeute­
te . Der Viehbesatz betrug in Summe 8,9 GVE je 
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Betrieb, davon waren 3,1 Stück Milchkühe je Betrieb 
(Haupterwerb: 22,3 GVE bzw. 8,5 Milchkühe). 

An Arbeitskräften (VAK) wiesen die ausgewerteten 
Nebenerwerbsbetriebe insgesamt 1,16 Personen je 
Betrieb aus, was ein Plus von 3% gegenüber 1998 dar­
stellte (Haupterwerb: 2,03 bzw. +1 %). Bei den Neben­
erwerbsbetrieben im engeren Sinn waren um 2%, bei 
den Pensionistenbetrieben um 4% mehr VAK als im 
Vorjahr zu verzeichnen. Was die landwirtschaftliche 
Fachausbildung der Betriebsinhaber anbelangt, so 
war bei den Nebenerwerbsbetrieben der Anteil ohne 
Fachausbildung höher, der Anteil der Absolventen von 
Fach- und Höheren Schulen etwa gleich hoch und der 
Anteil der Meister geringer als bei den Haupterwerbs­
betrieben. 

Neben-
erwerbs-
betriebe 

50,5 

35,5 
42 ,5 
92 ,3 

645,2 
64,0 

4.875 
12.376 
4.007 

4 ,08 
1,59 
1,98 
1,46 
1,52 
1,36 
2,27 
4 ,84 

14,51 

5,69 

3,13 

143 

Ernteerträge und Preise 

Haupt-
Erzeugnisse erwerbs-

betriebe 

Weizen dt je ha 55,6 

Roggen dt je ha 39,9 
Gerste dt je ha 47,7 

Körnermais dt je ha 97,1 
Zuckerrübe dt je ha 695,8 

Weinhl 66,1 
Milchleistung kg je Kuh 5.247 

Milchrichtmenge kg je Betrieb 37.045 
Milchrichtmenge kg je Kuh 4.382 

Milchpreis S/kg 4,19 
Weizenpreis S/kg 1,67 
Roggenpreis S/kg 1,67 

Gerstenpreis S/kg 1,50 
Haferpreis S/kg 1,73 
Maispreis S/kg 1,51 

Erdäpfelpreis S/kg 1,63 
Traubenpreis S/kg 4,60 

Weinpreis S/I 19,2 

Holzverbrauch fm I ha Wald 5,74 

Holzverkauf fm I ha Wald 3,93 

Der Unternehmensertrag lag bei den Nebenerwerbs­
betrieben insgesamt bei 447.000 S je Betrieb. Das war 
eine Steigerung von 2% gegenüber 1998 (Haupter­
werbsbetriebe: 1.102.000 S je Betrieb bzw. +1 %). Die 
gestiegenen Erträge bei Getreide, bei Obst, in der Forst­
wirtschaft und bei Sonstigen Erträgen konnten die 
Rückgänge bei den Erträgen der Schweinehaltung und 
bei Wein sowie das Auslaufen der degressiven Aus­
gleichszahlungen mehr als ausgleichen. Mit 375.000 S 
je Betrieb war der Unternehmensaufwand bei den 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

Betriebsergebnisse im Vergleich Neben- und Haupterwerbsbetriebe 
Schilling je ha RLN Schill ing je Betrieb 

Nebenerw. Haupterw. Nebenerwerb Haupterwerb 
Erträge, Aufwand, Einkommen 

in % zum in % zum 
1999 1999 Vorjahr 1999 Vorjahr 

Erträge aus Bodennutzung 8.109 10.407 101 .200 -1 266.523 2 

Tierhaltung 10.934 15.762 136.456 -2 403.665 -1 
Forstwirtschaft 2.325 2.417 29.016 16 61 .899 5 

Sonstige Erträge 14.475 14.437 180.648 4 369.732 3 
Unternehmensertrag 35.843 43.023 447.321 2 1.101.819 1 
Variabler Betriebsaufwand 12.269 13.245 153.117 4 339.204 0 
Abschreibungen 9.284 7.399 115.864 1 189.488 5 
Sonstiger Aufwand 8.514 8.280 106.255 1 212.051 4 

Unternehmensaufwand 30.067 28.924 375.236 2 740.744 3 

Einkünfte aus Land- und 5.776 14.099 72.084 -0 361 .075 -1 
Forstwirtschaft 

davon öffentliche Gelder 7.804 8.042 97.394 -4 205.956 -6 
Erwerbseinkommen 25.632 15.762 319.887 0 403.665 -1 

Gesamteinkommen 32.439 18.322 404.839 0 469.226 0 

Eigenkapitalveränderung des 3.351 3.652 41 .820 -4 93.528 -4 
bäuerlichen Familienbetriebes 

Aktiven im Jahresmittel 300.218 221.405 3.746.721 1 5.670.182 5 
Schulden Jahresmittel (ohne Pacht) 30.311 21 .922 378.281 7 561.422 9 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Ertragsstruktur 
Unternehmensertrag Unternehmensaufwand 

in 1.000 S je Vollarbeitskraft 
542 

426 

233 
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Haupterwerb Pensionisten 
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(ohne 

Pensionisten) 

Quelle: LBG 

364 358 

193 

Haupterwerb Pensionisten 
Nebenerwerb 

(ohne 
Pensionisten) 

Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

Nebenerwerbsbetrieben insgesamt um 2% höher als 
im Jahr zuvor (Haupterwerbsbetriebe: 741.000 S je 
Betrieb bzw. +4%). ErhöhteAufwendungen gab es bei 
Energie (+5%), Spezialaufwand für Bodennutzung und 
Tierhaltung (+4%), Anlagenerhaltung (+3%)' und All­
gemeinen Aufwendungen (+3%). 

An Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft wurden 
bei den Nebenerwerbsbetrieben 72.000 S je Betrieb 
erzielt. Das war in etwa ein Fünftel dessen, was bei 
den Haupterwerbsbetrieben der Betrieb allein erbrach­
te. Bezogen auf die Arbeitskräfte (VAK) lag der Unter­
nehmensertrag bei den Nebenerwerbsbetrieben ins­
gesamt bei 386.000 S je VAK (Haupterwerbsbetriebe: 
542.000 S). Bei den Nebenerwerbsbetrieben im enge­
ren Sinn lag dieser Wert bei 426.000 S je VAK (+1 %), 
bei den Pension istenbetrieben bei 233.000 S je VAK 
(-8%). Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft betru­
gen bei den Nebenerwerbsbetrieben insgesamt 
64.000 S je FAK. Dies bedeutete einen Rückgang von 
3% gegenüber 1998 (Haupterwerbsbetriebe: 187.000 S 
je FAK bzw. -1 %). Innerhalb dieser Gruppe lagen bei 
den Nebenerwerbsbetrieben im engeren Sinn die Ein­
künfte aus Land- und Forstwirtschaft bei 69.000 S je 
FAK (-1%), bei den Pensionistenbetrieben bei 41.000 S 
je FAK (-4%). 

Die öffentlichen Gelder gingen bei den Nebener­
werbsbetrieben insgesamt um 4% je Betrieb zurück 
(Haupterwerbsbetriebe: -6% je Betrieb). Während bei 
den Nebenerwerbsbetrieben im engeren Sinn die 
öffentlichen Gelder lediglich um 2% zurückgingen, 
sanken diese bei den Pensionistenbetrieben um 13%, 
was auch darauf zurückzuführen war, dass diese 
Betriebe insgesamt kleinerwurden. Die Gewinnrate (das 
ist das Verhältnis von Einkünften aus Land- und Forst­
wirtschaft und Unternehmensertrag) lag bei Nebener­
werbsbetrieben insgesamt bei 16%, bei Haupter-

Grüner Bericht 1999 

Vergleich von Neben- und 
Haupterwerbsbetrieben 

Nebenerwerbs- Haupterwerbs-
betriebe betriebe 

Anzahl 564 1.840 

Einkünfte Land-
u. Forstw. je FAK 63.542 186.989 

Erwerbseink. 
je GFAK 187.643 197.025 

Gesamteink. 
je GFAK 237.474 229.025 

Gesamtfamilienarbeitskräfte (GFAK) je Betrieb 

Nebenerwerbs- Haupterwerbs-
betriebe betriebe 

Bauer 0,90 0,92 

Bäuerin 0,50 0,55 

Sonstige 0,30 0,57 

Summe 1,70 2,04 

Arbeitstage (A T) je Betrieb 

AT % AT % 

Land- u. Forstw. 319 66 549 94 

Selbstständig 5 1 4 1 

Unselbständig 163 33 30 5 

Summe 487 100 583 100 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

werbsbetrieben bei 33%. Der Grund für diesen Unter­
schied liegt in der höheren Fixkostenbelastung sowie 
in der geringeren Produktivität der Nebenerwerbsbe­
triebe. Je höher diese Gewinnrate ausfällt , desto 
größer ist die Unabhängigkeit der Betriebe von Preis­
bewegungen· auf den Produkt- und Produktionsmittel­
märkten. Das Betriebsvermögen (ohne Pachtflächen) 
belief sich bei den Nebenerwerbsbetrieben insgesamt 
im Jahresmittel1999 auf 3,7 Mio. S je Betrieb (Haupt­
erwerb: 5, 7 Mio. S je Betrieb). 1999 wurden 163.000 S 
je Nebenerwerbsbetrieb investiert (+1 % gegenüber 
1998). Dabei flossen 45% in den Ankauf von Maschi­
nen und Geräten, 31 % in den Ausbau der Wirt­
schaftsgebäude und 23% in die Verbesserung des 
Wohnhauses (Haupterwerb: 287.000 S je Betrieb, 
52% Maschinen und Geräte, 32% Wirtschaftsgebäu­
de, 15% Wohngebäude). Die Nettoinvestitionen betru­
gen 45.000 S je Nebenerwerbsbetrieb (+5% gegenüber 
1998), bei den Haupterwerbsbetrieben waren es 
92 .000 S (-13%). Die durchschnittlichen Schulden 
lagen im Jahresmittel bei 378.000 S je Betrieb (+7% 

. gegenüber 1998), bei Haupterwerbsbetrieben bei 
561.000 S (+9%). 

Das Erwerbs- bzw. das Gesamteinkommen betrug 1999 
bei den Nebenerwerbsbetrieben insgesamt 320.000 S 
bzw. 405.000 S je Betrieb (Haupterwerb: 404.000 S 
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Grüner Bericht 1999 

Fachausbildung Land- und Forstwirtschaft 
(in Prozent) 

Abschluss Nebenerwerbs- Haupterwerbs-
betriebe betriebe 

Ohne 26 8 

Fachschule 49 43 

Meister 19 45 

Höhere Schule und Uni 6 4 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

bzw. 469.000 S). Diese Werte entsprechen in etwa den 
Vorjahresergebnissen. Je GFAK wurden 1999 von 
den Nebenerwerbsbetrieben insgesamt 188.000 S 
bzw. 237.000 S an Erwerbs- bzw. Gesamteinkommen 
erzielt (Haupterwerb: 197.000 S bzw. 229.000 S). . 

Das Erwerbseinkommen je GFAK lag bei den Haupt­
erwerbsbetrieben um 5% über jenem der Nebener­
werbsbetriebe, während beim Gesamteinkommen je 
GFAK die Nebenerwerbsbetriebe mit +3% vor den 
Haupterwerbsbetrieben zu liegen kamen. Beim Ver­
brauch je Familie zeigten sich praktisch keine Unter­
schiede. Gesamteinkommen und Verbrauch liegen in 
der Regel bei den Nebenerwerbsbetrieben näher bei­
sammen als bei den Haupterwerbsbetrieben. Die 
Eigenkapitalveränderung als Differenz zwischen 
Gesamteinkommen und Verbrauch war bei den Neben­
erwerbsbetrieben mit 42.000 S je Betrieb nur etwa halb 
so hoch wie bei den Haupterwerbsbetrieben mit 
94.000 S. DieAufgliederung des Gesamteinkommens 
bei Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben (siehe auch 
Grafik) zeigt die typischen Charakteristika der Haupt-

Verteilung nach Betriebsformen 
(in Prozent) 

Neben-

Betriebsformen Haupt- erwerb Pen-
erwerb (ohne Pen- sionisten 

sionisten) 

Forstbetriebe 4 5 5 
Gemischte land- und 
forstwirtschaftliche 
Betriebe 9 10 13 
Futterbaubetriebe 44 42 42 
Landwirtschaftliche 9 7 10 
Gemischtbetriebe 

Marktfruchtbetriebe 19 19 15 
Dauerkulturbetriebe 7 10 9 
Veredelungsbetriebe 8 7 6 

Summe 100 100 100 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Struktur des Gesamteinkommens 
Vergle+ch Haupt- und Nebenerwerb 

S je Betrieb 

450.000 
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Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

und Nebenerwerbsbetriebe: Bei den Haupterwerbs­
betrieben stammte der überwiegende Anteil des 
Gesamteinkommens aus Einkünften aus Land- und 
Forstwirtschaft (77%). Bei den Nebenerwerbsbetrieben 
im engeren Sinn stammte das Gesamteinkommen zu 
67% aus außerlandwirtschaftlicher Tätigkeit (Löhne und 
Gehälter) und nur zu 17% aus Einkünften aus Land­
und Forstwirtschaft. Bei den Pensionistenbetrieben 
wurde das Gesamteinkommen zu 70% aus dem Bezug 
von Renten und zu 21 % aus Einkünften aus Land- und 
Forstwirtschaft gebildet. Dass der Anteil der Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft bei den Pensionisten­
betrieben höher war als bei den Nebenerwerbsbetrie­
ben im engeren Sinn, ist darauf zurückzuführen, dass 
das Gesamteinkommen der Pensionistenbetriebe um 
ein Drittel niedriger als das der Nebenerwerbsbetrie­
be im engeren Sinn war. 

Verteilung nach. Produktionsgebieten 
(in Prozent) 

Neben-

Betriebsformen 
Haupt- erwerb Pen-
erwerb (ohne Pen- sionisten 

sionisten) 

Hochalpengebiet 13 14 20 

Voralpengebiet 6 5 3 

Alpenostrand 11 11 14 

Wald- u. Mühlviertel 15 13 12 

Kärntner Becken 5 3 5 

Alpenvorland 20 21 8 

Sö. Flach- und 9 15 23 
Hügelland 

Nö. Flach- und 21 18 15 
Hügelland 

Summe . 100 100 100 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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146 Grüner Bericht 1999 

Vergleich aller Erwerbstypen 

Werte je Betrieb 
Im engeren Sinn 

Anzahl der ausgewählten Betriebe 466 

Landwirtschaftliche Nutzfläche, ha 15,7 

Waldfläche , ha 7,0 

RLN , ha 13,13 

Getreidefläche, ha 4,4 

GVE, Stück 9,3 

Anzahl der Kühe, Stück 3,1 

Familienarbeitskräfte, FAK 1,09 

Gesamtfamilienarbeitskräfte , GFAK 1,77 

Einheitswert der selbstbewirtschafteten 
Flächen in S 147.600 

Durchschnittsalter des Bauern 43,6 

Anzahl der Personen 5,51 

MR-Mitglieder, in % der Betriebe 1) 17 

Traktoren-Leistung , kW 74 

Mietwert, in S je Wohnung und Jahr 40.241 

Wohnfläche, m2 130 

Schi lling % 

Unterneh mensertrag 473.809 

Unternehmensaufwand 398 .233 
Einkünfte aus Land- u. Forstw. 75.576 17 
Löhne und Gehälter 297.552 67 
Familienbeihilfe 45.246 10 
Arbeits- und Sozialrenten 16.544 6 
Gesamteinkommen 434.918 100 
Verbrauch 384.499 

Eigenkapitalveränderung des 
bäuerlichen Familienbetriebes 50.41 9 

'1) MR Maschinenring 

Die Nebenerwerbsbetriebe stellen für die Erhaltung der 
Mindestbesiedlungsdichte sowie für die Gestaltung der 
Kultur- und Erholungslandschaft, insbesondere in den 
Randlagen und Berggebieten, einen unverzichtbaren 
Faktor dar. Zur Sicherung der flächendeckenden Land­
bewirtschaftung ist nicht nur ein außerlandwirtschaft­
licher Arbeitsplatz in zumutbarer Entfernung vom Hof 
notwendig , sondern auch die Weiterentwicklung von 
Direktzahlungen unter besonderer Berücksichtigung der 
leistungsgebundenen Komponenten voranzutreiben, um 

Nebenerwerbsbetriebe 
Haupterwerbs-

Pensionisten - gesamt betriebe 
betriebe 

98 564 1.840 

11 ,3 14,9 31 ,5 

7,3 7,1 13,8 

9,37 12,48 25,61 

3, 0 4,1 8,7 

7,1 8,9 22,3 

3,0 3,1 8,5 

1,35 1,13 1,93 

1,38 1,70 2,05 

98.080 138.990 316.320 

63,3 47 46 

4,29 5,30 5,57 

12 16 30 

64 73 107 

36 .191 39.537 40.333 

110 126 133 

Schill ing % Schill ing % Schi ll ing % 

320.698 447.321 1. 101.819 

265.275 375.236 740.744 

55.423 21 72 .084 19 361 .075 77 
10.822 5 247.803 61 42 .589 10 
11.132 4 39.324 10 43.486 9 

183.783 70 45.627 11 22.076 4 

261 .160 100 404.838 101 469.226 100 
260.327 363.018 375.699 

833 41.820 93.527 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

jetzt die Basis für eine über die derzeitige Generation 
hinausgehende Bewirtschaftung zu legen. 

In vielen dieser Betriebe gilt es, entsprechend der agrar­
pol itischen Zielsetzung, durch Beratung und Schulung 
das derzeit bestehende Missverhältnis zwischen dem 
Produktionsmitte l- und Arbeitseinsatz und dem Erfolg 
aus dem land- und forstwirtschaft lichen Betriebszweig 
abzubauen und damit die gesamte Einkommens­
schöpfung entscheidend zu verbessern . 
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Grüner Bericht 1999 147 

Längerfristiger Vergleich der Ertragslage 
(siehe auch Tabellen 6.4.1 und 6.4 .2) 

Mit Vorliegen der LBZ 1990 wurde das Testbetriebs­
netz auf eine vollkommen neue Grundlage (s. Grüner 
Bericht 1992, S. 111) gestellt. Gleichzeitig wurden 
auch die Begriffsinhalte zum Teil geändert. Ein län­
gerfristiger Vergleich für die Gesamtheit der Testbetriebe 
ist daher erst ab 1991 möglich. 

Entwicklung der Betriebsergebnisse 
von 1991 bis 1999 

Nach Betriebsformen betrachtet entwickelten sich die 
Ergebnisse seit 1991 wie folgt: Die reduzierte land­
wirtschaftliche Nutzfläche stieg in den meisten Betriebs­
formen mit Ausnahme der Betriebe mit einem Forstanteil 
über 50% und der Dauerkulturbetriebe an (Bundesmittel 
+1 ,5%). Die Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft 
je FAK (Bundesmittel +1 ,8%) verbesserten sich seit 1991 
am stärksten bei den Betrieben mit 25% bis 50% 
Forstanteil (+4,3%) und bei den Dauerkulturbetrieben 
(+ 2,9%). Bei den Veredelungsbetrieben war eine nega­
tive Entwicklung festzustellen (-4,4%). 

Das Erwerbseinkommen je GFAK stieg im Bundes­
durchschnitt im Zeitraum ab 1991 jährlich um 4.959 S 
bzw. 2,7%. Die prozentuelle Steigerungsrate war damit 
etwas niedriger als bei den Industriearbeitern. Her­
vorzuheben ist aber das merklich niedrigere Einkom­
mensniveau in der Landwirtschaft. Die durchschnittli­
chen Erwerbseinkommen werden dem Durchschnitts­
einkommen in dem Maße angeglichen, wie der außer­
halb der Landwirtschaft lukrierteAnteil des Einkommens 
ansteigt. 

Beim Gesamteinkommen wurden über das Erwerbs­
einkommen hinaus auch Familienbeihilfen und sonstige 
Sozialtransferzahlungen erfasst. . Im Durchschnitt der 
Betriebe war beim Gesamteinkommen je Familie seit 
1991 eine jährliche Steigerung um 8.714 S bzw. 2,0% 
zu verzeichnen. Der Trend des Gesamteinkommens 
zeigt ein ähnliches Bild wie bei den Einkünften aus der 
Land- und Forstwirtschaft, nur dass die Spanne zwi­
schen höchster und tiefster prozentueller jährlicher Stei­
gerung geringer ist. Über der Steigerung des Bun­
desmittels von 2,0% beim Gesamteinkommen je Betrieb 
liegen die Zuwachsraten von allen Betriebsformen 
(zwischen +3,3% und +2,1 %) mit Ausnahme der Ver­
edelungsbetriebe, für die ein Sinken der Gesamtein­
kommen um 2,5% festgestellt werden musste. 

Bei der Darstellung des Gesamteinkommens und des 
Verbrauches je Betrieb wurde versucht, den Geldfluss 
der bäuerlichen Haushalte umfassend zu ermitteln. Der 
Verbrauch lag bei den landwirtschaftlichen Gemischt-

betrieben (+4,4%), den Dauerkulturbetrieben (+4,1 %), 
den Betrieben mit einem Forstanteil über 50% (+3,7%) 
und den Marktfruchtbetrieben (+3,3%) über dem Anstieg 
des Bundesmittels (+3,1 %). Am geringsten war die 
Erhöhung des Verbrauches bei den Veredelungsbe­
trieben (+2,2%). 

Längerfristige Indexentwicklung 

Erwerbsein-
Bruttodurch- Bruttodurch-
schnittsver- schnittsver-

Jahre kommen je dienst je Ind- dienst je 
GFAK ustriearbeiter 1) LW-Arbeiter2

) 

1991 100 100 100 
1992 106 106 105 
1993 99 110 109 
1994 110 115 112 
1995 129 120 115 
1996 129 124 118 
1997 127 127 120 
1998 123 130 122 
1999 122 134 125 
Durchschnittliche jährl. nom. Steigerun J ab 1991 3) 

in S 4.959 10.954 5.282 
in % 2,7 3,7 2,7 

1) Da die absoluten Zahlen vom OSTATlWifo nicht mehr 
veröffentlicht werden, müssen ab 1996 die Zahlen 
mit dem Tariflohnindex der Industriearbeiter des OSTAT 
weitergeführt werden. 

2) Facharbeiterbruttolöhne in bäuerlichen Betrieben (Traktor-
führer/in mit Führerschein) ungewichtetes Bundesmittel der 
Kollektivverträge. 

3) Nach der Methode der kleinsten Summe der Abstands-
quadrate, um die strukturellen Auswirkungen der Streuungs-
piananpassung an die Agrarstrukturerhebung 1995 bereinigt. 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand; OSTAT. 

Entwicklung der Haupterwerbsbetriebe 
von 1986 - 1999 

Die nach der Einkommensdefinition erfassten Haupt­
erwerbsbetriebe zeigten hinsichtlich der Erwerbs- und 
Gesamteinkommen im Allgemeinen ein im Durch­
schnitt etwas höheres Einkommensniveau als die 
Gesamtheit der Testbetriebe. Im Verbrauchsniveau ist 
nur ein geringer Unterschied gegeben. 

Regional betrachtet hatten im Vergleich zum Bundes­
mittel des Gesamteinkommens insbesondere die 
Haupterwerbsbetriebe des Hochalpengebietes eine gün­
stige Entwicklung genommen Uährliche Steigerung ab 
1986: +4,7%), wogegen die Betriebe des Kärntner 
Beckens (+1,9%) merklich zurückblieben. Die jährlichen 
Änderungsraten seit 1986 beim Verbrauch waren im 
Vergleich zum Gesamteinkommen meist sowohl abso-
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Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
in Schilling je Familienarbeitskraft 

in Schilling 
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Quelle: LBG 

lut als auch prozentuell zwar schwächer, aber doch 
höher als die Steigerung des Verbraucherpreisindex. 
Die finanzielle Situation im Durchschnitt der Betriebe 
hat sich somit im Beobachtungszeitraum seit 1986 nicht 
verschlechtert, wie sich auch aus der Relation von 
Fremdkapital und Betriebsvermögen ersehen lässt 

Grüner Bericht 1999 

Längerfristige Ergebnisentwicklung im 
Vergleich zu Industrie- und Landarbeitern 

in Schill ing 
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Grafik: G. Fronaschitz, BM LFUW 

(Schulden in % des Betriebsvermögens 1986: 11 ,1 %; 
1999: 10,0%). Unterdurchschnittlich blieben die jähr­
lichen Erhöhungen im Verbrauchsniveau seit 1986 im 
Alpenvorland, Kärntner Becken, Wald- und Mühlvier­
te l, Hochalpengebiet sowie bei den Bergbauernbe­
trieben. 

Landwirtschaftliche Lagen und Hauptproduktionsgebiete 

Lagen für das Informationsnetz landwirtschaftlicher Betriebe 
(Basis. NUTS III-Gebiete) 
Alpine Lagen 
Mittlere HOhenlagen 
Flach- und HOgeliagen 

Hauptproduktionsgebiete 
(BaSIS. Gemetnden) 
Hochalpen 
Vomlpen 
Alpenostrand 
Wald- und MOhMertel 
Kamtner Becken 
AlpenIIOr1and 
SOdOstl. Flach- und HOgeliand 
NordOstI Flach- und HOgeiland 

~~, K, ~arm.ng"'.~, 1990, '.,tl wog'«, K , T eiUlg österreichs in Getliele lOr das INLB, 1996 
GrapIiIc Wog'«, K , Ba. f. Agal'Mr1SC/'Ioft, 06198 
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Förderungen für die Land-, Forst- und Wasserwirtschaft 
(siehe auch Tabellen 7.1.1 bis 7.1.20) 

Zusammenfassung 

Die von der EU , dem Bund und den Ländern ·gemein­
sam finanzierten Förderungen und Leistungsabgeltun­
gen bilden einen wesentlichen Bestandteil des bäuer­
lichen Einkommens und tragen zur Erhaltung einer 
flächendeckenden Landwirtschaft bei. 

1999 wurden 26,7 Mrd.S an EU-, Bundes- und Lan­
desmitteln für den Agrarbereich aufgewendet. Der größ­
te Anteil der Finanzierung entfiel auf die EU (13,6 
Mrd.S); national wurden die Mittel für die meisten För­
derungen im Verhältnis 60 : 40 zwischen Bund (6,4 Mrd.S) 
und Ländern (6 ,7 Mrd.S) aufgebracht. Gegenüber 1998 
sind die Ausgaben für die Land- und Forstwirtschaft um 
1,7 Mrd.S (- 6%) zurückgegangen. Die wesentlichen 
Ursachen für diesen Rückgang waren das Auslaufen der 
degressiven Ausgleichszahlungen , die erheblich gerin­
geren Aufwendungen im Rahmen der einzelbetrieblichen 
kollektiven Investitionsförderungen und bei den Zin­
senzuschüssen sowie die geringeren Aufwendungen für 
Tierprämien im Jahr 1999. 

Die wichtigsten Ausgabenpositionen des Agrarbudgets 
1999 waren : die GAP-Ausgleichszahlungen und Prämien 
mit 6,2 Mrd .S, die Aufwendungen für das Umweltpro­
gramm (7,76 Mrd.S inkl. Nachzahlungen für die Vorjahre) 
und jene für Strukturmaßnahmen (7 ,5 Mrd.S). Gestie­
gen sind die Aufwendungen für das Umweltprogramm 
(+ 250 Mio.S) aufgrund der besseren Ausnützung des 
Programmes (Umstieg ins ÖPUL 98 bzw. Aufhebung des 
Einstiegsstops und vermehrte Teilnahme an ökologisch 
höherwertigen Maßnahmen). Ebenfalls erhöht haben sich 
die Ausgaben für Fördermaßnahmen in Ziel 1 und Ziel 
5b-Gebieten, wo 1999 ein weiterer Anstieg der förder­
fähigen Projekte zu verzeichnen war. Bei den meisten 
übrigen Förderungsmaßnahmen gab es nur geringfü­
gige Änderungen gegenüber dem Vorjahr. Der Betrag 
für Ausfuhrerstattungen im Bereich Getreide, Milch, 
Fleisch und Wein machte 1999 in Summe 1 Mrd.S aus. 

Der Anteil der Förderungen, die 1998 direkt an die Bau­
ern ausbezahlt wurden, betrug 18,6 Mrd. S (EU und Bund 
15,0 sowie Länder 3,6 Mrd.S). Die Ausgaben für das 
Agrarbudget 2000 sind mit 23,4 Mrd.S (Kapitel 60 EU­
und Bundesmittel) dotiert. Die darin enthaltenen För­
derungen für die Land- und Forstwirtschaft betragen rd . 
17,8 Mrd.S (ohne Landesmittel). Zu diesen Förderun­
gen kommen noch rd . 3 Mrd.S dazu, die sich aufgrund 
der im Bundesfinanzgesetz festgeschriebenen Ermäch­
tigungen ergeben werden . 

Summary 

Subsidies and compensation payments co-financed by 
the EU, the Federal Govemment and the Provinces repre­
se nt an important element of farmers' incomes and con­
tribute to the maintenance of an even spread of agri­
culture across Austria . 

In 1999, agricultural expenditure from EU , Federal and 
Provincial funds amounted to ATS 26.7 billion . EU 
means had the biggest share in that amount (ATS 13.6 
billion); at the national level , subsidies were co-funded 
by the Federal Government (ATS 6.4 billion) and the Pro­
vinces (ATS 6.7 billion), mostly in a ratio of 60:40. As 
compared to 1998, expenditures for agriculture and fore­
stry decreased by ATS 1.7 billion (- 6 %). This reduc­
tion was primarily due to the phasing out of degressive 
compensatory payments, the considerably lower expen­
ses in the framework of collective investment promoti­
on for individual holdings and of interest rate subsidies 
as weil as to the lower expenses for animal premiums 
in 1999. 

The most important items of the 1999 agricultural bud­
get were : CAP compensatory payments and premiums 
amounting to ATS 6.2 billion , expenditures for the envi­
ronment programme (ATS 7.76 billion incl. back payments 
for previous years) and for structural measures (ATS 7.5 
billion). As more farmers benefited from the program­
me (switch-over to the ÖPUL 98, lifting of the ban on 
new participation and increased participation in more eco­
logically-oriented measures), expenditure for the envi­
ronment programme increased (+ ATS 250 million). 
Expenses for aid payments to Objective 1 and Objec­
tive 5 b regions also increased, as the number of eli­
gible projects continued to rise in 1999. For most other 
subsidies there were only minor changes compared to 
the previous year. In 1999, export refunds in the sec­
tors grain, milk, meat, and wine totalled ATS 1 billion . 

In 1999, the share of direct payments to farmers amo­
unted to ATS 18.6 billion (EU and Federal Government 
ATS 15.0 billion , Provinces ATS 3.6 billion). Funds of 
approximately ATS 23.4 billion (heading 60 EU and 
Federal funds) were allocated to expenditures within the 
agricultural budget 2000. This amount contains subsi­
dies for agriculture and forestry of about ATS 17.8 billi­
on (not counting Provincial funds). These subsidies are 
complemented by approx. ATS 3 billion accruing from 
the provisions laid down in the Federal Finance Act. 
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Einleitung 

1999 ging die erste Fünfjahresperiode Österreichs als 
EU-Mitgl ied zu Ende. Als Bilanz kann für den Bereich 
Land- und Forstwirtschaft hervorgehoben werden , 
dass es Österreich gelungen ist, das EU-Förderungs­
system gemäß dem LWG optimal umzusetzen. Für die 
Bauern waren durch die EU-Marktordnungen klare Rah­
menbedingungen vorgegeben . Mit dem Umweltpro­
gramm (ÖPUL) konnte in Österreich in diesen fünf Jah­
ren ein Förderungsinstrument geschaffen werden , wei­
ches in der Landwirtschaft einen hohen Umweltstan­
dard ermöglicht und die diesbezüglichen Leistungen 
der Bauern abgilt. Mit dem Beschluss der AGENDA 2000 
war es möglich, bis zum Jahre 2006 für die Landwirte 
kalkulierbare Rahmenbedingungen zu schaffen. Bis 
2006 steht EU-weit für die Marktordnungen ein Betrag 
von 267.370 Mio. Euro und für die ländliche Entwick­
lung 30.379 Mio.Euro (Österreichanteil : 9,7%) zu r Ver­
fügung . Im Budget 2000 wurde dafür Sorge getragen, 
dass alle EU-Mittel, die Österreich vor allem im Pro­
gramm der länd lichen Entwicklung zur Verfügung ste­
hen , kofinanziert werden können. 

1999 wurden insgesamt 26,7 Mrd.S an EU-, Bundes­
und Landesmitteln für den Agrarsektor aufgewendet. 

Grüner Bericht 1999 

Wie schon in den Jahren davor wurde der größte Anteil 
durch die EU finanziert (13,6 Mrd.S, davon rd . 6,2 Mrd.S 
für Ausgleichszahlungen und Prämien It GAP); natio­
nal wurden die Mittel für die meisten Förderungen im 
Verhältnis 60:40 zwischen Bund (6,4 Mrd.S) und Län­
dern (6,7 Mrd.S) finanziert. 1999 ist das erste Jahr, in 
dem die Länder mehr Mittel für die Land- und Forst­
wirtschaft bereitstellten als der Bund. Der Anteil des Bun­
des ist ausgehend von 14,7 Mrd.S im Jahr 1995 kon­
tinuierlich auf 6,4 Mrd.S 1999 zurückgegangen . Ins­
gesamt hat sich das Agrarbudget 1999 gegenüber dem 
Vorjahr um 6% oder rd . 1,7 Mrd.S verringert. Die 
wesentlichen Ursachen für diesen Rückgang sind: 

• das Auslaufen der degressiven Ausgleichszahlungen , 

• die erhebl ich geringeren Aufwendungen im Rahmen der 
einzelbetrieblichen kollektiven Investitionsförderungen und 
bei den Zinsenzuschüssen sowie 

• die geringeren Aufwendungen für Tierprämien im Jahr 1999. 

Im Rahmen der allgemeinen degressiven Ausgleichs­
zahlungen wurden 1999 nur mehr Restmittel ausbe­
zahlt. pie mit Landesmitteln finanzierte Maßnahme für 
Jungrinder war von Anbeginn bis 1999 konzipiert und 

Förderungen 1999 
(insgesamt 26,7 Mrd. öS = 100%

) 

16,3 % 

6.237,6 Mio öS 23,4% 

Quelle: BMLF, 11 B 5 

Ausgleichszahlungen 
und Prämien It. GAP 

Strukturmaßnahmen 

Umweltschonende Maßnahmen 
und Qualitätsverbesserung 

Sonstige: 
-Lagerhattungskosten 
·Beihltfe fOr Verarbeitung und Vermarktung 
-Forstliche Förderung 
-Forschung, Bildung und Beratung 
-Degressive Ausgleichszahlungen 
oErstattungen 
-Hagelversicherungen und sonsttge 

BA für Bergbauernfragen, Neissl, Wien 2000 
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wurde entsprechend ausfinanziert. Bei der Maßnah­
me Einzelbetriebliche Investitionsförderung ist 
bei den kofinanzierten Förderungsmitteln ein über­
proportionaler Anteil bereits im Jahr 1998 ausbezahlt 
worden , deshalb wurden bei dieser Maßnahme im Jahr 
1999 erheblich weniger Mittel ausgegeben. Bei den Tier­
prämien wurde die erste Teilzahlung 1998 auf 80% 
erhöht, wodurch die Aufwendungen im Haushaltsjahr 
1999 sowohl bei den Mutterkühen als auch bei der Son­
derprämie für männliche Rinder wesentlich geringer aus-
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gefallen sind. Gestiegen sind hingegen die Aufwen­
dungen für das Umweltprogramm (+.250 Mio.S) auf­
grund der besseren Ausnützung des Programmes 
(Umstieg ins ÖPUL 98 bzw. Aufhebung des Ein­
stiegsstops und vermehrte Teilnahme an ökologisch 
höherwertigen Maßnahmen) sowie Nachzahlung für die 
Jahre 1997 und 1998. Eben"falls erhöht haben sich die 
Ausgaben für Fördermaßnahmen in Ziel 1 und Ziel 5b­
Gebieten, wo im Jahre 1999 ein weiterer Anstieg der 
förderfähigen Projekte zu verzeichnen war. Bei den mei­
sten übrigen Förderungsmaßnahmen gab es nur 
geringfügige Änderungen bei den Ausgaben gegenü­
ber dem Vorjahr. Die Ausgaben für Erstattungen im 
Bereich Getreide, Milch, Fleisch und Wein betrugen rd. 
1 Mrd.S. 

Der Anteil der Förderungen, die 1999 direkt an die Bau­
ern ausbezahlt wurden , belief sich auf 18,6 Mrd.S (EU 
und Bund 15,0 sowie Länder 3,6 Mrd.S). Die Differenz 
zu den ausgewiesenen Direktzahlungen laut LGR mit 
17,3 Mrd.S (siehe Kapitel "Entwicklung des Agrarsek­
tors 1999") ergibt sich aus der Tatsache, dass die Inve­
stitions- und Zinsenzuschüsse gemäß Definition der 
LGR nicht zu den Direktzahlungen gerechnet werden. 
Die Ausgaben für das Agrarbudget 2000 sind mit 23,4 
Mrd.S (Kapitel 60 EU- und Bundesmittel) dotiert. Die 
darin enthaltenen Förderungen für die Land- und Forst­
wirtschaft betragen rd . 17,8 Mrd.S (ohne Landesmit­
tel). Zu diesen Förderungen kommen noch rd. 3 Mrd.S 
dazu, die sich aufgrund der im Bundesfinanzgesetz fest­
geschriebenen Ermächtigungen ergeben werden. 

Förderungen für die Land- und Forstwirtschaft 1999 1
) - nach Maßnahmen 

Förderungsmaßnahmen 
EU Bund Länder Gesamt 

in Mio. S 

Ausgleichszahlungen und Prämien It. GAP 2) 6.082 ,5 66,3 88,8 6.237,6 

Lagerhaltungskosten und Beihilfen 1.075,1 34,4 - 1.109,5 

Umweltschonende Maßnahmen 3.669,9 2.572,4 1.898,4 8.140,7 
davon Umweltprogramm (ÖPUL) 3.669,9 2.478,5 1.521,7 7.670,1 

Qualitätsverbesserung (Pflanzenbau, Tierhaltung) 8,1 210,9 218,8 437,8 

Strukturmaßnahmen 1.579,5 2.900,6 3.019,2 7.499,3 
davon Ausgleichszulage 578,5 1.328,8 887,3 2.784,6 

Einzelbetriebliche u. kollektive Investitionen 86,0 287, 7 506,6 880,3 

Verkehrserschließung ländlicher Gebiete 260,0 751,7 1.011,7 

Maßnahme in Ziel 1 u. 5b Gebieten 489,6 483,7 340,7 1.313,9 

Forstliche Förderung 60,6 248,6 153,4 462,6 

Forschung , Bildung und Beratung 10,5 229,1 840,8 1.080,5 

Sonstiges 1.072,2 158,5 462,6 1.693,2 

Summe 13.558,4 6.420,8 6.682,0 26.661 ,2 

1) Detaillierte Darstellung siehe Tabellenteil - Tabelle 7.1.3 

2) Inklusive der rein national finanzierten Flächen- und Tierprämien 

Quelle: BMLFUW, Rechnungsabschluss 1999 (EU und Bund) ; Mitteilungen der Bundesländer, Verwendungsnachweis der AMA. 
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Ausgleichszahlungen und Prämien 

Mit der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 1992 wur­
den die Interventionspreise für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse gesenkt, um sie innerhalb und außerhalb 
der EU wettbewerbsfähiger zu machen. Als Ausgleich 
wurden die flächen- und tierbestandsbezogenen Direkt­
zahlungen ausgebaut. Im pflanzlichen Bereich werden 
Flächenprämien, im tierischen Bereich Tierprämien 
gewährt. Für manche Erzeugnisse werden auch Pro­
duktprämien pro Mengeneinheit gezahlt (z.B. Tabak, 
Stärkekartoffeln ). 

Flächenprämien 

In der pflanzlichen Produktion wird für folgende Berei­
che ein Kulturpflanzenausgleich in Form einer 
Flächenprämie gewährt: Getreide (inkl. Durum), Mais, 
Ölsaaten, Eiweißpflanzen, Öllein und Flächenstilllegung 
(Grünbrache und Industriebrache ). 

Die Landwirte können zwischen einer allgemeinen 
und einer Kleinerzeugerregelung wählen . Als Kle iner­
zeuger können sich Erzeuger deklarieren, die für eine 
Fläche von max. 17,46 ha einen Antrag auf Flächen­
prämie stellen. Werden Flächenprämien nach der all­
gemeinen Regelung beantragt, so muss ein bestimm­
ter Prozentsatz stillgelegt werden . Für das Wirt­
schaftsjahr 1999/00 wurde dieser Stilllegungssatz mit 
10% festgelegt (1 998/99: 5%). Dadurch erhöhte sich 
die Gesamtstilllegungsfläche auf 106.441 ha. 

Insgesamt wurden 1999 rd . 1,155 Mio.ha Ackerfläche 
im Rahmen des KPA gefördert. Der dafür aufge­
wendete Betrag laut Rechnungsabschluss betrug 
4.945,0 Mio.S. (Detaillierte Aufstellung nach Kulturar­
ten und Bundesländern siehe Tabellenteil.) 

Ebenfalls in Form einer Flächenprämie - aber aus­
schließlich mit nationalen Mitteln - wird die Aktion zur 
Förderung der Weingarten-Stilllegung finanziert. Für 
die Rodung einer Weingartenfläche und die Anlage einer 
Grünbrache auf dieser Fläche wurde für die Dauer von 
6 Jahren eine jährliche Förderungsprämie gewährt. 1999 
ist die letzte Tranche im Rahmen dieser Aktion 
(15,4 Mio.S) ausbezahlt worden. 

Tierprämien 

Im Rahmen der Sonderprämie für männliche Rin­
der betrug die Prämie 1999 je Stier 1.858 S. Für bean­
tragte Ochsen wurde je Altersklasse eine Prämie von 
1.496 S ausbezahlt. In Summe wurden 1999 Prämien 
für insgesamt 255.975 beantragte Stiere und Ochsen 
die Sonderprämie. ausbezahlt. Die Mutterkuhprämie 
setzt sich in Österreich aus 2 Prämienteilen zusammen. 
Die Grundprämie (rd. 1.994 SlTier) wird von der EU 

Grüner Bericht 1999 

Tierprämien und nationale Quoten 1999 

Sonder- Mutter- Mutter-
Maßnahmen Prämie- kuh- schaf-

m. Rinder prämie prämie 

Quoten (in Stück) 423.400 325.000 205.651 

Stück, ausbezahlt 255.975 250.306 171 .012 

Betriebe 41 .994 58.263 7 .372 

Stück/Antragsteller 6 ,1 4 ,3 23,2 

Extensivierungsprämie : 

Stück, ausbezahlt 117.398 196.990 

Quelle: BMLFUW; AMA - Auswertungen mit Stand Juli 2000. 

(Mittel aus dem EAGFL) finanziert. Die Mitgl iedstaa­
ten können eine Zusatzprämie gewähren (max . 
415 SlTier), welche jedoch aus nationalen Mitteln 
bestritten werden muss. Die Zusatzprämie wird in 
Österreich in voller Höhe ausbezahlt und vom Bund 
und den Ländern im Verhältnis 60 : 40 finanziert (Zahl 
der 1999 geförderten Mutterkühe siehe Grafik bzw. Text­
tabelle ).1999 ist die Zahl der beantragten Mutterkühe 
im Vergleich zum Vorjahr um rd . 2.800 Stück auf 
259.809 Tiere zurückgegangen. 

Die jährlich neu festzusetzende Prämie für Mutter­
schafe richtet sich nach der Höhe des geschätzten 
Einkommensausfalles, wobei diese vom Marktpreis für 
Lammfleisch abhäng ig ist. Aufgrund einer leichten 
Verbesserung der Marktentwicklung bei Schafen in der 
EU kam es 1999 zu einer geringfügig niedrigeren Prä­
mie im Vergleich zu 1998. Die Prämienhöhe betrug 1999 
für schwere Lämmer 298,31 0 S je Mutterschaf und für 
leichte Lämmer 238,648 S je Mutterschaf. Die Prämien 
der Zusatzbeihilfe für benachteiligte Gebiete beträgt 
91 ,368 S für schwere und 82,245 S für leichte Lämmer. 

Geförderte Mutterkühe 
in 1.000 Stück 

300 
263,8 

274,8 
263,2 - 259,1 

- - - 250,3 
r--

200 

100 

1995 1996 1997 1998 1999 

Quelle: AMA Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
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Grüner Bericht 1999 

Im Antragsjahr 1999 nahm die Anzahl der beantrag­
ten Tiere um rd. 800 Tiere ab und betrug 173.069 Stück. 

Erzeuger, denen die Sonderprämie für männliche Rin­
der und/oder die Mutterkuhprämie gewährt wurde und 
bei denen der festgestellte Besatzdichtefaktor zwi­
schen 1,4 und 1,0 GVE/ha bzw. unter 1 ,0 GVE/ha liegt, 
erhalten zusätzlich eine Extensivierungsprämie 
von 497,04 S bzw. 713,39 S je gewährter Prämie. Die 
Extensivierungsprämie wird immer erst im Folgejahr 
überwiesen, d.h. die Mittel für 1998 wurden 1999 aus­
bezahlt (213,35 Mio.S). Das Bundesland Vorarlberg 
gewährt darüber hinaus eine Viehhaltungsprämie , 
die ausschließlich aus Landesmitteln finanziert wird 
(1999: 42,0 Mio.S). Diese Maßnahme hat zum Ziel , 
die Bewirtschaftung mit Vieh im Berggebiet sicherzu­
stellen. 

Laut Bundesrechnungsabschluss sind für die Tierprä­
mien 1999 insgesamt 1.225,5 Mio.S aufgewendet wor­
den, davon EU: 1.085,9; Bund: 54,8; Land: 42,8 Mio.S; 
(Siehe auch Tabellenteil). 
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Produktprämien 
Für den Stärkekartoffelanbau gibt es neben dem 
durch Eu-va garantierten und von der Stärkeindustrie 
zu zahlenden Mindestpreis eine Ausgleichszahlung . Bei 
der Ernte 1999 betrug diese bei einem durchschnittli­
chen Stärkegehalt von 18,7 % 260,16 S je t Erdäpfel. 
Insgesamt wurden dafür aus den Mitteln der EAGFL­
Garantie gemäß Budgetvollzug 1999 54,5 Mio.S zur 

. Verfügung gestellt. 

Für die Förderung des Tabakanbaues wurde für 
die Ernte 1999 für zwei Tabaksorten (Burley und Kor­
so) eine Produktprämie gewährt, die sich aus der all­
gemeinen und einer Zusatzprämie (Nordprämie) zusam­
mensetzt. Die Gesamthöhe der Förderung je kg betrug 
für die Ernte 1999 - unter Berücksichtigung des zwei 
prozentigen Beitrags zum Forschungsfonds - je nach 
Sortengruppe - rd . 40 S/kg. In Summe wurden für die 
Gesamtproduktion des Jahres 1999 (313,44 t) Prämi­
en in der Höhe von rd. 12,6 Mio.S aus dem EAGFL­
Garantie bezahlt (It. Rechnungsabschluss 1999: 
10,9 Mio.S). 

Lagerhaltungskosten und Beihilfen für Verarbeitung und Vermarktung 
lagerhaltungskosten 

Prinzipiell unterscheidet man zwei Arten von Lager­
haltungen , bei denen die Kosten aus dem EAGFL­
Garantiefonds getragen werden: 

• die öffentliche Intervention (mit einer Ankaufs- und Preis­
garantie für den Erzeuger) und 

• die private Lagerhaltung (nur Refundierung der Lager­
kosten ). 

Von beiden machte Österreich 1999 Gebrauch (Inter­
vention bei Getreide; private Lagerhaltung bei Butter, 
Käse und Zucker). 

Für Getreide besteht im Rahmen der EU-Marktord­
nung grundsätzlich die Möglichkeit, jeweils im Zeitraum 
vom 1. 11 . bis 31.5. Getreide für die'-Intervention anzu­
bieten, wenn sich aus der Marktsituation ein entspre­
chender Bedarf dafür ergibt. In der Interventionsperi­
ode 1998/99 wurden insgesamt 295.000 t Getreide 
(247.190 t Gerste, 5.632 t Mais und 42.019 tRoggen) 
in die Interventionslager übernommen. Bis Ende 
Dezember 1999 wurden 76.000 t aus der Ernte 1999 
angedient. Die dafür aufgewendeten EAGFL-Mittel 
betrugen im Budget jahr 1999 insgesamt 341,4 Mio.S. 

Bedingt durch die "BSE-Krise" am Rindersektor erfolg­
ten ab 1996Ankäufe von Interventionsware (Rindfleisch) 

in der ganzen EU. Aufgrund der Stabilisierung der Markt­
lage wurden ab 1998 keine weiteren Ankäufe vorge­
nommen, sondern ein Teil 1998 sowie der Restbestand 
1999 verkauft. Damit wurde das Höchstlager von 
14.051 to per 31.12.1997 bis Sommer 1999 vollstän­
dig abgebaut. Im Rahmen dieser Interventionsausla­
gerungen wurde neben den regulären Verkäufen auch 
eine Menge von 5.000 t für die Nahrungsmittelhilfe 
Russland zur Verfügung gestellt. Insgesamt wurden 
dafür 1999 laut Rechnungsabschluss des Bundes rd . 
70,1 Mio.S aus dem EAGFL-Garantie bereitgestellt. 

Weiters wurden 1999 im Rahmen der privaten Lager­
haltung 3.738 t Butter und 874 t Käse mit einem 
Kostenaufwand von 12,0 Mio. Seingelagert. 

Um zu verhindern , dass nach der Zuckerkampagne 
große Mengen Zucker auf den Markt kommen und 
den Preis drücken, bzw. später Engpässe und damit 
Preiserhöhungen entstehen, gibt es als Lagerkosten­
zuschuss die Lagerkostenvergütung. Gemäß Budget­
vollzug 1999 wurden dafür aus den Mitteln der EAG­
FL-Garantie 147,6 Mio.S zur Auszahlung an die Zucker­
wirtschaft zur Verfügung gestellt. Zur Finanzierung 
dieses Systems wird von der Zuckerwirtschaft die 
Lagerabgabe (EU-Eigenmittel : Zucker, Lagerabgabe) 
eingehoben. Aus dieser Lagerabgabe wurden 1999 Ein­
nahmen von 109,3 Mio.S erzielt. 
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Insgesamt sind aus dem Budget 1999 (EAGFL-Garan­
tie und nationale Mittel) für Interventionsmaßnahmen 
und private Lagerhaltung 571,1 Mio.S aufgewendet wor­
den. Der Anteil der nationalen Mittel an der Gesamt­
summe betrug 34,4 Mio.S. Diese Mittel decken bei allen 
Produkten (Getreide, Milch, Fleisch, etc.) die anteilige 
Finanzierung sowie die Kosten der Lagerhaltung . 

Beihilfen für Verarbeitung und Vermarktung 

Darunter sind Beihilfenzahlungen aus EU-Mitteln (EAG­
FL-Garantie) zu verstehen, die den Absatz agrari­
scher Produkte (Milcherzeugnisse, Zucker, Stärke etc.) 
durch Verbilligung fördern sollen. Insgesamt wurden 
aus dem Budget 1999 für Beihilfen zur Verarbeitung 
und Vermarktung 538,4 Mio.S an EU-Mitteln ausbe­
zahlt. 

Für Milch und Milcherzeugnisse wurden insgesamt 
86,1 Mio.S an Beihilfen ausgegeben (auf das Budget 
1999 entfielen davon 82,4 Mio.S). 

Beihilfenauszahlungen für Milch und 
Milcherzeugnisse 1999 

Zahlun-
Maßnahme Menge gen in 

in t Mio.S 

Beihilfe fü r MMP zur 
Kälberfütterung VO 1725/79 3.009,1 29,89 

Beihilfe für flüssige Magermilch 
zur Verfütterung VO 1105/68 10.602,5 8,48 

Beihilfe für Magermilch zur 
Kaseinerzeugung VO 2921/90 487,9 0,60 

Beihilfe für Butter zu Backwaren 
- Formel A, C, D, VO 2571/97 542 ,5 7,91 

Beihilfe für Butter für gemein-
. nützige Einrichtungen VO 
2191/81 633,4 9,24 

Beihilfe für Butterfett zum 
unmittelbaren Verbrauch in der 
Gemeinschaft VO 429/90 492,5 8,49 

Beihilfe für Schulmilch VO 
3392/93 5.342,2 21,49 

Summe 21 .110,1 86,10 

Quelle: BMLFUW, AMA-Auswertung vom März 2000. 

Grüner Bericht 1999 

Die EU förderte zum Zwecke der Weinmarktentla­
stung die Verarbeitung von Trauben bzw. Trau­
benmost zu Traubensaft. Im EU-Haushaltsjahr 
(1 6.10.1998 bis 15.10.1999) wurden im Rahmen die­
ser Aktion in Österreich 490.600 kg Trauben und 
987.2511 Traubenmost direkt zu Traubensaft verarbeitet. 
1999 wurden dafür 1 ,3 Mio.S aus dem EAGFL-Garan­
tie überwiesen. 

Fürdie We iterverarbeitung von Zucker in der che­
mischen Industrie wurden 1999 laut Rechnungsab­
schluss für 34.205 t verarbeiteten Zucker 190,9 Mio.S 
als Produktionserstattung an die Verarbeitungsindustrie 
ausbezahlt. Die Erstattung betrug im Durchschnitt ca . 
6.087 ,00 Sit. Zur Weiterverarbeitung von Stärke 
(Kartoffelstärke, Maisstärke und Weizenstärke) wurden 
1999 für 217.799 t verarbeitete Stärke 178,8 Mio.S der 
Verarbeitungsindustrie als Produktionserstattung aus­
bezahlt. Die Erstattung betrug im Durchschnitt ca . 
714 ,00 Sit. Die sogenannte Stärkeprämie (1999: 13,5 
Mio.S) wird der Stärkeindustrie zur Abgeltung der 
höheren Produktionskosten bei der Herstellung von Kar­
toffelstärke (Kampagnebetrieb ), die teilweise in Kon­
kurrenz mit anderen , günstiger zu produzierenden 
Stärken (z.B. aus Mais, Weizen) steht, gewährt. 

Produktionserstattung für Stärke 1999 

Stärkeart 
Mengen Ausbezahlter 

in t Betrag in Mio.S 

Kartoffelstärke 5.968 4,0 

Maisstärke 162.213 11 4,4 

Weizenstärke 49.618 37,1 

Quelle: AMA, 3. Februar 2000. 

Für die Herstellung von Trockenfutter wurde für die 
Ernte des Wirtschaftsjahres 1999/2000 den Trocken­
futter produzierenden Verarbeitungsbetrieben eine 
Prämie von 66,03 Eurolt künstlich getrockneten Fut­
ters gewährt, d.s. umgerechnet ca. 908 Sit. Das 
Flächenausmaß für die Trockenfuttererzeugung betrug 
ca . 220 ha und beschränkte sich auf das Bundesland 
Niederösterreich ( uzerne ). I nsgesamt wurden 1999 
rd . 2.213 t Trockenfutter in 2 Verarbeitungsbetrieben 
verarbeitet. Für die Ernte 1999 ist mit einer Gesamt­
auszahlungssumme von ca . 1,8 Mio.S aus dem EAGFL­
Garantie zu rechnen. 
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Umweltprogramm (ÖPUL) 

Mit der Verordnung va (EWG) Nr. 2078/92 wurde im 
Rahmen der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) 1992 eine von insgesamt vier flankierenden Maß­
nahmen umgesetzt. Ziel dieser Verordnung ist die 
Förderung von umweltgerechten und den natürlichen 
Lebensraum schützenden Produktionsverfahren in der 
Landwirtschaft. Auf Grundlage dieser va wurde das 
erste österreichische Umweltprogramm (ÖPUL; nun­
mehr ÖPUL 95) geschaffen. Gegenüber einigen ande­
ren EU-Ländern, die ihre Umweltprogramme in abge­
grenzten, umweltsensiblen Gebieten (ESAs) anbieten, 
wurde für das österreichische Umweltprogramm ein inte­
graler, horizontaler Ansatz gewählt, der eine flächen­
deckende Erfassung der österreichischen Landwirt­
schaft zum Ziel hat. Das Umweltprogramm gliedert sich 
in 2 Teile: 

• Teil A: Maßnahmen werden in ganz Österreich ange­
boten ; 

• Teil B: Maßnahmen werden nur in bestimmten Bundes­
ländern angeboten . 

Insgesamt besteht das ÖPUL 95 aus 25 Maßnahmen 
und weiteren Untermaßnahmen. Es bietet außerdem 
den Bundesländern die Möglichkeit, auf spezielle regio­
nale Gegebenheiten genauer einzugehen. Wesentli­
che allgemeine Förderungsvoraussetzungen des 
Umweltprogrammes sind: 

• Die Flächen müssen in Österreich liegen. 

• Der Förderungswerber verpflichtet sich, den Betrieb und 
die in das Programm einzubeziehenden Flächen für 5 Jah­
re , bei der Maßnahme "Landschaftselemente und Bioto­
pentwicklungsflächen" für 20 Jahre, gemäß den Förde­
rungsvoraussetzungen zu bewirtschaften bzw. zu pflegen. 

• Der landwirtschaftliche Betrieb muss folgende Mindest­
größen aufweisen: 

- 0,5 ha LN bei jenen , die in Summe mindestens 0,25 ha 
Spezialkulturen oder Kräuter aufweisen, 

- 2,0 ha LN bei allen anderen Kulturen . 

• Die Mindestteilnahmefläche beträgt bei den meisten Maß­
nahmen 0,3 ha. 

• Es gelten folgende Prämienobergrenzen pro Hektar: 

Ackerland 8.500 S 

Grünland 

Dauerkulturen 

9.500 S 

14.000 S 

Ausgenommen davon ist die Maßnahmengruppe Land­
schaftselemente und Biotopentwicklungsflächen. 

• Einem Förderungswerber können Förderungen nur gewährt 
werden , wenn der Förderungsbetrag mindestens 2.000 S 
beträgt (Förderuntergrenze). 

155 

Seit 1998 wird das zweite österreichische Umwelt­
programm, kurz "ÖPUL 98", angeboten. Im ÖPUL 98 
sind die mit dem ÖPUL 95 erwo"rbenen Erfahrungen 
eingeflossen bzw. wesentliche Ergebnisse der Eva­
luierung umgesetzt worden. Ziel dieses neuen Pro­
grammes ist es, jenen Bauern, die infolge des Ein­
stiegsstopps mit Wirkung 1.1. 1996 beim Umweltpro­
gramm (ÖPUL 95) nicht mehr teilnehm"en oder keine 
neuen Verpflichtungen eingehen konnten , eine Mög­
lichkeit zum Neueinstieg anzubieten. Durch die Über­
gangsbestimmungen im Rahmen der Verordnung zur 
ländlichen Entwicklung können neue einzelbetriebliche 
Verpflichtungen ab 1.1 .2000 nicht mehr begründet 
werden. Verpflichtungen, die erstmals mit 2000 wirk­
sam werden, sind mit einem obligatorischen Um~tieg 
in das ÖPUL 2000 verbunden ("1 +5-Regelung"). Das 
bisherige Programm (ÖPUL 95) läuft daneben unver­
ändert bis zum erstreckten Programmende, nunmehr 
2000, weiter; verbunden damit war die Schaffung der 
Möglichkeit, 1999 auslaufende einzelbetriebliche Ver­
pflichtungen um 1 Jahr zu verlängern ("5+ 1-Regelung"). 

Beim ÖPUL 98 wurden im Teil A (bundesweite Maß­
nahmen) Adaptierungen vorgenommen, der Teil Bist 
unverändert übernommen worden. Die wesentlichen 
Änderungen des ÖPUL 98 zum ÖPUL 95 sind: 

• Der Einstiegsstopp wurde aufgehoben ; ein Neueinstieg in 
jede Maßnahme. wurde, mit Ausnahme einiger länder­
spezifischer Maßnahmen, möglich. Auch der Umstieg vom 
ÖPUL 95 auf das ÖPUL 98 war möglich . 

• Die Betriebsgrößendegression , die bisher nur für die 
Fruchtfolgestabilisierungsmaßnahme galt, wird auf das 
gesamte Programm ausgedehnt. Betriebe erhalten die voll­
en Förderungsbeträge für die ersten 100 ha. Vom 101 bis 
300 ha 85 %, vom 301 bis 1000 ha 75 % und ab dem 
1001 ha 65 % der Prämie. Für Biobetriebe ist eine gerin­
gere Degression vorg·esehen , für sie wird nur d~r halbe 
Abschlag angewendet. 

• Die 50-prozentige EU-Kofinanzierung wurde gesichert. Mit 
der Entscheidung des STAR-Ausschusses wird die 50-pro­
zentige Kofinanzierung (für das Burgenland 75%) durch 
die EU sowohl für das ÖPUL 95 als auch für das ÖPUL 98 
sichergestellt. Gegenüber der im Beitrittsvertrag festgelegten 
Kofinanzierung im Ausmaß von 175 Mio. ECU bedeutet 
dies eine Aufstockung von jährlich rd . 90 bis 95 Mio. ECU. 

Die wesentlichen Änderungen bei den einzelnen ÖPUL­
Maßnahmen betreffen: 
Elementar(Basis)förderung : Die Elementarförde­
rung wird zur Basisförderung, welche im ÖPUL 98 nur 
in Kombination mit einer weiteren betriebsbezoge­
nen, flächendeckenden Maßnahme bzw. mit einer 
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Umweltprogramm (ÖPUL) - Gesamtüberblick1) 

Flächen in ha Prämien in Mio.S Veränderung 
Maßnahmen des Umweltprogrammes 1998 zu 1999 

1998 1999 1998 1999 in Mio.S 

Elementarförderung 2,218.495 2,175.269 1.374,0 1.365,3 -8,7 

Biologische Wirtschaftsweise 2) 263.419 267.993 893,9 912 ,9 +19,1 

Gesamtbetriebsmittelverzicht 303.455 304.155 579,1 580,8 +1 ,7 

Integrierte Pr~duktion Obstbau 8.834 8.833 62,0 61 ,8 -0,1 

Integrierte Produktion Weinbau 38.288 39 .345 306,3 314,7 +8,4 

Integrierte Produktion Zierpflanzenbau 517 466 2,6 2,4 -0,2 

Integrierte Produktion Gemüse 9.665 9.001 38,7 36,0 -2,7 

Fruchtfolgestabil isierung 1,074.466 1,055.671 1.336,8 1.324,3 -12,4 

Mulchsaat 4.175 1,6 +1 ,6 

Extensiver Getreidebau 257.084 260.674 615,0 621 ,5 +6,5 

Einzelflächenverzicht am Acker 3) 326.980 294.773 290,9 265,1 -25,8 

Einzelflächenverzicht am Grünland 235.439 235.197 414,0 413,4 -0,6 

Extensive Grünlandbewirtschaftung 117.283 118.200 287 ,3 289,3 +2,1 

Einhaltung von Schnittzeitauflagen 6.157 6.263 12,8 12,8 0,0 

Erosionsschutz im Obstbau 5.849 5.868 9,7 9,7 0,0 

Erosionsschutz im Weinbau 3.021 3.061 7,0 7,1 +0,1 

Erosionsschutz am Acker 348 349 0,2 0,2 0,0 

Seltene Tierrassen 15.948 16.996 23,6 24,7 +1 ,1 

Mahd von Steilflächen/Bergmähdern 231 .573 229.445 615,4 607,8 -7,6 
Alpungsprämie und Behirtung 4) 270.544 265.236 282,0 279,4 -2 ,6 

Pflege ökologisch wertvoller Flächen 37.618 36.705 163,6 159,6 -4,0 

Seltene landw. Kulturpflanzen 36 20 0,1 0,0 -0,1 

Pflege aufgegebener Forstflächen 454 279 1,8 1,1 -0,7 

20-jährige Stilllegung (K1 ) 1.102 1.526 10,0 14,1 +4,1 

Ökologische Ziele (K2) 2.302 2.004 13,3 11 ,6 -1 ,7 

Ökol. Ziele a. GAP-Stililegungsfl . (K3) 3.174 4.081 3,8 4,9 +1 ,1 
Regionalprojekt NÖ (Ökopunkte) 26.179 31 .327 128,2 163,5 +35,6 
Regionalprojekt Steiermark 558 8.276 3,4 53,3 +49,9 
Regionalprojekt Salzburg 25.058 25.849 45,2 46,5 +1 ,3 
Bildungsmaßnahmen 0,4 0,4 0,0 

Österreich 
1) - 7.521,0 7.586,1 +65,1 -

1) Summenbildung bei Flächen wegen Mehrfachnennungen nicht möglich; 
2) inklusive Kontrollzuschuss (1998: 78,7 Mio.S; 1999: 79,9 Mio.S); 
3) Unter diesem Begriff sind die einzelflächenbezogenen Verzichtsmaßnahmen (V1 bis V5) zusammengefasst; 
4) auf Basis GVE errechnete Futterfläche; . 

Maßnahme, die auf den Naturschutz abzielt, gewährt. 
Weiters ist die Anlegung von Landschaftselementen im 
Ausmaß von 2% für Betriebe mit einem Flächenaus­
maß > 20 ha aus Acker- und Grünland und einem Grün­
landanteil < 5% verpflichtend. Für alle Betriebe sind 
die Empfehlungen für die sachgerechte Düngung ~in­
zuhalten. Die Prämie für das Grünland wurde erhöht 
und in Abhängigkeit vom Tierbesatz (Rauhfutter­
verzehrer - RGVE) gestaffelt. Die Änderungen bei der 
Fruchtfolgestabilisierung sind: 

Quelle: BMLFUW; AMA, INVEKOS-Daten mit Stand 5. Mai 2000. 

• Es werden folgende Prämien/ha für die gesamte Acker­
fläche (ohne Stilllegungsflächen) bezahlt: Für die 1. Stufe 
500 S/ha , für die 2. Stufe 800 S/ha und für die 3. Stufe 
1.200 S/ha. Damit fällt die Trennung in der Bezahlung zwi­
schen begrünter und nicht begrünter Fläche wieder weg . 

• Der Zuschlag von 400 S/ha für Mulch- bzw. Direktsaat nicht 
umgebrochener Begrünungsfläche erfolgt ebenso wie die 
Neufestsetzung der Prämien auf Basis von Verbesse­
rungsvorschlägen der Evaluierung . 

• Statt des starren Begrünungszeitraumes sind drei Begrü­
nungsvarianten möglich: Bei der Sommer-/Herbstbegrü-
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nung kann der Umbruch frühestens ab 1. Dezember erfol­
gen , bei der abfrostenden Herbst-lWinterbegrünung frühe­
stens ab 15. Februar, bei der winterharten Herbst-lWinter­
begrünung frühestens ab 1. März. Mit diesen Varianten soll 
die ökologische Effizienz der Maßnahme erhöht werden . 

Für den extensiven Getreideanbau gelten im 
ÖPUL 98 folgende wesentliche Neuerungen: 

• Statt der Aufstellung einer starren Sortenliste werden Kri­
terien für das Saatgut festgelegt. Für Hafer sind alle Sor­
ten mit Schälhaferqualität zulässig , für Weizen alle Sorten 
mit Ausnahme der Backqualitätsgruppen A 1-A4, für Ger­
ste alle Braugerstensorten sowie für Roggen alle Brot­
roggensorten . Eine darauf aufbauende Sortenliste wird jähr­
lich erstellt. 

• Neu werden die beiden Kulturarten Dinkel und Emmer ins 
Programm aufgenommen. 

• Die Düngungslimits werden für Weizen von max. 130 kg 
Stickstoff/ha auf max. 120 kg reduziert , für Roggen von 130 
kg/ha auf 90 kg und für Hafer von 80 kg/ha auf 70 kg. 

• Die Prämie wird mit 2.000 S/ha festgesetzt. 

Bei der einzelflächenbezogenen Förderung für 
extensive Grünlandnutzung werden beim Ver­
zicht auf leicht lösliche Handelsdünger und flächen­
deckenden chemisch-synthetischen Pflanzenschutz 
die Voraussetzungen für die Teilnahme verschärft. 

• Eine Teilnahme ist in Zukunft erst möglich , wenn minde­
stens 50 % der Grünlandfläche eingebracht werden. Die 
Prämie bleibt mit 1.600 S/ha unverändert. 

• Für die zweite Stufe mit 1.800 S/ha Prämie ist eine Teil­
nahme von mindestens 70 % der Grünlandfläche notwendig. 

1998 wurde ein weiterer umfassender Evaluierungs­
bericht über das ÖPUL 95 erstellt. Dieser Bericht wur­
de am 18.12.1998 vom Evaluierungsbeirat beschlos­
sen und im Jänner 1999 der EU-Kommission übermittelt. 
Die Ergebnisse der Evaluierung wurden für die Wei­
terentwicklung und Neugestaltung des Umweltpro­
grammes (ÖPUL 2000) herangezogen, das mit 1.1.2001 
voll wirksam werden soll. Aus der Vielzahl der umge-

Umweltprogramm (ÖPUL) 1999 
Ausbezahlte Prämien nach Bundesländern 1999 - 7.586 Mio.S 
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Umweltprogramm (ÖPUL) 

Jahre 
Teil- Flächen2

) Förderungen 3
) 

nehmer1
) in ha in Mio.S 

1995 180.121 3,071 .299 7.276 

1996 171 .335 3,068.360 8.198 

1997 169.739 2,925.218 7.245 

1998 166.647 2,938.874 7.560 

1999 164,576 2,894.617 7.499 

1) Umfasst alle Betiebe mit einer gültigen Verpflichtung. 

2) Ermittelt aus der Fläche Elementarförderung und der Alm-
Futterfläche; ab 1997 werden Stilllegungsflächen im 
Rahmen des KPA nicht mehr berücksichtigt. 

3) Zahlungen berücksichtigen alle Rückforderungen und 
Nachzahlungen auch für die Vorjahre; es sind daher -
soweit wie notwendig - die Zahlen auf Basis der 
Verwendungsnachweise der AMA revidiert worden. 

Quelle: AMA-Verwendungsnachweis zum 31 .12. 1999. 

setzten Verbesserungsvorschläge aus dem Evaluier­
ungsbericht werden drei Beispiele angeführt: 

• Die betriebs- und kulurartenbezogenen Maßnahmen wur­
den zu Lasten von einzelflächenbezogenen Maßnahmen 
(v.a. auf Acker) ausgeweitet. 

• Bei den IP-Maßnahmen wurden die Fachrichtlinen über­
arbeitet, präzisiert und die aktuellen Erkenntnisse der 
Integrierten Produktion berücksichtigt. Die Prämien wurden 
neu berechnet und gesenkt. 

• Bei der Maßnahme Fruchtfolgestabilisierung wurde der 
Mindestbegrünungsanteil von 15 auf 20% erhöht und die 
Prämie für längere Begrünungszeiträume angehoben. 

Seit 1995 wurden insgesamt 37,8 Mrd,S im Rahmen 
des Umweltprogrammes an die Landwirte ausbezahlt. 
Der größte Anteil der Finanzierung erfolgte durch die 
EU (18,4 Mrd.S), National wurden die Mittel im Ver­
hältnis 60 : 40 zwischen Bund (11 ,6 Mrd.S) und Län­
dern (7 ,8 Mrd.S) aufgebracht. Das ÖPUL ist seit dem 
EU-Beitritt die wichtigste Färdermaßnahme für die 

Umweltprogramm (ÖPUL) 1999 
AusbezahHe Prämien nach Maßnahmen 1999 - 7.586 Mio. S 

FruchffoIgeltabilillefUl'lg 621 MtO S 
1324,3MIO S 

M,tt<t von StilllIlIchen 
und Ber;bmthdem 

607,8 Mo() S 
1494,7MIo S 
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österreich ische Landwirtschaft. Der Anteil der Prämi­
.en des Umweltprogramms an den gesamten Direkt­
zahlungen ist 1999 auf 41 % gestiegen. 

1999 wurden für das ÖPUL 7,67 Mrd.S (in dieser Sum­
me sind rd . 0,17 Mrd.S an Nachzahlungen für die Vor­
jahre enthalten) an die Landwirte ausbezahlt. Insge­
samt sind 37.450 Betriebe auf das ÖPUL 98 umge­
stiegen. Die Zahl der am ÖPUL teilnehmenden Betrie­
be betrug rd . 164.576, das sind 73% aller landwirt­
schaftl ichen Betriebe mit LN auf Basis der letzten 
Agrarstrukturerhebung aus dem Jahre 1997. Rechnet 
man die kleinen Betriebe (unter 2 ha; rd . 40.000 Betrie­
be), die aufgrund der Mindestteilnahmebestimmungen 
(Fläche von 2 ha LN ) nicht teilnehmen können , weg, 
kommt man auf eine Teilnahmequote von rd . 88% bei 
den Betrieben. Die durchschnittliche Förderung je 
Betrieb betrug 1999 rd . 46.100 Schilling . 

Die im Umweltprogramm erfassten Flächen (errech­
net aus der Elementarförderungsfläche und der Alm­
Futterfläche) betragen rd. 2,9 Mio.ha, das sind 86% der 
gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) Öster­
re ichs . Bezieht man die im Umweltprogramm erfasste 
Fläche nur auf die im INVEKOS-Datenbestand erfas­
ste LN (rd . 3,1 Mio.ha), steigt die nach den ÖPUL-Richt­
linien bewirtschaftete Fläche auf 91 % an. Mit dieser 
hohen Teilnahme beim Umweltprogramm ist Österreich 
europaweit führend . Zu den einzelnen ÖPUL-Maß­
nahmen ist für das Jahr 1999 Folgendes festzustellen : 
Die Elementarförderung ist sowohl hinsichtlich der 
Fläche als auch der ausbezahlten Prämien die am häu­
figsten in Anspruch genommene Maßnahme. Dahin­
terfolgt die Fruchfolgeförderung. Die Teilnahme an den 
Maßnahmen Biologische Wirtschaftsweise und Betriebs­
mittelverzicht am gesamten Betrieb hat 1999 weiter 
zugenommen. Weitere wichtige Maßnahmen für das 

9 

6 

3 

Grüner Bericht 1999 

Ausbezahlte Prämien für das 
Umweltprogramm (ÖPUL) 

7,3 

1995 

o EU 

in Milliarden Schilling 
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7,2 

1997 

Bund 

7,4 7,5 

1998 1999 

o Land 

Quelle: Verwendungsnachweis Grafik : O. Hofer, BMLFUW 
der AMA, zum 31 .12.99 

Berggebiet sind die Mahd von Steilflächen und Berg­
mähdern sowie die Alpung und Behirtung . Für die 
Ackerbaugebiete sind es neben den bereits erwähn­
ten Maßnahmen Elementarförderung und Fruchtfol­
gestabilisierung der extensive Getreidebau und die ver­
schiedenen Verzichtsmaßnahmen für Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel auf der Einzelfläche. Sieben 
ÖPUL-Maßnahmen beanspruchen rd. 77% des gesam­
ten Prämienvolumens für das Umweltprogramm. 

Die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energieträger 
(Energie aus Biomasse) - insbesondere die Nut­
zung der Biomasse in Einzelheizungen und kle inräu­
migen Nahwärmeversorgungsanlagen - soll durch den 
Einsatz von Förderungsmitteln forciert werden. 1999 
wurden für Investitionszuschüsse vom Bund 93,9 
Mio.S und von den Ländern 140 Mio.S ausgegeben. 

Qualitätsverbesserung im Pflanzenbau und in der Tierhaltung 

Die Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung im 
Pflanzenbau einschließlich des Obst-, Garten- und 
Weinbaues sowie Pflanzenschutzes wurden 1999 vom 
Bund mit 11 ,6 Mio.S gefördert. Es werden vor allem 
Veranstaltungen, die Erkenntnisse im Hinblick auf qua­
litative, ökologische und strukturelle Verbesserungen 
auf dem Gebiet des Pflanzen- und Futterbaues brin­
gen, gefördert, ebenso die Abhaltung von Fachtagun­
gen und Kursen , Informationsveranstaltungen etc .. 
Weiters werden Mittel für die Bekämpfung von Virosen 
und virusähnlichen Krankheiten , die Bereitstellung und 
Anzucht virusfreier Pflanzen , Nematodenuntersu­
chungen etc. bereitgestellt. Die Länder stellten für die­
se Maßnahme insgesamt 19,1 Mio.S zur Verfügung. 

1999 standen für qualitätsverbessernde Maß­
nahmen in der Tierhaltung und tierische Alterna­
tiven insgesamt 8,1 Mio.S an EU-Mitteln und 199,3 
Mio.S an Bundesmitteln zur Verfügung. Die Länder wen­
deten für diese Maßnahmen 199,7 Mio.S (inkl. der Aus­
gaben für die Zucht-, Prüf- und Versuchsanstalten) auf. 
1999 neu dazugekommen sind in einigen Bundeslän­
dern Qualitätssicherungsprogramme für Milch. Die 
Durchführung von Gesundheits- und Hygienemaß­
nahmen - insbesondere bei Geflügel - wurde verstärkt 
gefördert. Die Unterstützung für Zuchtprogramme, Lei­
stungsprüfung und tierische Produktionsalternativen in 
den einzelnen Bundesländern wurde weitergeführt. Die 
Honigmarktordnung wird mit EU-Mitteln unterstützt. 
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Strukturmaßnahmen 

Für Strukturmaßnahmen wurden 1999 aus EU-, Bun­
des- und Landesmitteln 7,5 Mrd.S (1,6 EU , 2,9 Bund 
und 3,0 Mrd .S Land) aufgewendet. Unter dem Begriff 
Strukturmaßnahmen werden nachstehende För­
derungen zusammengefasst: 

• Ausgleichszulage in Benachteiligten Gebieten; 

• Einzelbetriebliche und kollektive Investitionen; 

• Zinsenzuschüsse im Rahmen der Investitionsförderung ; 

• Verkehrserschließung ländlicher Gebiete; 

• Maschinen- und Betriebshilferinge sowie Kurswesen ; 

• Landarbeitereigenheimbau; 

• Agrarische Operationen; 

• Landwirtschaftlicher Wasserbau; 

• Förderung der Almbewirtschaftung ; 

• Verbesserung der Marktstruktur; 

• Marketingmaßnahmen; 

• Innovationsförderung; 

• Sektorpläne; 

• Erzeugergemeinschaften; 

• Strukturfonds Fischerei (FIAF); 

• Maßnahmen in Ziel 1- und Sb-Gebieten; 

• Gemeinschaftsinitiativen. 

Mit dem EU-Beitritt wurde von Österreich das EU-Direkt­
zahlungssystem (EU-Ausgleichszulage) zugun­
sten der Landwirtschaft in Berggebieten und in bestimm­
ten benachteiligten Gebieten übernommen. Die Aus­
gleichszulage ersetzt die wichtigsten bisherigen Direkt­
zahlungen für Bergbauernbetriebe und Betriebe in 
benachteiligten Gebieten. Der Bergbauernzuschuss des 
Bundes, die Direktzahlungen der Länder (Bewirt­
schaftungsprämien) und die von Bund und Ländern 
gemeinsam finanzierten Direktzahlungen in den Son­
stigen Benachteiligten Gebieten wurden durch die EU­
Ausgleichszulage abgelöst. Die Mittel für Berggebie­
te und Sonstige Benachteiligte Gebiete wurden mit dem 
EU-Beitritt um mehr als 1 Mrd .S aufgestockt. 

Die Umsetzung der Rahmenbedingungen der EU­
Ausgleichszulage für die Landwirtschaft in Berggebieten 
und in bestimmten benachteiligten Gebieten in Öster­
reich erfolgt durch die Gewährung einer Ausgleichs­
zulage in den Benachteiligten Gebieten (EU-VO 
2328/91 , Richtlinie 75/268 EWG). Der Kofinanzie­
rungsanteil der EU bei der Ausgleichszulage beträgt 
25%. Als weitere Maßnahme wird - entsprechend dem 

Förderungen tür Berg- und 
BenaChteiligte Gebiete 

in Millionen Schilling 
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2 .000 

1.000 

o 
1995 1996 1997 1998 1999 

o EU Bund o Land 

Quelle: BMLFUW Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
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Beitrittsvertrag - eine Nationa le Beihilfe (bis zum 
31 . 12. 2004) für jene Betriebe gewährt, die mit Über­
nahme des EU-Systems im Verg leich zum Direktzah­
lungssystem für Bergbauernbetriebe und Betriebe in 
Benachteiligten Gebieten vor dem EU-Beitritt eine 
niedrigere bzw. keine Ausgleichszulage mehr erhalten 
werden . Mit der Einführung einer Nationalen Beihilfe 
("Wahrungsregelung") wurden unmittelbare "Beitritts­
verlierer" bei den Direktzahlungen vermieden. 

Die Obergrenze der Ausgleichszulage beträgt 2.412 S 
je ha Futterfläche bzw. sonstiger anspruchsberechtig­
ter Fläche. Die maximal förderungsberechtigten Ein-

Staffelung der Ausgleichszulafle (AZ) 
nach Erschwerniszonen ) 

Älje Maximal 
Erschwerniszonen anrechenbarer anrechenbare 

GVE bzw. ha 
in S GVE/ha 

Erschwern iszone 4 2.412 1,00 

Erschwerniszone 3 2.100 1,15 

Erschwerniszone 2 1.700 1,40 

Erschwerniszone 1 1.300 1,40 
Erschwerniszone 0 2) 1.000 1,40 

1) entspricht der früheren Bezeichnung Erschwerniszone 

2) in diese Kategorie ( auch Basiskategorie genannt) fallen alle 
jene Betriebe, die nicht Bergbauernbetriebe sind und daher 
keine Erschwerniszone aufweisen , aber gemäß EU-
Gemeinschaftsverzeichnis im Benachteiligten Gebiet, 
im Sonstigen benachteiligten Gebiet bzw. im Kleinen Gebiet 
liegen. 

Quelle: BMLFUW. 
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heiten je Betrieb werden mit 90 Einheiten festgesetzt. 
Weiters ist eine Degression der Förderungsbeiträge in 
Abhängigkeit von der Anzahl der ausgleichszulagen­
fäh igen Flächen vorgesehen. 

EU-Ausgleichszulage 
(inkl. Wahrungsregelung) 

EU Bund Land Gesamt 
Jahre in Mio. S 

1995 600,0 1.385,8 923,8 2.909,6 

1996 604,0 1.341 ,6 894,4 2.839,9 

1997 609,8 1.355,0 903,3 2.868,0 

1998 595,7 1.352,7 901 ,8 2.850,2 

1999 593,8 1.330,1 886,8 2.810,7 

1999: ohne Nachträge 

Quelle: BMLFUW, AMA-Verwendungsnachweis zum 
Stichtag 31. Dezember 1999. 

Der über den Kofinanzierungsanteil der EU hinaus­
gehende Betrag wird von Bund und Land im Verhält­
nis 60 : 40 finanziert. Für die Ausgleichszulage (inkl. 
Nationa ler Beihi lfe ) wurden 1999 insgesamt 
2.810,7 Mio.S an 123.086 Betriebe überwiesen. 

Die Maßnahme Landwirtschaftliche Investitions­
und Präm ienförderung beinhaltet folgende Förde­
rungsprogramme: 

EU-kofinanziertes Programm 
(Förderungsmittel der EU, des Bundes und der Länder) 

• Einzelbetriebliche Investitionen, z.B. bauliche Maßnahmen 
(keine Wohnbauten), technische Einrichtungen, einschließ­
lich der Bereiche Garten- und Obstbau, Almwirtschaft, Urlaub 
am Bauernhof, Direktvermarktung, Innovationen, Handwerk; 

• kollektive Investitionen in Berg- und bestimmten Benach­
teilig ten Gebieten, z.B. bauliche und techn ische Einrich­
tungen für die Alm- und Weidewirtschaft, einschließl ich der 
Zufahrtswege, Futterbau ; 

• Niederlassungsprämie für Hofübernehmer: 125.000 S 
(Nachweis einer Mindestinvestition von 200.000 S im Wirt­
schaftsteil des Betriebes); Kostenanfall ab 1.1.1995, Hof­
übernahme ab 1.1.1993. 

Nationales Programm 
(Förderungsmittel ausschließlich vom Bund und den Ländern) 

• Bauliche und technische Investitionen, insbesondere für 
Nebenerwerbsbetriebe sowie für Haupterwerbsbetriebe mit 
kleinen Investitionen; Zuordnungskriterium ist ein unter 
50%iger Antei l des Einkommens aus dem landwirtschaft­
lichen Betrieb am Gesamteinkommen oder wenn weniger 
als die Hälfte der Gesamtarbeitszeit für Tätigkeiten im land­
wirtschaftlichen Betrieb aufgewendet wird ; die Förde-
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rungsgegenstände sind mit dem kofinanzierten Programm 
einzelbetriebliche Investitionen ident; 

• Sonderprogramm im Schweine- und Geflügelbereich zur 
Verbesserung der Produktionsbedingungen während der 
von der EU eingeräumten Übergangsfrist bis 31 .1 2.1999; 
Förderungsgegenstand sind der Ausbau bzw. sonstige Ver­
besserungen von baulichen und technischen Einrichtun­
gen . 

1999 wurden für die landwirtschaftliche Investitions­
förderung 880,3 Mio.S aufgewendet (davon EU: 86,0; 
Bund: 287,7; Länder: 506,6 Mio.S). DerAnteil des Bun­
des für das Nationale Programm machte davon 
184 Mio.S aus. 

Agrarinvestitionskredite (AlK) sollen eine möglichst 
breitgestreute Beschäftigung - vorrang ig im ländlichen 
Raum - initi ieren. Für die Investitionsmaßnahmen wur­
den 1999 zusätzlich 2,5 Mrd.S an Kreditvolumen für 
Agrarinvestitionskredite zur Verfügung gestellt und 
vom Bund 271 ,3 Mio.S an Zinsenzuschüssen ausbe­
zahlt. Die Länder wendeten für diese Maßnahme 114,4 
Mio.S auf. Das Ausmaß der Zinsverbill igung beträgt: 

• 75 % für Wirtschaftsgebäudeinvestitionen von Hofüber­
nehmern für Bergbauern und in den Programmgebieten; 

• 50 % für betriebserhaltende Investitionen (ausgenommen 
Wohnbaumaßnahmen), Ausbau der Infrastruktur für Berg­
bauern und in den Programmgebieten, Verbesserung der 
Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur, Verstärkung 
innovativer Aktivitäten, Errichtung von Gewächshäusern, 
Nutzung von Biomasse und anderen Energiealternativen , 
Errichtung von umweltgerechten Düngesammelanlagen und 
Umstellung auf besonders tierfreundliche Haltungssysteme; 

• 36 % für alle übrigen AIK-Förderungsfälle (ausgenommen 
Wohnbaumaßnahmen). 

Brutto- und Nettozinssätze für AlK 1999 

Zinssätze 
bis. 30.6. ab 1.7. 

in % 

Bruttozinssatz 4,875 4,125 
Nettozinssatz bei einer 

Förderungsrate von 36 % 3,120 2,640 

Förderungsrate von 50 % 2,437 2,062 

Förderungsrate von 75 % 1,219 1,031 

Quelle: BMLFUW. 

Durch die Förderung der Verkehrserschließung 
ländlicher Gebiete wird ein wichtiger Beitrag zur Erhal­
tung der Siedlungsdichte und zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen im ländlichen Raum geleistet. 
Eine funktionsgerechte Erschließung ermöglicht den 
landwirtschaftlichen Betrieben die Beschaffung von 
Gütern des täglichen Bedarfes sowie die Vermarktung 
der landwirtschaftlichen Produktion . 1999 wurden 
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462 km Wege errichtet und damit 919 Höfe an das über­
geordnete Verkehrsnetz angeschlossen. Der Bauauf­
wand betrug 1999 rd. 865 Mio.S (Bund: 260,0 Mio.S, 
Länder: 258,6 Mio.S und Interessenten u.a. 341,8 
Mio.S, davon 3,9 Mio.S als AlK). Zusätzlich gaben die 
Länder 1999 für die Erhaltung des ländlichen Wege­
netzes 493,1 Mio.S aus. 

Die Optimierung des Einsatzes der Landtechnik in wirt­
schaftlicher und technischer Hinsicht durch Schulung 
und Weiterbildung der Landwirte, die Senkung des 
Mechanisierungsaufwandes und die Verbesserung 
der Maschinenauslastung durch zwischenbetriebli­
chen Einsatz ist für die kleinstrukturierte Landwirtschaft 
Österreichs von entscheidender Bedeutung. 1999 wur­
den landtechnische Maßnahmen (insbesondere 
landtechn. Schulung und Weiterbildung sowie Maschi­
nen- und Betriebshilferinge, Biomasse-Verband und 
ÖKL) mittels Zuschüssen in Höhe von 75 Mio.S unter­
stützt (davon 33,9 Mio.S Bund und 41 ,1 Mio.S Länder). 
Bundesweit waren 137 Ringe mit 73.000 Mitgliedsbe­
trieben tätig und konnten durch die Leistung von 7,7 
Millionen Einsatzstunden einen Umsatz von 1,65 Mrd.S 
erwirtschaften. 

Die Förderung des Landarbeiter-Eigenheimbaues 
wird seit 1995 nur mehr mit Landesmitteln unterstützt. 
Die Länder stellten für diese Maßnahme im Jahr 1999 
insgesamt 10,5 Mio.S bereit. 

Die Maßnahmen Agrarische Operationen (51 ,6 Mio.S), 
landwirtschaftlicher Wasserbau (26,9 Mio.S) und die 
Förderung der Almbewirtschaftung (45,8 Mio.S) wer­
den seit 1995 ausschließlich aus Landesmitteln finan­
ziert. Im Rahmen der Agrarischen Operationen wer­
den Kommassierungen finanziell unterstützt. Mit der 
Maßnahme Landwirtschaftlicher Wasserbau wer­
den Be- und Entwässerungsprojekte gefördert. Bei För­
derungen im Rahmen der Almbewirtschaftung 
werden hauptsächlich Investitionszuschüsse für Almen 
(Alp- und Weideverbesserung, Erhaltung der Wirt­
schaftsgebäude, etc.) gewährt. 

Nationale Förderungen zur Verbesserung der 
Marktstruktur zielen vor allem auf die Unterstützung 
bei Investitionen in die Direktvermarktung landwirt­
schaftlicher Qualitätsprodukte ab. 1999 wurden 24,7 
Mio.S an Direktzuschüssen vom Bund gewährt (Län­
der: 2,5 Mio.S). 

Zuschüsse für Marketingmaßnahmen (Vermarktung, 
Markterschließung und Ausstellungswesen) sollen zur 
Stimulierung der Nachfrage nach Qualitätserzeugnis­
sen der österreichischen Land- und Ernährungswirt-
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schaft sowie nach Gästebeherbergung ("Urlaub am Bau­
ernhof') beitragen. Dabei steht die Förderung von 
Direktvermarktungsaktivitäten, der Vermarktung von 
Markenprodukten (u.a. auch Bioprodukte sowie des Aus­
stellungswesens im Vordergrund. Im Rahmen spezi­
eller Aktionen - wie die Exportmarkterschließung und 
Werbeanzeigenaktion in Deutschland - wurden Fir­
menaktivitäten zur Verbesserung der Exportsituation 
gezielt gefördert. Weiters werden österreichische Anträ­
ge zur Absatzförderung von Rindfleisch und Milch von 
der EU kofinanziert. 1999 wurden insgesamt 192,8 
Mio.S für Marketingmaßnahmen (Personal- und Sach­
bzw. Werbekosten) aufgewendet, davon EU 21 ,6 
Mio.S, Bund 75,0 Mio.S und Länder 96,2 Mio.S. 

Um Erzeugnisse der heimischen Landwirtschaft nach­
frageorientiert und konkurrenzfähig anbieten zu kön­
nen und um neue Wege der Einkommenssicherung zu 
beschreiten, sind verstärkte Anstrengungen erforder­
lich. Um diese Anforderungen rasch verwirklichen zu 
können , werden im Rahmen der Innovationsför­
derung für bauliche und technische Einrichtungen Start­
hilfen in Form von Investitionszuschüssen und/oder 
Agrarinvestitionskrediten in der pflanzlichen und tieri­
schen Produktion, in der Verarbeitung und Vermark­
tung bereitgestellt. Darüber hinaus werden im Bereich 
der Dienstleistung neue Initiativen auf dem Gebiet der 
angewandten Forschung und der experimentellen Ent­
wicklung unterstützt. Die Förderung erfolgt durch zeit­
lich limitierte Zuschüsse in der Startphase. 1999 wur­
den für Innovationsprojekte 5,9 Mio.S an Bundeszu­
schüssen zur Verfügung gestellt (Länder: 9,1 Mio.S). 

Zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermark­
tungsbedingungen land- und forstwirtschaftlicher 
Erzeugnisse gemäß VO (EG) 951/97 sowie VO (EWG) 
867/90 (Sektorplanförderung) wurden - inklusive des 
Ziel 1-Gebietes Burgenland - für den Zeitraum 1995 
bis 1999651 Projekte mit einem Fördervolumen von 
3,513 Mrd.S genehmigt. Rund 80 % der bewilligten Mit­
tel konzentrieren sich auf die Bereiche Fleisch, Milch 
sowie Obst und Gemüse. Die Finanzierung erfolgte in 
den ersten Jahren durch die EU (27,3%), den Bund 
(43,6%) und die Länder (29,1%). Durch ein von der Kom­
mission genehmigtes Umschichtungsszenario wurde 
der Finanzierungsschlüssel wie folgt geändert: EU 
43,56 %, Bund 33,94 %, Länder 22,63 %. Der Finan­
zierungsschlüssel im Ziel 1-Gebiet Burgenland lautet: 
EU: 39 %, Bund 36,6 % und Länder 24,4 %. An die 
Förderungswerber wurden bis Ende 1999 insgesamt 
1.940 Mio.S ausbezahlt (davon im Ziel1-Gebiet 34,3 
Mio.S). 1999 waren es laut Rechnungsabschluss des 
Bundes und der Länder 438,6 Mio.S (EU 301 ,9, Bund 
32,2 und Länder 104,5 Mio.S.). 

III-210-BR/2000 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument  (gescanntes Original)162 von 353

www.parlament.gv.at



162 

Auf der Grundlage derVO (EWG) Nr. 952/97, 1696/71 
und 2200/96 wurden bisher 36 Erzeugergemein­
schaffen anerkannt. Ziel dieser Maßnahmen ist die 
Vereinheitlichung und Konzentration des landwirt­
schaftlichen Angebotes. 1999 wurden dafür laut Rech­
nungsabschluss des Bundes und der Länder 
117,2 Mio.S (davon EU 47,4, Bund 49,6 und Länder 
20,2 Mio.S) an Förderungsmitteln ausbezahlt. 

Im Rahmen des Strukturfonds Fischerei (FIAF) 
wurden auch 1999 Investitionen im Bereich der Fisch­
produktion und -vermarktung mit 25,4 Mio.S (davon EU: 
9,8; Bund: 10,0; Länder 5,6 Mio.S ) gefördert. Im Zeit­
raum 1995 bis 1999 wurden 158 Betriebe unterstützt. 
Diese Förderung beruht auf der VO(EG)Nr. 3699/93. 
Auf Basis dieser Verordnung hat Österreich für die Jah­
re 1995 -1999 einen Fischstrukturplan ausgearbeitet. 
Ziel ist insbesondere die Stärkung der Wettbewerbs­
fähigkeit der Betriebe, die Verbesserung der Versor­
gung mit Fischen und Fischprodukten sowie die Ver­
besserung der Verarbeitung und Vermarktung . Für die 
kommende Förderperiode 2000-2006 ist derzeit ein neu­
es Programmplanungsdokument in Ausarbeitung . 

Eine wichtige Maßnahme für die Förderung der Ent­
wicklung und der strukturellen Anpassung des ländli­
chen Raumes stellt die Förderung im Rahmen von 
Ziel 5b (bzw. Ziel 1) dar. Die Bereiche Umstellung , 
Diversifizierung , Neuausrichtung und Anpassung des 
landwirtschaftlichen Produktionspotentials, die For­
cierung erneuerbarer Energiequellen, die Förderung 

Forstliche Förderung 

Nationales Programm 
(Förderungsmittel ausschließlich von Bund und Ländern) 

Im nationalen Programm , basierend auf dem 
Abschnitt 10 des Forstgesetzes 1975 i.d.g. F. , wurden 
für verschiedene forstliche Maßnahmen (Wieder­
aufforstung nach Katastrophen, Bestandesumwandlung, 
Melioration und Pflege, Erholungswirkung des Waldes, 
Forstschutz, Sanierung neuartiger Waldschäden u.a.) 
1999 insgesamt 62,5 Mio.S an Bundesmitteln und 
32,1 Mio.S an Landesmitteln aufgewendet. Auch 1999 
lag der Schwerpunkt auf der Wiederaufforstung nach 
Katastrophen, wobei größter Wert auf das Einbringen 
von Laubbäumen gelegt wurde. Das Ziel ist, künftig sta­
bilere und widerstandsfähigere Mischbestände zu 
erreichen , die auch Naturkatastrophen besser Stand 
halten. Im Rahmen der Forstschutzmaßnahmen wur­
den 1999 wieder ca . 30.000 Fangbäume gelegt, der 
Rest wurde für biologische Maßnahmen aufgewendet 
(insgesamt rd . 13 Mio.S). Die Borkenkäferkalamität 
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von endogenen Potentialen und die land- und forst­
wirtschaftliche Beratung stellen die Schwerpunkte die­
ser für die Periode 1995 bis 1999 vorgesehenen Pro­
gramme dar. Die von der EU-Kommission genehmig­
ten Programme (Ziel 1-Programm und die sieben Ziel 
5b-Programme) wurden stetig umgesetzt und die För­
dergelder laufend an die Projektanten ausbezahlt. Für 
die gesamte Förderperiode (1995 bis 1999) stand 
eine Fördersumme von knapp 7 Mrd.S (EU- und natio­
nale Mittel) für Ziel 1 und Ziel 5b, Unterprogramm Land­
wirtschaft, zur Verfügung. 1999 wurden im Zuge die­
ser Maßnahme 1,3 Mrd.S an die Projektanten über­
wiesen (davon EU 489,6; Bund 483 ,7; Länder 
340,5 Mio.S). Die Ausfinanzierung dieser Programme 
wird im Jahre 2001 abgeschlossen. 

Die Gemeinschaffsinitiativen , die auf einer Initia­
tive der EU-Kommission basieren, beinhalten auch für 
die Land- und Forstwirtschaft relevante Programme. 
Sowohl die sieben Länderprogramme für die Ent­
wicklung lokaler Ressourcen im ländlichen Raum 
(LEADER 11) als auch die grenzüberschreitenden Initia­
tiven (INTERREG 11) wurden in Form von einheitlichen 
Programmplanungsdokumenten (EPPD) genehmigt. 
Das Programrovolumen für die Periode 1995 - 1999 
belief sich für diese Gemeinschaftsinitiativen auf ca. 
370 Mio.S öffentlicher Mittel. Insgesamt wurden 1999 
in Summe 87,7 Mio.S ausbezahlt. Weitere Details 
sowohl zur Förderung des Zieles 1 und 5b sowie der 
Gemeinschaftsinitiativen sind im Kapitel Regional- und 
Strukturpolitik enthalten. 

Förderungen 
für die Forstwirtschaft 

in Millionen Schilling 
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Quelle: BMLFUW Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
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konnte weiter eingedämmt werden. Diverse lokale 
Wald schäden wie Windwurf, Schneebruch usw. sind 
aber immer wieder latente Befallsherde in den Gefähr­
dungsgebieten und stellen auch in Zukunft eine Gefahr 
dar. Der österreichweite Schadholzanfall belief sich 1999 
auf 650.000 fm . Auf dem Gebiet der Hochlagenauf­
forstung und Schutzwaldsicherung wurden bun­
desweit, vornehmlich in Tirol , Kärnten und Salzburg 32,8 
Mio.S an Bundes- und 30,0 Mio.S an Landesmitteln 
aufgewendet. Für die Aufschließung der Wirtschafts­
wälderdurch notwendige Forstwege (Bringungsan­
lagen) wurden 48,8 Mio.S (Bund: 22,7 und Länder: 
26,1 Mio.S) bereitgestellt. Für die Erschließung und 
Sanierung von schutzfunktionalen Wäldern in 
Wildbach- und Lawineneinzugsgebieten wurden 1999 
insgesamt 123,3 Mio.S ausgegeben (Bund: 96,9 Mio.S; 
Länder: 26,4 Mio.S). 

Forschung, Bildung und Beratung 

Forschung 

Die land-, forst- und wasserwirtschaftliche Forschung 
dient durch Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen 
vor allem dazu, neue Herausforderungen auf dem 
Agrarsektor besser bewältigen und aktuelle Fra­
gestellungen intensiver behandeln zu können , um die 
folgenden Forschungsziele zu erreichen: 

• Ziele der landwirtschaftlichen Forschung sind: Stei­
gerung der Qualität bei umweltschonender Produktion und 
Verarbeitung ; naturgerechte Produktion bei Berücksich­
tigung der Nachhaltigkeit der Bewirtschaftung und Ein­
haltung einer ökologisch vertretbaren standortspezifischen 
Intensität; Absicherung der bäuerlichen Betriebe. 

• Ziele der forstlichen Forschung betreffen die yerbes­
serung , Sicherung und nachhaltige Erhaltung der Nutz-, 
Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungswirkung des Waldes, 
die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Forstwirtschaft, 
die bestmögliche Ausnützung des Rohstoffes und Ener­
gieträgers Holz und die Weiterentwicklung des forsttech­
nischen Systems der Wildbach- und Lawinenverbauung . 

• Die wasserwirtschaftlichen Zielsetzungen orientie­
ren sich an den Erfordernissen eines vorbeugenden 
Gewässerschutzes, der Sicherung der Wasserversorgung 
und des ökologisch ausgerichteten Schutzes des Menschen 
und seines Siedlungsraumes vor dem Gewässer. 

Die Forschung des BMLFUW wird überwiegend in den 
Bundesämtern und Bundes.anstalten durchgeführt. Im 
Rahmen der Forschungsziele wurden ergänzend Auf­
träge bzw. Förderungen (41,9 Mio.S) an Universitäts­
institute und private Forschungseinrichtungen verge­
ben, soweit Forschungsaufgaben von den ressortei­
genen Forschungsstellen nicht ausreichend wahrge-
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EU-kofinanziertes Programm 
(Förderungsmittel der EU, des Bundes und der Länder) 

Das Förderprogramm im Rahmen der Verordnung 
(EWG) 2080/92 zur Einführung einer gemeinschaftli­
chen Beihilfenregelung für die Aufforstung in der Land­
wirtschaft erfuhr im EU-Geschäftsjahr 1999 eine erheb­
licheAusweitung . Neben der Neuaufforstung, der Pfle­
ge der Neuaufforstung sowie der Umwandlung von 
standortswidrigen und ertragsschwachen Wäldern 
wurde mit der VO 2080/92 vor allem der Wegebau geför­
dert. Laut Rechnungsabschluss des Bundes und der 
Länder erreichte der gesamte Förderumfang 1999 ein 
Ausmaß von 133,2 Mio.S (EU 60,6.Mio.S, Bund 33,8 
Mio.S und Länder 38,8 Mio.S). Im Rahmen der VO 
867/90 (forstlicher Sektorplan) wurden in der derzeit 
laufenden Programmperiode bis 1999 rd 80 Mio.S För­
dermittel bereitgestellt. 

nommen werden konnten . Darüber hinaus wurden 
wissenschaftliche Planungs- und Grundlagenarbeiten 
in Auftrag gegeben, die im Ausmaß von 10 - 30% der 
Forschung zuzuordnen sind. Insgesamt wurden 1999 
mehr als 500 land-, forst- und wasserwirtschaftliche For­
schungsprojekte durchgeführt. Der Forschungsbe­
richt 1999 des BMLFUWgibtdarübereinen umfas-

Forschungsausgaben des BMLF 1999 
in Mio.S in % 

Landw. Bundesämter, Bundes-
anstalten , Bundesgärten 1) 350,5 65,1 

Förderungen, Aufträge 29,9 5,6 

Grundlagen f. landw. Forschung 11 ,2 2,1 

Landwirtschaftliche Forschung 391,6 72,8 

Forstliche 
Bundesversuchsanstalt 1) 83,4 15,5 
Förderungen, Aufträge, 
Planungen 23,8 4,4 

Forstwirtschaftliche Forschung 107,2 19,9 

Bundesamt f. Wasserwirtschaft 1) 14,7 2,7 

Forschungsaufträge, Planungen 6,1 1,1 

Wasserwirtschaftliche Forschung 20,8 3,8 

F AO-Beiträge 17,3 3,1 

Sonstige Beiträge 1,7 0,4 

Forschungsbeiträge gesamt 19,0 3,5 

Gesamtforschungsausgaben 538,6 100 

1) Forschungsaktiver Anteil 

Quelle: BMLFUW. 
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senden Überblick. Neben den österreich ischen Bud­
getaufwendungen für Forschung und experimentelle 
Entwicklung finden bei den genehmigten EU-Projek­
ten im Rahmen der Forschungsprogramme der EU 
Rückflüsse statt. Für den Bereich der Forschungsstellen 
des BMLFUW waren dies 19995,4 Mio.S. 

Bildung 

Laut Österrelchischer Schulstatistik, herausgegeben 
vom Bundesministerium für Bildung , Wissenschaft 
und Kultur in Zusammenarbeit mit der Statistik Öster­
reich , wurden im Schuljahr 1998/99 die 132 land- und 
forstwirtschaftl ichen Unterrichtsanstalten in Österreich 
von insgesamt 15.123 Schülerinnen und Schülern 
besucht. Es entfielen auf die 11 land- und forstwirt­
schaftlichen Berufsschulen 1.176 Schülerinnen (davon 
416 Mädchen), auf die 107 land- und forstwirtschaft­
lichen Fachschulen 10.478 Schülerinnen (davon 
5.007 Mädchen) und auf die 13 höheren land- und forst­
wirtschaftlichen Bundeslehranstalten (einschl ießl ich 

Land- und forstwirtschaftliche 
Schulstatistik 

Schultypen 1998/99 

Bundesseminar für das land- und 
forstwirtschaftliche Bildungswesen 1 

Zahl der Studierenden 91 
Zahl der Lehrer/innen 18 

Landwirtschaftliche höhere Schulen 10 
Zahl der Schüler/innen 2.836 
Zahl der Lehrer/innen 326 

Private höhere Schulen 1 

Zahl der Schüler/innen 107 

Zahl der Lehrer/innen 18 

Forstwirtschaftliche höhere Schulen 2 
Zahl der Schüler/innen 435 
Zahl der Lehrer/innen 54 

Land- und forstwirtschaftliche 
Fachschu/en 106 

Zahl der Schüler/innen 10.440 
Zahl der Lehrer/innen 1.672 

Bundesforstfachschule 1 
Zahl der Schüler/innen 38 
Zahl der Lehrer/innen 6 

Land- und forstwirtschaftliche 
Berufsschulen 11 

Zahl der Schüler/innen 1.176 
Zahl der Lehrer/innen 46 

Summe Schulen 132 
Summe Schüler/innen 15.123 
Summe Lehrer/innen 2.140 

Quelle: OST A T. 

Grüner Bericht 1999 

der Privaten höheren Lehranstalt) 3.378 Schülerinnen 
(davon 1.335 Mädchen). 

Die land- und forstwirtschaftliche berufspädagogische 
Akademie wurde von insgesamt 91 Studierenden 
(davon 55 weiblich) besucht. Das land- und forstwirt­
schaftliche berufspädagogische Institut führte im Rah­
men der Weiterbildung von Lehrerinnen und Berater­
Innen 19 Bundesveranstaltungen für Lehrer durch, für 
die Beraterfortbildung wurden 16 Bundesveranstal­
tungen in den Fortbildungsplan 1999 aufgenommen. 
Weiters wurden 35 Bundesveranstaltungen für Bera­
terlnnen, Lehrerinnen und andere Zielgruppen durch­
geführt. 

An der Universität für Bodenkultur studierten im Win­
tersemester 1999/2000 in"sgesamt 6.472 Hörer, davon 
639 Ausländer. Von den österreich ischen Hörern ins­
kribierten 1.147 (davon 556 Frauen) die Studienrich­
tung Landwirtschaft, 703 (davon 127 Frauen) wählten 
die Studienrichtung Forst- und Holzwirtschaft. Im Sep­
tember 1999 nahm der Fachhochschul-Studiengang 
"Management im ländlichen Raum" in Wieselburg sei­
nen Studienbetrieb auf. Für das Fachhochschul-Stu­
dium zeigten 250 Bewerber Interesse, 50 Studienplätze 
stehen zur Verfügung . 

Beratung 
Die österreich ische Land- und Forstwirtschaft ist her­
ausgefordert, sich im großen europäischen Markt zu 
positionieren. Damit dieser gewaltige EntwiCklungs­
sprung gelingt, bedarf es eines ausgewogenen Instru­
mentariums aus Forschung, Förderung, Bildung und 
- als Schlüsselfaktor - einer methodisch und inhaltlich 
optimalen, land- und forstwirtschaftlichen Beratung. Im 
Rahmen der Diskussion um die Agrarzukunft Österreichs 
wurden in der Arbeitsgruppe Bildungsoffensive wich­
tige Vorschläge zur Verbesserung der Effizienz und 
Effektivität des . Bildungs- und Beratungsbereiches 
gemacht. 

Beraterfortbildung: Großes Augenmerk wird der 
Beraterfortbildung geschenkt. Es wurden über 40 über­
wiegend mehrtägige Beraterfortbildungsveranstaltun­
gen angeboten. Um Beratungskräfte mit erforderlichen 
fachlichen und methodischen Kompetenzen auszu­
statten, kam es zur Fortsetzung der Spezialberater­
ausbildung. Diese Spezialkurse ermöglichen die Ver­
mittlung eines umfassenden, kompakten , aktuellen 
und praxisnahen Wissens. 

Projektteams: In Projektteams mit Vertretern ver­
schiedener Bundes- und Landesdienststellen wurden 
Vorbereitungen zur Umsetzung folgender Beratungs­
schwerpunkte geschaffen: 
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Förderung der Beratung 1999 
(in Mio.S) 

Landwirtschaftliche Beratung 141 ,5 

Forstwirtschaftliche Beratung 19,9 

Landjugendförderung 2,5 

Erwachsenenbildung 1) und Sonstiges 29,4 

Summe 192,3 

1) inkl. Mittel für die Berufsausbildung der Landarbeiter 

Quelle: BMLFUW. 

- Schule am Bauernhof, 

- Aufzeichnungen für die Direktvermarktung , 

- Auflagenbuchführung im Rahmen der EU-kofinanzierten , 
einzelbetrieblichen Investitionsförderung , 

- Weiterentwicklung der EDV-Programme zum Betriebs­
verbesserungsplan , 
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- Einsatz neuer Kommunikations- und Informationstechni-
ken in der Land- und Forstwirtschaft, 

- Betriebszweigauswertung, 

- Agrarischer Bildungsbericht 2000, 

- Bäuerliches Familienunternehmen. 

Beratungshilfsmitte/: 1999 wurde ein umfangreiches 
Set von Beratungs/Schulungsunterlagen und Hilfs­
mitteln zum Thema gesamtbetriebliche Aufzeichnun­
gen aus betriebswirtschaftlicher Sicht fertiggestellt. 

Landjugendarbeit: 1999 stellte das BMLF für die 
Landjugendarbeit im Bereich der außerschulischen Wei­
terbildung 2,5 Mio.S bereit. Gefördert wurden Veran­
staltungen mit dem Ziel , durch Weiterbildung der länd­
lichen Jugend einen Beitrag zur Erhaltung eines wirt­
schaftlich gesunden Bauernstandes und eines funkti­
onsfähigen ländlichen Raumes zu gewährleisten. 

Degressive Ausgleichszahlungen, Ausfuhrerstattungen und Sonstiges 
1999 wurden im Rahmen der allgemeinen degressi­
ven Ausg/eichszah/ungen die letzten Restmittel 
überwiesen. Die aufgrund der schwierigen Situation am 
Schweinemarkt 1998 beschlossenen zusätzlichen Aus­
gleichsbeiträge für Zuchtsauen und Mastschweine in 
Höhe von 300 Mio.S (Finanzierung Bund und Länder 
im Verhältnis 50 : 50) wurde von den Ländern 1999 
ausfinanziert (69,1 Mio.S). Für den Bereich Milch 
erfolgten seitens der Länder ebenfalls noch Restzah-

Ausfuhrerstattungen 1999 1
) 

Produkte in Mio.S 

Pflanzliche Erzeugnisse 418, 1 
Getreide (inkl. Mais) 76,8 
Zucker & Isoglukose 330,8 
Kartoffelstärke 7,1 
Wein 1,5 
Obst und Gemüse 1,9 

Tierische Erzeugnisse 503,9 
Milch und Milcherzeugnisse 102,5 
Rindfleisch 110,3 
Schweinefleisch 291 ,0 
Eier und Geflügel 0,1 

Gesamtsumme 2) 919,7 

1) Haushaltsjahr des EAGFL-Garantie geht vom 16.10. 
bis zum 15.10. des Folgejahres; 

2) Von der Gesamtsumme wurden 2,4 Mio.S an nicht 
zuordenbaren ROckforderungen abgezogen. 

Quelle: BMLFUW. 

lungen (8,4 Mio.S). Darüber hinaus wurde 1999 die letz­
te Jahresrate der degressiven Zahlungen zur Förde­
rung von Jungrindern (86,3 Mio.S) überwiesen. Derfür 
1999 gültige Höchstbetrag belief sich auf 1.800 S pro 
Tier. Insgesamt wurden 1999 noch 214,7 Mio.S an 
degressivenAusgleichszahlungen an die Landwirte aus­
bezahlt. 

Die Aufwendungen für Ausfuhrerstattungen (sie wer­
den ausschließlich für Lieferungen außerhalb der EU 
- in die sogenannten Drittstaaten - benötigt) sind im abge­
laufenen EU-Haushaltsjahr (16.1 0.1998 bis 15.10.1999) 
gegenüber dem Vorjahr um 7,5 % gestiegen. Insge­
samt wurden 920 Mio.S an Erstattungen aufgewendet 
(siehe Texttabelle). Die Erstattungen für agrarische Pro­
dukte werden ausschließlich für Lieferungen außerhalb 
der EU - in sog. Drittstaaten - benötigt. 

Bei den Erstattungen für pflanzliche Erzeugnisse, die 
gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 8 % zurückge­
gangen sind, wird der Löwenanteil (80 %) für Zucker 
aufgewendet. Der Rest entfällt im Wesentlichen auf 
Getreide (inkl. Mais). Kartoffelstärke , Wein sowie Obst 
und Gemüse werden nur im geringen Umfang mit Hil­
fe von Erstattungen in Drittstaaten abgesetzt. 

Die Erstattungen für tierische Erzeugnisse stiegen 
gegenüber dem Vorjahr um 26 %, infolge der Krise am 
Schweinemarkt wurde mehr als die Hälfte für diesen 
Sektor aufgewendet. Das entspricht einer Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr um mehr als 500%. Die Aus-
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fuhrerstattungen für Rindfleisch haben sich gegenüber 
dem Vorjahr halbiert. Bei Milch und MilcherzeugnissEm 
ist ein rückläufiger Trend festzustellen (- 15 %) . 
Grundsätzlich ist festzuhalten , dass der größte Teil der 
agrarischen Exporte Österreichs innerhalb der EU 
abgesetzt wird . Nur rd . 25 % der gesamten landwirt­
schaftlichen Ausfuhren Österreichs werden außerhalb 
des Binnenmarktes mit Hilfe von Ausfuhrerstattungen 
abgesetzt. 

Eine Maßnahme zur Kostenentlastung für bäuerliche 
Betriebe ist die Hagelversicherungsförderung. 
Bund und Länder leisten seit 1995 zusammen zu je 
gleichen Teilen einen Zuschuss von 50% zur Verbilli­
gung der Hagelversicherungsprämie für die bäuerli­
chen Betriebe. 1999 war das Jahr der Naturkatastro-

Grüner Bericht 1999 

phen mit Lawinenabgängen, Überschwemmungen 
und orkanartigen Stürmen, trotzdem ist die Zahl der 
Schadensfälle gegenüber dem Vorjahr erheblich 
zurückgegangen. 1999 wurde für die Abdeckung der 
10.137 Schadensfälle (1998: 17.985) eine Entschädi­
gungssumme (einschließlich der Erhebungskosten) 
von 242,4 Mio.S (1998: 500,5 Mio.S) aufgewendet. 
Die Versicherungssumme stieg 1999 auf 19,2 Mrd .S 
(+ 5,6%). Die Prämien erhöhten sich auf 590 Mio.S 
(+ 4,5%). Die versicherte Fläche betrug 850.251 ha 
(+3,4%). Der Zuschuss des Bundes und der Länder 
zur Hagelversicherung machte 1999 291 ,0 Mio.S 
(1998: 277,6 Mio.S) aus . . 
Für Sonstige Aufwendungen wurden 1999 für Bio­
verbände, Tierseuchenbekämpfung, Bauernhilfe, Höfe­
sicherung, etc. 169,0 Mio.S ausbezahlt. 

Wildbach- und Lawinenschutz sowie Schutzwasserbau 
Die Dienststellen des Forsttechnischen Dienstes für 
Wildbach- und Lawinenverbauung tragen durch 
verschiedene Schutzmaßnahmen bei Wildbächen und 
Lawinengängen im Berggebiet wesentlich dazu bei, das 
Leben von Menschen zu schützen und ihr Hab und Gut 
sowie die Infrastruktur vor Verwüstung durch Hoch­
wässer, Muren und Lawinen zu bewahren und so die 
Besiedelung in gefährdeten Gebieten zu erhalten. 
Besondere Bedeutung im Kampf gegen Hochwasser 
und Lawinen kommt dem Wald zu, der den Hochwas­
serabfluss bremst, den Boden vor Abtrag schützt und 
die Lawinengefahr mindert. 1999 wurden für Maß­
nahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung zur 
Erhaltung des Lebensraumes einschließlich der Sanie­
rung der Wälder 847,2 Mio.S und für die Erschließung 
von Wildbacheinzugsgebieten 123,3 Mio.S (siehe auch 
Kapitel "Forstliche Förderung") an Bundesmitteln aus­
gegeben, mit den Länder- und Interessentenbeiträgen 
in Summe rund 1,6 Mrd.S. Außerdem wurden 30,2 Mio.S 
für Projektierungen und 184,1 Mio.S für Personal und 
Sachgüter aufgewendet. Insgesamt wurden 1999 vom 
Forsttechnischen Dienst für Wildbach- und Lawinen­
verbauung 468 Baufelder abgeschlossen - 668 sind wei­
ter in Arbeit, 1.115 Betreuungsdienste durchgeführt und 

Bundesmittel für die Wildbach- und 
Lawinenverbauung 1999 

(in Mio.S) 

Schutzmaßnahmen (Ansatz 60836) 847 ,2 

Projektierungen (Ansatz 60838) 30,2 

Personal- u. Sachaufwand (Ansatz 6080) 184,1 

Summe 1.061,5 

Quelle: BMLFUW, Rechnungsabschluss 1999. 

10.664 Gutachten erstellt. Zudem wurde an den Gefah­
renzonenplänen weitergearbeitet. 

Die Gefahrenzonenplanung, die durch das Forst­
gesetz 1975 ebenfalls dem Aufgabenbereich des Forst­
technischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenver­
bauung zugeordnet wurde , hilft durch die Freihaltung 

. von Gefahrenräumen die Katastrophenfolgen zu min­
dern und das Ansteigen der Verbauungserfordernisse 
möglichst in Grenzen zu halten . Gemäß Forstgesetz 
1975 werden im Gefahrenzonenplan die wildbach- und 
lawinengefährdeten Bereiche und deren Gefähr­
dungsgrad (Rote und Gelbe Gefahrenzone) sowie 
jene Bereiche dargestellt, für die eine besondere Art 
der Bewirtschaftung oder deren Freihaltung für späte­
re Schutzmaßnahmen erforderlich ist (Vorbehaltsbe­
reiche). Ein Gefahrenzonenplan erstreckt sich in der 
Regel auf das Gebiet einer Gemeinde oder auf Teile 

Gefahrenzonenpläne 1999 1) 

Bundesland ausge- kommissionell 
genehmigt') arbeitet überprüft 

Burgenland 7 6 6 
Kärnten 116 116 116 
Niederösterreich 119 110 106 
Oberösterreich 258 235 235 
Salzburg 116 108 106 
Steiermark 132 125 124 

Tirol 285 155 154 

Vorarlberg 57 55 55 

Österreich 1090 910 902 

1) Stichtag 31 .12.1999 
2) durch den Bundesminister 

Quelle: BMLFUW. 
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davon. Als erstes Bundesland wurde Kärnten 1997 voll­
ständig mit genehmigten Gefahrenzonenplänen aus­
gestattet. 

Schutzwasserbau: Der weitaus größte Teil der Fließ­
gewässer in Österreich wird durch die Bundeswas­
serbauverwaltung (BWV) betreut. Dabei arbeitet das 
BMLFUW mit den Wasserbaudienststellen der Län­
der im Wege der Auftragsverwaltung zusammen . 
Gemeinsames Ziel ist es, den Hochwasserschutz für 
den Menschen und seinen Siedlungs- und Wirt­
schaftsraum sicherzustellen, gleichzeitig aber die Flüs­
se und Bäche als natürliche Lebensräume und land­
schaftsgestaltende Elemente zu erhalten. 

Für Bundesflüsse, Grenzgewässer und Interessen­
tengewässer wurden 1999 Bundesmittel in Höhe von 
rd . 704 Mio. S auf der Grundlage des Wasserbauten­
förderungsgesetzes aufgewendet. Das gesamte Inve­
stitionsvolumen unter Einrechnung der Finanzie­
rungsanteile der Länder, Gemeinden und sonstiger Inter­
essenten belief sich auf etwa 1,20 Mrd. S. Diese Mit­
tel wurden für die Planung- und den Bau von Hoch­
wasserschutzmaßnahmen, für die Pflege und Instand­
haltung der Gewässer sowie für Maßnahmen des 
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"passiven Hochwasserschutzes" verwendet. Schwer­
punkte bildeten im Jahr 1999 die Maßnahmen an den 
Flüssen Traisen , Raab in Bgld. und Stmk., Rhein , Rhein­
talbinnenkanal sowie am Wienfluss. Gewässerbe­
treuungskonzepte (GBKs) als übergeordnete Pla­
nungsgrundlagen für den Schutzwasserbau wurden bis 
1999 für Fließgewässer mit einer Gesamtlänge von ca. 
550 km fertiggestellt. Derzeit stehen GBKs mit insge­
samt ca. 850 km Länge für 19 Flüsse, u. a. an Gurk, 
Kainach , Mattig, Mur, Traisen , Traun, Ybbs , Raab und 
Strem in Bearbeitung . 

Im Jahr 1999 wurde die gemeinsame Fließgewässer­
kampagne vom BMLFUW und dem WWF unter dem 
Titel "Lebende Flüsse" weitergeführt. Im Zentrum die­
ser Initiative stand die Erhaltung und Wiederherstel­
lung von naturnahen, ökologisch intakten Flussöko­
systemen. Die Öffentlichkeit wurde über Fl ießgewäs­
ser als Lebensräume sowie über die Ziele und Tätig­
keiten der gesamten Schutzwasserwirtschaft infor­
miert. Im Rahmen dieser Initiative konnten bisher 117 
km Gewässerstrecken ökologisch verbessert, 115 ha 
Auwald geschaffen werden , weiters wurden 348 ha 
Überflutungsräume gesichert und 84 ha Uferrand­
streifen angelegt. 

Agrar - Markt - Austria (AMA): Marketing und Kontrollen 

Marketingaktivitäten 
Die wichtigste Aufgabe der AMA-Marketing ist die För­
derung der Qualität österreichischer Agrarprodukte. Das 
Zeichen dazu, dasAMA-Gütesiegel, hat inzwischen bei 
den Konsumenten einen Bekanntheitsgrad von 94% 
erreicht und bei den knapp 22.000 Gütesiegel-Bauern 
(davon rd . 21.000 mit Tierhaltung und 1.000 Gemüse­
und Obstbauern) eine Verbesserung der Konkurrenz­
fähigkeit sowie einen Mehrerlös (z.B. 50 g/kg Schwei­
nefleisch) erzielt. Zu den einzelnen Produktmärkten ist 
Folgendes anzuführen: 

• Milch: Der Milchbereich wirbt mit dem Aspekt Frische , 
um dem H-Milchkonsum in Österreich entgegenzusteuern. 
1999 wurde dazu eine Markt-Umfrage mit dem Ergebnis 
durchgeführt, dass österreichische Molkereiprodukte von 
den Österreichern am meisten geschätzt werden . Diese 
Bewertung ist auch als Bestätigung der strategischen 
Ausrichtung der Marketing-Aktivitäten im Bereich Milch­
produkte zu sehen. Auch für die Schulmilch wurden Akti­
vitäten gesetzt ("Wer Schulmilch trinkt, hat mehr davon"). 
Der Absatzrückgang bei Schulmilch konnte gestoppt wer­
den, 1999 war sogar ein leichter Anstieg zu beobachten. 
Erfreulich ist auch der permanente Anstieg des Käsekon­
sums. So isst der Österreicher durchschnittlich 18 kg/Jahr 
(1 992 waren es noch 12 kg ). 

• Rindfleisch : Beim Fleisch wurde 1999 weiter in die Ver­
trauenskampagne für heimisches Fleisch investiert. Es wur­
den insgesamt 7 verschiedene TV-Spots produziert, die in 
Summe 1.737 mal im ORF sowie in diversen Werbefen­
stern international in Satellitenprogrammen ausgestrahlt 
wurden. Mit Hilfe dieser TV-Kampagnen wurde 1999 in einer 
noch nie da gewesenen Intensität Imagewerbung für öster­
reichisches Fleisch und Fleischwaren betrieben. Weiters 
wurden Broschüren ("Lust aufs Grillen", "Alles übers 
Fleisch", "Kalbfleisch aus Österreich", "Tipps und Tricks mit 
Fleisch", "AMA-Katalog über Fleischstücke" etc.) mit dem 
Ziel, den Konsumenten mehr Informationen über Lagerung 
und Zubereitung von Fleischspeisen zu vermitteln , über 
verschiedene Werbeträger verteilt. Auch wurde 1999 die 
AMA-Homepage - insbesondere im Bereich Fleisch -
wesentlich erweitert und ausgebaut. 

• Gemüse : Durch gezielte Werbemaßnahmen konnte der 
Pro-Kopf-Verbrauch (93,1 kg) in den letzten Jahren gestei­
gert werden. Insgesamt 470 Gemüseanbaubetriebe neh­
men am AMA-Gütesiegelprogramm teil, das entspricht 15% 
der gesamten Gemüseanbaufläche. Auch 1999 wurde 
wieder eine Reihe von Anzeigenkampagnen nter dem 
Sammelbegriff "Jetzt: Erntefrisch!" durchgeführt. Bei Kar­
toffeln wurde mit dem Slogan "Jetzt: Feldfrisch!" für die hei­
mischen Erdäpfel bei den Konsumenten geworben. 
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Marke tingb eiträge 1999 1
) 

Produkt Satz in S in Mio.S 

Milch 40 je t 99,3 

Rinder 50 je St. 22,7 

Kälber 15 je St. 1,4 

Schweine 10 je St. 41 ,2 

Schafe/Lämmer 10 je St. 0,4 

Schlachtgeflügel 5 je 100 kg 4,0 

Legehennen 2,4 je Legeh. 6,9 

Obst 1.000 je ha 9,2 

Gemüse 1 je Einheit 4,4 

Kartoffeln 400 je ha 4,5 

Gartenbauerzeug. 2 je Einheit 5,0 

Wein 750 je ha 34,8 

Wein in 100 Liter 15 je 100 I 6,1 

Gesamtsumme 240,0 

davon für: 
AMA-Marketing 199,2 
Wein marketing-Service GesmbH. 40,9 

1) Einzahlungen vom 1.Jänner 1999 bis 31.Dezember 1999 

Quelle: AMA-Marketing. 

• Weitere Aktivitäten : Im Bio-Bereich sind zahlreiche Akti­
vitäten bei einer Reihe von Fachmessen gesetzt worden. 
Weiters wurden gezielte Inserate über die Vorteile von Bio­
milch, Biorindfleisch, Bioobst und Biogemüse in den auf­
lagenstärksten Zeitungen des Landes plaziert. Im Rahmen 
des Welteitages am 8. Oktober 1999 wurde mittels Infor­
mationsfolder in Österreichs Handelsketten eine Auf­
klärungskampagne zum Thema Ei durchgeführt. Speziell 
zur Backsaison führte man gezielte Aktionen durch, da 
gemäß einer Studie 40% der gekauften Eier für Backzwecke 
verwendet werden. Beim Geflügel wurde unter dem Slo­
gan "Der köstliche Unterschied beim Hendel" eine Print­
Kampagne gestartet. 

Weiters organisierte die AMA-Marketing in Zusam­
menarbeit mit bekannten Handelsketten zahlreiche 
Österreichwochen im Ausland, in deren Rahmen öster­
reichische Lebensmittelproduzenten die Möglichkeit hat­
ten , ihre Produkte zu präsentieren. Diese Verkaufs­
förderungen wurden hauptsächlich in den für Österreich 
wichtigsten Absatzmärkten Deutschland und Italien 
durchgeführt. In beiden Ländern war und ist die AMA 
auch auf den wichtigsten Lebensmittelmessen vertre­
ten . 1999 wurde das Rindfleischkennzeichnungssystem 
"bos" weiterentwickelt. Dieses System dient auf allen · 
Stufen der Vermarktung zur Sicherstellung der Rich­
tigkeit aller Angaben zu Rindfleisch und wird mittler­
weile von 756 Lizenznehmern und 3.106 Betriebsstätten 
angewandt. 
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AMA - Kontrollen 
Die effiziente und sachgerechte Verwendung von För­
derungsgeldern auf der Grundlage von Richtlinien 
erfordert auch wirksame Kontrollen . Die verantwor­
tungsvolle Aufgabe der Überprüfung der Einhaltung der 
EU-Verordnungen obliegt Agrar-Markt Austria (AMA). 
Die Auswahl der Prüfungsaufträge wird aufgrund einer 
Risikoanalyse durchgeführt, wobei vor allem die Bestim­
mungen der EU-VO 3887/92 (Integriertes Kontroll- und 
Verwaltungssystem, INVEKOS) ausschlaggebend sind . 
Die Kontrollorgane der AMA sind durch intensive Schu­
lungen auf ihre Prüfungstätigkeit vorbereitet worden , 
wobei nur Sachverhalte kontrolliert, aber keine Berech­
nungen finanzieller Differenzen zwischen Antragsan­
gaben und Fakten vor Ort vorgenommen werden . 
1999 wurden mehr als 87 .800 Prüfberichte erstellt. Die 
genannte Zahl entspricht nicht derjenigen der "kon­
trollierten Betriebe", da bei einem Kontrollbesuch oft 
mehrere Prüfberichte erstellt werden müssen. In der 
Texttabelle sind für die einzelnen Kontrollbereiche die 
drei häufigst kontrollierten Maßnahmen angeführt. 

Kontrollaktivitäten der AMA 1999 

Art der Kontrolle Zahl der 
Prüfberichte 

Pflanzlicher Bereich 41.629 

ÖPUL 13.587 

Ausgleichszulage f. ben . Gebiete 10.268 

Kulturpflanzenausgleich 8.784 

Tierischer Bereich 34.621 

Tierkennzeichnung 12.150 

Sonderprämie männliche Rinder 9.226 

Prämie Mutterkühe 7.333 

Milchbereich 6.479 
Direktvermarktungsquoten Milch 3.397 

Milchfettverarbeitung 1.017 

Schulmich 508 

Sonstige Bereiche 5.123 

Gesamtsume 2) 87.852 

Quelle: BMLFUW. 

. Kosten der Förderungsabwicklung. 
Die Kosten der Förderungsabwicklung (Verwaltungs­
aufwand) durch die AMA pro Betrieb und Jahr machen 
1.500 S aus. Die Basis für diese Berechnung ergibt sich 
wie folgt: 1999 wurden rd . 17 Mrd.S an rd. 175.000 
Betriebe ausbezahlt. Insgesamt wendet die AMA 470 
Mio.S für Personal und Sachaufwand (400 Beschäf­
tigte) auf, davon sind wiederum rd. 260 Mio.S der För­
derungsabwicklung zuordenbar (ergibt: 260 Mio.S 
durch 175.000 Betriebe). 
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Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft 
(siehe auch Tabellen 8.1 bis 8.18) 

Zusammenfassung 

Die soziale Situation der Bauern und Bäuerinnen hängt 
nicht nur vom Einkommen, sondern auch wesentlich 
von anderen Faktoren ab. Eine wichtige Funktion hat 
diesbezügl ich die soziale Absicherung durch die bäu­
erliche Pensions-, Kranken- und Unfallversicherung bei 
Alter, Tod , Krankheit, Unfall , Behinderung und Mutter­
schaft sowie Pflegevorsorge nach dem Bundespfle­
gegeldgesetz (seit 1.7.1993).1999 betrug der Versi­
chertenstand in der Pensionsversicherung 193.051 , in 
der ·Krankenversicherung inklusive Pensionisten 
236.043 und in der Unfallversicherung 1,119.794 Per­
sonen. 1999 betrug die durchschnittliche Alterspensi­
on der Bauern 8.033 S (inkl. Ausgleichszulage und Kin­
derzuschuss). Die Höhe des Ausgleichszulagenricht­
satzes betrug 1999 für Alleinstehende 8.112 S und für 
Ehepaare 11 .574 S. Das fiktive Ausgedinge ist für Ein­
heitswerte über 54.000 S (fü r Alleinstehende) und 
über 77.000 S (für Ehepaare) mit 30% begrenzt. 

Summary 

The social situation of farmers does not only depends 
on their income but also to a great extent on other fac­
tors. Social security provided by old-age, health and acci­
dent insurance for farmers plays a major role in case of 
old age, death, illness, accidents , physical handicaps, 
and maternity. Since July 1, 1993 a preventive nursing 
scheme has been in force with the objective of granting 
people in need of care a statutory right to nursing bene­
fits . In 1999, there were 193,051 policyholders of old­
age insurance, 236,043 beneficiaries of health insurance 
and 1,119,794 policyholders of accident insurance. The 
average old-age pension of farmers amounted to ATS 
8,033 in 1999 (including compensatory allowance and 
additional children's allowance). In 1999, the guiding rate 
for compensatory payments was ATS 8,112 for single 
persons andATS 11 ,574 for married couples. For asses­
sed values above ATS 54,000 (for single persons), res­
pectively ATS 77,000 (for married couples), the assu­
med provisio~ for retired farmers was not to exceed 30%. 

Leistungsvolumen der SV der Bauern 
1999 (insgesamt 28,0 Mrd. öS) 

Quelle: SVB, BMLF, 11 B 5, 1998 

rung 

• Krankenversicherung 
4,7 Mrd. öS (16,6%) 

2,3 Mrd. öS (8,4%) 

Unfallversicherung 
1 Mrd. öS (3,7%) 

BA fOr Bergbauemfragen, Neissl , Wien 1999 
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Einleitung 

Die soziale und wirtschaftliche Situation der in der Land­
wirtschaft Tätigen wird nicht nur durch das Einkommen, 
sondern auch von verschiedenen anderen Faktoren 
bestimmt. Die bäuerliche Kranken-, Pensions- und 
Unfallversicherung erfüllt eine wichtige Aufgabe, weil 
aufgrund der Abwanderung und des Strukturwandels 
die soziale Absicherung im Familienbereich in vielen 
Fällen nicht mehr gegeben ist und die technische Aus­
stattung mit Maschinen sowie Geräten zusätzliche 
Gefahren in sich birgt. Die bäuerlichen Familien erbrin­
gen für die Alten- und Behindertenpflege sowie die Kin­
derbetreuung wesentlich höhere Leistungen, als es 
ihrem Bevölkerungsanteil entspricht. Trotzdem wäre der 
Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen sinnvoll , wenn 
die Versorgung im Familienverband nicht mehr mög­
lich ist. 

In der Krankenvers icherung (KV) besteht für den 
bzw. die Betriebsführer/in eines land(forst)wirtschaft­
lichen Betriebes nach dem Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetz (BSVG) eine Pflichtversicherung dann, 
wenn der Einheitswert (EHW) des bewirtschafteten 
Betriebes den Betrag von 20.000 S übersteigt oder der 
Lebensunterhalt überwiegend aus den Einkünften der 
Land- und Forstwirtschaft bestritten wird. Versichert sind 
neben dem Betriebsführer auch der Ehegatte (bzw. die 
Ehegattin) sowie die Kinder, Enkel , Wahl-, Stief- und 
Schwiegerkinder, sofern sie im Betrieb hauptberuflich 
beschäftigt sind, und die Bauernpensionisten. Für die­
se Personen ist ein Krankenversicherungsbeitrag zu 
bezahlen. Sind beide Ehepartner in der Bauernkran­
kenversicherung pfl ichtversichert (bei gemeinsamer 
Betriebsführung oder hauptberuflicher Beschäftigung 
eines Ehepartners im Betrieb des anderen) sind die 
Beiträge grundsätzlich jeweils von der halben Bei­
tragsgrundlage für jeden Ehepartner zu zahlen. Unter 

Neuerungen 1999 

Das Jahr 1999 brachte einige wesentliche Änderun­
gen im Sozialversicherungsbereich. Mit Beginn diesen 
Jahres sind vor allem durch das Arbeits- und Sozial­
rechtsänderungsgesetz (ASRÄG 1997) eine Reihe 
von gesetzlichen Neuerungen in Kraft getreten. Die wich­
tigsten Änderungen aus den Bereichen Kranken-, 
Unfall- und Pensionsversicherung sind: 

• Im Rahmen der 22 . Novelle zum BSVG wurde die Unfall­
versicherung reform iert. So wurde das Leistungsrecht 
in der Unfallversicherung aus dem Allgemeinen Sozi­
alversicherungsgesetz in das BSVG übernommen. Damit 
konnten erstmals Besonderheiten des bäuerlichen Berufs-
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bestimmten Voraussetzungen sind Ehegatte bzw. Ehe­
gattin, Kinder und Enkel beitragsfrei beim Betriebsführer 
mitversichert. 

Bei der bäuerlichen Unfallversicherung (UV) 
handelt es sich um eine Betriebsversicherung, bei der 
ein Betriebsbeitrag zu entrichten ist. Pflichtversicherung 
besteht, wenn der Einheitswert 2.000 S erreicht oder 
übersteigt, aber auch wenn der Lebensunterhalt über­
wiegend aus den Einkünften aus der Land- und Forst­
wirtschaft bestritten wird . Der Unfallversicherungs­
schutz erstreckt sich auch auf die im Betrieb mittäti­
gen Angehörigen (Ehegatte, Kinder, Enkel , Wahl-, 
Stief- und Schwiegerkinder, Eltern, Wahl-, Stief- und 
Schwiegereltern, Großeltern, Geschwister). Aber auch 
Jagd- und Fischereipächter sind in der Unfallversi­
cherung pflichtversichert. 

In der Bauern - Pens ionsversicherung (PV) sind 
alle Personen, die einen land- bzw. forstwirtschaftlichen 
Betrieb führen oder im Betrieb des Ehepartners, der 
Eltern, Groß-, Wahl-, Stief- und Schwiegereltern haupt­
beruflich beschäftigt sind, versichert. Die Pflichtversi­
cherung besteht, wenn der Einheitswert des Betriebes 
den Betrag von 20.000 S übersteigt oder der Lebens­
unterhalt überwiegend aus den Einkünften aus der Land­
und Forstwirtschaft bestritten wird . 

Anspruch auf Leistungen nach dem Bundespflege­
geldgesetz haben seit 1.7.1993 pflegebedürftige 
Personen , die eine Pension bzw. Vollrente beziehen. 
Bis dahin gab es sowohl in der Pensions- als auch in 
der Unfallversicherung die Möglichkeit der Gewährung 
von Hilflosenzuschüssen. 

lebens im Leistungsrecht der Unfallversicherung berück­
sichtigt werden . Die neue bäuerliche Unfallversicherung 
trat mit 1.1.1 999 für alle Arbeitsunfälle und Berufskrank­
heiten , die nach dem 1.1.1999 eintreten , in Kraft. Neben 
einer Erweiterung des Unfallversicherungsschutzes auf 
Geschwister des Betriebsführers, die im Betrieb mittätig 
sind, wurden erstmals neue Produktionszweige und geän­
derte Arbeitsformen, wie z. B. landwirtschaftliche Nebentätig­
keiten , Gemeinschaftsarbeiten , Arbeiten im Rahmen der 
Übergabs- bzw. Ausgedingepflichten, Urlaub am Bauern­
hof, Wegebau , etc., berücksichtigt. Eine verbesserte 
Betriebshilfe unmittelbar nach dem Arbeitsunfall soll 
gewährleisten, dass die ausgefallene Arbeitskraft nicht die 
wirtschaftliche Existenz des Betriebes gefährdet. Ein wei­
teres Ziel ist es, die Wiedereingliederung des Verunfallten 
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bzw. Erkrankten in das Berufsleben sicher zu stellen . Die­
ses Ziel soll durch Maßnahmen der Rehabilitation erreicht 
werden . Die Bemessungsgrundlage für die Betriebsrente 
wurde deutlich angehoben. Laufende Betriebsrenten wer­
den bei Pensionsantritt mit der Hälfte des Kapitals abge­
funden. In bestehende Renten - also wenn der Arbeitsunfall 
oder die Berufskrankheit vor dem 1.1.1999 eingetreten ist 
- wird nicht eingegriffen. 

• Bis 31 . 12. 1998 bewirkte die Subsidiarität in der Bauern­
krankenversicherung bei Aufnahme einer unselbständigen 
Erwerbstätigkeit bzw. eines Gewerbebetriebes eine Aus­
nahme von der Krankenversicherung nach d~m BSVG. Mit 
1. 1. 1999 erfolgte als erster Schritt die Aufhebung der "Ehe­
partner-Subsidiarität"; d.h. der im landwirtschaftlichen 
Betrieb tätige Ehepartner ist nunmehr nicht mehr beim in 
außerlandwirtschaftlicher Beschäftigung stehenden Ehe­
gatten mitversichert. Aufgrund einer Übergangsbestimmung 
bleiben jedoch bestehende Ausnahmen von der Bauern­
krankenversicherung unter bestimmten Voraussetzungen 
aufrecht. Ab 1.1.2000 erfolgte die Aufhebung der generellen 
Nachrangigkeit in der bäuerlichen Krankenversicherung und 
es kommt für Betriebsführer, die auch einer außerland­
wirtschaftlichen Beschäftigung nachgehen zu einer Mehr­
fachversicherung in der Krankenversicherung . Allerdings 
wurden auch hier Übergangsbestimmungen geschaffen, 
so sind im Jahre 2000 nur ein Zehntel , im Jahre 2001 zwei 
Zehntel usw. der Beiträge zur Bauernkrankenversicherung 
zu entrichten. Demnach ergibt sich die volle Beitragslei­
stung (zehn Zehntel) erst im Jahre 2009. 

• Die Versicherungsgrenze, d.h. jener Einheitswert, ab dem 
die Pflichtversicherung in der Krankenversicherung nach 
dem BSVG eintritt, wurde mit 1.1.1999 von 13.000 Schil-

Versicherungswert - Beitragsberechnung 

Grundlage für die Bemessung der Beiträge in der 
Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung sowie für 
die Beiträge aufgrund des Betriebshilfegesetzes ist der 
Versicherungswert. Der Versicherungswert gilt als 
monatliche Beitragsgrundlage und stellt für die Sozi­
alversicherung das pauschalierte Erwerbseinkommen 
dar, das durch die Bewirtschaftung des land(forst)wirt­
schaftlichen Betriebes im Durchschnitt erzielt wird . 
Der Versicherungswert ist gem. § 23 BSVG ein Hun­
dertsatz des Einheitswertes des land(forst)wirtschaft­
lichen Betriebes. Er ist jeweils zum 1. Jänner eines jeden 
Jahres neu festzustellen . 

Der Einheitswert gilt als Maßzahl für die Erträge aus 
land(forst)wirtschaftlichem Vermögen. Vermögenser­
träge sind grundsätzlich nicht sozialversicherungs­
pflichtig . Sozialversicherungspflicht wird ausschließlich 
durch Erwerbstätigkeit (Bewirtschaftung) begründet. Da 
im bäuerlichen Bereich das Einkommen aus der Bewirt-
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ling Einheitswert auf 20.000 Schilling erhöht und ent­
spricht somit jener in der Pensionsversicheru g. 

• Mit Wirksamkeit ab 1.1.1999 wurden bäuerliche Nebentätig­
keiten in die Pflichtversicherung nach dem Bauern-Sozi­
alversicherungsgesetz aufgenommen. Unter bäuerlichen 
Nebentätigkeiten sind grundsätzlich all jene Tätigkeiten zu 
verstehen , die ein land(forst)wirtschaftlicher Unterneh­
mer auf eigene Rechnung und Gefahr ausübt und die mit 
der Haupttätigkeit in einem engen wirtschaftlichen Zusam­
menhang stehen. Je nach Art der bäuerlichen Nebentätig­
keit ergeben sich auch hinsichtlich der Sozialver­
sicherungsbeiträge unterschiedliche Konsequenzen. 

• Ein Großteil der Nebentätigkeiten ist bereits mit dem pau­
schalen Beitragssystem über den Einheitswert abgegol­
ten. Für solche Tätigkeiten fallen somit keine zusätzlichen 
Sozialversicherungsbeiträge an. Für andere Nebentätig­
keiten wurde eine völlig neue beitragsrechtliche Regelung 
geschaffen. 

• Ebenfalls mit 1.1.1999 trat eine Harmonisierung des Rah­
menzeitraumes für den Kostenanteil bei Spitalspflege ein. 
Ein Kostenbeitrag fällt nicht mehr an , sobald die Zeit der 
Anstaltspflege in einem Kalenderjahr die Dauer von vier 
Wochen übersteigt. 

• Im Bereich des Bundespflegegeldes sind mit Beginn die­
sen Jahres einige gesetzliche Änderungen wirksam gewor­
den, welche die Treffsicherheit der Pflegegeldleistungen 
erhöhen sollen . So wurden die Anspruchsvoraussetzun­
gen für die Pflegegeldstufen 4,6 und 7 neu definiert. Wei­
ters ist mit 1.1.1999 Mindesteinstufung für bestimmte 
Behinderungen (Taubheit , Ausfall von Funktionen der 
oberen Extremitäten, etc.) vorgesehen. 

schaftung in der Regel nicht bekannt ist, hat der 
Gesetzgeber eine Berechnungsmethode vorgegeben, 

Einkommensfaktoren 1999 zur 
Berechnung 

der monatlichen Beitragsgrundlage 

Einheitswertstufen Einkommens-
faktoren in % 

bis 70.000 13,34110 

von 71 .000 bis 120.000 14,82346 

von 121 .000 bis 150.000 12,04405 

von 151.000 bis 200.000 8,33822 

von 201.000 bis 300.000 6,76321 

von 301.000 bis 400.000 5,00291 

von 401 .000 bis 500.000 3,70588 

von 501 .000 bis 600.000 2,77940 

von 601 .000 und darüber 2,1 3087 

Quelle: SVB. 

III-210-BR/2000 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument  (gescanntes Original)172 von 353

www.parlament.gv.at



172 

Verhältnis durchschnittlicher Einheits-
werte (EHW) zu Einkünften aus Land-

(Forst) wirtschaft je EHW-Klassen 1998 

EHW- durchschnitt. 
durchschnitt. Verh. Eink. 

Einkünfte aus Land.-u . 
Klassen EHW aus Landl )u. Forstw. zu 

(in 1.000 S) in S Forstw. EHW 

Gesamt 247.242 264.990 1,07 

- 50 32 .822 104.591 3,19 
50 - 100 74.514 147.452 1,98 

100 - 150 122.877 225.863 1,84 
150 - 200 171 .770 260.974 1,52 
200 - 250 223.477 315.448 1,41 
250 - 300 273.933 310.114 1,13 
300 - 350 324.901 314.863 0,97 
350 - 400 373.312 349.440 0,94 
400 - 500 447.517 386.783 0,86 
500 - 600 550.162 444 .875 0,81 
600 - 700 652.345 434 .396 0,67 
700 - 800 753.362 466.904 0,62 
800 - 900 843.249 475.988 0,56 

1) Abschreibungen nach wirtschaftlichen und ni cht nach 
steuerrechtlichen Gesichtspunkten 

Quelle: SVB. 

wie aus den Erträgen des land(forst)wirtschaftlichen Ver­
mögens, repräsentiert durch den Einheitswert , der 
Versicherungswert abzuleiten ist. 

Die Einkünfte aus Land(Forst)wirtschaft, welche jenen 
Betrag umfassen, der dem Bauern und seinen mit­
helfenden nicht entlohnten Familienangehörigen als Ent-
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Beitragssätze 1998 
zur Pensionsversicherung 

(für persönliches Einkommen) 

Berufsgruppen 
%-Dienstnehmer 
%-Selbständige 

Arbeiter u. Angestellte 1) 10,25 % 

Gewerbetreibende 2) 14,50 % 

Bauern 2) 14,00 % 

1) ohne Dienstgeberanteil (12 ,55 %) 
2) ohne Bundes-.Beitragsverdoppelung" 

(§ 34(1) GSVG; § 31 (2) BSVG) 

Quelle: SVB. 

gelt für die Arbeitsleistung, die unternehmerische T ätig­
keit und den Einsatz des Eigenkapitals zufließt, wer­
den von der LBG anhand eines bundesweiten Test­
betriebsnetzes an freiwillig buchführenden Landwirten 

Durchschnittliche Beitragsbelastung der 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 1998 

in S in % 

Einkünfte aus Land-/Forstw. 
(inkl. Abgabe u. Ausgedinge) 292.049 100,0 

Gesamtbeitrag für die 
Altersversorgung 56.516 19,3 

davon: Beiträge zur SV 29.457 10,1 
Abgabe (nur Bauern) 1.896 0,6 
Ausgedinge' ) 25.163 8,6 

1) inkl. Mietwert (Wohnfläche 50 m2
, Mietzins 299 S) 

Quelle: SVB. 

Einkünfte aus Land-/Forstw. (mtl.) und volle Versicherungswerte - 1998 

Betrag in S 

70.000 ,------------------------------, 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

Mindestbeitragsgrundlage: 5.897 S 

Höchstbeitragsgrundlage: 49.000 S 

• 

• 

• 

• • 
• • • 

• 
• 

• • •• • •• 
•• • 

o Einkünfte a. Land-lForstw. - Versicherungswerte 

• • 

O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 

Einheitswert in 1.000 S 
Grafik: Wöhrer, SVB 
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ermittelt. Das degressive Verhalten der Einkünfte aus 
der Land(Forst)wirtschaft gegenüber den Einheits­
werten wird an den Erhebungsergebnissen des Jah­
res 1998 dargestellt. Die Versicherungswerte werden 
mit Hilfe der Einkommensfaktoren berechnet. Inwieweit 
die vom Gesetzgeber vorgegebenen Versicherungs­
werte (Beitragsgrundlage) im Durchschnitt von den stich­
probenmäßig erhobenen Einkünften aus der Land- und 
Forstwirtschaft abweichen, wird in der angeführten Gra­
phik dargestellt. 

Be rech n u ngsbeispie/: 

Beträgt der Einheitswert eines land(forst)wirtschaflichen 
Betriebes beispielsweise 310.000 S, errechnet sich d~r Ver­
sicherungswert (monatliche Beitragsgrundlage) wie folgt: 

für 70.000 S EHW 
für 50.000 S EHW 

13,34110 % = 
14,82346 % = 

(ist die Differenz von 71 .000 S bis 120.000 S) 

9.338,80 S 
7.411 ,70 S 

für 30.000 S EHW 12,04405 % = 3.613,20 S 
(ist die Differenz von 121 .000 S bis 150.000 S) 

für 50.000 S EHW 8,33822 % = 4.169,10 S 
(ist die Differenz von 151 .000 S bis 200.000 S) 

für 100.000 S EHW 6,76321 % = 6.763,20 S 
(ist die Differenz von 201 .000 S bis 300.000 S) 

für 10.000 S EHW 5,00291 % = 500,30 S 
(ist die Differenz von 301 .000 S bis 310.000 S) 

Summe (gerundet) 31.796,00 S 

Die monatliche Beitragsgrundlage für einen land(forst)-wirt­
schaftl ichen Betrieb mit einem Einheitswert von 310.000 S 
beträgt 31.796 S (1998 lag dieser Wert bei 31 .234 S; das 
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Belastung durch Altersversorgung 
Im Vergleich zu anderen Berufsgruppen ist durch die 
besondere Art der Altersversorgung der Bauern (Lei­
stungen der Sozialversicherung, traditionelles Ausge­
dinge) eine höhere Belastung der Einkünfte aus der 
Land- und Forstwirtschaft zu beobachten, als sie durch 
die Beitragssätze für das persönl iche Einkommen zum 
Ausdruck kommen. Einer tatsächlichen Belastung im 
Jahr 1999 von 19,3% steht ein Beitragssatz von 14,0% 
gegenüber. 

entspricht einer Erhöhung um 1,8 %). Für die Beitragsbe­
rechnung braucht man die Beitragsgrundlage und den Bei­
tragssatz. Je nach Versicherungszweig ist der Beitragssatz 
verschieden . 

Beitragssätze für die einzelnen 
Versicherungszweige 1999 

Unfallversicherung (UV) 1,9 % 

Pensionsversicherung (PV) 14,0 % 

Krankenversicherung (KV) 6,4 % 

Betriebshilfe ("BHG") (Wochengeld, 
Teilzeitbeihilfe) - nur Nebenerwerb 0,4 % 

Laut angeführtem Beispiel ergibt sich demnach folgender 
Monatsbeitrag : 

Versicherungs- Beitrags- Beitrags- Monats-
zweig grundlage satz beitrag 

UV 31 .796 S 1,9 % 604 S 

PV 31 .796 S 14,0 % 4.451 S 

KV 31 .796 S 6,4 % 2.035 S 

Summe 7.090 S 
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Finanzierung der Altersversorgung 

Die relativ hohe Beteiligung des Bundes an der bäu­
erlichen Sozialversicherung ist durch mehrere Fakto­
ren bedingt. Er ergibt sich aus: 

• dem System der Finanzierung: der Bund leistet den "Arbeit­
geberanteil", weil eine Umwälzung der Sozialversiche­
rungsbeiträge auf die Preise immer schwierig war; 

• dem durch den Strukturwandel bedingten Rückgang der 
Versicherten ; auf 1.000 Pensionsversicherte entfielen 
1999 bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern 982 
Pensionen , bei der Sozialversicherungsanstalt der Gewerb­
lichen Wirtschaft 596, bei der Pensionsversicherung Berg­
bau 2.660, bei der Pensionsversicherung der Arbeiter 777 
und bei der Pensionsversicherungsanstalt der Angestell­
ten 414 Pensionen; 

• den vielfach geringeren Einkommen; daher geringere 
Pensionen und daher eine hohe Zahl von Ausgleichszu­
lagenempfängern . 

Trotz des vergleichsweise hohen Bundesbeitrages 
müssen die Versicherten der Sozialversicherungsan­
stalt der Bauern einen höheren Prozentsatz ihres 
Erwerbseinkommens für die Altersversorgung auf­
bringen als andere Berufsgruppen (Beiträge, Abgaben 
und Ausgedinge). Die 14,0% der Beitragsgrundlage 
erbringen 1999 Beiträge von rd. 4,5 Mrd.S. Die 3,7 Mrd.S 
Ausgedingeleistungen würden weiteren 11 ,5% der 
Beitragsgrundlage entsprechen . 

Die Altersversorgung der Bauern ist im Gegensatz zu 
den anderen Berufsgruppen bewusst durch zwei Säu­
len sozial abgesichert. Einerseits durch die Leistungen 
der Sozialversicherung und andererseits durch das tra­
ditionelle Ausgedinge . Diese Art der Vorsorge hat 
natürlich Konsequenzen auf der Beitrags- und Lei­
stungsseite . 

Für die Berechnung der Ausgleichszulage wird nicht 
das tatsächlich erbrachte Ausgedinge angerechnet, 
sondern ein fiktives, das sich aus dem Einheitswert des 
aufgegebenen Betriebes errechnet. Erreicht die Sum­
me aus Bruttopension, fiktivem Ausgedinge, sonstigen 
Nettoeinkommen und Unterhaltsansprüchen nicht die 
Höhe des geltenden Ausgleichszulagenrichtsatzes 
(1999: 8.112 S für Alleinstehende und 11 .574 S für Ehe­
paare) , steht einem der Differenzbetrag als Aus­
gleichszulage zu . Das fiktive Ausged inge ist für Ein­
heitswerte über 54.000 S (für Alleinstehende) und 
über 77.000 S (für Ehepaare) mit 30 % des Aus­
gleichszulagenrichtsatzes begrenzt (1 999: 2.434 S für 

Grüner Bericht 1999 

Alleinstehende und 3.472 S für Ehepaare). Durch die 
in den vergangenen Jahren überdurchschnittlichen 
Anhebungen der Ausgleichszulagenrichtsätze hat der 
Wert des anzurechnenden fikt iven Ausgedinges einen 
unverhältnismäßig hohen Betrag erreicht. Mit 1.1.1998 
erfolgte eine Absenkung des Höchstbetrages des fik­
tiven Ausgedinges von 35% auf 30% des Richtsatzes . 

Die Altersversorgung im bäuerlichen Bereich wird 
durch die Eigenleistung der Landwirtschaft sowie durch 
den Bundesbeitrag bzw. durch Fremdleistungen finan­
ziert. Die Eigenleistung der Landwirtschaft besteht 
aus den Beiträgen , der land- und forstwirtschaftlichen 
Abgabe und den tatsächlich von den Betrieben erbrach­
ten Ausgedingeleistungen. Im Durchschnitt beträgt die 
tatsächliche Ausgedingebelastung für das Jahr 1999 
(inkl. Mietwert der Wohnung) pro Betrieb 25.201 S. Die 
Zusammensetzung der Mittel für die Altersversorgung 
der bäuerl ichen Bevölkerung 1999 ist in der nachste­
henden Tabelle dargestellt. 

Mittel für die Altersversorgung 1999 1
) 

Art der Leistung Mio.S % 
-

Eigenleistungen der 
8.473,3 34,9 Landwirtschaft 

davon in Form 

der Beiträge 4.502,4 18,5 

der Abgabe 278,7 1,2 

des Ausgedinges2
) 11. Buchf. 3.692,2 15,2 

Bundesbeteiligung bzw. 
Fremdleistungen in Form von 

16.102,6 65,13
) Beiträgen 

davon 
Ausgleichsfonds 4) 865,8 3,6 
Bundesbeitrag S) 4.483,8 17,33

) 

Ausfallshaftung des 
Bundes6

) 7.603,3 31 ,3 

Ersatz der Ausgleichs-
zulage 3.149,7 12,9 

1) Die sonstigen Erträge, wie Verzugszinsen , 
Beitragszuschläge, Vermögenserträge und Ersätze für 
Leistungsaufwendungen sind bei dieser Aufstellung nicht 
berücksichtigt (vorläufiger Jahresabschluss). 

2) inkl. Mietwert (Wohnfläche 50 m2
, Mietzins 306 S) 

3) ohne Abgabe 
4) gem. § 447 g ASVG 
5) nach § 31 (2) BSVG - Verdoppelung der 

Versichertenbeiträge incl. Ertrag der Abgabe als 
Transferleistungen des Bundes 

6) nach § 31 (3) BSVG 

Quelle: SVB. 
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Empfehlungen der Kommission gemäß § 7 des Landwirtschaftsgesetzes 1992 
an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

Bei der am 13. Juli 2000 stattgefundenen 39. Sitzung der Kom­

mission gemäß § 7 des Landwirtschaftsgesetzes 1992 fand 

je eine Abstimmung über die Aufrechterhaltung bzw. allfälli­
ge Abänderung der im Grünen Bericht 1998 enthaltenen Anträ­
ge statt. Zu den einzelnen Empfehlungen wurden folgende 
Beschlüsse gefasst: 

• Empfehlung der §-7 Kommission betreffend steuerliche 
Entlastung erneuerbarer Energieträger von Andreas 
Kovar, UF, und die Empfehlung betreffend Maßnahmen 
zur Förderung erneuerbarer Energieträger von 
Ulrich Schmotzer, Präko. Beide Empfehlungen wurden als 
erledigt betrachtet und im Rahmen einer Abstimmung von 
den Mitgliedern der Kommission mit einer 2/3 Mehrheit 
beschlossen , diese aus dem Grünen Bericht 1999 her­
auszunehmen . 

gleich der ständigen natürlichen Nachteile . Die 
Empfehlung bleibt nach einstimmigem Beschluss weiter 
aufrecht . 

• Empfehlung der § 7 Kommission betreffend Erfassung und 
Darstellung des Arbeitseinsatzes in der Land- und Forst­
wirtschaft, eingebracht von Maria Burgstaller, Bundes­
arbeitskammer, und Erich Schwärzler, ÖVP. Diese Emp­
fehlung bleibt nach einstimmigem Beschluss weiter auf­
recht. 

• Die beiden Empfehlungen der § 7 Kommission betreffend 
Verminderung der. Grundwasserbelastung durch 
die Landwirtschaft von Maria Burgstaller, BAK, und 
Richard Hubmann, Grüne, bleiben nach einstimmigem 
Beschluss weiter aufrecht. 

• Empfehlung der §-7 Kommission betreffend die Ein- Nachstehend sind die weiter bestehenden Empfehlungen 
führung eines Sockelbetrages zum besseren Aus- ihrem chronologischen Zustandekommen nach angeführt: 

Empfehlungen im Grünen Bericht 1999 

Antrag 1 
Empfehlung der § 7 Kommission an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend die Einführung 

eines Sockelbetrages zum besseren Ausgleich der stän­
digen natürl ichen Nachteile. (Eingebracht von Monika 
Kaufmann , SPÖ, in der 27. Sitzung der Kommission am 
27. Juni 1997): 

DieAusgleichszulage gem. Verordnung (EG) Nr. 950/97 soll 
durch die Einführung eines Sockelbetrages ergänzt werden. 
Die ständigen natürlichen Nachteile bestehen vor allem in 

der Hanglage und in den klimatischen Verhältnissen. Diese 
verursachen höhere Kosten (Mechanisierung), geringere 
Erträge (Höhenlage, Exposition) und ein geringeres Pro­
duktionsvolumen. Alle drei Faktoren zusammen haben ein 

geringeres Einkommen zur Folge. Das derzeit vorhandene 
Förderungsinstrumentarium kann dieser Problem lage nicht 

ausreichend entgegenwirken. Aufgrund dieser Tatsachen emp­
fiehlt die § 7 Kommission dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft die Einführung eines Sockel betrages zur Ab­
sicherung der Existenz dieser Betriebe und der dort 
arbeitenden Menschen. 

Antrag 2 
Empfehlung der § 7 Kommission an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend Erfassung und 

Darstellung des Arbeitseinsatzes in der Land- und Forst­

wirtschaft. (Eingebracht von Maria Burgstaller, Bundesar­
beitskammer, und Erich Schwärzler, ÖVP, in der 30. Sitzung 
der Kommission am 24. August 1998): 

Faktoren wie Betriebsform, Betriebsgröße und Erschwer­
nislage beeinflussen den Arbeits- und Maschineneinsatz in 
den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben. Erhebungen, 

Berechnungen und Darstellungen zum Thema Arbeitseinsatz 
in der Land- und Forstwirtschaft sind in der Schweiz und in 
der BRD vorhanden. In Österreich liegen zu dieser wichti­

gen Problematik keine zusammengefassten aktuellen Infor­

mationen vor. 

Aufgrund der Bedeutung der Faktoren Arbeitsaufwand und 
Kapitalkosten in den land- und forstwirtschaftlichen Betrie­
ben empfiehlt die § 7 Kommission dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, den notwendigen Arbeitsbedarf 

undinvestitionsaufwand an Hand von Modellbetrieben nach 
Betriebsformen , Betriebsgrößen, Bewirtschaftungser­
schwernissen und Produktionsgebieten unter Heranziehung 

und allfälliger Anpassung der Daten aus der Schweiz, aus 
Südtirol und der BRD berechnen und darstellen zu lassen. 

Antrag 3 
Empfehlung de'r § 7 ~ommission an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend Verminderung 
der Grundwasserbelastung durch die Landwirtschaft. 
(Eingebracht von Maria Burgstaller, Bundesar­
beitskammer, und Monika Kaufmann , SPÖ , in der 36 . 
Sitzung der Kommission am 15. Juli 1999). 

Die mit Nitrat belasteten Grundwassergebiete dehnen sich 
aus: Von 1995 bis 1997 stieg die Fläche der Grundwasser­
gebiete mit Schwellenwertüberschreitungen für Nitrat wieder . 
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um 2 %. Und gerade in Gebieten mit hoher Nitratbelastung 

gibt es drei- bis fünfmal mehr Messstellen mitAufwärtstrend 

als solche mit Abwärtstrend. Bisher konnte trotz ÖPUL­

Maßnahmen keine signifikante Verbesserung der Problem­

situation festgestellt werden . Die § 7 Kommission ist der Mei­

nung, dass zur Verminderung der Grundwasserbelastung -

gemäß dem Prinzip der Bekämpfung von Umweltschäden 

an der Quelle - Vorsorgemaßnahmen der Vorzug vor späteren 
teuren Sanierungsmaßnahmen zu geben ist. 

Aufgrund dieser Fakten empfiehlt die § 7 Kommission dem 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, alle derzeit 

bekannten Erkenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet 

der Bodenwirtschaft - insbesondere der Nährstoffdynamik und 

des Düngemanagements - zusammenzufassen und daraus 

Bewirtschaftungsrichtlinien abzuleiten. Gleichzeitig sind die­

se Erkenntnisse in ein neues ÖPUL-Programm aufzuneh­

men, um wirksame Umweltleistungen, die über die sogenannte 

gute fachliche Praxis hinausgehen, zu honorieren . Im Ent­

wurf zum ÖPUL 2000 werden diese Umweltziele ungenügend 
berücksichtigt. 

Die genannten Erkenntnisse stellen auch eine wesentliche 

Grundlage für die Erarbeitung von Maßnahmenprogrammen 

gemäß § 33 f Abs. 3 WRG dar. Derartige Maßnahmenpro­

gramme fehlen bislang , weshalb auch nachhaltige Erfolge 

im Bereich der Sanierung von nitratbelasteten Grundwas­

sergebieten ausbleiben . Daher empfiehlt die § 7 Kommissi­

on dem Bundesministerfür Land- und Forstwirtschaft, die Lan­

deshauptleute auf die Notwendigkeit solcher Maßnahmen­

programme besonders hinzuweisen. 

Antrag 4 
Empfehlung der§ 7 Kommission an den Bundesminister 

für Land- und Forstwirtschaft betreffend Verminderung 

der Grundwasserbelastung durch die Landwirtschaft. 

(Eingebracht von Richard Hubmann , die Grünen , in 

der 36 . S itzung der Komm ission am 15. Juli 1999) 

Die mit Nitrat belasteten Grundwassergebiete dehnen sich 

aus: Von 1995 bis 1997 stieg die Fläche der Grundwasser­

gebiete mit Schwellenwertüberschreitungen für Nitrat wieder 

um 2 %. Und gerade in Gebieten mit hoher Nitratbelastung 

gibt es drei- bis fünfmal mehr Messstellen mit Aufwärtstrend 
als solche mit Abwärtstrend. Bisher konnte trotz wesentlich 

verbesserter Entsorgung der kommunalen Abwässer, trotz 

verschiedener Bodenschutzprogramme der Länder und trotz 

eines umfangreichen Angebots im Rahmen der ÖPUL-Maß­

nahmen keine signifikante Verbesserung der Problemsitua­

tion festgestellt werden. Die § 7 Kommission ist der Meinung, 

dass zur Verminderung der Grundwasserbelastung - gemäß 

dem Prinzip der Bekämpfung von Umweltschäden an der Quel­

le - Vorsorgemaßnahmen der Vorzug vor späteren teuren 
Sanierungsmaßnahmen zu geben ist. 
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In diesem Sinne empfiehlt die Kommission dem Bundesmi­

nister für Land- und Forstwirtschaft einen pol icy mix , der 

den betroffenen Produzenten unmissverständlich klarstellt 

• dass der Gesetzgeber Bewirtschaftungsmethoden, die 
mit einem SChadstoffeintrag in das Grundwasser verbun­
den sind, mittelfristig nicht hinnehmen wird ; 

• die Förderungspolitik aber darauf ausgerichtet ist, allfälli ­
ge daraus resultierende Wettbewerbsnachteile auszu­
gleichen. 

Daher empfiehlt die § 7 Kommission 

1. alle derzeit bekannten Erkenntnisse und Erfahrungen auf 
dem Gebiet der Bodenwirtschaft - insbesondere der Nähr­
stoffdynamik und des Düngemanagements - zusammen­
zufassen und daraus Bewirtschaftungsrichtl inien abzulei­
ten ; 

2. eine Bilanz über die Wirksamkeit der bisher erfolgten Maß­
nahmen und Förderungsprogramme von Bund und Län­
dern zu erstellen , insbesondere im Hinblick darauf, in wei­
chem Ausmaß bisher angebotene Beratungs- und Förde­
rungsprogramme gerade in den betroffenen Gebieten 
angenommen bzw. zielwirksam umgesetzt worden sind; 

3. gleichzeitig sind diese Schwerpunktsetzungen bei der Ent­
wicklung von ÖPUL-Programmen und bei der Entwicklung 
von Regionalförderungsmaßnahmen verstärkt zu berück­
sichtigen , um wirksame Umweltleistungen, die über die 
sogenannte gute fachliche Praxis hinausgehen, zu ~ono­

rieren. Beim ÖPUL 2000 werden diese Umweltziele ungenü­
gend berücksichtigt und sind nach Möglichkeit nachzu­
bessern; 

4. für Gebiete mit einer regional hohen Konzentration von 
Betrieben mit einem GVE Besatz von 2 GVE/ha RLN und 
darüber Abstockungsprogramme zu entwickeln und die Rah­
menbedingungen für ihre Umsetzung zu schaffen, um den 
einzelbetrieblichen Tierbesatz zu senken bzw. den Dün­
geranfall "zu entschärfen" und gleichzeitig die Wettbe­
werbsfähigkeit dieser bäuerlichen Tierhalter zur Intensi­
vierungsvariante zu verbessern. (Dies umfasst u.a.: Unter­
stützung der Entwicklung und Marktimplementierung von 
Spezialfleischprogrammen, Errichtung von Bio-Gasanla­
gen insbesondere in Gemeinden mit hohem Tierbesatz, 
Produktions- und Einkommensalternativen außerhalb der 
Tierhaltung, etc.). 

Die genannten Erkenntnisse stellen auch eine wesentliche 

Grundlage für die Erarbeitung von Maßnahmenprogrammen 

gemäß § 33 f Abs. 3 WRG dar. Derartige Maßnahmenpro­

gramme fehlen bislang, weshalb auch nachhaltige Erfolge 

im Bereich der Sanierung von nitratbelasteten Grundwas­

sergebieten ausbleiben. Daher empfiehlt die § 7 Kommissi­

on dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, die Lan­

deshauptleute auf die Notwendigkeit, solche Maßnahmen­

programme zu entwickeln und umgehend umzusetzen , 

besonders hinzuweisen. 
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Tabellen 

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Agrarsektor 1999 

Anteil der Land- und Forstwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt und am Volkseinkommen Tabelle 1.1 

Bruttoinlandsprodukt ') Volkseinkommen 

Jahr insgesamt Land· und Forstwirtschaft insgesamt Land· und Forstwirtschaft 

Mrd . S Prozentanteil Mrd. S Prozentanteil 

1990 ..... .. .......... 1.550,5 56,7 3,7 1.351 ,4 43,1 3,2 
1991 ........ ........ . 1.664,5 53,0 3,2 1.452,3 38,9 2,7 
1992 ........ ... ...... 1.763,2 50,0 2,8 1.532,1 38,2 2,5 
1993 ... .... .... ...... 1.806,1 47,3 2 ,6 1.573,5 33,4 2,1 
1994 .... .. ...... ..... 1.928,5 50,4 2 ,6 1.641,6 39,1 2,4 
1995 ...... ... ........ 2.00.8,0 35,7 1,8 1.716,3 39,1 2,3 
1996 ................. 2.115,6 34,1 1,6 1.763,5 34,6 2,0 
1997 ........ .. .. ... .. 2.157,7 35,4 1,6 1.828,6 33,4 1,8 
1998 ................. 2.610,9 35,5 1,4 1.897,4 32,1 1,7 
19992) .......... .. ... 2.688,7 35,5 1,3 1.938,7 31,1 1,6 

1) Inkl. imputierte Bankdienstleistungen, exkl. Mehrwertsteuer, exkl. Importabgaben, nominell, zu Marktpreisen. 
2) Vorläufig. 

Quelle: ÖSTAT; WIFO ; ALFIS; Berechnungen des BMLFUW. 

Endproduktion in der Land- und Forstwirtschaftl) Tabelle 1.2 

Pflanzliche Tierische 
Landwirtschaft Forstwirtschaft Land· und Forstwi rtschaft 

Jahr Produktion Produktion 
)"ährliche )"ährliche )"ährliche 

Mrd . S Mrd. S Mrd. S nderung Mrd . S nderung Mrd. S nderung 
in Prozent in Prozent in Prozent 

1990 ............. .... 22,5 43,3 65,8 + 5,4 16,4 + 11,4 82,2 + 6,5 
1991 ... ........ ..... . 22,9 44,1 67,0 + 1,8 11,5 -29,8 78,5 - 4 ,5 
1992 .. .... .. .. ... ... . 20,2 44,1 64,3 - 4,0 11,8 + 2,4 76,1 - 3,1 
1993 ........... .. .... 19,5 44,2 63,7 - 0,9 9,9 -16,0 73,6 - 3,2 
1994 .... .. .. ........ . 22,1 42,8 64,9 + 1,9 12,6 + 27,7 77,5 + 5,4 
1995 ..... ...... .. .... 17,1 32,0 49,1 -24,8 12,7 + 1,0 61 ,8 -20,2 
1996 ... ......... .. ... 16,3 32,8 49,1 - 0,1 12,4 - 2,4 61,5 - 0,6 
1997 ...... .... .... ... 17,1 33,0 50,1 + 2,1 13,5 + 8,1 63,6 + 3,3 
1998 ... ... ...... ..... 18,3 31 ,2 49,5 - 1,1 13,5 + 0,4 63,1 - 0,8 
1999 .. ...... .. .. ..... 18,3 30,5 48,8 - 1,5 13,6 + 0,9 62,4 - 1,0 

1) Netto, ohne MWSt; für Ernährung sowie in Industrie und Gewerbe verwendet oder exportiert und Veränderungen im Viehbestand . 
Quelle: WIFO; ALFIS; Berechnungen des BMLFUW. 
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Endproduktion in der Landwirtschaftl) 

Zusammensetzung der 
landwirtschaftlichen Produktion 

Pflanzliche Produktion ... ......... ......... . 
Getreide2) . .. .. . .... . ........... . ....... . .•.. .. . ... 

Hackfrüchte ......... ... ..... ..... ......... .... .. . 
Feldgemüse3) . . .. . .. •. . . . ... . . .. . ...•.... . ...... 

Obst ....... ... .... .... .. .. .. ...... .... .... .......... .. 
Wein .... ..................... ... .. .. ..... ........... . 
Sonstiges ..... ..... ... .... .... ............. .. .. ... . 

Tierische Produktion ....... .. ............... . 
Rinder und Kälber4) .... .. .. .......... ...... .. 
Schweine4) .................... .. ................. . 

Kuhmilch ............... ... .. ..... .. ...... .. ....... . 
Geflügel4) und Eier ......................... .. 
Sonstiges5) ................. . ........... ... .. . ... . 

Endproduktion Landwirtschaft ........ 

Mio. S 

18.341 
2.758 
2.424 
4.061 
3.192 
4.317 
1.589 

30.463 
7.737 
7.062 

11 .060 
2.729 
1.875 

48.804 

Tabelle 1.3 

1999 

Anteil 1999 
in Prozent 

37,6 
5,7 
5,0 
8,3 
6,5 
8,8 
3,3 

62,4 
15,9 
14,5 
22,7 

5,6 
3,8 

100,0 

1) Für Ernährung sowie in Industrie und Gewerbe verwendet oder exportiert. 
2) Getreide inkl. Körnermais. 
3) Feldgemüse. Gartenbau und Baumschulen. 
4) Schlachtungen. Ausfuhren und Viehstandsänderungen. 
5) Inkl. Ertrag der Jagd. Fischerei und Imkerei. 

Quelle: ALFIS; WIFQ; Berechnungen des BMLFUW. 

Grüner Bericht 1999 

Vorleistungen und Abschreibungen 
in der Land- und Forstwirtschaft Tabelle 1.4 

Vorleistungen Abschreibungen 

Jahr 
Wert iährliche Wert Jährliche 

in Mrd. S in ~~~~~~~1) in Mrd. S Anderung 
in ProzentlI 

1990 ...... 25,5 + 2,6 16,9 + 3,1 
1991 ...... 25,5 ± 0,0 17,7 +4,4 
1992 ... ... 26,0 + 2,1 19,1 + 8,2 
1993 ..... . 26,3 + 0,9 19,6 + 2,5 
1994 ...... 27,1 + 3,1 19,7 + 0,8 
1995 ...... 26,2 - 3,3 19,9 + 0,8 
1996 .. .... 27,4 + 4,8 20,1 + 0,8 
1997 ...... 28,1 + 2,6 20,2 + 0,5 
1998 ..... . 27,6 - 2,1 20,2 + 0,3 
1999 ....... 26,9 - 2,4 20,2 - 0,2 

1) Prozentuelle Änderung zum Vorjahr. 
Quelle: ALFIS; WIFQ; Berechnungen des BMLFUW. 

Index der Verbraucherpreise, Großhandelspreise, Agrarpreisindex (1996 = 100) Tabelle 1.5 

Verbraucherpreisindex Großhandels· Agrarpreisindex1) preisindex1) 

Jahr 
Österreich EU2) 

uznJ~t~~~e Miete von Index· 

insgesamt insgesamt Tabakwaren Wohnungen insgesamt Einnahmen Ausgaben differenz2) 

in% 

1996 ..... .. .......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 104,3 97,9 109,1 -11 ,2 
1997 ................ . 101 ,3 101 ,2 101 ,7 103,3 102,3 104,7 97,2 111 ,3 -14,1 
1998 .. .. .. .. ...... .. 102,2 102,0 103,5 104,2 105,1 104,1 90,6 108,9 - 18,3 
1999 ........... .. .. .. 102,8 102,5 103,4 106,5 106,9 103,3 86,2 108,2 -22,0 

1) Basis 1986 = 100. 
2) Harmonisierter EU·Verbraucherpreisindex. 

Quelle: ÖSTAT; LBG Wirtschaftstreuhand; ALFIS; Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft. 

Gesamtaußenhandel Tabelle 1.6 

Einfuhr gesamt Ausfuhr gesamt Deckungsquote 

Verände· Anteil Verände· Anteil 
gesamt Agraranteil 

Jahr rung gegen Agrar· EU·Anteii 
ru'V%~:~~n Agrar· EU·Anteil 

Mrd. S Vor)alir sektor gesamt 
Mrd.S sektor gesamt alle EU· al le EU· 

Länder Länder Länder Länder 

Prozent Mrd.S Prozent Mrd. S Prozent 

1990 ................. 556,2 + 8,1 5,8 380,1 466,1 + 8,6 3,4 300,5 84 79 49 42 
1991 .... ............. 591 ,9 + 6,4 5,8 401 ,3 479,0 + 2,8 3,3 315,3 81 79 47 40 
1992 ....... .. ........ 593,9 + 0,3 5,7 403,3 487,6 + 1,8 3,4 322,1 82 80 49 41 
1993 .. .. ............ . 564,9 - 4,9 6,0 378,5 467,2 - 4,2 3,6 297,2 83 79 49 39 
1994 ............ .. .. . 628,9 + 11 ,3 6,1 414,7 512,5 + 9,7 3,8 322,4 82 78 52 40 
1995 .. .. ... .. ........ 668,0 + 6,2 6,5 482,2 580,0 + 13,2 4,3 382,2 87 79 57 47 
1996 .... ............. 712,8 + 6,7 6,6 504,7 612,2 + 5,5 4,6 392,6 86 78 59 50 
1997 ................. 790,3 + 9,5 6,9 545,1 715,0 +16,4 4,7 443,7 91 81 62 53 
1998 .. .. .. .......... . 842,1 + 6,6 6,8 585,9 774,7 + 8,4 4,7 495,4 92 85 65 59 
1999 .... .... ....... .. 898,7 + 6,7 6,4 618,3 829,3 + 7,0 5,0 520,7 92 84 73 67 

Quelle: ÖSTAT; ALFIS. 
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Einfuhr und Eingänge landwirtschaftlicher Produkte (in Mio. S) Tabelle 1.7 

davon Änderung 
Kapitel Produktgruppe 1980 1990 1998 1999 1999 zu 1998 

EU Osteuropa') in % 

1 Lebende Tiere ........ ..... .. .... ....... .. .. .. 266,3 175,3 740,7 845,0 823,0 17,5 + 14,1 
2 Fleisch und -waren .. .. .. ........ .. .... ..... 892,9 1.264,3 3.631,5 4.090,8 3.523,5 322,8 + 12,6 
3 Fische .. .... .... .. ..... ... .. .... .......... ... .. ... . 467,9 825,7 1.485,8 1.465,1 1.247,4 54,6 - 1,4 
4 Milch und Molkereierzeugnisse .... .. 1.089,5 1.389,9 3.659,3 4.331 ,6 3.963,9 132,7 + 18,4 
5 andere Waren tier. Ursprungs ........ 542,4 540,2 685,4 663,1 456,6 64,6 - 3,3 
6 lebende Pflanzen ..... ... .. . ...... ....... -.. 1.181 ,5 2.106,8 2.881 ,2 3.244,3 3.117,9 30,3 + 12,6 
7 Gemüse .. ... .. .. .. ......... .... ....... .... ...... . 1.331 ,2 2.400,2 3.445,9 3.393,5 2.723,5 368,4 - 1,5 
8 Obst ..... ........ ... .. .. .... ...... ... .. .. ...... .. ... 3.564,6 5.489,5 6.135,0 5.942,5 2.784,3 749,6 - 3,1 
9 Kaffee, Tee .. .... ............................ ... 2.478,2 2.303,6 3.354,9 2.976,1 766,9 72,7 - 11 ,3 

10 Getreide .• •••. ••.. . . .. .. . .. .. .. . ... . . . ". -, ...... 630,8 590,8 1.033,3 1.123,4 842,7 213,0 + 8,7 
11 Mehl ..... ...... ... ... .. ... ...... ..... .......... .... 28 ,0 51 ,5 430,7 478,5 441,4 17,5 + 11 ,1 
12 Ölsaaten und Samen ... ..... ............. 533,4 698,3 1.343,5 1.141 ,5 580,8 408,0 - 15,0 
13 Pflanzliche Säfte ................. ... ........ 79,5 147,5 236,2 259,2 164,0 1,7 + 9,7 
14 andere W~ren pflanz!. Ursprungs .. 15,0 16,6 12,8 22,1 9,9 1,9 + 72 ,7 
15 Fette und Oie ... ... .... ... ... ... ... .... .. ..... 1.413,2 1.247,8 1.733,8 1.543,9 1.456,9 4,7 - 11 ,0 
16 Zubereitungen von Fleisch .. .. .... ..... 536,9 842,6 1.774,9 1.966,1 1.651,4 169,2 + 10,8 
17 Zucker ....... ....... ... ..... ....... .. ............. 434,0 847,7 1.823,5 1.969,0 1.714,4 108,8 + 8,0 
18 Kakao, Zubereitungen daraus ...... .. 1.448,7 1.691 ,8 3.147,7 3.200,5 2.609,2 36,4 + 1,7 
19 Backwaren ... .. ........ ........... ... ..... ..... 573,0 1.636,9 4.318,1 4.517,8 4.247,5 66,7 + 4,6 
20 Zubereitungen von Gemüse ........ .. . 946,9 1.969,8 3.532,4 4.182,1 2.507,9 819,2 + 18,4 
21 Lebensmittelzubereitungen .. ....... .. . 600,7 1.558,7 4.110,4 3.908,8 3.398,1 78,8 - 4,9 
22 Getränke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784,2 1.538,4 3.481 ,1 3.620,2 3.135,6 104,4 + 4,0 
23 Rückstände1) .... ... ... .... ............. .. ..... 2.049,7 2.216,1 2.835,6 2.641,6 2.237,1 127,1 - 6,8 
24 Tabak .. ........ ........ .. ...... .. .... .. ..... .... .. 548 ,0 593,8 1.010,5 1.104,9 799,7 0,2 + 9,3 

Summe Landwirtschaft .. .. .... .... .... 22.436,8 32.143,7 56.844,2 58.631 ,6 45.203,5 3.970,7 + 3,1 

31 Düngemittel .. ..... ........... ... ... ... .. ....... 957,9 860,9 675,0 553,0 264,9 261 ,2 -18,1 
35 Eiweißstoffe ... ... ......... ......... ......... .. . - 747,4 1.823,0 1.667,0 1.479,4 41 ,9 - 8,6 
44 Holz und -waren .. .. .... .... .. .. .. ...... .... . - 10.208,4 15.702,2 18.665,5 9.690,7 7.826,5 + 18,9 

1) Rückstände und Abfälle der Lebensmittelindustrie. 
2) Osteuropäische Länder: Estland , Lettland , Litauen, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Slowenien, Kroatien, Bosnien·Herze-

gowina. Bundesrepublik Jugoslawien , Ehemalige jugoslawische Republ ik Mazedonien, Ukraine, Weiß russland, Maidau, Russland, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Ka-
sachstan, Turkmenistan , Usbekistan, Tadschikistan , Kirgisistan . 

Quelle: ÖSTAT; ALFIS. 

Ausfuhr und Versendungen landwirtschaftlicher Produkte (in Mio. S) Tabelle 1.8 

davon Änderung 
Kapitel Produktgruppe 1980 1990 1998 1999 1999 zu 1998 

EU Osteuropa') in % 

1 Lebende Tiere .. .. ...... ...... .. .......... .. .. 1.424,4 877,7 1.242,8 1.180,8 1.038,4 116,6 - 5,0 
2 Fleisch und -waren ............ .. ........... 1.1 31 ,2 2.291 ,6 4.519,5 4.962,9 3.827,0 727,6 + 9,8 
3 Fische .... .. .. ...... ... ........... .. .. ...... ... .... 16,3 19,3 33,2 33,4 26,2 5,1 + 0,6 
4 Milch und Molkereierzeugnisse ...... 1.993,2 2.025,2 4.534,8 5.641 ,6 5.211 ,1 100,6 + 24,4 
5 andere Waren tier. Ursprungs ........ 272,4 148,4 252,5 245,5 124,4 86,4 - 2,8 
6 lebende Pflanzen .... ..... ...... ... .. ... ... . 8,5 14,7 135,8 155,9 79,6 29,7 + 14,8 
7 Gemüse ...... ... ....... ..... ..... ..... .. .. ... .... 199,3 223,8 718,6 670 ,3 444,0 153,5 - 6,7 
8 Obst ... ......... ... ........ .... ................. ... . 54,0 293,0 860,6 786,0 502,8 237,5 - 8,7 
9 Kaffee, Tee ........ .. .. ...... .. .. .. .. .. ... ... .. . 56, 1 678,1 900,1 1.171 ,7 803,9 324,8 + 30,2 

10 Getreide ............. ....... ...... .. ........... .. 483,0 1.463,1 1.904,4 2.098,0 1.431 ,6 257,2 + 10,2 
11 Mehl .... ... ..... ....... .. .... .. .. .. .. ... ....... , .. . 6,2 91 ,7 598,4 610,4 375,8 164,6 + 2,0 
12 Ölsaaten und Samen .... .. .... ... .. .. ... . 117,9 415,0 681 ,7 645,3 438,1 100,3 - 5,3 
13 Pflanzliche Säfte ... .... ........ .... ... .... .. 16,3 14,1 46,2 95,7 49,0 41 ,5 + 107,2 
14 andere Waren pflanz!. Ursprungs .. 18,2 24,1 20,4 31 ,2 30,0 0,5 + 52 ,8 
15 Fette und Oie ....... .. .... .. ......... ... .. ... . 166,6 243,7 604,1 700,1 253,0 392,1 + 15,9 
16 Zubereitungen von Fleisch ...... .. .... . 16,9 130,1 677,1 754,9 496,3 246,8 + 11 ,5 
17 Zucker .... .... .. ... .............. ... .. ..... ... .. .. 941 ,3 552,6 2.036,4 1.803,4 960,4 670,8 - 11,4 
18 Kakao, Zubereitungen daraus ........ 243,0 769,6 2.617,0 2.424,4 1.549,4 621 ,3 - 7,4 
19 Backwaren ...... .... ... ..... ..... ... .... ....... 498,0 1.306,5 2.323,2 2.981 ,2 2.300,3 401 ,8 + 28 ,3 
20 Zubereitungen von Gemüse ...... .. .. . 534,4 1.230,7 3.126,0 3.557,9 2.464,8 492,3 + 13,8 
21 Lebensmittelzubereitungen . . . . . . . . . . . 273,8 544,6 1.451 ,9 1.629,4 749,2 733,3 + 12,2 
22 Getränke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.186,6 1.803,9 4.981 ,2 7.774,6 5.770,5 802 ,5 + 56,1 
23 Rückstände1) . .. . . ...... . . .. .. .... . .. . . . ...... . 54,4 418,2 1.509,1 1.487,4 745,9 487,1 - 1,4 
24 Tabak .. .... ........ ..... .... ....... ......... .. .... 50,4 274,8 976,9 1.100,9 651 ,7 172,2 + 12,7 

Summe Landwirtschaft .... .. .. .... .... 9.762,5 15.854,4 36.751 ,7 42.543,1 30.323,2 7.366,3 + 15,8 

31 Düngemittel .... ....... ... ... ..... .... ... ... ... . 3.535,3 1.454,2 1.784,8 1.499,6 1.116,3 317,8 - 16,0 
35 Eiweißstoffe ... ...... .. ... .... .. .. ... ....... .... - 360,7 1.796,2 1.533,6 897,5 421 ,6 - 14,6 
44 Holz und -waren .. ...... .... .... .. .... ..... .. - 21 .746,5 26.423,2 30.696,0 21 .231 ,8 2.421 ,4 + 16,2 

1) Rückstände und Abfälle der Lebensmittelindustrie. 
2) Siehe Fußnote 2) in Tabelle 1.7. 

Quelle: ÖSTAT; ALFIS . 
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Landwirtschaftliche Importe aus EU-Ländern1) Tabelle 1.9 

Jahr GER ITA NED FRA ESP BEL+LU X DEN IRL GBR GRE SWE FIN POR EWG/EU') 

in Mio. S 

1990 .... 7.196 3.098 3.204 1.373 1.343 343 535 264 282 547 206 58 90 18.537 
1991 .... 7.317 3.434 3.383 1.439 1.466 389 549 343 306 532 171 50 104 19.484 
1992 .. .. 7.593 3.563 3.388 1.426 1.433 507 566 472 283 433 156 58 89 19.966 
1993 .... 7.957 3.381 3.440 1.717 1.522 498 567 479 368 379 150 56 91 20.606 
1994 .. .. 8.249 3.856 3.679 1.967 1.627 731 629 573 394 371 153 37 89 22.355 
1995 .... 14.679 4.277 5.048 2.672 1.350 996 670 948 643 348 150 54 85 31 .919 
1996 .. .. 15.762 5.317 5.576 3.060 1.758 1.100 786 771 643 372 213 76 63 35.498 
1997 .... 19.555 6.31 4 5.903 3.300 1.982 1.345 901 368 940 396 166 55 68 41 .293 
1998 .. .. 20.405 6.365 5.897 3.174 2.123 1.374 886 1.042 1.010 447 177 52 60 43.012 
1999 .. .. 22.766 6.686 6.101 3.224 2.197 1.359 806 382 897 470 152 77 55 45.204 

Veränd. 
99 zu 98 
in % ..... + 11 ,6 + 5,0 + 3,5 + 1,6 + 3,5 - 1,1 - 9,0 -63,3 -11 ,2 + 5,3 -14,1 + 46,8 - 8,2 + 5,1 

Anteil der Länder an EU in % 

1990 .... 39 17 18 8 7 2 3 1 2 3 1 0 0 100 
1991 .... 38 18 18 7 8 2 3 2 2 3 1 0 1 100 
1992 .. .. 38 18 17 7 7 3 3 2 1 2 1 0 0 100 
1993 .. .. 39 17 17 8 7 2 3 2 2 2 1 0 0 100 
1994 .... 37 17 17 9 7 3 3 3 2 2 1 0 0 100 
1995 .... 46 13 16 8 4 3 2 3 2 1 0 0 0 100 
1996 .... 44 15 16 9 5 3 2 2 2 1 1 0 0 100 
1997 .. .. 47 15 14 8 5 3 2 1 2 1 0 0 0 100 
1998 .... 47 15 14 7 5 3 2 2 2 1 0 0 0 100 
1999 .. .. 50 15 13 7 5 3 2 1 2 1 0 0 0 100 

1) Nach Kombinierter Nomenklatur (KN), Kapitel 1 bis 24. 
2) EWG bzw. EU in der jeweils gÜltigen Ländersumme. 

Quelle: ÖSTAT . . 

Landwirtschaftl iche Exporte in EU-Länder1) Tabelle 1.10 

Jahr GER ITA NED FRA ESP BEL+LUX DEN IRL GBR GRE SWE FIN POR EWG/EU') 

in Mio. S 

1990 .... 2.854 3.128 328 422 259 278 60 1 264 213 353 85 22 8.269 
1991 .. .. 3.288 2.706 346 452 231 239 95 3 242 233 384 108 36 8.362 
1992 .. .. 3.638 2.417 544 330 244 234 72 5 231 246 396 110 147 8.613 
1993 .. .. 3.937 2.317 571 310 157 203 67 2 236 207 280 91 137 8.515 
1994 .. .. 4.550 2.445 602 438 214 207 84 8 230 184 292 94 107 9.456 
1995 .... 7.354 4.976 550 580 216 176 115 13 526 211 301 101 21 15.140 
1996 .... 8.680 5.654 742 665 304 246 133 11 573 21 5 403 134 26 17.786 
1997 .. .. 10.812 6.471 1.163 729 367 369 149 10 793 244 500 150 50 21 .807 
1998 .... 12.044 7.745 1.133 1.136 467 569 160 14 854 303 482 189 73 25.168 
1999 .. .. 14.539 8.709 1.230 1.175 605 500 170 38 2.085 395 572 182 115 30.323 

Veränd . 
99 zu 98 
in % ..... + 20,7 + 12,5 + 8,6 +3,4 + 29,5 - 12,1 + 6,2 + 175,2 + 144,2 + 30,4 + 18,8 - 3,6 + 57,6 + 20,5 

Anteil der Länder an EU in % 

1990 .... 37 41 4 5 3 4 1 0 3 3 5 1 0 100 
1991 .... 42 35 4 6 3 3 1 0 3 3 5 1 0 100 
1992 .. .. 46 30 7 4 3 3 1 0 3 3 5 1 2 100 
1993 .. .. 49 29 7 4 2 3 1 0 3 3 3 1 2 100 
1994 .. .. 51 27 7 5 2 2 1 0 3 2 3 1 1 100 
1995 .. .. 49 33 4 4 1 1 1 0 3 1 2 1 0 100 
1996 .. .. 49 32 4 4 2 1 1 0 3 1 2 1 0 100 
1997 .... 50 30 5 3 2 2 1 0 4 1 2 1 0 100 
1998 .. .. 48 31 5 5 2 2 1 0 3 1 2 1 0 100 
1999 .. .. 48 29 4 4 2 2 1 0 7 1 2 1 0 100 

1) Nach Kombinierter Nomenklatur (KN), Kapitel 1 bis 24. 
2) EWG bzw. EU in der jeweils gültigen Ländersumme. 

Quelle: ÖSTAT. 
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Landwirtschaftliche Importe aus den Beitrittsländern1) (in Mio. S) 

Jahr Ungarn Tsche- Slowakei Polen Siowe- Rumänien Bulgarien Estland Lettland Litauen Malta chien nlen 

1990 .. 1.444 2) 2) 620 2) 94 316 2) 2) 2) 2 
1991 .. 1.628 2) 2) 617 2) 162 322 2) 2) 2) 5 
1992 .. 1.727 2) 2) 436 172 162 3 ~ 2 4 14 6 2 
1993 .. 1.519 552 180 467 134 177 224 15 7 19 2 
1994 .. 1.428 558 120 552 134 223 211 15 1 9 4 
1995 .. 1.404 381 86 394 108 176 181 6 5 11 2 
1996 .. 1.683 387 100 428 109 185 136 3 3 9 -
1997 .. 1.778 478 182 527 130 215 149 8 4 9 -
1998 .. 1.896 455 212 622 178 156 163 4 1 17 -
1999 .. 1.890 528 154 584 222 105 142 1 2 10 2 

t) Nach Kombinierter Nomenklatur (KN) , Kapitel 1 bis 24. 
2) Keine Daten verfügbar. da die Länder bis zum Jahr 1991 bzw. 1992 nicht eigenständig waren. 

Landwirtschaftliche Exporte in die Beitrittsländer1) (in Mio. S) 

Jahr Ungarn Tsche- Slowakei Polen Siowe- Rumänien Bulgarien Estland Lettland Litauen Malta chien nien 

1990 .. 520 2) 2) 702 2) 149 170 2) 2) 2) 23 
1991 .. 887 2) 2) 1.165 2) 236 150 2) 2) 2) 16 
1992 .. 992 2) 2) 884 667 387 229 4 3 7 14 
1993 .. 1.269 584 269 609 755 272 215 8 2 7 14 
1994 .. 1.233 752 347 310 1.222 268 204 31 14 17 9 
1995 .. 987 921 335 446 919 466 128 41 41 74 11 
1996 .. 755 988 353 543 1.007 618 68 32 35 54 14 
1997 .. 973 1.079 512 541 1.288 435 102 60 48 79 28 
1998 .. 947 954 493 539 1.238 760 165 57 57 84 32 
1999 .. 791 1.087 468 519 1.294 469 147 30 36 33 35 

1) Nach Kombinierter Nomenklatur (KN), Kapitel 1 bis 24. 
2) Keine Daten verfügbar. da die Länder bis zum Jahr 1991 bzw. 1992 nicht eigenständig waren. 

Abgabenleistung der Land- und 
Forstwirtschaft1) (in Mio_ S) 

Verschiedene Abgaben 

Einkommensteuer ............... .... ................. ........ . .. 
Umsatzsteuer ... ... ..... .............. .... ................ ....... . 
Abgaben von land- u. forstw. Betrieben2) .......... . 

Beitr. von land- u. forstw. Betrieben/Fam.beih.2) 

Weinsteuer ..................................... .. ... ... ... .... .... . 
Grundsteuer A ... ... ........ ..... ... .. , .... ........ ... , ...... .... . 

Tabelle 1.13 

1998 1999 

300 300 
0 0 

276 278 
86 86 

0 0 
359 360 

Summe .... ... ............... ...... .. ........ .. .. .... ... .. ............ 1.021 1.024 

1) Zum Teil Schätzungen. 
2) Landwirtschaft liche Sondersteuern; nähere Besch reibung siehe Begriffsbe­

stimmungen unter "Steuerrecht für die Land- und Forstwirtschaft". 
Quelle: BMF. 

Familienlastenausgleich (in Mio. S) 

Die Selbständigen in der Land- und Forstwirtschaft 
haben im Jahre 1999 aus Mitteln des Ausgleichsfonds 

folgende Leistungen erhalten: 

Familienbeihilfe ... ....... .... .... ..... .... .. .. .............. . 
Geburtenbeihilfe .... .... ........ ............. .............. . 
Schülerfreifahrten/Schulfahrtenbeihilfen, 

Lehrlingsfreifahrten .. ........... ........ ... ..... .... ... . 
Schulbücher .. ... ... ........................ ... .... .......... . . 
Kosten der Betriebshilfe ... .. .. ................ ....... .. 
Teilzeitbeihilfenersatz ...................... .... .... .... . . 

Gesamtleistung .. .. .. ... .. ......... ..... ..... .... .. , .... . .. 

185 

Tabelle 1.11 

Zypern Insge-
samt 

99 -
107 -

60 -
59 3.355 
62 3.319 

138 2.842 
85 3.129 
59 3.538 
76 3.781 
51 3.693 

Quelle: ÖSTAT. 

Tabelle 1.12 

Zypern Insge-
samt 

37 -
33 -
36 -
36 4.039 
33 4.440 
35 4.404 
39 4.508 
60 5.205 
60 5.386 
91 5.001 

Quelle: ÖSTAT. 

Tabelle 1.14 

1999 

1.193,5 
4,3 

135,5 
43,2 
43,8 
89,9 

1.510,2 

Quelle: BMSG. 
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Pro-Kopf-Verbrauch in Österreich Tabelle 1.1 5 

Pflanzliche Produkte (in kg) 

Getreide 
Wein Bier 

WIrtschaftsjahr Erdäpfel Reis Obst Gemüse Zucker3) Honig (in I) (in I) 
insgesamt Weizen1) Roggen') Mais2) 

1980/81 ............ 69,2 48,8 18,5 1,3 60,0 3,4 71 ,9 87,2 36,8 1,2 35,1 105,4 
1990/91 ... ........ . 67,0 49,8 14,0 2,3 61 ,4 5,1 70,0 77,9 37,2 1,4 33,7 120,2 
1991 /92 ...... .. 68,2 50,6 13,4 3,2 62,4 4,1 76,3 81 ,6 36,8 1,3 33,1 124,5 
1992/93 ...... ...... 65,9 49,1 12,6 3,2 60,1 5,1 79 ,6 77,4 36,7 1,5 32,7 120,4 
1993/94 ............ 63,3 47,5 12,1 2,8 60,5 5,3 77,9 79,8 34,7 1,5 31,0 114,4 
1994/95 ... .. ....... 66,0 47,5 10,8 4,4 56,9 4,4 71,4 85,8 41,0 1,5 31,9 114,4 
1995/96 ..... .... .. . 67,8 49,6 9,4 6,0 57,5 4,3 83,8 92 ,2 39,8 1,4 31 ,6 112,4 
1996/97 ............ 73,5 53,1 10,3 6,3 56,6 4,3 84,6 90,3 40,4 1,2 30,0 111 ,7 
1997/98 ............ 79,0 58,4 10,9 6,8 56,6 4,1 87,4 93,1 42,0 1,3 30,9 113,2 
1998/99 .... .... ... . 75,0 58,44) 10,9 4) 6,84) 55,1 4,2 87,9 93,6 40,4 1,4 30,6 113,3 

Tierische Produkte (in kg) 

davon 

Jahr Fleisch') Milch Eier Käse7) Fische8) 
insgesaml Rind· Schweine· Kalb· Geflügel· 

fleisch' )6) fleisch fleisch fleisch 

1980 ....... ... ...... . 97,9 26,1 54,4 2,7 11 ,1 101 ,3 14,4 8,3 4,4 
1990 .. ... ........ .... 101,7 22,4 60,1 2,2 13,9 102,9 14,0 11 ,5 5,4 
1991 .. ... ... .. ....... 101 ,1 22,1 59,0 2,2 13,7 102,8 13,8 11 ,7 5,3 
1992 .. ... .......... .. 101 ,1 22,4 58,4 2,2 13,9 104,2 13,4 11 ,9 5,9 
1993 ... ........... ... 99,7 21,0 58,5 2,0 15,0 103,7 13,9 12,0 5,8 
1994 ....... .... .... .. 96,7 20,4 55,9 14,5 102,9 13,4 12,1 6,5 
1995 . ...... ......... 96,8 19,5 56,8 15,3 98,7 13,8 15,3 5,0 
1996 ................. 97,5 20,0 57,2 15,7 96,2 13,9 15,6 5,6 
1997 ...... .. ...... .. . 95,2 19,6 55,3 16,6 95,1 14,3 16,7 6,0 
1998 .......... ....... 97,8 18,5 57,4 17,2 99,8 14,1 17,4 6,1 

1) Weichweizen und Hartweizen bzw. Mehläquivalent. 
2) Mehläquivalent bzw. Nährmittel. 
3) Ab 1994/95: inkl. der importierten zuckerhaitigen Produkte in Zuckeräquivalent. 
4) Vorläufiger Wert. 
5) Fleisch insgesamt: tatsächlicher menschlicher Verzehr ist geringer, z. B. Rindfleisch ist 13,4 kg. 
6) Rindfleisch und Kalbfleisch . 
7) Käse = Käse + Schmelzkäse + Topfen . 
S) Fische = frische Fische + zubereitete Fische + Fischkonserven. 

Quelle: ÖSTAT; ALFIS. 

Selbstversorgungsgrad bei tierischen und pflanzlichen Produkten 1998 (in Prozent) Tabelle 1.16 

Getreide gesamt .............. .. . . 
Weichweizen ... ... .... .. ........ .. 
Hartweizen ........... ..... ........ . 
Roggen .......................... .. . .. 
Gerste .. ....... ... ... ................ .. 
Hafer .... .... ..... ................... . .. 
Körnermais ............... ......... . 

Obst gesamt ................. ....... . 
Äpfel ..... .................. .. .... .. ... . 
Birnen ................... .. ........ .. .. 
Marillen .... ... ......... ............. .. 
Kirschen und Weichseln .... . 
Pfirs iche und Nektarinen .. .. 
Zwetschken, Pflaumen ..... .. 
Erdbeeren ............... .. .. .. .. .. .. 

Fleisch gesamt .... .... ........... . 
Rind und Kalb ................. ... . 
Schaf und Ziege .. .. ........... .. 
Schwein ................... .. .. ..... .. 
Pferd .... ..... ...... ... .. .. ....... .. .. .. 
Innereien ......... .. ..... .... .. .... .. 
Geflügel ............................ .. 

1) Basis Wirtschaftsjahr. 
2) Basis Kalenderjahr. 

102 
131 

63 
89 

102 
99 
93 

57 
78 
82 
54 
80 
25 
99 
32 

110 
141 

80 
105 
122 
231 

77 

Pflanzliche Produkte1) 

Gemüse gesamt .................. . 
. Erbsen .............................. .. 

Gurken (Cornichons) .... .... .. 
Gurken (Salat) .................. .. 
Karotten , Möhren .. ............. . 
Kohl , Chinakohl ................. . 
Kraut, weiß und rot .... ..... .. .. 
Paradeiser ........ .... .... .... .. .. .. 
rote Rüben .. .......... .. ........... . 
Salat (Häuptel, Eissalat) .... . 
Sellerie .. .. ........ .. .... ............ . 
Spargel .............. .... ........... .. 
Spinat .. ....... ... ... .. .. .. .. ..... .... . 
Zwiebeln .. ... ..... .................. . 
Zucchini ...... ....... ............... .. 

Tierische Produkte2) 

Fische ..... ....... ....................... . 
Eier ....... ...... .... ...................... . 
Tierische Fette3) .. .. .. .. .. .. . ..... .. 

Konsummilch ............... .. ... ... .. 
Obers und Rahm .... ... .. ...... ... . 
Kondensmilch ....................... . 

3) InnereienfeIt, Fett aus Tierkörperverwertung; Abschnittsfel1e auch in Fleischbilanz enthalten. 

64 
90 
76 
58 
94 
94 
93 
14 
72 
74 
97 
25 
97 

110 
38 

7 
84 

122 
104 
99 
97 

Ölsaaten gesamt ........ ........ .. 
Raps und Rübsen ............. .. 
Sonnenblumen kerne ........ .. 
Sojabohnen ............. ......... .. 

Zucker .... ......... .... ............ .... .. 
Erdäpfel .. ........... ....... ..... ... ... .. 
Stärke aus Erdäpfeln 

(Kartoffelstärke) .. ......... ... ... . 
Hülsenfrüchte .... .... ... ............ . 
Pflanzliche Öle .... .......... ...... .. 
Bier ......... ... ......... ... ..... ....... .. .. 
Wein ..... .. ..... .... ....... .... ...... .... . 

Milchpulver nicht entrahmt .. .. 
Milchpulver entrahmt ...... ...... . 
Butter ................................... .. 
Käse .... ........... ... ..... ........... .. .. 
Schmelzkäse .. .... .... .. .... ....... .. 
Milchäquivalent4) ........... , ...... . 

4) Das Milchäquivalent drückt den Mengeneinsatz von Milch für die Herstellung von verschiedenen Milchproduk1en aus. 

124 
126 
122 
151 

136 
88 

80 
101 
49 

103 
81 

82 
122 
104 

86 
139 
104 

Quelle: ÖSTAT. 
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Pro-Kopf-Verbrauch in der EU 1997/98 Tabelle 1.17 

Pflanzliche Produkte (in kg) 

Hart· und anderes Getreide Reis Zitrus- Wein Mitg liedstaaten Weich- Kartoffeln Zucke"') Gemüse3) Obs(3)4) 
weizen 1) 

Getreide ' ) insgesamt1) geschliffen früchte3) (in I) 

Belgien/Luxemburg ... ........ 67,9 1,2 69,1 2,3 90,2 45,3 99,6 68,7 32,3 23,0 
Dänemark .... ......... ..... ... .... . 63,5 21 ,9 85,4 1,2 56,9 39,1 - - - 29,7 
Deutschland ... ... ... ... .......... 57,4 17,5 74,9 2,9 72,3 32,1 86,2 64,6 29,0 23,4 
Griechenland ..... ... ........ ..... 135,2 3,7 138,9 5,3 97,0 28,5 - - - 25,6 
Spanien .. ... .... ......... .... ... ... . 69,8 1,8 71 ,6 7,0 86,1 31 ,9 153,8 64,6 46,3 37,8 
Frankreich ...... ............ ... ..... 72,5 5,6 78,0 5,5 54,0 34,4 - - - 59,6 
Irland ... .. ..... ..... ........ .. ......... 72,9 17,6 90,5 3,3 163,7 36,6 91 ,2 34,0 15,3 8,5 
Italien ..... ....... ... .. ......... ... .... 11 1,4 9,0 120,4 4,6 41 ,2 24,8 174,7 68,2 39,8 54,3 
Niederlande .. ..... .. .. .. ......... . 53,8 6,5 60,3 2,8 78,8 32,6 - - 45,5 12,8 
Österreich .... .... ....... .... .. .... 58,4 20,6 79,0 3,5 56,6 42,0 92,2 83,8 16,0 30,9 
Portugal .. ......... ..... ...... ..... , . 74,9 13,6 88,5 15,0 127,3 29,5 - - - 50,8 
Finnland .. ...... .. ...... .. ....... .. .. 55,2 24,1 79,3 2,3 81 ,6 34,0 - - - 4,5 
Schweden .... ...... .. .............. 50,8 13,1 63,9 3,6 83,6 41,7 - - - 12,5 
Ver. Königreich ...... .. ........ .. 69,4 13,9 85,4 3,9 103,4 37,6 - - - 13,6 

EU-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,6 10,8 85,4 4,5 74,5 33,0 - - - 33,9 

Tierische Produkte (in kg) 

Kalb- und Schweine- Schaf- und 
~::~~~:- Fleisch Frischmilch-

Mitgliedstaaten Rind- fleischS) Ziegen- insgesamt') Eier ~~~~i; 
Käse7) Butter Margarin"') 

fleischS! fleischS) 

Belgien/Luxemburg ........ ... 20,2 46,1 1,9 20,6 97,4 16,2 92,0 16,0 5,5 13,1 
Dänemark .. .. .......... .. .. .. .. .. ,. 19,5 63,1 1,1 17,6 107,3 16,2 144,5 14,4 1,9 9,0 
Deutschland .... ................ .. 15,0 55,9 1,2 15,0 92,9 13,8 89,3 19,0 6,8 7,1 
Griechenland .. ..... ............ .. 19,0 24,8 13,9 19,7 83,8 10,7 67,5 24,0 0,8 -
Spanien .. ...... .. .. .......... .... ... 16,0 66,3 6,2 27,5 127,9 14,9 135,3 8,4 0,6 2,3 
Frankreich .......... ................ 27,1 37,5 5,0 24,0 108,9 15,6 101 ,6 23,9 8,7 3,7 
Irland .... ... .... .... ... .. ...... ..... ... 17,3 37,1 8,4 30,6 105,4 6,0 177,0 6,0 3,5 -
Italien .. .... ... ..... ... ..... ..... .... .. 24,0 36,3 1,6 18,1 89,2 10,3 71,8 18,7 2,5 0,7 
Niederlande ...... .... ... .... ...... 18,9 42,7 1,3 20,5 85,2 14,4 125,5 15,1 6,2 10,5 
Österreich .... .... .... .. .. .. .... .. . 18,5 57,4 1,2 17,3 97,9 14,1 99,7 16,1 5,2 

/ 

6,1 
Portugal .. .. .. .... .. ........... .. .... 15,6 43,1 3,5 30,9 103,0 8,8 107,8 8,1 1,6 -

Finnland ....... .. .. .. .. ... ..... .. .. .. 19,4 34,0 0,4 11 ,9 68,8 10,4 188,7 15,7 7,7 9,0 
Schweden .. .. .. .. ...... .. .. .... .. .. 19,5 39,1 0,8 9,7 71 ,5 12,2 146,4 16,1 5,8 -
Ver. Königreich .. .. ... .... .. .. .. . 16,3 23,9 6,7 28,2 78,3 10,5 128,7 8,9 2,6 -
EU-15 ....... ... ......... ........ ..... - - - - - 12,8 103,1 16,1 4,7 -

1) In Mehlwert . 
2) In Weißzuckerwert. 
3) Einschließlich Konserven und Sätte in Frischgewicht. 
4) Deutschland nur Marktobstbau. 
5) In Schlachtgewicht. 
6) Ohne Schlagobers. 
7) Ohne Schmelzkäse. 
8) In Produktgewicht. 

Quelle: EUROSTAT. 

III-210-BR/2000 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument  (gescanntes Original)188 von 353

www.parlament.gv.at



188 Grüner Bericht 1999 

Nächtigungsziffern nach Unterkunftsarten 1999 Tabelle 1.18 

Nächtigungen 
Unterkunft Betten ')') Betriebe') vOli~e~~~~i)ge 

Veränderunllen in 1.000 in 1.000 
in Mio. in % zu VOrjahr 

Gewerbliche Beherbergungsbetriebe .... ......... .. ....... 70,3 + 0,5 604,0 15,4 116,4 
Privatquartiere nicht auf Bauernhöfen ..... ... ... .... .. , .. . 7,8 - 3,3 142,0 20,5 55,0 
Privatquartiere auf Bauernhöfen ........ .... .. ................ 3,3 - 1,3 64,3 8,4 51 ,3 
Ferienwohnungen, -häuser nicht auf Bauernhöfen .. 10,5 - 0,3 159,1 22,1 66,0 
Ferienwohnungen, -häuser auf Bauernhöfen -......... 1,7 + 17,1 32,0 3,9 53,1 
Sonstige (Kurheime, Erholungsheime, Heil- und 

Pflegeanstalten, Kinder- und Jugenderholungs-
heime, Schutzhütten) ..... ... .. .. .. ... .... ... ..... ... .... ... ..... 19,1 + 8,5 169,8 4,8 112,5 

Summe ....... ..... ......... .... ....... ... .. ...... ......................... 112,7 + 1,4 1.171 ,2 75,1 96,2 

1) Laut Erhebung des ÖSTAT. 
2) Inkl. Zusatzbetten. 
3) Die Kennziffer Vollbelegstage gibt an, wie viele Tage (bzw. Nächte) im Jahr die Gästebetten belegt sind. Bei einer Rechnung in % ist die Offenhaltungsdauer (1 oder 2 Sai· 

sonen) zu berücksichtigen. 
Quelle: ÖSTAT; Berechnungen des Bundesverbandes "Urlaub am Bauernhof". 

Nächtigungsziffern auf Bauernhöfen 1999 

Bundesländer 

Burgenland ..... ..... ............. .... 
Kärnten ........... .... ..... .... .... ... ... ... .. .... 
Niederösterreich .. ... ... .................... . 
Oberösterreich ........ ... ........... .. ....... 
Salzburg ......... .... ..... .... ... .. ...... .. ... ... 
Steiermark ...... ..... .. ......... ..... ........... 
Tirol , .. , .. , ... ................ ....... ....... .... .... 
Vorarlberg ... ... ...... ......... ........... .. ... . 

Summe ....... ............. ...... ............ ... . 

Nächtigungen 

in 1.000 Veränderunllen 
in % zu VOl')ahr 

Betten ')' ) Betriebe 

Kategorie " Privatquartiere auf Bauernhöfen"4) 

93,6 + 6,2 1.428 164 
312,9 -7,7 8.924 1.145 
126,6 + 2,1 3.100 395 
214,9 - 5,4 5.068 624 
696,2 + 0,8 13.060 1.706 
590,8 + 2,1 10.207 1.322 

1.159,8 - 2,8 21.062 2.822 
105,5 + 2,0 1.452 217 

3.300,3 -1 ,3 64.301 8.395 

Kategorie " Ferienwohnungen und -häuser auf Bauernhöfen" 

Burgenland , .... ............ ...... .. .... 27,8 + 0,4 551 71 
Kärnten ..... .. .... ..... .......... ... .. ....... ..... 203,3 + 18,3 5.637 691 
Niederösterreich .. .. ...... .. ..... ...... ... ... 29,3 + 15,9 1.137 155 
Oberösterreich ............ ... ..... .......... . 89,1 + 23,4 2.494 297 
Salzburg ..... ...... .. ......... ................... 452,4 - 5,9 6.483 748 
Steiermark .. ... .. ...... .. ... ......... ... .. ...... 124,3 + 23,8 2.416 316 
Tirol .... ............ ..... .... ... .... ... 613,6 + 49,2 10.746 1.311 
Vorarlberg ...... .. .. ............ ............. ... 168,9 - 0,7 2.511 324 

Summe .................... ............. .. .... ... 1.708,7 + 17,1 31 .975 3.913 

1) Laut Erhebung des ÖSTAT. 
2) Inkl. Zusatzbetten. 
3) Basis: Nächtigungen. 

Tabelle 1.19 

Inländer Ausländer 

in ProzenP) 

55 45 
28 72 
64 36 
41 59 
20 80 
69 31 

9 91 
6 94 

29 71 

43 57 
26 74 
62 38 
37 63 
21 79 
61 39 

6 94 
5 95 

19 81 

4) Kategorie "Privatquartiere auf Bauernhöfen" schließt 10 Gästebetten je Betrieb ein, nicht jedoch bäuerliche Gewerbebetriebe und Anbieter von Ferienwohnungen bzw. -häu· 
sem. 

Quelle: ÖSTAT. 
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2. Gesamtwirtschaft und Agrarsektor in der EU 

2.1 . Gesamtwirtschaft und Agrarsektor 

Entwicklung der landwirtschaftlichen Einkommen in der EU1) Tabelle 2.1 .1 

Mitglied-
199t 1992 t993 t994 t995 t996 1997 1998 1999 

~s"9~~~e;~9~ staaten 
Durchschnitt 1989/1991 ; 100 in % 

Belgien .................. 96,0 91 ,3 88,6 91 ,3 74,3 75,9 79,5 72,8 66,3 - 9,0 
Dänemark .... ....... .. 95,6 86,6 88,5 97,8 115,9 120,4 117,2 96,1 85,5 -11 ,0 
Deutschland .. ... .. ... 103,6 119,6 105,7 110,9 113,7 127,6 131 ,6 132,9 128,9 - 3,0 
Griechenland ........ 113,6 95,8 87,9 99,1 104,8 100,3 97,5 96,2 96,2 ± 0,0 
Spanien ................. 101 ,6 86,7 101 ,3 118,6 120,5 145,7 139,3 130,6 126,7 - 3,0 
Frankreich ............. 97,4 98,8 98,1 110,7 117,2 121 ,0 120,7 121 ,8 116,9 - 4,0 
Irland .............. ... .. .. 94,8 109,2 109,8 116,0 129,9 129,2 130,0 121,4 106,8 - 12,0 
Italien .......... .... .. .... 102,3 100,0 100,8 103,9 111 ,6 117,4 112,8 112,0 109,8 - 2,0 
Luxemburg .... ...... .. 87,6 89,4 87,7 85,3 97,0 100,8 96,3 98,3 100,3 + 2,0 
Niederlande .......... 97,7 87,8 73,1 88,2 81,7 81 ,6 92,0 81 ,2 76,3 - 6,0 
Österreich ............ 103,7 105,2 97,0 114,3 119,3 105,8 97,7 93,6 92,7 - 1,0 
Portugal ........ ........ 99,8 89,4 85,0 108,3 110,3 119,1 102,8 90,4 104,9 + 16,0 
Finnland .. .. .. .... ...... 97,6 85,1 88,9 102,4 102,8 101 ,9 94,3 89,6 87,8 - 2,0 
Schweden ............. 79,0 70,4 82 ,7 73,4 87,5 68,0 72,3 73,1 77,5 + 6,0 
Ver. Königreich ..... 97,1 102,2 117,1 121,5 136,0 125,5 96,4 80,7 79,1 - 2,0 

EU-15 ............ .. .. .... 100,7 98,5 99,0 108,8 114,1 119,7 117,1 111 ,8 108,4 - 3,0 

1) Reale Nettowertschöpfung zu Faktorkosten je Jahresarbeitseinheit (Indikator 1). 
Quelle: EUROSTAT. 

Mehrwertsteuersätze auf landwirtschaftliche Produktionsfaktoren in der EU1) (in %) Tabelle 2.1.2 

Mitgliedstaaten Mehrwertsteuer- Pflanzenschutz- Saatgut Futtermittel Vieh Reparaturen, Maschinen, 
regelsatz mittel. Dünger Ersatzteile Baumaterial 

Belgien .. ..... ......... . 21 12 2) 6 6 6 21 21 
Dänemark ............. 25 25 25 25 25 25 25 
Deutschland .......... 16 16 2) 7 7 7 16 16 
Frankreich .......... .. . 20,6 5,5 5,5 5,5 5,5 20,6 20,6 
Finnland3) .. .. .......... 22 22 22 22 22 22 22 
Griechenland .... .... 18 8 8 8 8 18 18 
Irland ..................... 21 21 0 0 12,5 21 21 
Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4 2) 10 10 4 20 20 
Luxemburg ...... ...... 15 3 3 3 3 15 15 
Niederlande .. .... .... 17,5 6 6 6 6 17,5 17,5 
Österreich ............ 20 20 10 10 10 20 20 
Portugal .............•.. 17 5 17 17 5 17 17 
Schweden ...... .. .... . 25 25 25 25 25 25 25 
Spanien ................. 16 7 7 7 7 16 16 
Ver. Königreich .... . 17,5 17,5 0 0 0 17,5 17,5 

1) Stand: 1. Mai 1999. 
2) Natürlicher Dünger in Belgien 6 %. Deutschland 7 % und Italien 4 %. 
3) Absatz von Agrarerzeugnissen unterliegt grundsätzlich nicht der Mehrwertsteuer; bei Dünge- und Futtermitteln beispielsweise nicht, wenn der Erzeuger gleichzeitig Verkäu-

fer ist. 
Quelle: Deutscher Bauernverband nach Angaben der Europäischen Kommission. 
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2.2. EU-Haushalt 

Einnahmen und Ausgaben der EU (Mittel für Zahlungen)l ) 

Bereiche 

Einnahmen 
Agrarzölle ............... ...... ... ..... ..... ......... .......... ..... ............. .. .... . 
Zucker- und Isoglukoseabgabe ......... ....... ....... .... ...... .... ...... . 
Zöl le ... .................................. ...... ... ........... .. ..... .. ....... .. ... ... .... . 
MwSt.-Eigenmittel .... ........... ..... .... .. .. ....... .... .... ..... .... ... ........ . . 
BSP-Eigenmittel (4. Einnahme)2) ................................ ........ . . 
Sonstige Einnahmen3) .......................... . ..... . ......... . ............. . . 

Insgesamt .................. .......... ........ ........ .............. ........... ...... . 

Ausgaben 
Agrarbereich (EAGFL-Garantie, B1 ) .. ...... ......... .................. . 

Strukturmaßnahmen (B2) .. .. ... ..... ... .. .. ... ...... .. ..... ..... ............ . 
davon: Strukturfonds ........................................................ . 

Ziel 1 ... ....... .... .... ... .... .. ................ .............. .. ..... .. . 
Ziel 2 .................... ......... ... .............. ... .. ...... .... .... . 
Ziel 3 .......................................... ...................... .. . 
Sonstige Strukturmaßnahmen (außer Ziel 1) .... . 
Gemeinschaftsinitiativen ..... ............. .... .............. . 
Innovative Maßnahmen und technische Hilfen .. . 

Kohäsionsfonds .. .... .... ........ .... ... ...... ......... ...... .... .. . 

Interne Politikbereiche (B3, B4, B5, B6) ...... ..... ................. . .. 
davon: Forschung und technologische Entwicklung ....... .. .. 

Externe Politikbereiche (B7, B8) .......................................... . 
Verwaltungsausgaben (alle Organe) .... ...... ......................... . 
Reserven (BO) .............. .. ............. .. ............. .... ..... .. .. ..... .. .... . 

Insgesamt .................................... .. ... ...... .... ............ .. .......... . 

1) 1 Euro = 13.7603 ATS. 

Haushaltsplan 1999 

Mio. Euro 

949,1 
972,0 

11 .893,9 
30.374,2 
39.260,0 

2.108,6 

85.557,7 

40.560,1 

30.635,3 
27.544,7 
16.407,1 
4.348,2 
2.492,5 

955.7 
3.042,0 

299,2 
2.877,0 

4.802,3 
2.990.2 

4.595,1 
4.477,3 

487,7 

85.557,7 

Anleil am 
Gesamtansatz 

in % 

1,1 
1,1 

13,9 
35,5 
45,9 

2,5 

100,0 

47,4 

35,8 

5,6 

5,4 
5,2 
0,6 

100,0 

Grüner Bericht 1999 

Tabelle 2 .2.1 

Haushallsplan 2000 
Änderung 

Anteil am 2000 zu 1999 
Mio. Eu ro Gesamtansatz in% 

in% 

992,0 1,1 + 4,3 
1.046,4 1,2 + 7,1 

11.070,0 12,4 7,4 
32.554,6 36,4 + 6,7 
43.050,8 48,2 + 8,8 

674,1 0,8 - 212,8 

89.388,0 100,0 + 4,3 

41.469,0 46,4 + 2,2 

31.803,5 35,6 + 3,7 
28.860,7 + 4,6 
17.378,4 + 5,6 
4.209,2 3,3 
2.894,8 + 13,9 
1.056,7 + 9,6 
2.950,8 3,1 

370,8 + 19,3 
2.800,0 2,8 

5.449,0 6,1 + 11,9 
3.600,0 + 16,9 

5.236,5 5,9 + 12,2 
4.704,7 5,3 + 4,8 

725,3 0,8 + 32,8 

89.388,0 100,0 + 4,3 

2) Ink!. BSP-Eigenmil1el. Reserve. 
3) Abgabe der EU-Beamten. Verzugszinsen. Strafgelder. gegebenenfalls Überschüsse aus früheren Haushaltsiahren. Anleihen und Darlehen. Einnahmen aus laufender Ver­

waltungstätigkeit der Organe. etc. 
Quelle: EU-Amtsblatt L4012000. 

Finanzrahmen der Gemeinschaft von 2000 bis 20061) (in Mio. Euro zu Preisen von 1999) Tabelle 2 .2 _2 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 insgesamt 

1. Landwirtschaft ............ ......... ... ......... .. .. .... ... .. 40.920 42.800 43.900 43.770 42.760 41.930 41.660 297.740 
Märkte2) , ...................................... .... ....... 36.620 38.480 39.570 39.430 38.410 37.570 37.290 267.370 
Ländliche Entwicklung3) .................. ... ..... 4.300 4.320 4.330 4.340 4.350 4.360 4.370 30.370 

2. Strukturpolitische Maßnahmen ... ..... .... .. ..... .. 32.045 31.455 30.865 30.285 29.595 29.595 29.170 213.010 
Strukturfonds ... ......... ...... .. .... .... ............ .. 29.430 28.840 28.250 27.670 27.080 27.080 26.660 195.010 
Kohäsionsfonds ..... .. ......... ... ..... .. ..... ....... 2.61 5 2.615 2.615 2.615 2.515 2.515 2.510 18.000 

3. Interne Politikbereiche .......... ......... ............... 5.930 6.040 6.150 6.260 6.370 6.480 6.600 43.830 
4. Externe Politikbereiche ... .. ...... .. .. .. ..... ........... 4.550 4.560 4.570 4.580 4.590 4.600 4.610 32.060 
5. Verwaltung ......... ....... ... ... .. ... ...... ..... ........ ..... 4.560 4.600 4.700 4.800 4.900 5.000 5.100 33.660 
6. Reserven .... .. ............. ........... .. .... ... .... ....... .... 900 900 650 400 400 400 400 4.050 
7. Hilfe zur Vorbereitung .... ............. .... .......... .... 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 21.840 

Mittel für Verpflichtungen gesamt ............ ..... 92.025 93.475 93.955 93.215 91 .735 91 .125 90.660 646.190 
Mittel für Zahlungen ... ........ ... .......... ................... 89.600 91.110 94.220 94.880 91.910 90.160 89.620 641.500 
Mittel für Zahlungen in % des BSP ... .... ..... ....... . 1,13 % 1,12 % 1,13 % 1,11 % 1,05 % 1,00 % 0,97 % -
Erweiterung4) .•• ••• ..•.. ••• .. •..•. ••••.. •• •..•.•••. •.•.••• .. •• ..•. - - 4.140 6.710 8.890 11.440 14.220 45.400 

1) Zur Berechnung der Beträge zu laufenden Preisen wird ein Deflator von 2 % angewandt. 
2) Enthält alle GAP-Ausgaben. einschließlich der Maßnahmen im Veterinär- und Pflanzenschutzmittelbereich, iedoch ohne flankierende Maßnahmen (GAP = Gemeinsame 

Agrarpolitik). 
3) Einschließlich flankierender Maßnahmen; zuzüglich der zur Zeil vom EAGFL, Abteilung Ausrichtung. finanzierten Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung außerhalb des 

Ziel I-Programms. 
4) Es wird davon ausgegangen, dass die ersten Bewerberländer ab dem Jahr 2002 beitreten. 

Quelle: EU-Kommission. 
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Entwicklung der Ausgaben tür den Agrarbereich (EAGFL-Garantie) nach Sektoren1) Tabelle 2.2.3 

1996 1997 1998 
Sektor oder Maßnahmenart 

MECU in % MECU in% MECU in% 

Pflanzliche Erzeugnisse ........ ... .... 24.933,2 63,8 26.042,5 64,0 26.544,1 68,5 
Ackerkulturen .. ...... ..... .... .. ... .. .. .. .. 16.372,3 41 ,9 17.462,1 42,9 17.945,2 46,3 
davon Getreide .... .. ....... ..... .. .. .. .. .. 10.826,6 27,7 12.196,8 30,0 13.287,2 34,3 

Ölsaaten ........................... 2.381 ,0 6,1 2.439,4 6,0 2.368,6 6,1 
Körnerleguminosen .......... 522,7 1,3 525,0 1,3 617,8 1,6 
Sonstige (Kartoffelstärke, 

Leinsamen etc.) .... .... .... . 370,6 0,9 397,2 1,0 409,1 1,1 
Flächenstilllegung ...... .. .... . 2.271,4 5,8 1.903,6 4,7 1.262,6 3,3 

Zucker .................... .. .. .. ....... ........ 1.711 ,3 4,4 1.607,8 4,0 1.776,6 4,6 
Olivenöl ........... ..... .............. ......... 1.988,1 5,1 2.207,2 5,4 2.237,0 5,8 
Trockenfutter u. Hülsenfrüchte .... 365,2 0,9 367,4 0,9 377,5 1,0 
Textilpflanzen u. Seidenraupen ... 851 ,7 2,2 906,9 2,2 869,8 2,2 
Obst und Gemüse .. .......... ...... .. .. . 1.547,9 4,0 1.275,8 3,1 1.509,5 3,9 
Wein ... .... ........ .......... ... ............. .. . 776,9 2,0 1.030,1 2,5 700,0 1,8 
Tabak .. ....... ........ .... .. ... ................ 1.025,6 2,6 998,0 2,5 870,3 2,2 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 294,1 0,8 187,3 0,5 258,1 0,7 

Tierische Erzeugnisse ................. 12.332,6 31 ,5 11.670,4 28,7 9.631 ,5 24,9 
Milcherzeugnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.441 ,3 8,8 2.985 ,1 7,3 2.596,7 6,7 
Rindfleisch ... .. ...... ....... ........... .. ... . 6.797,1 17,4 6.675,4 16,4 5.160,6 13,3 
Schaf- und Ziegenfleisch .. .... ... .... 1.681 ,1 4,3 1.424,9 3,5 1.534,6 4,0 
Schweinefleisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,2 0,3 479,5 1,2 238,3 0 ,6 
Eier und Geflügel ...... .... ... ...... ... .. 138,7 0,4 78,1 0,2 89,6 0 ,2 
Sonstige tierische Erzeugnisse ... 116,1 0,3 5,6 0,01 1,3 0,003 
Fischerei .................... .. ... .. ... ..... ... 34,1 0,1 21 ,8 0,1 10,5 0,03 

EntwiCklung des ländlichen 
Raumes3) ..................... . ....... .. . .. .. 1.852,3 4,6 2.064,8 5,1 1.847,0 4,8 

Sonstiges .. ....... .......... ... ............ .... 1.112,2 2,8 1.764,8 4,3 1.380,4 3,6 
Nahrungsmittelhilfe .. ... ... ..... .... .... 298,6 0,8 705,8 1,7 333,7 0,9 
Erstattungen bei Waren der 

Verarbeitung landw. Erzeugn . 491 ,1 1,3 565,9 1,4 553,1 1,4 
Sonstige Maßnahmen/Reserven 322,5 0,8 493,2 1,2 493,6 1,3 

Rechnungsabschluss für 
frühere Haushalte ...................... -1.122,7 -2,9 - 867,6 - 2,1 - 654,8 -1 ,7 

EAGFL-Garantie insgesamt .. .. .... 39.107,7 100,0 40.674,9 100,0 38.748,1 100,0 

1) Basis ist jeweils das Haushaltsjahr des EAGFL-Garantie vom 16.10. bis zum 15.10. des Folgejahres. 
2) 1999 und 2000: Voranschlag laut EU-Amtsblatt L40100; MECU = Millionen ECU bzw. MEuro = Millionen Euro. 
3) Bis 1999 sind unter dieser Posilion die flankierenden Maßnahmen It. EAGFL-Garantie enthalten. 

Ausgaben der EAGFL-Garantie tür wichtige Marktorganisationsbereiche 
nach Mitgliedstaaten 19991) (in Mio. Euro) 

Mitgliedstaaten Ackerkulturen Milch- Rindfleisch Wein erzeugnisse 

Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219,5 213,4 124,0 -
Dänemark ................ 724,6 177,3 53,2 -
Deutschland . . . . . . . . . . . . 3.870,5 326,9 492,6 8,2 
Griechenland ........... 472,6 - 5,7 43,8 9,7 
Spanien ...... ...... .. ..... 1.699,6 39,8 402 ,7 192,0 
Frankreich , ... .. ... ...... 5.678,5 774,2 1.095,2 143,5 
Irland ........... ....... ... .. 123,5 265,7 841 ,6 -
Italien ....................... 1.831 ,6 - 214,8 183,1 249,8 
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . 10,0 -0,4 6,2 -
Niederlande ............. 247,3 662,0 82,7 -
Österreich . . . . . . . . . . . . . . 403,6 -27,9 98,2 0,2 
Portugal ................. .. 180,1 - 1,4 84,9 10,3 
Finnland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256,4 71 ,4 37,0 -
Schweden ............... 450,2 25,2 69,2 0,1 
Großbritannien ... ..... 1.697,9 204,5 964,3 0,9 

EU (15) ...... .. ........ .... 17.865,9 2.510,2 4.578,7 614,7 

1) Die angegebenen Marktorganisationen machen rd. 80 % der Ausgaben des EAGFL-Garantie aus. 

19992) 20002) 

Mio. Euro in% Mio. Euro in % 

26.889,0 66,3 25.867,0 62,4 
17.831 ,0 44,0 16.641 ,0 40,1 
13.294,0 32,8 12.413,0 29,9 
2.036,0 5,0 1.255,0 3,0 

661 ,0 1,6 517,0 1,2 

546,0 1,3 633,0 1,5 
1.294,0 3 ,2 1.823,0 4,4 
1.937,0 4,8 1.996,0 4,8 
2.203,0 5,4 2.190,0 5,3 

388,0 1,0 380,0 0,9 
968,0 2,4 1.024,0 2,5 

1.631 ,0 4,0 1.654,0 4,0 
661 ,0 1,6 695,0 1,7 
980,0 2,4 975,0 2,4 
290,0 0,7 312,0 0,8 

9.624,0 23,7 9.521 ,0 23,0 
2.581 ,0 6,4 2.735,0 6,6 
4.874,0 12,0 4.465,0 10,8 
1.755,0 4,3 1.832,0 4,4 

262,0 0,6 379,0 0,9 
103,0 0,3 86,0 0,2 
29,0 0,1 10,0 0 ,02 
20,0 0,05 14,0 0,03 

2.597,0 6,4 4.084,0 9,8 

2.055,1 5,1 2.697,0 6,5 
348,0 0,9 335,0 0 ,8 

550,0 1,4 551 ,0 1,3 
1.157,1 2,9 1.811 ,0 4,4 

- 605,0 -1 ,5 -700,0 - 1,7 

40.560,1 100,0 41.469,0 100,0 

Quelle : EU-Kommission. 

Tabelle 2.2.4 

Umwelt· Schaf-lZiegen-
maßnahmen fleisch 

3,1 1,4 
11,4 1,8 

348,4 42,1 
8,6 230,2 

73,7 509,4 
121,7 189,9 
134,9 126,1 
571,8 168,2 

6,8 0,1 
12,4 15,4 

272,9 - 4,8 
74,3 65,2 

136,4 1,6 
116,3 4,3 

58,9 534,0 

1.951 ,6 1.894,5 

Quelle: Dt. Agrarbericht 2000; EU-Kommission. 
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EU-Haushalt - Eigenmittelleistungen und Rückflüsse 1998 (Nettopositionen) Tabelle 2.2.5 

Gemein· Struktur· Interne Externe Rückflüsse Ei~enmittel· Netto· Rangskaien 
same maß· Politik· Politik· insgesamt leistungen position Netto· 

Mitgliedstaaten Agrarpolitik nahmen bereiche bereiche I) position 

Mio. ECU Mio. ECU % Mio. ECU % Mio. ECU Mrd. S abso· in 
lut BIP·% 

Belgien ....................... 859,7 281,5 51 1,4 50,8 1.703,4 2,2 3.131,0 3,8 - 1.427,6 - 19,6 5 6 
Dänemark .................. 1.155,0 142,6 159,7 45,1 1.502,4 2,0 1.694,7 2,1 - 192,3 - 2,6 11 11 
Deutschland .. ............. 5.556,7 3.913,1 670,8 26,5 10.167,1 13,3 20.632,9 25,1 -10.465,8 -144,0 1 3 
Griechenland ........ ... .. 2.557,4 3.179,4 137,3 2,3 5.876,4 7,7 1.310,2 1,6 + 4.566,2 + 62,8 14 14 
Spanien ...................... 5.304,6 6.644,5 271 ,6 14,3 12.235,0 16,0 5.752,4 7,0 + 6.482,6 + 89,2 15 12 
Frankreich ................ .. 9.014,3 2.225,9 608,0 17,6 11 .865,8 15,5 13.584,2 16,5 - 1,718,4 - 23,6 6 8 
Irland .......................... 1.633,7 1.396,6 88,8 0,7 3.119,8 4,1 984,9 1,2 + 2.134,9 + 29,4 13 15 
Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.183,2 3.661,6 595,5 30,6 8.470,9 11 ,1 10.581 ,5 12,9 - 2.110,6 - 29,0 8 9 
Luxemburg ...... .... ....... 17,7 13,4 49,2 2,7 83,0 0,1 216,7 0,3 - 133,7 - 1,8 9 4 
Niederlande ............... 1.374,7 348,0 329,3 5,9 2.057,9 2,7 5.104,5 6,2 - 3.046,6 - 41 ,9 2 1 
Österreich ................. 843,2 291 ,7 89,6 39,0 1.263,5 1,7 2.085,8 2,5 - 822,3 - 11,3 7 5 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639,6 3.171 ,3 116,5 1,4 3.928,8 5,1 1.104,4 1,3 + 2.824,4 + 38,9 12 13 
Finnland .. .. .. .. ........ .. ... 576,4 223,0 83,2 34,6 917,2 1,2 1.145,9 1,4 - 228,7 - 3,1 10 10 
Schweden .................. 770,9 328,9 127,8 32,4 1.260,0 1,6 2.382,6 2,9 - 1.122,6 - 15,4 4 2 
UK ...... .. ......... .. ......... .. 4.322,6 1.797,8 710,7 47,3 6.878,4 9,0 12.537,4 15,2 - 5.659,0 - 77,9 3 7 
Sonstige2) ................... - 746,7 329,1 4.087,8 5.163,7 6,8 - - - - - -

EU (15) .. ....... ...... ....... 38.809,7 28.366,0 4.878,5 4.439,0 76.493,2 100,0 82.249,1 100,0 - 10.919,5 -1 50,3 - -

I} Bei den externen Politikbereichen sind auch die sonstigen Zahlungen mitenthalten; dazu zählen Erstattungen an die 1995 beigetretenen Mitgliedstaaten (Österreich: 35 Mio. 
ECU; Finnland: 33 Mio. ECU und Schweden: 31 Mio. ECU) sowie Reserven in der Höhe von 272 Mio. ECU unter _Sonstige". 

2} Unter Sonstige sind die den einzelnen Mitgliedstaaten (vornehmlich Zahlungen an Nicht·EU·Slaaten - externe Politikbereiche) nicht zuordenbaren Zahlungen enthalten. 
Quelle: Europäischer Rechnungshof _Jahresbericht zum Haushallsiahr 1998", EU·Amtsblatt C 349/99. 

Zusammengestellt vom Bundesministerium für Finanzen, Abteilung 11/2. 

Agrarausgaben und Strukturmaßnahmen -
Gegenüberstellung der Einzahlungen1} und Rückflüsse 1998 (in Mio. ECU) Tabelle 2.2.6 

Agrarausgaben (EAGFL·Garantie) Strukturmaßnahmen (EAGFL·Ausrichtung) 
Mitgliedstaaten 

Einzahlung Rückfluss Saldo Einzahlung Rückfluß Saldo 

Belgien .................... .. ...... 1.477,4 859,7 - 617,7 1.079,8 281 ,5 - 798,3 
Dänemark .. .. ... ... .. .... ... .... 799,7 1.155,0 + 355,3 584,5 142,6 - 441 ,9 
Deutschland .................... 9.735,7 5.556,7 -4.179,0 7.115,9 3.913,1 - 3.202,8 
Griechenland ................... 618,2 2.557,4 + 1.939,2 451,9 3.179,4 + 2.727,5 
Spanien .. .................... .. ... 2.714,3 5.304,6 + 2.590,3 1.983,9 6.644,5 + 4.660,6 
Frankreich .................. ..... 6.409,8 9.014,3 + 2.604,5 4.684,9 2.225,9 - 2.459,0 
Irland ...................... .. .. ..... 464,7 1.633,7 +1 .169,0 339,7 1.396,6 + 1.056,9 
Italien ... ... ... ............ .. ...... . 4.992,9 4.183,2 - ' 809,7 3.649,3 3.661,6 + 12,3 
Luxemburg ......... .. ... .. .. .. .. 102,3 17,7 - 84,6 74,7 13,4 - 61,3 
Niederlande ........... ... ..... .. 2.408,6 1.374,7 - 1.033,9 1.760,4 348,0 -1.412,4 
Österreich .. .. .................. 984,2 843,2 - 141 ,0 719,3 291 ,7 - 427,6 
Portugal .... .. ........... .. .... .. .. 521 ,1 639,6 + 118,5 380,9 3.171 ,3 + 2.790,4 
Finnland ... ............ .. .. .... ... 540,7 576,4 + 35,7 395,2 223,0 - 172,2 
Schweden ... .................... 1.124,2 770,9 - 353,3 821 ,7 328,9 - 492,8 
Vereinigtes Königreich .... 5.915,8 4.322,6 - 1.593,2 4.323,9 1.797,8 - 2.526,1 
Sonstige2) .................... .. .. - - - - 746,7 + 746,7 

EU (1~ ........ ... .......... ... .. .. 38.809,7 38.809,7 - 28.366,0 28.366,0 -
1) Die Einzahlungen sind unter Zugrundelegung des allgemeinen Haushaltsschlüssels errechnet worden. 
2) Zahlungen sind keinem Land direkt zuordenbar. 

Quelle: Europäischer Rechnungshof _Jahresbericht zum Haushaltsjahr 1998", EU·Amtsblatt C 349/99. 
Zusammengestellt vom BMF und BMLF (Abteilung 11 2 bzw. Abteilung 11 B 5). 
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3. Agrarstruktur in Österreich 

3.1 . Betriebe und Flächennutzung 

Betriebe und Flächenausstattung im Zeitvergleich1) Tabelle 3.1 .1 

Gesamtfläche2l Landw. Nutzfläche Forstflächen 
durchschn. Betriebsgröße in ha nach der 

Jahr Betriebe ha ha ha 
Kulturfläche'l LN 

1951 ... .. ......... .. . 432.848 8,135.744 4,080.266 2,988.596 16,3 9,4 
1960 ................. 402.286 8,305.565 4,051.911 3,141.725 17,9 10,1 
1970 ................. 342.169 8,307.527 3,896.027 3,205.920 20,8 11,4 
1980 ................. 318.085 8,321 .226 3,741.224 3,281.773 22,8 12,1 
1990 ................. 281 .910 7,535.201 3,500.298 3,227.069 24,2 12,6 
1995 ...... ........... 263.522 7,578.378 3,432.028 3,294.142 25,9 13,2 
1997 ................ . 252.110 7,541.448 3,422.449 3,274.266 26,8 13,7 

1) Ab 1980 einschließlich Betriebe ohne Fläche; bei der Ermittlung der durchschnittlichen Betriebsgröße wurden die flächenlosen Betriebe nicht berÜCkSichtigt. 
2) Bis 1980 einschließlich bewirtschafteter Kleinstflächen und unproduktiver Flächen außerhalb der land- und forstw. Betriebe entsprechend den Schätzungen der Gemeinden. 
3) Landw. Nutzflächen + Forstflächen. 

Quelle: ÖSTAT. 
, 

Betriebe und Flächen 1997 Tabelle 3.1 .2 

Betriebe nach der Betriebe mit landwirtschaftlich Betriebe mit forstwirtschaftlich 
Gesamtfläche genutzter Fläche (LN) genutzter Fläche (FN) 

Gliederungskriterien 

Betriebe Gesamtfläche Betriebe LN Betriebe FN 
in ha in ha in ha 

Großenklassen nach Größenklassen nach 
der Gesamtfläche der Kulturfläche 

ohne Fläche ..................................... .... ....... 1.881 - - - - -
unter 5 ha ................................... 84.611 209.889 71.469 123.339 57.082 89.575 

5 bis unter 10 ha .... ... .... ......... ... ............ 41 .922 300.978 37. 175 186.124 34.384 111.357 
10 bis unter 20 ha .... ..... .. .... ..... ... ..... .. ..... 46.805 682.851 44.392 459.833 40.948 215.637 
20 bis unter 30 ha ... ................................ 30.231 742.658 29.122 509.539 27.233 220.234 
30 bis unter 50 ha .. ................................ . 27.061 1,031 .048 25.929 694.510 23.591 314.551 
50 bis unter 100 ha .. ........ .... ...... ............... 12.693 837.605 11 .988 512.127 10.869 303.978 

100 bis unter 200 ha .................. ..... ..... ....... 3.691 511 .150 3.359 256.239 3.243 254.415 
200 ha und mehr ... ... .......................... ........ 3.215 3,225.269 2.413 680.739 2.404 1,764.519 

Insgesamt .... .. ... .... .................... ......... ......... .. 252.110 7,541.448 225.847 3,422.450 199.754 3,274.266 

Erwerbsarten 
Haupterwerbsbetriebe ..... .. ...... ........ .... ....... 77.771 2,810.537 77.576 1,815.832 65.235 914.167 
Nebenerwerbsbetriebe .. ............ ................. 165.876 1,929.254 143.203 975.550 127.633 857.897 
Betriebe juristischer Personen .................... 8.464 2,801.657 5.069 631.068 6.887 1,502.202 

Erschwerniszonen 
Erschwerniszone 1 .. ... ......... .. ........... .... .. ... . 28.077 653.556 28.077 420.433 24.357 218.857 
Erschwerniszone 2 .. ... ............. .. .......... .... ... 24.707 620.827 24.707 337.324 21.744 260.502 
Erschwerniszone 3 ....... .............. ..... .. ......... 29.778 792.006 29.778 375.728 26.316 389.977 
Erschwerniszone 4 .................. .. ... ....... ....... 6.246 142.435 6.246 80.173 4.924 51.009 
Ohne Erschwerniszone ........... ... ................ 163.302 5,332.625 137.039 2,208.792 122.414 2,353.922 

Benachteiligtes landwirtschaftliches Gebiet .. 176.296 5,931.454 155.131 2,316.174 151 .395 2,827.360 
davon Berggebiet ....... .... .... ....... ................. 128.997 5,315.653 112.391 1,955.077 111.023 2,596.526 

Bundesländer 
Burgenland ......... .................... ......... ... .. ... ... 21.470 316.482 19.290 199.682 13.705 97.814 
Kärnten ......... .. .. ...... .. .......... ... .... ..... ........ .... 24.322 848.800 20.670 330.346 21 .946 439.846 
Niederösterreich ........ .............. .. ........... ... ... 61979 1,677.764 56.367 956.746 42.604 671.481 
Oberösterreich .. ..... ............ ........ ... ... ........... 48.405 1,089.285 43.665 576.572 41 .577 437.086 
Salzburg ....... .. ... .. ........ ...... .. ..... ................ . 11 .571 663.711 10.496 298.358 9.275 258.134 
Steiermark .............................. .. ... .. ... ..... ..... 56.461 1,509.880 51.880 509.370 51 .163 852.536 
Tirol ....... ...... ........... ........................ ........... .. 20.168 1,194.408 17.482 424.242 14.100 435.176 
Vorarlberg ............. ... .... .. .......... ................... 6.717 213.082 5.113 118.302 5.196 64.536 
Wien ....... ........ ... .. ... ... ... ... .... .. .. ................... 1.016 28.036 884 8.832 187 17.658 

Österreich ...... .. .......... ... ..... ........ ................... 252.110 7,541 .448 225.847 3,422.450 199.754 3,274.266 

Quelle: ÖSTAT. 
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Verteilung der Kulturarten (Fläche in Hektar) Tabelle 3.1.3 

Kulturarten t960 1983') 1990 1995 1997 

Ackerland ............... .. ...... ....... ......... ..... .. ...... 1,646.837 1,421.950 1,406.394 1,405.276 1,397.357 
Wirtschaftsgrünland .................................... 780.657 889.736 884.124 928.254 938.318 
davon mehrmähdige Wiesen ....... .. ... ..... ..... 726.504 852.024 844.634 861.160 870.568 

Kulturweiden ..... ......... .. ..... .. .. ..... .. .... 54.153 37.712 39.490 67.094 67.750 
Extensives Grünland .. ................................. 1,517.241 1,095.854 1,068.670 1,011 .991 1,005.125 
davon einmähdige Wiesen ...... .. .................. 282.186 104.283 89.159 56.367 58.066 

Hutweiden ..... ....... ......... : ....... .......... . 289.809 130.289 123.163 81 .106 80.199 
Streuwiesen ................ ..... .... .... .... .... 24.242 13.805 10.734 15.786 15.732 
Almen und Bergmähder ................... 921 .004 847.477 845.614 858.732 851.128 

Weingärten ..... .... .... .. .. .... .... ... ..... .... ......... ... . 35.611 57.760 58.203 55.680 52.494 
Obstanlagen2) . ............................... . . .. .......... 28.279 18.384 19.693 19.061 18.297 
Hausgärten ....... ... .......... ... .. .... ...... ... , .......... 42 .362 17.115 19.540 9.478 8.778 
Reb- und Baumschulen .......... .. ..... ... ... .. ..... 924 1.305 1.509 1.525 1.487 
Forstbaumschulen3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 763 595 
Nicht mehr genutztes Grünland4) .... ....... ..... - 37.922 39.971 36.558 36.965 

Landwirtschaftl ich genutzte Fläche ........ ..... 4,051.911 3,540.026 3,498.1 04 3,432.028 3,422.449 
Forstwirtschaftlich genutzte Fläche ............ . 3,141 .725 3,221.101 3,227.069 3,294. 142 3,274.266 
Sonstige Flächen ........................................ 1,111.929 818.352 807.834 815.650 807.768 

Gesamtfläche ........ .... .... ........... .. ... ..... ....... 8,305.565 7,579.479 7,533.007 7,578.378 7,541 .448 

1) Erfassungsuntergrenze ab 1983: 1 ha; bewirtscha"ete Kleinstflächen und unproduktive Flächen außerhalb der land- und forstwirtscha"lichen Betriebe entsprechend den 
Schätzungen der Gemeinde nicht mehr enthalten. 

2) Extensiv- und Intensivobstanlagen. 
3) Forstbaumschulen 1995 erstmals erhoben. 
4) Nicht mehr genutztes Grünland ab 1995 nicht mehr bei LN (aufgrund der EU-Umstellung). 

Quelle: ÖSTAT. 

Verteilung der Kulturarten nach Bundesländern 1997 (Fläche in Hektar) Tabelle 3.1.4 

Kulturarten Burgenland Kärnten Nieder- Ober- Salzburg Steiermark TIrol Vorarlberg Wien österreich österreich 

Ackerland ..... ................................... ......... 154.327 68.093 701 .549 295.796 7.193 149.466 12.068 2.928 5.937 
Wirtschaftsgrünland ....... .. ............ ... .... ...... 13.313 91.470 190.187 252.513 85.167 187.616 85.084 31.939 1.028 
davon mehrmähdige Wiesen .................... 12.846 77.576 173.977 241 .985 83.912 166.472 81 .515 31 .271 1.014 

Kulturweiden .................................. 467 13.894 16.210 10.528 1.255 21.144 3.569 668 14 
Extensives Grünland .. ............................... 12.564 169.166 27.530 22.054 205.592 157.499 326.598 83.255 863 
davon einmähdige Wiesen ....................... 1.925 5.242 10.747 8.521 6.912 10.962 8.699 4.709 348 

Hutweiden ...................................... 3.016 13.370 7.288 2.216 16.096 23.151 8.832 5.718 512 
Streuwiesen ......................... .. ........ 7.623 424 605 971 1.125 2.484 310 2.185 3 
Almen und Bergmähder .............. ... - 150.130 8.890 10.346 181.459 120.902 308.757 70.643 -

Weingärten .................................... .. ..... .... 17.048 - 31.407 9 - 3.319 - 4 706 
Obstanlagen ....................... .... ................. . 1.462 941 2.455 3.156 88 9.755 248 100 90 
Hausgärten ...... .... .. .... .... ................ ... ........ 849 578 2.834 2.507 259 1.496 185 60 10 
Reb- und Baumschulen .- ......... ... ......... . ..•. 77 28 556 440 12 157 11 16 190 
Forstbaumschulen ..... .... ... ..... .................. . 42 67 230 97 46 60 48 - 6 
Nicht mehr genutztes Grünland1) ............ .. 1.848 3.825 2.746 1.152 5.356 4.692 15.239 1.783 324 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche .......... . 199.682 330.343 956.748 576.572 298.357 509.368 424.242 118.302 8.830 
Forstwirtschaftlich genutzte Fläche .......... 97.814 439.846 671.481 437.086 258.134 852.536 435.176 64.536 17.658 
Sonstige Flächen ........................... .. ......... 17.138 74.783 46.790 74.475 101 .864 143.282 319.752 28.461 1.222 

Gesamtfläche ........ .... ........ ............. ..... ... . 316.482 848.797 1,677.765 1,089.285 663.711 1,509.878 1,194.409 213.082 28.034 

1) Nicht mehr genutztes Grünland ab 1995 nicht mehr bei LN (sufgrund der EU-Umstellung) . 
Quelle: ÖSTAT. 
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Verteilung der Kulturarten nach Haupt-, Nebenerwerb 
und jur. Personen 1997 (Flächen in ha bzw. in Prozent)1) 

Gesamtlläche 
davon 

Kultu rarten Haupterwerb Nebenerwerb 

ha % ha % ha % 

Ackerland .... ...................... ... .......... ....... ... 1,397.357 40,8 984.118 54,2 384.445 39,4 
Wirtschaftsgrünland .......... .. .... .. ... .......... ... 938.318 27,4 543.881 30,0 378.439 38,8 
davon mehrmähdige Wiesen .... ............. ... 870.568 25,4 504.899 27,8 355.910 36,5 

Kulturweiden ....... .. ............... .... ... ... 67.750 2,0 38.982 2,1 22.529 2,3 
Extensives Grünland ........ ...... .. .... ..... ... ... . 1,005.125 29,4 238.234 13,1 183.733 18,8 
davon einmähdige Wiesen ... ... , ................ 58.066 1,7 25.325 1,4 28.745 2,9 

Hutweiden .............. .. ...... ... ... ..... .. ... 80.199 2,3 34.000 1,9 31 .314 3,2 
Streuwiesen .. ......... .............. .... ... .. . 15.732 0,5 9.575 0,5 5.014 0,5 
Almen und Bergmähder ..... .. ... ...... . 851 .128 24,9 169.334 9,3 118.660 12,2 

Weingärten ... ............ ..... .. ......... ... ........ ..... 52.494 1,5 34.279 1,9 17.367 1,8 
Obstanlagen2) ............... . ..... .. ....... ... . .. . . ... .. 18.297 0,5 10.451 0,6 6.425 0,7 
Hausgärten .. .......... ........ ... .. .. ..... .. ......... .. .. 8.778 0,3 3.556 0,2 4.803 0,5 
Reb- und Baumschulen ..... ... ........ ............ 1.487 0,0 1.035 0,1 243 0,0 
Forstbaumschulen3) .......... .. .. . ... .. . . .. . ...... . .. 595 0,0 279 0,0 95 0,0 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche .... ...... 3,422.449 45,4 1,815.832 64,6 975.550 50,6 
Forstwirtschaftlich genutzte Fläche .. ..... .. . 3,274.266 43,4 914.167 32,5 857.897 44,5 
Sonstige Flächen .... ... ... .. .................. ..... ... 844.733 11 ,2 80.538 2,9 95.809 5,0 

Gesamtfläche .. .. .............. ..... ...... .... ... ... ... 7,541.448 100,0 2,810.537 100,0 1,929.256 100,0 

1) Die Prozentangaben bei den Kulturarten beziehen sich auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche (; 100%). 
2) Extensiv- und Intensivobstan lagen. 
3) Forstbaumschulen 1995 erstmals erhoben. 

Verteilung der Kulturarten nach Erschwerniskategorien (Zonen) 1997 (Flächen in ha) 

davon 

Kulturarten Fläche 
Erschwernis- Erschwernis- Erschwernis- Erschwernis-insgesamt 
kategorie 1 kategorie 2 kategorie 3 kategorie 4 

(Zone 1) (Zone 2) (Zone 3) (Zone 4) 

Ackerland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,397.357 160.282 69.761 38.986 1.098 
Wirtschaftsgrünland ... .. .. ..... ..... ... ........ .. .... 938.318 196.822 185.736 222.564 31 .118 
davon mehrmähdige Wiesen ... .. .. ............. 870.568 189.684 170.097 195.634 28.704 

Kulturweiden ............................ ... ... 67.750 7.138 15.639 26.930 2.414 
Extensives Grünland ..... ..... ... ........ ..... ...... 1,005.125 61 .354 79.967 112.848 47.895 
davon einmähdige Wiesen .... ... .. ........ .. .. .. 58.066 5.965 9.627 16.819 5.533 

Hutweiden .......... ... .............. ....... .... 80.199 6.224 11 .927 27.721 6.625 
Streuwiesen ... ..................... .......... . 15.732 1.062 1.322 781 82 
Almen und Bergmähder ................. 851 .128 48.103 57.091 67.527 35.655 

Weingärten .... ............ ..... .... ...... .. ...... ... ... .. 52.494 12 331 136 -
Obstanlagen ... .. ........... ....... ......... ... .......... 18.297 1.063 908 725 25 
Hausgärten ....... ...... ........ .. .... .. .......... ..... ... 8.778 846 614 445 36 
Reb- und Baumschulen .. ... ..................... .. 1.487 2 - 1 -
Forstbaumschulen ...... ........ ... ...... .. ........ ... 595 52 5 22 -

Landwirtschaftlich genutzte Fläche .... ...... 3,422.449 420.433 337.324 375.728 80.173 
Forstwirtschaftl ich genutzte Fläche .. .... .. .. 3,274.266 218.857 260.502 389.977 51 .009 
Sonstige Flächen ................. .. ....... .. ...... .... 844.733 14.267 23.000 26.302 11.254 

Gesamtfläche ...... .... .............. ..... ...... ... .... 7,541.448 653.557 620.826 792.007 142.436 

195 

Tabelle 3.1.5 

jur. Personen 

ha % 

28.794 4,6 
15.998 2,5 
9.759 1,5 
6.239 1,0 

583.158 92,4 
3.996 0,6 

14.885 2,4 
1.143 0,2 

563.134 89,2 
848 0,1 

1.421 0,2 
418 0,1 
209 0,03 
221 0,04 

631.068 22,5 
1,502.202 53,6 

668.386 23,9 

2,801 .656 100,0 

Quelle: ÖSTAT. 

Tabelle 3.1 .6 

ohne Erschwernis-
kategorie 1-4 Erschwernis-

kategorie 

270.127 1,127.229 
636.240 302.077 
584.119 286.448 

52.121 15.629 
302.064 703.059 

37.944 20.122 
52.497 27.700 

3.247 12.486 
208.376 642.751 

479 52.014 
2.721 15.575 
1.941 6.836 

3 1.484 
79 516 

1,213.658 2,208.792 
920.345 2,353.922 

74.823 769.910 

2,208.826 5,332.624 

Quelle: ÖSTAT. 
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Betriebe (Unternehmen) nach Bundesländern und Größenklassen laut INVEKOS-Daten1) Tabelle 3.1.7 

Burgenland Kärnten Nieder- Ober· Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Österreich 
öslerreich öslerreich 

Größenklassen nach 
der LN 

unter 5 ha .......... 5. 101 4.240 9.581 8.442 1.595 15.954 5.562 1.508 182 52.165 
5 bis unter 10 ha .......... 2.314 4.103 6.336 6.542 2.433 10.401 4.491 975 32 37.627 

10 bis unter 20 ha .......... 1.862 4.043 11.702 11.457 3.361 8.917 3.068 974 27 45.411 
20 bis unter 30 ha .......... 790 1.293 7.316 6.045 1.052 2.483 582 415 19 19.995 
30 bis unter 50 ha .......... 800 625 6.429 3.210 294 975 190 179 40 12.742 
50 bis unter 100 ha .. ...... .. 645 167 2.927 521 35 204 23 32 16 4.570 

100 bis unter 200 ha .......... 143 26 279 22 - 25 4 2 4 505 
200 ha und mehr ............... 36 5 77 4 - 3 - - 5 130 

Insgesamt ........ .. .. .. .. .. ...... . 11 .691 14.502 44.647 36.243 8.770 38.962 13.920 4.085 325 173.145 

1) Laul INVEKOS (Inlegriertes Verwaltungs· und Kontrollsystem) kann ein Unlernehmen einen oder mehrere Teilbetriebe haben; mit Sland März gibl es in der INVEKOS·Da· 
lenbank rund 17.000 Teilbelriebe (inkl. der Almgemeinschaften). Bei der Ermiltlung der Größenklassen werden die Almflächen nichl berücksichtigl, daher sind insbesondere 
in den Größenklassen ab 50 ha weniger Betriebe zu finden als bei den Auswertungen laul Agrarstrukturerhebung. 

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS·Daten mit Sland vom 5. Mai 2000; LFRZ·Auswertung L9901 O. 

Verteilung der Kulturarten nach Bundesländern laut INVEKOS-Datenbestand (Fläche in Hektar) Tabelle 3.1.8 

Burgen· Kärnten Nieder· Ober- Salzburg Sleier· Tirol Vorarl· Wien Österreich land österreich österreich mark berg 

Ackerland ................................... 156.291 65.504 690.243 289.928 6.404 137.590 10.875 2.788 5.666 1,365.290 

Wirtschaftsgrünland ............... .. . 10,880 84.216 179.231 244.376 81.668 172,632 81 .428 30.338 46 884.813 
davon mehrmähdige Wiesen , ... 10.492 67.737 162.801 233.452 80.460 149.649 77.313 29.241 23 811.168 

Kulturweiden .................. 388 16.479 16.429 10.924 1.208 22.983 4.115 1.097 22 73.645 

Extensives Grünland .... ............. 2,579 133.230 13.457 13.583 157.043 108.081 314.936 78.820 16 821.745 
davon einmähdige Wiesen ...... . 1.326 3.082 5.194 4.077 6.078 3.733 5.906 4.540 16 33.952 

Hutweiden .. .. ........ .......... 1.140 13.612 3.276 1.037 13.666 17.468 10.318 3.300 - 63.817 
Streuwiesen .... ...... ........ . 113 217 233 278 902 248 288 2.349 - 4.628 
Almen und Bergmähder . - 116.319 4.754 8.191 136.397 86.632 298.424 68.631 - 719.348 

Weingärten ..... ...... ... .. .. ................ 13.815 1 29.029 2 - 3.388 7 9 398 46.649 
Obstanlagen ... .. .......................... . 1.017 466 1.851 568 3 8.906 138 57 124 13.129 
Hausgärten ......... .. ..... , ... ...... .... ... . - - 3 - - 5 13 - - 22 
Baumschulen ...... ... ...................... 57 41 181 196 11 184 - 6 101 776 

Landwirtseh. genutzte Fläche .. 184.639 283.457 913.993 548,653 245.129 430.787 407.398 112,018 6.350 3,132.424 

Forstwirtseh. genutzte Fläche .. 47 85 390 380 41 397 33 1 0 1.374 

Insgesamt ............. .......... , ........... 184.686 283.542 914.383 549.033 245.170 431.184 407.431 112.019 6.350 3,133.798 

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS·Datenbestand vom 5. Mai 2000; LFRZ·Auswertung L99010. 
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Betriebe und Flächen nach Betriebsformen (Flächen in ha) Tabelle 3.1.9 

landwirtsch . davon 
forstwirtsch. 

Betriebsformen Zahl der genutzte genutzte Gesamt-
Betriebe Fläche sonstige fläche 

(LN) Ackerland Kulturarten Grünland Almen Fläche 

Marktfruchtbetriebe ........ .... .. 34.345 682.664 640.527 9.844 31.686 606 61.672 756.478 
Futterbaubetriebe .. .... ...... ..... 87.518 1,158.219 340.931 5.103 662.492 149.693 375.826 1,577.412 
Veredelungsbetriebe .... .. .. .. .. 10.842 154.622 139.321 1.422 13.492 387 35.505 193.463 
Dauerkulturbetriebe .... .. .. .. .. . 25.519 121 .794 55.392 57.078 9.281 42 23.272 150.447 
Landw. Gemischtbetriebe .. .. 12.647 179.874 136.474 5.229 37.856 315 55.433 238.998 
Gartenbaubetriebe .... .. .. ...... . 2.056 6.550 3.661 2.077 805 7 1.61 9 9.275 
Forstbetriebe .. ...... .. .. .. .......... 48.839 260.481 7.531 2.129 84.064 166.757 1,808.099 2,558.600 
Kombinationsbetriebe .. .. ...... 33.615 398.944 80.830 3.523 221 .1 32 93.459 590.526 1,031 .679 
Nicht klassifiz. Betriebe .. ...... 8.141 468.879 609 100 20.704 447.465 342.190 1,062.026 

Insgesamt .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. . 263.522 3,432.028 1,405.276 86.505 1,081 .512 858.732 3,294.142 7,578.378 

Quelle: Agrarstrukturerhebung 1997; ÖSTAT. 

Betriebe und Flächen nach Standarddeckungsbeiträgen (Flächen in ha)1 ) Tabelle 3.1.10 

Größenklassen Zahl der Landwir1 - davon 
nach StandarddeckunrSbeiträgen Betriebe schaftliche Wald Gesamtfläche 

(in 1.000 S Nutzfläche Ackerland Grünland Almen 

unter 30 .. .. .. .. .... .. 73.728 120.509 25.269 69.935 19.676 143.451 300.190 
30 bis unter 60 .... .. ... .. ... 33.789 130.273 37.938 69.963 16.869 106.068 252.982 
60 bis unter 90 .... .. ... .... 21 .345 132. 185 40.910 70.800 16.512 90.486 237.092 
90 bis unter 120 .... .. .. .... .. 15.781 137.252 44.103 68.480 21 .247 84.103 231 .150 

120 bis unter 180 .. .. .......... 24.211 278.922 96.503 136.997 38.911 170.424 468.737 
180 bis unter 240 .. .. ....... .. . 18.386 277.112 103.749 133.243 34.158 161.624 456.425 
240 bis unter 300 .. .. .......... 14.779 274.935 111 .091 8.275 34.701 151 .564 438.848 
300 bis unter 360 ........ .. .. .. 11.475 251 .793 109.981 96.766 32.567 136.822 400.169 
360 bis unter 480 .... .. ...... .. 15.543 394.871 212.146 132.756 39.330 204.085 615.549 
480 bis unter 600 ............ .. 8.892 277.188 174.269 66.908 26.707 125.817 416.277 
600 bis unter 900 .... ........ .. 9.054 344.278 257.757 48.411 24.253 155.181 518.435 
900 bis unter 1.500 .. .. ...... .. .. 3.000 152.715 111 .723 14.122 20.521 130.486 300.621 

1.500 und mehr .... ........ .. .. ...... 1.122 191.116 79.228 21.480 85.725 1,291.842 1,879.875 

Insgesamt ..... .. ... ..... ............... 251 .105 2,963.149 1,404.667 938.136 411.177 2,951.953 6,516.350 

1) Ohne nicht klassifizierte Betriebe (8.141) und ohne flächen lose Betriebe (4.316). 
Quelle: Agrarstrukturerhebung 1997; ÖSTAT. 

Anzahl der Bergbauernbetriebe in Österreich nach den Zonierungsergebnissen1) Tabelle 3.1.1 1 

Bundesland Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Summe 

Burgenland .... , .. .... ... ... ............. 159 762 11 0 932 
Kärnten ... ....... , ... ... ..... .... ... .. ..... 2.236 2.794 5.171 1.393 11 .594 
Niederösterreich .. ..... ...... ....... .. 9.390 6.161 5.825 99 21.475 
Oberösterreich ..... ...... , ... .. ........ 10.250 5.630 5.093 133 21 .106 
Salz burg ... ... ..... .. ... ... ... ......... ... . 1.978 2.158 2.265 843 7.244 
Steiermark ..... ... ..... .... , ... .... ...... 3.827 5.523 7.815 683 17.848 
Tirol .. .. .. .. ... ... ... .. ..... ........... ..... .. 2.709 3.022 4.889 3.058 13.678 
Vorarlberg ..... .. .... ........ ... ... ....... 667 1.240 1.478 622 4.007 

Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.216 27.290 32.547 6.831 97.884 

Die Unterschiede zu den Ergebnissen der Agrarstrukturerhebung 1997 resultieren aus den unterschiedlichen Erfassungsgrenzen . 
1) Stand: 1.1 .1999. 

Quelle: BMLFUW. 
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Struktur der Biobetriebe 19991) Tabelle 3.1 .12 

Betriebe, Ftächen, Größenklassen, Burgen· Kärnten NÖ+ OÖ Salzburg Steier· Tirel Voran· Öster· 
Tiere und Großvieheinheiten(GVE) land Wien mark berg reich 

Betriebe und Flächen 

Biobetriebe insgesamt1) ... . .... . . .. . ... . . . •• ...... •. . 280 1.456 2.905 2.576 3.375 3.352 4.681 336 18.962 
Landw. Nutzfläche (LN) insgesamt2) (ha) ...... 6.925 22.269 58.670 41 .243 46.399 49.222 43.528 4.380 272.635 
durchschn. LN je Betrieb (ha) .. .. ... ..... ............ 24,7 15,3 20,2 16,0 13,7 14,7 9,3 13,0 14,4 
LN (ha) nach Größenklassen (ha LN) 

unter 5 ha ...... .. ........... .... .. .......... 179 607 755 1.226 1.103 1.364 4.675 223 10.132 
5 bis unter 10 ha ........ ............... ... ..... .... 447 2.986 3.231 4.027 7.592 6.511 12.568 687 38.049 

10 bis unter 20 ha ...... ... ........................ .. 886 7.712 16.624 14.420 21 .398 19.414 17.585 1.634 99.672 
20 bis unter 30 ha ... .. .... ... .. ... ..... ... .. .. ... .. . 632 5.291 16.536 11 .529 10.516 11.709 6.1 52 1.275 63.640 
30 bis unter 50 ha ..... .... ... .... ..... .... ...... .... 1.244 4.017 13.190 7.981 5.081 8.199 2.068 509 42.288 
50 bis unter 100 ha ............... ...... ..... .. ....... 2.153 1.147 6.072 1.763 710 1.868 480 52 14.245 

100 ha und darüber .... ..... ... .. .. ....... .. ..... ...... 1.383 510 2.262 297 - 157 - - 4.609 

Biobetriebe mit Ackerfläche ... ............... .... 252 750 1.665 1.784 490 1.309 1.232 45 7.527 
Ackerfläche (AF) insgesamPl (ha) ................. 5.672 5.158 24.457 13.405 2.151 7.043 1.722 141 59.749 
durchschn. Ackerfläche je Betrieb4l (ha) .. ..... 20,3 3,5 8,4 5,2 0,6 2,1 0,4 0,4 3,2 
AF (ha) nach Größenklassen (ha AF) 

unter 5 ha ....... ... ...... ... .... .. .. ... ... .. 161 901 1.352 2.058 675 1.717 1.143 48 8.054 
5 bis unter 10 ha ...... ............... .. .......... .. 367 1.252 2.593 3.911 725 1.937 356 24 11 .1 65 

10 bis unter 20 ha .. .. ... ... .... ..... ................ 746 1.410 6.154 3.971 617 2.353 200 69 15.519 
20 bis unter 30 ha ........ ............... .. ..... ... .. 486 614 3.838 1.621 86 609 24 - 7.278 
30 bis unter 50 ha .. ... ...... ............... ....... .. 1.319 556 4.894 1.178 48 427 - - 8.422 
50 bis unter 100 ha ..... ..... ..... .... ...... .......... 2.014 - 3.665 396 - - - - 6.075 

100 ha und darüber ...... .. .. .. ........ .... .... ........ 579 424 1.962 271 - - - - 3.235 

Biobetriebe mit Grünland ........................... 155 1.449 2.691 2.565 3.375 3.326 4.680 335 18.576 
Grünland (GL) insgesamtS) (ha) ........ .. , ..... .... . 905 17.029 33.664 27.743 44.237 41 .887 41 .792 4.235 211.491 

davon Wirtschaftsgrünland .. .... ... .... ... .. .. ..... 546 13.753 32.475 26.930 32.681 35.475 32.529 3.049 177.440 
Extensives Grünland ..... ... .. ... .. ........ . 358 3.276 1.189 813 11 .556 6.41 1 9.262 1.185 34.052 

durchschn. Grünlandfläche je Betrieb4) (ha) .. 3,2 11,7 11 ,6 10,8 13,1 12,5 8,9 12,6 11 ,2 
GL (ha) nach Größenklassen (ha GL) 

unter 5 ha ... .. .......... ... ... ... ........ ... 192 915 1.820 2.019 1.293 1.806 4.938 212 13. 196 
5 bis unter 10 ha ............... .. ...... .. ... ... .. .. 103 3.421 4.224 5.554 7.800 6.862 12.538 693 41 .195 

10 bis unter 20 ha .... ....... ....... ............. .... 161 6.748 12.182 10.828 20.735 16.564 16.432 1.663 85.313 
20 bis unter 30 ha ... ...... ... ..... ... .. .. ...... .... . 124 3.746 9.533 5.735 9.499 9.712 5.591 1.170 45.109 
30 bis unter 50 ha ....... ......... .. .. .. .. ....... .... - 1.642 4.982 2.941 4.331 5.902 1.828 445 22.072 
50 bis unter 100 ha ........... ..... .... .. .. ..... ..... . 77 557 827 657 579 883 465 52 4.097 

100 ha und darüber ..... ... .. ... .. , ..... .... .. ..... .... 248 - 104 - - 157 - - 509 

Biobetriebe mit Weinbau .. . ....... , . ........ . .. ..... 77 - 106 1 - 36 - 3 223 
Weingartenfläche (ha) ........ ......... ... ..... ...... .. .. 245 - 409 0,2 - 28 - 1,3 684 

Halter und Nutztiere 

Rinder 
Rinder gesamt (Stück) .. .. .. ...... .... .... ........... . 968 28.004 50.371 48.162 70.21 1 66.117 64.280 5.492 333.605 
Halter von Rindern ......... ..... .. .. ... .... .... .. ... .. .. 35 1.279 2.126 2.093 3.229 2.881 4.300 299 16.242 
Rinder je Betrieb (Stück) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,7 21 ,9 23,7 23,0 21,7 22,9 14,9 18,4 20,5 

Milchkühe 
Milchkühe gesamt (Stück) ......... .. , .............. 231 5.817 13.020 15.051 22.545 15.299 23.531 2.206 97.700 
Halter von Milchkühen ... ......... ................... . 12 662 1.369 1.392 2.525 1.623 3.442 217 11 .242 
Milchkühe je Betrieb (Stück) ...... ........ ........ . 19,3 8,8 9,5 10,8 8,9 9,4 6,8 10,2 8,7 

Scheine 
Schweine gesamt (Stück) .......... .... ... .... .... .. 1.093 3.730 10.747 7.447 3.263 6.382 5.198 572 38.432 
Halter von Schweinen ..... ......... ..... .... ..... ... .. 31 721 1.283 1.123 1.361 1.754 1.958 84 8.315 
Schweine je Betrieb (Stück) .......... ........... .. 35,3. 5,2 8,4 6,6 2,4 3,6 2,7 6,8 4,6 

Hühner 
Hühner gesamt (Stück) .......... ..................... 2.583 29.760 43.060 73.992 32.750 80.920 30.274 4.578 297.917 
Halter von Hühnern ............ ... ... ............ .... .. 54 800 1.346 1.471 1.767 1.859 1.913 145 9.355 
Hühner je Betrieb (Stück) ..... ... ....... ..... ....... 47,8 37,2 32,0 50,3 18,5 43,5 15,8 31 ,6 31,8 

Schafe 
Schafe gesamt (Stück) ............. ...... .. ...... .... 1.012 9.139 17.164 10.286 14.650 13.326 27.019 1.450 94.046 
Halter von Schafen .. .. ...... .... ......... ... .... ..... .. 31 276 591 364 644 511 944 44 3.405 
Schafe je Betrieb (Stück) .... ...... ... ...... ......... 32 ,6 33,1 29,0 28,3 22,7 26,1 28,6 33,0 27,6 

III-210-BR/2000 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument  (gescanntes Original) 199 von 353

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 1999 199 

Struktur der Biobetriebe 19991) (Fortsetzung) Tabelle 3.1.12a 

Belriebe. Flächen , Größenklassen, Burgen· Kärnten NÖ+ OÖ Salzburg Sleier· Tirol Vorarl· Öster· 
Tiere und Großvieheinheiten (GVE) land Wien mark berg reich 

Milchquoten 

A-Quote gesamt (t) .... ..... ........ ........ ....... , .. ... 856 22.597 53.068 62.579 83.472 64.386 71 .907 8.542 367.407 
Betriebe mit A-Quote .......... .... ...... .. ............... ,10 608 1.310 1.380 2.625 1.595 2.788 234 10.550 
A-Qubte je Betrieb (kg) .... .. ...... .... .................. 85.582 37.166 40.510 45.347 31.799 40.367 25.792 36.505 34.825 
A-Quote (t) nach Größenkl. (kg A-Quote) 

bis 20.000 kg ... .......... .. .... ....... ...... - 2.711 4.063 4.187 11 .830 5.971 14.838 935 44.534 
20.001 bis 40.000 kg ................ .. .. .. .. ........ 49 5.402 13.782 12.388 26.020 15.233 23.218 2.031 98.123 
40.001 bis 70.000 kg ...... .... ... ..... .. .. .. ........ 157 6.536 18.281 20.220 22.566 19.515 19.532 2.288 109.096 
70.001 bis 100.000 kg ................... .. .. .. .... ... 223 2.994 9.613 12.782 12.669 11 .684 8.504 1.804 60.273 
über 100.000 kg ........ .. .... ... .. ... ... .. .. ............. 427 4.954 7.328 13.002 10.387 11 .983 5.816 1.485 55.381 

D-Quote gesamt6) (t) ............................. .. .... . 255 4.266 5.175 5.897 5.521 4.390 9.985 1.276 36.764 
Betriebe mit D·Quote .. .... ..... ................... .... .. . 10 459 694 691 1.481 845 1.919 169 6.268 
D-Quote je Betrieb (kg) ................ .. ...... .. ........ 25.458 9.294 7.457 8.534 3.728 5. 196 5.203 7.549 5.865 
D·Quote (t) nach Größenkl. (kg D-Quote) 

bis 20.000 kg .... ..... .. ... ........ .......... 50 1.649 2.008 2.194 4.254 2.482 6.928 638 20.203 
20.001 bis 40.000 kg .. ............. .... .. ....... .. .. 38 1.128 1.025 1.086 788 851 1.594 314 6.824 
40.001 bis 70.000 kg ........ .... .................... 92· 441 1.041 1.129 143 269 888 111 4.114 
70.001 bis 100.000 kg .... ... ....... .. .... ... ...... ... 75 376 359 587 336 403 152 73 2.361 
über 100.000 k'g ...................... .. .... .......... .... - 673 741 901 - 385 422 140 3.262 

Großvieheinheiten (GVE) 

Rinder Schweine Hühner Schafe Gesamt 

Größenklassen 
Schafe Gesamt Betriebe Rinder Betriebe Schweine Betriebe . Hühner Betriebe Betriebe GVE -GVE GVE GVE GVE 

bis unter 5GVE .. ... ..... .. ....... 2.116 7.1 16 8.083 3.164 9.327 835 2.951 4.922 2.794 8.469 
5 bis unter 10GVE ........... .. ...... 3.853 28.755 47 325 24 172 261 1.793 4.117 30.819 

10 bis unter 20 GVE .................. . 5.717 82.740 34 499 4 47 97 1.250 6.130 88.892 
20 bis unter 30 GVE ...... .. ........... 2.830 68.448 14 332 - - 8 198 3.057 74.102 
30 bis unter 50 GVE ............. ... ... 1.466 53.745 11 407 - - 7 312 1.665 60.925 
50 bis unter 100 GVE ............. ...... 244 14.985 - - - - - - 309 18.839 

100 GVE und darüber ..... ....... .. ...... 16 1.846 - - - - - - 20 2.311 

Gesamt ... ....... ..... ...... ... ..... .... .. ....... 16.242 257.634 8.189 4.728 9.355 1.053 3.324 8.475 18.092 284.356 

1) EOs sind alle Biobetriebe erfasst, die an der Maßnahme "Biologische Wirtschaftsweise" im Rahmen des ÖPUL teilnehmen; laut Angaben des Bundeskanzleramtes gibt es in 
Osterreich rd. 19.740 Biobetriebe, die Differenz lässt sich wie folgt erklären: Alle Biobetriebe, die an der Maßnahme "Okopunkte" tei lnehmen (ca. 180) sind nicht erfasst; wei· 
ters gibt es Biobetriebe, die nur an der Maßnahme "Betriebsmillelverzicht am gesamten Betrieb" teilnehmen, solche die die Förderungsvoraussetzungen (Mindesllei lnahme· 
fläche 2 haI nicht erfüllen und zu guter Letzt Betriebe, die generell staatliche Förderungen ablehnen. 

2) LN ohne Almflächen, aber inklusive Stilllegungsflächen; diese sind nicht prämienfähig, daher Unterschied zu Flächen laut Tabelle 7.1.9. 
3) Inklusive Stilllegungsflächen, daher Unterschied zu Flächen laut Tabelle 7.1.10. 
4) Durchschnillsfläche bezogen auf alle Biobetriebe. 
5) Inklusive der Grünlandflächen, die an der Maßnahme "Ökologisch wertvolle Flächen" teilnehmen , daher Unterschied zu Grünlandflächen laut Tabelle 7.1.10. 
6) D·Quote endgültig zugeteilt + provisorisch zugeteilt. 

Quelle: BMLFUW, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft; AMA, Invekos·Daten, Stand Mai 2000. 

Entwicklung der Biobetriebe 1980 bis 1999 Tabelle 3.1.13 

Biobetriebe Förderungen 

Jahr davon davon Förderungen 
für 

insgesamt1) ausbezahlPI Bioverbände 
Bio·Kontroll· and . ÖPUL· anerkannt2l in Umstellung" gefördert zuschuss Förderungen 

1980 ....... .... ...... 200 - - - - - - -
1990 ... .. .. ... ....... 1.970 - - 300 5,9 - - 7,0 
1991 ........... .... .. 6.000 - - 1.170 26,4 - - 7,5 
1992 ...... .. .. ... .... 9.713 - - 5.782 175,6 - - 0,0 
1993 ........ .. ...... . 13.321 - - 8.414 170,6 - - 14,9 
1994 .. .... .... ...... . 17.833 5.091 7.064 11 .568 234,9 - - 19,0 
1995 .... .. ...... ... .. 18.542 12.048 6.494 15.917 725,3 65,7 - 22,4 
1996 .. .. .. .. .... .. ... 19.433 13.306 6.127 18.322 831,8 75,1 531 ,5 23,3 
1997 ........ ......... 19.996 17.702 2.294 18.485 869,9 77,1 565,2 24,0 
1998 .. .... .. ..... .... 20.207 - - 18.820 893,9 78,7 637,8 24,0 
1999 ....... .. ........ 19.741 - - 18.962 91 2,9 79,9 649,3 24,0 

1) Laut Meldung des Bundeskanzleramtes. 
2) Österreich muss seit 1. 7. 1994 Daten auf Basis dieser VO(EG)2092191 der EU·Kommission melden (EWR·Beitrill). 
3) Die Förderung von Biobetrieben hat im Jahr 1990 begonnen; ab 1995 sind die im Rahmen des ÖPUL ausbezahlten Prämien berücksichtigt. 

Quelle: Bundeskanzleramt; AMA; ARGE Bio·Landbau. 
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Struktur der Betriebe mit Pflanzenbau, Wein- und Obstbau 

Größenstufen nach der 
Acker· und Kulturlläche 

unter 5 ha .... ...... .......... ... ... .. .. ... . 
5 bis 10 ha .............. ..... ..... ... ...... . 

10 bis 20 ha ... .............................. . 
20 bis 30 ha .......... .. ... ... ... ... ......... . 
30 bis 50 ha .. ............... .......... ...... . 
50 bis 100 ha .. .. ...... ... ...... .............. . 
über 100 ha .. .. .. ............................. . 

Insgesamt .... _ ................ .. ............. . 

unter 5 ha ........................... .. .. .. . 
5 bis 10 ha ...... .... ....................... . 

10 bis 20 ha ................. ..... .......... . 
20 bis 30 ha .......... .. ................. .... . 
30 bis 50 ha ................................ .. 
50 bis 100 ha ................................ .. 
über 100 ha ........ ........ .... ............... . 

Insgesamt .. ... .............. .. .... ..... .. ... .. 

unter 5 ha ............... ....... .. ........ .. 
5 bis 10 ha ............... .. ..... .......... . 

10 bis 20 ha ............ ........ ............ .. 
20 bis 30 ha .............................. .. .. 
30 bis 50 ha ................................. . 
50 bis 100 ha ............... ................ .. . 
über 100 ha .. ........... .... .. .... ........ .... . 

Insgesamt ............ .......... .............. . 

unter 5 ha ................................ .. 
5 bis 10 ha ................... .. .. ...... .... . 

10 bis 20 ha .. .. ............................. . 
20 bis 30 ha .... _ .......... .. .. .... .......... . 
30 bis 50 ha ............. .. .................. . 
50 bis 100 ha .................... .. ........... . 
über 100 ha ...... .. .. ........................ .. 

Insgesamt ......... ...................... ..... . 

absolut 

28.593 
22.730 
31 .052 
22.217 
19.795 
7.936 
1.646 

133.969 

160 
376 

1.833 
2.488 
3.927 
2.041 

303 

11.1 28 

14.434 
3.832 
3.743 
2.311 
2.424 
1.285 

145 

28.174 

4.954 
2.829 
3.480 
2.043 
1.904 

81 9 
300 

16.329 

Betriebe 

in % 

Ackerland 

21 ,3 
17,0 
23,2 
16,6 
14,8 
5,9 
1,2 

100,0 

Zuckerrüben 

1,4 
3,4 

16,5 
22,4 
35,3 
18,3 
2,7 

100,0 

Weingärten 

51 ,2 
13,6 
13,3 
8,2 
8,6 
4,6 
0,5 

100,0 

Obstanlagen 

30,3 
17,3 
21 ,3 
12,5 
11,7 
5,0 
1,8 

100,0 

Grüner Bericht 1999 

Tabelle 3.1.14 

Fläche 

in ha in % 

34.008 2,4 
69.888 5,0 

209.974 15,0 
264.690 19,0 
407.164 29,2 
292.408 20,9 
11 9.225 8,5 

1,397.357 100,0 

39 0,1 
426 0,9 

3.858 7,7 
7.504 15,0 

18.017 36,0 
14.159 28,3 
5.996 12,0 

49.999 100,0 

12.567 23,9 
9.026 17,2 

10.780 20,5 
7.097 13,5 
7.981 15,2 
4.429 8,4 

615 1,2 

52.495 100,0 

2.344 12,8 
3.247 17,7 
5.594 30,6 
2.398 13,1 
2.090 11,4 

967 5,3 
1.656 9,1 

18.296 100,0 

Quelle: ÖSTAT. Agrarstrukturerhebung t997 (Stichprobe). 
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· Grüner Bericht 1999 

Struktur der Gemüsebau-Betriebe 

Größenstufen 
nach der Kulturfläche 

unter 5 ha ... ... ......... ......... ..... .. .. . 
5 bis 10 ha .. .... ... ... ..... .. .. .... ... ..... . 

10 bis 20 ha .. ..... .. ..... ... ................ . 
20 bis 30 ha .............. ....... .......... .. . 
30 bis 50 ha .... ........ ..... .. ...... ..... .. . . 
50 bis 100 ha ............ .... ........ .. .... .. .. 
über 100 ha ....... ... ..... .................... . 

Insgesamt ... ...... .. .............. .... .... .. .. 

unter 5 ha .. ............................... . 
5 bis 10 ha .... .. ... .... .................... . 

10 bis 20 ha .. .. .. .. ... .......... .. .. ..... ... . 
20 bis 30 ha .. ....... .. ... ............. .... .. . 
30 bis 50 ha .................. .... ... .... .. .. . 
50 bis 100 ha .. .................. .. .... .... ... . 
über 100 ha ........... .... ................... .. 

Insgesamt ............ ...... .......... ... .... . . 

unter 5 ha ... .................... .. ........ . 
5 bis 10 ha ...... .. ...... ..... ....... ... ... . . 

10 bis 20 ha ...... ...... ......... .. .......... . 
20 bis 30 ha .... ..... ...... .................. . 
30 bis 50 ha .................... ... ... ...... .. 
50 bis 100 ha .. ... .... .. ...................... . 
über 100 ha ....... .. .... .. ...... .......... .. .. . 

Insgesamt ... ... ... ....... ... .. ... ............ . 

absolut 

2.390 
1.554 
1.569 

727 
787 
357 

52 

7.436 

565 
55 
46 

3 
11 
6 
1 

687 

605 
151 
203 
89 
37 
26 

6 

1.117 

Betriebe 

in % 

Freiland - Feldbau 

32,1 
20,9 
21 ,1 

9,8 
10,6 
4,8 
0,7 

100,0 

Freiland - Gartenbau 

82,2 
8,0 
6,7 
0,4 
1,6 
0.9 
0,1 

100,0 

unter Glas bzw. Folie 

54,2 
13,5 
18,2 
8,0 
3,3 
2,3 
0,5 

100,0 

3.2. Vieh bestand und Vieh halter in Österreich 

Vieh bestand 1997 nach Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben sowie 
nach Erschwerniszonen (in Stück) 

201 

Tabelle 3.1.15 

Fläche 

in ha in % 

551 5,7 
622 6,5 

1.262 13,1 
1.642 17,1 
2.204 22,9 
2.052 21,4 
1.277 13,3 

9.610 100,0 

293 62,2 
69 14,6 
85 18,0 
13 2,8 
7 1,5 
4 0,8 
0 0,0 

471 100,0 

152 50,7 
36 12,0 
50 16,7 
36 12,0 
12 4,0 
7 2,3 
7 2,3 

300 100,0 

Quelle: ÖSTAT. Agrarstrukturerhebung 1997 (Stichprobe) . 

Tabelle 3.2.1 

davon 

Tierarten insgesamt ohne 
Haupt- Neben- Erschwernis· Erschwernis- Erschwernis- Erschwernis- Erschwernis- Erschwernis-
erwerb erwerb zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 zone 1-4 zone 

Bestände 

Rinder insgesamt ... .. . 2,196.754 1,538.307 651 .366 516.092 390.947 395.687 60.606 1,363.332 833.421 
davon Kühe ....... .... 890.420 607.875 279.891 215.306 168.380 174.966 27.013 585.665 304.755 

Pferde ....................... 57.139 25.054 30.558 9.619 9.121 8.684 1.387 28.811 28.328 
Schweine ............... ... 3,674.869 2,705.062 931.825 177.379 78.967 69.235 10.201 335.782 3,339.087 
Schafe ....... .. ...... ..... .. 376.836 143.951 231.806 50.358 63.171 108.376 34.944 256.849 119.987 
Ziegen ... .... .... ... ... ...... 53.543 23.146 30.084 7.670 9.129 10.364 3.724 30.887 22.655 
Hühner ........... .... ....... 13,839.777 9,267.775 3,835.134 1,088.035 476.318 934.799 69.271 2,568.423 11 ,271 .354 

Viehhalter 

Rinder insgesamt ..... . 107.634 52.590 54.912 21.773 19.185 23.952 5.278 70.188 37.445 
davon Kühe .. ... ...... 99.655 50.094 49.443 20.804 18.084 22.896 5.090 66.874 32.781 

Pferde ............... ........ 16.320 6.798 9.434 2.521 2.714 3.503 810 9.548 6.771 
Schweine ... .. ... .......... 98.051 45.858 52.062 15.073 13.787 17.685 3.649 50.194 47.858 
Schafe .................... .. 19.145 5.563 13.536 2.159 2.890 5.497 1.507 12.053 7.090 
Ziegen ......... ... ... .. ..... . 12.423 4.676 7.722 1.868 2.118 2.763 775 7.524 4.899 
Hühner ...... .... ........ .. .. 92.781 38.799 53.840 14.556 13.009 15.458 3.113 46.136 46.646 

Quelle: ÖSTAT. 
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Viehbestand nach Alter und Kategorien1) 

Kategorie 

Rinder insgesamt ................... ... .............. .. .. ... . . 
Jungvieh bis unter 1 Jahr 

Schlachtkälber bis 300 kg ................ ... ........... .. 
andere Kälber männlich .......... .. .. .... .......... .... .. . 
andere Kälber weiblich ...... .. .......................... .. 

Jungvieh 1 bis unter 2 Jahre 
Stiere ..... ......................................... .... ... .... ..... . 
Ochsen .. .... .... ...... ... ... .... ................................ .. 
Schlachtkalbinnen ..... ... ..... ......... ................ ... .. 
Nutz· und Zuchtkalbinnen .............................. .. 

Rinder 2 Jahre und älter 
Stiere und Ochsen ............................... .. ........ .. 
Schlachtkalbinnen ....... .. ................................ .. 
Nutz· und Zuchtkalbinnen .... .. .. .... .................. .. 
Milchkühe .... .. ....... ....... ........ ................ ........... . 
andere Kühe ......... ..... .. .......... ... .. ... .. .... .......... . . 

Kühe insgesamt ............................ .... ... .... .. ... ... . 

Hühner insgesamt ... ............. .................. ......... . 
Mastküken und Jungmasthühner ...... ............... .. 
Küken und Hennen für Legezwecke, Hähne .... .. 
Halter von Hühnern ..... ...... ................................ . 

Sonstiges Gefl ügel 

1999 

2,152.811 

45.535 
280.400 
304.651 

181.858 
19.912 
31 .269 

255.244 

23.516 
7.489 

128.354 
697.903 
176.680 
874.583 

13,797.829 
7,011.488 
6,786.341 

98.150 

Grüner Bericht 1999 

Kategorie 

Schweine insgesamt ....................... ..... ........ , .. . 
Ferkel bis 20 kg ..... ...... .................. ............ .. ..... .. 
Jungschweine 20-50 kg ............. .. ... .. .. ............. .. 
Mastschweine 50-80 kg .... ............................... .. 
Mastschweine 80-110 kg ................................. .. 
Mastschweine größer als 110 kg ..... .. .... .. ..... .. .. .. 
Zuchtschweine 50 kg und mehr 

Jungsauen, noch nie gedeckt ............ .. .. ...... . ,' .. 
~ungsauen , erstmals gedeckt .......... .... ..... ...... . 
Altere Sauen, gedeckt ." .. ........................ ....... . 
Ältere Sauen, nicht gedeckt ........................... .. 
Zuchteber ..... .. ... ...... .... ................ ...... .......... ... . 

Halter von Schweinen .... .. ................................ .. . 

Schafe insgesamt ........ .... ......................... ....... . 
Mutterschafe und gedeckte Lämmer ""'''''''''''''' 
andere Schafe ... ... .. ...... .. ....................... .. ... ....... . 
Halter von Schafen ....... .. ................. , .. ... ...... ...... . 

Ziegen insgesamt ........... ........ .. ....................... . 
Halter von Ziegen .. .............. ..... ........... .. ........... .. 

Viehhalter insgesamt .................................. , .. .. 

Tabelle 3.2.2 

1999 

3,433.029 
862.910 
975.532 
682.962 
493.011 

74.802 

26.122 
30.851 

191 .618 
84.298 
10.923 
95.273 

352.277 
229.297 
122.980 

20.040 

57.993 
14.261 

156.755 

(Truthühner, Gänse, Enten, Perlhühner) ....... . 700.341 Nicht untersuchte Schlachtungen 
Halter von sonstigem Geflügel ......................... .. 

Einhufer insgesamt 
(Pferde, Esel, Mul is, Maultiere)2) ............... ...... .. 
Halter von Einhufern .... .. .. .. ................................ . 

Zuchtwild in Fleischproduktionsgattern .... .. .. 
Halter von Zuchtwild ... .... ................ .. ....... ......... .. 

Bienenvölker3) .... . .......... . ............... .. .......... . ... . .. . 

1) Laut Viehzählung am 1. Dez. 1999. Angaben in Stück. 
2) Bis 1998: nur Pferde. 
3) Laut Imkerbund Wien; ohne Erwerbsimker. 

16.173 vom 2. Dez. 1998 bis 1. Dez. 1999 
Kälber .............. .. ...... ................. ........... ... .......... .. 
Schweine .... ......... .... ........... .............................. .. 

81 .566 Schafe (einschließl ich Lämmer) ................. ....... . 
19.990 

39.086 
1.797 

330.672 

5.802 
222.249 

27.594 

Quelle: ÖSTAT. 

Viehbestand auf Basis GVE nach Tierkategorien und Größenklassen1) Tabelle 3.2.3 

Rinder Schweine Geflügel Sonstige Gesamt 
Größenklassen ') 

Betriebe Rinder· Betriebe Schweine· Betriebe G~le~el' Betriebe s~~~e Betriebe Gesamt 
GVE GVE GVE 

Obis 5GVE ... 21.468 64.527 58.809 40.232 68.616 6.995 49.370 54.217 34.619 83.201 
5 bis 10GVE .. . 20.868 154.683 3.649 26.602 299 2.197 2.299 16.438 24.332 179.232 

10 bis 20 GVE ... 27.744 406.309 4. 123 59.396 310 4.484 977 13.660 31 .952 466.821 
20 bis 30 GVE ... 16.128 395.203 2.466 61 .018 124 3.066 251 6.169 19.464 477.921 
30 bis 50 GVE ... 11.283 421 .586 2.651 102.430 124 4.621 149 5.707 15.632 589.530 
50 bis 100 GVE ... 2.329 143.611 1.419 92.051 39 2.542 44 2.703 4.580 288.444 

100 bis 200 GVE ... 100 11 .903 93 11 .780 8 975 6 689 243 29.681 
über 200 GVE ....... 4 1.029 7 2.915 2 537 1 208 17 5.655 

Summe ........ ......... 99.924 1,598.852 73.217 396.423 69.522 25.418 53.097 99.791 130.839 2,120.484 

1) Die Größenklasse ist auf die jeweilige Tierkategorie bezogen. 
Quelle: BMLFUW; INVEKOS·Datenbestand, Tierliste 1999. 
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Vieh bestand und Viehhalter nach Bundesländern Tabelle 3.2.4 

Änderung 
Bundesland 1980 1990 1995 1998 1999 1999 zu 1980 1990 1998 1999 1998 

in % 

Rinder (in 1.000 Stück) Rinderhalter 

Burgenland ........ 68,5 49,5 35,6 28,0 26,9 - 4,1 7.599 3.962 1.473 1.372 
Kärnten .......... ... 217,3 227,8 210,0 198,4 199,9 + 0,8 16.684 13.866 11 .385 11 .038 
Niederösterreich 622,2 629,4 551 ,3 506,7 504,1 - 0,5 39.417 28.488 20.190 19.723 
Oberösterreich .. 725.1 772,4 694,2 653,9 643,9 - 1,6 44.488 35.652 26.407 26.082 
Salzburg ........ .. .. 165,6 181 ,3 175,0 167,7 167,5 - 0,1 9.766 8.928 8.030 7.855 
Steiermark .. ...... . 454,6 444,5 398,4 362,5 362,1 - 0,1 40.552 30.788 21.473 20.792 
Tirol .............. .... . 198,7 215,8 196,6 193,9 186,6 - 3,9 15.452 13.622 11 .634 11 .559 
Vorarlberg ......... 64,4 63,1 64,7 60,5 61 ,7 + 1,9 4.334 3.697 3.101 3.096 
Wien ........ ...... .. .. 0,5 0,1 - 0,1 0,1 ± 0,0 32 14 10 11 

Österreich .... .. .. 2.516,9 2.583,9 2.325,8 2.171 ,7 2.152,8 - 0,9 178.324 139.017 103.703 101 .528 

Kühe (in 1.000 Stück) Kuhhalter1) 

Burgenland ...... .. 25,3 15,9 12,6 10,5 10,0 - 5,0 7.332 3.497 
Kärnten .... .... .. ... 72 ,3 80,8 82,6 82,5 84,1 + 1,9 16.300 11.521 
Niederösterreich 210,5 194,9 184,1 175,2 173,7 - 0,9 37.312 25.539 
Oberösterreich .. 294,1 286,7 274,9 264,5 260,2 - 1,7 44.077 34.580 
Salzburg ............ 80,1 86,7 85,7 83,3 82,8 - 0,6 9.682 8.469 
Steierrnark ......... 174,3 167,2 160,1 151 ,0 150,4 - 0,4 39.909 28.592 
Tirol .. .. .. .. .......... . 86,8 90,6 87,4 87,1 84,5 - 3,1 15.431 13.114 
Vorarlberg ......... 30,6 28,8 29,6 28,8 28,8 ± 0,0 4.329 3.495 
Wien .... .. ............ - - - - - - 23 8 

Österreich .... .... 974,0 951 ,6 917,0 882,9 874,5 - 1,0 174.395 128.815 

Schweine (in 1.000 Stück) Schweinehalter 

Burgenland ...... .. 171 ,6 140,5 125,6 11 1,0 95,9 -15,7 15.838 9.024 4.128 3.792 
Kärnten .. .. ...... .. . 236,3 200,1 197,5 206,2 180,7 - 14,1 19.619 14.858 11 .071 9.827 
Niederösterreich 1.277,9 1.151 ,4 1.090,8 1.107,0 984,4 -12,5 51.120 33.978 21 .167 19.121 
Oberösterreich .. 1.025,9 1.123,9 1.179,8 1.249,9 1.183,8 - 5,6 41 .020 30.213 21 .013 19.060 
Salzburg ............ 49,0 32,9 26,7 21 ,9 19,1 - 14,7 6.593 4.623 3.593 3.195 
Steiermark .... .. ... 817,3 961 ,0 1.022,5 1.057,5 920,8 -14,8 52.982 39.078 26.546 24.157 
Tirol ...... .. ...... .. ... 85,6 57,7 43,8 38,4 31,4 -22,3 12.427 9.299 6.529 5.971 
Vorarlberg ...... .. . 32,7 19,0 18,6 17,4 16,2 - 7,4 2.757 1.834 1.213 1.106 
Wien .............. " .. 9,9 1 ,5 0,9 1 ,0 0,7 -42,9 107 39 13 12 

Österreich .. .. .... 3.706,2 3.688,0 3.706,2 3.810,3 3.433,0 - 11 ,0 202.463 142.946 95.273 86.241 

Pferde (in 1.000 Stück)2) Pferdehalter 

Burgenland ........ 2,0 2,1 3,1 3,4 3,3 - 3,8 1.049 802 898 855 
Kärnten .. .. ......... 4,6 5,0 7,0 7,7 8,6 + 10,3 2.968 2.391 2.799 2.692 
Niederösterreich 9,3 11,4 18,1 17,7 20,3 +12,7 3.210 2.930 3.506 3.720 
Oberösterreich .. 7,0 9,9 14,6 15,1 15,8 + 4,2 3.274 3.276 3.631 3.812 
Salzburg .. .......... 3,8 4,7 6,4 7,1 7,6 + 6,8 1.904 1.696 2.098 2.078 
Steiermark .... .. .. . 6,6 8,3 12,2 12,9 13,5 + 4,4 3.096 3.160 3.614 3.583 
Tirol .................. . 4,1 4,7 7,0 7,3 8,3 + 11 ,7 1.949 1.710 2.148 2.325 
Vorarlberg .. ...... . 1,3 2,0 2,8 2,9 2,8 - 5,3 635 707 892 890 
Wien .................. 1,7 1,2 1,2 1,1 1,3 + 17,5 61 36 36 35 

Österreich .. .. .... 40,4 49,3 72,4 75,3 81 ,5 + 7,5 18.146 16.708 19.622 19.990 

Schafe (in 1.000 Stück) Schafhalter 

Burgenland ........ 1,3 4,2 5,4 4,3 5,7 + 25,0 210 371 349 387 
Kärnten .. ........ ... 23,1 40,1 48,8 52,0 49,8 - 4,4 2.728 3.566 2.745 2.825 
Niederösterreich 22,7 47,9 58,8 58,2 59,5 + 2,1 3.858 4.198 2.827 3.052 
Oberösterreich . 30,9 46,5 50,9 50,1 47,7 - 5,0 5.400 5.778 4.318 4.196 
Salzburg ............ 19,3 28,5 32,3 31,8 29,9 - 6,4 1.996 1.708 1.713 1.61 4 
Steiermark .. .. .. .. . 27,0 51 ,2 60,4 61 ,6 60,9 - 1,2 3.478 4.609 3.874 3.867 
Tirol .. .............. .. . 57,7 81,4 95,1 90,8 86,0 - 5,6 3.862 3.800 3.479 3.508 
Vorarlberg .. .... ... 8,4 9,2 13,1 11 ,6 12,3 + 5,8 749 628 419 579 
Wien ...... .. ...... .. .. 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 ± 0,0 14 11 12 12 

Österreich ........ 190,7 309,2 365,2 360,8 352,2 - 2,4 22.295 24.669 19.736 20.040 
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Viehbestand und Viehhalter nach Bundesländern (Fortsetzung) Tabelle 3.2.4a 

Änderung 

Bundesland 1980 1990 1995 1998 1999 1999 zu 1980 1990 1998 1999 
1998 
in% 

Ziegen (in 1.000 Stück) Ziegen halter 

Burgenland .... .. .. 1,0 0,9 1,1 0,5 1,0 + 45,6 409 377 187 248 
Kärnten ............. 3,7 4,3 5,6 5,5 5,8 + 5,9 1.649 1.411 1.761 1.706 
Niederösterreich 8,3 6,6 10,3 12,1 12,2 + 0,4 4.560 2.249 2.234 2.067 
Oberösterreich .. 5,6 6,9 11 ,0 12,5 11 ,9 - 5,2 2.835 2.851 3.439 3.442 
Salzburg .......... .. 2,3 3,8 4,4 3,8 4,3 + 11 ,1 685 986 992 1.164 
Steiermark ......... 4,2 5,3 7,4 6,5 7,9 + 18,2 2.177 2.267 2.070 2.420 
Tirol .. .. ...... .. ....... 5,6 7,9 11 ,8 11,4 12,3 + 7,7 1.766 1.880 2.468 2.568 
Vorarlberg ...... ... 1,6 1,5 2,6 1,9 2,5 + 25,5 587 602 425 631 
Wien .... .. .. .. ........ 0,1 - - 0,1 0,1 ± 0,0 26 9 11 15 

Österreich ........ 32,4 37,2 54,2 54,2 58,0 + 6,4 14.694 12.632 13.587 14.261 

Hühner (in 1.000 Stück) Hühnerhalter 

Burgenland ...... .. 905,1 547,9 410,6 405,5 362,1 - 12,0 21 .262 11 .755 5.838 5.016 
Kärnten ........... .. 1.092,9 842,2 1.049,3 1.127,1 1.531 ,6 + 26,4 20.777 13.415 9.486 8.539 
Niederösterreich 4.988,1 4.428,6 4.425,8 4.380,7 4.112,4 - 6,5 55.685 33.211 20.075 18.238 
Oberösterreich .. 2.755,5 3.081 ,5 3.065,6 3.087,6 2.951 ,5 - 4,6 48.103 35.037 24.498 22.712 
Salzburg .. .......... 377,7 191,1 172,5 146,5 137,8 - 6,3 8.318 6.010 5.117 4.743 
Steiermark ........ . 3.386,8 3.541,3 3.662,0 4.039,8 4.366,0 + 7,5 57.205 40.074 26251 24.115 
Tirol .. .. ...... ......... 381,5 305,0 194,2 162,7 172,1 + 5,5 9.358 6.227 5.371 5.512 
Vorarlberg ...... ... 255,7 198,7 175,8 188,8 163,5 - 15,5 3.142 2.195 1.476 1.681 
Wien ................. . 16,3 2,7 1,4 1,0 1,0 ± 0,0 475 128 38 32 

Österreich ........ 14.159,6 13.139,0 13.157,2 13.539,7 13.798,0 + 1,9 224.325 148.052 98.150 90.588 

1) Bei Stichprobenerhebung wird die Anzahl der Halter nicht erhoben. 
2) Ab 1999 sind bei den Pferden auch alle anderen Einhufer (Esel. Mulis, Maultiere) enthalten. 

Quelle: ÖSTAT. 

Struktur viehhaltender Betriebe Tabelle 3.2.5 

1985 1995 1999 1985 1995 1999 

1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 Stück % 1.000 Stück % 1.000 Stück % 

Halter von .. . Kühen Kuhhalter1) Milchkuhhalter1) Kuhhalter Kuhbestand1) Milchkuhbest.1) 

1 ..... .... .. .. ..... ... .. ........ ..... 15,5 10,3 7,0 8,0 6,1 6,5 15,5 1,6 7,0 1,0 5,3 0,8 
2 - 3 .......... ............. .. .. . 36,9 24,5 17,1 19,0 16,5 17,6 91 ,2 9,2 42,6 6,0 33,5 4,8 
4 - 10 ................... .. ....... 69,9 46,5 43,5 48,0 38,5 41 ,2 448,5 45,4 285,5 41 ,0 225,5 32,3 

11 - 20 .... .... .. .. .............. " 24,8 16,5 19,9 22,0 24,9 26,7 348,4 35,2 282,3 40,0 283,8 40,7 
21 - 30 ...... .. .. ... ...... .. .. .. " 2,7 1,8 2,8 3,0 5,8 6,2 65,7 6,6 66,5 9,0 100,8 14,4 
31 und mehr " "" " " """"" 0,5 0,3 0,6 1 ,0 1 ,7 1 ,8 19,6 2,0 22,6 3,0 49,0 7,0 

Summe ...... .. .. .. ............... 150,4 100,0 90,7 100,0 93,5 100,0 988,9 ·100,0 706,5 100,0 697,9 100,0 

Halter von ... Rindern Rinderhalter Rinderbestand 

1 - 3 ........ ........... .. ....... 25,6 16,0 13,9 12,0 10,6 10,4 55,1 2,1 30,4 1,3 23,4 1,1 
4 - 6 """ " """""""""" 25,2 15,8 15,2 13,0 12,6 12,5 124,3 4,7 75,2 3,2 62,8 2,9 
7 - 10 """""' '' ''''''''''''' '' 23,2 14,5 15,7 13,5 13,5 13,3 195,6 7,4 132,2 5,7 113,5 5,3 

11 -20 .. .. .................. .... " 38,2 23,8 27,6 23,7 24,4 24,0 578,9 21 ,8 419,5 18,0 369,8 17,2 
21 - 30 .... ............ ...... .... " 23,3 14,5 18,8 16,1 16,5 16,2 584,4 22,0 473,4 20,4 415,5 19,3 
31 - 50 """""""" "" """" 18,6 11 ,6 18,0 15,5 16,3 16,0 712,1 26,9 698,6 30,0 631,J 29,3 
51 und mehr .... .. ....... .. .... " 5,9 3,7 7,3 6,3 7,7 7,6 400,1 15,1 496,7 21 ,4 536,5 24,9 

Summe .......................... . 160,0 100,0 116,6 100,0 101 ,5 100,0 2.650,6 100,0 2.325,8 100,0 2.152,8 100,0 
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Struktu r viehhaltender Betriebe (Fortsetzung) Tabelle 3.2.5a 

1985 1995 1999 1985 1995 1999 

1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 Stück % 1.000 Stück % 1.000 SlÜck % 

Halter von ... Schweinen Schweinehalter (ohne Ferkel)2) Schweinebestand (ohne Ferkel )2) 

1 - 3 .. .. ..... ...... ......... 86,3 50,3 61 ,8 55,9 - - 170,0 6,2 118,4 4,3 - -
4 - 10 ......... .... ....... ... . 47,0 27,4 22,9 20,7 - - 271 ,7 9,8 128,8 4,7 - -

11 - 50 .... .. ......... ..... ... . 25,7 15,0 12,7 11,4 - - 584,4 21,2 306,0 11 ,1 - -
51 - 100 ...... ... .... ......... .. 6,0 3,5 4,9 4,5 - - 431 ,7 15,6 359,6 13,0 - -

101-200 .. .. .. .. ... .......... ... 4,4 2,6 4,7 4,2 - - 629,7 22,8 671 ,1 24,3 - -
201 und mehr ....... .. ......... 2,2 1,3 3,7 3,3 - - 672,8 24,4 1.174,6 42,6 - -

Summe ......... ... .. ............. 171 ,6 100,0 110,7 100,0 - - 2.760,2 100,0 2.758,5 100,0 - -
Halter von ... Zuchtsauen Zuchtsauenhalter Zuchtsauenbestand 

1- 3 ... .......... .. ........ . 26,6 54,3 9,0 35,0 5,6 31 ,8 43,2 11,4 15,3 3,9 9,5 2,9 
4- 10 .... .. .......... .. ... .. . 11,4 23,2 5,9 22,8 3,7 20,8 71 ,6 19,0 38,0 9,8 23,8 7,1 

11 - 20 ....... ..... .... .. ...... 5,8 11 ,8 3,9 15,3 2,6 14,8 87,2 23,1 59,9 15,4 39,8 12,0 
21 - 30 ... ... ....... ..... ..... . 2,9 6,0 2,7 10,6 1,9 11 ,0 74,0 19,6 69,4 17,9 49,5 14,9 
31 - 50 ... ........... .... .. ... . 1,9 3,9 2,9 11 ,2 2,2 12,6 74,1 19,6 112,3 28,9 87,1 26,2 
51 - 100 .... ........... .... .. .. . 0,4 0,7 1,2 4,6 1,4 7,6 22,7 6,0 75,7 19,5 90,4 27,2 

101 und mehr ....... .. ... ...... . - - 0,1 0,5 0,2 1,3 5,0 1,3 17,4 4,5 32,8 9,8 

Summe ... .. .. .. .. .... ...... ...... 49,1 100,0 25,7 100,0 17,7 100,0 377,8 100,0 387,9 100,0 332,9 100,0 

Halter von .. . Schafen Schafhalter Schafbestand 

1 - 5 ...... ..... .. .. .. .. ...... ... 12,1 49,7 8,3 37,0 7,0 34,7 35,2 14,4 25,7 7,0 21 ,9 6,2 
6 - 10 .... .. , .. , .. ..... .. .. .. ..... 5,6 23,1 4,4 19,7 4,0 19,9 43,3 17,7 33,7 9,2 30,8 8,8 

11 - 20 ...... ... ....... ...... .. .... 4,0 16,4 4,6 20,7 4,2 21 ,1 58,5 23,9 69,0 18,9 63,0 17,9 
21 - 30 ........... ... .... ......... . 1,3 5,5 2,2 10,1 2,2 10,8 33,4 13,7 55,8 15,3 54,0 15,3 
31 und mehr .. .... .. .. ..... ...... 1,3 5,3 2,8 12,5 2,7 13,4 74,4 30,4 181 ,0 49,6 182,5 51 ,8 

Summe ... ............ ..... ...... . 24,3 100,0 22,3 100,0 20,0 100,0 244,9 100,0 365,2 100,0 352,3 100,0 

Halter von ... Masthühnern Masthühnerhalter Masthühnerbestand 

1 - 1.000 ...... .. ... ... 43,0 91 ,0 2,1 83,8 20,6 82,9 132,7 2,7 85,3 1,6 64,8 0,9 
1.001 - 5.000 ...... ....... . 1,6 3,4 0,1 3,8 0,8 3,2 482,2 9,9 285,1 5,4 221 ,9 3.2 
5.001 - 10.000 .. .... .. ...... 1,0 2,2 0,1 4,2 1,0 4,2 822,2 16,8 839,3 16,0 853,0 12,2 

10.001 - 20.000 .... ... ..... .. 1,0 2,1 0,1 5,4 1,4 5,6 1.508,8 30,9 1.915,6 36,4 2.062,6 29,4 
20.001 - 40.000 ..... ..... .... 0,5 1,0 0,1 2,4 0,7 2,8 1.299,8 26,6 1.628,7 31 ,0 1.898,1 27,1 
40.001 und mehr .... .... ..... 0,1 0,2 - 0,4 0,3 1,4 638,0 13,1 505,8 9,6 1.911 ,1 27,3 

Summe .... .... ...... .... .. .. ..... 47,3 100,0 2,5 100,0 24,8 100,0 4.883,8 100,0 5.259,8 100,0 7.011 ,5 100,0 

Halter von ... Legehühnern Legehühnerhalter2) Legehühnerbestand2) 

1 - 1.000 ....... ....... 185,8 99,6 105,1 99,4 - - 3.025,2 40,1 2.068,1 34,8 - -
1.001 - 5.000 .... ...... .... 0,5 0,3 0,5 0,4 - - 1.380,4 18,3 1.073,6 18,1 - -
5.001 -10.000 .... ... .. .... . 0,1 - 0,1 0, 1 - - 625,2 8,3 698,3 11 ,8 - -

10.001 - 20.000 .. ..... ...... . 0,1 - - - - - 575,2 7,6 502,4 8,5 - -

20.001 - 30.000 .............. - - - - - - 491 ,1 6,5 311 ,1 5,2 - -
30.001 und mehr .... .. ....... - - - - - - 1.448,8 19,2 1.283,9 21 ,6 - -

Summe .. ... ... .. .... ...... ....... 186,5 100,0 105,7 100,0 - - 7.545,8 100,0 5.937,4 100,0 - -

1) Mangels direkter Vergleichsdaten wurden die Jahre 1979. 1989 und 1993 herangezogen. 
2) Wurde 1999 nicht mehr erhoben. 

Quelle: ÖSTAT; BMLFUW-ALFIS. 
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Milchlieferstruktur und Referenzmengen nach Bundesländern1) Tabelle 3.2.6 

Größenklasse I Zonierung Burgen- Kärnten NÖ + OÖ Salzburg Steier- Tirol Vorarl - Österreich 
land Wien mark berg 

Lieferanten 

GRÖSSENKLASSE 

A- und D-Quote (inkl. Almquoten) 
bis 20.000 kg ... .. .. ...... ... ........ .... .. . 325 2.357 4.756 6.989 2.644 4.805 5.240 1.628 28.744 

20.001 bis 40.000 kg ........ ......... .... ......... . 169 1.249 3.834 5.903 1.976 3.080 2.645 772 19.628 
40.001 bis 70.000 kg .. ....... ..... .. ........ ..... . 138 805 2.847 4.949 1.285 2.237 1.432 558 14.251 
70.001 bis 100.000 kg ...................... ..... ... . 72 277 1.238 1.972 647 962 477 272 5.917 

100.001 bis 200.000 kg ............................... 83 248 842 1.125 399 552 308 228 3.785 
über 200.000 kg ............. ... ........... ....... .... .... 17 46 104 88 39 51 53 47 445 

Summe 1999 ..... .. ............. ................ ........ .. 804 4.982 13.621 21.026 6.990 11.687 10.155 3.505 72.770 
Summe 1998 ................ ...... ...... .... ............... 920 5.109 14.422 21.886 7.052 12.208 9.951 3.498 75.046 
Veränderung 1999 zu 1998 in % . . . . . . . . . . . . . . . . -12,6 - 2,5 -5,6 -3,9 - 0,9 -4,3 + 2,1 + 0,2 -3,0 

A-Quote (ohne Almquote) 
bis 20000 kg ............................... 276 1.853 4.358 6.702 2.208 4.205 3.668 936 24.206 

20.001 bis 40.000 kg .. .... ...... ... .......... ... ... 167 1.203 3.860 5.922 1.790 3.000 2.082 628 18.652 
40.001 bis 70.000 kg .. .......... .. ................. 134 755 2.828 4.928 1.217 2.238 1.214 474 13.788 
70.001 bis 100.000 kg ...................... ......... 79 262 1.214 1.908 609 871 383 241 5.567 

100.001 bis 200.000 kg ............................ ... 67 216 746 1.054 369 496 239 184 3.371 
über 200.000 kg •.......... .. .. . . .. . ... . ...... •...••• •• •• • 16 31 64 75 36 38 34 39 333 

Summe 1999 .......... ......... .. .......... ............ .. . 739 4.320 13.070 20.589 6.229 10.848 7.620 2.502 65.917 
Summe 1998 .. ........ .......... .. .. .......... .. ....... .. .. 854 4.472 13.883 21.456 6.358 11.414 7.826 2.605 68.868 
Veränderung 1999 zu 1998 in % .... .. .. ...... .. -13,5 -3,4 - 5,9 -4,0 - 2,0 - 5,0 -2,6 -4,0 -4,3 

D-Quote (ohne Almquote) 
bis 20.000 kg ........ .. ............. ... .. ... ... 421 2.126 4.747 5.688 2.953 4.901 4.202 1.490 26.528 

20.001 bis 40.000 kg ...... .. .... ...... ............ ... 25 91 117 96 47 87 149 50 662 
40.001 bis 70.000 kg .. .............. .. ............... 12 31 65 38 5 27 51 18 247 
70.001 bis 100.000 kg ...... .. ......................... 2 7 25 13 5 9 17 6 84 
über 100.000 kg .... ................ .... .. ...... .. ...... .. . 1 11 35 7 2 10 13 3 82 

Summe 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 2.266 4.989 5.842 3.012 5.034 4.432 1.567 27.603 
Summe 1998 .. ............ .. ............................... 499 2.369 5.344 6.192 3.162 5.329 4.392 1.657 28.944 
Veränderung 1999 zu 1998 in % .... ...... ...... -7,6 -4,3 - 6,6 - 5,7 -4,7 - 5,5 + 0,9 -5,4 -4,6 

Alm A-Quote ...... .... .... ....... .. ....... , ...... ... ..... . 97 6 12 619 217 2.087 890 3.928 
Alm D-Quote ..... .. .... .. ..... ........... .... ...... .. ..... 59 7 279 60 410 225 1.040 

ZONIERUNG 

A- und D-Quote (inkl. Almquoten) 
Nichtbergbauern .. ... ........... ............ .. ........... 739 1.638 3.530 8.524 1.983 3.702 1.499 529 22.144 
Bergbauern ................. .... .. .. ........................ 65 3.344 10.091 12.502 5.007 7.985 8.656 2.976 50.626 

Zone 1 ..... .... .. .. ... .. ................ ............ ... ..... 5 681 4.171 6.639 1.462 1.868 2.040 501 17.367 
Zone 2 ..................... ...... ... .. ............. ......... 54 816 2.952 3.264 1.648 2.661 1.885 1.084 14.364 
Zone 3 .................... .. .... .... ....... ..... ............ 6 1.492 2.940 2.561 1.449 3.242 3.055 908 15.653 
Zone 4 .... ....... ... .......... .... .. .. ....... .. ....... ...... 355 28 38 448 214 1.676 483 3.242 

A-Quote 
Nichtbergbauern ... ............ .... .. ... .. .............. . 677 1.457 3.334 8.322 1.906 3.318 1.184 392 20.590 
Bergbauern ..... .. .............................. ... ..... ... . 62 2863 9.736 12.267 4.323 7.530 6.436 2.110 45.327 

Zone 1 ............ ....... ...... ....... .. .... ........ .. .... .. 5 605 4.024 6.536 1.325 1.773 1.702 420 16.390 
Zone 2 ...... .. .. ......... ........ .... .. ...... .... .. ......... 51 708 2.850 3.197 1.443 2.530 1.494 841 13.114 
Zone 3 ...... .................... ...... ... ................... 6 1.281 2.835 2.500 1.229 3.031 2.143 575 13.600 
Zone 4 ...... .. ............. .. ......... ........ .. ............ 269 27 34 326 196 1.097 274 2.223 

D-Quote 
Nichtbergbauern ...... ................................... 428 888 1.397 2.621 883 1.877 651 259 9.004 
Bergbauern .... ... ......... ..... ........ ... ... .............. 33 1.378 3.592 3.221 2.129 3.157 3.781 1.308 18.599 

Zone 1 ................ ..... ........ ......... ... ... ... ... .. .. 1 354 1.666 1.870 682 945 987 216 6.721 
Zone 2 ...................................................... 29 380 1.035 805 672 1.144 905 455 5.425 
Zone 3 .............. ...... ... ............. ... ............... 3 505 887 535 585 1.001 1.286 431 5.233 
Zone 4 ...... .. .... ...... .. ......... .. ............. .......... 139 4 11 190 67 603 206 1.220 
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Milch lieferstruktur und Referenzmengen nach Bundesländern1) (Fortsetzung) Tabelle 3.2.6a 

Größenklasse I Zonierung Burgen- Kärnlen NÖ+ OÖ Salzburg Steier- Tirol Vorarl- Österreich land Wien mark berg 

Referenzmengen (A- und D-Quote sowie Almquoten) in Tonnen 

GRÖSSENKLASSE 
A-Quote 

bis 20.000 kg ......... ............. ... ... ... 2.930 21.333 51.468 80.136 24.851 48.783 37.621 9.415 276.537 
20.001 bis 40.000 kg ........ ... .. ...... ......... ... 4.736 34.387 111.882 172.727 51.381 85.411 59.512 17.855 537.892 
40.001 bis 70.000 kg .... ..... .. .... .. .. .. ... ..... .. 6.923 39.612 150.053 262.489 65.021 118.678 63.447 24.972 731 .194 
70.001 bis 100.000 kg ... ..... ... .............. .... .. 6.443 21 .518 101 .035 157.477 50.712 71 .536 31 .666 20.063 460.450 

100.001 bis 200.000 kg ............... .... .. .... .... .. 8.716 27.780 93.639 131 .875 47.537 62.637 31 .217 23.854 427.255 
über 200.000 kg .. .. .. .................................... 3.921 8.334 15.838 20.335 9.191 9.817 9.456 10.141 87.034 

Summe .............. .......... .. ........ ... .. ... .... ... ...... 33.668 152.964 523.915 825.039 248.692 396.863 232.919 106.301 2,520.361 

D-Quote 
bis 20.000 kg ...... ......... .............. .. .. 1.456 7.962 11 .860 12.824 8.055 13.502 16.327 5.370 77.356 

20.001 bis 40.000 kg ............ .......... ...... ..... 694 2.500 3.443 2.675 1.267 2.491 4.122 1.412 18.603 
40.001 bis 70.000 kg .. .................. .. ...... ..... 568 1.658 3.560 2.002 241 1.341 2.473 947 12.791 
70.001 bis 100.000 kg ...... ....................... .. .. 147 608 2.243 1.093 406 740 1.430 494 7.159 
über 100.000 kg ............................. .. ........... 270 2.741 7.311 1.003 209 1.753 2.854 351 16.492 

Summe ..... .... ... .. .. ... ...... ... ...... ................ ..... 3.135 15.468 28.417 19.598 10.178 19.826 27.206 8.573 132.401 

A-Quote insgesamt ......... .... .. .. ...... ...... .... .. 33.668 154.111 524.013 825.194 258.081 400.193 265.154 117.642 2,578.057 
davon Alm A-Quote ............ ..................... . 1.147 99 154 9.389 3.330 32.235 11 .341 57.696 

D-Quote insgesamt ................ .. .. ..... .. ........ 3.135 16.180 28.417 19.621 11 .971 20.643 31 .327 13.200 144.494 
davon Alm D-Quote ... .... .... ...... ....... .. ... .... 712 24 1.793 817 4.121 ' 4.627 12.093 

ZONIERUNG 

A-Quote 
Nichtbergbauern ....... .......... ......... ............... 31 .830 62.236 157.461 370.867 121 .884 97.719 56.369 27.557 925.923 
Bergbauern ............. .... ... .. ................ ........... 1.838 90.727 366.454 454.172 126.808 299.144 176.550 78.744 1,594.438 

Zone 1 ..... .. ... ........ ..... ... ............................ 102 22.181 154.690 266.540 51 .210 89.916 66.038 23.440 674.117 
Zone 2 ...................... ..... ...... .. .................. . 1.641 24.082 115.030 112.159 43.276 110.558 44.731 34.567 486.044 
Zone 3 .... .. .. ............. ... .............................. 96 39.042 96.420 75.101 25.916 94.624 47.287 15.294 393.779 
Zone 4 ...... .............. ...... .... .. ..................... . 5.422 314 372 6.406 4.045 18.495 5.443 40.498 

D-Quote Menge 
Nichtbergbauern .. .... ..... ........ ... ... ..... .. .. ... .... 2.878 6.833 11 .371 9.256 3.056 8.653 6.132 2.071 50.250 
Bergbauern ... .. ......... .. ..... .... .. .... .. .... .... ........ 256 8.635 17.046 10.342 7.122 11 .174 21 .074 6.502 82.151 

Zone 1 ........... ........ ............... .. .... ... .. ...... .. . 3 2.219 8.535 5.937 2.175 3.676 7.831 1.429 31 .804 
Zone 2 ... ......... ... .. .. .... .. ........ .. ... ..... ........... 250 3.363 4.659 2.761 2.473 4.074 4.453 2.398 24.433 
Zone 3 ...................... ... ........... .. ..... .. ......... 4 2.469 3.846 1.627 1.841 3.281 6.006 1.898 20.971 
Zone 4 ................................. ..................... 583 6 17 633 143 2.784 777 4.943 

Almquote (A+D) 
Bergbauern ... ... .......... ......... ... ..................... 1.025 99 140 8.528 2.982 24.872 8.322 45.967 

Zone 1 ............. ...... ... .... ... ... ....... .. ... ........ .. 118 5 20 2.965 645 7.424 1.509 12.687 
Zone 2 ...... .. ............ .................................. 112 39 61 2.865 814 5.175 3.568 12.633 
Zone 3 .. .. ............................. .... .. ....... .. .. ... . 530 54 40 1.93f1 1.448 8.673 2.331 15.013 
Zone 4 .. .. ..... ........ .. ...... .......... ............. ...... 265 0 19 762 74 3.601 914 5.635 

Almgemeinschaften2) .. ...... ............. ... .... ... ... 123 14 861 349 7.363 3.019 11.729 

Summe 1999 ..................... ... .. ... ... ... .... .. .. .. . 36.803 170.291 552.430 844.815 270.052 420.837 296.481 130.842 2,722.552 
1998 ..... .. ..................... .. ... .. .......... . 37.050 160.086 523.030 799.227 252.705 397.240 274.989 122.357 2,566.684 
1997 ....... .. ... ............ .. ... .. .. .......... ... 38.856 156.758 516.530 797.062 249.433 397.246 265.371 120.719 2,541.976 
1996 ... ... .. .... .. ... ... ..... ...... ... .. ...... .... 40.512 150.107 511 .001 798.127 247.672 397.848 260.685 120.644 2,526.596 

Veränderung 1999 zu 1998 in % ................ -0,7 +6,4 + 5,6 + 5,7 + 6,9 + 5,9 + 7,8 + 6,9 + 6,1 

1) Inklusive aller fixen (rd. 19.500 t) und belristeten (rd. 38.700 t) Umwandlungen von 0 - in A-Quoten ; weiters wurden, wie im Rahmen der Agenda·Verhandlungen vereinbart. 
150.000 t D-Quote fix als A-Quoten zugetei lt. 

2) Inklusive Nichtbergbauern. 
Quelle: BMLFUW; AMA, Stand 31 . März 2000. 
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3.3. Arbeitskräfte in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 

Berufstätige in der Land- und Forstwirtschaft (in 1.000 Personen) Tabelle 3.3.1 

Beschäftigte' ) Veränderung 
Berufstäti~e 

Antei l an allen Berufstätige Antei l an allen 

g'i?;rj~~rer Berufstätigen Berufstätigen 
Jahr selbständig unselbständig insgesamt 

insgesam 2) in Prozent insgesamt in Prozent 

laut WIFO' ) laut ÖSTA 1') 

1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . 765,0 201 ,8 966,8 - 971,0 30,3 1.079,6 32,3 
1961 ........ ......... 585,1 113,2 698,3 - 708,7 21 ,6 767,6 22,8 
1971 .......... ... .. .. 365,9 53,6 419,5 - 423,9 13,6 523,0 17,4 
1981 , ..... .... ....... 251,4 36,0 287,4 - 290,5 8,7 323,7 10,3 
1991 .. .... .... ... .... 182,4 27,7 210,1 - 214,3 6,0 271 ,0 7,7 
1994 ..... .. .. .. .... .. 149,0 26,5 175,5 - 5,5 179,6 4,7 245,4 6,5 
1995 .. ... .... ... .. .. 139,7 26,0 165,7 - 5,5 169,7 4,6 243,7 6,7 
1996 ..... ....... .. .. 132,0 25,9 157,9 -4,7 161 ,9 4,4 243,8 6,7 
1997 .......... ....... 127,5 25,9 153,4 -2,8 157,2 4,3 229,9 6,3 
1998 ...... .... .... .. . 123,8 25,6 149,4 -2,6 153,3 4,2 223,1 6,2 
1999 .......... .. ..... 120,1 25,8 145,9 - 2,3 149,9 4,1 223,15) 6,2 5) 

t ) Ab 1987 ohne Präsenzdiener. Karenzurlaubsgeldbezieher usw.; davor einschließlich dieser Personengruppen ; ohne Arbeitslose. 
2) Selbständige. unselbständig Beschäftigte und Arbeitslose (Differenz zwischen den Berufstätigen und Beschäftigten ergibt die Arbe itslos.en). 
3) Schätzungen des WIFO aufgrund der Volkszählungen. Angaben der Sozialversicherungsanstalt der Bauern, des Hauptverbandes der Osterreichischen Sozialversicherungs-

träger und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. 
4) Ergebnisse des Mikrozensus (vierteljährliche Haushaltsbefragung). Selbständige. mithelfende Familienangehörige und unselbständig Berufstätige mit einer wöchentlichen 

Normalarbeitszeit von mindestens 12 Stunden. wenn keine nichtlandwirtschaftliche Berufstätigkeit mit höherer Arbeitszeit bzw. kein Schulbesuch vorliegt. Unterschiede zu 
Zahlen It. WIFO vor allem durch höhere Erfassung der mithelfenden Familienangehörigen bedingt. 

5) Vorläufiger Wert. 
Quelle: WIFO; ÖSTAT/Mikrozensus; BMLFUW·ALFIS. 

Land- und forstwirtschaftliche Arbeitskräfte 1997 Tabelle 3.3.2 

davon 

Land· und famil ieneigene Arbeitskräfte 
forstwirt· familienfremde 

Bezeichnung schafliehe 
Betriebsinhaber Familienangehörige 

Arbeitskräfte 
Arbeitskräfte 

insgesamt 
haupt- fallweise haupt- fallweise regelmäßig unregelmäßig 

beschäftigt beschäftigt beschaftigt beschäftigt beschäftigt beschäftigt 

Größenstufen nach der Kulturfläche 
ohne Fläche ...... ........ ..... .. .. ... .. ................ ... ..... 2.580 215 1.630 31 465 216 23 

unter 5 ha ............. ... .... .. ... ~ .. ... ..... .. 166.170 17.014 68.476 8.925 63.207 5.635 2.913 
5 bis unter 10 ha ........... .. . .. ...... ... .. ..... .. .... 94.572 13.567 26.483 7.669 42.640 2.349 1.864 

10 bis unter 20 ha ........ .... .... ........... .. .... .. .... 120.170 25.238 19.951 13.663 55.426 2.254 3.638 
20 bis unter 30 ha .. .. ........... .. ............ .. .. .. .. .. 80.021 21.520 7.420 12.140 34.702 1.422 2.817 
30 bis unter 50 ha ........ .. ... ... .... ..... ..... ... ..... 72.681 21.318 4.190 12.647 29.028 1.993 3.505 
50 bis unter 100 ha .......... ..... ...... .. ............... . 34.953 9.869 1.560 6.344 12.911 2.201 2.068 

100 bis unter 200 ha .... .. .. ... .... ...................... .. 9.831 1.997 630 1.237 2.799 2.101 1.067 
200 ha und mehr ... ............ ..... ........ ... .. ... ... ..... 12.737 726 354 401 895 7.977 2.384 

Erwerbsarten 
Haupterwerbsbetriebe ... ......... ... .... .. ... ....... .... 217.334 76.810 923 36.219 86.1 23 7.082 10.177 
Nebenerwerbsbetriebe ............... ...... ........ .. ... . 357.708 34.655 129.770 26.837 155.950 3.200 7.296 
Betriebe juristischer Personen ......• ... .. ... ...... .. 18.671 - - - - 15.865 2.806 

Bundesländer 
Burgenland ... .. ... ...... .. ........ ..... ....... ... ..... ...... .. 45.056 6.992 13.820 3.170 18.236 1.334 1.504 
Kärnten .... ....... ...... .. ... .... .... .... .. .... ............. ... .. 53.996 8.913 13.831 4.439 22.180 2.733 1 900 
Niederösterreich .. ............. ........... .. .... ........ ..... 140.284 34.375 25.912 17.762 49.264 6.733 6.238 
Oberösterreich .... ..... .................... ... .. .. ............ 122.849 22.554 24.970 14.391 54.539 3.220 3.175 
Salzburg ....... ... ......................... ........... ... ..... ... 29.037 5.719 5.113 3.741 12.283 1.790 391 
Steiermark ..... .. ................................. ... ........ .. 134.482 20.857 34.065 13.240 57.048 4.781 4.491 
Tirol .. ... .. ... ... ......... ... ........ ..... ........ ... .. ....... .. .. . 49.031 8.855 9.209 4.685 21.979 3.179 1.124 
Vorarlberg ..... ......... .. ........................ ...... .. ....... 14.756 2.491 3.513 1.047 6.065 1.189 451 
Wien ....... ......... ... ............. ... .................. .......... 4.221 709 260 582 478 1.188 1.004 

Österreich insgesamt ................................... .. 593.712 111.465 130.693 63.057 242.072 26.147 20.278 

Quelle: Agrarstrukturerhebung 1997 (Stichprobe); ÖSTAT. 
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Arbeitskräfte landwirtschaftlicher Betriebe in den EU-Mitgliedstaaten (in 1.000 Personen) Tabelle 3.3.3 

1983 1988 1994 1995 1996 1997 1998 Änderung 
Mitgliedstaat 1998 zu 1997 

Jahresarbeitseinheiten (JAE)') in% 

Belgien ........ .... ........... 109,4 98,3 83,6 81 ,1 79,1 76,0 74,1 - 2,5 
Dänemark ... ......... .. .... 127,7 104,8 88,4 84,7 82,7 79,3 77,8 -1 ,9 
Deutschland2) .. .. .. ..... •. 945,9 837,0 750,0 711,0 683,0 660,0 633,0 - 4,1 
Griechenland . . . . . . . . . . . . . 917,0 851 ,0 669,6 638,4 619,3 600,9 580,8 -3,3 
Spanien ................ ... ... 1.614,7 1.359,2 1.099,6 1.088,2 1.029,7 1.031 ,8 1.044,2 + 1,2 
Frankreich .. .. .... .....•..• . 1.671 ,3 1.401 ,0 1.086,5 1.057,8 1.031 ,3 1.005,9 980,8 - 2,5 
Irland .......................... 276,1 250,6 235,1 221 ,9 223,4 205,7 203,6 - 1,0 
Italien ... ................ ... ... 2.654,7 2.313,3 1.812,9 1.740,3 1.687,1 1.663,7 1.639,2 - 1,5 
Luxemburg ...... ....... .... 7,9 6,4 5,1 4,9 4,7 4,6 4,5 - 1,5 
Niederlande .. ............. 248,3 237,4 229,7 225,6 223,3 224,4 227,4 + 1,3 
Österreich ...... .......... . 249,9 211 ,8 154,8 145,9 138,7 134,6 131 ,6 - 2,2 
Portugal ....... ........ ...... 1.1 09,7 914,0 597,1 585,1 573,4 561,6 550,0 - 2,1 
Finnland .............. ....... 315,0 174,0 137,4 131,4 128,6 125,7 122,5 - 2,5 
Schweden ...... ............ 129,6 107,8 91 ,8 89,0 85,9 83,0 80,3 - 3,3 
Ver. Königreich .......... 497,1 457,6 407,0 401 ,6 393,3 388,9 382,6 -1 ,6 

EU-15 ............ ....... ...... 10.874,3 9.324,2 7.448,6 7.206,9 6.983,5 6.846,1 6.732,4 -1,7 

1) Jahresarbeitseinheit (JAE) = Arbeitsleistung einer vollzeitlich im Betrieb beschäftigten Person. 
2) 1983. 1988: früheres Bundesgebiet. 

Familienfremde Arbeitskräfte 
in der Land- und Forstwirtschaft 
nach Wirtschaftsklassen1) Tabelle 3.3.4 

1998 1999 

Wirtschaftsklasse davon 

Summe Summe 
Landwirtsch. Forstwirtsch. 
und Fischerei und Jagd 

Arbeiter ...... 24.353 24.863 18.640 6.223 
Männer .... 16.223 16.470 11 .211 5.259 
Frauen ..... 8.130 8.393 7.429 964 

Angestellte 6.382 6.406 3.657 2.749 
Männer .... 4.010 3.993 1.947 2.046 
F rauen ..... 2.372 2.413 1.710 703 

Insgesamt .. 30.735 31.269 22.297 8.972 
Männer .... 20.233 20.463 13.158 7.305 
Frauen .. ... 10.502 10.806 9. 139 1.667 

1) Erhebung Ende Juli ; inklusive Arbeitskräfte von Mischbetrieben. die land· und 
forstwirtschaftliche Tätigkeiten ausüben; Karenzgeldbezieherlnnen. 

Quelle: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger. 

Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft 
nach Berufs-(Beschäftigungs-)arten1) :rabelle 3.3.6 

Verände· 

Beschäftigungsart 1980 1990 1999 
rung 

1999 zu 
1998 
in % 

Genossenschaftsarb., 
Handwerker, 
Kraftfahrer ........... ... . 5.764 5.325 3.912 - 0,7 

Landarbeiter .... ...... ..... 11 .585 5.845 6.211 - 3,8 
Saisonarbeiter ............ 1.487 1.948 3.321 + 18,1 
Winzer und Gärtner .. . 4.214 4.884 4.812 + 1,1 
Forst- und Säge-

arbeiter, Pecher ...... 10.770 6.432 4.116 - 2,7 
unselbst. Beschäftigte 427 70 24 - 7,7 
Sonstige .. ................... 1.726 1.429 1.661 + 4,6 

Insgesamt ................. 35.973 25.933 24.057 + 1,1 

1) Erhebung Ende Juli; Erfassung nur iener Dienstnehmer, deren Beschäftigung 
dem Landarbeitsgesetz unterliegt. Infolge verschiedener Erhebungsmethoden 
treten Differenzen zum Beschäftigungsstand nach Wirtschaftsklassen auf. 

Quelle: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger. 

Tariflohnindex1) in der 
Land- und Forstwirtschaft 
(1986 = 100) 

Arbeiter insgesamt2) . ........... ... 
Facharbeiter ........................... 
Angelernte Arbeiter ............. ... 
Hilfsarbeiter ........ .................... 
Forst- und Sägearbeiter .... .. ... 
Landw. Gutsbetriebe .............. 
Lagerhausgenossenschaften . 

Angestellte insgesamtJ) ....... .. . 
ohne Bundesforste ................ . 
Gutsangestellte ...... ........ ........ 
Lagerhausgenossenschaften . 
Bundesforste .. .. ...................... 

1) Tariflohnindex 1986. 
2) Stundenbasis. 
3) Monatsbasis. 

1998 

149,8 
147,2 
151 ,7 
150,3 
146,3 
149,9 
153,5 

150,4 
151 ,1 
145,5 
154,1 
143,4 

Stundenlöhne der Forstarbeiter in 
Privatbetrieben1)2) und Bundesforsten 

Quelle: EUROSTAT. 

Tabelle 3.3.5 

1999 
Stei!(Trung 
zum oriahr 

in % 

152,8 + 2,0 
150,0 + 1,9 
154,9 + 2,1 
153,1 + 1,9 
149,0 + 1,8 
152,9 + 2,0 
156,7 + 2,1 

153,5 + 2,1 
154,2 + 2,1 
148,0 + 1,7 
157,3 + 2,1 
147,0 + 2,5 

Quelle: ÖSTAT. 

(in Schilling) Tabelle 3.3.7 

Jahr 

1990 .. ................. ....... . 
1991 .......... ...... .......... . 
1992 .. .. ... .... .. ............. . 
1993 ........... ............... . 
1994 ......................... .. 
1995 ......................... .. 
1996 .......................... . 
1997 .. ............ .. .......... . 
1998 ........... .............. .. 
1999 .......... ... ... .. .. .. .. .. . 

Hilfsarbeiter 
über 18 Jahre3) 

61 ,30 
64,65 
67,69 
70,47 
72,23 
74,49 
75,61 
77,09 
78,48 
80,10 

1) Stichtag: 1. Juli. Ohne Tirol und Vorarlberg. 

Forstfacharbeiter 
mit Prüfung 

70,80 
74,65 
78,16 
81 ,36 
83,39 
86,00 
87,29 
89,00 
90,60 
92,50 

2) Außerdem gebühren an U~aubszuschuss und Weihnachtsgeld je das 170· 
fache der Bemessungsgrundlage (max. 125% des kollektiwertraglichen Zeit· 
lohnes). 

3) Die Akkordentlohnung ist im Rahmen der Forstarbeit von Bedeutung, der Ak· 
kordrichtsatz liegt 25 % über dem jeweiligen Stundenlohn. 

Quelle: Kollektiwerträge für Forstarbeiter in der Privatwirtschaft und in den 
österreichischen Bundesforsten; Gewerkschaft Agrar-Nahrung...(lenuß. 
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Facharbeiterlöhne in der Landwirtschaft 19991) (in Schil ling) Tabel le 3.3.8 

in bäuerlichen Betrieben in Gutsbetrieben 

Bundesland 
Haus·. Hof- und Traktorführer Feldarbeiter T raktorführer Arbeiter ständige TaglOhner 

Burgenland ........ ...... .... ...... 12.985 11.290 16.897 15.640 -
Kärnten ......................... .... . 15.125 13.282 14.659 13.600 14.748 
Niederösterreich ... , .. •... . .... . 15.694 13.987 16.897 15.640 -
Oberösterreich ... ... ... .. ... ... .. 14.555 13.875 14.540 13.469 13.176 
Salzburg .......... ...... .... ... ..... 15.670 15.670 14.262 13.385 -
Steiermark .... ... .......... ....... . 14.345 12.633 14.833 13.117 13.899 
Tirol ....... ... .. .. .... .... ..... ......... 20.360 19.600 20.360 19.600 -

Vorarlberg .......... ....... ......... 17.430 17.430 17.430 17.430 -

1) Stichtag: 1. Dezember. 
Quelle: Österreichischer Landarbeiterkammertag; BMLFUW; ALFIS. 

Durchschnittsbruttolöhne der Landarbeiter in Österreich (Land-, Forstwirtschaft, Gartenbau) Tabelle 3.3.9 

Kollekliwertrag 

bäuerl iche Traktorführer(in) mit Führerschein .... ........ ........... ... .... ........ .. ... ... . 
Betriebe Haus-, Hof- und Feldarbeiter(in) über 18 Jahre ... ... .... ............ .... . 

nichtbäuerliche Traktorführer(in) mit Führerschein .. ................ ... .. .. ........ ..... .... .... . 
Betriebe Haus-, Hof- und Feldarbeiter(in) über 18 Jahre ................. ......... . 

Gartenbau Facharbeiter ....... ..... ....... ..... .. .......... ... .... .... ..... ... ..... ... ...... ..... ... .. . 
Gartenarbeiter über 18 Jahre .... .... ... .... .............. .. .............. ... ..... . 

Forstbetriebe Forstarbeiter mit Prüfung .... .... ... ....... .. .. ..... ... ................ ...... ........ . 
Forstarbeiter über 18 Jahre .. .... ....... ......... .... ... ....... ..... ....... ... ..... . 

Gesamt- Facharbeiter ..... ................... .. ............. ... ........... ... ....... ..... ... .... .... . 
durchschnitt Hilfsarbeiter über 18 Jahre ..... ... ..... ...... .............. ................ ... ..... . 

1998 

15.463,75 
14.434,00 

15.823,31 
14.876,53 

12.548,16 
11 .264,50 

17.174,03 
14.572,80 

15.252,31 
13.786,96 

1999 

15.779,25 
14.729,63 

16.150,10 
15.187,36 

12.805,63 
11.492,22 

17.546,63 
14.843,15 

15.570,40 
14.063,09 

2,0 
2,0 

2,1 
2,1 

2,0 
2,0 

2,2 
1,9 

2,1 
2,0 

Quelle: Österreichische Landarbeiterkammer. 
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3.4. Agrarstruktur in der EU und anderen europäischen Staaten 

Betriebe und Flächen der EU-Mitgliedstaaten nach Größenklassen Tabelle 3.4.1 

Größenklassen nach der LN (in haI 

Mitgliedstaaten 
2 bis unter 5 bis unter 10 bis unter 20 bis unter 30 bis unter 50 bis unter 100 ha und 

Insgesamt 
unter 2 ha 5 ha 10 ha 20 ha 30 ha 50 ha 100 ha mehr 

Anzahl der Betriebe (1.000 Betriebe) 

EU-15 ........ ...... .. .... ... ... 2.376,8 1.524,9 929,2 757,7 386,9 415,1 372,2 226,3 6.989,1 
Belgien ........... ... .. ..... ... 12,1 9,5 9,5 11 ,5 8,4 9,4 5,6 1,1 67,2 
Dänemark .. ... ..... ... ...... . 1,2 1,1 10,3 13,5 8,6 11 ,0 12,0 5,6 63,2 
Deutschland .... '" ..... .... 85,1 82,9 77,9 90,4 57,4 65,0 53,3 22,3 534,4 
Griechenland ........ ..... .. 382,4 244,3 116,1 53,8 13,4 8,1 2,7 0,5 821 ,4 
Spanien ....... ...... ...... .... 329,1 318,1 197,8 149,3 59,7 55,5 51 ,5 47,3 1.208,3 
Frankreich .. ..... ... ..... .. .. 96,6 85,8 61,8 75,0 60,5 98,4 125,7 76,1 679,8 
Irland .. .. .................. .. ... 2,1 9,0 18,4 40,1 29,1 28,2 16,6 4,2 147,8 
Italien .............. .... ... .. .... 1.187,0 566,7 273,2 151 ,0 53,5 42,5 27,4 14,1 2.315,2 
Luxemburg ........ .. .. .... .. 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,9 0,2 3,0 
Niederlande ............ ..... 18,0 16,5 17,3 19,3 14,3 14,9 6,6 1,1 107,9 
Österreich .. .. .. .. .. ........ 33,1 46,6 39,4 46,8 21 ,4 14,5 5,7 2,8 210,1 
Portugal .......... ...... ...... . 207,1 110,0 48,7 26,5 8,5 6,3 4,2 5,4 416,7 
Finnland .... .. .. .. ............ 2,2 5,7 14,5 27,4 17,8 15,9 7,0 1,1 91,4 
Schweden ................... 3,4 9,4 15,9 18,2 10,9 12,7 13,1 6,0 89,6 
Verein igtes Königreich 17,1 19,0 28,4 34,7 23,2 32,3 39,9 38,6 233,2 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LN) (in 1.000 ha) 

EU-15 .. .. .. .. .. ................ 2.208,2 4.799,4 6.523,0 10.706,1 9.438,9 16.020,1 25.784,4 53.210,7 128.690,8 

Belgien .............. ........ .. 10,4 31,6 68,2 167,8 207,9 360,3 375,8 160,8 1.382,7 
Dänemark ................. ... 0,6 4,0 74,4 196,0 212,5 427,4 834,4 939,3 2.688,6 
Deutschland .... .. ....... .. . 95,1 276,1 561 ,9 1.315,8 1.416,0 2.514,3 3.649,1 7.331 ,6 17.160,0 
Griechenland .......... .. ... 334,1 774,2 795,2 732,7 320,3 298,6 173,2 70,3 3.498,7 
Spanien .............. .. ...... . 335,1 970,9 1.365,1 2.056,5 1.438,1 2. 119,9 3.565,3 13.779,2 25.630,1 
Frankreich .... .. .......... ... 91 ,6 282,7 444,6 1.080,5 1.489,6 3.865,9 8.864,9 12.211 ,6 28.331 ,3 
Irland .... .. .. .. .. .. .. ........... 2,3 32,8 139,4 591,3 715,8 1.089,6 1.110,4 660,8 4.342,4 
Italien ....................... .... 1.063,2 1.754,9 1.895,9 2.073,7 1.285,3 1.617,6 1.868,2 3.274,3 14.833,1 
Luxemburg ........ .......... 0,3 1,1 1,9 3,5 4,5 16,3 66,4 32,8 126,6 
Niederlande .... ... ..... .... . 16,7 55,8 123,3 279,9 351,4 567,2 428,8 187,5 2.010,5 
Österreich ........... ....... 36,6 153,7 286,6 677,3 518,5 544,2 373,0 825,1 3.415,1 
Portugal ...................... . 205,7 342,4 336,3 363,6 205,2 240,8 288,0 1.840,0 3.822,1 
Finnland .......... .......... .. 1,2 21 ,9 109,4 403,9 437,0 601,9 451 ,1 145,2 2.171 ,6 
Schweden .... .. ...... .. .. .. . 0,9 33,3 112,8 260,3 266,5 494,0 901 ,2 1.040,1 3.109,1 
Vereinigtes Königreich 14,2 64,1 208,1 503,2 570,6 1.262,1 2.834,3 10.712,2 16.168,9 

Quelle: Eurostat. 
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Strukturdaten zur Land- und Forstwirtschaft in der Europäischen Union 

Jahr Einheit Belgien Dänemark Deutschland Griechen- Spanien land 

Volkswirtschaftliche Daten 
Gesamtfläche ''''''''' ' '''''' '' '''''' ' ''''''''''''''' '' '''''''''' 1996 1.000 km2 30,5 43,1 357,0 132,0 506,0 
Bevölkerung ...................... .... ............ .. .. .. .......... 1998 1.000 10.197 5.303 82.029 10.511 39.371 
BIP zu Marktpreisen ...... .......... .. .. ...................... 1999 Mrd. ECU 233,2 163,2 1.982,3 117,4 559,4 
Arbeitslosenrate ............ ............ ........... _ ... , .... .... 1999 % 9,0 5,2 8,7 10,4 15,9 
Endproduktion der Landwirtschaft .. .. ................ 1997 Mio. ECU 6.592 6.853 32.841 8.815 26.853 
Antei l der Landwirtschaft am BIP ............ _ ......... 1997 % 1,1 2,3 0,8 5,9 3,3 

Landwirtschaftlicher Außenhandel 
Anteil der Agrarexporte am Gesamtexport .. ..... 1998 % 10,6 25,0 5,2 28,2 5,8 
Ante il der Agrarimporte am Gesamtimport ....... 1998 % 10,8 13,5 9,7 14,8 12,0 

Betriebe 
Landwirtschaftliche Betriebe .... .. .. ...... .. ............. 1997 1.000 67,2 63,2 534,4 821,4 1.208,3 
durchschnittliche Betriebsgröße (ohne Wald) ... 1997 ha 20,6 42,6 32,1 4,3 21,2 
Betriebe mit weniger als 5 ha ............................ 1997 % 32,2 3,5 31 ,5 76,3 53,6 
Betriebe mit mehr als 50 ha ............................. _ 1997 % 10,0 27,8 14,2 0,4 8,2 
Betriebe in benachteiligten Regionen ... .. .... ...... 1997 1.000 9 - 297 484 863 
Betriebe in Berggebieten ., .... .... ................ .. ... ... 1997 1.000 - - 20 289 374 

Flächen 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche ................... 1997 1.000 ha 1.383 2.689 17.160 3.499 25.630 
Anteil der LN v. Betrieben mit weniger als 5 ha 1997 % 3,0 0,2 2,2 31 ,7 5,1 
Ante il der LN v. Betrieben mit mehr als 50 ha .. 1997 % 38,8 66,0 64,0 7,0 67,7 
Lw. Flächen in benachteiligten Gebieten ..... .. .. . 1997 1.000 ha 270,2 - 8.610 2.301 20.309 

davon in Berggebieten ........................... ....... , 1997 1.000 ha - - 326 1.258 7.506 
Benachteiligte Gebiete ................................. ..... 1998 % der LN 20,1 - 50,1 82,4 74,2 

Berggebiete ""''' '' '' '''''''' ''''''''''''''''' ''''' '''''' ' '''' 1998 % der LN - - 2,0 61,1 28,5 
Sonstige benachteiligte Gebiete .. ..... ..... ........ 1998 % der LN 20,1 - 47,0 15,0 43,1 
Kleine Gebiete , .......... .. ...... .... .. .. ............ .. .... .. 1998 % der LN - - 1,2 6,3 2,7 

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche .. .......... .. ..... 1998 1.000 ha 672 538 10.740 6.513 25.984 
davon Buschwälder ........................................ 1998 1.000 ha 26 93 - 3. 154 12.475 

Arbeitskräfte 
Lw. Vollarbeitskräfte (JAE)l) ..... ....... ...... ........... 1998 1.000 74,1 77,8 633,0 580,8 1.044,2 
Agrarquote2) ..... ... .... .. .. .... .. ... ................... ... .. .. ... 1996 % 2,5 4,2 2,8 19,2 8,1 

Pflanzliche Nutzung 
Ackerland ......... ....... ... .. ............................... .. .... 1997 1.000 ha 852 2.364 11 .801 1.981 12.884 
Dauerkulturen .. ... .. .... ........ .. .............................. 1997 1.000 ha 20 10 202 1.026 4.171 
Dauergrünland ............... ................. .... .. ... ......... 1997 1.000 ha 511 315 5.146 478 8.570 

Vieh haltung 
Rinder ........ .... ... ................. ........................... .... 1999 1.000 Stk. 2.956 1.976 14.488 590 6.203 
Mi~hkühe ... .... ........... ........ .. .. ........................ .... 1999 1.000 Stk. 623 681 4.644 168 1.236 

Anteil der Betriebe mit mehr als 50 Milchk ... .. 1997 % 19,4 45,4 11 ,1 1,9 3,9 
Sonstige Kühe ....... ............................................ 1999 1.000 Stk. 533 136 780 137 1.812 
Schweine ........... .. .. .... ... .... .. .. .. .............. ........ .... 1999 1.000 Stk. 7.376 11 .914 25.793 906 22.597 

Anteil der Betriebe mit mehr als 1.000 Schw. 1997 % 60,0 65,9 25,5 55,5 59,4 
Schafe ....... .. .... ... ... ..... ... ... .. ... .. .................. .... .. .. 1999 1.000 Stk. 160 106 2.100 9.041 23.934 
Ziegen ....... ..... .. .. ... ..... ... .... ..................... ..... .. .. .. 1999 1.000 Stk. 10 0 123 5.293 2.639 

Zahl der Halter 
Pferde ...... .......... ... .. .. .... ... .. ... ..... ... ............. ... .... 1997 1.000 7,0 8,3 77,5 44,8 11 1,3 
Milchkühe .. ".".".""."."."".".""." ... " .. " .. " .. """ 1997 1.000 19,6 13,2 181 ,8 19,5 101 ,5 
Sonstige Kühe .............. ... ... .......... .. ........ ... ........ 1997 1.000 24,2 12,6 65,8 11 ,6 111 ,2 
Rinder insgesamt .............................................. 1997 1.000 43,5 27,6 265,1 32,6 202,7 
Schafe .... ....... .. .. ......... ... .................................... 1997 1.000 5,0 3,9 36,1 140,0 102,8 
Schweine ...... .................................................... 1997 1.000 11 ,6 18,8 181 ,2 37,5 139,0 
Geflügel .. ........................... ................ ................ 1997 1.000 8,0 8,3 169,0 381,4 273,7 

Quoten und Referenzmengen 
Milch: Anlieferungen (A-Quote) .. .... ..... .... .. .. .. .... 1999 1.000 t 3.140,7 4.454,6 27.767,0 629,8 5.457,6 

Direktverkäufe (D-Quote) ....... ............ .... 1999 1.000 t 169,7 0,7 97,8 0,7 109,4 
Sonderprämie männliche Tiere ......................... 1999 1.000 Stk. 235 277 1.783 140 604 
Mutterkuhquoten .. .. ...... .................... ................. 1999 1.000 Stk. 444 136 651 150 1.463 
Schafe und Ziegen ...... .... ........................... ....... 1999 1.000 Stk. 70 104 2.427 10.990 19.665 
KPA-Fläche ......................... ......... .. .. .... ............. 1999 1.000 ha 576 2.018 10.546 1.492 9.623 
Zucker: A-Quote ........ ....... ... .. ............................ 1999 1.000 t 680 328 1.990 290 960 

B-Quote ... .. ...... .... ............. ... .. .. ..... ........ 1999 1.000 t 146 97 612 29 40 
Kartoffelstärke-Quote ..................... ..... , ............. 1999 1.000 t - 178 592 - 2 
Garantieschwellen für Tabak ..... ... ... .. ............... 1999 1.000 t 1,9 - 12,0 126,7 42,3 

1) JAE = Jahresarbeitseinheiten. 
2) Agrarquote = zivile Erwerbstätige (= Erwerbspersonen ohne Arbeitslose). 
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Tabelle 3.4.2 

Frankreich Irland Italien Luxemburg Niederlande Österreich Portugal Finnland Schweden Groß- EU-15 britannien 

544,0 70,3 301 ,3 2,6 41 ,5 83,9 91 ,9 338,2 450,0 244,1 3.236,2 
60.405 3.705 57.592 429 15.700 8.078 9.968 5.153 8.851 59.237 376.529 

1.344,4 84,9 1.099,1 18,1 369,5 195,4 104,1 120,8 223,9 1.350,9 7.966,6 
11,3 5,7 11,4 2,3 3,3 3,7 4,5 10,2 7,2 6, 1 9,2 

46.953 4.435 35.081 176 16.233 3_611 4.347 2.304 3.336 19.369 217.799 
1,9 3,4 2,5 0,7 2,6 0,9 2,4 0,7 0,5 0,6 1,6 

12,9 10,4 6,8 (bei Belgien) 19,9 4,9 7,3 3,1 2,8 6,6 9,4 
10,3 7,4 11 ,5 (bei Belgien) 12,2 7,0 13,0 7,2 7,7 9,8 10,4 

679,8 147,8 2.315,2 3,0 107,9 210,1 416,7 91,4 89,6 233,2 6.989,1 
41 ,7 29,4 6,4 42,5 18,6 16,3 9,2 23,7 34,7 69,3 18,4 
26,8 7,5 75,7 24,2 32,0 37,9 76,1 8,6 14,3 15,5 32,2 
29,7 14,1 1,8 39,6 7,1 4,1 2,3 8,8 21 ,3 33,6 10,0 

249 112 1.237 3 - 143 290 80 57 76 3.900 
98 - 753 - - 105 204 53 - - 1.896 

28.331 4.342 14.833 127 2.011 3.415 3.822 2.172 3.109 16.169 128.691 
1,3 0,8 19,0 1,1 3,6 5,6 14,3 1,1 1,1 0,5 5,4 

74,4 40,8 34,7 78,3 30,7 35,1 55,7 27,5 62,4 83,8 61,4 
10.829 2.902 8.539 127 - 2.311 3.239 1.806 1.472 7.166 69.882 
3.763 - 5.051 - - 1_952 1.098 1.109 - - 22.063 

46,0 70,9 53,6 98,4 5,5 69,4 85,9 84,9 51 ,5 44,7 56,0 
17,4 - 31 ,6 - - 58,0 30,7 55,2 14,5 - 19,6 
26,1 70,7 20,6 96,1 - 6,5 51 ,4 21 ,0 27,8 44,6 34,0 

2,4 0,3 1,3 2,4 5,5 4,9 3,8 8,6 9,2 0,0 2,4 
16.989 591 10.842 89 339 3.924 3.467 22.768 30.259 2.489 136.204 

1.833 - 985 3 - 84 84 885 2.995 20 22.637 

980,8 203,6 1.639,2 4,5 227,4 131 ,6 550,0 382,6 80,3 122,5 6.732,4 
3,9 11,8 6,6 2,5 4,2 6,3 13,7 7,0 3,8 2, 1 6,6 

18.480 1.049 8.192 60 977 1.396 2.096 2.143 2.745 6.625 73.645 
1.148 0 2.721 1 33 73 708 4 4 42 10.164 
8.675 3.293 3.860 65 1.000 1.939 992 24 360 9.501 44.730 

20.196 6.708 7.357 207 4.097 2.155 1.269 1.068 1.680 11 .281 82.230 
4.419 1.261 2.135 45 1.570 699 355 374 447 2.438 21.095 

13,9 19,7 10,8 14,8 37,8 0,1 2,4 0,2 12,3 56,8 12,7 
4.068 1.132 664 31 87 178 288 29 158 1.906 11 .941 

15.991 1.763 8.403 82 13.139 3.431 2.322 1.493 2.021 7.037 124.267 
60,7 89,3 71,3 32,7 65,6 2,2 49,4 9,5 39,6 77,7 53 ,6 

9.492 5.393 10.970 7 1.152 352 3.460 77 426 29.742 96.411 
1.076 14 1.364 1 165 57 781 7 5 77 11 .612 

67,3 17,8 44,1 0,5 20,5 15,9 68,2 6,0 15,8 44,3 549,2 
148,1 39,7 103,6 1,3 37,3 86,5 47,5 30,8 15,8 36,3 882,5 
181,7 89,7 74,9 1,7 9,7 30,5 50,9 2,7 16,1 69,8 753,1 
312,0 134,4 230,9 2,0 52,1 106,9 125,3 38,9 38,6 126,9 1.739,4 
100,1 43,9 128,7 0,2 19,7 18,3 69,6 4,0 9,4 86,3 768,0 
78,0 2,5 251 ,6 0,4 21 ,0 95,8 151 ,9 6,5 8,5 14,0 1.018,3 

293,2 15,5 466,5 0,9 4,7 91 ,5 258,0 5,1 8,7 36,5 2.02 1,0 

23.793,9 5.236,6 9.698,4 268,1 10.991 ,9 2.544,0 1.835,5 2.394,5 3.300,0 14.374,0 115.886,6 
441 ,8 9,2 231 ,7 1,0 86,1 366,2 37,0 10,0 3,0 216,1 1.780,4 

1.755 1.002 599 19 158 423 155 242 226 1.420 9.038,0 
3.886 1.107 788 15 98 325 287 55 155 1.805 11 .365,0 
7.850 4.959 9.561 4 866 206 2.742 80 180 20.028 79.732 

15.350 346 7,001 43 645 1.203 1.054 1.591 1.737 4.495 57.720 
2.996 182 1.320 - 690 317 64 133 336 1.040 11 .326 

776 18 248 - 182 74 6 13 34 140 2.415 
282 - - - 538 49 - 55 64 - 1.760 

27,6 - 132,8 - - 0,6 6,7 - - - 351 

Quellen: EUROSTAT; BMF; ÖSTAT; EU·Amtsblatt L 179/95; Institut für höhere Studien (UNO-Datenbank); Statistisches Jahrbuch 1998 des BML; PRÄKO (Zahlen 1998). 
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Strukturdaten zur Land- und Forstwirtschaft in Staaten der EU-Erweiterung 

Kandidaten Gruppe 1') 
Jahr Einheit 

Poten Tschechien Ungarn Slowenien 

Volkswirtschaftliche Daten 
Staatsfläche ........ ... ...... ... .. ... ... ... .... .... .... 1999 km2 312.685 78.866 93.030 20.253 
Bevölkerung ...................... ........ . .. . .. ...... 1999 1.000 38.670 10.290 10.100 1.980 
Beschäftigte insgesamt ... ... .... ........ ..... .. 1998 1.000 17.226 4.871 3.698 624 
Bruttosozialprodukt ..... .... ......... .... ... ....... 1997 Mio. USO 138.909 53.952 45.760 19.550 
BIP-Wachstum gegenüber dem Vorjahr 1998 % 4.8 -2.3 5.1 3.9 
BIP pro Kopf nach Kaufkraftparität ....... . 1998 Mio. USO 7.800 12.200 9.800 13.700 
Anteil des Privatsektors .......... ....... .. .. .... . 1997 % 66 75 - -
Arbeitslosenrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998 % 10.0 6.1 9.5 14.6 
Inflationsrate ..... ... ........... ....... .... ..... .... ... 1998 % 11.6 10.7 14.2 6.5 
Auslandsverschuldung ....... . .. .. .... .. ....... . 1997 Mio. USO 39.890 21 .456 24.373 4.762 
Zufluss von Auslandskapital ... ..... .......... 1992-98 USO/Einw. 380 917 1.524 606 
Kreditzinsen (gerundet) ...... ...... ...... ..... .. 1995 % - 13 27 15 
Phare und CBC-Mittel .... ......... .. ....... ..... 1999 Mio. EURO 265.5 66.0 124.6 38.0 

Daten zum Agrarsektor 
Endproduktion der Landwirtschaft ... ...... 1997 Mio. USO 7.597 2.394 2.652 783 
Anteil der Landwirtschaft am BIP ... .. ... .. 1998 % 4.8 4.5 7.0 4.2 
Entwicklung der Agrarproduktion ........ .. 1998 % 3.8 - 1.3 -0.3 3.5 
Landwirtschaftliche Inputpreise ......... .. .. 1994-98 kum.Zuw.3) - 119 - 68 
Landwirtschaftl iche Outputpreise .. ........ 1994-98 kum.Zuw.3) - 27 - 60 

Landwirtschaftlicher Außenhandel 
Agrarexporte .......................................... 1997 Mio. USO - 1.249 2.800 350 
Agrarimporte .... .... ........... ........... ............ 1997 Mio. USO - 2.038 1.113 791 
Anteil d. Agrarexporte am Gesamtexport 1998 % 11 .0 7.5 5.1 7.8 
Anteil d. Agrarimp()rte am Gesamtimport 1998 % 11 .0 5.7 17.5 4.2 
Agrarexport nach Osterreich ... .. ..... .. ... .. 1999 Mio. ATS 8.103 22 .339 29.838 7.976 
Agrarimport aus Österreich .. . .. .. ...... .. .... 1999 Mio. ATS 13.038 23.249 40.784 14.383 

Arbeitskräfte und Betriebe 
Agrarquote der Erwerbstätigen . . . .. .. . ..... 1998 % 19.1 5.5 7.5 6.0 
"Erwerbspersonen" in der Landwirtsch .. 1998 Personen 2.400 268 277 37,4 
Betriebe juristischer Personen .... .... ...... 1998 Betriebe - - 12.600 -
Kleinbetriebe und Nebenwirtschaften .... 1998 .Betriebe - - 1.500.000 -
Flächenanteil der Betriebe 

juristischer Personen ....... ... ...... ...... ... . 1998 % 18.0 76 57 15.0 
Flächenanteil der Bauernwirtschaften .. . 1998 % 82 24 56 85 . 

Bodennutzung und Anbauflächen 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche .... ... .1998 1.000 ha 18.443 4.280 6.195 792 
Forstwirtschaftlich genutzte Fläche ..... .. 1998 1.000 ha 8.861 2.642 1.763 1.098 
Ackerland insgesamt .. ....... .. .. .. ...... ...... .. 1998 1.000 ha - 3.101 4.820 234 

Agrarische Produktion 
Getreide insgesamt ..... .. ... .. ..... , ..... .. ...... 1999 1.000 t 25.753 7.116 10.738 467 

davon Weizen .. .. ...... ........ .. .. ............... 1999 1.000 t 9.097 4.050 2.636 117 
Grobgetreide .... .. ............. .... .... . 1999 1.000 t 16.656 3.066 8.102 349 

Fleisch insgesamt .. .. .... .... .. .. ................ .. 1999 1.000 t 2.920 769 1.036 166 
davon Rind- und Kalbfleisch ...... .. .. .. .. . 1999 1.000 t 451 126 57 45 

Schweinefleisch .... .... .. ............ . 1999 1.000 t 2.049 452 584 62 
Milch ... ... .... .. ...... ... ...... ..... ..... ...... ... .. ...... 1999 1.000 t 12.340 2.750 2.090 600 

Viehhaltung 
Rinder ... ... ... ..... ........ ... .. ......... .. ............. . 1998 1.000 Stk. 6.955 1.516 873 446 
Milchkühe .. .. ..... .. ... ... ..... ..... .. ........ ....... .. 1998 1.000 Stk. 3.542 604 407 205 
Schweine ........ .. ........ ... .. .. ................... .. . 1998 1.000 Stk. 19.168 3.81 7 5.479 578 
Schafe und Ziegen ....... .. .. ... .. .... .... ... ..... 1998 1.000 Stk. - 86 909 62 
Geflügel ......... ... .. ..... ... .. .... ... .......... ... .... . 1998 Mio. Stk. - 302 40 7 

Nahrungsmittelkonsum 
Anteil der Nahrungsmittelausgaben .. .... 1998 % 36 24 19 22 
Erdäpfel .................. ........ .. ... ... ..... .. ...... .. 1998 kg/Kopf 135 75 65 n.v. 
Getreide. Brot. Mehl .... .. ............ ........ .. .. 1998 kgiKopf 120 110 90 96 
Fleisch und Fleischprodukte .. .. ........ .. .... 1998 kg/Kopf 65 82 62 94 
Milch und Milchprodukte .... .. .... .. .. ...... .. .. 1998 kg/Kopf 195 195 140 202 

1) Länder, mit denen seit 1999 Beitrillsverhandlungen geführt werden . 
2) Länder, mit denen seit März 2000 Beitrittsverhandlungen geführt werden. 
3) Kumulierte Zuwächse. 
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Tabelle 3.4.3 

Kandidaten Gruppe 1
'
) Kandidaten Gruppe 2'1 

Estland Zypern Lettland Bulgarien Litauen Rumänien Slowakei Malta 

45.227 9.251 64.589 110.994 65.301 238.391 49.034 315,6 
1.450 747 2.450 8.280 3.700 22.510 5.390 375 

643 - 1.043 2.920 1.656 7.300 2.030 -
97.488 310 5.995 9.750 8.360 31 .787 19.801 3.498 

4,0 5,0 3,6 3,5 5,1 -7,3 4,4 4,1 
7.300 14.800 5.500 4.600 6.200 5.500 9.300 -

60 - 55 62 70 58 82 -
5,0 3,3 9,2 16,0 6,9 10,3 15,6 5,1 
8,2 2,2 2,8 - 2,4 40,6 5,6 2,4 

658 - 503 9.858 1.541 10.442 9.989 1.034 
3.376 - 682 125 462 178 247 -

12 - - - - - 16 -
8,0 - 16,1 80,S 30,0 65,2 92,9 -

304 - 442 2.642 1.083 6.620 993 100 
6,2 4,6 4,7 21 ,1 10,1 17,6 4,9 2,8 

-5,0 - - 13,2 3,0 - 3,3 - 7,5 -0,8 -
127 - 117 - 101 179 43 -
114 - 111 369 120 163 35 -

606 - 159 695 464 - 441 -
784 - 360 467 587 - 825 -

15,6 59,3 13,4 18,8 17,1 7,6 8,6 2,7 
15,7 26,4 16,8 8,0 13,1 8,8 5,4 11,4 

213 71 459 1.067 193 3.604 10.819 94 
342 391 665 2.815 496 5.078 9.201 240 

9,4 9,9 18,8 25,7 21 ,0 40,0 8,2 1,9 
60,4 - 196 750 348 2.920 166 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - 16 57 - - - -
44 - 84 43 60 70 5 -

1.433 142 2.508 6.203 3.151 14.789 2.443 11 
2.026 - 2.881 3.876 1.979 6.680 1.990 -
1.120 - 1.800 4.298 5.563 - 1.473 -

440 - 787 4.930 2.112 17.037 2.829 -
90 - 352 3.203 871 4.662 1.187 -

350 - 435 1.930 1.242 12.375 1.642 -
58 - 62 386 200 1.088 356 -
19 - 21 - 74 189 51 -
31 - 35 244 102 579 221 -

660 - 950 1.640 1.820 5.170 1.110 -

312 - 434 612 1.016 3.303 750 -
159 - 242 389 583 1.826 290 -
329 - 421 1.480 1.200 7.273 1.593 -

34 - 29 3.812 43 - 420 -
26 - 32 15 74 - 14 -

39 - 44 50 48 59 37 -
107 - 135 27 131 53 75 -
99 - 82 146 146 165 165 -
56 - 60 23 53 39 71 -

293 - 284 - 193 163 163 -

Quelle: Zusammenstellung der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft (F. Greif und M. Wimmer) nach verschiedenen Untertagen der OECD 
(Dokumente der Arbeitsgruppen .East·West relat ions in agriculture", .Non·member countries", Monitoring Report & Outlook vol. 1996 bis 2000). 

der FAO-Database im Internet sowie aus nationalen Statistiken der Reformländer. 
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4. Vor- und nachgelagerte Wirtschaftsbereiche und Produktionsmittel 

Ein- und Ausfuhr landw. Verarbeitungserzeugnisse (Nicht-Anhang I-Waren)1) (in Mio. S) Tabelle 4.1 

Einfuhr Ausfuhr 

1994 1997 1998 1999 1994 1997 1998 1999 

Gesamt ... .. .. .... ........ ...... .. .. .. ....... ..... 6.921 11.307 12.764 13.362 5.790 10.207 10.996 14.647 
EU (12) .. ........ ...... .. .... ..................... 5.871 10.076 11.426 11 .934 2.724 5.884 7.060 10.265 
EU (15) ...................... .. .............. .... - 10.155 11 .513 12.020 - 6 .022 7.273 10.523 
Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.652 6.683 7.119 7.909 1.961 3.993 4.362 5.713 

1) Die Defini1ion ,Nicht·Anhang I·Waren" ist im Anhang B der va (EG) Nr. 1222194 der Kommission vom 30. Mai 1994 zur Festlegung der gemeinsamen Durchführungsvor-
schriften für die Gewährung von Ausfuhrerstallungen und der Kriterien zur Festsetzung des Erstattungsbetrages für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse angeführt. Zu 
ihnen zählen Joghurt, Zuckermais, chemisch reine Fructose und Maltose, Zuckerwaren, Schokoladewaren, Teigwaren, Teigmischungen, Backwaren (Kuchen, Kekse, Brot 
usw.), Würzsoßen (z. B. Ketchup), verschiedene Lebensmillefzubereitungen (Instants), Speiseeis, Limonaden, Eistees, Energy-Drinks, Bier, verschiedene Spirituosen und 
vieles mehr. 

-. 

Produktionsstatistik für Lebensmittelindustrie und -gewerbe1) 

1998 1999 

I. Industrie 

Anzahl der Betriebe per 31. 12 . .. ... .. .. ....... . . 286 269 

Anzahl der Beschäftigten per 31 . 12 . ........ . 30.176 28.487 
Arbeiter (inkl. Heimarbeiter) ................... .. .. . 18.779 17.788 
Angestellte ... .... .. ... ...... .... .. ... ... ................... . 11.397 10.699 

Löhne und Gehälter (Mio. S) .... ........... ... ... . . 13.424 12.689 
Löhne ...... .......... .... .......... .. .. ........ .. ... ... ...... . . 6.767 6.373 
Gehälter .. ......... .... ..... ......... .................... ... . . 6.657 6.316 

Jahresproduktionswert (Mio. S) ... ............ .. 76.987 74.449 
Eigenproduktion .............. ............... ........... . 76.292 74.048 
durchgeführte Lohnarbeit .. ............. .. ........ . 695 401 

Abgesetzte Produktion ....................... ... .. .. . 76.074 74.463 

11. Gewerbe 

Anzahl der Betriebe per 31. 12 .................. . 1.082 1.049 

Anzahl der Beschäftigten per 31 . 12 . ....... .. 27.112 27.163 
Arbeiter (inkl. Heimarbei ter) ........... ..... .. ... . .. 21.453 21 .675 
Angestellte .... ............ .... .. .. ..... .... ............... . . 5.659 5.488 

Löhne und Gehälter (Mio. S) ... ... ... ... ..... .... .. 7.432 7.527 
Löhne .... .. ..... ....... ............. .......................... . 5.509 5.608 
Gehälter ............... ... ...... .... ............ .. ....... .... . 1.923 1.919 

Jahresproduktionswert (Mio. S) ...... .... .... . .. 35.695 36.247 
Eigenproduktian ........ ........ ... ...... ........... ..... . 35.537 36.046 
durchgeführte Lohnarbeit .... .... ....... ... ....... .. 158 201 

Abgesetzte Produktion ................. .......... . .. 35.444 35.831 

111. Lebensmittelindustrie und -gewerbe insgesamt 

Anzahl der Betriebe per 31. 12. 1.368 1.318 

Anzahl der BeSChäftigten per 31. 12 . .. ..... .. 57.288 55.650 
Arbeiter (inkl. Heimarbeiter) ..... ................. .. 40.232 39.463 
Angestellte ........... .... ... ......... ... ... ...... ... ..... . .. 17.056 16.187 

Löhne und Gehälter (Mio. S) .................. ... .. 20.856 20.216 
Löhne ................. .... ....... .... ...................... .. 12.276 11.981 
Gehälter ............................... .... ..... ..... ... .. .. . 8.580 8.235 

Jahresproduktionswert (Mio. S) .. .. .. .......... . 113.965 110.696 
Eigenproduktion .. .. .. .. .. ...... ...... .. ................ .. 113.393 110.094 
durchgeführte Lohnarbeit ....... .... .... ....... .... . 572 602 

Abgesetzte Produktion .......................... .... . 112.1 16 110.294 

1) Betriebe mit 10 Arbeitnehmern und mehr. 

Quelle: ÖSTAT. 

Tabelle 4.2 

Veränderung in % 

- 5,9 

- 5,6 
- 5,3 
- 6,1 

- 5,5 
5,8 

- 5,1 

- 3,3 
- 2,9 
-42,3 

- 2,1 

- 3,0 

+ 0,2 
+ 1,0 
- 3,0 

+ 1,3 
+ 1,8 
- 0,2 

+ 1,5 
+ 1,4 
+ 27,2 

+ 1,1 

- 3,7 

- 2,9 
- 1,9 
- 5,1 

- 3,1 
- 2,4 
- 4,0 

- 2,9 
- 2,9 
+ 5,2 

- 1,6 

Quelle: ÖSTAT, Koniunkturstatistik. 
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Brutto-Anlage-Investitionsausgaben der Land- und Forstwirtschaft 
an Maschinen und baulichen An'lagen1) (in Mio. S) Tabel le 4.3 

Jahr 

1990 ..... .. . , .. , .. , .. ....... , .. , ........... . 
1991 .......... ............. ....... ......... . 
1992 ...................................... .. 
1993 ........ , .. , .. , ........ . , .. , ........... . 
1994 ... .... . , ........... ...... . , ........ .. .. 
1995 .. ...... , .. , .. , .. , ...... , .. , .. , ........ . 
1996 ........ , .. , .. , ...... ... , .. , ........ ... . 
1997 ...................................... .. 
1998 .................. .... ................. . 
1999 .............. .. .................... .. .. 

1) Ohne MehlWertsteuer; Werte für 1999 vorläufig. 

Landmaschinen2) 

10.972 
11 .040 
10.013 
9.421 
9.434 
9.311 

11 .069 
11 .638 
10.570 
10.295 

bauliche Anlagen') 

10.360 
10.850 
11.402 
11.326 
11.950 
12.272 
14.401 
18.530 
15.696 
15.818 

Insgesamt 

21.332 
21 .890 
21.415 
20.747 
21 .384 
21.583 
25.470 
30.168 
26.266 
26.113 

2) Traktoren, Landmaschinen, landwirtscha~liche Fahrzeuge und sonst. Maschinen (inkl. Zuschlag für nichterfaßte Maschinen); It. Berechnung des WIFO; ab 1996 geänderte 
Methodik bei der Berechnung. 

3) WOhn·, Wirtscha~sgebäude , Wege und Grundverbesserungen; ab 1995 inkl. MwSt. für Wohngebäude. 

Maschinenringe und Betriebshilfe 1999 

Maschinenringe 

Bundesland hauptberufliche 
gesamt Geschäfts· 

führung 

Burgenland ........ . 5 5 
Kärnten ............... 12 11 
Niederösterreich . 26 22 
Oberösterreich .. . 39 39 
Salzburg ............ . 5 5 
Steiermark .......... 37 34 
Tirol .................... 9 9 
Vorarlberg .. .... .... 4 4 

Österreich 1999 137 129 
1998 146 132 
1997 151 127 

Feldanerkennungsflächen wichtiger 
Kulturpflanzen für die Saatgut­
erzeugung (in ha) 

Kulturpflanzen 1980 1990 

Winterweizen .... .. . .......... 10.127 9.218 
Sommergerste ....... .. ....... 5.675 5.773 
Mais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.483 3.086 
Kartoffeln .... .. ........ ........... 1.611 1.531 
Ackerbohnen .. .... .. ....... ; ... 70 953 
Raps ............................ .... 246 734 
Körnererbsen ........... .. ..... 46 1.818 
Sonstige ... ..... ... .... ... ... ..... 6.514 12.279 

Anerkennungsflächen 
insgesamt ... .. . , ... .... ........ 25.772 35.392 

davon Getreide ............ ... 23.044 28.519 

Mitglieder 

3.164 
6.221 

13.614 
21 .811 

3.327 
16.510 
5.516 
2.760 

72.923 
71 .912 
70.520 

Tabelle 4.5 

1998 1999 

8.776 7.416 
5.971 5.963 
3.354 2.118 
1.469 1.535 

228 140 
445 733 

2.475 1.981 
12.188 11.702 

34.906 31 .588 

27.418 24.255 

Quelle: BMLFUW. 

Quelle: LBG und WIFO. 

Einsatzstunden 

Betriebshilfe eingesetzte 
BetrIebshelfer 

Maschinen 
wirtschaftliche soziale 

209.237 64.398 60.311 409 
374.940 259.611 74.778 843 
965.633 270.123 241.372 1.079 

1,267.870 857.432 179.481 2.846 
107.950 107.320 24.554 346 

1,022.172 478.494 230.464 1.740 
245.288 146.124 44.736 860 
256.452 153.146 77.286 323 

4,449.542 2,336.648 932.982 8.446 
4,649.016 2,479.187 700.715 7.094 
4,465.990 2,412.185 634.906 7.609 

Stand der Zulassungen an 
Pflanzenschutzmittelpräparaten1) 

Jahr 

1990 ............ ........ .. 
1991 ..................... . 
1992 ............... , .. .. .. 
1993 ...... ............... . 
1994 ..................... . 
1995 ................ ... .. . 
1996 .......... ........ .. .. 
1997 .... ....... ...... .. .. . 
1998 ..................... . 
1999 ........ .. .......... .. 

Anzahl an zugelassenen 
PflanzenschutzmiHein 

1.910 
1.194 
1.036 

978 
681 
656 
645 
628 
723 
790 

1) Jeweils am Ende des Jahres. 

Tabelle 4.4 

Verrechnungs· 
wert 

in Mio. S 

86 
126 
401 
531 

46 
295 
92 
71 

1.648 
1.568 
1.558 

Quelle: BMLFUW. 

Tabelle 4.6 

Veränderung 
zum Vo~ahr 

4 
-716 
- 158 
- 58 
- 297 
- 25 
- 11 
- 17 
+ 95 
+ 67 

Quelle: BMLFUW. 
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Mengen der Wirkstoffe der im Geltungsbereich des PMG 1997 in Verkehr gebrachten 
Pflanzenschutzmittel (Wirkstoffstatistik 1995 - 1999) 

Wirkstoffmengen in t 
Präparatengruppe 

1995 1996 1997 1998 

1. Herbizide ...... ..... .... .. .. ... ...... ... .... 1.607,1 1.536,3 1.600,5 1.602,4 
2. Fungizide1) ................. . ...... .. ... .. .. 1.409,9 1.697,2 1.688.4 1.629,0 
3. Mineralöle und Paraffinöle2) ...... 245.4 218,9 292,6 163,9 
4. Insektizide3) ... . ...................... . .... 122,8 98,1 96,1 85,0 
5. Wachstums regulatoren ........... ,. 17,3 14,3 10,3 12,3 
6. Rodentizide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.4 1,0 0,6 1,0 
7. Sonstige ...... ............. ........... .... .. 0,6 0,5 0,6 0,3 

Gesamt .... ...................................... 3.403,6 3.566,3 3.689,1 3.493,9 

1) Einschließlich Bakterizide und Saatgutbehandlungsmittel. 
2) Einschließlich anderer Öle. 
3) Einschließlich Akarizide. Molluskizide und Synergisten. 

Einsatz von Organismen bzw. deren Inhaltsstoffen als Pflanzenschutzmittel1999 

Anwendungsgebiet 
Organismus 

Kultur') Schädling 

Bacillus thuringiensis var. kurstaki ..... .. ........... .. ........ Gem, M, O, W div. Schmetterlingsraupen 
Bacillus thuringiensis var. tenebrionis .. ................. .. .. O, E div. Schmetterlingsraupen 
Bacillus thuringiensis var. aizawai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W Traubenwickler 
Apfelwickler-Granulose-Virus ............ ... .. ............... .. .. 0 Apfelwickler 
Raubmilbe (Typhlodromus pyri) ...................... ... ...... . W, O Kräuselmilbe, Spinnmilbe 
Schlupfwespe (Trichogramma evanescens) ........ ... .. M Maiszünsler 
Schlupfwespe (Encarsia formosa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gew Weiße Fliege 
Raubmilbe (Phy1oseiulus persimilis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gew Spinnmilben 
Schlupfwespe (Aphidius sp.) ... ........... .. .................... . Gew Blattläuse 
Parasitoide (Dacnusa sibirica/Diglyphus isaea) ........ Gew Minierfliegen 
Räuberische Gallmücke (Aphidoletes aphidimyza) .. Gew Blattläuse 
Raubmilbe (Amblyseius cucumeris) ................ .. ....... . Gew Thrips 
Raubwanze (Orius sp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gew Thrips 
Entomoparasitische Nematoden ... .. .... .. .. ............ .... .. Z, Gew, B Dickmaulrüssler, Trauerm. 
Schlupfwespe (Aphelinus abdominalis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gew Blattläuse 
Florfliege (Chrysoperla carnea) .. .. .. ..... ................... .. Gew Blattläuse 
Marienkäfer (Cryptolaemus montrouzieri) .. .. .. .. .... ..... Gew Woll läuse 
Parasitoid (Leptomastidea abn., Leptomastix dact.) . Gew Wollläuse 

Gesamt .. .. ...... .. .. .... .. ..... ... .. .... .. ....... .... .. .. ... .. ....... .... .. 

1) Gem = Gemüse; M = Mais; 0 = Obst; W = Wein; E = Erdäpfel ; Gew = Gewächshaus; Z = Zierpflanzen; B = Baumschulen. 
2) ha geschätzt (basierend auf empfohlenen, durchschnittlichen Aufwandmengen). 

Grüner Bericht 1999 

Tabelle 4.7 

Differenz 
1999 zu 1998 

1999 in t 

1.659,0 + 56,6 
1.394,9 - 234,1 

269.4 + 105,5 
87,7 + 2,7 

4,7 - 7,6 
2,1 + 1,1 
0,6 + 0,3 

3.418,4 - 75,5 

Quelle: BMLFUW. 

Tabelle 4.8 

Menge 
Ftäche2l 

kgll Stück 
in ha 

8.205,0 
102 644,0 

0,0 
1.610 1.073,0 

9.000 10,0 
33,750.000 168,8 

5,027.047 100,5 
1,702.400 34,1 

313.950 15,7 
254.500 25,2 
378.140 18,9 

4.495.025 49,1 
66.100 6,6 

2,64 x 1010 5,3 
500 0,1 

800.300 16,2 
9.600 1,0 
3.375 0,3 

10.373,7 

Quelle: BFUBMLFUW. 

Düngerabsatz Düngerabsatz nach Bundesländern 1999 
(in 1.000 Tonnen Reinnährstoffen) Tabelle 4.9 (in 1.000 Tonnen Reinnährstoffen) Tabelle 4. 10 

Jahr Stickstoff Phos8 hor Kali Summe (N) (P, , ) (K,O) Bundesland Stickstoff PhoS8 hor Kali Summe (N) (P, ,) (K,O) 

1990 .... .. 140,4 74,9 97,3 312,6 Burgenland ..... .. 10.4 4,6 6,0 21 ,1 
1991 ...... 180.4 85,1 105,2 370,7 
1992 ... ... 91 ,2 56,5 68,6 216,3 
1993 .. .. .. 123,6 64,1 77,7 265.4 

Kärnten ... .. ...... . 3,9 1,9 1,0 6,8 
NÖIWien .. .... .. .. 54,0 21 ,5 26,9 102.4 
OÖ ............ ... .... 29,3 12,2 10,2 51 ,7 

1994 ... ... 177,3 72,9 84,2 334.4 Salzburg .. ........ 0,7 0,6 0.4 1,7 
1995 ...... 128,0 53,5 60,6 242,1 Steiermark ...... . 14,3 7,2 7,3 28,8 
1996 ... ... 112,6 54,1 63,2 229,9 Tirol ...... .. .. .. ...... 0,5 0,3 0,3 1,1 
1997 ...... 143,8 57,1 66,6 267,5 Vorarlberg .. .. .... 0,3 0,1 0,1 0,5 
1998 ...... 113,3 56,0 61 ,6 230,9 
1999 ...... 113.4 48.4 52,3 214,1 Österreich ....... 113,4 48,4 52,3 214,1 

Quelle: AMA. Quelle: AMA. 
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5. Pflanzliche, tierische und forstliche Produktion sowie Preise 

5.1. Pflanzliche Produktion 

Anbau auf dem Ackerland 

Feldfrüchte 

Getreide insgesamt .... ..... ............ .... ........ ................. .. 

Brotgetreide insgesamt ............ ............................. .. 
Weichweizen (einschließlich Dinkel)l ) .................... . 
Hartweizen (Durum)2) .......... ............ ............ .... .. .... .. 
Roggen .. ....... .. ... ........ ....... .......... .. ........... ... ..... ...... . 
Wintermenggetreide .. ... ...... ..... .... ... .. .. .... ... .. ......... .. 

Futtergetreide insgesamt .................... ... .......... ... ... . 
Wintergerste ....... .... ... ... ..... ............. ............. .......... . 
Sommergerste .. ...... ... .... .... ..... .... .... ... .......... .. .. ...... . 
Sommermenggetreide ... .... ... .................... ...... .... ... . 
Hafer ...... ................... .. ...... ......... ............... ..... ....... .. 
S?nst. Getre ide (Sorghum, Hirse, Buchweizen etc.) 
Kornermais ... ... .......................... .... .......... ...... ... ..... . 
Mais für Corn-cob-mix (CCM)3) .... .. ....... ................ .. 
Triticale3) ...... .................... ...... ................ .. .. ... ....... .. . 

Körnerleguminosen insgesamt ............................ .... . 
Körnererbsen4) ...... . .. . . . . ... .. ... .. . . ................ . .. . ......... . ... . 

Pferde(Acker)bohnenS) ............... . . . ...... .. .. .. ...... . .... . .. .. . 

Andere Hülsenfrüchte (Lupine etc.)3) ................... .. ... . 

Ölfrüchte insgesamt ........... ...................... ... ... .... .. ..... . 
Winterraps zur Öigewinnung .................................... . 
Sommerraps und Rübsen3) ........ .... .. .. ......... .............. . 
Ölsonnenblumen ............ ........ ....... ... ... .............. .... .... . 
$.ojabohnenS) .... .. . . .... ...... ..... .. .. ....... .. .. .. .. . ......... .. ...... .. 

~~~~ ... ...... ... ..... .... .. .... .... ...... ... .. .. .. .. .... .............. . 
Mohn3) ....... ... .... .. ....... ..... ... .......... .. ......... ..... .. .... ..... .. . . 
Sonst. Ölfrüchte (Saflor, Öllein , Öldistel , Sesam etc.)6) 

Tabak .. .. .. .... ...... ... .... ....... .. ... .... ... .. ... .. .. .. .. .... .. .............. . 
Hopfen .... ... .. ... ......... ... .. ..... ..... ... ... ...... .. .. .. .. ... .... .. .... .... . 
Sonstige Handelsgewächse (Faserlein, Hanf etc.)?) .... . 
Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen ... .. ....... ..................... .. 

Gemüse im FreilandB) 

Feldanbau ............................................ .. ........... ....... .. 
Gartenbau ... .................... ... .................. .. ...... .. .......... .. 

Gemüse unter Glas bzw. Folie ...... .. .................... ..... ... . 
Erdbeeren .. ... .. .... ... .................. ..... ... .. ... .. ..... ............... .. 

Blumen und Zierpflanzen 
im Freiland .. .................. ........ ............ ... ................. ... .. 
unter Glas ............. ... .. ...... ... .. ... .... ........ .... .. ... ............ . 

Frühe und mittelfrühe Speiseerdäpfel ......... ..... ...... .. .... . 
Späterdäpfel .. ... .... .............. ....... ................. .. .......... ..... . 
Zuckerrüben (ohne Saatgut) .......... .. ................. ... .. ...... . 
Futterrüben und sonstige Futterhackfrüchte ..... .. .... .... .. 

Feldfutterbau ....................................... ...................... .. 
Silo- und Grünmais ....... ....... ................... ....... ......... .. . 
Rotklee und sonstige Kleearten ............. ... ...... ......... .. 
Luzerne .......... ...... .... ......... ............ ............ ....... ..... .. .. . 
Kleegras .... .. .. .. ............ ..... ... ... ... ..... .. .... ... .. ................ . 
Sonstiger Feldfutterbau ... ..... ..... ... ....... .. ... .. ..... ... ...... . 
Ackerwiesen , -weiden (Wechselgrünland, Egart) .... .. 

Sämereien und Pflanzgut ............................................ . 
Brachefläche, für die keine Beihilfe gewährt wird ... .. ... . 
Brachefläche, die einer Beihilfenregelung unterliegt 9) .. 

1980 

1,069.685 
380.887 
247.024 

21.729 
109.234 

2.900 
688.798 

50.471 
323.441 

29.045 
91.989 

905 
192.947 

860 

860 

10.063 
3.941 

291 

5.831 

612 

12.614 

956 

17.372 
35.197 
50.732 
11 .620 

263.365 
106.262 
33.042 
14.851 
25.954 

6.361 
76.895 

14.522 

1990 

949.528 
377.246 
255.147 

23.079 
93.041 

5.979 
572.282 

96.348 
196.076 

18.738 
61.956 

1.091 
198.073 

53.750 
40.619 
13.131 

80.322 
40.844 

23.336 
9.271 

6.871 

1.371 

9.763 

.... 
891 

11 .864 
19.896 
49.758 

3.845 
204.242 
107.134 

18.858 
7.539 

27.828 
3.650 

39.233 
623 

5.925 
14.616 

1995 

Fläche in Hektar 

809.135 
336.060 
246.242 

9.668 
76.826 

3.324 
473.075 
105.311 
123.788 

9.102 
40.778 

1.465 
120.436 

52.916 
19.279 
26.423 
19.133 

6.886 
404 

144.404 
87.307 

1.939 
28.550 
13.669 
8.957 
2.567 
1.415 

147 
242 

1.768 
1.091 

9.183 
596 
331 

1.505 

603 
295 

11 .561 
15.475 
51.643 

1.759 
202.292 

90.682 
13.709 
10.455 
41.932 

4.928 
40.586 

872 
7.675 

116.191 

1998 

839.626 
324.752 
247.713 

16.692 
59.282 

1.065 
514.874 

91.913 
173.709 

9.412 
40.514 

2.294 
144.228 
27.010 
25.794 
60.859 
58.637 

2.043 
179 

112.872 
50.589 

1.497 
22 .096 
20.031 
13.097 

1.1 02 
4.460 

102 
249 

1.930 
1.910 

9.453 
453 
314 

1.531 

354 
274 

15.664 
7.190 

49.598 
1.322 

207.186 
79.338 

9.617 
8.203 

55.546 
2.879 

51 .603 
502 

4.356 
70.462 

Tabelle 5.1.1 

1999 

809.662 
317.951 
240.599 

19.980 
55.901 

1.471 
491.711 

76.369 
167.517 

9.794 
35.503 

1.856 
152.541 
24.536 
23.595 
49.146 
46.007 

2.333 
806 

129.764 
64.775 

993 
24.249 
18.541 
12.004 

1.175 
8.027 

108 
226 
669 

1.727 

10.071 
428 
298 

1.489 

292 
243 

12.329 
10.851 
47.047 

1.275 
203.121 

76.485 
7.413 
7.376 

56.899 
3.340 

51 .608 
658 

9.366 
97.075 

Änderung 
1999 zu 1998 

in % 

3,6 
2,1 
2,9 

+ 19,7 
5,7 

+ 38,1 
4,5 

- 16,9 
3,6 

+ 4,1 
- 12,4 
- 19,1 
+ 5,8 

9,2 
8,5 

- 19,2 
- 21 ,5 
+ 14,2 
+ 350,3 
+ 15,0 
+ 28,0 
- 33,7 
+ 9,7 

7,4 
8,3 

+ 6,6 
+ 80,0 
+ 5,9 

9,2 
- 65,3 

9,6 

+ 6,5 
5,5 
5,1 
2,7 

- 17,5 
- 11 ,3 
- 21 ,3 
+ 50,9 

5,1 
3,6 
2,0 
3,6 

- 22,9 
- 10,1 
+ 2,4 
+ 16,0 
+ 0,0 
+ 31 ,1 
+ 115,0 
+ 37,8 

Ackerland insgesamt ..... ...... ........... .. .. ...... .. ..... ...... ..... 1,487.598 1,406.394 1,403.191 1,386.207 1,385.845 ± 0,0 

1) Bis 1994: Winterweizen. 
2) Bis 1994: Sommerweizen. 
3) Bis 1994: nicht verfügbar. 
4) Bis 1980: nicht verfügbar. 
5) Bis 1989: Ackerbohnen inkl. Sojabohnen. 
6) Ab 1996: inkl. Senf (1995 den Gewürzpflanzen zugeordnet). 
7) Bis 1994: inkl. Hopfen. Tabak, Heil-, Ouft- und Gewürzpflanzen. 
8) Bis 1994: nur Feldgemüse. 
9) Ab 1996: inkl. nachwachsender Rohstoffe (1995 wurden diese bei der jeweiligen Fruchtart hinzugerechnet). 

Quelle: ÖSTAT. 
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Gesamternte von ausgewählten Feldfrüchten 

Feldfrüchte 

Getreide insgesamt ............................................. .... . .. 

Brotgetreide insgesamt ... ..... ... .. .. ......... ... .............. .. 
Weichweizen (einschließlich Dinkel) ') .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. 
Hartweizen (Durum)2) ... .. .... .... ........................ ... .. .. .. 
Roggen .. .. ..... ........... ............... ... ... .......... ... .. .. ..... .. .. 
Wintermenggetreide ... .. .... ...... .... ..... ...... ........ .. .... .. . 

Futtergetreide insgesamP) ....... ............... .. .... ..... .... . 
W~~~ ...... ................... .. ....... ........... .. .. ......... . 
Sommergerste ............................................ .. ........ . . 
Sommermenggetreide .. .... ..... ....... ......................... . 
Hafer ..... ... .. ....................... ...... .......... .... .... .............. . 
Körnermais4) ......................... .......... . ... . ... .. . . . . . ... . ... . . 

TriticaleS) .. . . . ... . ...... .. . .... . . ........... .... . .......... ..... ......... . 

Ölfrüchte i nsges~mt ...................... ... .... ........... .... ...... . 
Winterraps zur Olgewinnung6) .................................. . 

S.ommerraps und Rübsen6) ..................... .. ...... .. ...... .. . 

Olsonnenblumen .. ... .... .... .... ......... ............... .. .. .. ........ . 
Ölkürbis .............. ...... ...... .. ... .. ......... ...................... ... .. . 

Frühe und mittelfrühe Speiseerdäpfel ................. ........ .. 
Späterdäpfel ....................... ... ...................................... . 
Zuckerrüben (ohne Saatgut) ........... .. ... .. .................. .... . 
Futterrüben7) .............. .. ....... . .. . ................. ...... . ... ........ . .. 

Silo- und Grünmais ..................................................... .. 

1) Bis 1994: Winterweizen . 
2) B,s 1994: Sommerweizen. 
3) Exkl. . Sonstiges Getreide". 
4) Ab 1995: Inkl. Com-cob-mix. 
5) Bis 1994: nicht verfügbar. 
6) Bis 1989: Raps und Rübsen. 
7) Inkl. Kohlrüben und Futtermöhren. 

Hektarerträge von ausgewählten Feldfrüchten 

Feldfrüchte 

Getreide insgesamt .. ... .... .. ..... ...... ... .... ........ ... ........ .. .. 

Brotgetreide insgesamt ............. ... .... ... .... .............. .. 
Weichweizen (einschließlich Dinkel) ' ) .............. ... ... . 
Hartweizen (Durum)2) .. .... ....... .......... ... .... ... ......... ~ ... 
Roggen ..... .... ...... ..... ... ..... ........................... .. ......... . 
Wintermenggetreide ........ ........ ...... ................ ....... .. 

Futtergetreide insgesamt3) 

Wintergerste .. ... ... .. ..... .... .... .............. .. .... ..... .... ..... .. 
Sommergerste .. .... ....... ............ ... ... ... ... ... .... ... ..... .. .. 
Sommermenggetreide ..... .... ... ... ... ... .. .............. .. .. .. . 
Hafer ........ .... .. ... ... .. .......... ......... ... ..... ... ... .. ............ .. 
Körnermais4) ...... .... ...... . . ...... . .. .. . ...... .. .......... . ... .. .. . .. 

TriticaleS) ...... .. ... . .. .. ... . ...... . .................. .. ................ .. 

Ölfrüchte insgesamt 
Winterraps zur Ölgewinnung6) ........... .... .................. .. 

s'ommerraps und Rübsen6) .......... .. .. .......... .......... ..... . 

Olsonnenblumen ...... ... .... ....................... .. ... .. .. .. .. ... .. .. 
Ölkürbis .......... ......... ........ ................. ................... ..... .. 

Frühe und mittelfrühe Speiseerdäpfel .... ........ ...... ....... .. 
Späterdäpfel ...................... .. ..... ...... .. ...... ... .... ......... ... .. . 
Zuckerrüben (ohne Saatgut) ....... .. ... .... ...... .. ..... ..... ..... .. 
Futterrüben7) . . ... . ............................. . ... . ... . .. . ................ .. 

Silo- und Grünmais ................... .. . .... .. ........................ .. 

1) Bis 1994: Winterweizen . 
2) Bis 1994: Sommerweizen. 
3) Exkl. . Sonstiges Getreide". 
4) Ab 1995: inkl. Corn-cob-mix. 
5) BIs 1994: nicht verfügbar. 
6) Bis 1989: Raps und Rübsen. 
7) Inkl. Kohlrüben und Futtermöhren. 

Grüner Bericht 1999 

Tabelle 5.1.2 

1980 1990 1995 1998 1999 Änderung I-___ --L ____ L-___ --L ____ '--___ --j 1999 zu 1998 

4,826.198 

1,594.958 
1,116.548 

84.051 
382.801 

11 .558 

3,231.240 
207.789 

1,306.702 
108.108 
315.896 

1,292.745 

3.762 

692 
3.070 

403.003 
860.919 

2,587.292 
604.234 

5,351.955 

1980 

45,2 
41 ,9 
45,2 
38,7 
35,0 
39,9 

41 ,2 
40,4 
37,2 
34,3 
67,0 

23,8 
5,5 

232,0 
244,6 
510,0 
520,0 

503,7 

5,289.752 
1,827.1 19 
1,306.353 

98.115 
396.355 

26.296 

3,462.633 
559.782 
960.772 

77.725 
244.117 

1,620.237 

162.002 
97.073 

4.454 
57.462 

3.013 

278.031 
515.505 

2,494.366 
170.519 

4,289.257 

1990 

55,8 
48,4 
51 ,2 
42,5 
42,6 
44,0 

58,1 
49,0 
41 ,5 
39,4 
81 ,8 

24,9 
23,8 
24,6 

5,3 

234,3 
259,1 
501 ,3 
443,5 

400,4 

in Tonnen 

4,452.052 
1,629.104 
1,264.623 

36.822 
313.835 

13.824 

2,822.948 
539.087 
526.101 

35.594 
161 .645 

1,473.662 
86.859 

334.152 
263.051 

4.545 
61.141 

5.415 

264.340 
460.086 

2,885.807 
85.077 

3,978.485 

1995 

in Tonnen 

55,1 

48,5 
51 ,3 
38,8 
40,9 
41 ,6 

51,2 
42,5 
39,1 
39,6 
85,0 
45,1 

30,1 
23,4 
21 ,4 

6,0 

228,6 
297,3 
558,8 
489,9 

438,7 

4,771.016 
1,582.881 
1,275.721 

66.099 
236.356 

4.705 

3,188.135 
470.687 
740.870 

38.279 
164.204 

1,646.287 
127.808 

196.591 
125.714 

2.660 
56.853 
11.364 

411 .272 
235.643 

3,314.143 
71 .569 

3,864.948 

1998 

57,0 

48,7 
51 ,5 
39,6 
39,9 
44,2 

51 ,2 
42,6 
40,7 
40,5 
96,1 
49,5 

24,8 
17,8 
25,7 

8,7 

262,6 
327,8 
668,2 
541,4 

487,1 

4,806.140 

1,640.725 
1,317.759 

98.441 
218.183 

6.342 

3,165.415 
411 .705 
741.096 

40.643 
152.381 

1,699.584 
120.006 

268.860 
192.371 

1.894 
64.066 
10.529 

340.692 
371 .037 

3,216.731 
70.157 

3,728.567 

in % 

+ 0,7 

+ 3,7 
+ 3,3 
+ 48,9 
- 7,7 
+ 34,8 

- 0,7 
- 12,5 
+ 0,0 
+ 6,2 
- 7,2 
+ 3,2 
- 6,1 

+ 36,8 
+ 53,0 
-28,8 
+ 12,7 
- 7,3 

- 17,2 
+ 57,5 
- 2,9 
- 2,0 

- 3,5 

Quelle: OSTAT. 

Tabelle 5.1.3 

1999 

59,5 
51 ,6 
54,8 
49,3 
39,0 
43,1 

53,9 
44,2 
41 ,5 
42,9 
96,0 
50,9 

29,7 
19,2 
26,4 

8,8 

276,3 
342,0 
692,2 
550,5 

487,5 

+ 4,4 

+ 6,0 
+ 6,4 
+ 24,5 
- 2,3 
- 2,5 

+ 5,3 
+ 3,8 
+ 2,0 
+ 5,9 
- 0,1 
+ 2,8 

+ 19,8 
+ 7,9 
+ 2,7 
+ 1,1 

+ 5,2 
+ 4,3 
+ 3,6 
+ 1,7 

+ 0,1 

Quelle: OSTAT. 
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Anbau und Ernte ausgewählter Feldgemüsearten mit Mehrfachnutzung Tabelle 5.1.4 

Anbaufläche in Hektar Ernte in Tonnen DurchschnittI. 
Gemüseart ha-Ertrag 

1992 1998rev') 1999 1992 1998rev') 1999 in t 

Kraut, insgesamt ..... ...... .......... 1.095 856 920 47.294 41 .323 49.103 53,3 
Kopfsalat ..... .. .. ..... .... .... ...... ..... 586 780 826 16.508 23.263 27.184 32,9 
Chinakohl ..... .... .... ... ................ 1.004 470 626 33.702 20.480 28.1 55 44,9 
Spinat ................ ..... ...... .. ........ 325 316 284 3.328 3.638 7.405 26,0 
Karotten , Möhren ......... .... ....... 789 1.276 1.339 21 .661 39.712 75.912 56,6 
Rote Rüben .................... ..... ... 238 182 194 6.797 5.741 9.190 47,3 
Gurken, insgesamt ................. 714 482 559 21 .877 33.407 44.517 79,6 
Paradeiser, insgesamt .... .. ...... 131 145 161 8.118 16.866 19.796 122,9 
Paprika, insgesamt ...... ........ ... 177 172 177 2.747 4.678 4.619 26,0 
Zwiebeln, insgesamt ...... .. ...... . 1.522 2.240 2.252 56.432 118.355 134.594 59,7 
Grünerbsen .... .... .. ... .. .............. 1.571 1.161 1.153 14.944 10.441 7 .. 849 6,8 
Pflückbohnen ........ .... .. ......... ... 935 631 566 9.283 10.024 6.981 12,3 

Alle Gemüsearten .... .. ...... .. ... 9.087 12.197 13.111 242.691 410_837 528.053 40,3 

1) 1998 wurde im Rahmen der Gartenbau- und Feldgemüseanbauerhebung (Vollerhebung) die Gemüsefläche Österreichs erfasst. Aufgrund der seit dem Frühjahr 1999 vorlie-
genden Ergebnisse wurde eine revidierte Fassung der Gemüseernteerhebung 1998. deren Flächenangaben auf Fortschätzungen der Anbauflächen 11. Gartenbau- und Feld-
gemüseanbauerhebungen 1992 beruhte. erstellt. In der vorliegenden Tabefle wird daher unter der Position .Österreich 1998rell" das revidierte Ergebnis 1998 unter Einbezie-
hung der neuen Flächen It. Gartenbau- und Feldgemüseanbauerhebung 1998 ausgewiesen . Sämtliche Vorjahresvergleiche beziehen sich auf dieses revidierte Ergebnis. 

Quelle: ÖSTAT. Gemüseernte 1999, Endgültige Ergebnisse, Schnellbericht 1.13. 

Weinernten und -anbauflächen Tabelle 5.1.5 

Weingartenfläche Weinernte Anteil 

Jahr Insgesamt') In Ertrag') Hektarertrag 
hVha Insgesamt Weißwein Aotwein3) Weißwein Rotwein" 

Hektar 1.000 Hektoliter Prozent 

1960 .............. ... 35.048 30.868 29,1 897,5 782,0 82,6 87,1 9,2 
1970 ................. 46.921 41 .821 74,0 3.096,1 2.723,1 346,6 88,0 11 ,2 
1980 ........ ......... 59.545 53.981 57,2 3.086,4 2.594,7 487,9 84,1 15,8 
1990 .... ....... ... ... 58.188 54.942 57,6 3.166,3 2.562,7 603,6 80,9 19,1 
1995 .. .... .. ........ . 56.979 48.552 45,9 2.229,0 1.809,9 419,1 81 ,2 18,8 
1996 ................ . 56.979 48.552 41 ,6 2.110,3 1.534,6 575,7 72,7 27,3 
1997 ...... .... .... ... 56.979 47.729 37,8 1.801 ,8 1.277,7 524,0 70,9 29,1 
1998 ................. 56.979 47.928 56,4 2.703,2 2.093,3 710,1 77,4 26,3 
1999 .... .... .. .. ..... 56.979 47.926 58,5 2.803,4 2.093,4 710,0 74,7 25,3 

Bundesländer 19994) 

Burgenland .. .... 18.436 14.813 52,7 781 ,1 482,7 298,4 61 ,8 38,2 
Niederösterreich 32.879 29.289 63,7 1.865,6 1.495,9 369,8 80,2 19,8 
Steiermark ....... 3.680 3.496 39,9 139,4 100,2 39,2 71 ,9 28,1 
Wien ........ .. ...... 655 348 49,7 17,3 14,5 2,7 83,8 15,6 
Übrige ...... .. ...... 30 25 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 

1) Weingartenerhebung; zwischenzeitliehe Fortschreibungen . 
2) Weinernteerhebung. 
3) Rotwein und Rose. 
n.v. = nicht verfügbar. 

Quelle: ÖSTAT; ALFIS; BMLFUW. 
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Obsternte und -anbauflächen 

Obstart 

Kernobst insgesamt .. .. ... ... ...... ... .. ... ... ... .. . 
Winteräpfel .... ..... .... .................... ........ ..... . 
Sommeräpfel ...... ..... ... .... .......... ... .. .... ...... . 
Winterbirnen .............. ................. .. ...... ..... . 
Sommerbirnen .. ............. ......... ... ........ ..... . 

Steinobst insgesamt .. ... .. .... .... ....... .... ... ... . 
Weichseln .......................... ..... .......... ..... . . 
Marillen .. .. ............. ............... .... .. .. .. ...... ... . 
Pfirsiche ... ..................................... ... .. .. ... . 

Beerenobst iQsgesamt ..... ... ............. .. .. .. . . 
Rote und weiße Johannisbeeren ..... ... .... • 
Schwarze Johannisbeeren .... .... .............. . 
Ananaserdbeeren .............. ...... .. ... ....... .. . . 

Kernobst insgesamt .......... ... .. .... .. ... .. ...... . 
Winteräpfel .... .... ......... ..... .... .... ...... .... ..... . . 
Sommeräpfel .. ........ .... ...... ... ......... ........... . 
Mostäpfel ..... .. ... .. .............................. ... .. . . 
Winterbirnen ...... ..... ... ... ..... ... ...... .. ..... ...... . 
Sommerbirnen ... .................. .. ..... ............ . 
Mostbirnen .................... .. .. ......... ....... .... .. . 

Steinobst insgesamt .............. .... .... .... ...... . 
Weichseln .............. ... ..... ................... .... .. . 
Kirschen ... .. ... .. .. ................ .... ..... ..... ..... ... . 
Pfirsiche ........ .... .. .. .. ......... ..... ..... .. ... ....... . . 
Marillen .... ...... .. ..... ..... ... .... .. .. .. ... ..... ... .. ... . 
Zwetschken ...... .......... ........ ...... .. ... ..... ..... . 
Walnüsse ...... ......... ........... ......... ...... .... ... . 

Beerenobst insgesamt ...... ......... ....... ...... . 
Rote und weiße Johannisbeeren ...... ...... . 
Schwarze Johannisbeeren ..... ...... .. ... ... ... . 
Stachelbeeren .............................. ... .. ... .. . . 
Ananaserdbeeren .. ....... ... .... ...... ............. . 

Intensivanbau insgesamt ........... .... ... .. .. .. . 
Extensivanbau insgesamt ...... ...... ........ ... . 
Summe .... .. .. ..... ...... ..... ... .. ... .. ...... ..... ... .. .. . . 

Kernobst insgesamt .......... ..................... .. 
Winteräpfel .. ......... ... ... .. ..... ... ............. ... ... . 
Sommeräpfel ...... ... ... ...... ... .... .... ...... ... ... .. . 
Winterbirnen ... ... ....... .. .. ... .. .... ... .... .... ... .... . 
Sommerbirnen .. .... ... ...... ..... ... ..... ... ... ...... . 

Steinobst insgesamt .................... .. ...... .... . 
Weichseln ....... ................. ...... ... ..•.... ..... ... 
Marillen .... ... .. .. .. ....... ... ... .... ..... .. ... .... ... .. .. . 
Pfirsiche .. .. ...... ..... .... .... ..... .. .. .. .... ... ..... .... . 

Beerenobst insgesamt ....... .... ... ... .... .... ... . 
Rote und weiße Johannisbeeren ...... ... ... . 
Schwarze Johannisbeeren ... ... ..... .... ... .... . 
Ananaserdbeeren ......... .. ... ....... ..... ......... . 

Fläche insgesamt .............. ...... .... ............. . 

1) Nicht erhoben. 

1985 1990 1995 

Ernte im Intensivanbau (in 1.000 Tonnen) 

107,5 117,3 162,7 
94,4 103,0 150,4 

6,6 8,8 6,2 
5,5 4 ,8 4,8 
1,0 0,8 1,4 

7,7 7,3 6,4 
0,7 0,5 0,4 

1) 1) 1) 

7,0 6,8 6,0 

15,6 12,8 12,8 
1,2 0,8 0,4 
3,6 0,9 0,6 

10,8 11 ,1 11 ,8 

Ernte im Extensivanbau (in 1.000 Tonnen) 

303,5 320,9 344,9 
114,5 122,9 132,8 
25,3 33,8 34,8 
52,3 69,3 59,8 
25,9 25,6 29,4 
11,6 9,9 11 ,0 
73,8 59,5 77,2 

126,2 77,2 109,5 
2,8 3,6 4 ,6 

22,8 20,2 28,7 
4 ,1 4 ,8 5,0 

13,6 10,7 17,0 
76,0 25,6 40,8 

6,9 12,3 13,4 

30,1 26,5 20,6 
18,9 16,6 12,0 

5,3 5,8 4,8 
1,3 1,6 1,9 
4 ,6 2,5 1,9 

130,9 137,5 181 ,8 
459,8 424,6 474,9 
590,7 562,1 656,7 

Flächen von Intensivobstanlagen (in ha)2) 

4.672,0 
4.059,0 

352,0 
187,0 
74,0 

841 ,2 
125,2 

1) 

716,0 

2.086,0 
197,0 

1.090,0 
799,0 

7.599,2 

4.251 ,0 
3.625,0 

345,0 
208,0 

73,0 

664,6 
73,6 

131 ,0 
460,0 

1.196,0 
86,0 

310,0 
800,0 

6.111 ,6 

5.687,0 
4.996,0 

377,0 
221 ,0 

93,0 

754,0 
56,0 

253,0 
445,0 

' 1.149,0 
64,0 

112,0 
973,0 

7.590,0 

2) Die Zahlen von 1998 sind ident mit der Obstbauerhebung 1997. Die nächste Obstbauerhebung ist im Jahr 2002 geplant. 

Grüner Bericht 1999 

Tabelle 5.1.6 

1998 1999 

162,3 194,1 
151 ,8 183,5 

4,4 4,9 
4 ,5 4,0 
1,6 1,7 

5,5 9,8 
0,4 0,3 
1,7 5,0 
3,4 4 ,5 

12,2 17,6 
0,4 0,4 
0,7 0,8 

11 ,1 16,4 

386,5 329,6 
145,5 133,3 
41,9 36,2 
72,9 51 ,8 
32,1 28,2 
12,3 10,4 
81 ,8 69,7 

110,6 106,9 
4 ,7 4 ,2 

30,7 24,2 
4,6 5,2 
7,0 17,7 

49,5 40,8 
14,1 14,8 

22,0 22,0 
13,2 13,2 

5,2 5,1 
1,7 1,7 
1,9 2,0 

180,0 221 ,5 
519,1 458,5 
699,1 680,0 

6.381 ,0 
5.659,0 

306,0 
255,0 
161 ,0 

786,0 
49,0 

363,0 
374,0 

1.443,0 
64,0 

155,0 
1.224,0 

8.610,0 

Quelle: ÖSTAT. 
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5.2. Tierische Produktion 

Rinder: Schlachtungen, Außenhandel , Absatz, Bruttoeigenerzeugung (BEE) (in Stück) Tabelle 5.2.1 

Untersuchte 
Schlachtrinder Rindfleisch ZuchtiNutzrinder 

Jahre Markt· Inlands· BEE Schlachtungen 
Import Export 

leistung 
Import Export 

absatz 
Import Export 

1980 ... ...... 582.562 8 34.458 617.012 16.646 60.509 539.716 69 77.317 694.260 
1985 ... ... ... 657.506 0 9.133 666.639 4.718 174.321 496.717 32 66.581 733.1 88 
1990 ......... 645.484 1 2. 113 647.596 4.408 177.644 468.704 434 68.003 715.1 65 
1994 ....... .. 575.444 34 3.561 578.971 2.946 148.141 430.643 1.339 83.142 660.774 
1995 ......... 532.746 17.290 10.757 526.213 42.929 158.848 416.827 1.464 51 .678 576.427 
1996 ......... 619.661 6.230 16.672 630.103 30.174 181 .564 455.467 4.870 58.776 684.009 
1997 ......... 586.986 10.666 15.172 591.492 35.123 174.952 441 .570 10.805 55.843 636.530 
1998 ......... 550.219 10.898 17.980 557.301 34.609 198.312 393.730 18.868 51 .912 590.345 
1999 .... ... .. 561.493 12.270 24.211 573.434 44.306 213.567 403.409 12.681 51 .333 612.086 

Quelle: ÖSTAT; AMA; Berechnungen der Bundesansialt für AgrarwirtschaftlALFIS. 

Schweine: Schlachtungen, Außenhandel , Absatz, Bruttoeigenerzeugung (BEE) (in Stück) Tabelle 5.2.2 

Untersuchte 
Lebendschweine Schweinefleisch 

Inlands· Nicht 
Jahre Markt· untersuchte BEE Schlachtungen leistung absatz 

Import Export Import Export Schlachtungen 

1980 ..... 4,224.781 95.062 2.311 4, 132.027 42.432 56.242 4,225.629 654.671 4,786.701 
1985 ... .. 4,645.852 70 17.738 4,663.520 5.331 92.254 4,559.082 614.519 5,278.039 
1990 .. ... 4,782.488 33 715 4,783.172 15.299 42.389 4,743.410 522.672 5,305.842 
1994 ..... 4 ,863.902 74 20.183 4,884.012 17.451 137.129 4,744.223 383.905 5,267.916 
1995 ... .. 4 ,610.832 74.903 51 .218 4,587.148 456.018 430.608 4,636.242 343.099 4,930.246 
1996 ..... 4 ,806.660 187.086 96.395 4,715.969 537.408 665.186 4,678.883 31 7.506 5,033.475 
1997 ..... 4 ,868.680 164.209 89.559 4,794.027 520.206 827.419 4,561.465 231.586 5,025.616 
1998 ..... 5,136.316 194.712 106.484 5,048.090 528.465 975.893 4,688.887 222.249 5,270.337 
1999 .... . 5,297.008 278 .887 68.214 5,086.332 811 .941 1,440.395 4,668.551 179.390 5,265.725 

Quelle: ÖSTAT; Berechnungen der Bundesanstalt für AgrarwirtschaftlALFIS. 

Schafe: Schlachtungen, Außenhandel , Absatz, Bruttoeigenerzeugung (BEE) (in Stück) Tabelle 5.2.3 

Schlachtungen 
Lebende Schafe Fleisch von Lämmern/Schafen 

Inlands· Jahre BEE insgesamt 
Import Export Import Export 

absatz 

1988 ... .... ...... .... ..... 207.951 434 7.778 215.295 127.432 54 335.329 
1990 ....... .... ..... ...... 245.844 3.876 3.901 245.869 218.336 142 464.039 
1994 ...................... 274.634 208 98 274.524 272 .887 169 547.352 
1995 ............... .. ..... 277.740 216 451 277.975 239.144 13.371 503.512 
1996 ...................... 301 .271 146 3.911 305.036 201 .896 16.667 486.500 
1997 .... .. .... ............ 314.084 10 14.295 328.369 174.835 1.846 487.073 
1998 .. ...... .. ............ 312.753 3.143 18.574 328.184 175.103 2.178 485.678 
1999 .. .. .. .. .. ............ 275.014 118 19.291 294.187 181.681 4.337 452.358 

1) 13 kg Lammteile mit Knochen ~ 1 Stück; 9.1 kg Lammteile ohne Knochen ~ 1 Stück. 
Quelle: Statistik Österreich; ALFISIBerechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft. 
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Versorgungsbilanz für Fleisch nach Arten 1998 (Schlachtgewicht in Tonnen) Tabelle 5.2.4 

Bilanzposten Rind und Schwein Schaf und Pferd Innereien Geflügel Sonstiges Insgesamt 
Kalb Ziege 

Bruttoeigenerzeugung .. ..... 210.372 488.072 7.593 834 46.282 107.176 5.769 866.098 
Einfuhr lebender Tiere ...... ... 8.299 14.644 27 163 1.529 557 - 25.219 
Ausfuhr lebender Tiere ...... .. 21 .789 3.163 332 621 2.222 1.766 - 29.893 
Nettoerzeugung .... .. .. .. ... ..... 196.882 499.553 7.288 376 45.589 105.967 5.769 861.424 
Anfangsbestand .. .. ..... .. .. .. .. .. 14.069 - - - - - - 14.069 
Endbestand ... ...... .... ......... .. .. 8.411 718 - - - - - 9.129 
Einfuhr ... ..... ... ... ... .. .. ..... ..... ... 14.415 60.718 2.257 311 3.994 39.042 3.985 124.722 
Ausfuhr .... ... ........... .. ............. 67.510 95.796 29 3 29.568 5.361 2.354 200.621 
Inlandsverbrauch .. ............. 149.445 463.757 9.516 684 20.015 139.648 7.400 790.465 
Pro Kopf (kg) .. ...... .. .. .. .. .. .. .. 18,5 57,4 1,2 0,1 2,5 17,2 0,9 97,8 
Sei bstversorgungsgrad 

(in %) .......... , ... . , .. ..... ... , ..... 141 105 80 122 231 77 78 110 
Menschlicher Verzehr ... ... .. .. 100.128 326.949 6.328 448 5.204 83.091 4.995 527.143 
Pro Kopf (kg) .... .... .. .. ..... ...... 12,4 40,5 0,8 0,1 0,6 10,4 0,6 65,4 

Bemerkungen: 
Die Bruttoeigenerzeugung umfasst sämtliche im Inland erzeugten Tiere, unabhängig von der Schlachtung im In· oder Ausland. 
Sie errechnet sich aus den Inlandsschlachtungen (gewerbliche Schlachtungen und Hausschlachtungen) abzüglich der eingeführten und zuzüglich der ausgeführten Schlacht· , 
Nutz· und Zuchttiere. 

Quelle: ÖSTAT. 

Versorgungsbilanz für Geflügel nach Arten 1998 (Schlachtgewicht in Tonnen) Tabelle 5.2.5 

Bilanzposten Hühner Truthühner Enten Gänse Insgesamt 

Bruttoeigenerzeugung ................. 89.033 17.711 225 207 107.176 
Einfuhr lebender Tiere .. ............ ..... . 494 57 6 - 557 
Ausfuhr lebender Tiere ..... ... ... ... .... . 149 1.617 - - 1.766 
Nettoerzeugung ...... .. ....... ... ... ... .... 89.378 16.151 231 207 105.967 
Einfuhr .......... ......... .. .. ... ....... ....... ... . 12.733 19.878 4.011 2.420 39.042 
Ausfuhr ........ ... ... .. ... ........ ........ .. .. ... . 1.997 2.553 797 14 5.361 
Inlandsverbrauch .... .... ............ ..... 100.114 33.476 3.445 2.613 139.648 
Pro Kopf (kg) .... ...... -....... ..... ...... .. . 12,4 4,1 0,4 0,3 17,2 
Selbstversorgungsgrad (in %) .... 89 53 7 8 77 
Menschlicher Verzehr ... ....... .... ... ... 59.568 19.918 2.050 1.555 83.091 
Pro Kopf (kg) .. .............. .................. 7,4 2,5 0,3 0,2 10,4 

Quelle: ÖSTA T. 

Versorgungs bilanz für Eier Tabelle 5.2.6 

t997 1998 
~g"~~~~e;~~~ Bilanzposten 

1.000 Stk. Tonnen 1.000 Stk . Tonnen in % 

Hühnereier 60 g/Stk. 60 g/Stk. 
Verwendbare Erzeugung ... .. ..... ... ..... ... ....... 1,668.815 100.129 1,656.849 99.411 - 0,7 

davon Bruteier ................ ... ....... .. .... .. ........ 39.976 2.399 41 .569 2.494 + 4,0 
Einfuhr Schaleneier ... ...... .. .............. .. ........ .. 152.147 9.129 134.297 8.058 -1 1,7 

davon Bruteier ..... ........ .... ...... .... ... ..... .. .. ". 58.870 3.532 57.433 3.446 - 2,4 
Einfuhr Eiprodukte (Schaleneiwert) ... .. .... " . 283.858 17.031 254.009 15.241 - 10,5 
Ausfuhr Schaleneier .. ........ .. .. ..... .. ... ... ......... 43.092 2.586 52.248 3.135 + 21 ,2 

davon Bruteier ... .. .... .. ... ... .. ... .. .... .. .. ........ ,. 14.077 845 22.560 1.354 + 60,2 
Ausfuhr Eiprodukte (Schaleneiwert) .... .... ... 46.714 2.803 21 .387 1.283 ~ 54,2 
Inlandsverwendung ... ... ...................... ......... 2,015.014 120.900 1,971 .520 118.291 - 2,2 

davon Bruteier .............. .. .. .. .. ... .. .. .. ......... .. 84.769 5.086 76.443 4.587 - 9,8 
Nahrungsverbrauch ........ .. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,930.245 115.814 1,895.077 113.705 - 1,8 
Verbrauch pro Kopf in Stk. bzw. kg .... ....... .. 239 14,3 235 14,1 - 1,4 
Selbstversorgungsgrad in % ...... .. .. .. .......... . - 83 - 84 + 1,0 

Quelle: ÖSTAT. 
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Rohmilcherzeugung und -verwendung Tabelle 5.2.7 

Erzeugung Verwendung 

Jahr lieferleistung Ernährung ') Futter") Schwund 

1.~~~~~~n Milchlieferleistung 
in % der Erzeugung 

1.000 Tonnen 

1990 ................. .... .. ... ...... 3.349,9 66,8 2.243,9 420,3 657,5 33,5 
1991 .. .............................. 3.329,7 66,4 2.207,9 431 ,9 654,9 33,3 
1992 .............. .. ................ 3.286,6 67,1 2.210,1 427,1 621 ,1 32,9 
1993 .......... .. .......... .... ...... 3.269,6 67,3 2.199,9 442,3 594,6 32,7 
1994 .. ..... .. ............ .... .... ... 3.278,4 67,2 2.206,0 456,9 585,8 32,8 
1995 ........ .. ... .. .... .... ... ... ... 3.148,2 72,7 2.297,3 371 ,6 454,7 31 ,5 
1996 ...................... ........ .. 3.033,6 77,4 2.346,0 298,8 357,9 30,3 
1997 .. ........ ......... .. ........... 3.089,8 78,4 2.422,1 277,4 360,8 30,9 
1998 ..... ........................... 3.255,5 75,2 2.445,9 327,7 445,6 32,6 
1999 ......... ... .... .. ...... ....... . 3.349,9 75,7 2.537,0 292,5 473,1 33,5 

1) Ernährungsverbrauch arn Hof. 
2) Verfütterung arn Hof. 

Quelle: ÖSTAT; Berechnungen des BMLFUW. 

Milchproduktion und -lieferleistung Tabelle 5.2.8 

Bestand an 
Milchproduktion Milchlieferleistung 

Milchkühen Lieferanten 
Jahr insgesamt je Kuh und Jahr insgesamt je Kuh und Jahr je lieferant und Jahr 

in 1.000 Stk. in 1.000 t in kg in 1.000 in 1.000 t in kg 

1960 ........ .. ... 1.131 ,1 2.841,6 2.512 226,2 1.564,5 1.383 6.916 
1970 ........ .. .... 1.077,5 3.328,4 3.089 193,6 2.049,6 1.902 10.587 
1980 .......... .. . 975,0 3.430,0 3.518 134,1 2.236,4 2.294 16.677 
1990 ............. 904,6 3.349,9 3.791 99,0 2.243,9 2.475 22.611 
1991 ............. 876,2 3.329,7 3.848 95,1 2.207,9 2.522 23.234 
1992 ...... .. ..... 841 ,7 3.286,6 3.907 91 ,1 2.210,1 2.620 24.210 
1993 ............ . 828,1 3.269,6 3.991 86,1 2.199,9 2.657 25.552 
1994 ............. 810,0 3.278,4 4.076 81 ,9 2.206,0 2.720 26.897 
1995 ............. 706,5 3.148,2 4.217 77,0 2.297,3 3.242 29.744 
1996 ... .. ... .. .. . 697,5 3.033,6 4.346 75,3 2.346,0 3.364 31.163 
1997 .... ...... ... 720,4 3.089,8 4.510 75,8 2.422,1 3.360 31.935 
1998 ............. 728,7 3.255,5 4.548 75,0 2.445,9 3.362 32.661 
1999 ............. 710,3 3.349,9 4.716 71,3 2.537,0 3.572 35.582 

Quelle: BMLFUW. 

Milchproduktion nach Bundesländern Tabelle 5.2.9 

1990 1998 1999 Änderung 1999 zu 1998 

Bundesland 
Erzeugung Leistung Erzeugung Leistung Erzeugung L~~Uu~g 

Erzeugung Leistung 

1.000t kg/Kuh 1.000t kgiKuh 1.0001 
in % 

Burgenland ...... ..................... 65,3 4.169 47,2 5.023 47,5 5.122 + 0,7 + 2,0 
Kärnten ... .. .......... ... ... ...... ..... 210,8 3.330 219,6 4.590 222,8 4.725 + 1,4 + 2,9 
Niederösterreich (inkl. Wien) 696,6 3.804 642,4 4.562 668,1 4.779 + 4,0 + 4,8 
Oberösterreich .. .... ..... .. .. .... .. 1.043,3 3.765 998,4 4.412 1.029,0 4.589 + 3,1 +4,0 
Salzburg .............. .. .......... ..... 301 ,3 3.823 318,5 4.512 324,3 4.609 + 1,8 + 2,1 
Steiermark .. ........................ .. 553,2 3.642 525,2 4.560 540,6 4.748 + 2,9 + 4,1 
Tirol .. .... .... ....... ..... ... .. .... " .. .. . 349,8 4.076 362,7 4.575 371 ,2 4.695 .+ 2,3 + 2,6 
Vorarlberg .... ....... .. .... ... ..... ... 129,5 4.644 141 ,5 5.373 146,4 5.522 + 3,5 + 2,8 

Österreich .. .. .. .. .. .... .. .. ...... .. . 3.349,8 3.791 • 3.255,5 4.548 3.349,9 4.716 + 2,9 + 3,7 

Quelle: ÖSTAT; ALFIS. 
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Milcherzeugung: Trinkmilchabsatz, Butter- und Käseerzeugung Tabelle 5.2.10 

Butter Käse 
Milchliefer- Trinkmilch- Erzeuger-

Jahr 
leistung absatz '} milchpreis 

Erzeugung Import Export Erzeugung Import Export 

in 1.0oot S/kg in 1.000 t 

1980 .......... ... .... 2.236,4 496,4 3,71 39,8 2,6 2,5 73,6 9,6 41 ,0 
1985 ..... .... .. ... ... 2.383,1 524,1 4,32 40,5 3,7 2,6 83,3 10,3 42,5 
1990 ..... .......... .. 2.243,9 562,9 5,12 35,3 0,4 1,3 85,0 12,8 36,3 
1994 ................. 2.206,0 570,9 5,80 36,6 7,4 3,4 81 ,4 22,5 33,7 
1995 ......... .. .... .. 2.297,3 538,1 3,71 36,7 2,6 3,3 75,5 32,3 20,2 
1996 ...... .... ....... 2.346,0 531 ,6 3,78 39,1 3,2 3,0 75,6 44,3 25,8 
1997 ................. 2.423,0 526,1 3,84 39,4 3,3 2,8 79,6 46,3 31 ,3 
1998 ....... .. .. ...... 2.451 ,3 523,4 3,92 39,9 3,3 2,6 84,2 50,7 35,0 
1999 .. .. .. ........... 2.537,0 523,4 3,93 35,3 4,7 2,6 82,7 60,0 41 ,8 

1) Inkl. Milchmischgetränke. 
Quelle: ÖSTAT; AMA; ALFIS. 

5.3. Forstliche Produktion 

Holzeinschlag (in 1.000 Erntefestmetern Derbholz ohne Rinde) Tabelle 5.3.1 

Holzart 1990 1998 1999 Änderung 1999 zu 1998 in % 

Nutzholz .............................. . 12.939 10.858 10.988 + 1,2 
Nadelstarknutzholz ........... 9.142 7.670 7.571 - 1,3 
Laubstarknutzholz .. .. ...... .. . 739 495 496 + 0,2 
Nadelschwachnutzholz ..... 2.785 2.428 2.615 + 7,7 
Laubschwachnutzholz .... .. . 273 265 306 + 15,5 

Brennholz .... .... .. .. ................. 2.771 3.176 3.096 - 2,5 
Nadelholz ........ .......... ........... 13.446 11.951 11 .968 + 0,1 
Laubholz ...... .. .................. .... 2.265 2.082 2.116 + 1,6 

Gesamteinschlag ...... .. . , .. '" 15.711 14.033 14.084 + 0,4 

Nach Waldbesitz 

1980 1990 1998 1999 

Kategorien 
1.000 Efm 1.000 Efm 1.000 Efm 1.000 Efm 

o. R. % o. R. % o. R. % o. R. % 

Privatwald über 200 ha ........ 4.358 34,2 5.225 33,3 4.764 34,0 4.706 33,4 
Privatwald unter 200 ha ... .... 6.308 49,6 8.441 53,7 7.314 52,1 7.503 53,2 
Bundesforste ........ ...... .. ........ 2.067 16,2 2.044 13,0 1.956 13,9 1.874 13,3 

Nach Bundesländern 

1980 1990 1998 1999 

Bundesland 
1.000 Efm % 1.000 Efm % 1.000 Efm % 1.000 Efm % o. R. o. R. o. R. o. R. 

Burgenland ..... .. ....... ....... ... ... 280 2,2 393 2,5 460 3,3 504 3,6 
Kärnten ...... ......... ..... ...... ...... 2.074 16,3 2.018 12,9 1.971 14,1 1.938 13,8 
Niederösterreich .... .............. . 2.671 21,0 3.146 20,0 3.148 22,4 3.120 22,2 
Oberösterreich ... ... ...... .. ....... 2.436 19,1 3.943 25,1 2.172 15,5 2.190 15,5 
Salzburg ..... .......................... 1.017 8,0 1.047 6,7 997 7,1 932 6,6 
Steiermark ... .. ....................... 3.130 24,6 3.620 23,0 3.832 27,3 4.008 28,5 
Tirol ... ... ......... ............ ....... .... 882 6,9 1.098 7,0 1.162 8,3 1.111 7,9 
Vorarlberg .... ... .... .......... ....... 213 1,7 415 2,6 271 1,9 259 1,8 
Wien ... ...... ....... .... .. ........ .. ..... 31 0,2 32 0,2 21 0,1 21 0,1 

Quelle: BMLFUW. 
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5.4. Preise 

Agrar-Indizes (1986 = 100) Tabelle 5.4.1 

Preis· lndex der Indexdifferenz 
Jahr Index- in % des Index 

Betriebs· Investitions- Gesamt- Betriebs- differenz Betriebs· 
ausgaben ausgaben ausgaben einnahmen I) einnahmen 

1986 ..... .... ... .. ...... .... ... .... ... .. .. .. .. ... .. 100,0 100,0 100,0 100,0 
1987 ... ........ ...... ..... ..... ... .. .. ...... ....... 99,5 103,1 100,6 100,7 - 0,1 + 0,1 
1988 . .. ... .... .. .......... ....... ..... .. .... ... .... 101 ,5 105,9 102,9 99,1 - 3,0 - 3,0 
1989 .......... .. ..... ......... ..... ... ... ... ... .... 102,3 108,1 104,1 102,5 - 1,6 - 1,6 
1990 ............. .... .... ... ....... ........ ... ... .. 101 ,8 112,2 105,1 106,8 + 1,7 + 1,6 
1991 .............. .... .... ......................... 104,2 118,0 108,5 107,8 - 0,7 - 0,6 
1992 ...................... .... ....... .... .......... 105,4 122,6 110,8 106,8 - 4,0 - 3,7 
1993 ........... , . .... ..... .... ... ............ ...... 103,9 126,8 111 ,1 103,7 - 7,4 - 7,1 
1994 ........... .... . .. ...... , .............. ...... .. 102,5 129,3 110,9 105,8 - 5,1 - 4,8 
1995 . .. ... .. .. .. .. .......... ........ ...... ... ..... . 94,1 132,0 106,0 99,9 - 6,1 - 6,1 
1996 ..... ... .... ..................... ... .... .... ... 97,3 134,6 109,1 97,9 - 11 ,2 - 11 ,4 
1997 ..... ....... ..... .... ....... ............ ...... . 99,8 136,4 111 ,3 97,2 -14,1 - 14,5 
1998 ......................... .... .... ........ .... .. 95,4 138,2 108,9 90,6 -18,3 -20,2 
1999 .... ... ..... .... ............................... 93,8 139,6 108,2 86,2 - 22,0 - 25,5 

Veränderung 1999 zu 1998 in % .. .. -1 ,7 + 1,0 -0,6 -4,9 

1999 Jänner ............. ... .. ... .. ... . .. ...... 92,3 139,1 107,0 85,2 - 21 ,8 - 25,6 
April ....... .. ... .. .. ... , .. , .. , ...... ...... , 93,6 139,3 108,0 86,7 - 21 ,3 -24,6 
Juli .................. ... .... .. ............. , 93,1 139,6 107,7 88,0 -19,7 - 22,4 
Oktober ................. ............... , 93,9 139,9 108,4 86,3 -22,1 - 25,6 

2000 Jänner .... .... .. ....... .............. .... 96,6 140,4 110,4 86,9 -23,5 -27,0 
April ....................................... 99,2 140,9 112,3 90,4 - 21 ,9 -24,2 

1) Ab t 992 inkl. öffentliche Gelder. 
Quelle: Landwirtschaftlicher Paritätsspiegel, LBG Wirtschaftstreuhand. 

Preis-Indizes landwirtschaftlicher Investitionsgüter (1986 = 100) Tabelle 5.4.2 

Jahr 

1986 ...... ....... .. ... ............... ....... .. .... . 
1987 ...... ... ... ... ... .... .... .... ................ . 
1988 .................... .. ...... .. ... ..... ... .. ... . 
1989 ...................................... ........ . 
1990 .... ...... ...... ... .... ........ ..... ..... ..... . 
1991 .... ....... .... ...... .... ........ ... .......... . 
1992 ....... .. .............................. ....... . 
1993 ...... , ...... .. ........ .. .. ... .. ..... . , ....... . 
1994 ...... , ..... , ......... , .... . , ...... ...... , .. , .. 
1995 .. .. .. , ..... .... .. .... , .................. , .. , .. 
1996 ....................... .. ... ... ...... .. .. ... .. . 
1997 .... ... ... ....... ..... ........ .... .. ...... .... . 
1998 ............... ......... .... .. .... ..... .. ..... . 
1999 ................................. ........ .... . . 

Veränderung 1999 zu 1998 in % ... . 

1999 Jänner ... ...... .. ........... , .... .... ... . 
April ... ... .. .. .. ...... ....... .. ..... ... ... . 
Juli ..... ...... ...... .... ............... .... . 
Oktober .. ... ...... .... ....... .. ...... .. . 

2000 Jänner ... ... ... .. .... ... ...... .. ..... ... . 
April ................... ................... . 

Baukosten 

100,0 
102,9 
107,0 
110,0 
115,0 
122,0 
126,5 
131 ,1 
134,6 
138,1 
140,1 
141 ,9 
143,5 
144,8 

+ 0,9 

143,8 
144,3 
144,7 
145,0 
145,1 
145,9 

Maschinen 
insgesamt 

100,0 
103,2 
104,9 
106,4 
109,7 
114,3 
119,0 
122,8 
124,3 
126,4 
129,5 
131,4 
133,3 
134,8 

+ 1,1 

134,7 
134,7 
134,8 
135,1 
136,1 
136,2 

Maschinen 

davon Insgesamt 

Zugmaschinen Sonstige Maschinen 

100,0 100,0 100,0 
102,3 103,7 103,1 
105,8 104,4 105,9 
108,4 105,4 108,1 
111,3 108,9 112,2 
116,9 113,0 118,0 
122,4 117,2 122,6 
126,3 120,9 126,8 
125,7 123,5 129,3 
127,2 126,0 132,0 
130,9 128,7 134,6 
133,1 130,5 136,4 
134,3 132,8 138,2 
135,3 134,6 139,6 

+ 0,7 + 1,4 + 1,0 

135,3 134,4 139,1 
135,3 134,4 139,3 
135,3 134,6 139,6 
135,3 135,0 139,9 
135,1 136,6 140,4 
135,1 136,8 140,9 

Quelle: Landwirtschaftlicher Paritätsspiegel, LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Preise pflanzlicher Erzeugnisse1) 

Produkt 

Feldbau 
Weichweizen (100 kg) ..... ...... .. ............... ... .......... . 
Aufmischweizen (100 kg) .............. .. ............... .. ... .. 
Hartweizen (100 kg) .. .. .. .. .. .. .... .. ...... ...... ..... .......... . 
Mahlroggen (100 kg) .. .... .......... .... .............. ... ....... . 
Braugerste (100 kg) ............ .. .. .. ........ .. .. .. ........ .... .. 
Futtergerste (100 kg) .. .... .... ....... .. ...... ........ ... .. .... .. 
Futterhafer (100 kg) ............ .. .. .. ....................... .... . 
Körnermais (100 kg) .. .. .. .. .... .. .... ...... .. .. .. ...... .. ....... . 
Kartoffeln festkochend (100 kg) .... ...... .. .. ......... .... . 

vorw. fest· und mehligk. (100 kg) .. .. .... . 
Stärke kartoffeln (100 kg) ...... ... ... ...... ... . 

Zuckerrüben2) (100 kg) ................ .. ...... .. ........ ...... . 
Heu, süß (100 kg) .............. ........ .... ........ ...... .. .. .. 
Stroh (100 kg) ............................... ...................... .. 

Gemüsebau 
Häuptelsalat (Stk.) ... ... .... ... .. .. ....... .. ....... .. .. ... ...... . . 
Chinakohl (kg) ........ ......... ... ...... .. .......... .. ..... .. .. .... . . 
Gurken (kg) ... ... .. ................ ................. .. ..... .......... . 
Paradeiser (kg) ...... ........ .... .. .. ... ... ........ ... ............. . 
Paprika, grün (Stk.) .................... .. .. .. ..... .... .......... .. 
Karotten (kg) .. .. .. .. .. .... ........... ........................ .. .. .. . . 
Rote Rüben (kg) .............. .. ....... .. .......... .............. .. 
Kraut, weiß (kg) .................... ..... .. ...... ... .............. .. 
Speiseerbsen (kg) ...... ........................... ......... ... ... . 
Pflückbohnen (Fisolen) (kg) .......... ... ........ ... ......... . 
Zwiebeln (kg) ..... ....... .. .... ...... ..... ..... ..... ...... ... .... ... . 

Obstbau (in kg) 
Kirschen ... .. .. .... .. ................... .............................. .. 
Marillen ......... ... .. ... .... ..... ... ..... .............. .. ....... ....... . 
Pfirsiche ..... .. .... .. ........... .. .......... ..... ........ ... ........... . 
Zwetschken ............... ... .. .. ................. ............ ... .... . 
Walnüsse ...... .................... ........ .. .. ..... ...... ........... .. 
Ribiseln ........ .... ... ... .......... ......... ......... ................ . .. 
Erdbeeren ..... .... ........................ ..... .... ........ ... ... ... .. 
Tafeläpfel ..... ..... ........... .. .. ......... ... .......... .. .. .. ...... . .. 
Wirtschaftsäpfel ....... .. ..... ...... .... ........... .... ........ .. . .. 
Industrieäpfel .. ........................... .. ................. ..... .. . 
Tafelbirnen ... .... ........ ........ ..... ..... .. ........................ . 

Weinbau (gem. Satz) 
Weintrauben, weiß (kg) .............. ...... ..... .. ....... ..... .. 
Fasswein, weiß (I) ............ .... ........... .. .......... ... .. .... . 
Fasswein, rot (I) ......................... ..... ... .. .. .. ........ .. .. . 
Flaschenwein, 2-I-Flasche, weiß (I) .... ... ...... .. ... .. .. 
Flaschenwein, 2-1-Flasche, rot (I) ....... .. ... ........... .. . 
Bouteille, weiß (0,7 I) ...................... .. .... ... ......... .. .. 
Bouteille, rot (0,7 I) ........... .... ..... .... ........ ............... . 

1) Ohne Mehrwertsteuer. 

1997 

152,44 
164,17 
196,98 
144,56 
180,20 
146,07 
143,62 
139,00 
108,00 
99,00 
60,00 
64,48 

204,00 
85,00 

2,34 
2,25 
5,40 
2,65 
1,69 
2,65 
0,73 
1,68 
3,10 
2,50 
2,08 

28,74 
21 ,01 

8,52 
7,80 

38,20 
16,34 
20,78 

4,15 

0,94 
6,92 

6,21 
8,91 

10,68 
20,07 
20,57 
39,47 
39,48 

2) Zuckerrüben. Durchschnillspreis von Normalrübe. Zusatzrübe und außervertraglicher Rübe. 

1998 

s 

145,43 
154,97 
209,01 
143,16 
149,23 
137,48 
126,96 
145,44 
145,00 
135,00 
56,00 
56,59 

181 ,00 
79,00 

2,33 
2,75 
5,68 
2,60 
1,66 
2,16 
0,66 
2,00 
3,15 
2,59 
3,11 

28,33 
24,99 
10,65 
10,10 
38,09 
18,00 
27,32 

3,41 

0,72 
6,98 

4,10 
8,47 

10,43 
21 ,05 
21 ,07 
39,62 
40,71 

1999 

145,92 
161,44 
160,93 
147,24 
146,81 
135,40 
120,97 
146,19 
145,00 
135,00 
56,00 
57,54 

155,00 
72,00 

2,49 
2,45 
5,71 
2,76 
1,65 
2,87 
0,64 
2,02 
3,03 
2,55 
1,40 

30,99 
16,66 
7,83 

10,29 
35,85 
26,50 
21 ,18 

3,90 

1,39 
6,99 

3,14 
4 ,77 
6,03 

22,80 
23,56 
40,42 
39,99 

Grüner Bericht 1999 

Tabelle 5.4.3 

Preisänderung 
1999 gegenüber 1998 

In % 

+ 0,3 
+ 4,2 
- 23,0 
+ 2,8 
- 1,6 
- 1,5 
- 4,7 
+ 0,5 
± 0,0 
± 0,0 
± 0,0 
+ 1,7 
-14,4 
- 8,9 

+ 6,9 
-10,9 
+ 0,5 
+ 6,2 
- 0,6 
+ 32,9 
- 3,0 
+ 1,0 
- 3,8 
- 1,5 
- 55,0 

+ 9,4 
-33,3 
-26,5 
+ 1,9 
- 5,9 
+ 47,2 
-22,5 
+14,4 

+ 93,1 
+ 0,1 

-23,4 
-43,7 
-42,2 
+ 8,3 
+ 11 ,8 
+ 2,0 
- 1,8 

Quelle: ÖSTAT; landwirtschaNlicher Paritätsspiegel. LBG WirtschaNstreuhand. 
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Preise tierischer Erzeugnisse1) Tabelle 5.4.4 

1997 1998 1999 preiSände run~ 
1999 geQenüber 998 

S In % 
Produkt 

Zuchtkühe (Stk.) ........ .. .... ...... .... ..... .. . .. .... ........ .. 16.307 17.386 17.196 - 1,1 
Zuchtkalbinnen (Stk.) .................... .... ... ... .. ..... .... . 17.388 17.830 18.059 + 1,3 
Einstellrinder, Stiere (kg)2) ...... .. .... .. .... .. .. ........... . 29,48 32 ,07 33,37 + 4,0 
Schlachtstiere (kg)2) .. .. ....... ..... .. ..... ........ ....... ..... . 37,89 39,21 37,59 - 4,1 
Schlachtkalbinnen (kg)2) ... .. ... .... ..... ... ....... .... ..... . 32,48 33,33 32,40 - 2,8 
Schlachtkühe (kg)2) ... ... ... ... ..... .. ..... .... .. ... ... .. .. .... . 25,01 25,58 24,41 - 4,6 
Schlachtkälber (kg)2) .. .... ... ... ... ....... .... .. ..... .... .. ... . 51,42 59,38 61 ,90 + 4,2 
Nutzkälber, männlich (kg) .. ... .. .. .......... ...... .. ... .. .. . 42,78 52,36 53,85 + 2,8 
Milch 4,1 % FetPI (kg) .... .. .......... ... .. ... ....... ... .... .. . 3,84 3,94 4) 3,93 - 0,3 
Zuchteber (Stk.) ... .. ... ........ .. ... ........ ... ...... ......... .. . 10.915 10.333 9.666 - 6,5 
Zuchtsauen (Stk. ) .......... .... ... .. ... ... .. .. ........ .. .... .. . 7.326 6.359 5.330 - 16,2 
Schlachtschweine (kg) ......... .......... .... ... ........ .. ... . 22,95 16,69 15,11 - 9,5 
Ferkel (kg) ...... .. ...... .. .. ...... ... ... . .... .. .. .... .. .. ...... .. 33,13 21 ,87 20,20 - 7,6 
Masthühner (kg) ................ ..... ... .. ... ...... .... ......... . 11 ,13 11 ,39 10~7 - 4,6 
Eier, Landware (Stk.) .... .. .. .. .. .... .......... ... .. .......... . 1,51 1,40 1,40 ± 0,0 
Eier aus Intensivhaltung (Stk.) .. .. ........ .. .. .. .... .. .. .. 0,70 0,64 0,67 + 4,7 

1) Ohne Mehrwertsteuer. 
2) Ab 1999 andere Produktdefinition. Werte für 1998 und 1997 über Preisindex zurückgerechnet. 
3) 4,1 % Fett, 3,3 % Eiweiß, ohne degressive Ubergangsbeihilfe, frei Hof. 
4) Revidiert. 

Quel le: ÖSTAT; Landwirtschaftlicher Paritätsspiegel , LBG Wirtschaftstreuhand. 

Preise forstwirtschaftlicher Erzeugnisse1) 

Produkt 

Blochholz (fm): 
Fichte, Tanne ..... ...... ... .. ......... .. ... .... ...... ... ....... . 
Kiefer .. ... ... ..... ... .. ... .. ........... .. ...... ...... .. .... ... ..... . 
Buche .... ....... .... .... .. ......... .. .... .. .. ... .. .. .. ..... .. ... .. . 

Faserholz (fm): 
Fichte, Tanne ... .. .. ... .... .... ... ... .. .... .. .. ... .... ........ . 
Kiefer ..... ... .. ... ..... .. .... .. ...... .. ........ ....... ...... ...... .. 
Buche .. ....... ............. .... ... .... ............ ..... .... .. .. ... . 

Brennholz (rm): 
weich .. ...... ...... .. ...... .. .. ... ......... ... ............ .... .... . 
~rt ..... ... .... ...... .......... .. ... ..... ...... .. ..... .. .... .. ... .. . . 

1997 

1.025 
693 

1.095 

380 
371 
431 

364 
574 

1) Preise für frei LKW-befahrbarer Straße gelagertes Rohholz, ohne Mehrwertsteuer. 

1998 

s 

1.086 
751 

1.120 

389 
383 
432 

378 
576 

1999 

1.095 
770 

1.114 

393 
396 
431 

390 
576 

Tabelle 5.4.5 

Preisänderung 
1999 geQenüber 1998 

,n % 

+ 0,8 
+ 2,5 
-0,5 

+ 1,0 
+ 3,4 
- 0,2 

+ 3,2 
± 0,0 

Quelle: ÖSTAT; Landwirtschaftlicher Paritätsspiegel, LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Preis-Indizes land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse (1986 = 100) Tabelle 5.4.6 

Pflanzliche Erzeugnisse Tierische Erzeugnisse 
Forstwirt-

Jahr davon davon schahliche 
Erzeug-

Insgesamt 
Gemüse-

Insgesamt 

~;~I~~~ 
nisse 

Feldbau bau Obstbau Weinbau Rinder Milch Schweine 

1986 ...... .... .. ... ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1987 .. ..... ... .... .... 105,2 99,9 90,4 150,2 113,2 99,4 97,0 100,0 101 ,2 98,8 100,1 
1988 ... ........ ...... _ 100,9 98,1 85,7 134,8 103,0 98,3 99,7 106,5 90,6 95,6 102,7 
1989 ..... .... .. ..... .. 98,2 96,2 102,2 121 ,1 96,8 103,2 106,0 107,9 97,6 97,9 111 ,5 
1990 .. .. .............. 106,1 104,8 106,4 144,1 96,6 106,9 105,4 115,6 102,1 100,4 108,6 
1991 ......... .. .... ... 105,1 99,0 132,4 179,3 94,7 108,6 102,0 119,9 106,8 99,9 107,7 
1992 .................. 97,9 91 ,2 131 ,4 153,1 96,2 109,7 99,1 123,9 109,6 99,2 102,8 
1993 ................. 97,3 90,4 122,4 130,4 107,1 105,2 100,1 123,0 96,2 98,6 84,8 
1994 ........ ...... .. .. 100,6 94,3 143,2 124,1 107,3 105,3 101,3 122,5 96,5 94,5 91 ,1 
1995 .... .. ......... .. . 75,5 62,0 97,5 127,7 106,4 81 ,5 84,4 82,0 79,5 74,3 96,7 
1996 .... .. .......... .. 73,3. 57,6 93,2 121 ,3 115,4 82,3 74,6 83,8 88,0 84,4 87,4 
1997 ...... .. .... ...... 73,5 55 ,0 97,1 122,8 125,4 84,7 75,4 84,0 94,5 81 ,3 93,9 
1998 .................. 73,1 1) 54,9 1) 107,2 122,3 121 ,7 77,2 1) 79,4 86,2 1) 67,7 77,1 98,4 
1999 .. .......... .. .. .. 73,1 2) 54,1 2) 99,0 139,9 120,1 74,4 2) 77,7 86,0 2) 61,4 76,8 99,4 

Veränd. 1999 
zu 1998 in % .... . ± 0,0 -1 ,5 -7,6 +14,4 -1,3 - 3,5 - 2,1 -0,2 - 9,3 -0,4 + 1,0 

1999 Jänner ...... 76,1 60,5 116,0 67,9 134,8 71 ,5 78,7 89,3 49,0 79,3 100,1 
April .......... 83,6 70,1 139,2 67,6 133,5 71 ,5 77,2 87,1 52,6 76,5 100,1 
Juli ............ 74,7 54,3 90,5 125,4 136,2 76,0 76,9 83,8 69,2 73,6 98,9 
Oktober .... 69,8 51 ,5 90,0 121 ,6 121 ,1 75,0 77,6 85,3 63,6 78,0 99,1 

2000 Jänner .. .. .. 70,9 55,3 72,3 68,7 136,7 76,0 80,3 87,1 62,2 80,5 98 ,5 
April . .. . .. .... 72,6 55,0 123,7 65,3 136,9 80,8 80,6 87,5 75,3 82,0 93,5 

1) Revidiert . 
2) Vorl ufig. 

Quelle: Landwirtschahlicher Paritätsspiegel. LBG Wirtschaftstreuhand. 

Preis-Indizes landwirtschaftlicher Betriebsmittel und Löhne (1986 = 100) Tabelle 5.4.7 

Betriebsmittel 
Fremd-

Jahr Pflanzen- Unkosten Verwal- lohn-
Saatgut Handels- schutz- Futter- Vieh- der Tier- Enerree- Gebäude- Geräte- Sachver-

~~~~:~ Insgesamt kosten 
dünger' ) mittel mittel zukauf haltung ausga en erhaltung erhaltung sicherung 

1986 .... ...... ... ..... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1987 .... .............. 100,6 104,6 100,8 95,6 100,7 101,2 97,4 103,8 100,1 105,0 102,3 99,4 103,5 
1988 .. .. .............. 101 ,0 108,9 99,0 101 ,8 95,0 102,3 95,0 107,0 103,2 113,8 107,8 101,4 106,8 
1989 ...... ...... .. .... 100,5 109,2 99,1 98,1 101 ,2 104,2 96,1 110,2 107,3 116,0 110,6 102,1 109,9 
199O ..... .. ...... ..... 103,2 107,7 104,0 91 ,2 102,2 105,2 99,9 115,4 110,5 117,9 112,8 101 ,5 115,0 
1991 .... .. .. .. ........ 104,5 110,9 104,3 92,2 106,5 106,0 101 ,3 122,2 11 4,9 120,1 11 6,3 103,9 121 ,3 
1992 .................. 105,4 113,8 107,8 90,4 107,8 108,1 101,6 129,1 118,9 126,0 11 7,7 105,0 127,9 
1993 ............... ... 106,6 107,1 111 ,2 87,9 98,4 108,1 103,0 134,1 123,9 130,8 120,1 103,3 133,2 
1994 ....... ... ..... .. . 113,3 84,3 109,0 86,6 98,9 107,0 103,4 139,3 127,1 135,6 123,9 101 ,8 136,8 
1995 .. ...... ........ .. 114,1 61,3 101 ,7 66,4 85,0 110,9 108,8 143,4 131 ,8 140,2 127,2 93,1 141,4 
1996 .. .. .. ..... ....... 110,6 59,5 92,3 75,8 85,1 111 ,5 113,6 146,2 134,6 138,6 129,4 96,3 145,1 
1997 ............. ..... 110,7 58,4 91,8 79,4 89,2 111 ,5 116,5 149,7 134,8 142,5 132,3 98,8 149,2 
1998 .. ........ ........ 113,1 56,8 94,0 68,8 77,6 117,2 113,2 152,9 138,4 144,0 143,1 94,3 150,8 
1999 ........ .... .. .... 110,7 54,8 89,9 63,6 75,3 117,8 113,9 155,8 140,5 147,3 142,7 92,5 153,4 

Veränderung 
1999/1998 in % . - 2,1 -3,5 -4,4 - 7,6 -3,0 + 0,5 + 0,6 + 1,9 + 1,5 + 2,3 -0,3 -1 ,9 + 1,7 

1999 Jänner ...... 111 ,8 55,2 94,2 62,7 69,1 117,8 111 ,1 154,2 140,3 147,3 143,9 91 ,0 151 ,0 
April .. ........ 110,3 56,8 89,5 64,5 74,1 117,8 111,2 154,3 140,4 147,3 144,4 92,4 153,9 
Juli .... ........ 110,3 54,6 89,5 59,6 78,4 117,8 113,1 156,5 140,4 147,3 145,4 91,8 153,9 
Oktober .... 110,3 52,7 89,5 64,0 73,5 117,8 117,2 156,7 140,6 147,3 139,0 92,6 153,9 

2000 Jänner ...... 109,3 52,7 89,5 68,0 80,7 117,5 120,8 156,1 142,4 145,3 138,2 95,4 153,9 
April .......... 109,3 49,7 89,5 70,6 90,5 117,5 122,0 156,1 147,8 145,3 138,4 98,0 156,6 

1) Ink!. Bodenschutzbeitrag; bis 1. Juni 1994. 
Quelle: Landwirtschaftlicher Paritätsspiegel, LBG Wirtschahstreuhand. 
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Erzeugerpreise Österreichs und der EU 1999 (in Sch illing je 100 kg, ohne MWSt.) Tabelle 5.4.8 

Österreich Deutschland Italien Frankreich EU 

Pflanzliche Produkte 
Weichweizen/Mahlweizen ............ .... ... ...... .... . 145,92 148,19 185,84 137,56 142,87 
Durumweizen/Hartweizen ................ ...... ........ 160,93 - 191,38 168,28 -
Braugerste .... ................. .. .. .... ......... ................ 146,81 160,64 - 163,53 159,46 
Futtergerste ... ............ .. ....... .. ...... .... ... ... ... .. ..... 135,40 139,57 184,68 133,03 144,09 
Körnermais ................... ... ...... .... .. .... .. ...... ... .... 146,19 153,80 205,26 134,96 144,38 
Hafer ...... .... ........ ............. ... ................... ..... ... .. 120,97 128,03 213,45 104,56 133,44 
Speisekartoffeln .. ... ... ... ....... .... ........ ..... ........ ... 145,00 241 ,51 395,20 297,88 323,36 

Tierische Produkte 
Kuh-Rohmilch 4 % Fett .. ...... ........................... 393,00 379,31 440,82 362,88 367,17 
Schlachtschweine lebend .. .. .................... ....... - - 1.496,25 - -
Schlachtschweine gestochen ..... ... .... ...... ... .... 1.511 ,00 1.322,09 1.552,45 - 1.245,12 
Schlachtkälber < 120 kg .. .. ...... ...... .. .. .... .... . .. .. - - 6.818,70 6.244,17 -
Schlachtkälber > 120 kg .... .... .............. ... ........ - - 2.755,48 - -
Masthühner ohne Darm (Jungmasthähnchen) 2.465,00 1.632,64 1.681,40 5.281 ,99 3.457,31 

Quelle: ÖSTAT; EUROSTAT. 
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6. Auswertungsergebnisse von Buchführungsunterlagen 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 

6.1. Ertragslage im Bundesmittel nach Betriebsformen und Produktionsgebieten 

Wichtige Betriebs- und Einkommensdaten 1999 - Betriebsformen Tabelle 6.1 .1 

Betriebe mit Betriebe mit Futterbau· Landw. Markt· Dauer-
1 Veredelungs· Bundes· 

über 50% 25-50% Gemischt· frucht· kultur· 
Forstanteil Forstanteil betriebe betriebe betriebe betriebe betriebe mille I 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe ........ .. .......... .............. ...... 107 220 1.045 210 445 183 194 2.404 
StOB (1 .000 S) ......................................... 282,42 267,30 295,97 375,13 410,77 350,43 549,77 339,34 
Kulturfläche (ha) .................. .............. ....... 84,96 62,25 32 ,95 28,74 38,78 14,35 27 ,05 36,67 
Wald (ha) .... .... .............................. ...... ...... 56,67 31 ,31 9,07 5,82 2,79 2,17 4,36 11 ,29 
RLN (ha) .. .. .............................................. 15,42 17,72 18,18 22,58 35,91 11 ,92 22,44 20,78 
Pachtflächen (ha) ................ ...... .... .. ......... 1,11 2,18 5,40 7,22 13,23 3,67 6,79 6,17 
Ackerflächen (ha) ..................................... 1,39 3,76 6,78 18,23 34,21 6,90 20,39 12,26 
FAK je Betrieb ..................................... ..... 1,52 1,60 1,77 1,70 1,31 1,46 1,66 1,63 
GFAKl100 ha RLN ................... .... ............ 11 ,83 10,57 11 ,17 8,59 4,65 15,58 8,64 9,25 
FAKl100 ha RLN .. ........ ....................... ..... 9,86 9,04 9,78 7,56 3,66 12,32 7,43 7,88 
GVE/100 ha RLN ......................... ...... ....... 83,68 100,18 127,27

1 

75,46 14,42 7,14 127,44 83,66 
Milchkühe/100 ha RLN ........... ...... .. .......... 16,48 37,33 63,74 12,16 0,89 0,87 0,68 31 ,18 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag ............... ................. 689.428 690.903 782.940 920.835 1,076.905 799.033 11,260.186 861 .082 
davon Ertrag Boden ... ... .... .... ... ... .... ..... ... . 18.427 27.679 58.631 283.153 587.595 476.371 303.815 205.680 

Tierhaltung .......... ........... ..... 145.889 229.598 378.289 324.384 128.163 20.836 730.871 305.404 
Forstwirtschaft .... ........ ........ 219.627 116.084 45.014 29.738 13.897 11.181 24.864 49.768 
Ei1ragswirksame MWSt. .. ... 45.967 43.272 53.376 66.972 69.845 65.310 99.566 60.033 

Unternehmensaufwand ....... ..... ............. ... 423.218 444.206 552 .709 668.188 743.230 547.879 1,001 .835 606.278 
davon variabler Betriebsaufwand ...... ... .... 133.429 160.313 232.250 341 .952 332.598 190.863 647.349 270.743 

AfA ....... ........... ... ....... ... ... ..... .......... 137.947 140.590 160.257 166.595 182.926 127.031 215.693 162.416 
Aufwandswirksame MWSt. ............ 48.743 50.112 65.848 74.853

1 
76.811 59.183 109.260 68.491 

Gewinnrate (%) ........................................ 38,6 35,7 29,4 27,4 31 ,0 31 ,4 20,5 29,6 
Vermögensrente ..... .. ... ..... ........... ..... ........ - 82.605 -116.491 - 175.655 - 170.050 - 48.730 -107.173 -186.678 - 140.681 

Betriebsvermögen .. ....... ....................... .... 6,086.243 4,927.631 4,808.865 4,778.470 5,135.022 4,074.363 6,129.598 4,962.389 
Schulden ....... . , ..................... . ........ ,., ...... . 452.377 409.757 466.572 518.166 533587 471 .162 725.238 494.024 
Anteil d. Schulden am Betr.vermögen (%) 7,4 8,3 9,7 10,8 10,4 11 ,6 11 ,8 10,0 
Investitionsa.,usgaben bauliche Anlagen ... 183.991 108.322 140.041 99.894 89.200 95.074 160.715 126.426 
Investitionsausgaben Maschinen ............. 85.303 81 .618 91.809 68.575 105.611 69.1 84 66.602 87.110 

Jahresdeckungsbeitrag ........ .. ..... ............. 250.513 213.065 249.702 295.324 396.985 317.549 412.155 290.110 
Einkünfte aus Land· und Forstwirtschaft .. 266.210 246.697 230.231 252.647 333.675 251 .154 258.351 254.804 
davon Öffentliche Gelder ........... .............. . 140.784 156.308 150.839 174.836 258.516 101 .737 170.005 166.032 

Etwerbseinkommen ........... .... ... ...... .......... 391.236 353.407 335.530 348.454 487.801 410.024 365.278 372.813 
Gesamteinkommen ... .. .. .. .. ........ ..... .......... 471.343 430.099 413.704 426.536 547.196 472.270 427.190 445.502 
Eigenkapitalbildung ............................. ..... 92.797 87.394 78.192 45.815 95.089 71 .317 11.624 74.517 
Eigenkapitalbildung in Prozent .......... ... .... 19,7 20,3 18,9 10,7 17,4 15,1 2,7 16,7 
Nettoinvestitionen Gebäude u. Maschinen 148.340 75.328 101.426 25.854 22.911 47.179 37.789 74.642 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land· u. Forstw. (inkl. selbst. NE) 332.224 306.999 299.625 333.078 446.433 283.791 387.471 331.690 
Nebenetwerb unselbständig .................. ... 109.960 102.191 102.717 92.217 140.947 159.978 104.009 113.251 
Pensionen und Renten .......... ................. .. 42.976 . 37.318 31 .088 32.335 26.537 28.298 21 .969 30.713 
Familienbeih. und sonst. Sozialtransfer ... 37.131 39.392 47.086 45.747 32 .894 33.936 39.921 41.955 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges .. ... 19.383 -230 16.962 8.445 25.137 28.179 31 .035 18.224 
Neuanlagen .... ....... .............. .. .... .............. . 278.979 209.504 224.887 183.259 199.767 172.327 198.145 212.787 
Bäuerliche Sozialversicherung ...... ........... 45.582 40.774 42 .123 61 .801 83.958 51.816 70.125 52.885 
Laufende Lebenshaltung ............ ........... . ,. 239.040 212.391 205.071 225.960 269.720 255.898 250.498 226.585 
Private Anschaffungen ............................. 34.202 26.598 27.906 30.957 38 .675 35.164 30.698 30.817 
Geldveränderungen ......... .... ... ... ...... ... .. .. .. - 56.129 - 3.597 - 2.509 9.845 79 .828 18.977 34.939 12.759 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK ..... 
175.091: 1 154.004 [ 129.489 148.003 253.880 171.023 154.953 155.609 

Etwerbseinkommen je GFAK ........... ........ 214.472 188.685 165.228 179.651 292.129 220.783 188.403 193.957 
Gesamteinkommen je GFAK .................... 258.385 229.631 203.724 219.907 327.699 254.300 220.336 231.773 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Wichtige Betriebs- und Einkommensdaten 1999 - Produktionsgebiete Tabelle 6 .1.2 

Hochalpen- Voralpen- Alpen- Wald- und Kärntner Alpen- SüdöstI. NordöstI. 
Flach- u. Flach- u. gebiet gebiet ostrand Mühlviertel Becken vortand Hügelland Hügelland 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe .... ... .. ........ ... ......... .... ....... 347 137 280 340 106 466 249 479 
StOB (1 .000 S) ......... .. .................. ..... ....... 247.86 302.57 308.20 307.57 344,73 390,40 295.36 452.63 
Kulturfläche (ha) .... ... .... .................. ...... .... 63.65 47.36 50,40 27.92 36,49 25.37 19.05 32.69 
Wald (ha) .................. ... .... .... ... .. ... ... .. ........ 23.13 23,46 26.55 7.24 15.78 3.64 5.12 1,44 
RLN (ha) .. ... .. .. ... ..... ....... ....... ... .. .. ............. 16,76 20.37 17.93 20.60 19.00 21 .55 13.67 31 .17 
Pachtflächen (ha) .......... _ ........ .. ...... .. .. ...... 6.19 4.94 3.61 4.65 4.61 4.63 4.72 12.78 
Ackerflächen (ha) ..... ... .... .. ................. ...... 1.39 1,47 6.05 13.05 11 .65 14,40 10.19 28.22 
F AK je Betrieb ........ .... ...... .. ... ................... 1.80 1.77 1.67 1.73 1.77 1.59 1,47 1,47 
GFAKll00 ha RLN .... .... .... ... ...... .... ... ....... 12.29 9.97 10.74 9.64 10.29 8.75 13.35 5.81 
FAKll00 ha RLN .. ...... ... .. .. ... .......... .. .. .. .... 10.78 8.69 9.36 8,40 9,33 7.39 10.78 4.73 
GVE/ l00 ha RLN .... ... ... ...... .. ........ ...... .. .... 111 .53 110.82 116,44 98.31 112.87 110.75 85.75 17.58 
Milchkühe/100 ha RLN ....... .. ..... ............... 53.60 53.17 46.74 43.62 36.74 37.55 17.56 1.30 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag ... ................. ... ... ...... 755.675 849.001 780.887 787.620 869.212 948.523 694.750 1.093.007 
davon Ertrag Boden ...... ..... .......... ............ 24.503 21 .266 56.515 128.173 127.015 192.916 212 .1 45 623.244 

Tierhaltung ........ .. ... ... .. ...... .. 267.976 346.534 305.348 332.917 382.147 487.892 250.216 118.602 
Forstwirtschaft .................... 85.107 83.761 115.720 42.704 76.000 25.925 25.221 4.863 
Ertragswirksame MWSt. ..... 50.029 53.593 51 .907 48.863 64.790 71 .309 51.987 77.894 

Unternehmensaufwand ..... ... .. ... ....... .... ... . 487.029 569.484 519.522 545.138 628.121 728.304 539.323 740.631 
davon variabler Betriebsaufwand .... ......... 169.343 206.918 213.080 229.566 303.259 382.362 279.100 317.155 

AfA ................ .... .. ........................ .. . 145.594 178.156 147.044 170.032 146.984 189.381 135.757 169.066 
Aufwandswirksame MWSt. ........... . 59.347 72.904 56.318 66.579 67.982 83.808 53.231 79.016 

Gewinnrate (%) . .. ... .. ..... ..... .. ........ .... ........ 35.6 32.9 33.5 30.8 27,7 23.2 22,4 32.2 
Vermögensrente ... ........ .... ... ...... ... ... .. ...... . -121 .761 - 125.907 - 120.095 - 161 .731 -179.189 -195.480 - 182.276 - 58.568 

Betriebsvermögen ....... ... .. .. .. ... ...... .. .... ..... 4.959.636 5.737.211 4.841 .979 5.146.725 5.365.904 5,413.640 3.738.362 4.894.968 
Schulden ........... ...... ........... ............ .. ... ... .. 523.348 547.709 406.330 426.791 550.449 505.800 456.455 566.764 
Anteil d. Schulden am Betr.vermögen (%) 10.6 9.5 8,4 8.3 10.3 9.3 12.2 11 .6 
Investitionsausgaben bauliche Anlagen .. . 162.052 145.034 135.838 138.556 117.686 140.894 90.823 82.881 
Investitionsausgaben Maschinen ......... ... . 96.621 87.611 79.520 99.580 81 .966 83.011 46.054 109.812 

Jahresdeckungsbeitrag ......... .. ...... ..... ... ... 208.277 244.603 264.485 274.248 281 .922 324.371 208.481 429.523 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft .. 268.646 279.517 261 _365 242.482 241 .091 220.219 155.427 352.376 
davon Öffentliche Gelder ... .. ..... .... .... .. .. ... . 161 .700 195.307 155.417 174.708 138.377 152.250 100.419 228.756 

Erwerbseinkommen .... .... ................ .......... 359.786 381 .061 367.009 353.805 326.952 352.062 293.822 492.143 
Gesamteinkommen .... ... .... .... .. .... ..... ... ..... 447.274 460.158 443.032 431.343 399.038 414.708 372.903 5.50.056 
Eigenkapitalbildung ............................. ..... 120.923 109.713 87.337 95.728 18.867 33.876 3.171 105.634 
Eigenkapitalbildung in Prozent ...... ........ .. . 27.0 23.8 19.7 22.2 4.7 8.2 0.9 19.2 
Neltoinvestitionen Gebäude u. Maschinen 142.024 91.421 89.327 113.321 58.881 58.422 14.654 32.292 

Einnahmen/Ausgaben je Famil ie (in S) 

Herkunft Land- u. Forstw. (inkl. selbst. NE) 328.848 367_699 323.834 306.507 307.287 330.340 222.794 433.824 
Nebenerwerb unselbständig ..... ... ...... .... .. . 89.046 93.987 99.350 109.551 86.032 123.180 135.237 134.031 
Pensionen und Renten ......... .................... 40.643 30.983 32.776 27.295 33.687 20.128 39.971 27.866 
Familienbeih . und sonst. Sozialtransfer ... 46.844 48.114 43.247 50.264 38.399 42.518 39.110 30.079 
Schenkungen. Erbteile und Sonstiges " _" 14.799 - 6.885 29.979 27.027 11 .742 31 .312 26.520 - 4.520 
Neuanlagen ....... .. .... ... .. ....... ..... ............ .. .. 255.942 261.897 231.405 231 .729 188.423 193.670 132.435 214.481 
Bäuerliche Sozialversicherung .. .. .. .... ..... .. 31 .107 43.999 44.466 41 .571 53.219 67.645 41.516 81.759 
Laufende Lebenshaltung .. ................ ........ 205.493 212.684 224.788 207.051 228.665 225.004 230.599 265.630 
Private Anschaffungen .......... .. ......... ........ 30.470 30.636 23.686 29.746 28.329 29.028 31 .605 39.087 
Geldveränderungen ........ ....... ........ ..... , ..... - 2.832 -15.318 4.841 10.547 - 21.489 32.131 27.477 20.323 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK ..... 148.692 157.906 155.737 140.131 136.002 138.281 105.473 239.006 
Erwerbseinkommen je GFAK ................... 174.670 187.633 190.587 178.164 167.230 186.709 161 .004 271.756 
Gesamteinkommen je GFAK .. ... .. ............. 217.144 226.580 230.065 217.210 204.101 219.931 204.337 303.735 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Wichtige Betriebs- und Einkommensdaten 1999 - Futterbaubetriebe Tabelle 6.1.3 

ÖSTAT Standarddeckungsbeitrag in 1.000 Schilling 

< 180 180 - 240 240 - 360 360 - 480 480- 600 600 - 900 ~ 900 Insgesamt 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe .............. .... , .... ..... ....... .... . 158 103 298 258 146 147 26 1.045 
StOB (1.000 S) .. ....... .... ... ....... ...... ....... ..... 137,29 215,18 308,70 415,12 532,89 677,62 1.022,11 295,97 
Kulturfläche (ha) ...... .. ..... ...... ... .... ..... .. .. .... 14,71 21 ,37 27,28 34,97 42,27 51 ,57 74,59 32 ,95 
Wald (ha) ........... ... ........ ......... ... .. ...... .... .. . 3,74 6,17 7,12 9,38 9,59 9,38 8,14 9,07 
RLN (ha) .............. ... .... ....... ..... . ....... ... .. .. 10,14 14,36 19,27 24,65 32,07 41 ,35 65,86 18,18 
Pachtflächen (ha) ... ... ... ......... .. ............. .... 1,92 3,42 5,19 7,12 8,33 13,53 30,89 5,40 
Ackerf lächen (ha) .... ...... ........ ... .. .. ............ 4,56 7,05 8,86 14,56 20,30 33,07 60,89 6,78 
FAK je Betrieb ... ........ .............. ....... ...... .... 1,26 1,40 1,80 1,98 2,23 2,03 2,16 1,77 
GFAKl100 ha RLN ... .. .... ........ ..... .. .... ....... 17,05 11 ,97 10,57 8,62 7,29 5,28 3,33 11 ,17 
FAKl100 ha RLN ... ... ... ............... ... ... ........ 12,50 9,81 9,39 8,07 6,96 4,91 3,28 9,78 
GVE/100 ha RLN .......... ..... .............. ........ 99,31 104,17 113,13 113,11 109,99 89,34 61 ,35 127,27 
Milchkühe/100 ha RLN .. .......... .... ..... ... .... . 41,49 45,35 59,92 52,37 45,76 26,56 1,93 63,74 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag .. .... .. .... ........... ......... 370.384 585.831 796.757 1,004.981 1,408.418 1,651 .933 2,476.468 782.940 
davon Ertrag Boden .... ...... .... ...... ... .. . .. .. ... 46.157 83.690 97.603 150.661 245.464 425.285 968.866 58 .631 

Tierhaltung .......................... 145.681 221 .087 366.959 481 .760 688.896 738.304 905.377 378.289 
Forstwirtschaft .. .... ... ...... ... .. 16.843 31.046 41.026 46.662 66.449 52.390 26.739 45.014 
Ertragswirksame MWSt. .... . 21 .831 37.666 54.765 70.154 103.779 120.453 200.675 53.376 

Unternehmensaufwand ..... .... ................ ... 320.506 429.652 568.369 687.785 980.412 1,179.386 1,813.127 552.709 
davon variabler Betriebsaufwand ...... .... ... 122.633 175.565 239.353 321 .387 494.616 629.512 1,046.186 232.250 

AfA ..... ..... .. ..... .. .. ........ ...... ...... ........ 109.188 130.216 165.433 187.882 232.283 271 .008 358.081 160.257 
Aufwandswirksame MWSt. .. .. ... .... . 35.956 45.177 70.586 78.412 121.289 134.263 214.769 65.848 

Gewinnrate (%) ...... ...................... ............ 13,5 26,7 28,7 31 ,6 30,4 28,6 26,8 29,4 
Vermögensrente ... ................ ... ..... ... ....... .. -214.917 -156.538 -189.424 -172.624 -151 .018 - 109.329 -10.142 -175.655 

Betriebsvermögen ..... ......... ........... .... ....... 3,425.718 4,006.354 4,819.234 5,525.396 6,582.784 7,309.315 8,839.729 4,808.865 
Schulden .... .. .. .. ... ... .......... ............. ........ ... . 291.849 364.457 450.610 526.943 647.525 893.491 1,558.577 466.572 
Anteil d . Schulden am Betr.vermögen (%) 8,5 9,1 9,4 9,5 9,8 12,2 17,6 9,7 
Investitionsausgaben bauliche Anlagen .. . 85.653 82.297 125.775 147.432 189.277 191 .078 218.853 140.041 
Investitionsausgaben Maschinen .... .. .. ..... 42.527 52.960 98.277 97.910 166.315 157.833 243.419 91 .809 

Jahresdeckungsbeitrag .............. ........ ... ... 86.048 160.272 266.196 357.672 506.161 586.426 854.797 249.702 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft .. 49.878 156.179 228.388 317.196 428.006 472.547 663.341 230.231 
davon Öffentliche Gelder ...... .. ..... .... ......... 83.827 122.203 150.228 192.270 259.574 307.726 487.890 150.839 

Erwerbseinkommen ........ .... ........ .............. 248.926 287.731 324.641 368.936 470.434 536.640 714.712 335.530 
Gesamteinkommen ....... .. ..... ...... .... .... ..... . 336.708 370.229 392.317 447.989 538 .808 590.602 772.867 413.704 
Eigenkapitalbildung .... ... .. ...... ......... .... ...... 16.619 57.282 55.477 83.144 132.545 109.371 118.416 78.192 
Eigenkapitalbildung in Prozent .... .... ... ...... 4,9 15,5 14,1 18,6 24,6 18,5 15,3 18,9 
Nettoinvestitionen Gebäude u. Maschinen 42 .051 31 .061 90.935 92 .758 148.131 98.165 88.121 101.426 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land- u. Forstw. (inkl. selbst. NE) 86.261 204.817 301.190 398.122 570.878 631 .745 995.803 299.625 
Nebenerwerb unselbständig .... ...... .. ... ..... . 199.129 131 .179 91 .301 49.620 34.539 56.815 26.607 102.717 
Pensionen und Renten ............ .... .. .. .. ....... 45 .691 38.715 20.041 30.615 13.405 8.808 4.149 31 .088 
Familienbeih . und sonst. Sozialtransfer ... 42.091 43.798 47.635 48.437 54.968 45.113 54.005 47.086 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges ..... 7.899 26.049 36.632 2.169 10.006 4.631 -82.127 16.962 
Neuanlagen ....... ....... ... ..... .. .... ....... ........... 110.414 129.771 240.779 242.655 381. 120 349.697 472.348 224.887 
Bäuerliche Sozialversicherung .. .... .. .... .. .. . 21.730 33.976 47.231 65.421 84.537 105.153 120.853 42.123 
Laufende Lebenshaltung ....................... ... 216.104 195.628 197.805 211.249 229.139 263.482 370.594 205.071 
Private Anschaffungen .... ... ...... ....... ..... ... . 27.094 23.895 32.046 21.396 30.563 46.436 83.510 27.906 
Geldveränderungen ................ ....... '" .. ..... . 5.729 61 .288 - 21 .062 -11 .758 - 41 .563 -17.656 - 48.868 - 2.509 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK ..... 39.352 110.866 126.219 159.455 191 .753 232.749 307.073 129.489 
Erwerbseinkommen je GFAK ....... ..... .... .. . 143.982 167.393 159.385 173.631 201.221 245.795 325.886 165.228 
Gesamteinkommen je GFAK ........... ......... 194.757 215.388 192.611 210.835 230.466 270.511 352.402 203.724 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand . 
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Wichtige Betriebs- und Einkommensdaten 1999 - Marktfruchtbetriebe tabelle 6.1.4 

ÖSTAT Standarddeckungsbeitrag in 1.000 Schilling 

< 180 180 - 240 240 - 360 360- 480 480 -600 600 - 900 ,, 900 Insgesamt 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe .... .... .... .... ... .. ... ... ...... .. ..... 8 15 37 45 46 78 26 445 
StOB (1.000 S) ......................................... 224,94 240,20 348,93 483,39 613,91 826,99 1.187,41 410,77 
Kulturfläche (ha) ...... .. ....... .... ....... .. ........... 13,25 13,15 19,29 23,34 26,84 39,76 55,52 38,78 
Wald (ha) ....... .... ...... .. ............... ......... ..... .. 3,13 2,58 3,24 3,47 4,39 3,92 5,63 2,79 
RLN (ha) ................... ... .. .... ....... .. ....... ....... 10,12 10,39 15,45 19,76 22,31 35,63 49,73 35,91 
Pachtflächen (ha) .................... ............. .... 3,51 3,07 5,12 4,63 6,49 11 ,73 20,47 13,23 
Ackerflächen (ha) .. ................ .. ............. .... 7,65 8,92 11 ,42 16,63 18,80 32,05 46,76 34,21 
FAK je Betrieb ...... ... .. ..... .... .. ... ... .............. 1,20 1,43 1,65 1,66 1,78 2,05 2,14 1,31 
GFAKl100 ha RLN ....... ........ ... ... .. ... .. .. .... . 17,61 18,54 12,81 9,56 8,56 6,19 4,48 4,65 
FAKl100 ha RLN ... .. ................................ . 11,88 13,77 10,70 8,45 8,02 5,78 4,32 3,66 
GVE/100 ha RLN .............. .... ...... .. ............ 96,78 91 ,33 79,22 86,89 114,03 100,24 118,12 14,42 
Milchkühe/100 ha RLN .... .. ....................... - - 1,52 0,50 0,92 0,44 - 0,89 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag .. ..... ... ..... ................. 542.503 562.255 974.169 1,107.686 1,276.935 1,851 .299 2,477.200 1,076.905 
davon Ertrag Boden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166.727 207.426 299.854 367.220 410.437 612.658 804.432 587.595 

Tierhaltung .. ........................ 202.451 214.481 473.929 491 .293 575.375 893.137 1,290.842 128.163 
Forstwirtschaft .. ........... ....... 16.405 18.744 16.671 11 .322 28.512 26.794 26.257 13.897 
Ertragswirksame MWSt. ..... 39.205 48.989 77.760 85.877 99.659 145.157 196.881 69.845 

Unternehmensaufwand ... ... ... ...... ... .. ...... .. 452.597 514.711 739.855 841 .579 987.552 1,374.000 1,917.539 743.230 
davon variabler Betriebsaufwand ........ ..... 227.811 280.270 434.578 485.760 602.303 844.395 1,241 .808 332.598 

AfA ...... ..... .... .................................. 124.284 117.999 148.490 197.600 217.991 285.147 369.941 182.926 
Aufwandswirksame MWSt. ..... ... .. .. 45 .864 47.337 77.528 92.872 111.104 165.216 194.444 76.811 

Gewinnrate (%) .... .... ... .... ... ... ................... 16,6 8,5 24,1 24,0 22 ,7 25,8 22,6 31 ,0 
Vermögensrente ... .... .... .... ... .. .. .......... ....... - 172.000 - 263.272 -182.835 - 170.015 -190.527 -124.171 - 103.637 - 48.730 

Betriebsvermögen ...... .. ....... .... .... ..... .... .... 4,038.669 3,270.647 4,592.883 5,596.743 6,119.231 8,419.440 ??? 5,135.022 
Schulden ...... .. .............. ........................ ... . 380.907 538.192 563.585 626.471 744.239 880.097 1,702.308 533.587 
Anteil d. Schulden am Betr.vermögen (%) 9,4 16,5 12,3 11 ,2 12,2 10,5 17,0 10,4 
Investitionsausgaben bauliche Anlagen ... 92.365 47.036 136.532 123.619 162.506 247.914 230.896 89.200 
Investitionsausgaben Maschinen ............. 42.231 82.902 72.152 78.368 71 .682 113.339 93.045 105.611 

Jahresdeckungsbeitrag ...... ... .. .. .. ....... .... .. 157.761 160.380 355.906 384.075 412.043 688.087 879.724 396.985 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft .. 89.906 47.544 234.314 266.107 289.383 477.299 559.661 333.675 
davon Öffentliche Gelder ...... .. ........ .......... 83.753 62.994 121.483 158.988 174.776 283.792 360.641 258.516 

Erwerbseinkommen ...... .... ........................ 332.998 226.782 359.830 365.026 340.428 535.483 520.175 487.801 
Gesamteinkommen ... ... ..... ........ ..... ..... .. ... 393.607 283.335 420.054 432.487 403.208 592.633 573.138 547.196 
Eigenkapitalbildung .............. ....... ... ..... ..... 23.822 - 56.989 22.433 40.468 -13.052 116.972 - 38.143 95.089 
Eigenkapitalbildung in Prozent ................ . 6,1 - 20,1 5,3 9,4 - 3,2 19,7 - 6,7 17,4 
Nettoinvestitionen Gebäude u. Maschinen 20.989 22.328 69.231 32.387 51 .045 107.603 - 21 .831 22.911 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land- u. Forstw. (inkl. selbst. NE) 189.082 121.542 320.Q16 368.722 384.959 640.271 752.614 446.433 
Nebenerwerb unselbständig ......... ... ......... 220.616 180.672 121 .901 99.156 51 .045 57.044 23.870 140.947 
Pensionen und Renten ............................. 33.275 41 .134 25.941 18.792 19.432 9.014 17.406 26.537 
Familienbeih . und sonst. Sozialtransfer ... 27.334 15.419 34.284 48.649 43.348 48.172 35.557 32.894 
Schenkungen, Erbtei le und Sonstiges .. ... 46.592 45.965 58.803 5.632 43.415 16.604 62.411 25.137 
Neuanlagen ......................... ................. .... 122.391 131 .039 164.960 207.203 254.356 291 .168 336.871 199.767 
Bäuerliche Sozialversicherung ................. 30.168 30.827 55.435 70.543 82.569 106.071 128.950 83.958 
Laufende Lebenshaltung .............. .. .......... 261 .946 211.259 253.860 235.087 233.987 273.710 373.125 269.720 
Private Anschaffungen .. .. ......... .. .. ...... ...... 21.090 36.646 25.384 23. 198 33.911 31 .996 33.617 38.675 
Geldveränderungen ................................. . 81.304 -5.039 61.306 4.920 - 62.624 68.160 19.295 79.828 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK ..... 74.781 33.232 141.738 159.373 161.733 231 .765 260.509 253.880 
Erwerbseinkommen je GFAK ....... ....... .. ... 186.854 117.729 181 .811 193.232 178.259 242.795 233.482 292.129 
Gesamteinkommen je GFAK .. .. .. .. ............ 220.863 147.087 212.240 228.944 211 .133 268.708 257.254 327.699 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Wichtige Betriebs- und Einkommensdaten 1999 - Bundesländer Tabel le 6. 1.5 

Nieder- Ober- Steiermark Kärnten Salzburg Tirol Vorarlberg Burgenland österreich österreich 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe ........ ...... .. .... .. ........ .. .. ...... 826 482 436 229 85 169 34 143 
StOB (1.000 S) .. .... .. .. ....... .. .. .. ..... ... ........ .. 389,76 360,35 295,71 323,71 268,44 223,21 293,24 378,02 
Kulturfläche (ha) ...... ............ .. .. ............ .. ... 33,62 26,68 35,12 56,00 55,45 52,86 35,63 28,86 
Wald (ha) .. .. .. .. .. .. .... ..... ...... .... .. ........ .. ...... . 6,81 6,16 17,66 24,81 16,80 15,46 3,38 2,25 
RLN (ha) .... .... .. .. .. .. .. .. .. ............. .. .. .. .. .. .. .. 26,60 20,37 14,28 18,99 19,27 13,98 17,84 26,47 
Pachtflächen (ha) ................ ... ... ... ............ 8,71 3,97 2,55 4,35 5,31 6,98 11 ,72 13,89 
Ackerflächen (ha) .. ............ ... .. ...... .. ...... .. .. 20,75 11 ,83 5,57 8,12 0,91 1,14 1,67 22,23 
FAK je Betrieb .. .. .......... .... .... ... .. ... .. .. ........ 1,60 1,64 1,61 1,76 1,81 1,77 1,76 1,34 
GFAKl100 ha RLN , .. ....... ....... ....... .. .... . .. .. 7,08 9,48 13,27 10,50 11 ,16 14,49 10,82 6,77 
FAKl100 ha RLN ...... .. .... ....... .... .. .... . ..... 6,04 8,06 11 ,32 9,28 9,44 12,73 9,88 5,09 
GVE/ 100 ha RLN ........ .. .......... ...... .... .. ...... 53,82 115,36 112,71 110,59 118,63 126,64 133,69 22,11 
Milchkühe/100 ha RLN .. .... ................... .. .. 17,19 43,32 36,93 36,52 64,66 69,89 75,05 8,15 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag .- ... .... . .. ... .. ... ... .. . ... ... 950.391 876.562 717.656 846.555 874.588 726.051 1,092.165 955.249 
davon Ertrag Boden .. ... ..... ....... ........ ... ... .. 351.812 145.910 121.951 77.384 20.580 30.420 27.117 508.912 

Tierhaltung ........ .. ................ 259.403 435.898 275.333 332.002 379.079 276.273 463.590 114.668 
Forstwirtschaft .......... .. .... .. .. 28.409 39.070 68.558 118.953 75.770 53.865 37.250 5.982 
Ertragswirksame MWSt. ... .. 65.569 60.743 51 .779 60.027 55.575 47.923 106.202 64.825 

Unternehmensaufwand ... .. ..... ... .. ... ... .. ... .. 666.702 653.817 511.410 570.213 608.373 461 .857 730.103 654.709 
davon variabler Betriebsaufwand .. .. ......... 293.425 324.942 233.778 255.112 226.924 163.328 266.155 281 .006 

AM ..... .... ... .. ..... .. ... ... .. .. .. ... .. .. ..... ... 178.699 178.462 138.502 140.925 185.223 137.004 184.162 147.306 
Aufwandswirksame MWSt ... .......... 73.230 79.362 55.306 63.768 76.367 52.243 115.460 63.237 

Gewinnrate (%) ...... ............... .... ... .... ... .. ... 29,8 25,4 28,7 32,6 30,4 36,4 33,2 31 ,5 
Vermögensrente ... .. ...... .. .. ... _ .. _ .. ... .. ...... .. .. -125.685 -188.789 -160.621 - 130.006 - 169.460 -108.051 - 11.846 - 52.278 

Betriebsvermögen ..... .. ..... . _ ....... .. .. .... ....... 5,200.672 5,300.905 4,021 .377 5,469.785 5,580.650 5,009.999 5,175.848 4,420.358 
Schulden ........ .... .... ..... . .. . .. .. ... . .. .......... ..... 511.811 463.193 419.004 467.952 543.433 512.982 1,332.291 564.790 
Anteil d. Schulden am Betr.vermögen (%) 9,8 8,7 10,4 8,6 9,7 10,2 25 ,7 12,8 
Invest itionsausgaben bauliche Anlagen .. . 104.325 137.518 97.133 164.681 261 .648 139.520 276.591 98.971 
Investitionsausgaben Maschinen ...... ...... . 100.122 89.587 63.046 83.176 115.042 73.619 125.611 86.636 

Jahresdeckungsbeitrag ......... .. ....... .. ...... .. 346.146 295.935 232.079 273.266 248.506 197.202 261.766 348.530 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft .. 283.689 222.745 206.246 276.342 266.215 264.194 362.062 300.540 
davon Öffentliche Gelder .......................... 200.883 155.504 110.769 153.951 186.707 143.630 298.623 209.589 

Erwerbseinkommen .. ...... ... ... ...... .. .. ..... .. ... 397.324 356.515 318.329 375.755 374.974 357.692 434.439 482.680 
Gesamteinkommen ... .. ...... ... ... ... ...... ........ 458.929 431.762 398.554 455.380 461.439 439.069 528.956 543.164 
Eigenkapitalbildung ... .. ....... .. .......... ..... ... .. 81.103 55.732 42.239 82. 151 89.162 147.209 189.443 77.504 
Eigenkapitalbildung in Prozent .... ...... ....... 17,7 12,9 10,6 18,0 19,3 33,5 35 ,8 14,3 
Nettoinvestitionen Gebäude u. Maschinen 46.603 83.069 40.612 122.542 240.836 105.577 228.566 43.781 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land- u. Forstw. (inkl. selbst. NE) 376.922 306.894 266.422 339.598 350.791 325.1 19 451.441 357.398 
Nebenerwerb unselbständig .... ...... .... .... .. . 105.655 128.779 109.685 92 .310 103.017 90.744 72.377 187.699 
Pensionen und Renten ............ .. .... .. .. .. .... . 23887 25.442 38.956 37.733 46.614 33.007 41.389 29.170 
Familienbeih. und sonst. Sozialtransfer ... 37.719 49.805 41.269 41.892 39.850 48.371 53.128 31 .314 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges ..... 80 40.842 23.776 15.363 23.818 6.682 23.513 30.705 
Neuanlagen .... ... .... ..... .... ...... .. ..... ... ... ...... . 211.1 24 201.256 164.891 251 .219 395.729 201 .745 401.864 205.910 
Bäuerliche Sozialversicherung .. .... .... ....... 65.489 57.627 43.283 47.133 42.779 25.625 33.504 56.963 
Laufende Lebenshaltung .... ........ .. .. ..... .. ... 224.558 225.475 224.338 '229.228 246.810 181.014 216.025 287.677 
Private Anschaffungen .. .. ........ .. ........ ....... 30.031 33.712 26.904 28.618 20.792 28.477 29.971 51.722 
Geldveränderungen ... ..... .... ......... .. ... ... ... .. 13.061 . 33.692 20.692 - 29.302 -142.020 67.062 - 39.516 34.014 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK ..... 176.573 135.670 127.588 156.810 146.345 148.452 205.415 223.065 
Erwerbseinkommen je GFAK .. .. ........ .. .. ... 210.975 184.620 167.988 188.448 174.364 176.577 225.065 269.350 
Gesamteinkommen je GFAK .. .. ..... ........... 243.686 223.586 210.324 228.381 214.570 216.749 274.030 303102 

Quelle: LBG Wirtschaflstreuhand. 
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Ausgewählte Naturaldaten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 

Ernteerträge je Hektar Anbaufläche (in 100 kg) 

1997 1998 

11. Buchführung 

Weizen .. ... ............ .. .................... ... .. ..... .. .... ..... ... ......... . . 53,1 50,0 
Roggen .. ........................ ......... ...... ............................... . 37,3 39,4 
Gerste ................ ... ......... .. ................... ... ........ .. ........ ... . . 47,5 45,5 
Hafer ... ... ............. .. .. ........... ......... ........ ........... ..... .... ... .. . 40,4 39,4 
Körnermais ................. .... .... .... .... .... .... ... ...................... . 96,3 93,6 
Kartoffeln ....... .... ...... ..... .............. ................................ .. 282,3 283,9 
Zuckerrüben ............................ ... .......... ... .. .. .... .... ....... .. . 594,4 652,0 
Körnererbsen .. ............. ....... .... ..................................... . 30,4 29,8 
Ackerbohnen ...... ................ .............. ... ......... ... ............. . 27,0 23,7 
Sojabohnen ................. .... .. .............................. .... ..... .... . 23,1 22,3 
Raps ....... .............. ............... ........... ..... .. ................... ... . 22,6 24,7 
Sonnenblumen ............. ... ..... ... ..................... .. .. ... ......... . 22,9 25,4 

Weinbau 

1997 

Weinernte je Hektar ertragsfähigen Weinlandes (hl) 
11. OSTAT ... .. .... ..... .................. .... .. ................... .... ..... . 37,8 
11. Buchführung ................. .... .... .... .... .. ....... ............. ... . 43,0 

Ertrag aus Weinbau je Hektar Weinland (S) ............... .. 75.749 
Einnahmen aus Weinbau je Hektar Weinland (S) ...... .. 74.750 
o Traubenpreis (S/kg) ................................... ..... ........ .. 7,79 
o Weinpreis (S/I) ....................... .. ... ............................ .. 21 ,27 

Verkauf von Rindern je Betrieb (in Stück) 

Kühe und sonstige Altrinder ........... ....... ..... .................. . 
Jungvieh ... ................................ ...... ............................ . . 
Kälber .... ... ... ............. .. .. .... .. ...... .... ......................... ...... . 
Kälber, geboren .......................................................... .. 

1997 

1,98 
3,94 
3,27 
7,50 

Milcherzeugung und -verkauf 

Kühe (Stk. je Betrieb) .. ................. ...... .......... ....... ........ .. 
Milcherzeugung (kg je Kuh) ......... ....................... .. ...... .. 
Milcherzeugung (kg je Betrieb) ............................ .. .. ... .. 
Jahresrichtmenge (kg je Betrieb) .. .............................. .. 
Milchverkauf (kg je Betrieb) .............. .. ..... .... ............... .. 
Milchverkauf (in % der Erzeugung) ..................... .. ...... .. 
Durchschnittlich erzielter Milchpreis (S/kg, o. MWSI.) .. 

1997 

6,38 
4.931 

31.454 
25.432 
25.408 

81 
4,06 1) 

1998 

56,4 
61 ,9 

86.915 
75.040 

5,49 
23,26 

1998 

1,84 
3,79 
3,28 
7,58 

1998 

6,39 
5.063 

32.344 
26.046 
26.223 

81 
4,14 1) 

Schweineerzeugung und -verkauf je Betrieb (in Stück) 

Jahresproduktion ........... .... ................ .... ........ .............. . 
Verkauf ......... ....... .. ............ ... ........ ..... ........ ........ .......... . 
Selbstverbrauch .... .... ..... .... ......................................... . . 
Ferkel , geboren ............. .. .. .. .......... ..... ........ ....... .......... .. 

1997 

42,30 
40,59 

1,71 
60,15 

1998 

45,73 
43,99 

1,74 
63,93 

Holzeinschlag je Hektar Waldfläche (in Festmetern) 

1997 1998 

Bundesmittel ....... ... .... .. ................... ............. ................ . 5,20 5,36 

1) Ohne degressive FOrderung: 1997: 32.8 g!kg: 1998: 12,3 g!kg. 

1999 

54,6 
38,9 
46,5 
40,0 
96,0 

296,1 
689,4 

28,8 
35,5 
26,5 
29,2 
26,7 

237 

Tabelle 6.1.6 

1999 

II.ÖSTAT 

54,3 
39,0 
47,3 
42,9 
96,0 

307,0 
692,2 

30,3 
26,6 
27,2 
29,7 
26,4 

1999 

58,5 
65,5 

79.674 
71 .538 

4,70 
18,32 

1999 

1,89 
3,90 
3,22 
7,55 

1999 

6,48 
5.1 83 

33.583 
27.972 
27.558 

82 
4,17 

1999 

48,63 
47,02 

1,61 
60,89 

1999 

5,73 

Quelle: LBG Wirtschafts1reuhand. 
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Unternehmensertrag je Betrieb (in 1.000 Schilling) Tabelle 6.1.7 

Betriebsgruppen 1998 1999 Index 1999 (1998 = 100) 

Betriebsformen 
Betriebe mit Forstanteil > 50% .... ... .. . .. .. .. ...... ... .. ... ... . .... ... . .. .. ... ..... .... 659 689 105 
Betriebe mit Forstantei l 25-50% .. ...... ......... ... ........... .. .... .. .. .. ............ 688 691 100 
Futterbaubetriebe ......... ........ .......... .. ... ...... ... ........................... .. .. .. .. . 782 783 100 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ... .................. .......... ............. .. 928 921 99 
Marktfruchtbetriebe .... ..... ... .... ... .. ... ........ ..... .... .. ....... ... .... ................. . 1.077 1.077 100 
Dauerkulturbetriebe .... ... .... ..... ........ .... ... ..... ................. ... .... .. ...... ...... 815 799 98 
Veredelungsbetriebe .. .... ... .... .... .. ... ............. ........ ... ........................... 1.316 1.260 96 

Alle Betriebe (OE) ........ .. ...................... .. ...... .. ................. .... ............. .. 865 861 100 

Gebiete nach NUTS 111 gem. EU-Schema 
Alpine Lagen ..... ....... .. ..... ..... ... .. ............................... ................ .. .. ..... 784 799 102 
Mittlere Höhenlagen ................... .......... ... .... .... ..... ......... .. ........ ..... ... .. 813 804 99 
Flach- und Hügellagen ................. .... ................... ............. .. .. ... .......... 1.025 1.019 99 

Bergbauernbetriebe und Benachteiligte Gebiete 
Nichtbergbauernbetriebe .... ... .. ... .... ............... .. .. ... ......... ..... .. .. .... .... .. 953 939 98 
Bergbauernbetriebe .. .. ... ........... .. .... ... .... .. ... .. .................. ... . .... ... ....... 760 770 101 
Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) ..... .. ......... .... ................ .. ... ... 776 788 101 
Sonst. Benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) .. ........ .. .. 859 853 99 
Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) .. ..... .. ... ...... .. ... ... ... ....... .. 755 722 96 

Produktionsgebiete 
Hochalpengebiet (HA) ... ... ..... .. ... ........ .......... .... .... ..... ........ ... .... .. ...... 736 756 103 
Voralpengebiet (VA) .. .. .. ... .. ........ ... .... .. ....... ....... ...... .. ... .... ... ... .. ... ..... 872 849 97 
Alpenostrand (AO) .... .. .... ... ... ...... ... .... ... ... ... ... ........... ......... ....... ........ 766 781 102 
Wald- und Mühlviertel (WM) .... .. ............ ..... .. ........ ................ ............ 752 788 105 
Kärntner Becken (KB) ............... .. .... .. .. .. .................... .. ...... ... .. ...... ..... 916 869 95 
Alpenvorland (AV) ...... .. .......... ;............. ..... ..... .. .. ........... ... ................. 991 949 96 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) ................................ ................ .. .. . 753 695 92 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) .................................................... 1.071 1.093 102 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen 

Größenklassen in 1.000 ATS StOB 
Mittel 99 I 

180 - 240 1 240 - 300 300 - 360 1 360 - 480 1 480 - 600 1 600 - 900 1900 - 1.500 
Index 

90 - 180 

Betr iebe mit hohem Forstanteil 

Forstanteil >50% .... ... .... .... .......... 430 722 I 1.158 689 105 

Forstanteil 25-50% Zone 0-2 ..... 372 789 I 1.312 713 105 

Zone 3+4 ..... 359 933 670 97 
Futterbaubetriebe 

Alpine Lagen, Zone 1 ..... ............. 561 1.055 875 104 

Zone 2 .................. 553 1.089 857 101 

Zone 3 ............. .. .. . 598 912 730 98 

Zone 4 .. ... ... .. .. ...... 472 1.037 630 98 
Mittlere Höhenlagen, Zone 0 ....... 322 654 847 I 1.105 I 1.680 771 100 

Zone 1 .. .. ... 399 696 806 I 1.075 I 1.598 781 103 

Zone 2 ....... 398 712 1.306 771 102 

Zone 3+4 ... 357 997 733 96 
Flach- und Hügellagen, Zone 0+ 1 322 717 I 998 I 1.491 805 96 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen .. .. ................ 436 I 853 I 1.015 1 1.782 857 99 
Marktfruchtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen ...... .............. 470 I 1.202 I 1.760 879 96 
Flach- und Hügellagen .. ....... .... ... 580 I 1.025 I 1.074 I 1.631 I 1.875 I 2.704 1.169 101 

Dauerkulturbetriebe 

Mittlere Höhenlagen ........ .. ......... . 526 734 I 1.066 I 1.454 81 8 96 
Flach- und Hügellagen .. .. .. ... .. .... . 391 611 I 1.094 I 1.923 784 100 

Veredelungsbetriebe 

Mittlere Höhenlagen .. .. ....... .. .. .. ... 635 I 808 I 1.025 I 1.254 I 1.805 1.127 95 . 
Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Ertragsstruktur Tabelle 6.1.8 

Bodennutzung ohne inl. Erträge Tierhaltung äffentl. Gelder 

davon davon davon 

Forst· 
~ 

Feldbau wirt· MWSI. 
lnsge· Insge- schaft lnsge· degr. 
samt davon Obst, samt 

Rinder Milch Schweine 
samt Aus· 

lnsge· Wein gleichs-
samt Hack- zahlung 

Getreide früchte 

Beträge (in Schilling je Betrieb) 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ....... 15.620 10.547 2.806 339 3.901 126.197 60.153 41 .511 8.157 217.607 140.785 278 45.967 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% .... 18.340 13.574 7.921 2.587 3.491 213.650 73.981 119.202 9.711 115.446 156.308 602 43.272 
Futterbaubetriebe .. ......................... 39.832 32.360 20.434 5.981 5.672 362.364 111.589 218.887 14.653 45.268 150.839 1.291 53.376 
Landwirtschaftl. Gemischtbetriebe . 213.833 149.344 97.546 26.057 57.240 310.204 69.569 49.044 164.631 29.964 174.837 3.635 66.972 
Marktfruchtbetriebe .... .. .................. 449.916 353.678 186.337 120.334 34.869 124.931 15.729 5.925 58.605 14.041 258516 898 69.845 
Dauerkulturbetriebe ................... .... 449.217 65.608 31.147 10.621 378.639 20.359 1.788 1.073 8.356 11.276 101.737 119 65.310 
Veredelungsbetriebe .. ...... ..... ........ 223.323 203.194 153.647 18.760 14.182 717.900 1.526 2.199 630.833 25.784 170.005 11 .848 99.566 

Hochalpengebiet (HA) .................... 22.693 9.989 1.039 4.458 10.559 255.121 66.168 162.740 10.995 83.951 161 .700 2.279 50.029 
Voralpengebiet (VA) .. ..... .. .. ... ... ..... . 16.907 5.541 3.422 672 10.1 85 328.813 91.482 213.620 8.107 83.680 195.308 1.141 53.593 
Alpenostrand (AC) ...................... ... 41.382 22.968 15.653 2.205 16.747 288.207 92.501 155.901 16.496 115.649 155.417 430 51 .907 
Wald- und Mühlviertel (WM) ........... 86.417 78.362 44.640 20.827 5.068 316.045 105.431 166.551 30.529 43.136 174.709 1.421 48.863 
Kärntner Becken (KB) ... ..... .. .... ... ... 87.818 78.033 56.981 10.773 7.372 371.412 83.828 141.094 86.545 76.494 138.377 1.900 64.790 
Alpenvorland (AV) ...... .. .................. 140.980 122.576 83.873 22.046 7.349 471 .988 91.437 152.423 178.262 26.226 152.251 3.577 71.309 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) .. 171 .805 92.642 58.385 3.322 68.459 243.107 31.837 42.049 139.844 26.219 100.420 2.187 51 .987 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) .. 511.344 281.933 149.491 96.378 187.176 114.706 21.819 8.603 72.969 4.894 228.757 1.527 77.894 

Bundesmittel1999 ....................... 161.502 102.529 60.033 25.643 47.171 292.936 70.257 121.231 75.826 49.851 166,032 1.953 60.033 
1998 .... .. ................. 158.413 99.389 57.385 24.433 50.217 297.185 71 .926 116.040 83.743 47.165 178.872 12.595 57.958 

Struktur des Unternehmensertrages (in Prozent) 

Betriebe mit Forstanteil > 50% .. .. ... 2,3 1,5 0,4 0,0 0,6 18,3 8,7 6,0 1,2 31 ,6 20,4 0,0 6,7 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% .... 2,7 2,0 1,1 0,4 0,5 30,9 10,7 17,3 1,4 16,7 22,6 0,1 6,3 
Futterbaubetriebe ........................... 5,1 4,1 2,6 0,8 0,7 46,3 14,3 28,0 1,9 5,8 19,3 0,2 6,8 
Landwirtschaftl. Gemischtbetriebe . 23,2 16,2 10,6 2,8 6,2 33,7 7,6 5,3 17,9 3,3 19,0 0,4 7,3 
Marktfruchtbetriebe ........................ 41 ,8 32,8 17,3 11 ,2 3,2 11 ,6 1,5 0,6 5,4 1,3 24,0 0,1 6,5 
Dauerkulturbetriebe ....................... 56,2 8,2 3,9 1,3 47,4 2,5 0,2 0,1 1,0 1,4 12,7 0,0 8,2 
Veredelungsbetriebe ............ .. .... .... 17,7 16,1 12,2 1,5 1,1 57,0 0,1 0,2 50,1 2,0 13,5 0,9 7,9 

Hochalpengebiet (HA) .................... 3,0 1,3 0,1 0,6 1,4 33,8 8,8 21 ,5 1,5 11 ,1 21,4 0,3 6,6 
Voralpengebiet (VA) ....................... 2,0 0,7 0,4 0,1 1,2 38,7 10,8 25,2 1,0 9,9 23,0 0,1 6,3 
Alpenostrand (AC) ......................... 5,3 2,9 2,0 0,3 2,1 36,9 11 ,8 20,0 2,1 14,8 19,9 0,1 6,6 
Wald- und Mühlviertel (WM) ........... 11 ,0 9,9 5,7 2,6 0,6 40,1 13,4 21 ,1 3,9 5,5 22,2 0,2 6,2 
Kärntner Becken (KB) ......... .. ......... 10,1 9,0 6,6 1,2 0,8 42,7 9,6 16,2 10,0 8,8 15,9 0,2 7,5 
Alpenvorland (AV) ......... .. ............... 14,9 12,9 8,8 2,3 0,8 49,8 9,6 16,1 18,8 2,8 16,1 0,4 7,5 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) .. 24,7 13,3 8,4 0,5 9,9 35,0 4,6 6,1 20,1 3,8 14,5 0,3 7,5 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) .. 46,8 25,8 13,7 8,8 17,1 10,5 2,0 0,8 6,7 0,4 20,9 0,1 7,1 

Bundesmittel1999 ....................... 18,8 11 ,9 7,0 3,0 5,5 34,0 8,2 14,1 8,8 5,8 19,3 0,2 7,0 
1998 .............. ......... 18,3 11 ,5 6,6 2,8 5,8 34,4 8,3 13,4 9,7 5,5 20,7 1,5 6,7 

Veränderung von 1998 auf 1999 (in Prozent) 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ....... 57,0 118,3 102,0 -13,6 - 1,4 - 2,8 - 6,6 - 5,7 25,0 4,5 2,3 - 87 ,4 12,9 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% .... 9,3 18,4 4,2 55,8 -13,7 - 2,1 - 2,9 - 1,5 -14,0 5,4 - 5,1 -90,5 5,7 
Futterbaubetriebe ........................... - 4,3 - 1,7 - 3,0 5,6 -19,0 1,8 - 2,0 5,6 -15,7 6,0 - 9,7 - 89,0 5,4 
Landwirtschaftl. Gemischtbetriebe . 3,1 2,3 2,3 5,3 6,1 - 5,6 - 2,2 0,1 - 9,9 - 0,5 - 5,2 - 75,8 1,2 
Marktfruchtbetriebe ........................ 7,0 3,4 9,2 2,3 - 2,3 -12,8 - 4,4 - 5,4 -21 ,5 7,2 - 5,9 -94,9 1,4 
Dauerkulturbetriebe ...... .. ............... - 4,0 15,7 6,4 43,7 - 6,9 8,2 19,3 26,7 18,4 57,2 - 5,7 -97,7 1,7 
Veredelungsbetriebe ...................... 1,4 0,8 1,0 15,2 7,7 - 4,9 - 1,4 5,1 - 5,9 2,7 - 5,9 - 59,0 0,1 

Hochalpengebiet (HA) .................... 14,5 15,4 -24,6 4,2 14,0 0,7 - 2,1 3,4 -12,7 3,5 - 3,8 -70,1 9,5 
Voralpengebiet (VA) ....................... -10,0 -25,3 - 9,2 -49,8 0,1 - 0,7 - 2,9 1,0 -26,1 - 6,0 - 7,6 - 87,4 0,4 
Alpenostrand (AC) ..... .. .................. - 6,5 - 3,7 - 6,2 8,3 -11 ,0 2,4 - 2,6 4,7 - 3,8 6,3 - 4,8 -95,0 5,6 
Wald- und Mühlviertel (WM) ........... 7,2 9,9 4,9 24,9 -14,3 6,6 3,9 11 ,9 - 9,3 14,5 - 6,0 -88,2 7,0 
Kärntner Becken (KB) ... .. ............... - 3,5 1,5 2,3 11 ,8 -36,1 -10,4 - 5,9 - 7,0 -19,5 8,8 -15,8 -86,1 0,0 
Alpenvorland (AV) ............... ..... .. .... - 3,2 - 2,7 0,1 - 7,3 -22,9 - 3,5 - 5,9 4,8 - 9,0 13,2 -10,7 - 79,7 1,1 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) .. - 6,1 -10,0 - 10,4 15,6 - 1,8 - 10,3 - 2,6 0,3 -15,0 7,0 - 10,3 -84,0 - 3,6 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) .. 6,2 9,2 13,9 7,4 - 5,1 - 8,4 - 2,6 4,4 -11,5 -12,9 - 3,8 -89,8 4,3 

Bundesmittel1998 zu 1999 ......... 2,0 3,2 4,6 5,0 - 6,1 - 1,4 - 2,3 4,5 - 9,5 5,7 - 7,2 - 84,5 3,6 
1997 zu 1998 ......... 4,4 0,9 - 0,4 - 1,2 11 ,7 - 5,6 7,6 4,8 -24,6 6,4 - 6,6 - 52,2 1,8 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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240 Grüner Bericht 1999 

Unternehmensaufwand je Betrieb (in 1.000 Schilling) Tabelle 6.1.9 

Betriebsgruppen 1998 1999 Index 1999 (1998 ~ 100) 

Betriebsformen 
Betriebe mit Forstanteil > 50% ............ ................. ... .. . ........ ............... 394 423 107 
Betriebe mit Forstantei l 25-50% .. ........ .. .. ... .. ... ... .. .... .... ... .. .. .. .. ......... 432 444 103 
Futterbaubetriebe ............. ......... ............ ......... ... '" ........ ...... .. ..... ... .. .. 538 553 103 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe .. ... ... ................... ..... .. .... ..... ... 669 668 100 
Marktfruchtbetriebe ... ...... . ...... .... ... ... ........... ... .... .. . ... ... .. ... ................. 759 743 98 
Dauerkulturbetriebe . ........ ..... ..... .... .. ......... .... ... ... ............. .. ............... 528 548 104 
Veredelungsbetriebe ... ... ... ... ....... .... .... ......... .. ... .. ... .. . ..... .. .. ....... ... .. .. . 1.041 1.002 96 

Alle Betriebe (OE) ... .. .. . .... ... . ... ..... ........ ...... .. ... ..... .... . .... ... .... ... ..... .... .. 600 606 101 

Gebiete nach NUTS 111 gern. EU-Schema 
Alpine Lagen ................... .............. .... ............... ......... .... .... ........ .... .. .. 492 507 103 
Mittlere Höhenlagen ......... ............................................. ... .... .... .. ....... 578 583 101 
Flach- und Hügellagen ..... .................... ....... ... ..... ...... .... ......... ........ .. . 716 720 100 

Bergbauernbetriebe und Benachteiligte Gebiete 
Nichtbergbauernbetriebe ......................... ............ ........ ... .. ....... ... ... ... 687 684 100 
Bergbauernbetriebe ......... ................................................................. 496 514 104 
Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) ...... .... .. .. . ... .. ...... ... ..... ..... ..... 504 525 104 
Sonst. Benachteil igtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) .... .. ... .... . 593 599 101 
Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs . 5) , ......... .... ..... .. ,...... .......... 562 560 100 

Produktionsgebiete 
Hochalpengebiet (HA) .. .. .. ... .......... .... .. ....................... .. .. .. ................ 470 487 104 
Voralpengebiet (VA) .............. ... .................... ..... ... ............. .. .... ... .. .. .. 555 569 103 
Alpenostrand (AO) ........ ... .. ... ..... ....... .... ...................... .. .. ................ .. 498 520 104 
Wald- und Mühlviertel (WM) ............................ ........ .. ........... ............ 515 545 106 
Kärntner Becken (KB) ............................ .......................... .. .. ....... ..... . 631 628 99 
Alpenvorland (AV) ................. ......... ........... ..... .. .. ................... ........ .... 759 728 96 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) .. .. ................ .. .. ...... .......... ........ .... . 566 539 95 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) ...... ... .. .. ...... ................................. 721 741 103 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen 

Größenklassen in 1.000 ATS StOB 

180 - 240 1 240 - 300 300 - 360 1 360 - 480 ! 480 - 600 ! 6oo - 900 !900 -1 ,500 
Mittel 99 Index 

90 - 180 

Betriebe mit hohem Forstanteil 

Forstanteil >50% .... .................... . 293 402 I 712 423 107 
Forstanteil 25-50% Zone 0-2 ..... 303 499 1 814 477 108 

Zone 3+4 ..... 257 545 414 98 
Futterbaubetriebe 

Alpine Lagen, Zone 1 ......... ..... .... 379 639 544 98 
Zone 2 .................. 385 671 548 101 
Zone 3 ................ .. 437 558 488 102 
Zone 4 .................. 321 680 422 103 

Mittlere Höhenlagen, Zone 0 ....... 305 496 636 I 731 1 1.178 575 102 
Zone 1 ....... 329 478 517 1 728 1 1.053 540 104 
Zone 2 ....... 326 513 857 545 106 
Zone 3+4 ... 277 704 527 103 

Flach- und Hügellagen, Zone 0+ 1 286 552 I 722 I 1.095 611 102 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen .................... 322 1 615 1 723 1 1.280 619 100 
Marktfruchtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen ........ .......... .. 361 1 866 1 1.292 650 97 
Flach- und Hügellagen ................ 411 I 695 I 719 I 1.093 I 1.217 1 1.826 786 98 

Dauerkulturbetriebe 

Mittlere Höhenlagen ........ ... ....... .. 363 497 I 731 1 999 560 100 
Flach- und Hügellagen .... ............ 326 396 1 770 -I 1.173 538 107 

Veredelungsbetriebe 

Mittlere Höhenlagen ...... .. ............ 534 I 709 I 816 I 962 I 1.409 903 96 
Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Aufwandsstruktur Tabelle 6.1.10 

Sach· 
Bodennutzung Tierhaltung Energie 

aufwand Anla~en-

ohne davon davon davon erhal ung AfA Schuld- MWSt. 
AfAu. Insge- Insge- Insge- In5ge- zinsen 
MWSt. samt Dünge- samt Futter- samt Treib- samt 

mittel mittel stoffe 

Beträge je Betrieb (in Schilling) 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ............ 225.548 5.597 1.372 41 .233 22.559 51 .395 10.594 34.710 137.947 19.075 48.743 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% ........ . 245.138 9.392 2.959 60.815 38.523 52.203 11 .164 36.964 140.590 13.414 50.112 
Futterbaubetriebe ............. ...... ....... .. .... 322.331 19.834 7.999 108.571 65.684 61 .048 13.799 41 .650 160.257 14.453 65.848 
Landwirtschaftl. Gemischtbetriebe ...... 417.843 61.034 19.464 159.437 109.829 77.517 18.222 40.192 166.595 16.980 74.853 
Marktfruchtbetriebe ............... ....... ...... . 463.347 114.086 35.371 74.477 54.224 90.026 27.363 49.089 182.926 19.499 76.811 
Dauerkulturbetriebe ... ... .... .. ... .............. 323.187 79.816 9.405 12.421 9.858 49.790 12.826 42.435 127.031 20.002 59.183 
Veredelungsbetriebe ....... .... ................ 670014 67.769 23.607 425.619 338.91 1 105.490 19.590 44.678 215.693 26.524 109.260 

Hochalpengebiet (HA) .... .. ............... .... 276.087 5.631 1.324 80.029 53.984 50.481 10.793 32.213 145.594 16.375 59.347 
Voralpengebiet (VA) .............. .. ............ 312.068 6.905 2.730 96.798 56.466 54.693 13.546 48.134 178.156 19.881 72.904 
Alpenostrand (AO) .............................. 305.240 16.603 5.809 92.375 57.896 64.709 12.963 37.474 147.044 14.147 56.318 
Wald- und Mühlviertel (WM) ........ ........ 306.095 33.619 12.628 94.245 55.950 58.586 15.677 41 .653 170.032 12.999 66.579 
Kärntner Becken (KB) ....................... 400.159 35.169 12.331 152.513 108.490 73.891 15.124 38.741 146.984 19.779 67.982 
Alpenvorland (AV) .......... .. ...... ............ . 450.503 48.509 18.210 200.824 138.674 83.355 17.046 48.186 189.381 16.895 83.808 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) ....... 335.954 45.945 15.228 124.752 93.845 65.862 12.604 36.308 135.757 12.221 53.231 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) ....... 464.620 115.516 27.554 67.701 49.716 78.673 25.902 51.025 169.066 24.188 79.016 

Bundesmittel1999 .................. .... ...... 364.419 44.365 13.486 114.020 77.509 67.618 16.125 42.204 162.416 16.915 68.491 
1998 ............................. 362.250 44.093 14.090 117.289 81 .388 65.516 15.790 42.906 158.188 17.408 70.492 

Struktur des Unternehmensaufwandes (in Prozent) 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ............ 53,3 1,3 0,3 9,7 5,3 12,1 2,5 8,2 32,6 4,5 11 ,5 
Betriebe mit Forstanteil 25- 50% .... ..... 55,2 2,1 0,7 13,7 8,7 11 ,8 2,5 8,3 31 ,6 3,0 11 ,3 
FuUerbaubetriebe ................................ 58,3 3,6 1,4 19,6 11 ,9 11 ,0 2,5 7,5 29,0 2,6 11 ,9 
Landwirtschaftl. Gemischtbetriebe ...... 62,5 9,1 2,9 23,9 16,4 11 ,6 2,7 6,0 24,9 2,5 11 ,2 
Marktfruchtbetriebe .. ..... ...... ..... .... .... ... 62,3 15,4 4,8 10,0 7,3 12,1 3,7 6,6 24,6 2,6 10,3 
Dauerkulturbetriebe ............ .. ... .. .... .. .... 59,0 14,6 1,7 2,3 1,8 9,1 2,3 7,7 23,2 3,7 10,8 
Veredelungsbetriebe ........................... 66,9 6,8 2,4 42,5 33,8 10,5 2,0 4,5 21 ,5 2,6 10,9 

Hochalpengebiet (HA) ......................... 56,7 1,2 0,3 36,4 11 ,1 10,4 2,2 6,6 29,9 3,4 12,2 
Voralpengebiet (VA) ...... ..................... 54,8 1,2 0,5 17,0 9,9 9,6 2,4 8,5 31 ,3 3,5 12,8 
Alpenostrand (AO) ............................ .. 58,8 3,2 1,1 17,8 11 ,1 12,5 2,5 7,2 28,3 2,7 10,8 
Wald- und Mühlviertel (WM) ................ 56,2 6,2 2,3 17,3 10,3 10,7 2,9 7,6 31 ,2 2,4 12,2 
Kärntner Becken (KB) ................ .. ...... . 63,7 5,6 2,0 24,3 17,3 11 ,8 2,4 6,2 23,4 3,1 10,8 
Alpenvorland (AV) ............ .... .. .. ........... 61 ,9 6,7 2,5 27,6 19,0 11,4 2,3 6,6 26,0 2,3 11 ,5 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) ....... 62,3 8,5 2,8 23,1 17,4 12,2 2,3 6,7 25,2 2,3 9,9 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) ....... 62,7 15,6 3,7 9,1 6,7 10,6 3,5 6,9 22,8 3,3 10,7 

Bundesmittel1999 ................ ........ .... 60,1 7,3 2,2 18,8 12,8 11 ,2 2,7 7,0 26,8 2,8 11 ,3 
1998 .... ......... .... .. .. ..... .. 60,4 7,3 2,3 19,5 13,6 10,9 2,6 7,1 26,4 2,9 11 ,7 

Veränderung von 1998 auf 1999 (in Prozent) 

Betriebe mit Forstanteil > 50% .......... .. 3,5 44,8 5,9 - 3,5 - 3,7 12,8 4,4 7,0 10,9 24,7 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% ......... 3,1 11 ,9 10,9 - 3,6 - 3,5 1,2 2,4 6,2 5,0 2,7 - 6,2 
Futterbaubetriebe . .... .. ..... .. , .... ... .. .. , .... 2,6 - 1,6 - 2,5 3,7 3,4 3,8 1,4 - 3,5 2,1 - 6,4 5,3 
Landwirtschaftl. Gemischtbetriebe .... .. - 0,8 1,6 - 2,3 - 7,1 - 10,6 3,4 - 1,3 - 2,0 3,7 0,6 - 5,9 
Marktfruchtbetriebe ............... .... ........ .. - 2,7 - 0,7 - 6,5 -14,3 - 14,8 2,7 2,3 - 2,3 1,0 - 5,7 -10,6 
Dauerkulturbetriebe ............. ... .... .... ..... 6,5 7,5 1,2 11 ,9 6,3 4,7 3,3 3,3 2,3 12,4 -10,8 
Veredelungsbetriebe ........................... - 4,2 - 3,2 - 8,7 - 7,1 - 8,8 5,1 4,2 - 3,4 4,2 - 7,9 -15,0 

Hochalpengebiet (HA) .. ............. .. .. ...... 2,5 - 7,9 - 8,3 2,9 1,4 0,0 5,8 - 2,9 4,5 - 0,2 7,7 
Voralpengebiet (VA) ............................ 2,6 - 7,1 - 0,3 0,0 - 0,6 1,5 9,5 - 1,3 5,6 - 3,2 - 4,8 
Alpenostrand (AO) .................. ............ 4,9 - 0,2 - 2,9 8,7 8,0 2,5 - 2,3 - 2,8 2,3 - 5,4 3,0 
Wald- und Mühlviertel (WM) ................ 6,3 4,4 4,0 2,9 1,9 9,2 3,5 - 0,1 5,0 10,1 5,3 
Kärntner Becken (KB) ......................... - 1,7 - 5,6 - 7,7 - 6,8 - 6,9 5,2 3,8 - 5,7 1,6 - 1,1 0,7 
Alpenvorland (AV) .................. ............. - 5,4 - 7,1 -11 ,4 - 6,1 - 7,0 - 1,2 - 4,4 - 6,1 - 0,8 -11 ,2 - 3,8 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) .. .. ... - 5,7 - 1,0 - 5,8 -12,2 - 16,7 - 1,0 1,4 1,7 1,5 -11 ,0 -14,1 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) ....... 3,5 5,8 - 1,2 - 9,4 -11 ,9 7,9 6,4 2,5 3,7 1,0 -10,1 

Bundesmittel1998 zu 1999 .............. 0,6 0,6 - 4,3 - 2,8 - 4,8 3,2 2,1 - 1,6 2,7 - 2,8 - 2,8 
1997 zu 1998 .... .. .. .. ..... - 1,8 - 3,1 -11 ,0 - 7,1 - 5,1 - 0,8 - 7,2 - 0,5 4,2 3,8 - 3,6 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Familienarbeitskraft (FAK) (in Schilling) 

Betriebsgruppen 

Betriebsformen 
Betriebe mit Forstanteil > 50% .. .................. .. ........... .... ..... .. ..... ... ..... . 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% .... .................................. .... .. .......... . 
Futterbaubetriebe ..... .. .... .... ............. ... .. ... ................ ... .... ................. . 
Landwirtschaftl iche Gemischtbetriebe ... .......... .......... ...... .... .. ....... ... . 
Marktfruchtbetriebe ............. .... .. ..... .. ...... ..... ........ ... .... ......... ... ... ....... . 
Dauerkulturbetriebe .. ........... .. ...... ........... .. .......... ... ....... .................. . . 
Veredelungsbetriebe ...... ... .............. ....... ... ..... .................... ..... ........ .. 

Alle Betriebe (OE) ... ... .... ................................. .. ... .... .... ... .... .... ........ . .. 

Gebiete nach NUTS 111 gern. EU-Schema 
Alpine Lagen ......................................... .... .... .... .. .......... ... ... .. .... ....... . 
Mittlere Höhenlagen ...... ... .. ... .... .. ... .. .............. ................ ... .. .. .. ...... .. .. 
Flach- und Hügellagen ......... ... .. .. ...... .. ..... .... .. ....... ... .. .. .. .. .......... ... ... . 

Bernbauernbetriebe und Benachteiligte Gebiete 
Nichtbergbauernbetriebe ............. .... ................ .... ... ...... ............ .. ..... . 
Bergbauernbetriebe ........ ......... ... ......... ........ .................... ... ..... .. ...... . 
Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) .... .. ...... ............ ............... ... .. 
Sonst. Benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) .... .. ... .... . 
Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) ....................... ..... ....... .. . 

Produktionsgebiete 
Hochalpengebiet (HA) .... ... ........... .. ... : ..... .... ... ... .. .. ....... ...... ....... .. .... . 
Voralpengebiet (VA) ... ..... ... ... .. ... ................ .... ..... ... ..... ... .... ... .. .. .. ... . . 
Alpenostrand (AO) ......... ............. ... ......... ... ........ .......... ... ........ .... .... . . 
Wald- und Mühlviertel (WM) ....... .. .................. ....... ... .......... .. ........... . 
Kärntner Becken (KB) ..... .... ..... .......... .... .. ................. ..... ... ...... ..... .... . 
Alpenvorland (AV) ............................ .... .. ... ..... .. .. ..... ... ...... .. .. .. ... ... .... . 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) ............................... ....... ......... .... .. 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) .. ....... ......... .............. ..... .... ......... .. 

1998 

171.409 
157.329 
137.843 
151.432 
231.465 
198.444 
162.404 

160.533 

164.252 
141 .972 
197.972 

170.015 
150.703 
155.693 
169.040 
121 .019 

149.871 
177.661 
159.784 
138.450 
151 .712 
140.833 
127.387 
235.775 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen . 
Größenklassen in 1.000 ATS StDB 

Grüner Bericht 1999 

Tabelle 6.1 .11 

1999 Index 1999 (1998 = 100) 

175.091 102 
154.004 98 
129.489 94 
148.003 98 
253.880 110 
171.023 86 
154.953 95 

155.609 97 

162.028 99 
135.278 95 
194.717 98 

165.225 97 
145.421 96 
150.675 97 
161.091 95 
103.781 86 

148.692 99 
157.906 89 
155.737 97 
140.131 101 
136.002 90 
138.281 98 
105.473 83 
239.006 101 

Mittel99 I 
180 - 240 1 240 - 300 300 - 360 1 360 - 480 1 480 - 600 1 600 - 900 1900 - 1.500 

Index 
90 -180 

Betriebe mit hohem Forstanteil 

Forstantei l >50% ........... ... .. ..... .... 119.382 180.882 1 233.709 175091 102 

Forstanteil 25-50% Zone 0-2 ..... 82 .738 156.514 1 232.771 160.595 99 
Zone 3+4 ..... 73.456 192.412 148.916 97 

Futterbaubetriebe 

Alpine Lagen, Zone 1 .......... ........ 125.936 211 .652 186.242 113 

Zone 2 ................. . 117.335 190.138 166.037 100 
Zone 3 .... .. ... ......... 92.819 158.616 124.458 90 
Zone 4 .................. 86.564 180.038 115.234 89 

Mittlere Höhenlagen, Zone 0 ....... 13.038 100.630 112.275 1174.254 1 222.969 114.857 95 
Zone 1 ....... 51 .916 128.708 158.381 1169.183 1 235.405 138.418 101 

Zone 2 ...... . 49.846 105.466 200.749 123.234 93 
Zone 3+4 .. . 55 .640 143.096 114.121 81 

Flach- und Hügellagen, Zone 0+ 1 30.620 100.098 1129.966 1 184.018 113.241 82 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

Mittlere Höhen lagen ............... .... . 92.032 1 128.686 1138.066 1 231.989 143.232 97 
Marktfruchtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen ............ ........ 138.354 i 209.254 1 243.528 191 .934 101 
Flach- und Hügellagen .......... ...... 174.828 1 295.138 1243.125 1288.457 1355.897 1412.724 278.732 112 

Dauerkulturbetriebe 

Mittlere Höhenlagen .................... 155.422 141.792 1 160.663 1 231 .832 163.552 90 
Flach- und Hügellagen ..... ....... .... 74.232 179.952 1 163.563 1 306.493 177.528 83 

Veredelungsbetriebe 

Mittlere Höhenlagen ......... .. .. ....... 73.374 I 71 .775 1133.232 1150.313 1 202.887 136.138 93 
Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Erwerbseinkommen je Gesamtfamilienarbeitskraft (GFAK) (in Schilling) 

Betriebsgruppen 

Betriebsformen 
Betriebe mit Forstanteil > 50% .............. ... .............................. .......... . 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% .................. .. ............. ............. ..... .. . . 
Futterbaubetriebe ...................... .... ................... ........ .. ..................... . 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ...... ... ......... ...... ...... ... .. ........ .. . 
Marktfruchtbetriebe ....................... ............ ............ ... .. .. .................. .. . 
Dauerkulturbetriebe ...... .... .......... .. ........ .... ........ ....... .......... ...... .... .... . 
Veredelungsbetriet!e ............ .. .... ... .... ..... ....... ......... ........ ... .............. . . 

Alle Betriebe (OE) ........... ....... ............... .. ... .. ... ..... ..... ....... ...... .... ..... .. . 

Gebiete nach NUTS 111 gern. EU-Schema 
Alpine Lagen ....... .... ... ... ............ ......... .. .. ... ... ............ ............. .... ...... . . 
Mittlere Höhenlagen ... ... ... ................... .... ... .. .. .......... .... ..... .. .. .......... . . 
Flach- und Hügellagen .. ...... ..... ...................... .. ........ ... ................ ..... . 

Bergbauernbetriebe und Benachteiligte Gebiete 
Nichtbergbauernbetriebe ......... ... : .......... ....... ..... ................ ...... ...... .. . 
Bergbauernbetriebe ... ....... .... .. ... ...... ......................... .. .. .. ...... .... .. ..... . 
Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) ................. .... ...................... . 
Sonst. Benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) ... .......... . 
Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) ............... .... ... .... .... ...... . 

Produktionsgebiete 
Hochalpengebiet (HA) ...... .... ... ... ..... .. ..... ....... ...... .... ...... ........... .. .. ... . 
Voralpengebiet (VA) ... .. .... .... .................... ... ... ......... ................... ..... . 
Alpenostrand (AO) ........ .... ....... ................... ...... .... ....... .. .. .... .......... .. . 
Wald- und Mühlviertel (WM) ............... ... .... .............. .. ..... ... .... ... .... ... . 
Kärntner Becken (KB) .. ..... ....... ..... ............. ...... .... .. ... ... .. .................. . 
Alpenvorland (AV) .... ......... .. .... .... .......... ........... ......... ... ...... . ' " .... .... .. . 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) ...... ........................ ...................... . 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) ............. .... .. ..... ...... .. .. ........... ...... . 

1998 

197.737 
190.056 
171 .503 
183.740 
266.136 
236.373 
192.942 

195.122 

187.075 
180.955 
230.925 

208.034 
180.815 
185.072 
219.853 
168.127 

173.987 
214.414 
187.977 
177.817 
183.417 
180.975 
174.585 
262.072 

1999 

214.472 
188.685 
165.228 
179.651 
292.129 
220.783 
188.403 

193.957 

187.647 
176.879 
234.644 

208.892 
177.541 
182.446 
201 .067 
159.594 

174.670 
187.633 
190.587 
178.164 
167.230 
186.709 
161 .004 
271 .756 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen 

Größenklassen in 1.000 ATS StOB 

90- 180 180 - 240 1 240 - 300 300 - 360 1 360 - 480 1 480 - 600 1 600 - 900 1900 - 1.500 

Betriebe mit hohem Forstanteil 

Forstanteil >50% .. ... .. .... .... .. .. .. .. .. 207.363 202.709 1 242.362 

Forstanteil 25-50% Zone 0-2 ..... 216.225 186.043 1 235.248 

Zone 3+4 ..... 123.607 203.652 

Futterbaubetriebe 

Alpine Lagen, Zone 1 ........ .......... 178.503 221.086 

Zone 2 ...... .... ...... .. 159.825 202.540 

Zone 3 ..... ........... .. 108.954 183.664 

Zone 4 ....... .. .. ...... . 121 .339 203.469 

Mittlere Höhenlagen, Zone 0 ..... .. 109.838 156.925 134.006 1186.713 1 229.504 

Zone 1 ....... 158.759 167.562 187.248 1177.283 1 239.239 

Zone 2 .. ... .. 149.691 139.226 204.963 

Zone 3+4 ... 109.094 171 .118 

Flach- und Hügellagen, Zone 0+ 1 150.787 138.189 1141 .946 1 206.139 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen .................... 168.913 1 143.492 1151 .700 1 242.316 

Marktfruchtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen .. .............. .... 241 .285 I 237.178 1 265.545 

Flach- und Hügellagen ..... ........... 278.592 1 329.379 1265.259 1300.593 1368.051 1411 .621 

Dauerkulturbetriebe 

Mittlere Höhenlagen ......... ... ........ 225.011 175.814 1 179.189 1 239.015 

Flach- und Hügellagen .. ... .... .... ... 223.202 270.065 1 184.266 1 285.520 

Veredelungsbetriebe 

Mittlere Höhenlagen .. .... ........... ... 161 .989 1 144.180 1168.752 1178.564 1 214.408 
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Tabelle 6.1.12 

Index 1999 (1998 = 100) 

108 
99 
96 
98 

110 
93 
98 

99 

100 
98 

102 

100 
98 
99 
98 
94 

100 
88 

101 
100 

91 
103 

92 
104 

Mittel 99 Index 

214.472 108 

208.928 101 

171.559 98 

207.331 113 

187.419 100 

142.949 90 

145.791 92 

156.865 98 

177.690 101 

163.415 98 

149.226 83 

154.800 91 

177.468 98 

245.150 102 

312.014 112 

198.582 94 

238.285 94 

177.475 96 

Quelle: LBG Wirtschahstreuhand. 
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Gesamteinkommen je Gesamtfamilienarbeitskraft (GFAK) (in Schilling) 

Belriebsgruppen 

Betriebsformen 
Betriebe mit Forstanteil > 50% .............. ... ... ...... ..... ... .... .... ......... ... ... . 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% ...................... .. .............................. . 
Futterbaubetriebe .... ... ........... .... ......... ..... ..... ... ........ ..... .... ... .... ..... ... . 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ... ..... ... ...... ........................ .... . 
Marktfruchtbetriebe ..... .... ............ .. .................. ................................. . 
Dauerkulturbetriebe ............ .... .... ... ..... .. .. ... .......... ...... ........... ..... ... ... . 
Veredelungsbetriebe ... ...... ......... .... ... ............ .... ...... ... ............... .. .. ... . 

Alle Betriebe (OE) .. ..... .. .... .... .... .......... ... ........ ... .. ... .. ......... .... ......... .. .. 

Gebiete nach NUTS 111 gem. EU-Schema 
Alpine Lagen ... ......... ....... ... .... .. .... .. ............ .. ........ ............. .. ... .. .... .... . 
Mittlere Höhenlagen ............... .. ....... ... ... ........... ..... ... ... ......... ............ . 
Flach- und Hügellagen ............... ..... ............ .... ................................. . 

Bergbauernbetriebe und Benachteiligte Gebiete 
Nichtbergbauernbetriebe .... ... ......... ............... ............... ..... .......... ... . . 
Bergbauernbetriebe """""""""" ''' ' '' '' ' '' ' ''''''' ''''''''' '''''''''''' '''''' ' ''' '''' 
Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) .................................. ......... . 
Sonst. Benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) ............. . 
Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art . 3 Abs. 5) .. ........ .................... .... .. .. 

Produktionsgebiete 
Hochalpengebiet (HA) .. ... .......... .. ................. ... ...... .. ..... ... ......... .... ... . 
Voralpengebiet (VA) ........ ... ... .. ...... ... ... .... ... ................. .................... . 
Alpenostrand (AO) ..... .............. .. .. .. .. .... ... ... ..... .... ... .. .. ....... ....... ..... ... . 
Wald- und Mühlviertel (WM) ...... ........ .. ...... .. ............ .. ...... .... ...... ...... . 
Kärntner Becken (KB) ...... ........ ...... ... ....................... ...... .................. . 
Alpenvorland (AV) .......... ........ ................................... .... .......... ... .... .. . 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) .. .. .......... .................. .. ............... .. .. 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) ................ .................. .. .... .......... .. 

1998 

236.441 
230.362 
208.292 
223.158 
298.822 
271.981 
220.850 

231 .180 

224.236 
218.745 
262.658 

241.808 
219.418 
223.719 
238.981 
209.338 

214.158 
251 .131 
225.908 
214.084 
219.097 
210.907 
217.347 
294.976 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen 

Größenklassen in 1.000 ATS SIDB 

Grüner Bericht 1999 

Tabelle 6.1 .13 

1999 Index 1999 (1998 = 100) 

258.385 109 
229.631 100 
203.724 98 
219.907 99 
327.699 110 
254.300 93 
220.336 100 

231 .773 100 

227.249 101 
216.679 99 
266.989 102 

244.309 101 
217.973 99 
222.912 100 
234.924 98 
201.709 96 

217.144 101 
226.580 90 
230.065 102 
217.210 101 
204.101 93 
219.931 104 
204.337 94 
303.735 103 

Mittel99 I 
180 - 240 1 240 - 300 300 - 360 1 360 - 480 1 480 - 600 T 600 - 900 1900 - 1.500 

Index 
90 -180 

Betriebe mit hohem Forstanteil 

Forstanteil >50% ......................... 278.035 230.747 1 266.992 258.385 109 

Forstanteil 25-50% Zone 0-2 .. ... 284.257 219.892 1 271 .860 255.501 101 

Zone 3+4 ..... 158.252 240.836 207.733 99 

Futterbaubetriebe 

Alpine Lagen, Zone 1 ...... .. .... ...... 233.034 
, 

252.594 246.335 110 

Zone 2 ........ .......... 212.240 227.104 221.869 101 

Zone 3 .................. 156.460 225.807 188.000 94 

Zone 4 .. .. .. ............ 158.931 259.186 188.779 95 

Mittlere Höhenlagen, Zone 0 ...... . 152.456 200.871 159.252 1209.175 1 253.223 191 .347 100 

Zone 1 .. ..... 211.383 204.433 225.351 1208.566 1 270.507 216.883 102 

Zone 2 .. ..... 199.007 184.536 244.423 208.153 101 

Zone 3+4 ... 158.393 210.146 191 .862 84 

Flach- und Hügellagen, Zone 0+ 1 214.287 166.940 1165.348 1 231.322 188.650 94 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen .................... 228.209 1 192.439 1170.786 1 269.724 220.890 100 

Marktfruchtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen .... ................ 290.204 1 274.638 , 291.758 285.697 104 

Flach- und Hügellagen ........ ....... . 311.030 , 391 .695 ., 296.379 1 322.156l 393.994 1 434.032 345.417 112 

Dauerkulturbetriebe 

Mittlere Höhenlagen .. .. ......... ....... 288.043 209.280 1 213.488 1 280.399 241.461 93 

Flach- und Hügellagen ............. .. . 252.663 297.1 36 1 206.052 1 309.864 264.383 94 

Veredelungsbetriebe 

Mittlere Höhenlagen .......... .. ........ 186.532 1 189.319 1199.349 12118011 246.613 209.803 98 

Quelle: LBG Wirtscha~slreuhand. 
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Grüner Bericht 1999 

Anteil der öffentlichen Gelder an den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft (in Prozent) 

Betriebsgruppen 

Betriebsformen 
Betriebe mit Forstanteil > 50% ................ .... ... .. ...... .. .... ...... ........................... .. ....... . 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% .. .. ... ... .......... ........... .. ........ ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... .. 
Futterbaubetriebe .. .......................... ....... .. ... ........................ ............. ....... ... ...... ...... . 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ..... ... .... ............. ..... .. .... ..... ......... ... .... .. .. ... ... .. 
Marktfruchtbetriebe ...... ........ .. ....... .. ..... ......... .................. ...... ................... .............. . . 
Dauerkulturbetriebe .... .. ... .... .... ... .... ........ .... .... ... ...... ..... .... ... ........ ........... ..... .......... . . 
Veredelungsbetriebe ........ .... ......... .. .. ... .... ...... ........... ... ....... .. ... ... ..... ....... .... .. ...... .... . 

Alle Betriebe (OE) .. ... ....... ... .. .. ... ... ........ ................ ..... ... .... ... ....... .. ..... ....... ... .... ........ . 

Gebiete nach NUTS 111 gem. EU-Schema 
Alpine Lagen .... .. ...... ....................... .. .. ... .. .... ... ......... ........ .. ............................ .. .. ..... . 
Mittlere Höhenlagen ... ..... ............ ................ .... .... .. ..... .. ....... ... .. .... ... .... ..... ... ... .... ..... . 
Flach- und Hügellagen .. ... ...... .. .... ....................... .... ...... .. ......... ....... .... ... ............ .... .. 

Bergbauernbetriebe und BenaChteiligte Gebiete 
Nichtbergbauernbetriebe ......... .................................... ..... ..... .. ..... ..... ... .. .... .... ........ . 
Bergbauernbetriebe ......... ..... .. ... ... ... ..... .. .. .... ..... ............... ............ ... ....................... . 
Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) .... .. ....................................................... .. .. .. 
Sonst. BenaChtei ligtes Gebiet (EWG 75/268 Art . 3 Abs. 4) .. .. ...... .. .. .. ................... .. 
Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) .. ........................................ ... ........ .. .... .. 

Produktionsgebiete 
Hochalpengebiet (HA) .... ...... ............ ............ ... ... .......... ..... .. ..... ... ... .. .... ... .. ..... .. ...... . 
Voralpengebiet (VA) ..... ... .. .. .... .... .. ... .... ........ .... ............ ....... .. .. ..... .. .. .... .................. . 
Alpenostrand (AO) ............ ... .... ............. .. ... ............ .............................................. .. . . 
Wald- und Mühlviertel (WM) ................ ... ... ..... ........ ... ....... .......... .. ............ .. ............ . 
Kärntner Becken (KB) .......................... .. .. ..... ....... .... .. ... ... .. ...... .... .. .......... .... .... .. ..... . 
Alpenvorland (AV) .... .................... ... ........... ..... .. ..... .. .. ...... .. ..... .... .. ..... ..... .. .... ......... .. 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) ................ .. ............................................. ... ......... . 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) .. .... ...... ..... ..... .. .. .. .. ........................... .. ............... . 

1998 

52 ,0 
64,3 
68,3 
71 ,1 
86,3 
37,5 
65,6 

67,5 

58,9 
68,9 
70,8 

67,8 
67,1 
63,3 
74,2 
60,6 

63,1 
66,6 
60,8 
78,3 
57,6 
73,6 
60,0 
68,0 

Ausgewählte reg ionale Gruppierungen und Größenklassen 

Größenklassen In 1.000 ATS StOB 

90 - 180 180 - 240 1 240 - 300 300 - 360 1 360 - 480 1 480 - 600 1 600 - 900 1900 - 1.500 

Betriebe mit hohem Forstanteil 

Forstanteil >50% ................ .. ...... . 60,3 52,0 I 49,2 

Forstanteil 25-50% Zone 0-2 ..... 138,8 50,8 I 49,4 

Zone 3+4 ..... 97,9 57,6 

Futterbaubetriebe 

Alpine Lagen, Zone 1 ..... ...... ....... 56,8 48,7 

Zone 2 ...... .. .. ... .. ... 48,2 56,9 

Zone 3 ............... .. . 87,2 58,8 

Zone 4 ........ .. .... .... 105,8 95,1 

Mittlere Höhenlagen, Zone 0 ....... 304,9 62,0 62,9 I 51 ,3 I 55,8 

Zone 1 ....... 114,6 60,9 58,3 I 57,5 I 56,8 

Zone 2 ....... 149,5 69,0 58,0 

Zone 3+4 .. . 123,0 73,3 

Flach- und Hügellagen, Zone 0+ 1 151,4 67,4 I 55,4 I 63,5 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen .................... 85,6 I 57,9 I 69,8 I 63,0 

Marktfruchtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen ...... .. .. .. ...... .. 124,7 I 71 ,5 I 102,4 

Flach- und Hügellagen ................ 81 ,0 I 74,0 I 75,4 I 73,5 I 66,8 I 65,4 

Dauerkulturbetriebe 

Mittlere Höhenlagen .............. .. ..... 16,3 33,2 I 21 ,8 . L 34,3 

Flach- und Hügellagen .... .. .. .. .... .. 70,4 49,8 I 52,1 I 48,8 

Veredelungsbetriebe 

Mittlere Höhenlagen .. .. ... .......... .. . 48,8 I 100,8 I 63,0 I 62,0 I 65,5 
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Tabelle 6.1.14 

1999 

52,9 
63,4 
65,5 
69,2 
77,5 
40,5 
65,8 

65,2 

56,5 
67,1 
67,8 

66,1 
64,0 
61,4 
74,1 
60,0 

60,2 
69,9 
59,5 
72,0 
57,4 
69,1 
64,6 
64,9 

Mittel 99 

52 ,9 

61 ,6 

64,8 

50,3 

54,8 

69,8 

100,7 

64,0 

62,9 

71 ,8 

81 ,3 

66,8 

68,2 

96,4 

72,2 

26,5 

52 ,0 

65,4 

Mittel 98 

52,0 

61 ,1 

66,9 

58,5 

57,2 

73,3 

96,1 

66,3 
74,6 

71 ,9 

75,6 

62,8 

68,8 

96,7 

83,0 

27,7 

45,3 

63,9 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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246 Grüner Bericht 1999 

Antei l der öffentlichen Gelder am Unternehmensertrag (in Prozent) Tabelle 6.1.15 

Betriebsgruppen 1998 1999 

Bet riebsformen 
Betriebe mit Forstanteil > 50% ... .......... ..... ......... .. .... ........ .. ......... ...... ... ..... .... ... .. .... . 20,9 20,4 
Betriebe mit Forstanteil 25- 50% .... ... .. .. .... ... .. .... .. ............. .... ....................... ... .. ..... .. 24,0 22,6 
Futterbaubetriebe ..... .. ......... .. .... ... .. ...... .... .. ... ....... ... ... ..... ......... ..... ......... .. .... .... .... .. . 21 ,4 19,3 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ... .... .. ... ...... ... ...... ... .... ... ......... ... .. .. ... .. ... ..... . .. 19,9 19,0 
Marktfruchtbetriebe ... ............ ..... .. ......... .... ... .... .... ......... .... .... ..... ... ... .... .... .... ... ...... .. . 25,5 24,0 
Dauerkulturbetriebe ............ .. ... .............. .... .... ... ... .. .. ......... .... ..... ... ...... .... .. .... ..... .. ... . 13,2 12,7 
Veredelungsbetriebe .. ...... .... ... ... ............. .... ... .. .... ........... .......... .. ....... .. ... ..... ....... ... . .. 13,7 13,5 

Alle Betr iebe (OE) ..... ..... ... ................ .... ... .... ......... .... ...... .. ............. ... .. ...... ........ .. .... .. 20,7 19,3 

Gebiete nach NUTS 111 gem. EU-Schema 
Alpine Lagen ..... ..... ..... .... .......... .. .... .. ... .. ..... .... ...... ...... .. .. .... .... .. .. .. .. .... ... ........ .... ..... . 21 ,9 20,6 
Mittlere Höhenlagen .................. .. ..... ... ..... .. ..... ....... .................... ....... ...... ... .. ........... . 19,9 18,5 
Flach- und Hügellagen ....... .. ... .... ..... ....... .. ... ............ ... ... .......... .. .. .. ...... ... ... .... .... .. .. . . 21 ,3 19,9 

Bergbauernbetr iebe und Benachteiligte Gebiete 
Nichtbergbauernbetriebe ...... .. .... ........ ...... ........ ..... ... ...... ... ... ... ..... ....... ... .. .. ...... ..... . . 18,9 17,9 
Bergbauernbetriebe .. .. .. .... .... ....... ... ... ... .... .. ..... .. ..... ......... ..... .. .. ... ..... .... .... .............. . 23,3 21 ,2 
Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) .... .. .......... ...... .... .. .... .. .. .... ... ... ........ .. ... ... .. .. . 22,3 20,5 
Sonst. Benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) .... .. .... ... ... .. .. .... .. ... ..... .. . 24,7 22,1 
Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) ........ .. ................ .... .... ....... .. .. .. .... ....... .. . 15,1 13,5 

Produktionsgebiete 
Hochalpengebiet (HA) ...... .. .. ... .. ... .... ..... .. .... .... ..... .. .. .... .... ... .. ..... .. .... ... ..... ........... .. .. 22,8 21,4 
Voralpengebiet (VA) ............ ...... ...... .... ..... .... ... .... ...... ... .... ...... .. .. ... ... ... ... .. ... .... .... .. . . 24,2 23,0 
Alpenostrand (AO) .... .. .. ......... ..... .. ............ ...... ... ....... ... ..... ... ..... .... .... ... .... .... .... .... ... . 21,3 19,9 
Wald- und Mühlviertel (WM) ..... .. ...... .... .... .... ... ...... ......... .................. ... ................... . 24,7 22,2 
Kärntner Becken (KB) ... .. ......... ....................... ..... ... ... ........ .. .............. .. ... ........... .. ... . 17,9 15,9 
Alpenvorland (AV) .. ....... ... ..... .... .. .. .. ... .. ..... ....... ... .. .. ... ... .... ... .... ...................... .. .. ..... . 17,2 16,1 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) ........................ .. .. ... ... ............ ... .. .... .. .. ...... ... ....... . 14,9 14,5 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) .. .......... ..... .. ... .. ........ .......... .... .. ... ... .... .. .. .. ...... .. .. . 22,2 20,9 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen 

Größenklassen in 1.000 ATS StOB 

180 - 240 1 240 - 300 300 - 360 1 360 - 480 1 480 - 600 1 600 - 900 1900 - 1.500 
Mittel 99 Mittel 98 

90 - 180 

Bet riebe mit hohem Forstanteil 

Forstanteil >50% ........ .. .. .. .. .. .. .. ... 19,2 23,1 1 19,0 20,4 20,9 
Forstantei l 25-50% Zone 0-2 .. ... 26,0 18,6 1 18,8 20,4 21 ,3 

Zone 3+4 .... . 27,7 23,9 24,8 26,3 
Futterbaubetriebe 

Alpine Lagen, Zone 1 .. ...... .. .. ...... 18,4 19,2 19,0 20,1 
Zone 2 .. ...... .. ........ 14,6 21 ,8 19,8 20,6 
Zone 3 .... .... ... .. ..... 23,5 22,8 23,1 26,1 
Zone 4 ...... ...... .. .... 33,9 32,7 33,3 35,1 

Mittlere Höhenlagen, Zone ° .... ... 16,6 15,0 15,6 1 17,3 I 16,7 16,3 17,8 
Zone 1 .... ... 19,9 19,1 20,9 I 18,6 1 19,4 19,4 23,5 

Zone 2 .. .. ... 27,1 19,4 19,9 ~1 ,0 22,8 
Zone 3+4 .. . 27,7 21,6 22,8 24,8 

Flach- und Hügellagen, Zone 0+ 1 17,1 15,6 I 15,3 I 16,9 16,1 18,2 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen .. ...... .. .. .... .... 22,4 I 16,2 I 20,1 I 17,8 18,9 19,6 
Marktfruchtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen .... .. .... .......... 28,8 I 20,0 I 27,2 25,1 25,6 
Flach- und Hügellagen .. ...... .. ...... 23,6 I 23,8 I 25,0 I 24,2 I 23,5 I 21,2 23,6 25,5 

Dauerkulturbetriebe 

Mittlere Höhenlagen .... .. ...... ....... . 5,1 10,7 I 6,8 I 10,7 8,4 9,4 
Flach- und Hügellagen .. .......... .... 11 ,6 17,5 I 15,4 I 19,0 16,3 16,5 

Veredelungsbetriebe 

Mittlere Höhenlagen .... .. .... .. ........ 7,8 I 12,4 I 12,9 I 14,4 I 14,4 13,0 13,1 

Quelle: LBG Wirtschahstreuhand. 
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Grüner Bericht 1999 247 

Struktur der Öffentlichen Gelder (ÖG) 1999 Tabelle 6.1 .16 

Betriebe Betriebe Landw. Markt· Dauer- Ver- Berg- Nicht-
mit mit Futterbau- Gemischt- frucht- kultur- edelungs- Bundes- bauern- berg-

über 50% 25-50% betriebe mittel bauern-
Forstanteil Forstanteil betriebe betriebe betriebe betriebe betriebe betriebe 

Beträge der Öffentlichen Gelder je Betrieb (in Schilling) 

ÖG der BOdennutzung ........... ..... ... 68.095 79.297 83.719 131.890 239.627 84.084 126.270 112.939 85.426 136.257 
davon ~arktordnungsp rämien ....... 2.806 9.338 18.798 69.140 137.571 27.154 80.403 44.158 13.324 70.278 

OPUL .. ... ... .... ............. ..... ..... 65.288 69.959 64.921 62.547 102.020 56.930 45.778 68.761 72.102 65.933 
Degr. Ausgleichszahlung ... .. - - - 203 36 - 90 21 - 46 

ÖG der Tier~altung ........................ 19.691 15.948 15.926 14.180 3.232 477 12.970 12.468 16.029 9.452 
davon Pramten ... .. ... ....................... 19.414 15.346 14.635 10.748 2.370 358 1.212 10.535 14.694 7.025 

Degr. Ausgleichszahlung ... .. 278 602 1.291 3.432 862 119 11.759 1.933 1.334 2.427 

ÖG Forst ........... ... ..... .. ............. ..... . 3.022 1.648 473 406 144 107 269 603 1.028 231 

Aufwandszuschüsse ............... .... .. . 12.166 17.366 16.253 12.509 6.248 9.321 21 .296 14.110 16.948 11 .694 
Ausgle ichszulage ....... ..... .......... .. ... 35.713 40.029 30.961 13.616 6.069 4.577 5.947 22.775 40.495 7.788 
Zinsenzuschüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.419 1.524 3.072 2.213 2.801 3.123 2.693 2.722 3.047 2.450 
Sonstige Finanzhilfen ..... .. .... .... .. ... . 663 514 436 23 431 48 561 395 505 300 

Summe Öffentliche Gelder ..... .. ... 140.769 156.326 150.839 174.837 258.552 101.737 170.005 166.011 163.478 168.171 

ÖG in S/FAK .................. .. ........ ...... 92.586 97.588 84.836 102.421 196.721 69.278 101.965 101.383 93.090 109.264 
9G in % vom Unternehmensertrag 20,4 22,6 19,3 19,0 24,0 12,7 13,5 19,3 21 ,2 17,9 
OG in % der Einkünfte aus L+F ..... 52,9 63,4 65,5 69,2 77,5 40,5 65,8 65,2 64,0 66,1 

Struktur der Öffentlichen Gelder (in Prozent) 

ÖG der Bodennutzung ...... ............. 48,4 50,7 55,5 75,4 92,7 82,6 74,3 68,0 52,3 81 ,0 
davon ~arktordnungsprämien .... ... 2,0 6,0 12,5 39,5 53,2 26,7 47,3 26,6 8,2 41 ,8 

OPUL .. .... .... .. ....................... 46,4 44,8 43,0 35,8 39,5 56,0 26,9 41,4 44,1 39,2 
Degr. Ausgleichszahlung .. ... - - - 0,1 0,0 - 0,1 0,0 - 0,0 

ÖG der Tierhaltung ........ ................ 14,0 10,2 10,6 8,1 1,3 0,5 7,6 7,5 9,8 5,6 
davon Prämien ..... ........... .. ............. 13,8 9,8 9,7 6,1 0,9 0,4 0,7 6,3 9,0 4,2 

Degr. Ausgleichszahlung ..... 0,2 0,4 0,9 2,0 0,3 0,1 6,9 1,2 0,8 1,4 

ÖG Forst ... ..... ... ............ .......... ....... 2,1 1,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,1 

Aufwandszuschüsse ...... .... ............ 8,6 11 ,1 10,8 7,2 2,4 9,2 12,5 8,5 10,4 7,0 
Ausgleichszulage .. .... ........... , ......... 25,4 25,6 20,5 7,8 2,3 4,5 3,5 13,7 24,8 4,6 
Zinsenzuschüsse ... ................. ... ... . 1,0 1,0 2,0 1,3 1,1 3,1 1,6 1,6 1,9 1,5 
Sonstige Finanzhilfen .... ........ ... .. .... 0,5 0,3 0,3 0,0 0,2 0,0 0,3 0,2 0,3 0,2 

Summe Öffentliche Gelder ..... ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Verteilung der Betriebe nach der Höhe der Öffentlichen Gelder je Betrieb (in Prozent) 

Stufen in 1.000 S 
bis unter 50 ............. .. ... .. ...... ....... 15,4 8,4 10,4 14,2 4,8 34,6 9,9 11 ,9 4,9 17,8 
50- 100 ..... ...... .................. .... 27,6 32,2 24,0 23,3 14,4 28,0 27,6 24,1 24,6 23,6 

100- 150 .. .. .......... ... ..... ..... ...... 20,1 22,1 26,4 24,2 16,0 18,6 17,7 22,2 25,8 19,4 
150 - 200 ..................... ......... ... 15,2 15,3 16,6 12,6 12,6 6,2 14,4 14,4 18,6 10,7 
200- 250 .. .... ....... ............... ..... 8,1 8,2 9,4 7,4 12,6 4,0 7,0 9,0 10,5 7,7 
250 - 300 ................................. 4,9 4,5 4,9 5,4 10,6 1,3 8,0 5,7 6,3 5,2 
300- 350 ............ ......... .. .......... 6,0 2,2 3,1 4,2 7,6 2,7 6,9 4,2 3,4 4,9 
350 - 400 ............ ... ........ .. ...... .. 1,7 2,3 2,2 3,2 4,8 1,1 1,8 2,6 2,3 2,8 
400 - 450 ....... ... ..... .. ....... ......... 1,0 1,4 1,2 1,5 4,6 0,7 3,6 1,9 1,2 2,6 
450- 500 .. .................... ........... - 0,9 0,6 2,3 3,0 0,9 0,6 1,2 1,0 1,3 
500 - 550 .. .. ........... ....... ........ .. . - 0,6 0,6 0,6 1,7 1,0 1,1 0,8 0,6 1,0 
550 - 600 .... ...... ... .................... - 0,9 0,0 0,3 1,6 0,3 0,7 0,5 0,2 0,7 
600- 650 ...... ......... .......... ..... ... - - - - 1,5 0,3 - 0,3 - 0,5 
650- 700 .... .......... .............. ... .. - 0,6 0,2 - 1,3 0,3 0,7 0,4 0,2 0,6 
700 - 750 ......... ........ ........ ........ - 0,4 0,1 - 1,1 - - 0,3 0,1 0,5 
750 - 800 .. .. ..... .... .................... - - 0,1 0,4 0,3 - - 0,1 0,1 0,1 
800 - 850 ... .. ........ .... ................ - - - 0,4 0,3 - - 0,1 - 0,1 
850- 900 .... ..... ... .. .............. ..... - - 0,0 - 0,1 - - 0,0 0,0 0,0 
900 - 950 ... ..... .. .. ..... ....... ......... - - - - 0,3 - - 0,1 - 0,1 
950 - 1.000 .. ...... ........ ....... .... ...... - - - - 0,2 - - 0,0 - 0,1 
über 1.000 ...... ... .. ............... .... ... - - 0,2 - 0,6 - - 0,2 0,2 0,3 

Summe .............. ............... ........ ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Ist-Einkommen in Prozent des Soll-Einkommens1) 

Betriebsgruppen 

Betriebsformen 
Betriebe mit Forstanteil > 50% ..... ... ............ .... ....... ............. ... .. ....... .... ..... ... .. ......... . 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% .. .... ..... ..... .... .. ... ... ..... .... .......... .... .. ........... .... .... ... .. . 
Futterbaubetriebe .. ....... .. ....... ..... ... .... .............. ..... ...... ..... .. ... ..... ...... .... ... ... .... ........ . . 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ... ........... ..... .... .......... ..... .. ... ....... ................. . . 
Marktfruchtbetriebe .... ....... ....... .... .. : ...... ... ..... ....... .... .............. ............ ... ....... ...... .... . . 
Dauerkulturbetriebe .......... ... ... ... .... ............ ....... ... .. .... ...... ..... .... .. .. ... .... .... ... ....... .... . . 
Veredelungsbetriebe ......... ... ... ............... .... .. ..... ......... ..... .. .. .. .... .. .......... .... ... .. .. ....... . 

Alle Betriebe (OE) ..................... ... ............. .... .. .. ..... ... ....... .. ...... .. ... ... ... ..... .............. .. . 

Gebiete nach NUTS 111 gem. EU-Schema 
Alpine Lagen ........ ... ... ......... .... .... .. ...... ...... ... ..... ... ..... ..... .. .. ...... .. ..... ................... ..... . 
Mittlere Höhenlagen .. ....... ....... ..... ... ... ... ... .. .. ... ...... .... .... ... .... ...... ..... .... ........ .. ....... .. . . 
Flach- und Hügellagen ........ ...... .. .... ..... .... .. .... .... ........ ........ ....... ............ ....... ... ....... . . 

Bergbauernbetriebe und Benachteiligte Gebiete . 
Nichtbergbauernbetriebe .............. ....... .. ...... .... ........ .. ...... .... ... .... ..... ..... ... ... ..... .. ..... . 
Bergbauernbetriebe .. ............. ..... .. ... ..... ... ........ ..... ..... .... .......... ... ... ...... ..... .... .. .. ... ... . 
Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) .. ...... .. .. . .... .... ........ .. ..... .. ..... .... .. .. ...... ... .... . 
Sonst. Benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) ..... .......... ...... ... ........... .. 
Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) ..... ..... ... ........ .. ............ ..... .................... . 

Produktionsgebiete 
Hochalpengebiet (HA) ...... ... ... ......... ....... ........ ...... .. .................. .... .. ...................... .. . 
Voralpengebiet (VA) ..................... .... ....... .. ................... .. ... .. ...... .. .... .. .. .. .... ......... .... . 
Alpenostrand (AO) .. ... .. ... .... ................................. .. .. .......... ..... ........ ... .. ... .... .. ........ .. . 
Wald- und Mühlviertel (WM) ........ ... ........ ... ...... ......... ...... .... .. .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. ... ... ....... . 
Kärntner Becken (KB) ....... ...... .. .. .. .... .... ... ........ ...... ........... ........ ....... .... ............... .... . 
Alpenvorland (AV) ... ... ...... ........ ... ....... ..... ... ...... .. ... ... ........... ... .. ........ .. .. ...... .... ... ..... . . 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) ..... ...... ... .... ..... .... ..... .... ..... ... ....... ... ......... ... ... .... .. . 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) .. .... ...... .... .... ...... ......... ... ..... ... .. ......... .. .. .. .. ....... .. . 

1998 

47,6 
47,7 
43,2 
44,6 
56,2 
58,3 
42,2 

47,0 

52,4 
42,4 
52 ,3 

46,9 
47,0 
48,5 
53,8 
37,5 

48,9 
52 ,5 
48,8 
41 ,8 
46,2 
37,6 
40,0 
61 ,1 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen 

Größenklassen in 1.000 ATS StDB 

I 

Grüner Bericht 1999 

Tabelle 6.1.17 

1999 

46,4 
45,4 
39,7 
42,6 
58,9 
50,0 
39,1 

44,4 

50,5 
39,4 
50,0 

44,4 
44,3 
45,6 
45,1 
32,3 

47,3 
45,6 
46,8 
40.9 
39,3 
36,0 
33,1 
60,3 

MiNel 99 I Millel 98 
90- 180 180 - 240 1 240 - 300 300 - 360 1 360 - 480 1 480 - 600 1 600 - 900 1900 - 1.500 

Betriebe mit hohem Forstanteil 

Forstanteil >50% .... .......... ... ... ..... 34,1 49,5 I 54,8 46,4 47,6 

Forstanteil 25-50% Zone 0-2 ..... 21,5 44,9 I 61 ,5 43,8 45,7 

Zone 3+4 .. .. 25,8 57,0 46,8 49,5 
Futterbaubetriebe 

Alpine Lagen, Zone 1 .... ..... ..... .. .. 42,3 63,4 57,6 52,8 

Zone 2 ... .. ........ .. ... 37,6 61 ,7 53,6 54,0 
Zone 3 .... ..... .. .... ... 32,1 51 ,7 41 ,8 47,3 

Zone 4 .... .... ...... ... . 32,2 59,0 41 ,1 47,3 

~Iere Höhenlagen, Zone 0 ....... 4,6 29,5 33,9 I 49,8 I 57,8 34,3 36,5 
Zone 1 ....... 17,0 40,2 47,1 I 48,5 I 60,1 41,4 42,0 
Zone 2 ... .... 16,0 34,4 56,6 38,0 41 ,9 

Zone 3+4 .. . 19,4 44,9 37,0 46,6 
Flach- und Hügellagen, Zone 0+1 9,6 29,2 I 39,0 I 48,4 32,8 41 ,3 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

Mittlere Höhen lagen ... ....... .......... 29,3 I 39,4 I 41 ,5 I 58,6 42,1 44,7 
Marktfruchtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen ... .... .... .. ..... .. 34,0 I 52,3 I 55,0 46,3 48,3 
Flach- und Hügellagen .... ..... .... ... 43,3 I 65,2 I 56,0 j 66,3 I 78,3 I 86,5 63,7 59,2 

Dauerkulturbetriebe 

Mittlere Höhenlagen .... .. .............. 53,3 46,8 I 49,9 I 60,1 51,4 57,3 
Flach- und Hügellagen ............ .. .. 21 ,0 48,9 I 47,2 I 78,0 48,9 59,2 

Veredelungsbetriebe 

Mittlere Höhenlagen ........ ..... ... .... 22,7 I 21 ,8 I 34,7 I 38,9 I 46,2 35,8 39,2 

1) Ist-Einkommen = Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft . Soll-Einkommen = Lohnansatz plus Zinssatz des Eigenkapitals. 
Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Gliederung des Gesamteinkommens und dessen Verwendung je Familie Tabelle 6.1.18 

Einkünfte aus Selbständiger und Arbeits· und Famitienbeihilfe Gesamt- Eigenkapital· Netto· Land· und unselbständiger und sonstiger 
Forstwirtschaft Erwerb Sozialrenten Sozialtransfer einkommen bildung investitionen 

S % S % S % S % S % S % S % 

Betriebsformen 
Betriebe mit Ferstanteil > 50% .. 266.210 56,5 125.025 26,5 42.976 9,1 37.132 7,9 471 .343 100,0 92.797 19,7 148.340 131 ,5 
Betriebe mit Ferstant. 25-50% . 246.697 57,4 106.709 24,8 37.318 8,7 39.375 9,2 430.099 100,0 87.394 20,3 75.328 17,5 
Futterbaubetriebe .... .... ..... ... ... ... 230.231 55,7 105.298 25,5 31 .088 7,5 47.087 11,4 413.704 100,0 78.192 18,9 101.426 24,5 
Landwirtsch. Gemischtbetriebe . 252.647 59,2 95.806 22,5 32.335 7,6 45.748 10,7 426.536 100,0 45.815 10,7 25.854 6,1 
Marktfruchtbetriebe .. ... .............. 333.675 61 ,0 154.124 28,2 26.537 4,8 32.860 6,0 547.196 100,0 95.089 17,4 22.911 4,2 
Dauerkulturbetriebe ...... .. ...... .... 251 .154 53,2 158.870 33,6 28.298 6,0 33.948 7,2 472.270 100,0 71 .317 15,1 47.179 10,0 
Veredelungsbetriebe ... .......... .. .. 258.351 60,5 106.926 25,0 21 .969 5,1 39.944 9,4 427.190 100,0 11 .624 2,7 37.789 8,8 

Produktionsgebiete 
Hochalpengebiet (HA) ............... 268.646 60,1 91.140 20,4 40.643 9,1 46.845 10,5 447.274 100,0 120.923 27,0 142.024 31 ,8 
Voralpengebiet (VA) ......... .. .. ... .. 279.517 60,7 101.544 22,1 30.983 6,7 48.114 10,5 460.158 100,0 109.713 23,8 91.421 19,9 
Alpenostrand (AO) ....... .. ..... .... .. 261.365 59,0 105.643 23,8 32.776 7,4 43.248 9,8 443.032 100,0 87.337 19,7 89.327 20,2 
Wald- und Mühlviertel (WM) ..... 242.482 56,2 111 .321 25,8 27.295 6,3 50.245 11 ,6 431.343 100,0 95.728 22,2 113.321 26,3 
Kärntner Becken (KB) ............... 241 .091 60,4 85.861 21 ,5 33.687 8,4 38.399 9,6 399.038 100,0 18.867 4,7 58.881 14,8 
Alpenvorland (AV) .... ... .... .. ........ 220.219 53,1 131.842 31 ,8 20.128 4,9 42.519 10,3 414.708 100,0 33.876 8,2 58.422 14,1 
Sä. Flach- u. Hügelland (SäFH) 155.427 41,7 138.394 37,1 39.971 10,7 39.111 10,5 372.903 100,0 3.171 0,9 14.654 3,9 
Nä. Flach- u. Hügelland (NäFH) 352.376 64,1 139.766 25,4 27.866 5,1 30.048 5,5 550.056 100,0 105.634 19,2 32.292 5,9 

Bundesmittel1999 ....... ..... ....... .. 254.804 57,2 118.009 26,S 30.713 6,9 41.976 9,4 445.502 100,0 74.517 16,7 74.642 16,8 
1998 .. .. ..... .•......... .. 264.990 59,5 111 .042 24,9 31 .191 7,0 38.298 8,6 445.521 100,0 79.031 17,7 83.661 18,8 
1997 ....... . " .... ....... 284.256 61 ,6 109.004 23,6 29.333 6,4 38.647 8,4 461 .240 100,0 104.186 22,6 116.868 25,3 

Ouelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

Gliederung des Verbrauches TabeNe 6.1.19 

Verbrauch davon 

je Haushalt 

Pensions-
Verköstigung 

Mietwert laufende Private 
In % Barausgaben und Kranken· der Anschaffungen 
des versicherung Bar- Natural· Insgesamt Wohnung 

S % Ge· anteil anteil 

samt-
eink. S % S % S S S % S % S % 

Betriebsformen 
Betriebe mit Ferstanteil > 50% ............... 378.546 100,0 87,6 183.853 48,6 45.582 12,0 55.204 14.525 69.729 18,4 35.697 9,4 34.202 9,0 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% ............ 342.705 100,0 78,1 161.766 47,2 40.774 11 ,9 50.608 16.887 67.495 19,7 37.761 11 ,0 26.598 7,8 
Futterbaubetriebe ........................... ... ..... 335.512 100,0 79,9 153.821 45,8 42.123 12,6 51 .268 15.325 66.593 19,8 38.142 11,4 27.906 8,3 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ... 380.721 100,0 87,2 177.186 46,5 61 .801 16,2 48.750 16.393 65.143 17,1 38.386 10,1 30.957 8,1 
Marktfruchtbetriebe ....................... ......... 452.107 100,0 88,3 212.874 47,1 83.958 18,6 56.846 7.505 64.351 14,2 46.575 10,3 38.675 8,6 
Dauerkulturbetriebe ................................ 400.953 100,0 80,0 200.161 49,9 51.816 12,9 55.738 8.547 64.285 16,0 43.150 10,8 35.164 8,8 
Veredelungsbetriebe .............................. 415.566 100,0 96,5 197.224 47,5 70.125 16,9 53.295 12.858 66.153 15,9 42.255 10,2 30.698 7,4 

Produktionsgebiete 
Hochalpengebiet (HA) ............................ 326.351 100,0 75,6 149.833 45,9 31 .107 9,5 55.660 16.509 72.169 22,1 36.956 11,3 30.470 9,3 
Voralpengebiet (VA) ............................... 350.445 100,0 69,1 154.425 44,1 43.999 12,6 58.258 13.852 72.110 20,6 41 .005 11,7 30.636 8,7 
Alpenostrand (AO) ......... ... ..................... 355.695 100,0 81 ,5 177.560 49,9 44.466 12,5 47.228 16.854 64.082 18,0 37.151 10,4 23.686 6,7 
Wald- und Mühlviertel (WM) ...... ............. 335.615 100,0 78,8 155.365 46,3 41.571 12,4 51 .685 15.492 67.177 20,0 36.153 10,8 29.746 8,9 
Kärntner Becken (KB) .. .......................... 380.171 100,0 84,9 182.096 47,9 53.219 14,0 46.569 21.299 67.868 17,9 39.387 10,4 28.329 7,5 
Alpenvorland (AV) ............ .......... ............ 380.832 100,0 94,1 173.348 45,5 67.645 17,8 51 .655 10.194 61 .849 16,2 40.902 10,7 29.028 7,6 
Sä. Flach- und Hügelland (SäFH) .... ...... 369.732 100,0 95,5 181.441 49,1 41.516 11 ,2 49.157 14.203 63.360 17,1 42.719 11 ,6 31 .605 8,5 
Nä. Flach- und Hügelland (NäFH) .......... 444.422 100,0 82,3 207.997 46,8 81.759 18,4 57.602 8.136 65.738 14,8 44.885 10,1 39.087 8,8 

Bundesmittel1999 ........... .. ..... ................ 370.985 100,0 83,3 174.011 46,9 52.885 14,3 52.594 13.549 66.143 17,8 40.022 10,8 30.817 8,3 
1998 ..... .. ........................... 366.490 100,0 82,3 168.981 46,1 51.077 13,9 52.838 14.828 67.666 18,5 38.789 10,6 33.014 9,0 
1997 .......................... .. ...... 357.054 100,0 77,4 167.307 46,9 49.372 13,8 52.537 15.100 67.637 18,9 36.691 10,3 29.172 8,2 

Ouelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Viertelgruppierung der Betriebe (in Schilling) Tabelle 6.1.20 

Absoluter Verhältnis 
Erstes 25% 75% Viertes Abstand 

Betriebsgruppen Quartils· Zweites Median Drilles Quart ils· Viertel Viertel Viertel Viertel 
wert wert 

erstes: viertem Viertel 

nach den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft je FAK 

Betriebe mit Forstanteil > 50% .......... .. .. .... ... . - 4.853 80.161 112.008 143.130 186.204 220.967 365.728 370.581 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% ........ .. ... ... ... 13.257 54.078 88.776 119.556 162.148 216.073 310.955 297.698 1 : 23,5 
Futterbaubetriebe .... ... .. ......... .. .. .. ... .... ..... ...... - 3.941 37.093 75.467 108.169 141 .191 175.221 271.159 275.100 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ........... - 8.510 29.274 68 .619 99.978 157.753 213.083 327.266 335.776 
Marktfruchtbetriebe .. ....... ... ... ......... .... ... .... .... . 32.168 101 .358 157.086 219.590 292.129 368.398 594.353 562.185 1 : 18,5 
Dauerkulturbetriebe ... ... .... ............................. -15.075 53.323 92.178 142.032 176.121 216.679 347.776 362.851 
Veredelungsbetriebe .... .... .... .... ..... ....... ....... .. -31 .855 42.051 83.338 122.277 170.013 225.530 324.207 356.062 

Alle Betriebe (OE) ............. ...... .................. ..... - 2.574 48.849 89.210 126.984 167.107 220.810 345.562 348.136 

Hochalpengebiet (HA) ........ ... ..... ... .......... ... ... 16.898 62.842 93.923 123.112 156.789 204.330 309.881 292.983 1 : 18,3 
Voralpengebiet (VA) .... ............... ..... ...... ..... ... 20.319 65.056 111 .811 142.410 177.392 204.293 300.165 279.846 1 : 14,8 
Alpenostrand (AO) .............. ..................... .. ... . 5.838 54.078 89.958 120.533 156.479 205.133 334.233 328.395 1 : 57,3 
Wald· und Mühlviertel (WM) ........ ... ............... 7.031 50.775 88.706 123.108 158.976 203.280 282.913 275.882 1 : 40,2 
Kärntner Becken (KB) .... .... .... ......... .. ... ...... .. .. 284 41 .586 71.586 99.654 140.931 179.547 292.982 292.698 
Alpenvorland (AV) ..... ... ... .. .... ......... ........... .. .. -34.392 21.585 68.972 108.501 148.129 198.704 314.398 348.790 
Sö. Flach- und Hügelland (SöFH) .... .. ..... ...... -29.887 10.319 42.653 75.664 121 .527 162.805 262.003 291.890 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) ... ... ........... 28 .981 98.450 152.111 204.783 267.241 330 102 529.058 500.077 1 : 18,3 

nach dem Erwerbseinkommen je GFAK 

Betriebe mit Forstantei l > 50% .... ..... ...... ...... 55.610 115.528 156.344 207.220 244.500 287.568 418.640 363.030 1 : 7,5 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% ................... 60.438 102.091 135.212 174.813 218.304 259.671 344.076 283.638 1 : 5,7 
Futterbaubetriebe ......................... .. .... .. ... .. .... 48.483 97.289 127.269 153.325 183.613 219.379 306.100 257.617 1 : 6,3 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ....... .. .. 36.762 85 .809 126.427 158.737 192.779 232.219 349.766 313.004 1 : 9,5 
Marktfruchtbetriebe .. ............... ..... ... ............... 97.686 166.948 224.006 274.664 329.752 398.297 587.186 489.500 1 : 6,0 
Dauerkulturbetriebe ............. ... .... ......... .... ... ... 68.307 126.835 168.958 205.304 256.563 302.439 398.436 330.129 1 : 5,8 
Veredelungsbetriebe ... .... ....... ......... ...... ........ 47.296 101.094 139.547 177.931 214.808 247.991 337.938 290.642 1 : 7,1 

Alle Betriebe (OE) ................. .... ... ............ ...... 55.499 108.111 141 .785 174.700 216.744 267.042 380.035 324.536 1 : 6,8 

Hochalpengebiet (HA) .. ......... ....... .... ... ..... ..... 52 .663 92.500 124.275 157.808 198.157 238.566 332.673 280.010 1 : 6,3 
Voralpengebiet (VA) ..... ..... ... ........... ... ... ....... . 77.183 114.654 151 .283 183.657 204.012 233.696 327.541 250.358 1 : 4,2 
Alpenostrand (AO) .. .... ...... ... .. ........ .... .... ........ 55.789 104.061 136.844 159.540 199.731 245.238 359.384 303.595 1 : 6,4 
Wald- und Mühlviertel (WM) ..... .. ... ..... ... ........ 63.570 110.884 142.823 173.951 207.156 242.076 315.988 252.418 1 : 5,0 
Kärntner Becken (KB) ........... ... ..... ... ...... ... ... .. 31.365 67.625 107.429 147.745 190.010 224.756 348.876 317.511 1 : 11 ,1 
Alpenvorland (AV) ..... ..... ....... ... .......... ... ..... .. . 53.066 109.749 139.637 166.736 205.649 254.834 361 .348 308.282 1 : 6,8 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) .... ......... .... 26.291 66.934 11 5.018 150.597 179.854 224.872 326.545 300.254 1 : 12,4 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) .... .. .... .... ... 87.470 164.221 212.379 260.631 305.378 364.956 530.445 442.975 1 : 6,1 

nach dem Gesamteinkommen je GFAK 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ............. ... .. .. .. 114.236 17.046 207.530 242.598 288.817 339.419 457.076 342.840 1 : 4,0 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% .... ......... ... ... 101 .113 143.748 182.614 227.192 259.157 296.828 394.295 293. 182 1 : 3,9 
Futterbaubetriebe ..... .. ........ .......... ......... .. ...... 83.946 130.918 161 .965 192.053 228.922 274.474 361 .887 277.941 1 : 4,3 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe .... ....... 79.630 130.649 161 .836 195.391 236.173 285.531 410.719 331.089 1 : 5,2 
Marktfruchtbetriebe ... ......... .. .. .... ..... .... ...... ... .. 133.962 206.591 264.016 313.184 369.900 447.288 648.997 515.035 1 : 4,8 
Dauerkulturbetriebe .. ... ..... .......... ...... .. ...... .. ... 106.772 171.117 211 .222 253.439 296.751 343.756 434.123 327.351 1 : 4,1 
Veredelungsbetriebe ..... ... ... .......................... 72.962 132.910 169.007 210.878 249.689 295.344 379.592 306.630 1 : 5,2 

Alle Betriebe (OE) ........ ........... ............. .... ... ... 92.391 144.009 180.736 219.822 262.157 310.730 430.732 338.341 1 : 4,7 

Hochalpengebiet (HA) .. ....... ...... ..... ..... .......... 94.301 137.019 169.611 204.933 246.639 279.410 389.112 294.811 1 : 4,1 
Voralpengebiet (VA) ... ... .. ...... ... ............. .. ...... 111 .329 149.900 189.095 213.038 255.600 291.356 382.860 271 .531 1 : 3,4 
Alpenostrand (AO) .......... .... .... ..... ... .. ...... ... .... 98.866 139.409 172.466 200.989 247.596 296.406 408.034 309.168 1: 4,1 
Wald- und Mühlviertel (WM) .......... ................ 97.646 143.317 180.303 212.665 250.273 297.405 384.217 286.571 1 : 3,9 
Kärntner Becken (KB) ..... ........................ ..... .. 61 .210 102.478 145.383 189.138 237.081 288.765 392.445 331.235 1 : 6,4 
Alpenvorland (AV) ... ................... ................... 82.081 140.403 169.268 198.873 246.122 307.040 409.884 327.803 1 : 5,0 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) .... ... .... ...... 76.781 132.438 164.688 198.654 234.624 285.846 379.360 302.579 1 : 4,9 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) ... .... .. .... .... 119.694 200.050 248.820 290.342 338.309 394.860 583.604 463.910 1 : 4,9 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Verteilung der Betriebe nach den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft je FAK, 
nach dem Erwerbseinkommen je GFAK und nach dem Gesamteinkommen je GFAK (in Prozent) Tabelle 6.1.21 

Betriebe mit Betriebe mit Fullerbau· landw. Markt· Dauer· Verede· Bundesmittel 
Stufen in 1.000 S über 50% 2&-50% betriebe Gemischt- frucht- kultur- lunjls-

Forstanteil Forstante il betriebe betriebe betriebe betriebe 1999 1998 1997 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK 

Negativ .... ..... .... .. ... 10,4 9,2 10,7 18,8 12,8 12,0 12,3 11,6 9,1 7,3 
0- 1O .. ...... .. .... 1,6 2,5 3,1 2,5 1,3 0,9 1,9 2,3 1,7 1,8 

10 - 2O ............ .. 1,1 3,2 3,5 0,4 1,2 3,6 1,7 2,6 2,7 2,6 
20 - 3O ..... ......... 2,0 3,1 3,4 4,6 2,0 1,6 1,9 2,9 2,2 2,2 
30 - 4O .. ... ... ...... 3,1 2,3 3,7 1,5 1,5 0,6 1,1 2,5 2,7 3,3 
40- 50 .. .... .... .... 3,2 4,2 2,6 6,8 2,0 3,4 7,0 3,3 2,9 3,0 
50 - 6O ......... ... .. 0,8 3,6 4,3 3,1 2,3 1,7 1,3 3,2 3,5 3,5 
60- 7O ..... ...... ... 0,8 3,6 3,8 1,1 0,7 5,2 2,8 3,0 3,8 3,6 
70 - 8O .. .... ... ..... 3,9 4,9 2,8 5,2 1,5 2,5 3,3 3,0 2,4 3,1 
80 - 9O ..... ......... 2,8 3,0 4,3 1,5 1,7 1,6 3,3 3,1 3,2 3,1 
90 -10O .. ... ......... 1,2 5,2 4,3 4,8 2,4 3,1 3,8 3,8 5,1 3,5 

100-120 .... .. ........ 7,5 8,8 7,9 3,3 4,4 5,8 7,8 6,9 7,6 6,7 
120 - 14O ... ...... .. ... 6,8 8,3 7,4 4,7 4,9 4,7 6,2 6,5 6,6 6,6 
140 - 16O .... ..... ..... 5,6 5,7 7,2 8,5 4,0 6,4 6,7 6,4 5,6 6,5 
160 -18O ..... .. ... .... 5,9 4,3 7,3 5,7 3,0 8,6 4,1 6,0 5,3 5,4 
180 - 20O .............. 8,5 4,3 3,5 5,0 1,8 6,0 2,7 3,8 5,6 4,5 
200 - 25O ..... .. ....... 13,4 10,5 8,7 6,3 11 ,2 9,3 10,6 9,6 10,2 10,6 
250 - 30O ............ .. 3,2 5,1 5,1 6,5 8,0 6,7 8,2 5,9 6,1 6,5 
ab 30O ......... ... ... .... 18,2 8,2 6,4 9,7 33,3 15,3 13,3 13,6 13,7 16,2 

Summe .. .... . ... . ...... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Erwerbseinkommen je GFAK 

Negativ ........... ... .... 4,4 0,9 2,9 3,8 3,3 1,7 2,8 2,8 2,5 1,4 
0- 1O .............. - 0,6 1,4 1,5 0,2 2,9 0,4 1,1 0,1 0,6 

10 - 2O ...... ........ 1,5 1,5 1,5 1,5 0,7 0,6 1,7 1,3 1,1 1,1 
20- 3O .... ..... .. .. . 0,4 1,4 1,4 2,4 0,4 0,7 1,8 1,2 0,8 1,1 
30- 4O ...... ........ 1,6 3,2 2,2 - 0,6 0,3 - 1,5 1,6 1,4 
40- 50 ...... .. ...... 0,8 2,5 2,4 3,8 1,4 1,4 1,9 2,1 1,4 1,4 
50- 6O .... ...... .... - 2,1 2,8 2,1 1,3 0,4 3,8 2,1 1,7 2,1 
60- 7O .. ..... ... .... - 2,4 3,0 1,8 0,4 3,5 1,0 2,1 2,6 2,6 
70 - 8O ......... ..... 1,6 2,7 2,9 2,5 1,6 1,4 1,9 2,3 2,2 2,2 
80- 9O .... ..... ..... 7,1 3,6 2,8 2,1 0,9 1,1 1,3 2,5 3,0 2,3 
9O-10O ........ .. .... 1,0 6,0 3,0 4,9 2,1 3,6 6,1 3,4 3,1 3,3 

100 - 12O .............. 4,4 6,5 8,5 5,6 4,0 El ,3 7,8 6,9 7,9 6,7 
120 -140 ....... ..... .. 8,1 8,7 7,9 4,6 5,4 4,6 8,4 7,1 7,4 8,1 
140 - 160 .. ............ 4,2 8,6 9,7 15,3 3,5 1,4 7,4 7,6 7,8 8,0 
160-180 .. ...... ... .. . 3,2 6,6 10,2 6,6 3,5 9,9 4,7 7,6 7,7 6,4 
180 - 20O ...... .... .... 5,1 6,2 7,0 4,9 3,1 6,7 6,3 5,9 7,1 7,6 
200 - 25O ..... .. ....... 17,5 17,7 13,4 14,6 12,8 12,0 16,1 14,2 14,0 14,2 
250 - 30O ........ ...... 14,5 8,8 8,4 9,8 12,6 12,3 9,5 10,1 10,1 10,3 
ab 30O ...... ............ . 24,6 10,0 8,6 12,2 42,2 29,2 17,1 18,2 17,9 19,2 

Summe ... .... ..... .. .. . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Gesamteinkommen je GFAK 

Negativ ....... ..... .... .. 1,3 - 1,2 1,2 1,9 0,4 2,5 1,2 1,0 0,5 
0- 1O ..... .... .. ... - - 0,9 1,7 - 0,3 0,3 0,6 - 0,1 

10- 2O .......... .... - 0,3 0,6 - 0,1 0,9 - 0,4 0,2 0,4 
20 - 3O .............. - - 0,1 0,3 0,1 - 0,6 0,1 0,6 0,3 
30 - 4O ........ .... .. 1,1 0,4 1,0 0,4 0,5 0,3 - 0,7 0,8 0,8 
40- 50 ... .... ....... 0,9 0,4 1,0 - 1,3 1,9 1,5 1,0 0,5 0,5 
50 - 6O .. ............ - 1,5 1,7 1,1 0,4 0,8 1,7 1,2 0,6 1,3 
60- 7O ...... ... .. ... - 2,7 1,8 0,8 0,1 0,9 0,5 1,3 1,0 1,4 
70- 8O .... .. ........ - 2,5 1,5 - 0,6 - 1,4 1,1 1,2 1,4 
80- 9O .... .......... 1,6 1,5 2,1 1,3 0,9 - 0,3 1,4 2,1 1,2 
90 - 10O .... .......... 1,2 2,9 2,2 5,0 1,2 2,4 3,9 2,3 2,4 1,8 

100 - 12O .... .......... 2,8 6.8 6,1 7,5 2,0 4,8 5,3 5,2 4,6 4,9 
120 -14O .... ... .. ..... 7,4 7,1 8,1 4,5 5,8 1,7 8,3 6,8 6,3 6,1 
140-160 .. ......... ... 4,0 8,4 7,7 11 ,7 2,6 3,5 7,7 6,5 7,2 6,8 
160 -18O .. .. .. .. .... .. 4,0 6,4 7.8 7,4 4,0 9,2 5,0 6,7 8,0 8,0 
180 - 20O ....... ... .... 4,0 8,9 9,8 3,2 3,9 5,3 10,5 7,6 7,3 7,6 
200 - 25O .............. 15,9 15,9 16,0 18,3 10,6 16,0 15,9 15,1 16,2 15,2 
250 - 30O .... ... .. ..... 13,1 17,2 13,2 13,9 11 ,4 13,0 8,5 13,0 14,1 14,5 
ab 30O ... .... .......... .. 42,7 17,1 17,2 21 ,7 52,6 38,6 26,1 27,8 25,9 27,2. 

Summe ... .... ....... ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: LBG WirtschaHstreuhand . 
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Verteilung der Betriebe nach dem Anteil der Eigenkapitalbildung am Gesamteinkommen (in %) Tabelle 6.1.22 

Betriebe mit Betriebe mit landw. Markt· Dauer· Verede· Bundesmittel 
über 50% 25-50% Futterbau· Gemischt· frucht· kultur· lunlls, 
ForstanteIl Forstanteil betriebe betriebe betriebe betriebe betriebe 1999 1998 1997 

Betriebe mit 
Eigenkapital-
bildung 

über 50 % .. ........ 12.2 9,6 11 ,8 11 ,1 12,0 9,9 10,8 11,4 12,8 13,1 
40-50% .. ......... 9,4 7,7 9,5 5,6 9,7 8,5 4,7 8,7 9,2 9,6 
30-40 % ........... 13,7 15,5 10,0 7,5 9,5 8,4 12,5 10,6 9,3 13,8 
20 - 30 % .. .. .... ... 15,1 14,1 11 ,5 9,9 10,4 21,4 9,2 12,3 12,4 13,0 
10 - 20 % ........ ... 15,6 8,6 13,0 15,9 11 ,7 7,9 9,7 11 ,9 11 ,6 11 ,8 
0-10 % ........... 6,7 11 ,8 8,4 3,0 8,9 4,4 9,8 8,2 8,7 9,4 

Summe .............. 72,7 67,3 64,2 53,0 62,2 60,5 56,7 63,1 64,0 70,7 

Betriebe mit 
Eigenkapital-
verminderung 

0-10 % ...... .. ... 9,6 6,5 9,9 7,0 7,9 9,5 6,1 8,7 8,8 7,9 
10 -20 % ........... 2,4 5,4 6,3 7,9 7,2 5,8 3,0 6,0 5,7 4,1 
20-30% .. ... .. .... 3,6 4,4 5,0 6,6 4,9 6,2 4,0 5,0 4,7 3,1 
30-40 % ........... 2,0 4,5 2,0 4,0 2,0 3,7 8,0 3,0 3,1 2,6 
40-50 % ..... ...... 1,6 1,6 1,7 3,7 3,7 3,3 4,2 2,4 3,0 2,0 
über 50 % .......... 8,1 10,3 10,9 17,8 12,1 11 ,0 18,0 11 .8 10,7 9,6 

Summe .............. 27,3 32,7 I 35,8 
I 

47,0 37,8 39,5 43,3 36,9 36,0 29,3 
--
Summe ............ .. .. . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand . 

Verteilung der Bergbauernbetriebe nach verschiedenen Einkommensarten (in %) Tabelle 6.1.23 

Einkünfte aus Land· und Erwerbseinkommen je GFAK Gesamteinkommen je GFAK 
Stufen 

Forstwirtschaft je FAK 

in 1.000 S 
Zone Zone Zone Zone Zonen Zone Zone Zone Zone Zonen Zone Zone Zone Zone Zonen 

1 2 3 4 1-4 1 2 3 4 1-4 1 2 3 4 1-4 

Negativ ..... 5,8 10,6 6,7 11 ,3 7,6 0,9 2,9 2,0 3,7 2,0 0,3 1,3 1,4 - 0,9 
0- 1O .. 2,0 1,5 1,7 1,0 1,7 - 0,5 1,0 1,0 0,5 - - 0,6 - 0,2 

10 - 2O .. 2,1 3,1 2,0 4,5 2,5 0,4 0,7 1,2 4,5 1,0 - - 0,5 - 0,2 
20- 3O .. 5,6 1,8 2,1 1,0 3,2 1,0 1,2 0,5 1,0 0,9 0,4 - - - 0,1 
30 - 4O .. 2,3 3,8 4,3 3,1 3,4 1,6 2,3 1,3 4,7 1,8 1,1 0,4 0,4 2,6 0,8 
40- 50 .. 2,5 4,6 2,1 8,3 3,2 2,8 2,9 2,6 2,6 2,7 1,7 0,8 - - 0,8 
50 - 6O .. 2,5 2,2 3,0 5,5 2,7 1,5 1,1 1,5 8,3 1,8 0,5 1,4 1,3 1,0 1,0 
60- 7O .. 1,5 4,0 4,3 4,7 3,3 1,8 2,2 2,8 6,5 2,5 0,8 2,2 1,4 6,2 1,6 
70 - 8O .. 3,5 3,5 4,6 2,4 3,8 1,5 4,0 2,5 - 2,4 1,6 0,8 1,9 0,8 1,4 
80 - 9O .. 3,5 2,9 4,7 1,9 3,7 2,7 3,3 5,7 3,1 3,9 1,3 1,3 1,4 7,9 1,7 
90 - 10O .. 2,7 4,7 4,4 4,8 3,9 2,0 4,1 5,0 3,5 3,6 1,2 2,8 2,6 2,9 2,2 

100 - 12O .. 6,5 6,6 12,7 11 ,5 8,9 7,1 6,2 9,2 6,7 7,5 4,2 7,5 6,4 7,8 6,0 
120 - 14O .. 7,3 6,7 9,2 8,3 7,8 6,4 7,7 10,8 15,1 8,7 4,9 7,7 10,1 9,5 7,6 
140 - 16O .. 9,0 6,0 7,2 7,0 7,5 9,1 8,3 8,4 3,4 8,4 7,1 6,7 8,0 5,3 7,2 
160 - 18O . 10,6 5,4 3,5 2,1 6,4 10,4 8,9 4,6 3,1 7,7 7,0 7,8 5,5 7,4 6,8 
180 - 20O .. 3,1 5,5 5,8 5,7 4,8 7,3 8,5 5,5 6,8 7,0 8,2 8,4 10,5 5,8 8,9 
200 - 25O .. 12,6 12,8 8,8 6,1 11 ,1 18,5 15,2 16,0 11,5 16,3 19,1 16,2 12,7 17,6 16,1 
~50 - 300 .. 5,8 5,9 5,0 5,1 5,5 11 ,3 8,9 9,4 7,2 9,8 15,4 14,8 13,0 7,9 14,0 
ab 30O ....... 11 ,1 I 8,4 7,9 5,7 9,0 13,7 11 ,1 10,0 7,3 11 ,5 25,2 19,9 22,3 17,3 22,5 

Summe ..... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand . 
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6.2. Ertragslage im Bergbauerngebiet 

Gewichtetes Bundesmittel der Ergebnisse von Bergbauernbetrieben 
nach ErschwerniSkategorien (Zonen) 

Bundesmittel der Bergbauernbetriebe 1999 

Erschwerniskategorien (Zonen) 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zonen 1-4 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe .... .. ... ..... ...... .. . 379 294 311 77 1.061 
StOB (1.000 S) ........ .. .... .. ....... .. 314,09 297,46 256,89 191 ,04 284,33 
Kulturfläche (ha) .................. .... 36,85 50,29 50,23 62,91 46,15 
Wald (ha) ................ ...... ... ........ 12,45 21 ,20 24,56 21 ,86 19,23 
RLN (ha) .... .. .. ............. .. ..... .. .... 19,93 18,24 16,42 14,24 18,03 
Pachtflächen (ha) ..... .. .. ............ 4,80 6,39 2,93 4,20 4,56 
Ackerflächen (ha) .... .... ............ . 8,84 4,34 2,15 0,29 5,01 
FAK je Betrieb ................ .... ...... 1,70 1,83 1,74 1,78 1,75 
GFAKl100 ha RLN ................... 9,83 11 ,33 12,22 13,68 11 ,10 
FAKl100 ha RLN .... ..... ............. 8,54 10,06 10,62 12,55 9,74 
GVE/100 ha RLN ........ ...... .. .. .. . 111,40 120,88 110,78 95 ,68 113,05 
Milchkühe/100 ha RLN .. .......... 51 ,99 57 ,89 46,36 41 ,47 51,41 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag ...... .......... 819.442 814.908 704.451 616.393 769.574 
dav. Ertr. Boden .. ........ .. ....... .... 91.180 37.173 25.862 5.539 51.007 

Tierhaltung ............... 355.491 331.421 260.569 179.481 308.529 
Forstwirtschaft .......... 66.247 86.914 88.783 80.100 79.819 
Ertragswirks. MWSt. . 53.233 53.972 44.794 40.741 49.979 

Unternehmensaufwand ...... .... .. 548.135 551 .596 467.347 393.495 514.198 
dav. variabler Betriebsaufwand 230.670 202.209 170.374 128.231 197.915 

AfA .. ...... .. .. ......... .. ...... .. .... 160.197 167.881 146.138 132.404 156.122 
Aufwandswirks. MWSt. .... 62.720 71.920 56.912 46.878 62.366 

Gewinnrate (%) ........... .... ......... 33,1 32,3 33,7 36,2 33,2 
Vermögensrente .. .. ....... .. ......... -127.971 - 149.969 -139.274 -141 .133 -138.146 

Bet.riebsvermögen .. ...... .. .......... 5,030.232 5,340.508 4,888.956 4,615.711 5,042.901 
Schulden ......... ................ ......... 497.951 538.189 408.579 457.033 476.785 
Ant. d. Schulden am Betr.verm. 9,9 10,1 8,4 9,9 9,5 
Investitionsausg. baul. Anlagen 130.063 164.525 156.745 118.776 147.305 
Investitionsausg. Maschinen .. .. 83.806 113.708 92.773 76.440 94.171 

Jahresdeckungsbeitrag .......... .. 282.269 253.335 204.823 136.889 241.440 
Einkünfte aus L. u. F .. ...... ......... 271 .307 263.312 237.104 222.898 255.376 
davon Öffentliche Gelder ...... .. . 160.017 166.877 160.916 185.504 163.478 

Erwerbseinkommen ...... .... .. .... . 378.769 361 .535 336.018 287.106 355.317 
Gesamteinkommen .... .............. 452.510 445.858 420.105 379.168 436.235 
Ei"genkapitalbildung ........... ...... . 99.191 103.074 94.020 98.725 98.497 
Eigenkapitalbild. in Prozent ..... 21 ,9 23,1 22,4 26,0 22,6 
Nettoinvest. Gebd. u. Masch. .. 89.227 148.692 132.936 84.885 118.908 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkft. L.u .F. (inkl. selbst. NE) . 338.551 330.928 294.296 284.601 319.113 
Nebenerwerb unselbständig .... 100.627 95.377 95.647 61 .574 95.559 
Pensionen und Renten ............ 25.769 37.082 34.646 56.590 33.283 
Fam.beih. u. sonst. Soz.trans!. 47.991 47.242 49.441 35.486 47.617 
Schenkungen, Erbt. u. Sonst. .. 18.814 17.529 19.408 27. 711 19.148 
Neuanlagen .. ................... .. ... ... 224.531 274.184 257.646 194.419 246.831 
Bäuerliche Sozialversicherung 46.277 38.851 30.262 18.056 37.556 
Laufende Lebenshaltung ......... 219.709 210.161 206.844 183.582 211 .077 
Private Anschaffungen .. .... .... ... 27.364 31.063 30.032 20.207 28.830 
Geldveränderungen .... .... .... .. ... 13.871 - 26.101 - 31 .346 49.698 - 9.574 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus L.u.F. je FAK ..... 159.403 143.499 135.970 124.725 145.421 
Erwerbseinkommen je GFAK .. 193.337 174.943 167.463 147.383 177.541 
Gesamteinkommen je GFAK .... 230.977 215.746 209.370 194.642 217.973 

253 

Tabelle 6.2.1 

Bundes- Relation Relation mittel der Bergbauern Bundes- ~~r~e~~:~~ Nichtberg-
bauern- zu Nicht- mittel 

betriebe bergbauern 1999 mittel 

(ohne Zone) (= 100) (= 100) 

1.343 2.404 
385,95 74 339,34 84 

28,65 161 36,67 126 
4,57 421 11 ,29 170 

23,11 78 20,78 87 
7,54 60 6,17 74 

18,41 27 12,26 41 
1,53 114 1,63 107 
8,03 138 9,25 120 
6,66 146 7,88 124 

64,24 176 83,66 135 
17,82 288 31 ,18 165 

938.636 82 861.082 89 
336.690 15 205.680 25 
302.787 102 305.404 101 

24.335 328 49.768 160 
68.544 73 60.033 83 

684.334 75 606.278 85 
332.460 60 270.743 73 
167.779 93 162.416 96 
73.675 85 68.491 91 

27,1 123 29,6 112 
-142.843 - 140.681 

4,894.444 103 4,962.389 102 
508.651 94 494.024 97 

10,4 91 10,0 95 
108.756 135 126.426 11 7 

81 .139 116 87.110 108 

331 .351 73 290.110 83 
254.302 100 254.804 100 
168.194 97 166.032 98 

387.647 92 372.813 95 
453.371 96 445.502 98 

54.215 182 74.517 132 
12,0 188 16,7 135 

37.045 321 74.642 159 

342.375 93 331.690 96 
128.261 75 113.251 84 
28.541 117 30.713 108 
37.161 128 41.955 113 
17.425 18.224 

183.979 134 212.787 116 
65.864 57 52.885 71 

239.789 88 226.585 93 
32.493 89 30.817 94 
31 .638 12.759 

165.225 88 155.609 93 
208.892 85 193.957 92 
244.309 89 231 .773 94 

Quelle: LBG WirtschaNstreuhand. 
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Gewichtete Ergebnisse von Betrieben des Alpengebietes nach Erschwerniskategorien (Zonen) Tabelle 6.2.2 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zonen 1 - 4 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe .. .. ......... ........... ... , .... .. ... ... ........... .... 204 227 271 77 779 
StOB (1.000 S) ........... ... ............ ... .... ............. ........... 313,27 302,43 257,33 191 ,04 279,50 
Kulturfläche (ha) ... ................ .................... .. .. ......... .. 44,51 58,22 53,81 62,91 53,17 
Wald (ha) ..... .................. ... .. .... ....... ... .. .... ................. 17,35 25 ,32 26,67 21,86 23,47 
RLN (ha) ... ......... ............... ............. .. ..... ... ...... ..... .. ... 19,05 18,45 16,53 14,24 17,55 
Pachtflächen (ha) ..... .... ... ...... ... ..... ... .. ........ .............. 4,84 7 ,26 2,96 4,20 4,70 
Ackerflächen (ha) ... ... ....... .... ... ...... ......................... .. 5,34 2,92 1,30 0,29 2,74 
FAK je Betrieb ............ ................... .... ................ .. .. .. . 1,70 1,82 1,75 1,78 1,76 
GFAKl100 ha RLN .. .... ............ .. .... ... ..... ............... ... 10,37 11 ,09 12,18 13,68 11,44 
FAKl100 ha RLN ..................... .. ..................... ... ..... .. 8,97 9,88 10,62 12,55 10,05 
GVEl100 ha RLN .. ... .. .... ... .... , .. , ...... .... .... .............. .. . 120,77 121 ,28 110,90 95,68 115,78 
Milchkühe/100 ha RLN ...... ... ..... ... ........ , .. , ............. .. 59,92 57,23 44,31 41,47 52 ,30 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag .. ........... ......... ........... ......... ... ... 830.028 843.294 710.096 616.393 770.936 
davon Ertrag Boden ... .... .. ....... .......... .......... ...... ... .. .. 55.378 28.192 21.225 5.539 31.046 

Tierhaltung .......... ... .. .. ... ... ... ... .... ........ 366.713 324.554 258.132 179.481 299.157 
Forstwirtschaft ...................... ... .... .. .... . 86.906 99.464 94.039 80.100 92.576 
Ertragswirksame MWSt. ... .................. 55.721 57.158 45 .507 40.741 51 .000 

Unternehmensaufwand .. ... ... ... .. .. ........................ ... .. 547.098 568.925 465.023 393.495 509.529 
davon variabler Betriebsaulwand .. .. .. .... .................. 224.028 205.865 169.598 128.231 190.821 

AfA ..... ......... ... .. ...... .... .. .. ..................... ... ... .. .. 155.086 166.235 142.753 132.404 151.667 
Aufwandswirksame MWSt. .... ............ ........... 59.436 75.110 55.309 46.878 61.092 

Gewinnrate (%) ..... .... .... ... ....... .... ........ ..... .. ............ .. 34,1 32,5 34,5 36,2 33,9 
Vermögensrente ... ...... ................ ..... .... ..... ..... .......... -1 17.920 - 135.571 -133.397 -141 .133 -130.414 

Betriebsvermögen ... ................. .. ....... .. ..... ... ...... ... .... 4,974.888 5,337.087 4,874.961 4,615.711 5,006.541 
Schulden ................... .... ... .... ..... .. .. ............... .. ........ .. 536.867 587.872 422.507 457.033 499.789 
Anteil der Schulden am Betriebsvermögen (%) ....... 10,8 11,0 8,7 9,9 10,0 
Investitionsausgaben bauliche Anlagen ....... ... ........ 124.739 171 .788 154.671 118.776 148.754 
Investitionsausgaben Maschinen ...... .... .......... .... ... .. 76.657 116.069 87.196 76.440 91 .330 

-
Jahresdeckungsbeitrag ..... .. ............. ........................ 284.988 246.326 203.798 136.889 231 .976 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ....... .... ...... 282.930 274.369 245.073 222.898 261.407 
davon Öffentliche Gelder ......... .......... ...... ............. .. . 149.390 170.459 163.068 185.504 163.021 

Erwerbseinkommen .. ..... ....... .... ........ ... ...... .. ....... ..... 393.687 362.247 339030 287.106 356.054 
Gesamteinkommen ............. .......... ... ... .. ................... 464.362 447.061 423.928 379.168 437.661 
Eigenkapitalbildung .......... .. . : .. .... ...... .. .. .. ........ ..... ..... 101 .174 103.098 93.642 98.725 98.560 
Eigenkapitalbildung in Prozent .. ...... ...... .. .... ..... ....... 21,8 23,1 22,1 26,0 22,5 
Nettoinvestitionen Gebäude und Maschinen . . . . . . . . . . . 71.590 153.615 125.215 84.885 115.602 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land- und Forstwirtsch. (inkl. selbst. NE) 358.940 343.355 303.011 284.601 327.413 
Nebenerwerb unselbständig .... ..... ... ...... ... ...... ... ... ... 100.127 85.110 90.204 61 .574 89.400 
Pensionen und Renten .... ... ... ... ........... ........ ...... ... ... 25.470 40.775 35.225 56.590 35.662 
Familienbeihilfe und sonstiger Sozialtransfer 45.206 44.040 49.673 35.486 45.946 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges ..... .... ............ 9.811 17.306 12.827 27.711 14.30. 
Neuanlagen .. .... .. ...... ... .. .. .............................. ... ...... . 222.999 283.134 253.140 194.419 248.859 
Bäuerliche Sozialversicherung ...................... .. ........ 49.073 41 .088 31.341 18.056 37.715 
Laufende Lebenshaltung ............ .. ............ .. ............. 227.915 210.442 209.087 183.582 212.619 
Private Anschaffungen ......... ..... ... .. ... ....... .... ... ...... ... 24.136 28.542 30.994 20.207 27.729 
Geldveränderungen ......... ...... .. ..... ..... ................. ..... 15.431 - 32.620 - 33.622 49.698 -14.198 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK ...... 165.574 150.516 139.605 124.725 148.209 
Erwerbseinkommen je GFAK ....... ..... ...... .............. .. 199.286 177.042 168.391 147.383 177.343 
Gesamteinkommen je GFAK ................ .... ... ....... ..... 235.063 218.494 210.558 194.642 217.990 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Ertragslage in Benachteiligten Gebieten gern. R 75/268/EWG Tabelle 6.2.3 

Ber~gebiet Sonstiges benachteili~tes Kleines Gebiet Benachteiligtes Gebiet 
(Art. Abs. 3) Gebiet (Art. 3 Abs. ) (Art. 3 Abs. 5) insgesamt 

1999 Index 1999 Index 1999 Index 1998 1999 Index 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe .... ....... .... .. ................. . 1.1 37 - 187 - 183 - 1.466 1.507 -
StOB (1.000 S) ........ ............ ... .. .. .. ... ... 288,18 101 348,90 102 297,47 99 294,10 296,62 101 
Kulturfläche (ha) .... .. .. .... ............... ..... .. 46,40 100 27,05 102 18,89 100 40,20 40,45 101 
Wald (ha) ............................................. 19,31 100 4,51 100 5,33 98 15,67 15,70 100 
RLN (ha) ........................ .. ...... .... .......... 17,84 101 22,39 102 13,36 100 17,60 17,78 101 
Pachtflächen (ha) .. .................... .. .... .. .. 4,60 101 7,87 106 2,94 104 4,69 4,76 101 
Ackerflächen (ha) .............. .. ................ 5,26 103 16,32 103 8,05 102 6,82 6,95 102 
FAK je Betrieb ..................................... 1,74 100 1,58 101 1,56 98 1.70 1,69 99 
GFAKl100 ha RLN .............................. 11 ,16 99 8,53 98 14,28 99 11 ,16 11 ,08 99 
FAKl100 ha RLN ...... .. ......................... 9,78 99 7,06 98 11,69 98 9,68 9,56 99 
GVE/100 ha RLN ...... .. ..... ...... ... ... ........ 112,27 100 63,49 98 113,82 97 105,27 105,14 100 
Milchkühe/100 ha RLN ........................ 51 ,11 101 24,96 100 33,73 92 45,35 45,47 100 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag ......... .. ......... ...... . 787.529 101 853.41 7 99 721 .707 96 783.446 786.427 100 
davon Ertrag Boden .......... .. ................ 63.849 97 298.347 99 175.991 97 110.141 106.538 97 

Tierhaltung .................. .. . 309.185 99 240.581 98 304.862 96 304.146 300.429 99 
Forstwirtschaft ............ ... 81 .582 106 26.958 116 26.626 108 63.571 67.777 107 
Ertragswirksame MWSt. 52.450 106 56.691 101 54.749 103 50.653 53.251 105 

Unternehmensaufwand .......... ......... .... 524.639 104 598.776 101 559.624 100 522.843 537.970 103 
davon variabler Betriebsaufwand .. .. .. .. 203.733 102 264.515 101 276.298 101 217.624 220.561 101 

AfA ...... ...... ... ... .... ... .... .... ... ........ 154.780 104 157.939 98 148.790 101 149.706 154.313 103 
Aufwandswirksame MWSt. ....... 63.082 104 64.416 96 57.675 88 62.163 62.514 101 

Gewinnrate (%) .... .... ........................... 33,4 95 29,8 96 22,5 88 33,3 31 ,6 95 
Vermögensrente .. ......... .... ........ ... ..... ... -130.446 - -137.676 - - 193.653 - -120.384 - 139.680 -

Betriebsvermögen ... ............... .... ...... ... 5,053.894 104 4,820.836 100 4,107.786 100 4,753.355 4,899.332 103 
Schulden ... ......... ...... ........ .......... .. ....... 474.81 2 110 527.083 104 449.003 105 439.965 477.482 109 
Anteil d. Schulden am Betr.verm. (%) . 9,4 106 10,9 104 10,9 105 9,3 9,7 104 
Investitionsausgaben baul. Anlagen .... 149.910 117 110.405 82 96.419 86 126.949 138.097 109 
Investitionsausgaben Maschinen .... .... 90.324 98 93.075 86 56.099 65 93.122 86.073 92 

Jahresdeckungsbeitrag ........... ... ..... .... 250.866 99 301.392 97 231 .155 93 260.251 254.183 98 
Einkünfte aus Land- u. Forstwirtsch .... 262.890 97 254.641 96 162.083 84 260.603 248.457 95 
davon Öffentliche Gelder .. .. ................. 161 .309 94 188.770 92 97.300 85 168.097 156.019 93 

Erwerbseinkommen ............................. 363.240 99 384.010 98 304.474 94 364.777 357.804 98 
Gesamteinkommen .... .... ... .................. 443.805 100 448.673 98 384.821 96 439.577 436.445 99 
Eigenkapitalbildung ... ........ ............. .... . 101 .223 93 67.192 86 24.462 66 95.796 86.961 91 
Eigenkapitalbildung in Prozent ............ 22,8 93 15,0 88 6,4 70 21 ,8 19,9 91 
Nettoinvest. Gebäude u. Maschinen .. . 117.530 116 62.222 63 18.757 25 97.416 97.790 100 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft L. u. F. (inkl. selbst. NE) .... .. . 324.420 100 326.648 96 240.400 95 318.331 313.444 98 
Nebenerwerb unselbständig .... .. .......... 96.497 103 126.839 101 137. 154 109 101 .710 105.489 104 
Pensionen und Renten .................... .. .. 33.950 99 27.584 104 33.520 107 32.877 33.1 42 101 
Familienbeih. u. sonst. Sozialtransfer . 46.598 110 37.078 98 46.840 107 41 .906 45.499 109 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges 18.125 - 10.411 - 9.713 - 10.490 16.091 -
Neuanlagen .... ... ..... .. .............. ......... .... 245.175 101 212.750 86 154.428 84 234.872 229.202 98 
Bäuerliche Sozialversicherung ............ 39.070 104 54.587 104 42.512 104 39.741 41 .356 104 
Laufende Lebenshaltung .... .. ...... ..... .... 214.241 104 228.601 99 221 .161 100 211 .323 216.864 103 
Private Anschaffungen ........................ 28.401 97 37.973 101 31 .650 83 31.346 29.959 96 
Geldveränderungen .... .... ....... ........ ..... . -7.297 - - 5.351 - 17.876 - - 11.968 - 3.716 -

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK 150.675 97 161 .091 95 103.781 86 152.965 146.172 96 
Erwerbseinkommen je GFAK ............ .. 182.446 99 201 .067 98 159.594 94 185.717 181.625 98 
Gesamteinkommen je GFAK ............... 222.912 100 234.924 98 201 .709 96 223.799 221.543 99 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Entwicklung der Bergbauern- und Nichtbergbauernbetriebe und im Bundesmittel Tabelle 6.2.4 

Bergbauern Nichtbergbauern Bundesrnittel 

t 998 1999 Index 1998 1999 Index 1998 1999 Index 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe ........................................... .. 1.019 1.061 - 1.357 1.343 - 2.376 2.404 -
StOB (1.000 S) ........ .. ............. ... ... ................. 280,67 284,33 101 386,03 385,95 100 337,88 339,34 100 
Kulturfläche (ha) .............. ...... ...... ................ .. 46,53 46,15 99 27,80 28,65 103 36,37 36,67 101 
Wald (ha) ............ ........................................... 19,44 19,23 99 4,44 4,57 103 11 ,30 11 ,29 100 
RLN (ha) ........ .... .. ... ........ ... ..... ... ...... .............. 17,87 18,03 101 22 ,67 23,11 102 20,48 20,78 101 
Pachtflächen (ha) ........... ................ ........... ... . 4,53 4,56 101 7,23 7,54 104 6,00 6,17 103 
Ackerflächen (ha) .......... .... ... ......................... 4,88 5,01 103 17,99 18,41 102 12,00 12,26 102 
FAK je Betrieb ........ .... ...... .. ...... .... .. ... ............ 1,75 1,75 100 1,56 1,53 98 1,65 1,63 99 
GFAKl100 ha RLN ........................................ . 11 ,17 11 ,10 99 8,24 8,03 97 9,41 9,25 98 
FAKl100 ha RLN ....... ....... .... ... ......... .... ........ . 9,81 9,74 99 6,89 6,66 97 8,06 7,88 98 
GVE/100 ha RLN ................................. ....... ... 112,50 113,05 100 66,16 64,24 97 84,65 83,66 99 
Milchkühe/100 ha RLN .. .. .... .. .... .......... .. ........ 50 ,93 51,41 101 18,09 17,82 99 31 ,19 31 ,18 100 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag ...... ..... ......... ............... .. . 760.369 769.574 101 953.047 938.636 98 865.137 1 861.082 100 
davon Ertrag Boden .... .. ..... .. ....... .... ............ ... 49.643 51 .007 103 338.486 336.690 99 206.520 205.680 100 

Tierhaltung ............................... 311 .009 308.529 99 319.194 302.787 95 315.412 305.404 97 
Forstwirtschaft .. ...... .................. 77.895 79.819 102 21 .264 24.335 114 47.206 49.768 105 
Ertragswirksame MWSt. ...... " .. 46.659 49.979 107 67.466 68.544 102 57 .958 60.033 104 

Unternehmensaufwand ...................... ......... .. 496.179 514.198 104 687.491 684.334 100 600.147 606.278 101 
davon variabler Betriebsaufwand .................. '195.087 197.915 101 337.375 332.460 99 272.384 270.743 99 

AfA ...... ..... .... ... ... ... ......... ..................... 150.573 156.122 104 164.584 167.779 102 158.188 162.416 103 
Aufwandswirksame MWSt. .. .... .. ......... 60.454 62.366 103 78.914 73.675 93 70.492 68.491 97 

Gewinnrate (%) ...... .. .. ...... .. ............................ 34,7 33,2 96 27,9 27,1 97 30,6 29,6 97 
Vermögensrente ............................. ... .... ... .. ... -120.462 -138.146 - -128.471 -142.843 - -124.826 -140.681 -

Betriebsvermögen ..... .... ....... ............. ......... .. . 4,872.559 5,042.901 103 4,774.959 4,894.444 103 4,820.521 4,962.389 103 
Schulden ............................................. ... .. ...... 437.547 476.785 109 476.637 508.651 107 458.875 494.024 108 
Anteil d. Schulden am Betr.vermögen (%) .... 9,0 9,5 106 10,0 10,4 104 9,5 10,0 105 
Investitionsausgaben baul iche Anlagen ........ 125.572 147.305 117 121 .942 108.756 89 123.638 126.426 102 
Investitionsausgaben Maschinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.051 94.171 98 95.101 81 .139 85 95.560 87.110 91 

Jahresdeckungsbeitrag .............. .. ......... .. .... .. 243.443 241.440 99 341 .524 331 .351 97 296.755 290.110 98 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft .... .. . 264.190 255.376 97 265.556 254.302 96 264.990 254.804 96 
davon Öffentliche Gelder ................... ... ......... 177.252 163.478 92 180.158 168.194 93 178.872 166.032 93 

Erwerbseinkommen ..................... .............. ... . 360.920 355.317 98 388.609 387.647 100 376.033 372.813 99 
Gesamteinkommen .... ... ..... ... .. .. ... ........... ...... 437.975 436.235 100 451 .699 453.371 100 445.521 445.502 100 
Eigenkapitalbildung ................................... .. .. 108.113 98.497 91 54.498 54.215 99 79.031 74.517 94 
Eigenkapitalbildung in Prozent ...................... 24,7 22,6 91 12,1 12,0 99 17,7 16,7 94 
Nettoinvestitionen Gebäude und Maschinen . 101.412 118.908 117 68.645 37.045 54 83.661 74.642 89 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land- und Forstw. (inkl. selbst. NE) 321 .749 319.113 99 342.045 342.375 100 332.800 331 .690 100 
Nebenerwerb unselbständig ................... .... ... 93.299 95.559 102 120.446 128.261 106 108.052 113.251 105 
Pensionen und Renten ........... .......... ....... ...... 33.596 33.283 99 29.154 28.541 98 31 .1 91 30.713 98 
Familienbeihilfe und sonst. Sozial transfer ... .. 43.478 47.617 110 33.960 37.161 109 38.318 41.955 109 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges ........... 8.470 19.148 - 3.673 17.425 - 5.878 18.224 -
Neuanlagen ......... .. .. ... .. .. .. ....... .. .. .. ... .. .... ....•.. 241.227 246.831 102 228.038 183.979 81 234.107 212.787 91 
Bäuerliche Sozialversicherung ...................... 35.561 37.556 106 64.133 65.864 103 51.077 52.885 104 
Laufende Lebenshaltung ............................... 203.700 211.077 104 237.016 239.789 101 221 .818 226.585 102 
Private Anschaffungen ... ........ ..... ... ..... .......... 29.718 28.830 97 35.751 32.493 91 33.014 30.817 93 
Geldveränderungen ..... ............ ..... .... ... .. ... ... .. -9.614 - 9.574 - - 35.660 31 .638 - - 23.777 12.759 -

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- und Forstw. je FAK ....... 150.703 145.421 96 170.015 165.225 97 160.533 155.609 97 
Erwerbseinkommen je GFAK .......... .. ............ 180.815 177.541 98 208.034 208.892 100 195.122 193.957 99 
Gesamteinkommen je GFAK .. ................ .... ... 219.418 217.973 99 241 .808 244.309 101 231 .180 231.773 100 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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6.3. Ertragslage in Spezial betrieben 

Ertragslage in den Spezial betrieben (Bio-Landbau, Marktfrucht- und Obstbau) Tabelle 6.3.1 

Biologisch Bio-Betriebe Konventio- Markt-Index mit höherem Index nell wirt- Index Index Obstbau- Index wirtschaf- 1998 Boden- 1998 schahende 1998 frucht- 1998 spezial- 1998 tende : 100 nU~n~~~S- : 100 Vergleichs- : 100 spezial- : 100 betriebe : 100 Betriebe betriebe betriebe 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe ....... ...... .... ........ ........ .... .. .. .. 449 100 29 100 29 100 255 100 39 100 
StOB (1 .000 S) .... ... .. .... .. .. ...... .. ................. .. 268,86 104 256,10 107 343,64 91 380.86 98 428 ,71 115 
Kulturfläche (ha) ............. ... ..... .. ................... 51 ,35 103 26,93 102 27,36 97 39,48 100 13,02 113 
Wald (ha) ..... .. ................. ... .... .. ... ... ....... .. .. .. 20,15 101 5,07 105 4,88 103 2,47 101 5,30 113 
RLN (ha) ..... .. .. ............................................ 19,18 105 21 ,75 102 22,35 96 36,93 100 7,27 112 
Pachtflächen (ha) ...... ...... ............................ 6,35 109 6,35 105 7,33 93 14,20 101 1,15 129 
Ackerflächen (ha) ........................................ 5,21 108 17,61 103 19,81 97 35,76 100 1,62 106 
FAK je Betrieb .................... ....... .. ... ............. 1,71 101 1,41 99 1,34 88 1,10 95 1,63 107 
GFAKll00 ha RLN .. .. ....... ......... .. ................ 10,37 96 8,58 99 7,71 100 4,15 97 26,18 94 
FAKll00 ha RLN ....................... .. ... ............. 8,92 97 6,51 98 6,03 92 2,99 95 22,51 95 
GVE/ l00 ha RLN .. .. .. .. .............. ... .. ... .......... 94,77 99 35,97 99 61 ,34 91 4,13 84 23,39 98 
Milchkühe/ WO ha RLN ......... ... .................... 41 ,57 100 4,17 86 4,84 87 0,05 50 - 0 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag ................................... 837.514 104 921 .852 99 767.365 84 1,016.683 100 783.008 112 
davon Ertrag Boden .... ................................ 93.234 114 313.200 98 263.350 91 625.483 103 427.999 112 

Tierhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268.271 102 181 .265 90 266.010 83 37.595 80 51 .639 105 
Forstwirtschaft ....................... 78.542 100 27.166 122 16.606 81 10.377 100 31 .276 168 
Ertragswirksame MWSt. ........ 52.457 110 60.291 101 51 .092 86 61 .784 102 57.055 121 

Unternehmensaufwand ..... .. ...... ... ............... 531.958 105 602.084 105 591.471 92 685.569 99 534.571 113 
davon variabler Betriebsaufwand ............ .... 187.427 106 253.757 107 319.359 94 277.935 98 184.534 111 

AfA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.918 105 159.797 103 159.557 101 173.719 100 159.431 112 
Aufwandswirksame MWSt. ..... ......... 60.359 97 58.421 96 56.948 68 67.582 88 49.872 113 

Gewinnrate (%) .................... .. .. ..... ........ ...... 36,5 - 34,7 - 22,9 - 32,6 - 31 ,7 -
Vermögensrente ......................................... - 81 .879 - - 31 .755 - -173.145 - - 5.244 - -135.724 -

Betriebsvermögen .... ....... ....... .. ............. .... .. 5,311 .959 104 5,074.514 104 4,715.716 103 4,960.696 101 4,659.903 110 
Schulden ... .................. ... ... ............... ... .. ...... 516.690 106 741 .719 112 533.807 112 508.858 102 337.859 116 
Anteil d. Schulden am Betr.vermögen (%) .. 9,7 - 14,6 - 11 ,3 - 10,3 - 7,3 -

Investitionsausgaben bauliche Anlagen ...... 145.557 94 117.646 63 71.386 46 89.075 89 141 .787 111 
Investitionsausgaben Maschinen ................ 92 .237 95 68.817 69 41 .102 45 101 .964 80 46.237 69 

Jahresdeckungsbeitrag ............ ............. .. .... 252.562 102 267.917 87 226.584 78 395.520 103 326.379 114 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ..... 305.556 101 319.768 89 175.894 65 331 .114 103 248.437 109 
davon Öffentliche Gelder ........ .. .................. 195.003 95 215.412 99 178.777 86 261 .390 93 66.578 82 

Erwerbseinkommen .... ........... ...... .. .. ........ .. . 415.247 100 499.401 93 324.522 87 511 .997 105 356.142 104 
Gesamteinkommen ...... .......... ......... ..... ....... 500.003 100 580.507 95 375.301 88 564.401 105 462.699 103 
Eigenkapitalbildung .... ...... .. .. .. .... ..... .. .. ....... . 135.621 92 152.924 87 4.090 6 113.707 171 64.448 207 
Eigenkapitalbildung in Prozent .................... 27,1 - 26,3 - 1,1 - 20,1 - 13,9 -
Nettoinvestitionen Gebäude u. Maschinen 110.880 85 51 .787 33 - 31.268 28 28.621 46 52.257 59 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land- u. Forstw. (inkl. selbst. NE) 371 .306 103 392.783 94 255.550 76 433.521 101 336.994 113 
Nebenerwerb unselbständig ....................... 108.540 97 178.046 100 148.628 143 168.881 104 93.034 99 
Pensionen und Renten ...... ... .... .. ........ .. ... ... 32.740 95 27.470 92 23.870 80 23.081 115 52.235 79 
Familienbeihilfe und sonst. Sozialtransfer .. 51 .997 106 53.636 118 26.909 118 29.322 105 54.329 138 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges ........ 22.230 - 13.942 - - 40.297 - - 21 .235 - 52.729 -

Neuanlagen ..... .. .. ... .. ..... ........ ................. ..... 256.686 86 205.929 63 104.129 39 193.365 73 211 .819 94 
Bäuerliche Sozialversicherung .... .. .............. 40.662 109 52.287 106 59.540 95 81 .800 102 47.568 118 
Laufende Lebenshaltung .................. ....... .. . 225.347 103 267.764 106 206.269 108 273.171 99 261.407 101 
Private Anschaffungen ....... .................. ...... . 35.636 100 40.238 60 45.974 97 36.856 63 30.541 47 
Geldveränderungen .... .... ........ ...... ............ .. 28.482 - 99.659 - - 1.252 - 48.378 - 37.986 -

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- und Forstw. je FAK .... 178.599 100 225.837 90 130.514 74 299.866 109 151 .813 102 
Erwerbseinkommen je GFAK ...................... 208.775 99 267.611 93 188.327 90 334.072 108 187.120 98 
Gesamteinkommen je GFAK ...................... 251 .389 99 311.072 95 217.795 91 368.265 109 243. 105 97 

Quelle: LBG Wirtschahstreuhand. 
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Ertragslage in den Spezialbetrieben (Wein) Tabelle 6.3.2 

Weinbau- Index Index Wein- Index Burgen· Index 
spezial· 1998 = 100 Wachau 1998 = 100 viertel 1998 = 100 land 1998 = 100 
betriebe 

Betriebscharakter istik 

Anzahl Betriebe .. ... ... ..... ....... .................... 65 100 8 100 32 100 22 100 
StOB (1.000 S) ........ .......... ... ... ...... .. .. .... ... 314,54 107 284,28 113 319,72 107 324,18 103 
Kulturfläche (ha) .. ...... .. .... .... ..................... 10,23 107 8,64 105 10,92 108 10,00 104 
Wald (ha) ..................... .. ...... .. ................ ... 1,17 98 3,07 94 0,89 120 0,35 106 
RLN~~ .. ..... ..... .... ... ....... .......... ... .... .. .... .. 9,03 108 5,45 113 9,99 108 9,64 103 
Pachtflächen (ha) ..... .. .. .. ... ........... ....... ... .. 2,15 114 2,09 130 2,16 111 2,43 109 
Ackerflächen (ha) .... ... ... ..... .. .. .. .. ... ...... ..... 3,62 11 1 0,07 113 4,86 109 3,66 106 
FAK je Betrieb ............ .. .. ................. .. ....... 1,42 99 1,81 98 1,37 102 1,34 98 
GFAKl100 ha RLN .................... .. .. ... ...... .. 19,95 92 33,60 88 17,48 94 19,19 92 
FAKl100 ha RLN ................. ..................... 15,78 91 33,35 88 13,74 95 14,00 94 
GVEl100 ha RLN ..... ..... .... ....... ......... .. ...... 1,32 88 - - 1,87 93 - -
Milchkühe/100 ha RLN ... .... .... .... ... .. .. ... .... - - - - - - - -

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag .... .. ....... ........... .. .. .... 838.842 103 1,441 .389 117 770.878 100 771 .036 104 
davon Ertrag Boden ...................... ..... .. .... 538.143 104 834.166 115 504.855 105 514.699 102 

Tierhaltung .. .. ... ........... .. ...... 3.955 106 - 0 5.934 87 39 41 
Forstwirtschaft ... ..... .. .. ........ 3.332 99 10.802 160 1.858 75 848 91 
Ertragswirksame MWSt. ..... 76.755 110 148.834 119 71.528 112 63.277 107 

Unternehmensaufwand ... .. .. ............ ...... ... 569.667 110 854.942 111 548.411 109 541 .180 114 
davon variabler Betriebsaufwand ............. 197.242 116 240.111 116 191.368 110 205.718 127 

AfA ........ .. ...... .... ............ ...... .. ......... 115.756 107 151 .243 109 111 .728 107 113.656 108 
Aufwandswirksame MWSt. ............ 65.648 92 121 .998 91 62.637 105 56.230 81 

Gewinnrate (%) ............ ...... ... ...... ... ...... ... . 32,1 - 40,7 - 28,9 - 29,8 -
Vermögensrente ... ... ......... ....... .. ............... - 81 .107 - 171.430 - -117.113 - -1 18.890 -

Betriebsvermögen ... ...... .. ...... ... .......... .. .... 4,059.175 105 5,245.592 104 3,674.941 104 4,374.834 106 
Schulden ...... .. .. ...... ....... ..... .. .................... 555.011 112 1,059.731 112 495.354 108 510.573 122 
Anteil d. Schulden am Betr.vermögen (%) 13,7 - 20,2 - 13,5 - 11 ,7 -
Investitionsausgaben bauliche Anlagen ... 98.553 93 150.529 57 110.260 246 71 .808 55 
Investitionsausgaben Maschinen ............. 71 .572 72 118.058 100 59.630 93 79.617 53 

Jahresdeckungsbeitrag ..... .. ................. .. .. 348.188 98 604.857 115 321.258 102 309.878 90 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft .. 269.175 90 586.447 126 222.467 83 229.856 84 
davon Öffentliche Gelder ..................... .. ... 82.290 94 57.464 107 79.220 84 100.352 100 

Erwerbseinkommen ......... ... .. ................ .... 430.514 96 593.232 125 372.976 90 466.296 91 
Gesamteinkommen .. .... .... ... .. ... .. .. .. .. ... .. .. . 484.721 95 653.771 123 437.571 88 504.962 91 
Eigenkapitalbildung ..... ..... ...... ....... ... ... ..... 74.515 79 196.178 1 64.934 45 52.325 70 
Eigenkapitalbildung in Prozent ............. .. .. 15,4 - 30,0 - 14,8 - 10,4 -
Nettoinvestitionen Gebäude u. Maschinen 57.900 56 141 .019 52 60.469 577 40.160 23 

Einnahmen/Ausgaben je Famil ie (in S) 

Herkunft Land- u. Forstw. (inkl. selbst. NE) 287.443 107 521 .015 128 242.427 112 271 .038 95 
Nebenerwerb unselbständig ........... .. ........ 161 .231 107 6.780 94 149.390 104 237.655 98 
Pensionen und Renten ...... .. .. .. ... .......... .. .. 29.953 78 5.821 34 46.324 73 17.063 107 
Familienbeih. und sonst. Sozialtransfer ... 24.264 105 54.718 137 18.272 101 21 .613 89 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges .. .. . 21 .049 - 27.468 - - 1.409 - 50.186 -
Neuanlagen ...... ... ... ....... ...... ... ... ......... ... .. . 172.401 76 292.987 75 180.439 159 138.922 41 
Bäuerliche Sozialversicherung .... ....... .. .. .. 51 .083 105 47.742 112 52.188 102 55.015 105 
Laufende Lebenshaltung ....... ... ... .. ... .... .... 261 .861 101 291 .014 91 234.365 106 290.155 98 
Private Anschaffungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.694 75 34.657 56 34.695 150 48.113 60 
Geldveränderungen .... .. .. ..... ... ......... ... ... .. . -99 - - 50.598 - - 46.683 - 65.350 -

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK .. .. . 188.904 91 322.654 128 162.074 81 170.314 87 
Erwerbseinkommen je GFAK ......... .. ........ 238.977 96 323.958 127 213.587 89 252.064 95 
Gesamteinkommen je GFAK .. .. .. .. .... ... ..... 269.068 95 357.018 125 250.578 87 272.965 96 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Ertragslage in den Spezialbetrieben (Rinder, Milch) Tabelle 6.3.3 

Milch· Milch· 

Rinder- Milch- wirtschaft - wirtschaft-

haltung - Index wirtschaft- Index Spezial· Index Spezial· Index 
Spezial· 1998 = 100 Spezial- 1998 = 100 betriebe, 1998 = 100 betriebe, 1998 = 100 Betriebe betriebe betriebe Berg· ohne bauern Zonierung 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe ............ .... .............. ... ....... 42 100 536 100 375 100 161 100 
StOB (1 .000 S) .................... .................... . 303,88 110 311 ,68 105 304,07 105 327,43 107 
Kulturfläche (ha) .. ...... .......... ........ ..... .. .. .... 27,88 104 33,08 106 37,30 106 24,36 108 
Wald (ha) ........ . .... .... ... .... ..... .............. ...... 5,84 105 7,85 105 9,47 105 4,51 106 
RLN (ha) .... ..... ... ......... .. ..... ....... ... .......... .. 19,02 105 18,74 105 19,22 104 17,73 107 
Pachtflächen (ha) ... ... .. ................ ..... .... .... 4,84 105 6,48 110 7,15 110 5,10 113 
Ackerflächen (ha) .......... ... ... ..... ... .. ........... 8,29 111 5,12 106 4,30 104 6,82 110 
FAK je Betrieb .. ........... ..... ... .. ...... ...... ....... 1,67 101 1,84 100 1,87 100 1,78 101 
GFAKl100 ha RLN .. .. ... .... .. ...... ...... .... ... .. , 10,21 98 11,07 95 10,88 96 11 ,51 94 
FAKl100 ha RLN ....... . . , ... , ........ ........ .... ... , 8,79 96 9,85 95 9,76 96 10,05 94 
GVE/100 ha RLN .......... .... ...... .. .... ............ 150,00 103 137,45 100 131,73 100 150,29 99 
Milchkühe/100 ha RLN .... .... ... .. ...... .......... 32,54 105 79,10 102 73,91 102 90,74 100 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754.580 101 840.658 104 850.543 102 819.427 107 
davon Ertrag Boden ......... ............ ..... ....... 58.372 115 ' 37.349 94 30.502 94 51.452 93 

Tierhaltung ..... .. ...... .. ........... 396.966 105 431 .563 103 413.019 104 469.561 103 
Forstwirtschaft ............... .. .. , 26.666 103 43.739 111 48.896 102 33.066 148 
Ertragswirksame MWSt. ..... 48.311 109 56.670 108 55.700 108 58.651 107 

Unternehmensaufwand ... .. ............ -... ...... , 559.645 105 578.804 106 569.624 105 597.253 108 
davon variabler Betriebsaufwand .. ...... .. ... 246.062 109 236.443 106 221.856 104 266.411 109 

AfA ........... .... .... .. .... .............. .... ...... 162.241 104 168.398 105 170.866 105 163.063 105 
Aufwandswirksame MWSt. ...... ... ... 60.579 93 70.556 111 72.056 104 67.374 128 

Gewinnrate (%) ... ... .. ...... ...... ......... ........... 25,8 - 31 ,1 - 33,0 - 27,1 -
Vermögensrente ..... .... ..................... ......... -189.648 - -161 .633 - - 140.114 - - 205.987 -

Betriebsvermögen .... ...................... ........ .. 4,945.771 106 4,976.688 105 5,024.492 104 4,873.303 105 
Schulden ... ... .. .......... .. .............................. 610.257 106 499.290 108 527.281 109 440.910 . 108 
Antei l d. Schulden am Betr.vermögen (%) 12,3 - 10,0 - 10,5 - 9,0 -
Investitionsausgaben bauliche Anlagen ... 121.405 73 162.026 142 173.691 142 137.709 142 
Investi tionsausgaben Maschinen ........... .. 78.039 98 102.733 101 111.534 93 84.430 136 

Jahresdeckungsbeitrag .. .. .... ....... .... ........ . 235.981 103 276.190 101 270.522 102 287.669 100 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft .. 194.935 94 261 .854 98 280.919 97 222.174 103 
davon Öffentliche Gelder ......... ..... ..... .... ... 171.008 86 158.465 93 175.401 92 123.294 96 

Erwerbseinkommen .......... ...... ... ...... ... .. .. .. 309.987 97 356.584 99 363.796 97 341 .320 103 
Gesamteinkommen .. ........................ .. ...... 385.687 97 437.785 100 449.728 98 412.683 103 
Eigenkapitalbildung ..... ... ..... ..... ... ............. 49.927 55 97.167 95 115.665 95 58.810 98 
Eigenkapitalbildung in Prozent ... .. .... .. ..... . 12,9 - 22,2 - 25,7 - 14,3 -
Nettoinvestitionen Gebäude u. Maschinen 62.842 48 133.991 167 158.892 144 82.427 486 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land- u. Forstw. (inkl. selbst. NE) 269.989 103 329.299 100 342.231 99 302.137 102 
Nebenerwerb unselbständig ..... ..... .. .. ...... . 115.052 105 92.857 98 82.319 98 114.571 99 
Pensionen und Renten ...................... .... ... 26.172 71 31 .352 101 33.327 103 27.233 96 
Familienbeih . und sonst. Sozialtransfer ... 49.528 120 49.848 107 52.605 104 44.130 115 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges .... . 32.714 - 16.529 - 12.608 - 24.627 -
Neuanlagen ........ .... ..... ....... .......... ..... ....... 197.028 89 266.389 122 281 .823 113 234.178 152 
Bäuerliche Sozialversicherung ... .... ..... ..... 45.096 111 43.458 109 37.421 108 55.903 109 
Laufende Lebenshaltung ..... ..................... 196.382 111 209.551 101 206.844 101 214.957 102 
Private Anschaffungen . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . , . . , . , . 35.073 126 26.723 93 27.446 85 25.177 119 
Geldveränderungen ......... ..... .. .. .. ......... .. ... 19.876 - - 26.236 - - 30.444 - -17.517 -

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK .. .. . 116.598 93 141 .858 98 149.754 97 124.687 103 
Erwerbseinkommen je GFAK ....... .. ... ... .... 159.628 95 171 .888 99 173.971 97 167.255 102 
Gesamteinkommen je GFAK ... ... ..... ..... .... 198.609 94 211 .030 100 215.064 98 202.224 103 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Ertragslage in den Spezialbetrieben (Schweine, Geflügel) Tabelle 6.3.4 

Spezial· Index Veredelung Index Veredelung Index 
betriebe 1998 = 100 Schweine 1998= 100 Geflügel 1998 = 100 

Schweine 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe .. .... ... .. ... .... .. ....... ... .... ... ... .. ... 19 100 181 100 4 100 
StOB (1.000 S) ...... ... .... ... .. .. .. ...... ...... ... .. .. .... . 790,63 108 557,39 101 355,73 101 
Kulturfläche (ha) .. ............. ... ..... ... , . ...... ...... .. .. 24,03 104 27,63 104 21 ,73 101 
Wald (ha) ..... .... .... ... ...... ........... ............ .... .... .. 4,27 97 4,47 98 2,78 115 
RLN (ha) .. .... ... ..... ........ ... .. ...... ... .. .. .......... .... .. 18,43 107 22,89 105 18,95 99 
Pachtflächen (ha) .. ...... ........ .... .... ....... ... ..... ... 5,51 123 6,98 114 2,87 108 
Ackerflächen (ha) .... ... .... ........ .... .... ... ......... .. . 15,75 107 21 ,07 105 10,44 102 
FAK je Betrieb .... ... .... .... .. ...... ...... ... .... ..... ... ... 1,87 97 1,62 96 1,98 94 
GFAKl100 ha RLN ............ .............. .. ........ ..... 11,42 91 8,32 94 11 ,22 94 
FAKl100 ha RLN ... .. . , ................................. .. . 10,18 91 7,12 92 10,49 94 
GVE/100 ha RLN ...... .... .. ........ ...... ........ ........ . 247,57 102 125,46 94 111 ,98 77 
Milchkühe/100 ha RLN .. ... .. ...... .... ... .. ... .. ...... . 0,40 98 0,61 78 - -

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag ..... ....... .............. ... .... .. ... 1,543.402 98 1,213.902 94 2,364.069 101 
davon Ertrag Boden ...................................... . 228.587 100 310.663 100 227.665 111 

Tierhaltung ... .. ..... .. ... .. .... .. .... .... 1,135.693 100 686.929 92 1,754.126 100 
Forstwirtschaft ............ .... .... ..... . 33.174 208 26.346 106 8.963 31 
Ertragswirksame MWSt. ... ... .... 121 .970 103 94.559 97 208.696 118 

Unternehmensaufwand .......... .. .... ... ... .. .... ..... 1,237.594 100 964.218 95 1,859.128 101 
davon variabler Betriebsaufwand ... ......... ...... 857.216 104 623.020 94 1,223.204 100 

NA .................................... ....... ... .. ...... 252.270 103 213.426 103 279.740 101 
Aufwandswirksame MWSt. ................. 125.1 40 73 103.669 81 188.647 102 

Gewinnrate (%) .... .... ............................ ... ....... 19,8 - 20,6 - 21,4 -
Vermögensrente .... ..... ..... ...... .. .... ....... ... .. .. .. .. -187.267 - -187.652 - - 92.855 -

Betriebsvermögen ..................... ...... ....... .. ... .. 7,324.174 102 6,097.736 102 7,086.447 102 
Schu~en .... ... ... ... ............. ..... .............. ..... ...... 1,189.620 106 714.374 112 909.278 95 
Ante il der Schulden am Betr.vermögen (%) .. 16,2 - 11 ,7 - 12,8 -
Investitionsausgaben bauliche Anlagen .... .... 185.701 51 147.847 64 297.610 245 
Investitionsausgaben Maschinen ....... ... ........ 25.655 36 65.763 70 66.647 34 

Jahresdeckungsbeitrag .... .... .. .. .. ... ....... .. ....... 540.220 97 400.895 95 767.570 101 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ...... . 305.808 90 249.684 91 504.941 103 
davon Öffentliche Gelder ...... .. .............. .. ...... . 149.983 83 173.414 94 122.038 95 

Erwerbseinkommen ................................... .... 396.963 94 357.175 96 606.324 102 
Gesamteinkommen ...... ..... ....... ........... .. ........ 484.248 99 418.131 98 679.433 105 
Eigenkapitalbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.461 94 5.310 19 173.203 147 
Eigenkapitalbildung in Prozent .. .. .................. 16,0 - 1,3 - 25,5 -
Nettoinvestitionen Gebäude und Maschinen . - 5.842 2 27.033 18 95.584 192 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land- u. Forstw. (inkl. selbst. NE) .. . 463.515 113 380.088 103 672.365 96 
Nebenerwerb unselbständig .. .. .. .................... 91.136 108 105.202 110 78.339 99 
Pensionen und Renten ................ .................. 33.045 133 21 .356 109 28.880 275 
Familienbeihilfe und sonst. Sozialtransfer ..... 54.239 130 39.600 114 44.229 100 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges ........... - 18.338 - 28.590 - 64.695 -
Neuanlagen ...... ... .. ......... .. .... ....... ... ..... ... ... .... 208.775 40 193.741 54 81.466 30 
Bäuerliche Sozialversicherung ................ .... .. 60.764 105 70.936 105 67.841 98 
Laufende Lebenshaltung .... .. .......... ......... .. ... . 255.605 106 248.859 105 321 .543 86 
Private Anschaffungen .. .... ... ....... ... ............... 26.300 6)2 29.162 102 32.746 189 
Geldveränderungen ..... ... ............. ... ......... ...... 72.153 - 32.138 - 384.912 -

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land· und Forstw. je FAK ....... 162.996 93 153.202 95 254.013 110 
Erwerbseinkommen je GFAK ........................ 188.608 97 187.548 98 285.169 110 
Gesamteinkommen je GFAK ............ .... ...... .. . 230.079 102 219.555 100 319.554 113 

Quelle: LBG Wirtschahstreuhand. 
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Ergebnisse von Betrieben mit hoher Waldausstattung1) Tabelle 6.3.5 

Alpengebiet Wald- und Mühlviertel 

1997 1998 1999 1997 1998 1999 

Betriebscharakteristik 

Zahl der Betriebe . , . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 77 77 76 36 34 34 
Kulturfläche (ha) .... ......... .......... ............... .... .... .... ... ... .. . 109,04 108,67 110,41 35,68 36,36 36,37 
Reduzierte landwirtschaftliche Nutzfläche (ha) ............ _ 22,50 22,47 22 ,47 24,23 24,70 24,96 
Ertragswaldfläche je Betrieb (ha) .. .... ...... ...................... 66,00 66,21 67,45 10,94 10,97 11 ,12 
Holzeinschlag je Hektar (fm) .............. .. .. .. .. ...... .. ........... 4,20 4,42 4,59 6,14 6,25 7,87 
Nachhaltig mögl. Holzeinschlag je ha Ertragswald (fm) 4,23 4,24 4,27 5,14 5,16 5,10 

Betriebsergebnisse je Betrieb 

Unternehmensertrag (5 ) ................ ....... ............ ...... ... .. . 972.392 978.701 982.384 912.226 968.175 985.141 
davon Waldwirtschaft (5) .. ........ .. ......... .... .. .... .. ............. 213.506 227.828 252.208 48.651 54.220 64.191 

(%) . ............ .. . ...... .. . . . . ...... ... .. .. . . ,. · 22,0 23,3 25,7 5,3 5,6 6,5 
Beitrag des Waldes zu den Einkünften aus L+F2) (5) ... 96.417 102.550 138.285 18.858 23.093 54.075 

(%) .. 23,4 25,4 34,2 6,1 6,7 15,3 

Betriebsergebnisse je Arbeitskraft (in 5) 

Unternehmensertrag je VAK .................. .. ..................... 456.912 469.474 476.125 416.806 434.905 458.644 
Betriebseinkomrnen je VAK ..................................... ..... 216.159 217.639 222.525 155.908 170.003 178.699 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK ..... .... .. 204.733 203.557 207.876 141 .967 )55.945 165.182 
Erwerbseinkommen je GFAK ..... .............. ........... ..... .... 210.749 211.484 217.353 152.060 164.005 175.188 
Gesamteinkommen je GFAK ........................................ 246.502 247.267 253.1 60 179.052 188.672 203.430 
Verbrauch je GFAK .. .............. ... .. ... .. ...... .. ... ........... ....... 188.995 200.207 200.774 134.576 145.739 148.028 

1) Bezugsgröße: Tatsächlicher Holzeinschlag; Vermögensänderung am stehenden Holz nicht berücksichtigt. 
2) Ertrag abzüglich Aufwand für Waldarbeit und anteiligem Gemeinaufwand ausschließlich der Lohnansätze der Familienarbeitskräfte. 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand . 
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Streuung der Ergebnisse nach dem Rentabilitätskoeffizienten1) 1999 Tabelle 6.3.6 

Spezial-Marktfruchtbau Veredelung Spezial-Milchwirtschaft 

unterstes oberstes unterstes oberstes unterstes oberstes 

Viertel Viertel Viertel 

Bet riebscharakteristik 

Anzahl Betriebe ..... ...... ... ....... ... .... ... .... ..... ..... 48 84 37 59 104 163 
StOB (1.000 S) ........... .. ......... .... .. .... .... .. ........ 227,49 574,78 331 .83 767,32 228,60 401 ,72 
Kulturfläche (ha) .. ... .. .. .. .. ... ... ..... ............ .... ... . 25,58 55,83 19,26 35,71 22,96 45,50 
Wald (ha) ... .... ..... ..... ............ .... ..... .. .... ... ..... ... 2,53 2,04 4,44 4,37 5,36 9,88 
RLN (ha) .. ... .... ....... ... ..... ........ ... ..... ........ ... ... .. 22,98 53,68 14,64 31 ,10 13,78 23,77 
Pachtflächen (ha) ........ .. ........ ......... .. .. .. .. ... .... 5,03 25,41 3,56 10,75 4,03 12,76 
Ackerflächen (ha) ... ...... .... ... ... .. .... .. .. ... .. ...... .. 21 ,61 52 ,20 13,34 28,11 3,72 6,21 
FAK je Betrieb .. ... ... ..... ..... ... ..... .... ..... .... .... .... 0,81 1,27 1,28 1,94 1,64 1,91 
GFAKl100 ha RLN .... .. ........ .. ...... .. .. ....... .. .... .. 6,28 3,05 12,60 6,78 14,61 8,84 
FAKl100 ha RLN ..... .. ............ .. ..... ...... .... ....... 3,56 2,37 8,75 6,27 11 ,96 8,06 
GVE/100 ha RLN ...... .. .. .. ............ ... .. ...... ........ 5,95 4,05 107,11 127,92 138,43 139,85 
Milchkühe/100 ha RLN ....... ... ..... ...... ....... ...... 0,23 0,01 - 0,97 79 ,76 80,93 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag .. .... ....... .. ....... ... ............. 536.491 1,774.178 648.435 1,964.556 535.808 1,249.018 
davon Ertrag Boden ............... .. .. .... ........... ..... 312.436 1,120.302 185.474 463.701 26.554 50.535 

Tierhaltung ...... ..... .. .. .... .. ... ... ... . 33.964 57.867 331.201 1,140.437 297.910 587.808 
Forstwirtschaft ... .. ... .. ..... .... ... .... 10.961 12.507 17.143 31 .162 19.692 83.813 
Ertragswirksame MWSt. .... .... .. 31 .506 115.573 51 .108 153.696 37.289 84.621 

Unternehmensaufwand .... .. .......... -.. ... ... .... ... . 521 .922 1,019.760 689.104 1,347.190 516.406 712.316 
davon variabler Betriebsaufwand .. .. .. ... .. ...... . 203.718 394.387 394.372 895.151 211.234 288.401 

AfA .... ..... .. .. .. .. .. .. .. ..... ..... ......... ... .... .. ... 152.771 219.659 169.575 267.553 149.596 194.985 
Aufwandswirksame MWSt. ............. .. .. 50.947 105.481 68.910 141 .256 61 .624 100.666 

Gewinnrate (%) ... ... ... ....... ...... ........... ... .. ... ... .. 2,7 42,5 -6,3 31,4 3,6 43,0 
Vermögensrente ..... .. .... .... .... ...... .. .... ... ..... ... .. - 223.756 344.679 - 351 .389 60.303 - 343.439 76.230 

Betriebsvermögen ..... ... ... .... .... ........ .. ....... ... .. 4,211.843 6,071 .101 4,743.814 7,630.665 4,264.951 5,925.077 
Schulden .. .. .. ....... .. ..... ...... .. .. .... .. ... .... .... ....... .. 571.375 623.601 970.398 631 .268 535.257 577.587 
Anteil d. Schulden am Betr.vermögen (%) .. .. 13,6 10,3 20,5 8,3 12,6 9,7 
Investitionsausgaben bauliche Anlagen .... .... 46.489 151 .807 117.662 155.718 150.312 277.800 
Investitionsausgaben Maschinen .. ... ... .......... 77.741 173.923 49.483 115.443 90.796 139.863 

Jahresdeckungsbeitrag .... ... .......... ..... .. .... .... . 153.598 796.182 139.475 740.149 132.922 433.803 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft .. ..... 14.569 754.418 - 40.669 617.366 19.402 536.702 
davon Öffentliche Gelder .. .... .... .. ......... .. ........ 151.415 394.816 97.765 253.340 94.158 238.888 

Erwerbseinkommen ............. ... .... .. ........ ......... 289.433 913.902 180.042 680.436 185.919 598.813 
Gesamteinkommen .. .... ... .... ...... ........ .... ... ... .. 339.736 972.144 217.945 754.486 268.599 672.096 
Eigenkapitalbildung .. ... ..... ........ ...... ...... .... .. ... - 59.496 399.003 -151 .393 278.780 - 39.563 283.766 
Eigenkapitalbildung in Prozent ..... .. ... ...... .. .... -17,5 41 ,0 -69,5 36,9 -14,7 42,2 
Nettoinvestitionen Gebäude und Maschinen . - 25.715 114.553 18.095 32.313 100.374 299.502 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land- u. Forstw. (inkl. selbst. NE) .. . 121.059 864.946 77.885 759.618 104.259 580.844 
Nebenerwerb unselbständig .. ....... ................. 260.249 140.212 221.635 57.535 161.736 63.086 
Pensionen und Renten .... ...... .. ...... .. .. ...... .. .... 19.740 21 .150 13.557 17.043 35.001 17.328 
Famil ienbeihilfe und sonst. Sozialtransfer .... . 30.540 37.093 24.346 57.006 47.693 55.955 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges ........ .. . - 10.663 - 102.421 64.841 - 40.959 33.926 49.751 
Neuanlagen ...... ..... ................... ........ ... .. ... .. ... 127.217 341.888 148.406 175.311 207.417 444.119 
Bäuerliche Sozialversicherung ... ... .. ... ... ... ... .. 58.507 98.288 48.092 94.637 32.796 54 .053 
Laufende Lebenshaltung .. ... .. ... .... .... ... .......... 258.158 353.269 230.288 282.046 198.390 238.913 
Private Anschaffungen ... .. ... .... ..... ... .... ..... ... .. 25.761 60.336 27.348 31 .100 22.406 29.998 
Geldveränderungen .. .... .. .. ... ....... ...... .... ... .. ... . -48.718 107.199 - 51 .870 267.149 - 78.394 - 119 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- und Forstw. je FAK .. ..... 17.809 592.996 - 31 .749 316.603 11 .773 280.136 
Erwerbseinkommen je GFAK ...... ....... .. .... .. .. . 200.557 558.197 97.603 322.699 92.348 284.977 
Gesamteinkommen je GFAK .................. .. .... . 235.414 593.770 118.151 357.817 133.415 319.853 

1) Rentabilitätskoeffizient = Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft: Lohnansatz und Zinsansatz des Eigenkapitals. 
Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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6.4. Langfristiger Vergleich der Ertragslage 

Entwicklung der Betriebsergebnisse von Haupterwerbsbetrieben 1986 bis 1999 (in Schilling) Tabelle 6.4 .1 

Nord- Süd- Wald- Mittel der Mittel der 
östliches östl iches Alpen- Kärntner und Alpen- Vor- Hoch- Bundes- Berg- Nicht-

Jahr Flach- und Flach- und vorland Becken Mühl- ostrand alpen- alpen- mittel bauem- berg-
Hügel- Hügel- viertel gebiet gebiet betriebe bauern· 

land land betriebe 

Erwerbseinkommen1) je Gesamt-Familienarbeitskraft 

1986 ........ .. .... .... .... ...... .... 158.513 130.497 142.515 130.267 115.945 118.337 118.274 109.059 129.155 113.309 142.308 
1987 ................................ 187.895 132.387 145.552 147.002 114.845 118.855 118.593 107.998 134.411 113.540 151 .990 
1988 .. ...... ........................ 203.005 124.994 161 .251 151 .390 118.322 128.975 127.953 116.754 143.061 121.253 161 .390 
1989 ........ ........... ... .. ........ 185.529 137.564 168.865 163.223 135.567 140.345 148.179 136.466 152.139 137.760 164.127 
1990 .. .. .. ................ .. .... .... 210.713 178.953 203.475 192.423 171.466 149.197 163.781 145.950 178.080 156.753 195.693 
1991 neu ............... .. .... .... 239.656 180.880 177.598 161 .254 144.451 152.033 145.229 143.717 171 .314 142.828 196.090 
1992 ... .. ..... .. .......... ... .... ... 226.356 201.591 204.618 167.298 159.670 160.435 168.345 153.467 183.639 153.217 210.388 
1993 ............ ............ ........ 205.516 171.101 185.286 160.267 149.734 162.795 153.366 150.411 170.432 149.801 188.601 
1994 ................................ 264.905 203.993 190.378 169.765 153.819 180.866 178.222 162.258 190.193 161 .170 216.875 
1995 .............................. 296.221 244.710 224.556 200.943 191 .810 200.711 211.607 187.264 221 .713 190.718 251 .397 
1996 neu .. .. ............. ... .. ... 314.848 246.689 228.866 196.359 189.239 195.450 211 .114 188.083 225.434 188.422 260.209 
1997 ........................ ....... . 308.731 219.150 217.267 191 .385 188.964 196.508 195.533 190.960 219.010 186.758 249.386 
1998 ................................ 274.436 183.040 192.760 189.750 195.986 207.158 220.855 191.Q13 209.320 197.100 220.783 
1999 .................... .. .......... 285.837 179.094 196.030 166.397 186.694 202.751 197.772 197.214 207.800 190.683 224.642 

Index 1.999 (1998 = 100) . 104,2 97,8 101 ,7 87,7 95,3 97,9 89,5 103,2 99,3 96,7 101 ,7 
Jährl. And.2) ab 1986 in S 10.871 6.962 4.975 3.496 6.470 7.492 7.759 7.357 7.263 6.793 7.936 

in% 4,8 4,0 2,7 2,1 4,3 4,8 4,9 5,0 4,2 4,5 4,1 

Gesamteinkommen je Familie 

1986 .. ..... ........................ 338.976 282.751 330.234 309.644 282.286 280.446 286.104 268.503 298.909 277.350 316.556 
1987 .. ..... .... .. ............ _ ...... 395.446 292.064 332.825 341 .333 281.996 281 .848 293.994 266.635 310.851 279.400 336.364 
1988 ....... ..... .. .. .... ... .... .. ... 433.193 270.905 364.853 355.383 293.616 301 .040 312.141 284.892 329.143 295.902 356.064 
1989 .. ... ...... ......... .. ...... ... . 394.005 297.069 383.239 371 .022 327.585 314.756 344.208 319.470 344.040 323.860 360.926 
1990 ............ _ ................... 451 .135 376.720 463.684 448.233 406.968 341 .920 403_548 346.679 404.270 373.704 429.603 
1991 neu ...... .. .......... ...... . 500.792 393.485 413.963 391.149 359.964 334.711 362.215 343.022 392.126 345.974 431 .871 
1992 ........................... .... . 471.448 442.797 480.288 396.026 397.606 353.841 414.742 360.301 420.152 368.174 465.596 
1993 .. .. ...... .. .. .. ..... ... ........ 437.680 396.055 440.226 384.953 389.490 378.788 387.178 364.603 402.876 373.589 428.150 
1994 ................................ 565.308 468.126 445.299 398.920 397.092 424.234 449.600 403.781 449.530 403.672 489.631 
1995 ........................ .. ...... 607.843 553.211 512.779 455.924 463.149 466.734 506.306 447.644 506.431 454.748 552.167 
1996 neu ......................... 639.483 542.221 498.288 456.236 448.921 450.375 498.689 441.335 503.581 442.224 558.628 
1997 ................................ 632.761 486.771 470.323 448.540 445.068 454.557 466.401 443.734 489.723 438.188 535.775 
1998 ................. .... ... ...... . 572.905 406.270 422.436 436.202 455.198 469.784 521 .790 438.969 467.456 455.637 478.235 
1999 ................................ 593.802 414.196 434.595 382.783 436.659 456.208 471 .079 470.857 469.226 446.231 491.028 

Index 1.999 (1998 = 100) . 103,6 102,0 102,9 87,8 95,9 97,1 90,3 107,3 100,4 97,9 102,7 
Jährl. And .2) ab 1986 in S 21 .368 16.887 9.662 7.648 14.305 16.705 17.865 16.484 15.746 15.004 16.656 

in% 4,5 4,4 2,3 1,9 3,9 4,6 4,6 4,7 4,0 4,2 3,9 

Verbrauch je Familie 

1986 .................. .............. 287.551 217.246 281.844 257.270 223.556 220.570 232.085 212.543 243.101 218.959 262.769 
1987 ............ .. .... .............. 291 .618 233.029 294.090 266.970 230.293 231 .065 246.966 220.644 253.099 228.593 273.000 
1988 .............................. .. 308.216 236.106 303.086 286.049 235.352 234.449 251.702 223.139 260.241 232.327 282.838 
1989 ................. ......... ...... 309.317 238.815 310.607 286.993 243.266 240.996 255.920 231.255 265.605 239.502 287.297 
1990 .. .. .. ...... .......... .......... 317.600 270.954 318.305 308.368 265.468 260.976 273.568 240.852 281 .525 255.512 303.030 
1991 neu ....... .. .... .. .. ........ 336.661 263.621 325.049 298.571 272.426 270.135 284.277 237.671 287.417 264.838 306.908 
1992 ........................... .. .. 354.552 294.342 335.283 300.604 281 .952 297.782 314.390 260.105 306.964 280.939 329.735 
1993 ........ ....................... . 363.473 305.488 343.390 322.779 283.130 312.230 311 .224 262.316 314.394 280.449 343.697 
1994 ................................ 390.515 328.891 352.864 318.569 297.258 329.788 331 .239 277.519 330.278 296.264 360.003 
1995 .......................... _ ..... 397.349 335.390 345.514 322.724 285.094 320.195 331.007 276.827 327.662 293.108 361.126 
1996 neu .................... ..... 435.630 369.935 374.522 349.334 308.109 340.965 363.830 298.316 356.947 313.903 395.556 
1997 ................................ 444.178 361 .113 393,519 356.475 314.299 357.115 352.595 302.772 364.126 319.878 403.680 
1998 ................................ 454.450 371 .024 383.904 359.585 326.957 366.091 360.690 311.041 369.892 329.310 406.832 
1999 ................................ 454.027 384.589 391 .884 375.636 323.917 370. 186 356.572 325.849 375.699 335.046 414.245 

Index 1.999 (1998 = 100) . 99,9 103,7 102,1 104,5 99,1 101 ,1 98,9 104,8 101,6 101 ,7 101 ,8 
Jährl. And .2) ab 1986 in S 14.577 13.770 8.588 8.311 8.146 12.579 10.896 8.693 10.878 9.247 12.638 

in % 4,1 4,8 2,6 2,7 3,0 4,4 3,7 3,4 3,6 3,4 3,9 

1) Inkl. Arbeitsrente. 
2) Nach der Methode der kleinsten Quadrate . 

Quelle: lBG Wirtschaftstreuhand. 
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Entwicklung der Betriebsergebnisse von 1991 bis 1999 Tabelle 6.4.2 

Betriebe mit Betriebe mit Futterbau- Landwirtseh. Marktfrueht- Dauerkultur- Veredelungs- Bundes-
über 50% 25-50% Gemischt-
Forstanteil Forstanteil betriebe betriebe betriebe betriebe betriebe mittel 

Reduzierte landwirtschaftliche Nutzfläche (RLN) (in ha) 

1991 ........... ...... .. ... .. .. .. ..... .. .. 15,88 15,29 16,64 17,49 32,10 10,54 17,81 18,43 
1992 ....... ...... .... ...... ... ....... .... 15,51 15,40 16,38 17,54 31 ,62 10,29 17,97 18,24 
1993 ....... ..... ... .. .... ... .. ... ........ 14,68 15,39 16,49 18,11 32,58 10,33 18,25 18,45 
1994 ........... ..... ..... ....... .... ..... 14,68 15,73 16,94 18,75 32,62 11 ,27 18,37 18,83 
1995 ..... ... .... ... ..... .... ...... .. ..... 15,53 16,51 17,45 19,23 33,29 10,29 19,03 19,32 
1996 neu ... .. .. ..... .. .. .... .. ....... . 14,85 17,08 17,66 21 ,03 34,06 12,01 20,49 19,92 
1997 ................. _ .. ... ........ ...... 15,02 17,40 17,87 21,46 34,62 11 ,29 21 ,18 20,16 
1998 .. .. .. ........... _ ......... .......... 15,10 17,67 18,04 21 ,90 35,39 11,44 21 ,80 20,48 
1999 .. ............ .... .. ...... .. .. ....... 15,42 17,72 18,18 22,58 35,91 11 ,92 22,44 20,78 
I-

Index 1.999 (1998 = 100) ...... 102,1 100,3 100,8 103,1 101 ,5 104,2 102,9 101 ,5 
Jährl. And . t) ab 1991 in ha ... -0,05 0,20 0,23 0,48 0,68 - 0,11 0,43 0,29 

in % .... - 0,4 1,2 1,3 2,4 2,1 -0,9 2,2 1,5 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Familienarbeitskraft (in S) 

1991 .. ... .... ... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 .582 105.208 111 .543 142.535 209.487 I 168.034 235.315 140.030 
1992 ..... ........... ... ... ... ...... ... ... 142.991 113.463 120.788 151 .188 202.720 155.817 265.865 146.079 
1993 .. ... ....... .. .... ..... .............. 101.089 110.060 114.380 129.433 193.529 116.023 208.968 130.434 
1994 ................. .. ...... .... ... .... . 123.124 123.310 121 .158 139.313 230.771 146.275 219.979 144.682 
1995 .... .. ... ... .. ....................... 137.922 147.071 148.056 179.680 289.933 185.991 237.805 175.871 
1996 neu .. ............. ............... 134.733 144. 120 138_853 179. 194 294.187 180.938 268.521 174.605 
1997 .. .............................. .. .. . 169.284 154.595 129.232 173.317 265.758 196.410 268.575 169.675 
1998 .. ... ... .... ........... .............. 171 .409 157.329 137.843 151.432 231.465 198.444 162.404 160.533 
1999 ......... ... .. .. ..... ........... ..... 175.091 154.004 129.489 148.003 253.880 171 .023 154.953 155.609 

Index 1.999 (1998 = 100) ...... 102,1 97,9 93,9 97,7 109,7 86,2 95,4 96,9 
Jährl. And.1) ab 1991 in S .. ... 3.382 5.863 2.618 3.425 6.630 4.852 - 10.341 2.793 

in % .... 2,3 4,3 2,1 2,3 2,7 2,9 - 4,4 1,8 

Erwerbseinkommen je Gesamtfamilienarbeitskraft (in S) 

1991 ..... .... .. ....... ........ ... ........ 159.704 I 127.630 131 .549 156.488 228.465 190.135 246.561 158.957 
1992 .. ... ................ ............ ... . 152.012 136.877 145.700 170.500 228.606 184.270 273.270 168.795 
1993 ..... ... .. ... ............. .......... . 132.813 136.174 141.767 151 .735 223.640 151.568 

I 

225.178 157.938 
1994 .. ......... .......... ........ ...... .. 152.145 151 .002 152.185 165.537 261 .297 184.048 240.990 175.107 
1995 ....... .. .. ... .... ...... .. ........... 163.654 174.823 178.684 204.403 311.524 222.156 258.918 204.932 
1996 neu ... _ .. .......... ... ... ..... .. . 167.299 173.935 171.104 203.036 312.806 223.010 283.723 205.244 
1997 ....... .. .... .... ...... _ ..... ........ 199.260 183.393 162.388 198.562 293.745 237.639 285.723 201 .727 
1998 ... .. .. ....... ...... .... .. .. ....... .. 197.737 190.056 171 .503 183.740 266.136 236.373 192.942 195.122 
1999 .... .. ............ .... .... ....... .. . 214.472 188.685 165.228 179.651 292.129 220.783 188.403 193.957 

Index 1999 (1998 = 100) .... .. 108,5 99,3 96,3 97,8 109,8 93,4 97,6 99,4 
Jährl. And .1l ab 1991 in S ..... 6.792 7.656 4.441 5.630 8.714 7.076 - 7.249 4.959 

in % .... 4,0 4,8 2,9 3,3 3,3 3,5 - 2,9 2,7 

Gesamteinkommen je Betrieb (in S) 

1991 .. ... ........................... ..... 399.811 323.909 333.640 367.686 462.577 416.500 522.879 375.954 
1992 ........... ..... .. .. ......... ... .. ... 378.056 351 .028 367.878 398.684 467.944 395.259 595.813 400.404 
1993 ........ .... .... ... ... ..... ... .. ..... 335.584 358.510 371.354 380.563 463.157 347.449 503.262 388.759 
1994 .... ... ....... ... ...... ......... .... . 397.519 393.234 398.767 401.925 535.000 422.692 545.442 429.229 
1995 ... .. .... .............. .... .... ..... . 416.499 432.198 441 .781 475.750 619.127 478.227 583.155 479.445 
1996 neu ... ... ..... ......... .. ........ 397.890 412.277 427.919 483.647 605.314 478.202 627.506 475.111 
1997 ........... ...... .... ...... ... ..... .. 447.761 439.437 402.450 469.244 560.844 497.392 619.705 461 .240 
1998 ... .. ........ ....... ...... .. ......... 432.358 438.799 420.097 436.423 511 .845 500.946 430.419 445.521 
1999 .... ... ........ ..... ........... ...... 471 .343 430.099 413.704 426.536 547.196 472.270 427.190 445.502 

Index 1.999 (1998 = 100) .... .. 109,0 98,0 98,5 97,7 106,9 94,3 99,2 100,0 
Jährl. And.1) ab 1991 in S ... .. 10.131 12.615 8.280 11 .873 12.973 14.520 -14.140 8.714 

in % ... . 2,5 3,2 2,1 2,9 2,5 3,3 - 2,5 2,0 
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Entwicklung der Betriebsergebnisse von 1991 bis 1999 (Fortsetzung) Tabelle 6.4.2a 

Betriebe mit Betriebe mit Futterbau· Landwirtseh . Marktfrucht· Dauerkultur· Veredelungs· Bundes· über 50% 25-50% Gemischt· 
Forstanteil Forstanteil betriebe betriebe betriebe betriebe betriebe mittel 

Verbrauch je Betrieb (in S) 

1991 .. . .. ...... .......................... 269.774 260.999 266.840 269.741 352.453 299.110 354.204 286.683 
1992 ...... ......... .. ... .... ...... ... .... 293.186 279.926 276.560 276.571 370.017 313.752 364.432 299.683 
1993 ........................... .. ........ 305.623 289.748 287.833 307.218 377.211 336.221 379.783 313.041 
1994 ........... .. ........................ 334.968 298.870 302.887 316.613 405.532 345.358 399.988 329.694 
1995 ................... .. .. ... .. .... .. .. . 315.927 297.197 295.603 318.699 414.927 349.171 390.857 326.141 
1996 neu ..... ... .. .. .... ... ...... .... . 332.417 323.854 322.507 361 .358 443.155 384.836 424.963 357.325 
1997 .. .. .. .. .. ... ...... .. .. .............. 353.796 . 331.035 316.317 360.335 445.282 389.437 429.107 357.054 
1998 ... .. ... ..... .... ... ..... .... ........ 336.262 339.070 329.266 377.950 459.645 411 .096 401 .709 366.490 
1999 .. .... .. .... ......... ......... .... ... 378.546 342.705 335.512 380.721 452.107 400.953 415.566 370.985 

Index 1.999 (1998 = 100) .. .. .. 112,6 101 ,1 101 ,9 100,7 98,4 97,5 103,4 101 ,2 
Jährl. And.1) ab 1991 in S .. .. . 11.655 7.414 8.331 14.188 13.567 14.187 8.521 10.129 

in % .... 3,7 2,4 2,8 4,4 3,3 4,1 2,2 3,1 

1) Nach der Methode der kleinsten Quadrate. Um die strukturellen Auswirkungen der Streuungsplananpassung an die Agrarstrukturerhebung 1 ~95 bereinigt. 
Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand . 
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6.5. Auswahlrahmen für Buchführungsbetriebe 

Grundgesamtheit des Auswahlrahmens (Anzahl der Betriebe) Tabelle 6.5.1 

Größenklassen in 1.000 ATS StOB 

180 - 240 1 240 - 300 300 - 360 1 360 - 480 1 480 - 600 1 600 - 900 1900 - 1.500 
Summe 

90-1 80 

Betriebe mit hohem Forstanteil 

Forstantei l >50% .. ... ......... .. .. .... .... .. .. ..... ... 2.677 1.932 I 1.345 5.954 

Forstanteil 25-50% Zone 0-2 .................. 2.177 1.770 I 1.015 4.962 

Zone 3+4 .. .. ... ... .. .. .... 2.457 2.921 5.378 

Futterbaubetriebe 

Alpine Lagen. Zone 0 .. .......... ......... .. ... ..... 673 1.246 1.919 

Zone 1 .. .. . .. .. ..... .... ... .. ..... ... 1.097 1.909 3.006 

Zone 2 .... .. .... .............. .. .... . 1.309 1.723 3.032 

Zone 3 ............. ... ...... ......... 2.010 1.444 3.454 

Zone 4 ... .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ..... 1.034 403 1.437 

Mittlere Höhenlagen, Zone 0 .. .. ............ ... . 4.666 3.975 1.631 I 2.218 I 1.870 14.360 

Zone 1 ...... .. .... .. ...... 2.482 3.144 1.196 I 1.610 I 869 9.301 

Zone 2 ........ ... ..... .... 2.102 2.162 1.706 5.970 

Zone 3+4 ..... .... .... ... 2.018 2.869 4.887 

Flach- und Hügellagen, Zone 0+ 1 .. ...... ... 1.308 2.327 I 951 I 951 5.537 

Zone 2-4 ............ 896 1.500 I 433 2.829 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen ...... ................. .... .. .. .. 3.057 I 1.298 I 869 I 1.246 6.470 

Flach- und Hügellagen ...................... .. .... . 1.210 I 864 2.074 
Marktfruchtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen .. .. ........ .. ..... .. .... ........ 3.224 I 1.510 I 942 5.676 

Flach- und Hügellagen ....... .. ..... ... ............ 4.181 I 2.221 I 1.873 I 1.437 I 1.936 I 601 12.249 

Dauerkulturbetriebe 

Mittlere Höhenlagen ..... .. ... ..... ... ... ........ .. .. 1.596 1.445 I 980 I 539 4.560 
Flach- und Hügellagen .. ............ ... .. .... ..... . 2.123 1.839 I 1.170 I 693 5.825 

Veredelungsbetriebe 

Mittlere Höhenlagen ...... ..... .. .. ..... .. ........... 1.498 I 1.092 I 1.058 I 856 I 1.598 6.102 

Flach- und Hügellagen ...... .. .... ................. 941 I 1.512 2.453 

Insgesamt ..... ...... ..... ... .. .......... .. ................. 117.435 

Quelle: ÖSTAT. Agrarstrukturerhebung 1995. 
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Gliederung der ausgewerteten Buchführungsbetriebe Tabelle 6.5.2 

Betriebsgruppen 1998 1999 

Betriebsformen 
Betriebe mit Forstanteil > 50% .... ......... .. .. .... .. .. ..... .. ....... .. ..... ... ..... ... .. ... .. ...... .... .... . . 96 107 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% ...... .. .. .. ..... ... ... ...... .......... .... .... ...... ..... ... ... .... ..... ... .. 220 220 
Futterbaubetriebe .. ... .... .. ... .......... .... ..... ... ............ ... ...... .... ..... .... .............. .... ..... .. .... . 1.007 1.045 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ........... ...... ..... .. ...... .. ...... ...... .. ........... ... ..... .. .. 220 210 
Marktfruchtbetriebe .... ...... .. .... .... .. .... .. .. ........ ..... .... .... .. .... ..... .... ... ... ...... ... ... ..... .... .... . 464 445 
Dauerkulturbetriebe ...... ..... ..... ..... ... ...... ..... ........ ...... ... ... ..... .... .... .......... .. .... .. .... .. .... . 175 183 
Veredelungsbetriebe ....... ... .. ......... ..... ... .. .... .. ...... ..... ..... .. ...... ..... .......... ... ... ... .... .... .. . 194 194 

Alle Betriebe (OE) ... ........... ... .. ...... ..... .... ...... ... .......... ... .. .... .. ......... ..... ... .... ... .... ....... . . 2.376 2.404 

Gebiete nach NUTS 111 gem. EU-Schema 
Alpine Lagen ... ...... .... ....... .... ..... ... .... ........ ..... .... ........ ... ... ..... .. ... .... ... ... ..... ........ .. .... . . 446 443 
Mittlere Höhenlagen .. .. .. ..... .. .. .. .. ... ....... ..... ...... ......... ........ ........ .. ..... ......... ...... ... ...... . 1.208 1.249 
Flach- und Hügellagen ..... .... .. ... ... .. ... .. .. ..... ..... .... ........ ..... .. ..... ... .. .. .... .......... .. ......... . 722 712 

Bergbauernbetriebe und Benachteiligte Gebiete 
Nichtbergbauernbetriebe ..... ..... ..... ... ... ...... ...... .. .... ... .... ....... ... ...... ..... ... .. ........... ..... . 1.357 1.343 
Bergbauernbetriebe ...... ... .. .... .. ...... .... .............. .. .... .... ... ..... ... ............. ........ .......... ... . 1.019 1.061 
Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) .. ...... .. .. .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ....... ...... .. .. .. 1.097 1.137 
Sonst. Benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) .. .. .. .... .. .... .. ... .. .. .. ........ .. 191 187 
Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) ...... ...... .. .. ...... .. .. .. ...... .. ... ........ .... ........ .. 178 183 

Produktionsgebiete 
Hochalpengebiet (HA) ... .. .. ... ... .. .. .. ..... ... ... ..... .. .. .... ..... .... .. .. ... ...... .... ..... ... .... .... .... .. .. 349 347 
Voralpengebiet (VA) ...... ... ........ .. .. .... ... ..... ..... ..... .. ... .. .... .. ... ..... ... ....... ... .... ... ..... .. .. .. . 129 137 
Alpenostrand (AO) ..... .. .. .. ... .. ... .. .. .. ... ......... .. .... ... .. .... .. ... .. .... ............. .... ........... ...... .. 267 280 
Wald- und Mühlviertel (WM) .. ..... ......... ..... .......... .. .... .. .. .... ..... ... ... .... ...... ......... .... .. .. . 337 340 
Kärntner Becken (KB) ....... ............... .. .... .. ....... .... ...... .... ..... ...... .... .. .. .. ... .... ... .... ... .... . 101 106 
Alpenvorland (AV) .... .... .. ... ... .. .. .. .... .......... .. .... .. ... .. ............ ...... .. ... .. .. ... .. ... ......... ..... . . 463 466 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) .... .. ... ... ... .. .. .. ...... .. .... .. ...... .... .. .. .. .......... .. ...... ...... . 239 249 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) ... .. ... ..... .. .. .. .. ... .... ...... ...... ....... .... .. ... ...... .. ... .. .. .. .. 491 479 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen 

Größenklassen in 1.000 ATS StOB 

180 - 240 1 240 - 300 300 - 360 1 360 - 480 1 480 - 600 1 600 - 900 1900 - 1.500 
Summe 99 

90- 180 

Betriebe mit hohem Forstanteil 

Forstanteil >50% .. .... .... ....... .. .... ....... .... ...... 25 36 I 46 107 
Forstanteil 25-50% Zone 0-2 ...... .. . .. ... ...... 27 40 I 43 110 

Zone 3+4 ...... ... .. . .. ...... 33 77 110 
Futterbaubetriebe 

Alpine Lagen, Zone 1 ..... .. .... ............. , ..... ... 14 45 59 
Zone 2 ..... .. ...... ... ...... ..... ... ... 18 50 68 
Zone 3 .. .... ....... ..... .. .... ......... 25 27 52 
Zone 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 17 52 

Mittlere Höhenlagen, Zone 0 ......... .. ... ... .. ... 40 54 30 I 53 I 75 252 
Zone 1 ... ........ ..... ...... 19 41 29 I 41 I 40 170 
Zone 2 .. .... .... ..... .. ..... 21 32 64 117 
Zone 3+4 .. .. ...... ... .. .. . 19 60 79 

Flach- und Hügellagen, Zone 0+1 ..... .. . .. ... . 14 33 I 21 I 34 102 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen .. .. .. ....... ...... ... .... .. . .. ... . 29 I 28 I 32 I 51 140 
Marktfruchtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen .... ....... ...... ............. .... . 37 I 53 I 45 135 
Flach- und Hügellagen .. ........ .. .... .. .. .. ... .... .. 45 I 46 I 53 I 46 I 89 I 31 310 

Dauerkulturbetriebe 
Mittlere Höhenlagen ...... ..... ..... ...... " .. ...... ... 16 24 I 24 I 24 88 
Flach- und Hügellagen .. ... ...... .. ... .. ... ... .. .. ... 14 20 I 36 I 25 95 

Veredelungsbetriebe 
Mittlere Höhenlagen ... .... .. ... ................. ... ... 10 I 20 I 24 1 25 I 48 127 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

Weitere Oetailinformationen finden sich in der Publikation .Buchführungsergebnisse aus der ästerreichischen Landwirtschaft 1999". LBG Wirtschaftstreuhand· und Beratungs· 
gesellschaft m.b.H .• 1010 Wien, Schauflergasse 6; Tel: 01 / 53 105 -102 (Fr. Karin Jordan); Fax: 01 / 53105 - 115. 
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7. Förderungen für die Land-, Forst- und Wasserwirtschaft 

7.1. Agrarbudget und Förderungsmaßnahmen 

Bundeshaushalt und Agrarbudget Tabelle 7.1.1 

Gesamtbud~et Land- und Forstwirtschah 
Förderungen für die Land- und Forstwirtschah') 

(Bundeshaus alt, (Kapitel 60) 
Jahr 

Ausgaben) insgesamt davon EU-Mittel 
in % des in % des 

A(W;~~?~gls in Mrd . S in % des Bundeshaushaltes 
in Mio. S Gesamtbudgets in Mio. S 

1991 .... ............ ...... 678,9 15.790 2,3 11 .321 - 1,7 71 ,7 
1992 ...................... 739,5 17.689 2,4 13.138 - 1,8 74,3 
1993 ........... .... ..... .. 856,1 17.807 2,1 13.110 - 1,5 73,6 
1994 .................... .. 852,5 20.466 2,4 14.046 - 1,6 68,6 
1995 ...................... 969,4 33.135 3,4 27.828 13.215 2,9 84,0 
1996 ........ .............. 885,0 29.161 3,3 23.985 13.899 2,7 82,3 
1997 ............ .. ...... .. 1.000,2 26.603 2,7 21 .137 12.536 2, 1 79,5 
1998 .......... .. .. ........ 1.120,0 25.158 2,2 21 .101 12.753 1,8 79,9 
1999 ..................... . 1.209,4 24.070 2,0 18.330 12.055 1,5 76,2 
20002) ..... ...... .. .. ..... 1.277,3 23.475 1,8 17.820 11 .838 1,4 75,9 

1) Nur Förderungen des Bundes laut Kapitel 60 (enthalten sind Titel 601 . 602, 603. 604 und 606); ab 1995 inkl. EU-Mittel; die Unterschiede zu Tabelle 7.1.2 bei den EU-Mitteln 
ergeben sich durch die BerücksIChtigung der EU-Mittel für Erstattungen (werden vom BMF abgewickelt) und der Nachzahlung von EU-Mitteln für 1998 und 1999 im Rahmen 
des ÖPUl. 

2) Bundesvoranschlag, ohne Bundesfinanzgesetzhche Ermächtigungen. 
Quelle: BMF und BMLFUW. 

Budgetausgaben tür den Agrarbereich 1995 bis 2000 (in Mio. S) Tabelle 7.1.2 

Ausgabenpositionen 1995 1996 1997 1998 1999 BVA 
2000') 

Personal- und Sachaufwand der Zentralverwaltung und der 
nachgeordneten Dienststellen, Verwaltungsaufwand der 3.630 3.635 3.747 3.323 3.840 3.933 
AMA und Kosten für INVEKOS 
(Titel 600, 605, 607 und 609) 

Förderungen für die Land- und Forstwirtschaft (Kapitel 60) - 27.828 23.985 21.137 20.101 18.330 17.820 
EU- und Bundesmittel (Titel 601 , 602, 603 und 606) 

Schutzwasserbau und Lawinenverbauung (Titel 608) 1.677 1.541 1.719 1.733 1.899 1.721 

Summe (Gesamtbudget laut Kapitel 60) 33.135 29.161 26.603 25.158 24.070 23.475 

Gesamtsumme der Förderungen tür die Land- und 36.845 32.169 29.012 28.353 26.661 24.700 
Forstwirtschaft (EU-, Bundes- und Landesmittel2) 

davon EU-MitteI3) 13.581 14.868 13.468 14.016 13.558 12.838 
Bundesmittel 14.733 10.211 8.732 7.487 6.421 6.132 
Landesmittel4) 8.531 7.090 6.813 6.849 6.682 5.730 

Anteil der Förderungen, die direkt 
an die Bauern ausbezahlt werden 
laut WIF05) 24.772 22.667 20.299 18.579 17.341 6) 

BMLFUW5) 26.773 24.441 21 .963 21 .1 33 18.598 6) 

1) Bundesvoranschlag 2000. ohne Bundesfinanzgesetzliche Ermächtigungen, die voraussichtlich rd. 3 Mrd. S ausmachen werden. 
2) Inkl. der Förderungen , die vom Bundesministerium für Finanzen verwaltet werden; für 2000 ohne Ermächtigungen. 
3) Für 1999 inkl. der 504,4 Mio. S und für 1998 inkl. der 496,5 Mio. S, die im Kapitel 60 nicht aufscheinen, da über das Bundesministerium für Finanzen abgewickelt (siehe 

auch Fußnote zu Tab. 7.1.3). 
4) Für 2000: geSChätzter Wert. 
5) Definition für Direktzahlungen laut BMLFUW: Alle Förderungen, die direkt auf das Konto der Bauern/Bäuerinnen überwiesen werden, werden als Direktzahlungen bezeich-

net; der Unterschied zum WIFO ergibt sich dadurch, dass die Investitions- und Zinszuschüsse gemäß Definition der LGR nicht zu den Direktzahlungen (Subventionen) ge-
rechnet werden. Sie werden It. LGR bei den Kapitaltransfers verbucht. Ein weiterer Grund für den Unterschied ist die zeitliche Zuordnung: Das BMLFUW verwendet die Zah-
lungen, die in das jeweilige Kalenderjahr fallen, als Basis, während bei der LGR die Zahlungen dem Jahr zugeordnet werden, in dem der Anspruch entsteht. 

6) Keine Werte ausgewiesen bzw. geschätzt. 
Quelle: BMLFUW. 
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Förderungen für die Land- und Forstwirtschaft1) (in Mio. S) 

Ausgleichszahlungen und Prämien ....................... ...... .... . 

Flächenprämien ............. ... ... ... .... ... ... .... ......................... . . 
Getreide und Mais .................................................. ....... . 
01- und Eiweißpflanzen .. .......................... ..................... . 
Sonstige Kulturen .... .. ...... ...... .. ..... .. ............. ................. . 
Flächenstilllegung .. .... ... .... .... ........ ...... .. ........ .... .. ........ ... . 
Rodeaktionen Obst .................... ............ .... ... ......... .... .... . 
Weingartenstilllegung ... .. ........ ........ .... .......... .. ... ... ..... .... . 

Tierprämien ... ...... ....... .. .... ............ ... .. ... ........ ... .. ........... .. . . 
Prämie für Mutterkühe .... .......... ..... .... ........................... .. 
Prämie für Mutterschafe .. ......... .................... ....... .. ....... .. 
Sonderprämie für männliche Rinder .. ............ .. .............. . 
Viehha!t~ngsprämi.e .: .. .. .. ........... ... ... .. ...... .... ........... .. ... .. . 
Extenslvlerungspramle ...................... ..... ........ .............. . . 

Produktprämien ................ ...... .. ........ .. .. ...................... .... . 
Förderung des Stärkekartoffelanbaus ........ ........... ........ . 
Förderung des Saatgutanbaus ...... .... ................. .... ...... .. 
Förderung des Tabakanbaus ......... ................ ......... .. .. .. . 

Lagerhaltungskosten3) .. .. . .. .. . ... .. . ... ...... ... ..... .. ........ .... .... . .. . 

Getreide ...... ................................... .. ........ .. ... ..... ... ............ . 
Butter, Milchpulver, Käse ....... .......... .... ............ ... ........ ..... .. 
Fleisch und Fleischwaren .... ...... .... ............. ..... ............. ... .. 
Zucker ......... ...... ........ .... .. ... ........ ...... .. ........ ............... .... .... . 
Sonstiges ... ...... ...... .............. .... ... .............. ... ... .. ................ . 

Beihilfen für Verarbeitung und Vermarktung .... ............. .. 
Milch .. ................... .. .. ..................... .... ..... ................... ... .... . 
Wein .. ...... .... ............. ..... .... .......... ... ....... .... .. ...... ........ ....... . 
Obst .................................. .. ..... .. ...... .... .............. .... .. ..... ... . . 
Zucker ........... ... .. .. .. .. ............. .. ..... ...... ... ..... .......... .... ...... ... . 
Stärke ... ...... .. .... ........ ... .... ..... ................ .... .... .. ... ..... ...... .. .. . 
Sonstiges ....... .... .... ........................ .... .... .................... .. ... .. . 

Umweltschonende Maßnahmen .... .. .......... ... .................... . 
Umweltprogramm (ÖPUL)4) ... ... .. ... ..... ....... ... .................. .. . 
Sonstige Umweltmaßnahmen .............. ..... ..... ............... ... . 
Energie aus Biomasse ..... ..... .. ........................... .. ............ .. 

Qualitäts verbesserung .. ... .............................. ..... .............. . 
Pflanzenbau .... ........... ... .. ... ...... .................... ..... ............... . . 
Tierhaltung ..... ... .. .... ................... .. ... ... ............. ........ .. ... ..... . 

Strukturmaßnahmen .. ............ .... ......... ......................... ..... . 
Ausgleichszahlungen in Berg- u. benachtei ligt. Gebieten 
Einzelbetriebliche und kollektive InvestitionS) .. .. ... ............ . 
Zuckerrüben-Übernahmeeinrichtungen ..... .. .. ......... .... ..... . . 
Zinsenzuschüsse im Rahmen der Investitionsförderung .. . 
Verkehrserschließung ländlicher Gebiete .......... .. ........ ... . .. 
Maschinen- und Betriebshilferinge sowie Kurswesen .... .. . 
Landarbeitereigenheimbau .... ... ......... .. .. .... ..................... .. . 
Agrarische Operationen ... .. .... .... ..... ..... ......... .. ... .. ........... .. . 
Landwirtschaftlicher Wasserbau .... ...... ........ .. ......... .... .... .. . 
Förderung der Almbewirtschaftung ...... ........... .. ........ .. .... .. 

Verbesserung der Marktstruktur ... .. ... ....... ...... ................ . .. 
Marketingmaßnahmen ...... .... .... ........ ....... .. .. ................... .. . 
Innovationsförderung .... ..... ... ..... .... ....... ..... .. ...... ... .. .......... . 

Sektorpläne ..................... .. .. ... ... .............................. ..... .... . 
Erzeugergemeinschaften ...... ....... .. .... .. .... .. ............... ........ . 
Strukturfonds Fischerei (FIAF) ... .......... ............ ......... ..... .. . 

Maßnahmen in Ziel 1- und 5b-Gebieten ..... ........... ..... ..... .. 
Gemeinschaftsinitiativen (Leader, Interreg) ...................... . 

Forstliche Förderung .. .. .. ... ... ..... .... ... ... ....... .......... .. ... ....... . 
Erschließung von Wildbacheinzugsgebieten ................... .. 
Hochlagenaufforstung und Schutzwaldsanierung .... ...... .. . 
Forstliche Bringungsanlagen .... ......... ............ .... ... ............ . 
Forstliche Maßnahmen und Sonstiges ...... ...... ................ .. 
Beihilfen für Aufforstung, Wegebau etc ... ............ .. .... ........ . 

Forschung, Bildung und Beratung ..................... ............ .. 
Forschung ... .. ............. ... .... ...... ..... ......... .................. .. .... .... . 
Beratung und Erwachsenenbildung ... .......................... .. .. .. 

1998 

6.655,1 
4.992,0 
3.597,8 

858,0 
44,0 

352,6 
9,9 

59,6 

1.668,5 
748,6 

55,6 
608,5 

41 ,3 
214,5 

64,7 
55,1 

1,3 
8,4 

738,3 
504,5 

6,4 
46,3 

144,7 
36,4 

228,3 
99,8 

0,9 
0,05 
71 ,9 
53,7 

2,0 

7.806,7 
7.427,4 

219,4 
159,9 

371 ,4 
32,4 

339,0 

8.156,0 
2.918,4 
1.476,1 

115,2 
582,4 

1.105,4 
64,3 
10,4 
47,9 
29,3 
40,6 

21 ,1 
169,9 

15,4 

446,2 
84,7 
26,7 

940,1 
61 ,7 

448,7 
136,7 
54,8 
44,3 

100,7 
112,2 

1.037,6 
44,0 

993,5 

EU 

6.082,5 
4.929,6 
3.477,6 

852,3 
72,7 

527,0 

1.085,9 
401 ,6 

64,9 
406,5 

212,9 

67,1 
54,5 

1,7 
10,9 

536,7 
341 ,4 

12,0 
34,6 

147,6 
1,0 

538,4 
82,4 

1,3 
0,03 

190,9 
178,8 
85,0 

3.669,9 
3.669,9 

8,1 

8,1 

1.579,5 
578,5 

86,0 

21 ,6 

301 ,9 
47,4 

9,8 

489,6 
44,7 

60,6 

60,6 

10,5 
5,4 
5,1 

Bund 

66,3 
11 ,4 

11,4 

54,8 
54,8 

34,4 

34,4 

2.572,4 
2.478,5 

93,9 

210,9 
11 ,6 

199,3 

2.900,6 
1.328,8 

287,7 

271,3 
260,0 

33,9 
-0,5 

24,7 
75,0 

5,9 

32,2 
49,6 
10,0 

483,7 
38,3 

248,6 
96,9 
32,8 
22,7 
62,5 
33,8 

229,1 
41 ,9 

187,2 

1999 

Länder 

88,3 
4,0 

4,0 
84,8 
42,8 

42,0 

1.898,4 
1.521 ,7 

236,7 
140,0 

218,8 
19,1 

199,7 

3.019,2 
887,3 
506,6 

114,4 
751 ,7 

41 ,1 
10,5 
51,6 
26,9 
45,8 

2,5 
96,2 

9,1 
104,5 
20,2 

5,6 
340,5 

4,7 

153,4 
26,4 
30,0 
26,1 
32,1 
38,8 

840,8 

840,8 

269 

Tabelle 7.1.3 

Gesamt 

6.237,6 
4.945,0 
3.477,6 

852,3 
72,7 

527,0 

15,4 

1.225,5 
499,2 

64,9 
406,5 

42,0 
212,9 

67,1 
54,5 

1,7 
10,9 

571 ,1 
341,4 

12,0 
34,6 

147,6 
35,5 

538,4 
82,4 

1,3 
0,0 

190,9 
178,8 
85,0 

8.140,7 
7.670,1 

236,7 
233,9 

437,8 
30,7 

407,1 

7.499,3 
2.794,6 

880,3 

385,7 
1.011 ,7 

75,0 
10,0 
51 ,6 
26,9 
45,8 

27,2 
192,8 

15,0 

438,6 
117,2 
25,4 

1.313,9 
87,7 

462,6 
123,3 
62,8 
48,8 
94,6 

133,2 

1.080,5 
47,3 

1.033,1 

200()2) 

6.542,9 
4.743,3 
3.552,9 

71 7,3 
47,6 

425,5 

1.714,8 
831,4 

73,0 
557,3 
40,0 

213,1 

84,8 
69,1 

3,7 
12,0 

482,2 
270,4 

79,8 
6,0 

118,0 
8,0 

305,7 
108,0 

13,5 
71 ,5 

110,7 
2,0 

8.110,1 
7.801 ,0 

190,0 
119,1 

268,0 
22,0 

246,0 

6.034,6 
1.701 ,0 

703,0 

550,5 
890,0 

70,0 
10,0 
45,0 
28,0 
35,0 

26,1 
102,7 

13,0 

971 ,0 
45,0 
16,3 

783,0 
45,0 

461 ,0 
132,0 
35,4 
84,8 

108,9 
100,0 

1.034,0 
43,8 

990,3 
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Förderungen für die Land- und ForstwirtschafP) (in Mio. S) (Fortsetzung) Tabelle 7.1.3a 

1999 
1998 20002) 

EU Bund Länder Gesamt 

Degressive Ausgleichszahlungen ......... .. ................... .. ... . 1.563,4 54,0 - 3,1 163,8 214,7 -
Degressive Ausgleichszahlungen allgemein ..... ... ....... ...... 1.268,4 54,0 - 3,1 - 50,9 -
Degressive Ausgleichszahlungen d. Länder f. Jungrinder 98,9 - - 86,3 86,3 -
Degressive Ausgleichszahlungen d. Länder fü r Milch ....... 114,8 - - 8,4 8,4 -
Degressive Ausgleichszahlungen d. Länder f. Schweine .. 81,3 - - 69,1 69,1 -

Währungsausgleichsmaßnahmen ...................•. ............. .. -0,5 - - - - -

BSE-Ausgleichszahlungen ............ .... ..... .. ... .. ..... ............ ... - 3,7 - 0,03 - 0,03 -

Frühvermarktungsprämie ...... .... ........... ............. .... .... ... ..... 87,1 18,5 - - 18,5 -

Naturschädenabgeltung (Frost) ........ ....... .. ........................ 49,7 - - 0,3 - - 0,3 -

Sonstiges ............ .. ........ .. ... .... ..... ............ ............ ........ ... .. ... 169,2 - 16,7 152,3 169,0 160,4 
Organisationen, Verbände .. ................. .... .................. ........ 15,8 - 14,4 0,7 15,1 16,4 
Tierseuchenbekämpfung ................................ ...... .... ........ . 46,3 - - 29,2 29,2 44 ,0 
Diverse Maßnahmen ... ... ..... .. ....................... ...... ........ .. .. .. . 107,1 - 2,3 122,4 122,4 100,0 

Summe ..... .......... ... ..... ... ..................... ... .... ........................... 27.307,3 12.558,7 6.275,6 6.535,2 25.369,5 23.398,9 

Hagelversicherung6) ........................................................... .. 277,6 - 145,0 146,0 291,0 300,0 
Tierversicherungsförderungsgesetz61 ........ ... ... ... " ....... .. , ...... 1,2 - 0,2 0,9 1,1 1,2 
Erstattungen61 .. .. ........... -.................... ........ ......... ... ...... .... ..... 766,4 999,6 - - 999,6 1.000,0 

Gesamtsumme ......................... .. .......... .... ........................... 28.352,5 13.558,4 6.420,8 6.682,0 26.661 ,2 24.700,1 

1) Die Zusammenstellung der Förderungen basiert auf den Rechnungsabschlüssen des Bundes und der Länder; bei einzelnen Maßnahmen (ÖPUL. Ausgleichszulage, Mut· 
terkuh etc.) wird bei den Budgets der Länder der Verwendungsnachweis der AMA herangezogen ; bei Minuswerten handelt es sich um Rückforderungen ; Teilsummen und 
Endsummen gerundet. 

2) Bundesvoranschlag 2000 ohne Bundesfinanzgesetzliche Ermächtigungen, die voraussichtlich rd. 3 Mrd. S ausmachen werden; für Länder vorläufige Werte (zum Teil auf· 
grund der 60:40·Regelung errechnet; zum Tei l Schätzungen auf Basis des Vorjahres). 

3) Otfentliche Intervention und private Lagerhaltung. 
4) 1999 wurden bei den EU· Mitteln für das Umweltprogramm 504,4 Mio. S dazugezählt (1998 betrug dieser Wert 496.5 Mio. S); diese EU·Mittel wurden vom BM t. Finanzen 

1999 direkt den Ländern rücküberwiesen, nachdem die Länder diese Mittel kurzfristig vorfinanziert hatten. Bei der Darstellung der Ausgaben nach Kapitel 60 - Landwirt· 
schaft (siehe Tab. 7.1 .1) ist dieser Betrag nicht enthalten. 

5) Davon sind 184,0 Mio. S der Bundesmittel für nationale Förderungsmaßnahmen ausgegeben worden. 
6) Diese Förderungen werden vom Bundesministerium für Finanzen verwaltet. 

Quelle: BMLFUW, BVA bzw. Rechnungsabschlüsse 98. 99 und 2000 (EU und Bund); Rechnungsabschlüsse der Länder; Verwendungsnachweise der AMA. 
Zusammengestellt von BMLFUW·Abt. 11 B 5 und Bundesanstalt für Agrarwirtschaft. 
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Budgetausgaben für den Agrarbereich in den einzelnen Bundesländern 1999 (in Mio. S) Tabelle 7.1.4 

Maßnahmen Burgen· Kärnten Nieder· Ober· Salzburg Steier· Tirol Vorarl- Wien Gesamt land österreich österreich mark berg 

Ausgleichszahlungen und Prämien ........ 0,1 7,4 11 ,5 10,3 3,3 9,2 4,1 42,8 0,003 88,8 
Flächenprämien .... ...... ..... ... _ .... ... .......... . 0,1 - 3,9 - - - - - - 4,0 

Weingartenstilllegung ............. ... .. ... ....... 0,1 - 3,9 - - - - - - 4,0 
Tierprämien ... ........ .......... ..... .. ........... .... . 0,1 7,4 7,6 10,3 3,3 9,2 4,1 42,8 0,003 84,8 

Prämie für Mutterkühe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 7,4 7,6 10,3 3,3 9,2 4 ,1 0,8 0,003 42,8 
Viehhaltungsprämie ........... _ ... _. _. __ ._ ... . _ .. - - - - - - - 42,0 - 42,0 

Umweltschonende Maßnahmen .............. 55,4 119,2 563,4 447,0 156,4 263,1 146,8 141 ,7 5,3 1.898,3 
Umweltprogramm (ÖPUL) ........ , ... .... ...... . 53,8 109,0 544,3 276,3 134,3 206,6 143,9 50,4 3,0 1.521 ,7 
Sonstige Umweltmaßnahmen ..... .. ..... _ .. _._ - 0,8 2,7 145,0 - 10,4 1,1 74,3 2,3 236,7 
Energie aus Biomasse .... .. ........ __ .. __ ......... 1,6 9,4 16,3 25,6 22,1 46,1 1,8 16,9 - 140,0 

Qualitätsverbesserung ....... .... ....... _ ........ _. 12,3 20,8 38,3 37,0 16,1 27,5 47,0 15,2 4,7 218,8 
Pflanzenbau ..... ... .. ..... .. ___ .. ... __ .... _ .. ... ... .... . 0,2 2,1 - 0,5 0,9 8,2 2,9 - 4,4 19,1 
Tierhaltung .. ___ ... __ ........... .... ... .. .... ... _ .. _ ...... 12,1 18,7 38,3 36,5 15,2 19,3 44,0 15,2 0,3 199,7 

Strukturmaßnahmen ... ... : .. _ .. ... .. .. _ .. _ .. ... ..... 191 ,9 367,1 512,8 728,1 215,4 450,8 379,1 165,0 8,9 3.019,2 
Ausgleichszahlungen in 

Berg- und benachteiligten Gebieten ..... 17,9 109,0 174,6 145,1 77,1 178,2 143,2 42,3 - 887,3 
Einzelbetriebl. u. kollektive Investition ..... 24,0 62,7 105,5 167,2 17,3 51 ,4 45,2 26,9 6,3 506,6 
Zinsenzuschüsse im Rahmen 

der Investitionsförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 8,5 5,9 38,3 8,4 22,7 11,5 15,1 0,6 114,4 
Verkehrserschließung ländl. Gebiete ....... 64,5 123,4 58,9 254,4 73,4 82,0 74,3 20,9 - 751 ,7 
Maschinen- und Betriebshilferinge 

sowie Kurswesen .. .............................. .. 1,1 3,1 17,7 3,1 2,0 7,2 1,1 5,9 - 41 ,1 
Landarbeitereigenheimbau ... .. ....... .. ........ 0,4 0,3 - 0,3 1,5 2,9 5,1 - - 10,5 
Agrarische Operationen ....... .. ........... ... __ .. 7,2 0,5 0 ,5 18,5 3,8 6,0 15,0 0 ,1 - 51 ,6 
Landwirtschaftlicher Wasserbau .. ... ......... 1,7 0,7 4 ,5 5,1 0,9 9,7 1,9 2,4 - 26,9 
Förderung der Almbewirtschaftung .... .. .. .. - 0,4 0,1 - 6,5 - 10,0 28,8 - 45,8 
Verbesserung der Marktstruktur .... .... .... . _ 0,9 - - - - - - 1,1 0 ,5 2,5 
Marketingmaßnahmen ......... .... .... _ ........... 42,8 - 19,4 0,04 - 9,7 20,0 3,0 1,2 96,2 
Innovationsförderung ... ..................... ....... 1,2 - 0,8 0,6 2,4 2,9 1,0 - 0,2 9,1 
Sektorpläne _ .... ................ ... _ .... .. _._ .... .. ..... _ 9,9 2,9 17,0 22 ,2 4,1 25,2 11 ,5 11,8 - 104,5 
Erzeugergemeinschaften ....... __ ... _ .. ... ... ... _ 0,6 1,2 10,7 4 ,3 0,6 2,7 - - 0,05 20,2 
Strukturfonds Fischerei (FIAF) .............. .. . - 1,2 1,1 1,6 - 1,6 - 0,1 - 5,6 

Maßnahmen in Ziel Sb-Gebieten ... .. ....... . 16,3 52,2 95,3 66,3 17,2 48,8 38,3 6,3 - 340,5 
Gemeinschattsinitiativen 

(Leader, Interreg) _ .......... .. ... .... ......... ..... - 0,9 0,7 1,0 0,4 - 1,2 0,5 - 4 ,7 

Forstliche Förderung ........... ... .............. .. .. 2,3 50,1 9,1 10,3 13,3 15,1 39,2 13,8 0,001 153,3 
Erschließung v. Wildbacheinzugsgeb ...... - 0,8 0,9 0,2 2,6 3,3 15,3 3,3 - 26,4 
HochlagenauHorst. u. Schutzwaldsan_ ... .. - 11,1 0,003 0 ,2 1,0 3,3 12,1 2,2 - 30,0 
Forstliche Bringungsanlagen .... ..... .......... 0,6 10,6 3,0 2,6 2,9 - - 6 ,3 - . 26,1 
Forstliche Maßnahmen und Sonstiges .. .. 0,9 12,5 0,9 4,3 1,4 1,7 8,2 2,0 - 32,1 
Beihilfen gem. EU VO 2080/92 

(Aufforstung, Wegebau etc.) _ ... .. ..... _ ... .. 0,8 15,0 4,3 3,0 5,3 6,8 3,5 0,002 0,001 38,8 

Forschung, Bildung und Beratung .. .. _ .... _ 38,5 63,9 180,9 188,1 44,0 210,5 82,6 26,6 5,8 840,8 

Degressive Ausgleichszahlungen ._ .. .. _ ... . - 6,5 34,5 41 ,0 8,3 29,1 36,7 7,6 - 163,8 
Degressive Ausgleichszahlungen 

der Länder für Jungrinder .. __ ....... ... ....... - 2,8 14,3 15,0 - 9,8 36,7 7,6 - 86,3 
Degressive Ausgleichszahlungen 

der Länder für Milch .............................. - 0 ,1 - - 8,3 - - - - 8,4 
Degressive Ausgleichszahlungen 

der Länder für Schweine .. __ .. . _ .... _ .. _. _ .. _ .. - 3,6 20,2 26,0 - 19,4 - - - 69,1 

Sonstiges ... ........ .. ___ . __ ..... . _ ....... .. ... ___ .. ........ 2,2 10,2 24,5 74,6 14,2 10,6 5,6 10,3 - 152,2 
Verbände, Organisationen ...... .... ... . _ .. . _ .. .. - - - - - - 0,7 - - 0,7 
Tierseuchenbekämpfung . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . - 1,0 0,3 5,9 4,0 7,5 4 ,3 6,2 - 29,2 
Diverse Maßnahmen ... . _ .. _ .. _ ... ... ............... 2,2 9,2 24,1 68,7 10,3 3,1 0,7 4 ,1 - 122,4 

Summe .. ... .. ......... .. .. _ ........ _ .. .. ... ...... ... ... __ .. __ 302,7 645,3 1.375,1 1.536,4 471 ,1 1.016,0 741 ,1 422,9 24,7 6.535,2 

Hagelversicherung1) .. .. ... . ..... _ .... . . ....... .. _ .. . .. . 20,0 7,0 48,7 17,0 1,0 48,8 2,0 0,3 1,2 146,0 
Tierversicherungsförderu ngsgesetz1) _ ... ..... . - - - - - - 0,7 0,3 - 0 ,9 

Gesamtsumme ._ ......... _ ... _ .. ...... .... ..... .... ... .. 322,6 652,3 1.423,7 1.553,4 472,1 1.064,7 743,8 423,5 25,9 6.682,0 

1) Werden vom Bundesministerium für Finanzen verwaltet. 
Quelle: Rechnungsabschlüsse der Länder; Verwendungsnachweis der AMA. 

Zusammengestellt vom BMLFUW. Abt. 11 B 5. und Bundesanstalt fü r Agrarwirtschaft. 
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Entwicklung des Kulturpflanzenausgleiches (KPA) 1995 bis 1999 Tabelle 7.1.5 

Getreide 'l Körnermais Ölsaaten Eiweiß- OlIein Stilllegung: Sonstiges' l Gesamt davon ausbezahlte 
pflanzen Grünbrache"1 Kleinerzeuger Prämien 

Jahr 

Flächen in Hektar in Mio. S 

1995 ......... 629.665 173.379 125.842 25.580 1.105 125.222 87.286 1,168.079 445 .353 4.992,7 
1996 ......... 618.492 177.032 94.879 34.894 2.022 123.797 110.925 1,153.737 400.674 4.730,5 
1997 .... ... .. 652 .234 160.298 89.899 53.435 3.061 72.415 113.765 1,145.107 386.230 4.791 ,9 
1998 .. .. .. ... 658.872 143.255 93.689 60.199 3.928 71.473 107. 117 1,138.533 364.841 4.873,8 
1999 .... .. .. . 623.465 151.221 99.761 47.845 7 .656 105.985 11.754 1,136.687 346.047 4 .929,4 

t) Ohne Körnermais. 
2) Inkl. Stilllegung von nachwachsenden Rohstoffen (1995: 15.493; 1996: 8.302; 1997: 3.890; 1998: 3.749; 1999: 9.569 - Werte in ha). 
3) Amaranth. Buchweizen, Corn-Cob-Mix, Dinkel (Spelz) , Erbsen/Getreide-Gemenge, Erucaraps, Grünmais. Hirse, Kanariensaat, Quinoa, Silomais, Sorghum , Süßlupine, Win-

ter/Sommerrübsen, Zuckermais. 
Quelle: BMLFUW; AMA. 

Ku lturpflanzenausgleich (KPA) 1999 - Flächen (in ha) Tabelle 7.1.6 

Kulturart Burgen- Kärnten Nieder- Ober- Salzburg Steier- Ti ro l Vorarl- Wien Österreich 'l land österreich österreich mark berg 

Getreide insgesamt ............ .. . 73,038 18,880 365.781 128.424 1.904 31 .704 1,021 161 2.532 623,465 
davon Kleinerzeuger .. .. .... .... 9.059 11 .893 80.324 74.520 1.822 24.761 1.021 154 243 203.799 

Durum .......... .. ........ .. .. ...... .. ... 5.624 - 14.100 - - - - - 202 19926 
davon Kleinerzeuger ......... 387 - 1.034 - - - - - 17 1.438 

Weichweizen .......... ... .... ... .... 32.831 2.470 148.441 45.720 260 5.862 210 45 1.420 237.276 
davon Kleinerzeuger ..... "" 3.222 1.108 21 .202 17.866 234 3.956 210 45 135 47.979 

Roggen ........ ...... ...... .... .... .... . 5.375 502 39.576 7.010 47 2.841 37 2 277 55.668 
davon Kleinerzeuger ........ . 824 378 15.318 5.784 41 2.462 37 2 20 24.867 

Körnermais ...... ........... " ....... .. . 20,641 13.736 40.326 37.444 88 38.741 65 65 116 151.221 
davon Kleinerzeuger ........ .... 2.138 4.080 8.179 10.415 55 25.239 65 65 6 50.242 

Ölsaaten ...... ..... ..... ..... ... .... ... . 23.709 3.349 56.039 13.711 22 2.627 - - 304 99.761 
davon Kleinerzeuger ......... .. . 1.411 588 4.041 2.096 8 583 - - 6 8.734 

Sojabohne .. ... ........ .. .. .... .. ..... 7.799 3.070 1.357 4.314 7 1.852 - - 11 18.410 
davon Kleinerzeuger ....... .. 305 537 151 724 4 352 - - - 2.074 

Sommer- und Winterraps ..... 12.073 69 35.618 9.210 15 641 - - 285 57.91 1 
davon Kleinerzeuger .... .... . 702 1 2.514 1.327 4 205 - - 6 4.759 

Öisonnenblume ................. .. . 3.837 210 19.064 187 - 134 - - 8 23.440 
davon Kleinerzeuger .. .... .. . 404 50 1.376 45 - 26 - - - 1.901 

Eiweißpflanzen .. ..................... 3.470 2.204 25.043 15.351 43 1.625 3 2 105 47.845 
davon Kleinerzeuger .. ........ .. 581 905 5.860 6.109 26 613 3 2 18 14.117 

Ackerbohne .. ......... .. .... .. .. .. .. . 273 22 292 429 23 1.272 - - 1 2.312 
davon Kleinerzeuger ...... ... 18 3 78 139 17 451 - - - 706 

Körnererbse .. .... ................. ... 3.197 2.182 24.641 14.922 19 353 3 2 103 45.422 
davon Kleinerzeuger .. .. .. ... 563 901 8 5.970 10 162 3 2 18 7.637 

Öllein ..... .. ... ... ..... ......... ...... .... . 1.788 214 2.346 617 - 2.692 - - - 7.656 
davon Kle inerzeuger .... ... .... . 54 29 48 36 - 158 - - - 326 

Stilllegung Grünbrache ....... .. 18,760 3.815 52.163 14.833 33 6.237 2 5 560 96.416 
Still t. nachwachs, Rohstoffe . 829 114 6.873 1.240 3 497 - - 13 9.569 

Sonstiges2) .. . ....................... . . . 3.543 8.634 29.512 26.806 294 27.595 2.986 1.329 56 100.754 
davon Kleinerzeuger .... .. .... .. 670 7.246 14.583 20.348 246 21.452 2.969 1.314 - 68.830 

Gesamt ............................. ...... 145.777 50.945 578.082 238.426 2.385 111.718 4.078 1.562 3.686 1,136.687 
davon Kleinerzeuger ............ 13.913 24.741 113.035 113.524 2.157 72.806 4.059 1.535 274 346.047 

1) Inkl. noch mcht zugeordneter Flächen. 
2) Amaranth, Buchweizen, Corn-Cob·Mix, Dinkel (Spelz), Erbsen/Getreide-Gemenge, Erucaraps, Grünmais, Hirse, Kanariensaat, Quinoa, Silomais, Sorghum, Süßlupine, Win-

terl Sommerrübsen, Zuckermais. 
Quelle : BMLFUW; AMA, Stand: Jänner 2000. 
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Prämien für pflanzliche Produkte laut GAP (in Schilling je Hektar)1 ) Tabelle 7.1.7 

Kulturart 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Getreide inkl. Mais2) 

allgemeine Regelung .................. 3.928 3.928 3.928,73 3.928,73 3.940,56 4.254,55 4.568,55 4.568,55 
in ECU bzw. Euro/ha ......... ..... .. .. ... ... .. . 286,37 286,37 286,37 286,37 286,37 309,19 332,01 332,01 
Kleinerzeuger3) ................ . .. . ........ 3.928 3.928 3.928,73 3.928,73 3.940,56 4.254,55 4.568,55 4.568,55 

Durum in traditionellen Gebieten4) . 5.846 5.846 5.845,91 8.848,36 8.681 ,00 8.994,97 9.309,01 9.309,01 
in ECU bzw. Euro/ha ....................... .. .. 286,37 286,37 286,37 286,37 286,37 309, 19 332,01 332,01 

+ 138,90 + 138.90 + 138,90 + 358,60 +344,50 + 344,50 +344,50 + 344,50 

EiweißpflanzenS) 

allgemeine Regelung .. ..... ........... 5.674 5.674 5.674,75 5.674,75 5.691,84 5.257,40 5.257,40 5.257,40 
in ECU bzw. Euro/ha ...................... ..... 413,64 413,64 413,64 413,64 413,64 382,07 382,07 382,07 
Kleinerzeuger3) . . .. .. ............ . .. .. ..... 3.928 3.928 3.928,73 3.928,73 3.940,56 4.254,55 4.568,59 4.568,59 

Öllein6) 

allgemeine Regelung ... ... .. .. ... ..... 7.598 7.598 7.598,63 7.598,63 7.621 ,51 6.400,33 5.484,44 4.568,59 
in ECU bzw. Euro/ha ............. ... .. .. ... ... 533,88 533,88 533,88 533,88 533,88 465, 13 398,57 332,01 
Kleinerzeuger3) .. ................. .... .... 3.928 3.928 3.928,73 3.928,73 3.940,56 4.254,55 4.568,59 4.568,59 

Ölsaaten7) 

allgemeine Regelung .................. 6.628 6.559 6.145 6.904 6.925,56 6.006,23 5.484,48 4.568,59 
in ECU bzw. Euro/ha .......... ........ ... .... 480,60 475,60 445.58 500,62 503,30 436,49 386,46 332,01 
Kleinerzeuger3) ... .. ........ ... .. .. ....... . 3.928 3.928 3.928,73 3.928,73 3.940,56 4.254,55 4.568,59 4.568,59 

Stillegung ...................... ... ...... ..... .. 4.976 4.976 4.976,34 4.976,34 4.991,33 4.254,55 4.568,59 4.568,59 

Nachwachsende Rohstoffe ......... 4.976 4.976 4.976,34 4.976,34 4.991 ,33 4.254,55 4.568,59 4.568,59 
in ECU bzw. Euro/ha .... ................ ..... .. 362,73 362, 73 362,73 362,73 362,73 309, 19 332,01 332,01 

Intervention Getreide in S/t ......... 1.715 1.715 1.714,85 1.714,85 1.714,85 1.517,08 1.394,07 1.394,07 
in ECU bzw. Euro/t .. .... . ........ .. ....... .... . 119, 19 119, 19 119, 19 119, 19 119, 19 110,25 101,31 101,31 

Körnerleguminosen8) .. . ........ . ... . ... 2.483 1.806 2.009,97 2.255,67 2.152,26 2.490,63 - -
in ECU bzw. Euro/ha .......................... 181 130,95 146,51 164,42 156,41 181 - -

Hopfen ........... ... .. ... .. .. ... .. .. .. ........... 9) 6.585 6.585 6.585 6.604 6.604 - -

in ECU bzw. Euro/ha .... ..... ... ..... .. .. .. 480 480 480 480 480 - -

Flachs 
Nicht geriffelt und geröstet .. ........ 9.127 8.442 8.442 8.442 8.468 - - -
Geriffelt und geröstet ................... 10.515 9.726 9.726 9.726 9.755 - - -

Hanf .......................... .. ......... .... ..... 10.628 10.628 9.831 9.094 9.121 - - -

Trockenfutter 
in ECU bzw. Euro/ t .. .................... 68,83 68,83 68,83 68,83 68,83 68,3 - -

Rohtabak1O) 

Sorte Bur/ey in ECU bzw. Eurol kg 2, 16748 2,84608 2,84608 2,84608 3,26643 3,26643 3,26643 -

Sorte Korso in ECU bzw. Euro/kg - 2,59128 2,59128 2,59128 2,93513 2,93513 2,93513 -

Zucker 
Produktionserstattung in 8/t ........ 4.574 5.002 5.011 5.390 - - - -
Exporterstattung in 8/t12) .. ...... .... . 5.536 5.658 5.600,23 5.105,65 4.742,65 - - -
Lagerkostenrückvergütung .......... 64,99 59,89 56,85 53,02 - - - -

Stärke 
Produktionserstatlung in 8/t13) ..... 807 388 339 230 - - - -
Exporterstatlung in 81114) ............. 929 1.007 500,68 445,92 - - - -

Stärkeindustriekartoffel 
Ausgleichszahlung 

in ECU bzw. Euro/t ................... 18,42 18,42 18,42 18,42 18,42 - - -
8tärkeprämie 

in ECU bzw. Euro/t .......... .. ... .. .. 4.709 4.709 4.709 4.709 4.709 - - -
Mindestpreis für 8tärkekart. 18% 

in ECUlt .. .................................. 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 - - -

1) Sofern nichts anderes angegeben: Der Umrechnungskurs von ECU auf Schilling betrug von 1995 bis 1998 exakt 13,719; ab 1999 gilt der Euro-Kurs von 13.7603. 
2) Regionalertrag für Getreide inkl. Mais beträgt seit dem Beitritt (1995) 5,27 Uha; die Höhe des Ausgleichsbetrages je Tonne betrug von 1995 bis 1999 54,34 ECU bzw. Euro; 

für 2000: 58,67 Euro; ab 2001: 63,0 Euro. 
3) Kleinerzeugerregelung liegt vor, wenn die beantragten Flächen unter Berücksichtigung des Regionalertrages den Referenzertrag von 92 t nicht überschreiten ... 
4) Flächenprämie Getreide plus EU-Hartweizenzuschlag (ab 2090 in der Höhe von 4.740,42 S/ha ; 344,50 Euro/ha). Gilt nur für traditionelle Anbaugebiete; in Osterreich ist 

die Fläche für diese Prämienhöhe mit 7.000 ha begrenzt; bei Uberschreitung dieser Fläche wird aliquot gekürzt. 
5) Erbsen, Pferdebohnen , Süßlupinen: Regionalertrag für Eiweißpflanzen beträgt seit dem Beitritt (1995) 5,27 Uha; die Höhe des Ausgleichsbetrages je Tonne betrug von 

1995 bis 1999 78,49 ECU bzw. Euro; ab 2000: 72,50 Euro. 
6) Öllein: Regionalertrag für Öllein beträgt seit dem Beitritt (1995) 5,27 Uha; die Höhe des Ausgleichsbetrages je Tonne betrug von 1995 bis 1999: 105,10 ECU bzw. Euro; tür 

2000: 88,26 Euro; für 2001 : 75,63 Euro; ab 2002: 63,00 Euro. 
7) Raps, Ölsonnenblume, Ss>jabchne: Die Höhe des Ausgleichsbetrages je Tonne betrug von 1995 bis 1999: 94,24 ECU bzw. Euro in Abhängigkeit vom Referenzpreissy-

stem; Regionalertrag für Olsaaten ab 2000 beträgt 5,34 Uha; die Höhe des Ausgleichsbetrages je Tonne für 2000: 81,74 Euro; für 2001: 72,37 Euro; ab 2002: 63,00 Euro. 
8) Wicken, Linsen , Kic~ererbsen: Laut EU-Verordnung ist für diese Produkte eine Förderung von 181 Euro/ha (2.490,63 S/ha) für eine Gesamtfläche in der EU von 400.000 

ha vorgesehen; bei Uberschreitung der Fläche wird aliquot gekürzt; Wert für das Jahr 2000 vorläufig . 
9) 1995 gab es drei unterschiedliche Prämien: 6.091 S/ha für Aromahopfen ; 5.707 S/ha für Bitterhopfen und 4.088 S/h für andere Hopfensorten. 

10) Für die Ernten 1995 bis einschließlich 1998 wurde den Erzeugergemeinschaften eine 10%-ige .Sonderprämie' gewährt, von der zumindest 90% an die Erzeuger als Qua-
litätsprämie ausbezahlt werden mussten. 

11) 1995 Sorte Virgin, Gruppe Flue curet. 12) Durchschnittssatz: errechnet auf Basis der EU-Tabel le 104. 
13) Durchschnittssatz (nur KartOffelstärke): errechnet auf Basis der EU-Tabelle 104. 14) Durchschnittlicher Wert. 

Quelle: BMLFUW, EU-Kommission . 

III-210-BR/2000 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument  (gescanntes Original)274 von 353

www.parlament.gv.at



274 Grüner Bericht 1999 

Entwicklung der Tierprämien 1995 bis 1999 (in Mio. S) Tabelle 7.1.8 

Männliche Rinder Mutterkühe Exlensivierungsprämie Schafe 
Jahre 

Betriebe Tiere Prämien Betriebe Tiere Prämien Tiere Prämien Betriebe Tiere Prämien 

1995 .... 59.372 517.521 769,1 62.921 263.792 642,1 351.455 175,3 7.451 159.864 64,7 
1996 .. .. 53.984 380.612 543,8 63.306 274.766 665,9 351 .956 176,2 8.053 186.910 56,6 
1997 .... 46.493 294.644 516,6 61 .067 263.168 637,4 331 .278 214,4 7.968 184.551 50,6 
1998 .... 44.155 281 .064 492,3 60.169 259.148 618,8 327.761 212,8 7.619 175.937 66,5 
1999 .... 41.944 255.975 459,8 58.263 250.306 596,2 314.388 204,4 7.372 171 .012 62,9 

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS-Daten. 

Tierprämien 1999 - geförderte Betriebe, Stück, Prämien (in Mio. S) Tabelle 7.1.9 

Burgen- Kärnten Nieder· Ober· Salzburg Steier· Tirol Vorarl· Wien Gesamt land österreich österreich mark berg 

Männliche Rinder 
Betriebe ... ............ ..... .... ... ...... ...... 696 4.124 10.753 11.877 2.200 9.152 2.498 641 3 41 .944 
Ausbezahlte Stück ......... ............. 4.053 20.711 87.501 82.412 6.763 45.248 6.583 2.701 3 255.975 

davon 1. Altersstufe .. ... ... ... .... .. 4.042 18.494 85.104 80.385 5.996 38.763 5.687 2.474 3 240.948 
2. Altersstufe .... ...... .... .. . 11 2.216 2.397 2.027 767 6.486 896 227 0 15.027 

P~m~n ...... ... ............ ...... ............ 7,5 36,5 159,6 150,4 11 ,8 78,0 11 ,3 4,7 0,006 459,8 

Mutterkühe 
Betriebe .... .. ....... .. ... ...... .... ........... 627 7.534 10.205 15.073 4.073 12.379 7.067 1.301 4 58.263 
Ausbezahlte Stück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.174 43.284 44.570 59.785 19.170 53.542 23.377 4.389 15 250.306 
Mutterkuhprämie gesamt .......... .. 5,2 102,9 106,3 142,7 45,4 127,4 55,8 10,5 0,04 596,2 

davon EU·Prämie .......... .. ...... ... 5,0 85,2 88,0 118,1 37,6 105,4 46,2 8,7 0,03 494,1 
Na!. Zusatzprämie .... .. ... 0,2 17,7 18,3 24,6 7,8 21 ,9 9,6 1,8 0,006 102,0 

Bund .. .. ............ .. .... .... . 0,1 10,6 11,0 14,8 4,7 13,2 5,8 1,1 0,004 61 ,2 
Land .............. ............. 0,07 7,1 7,3 9,8 3,1 8,8 3,8 0,7 0,002 40,8 

Extensivierungsprämie 

für männliche Rinder 
Betriebe .... .................. ...... ....... ... . 268 3.367 5.891 6.873 1.912 6.084 2.280 574 1 27.250 
Ausbezahlte Stück ... ... . , .............. 972 14.936 2.7.651 32.455 5.440 27.555 6.135 2.253 1 11 7.398 
Prämien .... .. ............. .. ............. : ... . 0,6 10,0 16,9 18,9 3,6 18,1 4,3 1,5 0,0007 74,0 

für Mutterkühe 
Betriebe .. ... ...... ... ... .... .... ...... ... .... . 274 6.654 6.998 9.705 3.766 8.925 6.786 1.248 2 44.358 
Ausbezahlte Stück ............. ....... .. 1.059 39.529 31.735 37.802 18.140 41.501 22.919 4.294 11 196.990 
Prämien ...... .. ...... ... ..... .... ........ .... . 0,7 27,4 20,2 22,7 12,6 27,6 16,2 3,0 0,008 130,4 

Extensivierungsprämie insgesamt 1,3 37,4 37,1 41,6 16,2 45,7 20,5 4,6 0,009 204,4 

Schafe 
Betriebe ... ................ ... .... ... .. .. ...... 106 936 1.000 976 764 1.257 2.069 260 4 7.372 
Ausbezahlte Stück .. ... ... .... .... ...... 2.543 24.439 31.738 21.754 14.637 28.772 40.943 6.017 169 171 .012 
Prämien .. .... ............ .. .... .. .. .. .. ....... 0,9 9,3 10,9 7,5 5,6 10,6 15,8 2,2 0,1 62,9 

Tierprämien insgesamt 
(inkl. Extensivierungsprämie) .. ....... 14,7 186,1 313,9 342,2 79,1 261 ,6 103,4 22,0 0,1 1.323,2 

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS·Daten. Stand: Juli 2000. 
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Tierprämien sowie Grund- und Interventionspreise laut GAP von 1995 bis 20021) Tabelle 7.1.10 

Tierprämien (in Schilling je Stück und ECU bzw. Euro je Stück) 

Tierarten 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Männliche Rinder 
Stiere ... ..... ....... ..... ........... .. .. .. .. .... 1.491 1.491 1.852 1.852 1.858 2.202 2.546 2.890 

in ECU bzw. Euro/Stück .... .... ........ .. 108,70 108,70 135 135 135 160 185 210 
Ochsen ..... .... ................ .... ....... .... 1.491 1.491 1.491 1.491 1.496 1.679 1.871 2.064 

in ECU bzw. Euro/Stück ........ .. ..... .... 108,70 108,70 108,70 108,70 108,70 122 136 150 

Mutterkühe insgesamt .. .......... ...... 2.402 2.402 2.402 2.402 2.409 2.931 3.192 3.440 
in ECU bzw. Euro/Stück .... ...... .... ..... 175,09 175,09 175,09 175,09 175,09 213 232 250 

Grundprämie .... .. ... ......... ..... ..... .. . 1.988 1.988 1.988 1.988 1.994 2.243 2.504 2.752 
in ECU bzw. Euro/Stück ...... .. .... ....... 144,90 144,90 144,90 144,90 144,90 163 182 200 

Nationale Zusatzprämie ... .. ... ...... 414 414 414 414 415 688 688 688 
in ECU bzw. Euro/Stück ......... .. ........ 30, 19 30,19 30,19 30, 19 30, 19 50 50 50 

Kalbinnenprämie .... .. ... ................. - - - - - 2.931 3.192 3.440 
in ECU bzw. Euro/Stück ..... ..... ...... ... - - - - - 213 232 250 

Schlachtprämie 
Großrinder ... ..... ............. ... .. ... ... ... - - - - - 372 729 1.101 

in ECU bzw. Euro/Stück ...... ............. - - - - - 27 53 80 
Kälber ............................... ........ .. . - - - - - 234 454 688 

in ECU bzw. Euro/Stück ............... .... - - - - - 17 33 50 

Mutterschafe 
für leichte Lämmer ....... ............... 272,40 185,10 164,27 247,62 238,64 - - -

in ECU bzw. Euro/Stück .... .. ............ . 19,86 13,50 11,97 17,995 17,343 - - -
für schwere Lämmer ...... ...... .. .. ... 340,50 231,40 205,33 309,52 298,31 - - -

in ECU bzw. Euro/Stück ................ ... 24, 82 16,87 14,97 22,494 21,679 - - -
Sonderbeihilfe I. leichte Lämmer . 62,97 62,97 62,97 82,25 82,25 82 - -

in ECU bzw. Euro/Stück .... ... ........ .. . 4,59 4,59 4,59 5,977 5,977 5,977 - -
Sonderbeih. f. schwere Lämmer . 91 ,09 91,09 91 ,09 91 ,37 91,37 91 - -

in ECU bzw. Euro/Stück .... ... ........... 6,64 6,64 6,64 6,640 6,640 6,640 - -

Extensivierungsprämie 
bis 1,0 GVE ................................. - - 713,39 713,39 715,54 - - -

in ECU bzw. Euro/Stück .. ..... ............ - - 52 52 52 - - -
bis 1,4 GVE .. .. ............................. 497,97 497,04 493,88 493,88 495,37 1.376 1.376 1.376 

in ECU bzw. Euro/Stück ............. .. ... 30 36 36 36 36 100 100 100 

Ergänzungsbeitrag2) 

Gesamtbetrag .... ... ... ...... ..... ... .. ... - - - - - 55,0 110,1 165,1 
in ECU bzw. Euro /Stück ...... .. .......... - - - - - 4,0 8,0 12,0 

Interventions- und Grundpreise (in ECU bzw. EurofTonne) 

Produktgruppen 1995/96 1996197 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002103 

Rindfleisch (Schlachtgewicht) 
Interventionspreis ... .... ... ....... .... ............. 3.475,00 3.475,00 3.475,00 3.475,00 3.475,00 3.242,00 3.013,00 -
Grundpreis (ab 2002)3) .. ..... ............ ....... - - - - - - - 2.224,00 
Auslöseschwelle für 

öffentliche Lagerhaltung ...... .. .. ...... .. ... 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.594,00 2.41 0,00 1.560,00 

Schweinefleisch (Schlachtgewicht) 
Grundpreis .. .... .. ... .. .. ... .. ... .... .. ... ... ....... ... 1.509,40 1.509,40 1.509,40 1.509,40 1.509,40 1.509,40 - -

Schaffleisch (Schlachtgewicht) 
Grundpreis .. .... .. ...................... ............... 5.040,70 5.040,70 5.040,70 5.040,70 5.040,70 5.040,70 - -

Interventionspreis 
Butter ................. ..... ........... .... ... .......... ... 3.282,00 3.282,00 3.282,00 3.282,00 3.282,00 3.282,00 - -
Magermilchpulver ... .. ...... ..... . , ................ 2.055,20 2.055,20 2.055,20 2.055,20 2.055,20 2.055,20 - -
Milch-Richtpreis ... ...... .... ... ..... ............. ... 309,80 309,80 309,80 309,80 309,80 309,80 - -

1) Sofern nicht anders angegeben: Der Umrechnungskurs von ECU auf Schilling betrug von 1995 bis 1998 exaklI 3,719; ab 1999 gilt der Euro-Kurs von 13,7603. 
2) Keine exakten Angaben über Prämiensatz möglich. da diese von den Beantragungszahlen des jeweiligen Jahres abhängig sind. 

Aufteilung 2000: Zuchtkalbinnen volle HOhe von rd. 15.0 Mio. S; Restbetrag für Kalbinnen; keine Zusatzzahlungen für Stiere. 
Aufteilung 2001 : Zuchtkalbinnen volle Höhe von rd. 16.5 Mio. S; Restbetrag für Kalbinnen zu Stiere im Verhältnis 60 : 40. 

3) Auslöseschwelle für private LagerhaHung: 103 % des Grundpreises. 
Quelle: BMLFUW, EU-Kommission. 
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Umweltprogramm (ÖPUL) - Flächen, Betriebe, Prämien 1999 

Maßnahme Insge­
samt Burgen­

land Kärnten Nieder­
österreich 

Verteilung nach Bundesländern 

ÖS~~~;iCh Salzburg 
Steier· 
mark 

Einbezogene Flächen im Rahmen des UmweltprogrammesI) (in Hektar) 

Elementarförderung ...................... .... ........... . 
Biologische Wirtschaftsweise ... ... ................. . 
Betriebsmittelverzicht-Gesamtbetrieb .......... . 
Integrierte Produktion Obst .. ..................... ... . 
Integrierte Produktion Wein .... ...... .. ....... .. .... . 
Integrierte Produktion Zierpflanzen ....... ...... . . 
Integrierte Produktion Gemüse .......... ... .. .. ... . 
Fruchtfolgestabilisierung ............. .... ............. . 
Mulchsaat ... .. ..... ..... ............. ......... ... ..... .. ...... . 
Extensiver Getreidebau ........... .... ................. . 
Verzicht Wachstumsregulator (Vl) ........... ... . 
Verzicht CCC/Handelsdünger (V2) ... ........... . 
Verzicht Dünger/Pflanzenschutz (V3) .... .. .... . 
Verzicht Fungizide (V4) ... .... ................... ...... . 
Verzicht Pflanzenschutz (V5) .... ............ ... .... . 
Einzelflächenverzicht Grünland (H) .............. . 
Extensive Grünlandbewirtschaftung ............. . 
Schnittzeitauflagen .......................... ............. . 
Erosionsschutz Obst .................................... . 
Erosionsschutz Wein ......... .......................... .. 
Erosionsschutz Acker ............................... .... . 
Seltene Tierrassen (in Stück) ....................... . 
Mahd von Steilflächen und Bergmähder ...... . 
Alpung und Behirtung2) ............ ...... ..... .... .... .. . 

Pflege ökologisch wertvoller Flächen .. ......... . 
Seltene landwirtschaftliche Kulturpflanzen ... . 
Pflege aufgegebener Forstflächen ... ........... . 
2,Ojährige Still1egung (Kl ) .............. ............... . 
Qkologische Ziele (K2) .......... .... .. ................. . 
Okol. Ziele auf GAp·~ti ll1egungsflächen (K3) 
Regionalprojekt NO (Okopunkte) ................. . 
Regionalprogramm Steiermark .... .. .... ... .. ..... . 
Regionalprogramm Salzburg ...................... . 

2,175.269 
267.993 
304.155 

8.833 
39.345 

466 
9.001 

1,055.671 
4.175 

260.674 
244.762 

17.525 
3.964 

25.775 
2.747 

235.197 
118.200 

6.263 
5.868 
3.061 

349 
16.996 

229.445 
265.236 

36.705 
20 

279 
1.526 
2.004 
4.081 

31.327 
8.276 

25.849 

157.643 
6.267 

582 
600 

11.816 

7 
122.142 

159 
41 .733 
19.009 

492 
277 

6.106 
76 

6.325 

3.382 
261 

9 

734 

50 
904 

1.204 

156.701 
21.798 
42.598 

58 

3 
60 

47.360 
100 
527 

12.962 
1.032 

469 
143 
345 

22.363 
3.170 

20 
1.723 

32.349 
42.427 

3.060 

118 
13 
4 

801 .543 
57.194 
36.189 
1.033 

24.921 
247 

5.636 
585.844 

1.315 
201.940 
116.584 

4.490 
1.179 

12.826 
1.342 

32.832 
2.313 

1 
140 

1.013 
78 

1.458 
38.128 
3.403 
8055 

146 
975 

1.057 
3.053 

31.327 

505.200 
39.954 
58.592 

270 

98 
723 

232.703 
2.540 

13.440 
78.652 
5.508 
1.338 
6.541 

714 
102.727 

15.175 

239 
2.357 

26.142 
3954 

13938 

31 
68 
1 

107.636 
45.934 
43.054 

24 
5.653 

2 
20 

856 
60 
18 
9 

28 
8.257 

35.997 
2.878 

4.334 
24.828 
56.218 
1.102 

1 
1 

25.849 

291.459 
49.348 
59.444 
6.671 
2.294 

2.441 
47.597 

44 
1.450 

15.677 
2.503 

570 
133 
227 

47.414 
14.550 

2 
5.468 
1.982 

12 
842 

49.686 
37.357 
5.538 

19 
102 
316 

30 

8.276 

Teilnehmende Betriebe im Rahmen des Umweltprogrammesll 

Elementarförderung .................... ... ............. . 
Biologische Wirtschafts weise ... ........ ..... ... .... . 
Betriebsmittelverzicht-Gesamtbetrieb ..... ... .. . 
Integrierte Produktion Obst ........ .... .............. . 
Integrierte Produktion Wein ........ .......... ........ . 
Integrierte Produktion Zierpflanzen ...... ........ . 
Integrierte Produktion Gemüse ... .. ............... . 
Fruchtfolgestabilisierung ................ ....... ....... . 
Mulchsaat ....... ....... ........... .. ..... ..... ................ . 
Extensiver Getreidebau ... ............................. . 
Verzicht Wachstumsregulator (V1 ) .. .. .. .. ...... . 
Verzicht CCC/Handelsdünger (V2) .............. . 
Verzicht Dünger/Pflanzenschutz (V3) ..... .. ... . 
Verzicht Fungizide (V4) ..................... ........... . 
Verzicht Pflanzenschutz (V5) ............... .. .... .. . 
Einzelflächenverzicht Grünland (H) .... ..... .... .. 
Extensive Grünlandbewirtschaftung ............. . 
Schnittzeitauflagen ...... ....... ...... ..... ....... ....... .. 
Erosionsschutz Obst .................................... . 
Erosionsschutz Wein ................................ .. .. . 
Erosionsschutz Acker ............................... .... . 
Seltene Tierrassen .... ...... ......................... .. .. . 
Mahd von Steilflächen und Bergmähder ...... . 
Alpung und Behirtung .................................. .. 
Pflege ökologisch wertvoller Flächen ........... . 
Seltene landwirtschaftliche Kulturpflanzen .. . . 
Pflege aufgegebener Forstflächen .. .. ........... . 
2,Ojährige Stilllegung (K 1) ....... ............... ..... .. 
Qkologische Ziele (K2) ..... .. ...... .................... . 
Okol. Ziele auf GAp-Stilllegungsflächen (K3) 
Regionalprojekt NO (Okopunkte) ................. . 
Regionalprogramm Steiermark ................... .. 
Regionalprogramm Salzburg ... .................. .. . 
Bildungsmaßnahmen3) .... ... ..... .. .. .. . ... ........... . 

Betriebe insgesamt .............. ........ .. ..... .. ... .... . 

155.406 
18.962 
33.115 
2.566 

12.706 
44 

1.913 
68.031 

594 
27.097 
65.266 
4.094 
1.875 
5.209 

898 
44.789 
11 .008 
3.086 
2.471 
2.945 

122 
3.719 

60.885 
8.674 

43.762 
26 

489 
1.419 
2.069 
2.056 
1.758 

603 
2.024 

5 

164.576 

10.614 
280 
156 
236 

3.386 

3 
6.069 

18 
4.184 
6.223 

80 
56 

1.089 
25 

2.007 

1.769 
80 
12 

317 

11 
92 

763 
499 

10.715 

13.264 
1.456 
5.113 

17 

1 
10 

4.770 
3 

62 
4.115 

236 
218 

61 
106 

4.214 
469 

24 
501 

7.896 
1.945 
1.893 

12 
63 
25 
6 

13.933 

40.712 
2.897 
3.295 

434 
8.111 

19 
630 

27.709 
217 

20.248 
24.484 

847 
554 

2.597 
424 

7.185 
197 

1 
203 

1.046 
28 

170 
7.617 

89 
7.327 

2 
71 

866 
1.212 
1.551 
1.758 

43.238 

33.904 
2.576 
6.892 

55 
1 
6 

157 
19.613 

347 
2.039 

18.436 
1.182 

704 
1.348 

245 
16.451 
1.309 

1 

68 
294 

10.467 
206 

21 .993 

109 
68 
9 

34.807 

8.458 
3.375 
3.851 

1 
9 

1.175 
1 
6 

380 
17 
8 
4 
8 

858 
2.747 
1.302 

1.042 
5.632 
1.674 

616 
1 
2 

2.024 

8.852 

31.414 
3.352 
5.888 
1.728 
1.121 

7 
1.089 
5.966 

7 
469 

11 .240 
622 
256 

80 
80 

11.448 
1.294 

13 
2.188 
1.855 

2 
208 

15.622 
2.090 
9.147 

22 
284 
330 

60 

603 

2 

34.273 
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Tirol 

108.710 
43.481 
41.752 

103 
5 

34 
9.004 

3 
267 

3.398 
105 

1 
7 

11.209 
29.859 

5.908 
41.758 
95.574 

12.845 
4.681 
5.287 

73 
1 

7 
2.463 

3 
235 

1.098 
68 
4 
5 

2.118 
3.297 

1.352 
10.290 
2.129 

2 

14.158 

Tabelle 7.1 .11 

Vorarl­
berg 

41 .561 
3.816 

21.923 
39 
8 

18 
29 

1.658 
15 

55 
35 
8 
5 
8 

4.066 
17.137 

374 
16.554 
26.303 
4.257 

3.898 
336 

2.626 
21 
4 
7 
3 

185 
1 

66 
8 

10 
21 
5 

506 
1.695 

152 
3.360 

541 
2.462 

1 

4.298 

Wien 

4.818 
200 

19 
59 

301 
100 
47 

3.711 

1.560 
700 

8 

10 

5 

56 

20 

297 
9 
7 
2 

82 
3 
5 

81 

86 
87 
4 
1 
5 

2 

32 

5 

2 

302 
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Umweltprogramm (ÖPUL) - Flächen , Betriebe, Prämien 1999 (Fortsetzung) Tabelle 7.1 .11a 

Verteilung nach Bundesländern 

Maßnahme Insge-
samt Burgen- Nieder- Ober- Steier- Vorarl-

land Kärnten österreich österreich Salzburg mark Tirol berg Wien 

Leistungsabgeltung im Rahmen des Umweltprogrammes (in Mio. S) 

Elementarförderung ...................................... 1.365,3 81 ,85 106,54 451,06 324,20 90,97 195,67 77,35 35,21 2,48 
Biologische Wirtschaftsweise4) ...•.........•.....•.. 912,9 29,34 72,71 222,85 150,19 133,29 161 ,26 130,65 11 ,67 0,97 
Betriebsmittelverzicht-Gesamtbetrieb ........... 580,8 1,39 79,21 77,13 123,92 77,07 111 ,33 72,76 37,96 0,04 
Integrierte Produktion Obst ..... ......... ... .. .... .... 61 ,8 4,25 0,09 7,37 1,90 - 46,72 0,73 0,27 0,41 
Integrierte Produktion Wein ...... ..... . .... ... .... .. . 314,7 94,51 - 199,33 - - 18,35 0,04 0,06 2,40 
Integrierte Produktion Zierpflanzen .... ........... 2,4 - 0,01 1,23 0,49 - 0,07 - 0,09 0,49 
Integrierte Produktion Gemüse ..................... 36,0 0,03 0,24 22,54 2,89 0,09 9,76 0,14 0,12 0,19 
Fruchtfolgestabilisierung .... ............ ............... 1.324,3 153,49 59,36 744,23 288,14 5,88 55,97 10,67 1,96 4,63 
Mulchsaat ................................................... ... 1,6 0,06 0,004 0,53 1,02 0,001 0,01 - 0,01 -
Extensiver Getreidebau ................................. 621 ,5 99,60 1,20 482,60 31 ,12 0,04 3,21 0,01 - 3,74 
Verzicht Wachstumsregulator (Vl) ............... 195,8 15,20 10,37 93,26 62,91 0,69 12,54 0,21 0,04 0,56 
Verzicht CCC/Handelsdünger (V2) ............... 35,0 0,98 2,06 8,98 11,02 0,12 5,00 6,79 0,07 0,02 
Ve rz icht Dünger/Pflanzenschutz (V3) ........... 9,9 0,69 1,17 2,95 3,34 0,04 1,42 0,26 0,02 -
Verzicht Fungizide (V4) ............ .. ................... 20,6 4,88 0,11 10,26 5,23 0,01 0,11 0,001 0,004 0,01 
Verzicht Pflanzenschutz (V5) ........................ 3,8 0,11 0,48 1,88 1,00 0,04 0,32 0,01 0,01 -
Einzelflächenverzicht Grünland (H) ............... 413,4 10,75 39,15 56,93 182,30 14,27 83,47 19,63 6,92 0,01 
Extensive Grünlandbewirtschaftung ....... ..... .. 289,3 - 7,66 5,76 37,78 88,79 35,91 72,77 40,67 -
Schnittzeitauflagen ........................................ 12,8 7,89 - 0,003 - 4,93 0,01 - - -
Erosionsschutz Obst ................ ...... .. ............. 9,7 0,43 - 0,29 - - 8,98 - - -

Erosionsschutz Wein ... .. .............................. , 7,1 0,01 - 2,72 - - 4,24 - - 0,09 
Erosionsschutz Acker .................................... 0,2 - 0,02 0,07 0,14 - 0,01 - - -
Seltene Tierrassen ........................................ 24,7 - 2,56 1,67 1,53 8,11 1,23 8,95 0,69 -
Mahd von Steilflächen und Bergmähder ....... 607,8 - 91 ,06 91,48 59,29 70,51 128,72 127,54 39,23 -
Alpung und Behirtung .................................... 279,4 - 37,32 3,54 3,26 56,39 34,94 111 ,02 32,94 -
Pflege ökologisch wertvoller Flächen ........... 159,6 1,88 11 ,91 35,81 59,38 5,60 22,17 - 22,75 0,09 
Seltene landwirtschaftliche Kulturpflanzen .... 0,02 - - - - 0,002 0,02 - - -
Pflege aufgegebener Forstflächen .... .... ........ 1,1 - - 0,58 0,12 - 0,41 - - -
2,Ojährige Stilllegung (Kl ) .............................. 14,1 0,50 1,14 8,76 0,63 - 3,04 - - -
Qkologische Ziele (K2) .................................. 11,6 5,24 0,07 6,09 0,005 - 0,16 - - -
Okol. Ziele auf GAp-S.tilllegungsflächen (K3) 4,9 1,23 0,004 3,66 - - - - - -
Regionalprojekt NO (Okopunkte) .................. 163,5 - - 163,50 - - - - - -
Regionalprogramm Steiermark ................ ... .. 53,3 - - - - - 53,27 - - -
Regionalprogramm Salzburg ........................ 46,5 - - - - 46,52 - - .. -
Bildungsmaßnahmen .......... ................ .. ........ 0,4 - - 0,04 - - 0,33 - - 0,03 

Gesamtsumme ............................................ 7.586,1 514,3 524,5 2.707,1 1.351 ,8 603,4 998,6 639,5 230,7 16,2 

1) Summenbildung bei Flächen und Betrieben wegen Mehrfachnennungen nicht möglich. 
2) Aul Basis GVE errechnete Futterfläche. 
3) Organisationen, die vom BMLFUW anerkannt sind und die Bildungsmaßnahmen durchführen; es wird darauf verwiesen, dass der Großteil der Bildungsmaßnahmen vom 

BMLFUW mit anderen Förderungen unterstützt wird. 
4) Inklusive Kontrollzuschuss (insgesamt 79,9 Mio. S). 

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS-Daten, Stand: Mai 2000. 
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Umweltprogramm (ÖPUL) - Verteilung der Acker- und Grünlandflächen 
bei ausgewählten Maßnahmen (in Hektar) 

Verteilung nach Bundesländern 

Maßnahme Insge-
samt Burgen- Nieder- Ober- Salzburg Steier-

land Kärnten österreich österreich mark 

Elementarförderung .................................... 2.175.269 157.643 156.701 801.543 505.200 107.636 291 .459 
davon Acker .. .................. .... ........... .. .......... 1.178.466 128.772 58.003 608.123 261 .574 6.167 98.983 

Grünland ....... ............................. ... ... 936.923 12.646 98.467 162.650 242.885 101.397 181.645 
Sonderkulturen (ohne Wein) .... .. .... . 15.71 4 2.888 232 3.241 739 72 7.924 
Wein ................................................ 44.165 13.336 - 27.528 1 - 2.906 

Biologische Wirtschaftsweise .. ....... .......... 267.993 6.267 21 .798 57.194 39.954 45.934 49.348 
davon Acker ................................... .. ...... .. .. 57.981 4.940 4.988 23.412 13.169 2.195 7.115 

Grünland .... .... .. .......... ...................... 208.557 868 16.777 33.243 26.719 43.704 41 .949 
Sonderkulturen (ohne Wein) ........... 825 225 33 172 65 35 258 
Wein ... .. ... .................................. ... ... 630 234 - 367 0,2 - 26 

Betriebsmillelverzicht-Gesamtbetrieb ... ... 304.155 582 42.598 36.189 58.592 43.054 59.444 
davon Acker .................................... .... .. ..... 27.258 270 4.288 6.401 8.251 1.620 4.868 

Grünland .. ........................................ 276.774 291 38.282 29.782 50.330 41.404 54.569 
Sonderkulturen (ohne Wein) .. ....... .. 123 22 28 5 12 29 7 

Extensive Grünlandbewirtschaftung .. ....... 118.200 - 3.170 2.313 15.175 35.997 14.550 
davon Acker .......... .. ................................... 2.699 - 195 17 4 750 1.221 

Grünland ............ .. ............. .. .. ...... ..... 115.472 - 2.974 2.296 15.170 35.228 13.326 
Sonderkulturen (ohne Wein) ....... .. .. 29 - 1 - - 19 4 

Pllege ökologisch wertvoller Flächen ....... 36.704 734 3.060 8.055 13.938 1.102 5.538 
davon Acker ................ ...... ........................ . 104 - 43 61 - - -

Grünland ...... ................ ... ... .. ... .... ... .. 36.600 734 3.018 7.993 13.938 1.102 5.538 
Sonderkulturen (ohne Wein) ........... 1 - - 1 - - -

20jährige Still legung (Kl ) .. ........................ . 1.526 49 118 975 67 - 316 
davon Acker ................ ............ .. ...... .. .. .. ..... 1.123 48 85 770 23 - 197 

Grünland .... .. ............................. ....... 386 - 33 189 44 - 119 
Sonderkulturen (ohne Wein) .. ...... ... 17 1 - 16 - - -

Ökologische Ziele (K2) ..... .......... ...... .... ...... 2.004 904 13 1.057 1 - 30 
davon Acker .. .. ...................................... ..... 1.661 780 12 859 - - 10 

Grünland .......................................... 63 5 1 36 1 - 20 
Sonderkulturen (ohne Wein) ..... " , ... 281 119 - 162 - - 0,3 

Regionalprojek1 NÖ (Ökopunkte) .............. 31.327 - - 31 .327 - - -
davon Acker ..................... ........................... 11.256 - - 11.256 - - -

Grünland ....... ........................... .. .. ... . 20013 - - 20.013 - - -
Wein .................. .. .... .. .. .................... 38 - - 38 - - -
Sonderkulturen (ohne Wein) ........... 19 - - 19 - - -

Grüner Bericht 1999 

Tabelle 7.1 .12 

Tirol Vorarl- Wien berg 

108.710 41.561 4.818 
10.366 2.461 4.016 
98.159 39.011 64 

178 81 358 
7 8 379 

43.481 3.816 200 
1.828 143 191 

41.632 3.665 0,1 
21 7 8 
- 1 1 

41.152 21.923 19 
1.485 69 5 

40.249 21 .852 14 
18 2 -

29.859 17.137 -
474 38 -

29.380 17.098 -
5 1 -
0 4.257 20 
- - -
- 4.257 20 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS-Datenbestand; Stand: Mai 1999. 
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Grüner Bericht 1999 

Umweltprogramm (ÖPUL): Prämien bei österreichweit angebotenen 
Maßnahmen (ÖPUL-Teil A)1) (in Schilling je Hektar förderbare Fläche) 

Maßnahmen 

Elementarförderung Acker .. ....... ... ...................................... .... ...... . 
Sonderkulturen .......................................... ... . 
Grünland ....... .. .. .. .............. .... .. ..... ................ . 

Biologische Wirtschaftsweise Acker .......... .................................................. . 
förderbares Grünland2) .......... . ...... ................ . 

Gemüsefläche ......... ... ....... ............. .. ............ . 
Wein , Obst, Gartenbau, Hopfen .................. .. 

Gesamtbetriebsmittelverzicht Acker ........ ... ............. .... ......... .. ..... .. ...... ........ . 
förderbares Grünland2) ................................ .. 

Integrierter kontrollierter Obstbau4) .......... . ...... . ........... . ... . ...... .. .. ... ......... ............. ........... . ....... . 

Integrierter kontrollierter Weinbau .......... .. .............. .. .. ............ ............. ...... .. ........... ..... ....... .... . 
Integrierte Produktion im Zierpflanzenbau ...... ..... ... ....... .. .... ... .. ... .. ......... .. .. ......... .. .... ..... ... ..... . 

Fruchtfolgestabilisierung Stufe 1 ............ ............. .. .. ... ... ................ .. ... .. . 
Stufe 2 ................. ........ .... .............. .. .. .. ......... . 
Stufe 3 ..... .... ...... ... ..... ..... ........................... .. . . 

Extensiver Getreideanbau ......................... .... .... ... ....... .......... .... ......... ... .. ....... .............. .. .. ...... . 

Verzicht Wachstumsregulatoren (V1) ... ..... ..... .. ... ... ....... .... ....................................... ... ........... . 
Verzicht CCC/Handelsdünger (V2) ............ ....... ... .......... ......... .. .... ...... ....... .. .................... .. ..... . 
Verzicht Dünger/Pflanzenschutz (V3) .............. .. ........... ........... ..... .... .. ............. .. ........ ... .......... . 
Verzicht Fungizide (V4) ........ ... .... ...... ..... ..................... ..... ............. .......... .. ............................. . 
Verzicht Pflanzenschutz (V5) ... ... ... ......... .... ......... .. .. ..... .. .... .... .. ...... .. ...... .. .............. ..... .......... . 
Integrierte Produktion im Gemüsebau (V6) ............... .. .... ......... ... ............................. .. .. ......... .. 

Einzelflächenverzicht Grünland (H) 

Abstockung des Viehbestandes in S/GVE 

Stufe 17) 
Stufe 27) 

279 

Tabelle 7.1.13 

ÖPUL 1995 ÖPUL 1998 

650 500 
650 650 
700 2) 700 3) 

4.500 4.500 
3.000 3.000 
6.000 6.000 

10.000 10.000 

3.000 3.000 
2.000 2.000 

7.000 7.000 
8.000 8.000 
5.000 5.000 

900 5) 500 6) 

1.400 5) 800 6) 

1.900 5) 1.200 6) 

2.400 2.000 

800 800 
2.000 2.000 
2.500 2.500 

800 800 
1.400 1.400 
4.000 4.000 

1.600 1.600 
1.800 1.800 

2.800 2.800 

1) Bisher wurden in Österreich zwei Umweltprogramme (ÖPUL 95 und ÖPUL 98) angeboten; der Verpflichtungszeitraum beträgt zumindest 5 Jahre. 
2) Förderbares Grünland = mehrmähdiges GL + Kulturweide + einmähdiges GLxO.5 + StreuwiesexO.25 + HutweidexO.25 + BergmähderxO,25. 
3) Mehrmähdiges Grünland und Kulturweiden: 500 .- bis 1.1 OO.-Iha. je nach RGVE-Besatz; einmähdiges Grünland. Hutweiden. Streuwiesen. Bergmähder: 500.- bis 700.-/ha 

je nach RGVE-Besatz. 
4) Zuschlag bei Herbizidverzicht: 1.000.-Iha. 
5) Ab 1. August 1996: für den Mindestbegrünungsantei l; für restliche Ackertläche nur 50 %; Stilllegungsflächen O.-Iha. 
6) Zuschlag für Mulch- und Direktsaat: 400.-/I1a. 
7) Für mehrmähdiges GL; für einmähdiges GL 50 %. 

Umweltprogramm (ÖPUL): Prämien bei regional angebotenen Maßnahmen 
(ÖPUL-Teil B) nach Bundesländern - ÖPUL 95 und ÖPUL 98 (in S/ha) 

Burgen- Kärn- NÖ Oberösterreich Salzburg Steier-
land ten mark 

Maßnahme 
ab ab ab ab 1995 ab ab 

1995 1995 1995 1995 1996 1997 bis 1997 1995 1997 

Extensive Grünlandbewirtschaftung 
in traditionellen Gebieten ......................... - 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

Einhaltung von Schninzeitauflagen: 
in Kombination mit der Maßnahme H 

Stufe 1'1 .. ............ ................ .. ........... .. ... 2.000 - - - - - 2.000 2.000 -
Stufe 221 ................................................. 2.800 - - - - - 1.200 1.200 -

Erosionsschutz im Obstbau 
Hangneigung 0 % bis 11 % .................. 2.000 - 2.000 - - - - - 2.000 
Hangneigung 11 % bis 22 % ................. 3.000 - 3.000 - - - - - 3.000 
Hangneigung Ober 22 % ........................ 4.000 - 4.000 - - - - - 4.000 

Erosionsschutz im Weinbau 
Hangneigung 0 % bis 25 % .... ....... .. ...... 2.000 - 2.000 - - - - - 2.000 
Hangneigung 25 % bis 40 % ..... , ........... 3000 - 3.000 - - - - - 3.000 
Hangneigung 40 % bis 50 % .............. ... 5.000 - 5.000 - - - - - 5.000 
Hangneigung Ober 50 % ........................ 7.000 - 7.000 - - - - - 7.000 

Quelle: BMLFUW. 

Tabelle 7.1.14 

Tirol Vorarlberg Wien 

1995 1997 1995 1995 ab ab ab bis bis 1999 bis 1997 bis 1998 
1996 1998 1996 1997 

2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 - -

- - 3.500 - - - -
- - 3.500 - - - -

- - - - - 2.000 2.000 
- - - - - 3.000 3.000 
- - - - - 4.000 4.000 

- - - - - 2.000 2.000 
- - - - - 3.000 3.000 
- - - - - 5000 5.000 
- - - - - 7.000 7.000 
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Umweltprogramm (ÖPUL): Prämien bei regional angebotenen Maßnahmen 
(ÖPUL-Teil B) nach Bundesländern - ÖPUL 95 und ÖPUL 98 (in S/ha) (Fortsetzung) 

Burgen· Kärn· NÖ Oberösterreich Salzburg Steier-
land ten mark 

Maßnahme 
ab ab ab ab 1995 ab ab 1995 

1995 1995 1995 1995 1996 1997 bis 1997 1995 bis 
1997 1996 

Erosionsschutz im Ackerbau 
(I) - Bodenbedeckung ......................... - 500 500 500 500 500 - - 500 -

(11) - Umstellung auf Ackertutter .......... - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - -
(111) - Umstellung auf Dauergrünland ... . - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - -

Haltung und Aufzucht gefährdeter 
Tierrassen in ATS/GVE ........ ................... - 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

-
Regionalprojekt ,Ökopunkte' 
Niederösterreich .... ....... .. .... .. .. .. .. ... .......... - - 31 - - - - - - -
_. 

Regionalprojekt .Bocenverbesserung' 
Steiermark 

Grundstufe ..... "" .. ", ..................... .. .. " ... - - - - - - - - 3.600 -
Zusatzstufe ........................................... - - - - - - - - 6.500 -

Mahd von Steilflächen und Bergmähdem 
Hangneigung 25 % bis 35 % ................. - 2.000 2.000 1.600 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.600 
Hangneigung 35 % bis 50 % ................. - 3.000 3.000 1.600 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
Hangneigung über 50 % ........................ - 4.000 4.000 1.600 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
Bergmähder .......................................... - 4.000 - - - - - - - 3.000 

- - -f---
Alpungsprämie 

Milchkuhweidefläche .,. .. .. .. ................ ". - 1.200 1.200 1.000 1.000 1.200 1.000 1.000 1200 960 
sonstige Almfläche ................ ........... - 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Behirtungszuschlag 
Milchkuhweidefläche . ... ....... . ............... - 800 800 800 800 800 800 800 800 640 
sonstige Almfläche ....... ........................ - 300 300 300 300 300 300 300 300 -

Pflege ökologisch wertvoller Flächen 
Trockenrasen, Feuchtwiese (max.) ....... 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 
Streuobstwiesen ................................... - 5.200 51 4.200 4.200 4.200 51 51 4.000 51 

Anbau seltener landwirtschaftlicher 
Kulturpflanzen ............................. ............ - - 4.000 - - - 4.000 4.000 4.000 4.000 

Pflege von aufgegebenen 
forstwirtschattlichen Flächen ............... " ... 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 -

Landschattselemente/ 
Biotopentwicklungsflächen 

Acker (max.) .......................................... 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -
Grünland (max.) ............................. ".". 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 -

Bereitstellung von Flächen 
für ökologische Ziele 

Acker ............................. ...................... , 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 -
Grünland ............................................... 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 -

Bereitstellung von Flächen für 
ökologische Ziele auf konjunkt. Stillegung 1.200 1.200 1.200 - - - - - - -

Regionalprojekt ,Grundwasserschutz', 
Salzburg .................. , .... ........... . . . . . . . . . . . ... - - - - - - - 1.800 - -

Grüner Bericht 1999 

Tabelle 7. 1.14a 

Tirol Vorarlberg Wien 

1997 1995 1995 ab ab ab bis 1999 bis 1997 bis 1998 1998 1996 1997 

- - - - 500 500 
- - - - - 1.000 
- - - - - 1.000 

2.000 2.000 2.000 2.000 - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

1.600 2.000 2.000'1 2.000'1 - -
3.000 3.000 3.000'1 3.000'1 - -
4.000 4.000 1.000'1 1.000' - -
3.000 3.000 - - - -

1.200 1.200 1.200 1.200 - -
700 700 560 700 - -

800 800 800 800 - -
- - 300 300 - -

7.500 7.500 7.500 7.500 - 7.500 
51 51 4.200 4.200 - 51 

4.000 4.000 4.000 4.000 - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

1) Burgenland: ohne Kombination Stufe 1 ~ 2.500 S/ha; Stufe 2 ~ 3.500 S/ha; Basis mehrmähdiges Grünland, einmähdiges Grünland mit 50 % Prämie. 
2) Burgenland: Im Rahmen der Stufe 2 werden die Streuobstwiesen gefördert. 
3) Berechnung nach einem eigenen Punktebewertungsschema. 
4) Vorarlberg: Hangneigung Stufe 1: über 25 % bis 40 %, Stufe 2: über 40 %, Stufe 3: Weide mit Nachmahd und über 25% Hangneigung. 
5) Projektspezifische Prämie. 

Quelle: BMLFUW. 
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EU-Ausgleichszulage (AZ) und Nationale Beihilfe (NB) 1999 Tabelle 7.1.15 

Burgenland Kärnten Nieder· Ober· Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Insgesamt österreich österreich 

ausschließl ich AZ-Betriebe 

Anzahl .. .. .. ...... ..... .. .... ... .... .. .... 4.358 9.465 17.526 15.196 6.929 18.896 7.781 2.1 75 82.326 
davon Zone 0 .... .. ................. 4.022 3.406 3.683 2.188 1.458 8.173 1.416 525 24.871 

Zone 1 .. .. ........ ... .. ...... 58 1.323 6.630 7.443 1.545 2.482 2.023 408 21 .912 
Zone 2 ........ .. ...... ....... 269 1.678 4.303 3.782 1.758 3.732 1.980 703 18.205 
Zone 3 .. .............. ... ... . 9 2.625 2.898 1.771 1.664 4.267 1.927 439 15.600 
Zone 4 ....................... - 433 12 12 504 242 435 100 1.738 

Betrag (Mio. S) ........ .. ............. 49,4 272,4 497,1 388,3 232,7 439,5 248,6 75,2 2.203,1 
davon Zone 0 ........ .. ..... .. .. ... . 45,3 56,S 59,0 35,0 24,0 90,6 25,7 8,4 344,5 

Zone 1 ................... ... . 0,6 31 ,1 174,0 180,5 43,8 63,8 52,4 11 ,5 557,6 
Zone 2 .. .. ........ ... .. ... .. . 3,3 49,9 142,4 106,8 65,4 112,5 63,3 27,S 571 ,1 
Zone 3 ....................... 0,2 109,7 121,4 65,8 72,9 163,8 83,7 21 ,6 639,1 
Zone 4 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 25,1 0,4 0,2 26,7 8,8 23,S 6,2 90,8 

AZ- und NB-Betriebe 

Anzahl ... .. ...... ............ .. .... .... ... 622 2.708 2.540 2.719 617 6.339 4.883 1.1 58 21.586 
davon Zone 0 .. ..................... 605 498 61 3 - 4.081 1 19 5.268 

Zone 1 .. .. ... .. .............. 5 41 334 234 13 112 76 35 850 
Zone 2 ............. .. .... ... . 10 136 331 331 42 242 394 177 1.663 
Zone 3 ....................... 2 1.263 1.754 2.084 308 1.635 2.167 542 9.755 
Zone 4 .......... .. ... .... .... - 770 60 67 254 269 2.245 385 4.050 

Betrag (Mio. S) .. .................. .. . 3,7 66,3 53,5 66,9 15,8 78,6 182,0 48,8 515,5 
davon Zone 0 ....... .... .... ........ 3,5 3,6 0,4 0,0 - 30,9 0,0 0,2 38,7 

Zone 1 .. .. ... ... ............ . 0,0 0,4 2,4 2,0 0,1 0,9 0,8 0,5 7,0 
Zone 2 .. .. .. ... .............. . 0,1 1,7 4,1 3,9 0,5 2,9 6,3 4,4 24,0 
Zone 3 .... ... .. .. ...... .. .... 0,0 29,9 44,6 59,0 6,8 35,9 69,9 21 ,0 267,0 
Zone 4 ..... .. ........ .... .... - 30,7 1,9 2,1 8,4 8,1 105,0 22,9 178,9 

ausschließlich NB-Betriebe 

Anzahl ..... ... ... .... ... .... ..... .. ..... .. 1.212 1.1 01 4.999 2.434 239 8.079 744 366 19.174 
davon Zone 0 ... .................... 1.155 353 3.893 8 7 6.726 - 132 12.274 

Zone 1 .............. .. .. .... . 6 94 453 1.100 56 186 102 22 2.019 
Zone 2 .. .......... ........... 51 218 284 660 62 405 161 60 1.901 
Zone 3 .. .. .... ... ..... .. ..... - 345 351 630 74 657 292 108 2.457 
Zone 4 .................. .. .. . - 91 18 36 40 105 189 44 523 

Betrag (Mio. S) .. ..... .. .............. 4,7 8,8 24,9 13,2 1,8 44,4 8,7 2,8 109,2 
davon Zone 0 .. ..... ...... ... .. ..... 4,5 2,0 18,3 0,0 0,0 33,9 - 0,4 59,1 

Zone 1 ............... ... ..... 0,0 0,4 1,5 4,2 0,2 0,7 0,5 0,1 7,5 
Zone 2 ...... ............ ..... 0,2 1,1 1,4 2,9 0,3 1,8 1,0 0,3 9,0 
Zone 3 ...... .. .. .. ........... - 3,9 3,5 5,7 0,8 6,7 3,6 1,3 25,4 
Zone 4 ..... ...... .. .. .. .. .... - 1,5 0,2 0,4 0,4 1,3 3,6 0,8 8,2 

Betriebe gesamt 

Anzahl 1997 .. ............... .. ......... 6.416 13.231 25.537 20.870 7.879 33.680 13.614 3.695 124.922 
Anzahl 1998 ........ .. .... .. .... .. ...... 6.402 13.333 25.360 20.619 7.811 33.520 13.514 3.687 124.246 
Anzahl 1999 .......... ... .. ..... ...... . 6.192 13.274 25.065 20.349 7.785 33.314 13.408 3.699 123.086 

davon Zone 0 ... ..... ............ .. . 5.782 4.257 7.637 2.199 1.465 18.980 1.417 676 42.413 
Zone 1 ............... ...... .. 69 1.458 7.417 8.777 1.614 2.780 2.201 465 24.781 
Zone 2 .. .. .... ............... 330 2.032 4.918 4.773 1.862 4.379 2.535 940 21.769 
Zone 3 .. ........ .. .. ... .. .. .. 11 4.233 5.003 4.485 2.046 6.559 4.386 1.089 27.812 
Zone 4 ............... .. .. .. .. 0 1.294 90 115 798 616 2.869 529 6.311 

Betrag (Mio. S) 1997 . . . . . . . . . . . . . . 59,8 347,4 589,1 472,7 252,0 564,8 445,9 127,5 2.859,2 
Betrag (Mio. S) 1998 . . . . . . . . . . . . . . 58,6 350,2 582,2 470,3 250,8 564,0 442,8 126,8 2.845,7 
Betrag (Mio. S) 1999 ........ .. ... 57,8 347,4 575,5 468,3 250,3 562,5 439,2 126,9 2.827,8 

davon Zone 0 .... ................... 53,3 62,2 77,7 35,0 24,1 155,4 25,8 8,9 442,3 
Zone 1 ........... ... ......... 0,7 31 ,8 177,9 186,6 44,1 65,3 53,6 12,0 572,1 
Zone 2 .................. ..... 3,6 52,7 147,9 113,6 66,3 117,2 70,6 32,3 604,0 
Zone 3 ..... .................. 0,3 143,5 169,4 130,4 80,S 206,4 157,1 43,9 931 ,5 
Zone 4 .... ... .. .. ............ 0,0 57,2 2,5 2,7 35,4 18,2 132,1 29,8 277,9 

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS·Daten mit Stand vom 5. Mai 2000; LFRZ-Auswertung L012. 
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Sektorplanförderung (Förderentscheidungen 1995 bis 1999)1) 

Bundesländer / Produkte 

Burgenland (Ziel 1) .. ..... ... .. ... .... ..... . 
Kärnten ................ ..... .... .. ... ... ... .. .. .. . 
Niederösterreich .. ..... .... ......... ....... . . 
Oberösterreich ............... ... ... .. .. .. ... . 
Salzburg ... ...... ... .. ... ..... ... ..... ........ .. . 
Steiermark .... ..... ..... .. ... ..... ... .... ...... . 
Tirol .. ........ .. .. ... ... .... .. .... ...... .. .. .... .. .. 
Vorarlberg ...... ..... .... .... .... .. ... .. .. .... .. 
Wien ... .. ..... ...... .... ..... ...... .... ..... ... ... . 

Summe ... .. .. .... ......... ... ..... .. ..... .. ... .. 

Fleisch inkl. Zuchtvieh .. .. .... ....... .. . .. 
Forst ... ..... ................... .. ... ...... .... .... . 

g:~Jlse~ :::: :::::::: ::::: :: :::::: :: :::: :::: ::::::: 
Getreide .. .. .... ..... .... ... ... ... ... ... .... .... . 
Kartoffeln ... ....... .. .. .. .... .. ..... ... ... ... .. . . 
Milch .... .. .... ...... ... ...... ..... .......... .. ... . . 
Obst ....... ..... .. .... .. ... .. ... .... ... ......... ... . 
Saatgut .. ...... .. .. ... .. ... ..... ..... .. .... ..... . . 
Wein ..... ...... ... .. ... ....... .... .. .... .. ... .. .. . . 
Zuchtvieh ... ...... ......... .... ... .... ..... ... .. . 

Summe ... ........ ... ... .. ..... .... ... .. .. ..... . . 

1) Stand 31. 12. 1999. 

Anzahl der Projekte 

104 
27 

183 
102 

31 
132 

34 
21 
17 

651 

182 
41 
21 
37 
92 
11 
91 
55 
25 
92 

4 

651 

förderbares 
Investitionsvolumen 

in Mio. S 

nach Bundesländern 

889,0 
1.000,3 
3.335,3 
2.318,5 

910,3 
2.966,8 
1.186,4 

708,4 
930,4 

14.245,4 

nach Sektoren 

6.064,2 
276,4 
509,5 
964,9 
422,4 
343,5 

2.843,5 
1.376,2 

251,4 
1.072 ,2 

121 ,3 

14.245,5 

Erzeugergemeinschaften - aufgewendete Mittel 1999 

Erzeugergemeinschaft Anzahl der Projekte Gesamtförderung 
in 1.000 S 

nach Bundesländern1) 

Bundesländerübergreifend .. .. .. 7 34.433 
Kärnten .... .... .. ... ..... ..... ... ..... ... .. 2 5.138 
Niederösterreich ............ ...... ... . 7 20.405 
Oberösterreich .. .. .... ..... .. .. ...... . . 3 11 .145 
Salzburg ....... ...... ....... .. ......... .. .. 1 2.500 
Steiermark .. ... ... ... .... .... .... ... .. .. . 5 43.508 

Summe ........ ..... .... ... .... .... ... ... . . 25 117.129 

nach Sektoren 

Fleisch ... .. ................ ... ... ...... ... . 8 59.237 
Geflügel und Eier .. .. ... .. .... .. ..... . 2 5.628 
Obst und Gemüse .. .... .. ...... ..... . 3 20 .890 
Tabak .. ..... .... ..... .. .. ....... .. ........ .. 1 665 
Getreide ... ...... ... .. ... .. .... .. ..... ... .. 7 15.524 
Wein .. ... ........ ... .. ...... .. .. ...... ... .. . . 1 674 
Kartoffeln .. .. ... ...... .... ... ...... ... ... . 1 2.353 
Blumen .. .... ............. ........ ... ...... . 1 12.025 
Hopfen ... ...... ..... ... .. ..... .... ........ . 1 132 

Summe .... .......... ...... .... .... .... .. . . 25 117.128 

Fördervolumen 
in Mio. S 

266,7 
224,3 
788,6 
560,4 
229,3 
786,9 
268,0 
163,8 
225,2 

3.513,2 

1.360,9 
79,9 

123,8 
255,0 
106,9 

81 ,8 
707,0 
386,8 

65,1 
308,0 

38,0 

3.513,2 

EAGFL·Mittel 

8.626 
1.285 
6.753 
2.786 

625 
14.448 

34.522 

14.810 
1.159 

10.445 
192 

4.122 
169 
588 

3.006 
33 

34.523 

Anzahl der 
Arbeitsplätze 

98 
171 
425 
252 
102 
353 
109 

58 
105 

1.673 

777 
65 
89 

150 
26 
75 

226 
166 

16 
72 
11 

1.673 

davon 

Bundesmittel 

15484 
2.312 
8.191 
5.015 
1.125 

17436 

49.564 

26.657 
2.682 
6 .267 

284 
6.841 

303 
1.059 
5.411 

59 

49.564 

Grüner Bericht 1999 

Tabelle 7.1.16 

Aufteilung 
in % 

8 
6 

22 
16 

7 
22 

8 
5 
6 

100 

39 
2 
4 
7 
3 
2 

20 
11 
2 
9 
1 

100 

Quelle: BMLFUW. 

Tabelle 7.1.17 

Landesmittel 

10.323 
1.541 
5461 
3.343 

750 
11 .624 

33.043 

17.771 
1.788 
4.178 

190 
4.561 

202 
706 

3.608 
40 

33.043 

1) Burgenland ist an den Bundesländer übergreifenden Maßnahmen' beteiligt; in Tirol. Vorarlberg und Wien wurden keine Proiekte zur Förderung der Erzeugergemeinschaften 
eingereicht. 

Quelle: BMLFUW. 
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Fläche und Wohnbevölkerung in den Ziel 5b-Gebieten Tabelle 7.1.18 

Fläche Wohnbevökerung 

Ziel 5b-Gebiel 
im Bundesland Anteil am Anteil Anteil am Anteil an der 

in km2 

Z~~~e~;~~~~et an der Fläche absolut 6b-Gebiet Wohn bevölkerung 
des Bundeslandes . sterreichs des Bundeslandes 

Kärnten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.389 16,7 88,0 321 .168 14,1 58,6 
Niederösterreich ..... _ ........ 12.548 25,0 65,4 617.919 27,2 41 ,9 
Oberösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . 8.163 16,3 68,1 545.663 24,0 40,9 
Salzburg .... _ .. ....... ............ 4.105 8,2 57,4 88.644 3,9 18,4 
Steiermark .. ...... .. , ............ 8.159 16,3 49,8 472.203 20,7 39,9 
Tirol ........ ............. _ .. _ .. _ ..... 7.766 15,5 61,4 190_607 8,4 30,2 
Vorarlberg ... ...... ....... ... .... 1.000 2,0 38,4 39.500 1,7 11 ,9 

Ziel 5b-Gebiete 
insgesamt .................. .. .. 50.130 100,0 59,8 2,275.704 100,0 29,2 

Quelle: BMLFUW. 

EAGFL-kofinanzierte Programme in Österreich - Umsetzungsstand per 31 . Dezember 1999 Tabelle 7.1.19 

Finanzvolumen 1995 - 1999 an Förderwerber überwiesene Mittel 
in Mio. ATS1) in Mio. ATS 

Projekt-Ziel Bundesland I Maßnahme 
Öffentliche Öffentliche 

anzahl 

Mittel' ) EAGFL-Mittel EAGFL-Mittel BMLFUW-Mittel Mittel') 

Ziel 1 Burgenland .......... _ ... ................ 1.034,4 357,8 232,3 271,6 711,0 354 

5a indirekte Maßnahmen ..... ...... .... 19.838,4 4. 133,7 3.455,3 7.296,3 14.880,5 3) 

5a Sektorplan ........ ....... ...... .. ......... 3.256,5 1.450,6 740,3 735,1 2.045,5 651 

Ziel 5a gesamt _ ... _ ... ........ ... ........ ..... .. .. . 23.094,9 5.584,3 4.195,6 8.031 ,4 16.926,0 3) 

5b Kärnten ............. .. ..... .... .... ... ... .. . 904,7 288,1 230,7 235,5 690,6 2.980 
5b Niederösterreich ..... ..... ... ... .. .. ... 1.770,7 614,1 392,7 332,9 1.153,2 2_326 
5b Oberösterreich ...... ........ ...... ... ... 1.519,5 568,5 294,8 620,3 1.652,3 1.335 
5b Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242,4 92,6 63,7 68,9 180,3 1.373 
5b Steiermark ........... .. .. .... ... .... _ .. _ .. 1.294,1 494,2 219,2 347,2 938,7 1.598 
5b ~~ ... .. _ ..... _ .... _ ...........•..•..•. .. .. . .. 520,5 199,2 121 ,6 130,6 342,2 549 
5b Vorarlberg ....... ... .... _ .. _ .... _ .......... 120,6 42,2 25,9 24,9 74,0 138 

Ziel5b gesamt ........ .. _ ...... ... ........... ..... . 6.372,5 2.298,9 1.348,6 1.760,3 5.031 ,3 10.299 

INTERREG 11 Deutschland ................ ... .... _ .. _ .. . 15,4 7,7 4,2 1,2 10,2 25 
INTERREG 11 Italien ..... .. ........... .... ......... ..... .... 19,8 9,9 1,8 0,9 3,8 33 
INTERREG 11 Slowakei ........ .... ... .. ........ .... .. .... 6,4 3,2 1,0 0,5 2,9 4 
INTERREG 11 Slowenien .. .... ... ... ....... ..... ........ _ 58,5 29,2 12,9 5,6 28,7 68 
INTERREG 11 Tschechien .... ... ........ ................ 6,2 3,1 1,4 1,6 5,3 8 

INTERREG 11 gesamt ...... .... ... ..... ... .. ...... .. .. ... _ 106,3 53,1 21 ,3 9,8 50,9 138 

LEADER Kärnten _ .. .. _ ...... _ ........................ 32 ,5 16,2 7,7 3,2 15,5 112 
LEADER Niederösterreich ... .... .. ...... ... ..... 40,5 20,3 6,4 3,9 13,0 68 
LEADER Oberösterreich .. ..... ... ................ 62 ,9 31,4 7,3 4,4 14,5 135 
LEADER Salzburg ... ............. .... .... ........ , .. 10,3 5,2 1,8 1,1 3,5 34 
LEADER Steiermark ..... .. .. ... ................... . 68,6 34,3 11 ,5 6,9 23,0 88 
LEADER Tirol .............. ... _ .... _ .. ........ ..... ..... 23,7 11 ,9 11,4 6,8 22,7 68 
LEADER Vorarlberg ............. .. __ ... .. .... .. ... .. 6,4 3,2 2,6 1,6 5,2 13 
LEADER Burgenland ...... .... .... .... ........ ..... 47,1 23,6 8,9 5,2 17,7 44 

LEADER gesamt ....... ......... ... ......... ... _ ... .. 292,0 146,1 57,6 33,1 115,1 562 

EAGFL-kofinanzierte Maßnahmen gesamt ...... 30.900,1 8.440,2 5.855,4 10.106,2 22.834,3 11.353 

1) Zu Preisen von 1995; Umrechnungsbasis 1 ECU = 13.7603 ATS. 
2) EAGFL-Mittel. gesamte Bundesmittel sowie Landesmittel. 
3) Angabe der Projektanzahl aufgrund großer Unterschiede zwischen den Maßnahmen nicht möglich. 

Quelle: BMLFUW. 
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Ausfuhrerstattungen für agrarische Produkte 19991) Tabelle 7.1.20 

Produkl Menge in I in Mio. S 

Getreide inkl. Mais .. .... .. .. ..... .. ..... ................... ..... ......... ....................... ........ ... .... .... . . 196.958 76,8 
davon Verarbeitungsware ... ......... ... .... ........ ... .. .. ..... ... .. ... .... ... .... .. .... ....... ................ . 121.259 37,6 

Zucker & Isoglukose ........ ... ....... .... .. .... .......... ...... .... ... ... ... .. ....................... .... .......... . 69.750 330,8 
davon Verarbeitungsware ................ ....... .. .. .. .... .... .... .. ... .. .. .... .. ...... .... .............. .. .. ... . 42.209 136,4 

Kartoffelstärke .... .. ... .. .. .. .. .. .... .... ..... ........................... ........... ............. ........ ... .... ..... .. . 9.831 7,1 

Obst und Gemüse2) ......... . ... . .. . . .. . ... ... ... . ... . ..... . ... . . . ...... . ... . .......................... . .... .. ........ . ° 1,9 

Wein 2) . . . ............. . .. . ................. . ........ . .... . ..... . ... ... ...... . .. . ..................................... . . . . . ... . . ° 1,5 

Milch und Milcherzeugnisse ......... ... ..... ........ ....... ............... ..... ... ........... .... .......... ... . 11.097 102,5 
Butler .......... ............... .. ....... ................ .. .. .. ...... .... ................ .... ...... ... ... ... ... ... .. .... ..... . 932 21,6 

davon Verarbeitungsware .... ............................................ .... ... ... .. ........ ............... . . 447 10,2 
Käse ................ ..... ...... ........... .............. .... ........ ... .................... .. ......... ............ ......... . 3.316 32,2 
Magermilchpulver ................................... ... .. .. ..... ................. ... .. ... ...... ....... ........... .. . . 1.758 20,6 

davon Verarbeitungsware ..... .... ... ... ............ .... .. ... .. .... .. ... .... ..... ... ........ ... .... ........ .. . 1.665 19,5 
Vollmi lchpulver .. ......... ......... .. .............. ...... .... .. ................... ... .. ..... ... .................... ... . . 1.700 26,8 

davon Verarbeitungsware .................. ....... .............. ... .......... .......... ............ ..... .... .. 1.014 16,0 
Andere Milchprodukte .. ...... ........................... ....................... ............ .. .. .. .. .... .... ..... . .. 3.391 2 ,5 

Rindfleisch .................................. ........ ..... ... .... ....... .. ..... .... ........ .. ...... ......... .. .... .... .... . 16.357 110,3 
lebende Tiere .. ... ... .... ... ..... ....... ..................... .. ...... ........ ... .. .. .. ............... ... ..... .. .... ... .. 5.432 46,4 
frisches Rindfleisch ....................... ... ........ ... ......... .. .. .... .... ...... .. .... .... ........ ... ... ... ..... .. 4.299 34,6 
gefrorenes Rindfleisch .. ...... ... ................. ......................... ... .......... .. ....... ... .. .... ....... . . 5.450 27,6 
Konserven und Sonstiges ... .. ..... .................................. .... ... ................................... . . 1.176 11 ,3 

Schweinefleisch .. ................................................................. ..... .. ......... ..... ...... ......... . 46.851 291 ,0 
Fleisch ............. ................... .. ... .. ...... .. .. ......... .......................................................... . 46.590 290,2 
Wurstwaren und Konserven .. ....... .. .... .... .. .. ... .. ........ ................... .. ... ................. ...... . 261 1,3 

Eier und Geflügel insgesamt .... .... .. .... .. ..... ................... ..... ... ........ .................. .... ... . . 201 0,1 
152 0,1 
49 0,1 

Eier und Geflügel (100 Stück und Tonnen)3) .. ................ ... .... ............ ........ ... .......... . 
Eier verarbeitet .... ....... .. ... ...... .. ........................... .. ........... .............. ......................... . 

Rückforderungen (nicht direkt zuordenbar) .... ..... ... ..... .......... ....... .. ... .. ... ... .. .. .... ..... . . -2,4 

Summe ............. .. .................... ... ....... ... ... ... ... ... ..... ..... ..... ..... .... ... ....... .. ................... .. . 919,7 

1) Ausgaben des Haushallsjahres vom 16.10. 1998 bis 15. 10. 1999. 
2) Mengen werden nichl erlasst. 
3) Davon: 229.200 Slück; 68.3 Tonnen. 

Quelle: BMLFUW. 
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7.2. Darstellung der Verteilung der Förderungsrnittel 
gern. § 9 (3a) Landwirtschaftsgesetz 

Kulturpflanzenausgleich 19991) 

Förderungsfälle 

Klasse 
Anzahl % der Fälle Summe in S 

Burgenland 

0 - 50.000 ..... ...... ........ .. . 5.944 66,15 109,671.035 
50.000 - 100.000 ........ .............. 1.282 14,27 90,625.864 

100.000 - 200.000 ............ .. ........ 1.004 11 ,17 140,610.939 
200.000 - 300.000 ........ .. ............ 406 4,52 98,448.922 
300.000 - 400.000 ............ .......... 150 1,67 51 ,926.575 
400.000 - 500.000 ........... ... ... ..... 87 0,97 38,590.113 
500.000 - 600.000 ..................... . 48 0,53 26,051 .014 
600.000 - 700.000 ...................... 16 0,18 10,189.403 
700.000 - 800.000 .. ...... ......... .. .. . 8 0,09 5,920.552 
800.000 - 900.000 ............... ....... 12 0,13 10,024.452 
900.000 - 1,000.000 ...... ... ............. 6 0,07 5,736.770 

> 1,000.000 .. .................... 23 0,26 60,300.130 

Summe .......... ...... ... ... .... ..... .... ... .... 8.986 100,00 648,095.770 

Kärnten 

0 - 50.000 .. ... .. ... ... ......... 6.040 85,17 89,089.657 
50.000 - 100.000 .......... .. .......... 645 9,09 43,793.741 

100.000 - 200.000 ...................... 300 4,23 41 ,602.061 
200.000 - 300.000 .... .................. 59 0,83 13,812.288 
300.000 - 400.000 ............... .. ..... 22 0,31 7,609.010 
400.000 - 500.000 ..................... 6 0,08 2,717.983 
500.000 - 600.000 .. ..... ............... 3 0,04 1,599.636 
600.000 - 700.000 ...................... 5 0,07 3,361 .984 
700.000 - 800.000 .. .. .................. 4 0,06 3,014.365 
800.000 - 900.000 .. .. ...... ... ......... 2 0,03 1,721 .728 
900.000 - 1,000.000 .......... ............ 3 0,04 2,831.225 

> 1,000.000 ...................... 3 0,04 3,840.143 

Summe ........ .............. .. .................. 7.092 100,00 214,993.819 

Niederösterreich 

0- 50.000 ...................... 18.612 54,52 379,466.382 
50.000 - 100.000 ...... ................ 6.710 19,66 476,780.560 

100.000 - 200.000 ...................... 6.318 18,51 887,915.721 
200.000 - 300.000 ..................... . 1.737 5,09 413,450.279 
300.000 - 400.000 .. .... .. ..... ......... 455 1,33 155,599. 125 
400.000 - 500.000 ..................... . 143 0,42 62,948.793 
500.000 - 600.000 .... .................. 44 0,13 24,057.527 
600.000 - 700.000 ............ .......... 25 0,07 16,136.275 
700.000 - 800.000 ...................... 13 0,04 9,605.625 
800.000 - 900.000 .. .................... 17 0,05 14,410.865 
900.000 - 1,obo.000 ...... : .............. . 8 0,02 7,522.110 

> 1,000.000 ........ ...... ........ 54 0,16 125,847.309 

Summe ............. ............. .. .... .......... 34.136 100,00 2.573,740.571 

Oberösterreich 

0 - 50.000 .. .... .. .... .. ..... ... 19.81 7 76,32 350,560.607 
50.000 - 100.000 ........... ........... 3.595 13,85 247,530.102 

100.000 - 200.000 ...................... 2.131 8,21 291 ,605.846 
200.000 - 300.000 ...................... 325 1,25 75,805.551 
300.000 - 400.000 ........ .. .. .. ... ... .. 65 0,25 21,472.384 
400.000 - 500.000 .... .... ....... .. ..... 17 0,07 7,547.715 
500.000 - 600.000 ................ .. .... 5 0,02 2,670.077 
600.000 - 700.000 .... .... .. ............ 1 0,003 643.093 
700.000 - 800.000 .. ..... .... ........... 2 0,01 1,595.491 
800.000 - 900.000 ...................... 4 0,02 3,372.692 
900.000 - 1,000.000 .. .. .................. 2 0,01 1,872.614 

Summe ..... ..................................... 25.964 100,00 1.004,676.171 

285 

Tabelle 7.2.1 

Förderungsbetrag 

Durchschnittlicher %derSumme Betrag/Fall 

16,92 18.451 
13,98 70.691 
21 ,70 140.051 
15,19 242.485 
8,01 346.177 
5,95 443.565 
4,02 542.729 
1,57 636.838 
0,91 740.069 
1,55 835.371 
0,89 956.128 
9,30 2,621 .745 

100,00 72.1 23 

41,44 14.750 
20,37 67.897 
19,35 138.674 
6,42 234.107 
3,54 345.864 
1,26 452.997 
0,74 533.212 
1,56 672.397 
1,40 753.591 
0,80 860.864 
1,32 943.742 
1,79 1,280.048 

100,00 30.315 

14,74 20.388 
18,52 71.055 
34,50 140.537 
16,06 238.025 
6,05 341.976 
2,45 440.201 
0,93 546.762 
0,63 645.451 
0,37 738894 
0,56 847.698 
0,29 940.264 
4,89 2,330.506 

100,00 75.397 

34,89 17.690 
24,64 68.854 
29,02 136.840 

7,55 233.248 
2,14 330.344 
0,75 443.983 
0,27 534.015 
0,06 643.093 
0,16 797.745 
0,34 843.173 
0,19 936.307 

100,00 38.695 
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Kulturpflanzenausgleich 19991) (Fortsetzung) Tabelle 7.2.1a 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Durchschnittlicher Anzahl % der Fälle Summe in S 0/0 der Summe Betrag/Fall 

Salzburg 

0 - 50.000 .. ... ...... ...... .. .. . 1.013 98,54 8,212.695 85,46 8.107 
50.000 - 100.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1,26 940.509 9,79 72 .347 

100.000 - 200.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - -
200.000 - 300.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0,19 456.222 4,75 228.111 

Summe ........... ................. ........... ... 1.028 100,00 9,609.426 100,00 9.348 

Steiermark 

0 - 50.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.599 91 ,99 289,497.526 61,80 12.810 
50.000 - 100.000 ..... ...... ........ ... 1.489 6,06 98,592.150 21 ,05 66.214 

100.000 - 200.000 ... ..... .... .... ...... 391 1,59 51 ,551 .848 11,01 131 .846 
200.000 - 300.000 ... ..... ....... ... .. .. 55 0,22 13,255.064 2 ,83 241 .001 
300.000 - 400.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 0,06 4,903.009 1,05 350.215 
400.000 - 500.000 .... ........ .... ... .. . 9 0,04 3,963.259 0,85 440.362 
500.000 - 600.000 ..... ... .... ... ...... . 3 0,01 1,690.116 0 ,36 563.372 
600.000 - 700.000 ...... ......... ... .... 3 0,01 1,923.807 0,41 641.269 
700.000 - 800.000 ...... .. .... .... ...... 1 0,003 773.975 0,17 773.975 
800.000 - 900.000 ................ ... ... 1 0,003 815.734 0,17 815.734 
900.000 - 1,000.000 .......... ... ... ..... . - - - - -

> 1,000.000 .... ..... , ......... .. . 1 0,003 1,451 .003 0,31 1,451.003 

Summe ............ .... .... .... ............. -... 24.566 100,00 468,417.490 100,00 19.068 

Tirol 

0- 50.000 ............ .... ..... . 2.257 99,65 15,604.440 97,03 6.914 
50.000 - 100.000 ........ .. ... ... ... ... 8 0,35 477.109 2,97 59.639 

Summe ......... .. ..... ...... ... ........... .. .... 2.265 100,00 16,081.549 100,00 7.100 

Vorarlberg 

0 - 50.000 .. ... .. .. .... .... .. ... 310 93,09 4,497.574 75,70 14.508 
50.000 - 100.000 ..... ... .............. 22 6,61 1,336.165 22,49 60.735 

100.000 - 200.000 .............. ... ..... 1 0,30 107.574 1,81 107.574 

Summe ... ...... .... .. .... ... ............... ..... 333 100,00 5,941.313 100,00 17.842 

Wien 

0- 50.000 ........ ... ... ...... .. 47 36,43 598.019 2,96 12.724 
50.000 - 100.000 .. .. ... .. ... .... ..... 21 16,28 1,406.583 6,96 66.980 

100.000 - 200.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 30,23 5,766.659 28,53 147.863 
200.000 - 300.000 .... ... ... .. ........ .. 9 6,98 2,205.193 10,91 245.021 
300.000 - 400.000 ... ............ ....... 5 3,88 1,535.013 7,59 307.003 
400.000 - 500.000 .. .... ....... .. ..... .. 2 1,55 868.641 4,30 434.320 
500.000 - 600.000 .... ... .... ...... ..... - - - - -
600.000 - 700.000 ....... ... ........ .. .. 1 0 ,78 637.821 3,16 637.821 
700.000 - 800.000 .. ....... ... .. .... ... . - - - - -
800.000 - 900.000 .. ...... ..... ....... .. - - - - -

900.000 - 1,000.000 .... .. .. .. .... .. ...... 1 0,78 900.465 4,45 900.465 
> 1,000.000 .... ...... ........... . 4 3,10 6,295.819 31 ,15 1,573.955 

Summe ........ ........ .... ... ...... ...... .. ... .. 129 100,00 20,214.213 100,00 156.699 

Österreich 

0- 50.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.639 73,34 1.247,197.936 25,14 16.274 
50.000 - 100.000 .. .... ... ... .. ....... . 13.785 13,19 961,482.782 19,38 69.748 

100.000 - 200.000 ... ... .... .. .. ... .... . 10.184 9,75 1.419, 160.648 28,60 139.352 
200.000 - 300.000 ... .. .... ... .. .... .... 2.593 2,48 617,433.519 12,44 238.11 6 
300.000 - 400.000 ...... ... ... ... .. .. ... 711 0,68 243,045.115 4,90 341 .836 
400.000 - 500.000 .. ...... .... .. ..... .. . 264 0,25 116,636.504 2,35 441.805 
500.000 - 600.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 0,10 56,068.369 1,13 544.353 
600.000 - 700.000 ... ...... .. ..... .... .. 51 0,05 32,892.383 0,66 644.949 
700.000 - 800.000 ................. ..... 28 0,03 20,910.008 0,42 746.786 
800.000 - 900.000 .. .... .. .. .... ..... ... 36 0,03 30,345.470 0,61 842.930 
900.000 - 1,000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0,02 18,863.183 0,38 943.159 

> 1,000.000 .................. .. .. 85 0,08 197,734.405 3,99 2,326.287 

Summe ... ....... .... ..... ......... .... .. ....... . 104.499 100,00 4.961 ,770.324 100,00 47.482 

1) Die Beiträge für den Kulturpflanzenausgleich enthalten die allgemeine Regelung und Kleinerzeugerregelung und umfassen Getreide (Zuckermais, Hartweizen, anderer Wei· 
zen und Mengkorn, Roggen, Gerste, Hafer, Mais und Körnersorghum, Buchweizen, Hirse und Kanariensaat , anderes Getreide), Ölsaaten (Sojabohnen , Raps· und Rübsen' 
samen und Sonnenblumen kerne), Eiweißpflanzen (Erbsen, Ackerbohnen und Süßlupinen), Öllein sowie Brache mit und ohne nachwachsende Rohstoffe. 

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS·Daten mit Stand 5. Mai 2000; LFRZ·Auswertung 0001 . 
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Tierprämie - Sonderprämie tür männliche Rinder Tabelle 7.2.2 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe DurchschniNlicher 

Betrag/Fall 

Burgenland 

0 - 50.000 ... ... ... ... .......... 676 98,83 6,466.504 86,78 9.566 
50.000 - 100.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0,29 148.611 1,99 74.306 

100.000 - 200.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0,88 836.124 11,22 139.354 

Summe ... ............ .. ... ......... .. ........... 684 100,00 7,451.239 100,00 10.894 

Kärnten 

0- 50.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.021 98,77 31 ,579.151 86,58 7.854 
50.000 - 100.000 ... ... ... ..... ........ 27 0,66 1,758.917 4,82 65.145 

100.000 - 200.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 0,56 3,135.363 8,60 136.320 

Summe ............ ...... ...... .. ................ 4.071 100,00 36,473.431 100,00 8.959 

Niederösterreich 

0- 50.000 ...... ...... .. .. ...... 10.382 97,19 128,299.405 80,40 12.358 
50.000 - 100.000 .. ........ ... .. .. .. .. . 156 1,46 10,650.514 6,67 68.273 

100.000 - 200.000 .... .. , .. ........... .. 144 1,35 20,622.720 12,92 143.213 

Summe ... ....... , ..... .... ....... ...... ........ . 10.682 100,00 159,572.639 100,00 14.938 

Oberösterreich 

0- 50.000 ... ... , .. , ..... ....... 11 .566 97,98 129,223.071 85,90 11 .173 
50.000 - 100.000 ..... .. ...... ...... .. . 165 1,40 11,042.230 7,34 66.923 

100.000 - 200.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 0,63 10,169.962 6,76 137.432 

Summe ....... .. ...... .... ... .. .. .. .... ..... .... . 11 .805 100,00 150,435.263 100,00 12.743 

Salzburg 

0- 50.000 .. ..... .... .. ... .. .. .. 2.142 99,54 10,703.367 90,40 4.997 
50.000 - 100.000 ... ......... .......... 4 0,19 265.207 2,24 66.302 

100.000 - 200.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0,28 870.811 7,36 145.135 

Summe ..... ..... ..... ... ..... .... .... .... ... .... 2.152 100,00 11 ,839.385 100,00 5.502 

Steiermark 

0 - 50.000 .. ... , ... ........ ... .. 9.008 99,25 72,233.478 92,59 8.019 
50.000 - 100.000 .... ... ... ............ 51 0,56 3,442.306 4,41 67.496 

100.000 - 200.000 ..... .... ... .. ........ 16 0,18 2,127.109 2,73 132.944 
200.000 - 300.000 ............. .. ...... . 1 0,01 209.117 0,27 209.117 

Summe .... ........... , ..... .... ..... ..... ..... .. 9.076 100,00 78,012.009 100,00 8.595 

Tirol 

0- 50.000 .. .. ..... ........ , .. ,. 2.385 99,46 10,014.328 88,55 4.199 
50.000 - 100.000 ... ...... ..... ... .... . 7 0,29 488.925 4,32 69.846 

100.000 - 200.000 ....... .... ... ........ 6 0,25 806.078 7,13 134.346 

Summe .... ... .. ... ......... ... ... ... ... ... ... ... 2.398 100,00 11 ,309.331 100,00 4.716 

Vorarlberg 

0- 50.000 ... .... .. . , .... ..... .. 594 98,02 3,598.674 76,98 6.058 
50.000 - 100.000 ... ....... , ... ..... ... 7 1,16 403.108 8,62 57.587 

100.000 - 200.000 .. .. ....... .. , ........ 5 0,83 672.930 14,40 134.586 

Summe .. ... .. ...... ... .. .... ......... ........... 606 100,00 4,674.713 100,00 7.714 

Wien 

0- 50.000 .. ..... .. ...... .... ... 3 100,00 5.573 100,00 1.858 

Summe ....... ... ...... ... ....................... 3 100,00 5.573 100,00 1.858 
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Tierprämie - Sonderprämie tür männliche Rinder (Fortsetzung) Tabelle 7.2.2a 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Durchschnittlicher 

Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Betrag/Fall 

Österreich 

0- 50.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.777 98,31 392,123.551 85,29 9.616 
50.000 - 100.000 ... .... ............... 419 1,01 28,199.819 6,13 67 .303 

100.000 - 200.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 0,68 39,241 .097 8,53 140.147 
200.000 - 300.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0,003 209.117 0,05 209 .117 

Summe .... .... ..... ... ................. .. .. .... . 41.477 100,00 459,773.584 100,00 11 .085 

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS·Daten mit Stand 5. Mai 2000; LFRZ·Auswertung D001. 

Tierprämie - Mutterkühe1} Tabelle 7.2.3 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Anzahl % der Fälle Summe in S % derSumme Durchschnittlicher 

Betrag/Fall 

Burgenland 

0- 50.000 .... .................. 597 98,51 4,426.056 85,36 7.414 
50.000 - 100.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1,16 443.310 8,55 63.330 

100.000 - 200.000 .. ...... ..... .... ..... 2 0,33 315.617 6,09 157.809 

Summe .. -......................... ... .. ... ..... . 606 100,00 5,184.983 100,00 8.556 

Kärnten 

0- 50.000 ...................... 7.289 97,19 87,856.115 84,84 12.053 
50.000 - 100.000 ...................... 177 2,36 11,454.863 11 ,06 64.717 

100.000 - 200.000 .," ...... ..... .. ... .. 34 0,45 4 ,248.264 4,10 124.949 

Summe .. .. .. .. ... .................... .. ........ . 7.500 100,00 103,559.243 100,00 13.808 

Niederösterreich 

0- 50.000 ... .. ......... ........ 9.998 98,77 98,806.117 91 ,33 9.883 
50.000 - 100.000 ............. .... ..... 106 1,05 6,785.172 6,27 64.011 

100.000 - 200.000 ...... ............ .. .. 18 0 ,18 2,377.933 2,20 132.107 
200.000 - 300.000 ..... .. .......... ..... 1 0,01 215.999 0,20 215.999 

Summe .......................................... 10.123 100,00 108,185.221 100,00 10.687 
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Tierprämie - Mutterkühe1) (Fortsetzung) Tabelle 7.2.3a 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Anzahl % der Fälle Summe in S %der Summe Durchschnitt licher 

Betrag/Fall 

Oberösterreich 

0- 50.000 ......... .. ... ........ 14.902 99,55 138,024.901 96,43 9.262 
50.000 - 100.000 ..... ....... .......... 60 0,40 4,023.661 2,81 67.061 

100.000 - 200.000 .... ...... ... ......... 6 0,04 823.039 0,58 137.173 
200.000 - 300.000 ... ... ........ ........ 1 0,01 259.999 0,18 259.999 

Summe ... .... ... ........... ..................... 14.969 100,00 143,131.599 100,00 9.562 

Salzburg 

0 - 50.000 ............ .......... 3.961 97,97 39,125.130 85,48 9.878 
50.000 - 100.000 .................... .. 67 1,66 4,619.846 10,09 68.953 

100.000 - 200.000 .............. ........ 14 0,35 1,816.188 3,97 129.728 
200.000 - 300.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0,02 209.608 0,46 209.608 

Summe .......................................... 4.043 100,00 45,770.773 100,00 11.321 

Steiermark 

0 - 50.000 .. .................. .. 12.110 98,58 115,930.955 89,82 9.573 
50.000 - 100.000 ............ .. ........ 148 1,20 9,764.583 7,57 65.977 

100.000 - 200.000 ...... .. .... .. .. ...... 24 0,20 2,960.087 2,29 123.337 
200.000 - 300.000 ......... ... .......... 2 0,02 420.016 0,33 210.008 

Summe ..................................... ..... 12.284 100,00 129,075.641 100,00 10.508 

Tirol 

0- 50.000 ... ... ...... ... ... .... 6.976 99,80 54,792 .155 98,19 7.854 
50.000 - 100.000 ................ ...... 12 0,17 802.294 1,44 66.858 

100.000 - 200.000 ... .. ............ ..... 2 0,03 207.199 0,37 103.600 

Summe ..... .. ... , ................. .............. 6.990 100,00 55,801 .647 100,00 7.983 

Vorarlberg 

0- 50.000 ...................... 1.278 99,38 9,979.883 95,26 7.809 
50.000 - 100.000 ... .... ......... .... .. 8 0,62 496.314 4,74 62.039 

Summe ..... .. ........................... .... .... 1.286 100,00 10,476.197 100,00 8.146 

Wien 

0 - 50.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 100,00 36.139 100,00 9.035 

Summe ............ .... ... ..... ... ... ... .. .... ... 4 100,00 36.139 100,00 9.035 

Österreich 

0- 50.000 ............. ......... 57.115 98,81 548,977.450 91 ,31 9.612 
50.000 - 100.000 .. .................... 585 1,01 38,390.044 6,39 65.624 

100.000 - 200.000 ........ .... .......... 100 0,17 12,748.328 2,12 127.483 
200.000 - 300.000 ...................... 5 0,01 1,105.622 0,18 221 .124 

Summe ....... ............................... .... 57.805 100,00 601 ,221 .444 100,00 10.401 

1) Inklusive der nationalen Förderung: Weiterführung der erhöhten Mutterkuhprämie. 
Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS·Daten mit Stand 5. Mai 2000; LFRZ·Auswertung 0001. 
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Extensivierungsprämie Tabelle 7.2.4 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Durchschnittlicher 

Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Betrag/Fall 

Burgenland 

0- 50.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 99,77 1,202.981 95,51 2.778 
50.000 - 100.000 ...... .. .............. 1 0,23 56.527 4,49 56.527 

Summe ......... ......... ... .. ... ... ......... .. .. 434 100,00 1,259.508 100,00 2.902 

Kärnten 

0 - 50.000 .... ...... ... ......... 7.388 99,86 36,745.237 98,24 4,974 
50.000 - 100.000 .... ............ ...... 10 0,14 659.724 1,76 65.972 

Summe ................................ .. .. .... .. 7.398 100,00 37,404.961 100,00 5.056 

Niederösterreich 

0- 50.000 .... ... ............. .. 9.219 99,99 37,029.511 99,86 4.017 
50.000 - 100.000 ... ...... ...... ...... . 1 0,01 50.803 0,14 50.803 

Summe ................... ....... ...... ... .. ... .. 9.220 100,00 37,080.314 100,00 4.022 

Oberösterreich 

0- 50.000 ..... ... .... ... .. ... .. 11 .741 100,00 41 ,620.883 100,00 3.545 

Summe ... .. ....... ... ... .... .... .. , ........ ..... 11 .741 100,00 41 ,620.883 100,00 3.545 

Salzburg 

0- 50.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.443 99,89 15,919.076 98,01 3.583 
50.000 - 100.000 ...................... 4 0,09 215.376 1,33 53.844 

100.000 - 200.000 .... .. .. .............. 1 0,02 107.330 0,66 107.330 

Summe .... .... ....................... ........... 4.448 100,00 16,241.782 100,00 3.651 

Steiermark 

0- 50.000 ... ................... 11.066 99,92 45,114.309 98,80 4.077 
50.000 - 100.000 ... .... ..... , ......... 9 0,08 547.660 1,20 60.851 

Summe ............ .. .... .. .. .................... 11.075 100,00 45,661.969 100,00 4.123 

Tirol 

0- 50.000 ...................... 7.336 99,97 20,416.169 99,38 2.783 
50.000 - 100.000 ...................... 2 0,03 126.650 0,62 63.325 

Summe .............. ............................ 7.338 100,00 20,542.819 100,00 2.800 

Vorarlberg 

0- 50.000 ...... ... .... ......... 1.500 99,93 4,487.291 98,41 2.992 
50.000 - 100.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0,07 72.269 1,59 72.269 

Summe ...................... ....... .. ........ ... 1.501 100,00 4,559.560 100,00 3.038 

Wien 

0- 50.000 ...... .... ...... ... ... 2 100,00 8.586 100,00 4.293 

Summe ' ................. ........ ............. ... 2 100,00 8.586 100,00 4.293 

Österreich 

0- 50.000 ... ... .... ........ .... 53.128 99,95 202,544.043 99,10 3.812 
50.000 - 100.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 0,05 1,729.009 0,85 61.750 

100.000 - 200 .000 ......... .. ........ ... 1 0,003 107.330 0,05 107.330 

Summe ......................... .. ....... ........ 53.157 100,00 204,380.383 100,00 3.845 

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS-Daten mit Stand 5. Mai 2000; LFRZ-Auswertung 0001 . 
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Tierprämie - Mutterschafe Tabelle 7.2.5 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Anzahl 0/0 der Fälle Summe in S % der Summe Durchschnittlicher 

Betrag/Fall 

Burgenland 

0- 50.000 ............. ....... .. 96 97,96 723.970 83,74 7.541 
50.000 - 100.000 · ... ............ ..•... 2 2,04 140.583 16,26 70.292 

Summe ....... .... ................. ..... ........ . 98 100,00 864.554 100,00 8.822 

Kärnten 

0- 50.000 .. .. .......... ..... ... 913 98,28 7,727.342 83,38 8.464 
50.000 - 100.000 .. .......... ... ... .... 12 1,29 831 .735 8,98 69.311 

100.000 - 200.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 3 0,32 409.176 4,42 136.392 
200.000 - 300.000 ......... ... ..... ... .. 1 0,11 298.894 3,23 298.894 

Summe .............................. .. ... ..... .. 929 100,00 9,267.147 100,00 9.975 

Niederösterreich 

0- 50.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955 97,15 8,700.614 79,46 9.111 
50.000 - 100.000 ........ .... ... .... .. . 23 2,34 1,535.624 14,02 66.766 

100.000 - 200.000 ... ............... ... . 4 0,41 485.732 4,44 121.433 
200.000 - 300.000 ....... ...... .. , ...... 1 0,10 227.832 2,08 227.832 

Summe ... ..... ........... .. .... .. .. ............. 983 100,00 10,949.802 100,00 11.139 

Oberösterreich 

0- 50.000 .... .... .... .... ...... 949 98,75 6,562.461 87,64 6.915 
50.000 - 100.000 .. .... ................ 9 0,94 573.234 7,65 63.693 

100.000 - 200.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0,31 352.671 4,71 117.557 

Summe ...... ... .... .... ..... ......... .... ....... 961 100,00 7,488.366 100,00 7.792 

Salzburg 

0- 50.000 ... .... ... ... ...... ... 755 99,60 5,356.096 94,91 7.094 
50.000 - 100.000 ......... ............. 2 0,26 123.669 2,19 61 .835 

100.000 - 200.000 ...... .... .... ... .. ... 1 0,13 163.281 2,89 163.281 

Summe ........ .... ................ ..... .... .. ... 758 100,00 5,643.046 100,00 7.445 

Steiermark 

0- 50.000 ...... ...... ... ... .. .. 1.218 99,27 9,768.194 92,37 8.020 
50.000 - 100.000 .................... .. 7 0,57 426.890 4,04 60.984 

100.000 - 200.000 ............ ..... ..... 1 0,08 134.054 1,27 134.054 
200.000 - 300.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0,08 245.895 2,33 245.895 

Summe .. .... .... .... .... ...... ... .. .. .. ..... .. .. 1.227 100,00 10,575.033 100,00 8.619 

Tirol 

0 - 50.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.029 99,66 15,311 .984 96,91 7.547 
50.000 - 100.000 ... ... ... ....... ... ... 6 0,29 381.457 2,41 63.576 

100.000 - 200.000 ...................... . 1 0,05 105.996 0,67 105.996 

Summe .. .. .... ............. ... ..... ........... .. 2.036 100,00 15,799.438 100,00 7.760 

Vorarlberg 

0- 50.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 98,82 2,036.098 90,90 8.112 
50.000 - 100.000 .... .. ...... .......... 3 1,18 203.953 9,10 67.984 

Summe .......... .......... .... ...... ...... ...... 254 100,00 2,240.051 100,00 8.819 

Wien 

0- 50.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 100,00 50.414 100,00 12.604 

Summe .... ... .. .... .... ..... .... ........ .. ...... 4 100,00 50.414 100,00 12.604 
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Tierprämie - Mutterschafe (Fortsetzung) Tabelle 7.2.5a 

Förderungsfälle Förderung~belrag 

Klasse 
Durchschnittlicher 

Anzahl 0/0 der Fälle Summe in S % derSumme Betrag/Fall 

Österreich 

0 - 50.000 ........ ... ...... ..... 7.170 98,90 56,237.174 89,44 7.843 
50.000 - 100.000 ....... .. .. ... ........ 64 0,88 4,217.1 47 6,71 65.893 

100.000 - 200.000 .............. ........ 13 0,18 1,650.910 2,63 126.993 
200.000 - 300.000 .... .. ...... .. ........ 3 0,04 772.621 1,23 257.540 

Summe .... ... .............................. ..... 7.250 100,00 62,877.851 100,00 8.673 

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS·Daten mit Stand 5. Mai 2000; LFRZ·Auswertung 0001. 
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Ausgleichszulage für Benachteiligte Gebiete Tabelle 7.2.6 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Durchschnittlicher 

Betrag/Fall 

Burgenland 

0- 50.000 ... ... . , . .. .... ....... 6.133 98,87 53,968.495 93,32 8.800 
50.000 - 100.000 ...... .. ... ... ........ 69 1,11 3,761 .902 6,50 54.520 

100.000 - 200.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0,02 101.516 0,18 101.516 

Summe ... .... .... ... ........... .... .......... ... 6.203 100,00 57,831 .913 100,00 9.323 

Kärnten 

0 - 50.000 .... ........ .. ... ... .. 11.566 87,11 227,847.214 65,57 19.700 
50.000 - 100.000 . .. ....... ....... ... .. 1.560 11 ,75 101 ,696.930 29,27 65.190 

100.000 - 200.000 .. .... ......... ... .. .. 152 1,14 17,937.663 5,16 118.011 

Summe .. ....... ... ... ...... ... ... ... ..... ..... , . 13.278 100,00 347,481 .807 100,00 26.170 

Niederösterreich 

0 - 50.000 .......... ... ... ... ... 22.720 90,60 424,731 .295 73,80 18.694 
50.000 - 100.000 ....... ...... ....... .. 2.307 9,20 145,264.991 25,24 62.967 

100.000 - 200.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 0,20 5,521.408 0,96 112.682 

Summe ... ..... .... .... ..... ........ .. ...... .. ... 25.076 100,00 575,517.695 100,00 22.951 

Oberösterreich 

0- 50.000 ..... ... ... .... ... .... 18.954 93,11 381,606.791 81,48 20.133 
50.000 - 100.000 ...... .. . .. ... .... . .. . 1.378 6,77 83,826.099 17,90 60.832 

100.000 - 200.000 .. ...... ....... .. ..... 25 0,12 2,936.218 0,63 117.449 

Summe ...... .... .. .. .. ... ... .... ..... ........... 20.357 100,00 468,369.108 100,00 23.008 

Salzburg 

0- 50.000 .. .... ...... ....... ... 6.269 80,49 139,296.501 55,65 22.220 
50.000 - 100.000 ....... ... ... ...... .. . 1.365 17,52 92,828.108 37,09 68.006 

100.000 - 200.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 1,99 18,181 .262 7,26 117.298 

Summe ..... ........ . .. .... ....... ..... ....... ... 7.789 100,00 250,305.871 100,00 32.136 

Steiermark 

0 - 50.000 ....... ... ... .... .... . 31 .290 93,91 426,690.506 75,85 13.637 
50.000 - 100.000 .... ... ..... .. ..... ... 1.906 5,72 122,184.903 21 ,72 64.105 

100.000 - 200.000 .... ....... ... .... .. .. 122 0,37 13,700.255 2,44 112.297 

Summe ....... .... .... .... .. ... .. ... ... ..... ..... 33.318 100,00 562,575.664 100,00 16.885 

Tirol 

0- 50.000 ..... .. ...... .. ...... . 10.640 79,31 248,414.511 56,55 23.347 
50.000 - 100.000 .... .................. 2.641 19,69 174,889.160 39,81 66.221 

100.000 - 200.000 ... ........ .. ......... 134 1,00 15,964.676 3,63 119.139 

Summe ...... .. .. .... ............ .... ... ......... 13.415 100,00 439,268.347 100,00 32.745 

Vorarlberg 

0- 50.000 ..... ............... .. 2.825 76,31 61 ,646.404 48,58 21.822 
50.000 - 100.000 ..... .. ..... .... .... .. 774 20,91 53,167.327 41 ,90 68.692 

100.000 - 200.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 2,78 12,075.182 9,52 117.235 

Summe ..... ....... ... .. ....... ..... .. .......... .. 3.702 100,00 126,888.912 100,00 34.276 

Österreich 

0- 50.000 .... ... .. .. ..... ...... 110.397 89,65 1.964,201 .717 69,45 17.792 
50.000 - 100.000 .. ...... ...... ..... ... 12.000 9,75 777,619.422 27,49 64.802 

100.000 - 200.000 ... .... ........ ....... 741 0,60 86,418.179 3,06 116.624 

Summe ......... .. .. ..................... ....... . 123.138 100,00 2.828,239.318 100,00 22.968 

Quelle: BMlFUW; AMA; INVEKOS·Daten mit Stand 5. Mai 2000; lFRZ·Auswertung 0001 . 
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Umweltprogramm 1999 (ÖPUL) Tabelle 7.2.7 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Durchschnittlicher Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Betrag/Fall 

Burgenland 

0- 50.000 ...................... 6.988 70,24 116,520.672 22,66 16.674 
50.000 - 100.000 .. ................ .. .. 1.546 15,54 109,712.259 21 ,33 70.965 

100.000 - 200.000 ...................... 1.002 10,07 138,993.132 27,03 138.716 
200.000 - 300.000 ... ... ............ .... 266 2,67 63,665.785 12,38 239.345 
300.000 - 400.000 ................... ... 76 0,76 26,289.717 5,11 345.917 
400.000- 500.000 .................... .. 29 0,29 12,681 .953 2,47 437.309 
500.000 - 600.000 .................. .... 14 0,14 7,757.195 1,51 554.085 
600.000- 700.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0,06 3,791 .810 0,74 631 .968 
700.000 - 800.000 ......... ............ . 2 0,02 1,482.666 0,29 741 .333 
800.000 - 900.000 ... ................... 2 0,02 1,746.561 0,34 873.281 
900.000 - 1,000.000 ... ............ .. ..... 1 0,01 907.710 0,18 907.710 

> 1,000.000 .. .. .............. .... 17 0,17 30,735.162 5,98 1,807.951 

Summe ........................ ..... ... .... .. .. .. 9.949 100,00 51 4,284.622 100,00 51.692 

Kärnten 

0 - 50.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.141 75,02 221 ,838.382 42,29 21.875 
50.000 - 100.000 .. .. ......... .. ... ... . 2.546 18,84 177,409.930 33,82 69 .682 

100.000 - 200.000 ...................... 734 5,43 97,451.644 18,58 132.768 
200.000 - 300.000 ................. ..... 70 0,52 16,447.420 3,14 234.963 
300.000 - 400.000 .......... ............ 16 0,12 5,418.631 1,03 338.664 
400.000 - 500.000 .. .. ...... ........ .... 5 0,04 2,157.645 0,41 431 .529 
500.000 - 600.000 ..... ................. 1 0,01 594.750 0,11 594.750 
600.000 - 700.000 ...................... 2 0,01 1,281 .690 0,24 640.845 
700.000 - 800.000 ............ .......... - - - - -
800.000- 900.000 .......... ............ - - - - -
900.000 - 1,000.000 ......... ..... .... .... 1 0,01 951 .670 0,18 951.670 

> 1,000.000 ...................... 1 0,01 1,044.309 0,20 1,044.309 

Summe ............. ... ...... ................... . 13.51 7 100,00 524,596.072 100,00 38.810 

Niederösterreich 

0- 50.000 .. ................... . 22.879 54,44 509,755.952 18,82 22 .281 
50.000- 100.000 .................... .. 10.676 25,41 765,989.706 28,28 71.749 

100.000 - 200.000 .......... ............ 6.938 16,51 944,370.235 34,87 136.1 16 
200.000 - 300.000 ........... ... ........ 1. 114 2,65 263,719.354 9,74 236.732 
300.000 - 400.000 ..... ........... ...... 234 0,56 78,999.130 2,92 337.603 
400.000 - 500.000 ........... ........... 68 0,16 30,014.069 1,11 441 .383 
500.000 - 600.000 ...................... 39 0,09 21 ,333.692 0,79 547.018 
600.000 - 700.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0,05 13,026.708 0,48 651 .335 
700.000 - 800.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0,02 6,079.510 0,22 759.939 
800.000 - 900.000 ... ... ..... .. ... ...... 6 0,01 4,958.798 0,1 8 826.466 
900.000 - 1,000.000 .................... .. 6 0,01 5,661 .987 0,21 943.665 

> 1,000.000 .. .. ........... .... .. . 35 0,08 64,459 .157 2,38 1,841 .690 

Summe .. ........................................ 42.023 100,00 2.708,368.298 100,00 64.450 

Oberösterreich 

0- 50.000 ....... ....... ........ 24.583 72,01 558,732.156 41 ,31 22.728 
50.000 - 100.000 .... ... ....... ........ 7.636 22,37 522,616.896 38,64 68.441 

100.000 - 200 .000 ... ... ................ 1.728 5,06 221 ,541 .051 16,38 128.207 
200.000 - 300.000 .......... ~ .... .... ... 157 0,46 36,165.267 2 ,67 230.352 
300.000 - 400 .000 ................ ...... 21 0,06 7 ,290.145 0,54 347.150 
400.000 - 500.000 .............. ........ 7 0,02 3,161 .824 0,23 451 .689 
500.000 - 600.000 .............. ..... ... 2 0,01 1,137.413 0,08 568.706 
600.000 - 700.000 ..... ..... .... ..... . .. 1 0,003 657.887 0,05 657.887 
700.000 - 800.000 .. ..... .... .. ... ...... - - - - -
800.000 - 900.000 ......... ... .. .... .... - - - - -
900.000 - 1,000.000 ...................... - - - - -

> 1,000.000 .................... .. 1 0,003 1,203.713 0,09 1,203.713 

Summe .. ................ ... .... ........ .... .... . 34.136 100,00 1.352,506.351 100,00 39.621 
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Umweltprogramm 1999 (ÖPUL) (Fortsetzung) Tabelle 7.2.7a 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Anzahl % der Fälle Summe in S %derSumme Durchschnittlicher 

Betrag/Fall 

Salzburg 

0 - 50.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.949 45,12 107,303.786 17,79 27.172 
50.000 - 100.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.875 32 ,85 206,047.230 34,16 71 .669 

100.000 - 200.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.686 19,26 226,564.101 37,57 134.380 
200.000 - 300.000 ..... ................. 198 2,26 46,455.862 7,70 234.626 
300.000 - 400.000 ....... .. .... .... .... . 32 0,37 10,953.590 1,82 342.300 
400.000 - 500.000 ..... .. .... ...... ... .. 13 0,15 5,780.632 0,96 444.664 

Summe ....... .... ....... ... ... .... .... .. ........ 8.753 100,00 603,105.201 100,00 68.903 

Steiermark 

0- 50.000 ...... ... ............. 25.716 80,49 434,089.185 43,52 16.880 
50.000 - 100.000 ........ .. ... .. .. .... . 4.612 14,44 322,173.842 32,30 69.856 

100.000 - 200.000 ...... .... .. .. ....... . 1.437 4,50 188,532.809 18,90 131 .199 
200.000 - 300.000 ............... ....... 137 0,43 31 ,701 .818 3,18 231.400 
300.000 - 400.000 ................ ...... 23 0,07 7,768.098 0,78 337.743 
400.000 - 500.000 ... ............. ... .. . 11 0,03 4,857.773 0,49 441.616 
500.000 - 600.000 .. .................... 5 0,02 2,814.148 0,28 562.830 
600.000 - 700.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0,01 2,611.193 0,26 652.798 
700.000 - 800.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0,003 745.618 0,07 745.618 
800.000 - 900.000 ... .. .. .....•. ...... .. 1 0,003 865.778 0,09 865.778 
900.000 - 1,000.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , - - - - -

> 1,000.000 ...................... 1 0,003 1,284.243 0,13 1,284.243 

Summe ..... .... .. ... .. .... ... ... ........ ........ 31 .948 100,00 997,444.505 100,00 31.221 

Tirol 

0- 50.000 ..... .. ... ... ..... .... 9.521 68,30 222,384.363 34,77 23.357 
50.000 - 100.000 ..................... . 3.046 21 ,85 211 ,992.936 33,15 69.597 

100.000 - 200.000 .. .............. ..... . 1.201 8,62 159,478.471 24,93 132.788 
200.000 - 300.000 .... .... ........ ...... 132 0,95 31 ,531 .796 4,93 238.877 
300.000 - 400.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 0,25 11 ,810.108 1,85 337.432 
400.000 - 500.000 .. ... ........ .. ..... .. 4 0,03 1,771 .564 0,28 442.891 
500.000 - 600.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - -
600.000 - 700.000 ..... . ... .. ...... ..... 1 0,01 614.411 0,10 614.411 

Summe · ............................. ........ ..... 13.940 100,00 639,583.650 100,00 45.881 

Vorarlberg 

0- 50.000 .... .... .............. 2.197 56,22 51 ,779.552 22,43 23.568 
50.000 - 100.000 ...................... 1.002 25,64 71 ,999.649 31 ,19 71 .856 

100.000 - 200.000 ................ ...... 615 15,74 83,633.997 36,23 135.990 
200.000 - 300.000 ...... .. ....... ... .... 79 2,02 18,332.009 7,94 232.051 
300.000 - 400.000 ....... ......... ...... 14 0,36 4,688.758 2,03 334.911 
400.000 - 500.000 .................•.... 1 0,03 403.743 0,17 403.743 

Summe ...... ....... ..... ...... ... ... ........ .... 3.908 100,00 230,837.708 100,00 59.068 

Wien 

0 - 50.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 58,65 1,996.300 12,42 16.363 
50.000 - 100.000 ..... ... ......... ..... 39 18,75 2,945.723 18,32 75.531 

100.000 - 200.000 ... .. .. ............... 34 16,35 4,433.705 27,58 130.403 
200.000 - 300.000 ...................... 6 2,88 1,412.464 8,79 235.411 
300.000 - 400.000 ...... ......... ... .... 1 0,48 396.696 2,47 396.696 
400.000 - 500.000 .. ......... ........... 1 0,48 491.089 3,05 491.089 
500.000 - 600.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0,48 551 .021 3,43 551.021 
600.000 - 700.000 .. ....... .... ......... 2 0,96 1,312.912 8,17 656.456 
700.000 - 800.000 ...................... - - - - -
800.000 - 900.000 .... .. ...... ....... ... 1 0,48 883.225 5,49 883.225 
900.000 - 1,000.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - -

> 1,000.000 .... .... .... .. ........ 1 0,48 1,654.271 10,29 1,654.271 

Summe .. ............................. ........... 208 100,00 16,077.407 100,00 77.295 
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Umweltprogramm 1999 (ÖPUL) (Fortsetzung) Tabelle 7.2.7b 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Durchschnittlicher Anzahl % der Fälle Summe in S %derSumme Betrag/Fall 

Österreich 

0- 50.000 · ... ...... .. ...•...... 106.096 66,99 2.224,400.349 29 ,32 20.966 
50.000 - 100.000 ...................... 33.978 21,45 2.390,888.172 31 ,51 70.366 

100.000 - 200.000 .... .. .. .. .. ...... .... 15.375 9,71 2.064,999.144 27,22 134.309 
200.000 - 300.000 ...................... 2.159 1,36 509,431 .776 6,71 235.957 
300.000 - 400.000 ...................... 452 0,29 153,614.872 2,02 339.856 
400.000 - 500.000 ................... .. . 139 0,09 61,320.293 0,81 441.153 
500.000 - 600.000 ...................... 62 0,04 34,188.219 0,45 551.423 
600.000 - 700.000 .. .... ........ .. ...... 36 0,02 23,296.610 0,31 647.128 
700.000 - 800.000 .............. .. ...... 11 0,01 8,307.794 0,11 755.254 
800.000 - 900.000 ...................... 10 0,01 8,454.361 0,11 845.436 
900.000 - 1,000.000 .. .. .................. 8 0,01 7,521 .368 0 ,10 940.171 

> 1,000.000 ....... ............ ... 56 0,04 100,380.856 1,32 1,792 .515 

Summe ... .................... .... .. ...... ....... 158.382 100,00 7.586,803.814 100,00 47.902 

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS-Daten mit Stand 5. Mai 2000; LFRZ-Auswertung 0001 . 

Degressive Ausgleichszahlungen für Zuchtsauen Tabel le 7.2.8 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Durchschnittlicher 

Betrag/Fall 

Burgenland 

0- 50.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 99,44 2,490.301 ! 94,87 6.956 
50.000 - 100.000 ...................... 2 0,56 134.664 5,13 67.332 

Summe ............... .... ... .......... .......... 360 100,00 2,624.965 100,00 7.292 

Kärnten 

0- 50.000 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 99,88 4,304.288 98,70 5.124 
50.000 - 100.000 .. .. .................. 1 0,12 56.472 1,30 56.472 

Summe ..... .... ... ...................... ... .... . 841 100,00 4,360.760 100,00 5.185 

Niederösterreich 

0- 50.000 ...... ................ 3.669 99,67 30,592.690 95,94 8.338 
50.000 - 100.000 ...... .... .......... .. 10 0,27 644.360 2,02 64.436 

100.000- 200.000 .. .... ..... .. ... ... ... - - - - -
200.000 - 300.000 .. ... .. ..... .. ...... .. - - - - -
300.000 - 400.000 ............... ....... 2 0,05 651.600 2,04 325.800 

Summe ........... .... ..... ...... .... ............ 3.681 100,00 31 ,888.650 100,00 8.663 

Oberösterreich 

0- 50.000 ....... ... ..... ..... .. 3.742 99,89 37,309.502 99,26 9.970 
50.000 - 100.000 ....... ............... 4 0,11 276.930 0,74 69233 

Summe ...................... ......... ........... 3.746 100,00 37,586.432 100,00 10.034 

Salzburg 

0- 50.000 ... ................... 44 100,00 195.842 100,00 4.451 

Summe .......................................... 44 100,00 195.842 100,00 4.451 

Steiermark 

0- 50.000 ......... .. ........... 3.332 99,76 24,030.017 98,10 7.212 
50.000 - 100.000 .. .......... ... ~ .. .... 8 0,24 466.618 1,90 58.327 

Summe ..... ... ....... ... .... .................... 3.340 100,00 24,496.635 100,00 7.334 
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Degressive Ausgleichszahlungen fü r Zuchtsauen (Fortsetzung) Tabel le 7.2.8a 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Anzahl % der Fälle Summe in S % derSumme Durchschnittlicher 

Betrag/Fall 

Tirol 

0- 50.000 ... ... .... ........... . 275 100,00 887.045 100,00 3.226 

Summe ..... .. .... ......... .. ... ... ..... ......... 275 100,00 887.045 100,00 3.226 

Vorarlberg 

0 - 50.000 .... .................. 94 100,00 342.090 100,00 3.639 

Summe .... ............ .... ...................... 94 100,00 342.090 100,00 3.639 

Wien 

0- 50.000 ....... ............... 3 100,00 16.652 100,00 5.551 

Summe ........... ............. ...... ............ 3 100,00 16.652 100,00 5.551 

Österreich 

0- 50.000 ... .... ... ..... ....... 12.357 99,78 100,168.427 97,82 8.106 
50.000 - 100.000 .. .................... 25 0,20 1,579.044 1,54 63.162 

100.000 - 200.000 .. .. .. .. .... .......... - - - - -
200.000 - 300.000 ........... ... ........ - - - - -
300.000 - 400.000 ... ....... ............ 2 0,02 651.600 0,64 325.800 

Summe .... , .. ....... ... .. .......... .. ...... .. ... 12.384 100,00 102,399.071 100,00 8.269 

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS·Daten mit Stand 5. Mai 2000; LFRZ·Auswertung Doo1. 

Über INVEKOS abgewickelte Förderungen (Gesamtsummen)1) Tabelle 7.2.9 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Durchschnittlicher 

Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Betrag/Fall 

Burgenland 

0- 50.000 .... .................. 6.224 54,46 119,453.631 9,62 19.192 
50.000 - 100.000 ........ ... ........... 2.045 17,89 145,737.212 11 ,73 71.265 

100.000 - 200.000 .. ........ ... ......... 1.474 12,90 208,636.863 16,80 141.545 
200.000 - 300.000 ........ ........ ...... 687 6,01 167,914.107 13,52 244.416 
300.000 - 400.000 ...................... 371 3,25 128,245.100 10,32 345.674 
400.000 - 500.000 ...................... 233 2,04 104,630.561 8,42 449.058 
500.000 - 600.000 .. ........ .. ....... ... 125 1,09 68,456.186 5,51 547.649 
600.000 - 700.000 ............... ... ... 102 0,89 65,875.834 5,30 645.842 
700.000 - 800.000 ....... ...... ......... 49 0,43 36,984.446 2,98 754.785 
800.000 - 900.000 .. ...... .. ........ .... 28 0,24 23,672.254 1,91 845.438 
900.000 - 1,000.000 .. .. ... .. ............. 22 0,19 21 ,068.198 1,70 957.645 

> 1,000.000 ...................... 69 0,60 151,469.353 12,19 2 ,195.208 

Summe ... ... ..... ..... ................. .. ... .. .. 11.429 100,00 1.242,143.744 100,00 108.684 

Kärnten 

0 - 50.000 ...................... 5.982 40,86 149,113.741 11 ,64 24.927 
50.000 - 100.000 .......... .. ... .. ..... 4.153 28,37 301 ,500.937 23,53 72.598 

100.000 - 200.000 ............ .......... 3.264 22,29 456,696.564 35,64 139.919 
200.000 - 300.000 ...................... 872 5,96 209,067.193 16,32 239.756 
300.000 - 400.000 ...................... 236 1,61 80,135.535 6,25 339.557 
400.000 - 500.000 ...... ...... ... ..... .. 61 0,42 27,084.084 2,11 444.001 
500.000 - 600.000 ...................... 34 0,23 18,380.795 1,43 540.612 
600.000 - 700.000 ...................... 12 0,08 7,601.717 0,59 633.476 
700.000 - 800.000 .......... .. .. .. .. .... 6 0,04 4,549.049 0,36 758.175 
800.000 - 900.000 .......... ...... .. ... . 2 0,01 1,705.170 0,13 852.585 
900.000 - 1,000.000 .......... .. ... ....... 2 0,01 1,899.762 0,15 949.881 

> 1,000.000 ...................... 17 0,12 23,618.074 1,84 1,389.298 

Summe ......... ...... .......... ........... .... .. 14.641 100,00 1.281 ,352.621 100,00 87.518 
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Über INVEKOS abgewickelte Förderungen (Gesamtsummen)1) (Fortsetzung) Tabelle 7.2.9a 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Durchschnittlicher 

Anzahl % der Fälle Summe in S % derSumme Betrag/Fall 

Niederösterreich 

0 - 50.000 ....... .. ..... ........ 13.558 30,47 281 ,109.236 4,52 20.734 
50.000 - 100.000 ... ....... ............ 8.991 20,21 671 ,639.932 10,80 74.701 

100.000 - 200.000 ....... ... ........ .... 11 .721 26,34 1.693,201 .785 27,22 144.459 
200.000 - 300.000 .... .. ... ... .. ..... ... 5.614 12,62 1.369,623.643 22,02 243.966 
300.000 - 400.000 .. ... ................. 2.469 5,55 847,750.953 13,63 343.358 
400.000 - 500.000 ... ................... 1.107 2,49 489,364.355 7,87 442.064 
500.000 - 600.000 .... ............. ..... 462 1,04 250,059.799 4,20 541 .255 
600.000 - 700.000 .... .................. 234 0,53 150,029.676 2,41 641.152 
700.000 - 800.000 ......... .... .... .... . 114 0,26 84,296.396 1,36 739.442 
800.000 - 900.000 ...... ... .. .... ....... 48 0,11 40,701.606 0,65 847.950 
900.000 - 1,000.000 ........ .............. 39 0,09 36,923.931 0,59 946.767 

> 1,000.000 .. .................... 136 0,31 305,203.740 4,91 2,244.145 

Summe ...... ............ ...... .......... .. .. .... 44.493 100,00 6.219,905.052 100,00 139.795 

Oberösterreich 

0- 50.000 ....... .. ............. 13.779 38,28 314,005.065 9,78 22.789 
50.000 - 100.000 ...................... 9.375 26,05 700,483.285 21 ,81 74.718 

100.000 - 200.000 ........ .... ... ... ... . 9.854 27,38 1.370,856.660 42,68 139.117 
200.000 - 300.000 ... ......... .. ..... 2.259 6,28 537,308.531 16,73 237.852 
300.000 - 400.000 ... ......... ........ .. 503 1,40 170,496.282 5,31 338.959 
400.000 - 500.000 ............ ....... ... 134 0,37 58,854.769 1,83 439.215 
500.000 - 600.000 ............. ......... 50 0,14 26,875.682 0,84 537.514 
600.000 - 700.000 ... .. ........ ... ...... 13 0,04 8,317.364 0,26 639.797 
700.000 - 800.000 ........... ........... 6 0,02 4,411 .627 0,14 735.271 
800.000 - 900.000 ....... .. ............. 4 0,01 3,448.576 0,11 862.144 
900.000 - 1,000.000 ........... ... .... .... 2 0,01 1,927.842 0,06 963.921 

> 1,000.000 ............. ......... 12 0,03 14,976.062 0,47 1,248.005 

Summe .- ..... .. .. ..... .... .... .................. 35.991 100,00 3.211 ,961.745 100,00 89.243 

Salzburg 

0 - 50.000 ..... ... ..... .... ... .. 2.618 28,37 67,697.207 7,15 25.858 
50.000 - 100.000 ... ................. .. 2.680 29,04 197,547.559 20,87 73.712 

100.000 - 200.000 ................... ... 2.962 32,09 416,294.367 43,97 140.545 
200.000 - 300.000 .... .. ......... ... .... 726 7,87 172,262.471 18,19 237.276 
300.000 - 400.000 ... ... ... ... .. ........ 169 1,83 57,066.760 6,03 337.673 
400.000 - 500.000 .... .... ... .......... . 56 0,61 24,522.041 2,59 437.894 
500.000 - 600.000 ... .... ....... .. .. .... 11 0,12 5,798.163 0,61 527.106 
600.000 - 700.000 .... .... .. .. ........ .. 4 0,04 2,610.927 0,28 652.732 
700.000 - 800.000 ... ........... ........ 1 0,01 893.972 0,09 893.972 
800.000 - 900.000 .. .. ..... ....... .. ... . 1 0,01 924.711 0,10 924.711 
900.000 - 1,000.000 .. .... .......... ...... 1 0,01 1,1 43.144 0,1 2 1,143.144 

Summe .... ............. ........... ... ... .. .. .... 9.229 100,00 946,761 .321 100,00 102.585 

Steiermark 

0- 50.000 ... .............. ... .. 23.285 59,25 504,854.093 21 ,64 21.682 
50.000 - 100.000 .. .. ...... ..... ....... 9.044 23,01 648,261 .746 27,78 71.679 

100.000 - 200.000 ... ... .............. .. 5.482 13,95 749,312.892 32,11 136.686 
200.000 - 300.000 ... .. .. ... ... ........ . 1.099 2,80 262,064.263 11 ,23 238.457 
300.000 - 400.000 ................... ... 246 0,63 83,328.799 3,57 338.735 
400.000 - 500.000 ..... ........ ... ...... 72 0,18 31,415.607 1,35 436.328 
500.000 - 600.000 ... ............ .. ... .. 21 0,05 11,398.603 0,49 542.791 
600.000 - 700.000 ........... ... ... .. ... 18 0,05 11,681.080 0,50 648.949 
700.000 - 800.000 ..................... . 10 0,03 7,497.400 0,32 749.740 
800.000 - 900.000 .... ..... ........... 3 0,01 2,503.999 0,11 834.666 
900.000 - 1,000.000 .. ........... ....... .. 5 0,01 4,748.036 0,20 949.607 

> 1,000.000 ... .. ........ ......... 13 0,03 16,358.060 0,70 1,258.312 

Summe ....... ............. .... ...... .. .......... 39.298 100,00 2.333,424.578 100,00 59.378 
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Über INVEKOS abgewickelte Förderungen (Gesamtsummen)1) (Fortsetzung) Tabelle 7.2.9b 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Anzahl % der Fälle Summe in S %der Summe Durchschnittlicher 

Betrag/Fall 

Tirol 

0- 50.000 ..... ... ..... ...... ... 6.082 40,25 160,769.764 13,39 26.434 
50.000 - 100.000 .... .......... ..... ... 4.659 30,83 337,088.886 28,07 72.352 

100.000 - 200.000 .... .. ........... ... .. 3.575 23,66 496,033.679 41 ,31 138.751 
200.000 - 300.000 ...................... 637 4,22 150,135.520 12,50 235.692 
300.000 - 400.000 ...................... 133 0,88 44,839.745 3,73 337.141 
400.000- 500.000 .. .................... 19 0,13 8,193.525 0,68 431 .238 
500.000 - 600.000 ............ .......... 6 0,04 3,196.080 0,27 532.680 
600.000 - 700.000 .................. .... 1 0,01 614.411 0,05 614.411 

Summe ............................... .. ... ..... . 15.112 100,00 1.200,871 .609 100,00 79.465 

Vorarlberg 

0 - 50.000 ................ ...... 1.522 36,32 36,294.732 9,35 23.847 
50.000 - 100.000 .. ............ ..... ... 1.136 27,11 83,071.770 21,40 73.127 

100.000 - 200.000 .... .. .. .. ............ 1.107 26,41 156,675.565 40,36 141 .532 
200.000 - 300.000 ................ .. ... . 344 8,21 82,598.662 21,28 240.112 
300.000 - 400.000 .... ............... ... 67 1,60 22,789.103 5,87 340.136 
400.000 - 500.000 ..................... 13 0,31 5,695.447 1,47 438.111 
500.000 - 600.000 ........ .... .......... 2 0,05 1,065.237 0,27 532.619 

Summe .......... .... ... ......... ..... ..... ...... 4.191 100,00 388,190.516 100,00 92.625 

Wien 

0- 50.000 ...... ................ 127 54,04 1,875.933 5,15 14.771 
50.000 - 100.000 .. .. ..... .. .... ....... 30 12,77 2,298.281 6,31 76.609 

100.000 - 200.000 ................. .. ... 21 8,94 3,034.290 8,33 144.490 
200.000 - 300.000 ......... ........... .. 29 12,34 7,245.062 19,90 249.830 
300.000 - 400.000 ................. .. ... 9 3,83 3,109.092 8,54 345.455 
400.000 - 500.000 ...................... 6 2,55 2,705.357 7,43 450.893 
500.000 - 600.000 ...... .... ..... .... ... 3 1,28 1,620.271 4,45 540.090 
600.000 - 700.000 ...................... 1 0,43 654.920 1,80 654.920 
700.000 - 800.000 ................... ... 2 0,85 1,531.430 4,21 765.715 
800.000 - 900.000 .......... ............ 1 0,43 876.585 2,41 876.585 
900.000 - 1,000.000 .. ...... .. ............ 1 0,43 900.465 2,47 900.465 

> 1,000.000 ...................... 5 2,13 10,564.502 29,01 2,112.900 

Summe .............. .. ... .. .. .... ..... ... .. ..... 235 100,00 36,416.190 100,00 154.963 

Österreich2) 

0- 50.000 .. .. .......... .. ...... 73.177 41 ,91 1.635,173.402 9,70 22.345 
50.000 - 100.000 .. .... ................ 42.113 24,12 3.087,629.607 18,31 73.318 

100.000 - 200.000 .. .. ........ .......... 39.460 22,60 5.550,742.665 32,92 140.668 
200.000 - 300.000 ...................... 12.267 7,03 2.958,219.452 17,54 241 .153 
300.000 - 400.000 ............. ......... 4.203 2,41 1.437,761.370 8,53 342.080 
400.000 - 500.000 ...................... 1.701 0,97 752,465.744 4,46 442.367 
500.000 - 600.000 ............ .. ........ 714 0,41 386,850.816 2,29 541 .808 
600.000 - 700.000 .... .................. 385 0,22 247,385.928 1,47 642.561 
700.000 - 800.000 ........ ... ....... .... 187 0,11 139,270.348 0,83 744.761 
800.000 - 900.000 ...... .. .............. 87 0,05 73,802.162 0,44 848.301 
900.000 - 1,000.000 .................. .. .. 72 0,04 68,392.946 0,41 949.902 

> 1,000.000 ........ ......... ..... 253 0,14 523,332.936 3,10 2,068.510 

Summe ..... ... ..................... ............. 174.619 100,00 16.861 ,027.377 100,00 96.559 

1) Nicht berücksichtigt sind die degr. Übergangsbeihilfen für Milch und Mastschweine. Diese Mittel wurden von der AMA nicht direkt an die Bauern. sondern über die jeweiligen 
VerarbeitungSbetriebe (z. B. Milch. Fleisch) ausbezahlt. 

2) Die Summe der Bundesländerwerte kann aufgrund von Rundungsfehlem von der Gesamtsumme geringfügig abweichen. 
Quelle: BMLFUW; AMA; tNVEKOS-Daten mit Stand 5. Mai 2000; LFRZ-Auswertung 0 001. 
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8. Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft 

Anzahl der Vers icherten (SVB) 
nach Versicherungszweigen 

Versichertenstand 

Bezeichnung 
Jahresdurch· Jahresdurch· 
schnitt 1998 schnitt 1999 

Pensionsversicherung 

Insgesamt .... ..... .. ... ... 197.071 193.051 

Betriebsführer1) . . . .. . .. . . 178.718 175.170 
Hauptberuflich be-

schäftigte Ehegatten 7.782 7.845 
Kinder .... ... .. ....... .. .. .. .. 10.196 9.658 
Freiwillig Versicherte .. 375 378 

Krankenversicherung 

Insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.426 236.043 

Betriebsführe(2) .......... 93.808 90.192 
Hauptberuflich be-

schäftigte Ehegatten 4.975 5.367 
Kinder .... ... .. .. ..... ........ 8.950 8.602 
Freiwill ig Versicherte .. 215 293 
Pensionisten .... .. ..... .. . 132.478 131.589 

Unfallversicherung 

Insgesamt ... ..... .. .... ... 1,058.611 1,1 19.794 
r---

Selbständig Erwerbst. 591 .366 583.349 

Betriebsführer3) . . ... . .. . . 329.498 324.904 
Ehegatten4) .. .... ... ....... 236.909 233.606 
Jagd- und Fischerei-

pächter .. ........ ..... .... . 22.856 22 .731 
Sonst. UV-Personen .. 2.103 2.108 

Familienangehörige4) 467.216 536.410 

Eltern , Großeltern4) . ... 185.282 184.537 
Kinder, Enkel4) .. ..... .... 281.934 279.072 
Geschwister4) ... ..... ... .. - 72.801 

Selbstversicherte ..... .. 29 35 

Betriebshilfe - Wochengeld 

Insgesamt .. .. ... .... ...... 64.624 48.943 

Betriebsführer5) .... ...... 60.827 45.738 
Hauptberuflich be-

schäftigte Ehegatten 2.645 2.505 
Kinder ......... ..... ..... ... .. 1.152 700 

1) Versicherungspflicht für Einheitswert > S 20.000,- . 

Tabelle 8.1 

Veränderung 
in % 

- 2,0 

- 2,0 

+ 0,8 
- 5,3 
+ 0,8 

- 1,8 

- 3,9 

+ 7,9 
- 3,9 
+ 36,3 
- 0,7 

+ 5,8 

- 1,4 

- 1,4 
- 1,4 

- 0,5 
+ 0,2 

+ 14,8 

- 0,4 
- 1,0 

-

+ 20,7 

- 24,3 

-24,8 

- 5,3 
- 39,2 

2) Versicherungspflicht für Einheitswert > S 13.000,- bzw. S 20.000,- ab 1999. 
3) Versicherungspflicht für Einheitswert ? S 2.000,- . 
4) Geschätzt. 
5) Versicherungspflicht für Einheitswert > S 13.000,- bzw. S 20.000,- ab 1999. 

Quelle: Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB). 

Anzahl der Betriebe nach 
Versicherungszweigen1) 

Versicherungszweige 

Pensionsversicherung .. .... . 
Unfallversicherung .. ....... ... . 
Krankenversicherung .... .... 
Betriebshilfe/Wochengeld .. 

1) Stand: jeweils zum 31. 12. 

1998 

152.845 
327.781 

69.170 
59.983 

Pensionsempfänger (SVB)1) 

Tabelle 8.2 

1999 Änderung 
in % 

150.009 - 1,9 
322.648 - 1,6 

67.660 - 2,2 
43640 -27,2 

Quelle: SVB. 

Tabelle 8.3 

Anzahl 
Änderung Pensionsarten 

1998 

Insgesamt .... .... .... ..... ....... . 190.059 

alle Erwerbsunfähigkeitsp .. 61 .770 
alle Alterspensionen ..... ..... 78.438 
alle Witwen(Witwer)pens . .. 44.455 
alle Waisen pensionen ....... 5.396 

1) Stand Dezember. 

Vergleich des Pensionistenanteiles 
in der Krankenversicherung mit 
anderen Berufsgruppen 1999 

Sozialversicherungsträger Versicherte 
gesamt 

1999 
in % 

189.636 - 0,2 

59.976 - 2,9 
80.185 + 2,2 
44.180 - 0,6 

5.295 - 1,9 

Quelle: SVB. 

Tabelle 8.4 

Pensionisten Anteil 
in % 

Insgesamt ... ..... .... .. ..... .... .. 5,552.591 1,895.241 34,1 

Alle GKK's .... .... ...... ... ...... .. 4,373.189 1,346.446 30,8 
Alle BKK's ..... .... ..... .... ... .. ... 52.075 29.520 56,7 
VA d. öst. Bergbaues ........ 36.371 24.521 67,4 
VA d. öst. Eisenbahner .... .. 159.053 90 .364 56,8 
VA öffentlich Bediensteter . 394.275 160.991 40,8 
SVA d. gew. Wirtschaft .. ... . 301 .585 111.810 37,1 
SVA d. Bauern ...... ... ...... .... 236.043 131 .589 55,7 

Quelle: Hauptverband·Jahresergebnisse, SVB. 

Vergleich der durchschnittlichen 
Alterspens ionen1) mit anderen 
Berufsgruppen 

VerSicherungsträger 

PV der Arbeiter ... .... ... .. ... ... ..... .. ...... .... . 
PV der Angestellten .................. .... ... .. .. 
PV des österr. Bergbaues ........ ..... ..... . 
PV der gewerblichen Wirtschaft ... ,." ... 
PV der Bauern ..... .... ... .. ...... ...... ......... .. 

1) Einschließlich Zulagen und Zuschüssen. 

Tabelle 8.5 

1998 1999 

Schilling 

9.122 9.332 
14.664 15.058 
18.430 18.986 
12.907 13.336 
7.807 8.033 

Quelle: HVB. 
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Entwicklung des Bundesbeitrages 
zur Pensionsversicherung 

Versicherungsträger 

Pensionsversicherung insgesamt ... 
PV der Arbeiter ...... ...... .. .. .. .. ................ 
PV der österr. Eisenbahner ................. 
PV der Angestellten .......... .. ................. 
PV des österr. Bergbaues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PV der gewerblichen Wirtschaft .......... 
PV der Bauern ........... .. ....................... . 

1) Vorläufige Gebarungsergebnisse - HVB. 

Ausgleichszulagenfälle 
auf 100 Pensionen1) 

Versicherungsträger 

PV der Arbeiter ....................... .. .. ......... 
PV der Angestellten ........................... .. 
PV des österr. Bergbaues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PV der gewerblichen Wirtschaft .. .... .... 
PV der Bauern .. ................................... 

1) Stand 31. 12. 

Tabelle 8.6 

Bundesbeitrag in Mio. S 

1998 1999') 

57.946 56.753 
21 .160 21 .174 

556 484 
9.931 9.068 
1.721 1.702 

13.020 12.777 
11 .558 11 .548 

Quelle: SVB. 

Tabelle 8.8 

1998 1999 

15,7 15,1 
3,0 2,9 
9,7 9,2 

15,1 14,3 
32,2 31 ,1 

Quelle: Hauptverband-Jahresergebnisse 1998 und 1999. 

Richtsätze für die 
Ausgleichszulage 1999 

Alters- und Erwerbsunfähigkeitspension 
für Alleinstehende ... ............................ ....... ... 
für Ehepaare (gemeinsamer Haushalt) ......... 

Erhöhung für jedes Kind .. ...... ........... ................ 
Witwen- und Witwerpension ............................. 
Waisenpension bis zum 24. Lebensjahr .......... 
Waisenpension nach dem 24. Lebensjahr ....... 
Vollwaisen bis zum 24. Lebensjahr .................. 
Vollwaisen nach dem 24. Lebensjahr .............. 

Tabelle 8.10 

s 

8.11 2,-
11.574,-

864,-
8.112,-
3.029,-
5.383,-
4.549,-
8.112,-

Quelle: SVB. 

Pflegegeld - Pensionsversicherung 19991) 

Bezeichnung 

Insgesamt 

Stufe 1 .... .. ... .............. .......... .. ........ . 
Stufe 2 .......................................... .. 
Stufe 3 .. .... ...... .. .... .... ............. ... .... .. 
Stufe 4 .......................................... .. 
Stufe 5 ........................... .. .......... ... .. 
Stufe 6 .......................................... .. 
Stufe 7 ...................... ............. ... .... .. 

1) Stand Dezember. 

Anzahl 

33.618 

5.141 
14.163 

5.707 
4.793 
2.754 

729 
331 

301 

EntwiCklung der Pensionsbelastungs­
quote (Auf je 1.000 Pensionsversicherte 
entfallen ... Pensionen) Tabelle 8.7 

Jahresdurchschnitt 
VerSicherungsträger 

1998 1999 

PV der Arbeiter ............ .. .. ......... .. ... .. .... 775 777 
PV der österr. Eisenbahner .... ............. 744 793 
PV der Angestellten .. .. _ ........ ................ 412 414 
PV des österr. Bergbaues . ......... ........ . 2.638 2.660 
PV der gewerblichen Wirtschaft . .... .... . 627 596 
PV der Bauern ..................................... 966 982 

Quelle: Hauptverband-Jahresergebnisse 1998 und 1999, SVB. 

Ausgleichszulagenaufwand 
in % der Gesamtausgaben 

Versicherungsträger 

PV der Arbeiter .................................... 
PV der Angestellten ........... .. ................ 
PV des österr. Bergbaues ... ........ .. .. ...• 
PV der gewerblichen Wirtschaft ......... . 
PV der Bauern ................. .... ... .. .. .. .. .. ... 

Tabelle 8.9 

1998 1999') 

5,0 4,6 
0,6 0,5 
1,4 1,3 
4,3 3,9 

16,3 15,2 

1) Vorläufige Gebarungsergebnisse - Hauptverband (HVB). 

Kinderzuschuss und 
Ausgleichszulage 19991) 

Art Anzahl 

Kinderzuschuss . ..... .. . 7 .540 
Ausgleichszulage ....... 58 .097 

1) Stand Dezember. 

Prozent 
Durchschnitt 

in S 

100,0 5.305,07 

15,3 2.092,52 
42 ,1 3.546,37 
17,0 5.446,73 
14,2 8.082,52 

8,2 10.908 ,55 
2,2 14.853,72 
1,0 20.139,99 

Quelle: SVB. 

Tabelle 8.11 

Anteil am durchschn. 
Pensions- Leistung 

stand in S 

4,0 364,91 
30,6 3.685,73 

Quelle: SVB. 

Tabelle 8.12 

Pfle~~';~~f'tz 

2.000 
3.688 
5.690 
8.535 

11 .591 
15.806 
21 .074 

Quelle: SVB. 
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Durchschnittliches Pensionsantrittsalter 1999 Tabelle 8.13 

Männer und Frauen Männer Frauen 
Pensionsarten 

PVArb PVAng SVG SVB PVArb PVAng SVG SVB PVArb PVAng SVG SVB 

Direktpensionen .... ....................... 57,3 57,4 59,1 58,4 57,7 59,1 60,0 58,3 56,7 56,2 57,8 58,4 
alle Alterspensionen .... ... .......... ... 59,9 58,6 60,0 59,3 60,8 60,5 61 ,1 59,2 58,7 57,3 58,5 59,3 

Normale Alterspension l ) ........... 63,7 62,1 62,7 63,2 67,1 66,7 65,9 69,0 62,0 61 ,2 60,9 62 ,7 
vorzeitige Alterspension ........... 58,3 57,9 59,0 57,9 59,5 60,0 60,1 58,9 56,0 55,9 56,4 56,5 

Erwerbsunfähigkeitspensionen ... 49,2 49,7 53,2 50,9 49,7 51,5 53,6 50,9 48 ,0 47,9 52,3 50,9 

1) Bei Männem 65 und bei Frauen 60 Jahre. 
PVArb = Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter; PVAng = Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten; SVG = Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft. 

Anerkannte Versicherungsfälle 
in der Land- und Forstwirtschaft 
nach objektiven Unfallursachen 

1998 
Objektive Unfallursache 

insgesamt 

Selbständige: 
Sturz und Fall ............... 2.914 
Fahrzeuge u. ä. 335 
Tiere .......... .. .............. .. . 1.004 
Maschinen .......... .......... 774 
Fall von Gegenständen 826 
Handwerkzeuge ........... 335 
Sonstiges .. .......... .. ...... . 1.499 

Summe .... ...... ................. 7.687 

Unselbständige: 
Sturz und Fall ............... 535 
Fahrzeuge u. ä. ... ........ . 115 
Maschinen .................... 219 
Fall von Gegenständen 440 
Handwerkzeuge .. ...... .. . 120 
Scharfe und spitze 

Gegenstände . . . . . . . . . . . . 123 
Sonstiges .... ................. 256 

Summe .............. ......... .. .. 1.808 

Insgesamt ....... .............. . 9.495 

Tabelle 8.14 

1999 

Tote insgesamt Tote 

14 3.106 23 
23 418 30 

1 992 5 
6 723 9 

19 801 13 
- 279 -
8 1.404 7 

71 7.723 87 

2 552 1 
1 134 5 
2 248 -
- 410 4 
- 135 -

- 122 -
2 288 -
7 1.889 10 

78 9.612 97 

Quelle: SVB. AUVA. 

Stand an Unfallrenten und 
durchschnittliche Rentenleistung1) 

Rentenarten 

Versehrten- alle Versehrtenrenten .... 
renten 

davon MdE2) bis 49% ... 
MdE 50-99% ..... 
MdE 100% ......... 

Witwenrenten alle Witwenrenten .......... 

davon 20% der BG3) .... 
40% der BG ...... . 

Witwerrenten alle Witwerrenten .. ........ 

·davon 20% der BG3) .... 
40% der BG ....... 

Waisenrenten .. .. ...... ................. ... .............. 

Eltern(Geschwister)renten ... ........ ..... .... .... . 

Alle Rentenarten ...... .. .. .. ......... ........ .. .. .. .. 

I ) Stand: Dezember 1999. 
2) MdE = Minderung der Erwerbsfähigkeit. 
3) BG = Bemessungsgrundlage. 

Quelle: SVB. 

Tabelle 8.15 

durchsehn. 
Anzahl Rentenhöhe 

in S 

26.145 1.674,6 

23.448 1.11'2,6 
2 .334 5.513,1 

363 9.418,7 

2.922 4.021,4 

628 3.083,4 
2.294 4.278 ,2 

152 3.008,1 

58 1.920,4 
94 3.679,3 

628 2.147,2 

0 -

29.847 1.921 ,1 

Quelle: SVB. 
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Beitragsvolumen der SVB im Überblick (Entwicklung 1995 - 1999) Tabelle 8.16 

1995 1996 1997 1998 1999') 
Bezeichnung 

in Mio.S 

Insgesamt ........ ....... ... .. .......... ... ....... ... ............. ...... . 26.333,4 27.155,2 27.348,9 27.434,5 28.078,4 

Pensionsversicherung ................. .... .... ... .............. 18.954,3 19.564,3 19.721 ,4 20.162,0 20.605,1 
Beiträge des Bundes .. .... .... ... ............. .... .. ..... ..... .. 11.001 ,1 11 .300,1 11.193,0 11 .272,1 11 .808,5 
Ausgleichszulagenersätze .... .... .............. .. .. .. ........ 3.288,7 3.223,4 3.239,7 3.303,1 3.149,7 
Abgabe als Transferleistung des Bundes2) .......•... 277,6 278,3 278,0 276,1 278,7 
Beiträge der Bauern ..... ........... ......... ............. ........ 3.674,3 4.028,8 4.226,2 4.486,8 4.502,4 
Beiträge aus dem Ausgleichsfonds3) ...... ..... ... ...... 712,6 733,7 784,5 823,9 865,8 

Krankenversicherung .. .. .. ... ......... .. ....... ........ ... .. .... 3.671,9 3.782,4 3.847,0 3.712,4 3.804,6 
Beiträge des Bundes ... ... ... .. ................................. 843,0 862 ,3 862,3 614,0 623,7 
Beiträge für Pensionisten ... ...... ....... .. ... ... ....... ....... 1.588,5 1.653,0 1.684,7 1.714,2 1.741 ,8 
Beiträge der Bauern ......................... ..... .... ....... ..... 1.112,5 1.129,9 1.148,4 1.193,2 1.197,8 
Rezeptgebühren und Kostenanteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,9 137,2 151 ,6 191 ,0 241 ,3 

Unfallversicherung ..... .. ... ....... ... .. .......................... 1.074,7 1.260,6 1.292,1 1.347,0 1.352,7 
Beiträge des Bundes ......................... ... ..... .. .... .. .. . 156,0 315,1 322,8 336,6 337,6 
Beiträge der Bauern ............... ... .. ....... ........ .... ... .... 918,7 945,5 969,3 1.010,4 1.015,2 

Betriebshilfe .. .... ......... ................. .. ... ...................... 295,3 286,7 282,7 4) 4) 

Beiträge des Bundes (FLAG) ................. .. ........ ..... 199,3 188,7 182,5 4) 4) 

Beiträge der Bauern .. ........ ..... ... ....... .. ................... 96,0 98,0 100,2 4) 4) 

Pflegegeld-Ersatzleistung des Bundes ....... ........ 2.337,2 2.261 ,2 2.205,7 2.213,1 2.316,0 

1) Vorläufig. 
2) Wird aus der Abgabe land· und forstwirtschahlicher Betriebe finanziert (zweckgebunden); sie beträgt 345 von Hundert des Grundsteuermessbetrages. 
3) § 447g Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG). 
4) Ab 1998 in der Krankenversicherung enthalten. 

Quelle: SVB. 

Leistungsvolumen der SVB im Überblick (Entwicklung 1995 -1999) (in Mio. S) Tabelle 8.17 

Bezeichnung 1995 1996 1997 1998 1999 

Insgesamt ...... ............ .... .. ......... .. .... .... ... .. .. .. .... .... .. . 25.453,7 26.103,0 26.398,1 27.153,2 28.022,8 

Pensionsversicherung ........................... .............. . 18.291 ,4 18.933,2 19.123,5 19.581 ,1 19.975,8 
Direktpensionen ...... ................ .... ... ..... ... ........ ..... .. 11.333,2 11 .963,4 12.141 ,6 12.420,6 12.839,6 
Hinterbliebenenpensionen .................. .................. 2.077,1 2.151 ,9 2.176,5 2.235,2 2.304,7 
Ausgleichszulage .... ........... ................................... 3.288,7 3.223,4 3.239,7 3.303,1 3.149,7 
Beitrag zu KV der Pensionisten .............. ....... ... .... 1.107,6 1.141 ,7 1.150,1 1.170,0 1.188,8 
F,lehabilitation und Gesundheitsvorsorge ........ ... ... 441 ,7 409,7 385,5 424,6 460,7 
Ubrige Versicherungsleistungen ... .. .... .. .. .... .. .. ...... 43,1 43,1 30,1 27,6 32,2 

Krankenversicherung ............ ................ .... .. .......... 3.525,6 3.627,8 3.810,1 4.299,9 4.655,2 
Arztliche Hilfe .. .. ................... ................................. 856,4 891 ,7 928,2 1.087,2 1.195,4 
Heilmittel , Heilbehelfe ... ................ ................... ..... 835,0 885,3 1.097,7 1.218,8 1.400,5 
Anstaltspf(ege .............. ....... .... ........ .. ... ............... .. 1.078,9 1.106,1 57,4 32,6 33,7 
KRAZAF-Uberweisung .. ......... ... ....... .................... 238,3 211 ,9 1.199,5 1.206,3 1.233,0 
?ahnbehandlung, Zahnersatz .......... ... .. ................ 285,6 291 ,7 274,9 313,2 346,1 
Ubrige Versicherungsleistungen1) ........ . ................ 231 ,4 241 ,1 252,4 441 ,8 446,5 

davon Betriebshilfe und Wochengeld .... .... ... .. ... - - - 67,4 62,5 
Teilzeitbeih . u. Zuschuss z. Teilzeitbeih. - - - 106,4 89,9 

Unfallversicherung ............ .... ........ ... .. ... .... .... .. .. .... 1.040,6 1.047,8 1.041 ,2 1.035,0 1.050,8 
Versehrtenrente ............. .. ..... .................. ....... .. ... .. 611 ,4 627,7 629,2 635,1 631 ,6 
Hinterbliebenenrente ............................................ 181 ,6 184,9 184,7 186,1 189,7 
l,.Jnfaliheilbehandlung ...... .. ....... .... ... .. .. .. ... .. .......... . 139,1 126,7 119,7 101 ,6 117,2 
Ubrige Versicherungsleistungen .......................... . 108,5 108,5 107,6 112,2 112,2 

Betriebshilfe .............. ........ ... .... .............................. 235,1 209,6 192,9 2) 2) 

Wochengeld ....... ..... .... ..................... ... ............... .. . 71 ,6 63,3 61 ,9 2) 2) 

Teilzeitbeihilfe ............................ ...... ...... .. ... .......... 163,5 146,3 131 ,0 2) 2) 

Pflegegeld ... .............................. ... ........ ................... 2.361,0 2.284,6 2.230,4 2.237,8 2.341,0 
Pensionsversicherung .. .. ... ..... ... ..... ........ ... .... .... ... 2.339,7 2.263,4 2.209,3 2.215,5 2.318,6 
Unfallversicherung .... ...... ..... .... .... .............. ........... 21 ,3 21 ,2 21 ,1 22,3 22,4 

1) Ab 1998 ink!. Wochengeld und Teilzeitbeihilfe. 
2) Ab 1998 bei Krankenversicherung enthalten. 

Quelle: Sozialversicherungsanstalt der Bauem (SVB). 
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Betriebe in der Pensionsversicherung der SVB 
Einheitswertstatistik nach Bundesländern1) 

EHW in S 1.000 Österreich Burgenland Kärnten 

Insgesamt .. .......... 146.512 9.153 12.062 

-20 ............ 3.548 33 434 
21 - 45 ......... .. .. 31.827 2.129 3.102 
46 - 59 ............. 14.230 871 1.417 
60 - 79 .... .. ... .. .. 14.837 854 1.484 
80 - 99 .... .. ... .. .. 11.829 634 1.077 

100 - 11 9 ....... .... 9.252 460 802 
120 - 139 ...... ... .. 7.507 385 625 
140 - 159 .. .... .. ... 6. 156 303 490 
160 - 179 ........... 5.232 283 397 
180 - 199 ...... .. ... 4.284 214 302 
200 - 299 ...... .. ... 14.215 935 918 
300 - 399 ........ .. . 7.61 7 610 369 
400 - 499 .... .... .. . 4.654 372 232 
500 - 999 .... .. .. ... 9.427 887 305 

1.000 - 1.499 ....... . 1.260 130 58 
1.500 - 1.999 .. .. .... 304 24 20 
2.000 und mehr ..... 333 29 30 

1) Stand 31 . 12. 1999. 

NÖ OÖ 

38.937 32.493 

241 195 
5.566 5.742 
2.877 2.532 
3.255 2.836 
2.833 2.432 
2.317 2.095 
2.010 1.805 
1.657 1.604 
1.488 1.399 
1.269 1.189 
4.401 4.154 
2.788 2.380 
1.983 1.474 
5. 168 2.336 

765 227 
170 49 
149 44 

Grüner Bericht 1999 

Tabelle 8.18 

Salzburg Steiermark l irol Vorarlberg Wien 

8.022 33.108 9.073 2.500 1.164 

314 522 1.544 241 24 
1.933 9.058 3.213 787 297 

871 4.146 1.115 295 106 
955 4.127 943 299 84 
745 3.195 645 208 60 
557 2.357 469 162 33 
426 1.787 310 118 41 
375 1.385 217 83 42 
296 1.129 141 68 31 
269 854 117 48 22 
821 2.487 248 122 129 
294 978 64 40 94 

85 422 29 16 41 
73 520 13 10 115 

1 49 3 1 26 
3 28 

~ I 
1 8 

4 64 1 11 

Quelle: Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB). 
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Begriffsbestimmungen 
Hier wird ein Auszug aus der Begriffesammlung des BMLFUW publiziert. 

Alle Begriffe finden sich auf der Homepage des BMLFUW unter httpllwww.bmlf.gv.at: 

Abschreibung 

Methode zur Ermittlung der Kosten der eingetretenen Wert­
minderung eines langlebigen Wirtschaftsgutes im betreffen­
den Jahr. Dabei wird der Wertverlust von Gebrauchsgütern 
(Gebäude, Anlagen , Einrichtungen usw.) infolge von Alter 
und/oder Nutzung erfasst. Die buchhalterische Abschreibung 
wird - im Unterschied zur steuerlichen Abschreibung , bei der 
vom Anschaffungswert ausgegangen wird - vom Wiederbe­
schaffungswert unter Berücksichtigung der voraussichtli­
chen Lebensdauer ermittelt. Die Wertminderungen werden 
verursacht durch Nutzung, technischen Fortschritt, wirt­
schaftliche Entwertung oder außergewöhnliche Ereignisse. 
Da die Abschreibungen in der Jahreserfolgsrechnung einen 
sogenannten Aufwand darstellen , mindern sie somit den 
Gewinn und die gewinnabhängigen Steuern . 

Ackerland 

Dieser Nutzungsform werden nach der BOdennutzungser­
hebung zugerechnet: Getreide, Hülsenfrüchte Feldfutter 
Hackfrüchte , Feldgemüse , . Raps inkl. Rübse~ , sonstig~ 
Flächen und Brachflächen. Zu den sonstigen Flächen wer­
den jene gezählt , welche flächenmäßig von geringerer 
Bedeutung sind wie Mohn, Ölkürbis, Sonnenblumen, Flachs, 
Hanf, Hopfen und Tabak. Bei den Brachflächen handelt es 
sich hier um Ackerbrachflächen. Das Ackerland gehört nach 
der Bodennutzungserhebung zu : Landwirtschaftliche Nutz­
fläche. 

Ackerzahl 

Siehe: Einheitswert 

Agenda 2000 

Agenda 2000 ist die Bezeichnung für ein am 16.7.1997 von 
der Europäischen Kommission vorgelegtes Reformvorhaben, 
das Vorschläge zur Weiterentwicklung der Europäischen Union 
enthält. Die Agenda 2000 umfasst vier Dokumente. Im 
umfangreichsten Teil wird die Beitrittsfähigkeit der mittel- und 
osteuropäischen Staaten untersucht. Des Weiteren enthält 
die Agenda 2000 Vorschläge zur Haushaltspolitik der EU, zur 
Reform der Agrarpolitik und zur Zukunft der Strukturfonds. 
Die Agenda 2000 war am 24./25.3.1999 Gegenstand eines 
Sondergipfels der Staats- und Regierungschefs der EU-Mit­
gliedstaaten in Berlin. Das verabschiedete Reformpaket 
bewirkt eine Begrenzung der Agrarausgaben auf 300 Milli­
arden Euro, für strukturschwache Regionen werden bis 
Ende des Jahres 2006 insgesamt 213 Milliarden Euro ver­
anschlagt, wovon 15 Milliarden auf den Kohäsionsfonds (siehe: 
Europäischer Kohäsionsfonds ) zugunsten Griechenlands, 
Irlands, Portugals und Spaniens entfallen . Das gesamte 
Budget der EU wird für die Jahre 2000 bis 2006 vorläufig auf 
annähernd 686 Milliarden Euro veranschlagt. 

Agrarpreisindex 

Siehe: Index 

Agrarquote 
Anteil der Berufstätigen in der Land- und Forstwirtschaft an 
den gesamten Berufstätigen. 

Agrarstrukturerhebung 
Sie ist eine wichtige agrarstatistische Erhebung, welche in 
zwei- bis dreijährigen Abständen durchgeführt wird. Sie lie­
fert statistische Daten über die Zahl der Betriebe, die bewirt­
schaftete Fläche, die Verteilung und Höhe der Tierbestände 
und die in den Betrieben beschäftigten Arbeitskräfte. Sie wird 
vom ÖSTAT durchgeführt. Die Daten sind auch dem 
EUROSTAT zu übermitteln. Über die Durchführung der Erhe­
bung wird bei EUROSTAT entschieden. 

Die Ergebnisse werden nach Größenstufen, Kulturfläche und 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche sowie nach Erwerbsar­
ten, Erschwerniszonen und Hauptproduktionsgebieten geglie­
dert, wobei 1990 erstmals auch nach Größenklassen der Stan­
darddeckungsbeiträge und Betriebsformen ausgewertet 
wurde. Die wichtigsten Erhebungsmerkmale betreffen die 
Anbauflächen auf dem Ackerland, die Verteilung nach Kul­
turarten , die land- und forstwirtschaftlichen Arbeitskräfte, die 
Nutztierbestände, wichtige Maschinen sowie diverse infra­
strukturelle Merkmale. 

ALFIS 
DasAllgemeine Land- und Forstwirtschaftliche Informations­
System (ALFIS) ist die agrarstatistische Datenbank des 
BMLF. Datenorganisation und Methoden sind hauptsächlich 
auf die Bearbeitung sozioökonomischer Zeitreihendaten 
zugeschnitten . Derzeit sind ca. 160.000 Zeitreihen mit ins­
gesamt 5 Millionen Einzeldaten gespeichert. Das Datenma­
terial im ALFIS ist nach inhaltlichen, räumlichen und zeitli­
chen Gesichtspunkten gegliedert. Ein umfassender Metho­
denteil ist in die Datenbank integriert. Datenorganisation und 
Methoden sind auf die Bearbeitung sozio-ökonomischer 
Aggregatdaten zugeschnitten . Der agrarstatistische Bereich 
von ALFIS ist in folgende Hauptsysteme gegliedert: Struk­
tur, Arbeitskräfte , Betriebsmittel , Flächen, Produktion, Ver­
marktung, Preise, landwirtschaftliche Bilanzen , sonstige 
Wirtschafts- und Sozialstatistik, Diverses. ALFIS wird laufend 
aktualisiert und bei Bedarf um neue Segmente erweitert. Siehe 
auch Datenbanksystem ISIS des ÖSTAT. 

AMA 
(Agrarmarkt Austria) 

Die AMA ist eine juristische Person öffentlichen Rechts 
gemäß BGBI. Nr. 376/1992, zu letzt geändert mit BGBI. Nr. 
154/1999. Ihre wichtigsten Aufgaben sind: 

• Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen (Milch , 
Fleisch, Getreide, etc.) als österreichische Marktordnungs- und 
Interventionsstelle; 

• Zentrale Markt- und Preisberichterstattung; 

• Maßnahmen zur Qualitätssicherung der landwirtschaftlichen Pro­
dukte und Förderung des Agrarmarketings ; 
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• Abwicklung der Förderungsverwaltung, soweit sie der AMA über­
tragen wurde . 

AMA-Gütesiegel 
Dieses Zeichen wird von der AMA (Agrarmarkt Austria) nur 
für Produkte vergeben , die sich durch eine gehobene Qua­
lität innerhalb des Lebensmittelgesetzes auszeichnen; nicht 
verlangt werden Anbau und Erzeugung nach biologischen 
Kriterien. Es gibt verschiedene Richtlinien für verschiedene 
Kriterien. Mindestens 50% der verwendeten Rohstoffe kom­
men aus Österreich, teilweise 100%; bei einigen Produkten 
wird integrierter Landbau vorgeschrieben. 

Ammenkuh 
Ist eine Kuh, die nicht gemolken wird. Es saugt das eigene 
und/oder ein fremdes Kalb. Bei hoher Milchleistung sind auch 
weitere fremde Kälber möglich . Es besteht ein kleiner Unter­
schied zur Mutterkuh. 

AMS (Aggregate Measurement of Support) 
Das aggregierte Maß der Stützung misst die Marktpreis­
stützung (siehe CSE und PSE), bezogen auf den Welt­
marktpreis einer Basisperiode (1986-1988) und die durch die 
Regierung gewährten Subventionen abzüglich der Bela­
stungen (Steuern), die sich auf die Produktion der Agrar­
produkte und die Produktionsmittel beziehen . Im Vergleich 
zum PSE enthält das AMS keine Zahlungen für öffentliche 
Dienstleistungen, Personen , Regionen Umweltmaßnahmen, 
Flächenstilllegung und keine Ausgleichszahlungen für Pro­
dukte, deren Produktion beschränkt ist. Nicht verwechseln 
mit (AMS - Arbeitsmarkservice) 

Amsterdamer Vertrag 
Der Amsterdamer Vertrag ist nach der Einheitlichen Europäi­
schen Akte (EEA) und dem Maastrichter Vertrag die dritte 
umfassende Reform der europäischen Gemeinschaftsver­
träge. Der Vertrag wurde durch eine Regierungskonferenz 
zur Revision des Maastrichter Vertrages vorbereitet, deren 
Ergebnisse am 16./17.6.1997 zu den Beschlüssen des 
Europäischen Rates in Amsterdam und am 2.10.1997 zur 
formellen Unterzeichnung des Vertrages von Amsterdam führ­
ten. Nach der Ratifizierung durch alle 15 Mitgliedstaaten ist 
der Vertrag 19 Monate später, am 1.5.1999, in Kraft getre­
ten. Im Vordergrund der Revision des Maastrichter Vertra­
ges stand die Überprüfung der Formen und Politiken der 
Zusammenarbeit mit dem Ziel , die Wirksamkeit der Mecha­
nismen und Organe der Gemeinschaft sicherzustellen . Die 
Optimierung der institutionellen Handlungsfähigkeit wurde nicht 
zuletzt aufgrund der angestrebten Ost-Erweiterung der 
Europäischen Union als ein zentrales Reformvorhaben 
betrachtet. Weitere Reformvorhaben waren die Optimie­
rung der Kompetenzverteilung zwischen der EU und den Mit­
gliedstaaten, die Stärkung der demokratischen Legitimation 
der europäischen Politik und die Steigerung von Transparenz 
und Bürgernähe. Der Vertrag gliedert sich in drei Teile. Die 
wichtigsten Bestimmungen sind: 

• Ausweitung der Handlungsfelder der Europaischen Gemeinschaft 
(erste Saule der EU) gegenüber derdritlen Saule der EU (Zusam­
menarbeit im Bereich Justiz und Inneres) sowie des sog. Schen­
gen-Besitzstandes (Schengener Abkommen ). 
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• Einrichtung eines Beschaftigungsausschusses, der zur Errei­
chung eines hohen Beschaftigungsniveaus die Kooperation und 
den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten ver­
bessern soll. 

• Einbeziehung des Abkommens über Sozialpolitik (aufgrund feh­
lender Zustimmung Großbritanniens lediglich ein Zusatzprotokoll 
des Maastrichter Vertrages) in den Vertragstext. Einführung der 
qualifizierten Mehrheitsentscheidung und des Mitentscheidungs­
verfahrens in einigen Bereichen der Sozialpolitik . 

• Ausbau der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). 
Die Außenvertretung der Union soll nunmehr durch eine Troika 
aus der jeweiligen Ratsprasidentschaft, einem Vertreter der 
Europaischen Kommission und dem Generalsekretar des Rates 
der Europaischen Union (Ministerrat) als "Hoher Vertreter" der GASP 
erfolgen. Verstarkung der institutionellen Beziehungen zwischen 
EU und Westeuropaischer Union (WEU ). Festschreibung der 
Nutzungsmöglichkeit der operativen Kapazitaten der WEU durch 
die EU (z.B. für humanitare Einsatze, friedenserhaltende Aufga­
ben, Kampfeinsatze bei der Krisenbewaltigung einschließlich frie­
densschaffender Maßnahmen). 

• Stärkung der Position des Präsidenten der Europäischen Kom­
mission durch dessen Beteiligung an der Auswahl der Kommis­
sare. Begrenzung der Zahl der Kommissare auf 20. 

• Starkung der Rechte des Europäischen Parlaments. Einführung 
des Zustimmungsrechts zur Ernennung des Präsidenten der 
Europäischen Kommission und die Ausweitung des Mitentschei­
dungsverfahrens. Begrenzung der Parlamentssitze auf 700. 

• Die Zuständ igkeitsbereiche für den Europäischen Gerichtshof 
(EuGH), den Ausschuss der Regionen (AdR) und den Wirtschafts­
und Sozialausschuss (WSA) werden ausgedehnt. 

• Flexibilisierung der Integration, um mögliche Blockaden durch inte­
grationshemmende Mitgliedstaaten zu vermeiden . Einführung 
einer Generalklausel mit den Bedingungen einer "engen Zusam­
menarbeit". 

Den Verbesserungen und Neuerungen in den einzelnen Ver­
tragsbestandteilen steht eine Fülle von Ausnahmeregelun­
gen gegenüber, welche die erzielten Fortschritte relativieren . 
Gleichwohl gilt der Vertrag von Amsterdam als eine konse­
quente Fortsetzung der schrittweisen Vertiefung der europäi­
schen Integration im Anschluss an die Einheitliche Europäi­
sche Akte und den Maastrichter Vertrag. Dabei durchbricht 
die umfangreiche Vergemeinschaftung von Aufgaben aus dem 
Bereich der Innen- und Justizpolitik die Drei-Säulen-Archi­
tektur des Maastrichter Vertrages (EG I GASP / Innen- und 
Justizpolitik). 

Anlagevermögen 
Vermögensteile eines Unternehmens, die auf Dauer dem 
Geschäftsbetrieb dienen, wie Grundstücke, Gebäude, Aus­
stattung und Beteiligungen. (Vergleiche: Umlaufvermögen). 

Antragsteller 
(Definition laut INVEKOS; 

Sind natürliche und juristische Personen , Ehegemeinschaf­
ten sowie Personenvereinigungen , die einen landwirt­
schaftlichen Betrieb im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung bewirtschaften. 

Arbeitskraft 
Familienarbeitskraft (FAK), Gesamt-Familienarbeitskraft 
(GFAK) und Vollarbeitskraft (VAK). Mindestens 270 Arbeits­
tage (zu 8 Stunden) im Jahr ergeben eine Arbeitskraft. 
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• Zur Berechnung der Familienarbeitskräfte (FAK) werden aus­
schließlich die in der Land- und Forstwirtschaft geleisteten Arbeits­
zeiten herangezogen. Sie bestehen aus dem Betriebsleiterehe­
paar sowie den ganz oder teilweise mitarbeitenden Familienmit­
gliedern, soweit sie dem gemeinsamen Haushalt angehören und 
nicht entlohnt werden. 

• Die Gesamtfamilienarbeitskräfte (GFAK) umfassen alle 
Familienangehörigen, die sowohl in als auch außerhalb der 
Land- und Forstwirtschaft tätig sind und das außerbetrieblich erwor­
bene Einkommen (z.B. Löhne, Gehälter aus unselbständiger Tätig­
keit) in die land- und forstwirtschaftliche Unternehmung (Fami­
lie) einbringen. 

• Zu den Val/arbeitskräften (VAK) zählen die familieneigenen 
und familienfremden "ständig" und "nicht ständig" im land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb Beschäftigten. 

Bei der Errechnung der FAK und der VAK wird außer den 
laufenden Arbeiten im Betrieb auch die Arbeitsleistung für 
den landwirtschaftlichen Nebenbetrieb, für die Gästebe­
herbergung sowie die unbezahlten Arbeitsstunden , die in 
Form von Eigenleistungen bei baulichen Investitionen 
erbracht werden , mitberücksichtigt (siehe auch: Familien­
eigene Arbeitskräfte). 

Arbeitslosenquote 
Nach der österreichischen Defin ition wird diese folgender­
maßen definiert: Arbeitslose in Prozent des Arbeitskräfte­
potentials. Siehe: Erwerbstätige . 

Arbeitsproduktivität 
Siehe: Partielle Produktivität 

ASVG 
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz. Siehe auch: GSVG, 
FSVG und BSVG . 

Ausfuhrerstattungen 
Als solche gelten jene Ausfuhrsubventionen der EU , die im 
Rahmen der landwirtschaftlichen Marktordnungen den 
Exporteuren von Agrarprodukten aus Mitteln des EAGFL 
gewährt werden, wenn innerhalb der EU und zu einem höhe­
ren als dem Weltmarktpreis erzeugte Agrarprodukte an Dritt­
staaten ausgeführt werden (siehe: Exporterstattungen). 

Ausgleichszulage 
Jährliche Beihilfe zum Ausgleich der ständigen natürlichen 
Nachteile (gem. Art . 17 - 19 der VO 1257/99), welche die 
Mitgliedstaaten für die ausgeübten landwirtschaftlichen 
Tätigkeiten in jenen Regionen gewähren können, die im 
Gemeinschaftsverzeichnis der benachteiligten landwirt­
schaftlichen Gebiete angeführt sind (siehe: Benachteiligte 
Gebiete ). Die Gewährung dieser Zulage darf nur in den Gren­
zen und unter den Bedingungen der Artikel 13 -15 der VO 
1257/99 erfolgen. Die Ausgleichszulage dient der Abgeltung 
von natürlichen , topografischen und klimatischen Nachtei­
len . 

Ausschuss der Regionen 
Der Ausschuss der Regionen (AdR) ist eine kraft Maastrichter 
Vertrag geschaffene Institution zur Vertretung der Interes-
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sen der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften in der 
Europäischen Union. Der AdR besteht aus 222 Mitgliedern 
der 15 EU-Mitgliedstaaten Ue 24 aus Deutschland , Frank­
reich , Großbritannien und Italien , 21 aus Spanien , je zwölf 
aus Belgien , Griechenland , den Niederlanden, Österreich, 
Portugal und Schweden , je neun aus Dänemark, Finnland 
und Irland, sechs aus Luxemburg), die auf Vorschlag der jewei­
ligen nationalen Regierungen vom Rat der Europäischen 
Union (Ministerrat) für einen Zeitraum von vier Jahren 
ernannt werden . 

Beihilfenfähige Fläche 
Im Rahmen des Kulturpflanzenausgleichs sind das Flächen, 
die am 31.Dezember 1991 weder als Dauerweiden , Dauer­
kulturen oder Wälder genutzt wurden noch nicht landwirt­
schaftlichen Zwecken dienten . 

Benachteiligte Gebiete 
Es geht um die benachteiligten landwirtschaftlichen Gebie­
te in der EU. In einem Gemeinschaftsverzeichnis sind alle 
Gemeinden oder Gemeindeteile (Katastralgemeinden), wei­
che auf Kommissions- und Ratsbeschluss in das benach­
teiligte Gebiet aufzunehmen sind , namentlich aufgelistet. 
Diese umfassen gemäß der VO 1257/99 Berggebiete (Art. 
18), sonstige benachteiligte Gebiete (Art. 19) und "Kleine 
Gebiete" (Art.20). Siehe auch: Ausgleichszulage ).69,4 % der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche Österreichs sind in dieses 
Verzeichnis aufgenommen worden . 

Betrieb 
(Definition laut INVEKOS) 

Ist die Gesamtheit der vom Betriebsinhaber verwalteten Pro­
duktionseinheiten , die sich im Hoheitsgebiet eines Mit­
gliedsstaates befinden. Ein Betrieb kann aus einer oder meh­
reren Betriebsstätte(n) (= unterschiedliche Betriebsstätten) 
bestehen . Jene Betriebsstätte, die das Verwaltungszen­
trum aller Betriebsstätten darstellt, stellt den Hauptbetrieb 
dar. Die anderen Betriebsstätten sind Teilbetriebe des Haupt­
betriebes. 

Betriebseinkommen 
Das Betriebseinkommen errechnet sich in diesem Bericht 
aus dem Jahresdeckungsbeitrag vermehrt um die "Anderen 
Betriebserträge" und vermindert um die "Anderen Betriebs­
aufwendungen". Jene beinhalten die Erträge aus Direkt­
vermarktung , landwirtschaftlichem Nebenbetrieb, Gästebe­
herbergung, die ertragswirksame Mehrwertsteuer und die 
anderen nicht zuteilbaren, aber dem landwirtschaftlichen 
Betrieb zuordenbaren Erträge. Die "Anderen Betriebsauf­
wendungen" umfassen im wesentlichen die Fixkosten wie 
z.B. Vorsteuer und Abschreibung . 

Betriebsformen 
Die Betriebsform kennzeichnet die wirtschaftliche Ausrich­
tung eines Betriebes, d.h. seinen Produktionsschwerpunkt 
und damit auch seinen Spezialisierungsgrad. Sie wird nach 
dem Anteil des Standarddeckungsbeitrages einer Produkti­
onsrichtung am Gesamtstandarddeckungsbeitrag des Betrie­
bes bestimmt. 
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Kennzeichnung der Betriebsformen 

Anteil am Standard-
deckungsbeitrag 

in % 

Forstbetriebe Forst 2: 7S 
Betriebe mit S0-7S% Forstanteil' ) Forst 2: SO 
Betriebe mit 25-S0% Forstanteil2) Forst 2: 2S 
Futterbaubetriebe Forst < 2S, Futter 2: SO 
Gemischt landw. Betriebe Forst < 2S, Futterbau, Markt 

frucht, Dauerkultur, Verede 
lung < SO 

Marktfruchtbetriebe Forst < 2S, Marktfrucht 2: SO 
Dauerkulturbetriebe Forst < 2S, Dauerkultur 2: SO 
Veredelungsbetriebe Forst< 2S, Veredelung 2: SO 

1) Kombinierte Forst- und Landwirtschaftsbetriebe. 
2) Kombinierte Land- und Forstwirtschaftsbetriebe. 

Quelle: BMLF. 

Kennzeichnung der Spezial-Betriebs formen 

Anteil am StOB 
in % 

Wein und Markt-
Obst frucht 

Betriebe mit verstärktem Obstbau ' ) ~ 7S % -
Betriebe mit verstärktem Weinbau2) 2: 7S % -
Marktfruchtintensive Betriebe ~ 7S% 

Futter- yerede-
bau lung 

Betriebe mit verst. Rinderaufzucht u. -mas(3) 2: 7S % -
Betriebe mit verstärkter Milchwirtschaft4) 2:7S% -
Betriebe mit verstärkter Schweine haltungS) - 2: 7S% 
Betriebe mit verstärkter Geflügelhaltung6) - 2: 7S% 

Weitere Kriterien: 
1) StOB Obst> StOB Wein. 2) StOB Wein> StOB Obst. 
3) StOB Rinder> StOB Milch. 4) StOB Milch> StOB Rinder. 
5) StOB Schweine> StOB Geflugel. 6) StOB Geflügel> StOB Schweine. 

Quelle: BMLF. 

Betriebsinhaber 
(Definition laut INVEKOS) 

Ist der einzelne landwirtschaftliche Erzeuger (= Bewirt­
schafter), dessen Betrieb sich im Gebiet der Gemeinschaft 
( EU) befindet, gleich ob natürliche oder juristische Person 
oder eine Vereinigung natürlicher öder juristischer Personen 
und unabhängig davon, welchen rechtlichen Status die Ver­
einigung und ihre Mitglieder aufgrund der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften haben. 

Betriebsverbesserungsplan 
Im Rahmen der Effizienzverordnung (VO 950/97) ist bei Inve­
stitionen in den landwirtschaftlichen Betrieb ein Betriebs­
verbesserungsplan vorzulegen. Er dient dazu, einen Vergleich 
zwischen derzeitigem Ist-Zustand und zukünftigem Soll­
Zustand nach der Durchführung der Investitionen darzustellen. 

Betriebszahl 
Siehe: Einheitswert 

Biodiversität 
Siehe: Biologische Vielfalt. 
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Biogütezeichen 
Ist die Vergabe des Zeichens gemäß Gütezeichenverordnung 
273/1942. Grundsätzlich müssen für das Biogütezeichen die 
lebensmittelrechtlichen Vorschriften - insbesondere der 
Codex-Kapitel A8 und die EU-Verordnung 2092/91 - erfüllt 
werden. Im allgemeinen bestätigt ein Gütezeichen im Gegen­
satz zu einer Marke, dass bestimmte Erzeugungsregeln 
garantiert eingehalten werden, was eine dementsprechende 
Kontrolle inkludiert (Vergleiche auch: Markenartikel). 

Biologische Vielfalt 
Auch Biodiversität oder Artenvielfalt genannt. Ist die Varia­
bilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, darunter 
unter anderem Land-, Meeres- und sonstige aquatische 
Ökosysteme und die ökologischen Komplexe, zu denen sie 
gehören. Das umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und 
zwischen den Arten und die Vielfalt der Ökosysteme. 

Biologischer Landbau 
Der biologische Landbau wird durch die "VO (EWG) Nr. 
2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau und die 
entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse und Lebensmittel" geregelt. Das Grundprinzip 
ist die Kreislaufwirtschaft: 

• geschlossener Stoffkreislauf, 

• Verzicht auf chemisch-synthetische Hilfsmittel (leichtlösliche 
Mineraldünger, Pflanzenschutzmittel), 

• Erhaltung einer dauerhaften Bodenfruchtbarkeit, sorgsame 
Humuswirtschaft, 

• Schonung nicht erneuerbarer Ressourcen , 

• artgerechte Viehhaltung , 

• aufgelockerte Fruchtfolgen, 

• Leguminosenanbau, 

• schonende Bodenbearbeitung. 

Biomasse 
Als Biomasse bezeichnet man in der Ökologie die Gesamt­
heit der lebenden und toten Organismen oder Organismen­
teile , bevor der Mineralisationsprozess eingesetzt hat. Die 
Abgrenzung zu den fossilen Rohstoffen beginnt beim Torf. 
Man unterscheidet bei der Biomasse zwischen aquatischer 
Biomasse (aus Meeren, Seen und Flüssen), terrestrischer 
Biomasse (vom Festland), Rückständen (z.B. Laub) und Abfäl­
le (z.B. tierische Exkremente). Biomasse gehört zu den 
Regenerativen Energiequellen und wird in diesem Zusam­
menhang als "Nachwachsende Rohstoffe" bezeichnet. 

• Nach der ÖNORM M 7101 werden unter Biomasse organische 
Stoffe biogener, nicht fossiler Art verstanden . Dazu zählen unter 
anderem forstliche und landwirtschaftliche Biomasse. Demnach 
kann nicht der gesamte anfallende Müll als Biomasse bezeichnet 
werden , sondern nur jener Anteil , welcher der oben angeführten 
Definition entspricht. Biomasse kann in fester, flüssiger oder gas­
förmiger Form vorliegen (siehe auch: Biogas und Regenerative 
Energie). Damit ist klar, dass z.B. Müll , der auf Rohstoffe fossiler 
Herkunft wie Plastik oder Kunststoff zurückgeht, keine Biomasse 
im Sinne dieser Norm ist und Müllverbrennung also nicht mit Bio­
massenutzung gleichzusetzen ist. 

Bodenklimazahl 
Siehe: Einheitswert 
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Bruttoinlandsprodukt 
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP )misst die im Inland erbrach­
te wirtschaftliche Leistung, das ist der Geldwert aller im Inland 
produzierten Waren und Dienstleistungen abzüglich der von 
anderen Sektoren zuge kauften Leistungen (Vorleistungen). 
Das Bruttonationalprodukt unterscheidet sich davon durch 
den Saldo aus Einkünften (Löhne und Gewinne), die aus/nach 
dem Ausland transferiert werden . Vergleiche: Bruttosozial­
produkt. Einige Begriffe: 

• Beitrag der Land- und Forstwirtschaft zum Bruttoin­
landsprodukt : Dieser wird ermittelt, indem vom Wert der End­
produktion die Vorleistungeh abgezogen werden . Für die Berech­
nung der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen werden die Pro­
dukte und Produktionsmittel zu Preisen frei Hof bewertet. Werden 
dem Bruttoinlandsprodukt etwaige Subventionen zugezählt und 
indirekte Steuern abgezogen, ergibt sich die Wertschöpfung zu 
Faktorkosten. 

• Imputierte Bankdienstleistungen : Gegenwert des Nettoer­
trages der Banken aus dem Zinsengeschäft (Zinserträge minus 
Zinsaufwendungen ). Sie stellen einen Kostenbestandteil der ein­
zelnen Wirtschaftszweige dar (Nettoentgelte für die Bankdienst­
leistungen) und müssten als solche eigentlich deren Vorleistun­
gen erhöhen (und daher die Wertschöpfung vermindern). Mangels 
sinnvoller Zurechnungsmöglichkeit auf die einzelnen Wirt­
schaftszweige werden die imputierten Bankdienstleistungen glo­
bal in Abzug gebracht ("Negativbuchung"). 

• Vermögensverwaltung : umfasst Geld- und Kreditwesen , Ver­
sicherungen, Realitäten , etc. 

• Sonstige Produzenten : umfasst öffentliche, private und häus­
liche Dienste. 

• Sonstige Dienste : umfasst al le Dienstleistungen, die nicht Han­
del , Verkehr, Vermögensverwaltung oder öffentlicher Dienst sind , 
wie z.B. Wäschereien, Reinigung, Theater, etc .. 

Bruttosozial produ kt 
Mit dem Bruttosozialprodukt (BSP) wird die wirtschaftliche 
Leistung eines Lands innerhalb einer Periode (meist inner­
halb eines Jahres) gemessen. Das BSP ist die Summe der 
innerhalb dieser Periode in dem bestimmten Land für den 
Endverbraucher produzierten Güter und Dienstleistungen. Das 
Bruttosozialprodukt bezieht sich auf die wirtschaftliche Betäti­
gung der Inländer, also der Personen und Unternehmen, die 
ihren ständigen Wohnsitz im Inland, d.h. in Österreich haben. 
Es werden auch die produzierten Güter von Inländern berück­
sichtigt, die im Ausland Löhne, Einkommen und Gewinne erzie­
len. Im Gegensatz dazu wird die Summe, die von Auslän­
dern im Inland abgesetzt wird , nicht berücksichtigt (Verglei­
che: Bruttoinlandsprodukt und Nettosozialprodukt). 

BSE 
(Bovine Spongiforme Encephalopathie) . 

Die BSE ("Rinderwahnsinn") ist eine langsam fortschreiten­
de und immer tödlich endende neurologische Erkrankung (z.B. 
Bewegungsanomalien und Verhaltensstörungen) von Rindern. 
Die Übertragung dieser in Österreich noch nicht beobach­
teten Krankheit erfolgt über Tierkörpermehle von scrapiein­
fizierten Schafen und Rindern. Die Krankheit hat eine sehr 
lange Inkubationszeit. 
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BST 
(Bovines Somatotropin). 

Das Bovine-Somatotropin - auch als Rinderwachstumshor­
mon bezeichnet - ist ein Peptidhormon aus rd . 190 Ami­
nosäuren. Es ist eine lebensnotwendige Substanz, die in der 
Hypophyse erzeugt wird und beim Rind seine maximale bio­
logische Wirksamkeit besitzt (bei Mensch und Schwein 
unwirksam), weil seine Struktur speziesabhängig ist. Obwohl 
vielfältige Wirkungsweisen bekannt sind , stehen der Einfluss 
auf das Wachstum und die Milchleistung im Mittelpunkt des 
Interesses. Die großtechnische Produktion erfolgt durch 
genetisch veränderte Bakterien. 

BSVG 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz. Nach dem BSVG ist 
der Einheitswert maßgebend für die Beitragspflicht und Bei­
tragshöhe zur Unfallversicherung, Krankenversicherung , 
Betriebshilfe(gesetz) und Pensionsversicherung. Siehe auch . 
ASVG, GSVG und FSVG . 

Cairns-Gruppe 
Die Cairns-Gruppe ist eine informelle und lose Vereinigung 
von Agrarexportländern unter der Führung Australiens. Ziel 
der Cairns-Gruppe ist die Liberalisierung des internationa­
len Agrarhandels. Dabei steht die Reduzierung von Export­
subventionen im Vordergrund . Die Länder der Cairns-Grup­
pe liefern ein Fünftel aller Agrarexporte der Welt. Folgende 
Länder sind Mitglied: Argentinien, Australien, Brasilien, Chile, 
die Fidschi-Inseln , Indonesien, Kanada, Kolumbien , Malay­
sia, Neuseeland, Paraguay, die Philippinen, Südafrika, Thai­
land und Uruguay. 

CSE 
Consumer Support Estimate oder Verbraucher-Subventions­
Äquivalent ist definiert als jener Betrag, der den Verbrauchern 
zugute kommen müsste, um sie beim Wegfall von Agrarstüt­
zungsmaßnahmen zu entschädigen. Die Verbraucherstützung 
enthält die staatlichen Ausgaben zur Förderung des Absat­
zes landwirtschaftlicher Produkte abzüglich der Marktpreis­
stützung (siehe: PSE ) ihrer im Inland verbrauchten Mengen. 

Degressive Ausgleichszahlungen 
Durch die sofortige Übernahme des Binnenmarktkonzeptes 
mit dem Beitritt Österreichs zur EU wurden die Agrarpreise 
auf EU-Niveau abgesenkt. Als Anpassungshilfe wurden für 
bestimmte Produkte (Kulturpflanzen, Saatgut, Alternativkul­
turen , Hopfen, Obst und Gemüse, Stärke, Geflügel und 
Bruteier, Mastschweine, Zuchtsauen , Milch und Milcher­
zeugnisse ) für eine 4-jährige Übergangszeit (bis Ende 1998) 
direkte, degressive Ausgleichszahlungen gewährt. Für Mast­
schweine und Zuchtsauen gab es nachträglich eine Verlän­
gerung bis 1999. 

DGVE 
(Dunggroßvieheinheit) 

Mit Hilfe der Dunggroßvieheinheit soll ein grobes Abschätzen 
des zu erwartenden Düngeranfalls ermöglicht werden. Sie 
bezieht sich auf den Anfall von Ausscheidungen (Exkremente) 
verschiedener Tierarten und die darin enthaltenen Nähr­
stoffmengen. Mit den DGVE wird ein Verhältnis zwischen Vieh­
bestand und Fläche in Bezug auf die Bewilligungspflicht gemäß 
Wasserrechtsgesetz hergestellt. Im Anhang B zum Wasser-
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rechtsgesetz findet sich eine Tabelle , in welcher angegeben 
wird , wie viel DGVE den einzelnen Tierkategorien entspre­
chen, z.B. Rinder über 2 Jahre 1,0 DGVE, Jungrinder 3 Mona­
te bis 2 Jahre 0,6 DGVE, Schafe 0,14 DGVE. Diese Zah­
len entsprechen nicht ganz den in der Betriebswirtschaft geläu­
figen Großvieheinheiten (GVE). DieAusbringungsmenge von 
wirtschaftseigenem Dünger auf landwirtschaftliche Flächen, 
welche 3,5 DGVE/ha/Jahr übersteigt, ist nach dem Was­
serrechtsgesetz genehmigungspflichtig . Ein DGVE entspricht 
70 kg Reinstickstoff. 

Direktverkauf von Milch 
Unentgeltliche Überlassung oder Verkauf von Milch oder in 
Milchäquivalent umgerechneten Milcherzeugnissen an den 
Verbraucher ohne Einschaltung eines behandelnden oder ver­
arbeitenden Unternehmens. Für den Direktverkauf ist eine 
Direktverkaufs-Referenzmenge für Milch erforderlich. Ein 
behandelndes oder verarbeitendes Unternehmen liegt vor, 
wenn die Tätigkeit die Erfassung, Verpackung, Lagerung, Küh­
lung und Verarbeitung von Milch umfasst oder sich auf einen 
dieser Arbeitsgänge beschränkt. 

EAGFL 
Der europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
Landwirtschaft setzt sich aus zwei Abteilungen zusammen . 

• Die Abteilung "Ausrichtung" stellt die notwendigen Mittel für die 
gemeinsame Agrarstrukturpolitik zur Verfügung . 

• Die Abteilung "Garantie" bestreitet die Ausgaben für die gemein­
same Markt- und Preispolitik, d.h. die Ausfuhrerstattungen und die 
Interventionen zur Regulierung der Agrarmärkte (Erzeugerbeihil­
fen , preisausgleichende Beihilfen , finanzieller Ausgleich für Markt­
rücknahmen). Im Zuge der Neuausrichtung der GAP hatte der 
EAGFL, Abt. Garantie, in den letzten Jahren auch Maßnahmen 
zu finanzieren, die eher solchen Bereichen wie Agrarstruktur, Ent­
wicklung des ländlichen Raumes oder Wohltätigkeit zuzurechnen 
sind (Verteilung landwirtschaftlicher Erzeugnisse an Bedürftige in 
der Gemeinschaft, BetrugSbekämpfung und Qualitätsförderung). 

EGE 
Europäische Größeneinheit 

Die Europäische Größeneinheit (EGE) ist ein Maßstab für 
die wirtschaftliche Betriebsgröße. Sie entspricht der Summe 
der Standarddeckungsbeiträge, angegeben in ECU. Der 
ECU Ist durch den Euro abgelöst worden. 

Eigenkapitalveränderung 
In der Landwirtschaft errechnet sich die Eigenkapitalverän­
derung aus der Differenz zwischen Gesamteinkommen und 
Verbrauch der Besitzerfamilie. 

Einheitswert 
Theoretische Definition : Der Einheitswert repräsentiert 
einen Ertragswert, der dem 18-fachen Reinertrag eines 
Betriebes mit entlohnten fremden Arbeitskräften bei ortsüb­
licher und nachhaltiger Bewirtschaftung entspricht. Außer­
dem wird unterstellt, dass der Betrieb ausgedinge-, pacht­
und schuldenfrei ist. 

Praktische Definition: Der Einheitswert eines landwirt­
schaftlichen Betriebes ist ein standardisierter Ertragswert in 
Geldeinheiten (Schilling ), der die 
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- natürlichen Ertragsbedingungen (Bodenschätzung, Wasserver­
hältnisse, Geländeneigung und Klima) und 

- die wirtschaftlichen Ertragsbedingungen (äußere und innere Ver­
kehrslage, Betriebsgröße) widerspiegelt. 

Teilkomponenten des Einheitswertes: 
• Bodenklimazahl (BKZ) : Sie ist eine Wertzahl (zwischen 1 und 

100), die anhand objektiver Kriterien (Bodenschätzung, Wasser­
verhältnisse, Geländeneigung und Klima) die natürliche Ertrags­
fähigkeit eines Betriebes im Vergleich zum ertragsfähigsten Stan­
dort wiedergibt. Berechnung der Bodenklimazahl (BKZ): Acker(Grün­
land)zahl x Fläche in Ar = Ertragsmesszahl. Die Summe der Ertrags­
messzahlen aller Flächen, geteilt durch die Gesamtfläche in Ar, 
ergibt die Bodenklimazahl des Betriebes. 

• Die Ackerzahl oder Grünlandzahl (AZ, GLZ) ist die Wert­
zahl eines landwirtschaftlichen Grundstückes (zwischen 1 und 100), 
die aufgrund der Bodenschätzung einen objektiven Maßstab für 
die natürlichen Ertragsbedingungen eines Standortes im Ver­
gleich zum besten Standort in Österreich (" 1 ODer Böden") reprä­
sentiert. Berücksichtigt werden: Bodenart, Wasserverhältnisse, 
Geländeneigung, Besonderheiten wie Bodentypen und klimatische 
Verhältn isse. 

• Die Ertragsmesszahl (EMZ) ist die die natürlichen Ertrags­
bedingungen wiedergebende Ackerzahl oder Grünlandzahl mul­
tipliziert mit der jeweiligen Fläche des Grundstückes. Sie ist 
grundstücksbezogen und dient so wie die Bodenklimazahl und die 
Betriebszahl zur Feststellung des Einheitswertes . 

• Betriebszahl (BZ) : Sie ist eine Wertzahl (zwischen 1 und 100), 
die die natürlichen und wirtschaftlichen Ertragsbedingungen eines 
landwirtschaftlichen Betriebes als objektives Maß im Vergleich zu 
einem ideellen ertragsfähigsten Hauptvergleichsbetrieb mit der 
Betriebszahl 100 wiedergibt. Sie errechnet sich aus der Bodenkli­
mazahl , die mit Zu- und Abschlägen für die wirtschaftlichen 
Ertragsbedingungen (äußere und innere Verkehrslage, Betriebs­
größe) versehen wird. 

Berechnung des Einheitswertes : 
Der landwirtschaftliche Einheitswert errechnet sich aus Hek­
tarhöchstsatz multipliziert mit einem Hundertstel der Betriebs­
zahl und multipliziert mit der Fläche des Betriebes. Der "Hek­
tarhöchstsatz" (Hektarsatz für die Betriebszahl1 00) entspricht 
ungefähr dem 18-fachen Reinertrag für ein Hektar bester 
Ertragslage und beträgt für landwirtschaftliches Vermögen 
derzeit 31.500 S und für Weinbauvermögen 115.000 S. Sie 
werden alle neun Jahre zeitgleich mit der Hauptfeststellung 
der Einheitswerte festgesetzt. Die nächste Hauptfeststellung 
ist vom 1.1.1997 auf 1.1.2001 verschoben worden. Der Ein­
heitswert hat für viele steuerl iche , sozialversicherungs­
rechtliche und sonstige Abgaben eine nach wie vor wichti­
ge Bedeutung. 

Steuerliche Anknüpfung: 
• Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 

• Einkommehsteuer, Pauschalierung der landwirtschaftlichen Betrie­
be, Buchführungspflicht 

• Beitrag von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Aus-
gleichsfonds für Familienbeihilfen (FLAG) 

• Beitrag zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung 

• Grundsteuer (Hebesatz dzt. 500 % des Messbetrages) 

• Erbschafts- und Schenkungssteuer 

• Stempel- und Rechtsgebühren 

• Grunderwerbsteuer 
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• Umgründungssteuergesetz 

S oz ia Iversieheru ngsreeh tlieh e Bedeutu ng : 
• Nach dem Bauernsozialversicherungsgesetz (BSVG) ist der 

Einheitswert maßgebend für die Beitragspflicht und Höhe der 
Beiträge (gilt für Unfallversicherung, Krankenversicherung , 
Betriebshilfegesetz, Pensionsversicherung) 

• Ausgleichszulage (ASVG, GSVG) 

• Arbeitslosenversicherung (Notstandshilfe) 

• Kriegsopferversorgungsgesetz 

Sonstige Anbindungen: 
• Landwirtschaftliche Kammerumlage 

• Geltende Zonierung der Bergbauernbetriebe 

• Neuer Berghöfekataster (Ergebnisse der Bodenschätzung) 

• Kirchenbeitrag 

• Studienbeihi lfe 

• Diverse Förderungen und Transferzahlungen für die Landwirtschaft. 

Einkomm ensberechnung 
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I I ""Oll aufwand Land- und Forst- Gesamteinkommen 
wirtschaft 

..... ~. I 
Boden· 

einkommen 

nulZLI'lg Einkünfle aus 
Land- und FOfSI- Verbrauch 

'Nirtschalt 

Kap,taI-

B 
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Nebenbetnebe 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
Sie stellen eine eigene Einkunftsart gemäß § 21 EStG 1988 
dar. Diese sind beispielhaft aufgezählt. Dazu zählen Einkünfte 
aus dem Betrieb von Land- und Forstwirtschaft, Weinbau,' 
Gartenbau, Obstbau, Gemüsebau, Baumschulen und aus 
allen Betrieben , die Pflanzen und Pflanzenteile mit Hilfe der 
Naturkräfte gewinnen. Auch Tierzucht- und Tierhaltungsbe­
triebe im Sinne des § 30 Abs. 3 bis 7 Bewertungsgesetz 
(BewG) und Einkünfte aus Binnenfischerei , Fischzucht und 
Teichwirtschaft sowie Jagd, wenn diese mit einer Landwirt­
schaft oder Forstwirtschaft im Zusammenhang steht, zählt 
zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft. Zu diesen 
definierten Einkünften gehören auch jene aus einem land­
und forstwirtschaftlichen Nebenbetrieb. 

Diese Einkünfte errechnen sich , indem vom Unternehmens­
ertrag der Unternehmensaufwand abgezogen wird . Sie 
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umfassen jenen Betrag , der dem(r) Betriebsleiter(in) und sei­
nen/ihren mithelfenden nicht entlohnten Familienangehöri­
gen als Entgelt für die Arbeitsleistung, die unternehmerische 
Tätigkeit und den Einsatz des Eigenkapitals zufließen. 

EK 
(Europäische Kommission) 

Ist das ausführende Organ der EU. Sie hat ihren Sitz in Brüs­
seI. Zu den Aufgaben der Kommission gehören: 

• Erarbeitung von Gesetzesvorschlägen an den Rat der EU, 

• Durchführung der Ratsbeschlüsse, 

• Rechtssetzung mittels Verordnungen' (VO), 

• Verwaltung der Fonds und Programme. 

Die Arbeit der EK wird mit 20 von den Regierungen der Mit­
gliedstaaten ernannten Kommissaren wahrgenommen, denen 
ein in Generaldirektionen (GD) untergliederter Verwal­
tungsapparat zur Verfügung steht. 

Endproduktion der Land- und Forstwirtschaft. 
Die Endproduktion (Unternehmensertrag , Brutto-Produktion) 
der Land- und Forstwirtschaft ergibt sich aus der Gesamt­
produktion nach Abzug des Verbrauches landwirtschaftlicher 
Produkte innerhalb der Landwirtschaft (Futterverbrauch), 
der innerlandwirtschaftlichen Umsätze an Saatgut, Futter­
mitteln, Zuchtvieh, Holz für Betriebszwecke u.a. sowie des 
Schwundes. Die Endproduktion der Land- und Forstwirtschaft 
umfasst somit die Marktleistung einschließlich der Exporte, 
den Eigenverbrauch der landwirtschaftlichen Haushalte 
sowie Bestandes- und Lageränderungen . 

ERP-Fonds 
(European Recovery Programme; 

Europäisches Wiederaufbauprogramm) 

Eine seit 1985 nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen 
geführte Förderinstitution , die der österreich ischen Wirt­
schaft Kredite auf der Grundlage der sogenannten Marshall­
plan -Hilfe der USA zum Wiederaufbau Europas nach dem 
2. Weltkrieg gewährt. Weiters ist der ERP-Fonds mit der 
Abwicklung von Investitionsförderungsmaßnahmen des 
BMLFUW betraut. 

Erschwern iskategorie(zone) 
Aufgrund der EU-Vorgaben neuer Begriff für Zone im Rah­
men der Bergbauernzonierung (siehe Begriff: Zonierung der 
Bergbauernbetriebe ). 

Ertragsmesszahl 
Siehe: Einheitswert 

Erwerbseinkommen 
Es umfasst die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gehäl­
ter und Löhne aus unselbständiger Tätigkeit sowie Einkünf­
te aus selbständiger Arbeit und aus dem Gewerbebetrieb. 
Nicht enthalten sind Pensionen und Arbeitsrenten. Es ist somit 
jenes Einkommen, das.der bäuerlichen Familie aufgrund ihrer 
Tätigkeit - sei sie nun innerhalb oder außerhalb der Land­
und Forstwirtschaft - zur Verfügung steht. 
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EP 
(Europäisches Parlament) 

Gründung: 1976. Seit Juni 1979 Direktwahlen im 5-Jahres­
Rhythmus. Seit 1995626 Abgeordnete . Aufgabenschwer­
punkte: Mitwirkung an der EU-Rechtsetzung (sog . "Mitent­
scheidungsverfahren"), Kontrolle von Kommission und Rat 
durch Anfragen und Untersuchungsausschüsse, weitrei­
chende Befugnisse als Haushaltsbehörde. Sitz: Straßburg , 
Arbeitsweise: monatliche Plenartagungen. 

EuGH 
(Europäischer Gerichtshof) 

Der EuGH (Gründung 1958) besteht entsprechend der 
Anzahl der Mitgliedsstaaten aus 15 Richtern , die von den 
Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einver­
nehmen für eine Amtszeit von sechs Jahren ernannt werden . 
Unterstützt wird er von 6 Generalanwälten , deren Berufung 
jener der Richter entspricht. Der EuGH hat "die Wahrung des 
Rechts bei der Auslegung und Anwendung dieses Vertrages" 
zur Aufgabe (Art. 164 E(W)G-Vertrag). Er äußert sich in Urtei­
len , einstweiligen Anordnungen , Gutachten und Stellun­
gnahmen. Gegen seine Entscheidungen gibt es keine Beru­
fungsmöglichkeit. 

EuRH 
(Europäischer Rechnungshof) 

Der Rechnungshof nahm seine Arbeit im Oktober 1977 auf. 
Er besteht entsprechend der Anzahl der Mitgliedsstaaten aus 
15 Mitgliedern. Sie werden vom Rat nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments auf 6 Jahre ernannt. Prüfungs­
gegenstände sind Recht- und Ordnungsmäßigkeit von Ein­
nahmen und Ausgaben der EU und der von ihr geschaffe­
nen juristischen Personen sowie die Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung. Ergebnisse werden nach Abschluss eines 
Haushaltsjahres in einem Jahresbericht und im Amtsblatt der 
EU veröffentlicht. 

EU 
(Europäische Union) 

Seit dem In-Kraft-Treten des Maastrichter Vertrages mit 
1.11 .1993 besteht eine Europäische Union (EU), deren 
Grundlage die drei Europäischen Gemeinschaften sind , 
ergänzt durch die gleichzeitig eingeführten Politiken und For­
men der Zusammenarbeit ("Gemeinsame Außen- und Sicher­
heitspolitik", "Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und 
Inneres"). Die vertraglichen Grundlagen der EU bilden völ­
kerrechtliche Verträge zwischen den sechs Gründungs­
staaten (Belgien, Niederlande, Luxemburg, BRD, Italien und 
Frankreich) sowie die diese später ergänzenden Staatsver­
träge (einschließlich der Beitrittsabkommen mit den später 
hinzugekommenen Mitgliedstaaten - Großbritannien , Irland 
und Dänemark 1973, Griechenland 1981 , Spanien und Por­
tugal 1986, Finnland , Österreich und Schweden 1995). 
Diese Verträge schaffen eigentlich drei rechtlich voneinan­
der verschiedene internationale Organisationen: die Europäi­
sche Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS; am 23.7. 1953 
in Kraft getreten), die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) sowie die Europäische Atomgemeinschaft (EURA­
TOM), beide am 1.1 .1958 in Kraft getreten). Wichtige ergän­
zende Staatsverträge sind : "Fusionsverträge" aus 1957 und 
1965, Einheitliche Europäische Akte ( EEA ) aus 1986 und 
Vertrag über die Europäische Union (Maastrichter Vertrag) 
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aus 1992, Amsterdamer Vertrag 1997 (trat am 1.5. 1999 in 
Kraft). Die EU hat derzeit 15 Mitgliedstaaten. Vorläufer der 
EU war die EG . 

EU-Forschungsprogramm 
Die Europäische Union koordiniert ihre Aktivitäten im Bereich 
der Forschung und technologischen Entwicklung (FTE) in 
mehrjährigen Rahmenprogrammen. Diese Rahmenpro­
gramme werden über spezifische FTE-Programme in aus­
gewählten Forschungsbereichen abgewickelt. 

Das fünfte vom Rat 1998 für eine Dauer von 4 Jahren (1999 
- 2002) beschlossene Rahmenprogramm ist mit 14,96 Milli­
arden Euro dotiert und enthält auch für die Agrarforschung 
relevante spezifische Programme. 

Euro 
Am 31 . Dezember 1998 wurde nach den Vorgaben des 
Maastrichter Vertrages die Währungseinheit ECU durch die 
Währungseinheit Euro im Verhältnis 1:1 ersetzt. Die Basis 
für die Umstellung warder ECU-Wert vom 31 . Dezember 1998. 
Die am Euro teilnehmenden Staaten müssen für die Teilnahme 
die Konvergenzkriterien erfüllen. Von den 15 Mitgliedstaaten 
haben mit 1. Jänner 1999 11 Staaten den Euro eingeführt. 
Für diese 11 Staaten gilt im Zahlungsverkehr untereinander 
der Euro bzw. die via Euro festgelegten Wechselkurse 
dieser Währungen . Ab 1. Jänner 2002 soll in den Eurolän­
dern nicht mehr mit den nationalen Währungen sondern mit 
dem Euro bezahlt werden. 

Europäischer Binnenmarkt 
In der Einheitlichen Europäischen Akte ( EEA) beschlossen 
die EG-Mitgliedstaaten die vier Grundfreiheiten zu verwirk­
lichen. Der dadurch am 1. Jänner 1993 entstandene Wirt­
schaftsraum wird Europäischer Binnenmarkt genannt. 

Europäischer Kohäsionsfonds 
Europäischer Kohäsionsfonds ist die Bezeichnung für eine 
1993 auf der Grundlage des Maastrichter Vertrages einge­
richtete Geldreserve zur Förderung von Vorhaben in den Berei­
chen der Umwelt und Verkehrsinfrastruktur. Der Fonds 
kommt ausschließlich den vier weniger finanzstarken Mit­
gliedstaaten der Europäischen Union (Irland, Griechenland , 
Portugal , Spanien) zugute, um auf diesem Wege das Ungleich­
gewicht zwischen den Volkswirtschaften der EU zu verrin­
gern. In der Zeit von 1993 bis 1999 konnten im Rahmen des 
Kohäsionsfonds jährlich zwischen 1,5 und 2,6 Milliarden Euro 
(insgesamt 15,1 Mrd. Euro) vergeben werden. Die weitere 
Finanzierung des Kohäsionsfonds war ein Gegenstand der 
Agenda 2000, die am 24.125 .3 .1999 auf einem Sondergip­
fel der Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten 
(Rat der Europäischen Union) in Berlin beraten wurde. Auf 
dem Gipfel wurde der Finanzrahmen der Union für die Jahre 
2000 bis 2006 festgelegt. Danach entfallen auf den Struk­
turfonds insgesamt 213 Milliarden Euro , von denen 15 Mil­
liarden für den Kohäsionsfonds bestimmt sind. 

Europäischer Sozialfonds 
Europäischer Sozialfonds (ESF) ist die Bezeichnung für 
eine 1960 eingerichtete, der Verwaltung der Europäischen 
Kommission unterliegende Geldreserve der Europäischen 
Gemeinschaft bzw. der Europäischen Union. Der ESF ist eines 
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der wichtigsten Instrumente der Sozialpolitik der EU. Zunächst 
diente er der Förderung von Maßnahmen zur Berufsausbil­
dung, Umschulung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen . 
Nach der im Anschluss an die Unterzeichnung des 
Maastrichter Vertrages erfolgten Anhebung der Eigenmittel 
der EU richtet sich die Förderung des ESF zudem auf die 
Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Arbeitsmärkte , die 
Wiedereingliederung von Arbeitslosen und die Förderung von 
Chancengleichheit. 

Europäischer Strukturfonds 
Ist die Bezeichnung für eine der Verwaltung der Europäischen 
Kommission unterliegende Geldreserve zur Finanzierung von 
Strukturhilfen im Bereich der Europäischen Union. Der Struk­
turfonds besteht im Einzelnen aus dem Europäischen Aus­
richtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), 
dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung , dem 
Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung der Sozialpo­
litik (ESF), dem Finanzinstrument für die Ausrichtung der 
Fischerei (FIAF) und dem 1993 eingerichteten Kohäsions­
fonds zur Förderung von Vorhaben im Bereich der Umwelt 
und der Verkehrsstruktur. Die Mittel der Strukturfonds fließen 
überwiegend den finanziell wenig leistungskräftigen Regio­
nen zu , um damit die wirtschaftliche und soziale Integrität 
der EU zu stärken, so dass die Anforderungen der Wirtschafts­
und Währungsunion (WWU) überall in der EU bewältigt wer­
den können . Im Vordergrund stehen diesbezüglich die Ent­
wicklung und strukturelle Anpassung der Regionen mit einem 
Entwicklungsrückstand gegenüber den wachstumsstarken 
Regionen in der EU. Der Etat der Strukturfonds ist in den ver­
gangenen Jahren stark erhöht worden. Im Zeitraum zwischen 
1993 und 1999 betrug er 161 Milliarden Euro, während auf 
dem Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der EU­
Mitgliedstaaten (Rat der Europäischen Union) am 
24./25.3.1999 in Berlin zur Beratung der Agenda 2000 ein 
Etat von 213 Milliarden Euro für die Jahre 2000 bis 2006 fest­
gelegt wurde . 

EUROSTAT 
EUROSTAT ist eine Einrichtung der Europäischen Kommission 
mit Sitz in Luxemburg . Aufgabe ist die Sammlung und Auf­
bereitung von statistischem Zahlenmaterial über die EU-Mit­
gliedstaaten und den Außenhandel mit ihren wichtigsten 
Partnern . 

Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union musste 
die Datenerfassung für die Außenhandelsstatistik den Erhe­
bungssystemen der EU angepasst werden . So werden die 
Daten über den Warenverkehr mit " Drittstaaten " wie früher 
durch die Zollbehörde erhoben und an das ÖSTAT weiter­
geleitet ("EXTRASTAT-Daten"). Durch den Wegfall der Zoll­
grenzen im Binnenmarkthandel und aufgrund der Notwen­
digkeit von Außenhandelsdaten wurde seitens der EU das 
neue Erfassungssystem INTRASTAT entwickelt. Dieses 
sieht die direkte Befragung der innergemeinschaftlichen 
Marktteilnehmer vor. 

Exporterstattu ngen 
Sind Exportstützungen, die den Preis des auszuführenden 
Produktes auf das Preisniveau des Weltmarktes herabstüt­
zen (siehe Ausfuhrerstattungen). 
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EXTRASTAT 
Das statistische Erhebungssystem EXTRASTAT erfasst den 
Warenverkehr der EU-Mitgliedstaaten mit den Drittstaaten . 
Die Datenerhebung für den Außenhandel Österreichs erfolgt 
wie bisher durch die Zollbehörde, welche dann die Daten an 

. das ÖSTAT weiterleitet (siehe auch : INTRASTAT und 
EUROSTAT). 

Extensives GrÜ,nland 
Darunter fallen einmähdige Wiesen, Streuwiesen , Hutwei­
den, Almen und Bergmähder. (Gegensatz: Intensives Grün­
land). Das extensive Grünland wird vielfach auch beweidet. 

Familieneigene Arbeitskräfte 
Als solche gelten der Ehepartner, die Kinder und Kindeskinder, 
die Schwiegersöhne und -töchter, die Eltern und Großeltern 
des Dienstgebers, wenn sie mit diesem in Hausgemeinschaft 
leben und in seinem landwirtschaftlichen Betrieb hauptbe­
ruflich beschäftigt sind (siehe auch : Arbeitskraft). 

FAO 
(Food and Agriculture Organisation) 

Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen (UNO); Sitz: Rom; Ziel : Hebung des Lebens- und 
Ernährungsstandards in der Welt. 

Feldstück 
Feldstücke sind eindeutig abgrenzbare und in der Natur 
erkennbare Bewirtschaftungseinheiten mit nur einer Nut­
zungsart (z.B. Acker, Wiese etc.), Ein Feldstück kann aus 
einem oder mehreren Grundstücken/Grundstücksteilen 
bestehen. Die Fläche des Feldstückes ergibt sich aus der 
Summe der anteiligen Grundstücksflächen. 

Flächenproduktivität 
Siehe: Partielle Produktivität 

Förderbare Grünlandflächen (laut ÖPUL) 
Sind Grünlandflächen, deren Flächenausmaß in Hektar (ha) 
mit nachstehenden Faktoren multipliziert wird : 

Dauerwiesen (2 oder mehr Schnitte) 1,00 

Kulturweiden 1,00 

Dauerwiesen (ein Schnitt) 0,50 

Streuwiesen, Hutweiden, Bergmähder 0,25 

Forstwirtschaftliche Nutzfläche 
Hiezu werden nach der Bodennutzungserhebung gezählt: der 
Wald (Laub-, Nadel- und Mischwald), die Energieholzflächen, 
die Christbaumflächen und die Forstgärten . Die forstwirt­
schaftliche Nutzfläche ist ein Teil der Gesamtfläche. 

Futterflächen 
Definition nach Ausgleichszulage: Als Futterflächen gelten 
jene landwirtschaftliche Nutzflächen, deren Ertrag zur Vieh­
fütterung bestimmt ist. Bei Beweidung von Flächen außer­
halb des Heimgutes sind die betreffenden Futterflächen von 
ihrem Weidebesatz einzurechnen (max. 1 GVE/ha). 
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Futtergetreide 
Dazu zählen Gerste, Hafer, Triticale, Sommermenggetreide, 
Körnermais (einschließlich Mais für Corn-cob-mix, Meng­
getreide, Sorghum, Buchweizen (Pseudocerealien), Hirse etc. 
und in den südlichen Regionen Europas auch Roggen. Fut­
tergetreide bedeutet aber nicht, dass dieses Getreide nur ver­
füttert wird . Ein gewisser Teil wird als Industriegetreide, wie 
z. B. Braugerste und Getreide für die Alkoholerzeugung und 
ein geringer Teil auch für die menschliche Ernährung (z.B. 
Haferflocken, Popcorn) verwendet. Man spricht hier nicht von 
Brotgetreide sondern von Futtergetreide für Industriezwecke 
oder für die menschliche Ernährung. 

GAP 
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU (Art. 38 bis 47 
der Gründungsverträge) hat im Wesentlichen drei Ziele: 

• Einheit des Agrarmarktes und der Preise innerhalb der Gemein­
schaft; 

• finanzielle Solidarität - mehr als die Hälfte der EU-Budgetausga­
ben geht in den Agrarbereich; 

• Schutz gegenüber ausländischer Konkurrenz - die sogenannte 
"Gemeinschaftspräferenz" . 

1992 wurde eine umfassende Agrarreform der Gemeinsa­
men Agrarpolitik durchgeführt. Die Erzeugerpreise wurden 
gesenkt, für einige Produkte Quotenregelungen eingeführt, 
als Ausgleich für die entstehenden Einnahmeausfälle der 
Erzeuger nicht-produktionsbezogene Direktzahlungen an 
die Bauern sowie Prämien für die Stilllegung von Agrarfiächen 
vorgesehen . Mit dieser Reform soll die internationale Wett­
bewerbsfähigkeit der EU-Agrarwirtschaft gestärkt, der Ver­
braucherpreis für Nahrungsmittel gesenkt und eine Ent­
spannung des EU-Agrarhaushaltes herbeigeführt werden. Die 
Weiterentwicklung der GAP wurde mit der "Agenda 2000" 
vom Europäischen Rat im März 1999 in Berlin beschlossen . 

Gentechnisch veränderte Organismen 
Sind Organismen, deren genetisches Material so verändert 
worden ist, wie dies unter natürlichen Bedingungen durch 
Kreuzen oder natürliche Rekombination oder andere her­
kömmliche Züchtungstechniken nicht vorkommt. 

GEO-Informationssystem (GIS) 
Ausgewogene Nutzung und Schutz der unverzichtbaren 
und unvermehrbaren Ressourcen Boden, Wasser und Wald 
bilden einen wesentlichen und höchst komplexen Aufga­
benbereich des BMLFUW. Er erfordert laufend Entschei­
dungen in politischer, wirtschaftlicher und förderungstechni ­
scher Hinsicht mit äußerst weitreichenden Konsequenzen . 
Zu diesem Zweck wird vom BMLFUW das Geo-Informati­
onssystem (GIS) als zeitgemäße und effiziente Planungs­
und Entscheidungsgrundlage eingerichtet. 

Gesamteinkommen 
Es entspricht der Summe von Einkünften aus Land- und Forst­
wirtschaft und nichtlandwirtschaftlichem Erwerbseinkom­
men (Gehälter, Löhne bzw. Einkünfte aus selbständiger 
Tätigkeit) sowie von Renten , Familienbeihilfen und sonsti­
gen Sozialtransfers. 
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Gesamtfläche 
Nach der Agrarstrukturerhebung des ÖSTAT werden hiezu 
gezählt: Landwirtschaftliche Nutzfläche, Forstwirtschaftliche 
Nutzfläche, fließende und stehende Gewässer, unkultivier­
te Moorflächen, Gebäude- und Hofflächen, sonstige unkulti­
vierte Flächen . 

Gewinnermittlung für Land- und Forstwirte 
Es gibt drei Formen der Gewinnermittlung für Land- und 
Forstwirte: 

• Der Gewinn nichtbuchführender Land- und Forstwirte bis zu einem 
Einheitswert von S 900.000,- ist nach Durchschnittssätzen zu 
ermitteln (so genannte "Gewinnpauschalierung"). Sie erspart oder 
erleichtert dem Land- und Forstwirt die Führung von Aufzeich­
nungen. Für die bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen ist 
Grundlage ein Hundertsatz vom Einheitswert. Für Forstwirtschaft 
und Weinbau sind Einnahmen-Aufzeichnungen und Betriebsaus­
gaben-Pauschalbeträge die Regel. Die vereinnahmten Pachtzin­
se sind hinzuzurechnen . Abzuziehen sind der Wert der Ausge­
dingelasten, die Sozialversicherungsbeiträge, der Beitrag zum Aus­
gleichsfonds für Familienbeihilfen sowie die bezahlten Pachtzinse 
und Schuldzinsen (siehe auch: Pauschalierung ). 

• Der Gewinn nichtbuchführungspflichtiger land- und forstwirt­
schaftlicher Betriebe mit einem Einheitswert von S 900.000,- bis 
zwei Millionen Schilling und der Gewinn nichtbuchführungspflich­
tiger gärtnerischer Betriebe ist durch Einnahmen-Ausgaben-Rech­
nung zu ermitteln . Als Betriebsausgaben sind 70 v.H. der Betriebs­
einnahmen anzusetzen . Zusätzl ich sind Sozialversicherung , 
Schuldzinsen, Pachtzinsen, Ausgedingelasten und Lohnkosten 
abzuziehen. 

• Der Gewinn buchführungspflichtiger Land- und Forstwirte ist durch 
Bestandsvergleich des Vermögens (steuerliche Bilanz) zu ermit­
teln . 

Gewinnrate 
Sind die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft in Prozent 
des Unternehmensertrages. 

Grünlandzahl 
Siehe: Einheitswert 

GVE 
Die Großvieheinheit (GVE) ist eine Verhältniszahl für die 
Umrechnung der einzelnen Vieharten , wobei grundsätzlich 
500 kg Lebendgewicht als Einheit gilt . Die GVE weicht von 
den DGVE ab. Als rauhfutterverzehrende GVE gelten Pfer­
de, Rinder, Schafe und Ziegen (siehe Tabelle). 

Haupterwerbsbetrieb 
Definition nach ÖSTAT: Ein Haupterwerbsbetrieb ist ein 
Betrieb, in dem das Betriebsleiterehepaar mehr als 50% der 
gesamten Arbeitszeit im landwirtschaftlichen Betrieb tätig ist 
(siehe auch: Nebenerwerbsbetrieb). 

Definition nach Grünem Bericht: Haupterwerbsbetriebe sind 
jene Betriebe, in denen das Betriebsleiterehepaar und die 
im gemeinsamen Haushalt lebenden, ganz oder teilweise in 
der Land- und Forstwirtschaft mitarbeitenden Familienmit­
glieder 50 oder mehr Prozent des Erwerbseinkommens aus 
der Land- und Forstwirtschaft schöpfen (siehe auch: Neben­
erwerbsbetrieb ). 
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Verschiedene GVE (DGVE) - Schlüssel 

Tierarten 

Pferde: 
Fohlen unter '12 Jahr 
Fohlen '12 bis unter 1 Jahr 
Jungpferde 1 bis unter 3 Jahre 
Pferde ab 3 Jahre: 

Hengste und Wallachen 
Stuten 

Ponys, Esel, Maultiere ab '12 Jahr 

Rinder: 
Schlachtkälber bis 300 kg LG 
Andere Kälber und Jungrinder bis '12 Jahr 
Andere Kälber und Jungrinder '12 Jahr bis 1 Jahr 
Jungvieh 1 Jahr bis unter 2 Jahre 
Rinder ab 2 Jahre: 

Stiere und Ochsen 
Schlachtkalbinnen 
Nutz- und Zuchtkalb innen 
Milchkühe 
Mutter- und Ammenkühe 

Schweine: 
Ferkel bis unter 20 kg Lebendgewicht (LG) 
Jungschweine 20 kg bis 30 kg LG 
Jungschweine 30 kg bis unter 50 kg LG 
Mastschweine 50 kg bis unter 80 kg LG 
Mastschweine 80 kg bis unter 110 kg LG 
Mastschweine ab 110 kg LG 
Zuchtschweine ab 50 kg : 

Jungsauen - nicht gedeckt 
Jungsauen - gedeckt 
Ältere Sauen - nicht gedeckt 
Ältere Sauen - gedeckt 

Zuchtsauen mit Ferkel bis 20 kg 
Zuchteber 

Schafe: 
Lämmer bis unter '12 Jahr 
Schafe '12 bis unter 1 Jahr (ohne Mutterschafe) 
Schafe ab 1 Jahr, männlich 
Schafe ab 1 Jahr, weiblich (ohne Mutterschafe ) 
Mutterschafe 

Ziegen 
Ziegen bis unter 1 Jahr (ohne Mutterziegen) 
Ziegen ab 1 Jahr (ohne Mutterziegen) 
Mutterziegen 

Hühner 
Kücken / Junghennen für Legezwecke bis '12 Jahr 
Legehennen: . 

'12 Jahr bis unter 1 '12 Jahre 
Ab 1'12 Jahre 

Hähne 
Mastkücken und Jungmasthühner 
Zwerghühner, Wachteln; ausgewachsen 

Gänse 

Enten 

T r u t h ü h n e r (P u t e'n) 
Zu c htwild ab1Jahr5) 

Mastkaninchen 
Zuchtkaninchen 

Lama ab 1 Jahr 

Strauße ab 1 Jahr 

So n s t ia e: 
1) Einsteller 0,5 VE (= Vieheinheiten). 
2) Kälber bis 3 Monate 0,15 DVGE, 3-6 Monate 0,6 DVGE. 
3) Mastschwein aus zugekauftem Ferkel 0,13 VE. 

Förderurigen AZ 
(OPUL, Investitions- (Ausgleichs-

förderung ) zulage) 

0,60 
1,00 

1,00 
1,00 
0,50 

0,15 
0,30 
0,60 
0,60 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

0,07 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 

0,15 
0,30 
0,30 
0,30 

0,30 

0,15 
0,15 
0,15 

0,15 
0,15 

0,0015 

0,004 
0,004 
0,004 
0,0015 
0,0015 

0,008 

0,004 

0,007 

0,15 

0,0025 

0,025 

0,15 

0,15 

1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 

0,60 
0,60 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

0,15 
0,15 
0,15 

0,15 
0,15 

4) Zuchtgänse, -enten und Truthühner mit Nachzucht 0,04 VE. 

GMO 
Rindfleisch 

0,60 
0,60 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

0,15 

0,15 

VE') nach 
dem 

Bewertungs­
cesetz 

0,40 
0,40 
0,70 

1,00 
1,00 

0,15 
0,15 
0,40 
0,70' ) 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

0,02 
0,02 
0,08 
015 3) 

0: 15 3) 

0,15 3) 

0,15 
0,30 
0,30 
0,30 

0,30 

0,05 
0,05 
0,10 
0,10 
0,10 

0,05 
0,10 
0,10 

0,002 

0,018 
0,018 
0,02 
0,0015 
0,0015 
0,0064

) 

0,0034
) 

0,0064
) 

0,0025 

0,025 

315 

DGVE 
(Dunggroßvieh­

einheit) 

0,33 
0,77 
0,77 

0,90 
0,90 

0,15 
0,15/0,62

) 

0,60 
0,60 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

0,17 
0,17 
0,17 
0,17 
0,17 

0,17 
0,43 
0,43 

0,43 
0,43 

0,14 
0,14 
0,14 
0,14 

0,12 
0,12 
0,12 

0,006 

0,013 
0,013 

0,004 
0,004 

0,008 

0,008 

0,011 

5) Pflanzenfressende Wildhuftiere, die wie Haustiere in Gefangenschaft gehalten, gezüchtet oder zum Zwecke der Fleischgewinnung getötet werden, 
soweit die Haltung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen erfolgt. 
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IMISIILlSIIKIS 
Ist ein Informationssystem, welches den Zugriff auf Förde­
rungsdaten ermöglicht. Um den Aufwand dabei gering zu hal­
ten , greifen die Benutzer via Internet auf speziell aufberei­
tete Daten zu , die zugriffsoptimiert gespeichert sind . Das 
System besteht aus den drei nachfolgend beschriebenen Kom­
ponenten , welche zugriffsgesteuert einen Zugriff auf ver­
schiedene Daten und Aggregationszustände ermöglichen. 

• IMIS : Minister-Informationssystem 

• ILiS : Länder-Informationssystem 

• IKIS : Kammer- Informationssystem 

Index 
Ein Index ist eine Messzahl (Vergleichszahl) , die es ermög­
lichen soll , Unterschiede zwischen Perioden festzustellen . 
Die jeweiligen Werte werden als Prozentpunkte eines Basis­
jahres ausgedrückt. Weil jede Periode inneren Veränderun­
gen (Änderungen in der Zusammensetzung des Warenkor­
bes) unterliegt, müssen die Indizes in gewissen Abständen 
ausgewechselt, das heißt über einen neuen Warenkorb revi­
diert werden. Mit dem neuen Waren korb beginnt auch ein 
neuer Index mit einem neuen Basisjahr. Einige Indizes wie 
etwa der Verbraucherpreisindex (VPI) werden für Verträge 
herangezogen. Für diese Fälle wird der alte, also abgelau­
fene Index mit einem Verkettungsfaktor weitergeführt und 
damit für indexgebundene Verträge die Kontinuität gewahrt. 
Einige der bekanntesten offiziellen Indizes sind der Ver­
braucherpreisindex, der Erzeugerpreisindex, der Großhan­
delspreisindex und der Tariflohnindex. 

. Integrierter Pflanzenbau 
Verwendung aller wirtschaftlich, technisch, ökologisch und 
toxologisch vertretbaren Methoden, um Schadorganismen 
unter der wirtschaftlichen Schadensschwelle zu halten , wobei 
die Ausnutzung ihrer natürlichen Begrenzungsfaktoren im Vor­
dergrund steht. 

Integrierter Pflanzenschutz 
Integrierter Pflanzenschutz ist ein Verfahren, bei dem alle Tech­
niken und Methoden angewendet werden , die geeignet sind , 
das Auftreten von Schadorganismen (Krankheiten, Schäd­
linge und Unkräuter) unter der wirtschaftlichen Schadens­
schwelle unter gleichzeitig größtmöglicher Schonung des 
Naturhaushaltes zu halten . Chemische Pflanzenbehand­
lungsmittel sollen nur in unumgänglich notwendigem Umfang 
gezielt eingesetzt werden . Selektiv wirkende , nützlings­
schonende Mittel haben Vorrang vor Präparaten mit breitem 
Wirkungsspektrum. Es geht also vorrangig um den kombi­
nierten Einsatz biologischer Bekämpfungsmethoden und 
möglichst sparsamer Anwendung von Pestiziden unter 
Berücksichtigung des Nutzen- Schaden- Verhältnisses . 

Intensives Grünland 
Darunter fallen mehrmähdige Wiesen und Kulturweiden. 
Mehrmähdige Wiesen werden in zahlreichen Gebieten Öster­
reichs im Herbst auch noch einer Beweidung unterzogen. 
(Gegensatz: Extensives Grünland) 

INTERREG 
Ist eine Gemeinschaftsinitiative (VO 4253/88 und VO 4254/88) 
und zielt darauf ab, 
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• die Gebiete an den Binnen- wie auch an den Außengrenzen der 
Gemeinschaft bei der Bewältigung besonderer Entwicklungspro­
bleme infolge ihrer relativen Isolierung innerhalb der nationalen 
Volkswirtschaften und der Gemeinschaft insgesamt im Interesse 
der lokalen Bevölkerung und einer mit dem Umweltschutz zu ver­
einbarenden Weise zu unterstützen; 

• die Einrichtung und den Ausbau von Kooperationsnetzen über 
die Binnengrenzen hinweg und gegebenenfalls die Verknüpfung 
dieser Netze mit umfassenderen Gemeinschaftsnetzen im Kon­
text des Ende 1992 vollendeten Binnenmarktes zu fördern; 

• die Anpassung der Gebiete an den Außengrenzen an ihre neue 
Rolle als Grenzgebiete eines einheitlichen integrierten Marktes zu 
unterstützen; 

• die neuen Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit Drittstaa­
ten in den Gebieten an den Außengrenzen der Gemeinschaft zu 
nutzen. 

Intervention 
Maßnahme zur Marktpreisstützung durch Aufkauf der Inter­
ventionsprodukte und Einlagerung zu bestimmten Prelsen 
(=Interventionspreis). Die Intervention ist insbesondere vor­
gesehen bei Getreide, Rindfleisch , Butter und Magermilch­
pulver. 

Interventionspreis 
Ist der in den Gemeinsamen Marktorganisationen festgelegte 
Preis, welcher ein Element zur Marktpreissicherung darstellt. 
Zum Interventionsankaufspreis, das ist jener Preis, zu dem 
staatliche Interventionsstellen mittels Intervention auf dem 
Markt regulierend eingreifen , wird die Ware aufgekauft, 
wenn der in der gemeinsamen Marktordnung vorgesehene 
Auslösemechanismus eintritt. 

Interventionsstaat 
Interventionsstaat ist die Bezeichnung für einen Staat, des­
sen politische Handlungs- und Entscheidungsträger grund­
legend in die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ange­
legenheiten der Staatsbürger eingreifen. Dabei richtet sich 
die staatliche Interventionstätigkeit etwa darauf, einen poli­
tischen Ordnungsrahmen zu schaffen, der unerwünschte 
soziale oder ökonomische Handlungsnebenfolgen vermei­
den soll , die von den handelnden Individuen bzw. Unter­
nehmen und Organisationen nicht berücksichtigt werden, oder 
auf den Schutz bestimmter Personen, Personengruppen oder 
öffentlicher Güter, die Bereitstellung von Infrastrukturein­
richtungen oder auch die allgemeinen Leistungen der Daseins­
vorsorge. Im Hinblick auf die etwa mit der Entwicklung des 
modernen Sozialstaates zunehmende Staatstätigkeit wird der 
Begriff Interventionsstaat mitunter auch negativ im Sinne eines 
maßlosen und entmündigenden Eingriffs in die Freiheitssphäre 
der gesellschaftlichen Handlungssubjekte verwendet. 

INTRASTAT 
Erfasst den die EU-Binnengrenzen überschreitenden Han­
del, also den Handel der EU-Mitgliedstaaten untereinander. 
Für diesen Handel wurde die Meldeverpflichtung der Außen­
handelsstatistik von der Zollbehörde zu den Unternehmen 
verlagert. Aus einer "Sekundärstatistik" wurde eine "Primär­
statistik" . 

Nach Erfassung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs 
mittels beider Systeme, nämlich INTRASTAT und EXTRA­
STAT werden die erhobenen Daten im ÖSTAT wieder zu 
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Außenhandelsdaten zusammengeführt, aufbereitet und ver­
öffentlicht. Die Grundlage des INTRASTAT-Konzeptes bildet 
die Verordnung Nr. 3330/91 des Rates vom 7. November 1991 
über die Statistik des Warenverkehrs zwischen den Mit­
gliedstaaten ("Grundverordnung") (siehe auch: EUROSTAT). 

INVEKOS 
(Integriertes Verwaltungs- und Kontrolfsystem) 

Das INVEKOS basiert aufderVO 3508/92 und derVO 3887/92 
und dient der Abwicklung und Kontrolle der EU-Förde­
rungsmaßnahmen. Alle flächen- und tierbezogenen Beihil­
fenregelungen sind in dieses System eingebunden . Es 
schreibt unter anderem vor: 

• ein umfassendes Datenbanksystem; 

• ein System zur Identifizierung der landwirtschaftlich genutzten Par­
zellen ; 

• ein System zur Identifizierung und Erfassung von Tieren ; 

• nähere Details hinsichtlich der Beihilfenanträge und deren Ände­
rungsmöglichkeiten ; 

• ein integriertes Kontrollsystem. 

ISIS 
Integriertes Statistisches Informationssystem des ÖSTAT 

Dieses Datenbanksystem geht in vielen Bereichen weit ins 
Detail wie zum Beispiel Monatsdaten oder Gemeindedaten . 
Die Außenhandelsstatistik von ISIS beinhaltet alle Produk­
te nach dem achtstelligen Außenhandelscode (BTN-Code) 
nach Monaten und Staaten. ISIS ist umfangreicher alsALFIS 
und besteht schon länger als dieses. 

Jahresarbeitseinheit (JAE) 
Die Arbeitsleistung einer in einem Jahr vollzeitlich im land­
wirtschaftlichen Betrieb beschäftigten Person . Teilzeit und 
Saisonarbeit werden mit Bruchtei len einer JAE bewertet. 

Jahresdeckungsbeitrag 
Der Jahresdeckungsbeitrag wird in diesem Bericht als die 
Summe der Erträge von Bodennutzung, Tierhaltung und Forst­
wirtschaft zuzüglich der produktionsabhängigen öffentlichen 
Gelder, abzüglich der direkt zuordenbaren Aufwendungen für 
Bodennutzung, Tierhaltung, Energie und Erhaltung für Gebäu­
de und Maschinen berechnet. 

Kapitaldienstgrenze 
Ist die nachhaltig tragbare Belastung des Betriebes zur Ver­
zinsung und Tilgung des aufgenommenen Fremdkapitals. 
Dabei sind die festen Ausgaben des Betriebes einschließ­
lich der Privatentnahmen, Folgeinvestitionen sowie ein Risi­
kozuschlag für Einkommensschwankungen während der 
ganzen Belastungsperiode zu berücksichtigen . 

Kaufkraftparitäten 
Gibt das Preisverhältnis eines Warenkorbes in verschiede­
nen Währungen an . Dadurch ermittelt sich ein Umrech­
nungskurs zwischen Währungen , der von den Wechsel­
kursschwankungen unabhängig ist. 
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Kleinerzeuger/Normalerzeuger 
Die Unterscheidung zwischen Klein- und Normalerzeuger gibt 
es sowohl im Ackerbau als auch in der Tierhaltung sowie bei 
der Gewährung der Ausgleichszulage . 

Konfidenzintervall 
Man versteht darunter ein aus Stichprobenwerten berech­
netes Intervall , das den wahren, aber unbekannten Parameter 
mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit überdeckt. Als 
Vertrauenswahrscheinlichkeit wird im Grünen Bericht 95.5 % 
gewählt. 

Kulturfläche 
Sie umfasst die landwirtschaftliche Nutzfläche und den Wald 
einschließlich etwaiger ideeller Flächen und errechnet sich 
daher aus der Gesamtfläche abzüglich der unproduktiven 
Flächen. 

Kulturlandschaft 
Die im Laufe der Jahrhunderte von den Menschen gestal­
tete und meistens auch weiterhin gepflegte, "humanisierte" 
Erdoberfläche . Sie zeigt Vegetationsgesellschaften , deren 
Zusammensetzung und Gestaltung vom Menschen und sei­
ner Nutzung bestimmt werden . Die Industrielandschaft ist 
ebenfalls ein Teil der Kulturlandschaft (Gegensatz: Natur­
landschaft). 

Land- und Forstwirtschaft 
Die Abgrenzung nach der alten LGR gilt nicht mehr. Mit dem 
EU-Beitritt gilt das ESVG 95 und das Handbuch zur Land­
und Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung (Rev. 1) von 
EUROSTAT. 

Der Wirtschaftsbereich Landwirtschaft gilt als die Zusam­
menfassung aller örtlichen fachlichen Einheiten, welche die 
folgenden wirtschaftlichen Tätigkeiten ausüben: Pflanzenbau 
(einschließlich der Erzeugung von Wein und Olivenöl aus 
selbst angebauten Trauben und Oliven), Tierhaltung, gemisCh­
te Landwirtschaft , landwirtschaftliche Lohnarbeiten und 
gewerbliche Jagd. Seine Produktion stammt aus landwirt­
schaftlichen Tätigkeiten und davon nicht trennbaren nicht­
Iandwirtschaftlichen Nebentätigkeiten landwirtschaftlicher 
Einheiten. Die Forstwirtschaft umfasst örtliche fachliche Ein­
heiten , die als charakteristische Tätigkeit die Forstwirtschaft 
und die Erbringung von Dienstleistungen auf der forstwirt­
schaftlichen Erzeugerstufe ausüben. Die Land- und Forst­
wirtschaft entspricht den Abteilungen 01 und 02 der Syste­
matik der Wirtschaftszweige von EUROSTAT (NACE Rev.1); 
das Landwirtschaftsabkommen der WTO bezeichnet die 
Kapitel 1 bis 24 und einige weitere Produkte des Harmoni­
sierten Systems als landwirtschaftliche Produkte . 

Landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) 
Nach der Bodennutzungserhebung des ÖSTAT werden 
hiezu gezählt: Ackerland , Gartenland , Weingärten , Obstan­
lagen, Wiesen, Weiden, Almen , ungenutztes Grün- und 
Ackerland . Die geförderten Brachflächen sind ebenfalls im 
Ackerland enthalten . Die landwirtschaftliche Nutzfläche ist 
ein Teil der Gesamtfläche. 
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Landwirtschaftsabkommen 
Ist ein Abkommen im Rahmen der WTO. Es ist seit Juli 1995 
in Kraft und beinhaltet Verpflichtungen der Industriestaaten 
zum Abbau von Exportstützungen, zum Abbau nichttarifärer 
Handelshemmnisse und Verpflichtungen für einen Mindest­
marktzutritt sowie Regeln betreffend die internen Stützungen 
der Landwirtschaft (Siehe auch: CSE und PSE ). Damit wurde 
auch die Landwirtschaft umfassend in das Regelwerk der mul-
tilateralen Welthandelsspielregeln eingebunden . . 

Landwirtschaftskammern 
Öffentlich-rechtliche Körperschaften zur Wahrung der Inter­
essen und Belange der Land- und Forstwirte. Sie sind in Öster­
reich föderalistisch organisiert, das heißt, in jedem Bundes­
land gibt es eine Landwirtschaftskammer. Diese Kammern 
sind Mitglied in der PRÄKO. 

Leistungsbilanz 
Ist die Gegenüberstellung der Werte der in einer Periode (meist 
1 Jahr) verzeichneten Exporte und Importe von Waren (Han­
delsbilanz) und Dienstleistungen; neben der Kapital- und Devi­
senbilanz ein Teil der Zahlungsbilanz. 

LEADER 
(Liaison entre Actions de Oeveloppement de J'Economie Rurale; 

Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung 

der Wirtschaft im ländlichen Raum) 

Ist ein Initiativprogramm mit exemplarischem Wert für den 
ländlichen Raum nach der VO 4253/88. Durch dieses Pro­
gramm sollen die Initiativen örtlicher Träger der ländlichen 
Entwicklung unterstützt und neue Wege erprobt werden . Bei 
den Änderungen geht es vor allem um: 

• einen erhöhten zusätzlichen Nutzen der Initiative im Vergleich zu 
den Programmen der Gemeinschaftlichen Förderkonzepte , wobei 
der Schwerpunkt auf Innovation (im weitesten Sinne und unter 
Berücksichtigung des jeweiligen Kontextes), Vorbildcharakter und 
Übertragbarkeit liegt; 

• erweiterte Möglichkeiten für Zusammenarbeit und Erfahrungs­
austausch zwischen Regionen und ländlichen Aktionsträgern ; 

• eine vereinfachte und dezentralisierte Durchführung , wobei die 
operationellen Programme und die Auswahl der die Projekte 
betreffenden Entscheidungen im Wesentlichen auf lokaler oder 
regionaler Ebene zu treffen wären. 

LFBIS 
(Land- und forstwirtschaftJiches Betriebsinformationssystem) 

Das LFBIS ermöglicht dem Bund die Zusammenführung ein­
zelbetrieblicher Daten in einem land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebsinformationssystem und schreibt gemäß LFBIS­
Gesetz 1980 die Übermittlung bestimmter Daten an Länder 
und Kammern vor. Die Identifikation des Betriebes erfolgt durch 
die Betriebsnummer. Das LFBIS enthält u. a. Daten der 
Betriebsstatistik und der Agrarförderungen . Die Stammdatei 
des LFBIS (Betriebsnummer, Betriebsinhaber, Adresse des 
Betriebes) wird vom ÖSTAT geführt, die technische Betreu­
ung erfolgt über das LFRZ . 
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LFRZ 
(Land-, Forst- und Wasserwirtschaftliches Rechenzentrum) 

Dieses Rechenzentrum ist ein Verein . Wichtigstes Mitglied 
ist das BMLFUW. Das LFRZ betreut technisch verschiede­
ne Datenbanken , wie zum Beispiel ALFIS oder LFBIS . 

Maastrichter Vertrag 
Der MaastrichterVertrag (auch Vertrag über die Europäische 
Union) stellte bis zur jüngsten Reform durch den Amsterda­
mer Vertrag die umfassendste Reform des europäischen 
Gemeinschaftsrechts dar. Er wurde durch zwei Regie­
rungskonferenzen zur Wirtschafts- und Währungsunion 
(1989 in Straßburg) und zur Politischen Union (1 990 in Dub­
lin) vorbereitet und im Dezember 1991 im niederländischen 
Maastricht von den Staats- und Regierl!ngschefs der damals 
zwölf Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (EG) 
beschlossen . Nach der Unterzeichnung des Vertrages am 
7.2.1992 und seiner Ratifikation durch die Parlamente und 
zuständigen Gremien der Mitgliedstaaten trat er am 1.11 .1993 
in Kraft. Der Vertrag gründete eine Europäische Union (EU), 
die auf drei Säulen fußt: 

• der reformierten Europäischen Gemeinschaft 

• der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) 

• der Kooperation im Bereich Justiz und Inneres. 

Im Zentrum des Vertrages steht die Verankerung der Wirt­
schafts- und Währungsunion (WWU) mit der Zielsetzung einer 
gemeinsamen europäischen Währung . Der Vertrag gliedert 
sich in sieben Titel , die wichtigsten Bestimmungen sind: 

• Einführung einer gemeinsamen Europawährung spätestens bis 
zum Jahr 1999 sowie die Einrichtung einer Europäischen Zen­
tralbank (EZB), die ab dem Jahr 1999 die Stabil ität der Währung 
wahren soll. 

• EOinführung einer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. 
Einrichtung des außenpolitischen Instrumentariums "Gemeinsame 
Aktionen" und institutionelle Anbindung der Westeuropäischen Union 
(WEU) an die EU. 

• Einführung einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Justiz 
und Innenpolitik (Asylpolitik , Kontrolle der Außengrenzen, Ein­
wanderungspol itik , Drogenpolitik, Zollwesen , justitielle und poli­
zeiliche Zusammenarbeit). 

• Ausweitung der Handlungsfelder der EG, vor allem in der Wirt­
schafts- und Währungspolitik. 

• Stärkung der Rechte des Europäischen Parlamentes (EP) durch 
die Einführung eines Mitentscheidungsverfahrens in den Bereichen 
Binnenmarkt, Forschung und Technologie, Gesundheit, Kultur und 
Verbraucherschutz. Im Fall von Meinungsunterschieden zwischen 
EP und dem Rat der Europäischen Union (Minsterrat) ist ein Ver­
mittlungsausschuss einzuberufen, dem EP wird das Vetorecht und 
ein Bestätigungsrecht bei der Einsetzung der Europäischen Kom­
mission zugesprochen . 

• Der Ausschuss der Regionen (AdR) wird eingerichtet, der sich 
aus Vertretern der Länder und Regionen zusammensetzt, bera­
tend bei der Gesetzgebung mitwirkt und die Interessen der regio­
nalen Untergliederungen der Mitgliedstaaten vertritt. 

• Schaffung einer europäischen Unionsbürgerschaft, die jedem EU­
Bürger in jedem EU-Mitgliedstaat bei Kommunal- und Europawahlen 
das aktive und passive Wahlrecht garantiert sowie die Anerken­
nung des Freizügigkeits- und Aufenthaltsrechts der EU-Bürger in 
allen Mitgliedstaaten. 
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• Abkommen über die Sozialpolitik (Zusatzprotokoll ohne britische 
Zustimmung ), das über den Vertrag hinausgehende sozialpoliti­
sche Maßnahmen (in Bezug auf Arbeitsbedingungen, Arbeitneh­
merrechte, Chancengleichheit von Frauen und Männern, berufli­
che Eingliederung in den Arbeitsmarkt) erlaubt. 

Der Maastrichter Vertrag folgt keinen einheitlichen Ordungs­
vorstellungen , vielmehr spiegelt er die unterschiedlichen 
nationalen Leitbilder des Integrationsprozesses wider. In vie­
len Sachbereichen konnte lediglich der kleinste gemeinsa­
me Nenner festgeschrieben werden. Aufgrund der Erhöhung 
der politischen Entscheidungsverfahren durch die Einführung 
des Mitentscheidungsverfahrens und die Schaffung neuer Insti­
tutionen ist das politische System der EU noch komplexer 
geworden. Diese und andere Probleme haben Bemühungen 
um eine Revision des Vertragswerkes eingeleitet, die im Juni 
1997 zu den Beschlüssen des Europäischen Rates in Amster­
dam, das heißt zum Amsterdamer Vertrag, geführt haben. 
Im Zentrum der Überlegungen stand diesbezüglich die Ver­
einfachung der Entscheidungsverfahren, die Optimierung der 
Kompetenzverteilung zwischen der EU und den Mitglied­
staaten sowie die Stärkung der demokratischen Legitimati­
on der europäischen Politik. 

Marktordnung (Gemeinsame Marktorganisation) 
EU-Marktorganisationen gibt es in 22 Produktionsgruppen . 
Die wichtigsten sind Milch , Getreide, Rindfleisch , Schwei­
nefleisch , Schaf- und Ziegenfleisch, Obst, Gemüse, Wein, 
Ölsaaten , Zucker, Eier und Geflügel. Sie regeln die Ein- und 
Ausfuhr, die Intervention und teilweise die Gewährung von 
Direktzahlungen zum Zwecke der Preis- und Absatzsiche­
rung . 

Massentierhaltung 
Nach dem UVP-Gesetz gelten folgenden Größen: 21 .000 
Legehennenplätze , 42 .000 Junghennenplätze, 42 .000 
Mastgeflügelplätze, 700 Mastschweineplätze, 250 Sauen­
plätze. Bei gemischten Beständen werden Prozentsätze der 
jeweils erreichten Platzzahlen addiert. Ab einer Summe von 
100 % ist die Umweltvertäglichkeitsprüfung (UVP) durchzu­
führen ; Platzzahlen bis 5 % bleiben unberücksichtigt. 

Median, Quarti l, Dezil 
Eine aufsteigend sortierte Population wird durch den Medi­
an in zwei Hälften mit jeweils gleicher Fallanzahl geteilt; der 
Median ist also der "mittlere Wert" einer Verteilung . Quarti­
le bzw. Dezile teilen die Population in vier bzw. zehn gleiche 
Teile. 

Mehrfachantrag 
Der Mehrfachantrag, der aus mehreren Formularteilen 
besteht, dient dem Antragsteller zur Beantragung seiner 
Flächenförderungen bei der zuständigen Erfassungsbe­
zirksbauernkammer. Dieser wird dem Antragsteller einmal jähr­
lich vor der Antragsteilung übermittelt. Die Formularteile im 
Einzelnen sind : 

• Mantelantrag Seite 1: Daten des Antragstellers 

• Mantelantrag Seite 2: Beantragte Förderungen (KP, Al, ÖPUL 
95, ÖPUL 98, etc.) 

• Zusatzblatt zu Seite 1: zusätzliche Betriebsadressen 

• Flächenbogen: Feldstücknutzung mit Schlaginformationen und 
ÖPUL-Codes . 

319 

• Tierliste: Tierarten 

• Haltung und Aufzucht gefährdeter Tierrassen 

• Almauftriebsliste: enthältAImdaten, Auftreiber, aufgetriebene Tiere 

• Zusatzblatt mitbestoßeneAlmen: enthältAImdaten mitbestoßener 
Almen 

Milchlieferleistung 
Im statistischen Sinne ist derjenige Teil der Milcherzeugung, 
welcher den milchwirtschaftlichen Betrieb verlässt und an die 
Molkereien und Käsereien angeliefert wird. Nach der Garantie­
mengenverordnung werden die Molkereien und Käsereien 
als "Abnehmer" bezeichnet. Rund drei Viertel der Rohmilch­
erzeugung kommen als Lieferlelstung in die Molkereien und 
Käsereien; das ist im internationalen Vergleich ziemlich 
niedrig . Die Milchlieferleistung wird statistisch von der AMA 
(Agrarmarkt Austria) erfasst. 

Mutterkuh 
Ist eine Kuh , die nicht gemolken wird. Es saugt das eigene 
Kalb. Es besteht ein kleiner Unterschied zur Ammenkuh . 

Nachhaltigkeit 
Die Nachhaltigkeit im weitesten Sinne wird als die Überle­
bensfähigkeit des Systems "Mensch in seiner Umwelt" ver­
standen. Demnach ist die nachhaltige Entwicklung (Englisch: 
sustainable development) die Bezeichnung einer Entwick­
lung , in welcher Bedürfnisse heutiger Generationen befrie­
digt werden sollen, ohne die Bedürfnisse kommender Gene­
rationen zu gefährden (siehe auch: Tragfähigkeit). 

Nachwachsende Rohstoffe 
(Organische Stoffe pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, die als 
Industriepflanzen bzw. Industrierohstoffe im Nicht-Nahrungsmittel-

sektor verwendet werden) 
Es handelt sich im Allgemeinen um ein- oder mehrjährige 
Nutzpflanzen, die auf land- und forstwirtschaftlichen Nutz­
flächen ausschließlich zur industriellen und energetischen 
Verwertung angebaut werden . Die konkreten Verwen­
dungsmöglichkeiten der Nachwachsenden Rohstoffe sind sehr 
vielfältig . Energiepflanzen (Raps, Getreide, Holz u.a.) die­
nen zur Erzeugung von Energie, Faserpflanzen (Lein , Hanf) 
sind zur Papier- und Textilherstellung geeignet. Daneben kön­
nen verschiedene Pflanzen Grundstoffe für Arzneimittel , 
Gewürze, für chemische Prozesse und für Bau- und Werk­
stoffe bereitstellen. 

Vorteile der nachwachsenden Rohstoffe sind die Uner­
schöpfbarkeit (im Gegensatz zu fossilen Rohstoffen sind die 
nachwachsenden unendlich lange verfügbar) und die Umwelt­
verträglichkeit. Die Produkte sind biologisch abbaubar und 
deswegen weniger umweltbelastend. Hinzu kommt, dass die 
Pflanzen bei ihrer Verbrennung oder Mineralisation nur 
soviel Kohlendioxid an die Atmosphäre abgeben , wie sie vor­
her der Luft entnommen haben. Da die Freisetzung von Koh­
lendioxid durch die Verbrennung der fossilen Rohstoffe den 
Treibhauseffekt mit verursacht, wird die Verwendung von nach­
wachsenden Rohstoffen als Klimaschutzstrategie angese­
hen (siehe auch: Biomasse). 
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Nationale Beihilfe 
Wahrungsregelung 

Eine Nationale Beihilfe wird in jenen Fällen gewährt, wo die 
Ausgleichszulage nicht ausreicht, die bisherige nationale För­
derung zu kompensieren . Der Förderungsbetrag dieser Bei­
hilfe errechnet sich aus der Differenz der Ausgleichszulage 
zur entsprechenden Höhe der nationalen Direktzahlungen 
im Jahre 1993 (Bergbauernzuschuss, Benachteiligte Gebie­
te , Bewirtschaftungsprämien der Länder). Die Nationale Bei­
hilfe ist laut Beitrittsvertrag auf 10 Jahre limitiert. Sie wird auch 
dann gewährt, wenn die im Jahre 1993 geförderten Flächen 
nicht im Benachteiligten Gebiet laut Gemeinschaftsver­
zeichnis liegen. 

Nationalpark 
Ist eine großräumige Naturlandschaft, die durch ihre beson­
dere Eigenart oft keine Parallelen auf der Erde mehr hat. Die 
Konventionen von London (1923) und Washington (1942) leg­
ten bereits die wesentlichen Kriterien fest: 

a) hervorragendes Gebiet von nationaler Bedeutung ; 

b) öffentliche Kontrolle , d.h. Verwaltung und Finanzierung 
durch die zentrale Regierung , die nach Möglichkeit auch der 
Eigentümer des Gebietes sein soll ; 

c) strenger gesetzlicher Schutz mit weitgehenden Nut­
zungsverboten (z. B. Jagd) oder -beschränkungen (z. B. wirt­
schaftliche Nutzung; 

d) Erschließung für die Menschen und Anlage von Erho­
lungseinrichtungen. 

Natura 2000 
Befasst sich mit der Erhaltung und nachhaltigen Bewirt­
schaftung der in der EU vorkommenden gefährdeten Lebens­
räume und Arten. Als Mitglied der EU ist Österreich zur Umset­
zung der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie und der Vogel­
schutzrichtlinie verpflichtet. Diese stammt aus 1979, jene aus 
1992. An der Auswahl und Nennung von Natura 2000 Gebie­
ten beteiligen sich alle Bundesländer. Die Ausweisung sol­
cher Gebiete ist in Österreich Sache der Landesregierungen. 
Die gemeldeten Gebiete werden von der EU-Kommission auf 
ihre fachliche Eignung geprüft. 

Naturlandschaft 
Ist die von den Menschen unberührte Landschaft. Es gibt sie 
heute im Wesentlichen nur noch in Teilen der Hochgebirge, 
der Wüsten und der Polargebiete (Gegensatz: Kulturland­
schaft). Großräumig gibt es sie im Nationalpark . 

Nebenerwerbsbetrieb 
Ist ein Betrieb, welcher unter jenen Grenzen liegt, welche für 
einen Haupterwerbsbetrieb per definitionem festgelegt sind. 

Nettoinvestitionen 
Ist die Differenz des Vermögensbestandes vom 31 .12. zum 
1.1. desselben Untersuchungsjahres der Anlagegüter: Grund­
verbesserungen , Bauten, Maschinen und Geräte. 

Grüner Bericht 1999 
---

Nettosozialprodukt 
Das Nettosozialprodukt ergibt sich aus dem Bruttosozial­
produkt, vermindert um Steuern und Abschreibungen. 

NUTS 
Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques; Syste­
matik der Gebietseinheiten für die Statistik ist eine allgemeine, 

. hierarchisch aufgebaute, dreistufige territoriale Gliederung 
der EU-Staaten (NUTS I, 11 , 111) , wobei die NUTS-Einheiten 
in der Regel aus einer Verwaltungseinheit oder einer Grup­
pierung mehrerer Einheiten bestehen. Die NUTS-Gliederung 
dient sowohl statistischen Zwecken als auch - auf den Ebe­
nen II und 111 - zur Beurteilung möglicher Regionalförderun­
gen. Sie gliedert Österreich in folgende Einheiten: 

• Ebene NUTS I: Regionen der Europäischen Union: 3 Einheiten : 
Ostösterreich: (Burgenland, Niederösterreich, Wien), Südösterreich: 
(Kärnten , Steiermark) und Westösterreich (Oberösterreich , Salz­
burg , Tirol , Vorarlberg); 

• Ebene NUTS 11: Grundverwaltungseinheiten: die 9 Bundeslän­
der. 

• Ebene NUTS 111 : Unterteilungen der Grundverwaltungseinheiten: 
35 Einheiten ; davon bestehen 26 aus einem oder mehreren Politi­
schen Bezirken, 8 sind zusätzl ich auch mittels Gerichtsbezirken 
abgegrenzt, Wien bleibt ungeteilt. 

Ödland 
Gelände, das nicht land- oder forstwirtschaftlich genutzt 
wird , aber kultiviert werden könnte (z.B. Heide- oder Moor­
flächen) oder anderweitig genutzt wird (z.B. Sand- oder Schot­
tergruben oder zur Torfgewinnung). Als Ödland werden auch 
vegetationslose oder vegetationsarme, von Menschen nicht 
genutzte Flächen verstanden . Eine Aufforstung ist auf die­
sen oft nicht möglich . 

OECD 
(Organization for Economic Cooperation and Oevelopment) 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
. wicklung wurde am 1. 10.1961 als Nachfolgeorganisation der 
OEEC gegründet. Ihr Sitz ist Paris . Die Aufgaben liegen im 
Bereich der Optimierung der wirtschaftlichen Zusammenar­
beit der Mitgliedstaaten sowie der Koordination ihrer Ent­
wicklungspolitik. Weitere vorrangige Ziele sind die Steigerung 
des Wirtschaftswachstums , die Vollbeschäftigung , die Geld­
wertstabilität und die Ausweitung des Welthandels in den Mit­
gliedstaaten. Mitgliedstaaten sind: Australien , Belgien, Däne­
mark, Deutschland , Finnland, Frankreich , Griechenland , 
Großbritannien, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Luxem­
burg , Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Öster­
reich , Portugal , Schweden , Schweiz, Spanien , Tschechien , 
Türkei , Ungarn, USA . 

Öffentliche Gelder 
Die öffentlichen Gelder sind ein Teil des Unternehmenser­
trages und somit auch der Einkünfte aus Land- und Forst­
wirtschaft und inkludieren alle aus öffentlicher Hand (EU, Bund, 
Länder und Gemeinden) stammenden Mittel , die mit der Land­
und Forstwirtschaft zusammenhängen. Darunter sind z.B. die 
GAP-Prämien, die ÖPUL-Zahlungen , die Ausgleichszulage 
für benachteiligte Gebiete und auch die Zinsenzuschüsse ent­
halten. Förderungen , die den Privatbereich betreffen 
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(zB. Solarförderung für die Warmwasserbereitung des Wohn­
hauses), sind hier nicht eingeschlossen . 

ÖPUL 
Österreichisches Programm einer umweltgerechten , exten­
siven und den natürlichen Lebensraum schützenden Land­
wirtschaft. Das ÖPUL ist nach der VO 2078/92 der EU 
erstellt worden. Die Genehmigung durch die Kommission 
erfolgte am 7. Juni 1995. Das ÖPUL 2000 basiert auf der 
EU-VO 1257/99 zur ländlichen Entwicklung. Die wichtigsten 
Ziele des österreichischen Umweltprogramms sind die Bei­
behaltung bzw. Umsetzung einer umweltgerechten Bewirt­
schaftung der landwirtschaftlichen Flächen zum Schutz und 
zur Verbesserung der Umwelt sowie die Erhaltung des natür­
lichen Lebensraumes. Weiters werden landwirtschaftliche Pro­
duktionsverfahren gefördert, welche die umweltschädigen­
den Auswirkungen der Landwirtschaft verringern helfen, was 
gleichzeitig zu einer Verbesserung des Marktgleichgewich­
tes beiträgt. Es soll weiters die Extensivierung der pflanzli­
chen und tierischen Produktion fördern und einen Anreiz für 
die langfristige Stilllegung von landwirtschaftlichen Flächen 
und Pflegemaßnahmen aus Gründen des Umweltschutzes 
bieten. Die Sicherung angemessener Einkommen in der Land­
wirtschaft sowie die Sensibilisierung und Ausbildung der Land­
wirte bezüglich der Belange des Umweltschutzes und der 
Erhaltung des natürlichen Lebensraumes sind weitere 
Schwerpunkte des ÖPUL. 

ÖSTAT 
(Statistik Österreich) 

Der bisherige Name lautete: Österreichisches Statistisches 
Zentralamt. Nach dem Bundesstatistikgesetz aus 1999 gilt 
ab 1. Jänner 2000 dieser neue Name. Die bisher gebräuch­
liche Abkürzung ÖSTAT wurde beibehalten. Nach dem Bun­
desstatistikgesetz hat das ÖSTAT alle statistischen Erhe­
bungen und sonstigen Arbeiten zu machen, die über die Inter­
essen eines einzelnen Bundeslandes hinausgehen und die 
für die Bundesverwaltung von Bedeutung sind oder aufgrund 
unmittelbar innerstaatlich wirksamer völkerrechtlicher Ver­
pflichtungen von der Republik Österreich durchzuführen 
sind . Dabei obliegt dem ÖSTAT nicht nur die Durchführung 
der Erhebungen , sondern auch die Auswertung und die Ver­
öffentlichung der Ergebnisse. Das ÖSTAT ist auch für die 
Zusammenarbeit mit dem EUROSTAT zuständig . 

Partielle Produktivität 
• Die Arbeitsproduktivität der Land- und Forstwirtschaft ist der 

Beitrag dieses Sektors zum Brutto-Inlandsprodukt zu Faktorkosten 
je Beschäftigten. 

• Die Flächenproduktivität der Landwirtschaft ist der Wert ihrer 
Endproduktion pro ha landwirtschaftlicher Nutzfläche. 

Für den zeitlichen Vergleich werden sowohl die Arbeitspro­
duktivität als auch die Flächenproduktivität als reale Größen 
betrachtet und zu konstanten Preisen einer Basisperiode 
berechnet. 

Pauschalierung 
Für Land- und forstwirtschaftliehe Betriebe, welche die fest­
gelegten Buchführungsgrenzen des § 125 BAO (Bundes­
abgabenordnung) nicht überschreiten , gibt es bei der Ein­
kommenssteuer (900.000 Schilling landwirtschaftlicher Ein-
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heitswert) und Umsatzsteuer (Umsatzsteuersatz und Vor­
steuerpauschale in gleicher Höhe) Vereinfachungsmöglich­
keiten für ihre Besteuerung. Es gibt bei der Einkommens­
steuer Voll- und Teilpauschalierung (Pauschalierung der 
Ausgaben) (siehe auch: Gewinnermittlung für Land- und Forst­
wirte , Mehrwertsteuer und Vorsteuer). 

Private Lagerhaltung 
Als Zuschuss zu den Lagerkosten bei Einlagerung von Pro­
dukten (wie Butter, Rahm, Fleisch) kann eine Beihilfe gewährt 
werden. Der Einlagerer ist der Eigentümer der Ware (im 
Gegensatz zur Intervention). 

Programmplanungsdokument 
Kennzeichen des Programmplanungsdokuments (PPD) ist 
die Kombination des "Plans" (früher "Sektorpläne") mit dem 
"Antrag" (früher "operationelles Programm") in einem einzi­
gen Dokument. Es ist Grundlage für eine gemeinschaftlich 
finanzierte ("kofinanzierte") Förderung von Investitionen im 
Bereich der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftli­
cher Grunderzeugnisse. 

PSE 
(Producer Support Estimate) 

Das Erzeuger-Subventions-Äquivalent ist definiert als jener 
Betrag, der notwendig wäre, um die Landwirte bei einem Weg­
fall von staatlichen Stützungsmaßnahmen für den entste­
henden Ausfall von Einnahmen zu entschädigen. Die wich­
tigste Komponente des PSE ist die Marktpreisstützung , das 
ist der Preisabstand zwischen Inlandspreis und Weltmarkt­
preis im jeweiligen Jahr. Dazu kommen staatliche Ausga­
ben für Förderungsmaßnahmen abzüglich von landwirt­
schaftlichen Abgaben (Vergleiche: CSE). 

PSE-Fleisch 
(pale, soft, exudative = bleich, weich, wässrig) 

Abweichende Fleischbeschaffenheit; bedingt je nach dem Aus­
prägungsgrad eine Güteminderung oder eine Einschränkung 
der Verwendungsfähigkeit. Die Ursachen sind genetisch 
bedingte und fütterungsbedingte Stoffwechselstörungen. Sie 
treten bei unsachgemäßer (bzw. zu lang dauernder) Beför­
derung, Betäubung oder Schlachtung verstärkt in Erschei­
nung, insbesondere bei den typischen (stressanfälligen) 
Fleischrassen. 

Quoten und Referenzmengen 
Ist die Menge eines Produktes oder eines Produktionsfak­
tors, für die besondere Bedingungen (z.B. Preise, Förde­
rungen, Befreiung von Abschlägen) gelten, z.B. Referenz­
mengen bei Milch , Rindern und Hartweizen . 

Rechtsquellen der EU 
Die Gemeinschaftsrechtsordnung steht grundsätzlich über 
den nationalen Rechtsordnungen, bedarf zu ihrer Wirksam­
keit jedoch deren Unterstützung. Sie kennt folgende Haupt­
und Nebenquellen: 

• Primäres Gemeinschaftsrecht: Gründungsverträge samt 
Anhängen und Protokollen, Änderungen der Verträge, Beitritts­
verträge. 

• Sekundäres Gemeinschaftsrecht: Verordnungen , Richtlini­
en und Entscheidungen. Die Organe der Gemeinschaft können 

• 
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ihre Befugnisse nur nach Maßgabe der Gründungsverträge aus­
üben. Die aufgrund dieser Ermächtigungen geschaffenen Rechts­
vorschriften werden Sekundäres oder Abgeleitetes Gemein­
schaftsrecht genannt. Die Verordnung besitzt allgemeine Geltung, 
ist in allen Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mit­
gliedstaat. Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerich­
tet ist, hinsichtlich des zu erreichenden Zieles verbindlich , über­
lässt jedoch diesem die Wahl der Form und der Mittel zu ihrer Umset­
zung. Die Entscheidung ist in allen ihren Teilen für diejenigen ver­
bindlich, die sie bezeichnet. 

• Allgemeine Rechtsgrundsätze 

• Internationale Abkommen der EU 

• Übereinkommen zwischen den Mitgliedstaaten . 

Reduzierte Landwirtschaftliche Nutzfläche (RLN) 
Sie setzt sich zusammen aus den normalertragsfähigen 
Flächen, wie Ackerland , Gartenland, Rebflächen, zwei- und 
mehrmähdigen Wiesen , Kulturweiden , zuzüglich der auf 
normalertragsfähige Flächen umgerechneten extensiven 
Dauergrünlandflächen , wie einmähdige Wiesen , Hutweiden 
sowie Almen , Bergmähder und Streuwiesen. Die Flächen­
äquivalente für Anteilsrechte an einem Gemeinschaftsbesitz 
und an Nutzungsrechten auffremdem Grund und Boden sind 
berücksichtigt. Reduzierungsfaktoren für extensiv genutzte 
Dauergrünlandflächen : 

• Dauerwiesen mit einem Schnitt: generell auf die Hälfte ihrer Fläche; 

• Hutweiden: im Burgenland und in Niederösterreich auf ein Vier­
tel , in den anderen Bundesländern auf ein Drittel. 

• Almen und Bergmähder: in Niederösterreich auf ein Drittel, in der 
Steiermark auf ein Viertel , in Oberösterreich auf ein Fünftel , in Salz­
burg auf ein Sechstel , in Kärnten und Vorarlberg auf ein Sieben­
tel , in Tirol auf ein Achtel ; 

• Streuwiesen: generell auf ein Drittel. 

Referenzmenge für Milch 
Einzelbetriebliche Menge für Lieferungen (Anlieferungs­
Referenzmenge, A-Quote) bzw. für Direktverkäufe (Direkt­
verkaufs-Referenzmenge, auch D-Quote), die im jeweiligen 
Zwölf-Monatszeitraum an einen Abnehmer geliefert oder direkt 
an den Verbraucher verkauft werden kann, ohne dass dafür 
eine Zusatzabgabe zu entrichten ist. 

Reinertrag 
Der Reinertrag stellt die Verzinsung des gesamten im Betrieb 
investierten Kapitals , also des Aktivkapitals (Eigen- und 
Fremdkapital) dar. Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 
errechnet sich der Reinertrag aus den Einkünften aus Land­
und Forstwirtschaft abzüglich des Familienlohnes (Lohnan­
satz der Besitzerfamilie ) zuzüglich der Schuldzinsen, Pach­
ten und Ausgedingelasten. 

Eigenkapitalrentabilität = Gewinn/Eigenkapital 
Diese trivial erscheinenden Kennzahlen sind ohne nähere 
Betrachtung schwer interpretierbar. Mithin finden sich im all­
gemeinen Sprachgebrauch auch Fehler. Zum Beispiel spre­
chen Unternehmer häufig davon, dass sie möglichst rentabel 
arbeiten wollen. Da sich allerdings zeigen lässt, dass die Maxi­
mierung der Rentabilität und die Maximierung des Gewinns 
durchaus auseinanderfallen können , ist davon auszugehen, 
dass man wohl eher die Gewinnmaximierung meint. 
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Genauso sauber muss das Verhältnis der Rentabilität zur Wirt­
schaftl ichkeit abgegrenzt werden . Wenn es im ersten Augen­
blick auch erstaunt, so kann ein Betrieb gleichzeitig unren­
tabel und wirtschaftl ich arbeiten. Unter der Annahme, dass 
der minimale Einstandspreis für ein Produkt 30,- S beträgt, 
so arbeitet das Unternehmen dann wirtschaftlich , wenn es 
das Produkt zu diesem minimalen Preis einkauft und am Markt 
absetzt. Selbst dann , wenn der Verkaufspreis kleiner als 
30,-S ist, wird noch dem Minimalprinzip Rechnung getragen. 
Gleichzeitig kann damit aber ein Verlust und damit eine nicht 
rentable Situation entstehen. 

Rentabilitätskoeffizient 
Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft sind es Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft in Prozent vom Lohnansatz 
der Besitzerfamilie plus dem Zinsansatz des Eigenkapitals. 

Selbstversorgungsgrad 
Er gibt den Anteil der heimischen Nahrungsmittelproduktion 
am gesamten inländischen Ernährungsverbrauch an, wobei 
die Ausfuhr österreichischer Agrarprodukte (Addition ) und der 
Produktionswert aus importierten Futtermitteln (Subtraktion) 
berücksichtigt wird . 

Schlussendlich soll das System Aufschluss über einen größe­
ren Bereich von Wechselbeziehun.gen zwischen Wirtschaft 
und Umwelt geben und neben den Umweltschutzaspekten 
auch die Bewirtschaftung und Nutzung der natürlichen Res­
sourcen berücksichtigen . 

Standarddeckungsbeitrag 
Der Standarddeckungsbeitrag (StOB) je Flächen- und Tier­
einheit entspricht der geldlichen Bruttoleistung abzüglich der 
entsprechenden variablen Spezialkosten . Die Bruttoleistun­
gen und die variablen Spezialkosten werden aus Statistiken 
und Buchführungsunterlagen über Preise, Erträge und Lei­
stungen regional untergliedert und auf die entsprechende 
Flächen- oder Tiereinheit umgelegt. Die betrieblichen Anga­
ben über Art und Umfang der Bodennutzung sowie der Tier­
haltung und Forstwirtschaft werden mit diesen Werten mul­
tipliziert und zum StOB des Betriebes aufsummiert. 

Strukturfonds 
Förderungsinstrumente der EU-Reg ionalpolitik sind : 

• EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung), 

• Europäischer Sozialfonds 

• EAGFL (Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
Landwirtschaft). 

Für den Zeitraum 2000-2006 wird das bisherige System (1994-
1999) vereinfacht, indem die Zahl der vorrangigen Ziele der 
Strukturfonds von sechs auf drei reduziert wird . Die EU-Struk­
turfonds vergeben ihre finanziellen Mittel an rückständige 
Regionen , die auf der Grundlage von bestimmten prioritären 
Entwicklungszielen ausgewählt worden sind . Nachstehend 
eine Übersicht über die neuen Ziele: 

• Ziel 1: Das neue Ziel 1 wird hauptsächlich den Regionen 
zugute kommen , in denen das durchschnittliche BIP pro 
Einwohner weniger als 75 % des Gesamtdurchschnitts der 
Europäischen Union beträgt. Ihm werden auch weiterhin 
2/3 der Strukturfondsmittel zugute kommen . 
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• Ziel 2: Das neue Ziel 2 dient der wirtschaftlichen und 
sozialen Umstellung der nicht unter Ziel 1 fallenden Regio­
nen , die strukturelle Schwierigkeiten aufweisen: 

- Gebiete, die sich in wirtschaftlicher Umgestaltung; 
- Industrie und Dienstleistungen) befinden; 
- ländliche Gebiete mit rückläufiger Entwicklung; 
- vom Fischereisektor abhängige Krisengebiete; 
- städtische Problemviertel. 

• Ziel 3: Das neue Ziel 3 wird alle Aktionen zur Entwicklung 
der Humanressourcen zusammenfassen , die nicht unter 
das neue Ziel 1 fallen. 

Subventionen 
"Subventionen" ist ein finanzwissenschaftlicher Begriff für die 
Transferzahlungen an Unternehmen, d.h. Geldzahlungen oder 
geldwerte Leistungen der Öffentlichen Hand, denen keine 
marktwirtschaftliche Gegenleistung entspricht. Als solche sind 
Subventionen ein Instrument der Wirtschaftspolitik eines 
Staates. Es werden bestimmte Verhaltensweisen der Emp­
fänger erwartet oder gefördert, die dazu führen sollen, die 
marktwirtschaftlichen Allokations- und/oder Distributions­
Ergebnisse nach politischen Zielen zu korrigieren. 

Tiergerechtheitsindex (TGI) · 
Zur Messung der Tiergerechtheit in der Tierhaltung wurde 
ein ganzheitliches Beurteilungssystem, der Tiergerechtheits­
index (TGI ) geschaffen. Er beurteilt ein Haltungssystem in 
den für die Tiere wichtigsten fünf Einflussbereichen Bewe­
gungsmöglichkeit, Bodenbeschaffenheit, Sozialkontakt, Stali­
klima (einschließlich Lüftung und Licht) und Betreuungsin­
tensität. In diesen Bereichen werden bis zu sieben Punkte 
vergeben Oe tiergerechter, um so mehr). Die gesamte Punk­
tezahl ergibt den TGI . Er kann zwischen 5 und 35 liegen . 

Tierische Bilanzen - Kennzahlen 
1. Bruttoeigenerzeugung (BEE) errechnet sich aus den 
untersuchten Schlachtungen plus Exporte minus Importe von 
lebenden Tieren. 

2. Absatz ist gleich untersuchte Schlachtungen plus Impor­
te minus Exporte von Fleisch inkl. Verarbeitungswaren plus 
Lagerdifferenzen . 

3. Verbrauch ist gleich Absatz plus nicht untersuchte Haus­
schlachtungen. 

4. Ausstoß ist gleich BEE plus nicht untersuchte Haus­
schlachtungen. 

Umlaufvermögen 
Aktiva , die nur kürzere Zeit im Unternehmen verbleiben und 
zum Umsatz bestimmt sind, wie z.B. Kassenbestände, Bank­
guthaben, Wechsel , Schecks, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
(Vergleiche: Anlagevermögen) . 

Unternehmensa ufwa nd 
Der Unternehmensaufwand ist der zur Erzielung des Unter­
nehmensertrages aufgewendete Wert an Arbeit und Sach­
gütern . Er setzt sich zusammen aus: 
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• den Kosten für familienfremde Arbeitskräfte (Barlohn, Sozialver­
sicherung, Verpflegung und Deputate); 

• den sonstigen Ausgaben für den sachlichen Betriebsaufwand (Saat­
gut, Düngemittel , Futtermittel , Treibstoffe, Reparaturkosten, Scha­
densversicherungen, Betriebssteuern u.a.m., inkl. Aufwand für 
landw. Nebenbetrieb und Gästebeherbergung); 

• den Schuld-, Pachtzinsen und Ausgedingelasten; 

• der Veränderung von Zukaufsvorräten (Mehr- oder MinderWerte) 
und eventuell Vieh (Minderwerte ) und der wertmäßigen Absetzung 
für Abnutzung (Amortisation). 

Die Höhe des Unternehmensaufwandes je Flächeneinheit 
ist ein Maßstab für die Bewirtschaftungsintensität des 
Betriebes. 

Unternehmensertrag 
Der Unternehmense.rtrag (des gesamten land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebes) besteht aus: . 

• den Betriebseinnahmen aus dem Verkauf der Wirtschaftser­
zeugnisse und Dienstleistungen (inklusive landwirtschaftlichem 
Nebenbetrieb und Gästebeherbergung); 

• dem Geldwert der Lieferungen und Leistungen des Betriebes an 
den Haushalt der Besitzerfamilie; 

• dem Geldwert der Naturallieferungen an familienfremde Arbeits­
kräfte und das Ausgedinge und an allenfalls angeschlossene Gewer­
bebetriebe; 

• Lieferungen und Leistungen des Betriebes für länger dauernde 
Anlagen (z.B. eigenes Holz für Neubauten); 

• den Veränderungen von Erzeugungsvorräten und dem Zuwachs 
bei den Viehbeständen (Mehrwerte); 

• den mit der Bewirtschaftung im Zusammenhang stehenden Geld­
transferleistungen der öffentl ichen Hand an die Betriebe. 

Verbrauch der bäuerlichen Familie 
Der Verbrauch der bäuerlichen Familie setzt sich aus den 
Verpflegungskosten, dem Wohnungsmietwert und den Bar­
auslagen zusammen. In letzteren sind auch die Beitrags­
zahlungen an die bäuerliche Pensions- und Krankenversi­
cherung enthalten . 

Verbraucherpreisindex (VPI) 
Darstellung der Preisentwicklung eines für einen durch­
schnittlichen Haushalt repräsentativen Warenkorbes. Der Ver­
braucherpreisindex wird monatlich und jährlich vom ÖSTAT 
berechnet und publiziert. Der VPI ist ein Maßstab für die Ermitt­
lung der Inflationsrate (Veränderung der Kaufkraft des Gel­
des) (siehe auch : Index). 

Vermögens rente 
Die Vermögensrente stellt die Verzinsung des im Betrieb inve­
stierten Eigenkapitals dar; sie errechnet sich aus den Ein­
künften aus Land- und Forstwirtschaft abzüglich des Fami­
lienlohnes (Lohnansatz für die Besitzerfamilie) . 

Volkseinkommen 
(Nettowertschöpfung) 

Es umfasst alle Leistungsentgelte, die der Wohnbevölkerung 
eines Landes (physische und juristische Personen) in einem 
Zeitraum aus ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zufließen (Löhne 
und Gehälter sowie Einkünfte aus Besitz und Unternehmung). 
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Der Beitrag der Land- und Forstwirtschaft zum Volksein­
kommen (Nettowertschöpfung) resultiert aus ihrem Beitrag 
zum Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Abzug der 
Abschreibungen . Von der Land- und Forstwirtschaft bezahl­
te Löhne und Gehälter sind Bestandteil des Volkseinkommens. 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
Sie bezweckt eine Zusammenschau der wirtschaftsstatisti­
schen Information in einem System von zusammenhängenden 
Konten und Tabellen nach Regeln und Definitionen ähnlich 
der kaufmännischen Buchhaltung. Grundsätzlich gehören zur 
Gesamtrechnung 4 Sektoren : die privaten Haushalte, die 
Unternehmen, der Staat und das Ausland. Wichtigste Inhalte 
sind: 

• das Aufkommen der Güter und ihre Verwendung 

• Entstehung und Verteilung der Einkommen einschließlich 
Umverteilung, Sparen und Investitionen. 

Vorleistungen 
Die Vorleistungen (Betriebsaufwand) in der Land- und Forst­
wirtschaft umfassen alle Bezüge der Land- und Forstwirtschaft 
an Betriebsmitteln und Dienstleistungen von anderen Sek­
toren (einschließlich der Rückkäufe von Verarbeitungsrück­
ständen landwirtschaftlicher Produkte, wie z.B . Mühlen­
nachprodukte, Molkerei- und Brauereirückstände u.ä.) sowie 
die Importe landwirtschaftlicherVorprodukte (Saatgut, Zucht­
und Nutzvieh, Futtermittel). 

Weltmarktpreis 
Die im internationalen Handel erzielbaren Preise. Den Welt­
marktpreis schlechthin gibt es nicht: Er ist ein gedankliches 
Konstrukt. Ein Marktpreis ist ein Preis für eine bestimmte Ware 
oder Dienstleistung zu einer bestimmten Zeit an einem 
bestimmten Ort. Der Ort kann eine kleine Lokalität (ein 
Marktplatz oder auch ein ganzes Land (z.B. bei gesetzlicher 
Preisregelung ) aber nicht die lokal nicht definierbare ,Welt' 
sein. Unausgesprochen sind meist große Handelsplätze als 
Warenumschlags- oder Börsenplätze gemeint. Im Laufe der 
Zeit haben sich diese vielfach zu Schwerpunkten für bestimm­
te Waren oder Dienstleistungen entwickelt. Charakteristisch 
ist , dass der auf diesem Handelsplatz (a lso auf dem ,Welt­
markt') erzielbare Preis so gut wie immer unter dem Binnen­
marktpreis (Inlandspreis) liegt. 

Wirtschaftsjahre 
In der EU sind für die wichtigsten Marktordnungen folgende 
Wirtschaftsjahre festgelegt: 

• Getreide und Stärke: 1. Juli bis 30 . Juni ; 

• Milch: 1. Juli bis 30. Juni; für Milchreferenzmengen von 1. April 
bis 31 . März; 

• Rindfleisch : 1. Juli bis 30. Juni ; 

• Schaffleisch : erster Montag im Jänner bis Vorabend dieses Tages 
im nächsten Jahr; 

• Flachs und Hanf: 1. August bis 31 . Juli ; 

• Zucker: 1. Juli bis 30. Jun i, bezüglich der Produktion vom 1.0kto­
ber bis 30. September; 

• Bei Obst und Gemüse gibt es je nach Fruchtart unterschiedliche 
Wirtschaftsjahre: Äpfel : 1. Juli bis 30. Juni; Birnen: 1. Juni bis 31. Mai; 
Pfirsiche: 1. Mai bis 31 . Oktober; Tomaten , Gurken und Zucchini: 
1. Jänner bis 31 . Dezember. 

Grüner Bericht 1999 
-----

WTO 
(World Trade Organization) 

Die WTO wurde am 1.1.1995 gegründet und ist eine Orga­
nisation mit eigener Rechtspersönlichkeit , auf die sämtliche 
Funktionen der Vertragsparteien nach dem GATT überge­
hen. Ihre Schaffung zählt zu den wichtigsten Ergebnissen 
der GATT-Uruguay-Runde. Ihr Aufgabenbereich umfasst 
neben dem Handel mit Waren das Allgemeine Abkommen 
über Dienstleistungen und das Abkommen über handeIsbe­
zogene Aspekte von Rechten an geistigem Eigentum. Sie 
bildet den institutionellen Rahmen für die Abwicklung der Han­
delsbeziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und tritt in 
Form einer Ministerkonferenz mindestens einmal in 2 Jah­
ren zusammen. Die WTO hat 132 Mitglieder. Ihr Sitz ist Genf. 
Das höchste Entscheidungsgremium ist die Ministerkonfe­
renz, die alle 2 Jahre einmal tagt. Darunter befindet sich der 
Allgemeine Rat, der mehrmals im Jahr zusammentritt und 
auch als Streitbeilegungsgremium fungiert . Die Arbeit wird 
vom Sekretariat mit etwa 500 Beamten erledigt. Das jährl i­
che Budget umfasst mit Stand 1999 etwa 899 Mio. ATS. Im 
Landwirtschaftsabkommen, das seit Juli 1995 in Kraft ist, wurde 
auch die Landwirtschaft umfassend in das Regelwerk der mul­
tilateralen Welthandelsspielregeln eingebunden. 

Zahlungsbilanz 
Gegenüberstellung sämtlicher Zahlungseingänge und -aus­
gänge eines Staates gegenüber dem Ausland innerhalb 
eines bestimmten Zeitraumes (gewöhnlich 1 Jahr). Ent­
sprechend den internationalen Konventionen gl iedert sich die 
Zahlungsbilanz in folgende Teilbilanzen: 

• Leistungsbi lanz 

• Vermögensübertragungen 

• Kapitalbilanz 

• Statistische Differenz 

Mit dem Ausdruck Zahlungsbilanz wird manchmal die Lei­
stungsbilanz gemeint. Die Zahlungsbilanz liefert Informatio­
nen über internationale Verflechtungen sowie über die kon­
junkturellen Entwicklungen. 

Zonierung der Bergbauernbetriebe 
Mit Wirksamkeit 1976 wurden die bereits vorher im Berghö­
fekataster erfassten Bergbauernbetriebe drei Erschwernis­
zonen (seit 1985: 4 Zonen) zugeordnet. Maßgebend dafür 
waren die Punktezahl nach dem Berghöfekataster (Einrei­
hungswert) sowie weitere Kriterien wie Bearbeitbarkeit mit 
dem Normaltraktor, Erreichbarkeit mit LKW und der Höhe des 
landwirtschaftlichen Hektarsatzes (siehe auch : Einheits­
wert) , die eine Höherreihung um eine Erschwerniszone 
bewirken konnten. Welche land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe Bergbauernbetriebe sind, ist in den Verordnungen 
des BMLF (länderweise) - den Berghöfeverordnungen -
festgelegt. 

Zusatzabgabe bei Milch 
Ist eine Strafzahlung für die Überschreitung der nationalen 
A- oder D-Gesamtrichtmenge. Sie beträgt 115% des Milch­
richtpreises für jene Menge, um die diese nationalen Richt­
mengen überschritten werden. 
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Einkommensermittlung in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
und in der Buchführung 

Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) als öko­
nomische Zusammenschau in einem Staat bezweckt eine 
umfassende Information über die Einkommensentstehung, 
Einkommensverteilung und Einkommensverwendung in 
einer Volkswirtschaft. Die VGR ist also ein System von Kon­
ten, das vier Sektoren umfasst: die privaten Haushalte, die 
Unternehmen, den Staat und das Ausland . Die VGR ist die 
Buchführung der Volkswirtschaft und wird daher auch als 
"nationale Buchführung" oder "Nationalbudget" bezeichnet. 

Sie erfasst alle Wirtschaftsvorgänge der Volkswirtschaft 
eines Zeitabschnitts zahlenmäßig durch Aufgliederung des 
ökonomischen Kreislaufes auf einzelne Sektoren der Wirt­
schaft (makroökonomische Analyse). Die Land- und forst­
wirtschaftliehe Gesamtrechnung (LGR) als Teil derVGR misst 
den volkswirtschaftlichen Stellenwert des Agrarsektors 
während eines Jahres . 

In der agrarpolitischen Diskussion werden oft die Einkom­
mensrechnungen in der VGR/LGR sowie in der Buchführung 
verwechselt und allfällige Ergebnisunterschiede falsch inter­
pretiert. Für die Darstellung des Sektors Land- und Forst­
wirtschaft in der Gesamtwirtschaft ist die LGR unerlässlich, 

Methodische Unterschiede zwischen 
VGRlLGR und Buchführungsergebnissen 

Volks- bzw. Landwirtschaft-
liche Gesamtrechnung Buchführungsergebnisse (BF) 

VGR/LGR 

Unterschiede in der Repräsentativität 

VGR betrachtet den I BF unterliegt dem 
gesamten Sektor Land- Auswahlrahmen (siehe 
und Forstwirtschaft. S. 330); daher sind Forst­

betriebe mit mehr als 200 
ha Wald , Betriebe unter 
90.000 S StOB bzw. über 
1,500.000 S StOB sowie 
Gartenbau- und Baum­
schulbetriebe im Auswahl­
rahmen nicht enthalten. 

Methodische Unterschiede 

Bundeshofkonzept Durchschnittshofkonzept 

Unterschiede in den Datenquellen 

VGR/LGR ist eine Se- Aufwand und Ertrag 
kundärtatistik; der Aufwand werden durch exakte 
ist bei der VGR/LGR nur Erhebungen erfasst; 
sehr schwer zu schätzen ; Arbeitskräfte werden 
Erfassung der Arbeitskräfte direkt am Betrieb erfasst. 
über Statistiken der sozial- I 
versicherungsanstalt der 
Bauern 

ihre Ergebnisse werden auch vom Statistischen Amt der 
Europäischen Gemeinschaften (EUROSTAT) publiziert. Die 
LGR umfasst den gesamten Sektor Land- und Forstwirtschaft. 
Sie ist ein Teilgebiet der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech­
nung und unterscheidet sich im Wesentlichen von den Buch­
führungsergebnissen laut Grünem Bericht hinsichtlich der 
Repräsentativität, der Methodik und der Datenquellen . 

Für die mikroökonomische Argumentation hinsichtlich der wirt­
schaftlichen Lage der bäuerlichen Familien eignen sich die 
Buchführungsergebnisse als Primärstatistik mit exakten 
Ertrags- und Aufwandszahlen sowie Arbeitskräften , die direkt 
auf dem Betrieb erfasst werden. Allerdings repräsentieren 
die Buchführungsergebnisse nur den Kernbereich der Land­
und Forstwirtschaft, während die LGR durch ihre gesamt­
wirtschaftlicheAusrichtung zu anderen Ergebnissen kommt, 
als sie aus der landwirtschaftlichen Buchführung ermittelt wer­
den. Die Differenzen hinsichtlich der Einkommen sind daher 
Folge unterschiedlicher Konzepte (VGR/LGR: Bundeshof; 
landwirtschaftliche Buchführung: Durchschnittshof). Nach­
stehende tabellarische Übersicht zeigt die wesentlichen 
Unterschiede beider Rechensysteme deutlich auf. 

Entwicklung der Einkommen 
Vergleich VGRlLGR und Buchführungsergebnisse 

Index LGR 1) Index It. Grünem 
Jahre (Vorjahr=100) Bericht 2) 

1987 108 104 

1988 103 109 

1989 113 106 

1990 115 118 

1991 94 92 

1992 104 104 

1993 93 89 

1994 124 111 

1995 106 122 

1996 93 96 

1997 99 97 

1998 99 95 

1999 97 97 

1) LGR: Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft 
je Beschäftigten (nominell ); 

2) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK. 

Quelle: Grüner Bericht. 
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( Steuerrecht tür die Land- und Forstwirtschaft 

Den besonderen Verhältnissen in der Land- und Forstwirt­
schaft wird durch Sonderbestimmungen im Steuerrecht 
Rechnung getragen: 

Bodenschätzung 
Die Bodenschätzung erfolgt durch die Finanzverwaltung zur 
Feststellung der Ertragsfähigkeit von Ackerland und Grün­
land entsprechend den natürlichen Ertragsbedingungen 
(Bodenbeschaffenheit, Geländegestaltung, Klima , Wasser­
verhältnisse) mit Verhältniszahlen zum Optimum 100 als eine 
der Grundlagen für die Einheitsbewertung. 

Bewertung von Vermögenschaften 
Nach dem Bewertungsgesetz 1955 sind Vermögenschaften 
in der Regel mit dem Verkehrswert zu bewerten. Der Ver­
kehrswert der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe liegt 
weit über dem kapitalisierten Reinertrag. Die Abgaben kön­
nen nur aus dem Ertrag des Betriebes bezahlt werden; daher 
ist das land- und forstwirtschaftliehe Vermögen mit dem 
Ertragswert zu bewerten, das ist der 18fache durchschnitt­
liche Jahresreinertrag (Kapitalverzinsung 5,6 %) bei Bewirt­
schaftung mit entlohnten fremden Arbeitskräften und Schul­
denfreiheit. Berücksichtigt werden insbesondere die natür­
lichen Ertragsbedingungen, die innere und äußere Ver­
kehrslage und die Betriebsgröße. Der Einheitswert hat für 
die Land- und Forstwirtschaft außergewöhnliche Bedeutung 
(siehe Begriff "Einheitswert"). 

Grundsteuer 
Jeder inländische Grundbesitz, so auch das land- und forst­
wirtschaftliehe Vermögen, unterliegt der Grundsteuer. Steu­
erschuldner ist in der Regel der Eigentümer. Bei Berechnung 
der Grundsteuer ist durch Anwendung einer Steuermesszahl 
auf den Einheitswert ein Steuermessbetrag zu ermitteln . Die 
Steuermesszahl beträgt bei land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben für die ersten angefangenen oder vollen 50.000 S 
des EHW 1,6% vom Tausend, für den Rest des EHW 2% 
vom Tausend. Der Jahresbetrag der Steuer ist nach einem 
Hundertsatz (Hebesatz) des Steuermessbetrages zu berech­
nen. Die Gemeinden (Gemeindesteuer) haben den Hebe­
satz mit 400 von Hundert festgesetzt. 

Einkommensteuer 
Nach dem Einkommensteuergesetz 1988 besteht für land­
und forstwirtschaftliehe Betriebe, deren Inhaber weder zur 
Buchführung verpflichtet sind noch freiwillig Bücher führen, 
die Möglichkeit, den Gewinn nach Durchschnittsätzen zu ermit­
teln . Seit 1994 gibt es drei Formen der Gewinnermittlung für 
Land- und Forstwirte: 

• Der Gewinn nichtbuchführungspflichtiger Land- und Forstwirte bis 
zu einem Einheitswert von 900.000 S ist nach Durchschnittssät­
zen zu ermitteln (sogenannte "Gewinnpauschalierung"). Sie erspart 
oder erleichtert dem Land- und Forstwirt die Führung von Auf­
zeichnungen. Für die bewirtschafteten landwirtschaftl ichen Flächen 
ist Grundlage ein Hundertsatz vom Einheitswert. Für Forstwirtschaft 
und Weinbau sind Einnahmen-Aufzeichnungen und Betriebsaus­
gaben-Pauschalbeträge die Regel. Die vereinnahmten Pachtzin­
se sind hinzuzurechnen. Abzuziehen sind der Wert der Ausge­
dingslasten, die Sozialversicherungsbeiträge, der Beitrag zum Aus­
gleichsfonds für Famil ienbeihilfen sowie die bezahlten Pachtzin­
se und Schuldzinsen. 

• Der Gewinn nichtbuchführungspfl ichtiger land- und forstwirt­
schaftlicher Betriebe mit einem Einheitswert von 900.000 S bis 2 
Mio.S und der Gewinn nichtbuchführungspflichtiger gärtnerischer 
Betriebe ist durch Einnahmen-Ausgaben-Rechnung zu ermitteln . 
Als Betriebsausgaben sind 70 v.H. der Betriebseinnahmen anzu­
setzen . Zusätzlich sind Sozialversicherung, Schuldzinsen, Pacht­
zinsen, Ausgedingslasten und Lohnkosten abzuziehen. 

• Der Gewinn buchführungspflichtiger Land- und Forstwirte (EHW 
über 2 Mio.S) ist durch Bestandsvergleich des Vermögens (steu­
erliche Bilanz) zu ermitteln. 

Nach der für 1997 bis 1999 geltenden Gewinnpauschalie­
rungsverordnung für die Veranlagung 1997 bleiben die bis­
herigen Vorschriften der Gewinnpauschalierungsverordnung 
(Durchschnittssatz einheitlich 31 v.H) aufrecht. Ab der Ver­
anlagung 1998 beträgt der Durchschnittsssatz, wenn der land­
und forstwirtschaftliehe Betrieb einen maßgebenden Ein­
heitswert aufweist 

bis 200.000 S 

über 200.000 bis 500.000 S 

über 500.000 bis 900.000 S 

27 % 

31 % 

35 %. 

Bei der Veranlagung für 1998 ist bei Vorliegen von Erlösen 
von mehr als 50.000 S (einschließlich Umsatzsteuer) aus Be­
und Verarbeitung eigener und zugekaufter Urprodukte im Rah­
men der Land- und Forstwirtschaft der Prozentsatz um 10 
Prozentpunkte zu erhöhen . Ab 1998 ist ebenfalls der Gewinn 
aus land- und forstwirtschaftlichem Nebengewerbe (Ver­
kauf) aus be- und verarbeiteten eigenen und zugekauften 
Urprodukten durch Einnahmen-Ausgaben-Rechnung geson­
dert zu ermitteln. Eine Unterordnung liegt nur dann vor, wenn 
die gemeinsamen Einnahmen 330.000 S (inkl. Umsatz­
steuer) nicht übersteigen. Bei Überschreiten der Grenze hat 
dies die steuerliche Konsequenz, dass keine Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft vorliegen . Die Unterscheidung zwi­
schen Urprodukten und verarbeiteten Produkten hat damit 
an Bedeutung gewonnen. 

Buchführungsgrenzen 
Land- und Forstwirte, die im Rahmen ihres Betriebes 

• einen Umsatz von 5 Mio . S oder 

• einen land- und forstwirtschaftlichen Einheitswert (bewirt­
schaftete Fläche) von 2 Mio . Saufweisen, 

sind verpflichtet, für Zwecke der Einkommensteuer Bücher 
zu führen. 

Umsatzsteuer 
6. Harmonisierungsrichtlinie: Die Umsatzsteuer gehört zu jenen 
Abgaben, welche innerhalb der EU harmonisiert sind . Auch 
für die Gewährung eines Pauschalausgleiches für die Land­
wirtschaft gibt es nach Art. 25 der 6. Harmonisierungsricht­
linie zwei Möglichkeiten : 

• der Pauschalausgleich wird auf den Nettopreis zugeschlagen, die 
pauschalierten Landwirte erhalten den Pauschalausgleich vom Käu­
fer, 

• die Landwirte verkaufen ihre Erzeugnisse steuerfrei (ohne Mehr­
wertsteuer hinzuzufügen). Der Pauschalausgleich wird auf Antrag 
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entsprechend dem Umsatz von den Steuerbehörden rückerstat­
tet (derzeit nur in Frankreich). 

Bei nichtbuchführungspflichtigen land- und forstwirtschaftli­
chen Betrieben werden derzeit in Österreich der Vorsteuer­
abzug und die Umsatzsteuer in gleicher Höhe angenommen, 
so dass hinsichtlich der Umsatzsteuer jeder Verkehr mit dem 
Finanzamt entfällt ("Umsatzsteuerpauschale"). Die Umsatz­
steuer und das Vorsteuerpauschale betragen bei Lieferun­
gen und Leistungen von pauschalierten Landwirten an Kon­
sumenten 1 0%, an Unternehmer ab dem Jahr 2000 12%. 
Der Unternehmer kann jedoch schriftlich die Besteuerung nach 
den allgemeinen Vorschriften verlangen und somit auch 
einen höheren Vorsteuerabzug geltend machen. Für Umsätze 
mit Wein und Obstwein betragen der Umsatzsteuersatz und 
das Vorsteuerpauschale ab Juni 2000 14% (Getränke­
steuerersatzlösung). Die unmittelbar der künstlichen Tier­
besamung dienenden Leistungen unterliegen dem ermäßig­
ten Steuersatz von 10%. 

Erbschafts- und Schenkungssteuer 
Für inländisches land- und forstwirtschaftliches Vermögen ist 
der Besteuerung der Einheitswert (nicht der Verkehrswert) 
zu Grunde zu legen. Die Steuer ermäßigt sich um 1.500 S, 
soweit sie auf land- und forstwirtschaftliches Vermögen 
entfällt. 

Grunderwerbsteuer 
Wird ein land- und forstwirtschaftliches Grundstück an eine 
nahestehende Person (Ehegatte, Elternteil , Kind, Enkel­
kind , Stiefkind , Wahlkind, Schwiegerkind , in Erziehung 
genommenes Kind) zur weiteren Bewirtschaftung gegen 
Sicherung des Lebensunterhaltes des Übergebers überlas­
sen (so genannter "Übergabsvertrag"), so ist die Steuer nicht 
vom (oft sehr hohen) Wert der Gegenleistung, sondern vom 
Ertragswert des Grundstückes zu berechnen . Von der 
Besteuerung sind Grundstückserwerbe, die im Wege eines 
Zusammenlegungs- oder Flurbereinigungsverfahrens im 
Sinne des Flurverfassungsgesetzes 1951 eintreten, befreit. 

Land- und forstwirtschaftliche Sondersteuern 
• Die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
. ben beträgt 345 von Hundert des Grundsteuermessbetrages. Die 
Abgabe wurde 1960 eingeführt, um "bei der Finanzierung der land­
wirtschaftlichen Zuschussrentenversicherung an dem Grundsatz 
der Solidaritätsleistung des Berufsstandes festzuhalten" , das 
heißt, von den leistungsfähigeren Betrieben einen größeren Bei­
trag zu erhalten. 

• Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 sieht einen Beitrag von 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Aus­
gleichsfonds für Familienbeihilfen in Höhe von 125 von Hundert 
des Grundsteuermessbetrages vor. Dieser Beitrag wurde 1955 
anlässlich der Einführung der Familienbeihilfe an selbständig 
Erwerbstätige im Hinblick auf die durchschnittlich höhere Kinder­
zahl der Land- und Forstwirte geschaffen. 

Kraftfahrzeugsteuer 
Zugmaschinen und Motorkarrem, die ausschließlich oder vor­
wiegend in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben verwendet 
werden, sind von der Steuer befreit. 
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Getränkesteuer 
Der Getränkesteuer (Gemeindeabgabe) unterliegt die ~nt­
geltliche Lieferung von Getränken und Speiseeis. Befreit sind 
die Lieferungen von Milch und der Wein-Ab-Hof-Verkauf. Die 
Höhe beträgt bei alkoholhältigen Getränken und Speiseeis 
10%, bei alkoholfreien Getränken 5% des Entgeltes . 

Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 9. März 2000 
die Getränkesteuer auf alkoholische Getränke aufgehoben. 
Mit Juni 2000 ist die Getränkesteuerersatzlösung in Kraft getre­
ten, welche eine Erhöhung des Umsatzsteuersatzes auf Kaf­
fee und Tee, die Erhöhung des Umsatzsteuersatzes und Vor­
steuerpauschales auf Wein, die Einbeziehung von Restau­
rationsumsätzen in die erhöhte Umsatzsteuer von 20% und 
die Erhöhung der Schaumweinsteuer, der Biersteuer und der 
Alkoholsteuer vorsieht. 

Alkoholsteuer 
Mit dem Alkohol-Steuer- und Monopolgesetz wurde das har­
monisierte Verbrauchssteuersystem der EU in das Öster­
reichische Recht übernommen. Steuergegenstand sind Alko­
hol und alkoholhaltige Waren (Erzeugnisse), die im Steuer­
gebiet hergestellt oder in das Steuergebiet eingebracht wer­
den. Alkohol zur Herstellung von Arzneimitteln , Kosmetika , 
Essig , Brennwein und Lebensmitteln, die nahezu keinen Alko­
hol enthalten, sind von der Steuer befreit. Der Steuersatz für 
Kleinerzeuger und für Abfindungsberechtigte ist ermäßigt. '10m 
Alkohol , der im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebes in einem Jahr unter Abfindung hergestellt wird, 
steht für den Berechtigten und dessen Ehegatten eine 
Menge von 15 I Alkohol, für den Haushaltsangehörigen 
(Vollendung des 19. Lebensjahres) eine Zusatzmenge von 
61 Alkohol bis zu einer Höchstmenge von 51 I Alkohol in Tirol 
oder Vorarlberg , sonst von 3 I Alkohol, bis zu einer Höchst­
menge von 27 I Alkohol in anderen Bundesländern zur Ver­
fügung. Hausbrand kann auch an Dritte abgegeben werden. 

Kommunalsteuer 
Der Kommunalsteuer unterliegen die Arbeitslöhne eines 
Unternehmens (also auch eines Land- und Forstwirtes), die 
jeweils in einem Kalendermonat dem Dienstnehmer einer im 
Inland gelegenen Betriebsstätte des Unternehmens gewährt 
worden sind. Die Steuer beträgt 3% der Bemessungs­
grundlage. Übersteigt bei einem Unternehmen, das nur eine 
einzige Betriebsstätte unterhält, die Bemessungsgrundlage 
im Kalendermonat nicht 20.000 S, sind von ihr 15.000 S abzu­
ziehen . Das Unternehmen unterliegt der Kommunalsteuer 
in der Gemeinde, in der eine Betriebsstätte unterhalten wird. 

Energieabgabenvergütungsgesetz 
Im Rahmen des Sparpaketes der Bundesregierung wurde 
im Jahr 1996 eine Abgabe auf die Lieferung von elektrischer 
Energie und Erdgas eingeführt. Die geleistete Abgabe wird 
pauschalierten Gartenbaubetrieben aufgrund des Energie­
abgabenvergütungsgesetzes teilweise vergütet. 
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Erhebungsgrundlagen, Auswahlrahmen und Methodik 
Die Buchführungsdaten vermitteln einen umfassenden Einblick 

in die wirtschaftlichen Verhältnisse land- und forstwirtschaft­

licher Betriebe. Diese Daten sind auf Grund der ausgepräg­

ten regionalen und strukturellen Unterschiede in der öster­

reichischen Landwirtschaft differenziert zu betrachten . Die 

Betreuung dieser freiwillig buchführenden Betriebe sowie die 

statistische Aufbereitung der aus ihren Buchführungen erhal­

tenen Daten waren der LBG Wirtschaftstreuhand- und Bera­

tungsgesellschaft mbH übertragen, die EDV-mäßige Verar­

beitung erfolgte im land- und forstwirtschaftlichen Rechen­

zentrum. 

Um eine möglichst aussagekräftige Darstellung der wirt­

schaftlichen Lage der einzelnen Betriebsgruppen zu gewähr­

leisten, wird im gesamten Bundesgebiet ein Netz von Test­

betrieben unterhalten. Die Grundlage für die Auswahl dieser 

Betriebe liefert die nunmehr alle 5 Jahre durchzuführende Struk­

turerhebung , die 1995 vom ÖSTAT abgewickelt wurde, und 

deren Ergebnisse für den Streuungsplan aufgearbeitet wur­

den. Auf Grund dieser Vollerhebung wird mittels einer geschich­

teten Stichprobe ein Auswahlrahmen gebildet , wobei man 

beslrebt ist, die Betriebe in Gruppen mit möglichst ähnlichen 

natürlichen Produktions voraussetzungen und -strukturen 

zusammenzufassen und darzustellen . Vor allem aus Kosten­

gründen, aber auch aus praktischen Erwägungen werden dabei 

die Kleinstbetriebe, aber auch die Großbetriebe bei dieser Erhe­

bung nicht berücksichtigt. 

Der Auswahlrahmen umfasst somit bäuerliche Betriebe mit 

einem StDB zwischen 90.000 Sund 1,5 Mio.S, wobei Betrie­

be mit mehr als 25% Deckungsbeitrag aus dem Gartenbau 

auf Grund der geringen Betriebsanzahl einerseits und der Hete­

rogenität andererseits, sowie Forstbetriebe mit über 200 ha 

Waldfläche ausgeklammert wurden. Der Streuungsplan um­

fasst insgesamt 70 Schichten, die nach den Kriterien Betriebs­

form , Gebiet, Erschwerniszone und Höhe des StOB ausge­

richtet sind . Im Gegensatz zum Auswahlrahmen nach der LBZ 

1990 wurde auf Wunsch der Kommission von den Hauptpro­

duktionsgebieten abgegangen und stattdessen das "Gebiet" 

eingeführt. Es handelt sich dabei ebenso um regionale Gebiets­

kulissen, die die unterschiedlichen Produktionsvorausset­

zungen in Österreich abbilden sollen . Österreich wurde nach 

einem Vorschlag der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft in drei 

Gebiete eingeteilt, nämlich "Alpine Lagen", "Mittlere Höhen­

lagen" und "Flach- und Hügellagen". Diese drei Gebiete stei­

len Zusammenfassungen von NUTS 111 Gebieten dar. 

Der Auswahlrahmen , der von der Bundesanstalt für Agrar­

wirtschaft und der LBG ausgearbeitet wurde, zielt darauf ab, 

dass bei einer entsprechenden Aussagesicherheit ein mög­

lichst hoher Deckungsgrad der Grundgesamtheit durch das 

Testbetriebsnetz erreicht wird. Durch die Nichtberücksichtigung, 

vor allem der Kleinstbetriebe bis 90.000 S StOB, wird bei der 

Anzahl der Betriebe zwar nur ein Deckungsgrad von 46% 

erreicht, doch sind durch den Auswahlrahmen immerhin 88 

% der Ackerfläche und über 90% des Milchkuh-, Rinder- sowie 

Schweinebestandes abgedeckt. Von der Waldfläche werden 

durch das Fehlen der Großforste nur 61 % erfasst. Insgesamt 

ergibt die Summe des StOB des Auswahlrahmens knapp 36 

Mrd .S, das sind 81 % des Volumens der bäuerlichen 

Betriebe bzw. 74% der gesamtösterreichischen Land- und Forst­

wirtschaft. 

Bei einem Auswertungssoll von mindestens 2.220 Betrieben 

liegt der Auswahlprozentsatz bei 1,89%. Entsprechend der 

Bedeutung einer Schicht und im Hinblick auf die Aus­

sagesicherheit für größere Auswertungseinheiten bzw. das Bun­

desmittel sind die Auswahlprozentsätze verschieden hoch fest­

gesetzt. Sie sind bei den Kleinbetrieben durchgehend niedri­

ger als bei den mittleren und größeren Betrieben. Die Aus­

wertungsergebnisse werden alle gewichtet, was bedeutet, dass 

mit N/n jeder Betrieb ein Gewicht bekommt, mit dem er in die 

gewählte Gruppenbildung eingeht (N ist die Anzahl der in einer 

Schicht It. Agrarstrukturerhebung 1995 vorhandenen Betrie­

ben ist die Anzahl der Testbetriebe der betreffenden Schicht). 

Auswahlrahmen und Grundgesamtheit 
Auswahlrahmen der Bäuerliche Betriebe Prozentuelle Abdeckung der Betriebe Buchführungs- insgesamt bäuerlichen Betriebe durch den insgesamt betriebe Auswahlrahmen 

Anzahl der Betriebe 117.435 254.194 46 263.522 

RLN (ha) 2,066.017 2,475.097 83 2,616.000 

Wald (ha) 1,093.230 1,789094 61 3,299.000 
Ackerfläche (ha) 1,202.688 1,372.695 88 1,405.000 

Getreidefläche (ha) 691 .981 791 .814 87 809.000 

Weingärten (ha) 44.778 54.533 82 65.680 
Kühe zur Milchgewinnung (Stk.) 646.343 703.713 I 92 706.373 

Rinder (Stk.) 2,1 10.404 2,316.385 91 2,325.000 

Schweine (Stk.) 3,415.874 3,650.891 94 3,700.000 

GVE 1,969.750 2,197.620 90 2,215.000 

StOB (Mrd. S) 358 440 81 483 

Quelle: OSTAT, Agrarstrukturerhebung 1995 und Sonderauswertungen für Auswahlrahmen. 

III-210-BR/2000 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument  (gescanntes Original) 329 von 353

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 1999 

Der zur Zeit geltende Schichtenplan wird nach den sieben im 

Tabellenteil definierten Betriebsformen und innerhalb dieser 

nach regionalen Gesichtspunkten (Berghöfezonierung und 

Gebiete) sowie nach Größenklassen unterteilt. Die Größen­

klassengliederung ist je nach Produktionsrichtung und Regi­

on unterschiedlich, denn es musste dabei innerhalb der ein­

zelnen Auswertungsgruppen auf eine ausreichende Besetzung 

Bedacht genommen werden. Eine Auswahl der freiwillig buch­

führenden Testbetriebe nach dem an und für sich statistisch 

erforderlichen Zufallsprinzip scheitert vor allem an der man­

gelnden und sehr unterschiedlichen Bereitschaft der Betrie­

be zu den geforderten Aufzeichnungen . In Betrieben mit vor­

wiegend außerlandwirtschaftlichem Erwerb ist die Bereit­

schaft zur Führung von Aufzeichnungen nur in geringem Aus­

maß gegeben. Wie ein Vergleich mit der Grundgesamtheit zeigt, 

sind die Betriebsleiter mit einer landwirtschaftlichen Fach­

ausbildung eher zur Mitarbeit im Testbetriebsnetz bereit. 

Bei Betrachtung und Beurteilung der Testbetriebsergebnisse 

ist davon auszugehen, dass fast durchwegs mehr an Fläche 

bewirtschaftet und ein höherer Viehbestand gehalten wird als 

in den Grundgesamtheiten des Auswahlrahmens. In dem um 

fast 10% höheren StOB des Mittels der Testbetriebe gegenü­

ber der Grundgesamtheit findet dies deutlich seinen Nieder­

schlag . 

Um einen Hinweis auf die Aussagesicherheit der in den dar­

gestellten Kapiteln enthaltenen Ergebnisdarstellungen zu ver­

mitteln, wird das Konfidenzintervall von ausgewählten Aus­

wertungspositionen für verschiedene Betriebsgruppierungen 

aufgezeigt. Das Konfidenzintervall als statistisches Maß gibt 
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an, wie bei Ziehung einer entsprechenden neuen Stichprobe 

das Mittel des angesprochenen Merkmals (angegeben in 

Prozent) bei einer Sicherheitswahrscheinlichkeit von 95,5% 

nach oben oder unten abweichen kann . Wenn bei einzelnen 

Auswertungspositionen, wie beispielsweise bei den Einkünf­

ten aus Land- und Forstwirtschaft, bei einzelnen Gruppen das 

Konfidenzintervall sehr hoch erscheint, ist trotzdem davon aus­

zugehen, dass auf diese Weise die Ergebniskontinuität doch 

einigermaßen gewährleistet werden kann, da alljährl ich nur 

ein geringer Teil des Testbetriebsnetzes durch neue Betriebe 

ersetzt wird (dzt. etwa 200 von 2.400 Betrieben ). 

Auf Grund der in den einzelnen Abschnitten dargestellten und 

erläuterten Buchführungsergebnisse kann ein regional und 

strukturell differenziertes Bild über die Komponenten der 

betrieblichen und personellen Einkommensschöpfung und 

deren Entwicklung aufgezeigt werden. Das ist durch andere 

statistische Unterlagen nicht annähernd möglich . Ein Vergleich 

mit den Ergebnissen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech­

nung ist insbesondere aus methodischen Gründen nicht sinn­

voll (siehe Begriffsbestimmungen). Die verfügbaren Betriebs­

buchführungen bestehen aus einer Finanz- und Natural­

buchhaltung. Die Finanzbuchhaltung wird nach dem System 

der doppelten Buchführung gehandhabt. Demnach ist eine 

genaue Erfassung der Betriebsgebarung bzw. der Buchab­

schlüsse der 2.404 in die statistische Auswertung des Jahres 

1999 einbezogenen bäuerlichen Familienbetriebe sicherge­

stellt. Außer dieser genannten Anzahl land- und forstwirt­

schaftlicher Betriebe wurden noch die Unterlagen von sieben 

Gartenbaubetrieben zur Auswertung herangezogen, insgesamt 

also die Ergebnisse von 2.411 Betrieben verarbeitet. 

Konfidenzintervall von ausgewählten Auswerlungspositionen 
bei verschiedenen Betriebsgruppierungen (1999) 

Einkünfte 
Betriebsanzahl Auswahl StoB aus Land- und Erwerbs- Gesamt-

Betriebsformen , Höhenlagen in % des Aus satz Forstwirtschaft einkommen einkommen 
wahl rahmens n in % N Kofidenzintervall in % 

Betriebe mit über 50% Forstanteil 5,1 1,8 5,2 16,0 13,6 10,4 

Betriebe mit 25 bis 50% Forstanteil 8,8 2,1 4,4 9,0 8,2 6,8 

Futterbaubetriebe 47 ,5 1,9 1,8 4,8 4 ,0 3,4 

Landw. Gemischtbetriebe 7,3 2,5 5,2 12,4 11 ,0 9,2 

Marktfruchtbetriebe 15,3 2,5 3,6 9,2 7,9 6 ,2 

Dauerkulturbetriebe 8,8 1,8 4,6 14,8 10,0 8,2 

Veredelungsbetriebe 7,3 2,3 5,4 17,2 12 ° 10,4 

Alle Betriebe (OE) 1999 100,0 2,0 1,4 3,6 2,8 2,4 

1998 100,0 2,0 1,4 3,4 2,8 2,4 

1997 100 ° 21 14 30 24 22 

Futterbaubetriebe, Alpine Lagen 10,9 2,1 4,6 10,2 8,2 6,8 

Mittlere Höhenlagen 29,4 1,8 2,2 5,8 5,0 4,2 

Marktfruchtbetriebe, Flach- und Hügellagen 10,4 2,5 4,0 11 ,0 8,2 7,6 

Veredelungsbetriebe, Mittlere Höhenlagen 5,2 2,1 5,6 25 ,6 16,4 14,0 

Alpine Lagen 1) 10,9 2,1 4 ,6 10,2 8,2 6,8 

Mittlere Höhenlagen 1) 48,8 1,9 1,8 5,4 4 ,2 3,4 

Flach- und Hüaellaaen 1) 264 23 26 72 54 48 

1) Ohne Betriebe mit mehr als 25% Forstanteil. Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Wesentliche Gesetze und Verordnungen im Agrarbereich 
(Stand : 1. Juni 2000) 

Anwenderhinweis: 

Das Verzeichnis ist nicht vollständig und bezieht sich nur auf die 
Gesetze und Verordnungen des Bundes. Aus Gründen der Über­
sichtlichkeit wurden nur die wichtigsten Normen ausgewählt, die 
jeweils in ihrer letzten Fassung (zgd .= zuletzt geändert durch) zitiert 
werden . 

Organisations recht 

Das Organisationsrecht befasst sich mit den für die 
Abwicklung und Aufrechterhaltung des land- und forst­
wirtschaftlichen Systems verantwortlichen Organen 
und regelt deren Zuständigkeiten. 

• Agrarbehördengesetz 1950, BGB!.Nr. 1/1951 , zgd mit 902/1993 

.Bundesstatistikgesetz 2000, BGB!. I Nr. 163/1999 

• Bundesgesetz über das land- und forstwirtschaftliche Betriebs­
informationssystem (LFBIS-Gesetz), BGB!. Nr. 448/1980, zgd 
BGB!.Nr. 597/1 981 

• LFBIS-ÖStZ-Verordnung , BGB!.Nr. 644/1983; 2. LFBIS-ÖStZ­
Verordnung BGB!. Nr. 412/1984; Verordnung über die Über­
mittlung von Daten des land- und forstwirtschaftlichen Ver­
mögens, BGB!.Nr. 609/1988 

• Bundesgesetz über die Bundesämter für Landwirtschaft und 
die landwirtschaftlichen Bundesanstalten , BGB!.Nr. 515/1994, 
zgd BGBLNr. 201 /1996 

• Bundesgesetz über das Bundesamt für Wasserwirtschaft und 
Änderung des Wasserbautenförderungsgesetzes , BGB!. Nr. 
516/1994 

• Bundesgesetz über die Gründung der landwirtschaftlichen Bun­
desversuchswirtschaftengesellschaft mbH, BGB!.Nr. 794/1996 

• Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der 
Österreichischen Bundesforste und Errichtung einer Aktien­
gesellschaft zur Fortführung des Betriebes "Österreichische 
Bundesforste" (Bundesforstegesetz 1996), BGB!. Nr. 793/1996 

• Bundesministeriengesetz 1986, BGBI.Nr. 76/1986, zgd BGB!. 
I Nr. 113/1997 

• Auskunftspflichtgesetz, BGB!.Nr. 287/1987, zgd BGB!. I Nr. 
113/1997 

• Bundeshaushaltsgesetz, BGB!.Nr. 213/1986, zgd BGBLI Nr. 
30/1999 

• Bundeshaushaltsverordnung BGBLNr. 570/1989 

• Datenschutzgesetz 2000, BGB!. I Nr. 165/1999 

• Verordnung mit der die Verordnung zur Übertragung der 
Durchführung von Förderungsmaßnahmen im Bereich der 
Land- und Forstwirtschaft an den Landeshauptmann (Über­
tragungsverordnung Land- und Forstwirtschaft) geändert wird , 
BGB!. 11 Nr. 473/1999 

Landwirtschaftliches Wirtschaftsrecht 

Die für die Land- und Forstwirtschaft maßgeblichen Wirt­
schaftsgesetze bilden die rechtljche Grundlage für 
Maßnahmen im Bereich der Agrarpolitik sowie der 
Umsetzung der gemeinsamen Agrarpol itik. 

• Marktordnungsgesetz 1985, BGBL Nr. 210/1985, zgd BGBI I . Nr. 

125/1998 

• Landwirtschaftsgesetz 1992, BGBL Nr. 375/1992, zgd BGBL Nr. 

420/1996 

• AMA-Gesetz 1992, BGBL Nr. 376/1992, zgd BGBL I Nr. 154/1999 

• Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1997, BGBL Nr. 789/1996, 
zgd BGBL! Nr. 177/1998 

Recht der gemeinsamen Agrarpolitik der EU 

Gemeinsame Marktorganisationen 
• Verordnung über Sicherheiten für Marktordnungswaren, BGBL Nr. 

1021 /1994, zgd BGBL 11 Nr. 101 /2000 

• Verordnung über Lizenzen für Marktordnungswaren, BGBI . Nr. 
1022/1994, zgd BGBL 11 Nr. 102/2000 

• Verordnung über die zuständige Marktordnungsstelle im Bereich 
der gemeinsamen Marktorganisationen für Bananen und Wein, 

BGBL Nr. 1068/1994 

• Marktbeobachtungsverordnung , BGBL Nr. 1082/1994 

• Schutzmaßnahmenverordnung, BGBL Nr. 1083/1994 

• Überschussbestandsverordnung, BGBL Nr. 1103/1994 

• Verordnung über die Anerkennung von Erzeugergemeinschaften 
und deren Vereinigungen , BGBL Nr. 726/1995, zgd BGBL 11 Nr. 

351/1999 

• Verordnung zur Anerkennung von landwirtschaftlichen Betriebs­
kooperationen, BGBL 11 Nr. 18/1999 

• LUK-Ausgleichsmaßnahmen-Verordnung, BGBL Nr. 390/1996 

• Kulturpflanzenflächenzahlungsverordnung , KPF-V 2000, BGBL 
11 Nr. 496/1999 

• Verordnung zur Festsetzung der repräsentativen Erträge 1999 für 
nachwachsende Rohstoffe auf stillgelegten Flächen, BGBI 11 Nr. 

243/1999, zgd BGBI 11 Nr. 306/1999 

• Verordnung zur Durchführung der Intervention von Getreide, 
BGBL I Nr. 1020/1994, zgd BGBL 11 Nr. 350/1999 

• Getreide-Überwachungsverordnung , BGBL Nr. 575/1995 

• Verordnung über die Gewährung einer Beihilfe zugunsten bestimm­
ter Körnerhülsenfrüchte, BGBL Nr. 262/1995 

• Saatgutbeihi lfenverordnung 1999, BGBL 11 Nr. 109/1999 

• Verordnung über die Registrierung von Verträgen über die Ver­
mehrung von Saatgut in Drittländer, BGBL Nr. 99/1995, zgd BGBL 

11 Nr. 108/1999 

• Verordnung zur Erhebung der Direktverkaufsmengen, BGBL Nr. 

914/1994 

• Milch-Referenzmengen-Zuteilungsverordnung, BGBL Nr. 226/ 
1995, zgd BGBL Nr. 729/1996 

• Milch-Garantiemengen-Verordnung 1999, BGBL 11 Nr. 28/1999, zgd 
BGBL 11 Nr. 246/1999 

• Milch-Meldeverordnung, BGBL Nr. 727/1996 
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• Verordnung über die Intervention von Butter und Rahm sowie zur 
Bestimmung der Butterqualität, BGB!. " Nr. 270/1998, zgd BGB!. 

" Nr. 90/2000 

• Schulmilchbeihilfenverordnung, BGB!. Nr. 1062/1994, zgd BGB!. 

" Nr. 324/1998 

• Milchfett-Verbrauch-Verbilligungsverordnung BGB!. Nr. 10631 
1994, zgd BGB!. Nr. 438/1995 

• Milchfett-Verarbeitungs-Verordnung 1998, BGB!. " Nr. 12/1998 

• Verordnung über private Lagerhaltung von lagerfähigen Käsesorten, 
BGB!. Nr. 316/1995, zgd BGBI " Nr. 328/1998 

• Verordnung über die Gewährung von Beihilfen für Magermilch und 
Magermilchpulver für Futterzwecke, BGB!. Nr. 1101/1994, zgd BGBI 

" Nr. 268/1998 

• Kasein-Beihilfenverordnung, BGBI. Nr. 1065/1994, zgd BGBI" Nr. 
32711998 

• Kasein-Verwendungs-Verordnung , BGB!. Nr. 1066/1994 

• Tierprämien-Verordnung 2000, BGB!. " Nr. 497/1999 

• Mutterkuhhöchstgrenzen-Verordnung, BGB!. Nr. 101/1995, zgd 
BGB!. Nr. 654/1995 

• Mutterkuhzusatzprämien-VO 1999, BGB!. " Nr. 135/1999 

• Mutterschafobergrenzen-Verordnung, BGB!. Nr. 851/1995 

• Frühvermarktungsprämienverordnung, BGB!. Nr. 701/1996 , zgd 

BGBI. " N r. 36/1998 

• BSE-Ausgleichsmaßnahmen-Verordnung, BGB!. Nr. 403/1996, zgd 
BGB!. Nr. 462/1996 

• BSE-Zusatzmaßnahmen-Verordnung, BGB!. " Nr. 58/1997 

• BSE-Sonderzahlungs-Verordnung, BGB!. " Nr. 166/1997 

• Verordnung zur Durchführung der Intervention von Rindfleisch , 
Schweinefleisch und Schaf- und Ziegenfleisch, BGB!. Nr. 10181 
1994, zgd BGB!. " Nr. 311/1997 

• Interventionsrindfleisch-Verarbeitungsverordnung , BGBI . Nr. 
72/1995 

• Rinderkennzeichnungs-Verordnung 1998, BGB!." Nr. 408/1997, 
zgd BGB!. " Nr. 408/1998 

• Rindererfassungsverordnung , BGBI " Nr. 409/1998 

• Vieh-Meldeverordnung, BGB!. Nr. 800/1995, zgd BGB!. " Nr. 
54/1998 

• Zuckermarktordnungs-Durchführungsverordnung 1995, BGB!.Nr. 
1014/1994 

• Stärke/Zucker-Produktionserstattungs-Verordnung 1995, BGB!.Nr. 
1015/1994 

• Zuckerlager-Meldeverordnung 1994, BGB!.Nr. 1016/1994 

• Änderung der StärkeIZucker-Produktionserstattungs-Verordnung 
1995, BGB!.Nr. 454/1995 

• Erdäpfel-Ausgleichzahlungs- und Erdäpfelstärkeprämie-Verordnung 
1995, BGBI .Nr. 629/1995 

• Überschsszucker-Ausfuhrverordnung 1995, BGB!.Nr. 801/1995 

• Verordnung , mit der die Berggebiete und benachteiligten förde­
rungswürdigen Gebiete bestimmt werden , BGB!.Nr. 771/1995 

• Rohtabak-Durchführungsverordnung, BGB!. " Nr. 97/1999 

331 

• Verordnung Hopfenbeihilfe, BGB!. Nr. 227/1995 , zgd BGB!. " Nr. 
390/1998 

• Trockenfutterbeihilfenverordnung, BGB!.Nr. 437/1995, zgd 249/1996 

• Flachsbeihilfenverordnung, BGB!.Nr. 167/1995, zgd BGB!. " Nr. 
281/1999 

• Verordnung über Erzeugerorganisationen für Obst und Gemüse, 

BGB!. " Nr. 167/1997 

• Verordnung über die Gewährung von Prämien für die Rodung von 
Apfel- , Birn-, Pfirsich- und Nektarinenbäumen, BGBI. " Nr. 9/1 998 

• Obst und Gemüse-Vergütungsverordnung, BGB!. " Nr. 243/1997 

Forstrecht 

• Forstgesetz 1975, BGB!. Nr. 440/1975, zgd BGB!. Nr. 419/1996 

• Verordnung über den Waldentwicklungsplan , BGBI. Nr. 
582/1977 

• Verordnung über die Gefahrenzonenpläne, BGB!. Nr. 436/1976 

• Verordnung über die Behandlung und Nutzung der Schutzwäl­
der (Schutzwaldverordnung), BGB!. Nr. 398/1977 

• Verordnung über die Kennzeichnung von Benützungsbe­
schränkungen im Wald (Forstliche Kennzeichnungsverordnung), 
BGB!. Nr. 179/1976, zgd BGB!. 11 Nr. 67/1997 

• Verordnung über den Schutz des Waldes vor Forstschädlin­
gen (Forstschutzverordnung), BGB!. Nr. 245/1990, zgd BGB!. 
Nr. 196/1995 

• Verordnung über forstschädliche Luftverunreinigungen (2. VO 
gegen forstschädliche Luftverunreinigungen), BGBI. Nr. 

199/1984 

• Verordnung über Form, Beschriftung und Befestigung von Plom­
ben an Tannenchristbäumen (Tannenchristbaumverordnung), 

BGBI. Nr. 536/1976 ' 

• Verordnung über den Aufgabenbereich der Dienststellen und 
des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft in 
Angelegenheiten der Wildbach- und Lawinenverbauung, BGB!. 

Nr. 50711979 

• Verordnung über raschwüchsige Baumarten , BGBI. Nr. 
105/1978 

• Verordnung über die Staatsprüfung von Forstorganen (Forst­
liche Staatsprüfungsverordnung) , BGBI. Nr. 221/1989 

• Verordnung über die Richtlinie für die Verminderung der 
Pflichtanzahl von Forstorganen, BGBI. Nr. 753/1990 

• Bundesgesetz über forstliches Vermehrungsgut (Forstliches 
Vermehrung sgutgesetz), BGB!. Nr. 419/1996 

• Verordnung über forstliches Vermehrungsgut, BGBI. Nr. 
512/1996 

• Gesetz betreffend Vorkehrungen zur unschädlichen Ablei­
tung von Gebirgswässern (Wildbachverbauungsgesetz) RGBI. 
Nr. 117/1884, zgd BGBI. Nr. 54/1959 

• Verordnung mit der die Verordnung über die Forstfachschule 
geändert wird , BGBI. 11 Nr. 279/1999 

• Verordnung mit der die Verordnung über die Forstlichen Aus­
bildungsstätten geändert wird , BGBI. 11 Nr. 478/1999 
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Weinrecht 

Durch die verschiedenEm weinrechtlichen Vorschriften 
soll in erster Linie sichergestellt werden , dass Wein nur 
als Naturprodukt erzeugt und in Verkehr gebracht 
wird. Weiters soll der Weinkonsument durch detaillierte 
Bezeichnungsvorschriften vor Irreführung geschützt wer­
den . 

• Weingesetz 1999, BGBI. I Nr. 141/1999 

• Weingesetz-Formularverordnung , BGBL.Nr. 812/1995, zgd 
BGBI . Nr. 341/1997 

• Weinverordnung 1992, BGBI.Nr. 630/1992 

• Weingesetz-Bezeichnungsverordnung, BGBI. 11 Nr. 88/1997 

• Verordnung zur Durchsetzung des gemeinschaftlichen Wein­
rechts , BGBI . 11 Nr. 312/1998 

• Verordnung über Qualitätsweinrebsorten , BGBI.Nr. 127/1991 , 
zgd BGBI.Nr. 496/1994 

• Verordnung über den Tarif für die Erteilung der staatlichen Prüf­
nummer, BGBI. Nr. 514/1988, zgd BGBI.Nr. 120/1997 

• Verordnung über Banderolen und Marketingbeitrag , BGBI.Nr. 
668/1995 

• Verordnung über die Geschäftsordnung für Weinkostkom­
missionen, BGBI.Nr. 470/1972 , zgd BGBI.Nr. 10/1992 

• Verordnung über Vorführgemeinden und über Kosten der 
Kontrolle von Prädikatsweinen , BGBI. Nr. 470/1986 , zgd 
BGBI.Nr. 571 /1988 

• Verordnung über Ein- und Ausgangsbücher (Kellerbuch) sowie 
über Ernte und Bestandsmeldungen , BGBI.Nr. 471/1986, zgd 
BGBI. Nr. 812/1995 

• Verordnung über Weinaufsichtsgebiete und AußensteIlen der 
Bundeskellereiinspektion, BGBI.Nr. 349/1988, zgd BGBI.Nr. 
278/1996 

• Verordnung über Methoden und Toleranzen bei der Untersu­
chung von Wein und Obstwein (Methodenverordnung), BGBI.Nr. 
495/1989, zgd BGBI.II Nr 466/1998 

• Verordnung , mit der Großlagen festgelegt werden , BGBI.Nr. 
498/1989 , zgd BGBI.Nr. 433/1994 

• Verordnung über die Anerkennung der zur Ausfertigung von 
Weineinfuhrerzeugnissen . ermächtigten Untersuchungsan­
stalten des Ursprungsstaates BGBI.Nr. 142/1988, zgd BGBI.Nr. 
574/1994 

• Rebenverkehrsgesetz 1996, BGBI.Nr. 418/1996, zgd BGBI. Nr. 
793/1996 

• Verordnung über Vermehrungsgut von Reben, BGBI. 11 Nr. 
25/1997 

• Verordnung zur Durchführung von gemeinschaftlichen Markt­
ordnungsmaßnahmen im Weinbereich , BGBI. Nr. 493/1996 

• Verordnung über die Übertragung der Aufgaben des techni­
schen Prüfdienstes der Zahlstelle Wein , BGBI.Nr. 553/1996 

• Verordnung über die Vergabe der staatlichen Prüfnummer für 
österreichische Qualitätsweine und Prädikatsweine, BGBI. 11 
Nr. 141/1997 
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• Verordnung über Vermehrungsgut von Reben mit herabge­
setzten Anforderungen, BGBI. 11 Nr. 426/19988 

• Verordnung über die Vergabe der staatlichen Prüfnummer für 
österreichische Qualitätsweine und Prädikatsweine, BGBI. 11 

Nr. 141/1997 

• Verordnung über Vermehrungsgut von Reben mit herabge­
setzten Anforderungen , BGBI. 11 Nr. 426/1998. 

Gesundheitsrecht, Lebensmittelrecht 

Gesundheitsrechtliche Vorschriften bzw. das Lebens­
mittelrecht haben den Schutz vor Gesundheitsschä­
digung und Täuschung sowie die Sicherung einer ein­
wandfreien Nahrung und insbesondere entsprechen­
der Hygiene zum Ziel. Auch den schädlichen Auswir­
kungen von Chemikalien auf Lebensmittel sollen Gren­
zen gesetzt werden. 

• Weingesetz-Bezeichnungsverordnung, BGBI. 11 Nr. 88/1997 

• Verordnung zur Durchsetzung des gemeinschaftlichen Wein­
rechts , BGBI. 11 Nr. 312/1998 

• Lebensmittelgesetz 1975, BGBI.Nr. 86/1975, zgd BGBI. I Nr. 
63/1998 iVm VO BGBI. 11 Nr. 372/1998 

• Lebensmittelkennzeichnungsverordnung, BGBI. Nr. 72/1993, 
zgd BGBI. Nr. 555/1995 

• Lebensmittelhygieneverordnung , BGBI.II Nr. 31/1998, zgd 
BGBI. 11 Nr. 33/1999 

• Milchhygieneverordnung , BGBI.Nr. 897/1993, zgd BGBI.II Nr. 
40/1998 

• Oberflächen-Trinkwasserverordnung, BGBI. Nr. 359/1995 

• Trinkwasserpestizid-Verordnung, BGBI.Nr. 448/1991 

• Trinkwassernitratverordnung, BGBI.Nr. 557/1989, zgd BGBI. 
Nr. 714/1996 

• Trinkwasser-Ausnahmeverordnung, BGBI.Nr. 384/1993, zgd 
BGBI. Nr. 287/1996 

• Trinkwasserverordnung BGBI. 11 Nr. 235/1998 

• Schädlingsbekämpfungsmittel-Höchstwerteverordnung, BGBI. 
Nr. 747/1995, zgd BGBI. 11 Nr. 228/1997 

• Mykotoxin-Verordnung, BGBI.Nr. 251/1986 

• Arzneimittelrückstände-Verordnung, BGBI. Nr. 542/1988, 

• Chemikaliengesetz 1996, BGBI. I Nr. 53/1997 

• Chemikalienverordnung , BGBI. Nr. 208/1989, zgd BGBI.Nr. 
620/1993 

• Verordnung über die Bezeichnung von sehr giftigen, giftigen 
und mindergiftigen Stoffen in einer Giftliste (Giftliste-Verord­
nung), BGBI. 11 Nr. 317/1998 

• Giftverordnung 1989, BGBI. Nr. 212/1989, zgd BGBI.Nr. 
449/1993 

• Giftinformationsverordnung , BGBI. Nr. 204/1994 

• Verordnung über die Anpassung der Kennzeichnung bestimm­
ter Pflanzenschutzmittel , Vorratsschutzmittel und Schäd-
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lingsbekämpfungsmittel und über die Begasung mit Giften, 
BGBI. Nr. 178/1990 

• Honigverordnung BGBI. Nr. 941/1994 

• Konfitürenverordnung, BGBI. Nr. 897/1995 

• Fruchtsaftverordnung BGBI. Nr. 635/1 996 

• Hühnereierverordnung, BGBI. Nr. 656/1995 

• Eiprodukteverordnung, BGBI. Nr. 527/1996 

• Fischhygieneverordnung, BGBI. 11 Nr.260/1997 

Gewerberecht, Preisrecht 

Das Gewerberecht dient der rechtlichen Regulierung 
der gewerblichen Wirtschaft; obwohl die Land- und 
Forstwirtschaft einschließlich ihrer Nebengewerbe vom 
Geltungsbereich der Gewerbeordnung ausgenommen 
ist, ist sie indirekt auch vom Gewerberecht betroffen. 
Das Preisrecht bezweckt die Stabilisierung des Preis­
niveaus bestimmter Güter sowie Informationen für 
den Verbraucher über die Preisverhältnisse. Das Preis­
gesetz findet auch bei Gütern der Land- und Forst­
wirtschaft Anwendung . 

• Gewerbeordnung 1994, BGBI. Nr. 194/1994, zgd BGBI. 1 Nr. 
115/1997 

• Preisgesetz 1992, BGBI. Nr. 145/1992 

Betriebsmittelrecht, Wettbewerbsrecht 

Wettbewerbsrecht soll , letztlich auch im Interesse des 
Konsumentenschutzes , den Wettbewerb zwischen 
den einzelnen Anbietern sachlich gerechtfertigten Auf­
lagen unterwerfen. Das Wettbewerbsrecht ist für die 
land- und forstwirtschaftlichen Produzenten, was sowohl 
das Innenverhältnis untereinander als auch das Ver­
hältnis zu anderen Anbietern anlangt, von Bedeutung. 

• Bundesverfassungsgesetznovelle 1990, BGBI. Nr.445/1990 

• Saatgutgesetz 1997, BGBI. 1 Nr. 72/1997 

• Saatgutverordnung, BGBI. 11 Nr. 299/1 997 

• Saatgut-Organisationsverordnung , BGBI . 11 Nr. 204/1998 

• Saatgut-GebÜhrentarif, BGBI. 11 Nr. 203/1998 

• Saatgut-Gentechnik-Kennzeichnungsverordnung , BGBI. 11 Nr. 
74/1999 

• Saatgut-Autorisierungs-Verordnung, BGBI. 11 209/1999 

• Pflanzenschutzmitteigesetz 1997, BGBI. 1 Nr. 60/1997 

• Verordnung gemäß § 12 Abs. 2 Pflanzenschutzmittelgesetz 
1997, BGBI. 11 Nr. 109/1998 

• Kundmachung des Bundesministers für Land- und Forstwirt­
schaft gemäß § 33 Abs. 2 des Pflanzenschutzmittelgesetzes 
1997, BGBI. 11 Nr. 126/1998 

• Pflanzenschutzmittel-Einfuhrverordnung BGBI. Nr. 372/1991 
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• Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffverordnung BGBI. Nr. 626/1992 

• Planzenschutzmittel-Gebührentarif, BGBI. Nr. 670/1991, zgd 
BGBI. 11 Nr. 12/1997 

• Pflanzgutgesetz 1997, BGBI. I Nr. 73/1997 

• Pflanzgutverordnung 1997, BGBI. 11 Nr. 425/1 997, zgd BGBI. 
11 Nr. 89/2000 

• Rebenverkehrsgesetz , BGBI.Nr. 418/1 996, zgd BGBI. Nr. 
793/1 996 

• Rebenverkehrsverordnung, BGBI.Nr. 418/1996, zgd BGBI. 11 

Nr. 29/1997 

• Futtermittelgesetz 1999, BGBI. I Nr. 139/1 999 

• Futtermittelverordnung 2000, BGBI. 11 Nr. 93/2000 

• Qualitätsklassengesetz, BGBI.Nr. 161 /1967, zgd BGBI. Nr. 
523/1995 

• Verordnung über die Durchführung der Qualitätskontrolle, 
BGBI.Nr. 576/1995 

• Verordnung über Qualitätsnormen für Obst und Gemüse, 
BGBI.Nr. 577/1995 

• Verordnung über Qualitätsnormen für Blumenbulben , -zwie­
beln und -knollen sowie frische Schnittblumen und frisches Blatt­
werk, BGBI.Nr. 578/1995 

• Verordnung über Vermarktungsnormen für Eier, BGBI. Nr. 
579/1995 

• Verordnung über Erzeugung und Vermarktung von Bruteiern 
und Kücken von Hausgeflügel, BGBI.Nr. 580/1 995 

• Verordnung über Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch, 
BGBI.Nr. 581/1995 

• Verordnung über die schrittweise Einführung der gemeinsa­
men Qualitätsnormen für Obst und Gemüse, BGBI.Nr. 718/1995 

• Verordnung über Qualitätsklassen für Rinderschlachtkörper, 
BGBI.Nr. 157/1996, zgd BGBI. 11 Nr. 420/1997 

• Verordnung über Qualitätsklassen für Speisekartoffeln, BGBI.Nr. 
265/1995, zgd BGBI. 11 Nr. 240/1997 

• Düngemittelgesetz, BGBI.Nr. 513/1994, zgd BGBI. I Nr. 
117/1998 

• Düngemittelverordnung, BGBI.Nr. 1007/1994, zgd BGBI. II Nr .. 
277/1998 

• Düngemittelprobenahmeverordnung , BGBI. Nr. 1008/1 994, 
zgd BG BI. N r. 32/1996 

• Düngemittelgebührentarif, BGBI.Nr. 1009/1994, zgd BGBI. 11 

Nr. 35/1999 

• Düngemittel-Einfuhrverordnung, BGBI. Nr. 1010/1994 

• Verordnung über Handelsklassen für Schweineschlachtkörper, 
BGBI. 11 Nr. 419/1997, zgd BGBI. 11 Nr. 457/1998 

Wasserrecht 

Das Wasserrecht regelt die Nutzung der Gewässer und 
deren Reinhaltung; darüber hinaus enthält es Vor­
schriften über die Abwehr der Gefahren des Wassers. 

• Wasserrechtsgesetz 1959, BGBI.Nr. 215/1 959, zgd BGBI. I Nr. 
155/1999 
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• Wassergüte-Erhebungsverordnung , BGBI.Nr. 338/1991 

• Allgemeine Abwasseremissionsverordnung , BGBI.Nr. 179/1991 , 
zgd BGBI.Nr. 186/1996 

• 1. Emissionsverordnung für kommunales Abwasser (Anlagen >50 
EGW), BGBI.Nr. 210/1996 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Erzeugung von gebleichtem Zellstoff, BGBI.Nr. 181/1991 , zgd 
537/1993 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 

Schlachtbetrieben und fleischverarbeitenden Betrieben, BGBI.Nr. 
182/1991 , zgd BGBI. 11 Nr. 12/1999 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 

Milchbearbeitungs- und Milchverarbeitungsbetrieben, BGBI.Nr. 
183/1991 , zgd BGBI. 11 Nr. 11/1999 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
Gerbereien, Lederfabriken und Pelzzurichtereien , BGBI.Nr. 
184/1991 , zgd BGBI. 11 Nr. 10/1999 

• Verordnung , mit der die meisten der bisher erlassenen Emissi­
onsverordnungen abgeändert wurden, BGBI.Nr. 537/1993 

. 3. Emissionsverordnung für kommunales Abwasser, BGBI.Nr. 

869/1993 (Extremlagenverordnung) 

• Abwasseremissionsverordnung für den medizinischen Bereich, 
BGBI. Nr. 870/1993 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
Betrieben zur Behandlung und Beschichtung von metallischen Ober­

flächen , BGBI.Nr. 609/1992, zgd 537/1993 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Erzeugung von Papier und Pappe, BGBI.Nr. 610/1992 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
graphische und fotographische Prozesse anwendenden Betrieben, 

BGBI.Nr. 611/1992, zgd 537/1993 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
Textilveredlungs- und -behandlungsbetrieben, BGBI.Nr. 612/1992, 
zgd 537/1993 

• Verordnung über die Begrenzung von Sickerwasseremissionen aus 
Abfalldeponien, BGBI.Nr. 613/1992, zgd 537/1993 

• Verordnung zur Begrenzung von Abwasseremissionen aus Wasch­
und Chemischreinigungsprozessen von Textilien, BGBI.Nr. 871/1993 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen von 
Tankstellen und Fahrzeugreparatur- und -waschbetrieben, BGBI.Nr. 
872/1993 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
Kühlsystemen und Dampferzeugern, BGBI.Nr. 1072/1994 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Zucker- und Stärkeerzeugung, BGBI.Nr. 1073/1994 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
Brauereien und Mälzereien , BGBI.Nr. 1074/1994 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
Anlagen zur Erzeugung von Fischprodukten (Fischproduktions­

anlagen), BGBI.Nr. 1075/1994 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Herstellung von Alkohol für Trinkzwecke und von alkoholischen 
Getränken , BGBI. Nr. 1076/1994 

Grüner Bericht 1999 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Herstellung von Erfrischungsgetränken und der Getränkeab­

füllung, BGBI.Nr. 1077/1994 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Obst- und Gemüseveredelung sowie aus der nefkühlkost- und 

Speiseeiserzeugung, BGBI.Nr. 1078/1994 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Erzeugung pflanzlicher oder tierischer Öle oder Fette einsch­

ließlich der Speiseöl- und Speisefetterzeugung, BGBI. Nr. 1079/1994 

• Verordnung betreffend die Begrenzung von Abwasseremissionen 

aus der Herstellung von Klebstoffen , Druckereifarben, Farben und 

Lacken, Holzschutz- und Bautenschutzmitteln und deren Vorpro­

dukten , BGBI. 11 Nr. 5/1999 

• Verordnung betreffend die Begrenzung vonAbwasseremissionen 
aus der Herstellung von anorganischen Pigmenten , BGBI . II Nr. 

6/1999 

• Verordnung betreffend die Begrenzung vonAbwasseremissionen 
aus der Herstellung von Kohlenwasserstoffen und organischen 

Lösemitteln , BGBI. II Nr. 7/1999 

• Verordnung betreffend die Begrenzung von Abwasseremissionen 

aus der Herstellung von Kunstoffen , Gummi und Kautschuk , 

BGBI. II Nr. 8/1999 

• Verordnung betreffend die Begrenzung von Abwasseremissionen 
aus der Abfallbehandlung , BGBI. II Nr. 9/1999 

• Aktionsprogramm zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung 
durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (ZI. 14.017/05-

14/1999), Amtsblatt zur Wiener Zeitung Nr. 188, vom 29.09.1999 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Hefe- , Spiritus- und Zitronensäureerzeugung , BGBI.Nr. 

1080/1994 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Herstellung von Sauergemüse, BGBI. Nr. 1081/1994 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Reinigung von Verbrennungsgas (AEV Verbrennungsgas), 

BGBI.Nr. 886/1995 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
Laboratorien (AEV Laboratorien), BGBI.Nr. 887/1995 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Herstellung und Verarbeitung von Glas und künstlichen Mine­

ralfasern (AEV Glasindustrie), BGBI.Nr. 888/1995 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Aufbereitung , Veredelung und Weiterverarbeitung von Blei-, 

Wolfram- oder Zinkerzen sowie aus der Aluminium-, Blei-, Kup­

fer-, Molybdän-, Wolfram- oder Zinkmetallherstellung und -verar­

beitung (AEV Nichteisen - Metallindustrie), BGBI.Nr. 889/1995 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Kartoffelverarbeitung (AEV Kartoffelverarbeitung), BGBI. Nr. 

890/1995 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Tierkörperverwertung (AEV Tierkörperverwertung), BGBI.Nr. 

891/1995 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Wasseraufbereitung (AEV Wasseraufbereitung), BGBI.Nr. 
892/1995 
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• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Herstellung von Hautleim, Gelatine und Knochenleim (AEV 
Hautleim), BGBI.Nr. 893/1995 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Trocknung pflanzlicher Produkte für die Futtermittelherstellung 
(AEV Futtermittelherstellung), BGBI.Nr. 894/1995 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Herstellung von Soda nach dem Ammoniak-Soda Verfahren 
(AEV Soda ), BGBI.Nr. 92/1996 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Herstellung von Kunstharzen (AEV Kunstharze), BGBI.Nr. 
667/1996 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Herstellung von Pflanzenschutz und Schädlingsbekämp­
fungsmitteln (AEV Pflanzenschutzmittel), BGBI.Nr. 668/1996 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Herstellung von anorganischen Düngemitteln sowie von Phos­
phorsäure und deren Salzen (AEV anorganische Düngemittel ), 

BGBI.Nr. 669/1996 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Herstellung von technischen Gasen (AEV technische Gase), 
BGBI.Nr. 670/1996 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Herstellung von Holzfaserplatten (AEV Holzfaserplatten), 
BGBI.Nr. 671/1996 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Chlor-Alkali-Elektrolyse (AEV Chlor-Alkali-Elektrolyse), BGBI.Nr. 
672/1996 

• Begrel'lzung von Abwasserem issionen aus der Erdölverarbeitung 
(AEV Erdölverarbeitung), BGBI. 11 Nr. 344/1997 

• Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Aufbereitung , Ver­
edelung und Weiterverarbeitung von Eisenerzen sowie Eisen- und 
Stahlherstellung und -verarbeitung (AEV Eisen-Metallindustrie), 
BGBI. II Nr. 345/1997) 

• Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Aufbereitung , Ver­
edelung und Weiterverarbeitung von Kohlen (AEV Kohleverar­
beitung ), BGBI. II Nr. 346/1997 

• Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Aufbereitung , Ver­
edelung und Weiterverarbeitung von Industriemineralien ein­
schließlich der Herstellung von Fertigprodukten (AEV Industrie­
minerale), BGBI. II Nr. 347/1997 

• Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Herstellung und 
Weiterverarbeitung von Edelmetallen (AEV Edelmetalle), BGBI. II 
Nr. 348/1997 

• Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Massentierhaltung 
(AEV Massentierhaltung), BGBI. 11 Nr. 349/1997 

• Begrenzung von Abwasseremissionen aus Arbeiten mit gentech­
nisch veränderten Organismen (AEV Gentechnik), BGBI. 11 Nr. 
350/1997 

• Verordnung über den Grundwasserschwellenwert, BGBI.Nr. 
502/1991 , zgd BGBI. II Nr. 213/1997 

• Verordnung betreffend Anlagen zur Lagerung und Leitung was­
sergefährdender Stoffe, BGBI. 11 Nr. 4/1998 

• Verordnung zur Verbesserung der Wassergüte der Mur, BGBI.Nr. 
423/1979 
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• Verordnung zur Verbesserung der Wassergüte der Donau, BGBI.Nr. 

210/1977 

• Wasserbautenförderungsgesetz 1985, BGBI.Nr. 148/1985, zgd 
BGBI.Nr.516/1995 

• Bundesgesetz über das Bundesamt für Wasserwirtschaft und Ände-
rung des Wasserbautenförderungsgesetzes, BGBI.Nr. 516/1994 

• Marchfeldkanalgesetz, BGBI.Nr. 507/1985, zgd BGBI.Nr. 495/1990 

• Hydrographiegesetz, BGBI.Nr. 58/1979, zgd BGBI.Nr. 252/1990 

• Wassergüteerhebungsverordnung , BGBI.Nr. 338/1991 

• Deponieverordnung, BGBI. Nr. 164/1996 

. Indirekteinleiterverordnung , BGBI. 11 Nr. 222/1998 

Katastrophenschutz, Katastrophenhilfe 

Gesetze im Dienste des Katastrophenschutzes und der 
Katastrophenhilfe enthalten Maßnahmen mit dem Ziel 
der Verhinderung , Beseitigung oder Minderung der 
unmittelbaren Auswirkungen der mit einer Katastrophe 
verbundenen Personen- und Sachschäden . Dafür 
besteht auf Bundesebene ein Katastrophenfonds , der 
vom Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit 
den sachlich zuständigen Bundesministern verwaltet 
wird . 

• Strahlenschutzgesetz, BGBI.Nr. 227/1969, zgd BGBI.Nr. 
657/1996 

• Katastrophenfondsgesetz 1996, BGBI. Nr. 201 / 1996, 
zgd BGBI. I Nr. 130/1997 

Veterinärrecht 

Veterinärrecht dient der Erhaltung und der Wieder­
herstellung der Gesundheit von Tieren. Überdies zielt 
es auf die Vermeidung und Abwehr der dem Menschen 
aus der Tierhaltung und aus der Verwertung tierischer 
Produkte drohenden Gefahren ab. Eine solche Gefahr 
soll möglichst früh erkannt und auch von Amts wegen 
bekämpft werden. 

• Tierseuchengesetz, RGBI.Nr. 177/1909, zgd BGBI.Nr. 66/1998 

• Tierseuchengesetz-Durchführungsverordnung, RGBI. 1909/178, 
zgd BGBI.Nr.1959/56 

• Tiergesundheitsgesetz - TGG, BGBI. I Nr. 133/1999 

• Bangseuchengesetz, BGBI.Nr. 147/1957, zgd BGBI. I Nr. 

133/1999 

• Bangseuchenverordnung , BGBI.Nr. 280/1957, zgd BGBI.Nr. 

260/1994 

• Tierärztegesetz, BGBI.Nr. 16/1975, zgd BGBI.Nr. 30/1998 

• Rinderleukosegesetz, BGBI.Nr. 272/1982, zgd BGBI. I Nr. 

133/1999 

• Verordnung betreffend Untersuchungsstellen auf Rinderleu­

kose, BGBI. Nr. 416/1982 
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• Fleischuntersuchungsgesetz, 
zgd BGBI. I Nr. 66/1998 

BGBI.Nr. 522/1982 , • Arbeitslosenversicherungsgesetz, BGBLNr. 609/1977 , zgd 

• Fleischuntersuchungsverordnung, BGBI.Nr. 395/1994 , zgd 
BGBI.Nr. 519/1996 

• Fleischhygieneverordnung, B~BI.Nr. 280/1983 , zgd BGBI.Nr. 
185/1992 iVm § 1 Abs. 3 Faschiertes-Verordnung 

• Geflügel-Fleischuntersuchungsverordnung, BGBLNr. 404/1994, zgd 
BGBI.II.Nr. 189/1998 

• Geflügelhygieneverordnung, BGBI.II.Nr. 188/1998 

• Frischfleisch-Hygieneverordnung, BGBLNr. 396/1994, zgd BGBLNr. 
519/1996 

• Fleischverarbeitungsbetriebe-Hygieneverordnung, BGBI. Nr. 
397/1994, zgd BGBI.II.Nr. 341/1998 

• Zuchtwild-Fleischuntersuchungsverordnung, BGBI.Nr. 399/1994, 
zgd BGBI.Nr. 519/1996 

• Wi ldfleisch-Verordnung, BGBI.Nr. 400/1994 

• Kaninchenfleisch-Verordnung, BGBI. Nr. 401/1994, zgd BGBLNr. 
519/1996 

• Veterinärbehördliche Einfuhr- und Binnenmarktverordnung (EBVO 
1998) BGBL 11 Nr. 26/1999 

• Geflügelfleisch-Hyg ieneverordnung , BGBI.Nr. '403 /1 994 , zgd 
BGBL Nr. 519/1996 

• Faschiertes-Verordnung , BGBL Nr. 520/1996 

• Großmarkt-Fleischverodnung , BGBI.ILNr. 178/1997 

• Rückstandskontrollverordnung , BGBL II Nr. 426/1997 

• Bienenseuchengesetz, BGBLNr. 290/1988, zgd BGBL I Nr. 66/1998 

• Tierkennzeichnungs-Verordnung 1997, BGBL II Nr. 369/1997 

• Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zum Schutz von Nutztieren 
in der Landwirtschaft (in Kraft getreten am 19. September 1995) 

Arbeits- und Sozialrecht 

Auf die Land- und Forstwirtschaft bezogen dient das 
Arbeits- und Sozialrecht der sozialen Sicherstellung der 
selbständigen Landwirte sowie der umfassenden 
arbeitsrechtlichen Regelung betreffend die in der Land­
und Forstwirtschaft unselbständig Beschäftigten. 

• Allgemeines Sozialversicherungsgesetz-ASVG, BGBI.Nr. 
189/1955, zgd BGBI. I Nr. 16/1999 

• Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBI. Nr. 376/1967 , 
zgd BGBI. I Nr. 139/1997 

• Mutterschutzgesetz 1979, BGBL Nr. 221/1979, zgd BGBI. I Nr. 
61/1997 

• Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBI.Nr. 559/1978 , zgd 
BGBI. I Nr. 176/1999 

• Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für die Regelung des 
Arbeitsrechtes in der Land- und Forstwirtschaft (Landarbeits­
gesetz 1984-LAG), BGBI. Nr. 287/1984 , zgd BGBI. I Nr. 
101/1998 

BGBL I Nr. 148/1998 

• Eltern-Karenzurlaubsgesetz, BGBI.Nr. 651/1989 , zgd BGBI. I 
Nr. 123/1998 

• Bundespflegegeldgesetz, BGBLNr. 110/1993, zgd BGBL I Nr. 

111/1998 

Berufsausbildung und Schulwesen 

Nachfolgende Gesetze regeln die Organisation, die all­
gemeinen Ziele und die besonderen Aufgaben der land­
und forstwirtschaftlichen Schulen sowie Schul- und Stu­
dienbeihilfen. Seit Beginn des Schuljahres 1977/78 gilt 
das Schulunterrichtsgesetz (BGBLNr. 472/1986, zgd 
BGBLNr. 468/1995) auch für die land- und forstwirt­
schaftlichen Bundesschulen. 

• Land- und forstwirtschaftliches Bundesschulgesetz, BGBI.Nr. 
175/1966 , zgd BGBL I Nr. 145/1998 

• Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für die Berufsaus­
bildung der Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft (Iand- und 
forstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetz) , BGBI. Nr. 
298/1 990 , zgd BGBI. I Nr. 102/1998 

• Bundesgrundsatzgesetz für land- und forstwirtschaftliche 
Berufsschulen, BGBLNr. 319/1975, zgd BGBI.Nr. 648/1994 

• Bundesgrundsatzgesetz für land- und forstwirtschaftl iche 
Fachschulen , BGBI.Nr. 320/1975, zgd BGBLNr. 649/1994 

• Bundesgesetz über Fachhochschul-Studiengänge, BGBLNr. 
340/1993 , zgd BGBI. I Nr. 72/1998 

• Schülerbeihilfengesetz 1983, BGBI. Nr. 455/1983, zgd BGBLNr. 
853/1995 

• Studienförderungsgesetz 1992, BGBI. Nr. 305/1992 , 
zgd BGBI. I Nr. 77/1998 

• Verordnung über die Schülerheimbeiträge an Höheren land­
und forstwirtschaftlichen Lehranstalten, BGBLNr. 393/1989, zgd 
BGBI. II Nr. 285/1998 

• Bundesgesetz über die Berufsreifeprüfung, BGBI . I Nr. 68/1997, 
zgd BGBL I Nr. 21/1998 

Kraftfahrrecht 

Das Kraftfahrrecht schreibt die technische Beschaf­
fenheit und die Ausrüstung der Kraftfahrzeuge sowie 
die persönliche Qualifikation der zu ihrem Betrieb 
Berechtigten vor. Weiters sollen durch die gesetzliche 
Koordinierung des Straßenverkehrs Gefahren durch den 
Betrieb von Kraftfahrzeugen vermindert werden. 

• Kraftfahrgesetz 1967, BGBLNr. 267/1967, zgd BGBI. I Nr. 
146/1998 

• KFG-Durchführungsverordnung 1967, BGBI. Nr. 399/1967 , 
zgd BGBI 11. Nr. 136/1998 

• Straßenverkehrsordnung 1960, BGBLNr. 159/1960, zgd BGBI. 
I Nr. 145/1998 
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• Tiertransportgesetz-Straße, BGBI.Nr. 411/1994 

• Führerscheingesetz (FSG), BGBI. 1 Nr. 120/1997, zgd BGBI. 
1 Nr. 94/1998 

• Führerscheingesetz-Durchführungsverordnung , BGBI. 11 Nr. 
320/1997 

• Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung, BGBI.II Nr. 322/1997 

• Tiertranport-Bescheinigungsverordnung, BGBI 129/1995 

• Tiertransport-Betreuungsverordnung, BGBI 440/1995 

• Tiertransport-Ausbildungsverordnung , BGBI 427/1995 

• Tiertransportmittelverordnung , BGBI 679/1996 

Zivilrecht 

Für die Land- und Forstwirtschaft ist auch das Privatrecht 
von Bedeutung . In gewissen Bereichen sind pri­
vatrechtliche Grundsätze in Anpassung an die spezi­
ellen Gegebenheiten in der Land- und Forstwirtschaft 
abgeändert worden. 

• Landpachtgesetz, BGBI.Nr. 451/1969 

• Tiroler Höfegesetz, LGBI.Nr. 47/1900 , zgd 657/1989 

• Kärntner Erbhöfegesetz, LBGI.Nr. 33/1903, zgd 658/1989 

• Anerbengesetz, BGBI. Nr. 106/1958, zgd 659/1989 

• Erwerbsgeselischaftengesetz, BGBI.Nr. 257/1990, zgd BGBI.Nr. 
10/1991 

• Produkthaftungsgesetz, BGBI. Nr. 99/1988, zgd BGBI. 1 Nr. 
185/1999 

Abgabenrecht 

Das für die Land- und Forstwirtschaft maßgebende 
Abgabenrecht enthält Sonderbestimmungen, die den 
besonderen Verhältnissen in der Land- und Forstwirt­
schaft Rechnung tragen. Besondere Bedeutung kommt 
dem Einheitswertbescheid zu, von dem grundsätzlich 
alle wesentlichen Abgaben des Landwirtes abgeleitet 
werden. 

• Bundesabgabenordnung, BGBI.Nr. 194/1961 , zgd BGBI. I Nr. 
28/1999 

• Verordnung über land- und forstwirtschaftliche Buchführung , 
BGBI.Nr.51/1962 

• Bewertungsgesetz 1955, BGBI.Nr. 148/1955, zgd BGBI.Nr. 28/1999 

• Bodenschätzungsgesetz 1970, BGBI. Nr. 233/1970 

• Einkommensteuergesetz 1988, BGBI.Nr. 400/1988, zgd BGBI. I 
Nr. 48/1999 

• Verordnung über die Aufstellung von Durchschnittssätzen für die 
Ermittlung des Gewinnes aus Land- und Forstwirtschaft, BGBI. 11 

Nr. 430/1997, zgd BGBI. 11 Nr. 448/1999 

• Umsatzsteuergesetz 1994, BGBI.Nr. 663/1994, zgd BGBI. I Nr. 
106/1999 
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• Vermögenssteuergesetz 1954, BGBI.Nr. 192/1954, zgd BGBI.N r. 
818/1993 

• Grundsteuergesetz 1955, BGBI.Nr. 149/1955, zgd BGBI.Nr. 
28/1999 

• Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955, BGBI.Nr. 141/1955, 
zgd BGBI.Nr. 797/1996 

• Grunderwerbssteuergesetz 1987, BGBI.Nr. 309/1987 , zgd BGBI. 
I Nr. 28/1999 

• Bundesgesetz über eine Abgabe von land- und forstwirtschaftli­
chen Betrieben, BGBI.Nr. 166/1960, zgd BGBI. Nr. 486/1984 

• Kommunalsteuergesetz 1993, BGBI.Nr. 819/1993, zgd BGBI.I Nr. 

10/1998 

• Alkohol-Steuer und Monopolgesetz 1995, BGBI. 703/1994, zgd 
BGBI.Nr. 427/1996 

• Energieabgabenvergütungsgesetz, BGBI.Nr. 201/1996, zgd BGBI. 
I Nr. 10/1998 

Pflanzensch utz 

Das Pflanzenschutzrecht regelt die Bekämpfung von 
Krankheiten und Schädlingen. Zu diesem Zweck hat 
der Grundstückseigentümer auch behördliche Maß­
nahmen zu dulden. 

• Pflanzenschutzgrundsatzgesetz, BGBI. I Nr. 140/1999 

• Pflanzenschutzgesetz, BGBI.Nr. 532/1995, zgd. BGBI.Nr. 73/1997 

• Pflanzenschutzmittelgesetz 1997, BGBI. I Nr. 60/1997 

• Verordnung gemäß § 12 Abs. 9 Pflanzenschutzmittelgesetz 1997 
BGBI. 11 Nr. 109/1998 

• Kundmachung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft 
gemäß § 33 Abs. 2 des Pflanzenschutzmittelgesetzes 1997, 

BGBI. 11 Nr. 126/1998 

• Pflanzenschutzmittel-Einfuhrverordnung, BGBI.Nr. 372/1992 

• Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffverordnung, BGBI.Nr. 626/1992 

• Pflanzenschutzmittel-Gebührentarif, BGBI.Nr. 670/1991 , zgd 

BGBI.Nr. 875/1995 

• Pflanzenschutzverordnung, BGBI. Nr. 253/1996, zgd BGBI. 11 Nr. 
492/1999 

Sortenschutz 

Das Sortenschutzgesetz sieht ein besonderes Schutz­
recht für neue Pflanzensorten vor. Es räumt dem Sor­
tenschutzinhaber ein befristetes ausschl ießliches Nut­
zungsrecht an der geschützten Sorte ein. 

• Sortenschutzgesetz, BGBI.Nr. 108/1993, zgd. 72/1997 

• Verordnung über die Anmeldegebühr und über die Prüfgebühren 
nach dem Sortenschutzgesetz, BGBI.Nr. 711/1996 , zgd BGBI. 11 

Nr. 207/1997 

• Verordnung über die Bestimmung der verwandten Pflanzenarten 
nach dem Sortenschutzgesetz, BGBI.Nr. 144/1993 
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• Verordnung über die Erweiterung des sachlichen Anwendungs­
bereiches des Sortenschutzgesetzes, BGBt.Nr. 455/1991 , zgd BGBI. 
II Nr. 470/1998 

Bodenreform 

Gesetze im Dienste der Bodenreform bewirken eine, 
geänderten sozialen oder wirtschaftlichen Bedürfnis­
sen entsprechende, planmäßige Regulierung oder 
Neuordnung gegebener Besitz-, Benützungs- oder 
Bewirtschaftungsverhältnisse an land- und forstwirt­
schaftlichen Liegenschaften. 

• Agrarverfahrensgesetz 1950, BGBt.Nr. 173/1950, zgd BGBI.Nr. 
901/1993 

• Flurverfassungs-Grundsatzgesetz 1951 , BGBt. Nr. 103/1951 , zgd 
BGBt.Nr. 903/1993 

• Grundsatzgesetz über die Behandlung der Wald- und Weidenut­
zungsrechte sowie besonderer Felddienstbarkeiten, BGBI.Nr. 
103/1 951 , zgd BGBI.Nr. 301/1976 

• Güter- und Seilwege-Grundsatzgesetz 1967, BGBI. Nr. 198/1967, 
zgd BGBI.Nr. 440/1975 

• Landwirtschaftliches Siedlungs-Grundsatzgesetz, BGBt. Nr. 79/1967, 
zgd BGBt. Nr. 358/1971 

Förderungsrecht 

Durch die Förderung der Land- und Forstwirtschaft sol­
len im Wesentlichen die im Landwirtschaftsgesetz und 
im Abschnitt X des Forstgesetzes niedergeschriebe­
nen Ziele der Agrarpolitik und Forstpolitik erreicht wer­
den . Die Finanzierung des nationalen Teils der För­
derung erfolgt nach dem LWG 60% Bund, 40% Län­
der. Die Förderung der Land- und Forstwirtschaft 
erfolgt grundsätzlich im Rahmen der Privatwirt­
schaftsverwaltung auf Grund von Richtlinien. 

• Landwirtschaftsgesetz 1992, BGBI.Nr. 375/1992, zgd BGBI.Nr. 
420/1996 

• Verordnung über ökologische Mindestkriterien für die 
Gewährung von ausschließlich national finanzierten betrieb­
lichen Förderungsmaßnahmen, BGBI.Nr. 859/1995 

• Bergbauernverordnungen für die einzelnen Bundesländer (mit 
Ausnahme von Wien und Burgenland), BGBI.Nr. 1048 bis 
1054/1994 

• Neugefasste 8ergbauernverordnung für Burgenland, BGBI.Nr. 
542/1979 

• Verordnung, mit der die Berggebiete und benachteiligten för­
derungswürdigen Gebiete bestimmtweroen, 8G81.Nr. 771/1995 

• 8undesgesetz, mit dem Maßnahmen zur Verbesserung der 
Besitzstruktur bäuerlicher Betriebe gefördert werden , BG8I.Nr. 
298/1969 , zgd BG8I.Nr. 731/1974 
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• Hagelversicherungs-Förderungsgesetz, 8GBI.Nr. 64/1955, 
zgd 8GBI. I Nr. 130/1997 

• Hagelversicherungs-Förderungsverordnung 1993, 8G81.Nr. 
42/1995 

• Tierversicherungsförderungsgesetz, BGBI.Nr. 442/1969 

• ERP-Fonds-Gesetz, BGBI.Nr. 207/1962 , zgd 8G81.Nr. 
1105/1994 

• Wasserbautenförderungsgesetz 1985, 8GBI. Nr. 148/1985, 
zgd BG81. I Nr. 96/1997 

• Finanzausgleichsgesetz 1997, 8G81.Nr. 201/1996 , zgd BG81. 
I Nr. 130/1997 

Umweltrecht 

Umweltrechtliche Vorschriften befinden sich in einer Viel­
zahl von Gesetzen, die für die Land- und Forstwirtschaft 
maßgeblich sind. Sie bezwecken die Verminderung der 
Beeinträchtigung von Luft, Wasser und Boden . Sofer­
ne Gesetze, die umweltrechtliche Bestimmungen ent­
halten, bereits in einem vorangehenden Kapitel Erwäh­
nung gefunden haben, wird von einer abermaligen Auf­
listung abgesehen . 

• 8undesverfassungsgesetz über den umfassenden Umwelt-
schutz, BG8I.Nr. 491/1984 

• Umweltfondsgesetz, 8G81.Nr. 567/1983, zgd BG8I.Nr. 325/1990 

• Smogalarmgesetz, 8G81. Nr. 38/1989 , zgd BG8I.Nr. 210/1992 

• Altlastensanierungsgesetz, BGBI.Nr. 299/1989, zgd BGBI. I Nr. 
151/1998 

• Abfallwirtschaftsgesetz, BGBI.Nr. 325/1990 , zgd 8G81. I Nr. 
151/1998 

• Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, BG8I.Nr. 697/1 993 , 
zgd 8G81.Nr. 773/1996 

• Umweltinformationsgesetz, BGBI.Nr. 495/1993 

• Umweltförderungsgesetz, BG8I.Nr. 185/1993, zgd BG81. I Nr. 
79/1998 

• Gentechnikgesetz, BGBI.Nr. 510/1 994, zgd BGBI. I Nr. 73/1998 

• Gentechnik-Kennzeichnungsverordnung BGBI. II Nr. 59/1998 

Statistik 

Diese Verordnungen dienen der Anordnung statistischer 
Erhebungen im land- und forstwirtschaftlichen Bereich 

• Verordnung über eine allgemeine Viehzählung im Jahr 1999, 
8G81. 11 Nr. 208/1999 

• Verordnung über eine Agrarstrukturerhebung 1999, 8GBI. Nr. 
251/1999 
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Bedeutende Rechtsgrundlagen der EG in der jeweils 
geltenden Fassung 

(Stand: 1. Juni 2000) 

Agrarstruktur- und Regionalpol itik, Statistik 
• VO Nr. 1260/99 mit den allgemeinen Bestimmungen über die 

Strukturfonds 

• VO Nr. 1263/99 über das Finanzinstrument für die Ausrichtung 
der Fischerei 

• VO Nr. 2792/99 zur Feststellung der Modalitäten und 
Bedingungen für die gemeinschaftlichen Strukturmaßnahmen 
im Fischereisektor 

• Beschluss des Rates der EU zur Anpassung der Dokumente 
betreffend den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur EU (95/1/EG, 
Euratom, EGKS) 

• VO Nr. 3699/93 über die Kriterien und Bedingungen für die 
Strukturmaßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Fischerei 
und Aquakultur sowie der Verarbeitung und Vermarktung der 
entsprechenden Erzeugnisse 

• VO Nr. 788/96 über die Vorlage von Statistiken über die 
Aquakulturproduktion durch die Mitgliedstaaten 

• VO Nr. 571/88 zur Durchführung von Erhebungen der 
Gemeinschaft über die Struktur der landwirtschaftlichen 
Betriebe 

• VO Nr. 2467/96 zur Änderung der VO Nr. 571/88 zur 
Durchführung von Erhebungen der Gemeinschaft über die 
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 

• VO Nr. 357/79 über statistische Erhebungen der Rebflächen 

• VO Nr. 837/90 über die von den Mitgliedstaaten zu liefernden 
statistischen Informationen über die Getreideerzeugung 

• VO Nr. 959/93 über die von den Mitgliedstaaten zu liefernden 
statistischen Informationen über pflanzliche Erzeugnisse 
außer Getreide 

• RL 93/24/EWG betreffend die statistischen Erhebungen über 
die Rindererzeugung 

• RL 93/23/EWG betreffend die statistischen Erhebungen über 
die Schweineerzeugung 

• RL 93/25/EWG betreffend die statistischen Erhebungen über 
die Schaf- und Ziegenhaltung 

• RL 76/625/EWG über die von den Mitgliedsstaaten durchzu­
führenden statistischen Erhebungen zur Ermittlung des 
Produktionspotentials bestimmter Baumobstanlagen 

• Entscheidung 2000/380/EG der Kommission , wonach Öster­
reich pro Jahr nur zwei Erhebungen über den Schweinebestand 
durchzuführen hat. 

• Entscheidung der Kommission zur Ermächtigung der Republik 
Österreich, die Erhebungen über den Rinderbestand teilwei­
se durch die Auswertung der Rinderdatenbank zu ersetzen. 

Flankierende Maßnahmen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik 

• VO Nr. 1257/99 über die Förderung der Entwicklung des 
Ländlichen Raums durch den Europäischen Ausrichtungs- und 

Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) und zur Ände­
rung bzw. Aufhebung bestimmter VO 

• VO Nr. 1750/99 mit Durchführungsvorschriften zurVO 1257/99 

• VO Nr. 1258/99 über die Finanzierung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik 

• VO Nr. 1259/99 zur Festlegung von Gemeinschaftsregeln für 
Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 

• VO Nr. 3508/92 zur Einführung eines integrierten Verwaltungs­
und Kontrollsystems für bestimmte gemeinschaftliche 
Beihilferegelungen 

• VO Nr. 3887/92 mit Durchführungsbestimmungen zum inte­
grierten Verwaltungs- und Kontrollsystem 

Marktordnungen 
• VO Nr. 1255/99 für die gemeinsame Marktorganisation für Milch 

und Milcherzeugnisse 

• VO Nr. 3950/92 über die Erhebung einer Zusatzabgabe im 
Milchsektor 

• VO Nr. 536/93 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Zusatzabgabe im Milchsektor 

• VO Nr. 671/95 zur Zuteilung einer spezifischen Referenzmenge 
an bestimmte Erzeuger von Milch oder Milcherzeugnissen in 
Österreich und Finnland 

• VO Nr. 2771/99 mit Durchführungsvorschriften für die 
Interventionen auf dem Markt für Butter und Rahm 

• VO Nr. 322/96 über die Durchführungsbestimmungen für die 
öffentliche Lagerhaltung von Magermilchpulver 

• VO Nr. 2571/97 über den Verkauf von Billigbutter und die 
Gewährung einer Beihilfe für Rahm , Butter und Butterfett für 
die Herstellung von Backwaren , Speiseeis und anderen 
Lebensmitteln 

• VO Nr. 429/90 über die Gewährung einer Beihilfe im 
Ausschreibungsverfahren für Butterfett zum unmittelbaren 
Verbrauch in der Gemeinschaft 

• VO Nr. 2191/81 über die Gewährung einer Beihilfe zum 
Ankauf von Butter durch gemeinnützige Einrichtungen 

• VO Nr. 2799/99 mit Durchführungsvorschriften hinsichtlich der 
Gewährung einer Beihilfe für Magermilch und Magermilchpulver 
für Futterzwecke und des Verkaufs dieses Magermilchpulvers 

• VO Nr. 2921/90 über die Gewährung von Beihilfen für die zur 
Herstellung von Kasein und Kaseinarten bestimmte Magermilch 

• VO Nr. 2204/90 mit zusätzlichen , Käse betreffenden 
Grundregeln der gemeinsamen Marktorganisation für Milch 
und Milcherzeugnisse 

• VO Nr. 2742/90 mit Durchführungsvorschriften zur VO Nr. 
2204/90 

• VO Nr. 3392/93 mit Durchführungsvorschriften zur VO Nr. 
1842/83 
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• va Nr. 174/99 mit besonderen Durchführungsvorschriften für 
Ausfuhrlizenzen und Ausfuhrerstattungen im Sektor Milch 
und Milcherzeugnisse 

• va Nr. 1374/98 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Einfuhrregelung für Milch und Milcherzeugnisse und zur 
Eröffnung der betreffenden Zollkontingente 

• va Nr. 1766/92 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Getreide 

• va Nr. 1251 /99 zur Einführung einer Stützungsregelung für 
Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen 

• va Nr. 2316/99 mit Durchführungsbestimmungen zurVa (EG) 
Nr. 1251/99 des Rates zur Einführung einer Stützungsregelung 
für Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen 

• va Nr. 2461/99 mit Durchführungsbestimmungen für die 
Nutzung stillgelegter Flächen zur Erzeugung von 
Ausgangserzeugnissen, die in der Gemeinschaft zu nicht in 
erster Linie für Lebens- oder Futtermittelzwecke bestimmten 
Erzeugnissen verarbeitet werden 

• va Nr. 2273/93 zur Festlegung der Interventionsorte für 
Getreide 

• va Nr. 689/92 über das Verfahren und die Bedingungen für 
die Übernahme von Getreide durch die Interventionsstellen 

• va Nr. 2131/93 der Kommission über das Verfahren und die 
Bedingungen für den Verkauf von Getreide aus Beständen der 
Interventionsstellen 

• va Nr. 1577/96 zur Festlegung einer Sondermaßnahme 
zugunsten bestimmter Körnerleguminosen 

• va Nr. 1644/96 mit Durchführungsbestimmungen für die 
Gewährung der Beihilfe für bestimmte Körnerleguminosen 

• va Nr. 2731 /75 über Standardqualitäten für Weichweizen, 
Roggen , Gerste, Mais und Hartweizen 

• va Nr. 1162/95 mit besonderen Durchführungsbestimmungen 
für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen für Getreide und Reis 

• va Nr. 1543/93 zur Festsetzung der den 
Kartoffelstärkeerzeugern in den Wirtschaftsjahren 1993/94, 
1994/95 und 1995/96 zu gewährenden Prämie 

• va Nr. 1772/93 mit Durchführungsbestimmungen zu den va 
Nr.1766/92 und Nr. 1418/76 des Rates hinsichtlich der 
Produktionserstaltungen für Getreide und Reis 

• va Nr. Nr. 1868/94 zur Einführung einer 
Kontingentierungsregelung für die Kartoffelstärkeerzeugung 

• va Nr. 97/95 mit den Durchführungsbestimmungen zur va 
Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich des Mindestpreises und 
des den Kartoffelerzeugern zu zahlenden Ausgleichsbetrags 
sowie zur va Nr. 1868/94 des Rates zur Einführung einer 
Kontingentierungsregelung für die Kartoffelstärkeerzeugung 

• Entscheidung Nr. 95/209 zur Änderung der Entscheidung 
95/32/EG zur Genehmigung des österreichischen Programms 
für die Durchführung des Artikels 138 der Akte über die 
Bedingungen für den Beitritt der Republik Österreich , der 
Republik Finnland und des Königreichs Schweden. 
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• va Nr. 1358/77 zur Aufstellung allgemeiner Regeln für den 
Ausgleich der Lagerkosten für Zucker 

• va Nr. 1729/78 über Durchführungsbestimmungen für die 
Erstattung bei der Erzeugung für Zucker, der in der chemi­
schen Industrie verwendet wird 

• va Nr. 1998/78 über Durchführungsbestimmungen zur 
Regelung des Ausgleichs der Lagerkosten für Zucker 

• va Nr. 2038/99 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Zucker 

• va Nr. 1252/99 zur Änderung der va (EG ) Nr. 1868/94 zur 
Einführung einer Kontingentierungsregelung für die 
Kartoffelstärkeerzeugung 

• va Nr. 1254/99 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Rindfleisch 

• va Nr. 1401/99 zur Festsetzung des Interventionspreises für 
ausgewachsene Rinder für die Zeit vom . 1. Juli bis 31. 
Dezember 1999 

• va Nr. 2342/99 mit Durchführungsvorschriften für die 
Prämienregelung gemäß der va Nr. 1254/99 

• va Nr. 562/00 mit Durchführungsvorschriften zur va Nr. 
1254/99 hinsichtlich der Regelung der öffentl ichen 
Interventionsankäufe für Rindfleisch 

• va Nr. 3445/90 über Durchführungsbestimmungen betreffend 
die Gewährung von Beihilfen für die private Lagerhaltung von 
Rindfleisch 

• va 2705/98 zur Bestimmung der auf den repräsentativen 
Märkten festgestellten Preise für ausgewachsene Rinder 

• va Nr. 563/82 mit Durchführungsbestimmungen zur va Nr. 
1208/81 für die Feststellung der Marktpreise für ausgewach­
sene Rinder 

• va Nr. 820/97 zur Einführung eines Systems zur 
Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und über die 
Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen 

• va Nr.2628/97 mit Übergangsvorschriften für das Ablaufen 
des Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von 
Rindern 

• va Nr. 2629/97 mit Durchführungsvorschriften und ahrmarken, 
Bestandsregister und Pässen 

• va Nr. 2630/97 mit Durchführungsvorschrifteln für die 
Mindestkontrollen 

• va Nr. 494/98 hinsichtlich der Anwendung von verwaltungs­
rechtlichen Mindestsanktionen im Rahmen des Systems zur 
Kennzeichnung und Registrierung von Rindern 

• va Nr. 2759/75 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Schweinefleisch 

• va Nr. 1402/99 zur Festsetzung des Grundpreises und der 
Standardqualität für geschlachtete Schweine für die Zeit vom 
1.7.1 999 bis 30.6.2000 

• va Nr. 391 /68 über die Durchführungsbestimmungen bei 
Interventionskäufen auf dem Schweinefleischsektor 
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• VO Nr. 2763/75 über die allgemeinen Vorschriften betreffend 
die Gewährung von Beihilfen für die private Lagerhaltung auf 
dem Sektor Schweinefleisch 

• VO Nr. 3444/90 mit Durchführungsbestimmungen betreffend 
die Gewährung von Beihilfen für die private Lagerhaltung von 
Schweinefleisch 

• VO Nr. 1370/95 mit Durchführungsbestimmungen für die 
Ausfuhrlizenzen im Sektor Schweinefleisch 

• VO Nr. 2467/98 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Schaf- und Ziegenfleisch 

• VO Nr. 1680/99 zur Festsetzung des Grundpreises für 
Schaffleisch im Wirtschaftsjahr 2000 

• VO Nr. 3493/90 zur Festlegung der Grundregeln für die Ge­
währung der Prämie zugunsten der Schaf- und Ziegen­
fleischerzeuger 

• VO Nr. 2700/93 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Gewährung der Prämie an die Erzeuger von Schaf- und 
Ziegenfleisch 

• VO Nr. 3567/92 mit Durchführungsvorschriften für die erzeu­
gerspezifischen Obergrenzen, die nationalen Reserven und 
die Übertragung von Ansprüchen gemäß der VO Nr. 3013/89 

• VO Nr. 2385/91 mit Durchführungsbestimmungen zu bestimm­
ten Sonderfällen der Definition der Schaf- und 
Ziegenfleischerzeuger sowie ihrer Erzeugergemeinschaft 

• VO Nr. 3901 /89 zur Definition der zu schweren Schlachtkörpern 
gemästeten Lämmer 

• VO Nr. 2814/90 mit Durchführungsbestimmungen zur Definition 
der zu schweren Schlachtkörpern gemästeten Lämmer 

• VO Nr. 2738/99 zur Bestimmung der Berggebiete, in denen 
die Prämie für Ziegenfleischerzeuger gewährt wird 

• VO Nr. 136/66 über die Errichtung einer gemeinsamen 
Marktorganisation für Fette 

• VO Nr. 2771/75 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Eier 

• VO Nr. 2777/75 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Geflügelfle isch 

• VO Nr. 827/68 über die gemeinsame Marktorganisation für 
bestimmte im Anhang 11 des Vertrages aufgeführte Erzeugnisse 

• VO Nr. 2200/96 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Obst- und Gemüse 

• VO Nr. 2201 /96 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse 

• VO Nr. 1696/71 über die Gemeinsame Marktorganisation für 
Hopfen 

• VO Nr. 1037/72 zur Festlegung der Grundregeln für die 
Gewährung und Finanzierung einer Beihilfe für Hopfenerzeuger 

• VO Nr. 609/99 mit Einzelheiten über die Gewährung der Beihilfe 
für Hopfenerzeuger 

• VO Nr. 1098/98 zur Einführung vorübergehender Sonder­
maßnahmen im Hopfensektor 
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• VO Nr. 2075/92 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Rohtabak 

• VO Nr. 2848/98 mit Durchführungsbestimmungen zur VO Nr. 
2075/92 hinsichtlich der Prämienregelung der Produktions­
quoten und der Sonderbeihilfe für Erzeugergemeinschaften 
im Rohtabaksektor 

• VO Nr. 1308/70 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Flachs und Hanf 

• VO Nr. 619/71 zur Festlegung der Grundregeln für die 
Gewährung einer Beihilfe für Flachs und Hanf 

• VO Nr. 1164/89 zur Durchführung der Beihilfenregelung für 
Faserflachs und Hanf 

• VO Nr. 1784/93 über die zum Ausgleich der Faserflachsbeihilfe 
festzulegenden Koeffizienten 

• VO Nr. 603/95 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Trockenfutter 

• VO Nr. 785/95 mit Durchführungsbestimmungen zur VO Nr. 
603/95 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Trockenfutter 

• VO Nr. 234/68 über die Errichtung einer gemeinsamen 
Marktorganisation für lebende Pflanzen und Waren des 
Blumenhandels 

• VO Nr. 411/97 mit Durchführungsbestimmungen zur VO Nr. 
2200/96 hinsichtlich operationeller Programme, Betriebsfonds 
und finanzieller Beihilfe der Gemeinschaft 

• VO Nr. 412/97 Anerkennung von Erzeugerorganisationen für 
Obst und Gemüse 

• VO Nr. 504/97 Produktionsbeihilfenregelung für Verarbei­
tungserzeugnisse aus Obst und Gemüse 

• VO Nr. 20/98 Beihilfen für vorläufig anerkannte Erzeuger­
gruppierungen für Obst und Gemüse 

• VO Nr. 659/97 Interventionsregelung für Obst und Gemüse 

Wein 
• VO Nr. 822/87 über die gemeinsame Marktordnung für Wein 

• VO Nr. 823/87 zur Festlegung besonderer Vorschriften für 
Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete 

• VO Nr. 2332/92 über in der Gemeinschaft hergestellte Schaum­
weine 

• VO Nr. 2333/92 zur Festlegung der Grundregeln für die 
Bezeichnung und Aufmachung von Schaumwein und 
Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure 

• VO Nr. 2392/89 zur Aufstellung allgemeiner Regeln für die 
Bezeichnung Aufmachung der Weine und der Traubenmoste 

• VO Nr. 3201/90 über Durchführungsbestimmungen für die 
Bezeichnung und Aufmachung der Weine und der 
Traubenmoste 

• VO Nr. 1294/96 mit Durchführungsbestimmungen zur VO Nr. 
822/87 des Rates betreffend die Ernte-, Erzeugungs- und 
Bestandsmeldungen für Erzeugnisse des Weinbaus 

• VO Nr. 1442/88 über die Gewährung von Prämien zur end­
gültigen Aufgabe von Rebflächen in den Weinwirtschaftsjahren 
1988/89 bis 1995/96 
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Qualitäts- und Vermarktungs normen und 
Handelsklassen 

• VO Nr. 3220/84 zur Bestimmung des gemeinschaftlichen 
Handelsklassenschemas für Schweineschlachtkörper 

• VO Nr. 2967/85 mit Durchführungsbestimmungen zum gemein­
schaftlichen Handelsklassenschema für Schweineschlacht­
körper 

• VO Nr. 1208/81 zur Bestimmung des gemeinschaftlichen 
Handelsklassenschemas für Schlachtkörper ausgewachsener 
Rinder 

• VO Nr. 1186/90 zur Erweiterung des Anwendungsbereichs des 
gemeinschaftlichen Handelsklassenschemas für ausge­
wachsene Rinder 

• VO Nr. 344/91 mit Durchführungsvorschriften für die VO Nr. 
1186/90 

• VO Nr. 2930/81 über ergänzende Bestimmungen zur 
Anwendung des gemeinschaftlichen Handelsklassenschemas 
für Schlachtkörper ausgewachsener Rinder 

• VO Nr. 2137/92 über das gemeinschaftliche 
Handelsklassenschema für Schafschlachtkörper und die 
gemeinschaftliche Standardqualität frischer oder gekühlter 
Schafschlachtkörper 

• VO Nr. 461/93 mit Bestimmungen zum gemeinschaftlichen 
Handelsklassenschema für Schlacht körper von Schafen 

• VO Nr. 1907/90 über bestimmte Vermarktungsnormen für Eier 

• VO Nr. 1274/91 mit Durchführungsvorschriften zur VO Nr. 
1907/90 

• VO Nr. 2782/75 über die Erzeugung von und den Verkehr mit 
Bruteiern und Küken von Hausgeflügel 

• VO Nr. 1868/77 zur Durchführung der VO Nr. 2782/75 

• VO Nr. 1906/90 über Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch 

• VO Nr. 1538/91 mit Durchführungsvorschriften zur VO Nr. 
1906/90 

• VO Nr. 920/89 betreffend Qualitätsnormen für Obst und 
Gemüse (Äpfel und Birnen) 

• VO Nr. 316/68 betreffend Qualitätsnormen für frische 
Schnittblumen und frisches Blattwerk 

• VO Nr. 315/68 betreffend Qualitätsnormen für Blumenbulben, 
-zwiebeln und -knollen 

• VO Nr. 2251/92 über die Qualitätskontrolle von frischem Obst 
und Gemüse 

Sonstiges 
• VO Nr. 2100/94 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz 

• VO Nr. 2092/91 über den ökologischen Landbau und die ent­
sprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeug­
nisse und Lebensmittel 

Grüner Bericht 1999 

• VO Nr. 2377/90 betreffend Festsetzung von Höchstmengen 
für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen 
Ursprungs 

• VO Nr. 2309/93 Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für 
die Genehmigung und Überwachung von Human- und 
Tierarzneimitteln und zur Schaffung einer europäischen 
Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln 

• VO Nr. 258/97 über neuartige Lebensmittel und neuartige 
Lebensmittelzutaten (Novel-Food VO) 

• VO Nr. 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und 
Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und 
Lebensmittel 

• VO Nr. 2082/92 über Bescheinigungen besonderer Merkmale 
von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln 

• VO Nr. 3699/93 über die Kriterien und Bedingungen für die 
Strukturmaßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Fischerei 
und Aquakultur sowie der Verarbeitung und Vermarktung der 
entsprechenden Erzeugnisse 

• VO Nr. 729/70 über die Finanzierung der gemeinsamen 
Agrarpolitik 

• VO (EG) Nr. 1663/95 der Kommission mit Durchführungs­
bestimmungen zu der Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates 
bezüglich des Rechnungsabschlussverfahrens des EAGFL, 
Abteilung Garantie 

• VO Nr. 296/96 der Kommission über die von den Mitgliedstaaten 
zu übermittelnden Angaben, zur monatlichen Übernahme der 
vom Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie, finanzierten 
Ausgaben und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 
2776/88 

• VO Nr. 1182/71 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten 
und Termine 

• VO Nr. 3719/88 über gemeinsame Durchführungsvorschriften 
für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen sowie Vorausfestsetzungs­
bescheinigungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 

• VO Nr. 3095/94 über die Beihilfe, die Wirtschaftsteilnehmern 
des Privatsektors in Österreich und Finnland für am 1.1.1995 
gehaltene Warenbestände gewährt werden kann 

• VO Nr. 2220/85 mit gemeinsamen Durchführungsbestim­
mungen zur Regelung der Sicherheiten für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 

• VO Nr. 3002/92 über gemeinsame DurChführungsbestim­
mungen für die Überwachung der Verwendung und/oder 
Bestimmung von Erzeugnissen aus den Beständen der 
Interventionsstellen 

• VO Nr. 2148/96 mit Vorschriften zur Bewertung und Kontrolle 
der Mengen der öffentlich eingelagerten landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse 
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SonderrichtJinien des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wa sserwirtschaft 

• VO Nr. 1055/77 des Rates über die Lagerung und das 
Verbergen der von I nterventionsstellen gekauften Erzeugnisse 

• VO Nr. 3515/92 der Kommission mit ausführlichen gemein­
samen Durchführungsbestimmungen zu VO Nr. 1055/77 

• VO Nr. 3108/94 über die aufgrund des Beitritts Österreichs, 
Finnlands und Schwedens zu treffenden Übergangsmaß­
nahmen für den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen 

• VO Nr. 144/97 über die am 1.1. 1995 in Österreich, Schweden 
und Finnland über die normalen Übertragbestände hinaus­
gehenden Bestände an landwirtschaftlichen Erzeugnissen 

• VO Nr. 974/98 des Rates über die Einführung des EURO 

• VO Nr. 975/98 des Rates über die Stückelung und technische 
Merkmale der für den Umlauf bestimmter EURO-Münzen 

• Degressive Ausgleichszahlungen Kulturpflanzen 

• Degressive Ausgleichszahlungen für Saatgut 

• Degressive Förderungsausgleichszahlungen für Alternativ­
kulturen 

• Degressiver Förderungszuschuß für Hopfen 

• Ausgleichszahlungen Obst und Gemüse 

• Degressive Übergangsbeihilfe Stärke 

• Degressive Übergangsbeihilfen für Geflügel und Bruteier 

• Degressive Übergangsbeihilfen für Mastschweine 

• Degressive Übergangsbeihilfen für Zuchtsauen 

• Degressive Übergangsbeihilfen für Milch und Milcherzeugnisse 
für die Kalenderjahre 1995 bis 1998 

• Richtlin ie zur Gewährung der Ausgleichszulage in 
Benachteiligten Gebieten und der Nationalen Beihilfe 

• SRL für die Förderung von Investitionen (Investitionsrichtlinie) 

• SRL für die Förderung von Sach- und Personalaufwand 
(Dienstleistungsrichtlinie) 

• SRL für die Konsolidierung von Verbindlichkeiten land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe 

• Richtl inie für die Förderungsmaßnahme des bäuerlichen 
Besitz-Strukturfonds 

• Richtlinie für die Anwendung der Investitionsrichtlinie und der 
Dienstleistungsrichtlinie für Maßnahmen des Zieles 5b 

• Österreichisches Programm zur Förderung einer umweltge­
rechten , extensiven und den natürlichen Lebensraum schüt­
zenden Landwirtschaft (ÖPUL) 

• Österreichisches Programm zur Förderung einer umweltge­
rechten , extensiven und den natürlichen Lebensraum schüt­
zenden Landwirtschaft (ÖPUL 1998) 

• RL für die Förderung forstlicher Maßnahmen aus Bundesmitteln 

• Produktionsbeihilfen Kartoffel 

• SRL zur Weiterführung der erhöhten Mutterkuhprämie 

• SRL für die Gewährung von Ausbildungszuschüssen aus 
Bundesmitteln für Bergbauern 

• SRL gemäß § 68a Abs. 1 Z 4 Weingesetz 1985 zur Förderung 
von Maßnahmen zum teilweisen Ausgleich von 
Ertragseinbußen il'lfolge von Winterfrostschäden an Rebstöcken 
1996 und 1997 (Winterfrostschadensvergütung 1996/97) 

• SRL für die Förderung von Lehrveranstaltungen und 
Studienaufenthalten für Personen aus osteuropäischen 
Ländern. 
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Landwirtschaftsgesetz 1992 
(in der geltenden Fassung) 

BGBI 1992/375 mit den Novellen BGBI 1995/298 und BGBI 1996/420 

375. Bundesgesetz, mit dem Maßnahmen zur 
Sicherung der Ernährung sowie zur Erhaltung 

einer flächendeckenden, leistungsfähigen, bäu­
erlichen Landwirtschaft getroffen werden 

(Landwirtschaftsgesetz 1992 - LWG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Ziele 

§ 1. Ziel der Agrarpolitik und dieses Bundesgesetzes ist es , 

unter Bedachtnahme auf die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), 

1. eine wirtschaftlich gesunde, leistungsfähige, bäuerliche 
Land- und Forstwirtschaft in einem funktionsfähigen länd­
lichen Raum zu erhalten , wobei auf die soziale Orientie­
rung, die ökologische Verträglichkeit und die regionale Aus­
gewogenheit unter besonderer Berücksichtigung der Berg­
gebiete und Sonstigen benachteiligten Gebiete Bedacht 
zu nehmen ist , 

2. die vielfältigen Erwerbs- und Beschäftigungskombinatio­
nen zwischen der Landwirtschaft und anderen Wirtschafts­
bereichen auszubauen , 

3. die agrarische Produktion, Verarbeitung und Vermarktung 
marktorientiert auszurichten , 

4. die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Land­
wirtschaft, insbesondere durch strukturelle Maßnahmen zu 
erhöhen , dabei ist auf eine leistungsfähige, umweltscho­
nende, sozial orientierte, bäuerliche Landwirtschaft beson­
ders Bedacht zu nehmen, 

5. den in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Personen die 
Teilnahme am sozialen und wirtschaftlichen Wohlstand zu 
'ermöglichen und 

6. die Landwirtschaft unter Bedachtnahme auf die Gesamt­
wirtschaft und die Interessen der Verbraucher zu fördern , 
damit sie imstande ist, 

a) naturbedingte Nachteile gegenüber anderen Wirtschafts­
zweigen auszugleichen, 

b) der Bevölkerung die bestmögliche Versorgung mit qua­
litativ hochwertigen Lebensmitteln und Rohstoffen zu 
sichern , 

c) sich den Änderungen der volkswirtschaftlichen Verhältnisse 
anzupassen und 

d) die natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser und Luft 
nachhaltig zu sichern, die Kultur- und Erholungslandschaft 
zu erhalten und zu gestalten sowie den Schutz vor Natur­
gefahren zu unterstützen und 

7. für die Land- und Forstwirtschaft EU-Kofinanzierungs­
möglichkeiten umfassend auszuschöpfen. 

Arten der Förderung und Maßnahmen 
§ 2. (1) Als Arten der Förderung im Rahmen dieses Bun­

desgesetzes kommen in Betracht: 

1. Direktzahlungen, 

2. Zinsenzuschüsse, 

3. sonstige Beihilfen und Zuschüsse. 

(2) Unter Bedachtnahme auf die Ziele gemäß § 1 kommen 

insbesondere folgende Förderungsmaßnahmen in Betracht: 

1. produktionsneutrale direkte Einkommenszuschüsse und 
leistungsbezogene Direktzahlungen, 

2. qualitätsverbessernde, umweltschonende sowie produk­
tionslenkende Maßnahmen im pflanzlichen und tierischen 
Bereich , 

3. Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im 
Bereich der agrarischen Produktion und Vermarktung , 

4. betriebserhaltende und infrastrukturelle Maßnahmen, 

5. Maßnahmen für Forschung und Entwicklung sowie deren 
Umsetzung auf land-, forst- und wasserwirtschaftlichem 
Gebiet und 

6. Maßnahmen zur land- und forstwirtschaftlichen Investiti­
onsförderung . 

(3) Der Bundesministerfür Land- und Forstwirtschaft hat nach 

Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften nähere 

Bestimmungen über die Abwicklung der Förderungen zu erlas­

sen. 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat für 

die Gewährung von ausschließlich national finanzierten 
betrieblichen Förderungsmaßnahmen durch Verordnung bis 

31 . Dezember 1995 die ökologischen Mindestkriterien fest­

zulegen . 

(5) (Verfassungsbestimmung) Die Gewährung von Förde­

rungen auf Grund von privatwirtschaftlichen Vereinbarungen 

im Rahmen von Maßnahmen gemäß der Sonderrichtlinie für 

das Österreichische Programm zur Förderung einer umwelt­

gerechten , extensiven und den natürlichen Lebensraum 

schützenden Landwirtschaft erfolgt nach Maßgabe nach­

stehender Festlegungen: 

1. Fruchtfolgestabilisierung : 

Die in der Sonderrichtlinie genannten Prämien werden 
gewährt zu 100% für die je Begrünungsstufe festgelegte 
Mindestbegrünungsfläche sowie zu 50% für die übrige 
Ackerfläche des Betriebes. Für eine Fläche, die gemäß Ver-

III-210-BR/2000 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument  (gescanntes Original) 345 von 353

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 1999 . 

ordnung (EWR) Nr. 1765/92 des Rates zur Einführung einer 
Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter landwirt­
schaftlicher Kulturpflanzen im Rahmen des Mehrfachan­
trages, der dem jeweiligen Antrag auf Fruchtfolgestabili­
sierung folgt, als Stillegungsfläche beantragt wird , wird in 
keinem Fall eine Prämie gewährt; war diese Fläche jedoch 
gemäß den Erfordernissen der Fruchtfolgestabilisierung im 
vorangegangenen Zeitraum desselben Getreidewirt­
schaftsjahres begrünt, wird sie jedoch zur Ermittlung der 
Begrünungsstufe herangezogen; 

2. Elementarförderung: 

Die Prämie für Ackerflächen abzüglich jener Fläche, die 
gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1765/92 des Rates zur Ein- . 
führung einer Stützungsregelung für Erzeuger bestimm­
ter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen im laufenden Getrei­
dewirtschaftsjahr stillgelegt ist, beträgt bis zu einem 
Flächenausmaß bis zu 100 Hektar 500 S je Hektar, für das 
100 Hektar übersteigende Ausmaß bis zu einem Ausmaß 
von 300 Hektar 450 S je Hektar, für das 300 Hektar über­
steigende Ausmaß 400 S je Hektar; 

3. Maßnahmen, die nicht im gesamten Bundesgebiet ange­
boten werden müssen: 

Stellt das Land für Maßnahmen, die nicht im gesamten Bun­
desgebiet angeboten werden müssen , weniger Landes­
mittel zur Verfügung , als es zur Wahrung des Finanzie­
rungsverhältnisses gemäß § 3 unter Berücksichtigung 
des vereinbarten Förderungsausmaßes erforderlich wäre, 
verringert sich das vereinbarte Förderungsausmaß durch 
entsprechende Absenkung des Anteils an Bundesmitteln 
einschließlich allfälliger EU-Mittel bis zur Erreichung des 
Finanzierungsverhältnisses gemäß § 3. Das Ausmaß der 
Reduzierung der Landesmittel darf hiebei 20% nicht über­
schreiten. 

Finanzierung von Förderungsmaßnahmen 
§ 3. (1) Der Bund stellt Mittel für Förderungsmaßnahmen im 

Sinne dieses Bundesgesetzes dann zur Verfügung , wenn das 

jeweilige Land für jede einzelne Förderungsmaßnahme Lan­

desmittel im Ausmaß von 2/3 der Bundesmittel bereitstellt. 

(2) Von Abs. 1 abweichende Finanzierungsanteile von Bund 

und Ländern für einzelne Förderungsmaßnahmen können 

in einer Vereinbarung vorgesehen werden, die der Bund auf 

Grund eines gemeinsamen Vorschlages der Länder mit den 

Ländern abschließt; dabei können auch ausschließlich aus 

Landesmitteln finanzierte Förderungen auf den Länderan­

teil angerechnet werden . In dieser Vereinbarung ist jedoch 

sicherzustellen , daß je Finanzjahr und Bundesland die 

Gesamtheit der Förderungsmaßnahmen im Ausmaß von 2/3 

der Bundesmittel durch das jeweilige Land finanziert wird . 

Berggebiete und benachteiligte förderungs-
würdige Gebiete 

§ 4. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat 

das Berggebiet mit Zustimmung des Hauptausschusses des 

Nationalrates durch Verordnung zu bestimmen. Unter Berg-
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gebiet im Sinne dieses Bundesgesetzes sind zusammen­

hängende Gebiete, bestehend aus Gemeinden oder Gemein­

deteilen , mit erheblich eingeschränkter Möglichkeit zur Nut­

zung der Böden und bedeutend höherem Arbeitsaufwand zu 

verstehen , in denen schwierige klimatische Verhältnisse 

oder starke Hangneigungen oder das Zusammentreffen die­

ser beiden Gegebenheiten zu erheblich erschwerten Lebens­

und Produktionsbedingungen führen . Ferner kann der Bun­

desminister für Land- und Forstwirtschaft mit Zustimmung des 

Hauptausschusses des Nationalrats durch Verordnung Berg­

bauernbetriebe im Sinne des § 5 Abs. 2, die außerhalb des 

Berggebiets liegen, einzeln oder nach Gemeinden und 

Gemeindeteilen zusammengefaßt, bestimmen. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat 

benachteiligte förderungswürdige Gebiete mit Zustimmung 

des Hauptausschusses des Nationalrats durch Verordnung 

zu bestimmen. Unter benachteiligten förderungswürdigen 

Gebieten im Sinne dieses Absatzes sind jene gleichartigen 

Agrarzonen zu verstehen , in denen sich insbesondere auf­

grund der geringen Ertragsfähigkeit der Böden und der 

Anpassungsfähigkeit in bezug auf die Entwicklung des 

Agrarsektors erschwerte Lebens- und Produktionsbedin­

gungen ergeben. 

(3) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat auf 

Basis der diesbezüglichen Beschlüsse der Osterreichischen 

Raumordnungskonferenz weitere benachteiligte förde­

rungswürdige Gebiete mit Zustimmung des Hauptaus­

schusses des Nationalrats durch Verordnung zu bestimmen. 

Darunter sind Gebiete zu verstehen , in denen unter Berück­

sichtigung ihres ländlichen Charakters aufgrund der Zahl der 

in der Landwirtschaft beschäftigten Personen , ihres wirt­

schaftlichen und landwirtschaftlichen Entwicklungsgrades, ihrer 

Randlage sowie ihrer Anpassungsfähigkeit in Bezug auf die 

Entwicklung des Agrarsektors Maßnahmen gemäß § 2 

besondere Bedeutung zukommt. 

(4) Die in Abs. 1 bis 3 genannten Gebiete sind besonders 

förderungswürdig. Dabei sind Bergbauernbetriebe, die außer­

halb des Berggebiets liegen, sinngemäß zu berücksichtigen. 

Diese Förderungsmaßnahmen können sich sowohl auf land­

wirtschaftliche Betriebe als auch auf überbetriebliche Zusam­

menschlüsse beziehen. 

Bergbauernbetriebe und Betriebe in 
benachteiligten Regionen 

§ 5. (1) Bergbauernbetriebe und Betriebe in benachteiligten 

Regionen können unter Bedachtnahme auf die in § 1 genann­

ten Ziele durch geeignete Maßnahmen insbesondere gemäß 

§ 2Abs. 2 Z 1 (z.B. Bergbauernzuschuss) gefördert werden . 

(2) Unter Bergbauernbetrieben im Sinne dieses Bundesge­

setzes sind je~e Betriebe zu verstehen , in denen sich durch 

die äußere und die innere Verkehrslage sowie das Klima 
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erheblich erschwerte Lebens- und Produktionsbedingun- und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 

gen ergeben. Der Bundesminister für Land- und Forstwirt- Stimmen zu fassen . 

schaft kann unter Bedachtnahme auf § 4 Abs. 1 mit Zustim-
mung des Hauptausschusses des Nationalrates durch Ver- (6) Die Kommission hat ihre Tätigkeit durch eine Geschäft-

ordnung die Bergbauernbetriebe, einzeln oder nach Gemein- sordnung zu regeln. 
den und Gemeindeteilen zusammengefasst, bestimmen. 

Ergänzende Preisbestimmung 
§ 6. Werden nach den Vorschriften des Preisgesetzes 1992, 
BGBI.Nr. 145, fü r landwirtschaftliche Erzeugnisse Preise 
bestimmt, so ist auf die besonderen Verhältnisse der land­
wirtschaftlichen Produktion, insbesondere auf deren Abhän­

gigkeit von Klima- und Wetterbedingungen sowie auf die Tat­
sache, daß in der Landwirtschaft Produktionsumstellungen 

im allgemeinen nur auf lange Sicht möglich sind, Bedacht 
zu nehmen. 

Kommission 
§ 7. (1) Der Bundesminister fü r Land- und Forstwirtschaft hat 
eine Kommission einzurichten. Diese Kommission besteht 
aus folgenden Mitg liedern : 

Je ein Vertreter 

1. der im Nationalrat vertretenen politischen Parteien , 

2. der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
Österreichs, 

3. der Wirtschaftskammer Österreich , 

4. der Bundesarbeitskammer, 

5. des Österreichischen Gewerkschaftsbunds. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Mitgl ieder und deren jeweiliges 

Ersatzmitglied werden auf Vorschlag der entsendungsbe­
rechtigten Stellen vom Bundesminister für Land- und Forst­
wirtschaft bestellt. Die Bestellungen können jederzeit wider­

rufen werden ; falls kein früherer Widerruf erfolgt, gelten sie 
für die Dauer von fünf Jahren. 

(3) Die Mitgliedschaft zur Kommission ist ein unentgeltliches 
Ehrenamt. Die Reise- und Aufenthaltsgebühren der nicht im 

Tagungsort wohnenden Mitglieder der Kommission werden 
vom Bund in der für Bundesbeamte der Dienstklasse VIII gel­
tenden Höhe getragen. 

(4) Den Vorsitz in der Kommission führt der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft oder ein von ihm bestimmter 
Vertreter. 

(5) Gültige Beschlüsse der Kommission sind inAnwesenheit 
von mindestens der Hälfte der Mitglieder (Ersatzmitglieder) 

(7) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft kann 

insbesondere Landwirte und weitere Experten insbesonde­
re auf dem Gebiet der Agrarökonomie mit beratender Stim­
me zu den Beratungen der Kommission beiziehen, soweit 

dies für die Behandlung bestimmter Sachfragen erforderlich 

ist. 

Aufgaben der Kommission 
§ 8. (1) Die Kommission hat folgende Aufgaben: 

1. Erstattung von Empfehlungen an den Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft unter Berücksichtigung der Ent­
wicklung in der Landwirtschaft für die im folgenden Kalen­
derjahr unter Bedachtnahme auf die Ziele des § 1 erfor­
derlichen Maßnahmen und 

2. Mitwirkung bei der Erarbeitung des Berichts gemäß § 9 
Abs. 2 über die wirtschaftl iche Lage der Landwirtschaft im 
abgelaufenen Kalenderjahr (Grüne r Bericht). 

(2) Die Kommission hat alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben not­

wendigen Unterlagen heranzuziehen, wobei ihr vom Bun­
desministerfür Land- und Forstwirtschaft zeitgerecht alle ihm 

verfügbaren einschlägigen Unterlagen zu überlassen sind . 

Berichte des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft und deren Gliederung 

§ 9. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat 

der Bundesregierung bis 15. September eines jeden Jahres 
einen Bericht vorzulegen, der die Entwicklung und wirt­
schaftliche Lage der Landwirtschaft im abgelaufenen Kalen­

derjahr sowie die unter Berücksichtigung allfälliger Empfeh­
lungen gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 im folgenden Kalenderjahr erfor­

derlichen Maßnahmen enthält (Grüner Bericht). 

(2) Die Bundesregierung hat auf Grund des Grünen Berich­

tes spätestens gleichzeitig mit dem Voranschlag der Ein­
nahmen und Ausgaben des Bundes für das folgende Finan­

zjahr (Art. 51 Abs. 1 B-VG) dem Nationalrat einen "Bericht 
über die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft und der im 

folgenden Jahr zutreffenden Maßnahmen" vorzulegen. 

(3) Der Grüne Bericht hat die wirtschaftliche Lage der Land­
wirtschaft im abgelaufenen Kalenderjahr, gegliedert nach 
Betriebsgrößen, Betriebsformen und Produktionsgebieten, 
unter besonderer Berücksichtigung von sozioökonomischen 

Betriebskategorien und von Bergbauernbetrieben. und von 
Betrieben in benachteiligten förderungswürdigen Gebieten 
festzustellen . Weiter hat der Grüne Bericht insbesondere 
die Stellung der Landwirtschaft innerhalb der österreichischen 
Volkswirtschaft , die internationalen agrarwirtschaftlichen 
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Rahmenbedingungen , die Entwicklung des agrarischen 

Außenhandels Lind die landwirtschaftliche Produktion zu 

behandeln. Dabei sind auch die Auswirkungen der durch­

geführten Förderungsmaßnahmen darzustellen. 

(3a) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat 

jährlich für jede von der AMA für das Berichtsjahr durchge­

führte Förderungsmaßnahme - unabhängig davon, ob diese 

aus EU-Mitteln oder nationalen Mitteln finanziert wird - sowie 

für alle von ihr für das Berichtsjahr durchgeführten Förde­

rungsmaßnahmen insgesamt sowohl für das gesamte Bun­

desgebiet als auch getrennt für jedes einzelne Land aggre­

gierte Daten über die Förderungsmaßnahmen zu veröffent­

lichen, die jedenfalls folgende Angaben enthalten müssen: 

Anzahl der Förderungsfälle, Verteilung der Förderungsfälle 

auf Förderungsklassen jeweils in Stufen zu hunderttausend 

Schilling, ausbezahlte Förderungen je Förderungsklasse, pro­

zentuelle Verteilung der Förderungsfälle auf die Förde­

rungsklassen und durchschnittlicher Förderungsbetrag je För­

derungsklasse. 

(4) Für den Grünen Bericht können alle hiezu geeigneten 

agrarÖkonomischen und statistischen Unterlagen herange­

zogen werden. Insbesondere sind Buchführungsergebnisse 

einer ausreichenden Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe in 

repräsentativer Auswahl und Gruppierung zusammenzu­

stellen und auszuwerten; dabei ist die Anzahl von 2 000 Erhe­

bungsbetrieben nach Möglichkeit nicht zu unterschreiten. 

Hiezu kann eine für Belange der landwirtschaftlichen Buch­

führung hinreichend ausgestattete Institution beauftragt wer­

den. Die Mitwirkung der landwirtschaftlichen Betriebe ist frei­

willig . 

(5) Daten , die einzelne landwirtschaftliche Betriebe betref­

fen und die gemäßAbs. 5 oder anlässlich der Beratung ermit­

telt oder verarbeitet worden sind, dürfen ohne die aus­

drückliche und schriftliche Zustimmung der Betroffenen für 

andere als die in Abs. 4 genannten Zwecke oder Zwecke der 

Beratung der Betroffenen nicht verwendet werden. 

(6) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft ist 

ermächtigt, anonymisierte einzelbetriebliche Buchführungs­

ergebnisse eines Landes dem betreffenden Land für Zwecke 

der Feststellung der wirtschaftlichen Lage der Landwirt­

schaft dieses Landes gegen angemessene Vergütung zur 

Verfügung zu stellen . Die Höhe dieser Vergütung ist durch 

den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im Ein­

vernehmen mit dem ~undesminister für Finanzen festzu­

setzen. 

(7) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft ist 

ermächtigt, die im Abs. 6 genannten Daten den zuständigen 

Organen der Europäischen Union zum Zweck der Erfüllung 

der sich aus dem Beitritt ergebenden Verpflichtung zu über­

mitteln. 
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Einschaltung von privaten Einrichtungen 
§ 10. (1 ) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

kann sich zur automationsunterstützt durchzuführenden Vor­

bereitung des Zahlungsverkehrs von Förderungsmitteln auch 

privater Einrichtungen bedienen. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat zur 

Durchführung der in Abs. 1 genannten Aufgaben gemäß § 56 

Abs. 1 BHV 1989, BGBI.Nr. 570 , eine Sondervorschrift im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und dem 

Rechnungshof zu erlassen. 

Inkrafttreten und Voliziehung 
§ 11 . (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1992 in Kraft. 

(1 a) § 1 erster Halbsatz, § 1 Z 7, § 2 Abs. 2 Z 2, § 2 Abs. 4, 

§ 4 Abs. 1, Abs . 2 und 3, § 7 der Entfall von § 8 Abs. 3 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBI.Nr. 298/1995 treten mit 

Ablauf des Tages der Kundmachung , § 3 sowie § 9 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 298/1995 mit 1. Jän­

ner 1995 in Kraft. 

(1 b) (Verfassungsbestimmung) § 2Abs. 5 tritt in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBI.Nr. 420/1996 mit 1. August 1996 

in Kraft und ist auf alle Auszahlungsanträge, die im Rahmen 

bestehender Vereinbarungen nach diesem Zeitpunkt gestellt 

werden , anzuwenden. § 9 Abs. 3a in der Fassung des Bun­

desgesetzes BGBI.Nr. 420/1996 tritt mit 1. August 1996 in 

Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut 

1. hinsichtlich des § 1, soweit er sich auf § 9 Abs. 3 bezieht, 
sowie des § 9 Abs. 3 die Bundesregierung, 

2. hinsichtlich des § 1, soweit er nicht unter Z 1 fällt , die mit 
der Vollziehung der sonstigen Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes betrauten Bundesminister, 

3. hinsichtlich des § 6 der Bundesminister für wirtschaftli­
che Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Land- und Forstwirtschaft, 

4. hinsichtlich des § 10 Abs. 2 der Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesmi­
nister für Finanzen und dem Rechnungshof und 

5. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesmini­
ster für Land- und Forstwirtschaft. 
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Ab kürz u n 9 s ve rze ie h n i s 

Abs 

ALFIS 

AlK 

AMA 

AWI 

Art. 

ASK 

ASVG 

ATS 

AU VA 

BABF 

BGBI.Nr. 

BFL 

BHG 

Absatz 

Allgemeines land- und forstwirtschaftliches Informations­
system (im BMLFUW) 

Agrarinvestitionskredite 

Agrarmarkt Austria 

Bundesanstalt für Agrarwirtschaft 

Artikel 

Agrarsonderkredit 

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 

Österreichischer Schilling 

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 

Bundesanstalt für Bergbauernfragen 

Bundesgesetzblatt Nummer 

Bundesamt und Forschungszentrum 

für Landwirtschaft 

Betriebshilfegesetz 

BMF Bundesministerium für Finanzen 

BMLFUW Bundesministerium für Land- und Forst­

wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

BSVG 

B-VG 

CEA 

C.E.I. 

DGVE 

dt 

EAGFL 

ECU 

Bauernsozialversicherungsgesetz 

Bundes-Verfassungsgesetz 

Verband der europäischen Landwirtschaft 

Zentraleuropäische Initiative 

Dunggroßvieheinheit 

Dezitonnen (100 kg) 

Europäischer Ausrichtungs- und Garantie Fonds 

für die Landwirtschaft 

European Currency Unit (Europäische Währungs­

einheit) 

EDPP Programmplanungsdokumente für das Ziel 1 

und die Sb-Gebiete 

EE Eiweißeinheit 

efm (o.R.)Erntefestmeter (ohne Rinde) 

EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 

EHW Einheitswert 

EK EU-Kommission 

ERP European Recovery Programm (Europ. Wieder-

aufbauprogramm) 

ESF Europäischer Sozialfonds 

EU Europäische Union 

EWS Europäisches Währungssystem 

FAK Familienarbeitskraft 

FAO Food and Agriculture Organization 

(UNO-Ernährungs- und Landwirtschafts­

organisation ) 

FE Fetteinheit . 

9 Groschen, Gramm 

GAP 

GAIT 

GFAK 

GVE 

ha 

hl 

Gemeinsame Agrarpolitik 

Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen 

Gesamt-Familienarbeitskraft 

Großvieheinheit 

Hektar 

Hektoliter 

i.d.g.F. in der geltenden Fassung 

inkl. inklusive 

INVEKOS Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem 

IP. Integrierte Produktion 

kg 

KV 

kWh 

I 

LBG 

LBZ 

LFBIS 

LG 

LKW 

LN 

LWG 

LUK 

Mio. 

Mrd. 

MWSt. 

Nö. 

OECD 

PMG 

PPD 

PV 

R 

Kilogramm 

Krankenversicherung 

Kilo-Wattstunde 

Liter 

LBG Wirtschaftstreuhand- und Beratungs­

gesellschaft m.b.H. 

Landwirtschaftliche Betriebszählung 

Land- und Forstwirtschaftliches Rechenzentrum 

Lebendgewicht 

Lastkraftwagen 

Landwirtschaftliche Nutzfläche 

Landwirtschaftsgesetz 

Landw. Umrechnungskurs 

Millionen 

Milliarden 

Mehrwertsteuer 

Nordöstlich 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung 

Pflanzenschutzmittelgesetz 

Programmplanungsdokument für die 

"Sektorpläne" 

Pensionsversicherung 

Richtlin ie 

RGVE rauhfutterverzehrende Großvieheinheit 

RLN Reduzierte landwirtschaftliche Nutzfläche 

rm (m.R.) Raummeter (mit Rinde) 

RME Raps-Methylester 

ÖSTAT Österreichisches Statistisches Zentralamt 

SAL Sonderausschuss für Landwirtschaft 

S, öS Österreichischer Schill ing 

SITC Internationales Warenverzeichnis für den 

Außenhandel .. 

Sö. Südöstlich 

Stk. Stück 

StOB Standarddeckungsbeitrag 

SVB Sozialversicherungsanstalt der Bauern 

Tonnen 

u.a. unter anderem 

UStG. Umsatzsteuergesetz 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

VAK Vollarbeitskraft 

VO 

WIFO 

WRG 

WTO 
ZAR 
zgd. 

EU-Verordnung 

Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung 

Wasserrechtsgesetz 

World Trade Organization 

Zentrale Arbeitsgemeinschaft der Rinderzüchter 

zuletzt geändert durch 

z.B. zum Beispeil 
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Ackerfläche, 60, 194, 200 

Agrarbudget, 149, 268ff 

Agraraußenhandel, 11 , 183 f.f. 

Agrarinvestitionskredite (AlK), 160 

Agrarleitlinie , 31 ff, 190 

Agrarmarkt Austria (AMA), 305 

Agrarquote , 10, 208 

Agrarstruktur in der EU , 66, 211 

Agrarstrukturpolitik, 29 

Agrarstruktur in Österreich, 58, 193 ff 

Agrarsubventionen, 9, 150, 182, 268 

Agrar-Preis-Index, 109, 227 

Almen, -fläche 60, 90, 194 

Altersversorgung , 174 

AMA-Gütesiegel , 306 

AMA-Marketingmaßnahmen , 167 

AMA-Kontrollen, 168 

Apfelernte, 88, 222 

Arbeitskräfte in der Land- u. Forstwirtschaft, 64,112, 208 ff, 306 

Arbeitskräfte in der EU , 66, 209, 211 

Ausfuhrerstattungen , 165, 284, 307 
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Ausgleichszulage (Al), 159, 281 , 307 

Außenhandel, 11 , 183 

Auswahlrahmen (Buchführungsbetriebe ), 328 

Bauernhof-Gäste, 18, 188 

Baumschulbetriebe, 60, 194 

Begriffsbestimmungen, 305 

B 

Beihilfen für Verarbeitung und Vermarktung , 154, 268 

Belgien, 66ff, 184, 212 

Benachteiligte Gebiete, 29,132, 283, 307 
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Betriebsform (Definition), 308 
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Betriebsmittelpreise, 109, 230 

Betriebsverbesserungsplan, 160, 308 

Betriebsvermögen , 116 
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Bildung, 163 
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Biologischer Landbau, 91 , 134,155, 198, 308 
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Bringungsanlagen, 163, 268 

Brutto-Investitionen, 71 , 217 

BSE, 100, 309 
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Bulgarien , 38 ff, 185, 214 
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Dänemark, 66ff, 184, 212 

Degressive Ausgleichszahlungen, 150, 165, 268, 309 

Deutschland, 66ff, 184, 212 

Direktzahlungen, 9, 149 ff 

Dieselverbrauch in der Landwirtschaft, 74 
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Dunggroßvieheinheit (DGVE), 309, 315 

Durum, 82, 152, 219 
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EAGFL, Abteilung Garantie, 31ff, 191 , 310 

Eiermarkt, -verbrauch, 102, 224 

Eigenkapital, 123, 310 

Einheitswert, 304, 310 

Einkommensentwicklung, 112ff, 232 ff, 311 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, 112ff, 242 

Eiweißpflanzen, 83ff, 219 ff 

Endproduktion der Land- und Forstwirtschaft, 8, 181 , 311 

Energieaufwand , 71 

Energie aus Biomasse, 47, 158 

Entwicklung der Haupterwerbsbetriebe, 112, 195 

Ernährung , 16, 186 

Erdäpfel , 85, 219 
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Erschwerniszonen , 59, 197,281 , 311 
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Erzeugermilchpreis, 97, 229 

Erzeugerpreise, 109, 227ff 

Estland , 38 ff, 185, 214 

EU-Forschungsprogramme, 163, 312 
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EU-Haushalt, 31 , 190ff 

EU-Mitgliedstaaten, 66ff, 212 

Euro, 312 

EUROSTAT, 313 

EU-Strukturfondsmittel , 29, 190, 283 

EU-Schlachthöfe, 77 

EU-Verordnungen, 321 , 339 

Exporterstattungen , 165, 284, 307 

Extensivierungsprämie, 153, 274, 290 

EXTRASTAT, 11 , 313 

F 

Familieneigene Arbeitskräfte (FAK), 64, 111 , 208, 313 

Familienfremde Arbeitskräfte, 64, 209 

Feldgemüsebau, 87, 221 

FAO, 313 

FIAF, 162, 268 

Finnland , 66ff, 184, 212 

Fischereiwirtschaft, 104, 162 

Flächenprämien, 152, 268 

Flächenstilllegung , 49, 152, 219 

Fleischwarenindustrie, 77, 216, 218 

Förderungen inderEU, 31 , 191 , 

Förderungen der Bundesländer, 149ff, 271 

Förderungen für die Land- und Forstwirtschaft, 149ff, 268 

Förderungen, Verteilung , 285ff 

Förderungsrecht, 330 

Forschungsausgaben, 163, 

Forstliche Förderungen, Maßnahmen, 107, 162, 268 

Forstliche Produktion , 9, 107, 181 , 226 

Forstrecht, 331 ff 

Frankreich, 66ff, 184, 212 

Futtergetreide, 82 ff, 219 

Futtermittel , 73 

Gartenbau, 87, 221 

GATTIWTO, 35, 324 

Gefahrenzonenplan, 166 

Geflügelmarkt, 102, 224 

G 

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), 19 ff, 314 

Gemeinschaftsinitiativen, 30, 162 

Gemüsebau, 87, 221 

Genossenschaften, 74 

Gerste (Winter-, Sommer-) 84, 219 

Gesamtausgaben der Land- und Forstwirtschaft, 71 

Gesamteinkommen je Betrieb, 122, 244 

Gesamtwirtschaftl iche Entwicklung , 8 

Gesetze, 330ff 

Getreide, -bau, -ernte, 84, 220 

Gewässerschutzpolitik, 53, 166 

Gewinnrate, 114 

Grassilage, 90 
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Griechenland, 66ff, 184, 212 

Großbritannien, 66ff, 184, 212 

Großvieheinheit (GVE), 314ff, 350 

Grundwassergebiete, gefährdet, 53 

Grünlandflächen; Verteilung, 60, 90, 194 

H 

Hackfruchtbau, 85, 219 

Hackschnitzelheizungen - Anzahl , 49 

Hafer, 84, 219 

Hagelversicherung, 166 

Hanf, 85, 219 

Hochlagenaufforstung, 163, 268 

Holznutzung, - einschlag, 107, 226 

Holzpreis, 107, 229 

Hopfen, 85, 219 

Hühnerbestand, 63, 102, 201ff 

Inflationsrate, 8, 212 

Innovationsförderung, 161 , 268 

Integrierter Pflanzenschutz, 72, 158, 218 

INTERREG, 30, 316 

Intervention , -preis , 275, 316 

Interventionsbestände (EU ), 82, 96, 100 

INTRASTAT, 11 , 316 

INVEKOS, -Daten , 61 , 297, 317 

Investitionen, bauliche, maschinelle, 10, 71 , 216 

Irland, 66 ff, 184, 212 

Italien , 66 ff, 184, 212 

J 

Jahresarbeitseinheit (JAE), 68, 209 

Kalk, 73 

Kapitaldienstgrenze, 317 

Kapitalflußrechnung, 125 

Kapitalproduktivität, 116 

Käseerzeugung , 96, 226 

Kartoffel , 85, 219 

K 

Kleinalternativen, 84 ff, 219 

Krankenversicherung , SVB, 169 ff, 300 

Kronenzustand, 51 

Kulturartenverteilung, 60, 194 

Kulturpflanzenausgleich (KPA), 152, 272 

L 

Lagerhaltungskosten , 153, 268 

Landarbeiter, -Eigenheimbau , 161 , 268 

Landmaschinen, 73 

Landesförderungen, 150 ff, 271 
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Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, 58 ff, 193 

Landwirtschaftl iche Arbeitskräfte, 10, 64, 111 , 208, 306 

Landwirtschaftliche Investitionsförderung, 10, 71 , 160, 269 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche, 60, 194 

Landwirtschaftsgesetz, 344 

Längerfristiger Vergleich der Ertragslage, 147, 263 

LEADER, 30, 318 

Lettland, 38 ff, 185, 214 

Litauen, 38 ff, 185, 214 

Löhne der Landarbeiter/innen, 65, 209 

Luxemburg, 66ff, 184, 212 

M 

Malta, 38 ff, 185, 214 

Marketingmaßnahmen, 161 , 269 

Marktleistung von Getreide, 84, 220 

Marktordnungsausgaben, 150, 269 

Marktordnungsrecht, 330ff 

Marktstruktur, Verbesserung , 161 , 269 

Maschinenringe, 76, 217 

Mehrwertsteuersätze, 189, 326 

Milchleistungskontrolle, 101 

Milchlieferanten, 99, 206 

Milchlieferung in der EU , 96, 212 

Milchprodukte, Absatz, Ausfuhr, Erzeugung, 96, 226 

Milchquoten , 99, 206 

Mischfuttererzeugung, 73 

Mitgliedstaaten (EU-15), 66 ff, 184, 212 

MOEL, 38 ff, 185, 214 

Molkereien, 75 

MÜhlenindustrie, 77 

Multifunktionale Landwirtschaft, 44 

Mutterkuhprämie, 152, 274 

Mutterschafprämie, 152, 274 

N 

Nachgelagerte Wirtschaftsbereiche, 75 

Nächtigungen auf Bauernhöfen, 18, 188 

Nachwachsende Rohstoffe , 47 

Nahrungsmittelindustrie, 75, 216 

NATURA 2000, 44 

Naturschädenabgeltung , 269 

Naturwaldreservate, 50 ff 

Nebenerwerbsbetriebe, 58, 195 

Netto-Investitionen, 71, 125 

Niederlande, 66ff, 184, 212 

Nitratrichtlinie, 53 ff 

NUTS, 320 

Obstbau, 88, 222 

OECD, 320 

o 

Öffentliche Gelder, 123, 247, 320 

Ölkürbis, 84, 219 

Öisaaten , 83, 219 

ÖPUL, 155ff, 276, 321 

Osterweiterung, 38 ff, 185, 314 

p 

Pauschalierung , 321 , 326 

Pensionsversicherun9 , 169ff, 300 

Pferdehaltung, 63, 103, 202 

Pflanzenschutzmittel, 72, 217 

Pflanzliche Produktion , 9, 82, 181 

Pflegegeld, 169 ff, 300 

PHARE-CBC-Programm, 30 

Polen , 38 ff, 185, 214 

Portugal, 66ff, 184, 212 

Preise (Index), 109, 227 

Pressobst (Extensivobstbau), 88, 222 

Produktionsgebiete, landwirtschaftliche, 148 

Produktionsmittel , 71 , 216 ff 

Produktprämien, 153, 269 

Pro-Kopf-Verbrauch, 17, 186 

PSE, 321 

Q 

Qualitätsverbesserung Pflanzenbau , 158, 269 

Qualitätsverbesserung Tierhaltung, 158, 269 

Quoten und Referenzflächen, 99, 212, 321 

R 

Reg ionalfonds (EFRE), Regionalpolitik, 29 

Reinertrag, 126 
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Rinderhaltung, -markt, -rassen, - zucht, 63, 100, 202 

Rinder, Preise, Produktion , Schlachtungen, 63, 100, 109, 229 

Rodung (Wein), 152 

Roggen , 84ff, 219 

Rumänien, 38 ff, 185, 214 

Saatgutwirtschaft, 72 

Sägeindustrie, 108ff 

s 

Schafbestand , -haltung, 63, 103, 202 

Schutzwaldsicherung , 50, 162, 269 

Schutzwasserbau , 167, 268 

Schweine, Haltung, Zucht, 63, 101 , 202 

Preise, Schlachtungen, 101, 109, 229 

Sektorpläne, -förderung, 161,282, 321 

Selbstversorgungsgrad, 186 

Silomaisfläche, 90, 219 

Slowakei , 38 ff, 185, 214 

Slowenien, 38 ff, 185, 214 

Solleinkommen, 126, 248 
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Sonderprämie männliche Rinder, 152, 274 

Sonderrichtlinien des BMLFUW, 343 

Soziale Sicherheit, 169 ff, 300 

Sozialfonds (ESF), 322 

Sozialversicherung , 169 ff, 300 

Spanien , 66ff, 184, 212 

Speiseerdäpfel , 85, 219 

Spezialbetriebe, biologisch wirtschaftend, 134, 257 

Geflügel , 141 , 260 

Obstbau, 137, 257 

Rinderhaltung , 138, 259 

Schweinehaltung, 140, 260 

Weinbau, 137, 258 

Marktfruchtbau, 136, 257 

Milchwirtschaft, 139, 259 

Waldausstattung , 141 ,261 

Stärkekartoffelanbau, 85, 153, 219 

Steinobsternte, 89, 222 

Steuern in der Landwirtschaft, 185, 326 

Stillegung (Getreide, Weingarten), 152, 219 

Strukturdaten der Forstwirtschaft , 108 
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Strukturfonds, 29, 322 

Strukturfonds Fischerei (FIAF), 162, 269 

Strukturmaßnahmen, 159, 269 

Strukturpolitik, 29ff 

T 

Tabakanbau, 84, 153 

Tierärzte, 74, 106 

Tierarzneimittel , 106 
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Tierische Produktion, Haltung, 9, 96, 181 

Tierprämien , 152, 274 
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Tierseuchen, 105 
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Tourismus und Landwirtschaft, 18, 188 

Treibstoffe, Landwirtschaft, 74 

Tschechien , 38ff, 185, 214 

U 

Umweltprogramm (ÖPUL), 155 ff, 276, 321 

Unfallversicherung, 169ff, 300 

Ungarn, 38 ff, 185, 214 

United Kingdom, 66ff, 184, 212 

Unselbständig Erwerbstätige, 65, 209 

Unternehmensaufwand, 115, 240, 323 

Unternehmensertrag, 114, 238, 323 
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Verarbeitungsgemüse (Vertragsanbau), 87,221 

Verbrauch , 123, 249, 323 
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konventionellen Betrieben, 135 

Verkehrserschließung, 160, 269 

Vermögensrente , 126, 323 

Verordnungen der EG, 339ff 

Verschuldungsgrad, 117 

Versicherungswert, 172 

Versorgungsbilanzen (Fleisch, Geflügel , Eier), 224 

Veterinärwesen, 74 

Viehzählung, 62 , 202 

Vorgelagerte Wirtschaftsbereiche, 72 , 216 

Vorleistungen, 9, 182 
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Wahrungsregelung , 159, 281 

Wald , allgemein , 50, 107 

Waldentwicklungsplan, 52 

Waldfläche in Österreich , 194 

Waldfläche in der EU , 67, 212 
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Weinexporte , 165, 184 
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Weizen , 84, 219 

Welternährungssituation, 16 

Wildbach- und Lawinenverbauung, 166, 269 

Wildschäden, 50 ff 

Wirtschaftsjahre, 324 

Wirtschaftsrecht, 330ff 

Wirtschaftswachstum, 8 

WTO, 35, 324 

Zielgebietsförderungen , 29 
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Ziel 2, 25 ff 

Ziel 3, 25 ff 

Ziel5a, 29 

Ziel5b, 29 

z 

Ziel5b-Förderung , 29, 162, 283 

Zierpflanzen bau, 89 

Zinsenbelastung, 116 

Zoneneinteilung der Bergbauernbetriebe, 59, 197, 324 

Zuckerrüben, -industrie , 77, 86, 219 

Zypern, 38 ff, 185, 214 
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